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Allgemeine Gerichtsordnung 

für die 

Preussischen Staaten* 

Z w e i t e r T h e i l . 

Von dem gerichtlichen Verfahren in nicht streitigen 
Angelegenheiten. 

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 1 





/ \ u s s e r der Instruktion und Entscheidung der eigentlichen Pro
zesse ist den Gerichten auch die Besorgung anderer rechtlicher 
Angelegenheiten der Einwohner des Staats aufgetragen. Dahin 
gehört besonders 

I. die Sorge für diejenigen Personen, welche nach den Geset
zen unter Vormundschaft genommen werden müssen; 

II die Direktion des Hypotheken wesens, und die Führung der 
Hypothekenbücher in denjenigen Provinzen, wo dieses Ge 
schäft nicht etwa, vermöge besonderer Landesverfassungen, 
Städtischen Kollegien anvertraut ist; 

III. die Verwaltung des gerichtlichen und vormundschaftlichen 
Depositor«!; 

IV. die Besorgung der sogenannten Actuum voluntariae juris-
dictionis. 

Ueber die Angelegenheiten der drei ersten Klassen sind die 
Gerichte in den ergangenen Vormundschafts-, Hypotheken- und 
Deposital Ordnungen mit der nöthigen Anweisung versehen. Ue* 
her das Verfahren aber bei den Handlungen der freiwilligen Ge
richtsbarkeitsollen gegenwärtig nähere Vorschriften ertheilt werden. 

E r s t e r T i t e l . 

Von Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit über
haupt und was dazu gehöre. 

Was Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind. 

§. 1. ZAVL den Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
werden hier sowohl diejenigen gerechnet, welche, ob sie gleich 
keine Prozesse sind, dennoch nach vorhandenen gesetzlichen Vor
schriften vor Gerichten vollzogen werden müssen; als diejenigen, 
zu deren gerichtlicher Vollziehung die Parteien sich , mehrerer 
Gewissheit und Beglaubigung wegen, aus freiem Willen ent-
schliessen. 

§. 2. Einige derjenigen Handlungen, deren gerichtliche Voll
ziehung die Gesetze verordnen > müssen nothwendig bei dem ge-
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hörigen Richter vorgenommen werden; bei anderen stellt es den 
Parteien frei, dieselben bei einem jeden gehörig besetzten Ge
richte vorzunehmen. Endlich giebt es auch einige solche Hand
lungen, bei welchen die Gesetze den Parteien die Wahl lassen: 
ob sie dieselben gerichtlich, oder vor einem Justizkommissarius 
und Notarius vollziehen wollen. 

R e s c r i p t vom 27. Januar 1816, betr. die Wirkung der Notariatsiusirumente über Ge
schäfte, welche nach dem Gesetz gerichtlich aufgenommen werden müssen. 

Die Herren Iustizkommissarien und Notarien zu Stendal befinden sich im Irr-
thume, wenn sie nach ihrer Vorstellung vom 10. d. M. glauben, daß jeder Akt der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit von einem Notario gültig aufgenommen, und durch ein 
Nolariats-Instrument zur gerichtlichen Vollziehung, mit der Wirkung, daß es ein 
dem Gesetze entsprechendes gerichtliches Dokument werde, reif gemacht werden tonne. 

I m Gegentheil verlangen mehrere Geschäfte, z. B. die Verträge der Blinden 
und Tailbstummen, eine gerichtliche Aufnahme «üb poena nullitnti» (A. L. N. 
Thl. l. Tit. 3. §. 171,), eben dasselbe die Erbschaftskäufe (ebd. Tit. l t . §. 437.) 

Die Bestellung eines Erbschatzes in Grundstücken oder Kapitalien muß gericht< 
lich r egu l i r t , (ebd. Th. II. Tit. l. §.282.) und die Entsagung einer Ehefrau auf 
die Vorrechte des Eingebrachten gerichtlich erklärt werden, (ebd. §. 272. 273.) 

I n solchen Fällen können die Notarien zwar die Verträge und resp. Erklärn«-
gen der Parteien als Konsulentcn entwerfen, und alles vorbereiten, daß das Ge* 
fchäft vor Gericht desto ungestörter und sorgfältiger vor sich gehe (A. G. £>. Th. III. 
Tit. 7. §. 47.), allein eine Notariats-Urkunde können sie nicht aufnehmen, da solche 
von keinem Effekt sein, und unnütze Kosten verursachen würde. 

Aus dieser irrigen Ansicht der Bittsteller folgt auch das Irrige ihrer allgemei-
nen Reklamation, und wenn sie eben so, wie das ihnen vorgesetzte Gericht, nur 
gehörig und aufmerksam die actus voluntariae jurisdictionis, welche gerichtlich auf
genommen werden müssen, von denjenigen unterscheiden, die bloß gerichtlich rollzo-
gen werden dürfen, woz« die Vorschriften der A. G. £>. Thl. II. Tit. 1., und die bei 
jedem speciellen ^all allegirten Vorschriften des A. L. R., alle Data, an die Hand 
geben; so wird jedes Mißrerftändniß vermieden werden. 

Eine Deklaration des Gesetzes ist weder zulässig noch erforderlich, und der An-
trag der Bittsteller, den Umfang ihres Geschäftskreises durch das Gouvernements-
blatt publiciien zu lassen, unpassend, da solcher aus den publicirten Gesetzen zur 
Genüge hervorgeht. 

Einzelne Beschwerden müssen in vorkommenden Fällen von der vorgesetzten In -
stanz beurtheilt und entschieden werden. 

(v. K. I . Bd. 7. S . 20.) 

belebe Handlungen A. nothwendig gerichtlich, und zwar I. vor dem Richter 
der Sache, 

H. 3. Zu den Handlungen, welche nothwendig vor dem ge
hörigen Gerichte vollzogen werden müssen, gehören: 

I. Diejenigen, welche die Veräusserung, Verpfändung oder 
Belastung eines Grundstücks, oder einer andern zur Eintragung 
in das Hypothekenbuch qualificirten unbeweglichen Sache be
treffen. 

In so fern 
1) durch Verträge oder andere dergleichen Verhandlungen 

über das Eigenthum eines solchen unbeweglichen Guts verlugt 
werden soll, muss der Vertrag selbst, nach der Wahl der Par
teien, entweder vor irgend einem besetzten Gerichte (wenn es 
auch nicht das ordentliche Gericht der Sache wäre), oder vor ei
nem Justizkommissarius und Notarius aufgenommen und vollzo
gen werden. In allen Fällen aber müssen die Parteien derglei
chen Verträge und Verhandlungen demjenigen dichter, unter des-
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sen Jurisdiktion die Sache liegt, vorzeigen, und sich dazu noch
mals bekennen, auch in Provinzen, wo es hergebracht ist , die 
förmliche Bestätigung darüber nachsuchen (A. L. R. Th. I. Tit. X. 
H. 6—17.) Wo über gewisse Güter und Grundstücke das Ily-
pothekenbuch nicht von demjenigen Gerichte, unter dessen Real-
Jurisdiktion sie stehen, sondern von einer andern Behörde ge
führt wird, geschieht die Vorlegung solcher Kontrakte oder son
stiger Verhandlungen dieser letztgedachten Behörde, welche da
bei alles das, was in der Folge dem Richter in Ansehung solcher 
Geschäfte wird vorgeschrieben werden, ebenfalls beobachten muss. 
Diese Behörde muss dem eigentlichen Richter der Sache von der 
vorgefallenen Besitzveränderung, sobald dieselbe im Hypotheken
buche wirklich eingetragen ist, von Amts wegen Nachricht ge-
hl>n; und versteht es sich übrigens von selbst, dass auch solche 
Hypothekenbuch führende Kollegien, wenn sie auch keine eigentliche 
Gerichte sind, dennoch mit Subjekten, welche die erforderlichen 
Reciitskeimtnisse besitzen, und zur Justiz gehörig verpflichtet 
worden, besetzt sein müssen. 

C J e s e i s vom 2,. 3lpril 1S21, wonach die V e r l a u t b a r u n g der Verträge über die 
VerüxSmwg von Grundstücken vor dem Richter der Eache nicht mehr erforderlich ist; f. am 
Schlüsse dieses §. 

Anh. §. 412. Kontrakte über Domainenpertinenzen, welche 
von den Finanzbehörden aufgenommen und bestätigt sind, 
bedürfen der gerichtlichen Verlautbarung nur in so fern, 
als der Richter gegründete Veranlassung findet, von Amt» 
wegen dagegen Kr inner nngen zu machen, und die Kontra
henten deshalb näher zu vernehmen, um künftigen Strei
tigkeiten und anderen nachtheiligen Folgen pflichtmästig 
vorzubeugen. 

R e s c F i p t vom 12. April 1806, daß es bei de» von der Finanzbchölde aufgenommenen 
und bestätigten Verträgen über Domainenpertinenzien rückstchtlich der fiskalischen Behörde «in« 
nochmaligen gerichtlichen Anerkennung nicht bedarf. 

Es sind/ wie Ihr aus copeilich anliegenden Schreiben des Sudpreußischen 
Flnanzdepartemcllts an den Großkanzler ersehen werdet, darüber Zweifel entstanden: 

cd und in wie fern Kontrakte über Domainen-Pertinenzien. wenn solche von 
der Finanzbehörde approbin worden, noch bei dem betreffenden Gerichtsamte 
verlautbaret und von diesem bestätigt werden müssen? 

Zur Behebung dieser Zweifel eröffnen Wir Euch hierdurch, daß es in Zukunft 
so wenig der Verlautbarung, als der Bestätigung solcher Verträge, in so fern solche 
sich nämlich auf die Willenserklärung des kontrahirendcn Finanzkollegii beziehen, 
bedarf. Zwar bestimmt das A. L. R. Th. 2. Tit. 14 §. 77., daß beiondere Vorrechte 
des Staats bei gewissen Angelegenheiten und Geschäften durch ausdrückliche Gesetze 
bestimmt sein müssen; allein diese Volschrift laßt sich auf den vorliegenden Fall 
nicht anwenden, wo von einer, in Hinsicht des FinanzKollegii offenbar leeren, die 
Gescbäfte nur verschleppenden, und Wcilläustigkeit und Kosten herbeifübrenden 
Förmlichkeiten die Rede ist, indem die Absicht der Gesetze, welche die Bestätigung 
und Verlautbarung als ein Mittet zur Verstärkung der Verbindlichkeit und Si« 
chcrstellung der Gewißbeit derselben vorgeschrieben haben, in Beziehung auf die 
erster», nach der rerfassungsmäßigen Einrichtung derselben, theils wegfällt, theils 
dadurch erreicht wird, daß es in Hinsicht der mit demselben kontrahirenden privat« 
Personen lediglich bei den bisherigen Vorschriften sein Bewenden behält. 

(>. C. C. T. XII, S . 127. Rr. 41. de 1806. und RtUts Archiv Bd. 4. S . 318.) 
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Anh. §. 413. Wenn Verträge wegen Veräusserung, Ver

pfändung oder Belastung liegender Gründe, bei dem Ge
richt aufgenommen worden, in dessen Gerichtsbezirke sol
che belegen sind, und Alles enthalten, was bei der nothwen
digen Verlautbarung erfordert wird; so ist eine nochmalige 
gerichtliche Anerkennung und Verlautbarung des Vertrages 
nicht erforderlich, vielmehr genügt es, wenn am Schlüsse 
des Protokolls bei dem Vermerk der erfolgten Vorlesung 
und Geriehmigung desselben hinzugefügt wird, dass dadurch 
xugleich die Verlautbarung bewirkt werde. 

Anh. §. 414. Auch die von Kommissarien des Realrich-. 
ters mit der obigen Maassgabe aufgenommenen Kontrakte 
sind für verlautbart zu achten. 

Die Verlautbarung vor dem Richter der Sache ist überhaupt nicht mehr erforder» 
lich; s. Gesetz vom 22. April 1821. am Schlüsse dieses §. 

2) Von anderen Verträgen über Immobilien bedürfen noth
wendig einer Vollziehung und Verlautbarung vor dem Richter der 
Sache: 

a. Vert räge über die Verjährung (A .L .R . T h U . Tit . IX. § . 566.) 

Diese Vorschrift ist durch das Gesetz vom 23. Apnl 1821 nicht aufgehoben. 

b. Die Austhuung eines Grundstücks in Erbzins oder Erb
pacht (A. L. R. Tbl. I. Tit. XVIII. §. 691. u. f.) 

Die Verlautbarung ist nicht mehr erforderlich; f. Gesetz vom 23. April I82I am 
Schlüsse dieses §. 

c. Die Bestellung eines n u t z b a r e n Pfandrechts auf ein 
Grundstück (A. L. R. Tbl. I. Tit. XX. §. 227. u. 5.) 

Die Giiltigfeit dieser Verträge ist noch von der gerichtlichen Bestätigung abhängig, 
der Verlautbarung derselben, Behufs der Eintragung in die Hypothekenbilcher, b«> 
darf es aber nicht mehr; s. Gesetz vom 23. April 1821. am Schlüsse dieses §. 

Was hingegen 
3) alle anderen Verträge und Verhandlungen über Immobilien 

betrifft, wodurch eine unbewegliche Sache mit einer Hypothek, 
einer Dienstbarkeit oder einer andern bleibenden Reallast belegt 
werden soll; so können dieselben zwar auch aussergerichtlich vorge
nommen, sie müssen aber, wenn sie die Eigenschaft eines dingli
chen Rechts wirklich begründen sollen, der das Hypothekenbuch 
führenden Behörde angezeigt und in das Hypothekenbuch wirk
lich eingetragen werden. (A. L. R. Tb. I. Tit. XX. GG. 8 —10. 
§. 411. u. f. Tit. XXI. §. 18—24. Allg. Hypothenordnung.) 

Uebrigens versteht es sich von selbst, dass, wenn dergleichen 
eine unbewegliche Sache betreffende Handlungen, bei Gelegen
heit eines andern Hauptgeschäfts, und als ein Theil desselben 
vorkommen, z. B. wenn bei Gelegenheit einer Erbsonderung über 
die zum Nachlasse gehörigen Grundstücke und deren Vertheilnng 
unter die Erben, Verfügungen getroffen werden, die Natur und 
Eigenschaft des Hauptnegotii zwar darüber entscheide: ob das
selbe nothwendig bei dem Richter der Sache vorgenommen wer
den müsse. Wenn aber auch dieses nicht wäre; so muss den-
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noch derjenige Theil des Geschäfts, welcher das Grundstück be
trifft, bei dem Richter der Sache zur Bestätigung verlauthart oder 
resp, zur Eintragung in das Hypothekenbuch angezeigt werden. 

I) a. V e r o r d n u n g vom 20. April 1812, betr. die Vertrag« über Immobilien in 
Westpreußen. 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußens, te. 
haben auf den Bericht Unsers Staatskanzlers und Unsers Iustizministers 
beschlossen, uud verordnen hiermit, daß die, in einem Theile Unserer Pro-
vinz Wesipreußen bisher zur Anwendung gebrachte Vorschrift des Preußi-
scheu Landrechts von 1721, Part. II. Lib. IV. Tit. 6. Art. 7. §. 1. und 4, 
wonach Verträge über das Eigenthum unbeweglicher Güter und der den« 
selben gleich zu achtenden Rechte, so lange die Insinuation und Einschrei-
bung bei dem Gerichtsstande der Sache nicht erfolget, oder die Erfüllung 
von beiden Theilen nicht geschehen ist, für uukräftig und Nichtig erkliret 
sind, vom Tage der Publikation dieser Verordnung an, als abweichend 
von der in Unsern Staaten allgemein bestehenden Gesetzgebung, gänzlich 
aufgehoben und abgeschafft sein, und künftig alle Verträge über das Eigen» 
thum liegender Güter und der denselben gleich zu achtenden Rechte in West« 
Preußen nach den Bestimmungen des A. L. R. Thl. I. Tit. 10. §. 15.16.17 
und der A. G. £>. Thl. 2. Tit. 1. §. 3. beurteilt werden sollen. 

(G. S . S . 39.) 

b. D e k l a r a t i o n vem 20. November 1812, betr. die Bestimmung bes Kulmischen 
Rechts wegen Vertnufs liegender Gründe. 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen2c. lt. 
finden Uns veranlaßt, die Vorschrift des noch in einem Theil Unserer 
Staaten geltenden Kulmischeu Rechts im vierten Buch, fünften Theil, und 
dessen siebenten Kapitel, wo es heißt: 

alle Häuser, Erbe und liegende Gründe sollen vor den ordentlichen Ge-
richten, in welchen sie gelegen, verkauft und verlangt werden und ohne 
das kein Kauf kräftig fein, 

zur Vermeidung aller Mißverständnisse und Streitigkeiten, wie hiermit ge-
schieht, dahin zu deklariren und zu verordnen, daß die unterlassene Beob, 
achtung der hier vorgeschriebenen Form keinesweges die Nichtigkeit des Ge-
schäfts nach sich ziehen, sondern vielmehr ein jeder Kontrahent, nach den 
Bestimmungen des A. L. R. Th. I. Tit. 10. §. 15. 16. 17. und der A. G. O. 
TH.II. Tit. 1. §. 3. befugt sein soll, aus einem, auch vor andern Gerichten, oder 
vor einem Fusiizkommissario uud Notario aufgenommenen Vertrage über 
das Eigenthum liegender Güter, oder der denselben gleich zu achtenden 
Rechte, auf Erfüllung — und selbst all» einem schriftlichen Privatvertrage 
— auf die Errichtung, eines förmlichen gerichtlichen Instruments zu klagen. 

(G. S . S . 195.) 

2) a. G e s e t z vom 23. April 1821, wegen Aufhebung der Verlautbarung der Vertrstg, 
üb«» unbewegliche Güter. 

Um die Eintragung ins Hypothekenbuch aus Verträgen über die Ver
äußerung des Eigenthums, Austhuung in Erbzins oder Erbpacht, und über 
die Bestellung eines nutzbaren Pfandrechts von Förmlichkelten zu befreien, 
welche, ohne daß sie mit der Rechtsbeständigkeit der Verträge, noch mit 
dem Wesen der Httpothcken-Verfassung im Zusammenhange stehen, den Be-
thciligten, außer dem Aufwände unnöthiger Kosten, oft auch noch durch den 
mit ihrer Beobachtung verbundenen Zeitverlust empfindlichen Nachtheil drin« 
gen, vorordnen Wir für diejenigen Provinzen Unserer Monarchie, wo da« 
A. L. R , die A. G. O. und die H. D. Gefetzkraft haben, nach eingeholtem 
Gutachten Unsers Staatsraths, wie folget: 
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§. 1. Verträge über die Veräußerung des Eigenthums, und über die 
Austhulmg in Erbzins oder Erbpacht, wenn sie au sich mit rechtsbeständi-
jjer und verbindlicher Wirkung.geschlossen worden, sollen fortan, sofern auch 
nur die Beglaubigung der Unterschriften unter selbigen vor einem inländi-
fchcn Gerichte oder einem inländischen Notar erfolgt ist, weder einer noch-
maligen Vollziehung, oder einer wiederholten Bekennung zu ihrem Inhalte 
vor dem Richter der Sache (Verlautbarung) bedürfen, um daraus das 
Gesuch um Eintragung zu begründen. 

tz. 2. Nicht minder soll die gerichtliche Bestätigung, welche, ohne für 
die Gültigkeit des Vertrags erforderlich zu fein, nach der Verfassung ein-
zelner Provinzen der Eintragung bisher hat vorhergeben müssen, wegfallen. 

§. 3. Die Eintragung aus einem solchen Vertrage (§. 1.) kann ge-
schehen, wenn auch nur einer von beiden Theilen darum nachsucht. 

§. 4. Die Gültigkeit der Verträge, wodurch ei» nutzbares Pfandrecht 
bestellt wird, ist auch fernerhin von der gerichtlichen Bestätigung abhängig 
<A. L. R. Th. I. Tit. 20. §. 227. 233. 234.) Der Verlautbarung dersel-
den, behufs der Eintragung in die Hypothekenbücher, bedarf es aber nicht 
mehr. 

§. 5. Es werden hiernach die Vorschriften §. 3. Th. II. Tit. I. der 
A. G. £>., §. 425 des Anhangs zu derselben und §. 64. Tit. II. der Hy-
pothekenordnung abgeändert. 

§. 6. Die Hypothekenbeh'örde bleibt aber nach wie vor verpflichtet, die 
ihr zur Eintragung vorgelegten Verträge sowohl nach ihrer Form als In-
halt zu prüfen, und das §§. 11 — 18. Tit. II. der Hypothekenordnung vor
geschriebene Verfahren zu beobachten. 

(G. S . S . 43.) 

b. R e s e r i p t vom 13. Juli 1821, betr. die Konfirmation der Verträge nach dem Gesetz 
V0M 22. Aptil 1821. 

Der §. 2. des Gesetzes vom 23. April d. I . , wegen Aufhebung der Verlautba< 
»ung, bezeichnet die gerichtliche Bestätigung von Verträgen, welche wegfallen soll, 
genau; und aus dem §. 5. ist zu entnehmen, daß es &Te Vorschrift der A. G. O. 
Thl. ll. Tit. 1. §. 3. I. 1. ist, die durch diese Bestimmung abgeändert worden. Au-
ßer der im §. 4. beiläufig erwähnten gerichtlichen Bestätigung der Verträge, wo-
durch ein nutzbares Pfandrecht bestellt wird, enthält das Gesetz keine Bestimmung 
iiber Bestätigungen, und es wird auf keines der über die gerichtlichen Bestätign«-
gell vorhandenen Gesetze weiter Bezug genommen. Hieraus folgt von selbst, daß, 
mit Ausnahme der Vorschrift a. a. £>. der A. G. £., es bei dem über diesen Ge< 
genstand vorhandenenVorschriften lediglich sein Verbleiben hat, und diese mit gehörig 
aer Unterscheidung der in erwähnten Vorschriften vorausgesetzten verschiedenen 
Fälle, auch in der Folge in Anwendung kommen müssen. 

Indem dieses dem Königl. Oberlandesgericht auf den unter dem 14. Mai d. I . 
erstatteten Bericht zum Bescheid ertheilt wird, nimmt der Iufiizminister zugleich 
von der in diesem Bericht enthaltenen Auseinandersetzung der von einem Theile des 
Kcllegii angenommenen zweiten Meinung, Veranlassung, zu bemerken, daß das 
Kollegium sich bei Anwendung der Bestimmung der §§. 1. und 3. des Gesetzes vom 
23. April d. I . lediglich an die wortliche Bestimmung dieser Paragraphen zu hal< 
ten hat. 

(v. K. Jahrb. Bd. 18. S. 7.) 

C R e s e r i p t vom 22. August 1823, daß auf Verträge, welche nothwendig gerichtlich 
aufgenommen werden müssen, das Gesetz vom 22. April 1821 leine Anwendung leidet. 

Unter Remission der mit Ihrer Anfrage vom ll. d. M. eingereichten Verfü-
yung des Dberlandesgerichts zu Hamm vom 17. Juni d. I . wird Ihnen zum Be
scheid ertheilt, daß die Veroidnung vom 23. April 1821 auf solche Verträge sich 
nicht bezieht, welche nach den für selbige gegebenen speziellen Gesetzen einer gericht-
lichen Ailfuahuie bedürfen. Der Instizminister pflichtet daher der Ansicht des Ober« 
Landesgenchts zu Hamm vollkommen bet. 

fv. K. Jahrb. 22. S. 7b.) 
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ä. R e s e r ä p t vom I. Febr. 1830, betr. die Abschaffung des Civil>V<rreichs bei Erwer. 

bung von Grundstücken in Schlesien. 

Dem König!. Stadtgericht wird auf den Bericht vom 18. Tezbr. v. I . , 
betreffend die Abschaffung des Civil-Verreichs bei Erwerbung von Grund-
stücken, 

eröffnet, daß, wenn gleich die Hhpothekenordnung Tit. 2. §. 63. es in Ansehung der 
Auflassung des Eigenthums bei den in jeder 'Provinz bisher bestehenden Gesetzen 
und Verfassungen belassen wissen will, doch seitdem das Gesetz vom 23. April 1821 
die gerichtliche Verlautbarung und Konfirmation der Kauftontrakte für unnütz er-
klärt hat, und der Verreich bei den, von den General-Kommifsionen ressortirenden 
Anseinandersetzungen durch die Verfügung vom 27. November 1826 für unnöthig 
erachtet ist, kein Grund ist, ihn da beizubehalten, wo derselbe keine rechtlichen 
Wirkungen hat/ und nur eine Kostenbelastung für die Parteien herbeiführt. 

Der Iustizminister findet daher die fernere Abhaltung der Termine zur Auslas-
sung und zum Verreich des Eigenthums bei Erwerbung von Grundstücken nicht 
mehr nöthig, und billigt die Verfügung des Königl. Dberlandesgerichts zu Bres-
lau: daß Termine dieser Art künftig nicht mehr anzusetzen seien. 

(v. K. Jahrb. Bd. 33. S . 123.) 

e. R e s k r i p t vom 28. Juni 1820, betr. die Anwendung des Gesetzes vom 23. April 
1821 im Departement von Arnsberg. 

Aus dem Berichte des Herrn Hofgerichts-Direktors N . vom 30. Apri l c. habe 
ich ersehen, wie das Königl. Hofgencht der Meinung ist-: 

daß das Gesetz vom 23. Apri l 1821 wegen Aufhebung der Verlautbarung 
und Bestätigung der Verträge über unbewegliche Güter im Hofgerichts-De-
partement nicht Anwendung findet. 

Diese Voraussetzung ist jedoch nicht richtig. Es ist zwar im Eingange des gedach-
ten Gesetzes die Verordnung nur für diejenigen Provinzen ertheilt, wo das A. L. R,, 
die A. G. O. und die Hypoth.-Drdn. Gesetztraft haben: allein es ist zur damaligen 
Zeit keine Provinz vorhanden gewesen, in welcher neben dem A. L. SU. und der 
A. G. 5). nicht auch die Hvpoth.-Ordu. Gesetzkraft gehabt hätte. 

Durch daö Patent vom 21. Juni 1823 find in das Herzogthum Westphalen, 
das Fürstenthum Siegen mit den Aemtern Burlach und Neuenkirchen und die 
Grafschaften Wittgenstein das A. L. R . und die A. G. £>. nebst allen dieselben abän-
de«iden, ergänzenden und elläuternden Bestimmungen eingeführt, und es ist daher 
auch die Abänderung derjenigen Vorschriften jener Gesetzbücher, welche durch die 
Verordnung vom 23. April 1821 erfolgt ist, dort zur Gesetzkraft gelangt, wennauch 
die Hypotheken-Ordnung nicht eingeführt ist. indem die Modifikation der Vorschrift 
ten der A. G. O. und des A. L. R. für sich selbst bestehend ist. Es ist dort um so 
weniger Anlaß, die Verlautbarung und Bestätigung der in dem Gesetz vom 23. 
April 1821 bezeichneten Verträge für fortbestehend zu erachten, als nach dem Pa-
tente vom 21. Juni 1825 kein Besitzer von Grundstücken von Amts wegen ange-
halten werden soll, sein Eigenthum nachzuweisen, und auch bei der Anmeldung von 
Hypotheken- und Realrechten, bei Prüfung der Gültigkeit nnd Rechtsbeständiakeit 
des Titels, der Nachweis des Eigenthums an dem Grundstück von Seiten deszeni« 
gen> von welchem der Titel hergeleitet wird, amtlich nicht erfordert wird. Das 
Königl Hofgericht hat also hiernach nicht nur zu verfahren, sondern auch die Un-
tergerichte in diesem Sinne nachzuweisen. 

(v. K. Jahrb. Bd. 36, S . 128) 

f. R e s c r i p t vom 27. Scptbr. 1833, 3. Oltbr. 1834 und 10. Avrll 1833, daß Verträge 
über die Veräußerung von Grundstücken, in denen ein Ältentheil vorbehalten wird, gerichtlich 
abgeschlossen werden müssen; s. zu §. e. Nr. 3. dieses Titels. 

Anh. §. 415. Sinei Urkunden von Behörden, deren Beam
ten zwar keine gerichtliche, über doch öffentliche Glaub
würdigkeit gebührt, ausgestellt und besiegelt worden; so be
darf es der gerichtlichen Beglaubigung der Unterschrift 
einer solchen öffentlichen Behörde zum Behuf der Eintra
gung ihrer Erklärungen in das Hypothekenbuch nicht» 
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1) Me&evipt vom 9. August 1802, betr. die Qualifikation der von öffentlichen, nicht ge» 

richtlichen, Behörden ausgestellten Urkunden Behufs der Eintragung in das Hypothekenbuch. 
Auf Eure allerunterthänigste Anfrage vom 5. Juli 0. I . 

ob Urkunden, die von einer Behörde, deren Beamten unstreitig öffentliche 
Glaubwürdigkeit, jedoch keine gerichtliche gebühret, ausgestellt, aber uicht ge-
richtlich vollzogen oder beglaubigt sind, sich zur Eintragung ins Hypotheken-
buch qualificiren? — 

ertheilen Wir Euch zur Resolution, daß, da dergleichen Behörden/ nach dem Re-
scripte vom 28. Septbr. 1793 durch ihre alleinige Unterschrift und Besiegelung eben 
so glaubwürdige Vollmachten ausstellen können, als wenn dieselben gerichtlich atte-
stirct worden, Wir Euren gutachtlichen Vorschlag dahin genehmigen: daß es in fol-
che» Fällen der gerichtlichen Beglaubigung der Unterschrift einer solchen öffentlichen 
Behörde zum Behuf der Eintragung ihrer Erklärungen ins Hypothekenbuch nicht 
bedürfe. 

(Neues Archiv Bd. 2. S . 453) 

2) R e s c r i p t vom 7. Novbr. 1834, betr. die Glaubwürdigkeit der von nicht gerichtlichen 
Behörden, namentlich von dem Piesbyterium einer Kirche und von Magisträten ausgestellten Ur> 
funden; f. zu I. I«. §. 127. 

§. 4. Wenn zwischen Gutsherrschaften und Unterthanen 
neue Dienstregister und Urbarien errichtet worden sind; so müs
sen dieselben demjenigen Gerichte, unter dessen Jurisdiktion das 
adliche Gut gehört, zur Prüfung und Bestätigung eingereicht wer
den. (A. L. R. TW. II. Tit. VII. §. 141. u. f.) 

II. vor Seegerichten, 
§. 5. II. Handlungen, wodurch, über das Eigenthum eines 

Seeschiffes verfügt oder dasselbe verpfändet werden soll, gehö
ren, wenn sie an Orten vorkommen, wo Seegerichte sind, vor 
diese; an anderen Orten aber können sie vor einem jeden Ge
richte oder auch vor einem Justizkommissarius und Notarius voll
zogen werden. Vor die Seegerichte gehört auch die Ausfertigung 
der Bevlbriefe, der Certificate, Seeproteste und anderer Schiffs-
Urkunden. (A. L. R. ThI. I. Tit. XX. §. 300. u. f. Tbl. II. Tit. 
VIII. §. 1392. u. f. §. 2408.) 

1) R e s k r i p t vom ?. Januar 1815, betr. die Behörde zur Ausfertigung der Beytbrieft 
in der Provinz Pommern 

Das Königl. Dberlandesgericht empfängt hierbei abschriftlich ein Schreiben des 
Herrn Finanzministers vom 20. v. M. um daraus zu ersehen, daß die Ausfertigung 
der Schiffsbeplbriefe für die Provinz Pommern, welche bisher das dortige Lieeni« 
amt besorgt bat. für die Zukunft dem mit dem dortigen Stadtgericht verbundenen 
Seegerichte überlassen worden ist. Hiernach hat das Königl. Oberlandesgericht die 
erforderliche Bekanntmachung an das erwähnte Stadtgericht zu erlassen. 

(v. K. Jahrb. Bd. 5. S . ?.) 

2) R e S c r i p t vom 28. Aug. 1834, betr. die Befugniß der englischen Consnls zur Auf« 
«ahme von Seeprotesten. 

Dem Königl. Kommerz- und Admiralitäts.Kollegium wird in Bezug auf die 
in dessen Bericht vom 27. Ma i d. I . begutacktete Frage: 

in wiefern den englischen Konsuls in Fällen, wo es nnr auf das Interesse 
englischer Unterthanen ankommt, die Aufnahme von Seeprotesten zu geftat-
ten ist< 

«on dem Iustizminister, im Einverständnisse mit den Königl. Ministerien für die 
Gesetzrevissen, so wie. der Finanzen und der auswärtigen Angelegenheiten Nächste-
hendes hierdurch eröffnet. 

£s unterliegt keinem Bedenken, daß nach den Grundsätzen des Völkerrechts 
diejenigen Rechte, welche den in England angestellten Preuß. Konsuls diesseits rer-



§. 5. Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. II 
liehen und ihnen von der englischen Regierung zugestanden worden sind, auch den 
in Preußen fungirenden englischen Konsuls von preußischer Seite bewilligt werden 
müssen. Von diesem Gesichtspunkte ausgegangen, kommt es lediglich auf die Un-
tersuchung der Frage an: „welche Befugnisse in Betreff der Seeproteste den P r e u -
ßischen Konsuls nach den für sie gegebenen speziellen Verordnungen zustehen." 

Das Konfulats-Reglemeut vom 1». ^eptbr. 17% hat in dieser Beziehung aus-
driicklich festgesetzt: 

1) Bei Havarie oder kleineren Seeschäden soll der Konsu l die am Schiffe 
vorgefallenen Schaden und die zum Besten der Reise, des Schiffs und der Ladung 
verwendeten Kosten verifiziren. Insbesondere soll er hierzu bei kleinen oder or-
deutlichen und bei partikularen Havarien verpflichtet sein, insofern bei diesen der 
Schade nicht ins Große geht. 

2) Was aber große gemeinschaftliche oder außerordentliche Havarien betrifft, so 
gilt für diese, so wie für Strandungen, bei welchen ein Schiff verunglückt, dasje-
nige, was bereits in der Assekuranz-Ordnung vom 18. Februar 1766 dahin festge
setzt ist, „daß die von Schiffen erlittenen Schäden am Orte, wo das Unglück sich 
zugetragen, von kunsterfahrenen Taratoren oder in deren Ermangelung von glaub-
haften Männern gewürdigt werden,' diese aber ihre Taxe vor der Ortsobrigkeit oder 
vor Notar und Zeugen oder auch vor dem Konfus beschwören, daß geborgene 
Waaren ebenmäßig von einer der nämlichen Behörden tarirt werden, und daß die 
Schiffer nach einem unterwegs in einem Nothfalle zur Rettung des Schiffes ge-
thanen Seewurf dem Konsul den Schaden und den Betrag der geworfenen Gü-
ter nebst der ganzen Bewandniß des Nothfalls genau und umständlich angeben 
sollen." 

Nach diesen Bestimmungen erscheint es nicht zweifelhaft, daß den P r e u ß i -
scheu Konsuls das Recht zusteht, Seeprostete und damit verknüpfte Taren auf-
zunehmen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob an ihren Residenzorten Geegerichte 
vorhanden sind oder nicht. 

Allein in Ansehung des Strandungsfalles wird im §. 3. sub A. des Konsu
latsreglements noch besonders disponirt: 

„derselbe (der Konsul) hat auch dafür zu sorgen, daß von der dortigen 
Obrigkeit, oder, F a l l s sich dieselbe etwa damit nicht befassen 
sollte, von ihm selbst, nicht allein dem Schiffer und dem Schiffsvolk eine 
solenne Erklärung oder Deposition von allen und jeden Umständen des Un-
Glücksfalles abgenommen, und solche gebührend protokollirt, sondern auch 
über Alles, was geborgen ist, ein genau richtiges Inventarium aufgenom-
men werde." 

Aus den Worten: von der Obr igkei t , oder, F a l l s sich dieselbe damit 
nicht befassen soll te , von ihm selbst, könnte man zwar die Folgerung zie-
hen, daß die Befugniß der Konsuls zur Aufnahme von Seeprotesten und den da-
mit zusammenhängenden Akten nur dann eintrete, wenn Seegerichte nicht vorhan-
den sind, und daß daher die allegirten Vorschriften des A. 8. R., so wie des Kon-
sulats-Rcglements überhaupt die Seegerichte als die zur Aufnahme der in Rede 
stehenden Verhandlungen eigentlich ausschließlich kompetente Behörde konsti-
tuirten, und die Konsuls nur event, an deren Stelle setzten. 

Allein abgesehen davon, daß diese Auslegung dem deutlichen Wortsinn jener 
Allegate nicht entsprechen würde, so ist auch zu erwägen, daß das Konsulats-Reg-
lement nicht sowohl die Befugnisse, als die Verpflichtungen'der Konsuls hat festfe-
tzeu wollen. 

Es folgt daher aus den Worten: 
der Konsul soll dafür sorgen, daß von der Ortsobrigkeit oder, Falls dieselbe 
sich nicht damit zu befassen pflegt, von ihm selbst, eine solenne Deposition 
der ^chiffsleute aufgenommen werde, 

nichts weiter, als daß der Konsul nicht absolut, sondern nur in Ermangelung von 
Seegerichten verpflichtet sei, eine Erklärung der Schiffsmannschaft über den 
Strandlingsfall aufzunehmen. Eine solche bedingte Verpflichtung der Konsuls 
zur Aufnahme der in Rede stehenden Akte schließt nicht aus. daß die Befugniß 
hierzu unbedingt fei^ sie modifizirt diese Befugniß nur insofern, als demzufolge 
der Konsul die Schiffer, welche sich an die ^eegerichte wenden wollen, nicht no« 
thlgen kann, die Erklärung über die Umstände der Strandung vor ihm abzugeben. 

Hierzu kommt uun uoch, daß das A. 8. R. hinsichtlich der Assckurauz- und 

tavariegefetze fast gänzlich der Hararieordnung vom 18. Febr. 17*i6 gefolgt ist. wie 
ch dies theils aus dem Entwurf zum A. 8. R Th. I. Abth II. Tit. 111. Abschn. 9. 

S , 208. ergiebt, theils auch schon daraus hervorgeht, daß sehr viele (insbesondere 
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aber die hier einschlagenden) Bestimmungen der Havarieordnung fast wortlich in 
das A. L. R. übergegangen sind («fr. §§. 197. 231. folg. H. £>.). Daß aber auch 
das Konsulats.Reglewent in Ansehung der Havarieen von den Dispositionen der 
Hararieordnung nicht hat abweichen wollen, ist um deswillen unzweifelhaft, weil 
dasselbe ausdrücklich sagt, daß in Betreff der großen gemeinschaftlichen oder außer-
ordentlichen Havarie die Vorschriften der Havar ieordnung gelten sollten. 
Die Letzteren stimmen nun mit den Dispositionen des A. 8. R., wie erwähnt, voll« 
kommen überein, und beschränken insbesondere die Befugniß der Konsuls zur Auf-
nähme von Seeprotesten nicht auf den Fall, daß keine Seegerichte zugänglich fein 
sollten. 

Wenn aber hiernach anzunehmen ist, daß den Preußischen Konsuls im Aus-
lande und also auch in Eng land ein unbedingtes Recht zusteht, Seeproteste 
Preußischer Schiffer auftunehmen, so kann auch nach dem oben aufgestellten 
Grundsatze des Völkerrechts den Englischen Konsuls in Preußen eine gleiche Be-
fugniß in Ansehung Englischer Schiffe nicht versagt werden. 

I n Gemäßheit vorstehender Entwickelung ist von dem Herrn Minister der aus-
wältigen Angelegenheiten unterm 23. d. M. eine Note an den Königl. Großbrita-
Nischen Gesandten Hierselbst erlassen, und darin namentlich auf die Folgerungen 
näher hingewiesen worden, welche sich daraus ergeben, daß das qu. Recht der Eiig-
lischen Konsuls zur Aufnahme gültiaer Seeproteste, wie schon in der obigen Frage 
selbst angedeutet ist, ans diejenigen Fälle beschränkt bleiben muß, in welchen der 
Seeprotest von dem Kapitain eines Englischen Schiffes eingelegt wird und nur 
Englische Unterthanen dabei betheiligt sind. 

(v. K. Jahrb. Bd. 44. S . 75.) 

III. vor dem ordentlichen persönlichen Richtet, 

§ . 6. I I I . Vor dem ordentlichen persönlichen Richter müssen 
vollzogen werden 

1) die Ver t räge , wodurch die Gütergemeinschaft unter Ehe 
leuten an O r t e n , w o sie nach den Gesetzen nicht statt findet, 
eingeführt, oder d a , w o sie s ta t t findet, ausgeschlossen weiden 
soll. ( A . L . N. 'I hl. I I . T i t . I. § . 3 5 6 — 3 5 9 . § . 422—426.) 

Anh. §. 416. Die Bestätigung der Verträge, wodurch die 
Gütergemeinschaft unter Eheleuten eingeführt ode?' ausge
schlossen werden soll, gehört vor den Richter des Orts, wo 
die Verlobten nach geschlossetier Ehe ihren IVohnsitx, neh
men, und im Zweifel vor den persönlichen Richter des 
Bräutigams. 

1) a. R e s c r i p t vom 20. Juli 1793, betr. das Forum der Verträge über die Ginfiif>« 
,ung oder Ausschließung der ehelichen Gütergemeinschait (X. C . C. T . IX . S . 258»), «ufgn». in 
§. 416. des Anh.; abgeändert durch das nachfolgende Gefttz vom 2a. März 183?. 

li. R e S c r i p t vom 10. April 1835, daß Notarien zur Aufnahme der Verträge üitr Ein
führung odcr Ausschließung der Gütergemeinschaft nicht befugt seien (v. K. Jahrb. Bd. 43. S . 112.»; 
erledigt durch -. 

2) Gesetz vom 20. März 1837, betr. die Errichtung und Bekanntmachung der Ver° 
träge wegen Einführung und Ausschließung der ehelichen Gütergemeinschaft. 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen :c. 
verordnen zur Beseitigung der Zweifel, welche über die Auslegnng der 
§ § . 412. 422. 354. und 356., Tit. 1. Thl. ll. § § . 57. und 59., Tit. 17. 
Thl. ll. des A. L. R . §. 76. des Anh. zum A. L. R., §. 6. Nr . l. Tit. l. 
Thl.1l. der A. G- £>. §-416. des Anhangs zu derselben, entstanden sind, 
auf den Antrag Unsers Staatsministeriums und nach erfordertem Gutachten 
Unsers Staatsra ths , wie folgt: 

§. l . 
Verträge über die Einführung oder Ausschließung der Gemeinschaft der 

Güter oder des Erwerbs müssen, so weit als sie nach den Geseyen nur vor 

http://Thl.1l


Jit VUNNnyme ocer ziuerrennung rann vor jeoem iniaiiotjcQen jniajiet 
en. I n den Landestheilen, in welchen die Aufnahme der Handlungen 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit nur von Notarien geschieht, genügt die Auf-
: oder Anerkennung vor diesen. 

§. 6. Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. '3 

der Heirath errichtet werden können, zur Gültigkeit der Handlung vor der 
Schließung der Ehe gerichtlich aufgenommen, oder ihrem Inhalte nach, ge-
richtlich anerkannt werden. 

§. 2. 
Die Aufnahme oder Anerkennung kann vor jedem inländischen Richter 

erfolgen. °^" den Landestbeilen, in welcken die Anfnabme der ^>andlunae 
der freiw... 
nähme oder Anerkennung vor diesen. 

§. 3. 

Einer besonderen gerichtlichen Verlautbarung bedarf es eben so wenig, 
als einer gerichtlichen Bestätigung. 

§. 4. 

Jeder Vertrag dieser Art (§ . 1.) erlangt für die Eheleute mit der 
Schließung der Ehe seine volle Wirksamkeit; in Ansehuug eines Dritten 
aber, in sofern es sich von der Ausschließung der Gütergemeinschaft han-
delt, erst nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung. Wird jedoch beigem 
Richter des Bezirks, innerhalb dessen die Eheleute nach geschlossener Ehe 
ihren ersten Wohnsitz nehmen, binnen vier Wochen von Schließung der Ehe 
an gerechnet, auf die öffentliche Bekanntmachung angetragen und erfolgt 
dieselbe innerhalb fernerer vier Wochen in der bereits gesetzlich vorgeschrie-
denen Art; so tritt auch hinsichtlich dritter Personen die Wirkung ein, daß 
die Gemeinschaft der Güter oder des Erwerbs vom Anfang der Ehe an 
ausgeschlossen bleibt. 

Verträge über die Einführung der Gütergemeiuschaft bedürfen keiner 
Bekanntmachung. 

(G. S . S . 63.) 

2) Die Errichtung von Familienstistungen und beständigen 
Fideikommissen; jedoch mit Vorbehalt der Verlautbarung dieser 
lelzteren, in sofern sie Grundstücke betreffen, vor dem Richter 
der Sache, in sofern derselbe von dem persönlichen Richter ver
schieden ist. Liegen die zum Fideikommisse gewidmeten Sachen 
unter verschiedenen Gerichtsbarkeiten; so muss die Verlautbarung 
bei einer jeden derselben erfolgen. (Ebend. Tit. IV. § 29 33 
§. 62 — 71.) 

Sie Verlautbarung vor dem Richter de« Grundstücks ist nicht mehr erforderlich: s Gesetz von» 
23. April 1821 zu §. 3. h . t . ' 

3) Die Aussetzung eines Altentheils oder Auszugs. sThl T 
Tit. IX. §. 602—605. 6 ^ 

1) R e s k r i p t vom 27. Scvtbr. 1833 und 3. Oktbr. 1834, daß Verträfe ob« die Wer. 
äukerung bäuerlicker Grundstücke, in denen ein AltentHeil vorbehalten wirb, gerichtlich abae» 
schloffen werden muffen. 

I n dem abschriftlich anliegenden, in der Befchwerdesache des Iustilkommissariu« 
und Notarius 8. in S t . erstatteten Berichte vom 30. Juli d. % ist das E 
und Stadtgericht zu Stendal der Ansicht: °' 

daß Notarien nicht befugt feien, Uebergabevertrage, in welchen sich der Ue-
bergeber einen Auszug oder AltentHeil refervirt hat, aufzunehmen. 
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Dieser Ansicht muß der Iustizminister beitreten; denn es können Nota« 
rien den Parteien, welche sich deshalb an sie wcnd'en, zwar E n t w ü r f e zu 
Altentheilsverträgen machen, aber es kann nicht gestattet werden, daß sie diese Ent-
würfe von den Parteien durch Unterschrift vollziehen lassen und einen solchen Akt 
beglaubigen, der bei rechtsunkundigen Parteien die Vermuthung bereits erlangter 
völliger Gültigkeit erregen könute. 

Der §. 61. Tit. 7. Th. »II. der A. G. £>. handelt lediglich von solchen Verträ-
gen oder einseitigen Erklärungen, welche zu ihrer Gültigkeit die gerichtliche Auf-
nähme nicht erfordern. 

Es ist daher der Iustizkommiffarius und Notarius L. anzuweisen, für die Folge 
sich der Aufnahme der Verträge, in welchen ein Altentheil vorbehalten worden, so 
wie a l l e r derjenigen, welche nochwendig gerichtlich vollzogen werden müsse«/ zu 
enthalten; auch hat das Königl. Oberlandesgcricht, unter der Voraussetzung, daß 
die beiden von dem :c. L. in den Hypothekensachen des Ackermanns B . zu S t . und 
des Kossäthen B . zu U. aufgenommenen Verträge, welche zu der gegenwärtigen 
Beschwerde des Land- und Stadtgerichts zu Stendal Veranlassung gegeben haben, 
zu jener Klasse von Verträgen gehören, die Verfügungen vom 12. März und 
2». Mai d. I . zurückzunehmen. 

Das Land- und Stadtgericht zu Stendal ist von dieser Anweisung in Kcnntt 
niß gesetzt worden. 

Berlin, den 27. Septbr. 1833. 
(v. K. Jahrb. Bd. 43. S . 103.) 

Dem Königl. Dberlandesgericht werden die sämmtlichen Anlagen des unter dem 
26. August d. I erstatteten Berichts, betreffend 

die notarielle Aufnahme von Kaufverträgen über bäuerliche Grundstücke mit 
Aussetzung eines Altentheils, 

beigehend mit der Anweisung zurückgesandt, das Land' und Stadtgericht in Lands-
berg, den Iustizkommissionsrath B., und den Iustizkommissarius R. daselbst dahin 
zu bescheiden: 

daß alle Verträge wegen Veräußerung bäuerlicher Grundstücke, worin ein 
Ausgedinge stipulirt wird, gerichtlich abgeschlossen weiden müssen. 

Die bestimmte Fassung der §§. 602. u. ff. Tit. 11. Thl. I. des A. 3 R. läßt hier-
über keinen Zweifel. 

Zu den ..Rustikalstellen," welche der §. 602. cit. erwähnt, gehören bäuerliche 
Grundstücke jeder Art, 

Das Gesetz unterscheidet nicht, ob diese Grundstücke im freien Eigenthnme des 
Besitzers sich befinden, oder nicht; durch das Edikt wegen Regulirung der gutsherr< 
lichen und bäuerlichen Verhältnisse vom 14. Septbr. 1811 ist keine Aenderung ein-
getreten, und eben so wenig sind die Bestimmungen der §§. 603 und 604. a a. O. 
durch ein anderes neueres Gesetz aufgehoben worden. 

Das Königl. Oberlandesgencht hat sich hiernach zu achten, und darauf zu hal-
ten, daß diese Grundsätze von den Gerichten und Notarien seines Bezirks sorgfältig 
beobachtet werden. 

Bloß darüber könnte ein Bedenken entstehen, ob es noch gegenwärtig zweckmä-
ßig fei, jene Vorschriften über den Altentheil fortbestehen zu lassen, eventuell, ob 
ein dringendes Bedürfniß, schon jetzt mit deren Aufhebung vorznschreiten, eintrete; 
oder ob eine Abänderung nur in der Verbindung mit der Revision anderer im ge-
nauen Zusammenhange stehender Materien zu treffen sein möchte i 

Hierüber ist in Veranlassung eines Berichts des Königl. Dberlandesgerichts zu 
Königsberg mit dem Königl. Ministerium des Innern für Handel und Gewerbe 
im vorigen Jahre kommunizirt worden. 

Dasselbe hat sich indeß in Absicht der Auslegung und fortdauernden Gültigkeit 
der §§. 603—605. a. a. £>. mit den vorher aufgestellten Grundsätzen ganz tinux* 
standen erklärt, und ist der Meinung, daß der Beschluß: 

ob diese Vorschriften aufzuheben seien? 
zweckmäßig nur zuglerch mit dem über die Verschuldung der Bauerböfe zu treffen« 
den Beschlüssen erfolgen könne, ein Bedürfniß zur schleunigen Abänderung jener 
gesetzlichen Bestimmuugen über den Altentheil aber nicht vorhanden sei. 

Berlin, den 3. £ttbr. 1834. 
(v. K. Jahrb. Bd. 44. S . 343.) 
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2) R e s c r i p t vom in. April 1835 ad 1. betr. die Nichtbefugnlß der Notarien zur Auf-

nähme der Vertrage über die Aussetzung eines Altentheils. 
Dem Königl. Dberlandesgericht wird in Veranlassung des abschriftlich anlie-

geuden Berichts des Land- und Stadtgerichts zu Memel vom 3. v. M. Folgendes 
eröffnet: 

1) Was den ersten der beiden Verträge betrifft, auf welche die Anfrage des 
Land- und Stadtgerichts sich bezieht, den D.fchen vom £ | Septbr. 1834./ 

worin die Mühlenbefitzer D.fchen Eheleute ihrer Tochter unter Stipulation 
eines Leibgedinges das Eigenthum, des ihnen zugehörigen bäuerlichen Eutcs 
abtreten, 

seist es den Notaren unbedingt verboten, dergleichen Verträge aufzunehmen 
oder zu beglaubigen. Dieser Grundsatz ist vom Iustizminister bereits wicdcrholcnt-
lich ausgesprochen, insbesondere in der, unterm 5. Mai 1828 in der *J). I.schen 
Hypothekensache an das Land» und Stadtgericht zu Memel erlassenen, dem Kolle-
gium abschriftlich mitgetheilten Verfügung, so wie in dem in den Jahrbüchern Bd. 
43. S . 103. abgedruckten Rescript vom 2?. Septbr. 1833. 

Daß der Altentheil nur gelegentlich in einem Vertrage über einen andern 
Hauptgegenstand, bei welchem die gerichtliche Form nicht erforderlich ist, stipulirt 
worden, ist unerheblich. Nach der Natur des Altentheils, wie das Gesetz (§§. «02. 
603. Tit. 11. Thl. I. des A.L. R.) denselben bezeichnet, ist die Aussetzung desselben 
sogar in der Regel nicht Hauptgegeustand eines Vertrages, sondern nur eine Ne-
benbestimmung. Ueberdies scheint sogar nach Inhalt des vorliegenden Kontrakts 
die Stipulation des Altentheils der Hauptqegenstand desselben zu sein. 

Der Iustizminister kann daher der Ansicht des Land- und Stadtgerichts zu Me-
mel, daß der Iustizkommissarius B. nicht befugt war, diesen Kontrakt aufzuueh-
wen, nur beitreten. Die entgegenstehende Verfügung des Königl. Oberlandesge-
richts vom 22. Januar bezieht sich zwar nicht ausdrücklich und speziell auf den de« 
zeichneten Kontrakt, das darin ausgesprochene Prinzip ist aber dem Land- und 
Stadtgericht zur Nachachtung mitgetheilt und von demselben auch auf diesen Fall 
für anwendbar erachtet. Das Kollegium nimmt in jener Verfügung an: 

das Verbot des Refcripts vom 27. Septbr. 1833 beziehe sich nur auf Ge' 
fchäfte, welche ausschließlich einen der gerichtlichen Vollziehung be: 
dürftigen Vertrag oder mehrere dergleichen enthalten, — nicht aber auf 
Geschäfte, die mehrere, the i ls gerichtlich zu vollziehende, theis nicht ge
richtlich zu vollziehende Vertrage in sich begreisen. 

Dieser Ansicht kann der Iustizminister indeß, auch abgesehen von deren An-
wendbarkeit für den vorliegenden Fall, nicht beipflichten. 

Der Notar darf nur solche Ver t räge aufnehmen, welche zu feiner Kompe-
teuz gehören. Dies folgt aus dem oben ausgesprochenen Grundsätze, daß, wenn 
selbst tit Stipulation des Altentheils nur als eine Nebcnbestimmüng einem Ver-
trage hinzugefügt ist, der feinem Hauptgegenstande nach die gerichtliche Ab-
fassung nicht bedarf, dennoch der Notar sich der Aufnahme eines solchen Vertrages 
enthalten muß. 

(v. K. Jahrb. Bd. 45. S . 412.) 

4) Die Erklärung eines V a t e r s , wodurch sein noch minder
jähriger Sohn der väterlichen Gewal t entlassen werden soll. (Th . II. 
Ti t . fl. § . 216. 217.) 

R e s c r i p t vom «. Dezbr. 1796, betr. die Kompetenz der Vormundschaftsgerichte zur 
Aufnahme der Erklärung über die Entlassung aus der väterlichen Gewalt; s. nach Nr. (i. diese» $. 

5) Die Ertheilung der Certificate über die Wechselfähigkcit 
eines Menschen, der sonst nach seinem Stande und siewrrbe 
keine gültige Wechselverpflichtung übernehmen kann. (Thl. II. 
Tit. VIII. §. 731-747 . ) 

6) Die Vergleiche über künftige Vcrpflegungsgelder. (Thl. I. 
Tit. XVI. §. 413.) 
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!) a. R e s e r i p t vom «. Dezbr. 1796 nebst Bericht ftxtraftweise ad 1. 2. , .), betr. die 

Kompetenz der Vormundschaftsgerichte zur Aufnahme von Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, bei 
denen Minderjährige konkurriren. 

Ew. Königliche Majestät werden mir allerg'nädigst zu erlauben geruhen, daß 
ich als Direktor der Vormnndfchafts - Deputation des hiesigen Magistrats hiermit 
verschiedene bei gedachter Vormundschaft-Deputation entstandene Bedenken vortrage, 
und mir hierüber allerhöchste Belehrung, zur Direktion dieser Deputation sowohl 
als meiner selbst, allerunterthänigst erbitte. 

1. Bei Gelegenheit der Erbreguliiungen kommt öfters der Fall vor, daß Vä-
ter, Mütter oder andere Verwandte, minderjährigen Kindern, für welche, besonders 
bei dem Absterben des Vaters, wenn die Mutter nach erfolgter Nichterbes-Erklä-
rung ihr Eingebrachtes zurücknimmt, nichts, oder nur wenig zu erben übrig bleibt, 
ein bestimmtes Quantum als Batergut aus eigenen Mitteln aussetzen, oder daS 
wirkliche Vater- oder Muttergut erhöhen, und auf diese Weife eine gewisse Summe 
schenken, mehrenlheils unter der Bedingung, daß der Schenkende den Besitz und 
Nießbrauch bis zur Großjährigkeit oder Verheirathung des Beschenkten behält. 

Dergleichen Erb- und resp. Schenkungsvertrag ist bisher vor der Vormund, 
schafts-Deputation mit Zuziehung der bestellten Vormünder errichtet und von der-
selben bestätigt worden. Ich bin auch des alleruuterthänigsten Dafürhaltens, daß 
die Errichtung und Bestätigung eines solchen Schenkuugsvertrags bei Gelegenheit 
einer Erbregulirung. wobei Minderjährige konkurriren, bei der mit mehrern lichter-
lichen Personen besetzten Vormundschafts-Deputation, als dem eigentlichen verwund-
schaftlichen Gerichte, um so mehr fernerhin gültig geschehen könne, als nach der 
A. G. O. Th. II. Tit. I. §. 9. Nr. 4. Schenkungen, wenn sie die Kraft und Wirk-
famkeit der gerichtlichen haben sollen, vor jedem gehörig besetzten Gerichte vollzogen 
werden dürfen. Da indessen so wenig in dem A.L.R. Th. 1. Tit. It . §. 1063, 
worin die Abschließung der Schenkungsverträge ohne Unterschied vor Gericht dis-
ponirt ist, als in der oben angeführten Stelle der Gerichtsordnung ausdrücklich 
Erwähnung geschieht: 

ob dahin auch die Obervormundschafts-Kollegia in Erbfallen, wobei Minder-
jährige interessiren, als sodann zur Errichtung und Bestätigung der vor-
kommenden Schenkungen gualifizirte Gerichte, gehören sollen? 

so bleibt hierunter noch einiger Zweifel zurück, welchen Ew. Königliche Majestät 
durch allergnadigste Bescheidung darüber zu heben geruhen werden. 

2. I n dem A. 8. R. Th. l. Tit. 16. §. 413. ist verordnet: 
da'ß ein Vergleich über künftige Verpflegungsgelder nur unter Bestätigun gder 
ordinaireu Gerichte des zu Verpflegenden geschlossen werden kann, 

und in der G. £>. Th. II. Zit. I. §. 6.: 
daß ein solcher Vergleich vor dem ordentlichen persönlichen Richter vollzogen 
werden muß. 

Bei der Vormundschafts-Deputation werden theils bei, theils außer den Erbverträ-
gen häufi? Vergleiche der Vormünder der unter Vormundschaft stehenden Personen 
mit den Müttern, Verwandten und Extrariis, auch mit den Vätern unehelicher 
Kinder über die künftige Verpflegung der Kuranden geschlossen und bestätigt. 

Die angezogenen Gesetzstellen erregen aber nunmehr das Bedenken: 
vb in den bemerkten Fällen die Vormundschafts-Deputation, wie ich aus 
den ad 1. angefühlten Gründen vermeine, fernerhin zu dergleichen Hand-
lungen berechtigt fei, oder vb dergleichen Actus zu den Stadtgerichten 
verwiesen werden müssen? 

3. Ein gleiches Bedenken entsteht darüber: 
ob die Entlassung eines minderjährigen Sohnes aus der väterlichen Ge-
walt bei dem vormundschaftlichen Gerichte oder bei den Stadtgerichten 
verlautbart oder bescheinigt werden müsse? 

Das A. L. R. Thl. ll. Tit, 2. §. 216 und 217. bestimmt ausdrücklich das vor, 
mundschaftliche Gericht zur eigentlichen Behörde. Die nachher cmanirte A. G. O. 
Th. ll. Tit. I. §. 6. Nr. 4. erfordert aber die Vollziehung vor dem ordentlichen, 
persönlichen Richter, und stellt selbige unter denjenigen Handlungen mit auf, ml* 
che niemals zur Vormundsckafts-Deputatiou gezogen werden können. 

Berlin, den 6. Dezbr. 1796. 

Wir lassen Euch auf Eure Anfrage vom 5. April d. I . nunmehr in Gnaden 
bescheiden, wie es ad I. 2. 3. kein Bedenken habe, daß alle diese Handlungen bei 
der Vormundschafts-Depnlation des Magistrats, so weit sie Minderjährige betreffen. 
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giiltig vollzogen werden können. Die Gesetze legen den vormundschaftlichen Kolle-
gien die Qualität von Gerichten ausdrücklich bei: und da dergleichen Kollegien, 
wo sie besonders eristiren, eigentlich nur Deputationen des ordentlichen personlichen 
Gerichts vorstellen,' denen die besondere Besorgung der die Minderjährigen und an-
de« ^flegbcfoblne betreffenden Rechte und Obliegenheiten dieses ordentlichen per-
fönlichen Gerichts übertragen worden; so leidet es keinen Zweifel, daß dieselben 
auch actus voluntariae jiirisdictiouis wegen solcher Personen und Sachen, die den 
Gegenstand dieses ihres Auftrags ausmachen, eben so rechtsgültig vornehmen kön-
neu, als diese Befugniß sogar den für sich bestehenden Foris specialibus causae 
in der A. G. £>. Thl. l. Tit. 2. §. 7. beigelegt ist. 

(N. C. C. T . X . S . 1911 und 1917.) 

I). I S e s c r i p t vom 28. Juli 1834, daß die Bestätigung eines Vergleichs über künftige 
Alimente nur dann zur Kompetenz des Vormundschaftsgenchls gehört, wenn der zu Verpflegende 
unter obervormundschattlicher Aufsicht sieht. 

Das Land- und Stadtgericht zu Ottmachau'hat in dem Berichte vom 8. d.M. 
um nähere Bestimmungen über die Anwendung des §. 51. des Anhangs zum A. 
8. R. gebeten. 

I n dieser Beziehung eröffnet der Iustizminister dem Köuigl. Pupillen-Kolle« 
gium, daß, da die Vorsorge des mütterlichen Großvaters eines unehelichen Kindes 
für dasselbe, welche nach H. 93. des Anhangs zum A. L. R. eintritt, der Kontrolle 
des vormundschaftlichen Gerichts nicht unterworfen ist; 

(Reskript vom 10. Novbr. 1824. — Jahrb. Bd. 24. S . 239.) 
es auch der Genehmigung und Bestätigung der vormundschaftlichen BeHorde zur 
Gültigkeit eines Vertrages über die Alimentation eines solchen unehelichen Kindes, 
den der mütterliche Großvater abschließt, nicht bedarf. 

Es bestimmt zwar §. 51. des Anhanges zum A. L. R., zu §. 4] 3. Tit. 16. 
Th. I. des A. L.R.: 

'„Ist der zu Verpflegende minderjährig, so erfolgt die Bestätigung des Ver-
„gleichs bei der vormuudfchaftlicken Behörde des zu Verpflegenden;" 

indeß ist diese Vorschrift nur auf die Fälle zu beziehen, wo der zu verpflegende Mi-
norenne unter obervormundfchaftlicher Aufsicht steht. Durch jene Bestimmung hat 
nicht die Kompetenz der vormundschaftlichen Gerichte erweitert, sondern nur der 
Zweifel beseitigt weiden sollen, der darüber gewesen, ob ein beim vormundschaftli-
cken Gerichte über die Alimentation des Kuranden abgeschlossener Vergleich von 
Gültigkeit sei. 

Jene Bestimmung des §. 51. des Anhanges ist aus dem Rescript vom 6. $<* 
zember 1790 

(Stengels Beiträge Bd. 3. S . 193.) 
entnommen, wodurch auf die Anfrage des Direktoriums des Vormundschaftsgerichts 
zu Berlin vom 5. April 179s entschieden ist, daß ein Vergleich über Alimente ei« 
nes Kuranden, der bei Gelegenheit der Abfchließung eines Erbrezesses, oder sonst 
von dem vormundschaftlichen Gerichte abgeschlossen wird, von Gültigkeit sein soll. 
Die Bestimmung des §. 51. des Anhangs kann nur da zur Anwendung kommen/ 
wo, wie bei den Obergerichten oder eiuzelnen großen Untergerichten, besondere vor-
mundschaftliche Behörden bestehen, und die Frage entstehen konnte: 

ob ste als die. im §. 413. des A. L. R . bezeichneten, persönlichen Gerichte zu 
betrachten seien. 

M i t Rücksicht auf diese Eröffnungen ist das Land- und Stadtgericht zu Dttmachau 
weiter zu bescheiden. 

(v. K. Jahrb. Bd. 44. S . CO.) 

2) M e s c r i p t vom l. Februar 1533, dass Erbtheilungsverträge zu ihrer Gültigkeit nicht 
der Vollzithung vor dem ordentlichen persönlichen Richter bedürfen. 

Die Erben des im Jahre 1810 verstorbenen Kammerdirektors v. W., denen, 
nach der abschriftlich beiliegenden Vorstellung des General-Majors v. B. und des 
Lieutenants v. K. vom 8. d. M / bereits im Jahre 1824 von dem Königl. Ober-
Landesgerichte, als dem kompetenten Erbschafteforum, das Attest über ihre Erbes-
legitimation und Erbschaftsantretung ausgefertigt worden ist, und die demnächst ei-
neu unter sich geschlosseneu Erbthciiungsreceß vor den Gerichten ihrer verschiedenen 
Wohnorte anerkannt und vollzogen haben, beschweren sich darüber, daß das Kolle-
gium in seinen Verfügungen vom 23. Oktbr. und 6. Dezbr. r. I . sich geweigert 
hat, auf den Grund jenes Rezesses die nöthigen Eintragungen in "den Hypotheken« 

Mftnnkopff AUg. Gerichteordnung. IV. 2 
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büchern der zu dem gedachten Nachlaß gehörigen Güter V. und C. vorzunehmen, 
bevor nicht der Rezeß, in Gcmäßheit des §. 56. Tit. 17. Thl. II. des A. L. R., von 
den Erben vor dem ordentlichen persönlichen Richter, also vor dem Kollegium, als 
der Nachlaßbehörde, nochmals genehmigt und anerkannt sein würde. 

Der Iustizminister kaun diese Vesckwerde nur für bearündet erachten. 
Zwar zählt allerdings der angeführte §. 50. Tit. 17. Th. II. A. L. R. auch die 

Erbsonderungen zu denjenigen Handlungen, die, weil sie einer vorhergehenden, rich< 
terlichen Untersuchung bedürfen (§. 55), nur vor dem ordentlichen Richter der ^per-
son vollzogen werden sollen, und er scheint daher zu fordern'/ daß nicht bloß die 
Legitimation der Erben, sondern auch die übrigen zur Erbsonderung gehörigen Ver. 
Handlungen, und namentlich auch die Theilung des Nachlasses, in dem Rachlaßfo-
rum erfolgen müsse. Die Vergleichung mit andern Gefetzitellen beweist aber deut-
lich, daß jene Vorschrift wenigstens auf die bloße Nachlaßtheilung, die ihrer Natur 
nach lediglich der Willkühr der Erben überlassen bleiben muß, und keiner solchen 
richterlichen Untersuchung, wie die Erbeslegitimation bedarf, nicht ausgedehnt wer-
den könne. Denn, vorausgesetzt, daß nicht etwa ein gerichtlich zu entscheidender 
Streit über die Theilung obwaltet, dessen Schlichtung dann allerdings dem Erb-
fchaftsforum gebührt, siud die Erbtheilungsvertrage als bloße actus roluntariae 
jurisdictionis in den §§. 2. ll. f. Tit. I. Thl. II. der A. G. £>, weder unter den 
Handlungen, die zu ihrer Gültigkeit vor dem ordentlichen persönlichen Richter er-
richtet werden müssen, noch überhaupt unter denen aufgeführt, die nothwendig ge-
richtlich geschlossen werden müssen. Die §§. 111—113. und §. 123. Tit. 17. Th. II. 
A. L. R.. so wie die §. 71. Tit. 7. Th. III. und §. 8. Tit. 46. Th. I. der A. G. O. 
ergeben vielmehr, daß den Kontrahenten die Wahl freigestellt ist, ob sie den Thei-
luugsvertrag beliebig vor irgend einem Gerichte, oder vor Notar und Zeugen, ja 
selbst außergerichtlich schließen wollen. 

Die Anwendbarkeit dieser Vorschriften auf den vorliegenden Fall kann auch 
nicht etwa durch den zufälligen Umstand ausgeschlossen werden, daß zu dem getheilt 
teu v. W'schen Nachlasse Grundstücke gehören, die ebenfalls unter der Gerichtsbar-
kcit des Königl. Dberlandesgerichts liegen. I n dieser Beziehung kann das Kolle, 
gium, jedoch nicht als Nachlaßbehörde, sondern als Hvpothetenbehorde, nur fordern, 
daß die Form des Rezesses, so weit darin über das Eigenthum jcuer Grundstücke 
disponirt wird, den gesetzlichen Vorschriften über die Form der Immcbiliar-Ver
träge entspreche. Und dies ist augeuscheinlich der Fall, da der Rezeß von den Be» 
schwerdeführern gerichtlich rollzogen ist, und deshalb nach §§. l. 2. des Gesetzes 
vom 23. April 1821 einer nochmaligen Verlautbarung i» turn rei sitae nicht bedarf. 

Das Königl. Oberlandesgericht wird daher angewiesen: 
von dem, in den Verfügungen vom 25. Oktbr. und 6. Dczbr. v. I . bemerkte» 
Einwände gegen die Form des in Rede stehenden Erbrezesses zu abstrahireu, 
das weiter Erforderliche auf die Anträge der v. W scheu Erben zn veraulas-
sen und die Kosten jener Verfügungen niederzuschlagen, 

(v. K. Jahrb. Bd. 41. S . 215.) 

IV. vor dem Obergerichte der Provinz vollzogen werden müssen. 

§ . 7. IV. Es giebt ferner einige Handlungen, welche nur von 
dem Obergerichte der Provinz güllig vollzogen werden können. 
Dahin gehört 

1) die Bestätigung des Ehekontrakts bei einer unter landes
herrlicher Erlaubniss zu schliessenden Ehe zur linken Hand (Th. II. 
Tit. I. § . 838.); 

2) die Bestät igung einer Annahme an Kindesstatt (Thl . II. 
Ti t . I I . § . 667.). 

1) a. H « s e r i p t vom 12. Noovr. ISOI, betr. die Kompetenz der Obergenchte zur 33c» 
stätigung der Adoption bei Adelichen. 

Nach den Dispositionen des §. 666. u. d. f. Thl. II. Sit. 2. des A. L. R. scheint 
es zwar unbedenklich, daß das Obergericht der Provinz, worin der Adoptirende sei
ne« Wohnsitz hat, in allen Fällen den Vertrag über die Annahme an Kindesslatt 
prüfen und bestätigen könne, indessen entstanden darüber doch bei der Ostpreußisä en 
Regierung Bedenken. Auf ibre Anfrage vom 3. Novbr. 1801 über diesen Gegrn-
stand wurdest mittelst Reskripts des Iustizdepartemcnts vom 12. desselben Monats 
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dahin Geschieden, daß es einer Konkurrenz des Lehns« Departements in dem Falle 
bedürfe: 

1) wenn der Adoptirende von Adel, und der Adoptirte von bürgerlicher Her-
kunft ist; 

2) wenn mit der Adoption zugleich die Annahme und Führung eines andern 
adelichen Namens und Wappens verbunden sein soll. 

I n diesen Fällen sollen die Verhandlungen zur weiter« Verfügung eingeschickt 
werden, sonst aber es bei den Dispositionen der oben angeführten Gesetzstellen sein 
Bewenden haben. 

(Stengels Beitr. Bd. 14. S . 292.) 
(3)ie Bestimmung dieses Reskripts ist in §. 100. des Aiih, zu II. t, $. 667. des % L. 3l. 

aufgenommen.) 

d. R e s e r i p t vom 22. Juli 1805, betreffend die Ertheilung der landesherrlichen Erlaub« 
niß zur Adoption im Falle des §. 669. II. 2. des A. L. R. 

Wir machen Euch hierdurch nachrichtlich bekannt, daß in Gemäßheit der unter 
dem 16. v. M. an den Großkanzler ergangenen Cabinets-Drdre künftig in Adoptions-
Fällen unter Personen bürgerlichen Standes, welche sich nach den Gesetzen dazu 
qualificiren, der Landesherrliche Consens von dem Iustiz-Departemcnt, ohne Imme-
diat-Rückfrage ertheilt werden soll. Sind :c. 

(K.C.C. T. XI. S . 2965. Rr. 43. de 1805, Neues Archiv Bd.H. S . 132., und 
Mathis Bd. 1. S . 289. Abschn. I.) 

0. R e s k r i p t vom 22. Oktober 181-4 und vom 14. September 1833 nebst Anlagen, b'e« 
treffend die Competenz der Obergerichte zur Bestätigung der Adoptionsvernäge. 

Das hiesige städtische Vormundschaftsgericht hat die anliegenden/ über die An« 
nähme an Kindesstatt der außer der Ehe erzeugten N. N. von dem hiesigen Bürger 
und Victualicnhändler N. N. theils bei demselben, theils bei dem Stadtgericht zu 
Mohrin aufgenommenen Verhandlungen an den Iustizminister zur Adoptionsakte 
eingesendet, wahrscheinlich aus einer Mißdeutung des Cilkular-Rescripts vom 22. 

, Iul i 1805, in Mathis Monatsschrift, Bd. I. S . 289. Da aber der Sinn dieses 
! Reskripts nur dahin gehet, daß in den Fällen, wo die Landesherrliche Erlaubniß 
nach dem A. L. R. , Thl. II. Tit. 2. §§.669. 689. erforderlich ist, an das Justiz-
Departement berichtet werden soll, und es übrigens bei der Regel §. 667. eben daz 
selbst verbleibt, so wird in dem gegenwärtigen, unter der Regel begriffenen Falle", 
dem Königlichen Kammergerichte die Prüfung und Bestätigung des Adoptions, 
Vertrages überlassen. 

Berlin, den 22. Oktober 1814. 
(v. K. Jahrb. Bd. 4. S . 195.) 

A. 
Der Königl. Regierung wird auf den Bericht vom 17. v .M. , betreffend das 

Gesuch der Z schen Eheleute, Bedufs der Adoption ihrem außer der Ehe gebornen 
Enkel F. anstatt des Geschlechtsnamens seiner Mutter ihren Familiennamen Z. bei-
legen zu dürfen, erwiedert, daß zur Adoption von Personen bürgerlichen Standes 
keine Immcdiat.Berichtserstattung, sondern nach §. 667. Tit. 2. Thl. II. des A L. R. 
nur die Bestätigung des Obergerichts der Provinz erforderlich ist. Auch ist schon 
nach §. 682. a. a. O. das angenommene Kind befugt, den Name» des adoptirende« 
Vaters zu führen, daher die Bestimmung der Allerhöchsten C. O. vom 15. April 
1822 (G. S . S . 108.) auf solche Fälle keine Anwendung finden kann. 

Hiernach sind die Z.schen Eheleute lediglich an die Gerichtsbehörde zu weisen. 
Berlin, den 9. August 183h. 

B. 

Das vorstehende aus dem 3ten Heft des I8ten Bandes der Annalen der innern 
Staatsverwaltung entnommene Rescript des Ministern des Innern und der Polizei 
wird hierdurch den Gerichten unter Hinweisung auf das nachstehende wegen der 
Adoptionen an das Ober-Landesgericht zu Glogau am 9. April 1811 erlassene Re» 
script bekannt gemacht. 

Berlin, den i^. September 1835. 
2 " 
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C. 
Dem König!. Obercsandesgericht zu Gloga« wird auf die am 22. v. M. Über 

die Bestätigung der Adoptions-Verträge gethane Anfrage hierdurch zur Resolution 
ertheilt, daß 

a. der §. 667. Tit. 2. Thl. II. des A. L. R. die Regel enthält, 
1>. der §. 100. des Anhangs zum A. 8. R. den §. 684. Tit. 2. Thl. ll. näher 

bestimmt, und 
c. nach dem Cirkular vom 22. Juli 1803 (Neues Archiv, Bd. 4. S . 132.) es 

jetzt nicht mehr des in den §§. 669 und 689. I. c. nöthig befundenen unmit
telbaren landesherrlichen Confenfes bedarf, rielmebr an die stelle dieses 
Consenses der des Justiz-Departements tritt; in Fällen aber, wo nach den 
Vorschriften des A. L. R. die Immediat-Approbation gar nicht erforderlich 
gewesen, d. i. in Fällen, wo weder der §. 669./ noch der H. 684. junct. tz. 100. 
des Anhanges, noch der §. 689. eintritt, die Bestätigung von dem Obergericht 
ohne alle Concurrenz einer höheru Behörde erfolgen kann. 

Berlin, den 9. April 1811. 

2) I n B e t r e f f der Lega l i sa t ion der U rkunden , die in ' s Aus land gehen 
oder ans demselben kommen, sind folgende Bestimmungen erlassen: 

a. R e s k r i p t vom 24. Dezember 1816, I.Mai 1818 und 31. März 1821, betreffend die 
Form und Legalisation der Urkunden, welche in Frankreich produzirt werden sollen. 

Die Verhandlungen zum Behuf der Vereinfachung des bisherigen Legalifations-
Verfahrens in Absicht der von diesseitigen Gerichtsbehörden aufgenommenen, in 
Frankreich zu prodnzirenden Urkunden, haben die Ueberzeugung gewährt, daß gegen-
wärtig in Frankreich jedes aus dem Auslande kommende Aktenstück für hinlänglich 
authentisch anerkannt wird, wenn es,von den kompetenten Behörden ertheilt und 
alsdann die Unterschrift von dem an dem Französischen Hose akkreditten Gesandten 
des fremden Hofes certificirt wird. 

Es kommt also darauf an, den König!. Gesandten zu Paris in den Stand zu 
setzen, die aus den Preußischen Staaten an ihn gelangenden Urkunden zu lcgalisi-
re», und daher sich von der Aechtheit der ihm vorkommenden Aktenstücke rerge-
wissern zu können. 

Zu diesem Zweck wird dem Königl. Kammergericht (dem Königl. Oberlandes-
gerichl) hiermit aufgetragen, feine Signatur, mit der Unterschrift des Präsidenten, 
und eine zweite mit der Unterschrift des Vice-Präsidenten und mit dem Siegel des 
Kollegii versehen, an den Chef der Justiz zur Weiterbeförderung einzusenden. 

Zugleich wird das Königl. Kammergericht (Ober-Landesgcricht) hiermit ange-
wiesen, seine Untergerichte zu instruircn, in allen Fällen, in welchen Dokumente, 
die bei Französischen Behörden produzirt werden sollen, von ihnen beglaubigt wer-
den, solche an das Kollegium zur Beglaubigung der Unterschrift des Uutergerichts 
einzusenden. 

Berlin, den 24. Dezember 1816. 
(v. K. Jahrb. Bd. 8. 6*254.) 

Ter Herr Gesandte zu Paris hat sich darüber beklagt: 
1) daß ihm sehr häufig Aktenstücke aus allen Provinzen des Staats zur Lega-

lifation vorgelegt würden, welche von den Provinzialbchörden nicht mit dcr< 
jenigen Unterschrift vollzogen oder beglaubigt worden wären, die sich auf den 
ihm mitgetheilten Signaturen dieser Behörden befanden, und daß die Namen 
dieser Stellvertreter meist so unleserlich geschrieben seien, das er sie bei sonst 
erkannter Richtigkeit des Aktenstücks nicht einmal in seiner Legalisation^-
Formel wiederholen könne, was man aber von Seiten Frankreichs zu for-
dern berechtigt ist; 

2) daß eben so häufig Atteste von Unterbehörden und andern dazu befugten 
Personen, als: Tauf-, Lebens- und Todtenfcheine, vorgelegt würden, ohne von 
der betreffenden Dbeibehorde legal^siit worden zu sein. 

Die Folge davon ist, daß der Herr Gesandte seine Legalisation-verweigern muß, 
und daß durch die Nachholung einer versäumten Form außer andern möglichen 
Nachtheilen ein unangenehmer Zeit- und Kostenaufwand für die Interessenten 
entsteht. 

Es ist möglich und wahrscheinlich, daß hierbei kein Versehen der Königl. Re-
gierung, sondern allein der Enrahenten obwaltet, wenn z. B. der Ertrahent den 
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Gebrauch versäumt, welchen er von einem Aktenstück, das von einer Regierung 
ausgeht, und deshalb keiner vorgängigen Legalisation bedarf, dafür aber auf eine 
bestimmte, die Legalisation vertretende Weise vollzogen fem soll, zu machen hat, 
und mithin die Regierung darauf nicht geleitet ist, sich keiner andern, als der dem 
Herrn Gesandten zu Par is vorliegenden, Signatur zu bedienen. 

Eine besondere Bekanntmachung von der Nothwendigkeit einer solchen Anzeige 
des Gebrauchs, und lücksichtlich des andern Punkts von der Nothwendigkeit der 
Legalisation der Aktenstücke der Unterbehörden durch die betreffenden Oberbehörden, 

I dürfte hier weniger schien/ a l s : 
l ) wenn sich die Königlichen Regierungen angelegen sein lassen, bei Aktenstücken, 

von denen sie ohne besondere Anzeige schon vermuthen können, daß sie nach 
Frankreich bestimmt sind, sich keiner andern Unterschrift zu Vollziehung oder 
Legalisation zu bedienen, als derjenigen, welche dem Herrn Gesandten vorliegen; ' 

' 2) wenn die Unterbehörden und die andern befugten Personen angewiesen wer-
den: bei solchen nach Frankreich bestimmten Aktenstücken die Ertrahenten be-
sonders aufmerksam zu macheu, daß die Legalisation der vorgesetzten Behörde 
hinzukommen müsse. 

Hierzu kommt, was sich von selbst versteht, 
3) daß, wen seit Crtheilung der dem Gesandten zu Paris vorliegenden Signa-

tur eine Veränderung in dem darauf verzeichneten Personale eingetreten ist, 
alsbald neue Signaturen eingereicht werden müssen, und daß dies so oft ge-
schehen muß, als sich eine Veränderung ereignet. 

Die König!. Regierung wird hiernach das Nöthige zu veranlassen haben. 
Berlin, den 24. April 1818. 

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten. J o r d a n . 
An sämmtliche König!. Regierungen. 

Abschrift hiervon erhält das König!.,Kammergericht und Ober-Landesgericht, 
um sich seinerseits ebenfalls darnach zu achten. 

Berlin, den l . Ma i 18,8. 
(v. K. Jahrb. Bd. 11. S . 202.) 

Der Herr Gesandte zu Paris hat sich darüber beklagt, daß ihm aus König!. 
Provinzen Aktenstücke zur Beglaubigung vorkommen, die mit andern Unterschristen, 
als mit denjenigen, welche demselben bereits vorliegen, versehen sind. Es zeichne-
ten z .B. oft Reaierungsräthe und Appellationsgerichtsräthe für und in Abwestn-

i heit der Herren Präsidenten, Direktoren und General-Advokaten, ohne daß ihm die 
' Unterschriften der erstem bekannt gemacht worden wären. 

Da nun in solchen Fällen der Gesandte die Legalisirung verweigern muß, wo« 
I durch nicht nur der Geschäftsgang verzögert wird, sondern auch dadurch manchmal 
l für die Interessenten Nachtheile entstehen können: so beehre ich mich, Ew. Excellenz 
• ganz ergebenst zu ersuchen, die Königl. Landes-Instiz-Kollegien geneigtest anhalten 

zu wollen, daß sie dem eingeführten Legalifationsverfahren: 
„bei allen nach Frankreich gehenden Aktenstücken sich keiner andern Unter-
sehnst zur Vollziehung oder Legalisation zu bedienen, als derjenigen, welche 
dem Gesandten zu Paris vorliegen," 

genau nachkommen, und wenn feit Ertheilung der diesem Gesandten vorliegenden 
Unterschriften eine Veränderung in jenem Personale eingetreten sein sollte, darüber 
Anzeige machen, und neue Unterschriften einsenden. 

Berlin, den 19. März 1821. 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten. I n Abwesenheit des 

Herrn Chefs Ercell. H o f f m a n n . 
Sämmtliche Justizbehörden haben sich nach dem in diesem Schreiben enthalte« 

neu Antrage auf das genaueste zu achten^ 
Berlin, den 31. März 182,. 

(v. K. Jahrb. Bd. 17. S . 85.) 

b. I n s t r u k t i o n vom 22. MIrz 1833, betreffen* die Legalisation von Urkunden, welch» 
ini Ausland gehen sollen, oder von dort kommen. 

Da in Betreff des Legalisatiousverfahrens bei solchen Urknnden, 
welche von öffentlichen Behörden des Auslandes aufgenommen, bei de» dies-
fettigen Behörden produ;irt werden, 

oder welche von diesseitigen Behörden aufgenommen, zur Vorlegung bei den 
Behörden des Auslandes bestimmt find, 
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nicht immer die in Anwendung zu bringenden Grundsätze beachtet werden, und 
mehrere, das Verhältniß zu einzelnen auswärtigen Staaten betreffende Bcstimmun-
gen theils ohne zureichenden Grund generalisirt, theils aber auch im Laufe der Zeit 
vereinfacht worden sind: so finden sich die unterzeichneten Ministerien veranlaßt, 
folgende Erläuterungen hierüber zur Kenntniß der Gerichte zu bringen. Zuvörderst 
ist die Frage: 

ob eine Urkunde in Beziehung auf ihren Inhalt und ihre Form, nach den 
Gesetzen des Orts, woselbst sie aufgenommen worden, rechtsgültig fei? 

eine bloße Rechtsfrage, bei deren Beantwortung die Bestimmungen der auswärti« 
gen Gesetzgebung, falls solche der diesseitigen Behörde, auf deren Entscheidung es 
ankommt, nicht völlig unzweifelhaft bekannt sind, einen Gegenstand des von den 
Parteien beizubringenden Beweises bilden, und zwar eines Beweises, der, wie bei 
jeder andern Behauptung in jure, nicht füglich durch ein diplomatisches Attest ge-
führt werden kann. 

Das Legalisationsverfahren hat es dagegen nur 
mit der Aechtheit einer Urkunde, oder mit dem Nachweis der Richtigkeit ih< 
rer Signatur und Vollziehung 

zu thun. 
Dieser Beweis, wie der einer jeden andern Thatsache, kann eben deshalb zum 

Gegenstand des Attestes einer öffentlichen Behörde, welche zur Ausstellung solches 
Zeugnisses verfassungsmäßig berechtigt ist, gemacht werden. 

Der Zweck des Legalifations-Verfahreus ist, gleich dem Zwecke eines jeden Ur-
künden-Beweises, dem Richter, auf dessen ''Prüfung uno Entscheidung es ankommt, 
die Ueberzeugung von der Aechtheit der Urkunden zu verschaffen. 

Wo also in Folge der Vermutdung, welche im Allgemeinen für die Aechtheit 
jedes öffentlichen Siegels und jeder amtlichen Unterschrift streitet, jene Ueberzeû  
aung von der Aechtheit einer Urkunde schon ohne ein besonderes Beglaubigungs-
Verfahren dem Richter auf Grund der obwaltenden Umstände beiwohnt, und keine 
besondere Veranlassung zu Verdacht in dieser Beziehung vorhanden ist, da erscheint 
auch ein jedes anderweitige Legalifations-Verfahren überflüssig, und als eine nutz-
lose Erschwerung des Verkehrs. Es können daher allgemein durchgreifende Vor-
fchriften über die Fälle, wo und wie ein Legalifations--Verfahren zu veranlassen, 
nicht füglich gegeben werden, und muß vielmehr die Individualität jede» speciellen 
Falles mit Rückficht auf das Verhältniß der Behörde des auswältigen Staates, 
von welcher die Ausfertigung der Urkunde ausgegangen ist, zu der diesseitigen, 
welche die Prüfung vorzunehmen hat, den Richter bei seiner Entscheidung darüber 
leiten, ob ein Legalisations-Verfahren zu veranlassen, und welches, ob ein mehr oder 
minder weitläuftiges. Der Richter hat hierbei nur die Ansicht festzuhalten, daß, 
während das Legalisations-Verfahren auf der einen Seite dazu dienen soll, Schutz 
zu gewähren gegen die Vertretung möglicher Versehen bei der Prüfung der Aecht-
heit einer Urkunde, dasselbe doch auf der andern Seite nicht die Richtung nehmen 
darf, den Verkehr der diesseitigen Unterthanen und Behörden mit dem Auslande 
ohne Noth zu hemmen und zu erschweren. 

Sofern nun aber eine Gerichtsbehörde bei Prüfung der Aechtheit ihr vorge-
legter Urkunden, gleichviel, bei welchem ausländischen Staate dieselben aufgenom-
men worden, nicht schon durch deren gewöhnliche Ausfertigung und Signatur ihre 
etwanigen Zweifel beseitigt, vielmehr aus besondern Rücksichten dafür hält, eine nä-
here Beglaubigung verlangen zu müssen, hat dieselbe den Grundsatz festzuhalten, 

daß nach der Natur der Sache die Legalisation als solche eine diplomatische 
sein muß, jedes Verfahren hierbei auch überhaupt für beendigt zu erachten 
ist, sobald das mitunterzeichncte Ministerium der auswärtigen Angelegenhei-
ten, als die letzte diplomatische Legalifations.-Instanz, die Frage über die 
Aechtheit einer ausländischen Urkunde durch sein desfallsiges Attest ent-
schieden hat. 

Die Individualität des Falles entscheidet wieder darüber, tbeils. ob die ministerielle 
Schlußbeglaubigung noch erforderlich, theils ob es zweckmäßiger und leichter aus-
führbar fei, entweder durch den, bei dem betreffenden Staate des Auslandes akkre-
ditirten Preußischen Gesandten, oder aber durch den am Preußischen Hofe atkredi» 
tirten Gesandten des betreffenden auswärtigen Staates die Richtigkeit der Signatur 
auf der fraglichen Urkunde beglaubigen zu lassen. 

Wenn auch der, eine Rechtsfrage betreffende Beweis 
über die Kompetenz des Ausstellers einer Urkunde zu deren Ausfertigung 

zum Gegenstand des diplomatischen Legallsations- Attestes, wie erwähnt, nicht ge
macht werden kann, so wird doch mit Rücksicht darauf, daß öfters Behufs der 
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endlichen divlomatischen Legalisation die Konkurrenz beglaubigter Ywischenbehörden 
eintritt, solche Zwischenbehörde füglich ihr diesfallsiges Legalisations-Attest zugleich 
auf jene Frage der Kompetenz des Ausstellers gültig mit ausdehnen, sofern dieser 
Behörde die Entscheidung hierüber an sich amtlich zusieht. Hierdurch würde nicht 
nur ein doppelter Vortheil durch Ein Verfahren erreicht, indem anderweitigen Ruck-
fragen wegen der Rechtsgültigkeit der Urkunde in gedachter Beziehung vorgebeugt 
wird, sondern es kann auch nach Umständen die eigentliche diplomatische Legalisation 
selbst eben dadurch entbehrlich werden, daß sich das Attest einer Oberbehörde/ Be-
Hufs der zu bescheinigenden Kompetenz, auf derselben befindet/ indem diejenige Ver-
muthung, welche im Zweifel für die Aechthcit einer mit öffentlichem Siegel und 
amtlicher Unterschrift versehene Urkunde streitet, durch die Anzahl der solchergestalt 
beglaubigenden öffentlichen Behörden verstärkt wird. 

Insonderheit scheint es daher angemessen, wenn die obere provinzielle Gerichts-
behörde jede von einer Unterbehörde ausgestellte Urkunde zuvörderst mit ihrer Uiu 
terschtist und ihrem Siegel beglaubigt, und, falls es sich von einer Notariats-Ur-
künde handelt, annoch das Attest hinzufügt: 

„daß der Aussteller als öffentlicher Notar zur Ausstellung der von ihm aus-
gefertigten Urkunde berechtigt fei." 

Tic diesseitigen Gerichtsbehörden weiden sich mit Recht oft bei solchem Verfahren 
um so mehr begnügen können, als die Bescheinigung der Kompetenz des Ausstellers 
einer ausländischen Urkunde nur verlangt werden kann, wenn die Gesetze selbst eine 
solche Bescheinigung, wie dies bei den Kirchenattcsten geschehen, verlangen. 

Da, wo anderweitige Legalisatiosformen durch specielle Verordnungen festgesetzt 
worden sind, wie dies in Betreff der in Frankreich aufgenommenen Urkunden der 
Fall ist — welche aber nicht ausdehnend zur Anwendung kommen dürfen — bleibt 
es zwar bis zur Aufhetzung der bestehenden Bestimmungen bei dem vorgeschriebenen 
Verfahren; doch gilt auch für diese ^älle der allgemeine Grundsatz, daß eine diplo-
matisch beglaubigte Urkunde für gehörig legalisirt zu erachten ist. 

Was endlich die inländischen zur Produktion bei ausländischen Behörden be, 
stimmten Urkunden betrifft, so wird auch für diese, sofern eine Beglaubigung der-
selben überhaupt verlangt werden sollte, die Beglaubigung Seitens der Landes-
Ilistiz-Kollegien in der oben angegebenen Art in der Regel genügen; wenn aber 
annoch eine fernere Beglaubigung der Urkunden der Unterbehörden, oder der von 
Provinzialbehörden selbst aufgenommeneu Urkunden verlangt würde, so ist dieselbe, 
wie erwähnt, auf diplomatischem Wege zu bewirken. 

Tic Ministerien der Justiz und der auswärtigen Angelegenheiten, 
(v. K. Jahrb. Bd. 41. S . 220.) 

c. R e s c r i p t vom 26. November 1811, 14. April und 24. November 1813, 2. Februa» 
1S13 und 18. Februar 1814, betreffend die Legalisation der in Frankreich und in den nnt dem Fran» 
z:suchen Staate verbunden gewesenen Ländern aufgenommenen Urkunden. 

Auf Veranlassung eines bei dem Kammergerichte vorgekommenen Falles hat 
gedachtes Kollegium angefragt: 

ob den Notariats-Urkunden, die in Frankreich oder in den mit dem franzrss« 
fchen Reiche verbundenen Staaten aufgenommen sind, gerichtlich Glaube 
beigemessen werden tonne, wenn sie mit dem vorschriftsmäßigen Atteste des 
Tribunals-Präsidenten versehen sind/ oder ob zn ihrer Gültigkeit noch die 
Beglaubigung abfeiten des dem Tribunals-Präsidenten vorgesetzten Justiz-
Ministers und des diesseitigen Gesandten erforderlich sei? 

Der Chef der Justiz ist über diese Anfrage mit dem Ministerio der auswärtigen 
Llugelegenheiten in Communikalion getreten, und es wird nunmehr in Gemäßhtit 
der Rückäußerung desselben dem Königlichen äDber.Landesgerichte zur genauesten 
Rachachtung bekannt gemacht, 

daß Zeugnisse und Urkunden französischer Behörden nur dann in den König
lichen Landen die Kraft der Glaubwürdigkeit haben können, wenn die Aecht» 
heit der Unterschriften und Siegel dieser Zeugnisse und Urkunden und die 
Befngniß der Aussteller zur Ausstellung/ entweder von dem Französischen 

' Justizminister oder dem Französischen Minister der auswärtigen Angelegen-
Veiten, je nachdem der Geschäftsgang in Frankreich das Erste oder das Letzte 
bestimmt, bezeuget, und wenn zugleich ferner die Unterschrift und das Siegel 
der gedachten Französischen Minister von dem bei dem Kaiserlich Französischen 
Hofe atkredirten Königlich Preußischen Gesandten in geheriger Jcrrn de-
zeugt worden ist. 

Berlin, den 26. November JSll. 
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Um den Zweifeln abzuhelfen, welche nach Erlassung der Cirkular,Verordnung 
vom 26. November d. I . , * 

die Bedingungen der gerichtlichen Glaubwürdigkeit der in Frankreich ausge-
stellten und bei Preußischen Gerichten produzirten Urkunden betreffend, 

darüber entstehen möchten: ob die gleichen, oder welche andere Formen zur gericht« 
Ilchen Glaubwürdigkeit der in dem Herzogthum Warschau ausgestellten Urkunden 
erforderlich feien? wird hierdurch festgesetzt, 

daß in den Fälleu, wo über die Beglaubigungen von dergleichen Urkunden 
Zweifel entstehen, oder wo die Gerichte auf ihre Verantwortlichkeit eine Ur-
künde für hinlänglich beglaubigt anzunehmen haben, die Legalisation durch 
den Herzoglich Warschauscheu Iustizminister vorhanden, und auch dessen Un-
terschrift und Siegel, nach Wahl der Parteien entweder 

a. von dem im Herzogthum Warschau sich aufhaltenden Königlichen Be-
vollmächtigten, wirklichen Geheimenralh von Zerboni, oder 

b. von dem Königl. Sächsischen Ministcrio zu Dresden und des letztern 
Unterschrift und Siegel wiederum von der Königlichen Gesandschaft 
zu Dresden legalisirt fein muß. 

Von dieser Bestimmung machen jedoch, so wie solches durch die Cirkular-Ver-
ordnung vom 17. März d. I . in Ansehung der in Frankreich^aufgenommenen Wechsel-
Proteste bestimmt ist, auch die bei Gerichten im Hcrzogtbum Warschau aufgenom-
menen Wechselproteste ebenfalls eine Ausnahme, und verbleibt es in Betreff der 
Prüfung der Glaubwürbigkeit derselben bei den früheren gesetzlichen Vorschriften. 

Berlin, den 14. April 1812. 

Mit Beziehung auf die Cirkulare vom 26. November pr. und vom 14. April c , 
betreffend die Bedingungen der Glaubwürdigl'eit der von Französischen, imgleichen 
der von Warschauischen Behörden ausgefertigten Zeugnisse und Urkunden, wird 
dem (Tit.) hierdurch bekannt gemacht,-daß nach vorgängiger Kommunikation von 
Seiten des Chefs der Justiz mit dem Ministcrio der auswärtigen Angelegenheiten 
beschlossen worden, die in den angeführten Cirkularen enthaltenen Vorschriften auch 
auf die im Königreiche Westphalen ausgefertigten Zeugnisse und Urkunden anwen-
den zu lassen. 

Das (Tit.) hat daher solchen Westfälischen Dokumenten volle Glaubwürdig
keit beizulegen, wenn die Acchtheit der Unterschriften und Siegel, so wie die Be« 
fugniß derjenigen Behörden oder Beamten, von welchen die Ausfertigung geschehen, 
zur Vollziehung solcher Handlungen, von dem Königlichen Westfälischen Iusti;-
ulinister attestier, und zugleich die Unterschrift und das Siegel des Letztern von 
dem an dem Hofe zu Cassel akkreditirten Preußischen Gesandten bezeuget worden. 

So wie jedoch hiervon in Ansehung der Wechselproteste, wegen welcher es nach 
den Cirkularen vom 17. März und 14. April c. bei den früheren Vorschriften das 
Bewenden hat, eine Ausnahme zu machen ist; so versteht es sich auch von selbst, 
daß in allen Fällen, wo das Kollegium nicht auf eigene Verantwortlichkeit zu hau-
deln, und die Glaubwürdigkeit der von den Parlheien beigebrachten Atteste und 
Urkunden nicht von Amtswegen zu prüfen und zu vertreten hat, es der Vereinigung 
der Interessenten zu überlassen ist,"über die Formalität der Beglaubigung hinweg 
zn gehen, und die Richtigkeit solcher Dokumente unter sich durch gegenseitiges An-
erkenntniß festzustellen. 

Das (Tit.) hat hiernach sich zu achten, auch die Untergerichte darnach durch 
Cirkulare zu instruiren, die Bekanntmachung durch die Amtsblätter jedoch zu 
unterlassen. 

Berlin, den 24. November 1812. 

Dem (Tit.) wird auf dessen Anfrage vom 11. Dezember v. I . zur Resolution 
ertheilt, daß das Rescript vom 26. November lSll bloß bei Urkunden, die in 
Frankreich, Westphalen und Warschau aufgenommen sind, in Anwendung zu brin-
gen, in Ansehung der in andern auswärtigen Staaten hingegen, wo der Code Na
poleon gilt, ausgefertigten Urkunden in vorkommenden Fälleu hiesigen Orts anzu« 
fragen ist. 

Berlin, den 2. Februar 1813. 
(v. K. Jahrb. Bd. 2. S . 44.) 

Da die veränderten öffentlichen Verhältnisse der zu Frankreich gehörig gewefe-
nen, und von den Truppen der verbündeten Mächte besetzten deutschen Provinzen, 
ferner des ehemaligen Königreichs Westphalen, und des Herzogtums Warschau, 
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die Verfügunssen vom 26. November 1811, 14. April und 24. November 1812, be
treffend die Art der Legalisation der in jenen Provinzen und Ländern aufqenomme« 
nen, bei diesseitigen Gerichten produzirten Notariats -Dokumenten und Urkunden, 
unanwendbar machen; so ist beschlossen worden, diese Verfügungen dahin abzuändern, 

daß zur Glaubwürdigkeit der in den obengenannten Landein ausgestellten 
und bei hiesigen Gerichten produzirten gerichtlichen Urkunden, nur die por-
geschriebene Legalisation derselben, durch den kompetenten Obergerichts-Hof 
oder dessen Präsidenten erforderlich sei. 

Das (Tit.) hat sich hiernach nicht nur selbst zu achten, sondern auch die Unter« 
gerickte demgemäß anzuweisen. 

Berlin, den 18, Februar 1814. 
(Art. des IustijM. Gen. Xo. 34. Vok.I. Fol. 9, 48., 120 159.) 

d. R e s c r i p t vom 21. Juli 1823, betreffend die Glaubwürdigkeit der in Rußland ouf» 
genommenen Ultunden; s. zu I. IN. §.115. 

§. 8. Die Legitimationen unehelicher Kinder, und die Majo-
rennitätserklärungen noch nicht volljähriger Pflegebefohlenen müs
sen zwar, der Regel nach, und wenn nicht durch besondere Pro-
vinzialverfassungen dergleichen Aktus einer anderen Behörde aus
drücklich übertragen sind, bei Hofe ausgefertigt werden. Die 
Untersuchungen aber, welche zur nähern Prüfung eines solchen 
Gesuchs erforderlich sind, gehören vor den ordentlichen persön
lichen Richter, welcher dieselben, wenn es einen Pflegebefohle
nen betrifft, dem Obervormundschaftlichen Gerichte überlassen 
muss. (A.L.R. Th . I I . Tit. II. § .601—611. Tit. XVIII. §. 713. 
bis 727.) Wegen der blossen Legitimation, zum Behufe des bes
sern Fortkommens, hat es bei der gesetzlichen Vorschrift Th. II. 
Tit. II. §. 664. sein Bewenden. 

1) I n Betreff der Legitimation unehelich« Kinder, vergl. A. L. R. I I . I . §.3!» und fol-
gende und $. 663 — 665. 

2) C O. vom 14. Oktbr. 1807 und vom 3. April 1808, betr. die Befugniß der Pupillen» 
Kollegien zu Majorennitätserklärungen. -

Das Pommerfche Vormundschafts-Kollegium trägt in dem anliegenden 
Berichte darauf an, nicht allein die minderjährige Wittwe des Lieutenants 
v. Wiersbitzky, geb. v. Eickstedt, nach dem Wunsch für majorenn rrklä, 
ren, sondern auch in allen dazu geeigneten künftigen Fällen, die Majo, 
rennitä'ts-Erklä'rung selbst ertheilen zu dürfen, und da es Mir unbedenklich 
scheint, die Befugnisse der Landesjustiz-Kollegien der Provinzen, in der an-
getragenen Art zu erweitern; so will Ich Euch hierdurch auftragen, demge« 
maß das Erforderliche sowohl an das genannte Vormundschafts-Kollegium 
als auch im Allgemeinen ergehen zu lassen/ und verbleibe 611er wohl affec-
tionirter König. 

Memel, den 14. Oktbr. 1807. 
(X. C. C. T. Xll. S. 255. Xo. 17. de 1807.) 

Ich habe aus Euerm Berichte vom 31. v. M . in Betreff der unterm 
14. Oktbr. v. I . erlassenen Order, wonach den Landesjustizkollegien der Pro-
vinz die Befugniß zur Ertheilung der Majorennitäts-Ertlärungen beigelegt 
worden ist, ersehen, wie die Immediatkommission z« Berlin diese Fesise-
tzung verstanden, und darnach auch das Kammergericht und die übrigen 
Landesjusiizk'ollegia in den noch nicht geräumten Provinzen angewiesen hat. 
Indem Ich Euch nun den eingereichten Bericht der genannten Kommission 
und des Kammergerichts, hierneben wieder zurücksende, eröffne Ich Euch 
zugleich, wie Meine Absicht dahin geht, daß die Pcovinzial-Pupillenkollegia 
die vorgedachte erweiterte Befugniß ausüben sollen, und diese unter den 
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Landes-Iustizkollegiis der Provinz verstanden worden sind, weil sie der R e , 
gel nach mit denselben vereinigt, oder doch als besondere Abtheilungen der-
selben anzusehen sind. Die von der Immediatkommission dagegen anfge-
stellten Gründe sind von Euch und dem Kammergerichte hinlänglich wider-
legt worden. Die Rücksicht auf die zur Büreaukasse des Iustizdepartements 
fiießeudeu Geheimen Kanzleigebühren, scheint übrigens die Hauptsache zu 
sein, die aber, zumal unter den jetzigen Umständen, durchaus unstatthaft ist, 
und es sollen vielmehr diese Gebühren hinführo ganz wegfallen, und von 
den Parteien nur die Gebühreu für die Arbeiten bei den Pupillenkollegiis, 
zu deren Kassen eingezogen werden, indem Ich Meinen Unterthanen die Spor» 
tellast erleichtern will. Hiernächft überlasse Ich Euch nunmehr das Wei-
tere, und bin Euer wohlaffektionirtcr König. 

Königsberg, den 3. April 1808. 
\N. C. C. X. XII. b. S . 329. Nr. 30. de 1808.) 

b. R e s e r l p t vom 26. Juni 1808 und vom 11. Juli M5 , betreffend die Befugniß der 
Untergerichte zu Majorennitäts'Elklärungen. 

Euch ist erinnerlich, daß auf den Grund der (£.£>. vom 27. Mai 1800 am 30, 
°luU 1806 der gutachtliche Bericht der Landes-, Justiz- und Pupillen-Kellegien 
über den 21- und 2^jährigen Majorennitats-Termin erfordert worden ist. Nach 
eingeholtem Gutachten der Gesetz-Kommission über die eingegangenen Berichte ist 
die Allerhöchste Entschließung, laut der Immediat-Verfügung vom 16. d. M., dahin 
ausaefallen: daß es bei dem für die ganze Monarchie und ohne Unterschied der 
Stande und des Geschlechts, vermöge des A. L. »t. Thl. I. Tit. 1. §.26. und der 
dabei zum Grunde liegenden C. £). vom 5. November 1790 feststehenden zurückge
legten vier und zwanzigsten Jahre, bloß mit Ausnahme der Juden (erster Anhang 
zum A. L. R. §. 3.) verbleiben, und also auch in den Provinzial-Rechten, eben so 
wie es in dem Dstpreußischen geschehen, dieser Termin beibehalten werden soll. 
Dagegen soll aber auch in der ganzen Monarchie die Vorschrift des A. L. R . Thl. H. 
Tit. 18. §. 720/ ohne Einschränkung stattfinden. S o wie nun bereits durch die 
ftüheren <£.££). vom 14. Ottober 1807 und 3. April 1808 den Landes, Pupillen, 
Hiollegiis die Majoreuniläts-Erklärungen überlassen worden sind; so sollen von jetzt 
an die untergeordneten vormundfchaftlichen Gerichte überall befugt sein, ohne wei-
tere Rückfrage bei einer höhern Instanz, in Absicht der Personen des Bürger- oder 
Bauernstandes, die unter ihnen stehen, die Majorennitats-Erilärung in den dazu 
gesetzlich geeigneten Fällen zu ertheilen, wogegen in Absicht der Personen von Adel 
selbige auch alsdann bei dem Landes-Pupillen Kollcgio gesucht werden muß, wenn 
die Vormundschaft bei einer untergeordneten Behörde geführt wird. 

I h r habt daher die Untergerichte Eures Departements Hierron zu benachrichti-
gen und sie in Absicht der Kosten mit der erforderlichen Anweisung zu versehen, 
nämlich daß die Cbargen-Gebühren nach der diesfälligen Tare an die Behörde ent< 
richtet werden müssen, daß das geordnete Stcmpclpapicr adhibirt werden muß, und 
daß die Gerichts-Gebühren nur nach der für die sonstigen Ausfertigungen jedem 
vormundschaftlichen Gerichte vorgeschriebenen Sportultare genommen werden dür, 
fen. Vor erfolgter Berichtigung der Kosten darf die (Sroßjährigkeits-Erlläiuug 
dem Impetranten nicht ausgehändigt werden, unter eigener Verantwortlichkeit des 
Gerichts für die Chargen- und Stempelgebühren. 

Königsberg, den 26. Juni 1808. 
(Mathis Bd. 6. S. 193. Abfchn. I.) 

Es hatte des von der Königlichen Pupillen-Kommission zu Emmerich unterm 
27. v. M. erstatteten Berichts. 

wegen der dem Kaufmann N. zu ertheilenden veniac aetatis, 
nicht bedurft, da durch die Königliche C. £>. vom 14. Oktober 180? und das Re< 
stript vom 26. Juni 1808 (in Mathis allgemeiner juristischer Monatsschrift Bd. ^ l. 
S . 193.) den Landes-Pupillen-Kollegien und Bormundschafts-Gerichten die Majo-
rennitäts-Erklärungen, in Absicht der Personen des Bürger- und Bauernstandes, 
in den dazu geeigneten Fällen ohne Rückfrage bei einer höhern Instanz, nachge
lassen worden sind. Das Kollegium hat hiernach das Weitere zu verfügen, die für 
den Bericht angesetzte Tare und Stempel aber niederzuschlagen. 

Berlin, den 11. Juli 181 l». 
(v. K. Jahrb. Bd. 6. S . 7.) 
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B. Handlungen, die überhaupt nur eine gerichtliche Vollziehung erfordern. 

§. 9. Eine zweite Klasse von Handlungen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit machen diejenigen aus, wo die Gesetze zwar die 
Vollziehung vor Gericht erfordern, den Parteien aber die Wahl 
lassen, an welches gehörig besetzte Gericht sie sich deshalb wen
den wollen. Dahin gehören besonders 

1) die Verträge der Blinden und Taubstummen (Th. I. Tit. V. 
§• 171). 

2) Erbschaftskäufe (Ebend. Tit. XI. §. 473). 
3) Verkäufe künftiger Sachen, sobald der Kaufpreis die Sum

me von 100 Thalern übersteigt, und nicht beide Kontra
henten Kauf- und Handelsleute sind (Ebend. §. 582. 583.). 

4) Schenkungen, wenn sie Kraft und Wirksamkeit der ge
richtlichen haben sollen (Ebend. §. 1063—1069. §. 1094 
bis 1096.). 

1) R e s c r i i i t vom «. Dezember 179«, betreffend die Kompetenz der Vormundschasts» 
gerichte zur Aufnahme von Schenkungs-Verträgen; f. zu §. 6. Nr. 6. h. t. 

2) S. §. U~. des Anhanges zu II. vr. §. 58. des A. L. R., wonach Schenkungen nach Wahl 
der Partheien bei jedem gehörig besetzten Gericht gültig aufgenommen weiden können. 

5) Tes tamente (Ebend. Ti t . XI I . § . 66 —207.) 

Vergleiche als Ausnahmen: 
n. Wegen Errichtung der Testamente vor Dorfgerichten und Magisträten in kleinen Städten, 

§.93—9». Tit. 12. Thl. I. des A. L. R. und C . O . vom 21. Januar 1833 (@. S. S. 13.); 
f. auch zu II. 2. §. 8 und 9. 

d. Wegen der Testamente, weichendem Landesherrn übergeben werden, §.175 und 17«. I. 12. 
des A. L. R. 

c. Wegen der Testamente der Preußischen Gesandten und der zur Gesandtschaft gehörigen 
Personen, G e s e t z vom 3. April I823 (G. S. S. 40.). 

d. Wegen der Testamente der Militairpersonen im Kriege, §. 177—197. und Anh. §. 36—3«. 
I. 12. des A. L. R. 

e. Wegen der Testamente solcher Personen, welche wegen anstellender Krankheit oder Kriegs» 
gefahr sich des richterlichen Amts zu bedienen verhindert sind, §.198 — 207. l. 12. des A. L. 3l. 
und C, O . vom 12. Juli und 8. Oktober 1831 (G. S. S. »56 und 225.). 

f. Wegen Aussetzung von Legaten, welche den 2Usten Theil des Nachlasses nicht übersteigen 
und wegen außergerichtlicher Verordnungen, welche in einem Testamente ausdrücklich vorbehalten 
sind, oder nicht das Vermögen betreffen, §. 161 —174. und §.34 und 35. des Anhanges I. 12 
des A. L. R. 

g. Wegen Anordnung der Grundsetze oder Art der Theilung der älterlichen Erbschaft unter 
Kindern, §. 38« und 381. II. 2. des A. L. R. 

6) Erhvertrage (Ebend. § . 621—623.). 

Wegen der Ehe» und Erbverträge der Eheleute, s. §. 10. Nr. 5. dieses Titels und §. 439—441 
II. 1. de« A. L. R. 

7) Bürgschaften der Frauenspersonen (Ebend. Tit. XIV. §. 
221—241,) 

8) Verträge zwischen Eheleuten in stehender Ehe, wodurch 
die Frau zu etwas, wozu sie nach den Gesetzen nicht ver
pflichtet ist, dem Manne, oder, zu dessen Vortheile, ei 
nem Dritten verbindlich gemacht werden soll; z, 13. Bürg-
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s c h a t t e n , E x p r o m i s s i o n e n , A b t r e t u n g der Vor r ech t e des 
E i n g e b r a c h t e n ( T h . I I . T i t . I . § . 1 9 8 — 2 0 1 . § . 2 7 2 . 273.) 

R e s c r i p t vom 14. Febnia« 1834 (extraktweise) und vom 3.. Juni 1824, daß zu den 
Vcrtn«en zwischen Eheleuten nicht bloß die gerichtliche Anerkennung, sonvern die gerichtlich» 
A!? sch l ie ß u n g erforderlich sei. 

Was die zweite Anfrage anlangt: 
ob zwischen Eheleuten außergerichtlich geschlossene Kaufverträge Gültigkeit 
erlangen, sobald sie von der Ehefrau mit Zuziehung eines Beistandes ihrem 
Inhalte und der Unterschrift nach gerichtl ich anerkannt wordeni 

so kommt es hierbei auf mehrere Fragen an: 
1) darauf 

ob die Vorschriften der §§. 198—200. Tit. 1. Thl. II. des A. L. R . überhaupt 
auf Kaufverträge, welche die Eheleute in stehender Ehe schließen, zu beziehen 
sind, oder nichts 

Für die letztere Tllternative werden folgende Gründe angeführt: 
a, die Fassung der A. G. £>. Thl. ll. Tit. 1. §. 9. Nr. 8., insbesondere die dort 

beigefügten Beispiele und Allegate; 
und 

b. vie Worte des §. 198. Tit. l . Tbl. II. des A. L. R . : 
/,wozu sie die Gesetze nicht verpflichten" 

welche darauf hindeuten, daß. hier eigentlich von Verträgen die Rede sei, wo-
rin die Ehefrau ihrem gesetzmäßigen Vorrechte am Vermögen des Ehe-
mannes entsagt, mithin: von den Fälleu, von welchen die §§. 272. 273. 
a. a. O. handeln; desgleichen von den Verträgen, durch welche die Frau fönst 
sich gewisser Vorrechte für den Fall begiebt, wenn ein anderer feine Ver-
bindlichkcit nicht erfüllen sollte. z .B. bei Einräumung einer Priorität; end-
lich von Geschäften, bei denen die gerichtliche Form und die.Zuziehung eines 
Assistenten speziell vorgeschrieben worden, z. B . bei Erpromistionen der Ehe-
frau für den Ehemann; §. 343. «. f. 

Der entgegengesetzten Meinung stehen dagegen die Worte der §§. 198 und 199. 
,ur Seite, welche kaum eine- andere Deutung zulassen, als daß sie sich auf a l le 
lästige Verträge bezichen, welche Eheleute in stehender Ehe abschließen, mithin 
ebenfalls auf die von ihnen geschlossenen Kaufve r t r äge . 

Dies scheint auch das Königs. Ober-Landcsgcricht in Uebereinstimmung mit 
der Majorität des Landgerichts zu Cottbus anzunehmen, und der Instizminister fin-
det sich nicht veranlaßt, die Gerichte, welche die gerichtliche Form für nothwendig 
erachten, zu einem andern Verfahren anzuweisen. 

Es kommt hierbei aber ferner 
2) zur Sprache 

ob der Kaufkontrakt zwischen Eheleuten, — unter Zuziehung eines Assisten-
ten — nothwendig gerichtlich errichtet werden muß, 

oder 
ob es genügt, wenn ein blos schriftlich oder notariell abgeschlossener Kon-
traft dem Inhalte und der Unterschrift nach unter Zuziehung eines Assisten-
ten gerichtlich anerkannt wird. 

Das König!. Ober-Landesgericht hält eine solche Anerkennung für hinlänglich; 
wogegen das Landgericht annimmt, daß in allen Fällen, in welchen die geeicht-
liche Aufnahme des V e r t r a g e s e r fo rde r t wird, eine gerichtliche Anerken-
nung nicht genüge. 

Daß die letztere Ansicht die allem richtige ist, ergiebt sich aus Folgendem. 
Die §§. 22 und 23. Tit. 3. Thl. II. der A. G. £ . , welche von der gerichtlichen 

Anerkennung des Inhalts eines außergerichtlich errichteten Vertrages Behufs der 
gerichtlichen Bestätigung handeln, sprechen von solchen Fällen, 

in welchen die gerichtliche Abschließung zur Gültigkeit des Vertrages 
nicht nothwendig ist, 

wie sich dies aus dem Eingange des zweiten Satzes des §. 22. ergiebt, wo es heißt: 
findet sich kein dergleichen Bedenken, und ist der Kontrakt nicht etwa von 
der Art, daß die gerichtliche Abfchließung zu seiner Gültigkeit nothwendig 
ist, u. s w. 

Auch siebt der Ansicht des Königlichen Ober-Landesgeiichts der §. 59. Tit. 17. 
Thl. II. des A. L. R . entgegen, wonach 
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Handlungen, die statt gerichtlich, nur vor einem Notar, oder die statt des 
gehörigen, vor einem andern Richter vorgenommen worden, als solche, die 
gar nicht öffentlich beglaubigt oder gerichtlich vollzogen sind, angesehen wer« 
den, und nur soweit gelten, wie die Handlung auch als bloße >Privathand< 
lung rechtliche Wirkungen hervorbringen kaun. — 

Wenn man das Gegentheil annehmen wollte, so würden die Notare berechtigt 
sein, alle Verträge, welche gesetzlich zu ihrer Gültigkeit die gerichtliche Form erfor< 
dem, aufzunehmen — unter dem Verwände, daß es den 'Partheien überlassen bleibe, 
sich noch zu ihrem Inhalt gerichtlich zu bekennest. 

Berlin, den u. Februar 1834. 
(v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 97.) 

Auf ihre, unterm 22. v. M. angebrachte Beschwerde über die den Kaufkontrakt 
vom 1. Februar c betreffende Verfügung des Köuigl. Kammergerichts vom 13. 
desselben Monats wird Ihnen, bei Rücksendung der Anlagen, Nachstehendes erc'ssnet. 

Die von Ihnen aufgestellte Behauptung. 
daß die Vorschriften der §§. 198 und 200. Thl. ll. Tit. I. des A. L. R. nicht 
auf die zwischen Eheleuten geschlossenen Kaufverträge überhaupt Anwen-
düng finden, 

wird zwar anscheinend, durch die Fassung der A. G. O. Thl. ll. Tit. 1. §. 9. Nr. 8. 
und insbesondere durch die dort angeführten Beispiele und Allegatc unterstützt. 
Imgleichen scheinen auch die Worte des §. 198. 

w o M sie die Gesetze nicht verpflichten, 
darauf hinzudeuten, daß darin nur von Vertragen, worin eine Ehefrau ihren gesetz-
mäßigen Vorrechten an dem Vermögen ihres Ehemannes entsagt (es. §§. 272 und 
273. I. c ) , desgleichen von Verhandlungen, wodurch sie sich, wie z. B bei der Ein-
raumung einer Pr ior i tät , sonstiger Vorzugsrechte für den Fall der Nichterfüllung 
der einem Andern obliegenden Verbindlichkeiten begiebt, endlich von solchen Geschäft 
ten die Rede fei, bei welchen, wie bei der Erpromission der Ehefrau für den Ehe-
mann, die gerichtliche Form und die Zuziehung eines Assistenten speziell vorge-
schrieben ist. 

Nichts desto weniger aber wird der entgegengesetzten Meinung der Vorzug 
gegeben werden müssen 

Ter von den gerichtlichen Geschäften unter Eheleuten redende §. 3. des Anhan
ges zur A. G. £>. stellt den prozessualischen Verhandlungen und Vergleichen die 
übrigen Verträge zwischen Eheleuten ohne Ausnahme gegenüber; die Worte der 
§§. 198 und 199. lassen auch keine andere Deutung zu, als daß sie sich auf alle 
lästigen Verträge, welche Eheleute in stehender Ehe eingehen, folglich auch auf die 
unter ihnen geschlossenen Kaufverträge ohne Unterschied beziehen. 

Hiernach kann sich der Iustizminister nicht veranlaßt finden, das Königliche 
Kammergericht anzuweisen, von der verlangten gerichtlichen Adfassuug des Kauf-
kontrakts vom 1. Februar c. zu abstrahiren. 

Zugleich wird, um etwanigen fernern Zweifeln zu begegnen, noch bemerkt, daß, 
um diesem Erfoldernisse zu genügen, nicht die bloße gerichtliche Anerkennnng des 
gegenwärtigen notariellen Vertrages ausreicht, sondern eine förmliche neue Abschlie-
ßung und Ausnahme vor Gericht, wie sich von selbst versteht, unter Hinzuziehung 
eines Rechtsbeistandes, stattfinden muß. 

Die §§. 22 und 23. Tit. 3 Thl. ll. der Prozeßordnung, welche von der geeicht-
lichen Anerkennung des Inhalts eines außergerichtlich errichteten Vertrages Behufs 
der gerichtlichen Bestätigung handeln, sprechen nur von solchen Fällen, 

in welchen die gerichtliche Abschließung zur Gültigkeit des Vertrages 
nicht nothwendig ist, 

wie sich dies aus dem Eingänge des zweiten Satzes des §. 22. ergiebt, wo es heißt: 
findet sich kein dergleichen Bedenken und ist der Kontrakt nicht etwa von 
der Ard, daß die gerichtliche Abschließung zu seiner Gültigkeit uothlvtndig 
ist u. s. w. 

Feiner sollen, nach dem §. 39. Tit. 17. Thl. ll. des A. L. R., 
Handlungen, die statt gerichtlich, nur vor einem Notar vorgenommen worden, 
als solche die gar nicht öffentlich beglaubigt sind, angesehen werden und nur 
in so weit gelten, wie die Handlung auch als bloße Privathandlung recht-
liche Wirkungen hervorbringen kann. 

Endlich aber würde, wollte mau eine solche gerichtliche Anerkennung für genügend 
erachten, dadurch den Notarien nnangemessener Weise die Befugniß beigelegt wer-
den, alle Verträge, welche gesetzlich zu ihrer Gültigkeit die gerichtliche Form erfor-
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dem, mit dem Vorbehalt aufzunehmen, daß es den Partheien überlassen bleibe, sich 
noch zu ihrem Inhalte gerichtlich zu bekennen. 

Berlin, den 3. Jun i 1834. 

9) Die Bestellung eines Erbschatzes in Grundstücken oder 
Kapitalien (Ebend. §. 282.). 

10) Die Errichtung einer Einkindschaft (Th. II. Tit. IL §. 721.). 

Vergleiche §. 147. des Anhanges zu §. 58. II. 17. des A. 2. R., wonach Einkindschafts »Ver« 
träge bei jedem Gericht aufgenommen werden können. 

Handlungen die entweder gerichtlich, oder vor einem Justizkornnrissarius voll
zogen werden. 

§. 10. Endlich giebt es Handlungen, bei welchen die Ge
setze zwar eine blosse aussergerichlliche Vollziehung nicht für 
hinreichend achten: wo sie aber dennoch den Parteien die Wahl 
lassen: ob sie dieselben gerichtlich oder nur vor einem Justiz
kornrnissarius und JNotarius vornehmen wollen. Dahin gehören 
besonders 

1) die Verträge derjenigen, welche des Schreibens unkundig, 
oder daran verhindert, oder der Sprache, in welcher der 
Kontrakt abgefasst werden soll, nicht mächtig sind (A. L. R. 
Tit. I. Th. V. §. 172—184.). 

Bei gemeinen 2andleuten, welche schreibensunkundig sind, ist die Aufnehmung vor den 
Dorfgerichten mit Zuziehung eines vereideten Gerichtsfchreibers hinreichend, f. §. 173. I. 5. des 
A. 2. 3l. 

2) Die Ausstellung von Schuldinstrumenten, aus welchen der 
executivische Prozess statt finden soll. (A. G. 0 . Th. I. Tit. 
XXVIII. §. 2.) 

3) Verpachtungen von Landgütern, sobald der jährliche Pacht
zins die Summe von 200 Thalern übersteigt. (A. L. R. Th. I. 
Tit. XXI. §. 403. u. f.) 

S. §.57. des Anhanges zu I. 21. §. 403. des 91.2.9?., wonach Pachtkontrakte, welche von 
einer Kreditdirektion oder von andern deraleichen öffentlichen Ansiallen mit Zuziehung eines rechts» 
ttiatyencn Syndici, Iiistitiarii oder sonstigen Konsulaten errichtet werden, der Verlautbarung vor 
Gerichten oder einem Notarius nicht bedürfen. 

4) Ehegelöbnisse, in so fern das Aufgebot mit beider Theile 
Bcwilligung noch nicht erfolgt ist. (Th. II. §. 82—94) 

Gemeine 2andleute können ihre Verlobungen vor Schulzen und Schoppen vollziehen und nie» 
derschreiben lassen, §. «3. II. 1. des A. 2. R. 

5) Eheberedungen und Verträge, welche vor vollzogener Ehe 
über das Vermögen der künftigen Eheleute, insonderheit 
der Frau, dessen Einbringung, Verwaltung und Miessbrauch 
geschlossen werden (A. L. R. Th. II. Tit. I. §. 82. u. f. §. 
440. 441.). Auch wenn in solchen Verträgen über die künf
tige Erbfolge unter den Eheleuten etwas verabredet wird, 
werden sie dennoch, in Rücksicht auf die Form, nicht als 
Erb-, sondern als Eheverträge beurtheilt. 
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R e s c r i p t vom 2». Juli 1833, betreffend die Form der Cherertr>1ge, welch« zugleich Bt» 

siimmimgen über die künftige Erbfolge erhalten» 

Auf die Anfrage vom 2. d. M., 
wegen der Form von Eheverträgen, welche zugleich Bestimmungen von Todes 
wegen enthalten/ 

wird dem König!. Landgericht Nachstehendes eröffnet: 
Es unterliegt keinem Bedenken, daß zu Ehererträgen, welche zugleich Bestim-

mungen über die künftige Erbfolge enthalten und vor Bollziehung der Ehe ge-
schloffen werden, auch jetzt noch die Form genügt, welche §. 10. Tit. 1. Thl. II. und 
§. 15. Tit. 4. der A. G. £>. vorschreibt, worin durch die Bestimmungen des §. 431. 
des Anhangs zur A. G. £>, nichts geändert worden ist. Es sind also bei solchen 
Ebe- und Erbverträgen die Förmlichkeiten der Eheverträge, und nicht der, unter 
Eyeleuten nach geschlossener Ehe errichteten Erbverträge oder Testamente, zu beob-
achten. 

Der §. 431. des Anhanges zum §. 13. Tit. 4. Thl. II. der A. G. £>., welcher 
von Erbverträgen überhaupt handelt, wegen derjenigen Erbverträge unter EHelen-
ten aber, die in demselben Instrument mit dem eigentlichen Ehevertrage errichtet 
werden, auf §. 10. Tit. 1. a. a. O. verweiset, bestimmt in zwei Sätzen wörtlich: 

1) „Wenn die den Vertrag schließenden Eheleute die Geheimhaltung desselben 
nicht verlangen, sondern solchen zur richterlichen Prüfung und Bestätigung 
vorlegen; so kann damit wie bei einem andern Vertrage verfahren, und den 
Paeiscenten auf ihr Verlangeu eine Ausfertigung ertheilt werden." 

2) „Jedoch wird dadurch, daß der Erbrertrag unversiegelt den Gerichten über-
geben worden, die Versiegelung und überhaupt die bei den Testamenten vor-
geschriebene Form nicht ausgeschlossen." 

Aus den Materialien über die Redaktion des Anhangs zur A. G. O. ergiebt sich, 
daß der erste Satz aus dem Rescripte vom 21. Juli 1800 (Neues Archiv Bd. l. 
S . 228.) entlehnt ist, und dem zweiten der §. 43. des Anhangs zum A. 8. R Thl. I. 
Tit. 12. §. 623. zu« Grunde liegt, welcher wieder auf Grund des Rescripls vom 
2?. Dezember 1796 (Stengel. Bd. III. S . 666.) aufgenommen worden ist. 

Beide Rescripte betreffen Fälle, wo ein reiner Erbvertrag unter Eheleuten in 
stehender Ehe abgeschlossen war, und sie sind zur Beseitigung der Zweifel ergangen: 
ob bei einem solchen Erbvertrage die Förmlichkeiten wie bei Testamenten uothwen-
dig seien, und od auf Verlangen eine Ausfertigung wie bei einem andern Vertrage 
gegeben werden könne. Ihre Bestimmungen sind in dem §. 431. des Anhangs zur 
A. G. O. vereinigt, welcher nichts Neues hat festsetzen wollen und daher auf Ebe-
vertrage, welche Verabredungen über die künftige Erbfolge enthalten und die nach 
§. 10. Tit. l. Thl. ll. der A. G. £>., nicht als Erb,, sondern als Eheverträge beur-
theilt werden sollen, nicht bezogen werden kann. 

Hieraus folgt übrigens auch von selbst, daß zu einem solchen Ehevertrage nicht 
der Stempel nach dem Tarif unter der Position ..Erbvenrag", sondern allein nach 
der Position „Eherertrag" zu verwenden ist, indem die Bestimmungen über das 
Erbrecht nur einen Theil des Ehevertraqes bilden, und dessen Natur als Ehever-
trag nicht verändern, (es. §§.109. 114. HJ. Tit. 1. Thl. II. des A. L. R.) 

(v. K. Ihrb. Bd. 42. S . 139.) 

6) Alle U r k u n d e n , w e l c h e , auch ohne vorher ergangene Re-
kognition, Glaubwürdigkei t und Beweiskraft in Gerichten ha
ben sollen. (A. G. 0 . T h . I. Ti t . X . § . 127—130.) 

W l g m Legalisation der Urkunden, welche ins Ausland gehen sollen oder von dort kommen, 
s' i« §. 7. dieses Titels. 

§. 11. In wiefern in allen diesen Fällen (§. 3 —10.) die 
Unterlassung der gerichlliehen oder von einem Notarius beglau
bigten Vollziehung die Handlung selbst nichtig und unkräftig 
mache, oder nur eine Verbindlichkeit der Parteien, das Verab
säumte nachzuholen, entstehe, ist in Ansehung eines jeden Ge
schäfts in den Gesetzen besonders bestimmt. Im zweifelhaften 
Falle ist keinesweges die gänzliche und absolute Nichtigkeit des 
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Geschäfts, sondern nur eine Verbindlichkeit der Parteien, das 
Verabsäumte nachzuholen, sobald diese Nachholung noch statt 
finden kann, anzunehmen. (A. L. R. Th. I. Tit. III. §. 40. 41.) 

i S e s e r i p t vom 27. Januar ISiO, betreffend die Wirkung der Notariatsinstrumen'e über 
Geschäfte, welche nach dem Gesetz gerichtlich abgeschlossen weiden müssen; s. zu §.2. h. t. 

D. Handlungen, die aus freiem Willen der Parteien gerichtlich vollzogen werden. 
§ 12. In Ansehung der übrigen Handlungen, bei welchen 

weder das A. L. R , noch die Provinzialgesetze oder Statuten, eine 
gerichtliche oder andere öffentliche Vollziehung oder Beglaubi
gung ausdrücklich erfordern, hangt es bloss von dem Gutsinden 
der Parteien ab, in wiefern sie dieselben bloss aussergerichllich 
vornehmen, oder sich dabei, mehrerer Gewissheit und Feierlich
keit halber, des richterlichen oder des Amts eines Justizkommis-
sarius und Notarius bedienen wollen. 

K e s e r i p * vom 9. Januar 1832, betreffend die ZulWgkeit der Abhaltung von Versteige' 
runc.cn durch Priratpcrsonei,. 

Auf Ihre gemeinschaftliche Eingabe vom 23. November pr. wird Ihnen, bei 
Rückscndlma der Anlagen, eröffnet, daß die Beschwerde über die Vcrfüaung des 
Königl. ^bcr-L.u:dksqellchts zu Hamm vom 10. August pr. nicht begründet ist; denn 
die Äbbaltung von Versteigerungen durch Privatpersonen ist nicht allein durch kein 
Gesetz Untersaat, sondern sogar durch ein Rescript des Königl. Staatsraths vom 
22 Juli «795 (Rabe/ Sammlung Preußischer Gesetze Bd. lll. S. 120.) ausdrück-
lich gestattet worden. Dieses Rescript bezicht sich zwar zunächst nur auf die vor-
malige Provinz Ostfrieöiand; allein der allgemeinen Anwendung desselben steht, da 
es nicht auf der besondern Verfassung jener Provinz beruhet, kein rechtliches Hin-
deruiß entgegen. Eine Abänderung hierin nach Ihrem Antraae würde zu einer 
Beschränkung der Eigenthümer führen, welche das Iustiz-Miüisteiium nicht für 
rathsam achten kann. 

(v. K. Ihrb. Bd. 39. S. 169.) 

Z w e i t e r T i t e l . 
Von dem Verfahren Lei den Handlungen der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit überhaupt. 

Actus Toluntariae jurisdictionis müssen 

H. 1. W enn eine Handlung der freiwilligen Gerichtsbar
keit vor Gerichten gültig vorgenommen werden soll; so wird da
zu erfordert 

I. dass die Handlung vor versammeltem Gerichte, oder vor 
einzelnen, dazu ausdrücklich deputirten Gerichtspersonen 
vollzogen werde; 

II. dass das Gericht 7,ur Vornehmung einer solchen Handlung 
an sich qualiücirt, und dass es gehörig besetzt sei. 

http://runc.cn
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1) vor versammeltem Gerichte oder gehörig bestellten Deputirteu vorgenom
men werden. 

§. 2. Vermöge des ersten Erfordernisses sind einzelne Ge
richtspersonen eigenmächtig, ohne ausdrücklichen Auftrag des Ge
richts oder seines Vorgesetzten, eine solche Handlung vorzuneh
men, nicht berechtigt; vielmehr hat ein solcher Aktus gar keine 
gerichtliche Kraft; und derjenige, welcher durch eigenmächtige 
Uebernehrnung desselben, die Parteien zu dem irrigen Wahne: 
als ob die Handlung gerichtlich vorgenommen sei, verleitet hat, 
muss ihnen für den dadurch verursachten Schaden gerecht werden. 

§. 3. Die Deputation einzelner Gerichtspersonen geschieht 
in der Regel nur für einen gewissen bestimmten 'Fall. Es kön
nen aber auch, besonders an grösseren Orten, und bei zahlrei
cher besetzten Gerichten, zu gewissen Arten von Handlungen be
ständige Deputationen ein- für allemal ernannt werden. 

1) R e s e r i p t vom 13. September 1817, betreffend die Befugnis der Königlichen Kam-
mergerichts-Secretarien, Aetns voluntariae jurisdictionis aufzunehmen und auszufertigen. 

Dem Königlichen Kammergrncht wird auf den, unter dem 1. d. M. erstatteten 
Bericht hiermit eröffnet, daß, da die Einrichtung, daß die Sekretarien des Kolle« 
gii actus voluntariae jurisdictionis in Berlin aufnehmen und unter ihrer Unter-
schritt ausfertigen, zum großen Vortheil des Publikums besteht, und es nicht die 
Absicht ist, diesen Geschäften die Form der Rotariatsrerhandlungen zu geben, die 

1 Sekretarien vielmehr feit Einführung der Gerichtsordnung als Deputirte des Kö» 
I niglichen Kammergerichts in diesen Angelegenheiten betrachtet sind, der Iustizmi-
I nister nichts dagegen zu erinnern hat, daß das Königliche Kammergericht eine Be-
. kanntmachung für die Amtsblätter entwerfe, welche diese Bestimmungen enthält, 

und dadurch den auswärtigen Behörden die Mittel zur richtigen Beurtheilung die-
fer Geschäfte zu erleichtern. Die von dem Kollegio in Vorschlag gebrachte Be. 
kanntmachung enthält jedoch nichts davon, daß die Kammergerichts <Sekretrarien 
ihre Verhandlungen selbst auszufertigen beftlgt sind, daher solche auch hierauf aus-

I zudehnen ist 
I (v. K. Ihrb. Bd. 1«. S . 251.) 

2) R e S c r i p t vom 3. Juni 1833 nebst Anlage, betreffend die Btfugmß des Protonota, 
| rius bei dem Königlichen Ober»Landesgericht zu Stettin, artn» voluntariae jurisdictionis 
i aufzunehmen. 

Auf den Bericht des Köm'glichen Ober-Landesgerichts vom 2. v. M. geneh-
migt der Iustizminister hierdurch, daß der bei dem Kollegio fungirende Protonota-
rius, Kriminaliath Zitelmann, fernerhin, wie bisher, Handlungen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit aufnehme. Die ihm unterm 11. März 18U5 dazu ertheilte Ermach-
tigung soll durch die Jahrbücher bekannt gemacht werden. Es ist auch dabei nichts 
zu erinnern, daß der lc. Zitelmann die Geschäfte vornimmt, wenn die Parteien 
sich unmittelba» bei ihm melden. Uebrigens soll diese Einrichtung nur so lange, 
als der :c. Zitelmann das Protonotariat verwaltet, beibehalten werden. 

Berlin, den 3. Juni 1833. 

«. 
Nachdem der Antrag des Kriminalraths und Prolonotarius Zitelmann, ihm 

die Wahrnehmung des actus voluntariae jurisdictionis bei der Regierung zu ge-
statten, durch das Refcript de dato Berlin den 27. Febmar d. I . genehmigt wor-
den so wird derselbe nunmehr hierdurch autorisirt, die actus voluntariae jurisdictio
nis wahrzunehmen, wenn die Parteien sich außer der Zeit, da das Kollegium ver» 
sammelt oder das Präsidium zugegen ist, melden, und solche als Kommissarius der 
Regierung ohne besondern Antrag zu verrichten; auch sich dabei eines gehörigen 

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 3 
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Kommissionssiegels zu bedienen, wobei derselbe jedoch auf das Postscript an das 
Hammergericht vom 12. April 1785 hiermit ausdrücklich verwiesen wird. 

Stettin, den 11. März 1805. 
(v. K. Ihrb. Bd. h\. S. 486.) 

3) Veroi'ffiiUillg vom 30. November 1833, über die Anstellung und Befugnisse der 
Krtisjustizräthe ($. 4.), und ReSCrip t vom 23. August 1836, betreffend die Befugnis der 
Kreisjustizrätlie, actus der freiwilligen Genchtsbarkeit aufzunehmen und auszufertigen, f. zu I 2. 
§. 130. Bd. 1. S. 234 und 240. 

Ausnahmen, WO einzelne Gerichtspersonen auch ohne Auftrag, solche Handlun
gen gültig vornehmen können. 

§. 4. Von der Regel, dass einzelne Gerichtspersonen, ohne 
desgleichen allgemeinen oder besondern Aultrag, keine Handlun
gen der freiwilligen Gerichtsbarkeil güllig vornehmen können, 
findet hier nur eine Ausnahme iji Ansehung solcher Handlungen 
statt, die entweder der blossen Beglaubigung wegen, ans freiem 
Willen der Parteien, gerichtlich vollzogen werden sollen (TU. 1. 
H» 12.); oder bei welchen die Gesetze den Parteien die Wahl 
lassen, dieselben auch vor einem Jusfizkommissariu.s und Nota
rius zu vollziehen. Wenn zur Vollziehung eines solchen Aklus 
die Parteien sich bei einzelnen Gerichtspersonen, zu einer Zeit, 
da das Gericht nicht versammelt i>t, und unter Umständen mel
den, wo die im Verzuge obwaltende Gefahr die Abwarlung der 
nächsten Gerichtssession, oder die Ausbringung eines förmlichen 
Auftrags an ein Mitglied des Gerichts nicht verstattet; so soll 
die Handlung selbst bloss von daher, weil die Gerichtsperson, 
vor welcher sie vollzogen worden, dazu nicht ausdrücklich depu-
tirt gewesen, an ihrer Rechtsgültigkeit nichts verlieren. 

§. 5. Damit jedoch, hiervon kein Missbrauch gemacht, und, 
unter dem blossen Vorwande einer im Verzuge obwaltenden Ge
fahr, von der gesetzlichen Ordnung ohne INoth abgewichen wer
de; so muss 

1) die Gerichtsperson, welche dergleichen Aktum ohne be
sondern Auftrag besorgt hat, davon dem Gerichte, unter Vorle
gung des Protokolls, unverzüglich Anzeige machen. 

2) Wenn die Umstände so beschaffen sind, dass eine Wie
derholung des Aklus statt finden kann, und die Parteien, welche 
denselben vorgenommen haben, sich noch am Orte, oder doch 
in der ISähe befinden; so muss entweder der Aktujs selbst vor 
versammeltem Gerichte, oder einem dazu ausdrücklich bestellten 
Deputirten, jedoch ohne Verursachung neuer Kosten für die Par
teien, wiederholt, oder wenigstens diesen letzteren das aufgenom
mene Protokoll solchergestalt zum Anerkenntnisse vorgelegt, und 
dies Anerkenntniss sodann unter das vorige Protokoll verzeichnet 
werden. 

3) Wenn dergleichen Wiederholung oder Anerkenntniss nach 
der Natur der Sache, oder wegen Abwesenheit und Entfernung 
der Parteien, nicht statt finden kann; so muss das Gericht die 
angegebenen Gründe und Umstände, welche die vorzügliche Be
schleunigung des Aklus nothwendig gemacht, und die Abwertung 
einer Session oder förmlichen Deputation, verhindert haben, von 
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Amts wegen prüfen, und die Richtigkeit derselben unter das Pro
tokoll, und unter die Ausfertigung des etwa aufgenommenen Do
kuments, verzeichnen und attestiren. 

4) So oft sich findet, dass eine Gerichtsperson ohne Noth 
und unter dem blossen Vorwande einer obwaltenden Gefahr im 
Verzuge, dergleichen ihr, vermöge ihres Amts nicht zukommen
des Geschäft, ohne den Auftrag des Gerichts abzuwarten, eigen
mächtig vorgenommen habe, soll dieselbe, ausser dem § .2 . ver
ordneten Schadenersätze, nach Bewandniss der Umstände und 
des sich etwa zugezogenen Verdachts des Eigennutzes, oder 
gar einer Unrichtigkeit in der Sache selbst, willkührlich, jedoch 
nachdrücklich, bestraft werden. 

H. 6. Uebrigens folgt aus der Bestimmung des H. 4. von selbst, 
dass solche Handlungen, welche nach den Vorschriften der Ge
setze nothwendig vor Gerichten zu vollziehen sind (Tit. I. §. 3. 
bis 9 ) , wohin besonders die Auf- oder Annahme der Testamente 
gehört, in keinem Falle, selbst nicht bei obwaltender Gefahr im 
Verzuge, vor einer einzelnen dazu nicht deputirten Gerichtsper
son gültiger Weise vorgenommen werden können. 

K e s e r l p t »em 28. August 1837, betreffend die Nothwendigkeit der ausdrücklichen Depu» 
tation, sowohl der richterlichen Person als auch des ProtokoUführers zur Auf- oder Annahme von 
Testamenten; s. zu $. 4. Tit. 4. Thl. IL der A. G. O.; — vergl. A. L. 3t. Thl. l. Hit. 12. 
§. 88. 89. und 13». 

2) Das Gericht muss zu solchen Handlungen befugt sein. 

§. 7. Zur Gültigkeit einer Handlung der freiwilligen Gerichts
barkeit wird erfordert, dass das Gericht, vor welchem sie voll
zogen werden soll, zu dergleichen Handlungen befugt sein müs
se. In wie fern gewisse Handlungen nur vor dem kompetenten 
Gerichte der Person, der Sache oder des Geschäfts vollzogen 
werden können, ist bereits im vorigen Titel bestimmt. Ausser
dem aber ist jedes gehörig besetzte Gericht auch zu Handlungen 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit für berechtigt anzusehen; und findet 
dabei nur in Ansehung derjenigen Gerichte, welche bloss für ge
wisse Arten der Geschäfte bestellt worden (fora specialia causae), 
eine Ausnahme statt, da vor diesen nur solche Handlungen 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die ein Geschäft derselben Art 
unmittelbar zum Gegenstande haben, gültiger Weise vollzogen 
werden können (A. L. R. Thl. II. Tit. XVII. §. 49.). 

1) I n Betreff der Befngniß der Berggerichte, Handlungen der frelwilligen Gerichtsbarkeit 
aufzunehmen, f. V e r o r d n u n g vom 21. Ierruar I8I6 zu I. 2. §. 130. Bd. 1. S . 251. 

2) Wegen der Seegerichte f. II. 1. §. 5. 

Anh. §.417. Vormundschaftskollegia können Handlungen 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche solche Personen 
und Sachen, die den Gegenstand ihres Wirkungskreises 
ausmachen, betreffen, X. li. Erb- und Schenkungsverträge, 
Vertrüge über künftige Verpflegungsgelder, Entlassung ei
nes minderjährigen Sohnes aus der väterlichen Gewalt, rechts
gültig vornehmen» 

z« 
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R e s e r i p t vom ß. Dezember 1796 ad 1 — 3., betreffend die Kompetenz der Vormund» 
schaftsgm'chte zur Aufnahme von Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit; f. zu Tit. l. §.«. Nr. e. 

Anh. §. 418. Bei den mobil gemachten Truppen können 
von der Zeit ihrer Mobilmachung bis zur Zeit ihrer De-
mobilisirung förmliche Testamente der Militairpersonen von 
einem kommandirten Kriegsgerichte aufgenommen werden; 
wobei es übrigens bei den gesetzlichen Vorschriften von 
den privilegirten militairischen Testamenten sein Bewenden 
bekalt. 

Auch sind die Brigade- und übrigen Auditeurs der rno-
bil gemachten Truppen befugt, einseitige Handlangen der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit solcher Militairpersonen, wel
che zu den gedachten Truppen gehören, ohne Zuziehung 
eines zu kommandirenden Offiziers aufzunehmen und zu 
beglaubigen. 

1) €?• O . vom 24. April 1812, betreffend die Befugniß der Militairgerichte bei den m o« 
bil gemachten Tnippen, Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit aufzunehmen. 

Auf Ihren, durch die jetzt vorsciende Organisation der Brjgadegerichte 
veranlaßten Bericht vom 8. d. M . genehmige ich hierdurch, 

daß bei den mobil gemachten Truppen von der Zeit ihrer Mobilmachung, 
bis zur Zeit ihrer Demobilisirung, förmliche Testamente vor einem kom-
mandirten Kriegsgerichte aufgenommen werden können, wobei es übrigens 
bei den gesetzlichen Vorschriften von den privilegirten militairischen Testa-
menten sein Bewenden behält: 

daß die Brigade- und übrigen Auditeure der mobil gemachten Trnp-
pen die Befugniß haben sollen, einseitige Handlungen der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit solcher Militairpersonen, welche zu dcu gedachte», 
Truppen gehören, ohne Zuziehung eines zu kommandirenden Offiziers, 
aufzunehmen und zu beglaubigen. 

(G. S . S . 129.) 

2) C 0 . vom 2. September 1815, betreffend die Förmlichleiten der von Militairpersonen 
im Felde abzugebenden Erklärungen. 

Zur Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften setze Ich auf Ihren Be
richt vom 7. v. M . nach Analogie der testamentarischen Dispositionen der 
Militairpersonen hierdurch fest: 

daß es bei Erklärungen unter den Lebendigen, welche von Militairperso-
nen, die im Felde stehen, in solchen Lagen abgegeben worden, wo sie an 
der Beobachtung der erforderlichen Förmlichkeiten verhindert sind, nur 
darauf ankommen soll, ob die Gewißheit ihres Willens dergestalt feststeht, 
daß vernünftiger Weise solche nicht bezweifelt werden kann. Es sollen 
auch die Erklärungen unter den Lebendigen zu ihrer Gültigkeit, wenn 
diese nach dem obigen Grundsatz von den Gerichten einmal anerkannt 
ist, nach Verlauf eiues Jahres , nach dem Kriege einer Erneuerung oder 
Wiederholung, wie sie bei Militair-Testamenten erforderlich ist, nicht 
bedürfen. . 

Ich autoristre S ie daher, nach dieser Bestimmuug nicht allein die von 
dem Rittmeister v. K r o p f wegen der Aufhebung eines Fideikommisses ab-
gegebene Erklärung, welche zu obiger Festsetzung die Veranlassung gegeben 
hat, zu beurtheilen, sondern es soll auch in allen künftigen Fällen darnach 
verfahren werden. 

(G. S . S . 197.) 
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3) I n Betreff der Befugniß der Gouvernementsgerichte in den Bundesfestungen Mainz und 

Luxeuburg von den dortigen Preußischen Militairpersonen und ihren Angehörigen ac tus der frei» 
willigen Gerichlsdarkeit aufzunehmen, f. C* O . vom 19. Juli 1834 zu I. 2. §. 48. Bd. 1. S . 186. 

Von Dorfgerichten. 

§. 8. Dorfgerichte können Handlungen der freiwilligen Ge
richtsbarkeit für sich allein und ohne den Gerichtshalter, in der 
Regel gültiger Weise nicht vornehmen. Doch findet eine Aus
nahme in Ansehung solcher Handlungen statt, die keine Rechts
kenn tniss, sondern blosse Beglaubigung erfordern; in so fern 
nämlich 

1) die Dorfgerichte mit einem gehörig vereideten Gerichts
schreiber versehen sind, und 

2) bei der Handlung selbst Gefahr im Verzuge dergestalt ob
waltet, dass weder die Herbeiholung des Gerichtshalters, noch 
die Verwendung an ein anderes ordentliches Gericht, abgewartet 
werden kann. 

Doch müssen auch in einem solchen Falle die Dorfgerichte 
die von ihnen aufgenommene Verhandlung dem Justitiarius ohne 
Zeitverlust vorlegen; welcher wegen der Wiederholung oder An
erkennung des Aktus, oder wenn diese nicht statt finden, wegen 
Prüfung und Attestirung der die Gefahr im Verzuge begründen
den Umstände, die Vorschriften §.4. Nr. % 3. beobachten muss. 
(A. L. R. Thl. II. Tit. V II. §. 82—84.). 

Ist die Stelle des Justitiarius vakant; so muss die obgedachte 
Anzeige, von Seiten der Gerichte, dem Gerichtsherrn selbst, 
oder dem, der dessen Stelle vertrilt, geschehen; und-dieser muss, 
bei eigener Vertretung, unverzüglich dalür sorgen, dass allenfalls 
eine andere vereidete Gerichtsperson zur Besorgung des Vorge
schriebenen requirirt werde. 

In wie fern übrigens Verträge gemeiner Landleute, die des 
Schreibens und Lesens unkundig sind, ingleichen Ehegelöbnisse 
derselben, und überhaupt Testamente, von Dorfgerichten gültig 
aufgenommen werden können, ist in den Gesetzen besonders vor
geschrieben. (A. L. R. Tbl. I. Tit. V. §. 173. Tit. XII. §. 93—99. 
Tbl. II. Tit. I. §. 83.), 

1) Wegen Konstituimng der Dorsgerichte und ihrer Befugniß vergl. A. L. R. II . ?. §. 7a—86. 

2) H e s c r i p t vom 27. März 1805 nebst Anlage, betreffend die Aufnahme von Testamen» 
UM vor Dorfgerichten. 

A. 

Auf Eure Anfragen mittelst Berichts vom 24. Dezember v. I . , die Auf- und 
Annahme der Testamente durch die Dorfgerichte betreffend, lassen Wir Euch hier« 
mit bescheiden, daß 
ad 1) im 9.93. Tit. 12. Thl. l, des A. L. R. benachbarte Dorfgerichte zur An« und 

Aufnahme eines Testaments nicht ausgeschlossen sind, zu ihrer Requisition 
aber eine gegründete Veranlassung, als ein unbesetztes Dorfgericht am Wohn-
orte des Teuators und dabei die Gefahr im Verzuge bei Herbeiholung des 
rrdeutlichen Gerichtshalters, die §.93. vorausgesetzt wird/ obwalten müsse. 

ad 2) bereits im §. 94. des angezogenen Titels bestimmt sei, wie der Mangel tu 
nes ordentlichen Gerichtsschreibers ersetzt werden tonne, und falls auch die 
genannten Personen fehlen sollten, der Gerichtsschreiber eines benachbarten 
DorfgetichtS zugezogen werden könne. 
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ad 3) es nothwendig fei, daß der Schulze und die Gerichtsmänner des Lesens und 
Schreibens kundig feien, wenn sich das Dorfgericht zur An- und Aufnahme 
eineö Testaments qualificiren soll. 

ad H) sich die Anfrage/ ob der Schulze und ein Gerichtsmann bei der An- und 
Aufnahme eines Testaments fehlen tonnen? aus der Disposition des §. 93., 
nach welchem die daselbst benannten vier Personen vorhanden sein müssen, 
eiledisse. 

ad 5) eine Deputation des Dorfgerichts zur Ueberbringung des Testaments an den 
Gerichtshalter nicht nachgelassen fei, derselbe aber darauf halten müsse, daß 
chm das Testament von sämmtlichen §• 93. benannten Gerichtspersonen ein-
gebändigt werde, und daher 

ad 6) es nicht hinreiche, wenn solches bloß von dem Schulzen und dem Gerichts^ 
schreib« überbracht wird, und 

ad 7) unter dem Protokoll, so dem Testator,' nach dem §. 96. vorzulesen ist, dasje
nige Protokoll verstanden werde, welches der Gerichtsschreiber mit den Ge-
richtspersonen, die ihm das Testament überbringen, über den Hergang der 
Sache abgehalten hat. 

Wreslau, den 22. Februar 1803. 

B. 
Indem Wir Euch die Eurem Berichte vom 22. Januar c. beigeschlossene Dri« 

ginal-Eingabe des Moldauer Justitiar» zu Namslau vom 24. Dezember pr. die 
An, und Aufnahme der Testamente durch die Dorfgerichte betreffend, mit ihrer 
Beilage «mittlren, ertheilen Wir Euch zur Resolution, daß die von Euch auf die 
Anfragen entworfene Bescheidung außer den von Euch in derselben angeführten ge-
schlichen Bestimmungen vorzüglich 
ad ]) den Borschriften des A. L. R. Tit. 12. §. 73. und 79., die 
ad 2) den Porschriften desselben im angeführten Titel §. 94., die 
ad 3. u. 4) den Vorschriften des A. L. R. Thl. 11. Tit. 7. §. 82. und der A. G. D. 

Thl. ll. Tit. 2. §. 8. 
ad 5. 11. 6) der Vorschrift des A. L. R. Thl. 1. Tit. 12. §. 95., endlich die 
ad 7) der in Eurer Resolution an das Moldauer Gerichtsamt genannten Vorschrift 

des Landrechts völlig angemessen ist, und Ih r daher die Bescheidung danach 
abzufassen habt. 

Berlin, den 27. März 1805. 
(Neues Archiv Bd. 4. S . 2 ) 

Von Polizeimagisträteii. 

§. 9. Was von Dorfgerichten verordnet ist, gilt auch von 
den Polizeimagistraten in kleinen Städten, wenn dieselben mit 
keiner zur Justiz verpflichteten Gerichtsperson versehen sind; 
oder wenn bei ihnen nur Eine zur Verwaltung des Richteramts 
bestellte Person vorhanden ist, und in ckreri Abwesenheit eine 
Handlung der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit blosser Zuziehung 
des Stadtsekretairs vollzogen werden soll. 

1) €?. O . vom 21. Januar 1833, betreffend die Errichwng von Testamenten vor Magistraten. 

Ich habe aus Ihrem Berichte vom 7. d. M . ersehen, daß bei den Ge-
richten über die Anwendung des §.99. Tit. 12. Thl. I. des A. L. 3t., be-
treffend die Errichtung von Testamenten vor Magistralen, Zweifel enlstan-
den sind. Zur Erledigung derselben verordne Ich hierdurch nach Ihrem 
Antrage, daß in Städten, wo der Richter nicht am Orte wohnt, oder wo 
nur eine zur Verwaltung des Richteramts bestellte Person vorhanden ist, 
in Abwesenheit derselben, Testamente rechtsgültig von einer aus dem Vur-
gemeifter oder dessen Stellvertreter und zwei Magistratsmitgliedern bestehen-
den Deputation an- und aufgenommen werden dürfen, und daß es außer 
dem geleisteten Amtseide der Mitglieder dieser Deputation, keiner besondern 
Vereidigung derselben zu Amtöverrichtuugen dieser Art bedarf. Die Stelle 
des einen Magistratsmitgliedes kann durch den Stadtsekretair, einen verei« 
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freien Gerichtsschreiber, oder eine der §.94. Tit. 12. Thl. l. des A. L. R. 
genannten Personen vertreten werden. Ich beauftrage Sie, diese Bestim-
mung durch die G. <Ö. bekannt zu machen. (G. S . S . 13.) 

2) l i e s c r i p t vom 10. Juni 1833, betreffend die Abgabe der von Magistralen ausge» 
nommene» Testamente an das Gericht. 

Die Allerhöchste C. £>. vom 21. Januar d. I . über die Errichtung von Testa-
menten vor den Magistraten, hat, wie ihr Inhalt deutlich ergiebt, lediglich die 
über die Anwendung des §. 90. Tit. 12. Thl. 11. des A. L. R., besonders seit Ein-
fiihlung der Stadte-Drdnung entstandenen Zweifel beseitigen wollen, ob bei solchen 
Testamculs An- oder Aufnahmen die Anwesenheit des ganzen Magistrats«Kolle-
giums, oder nur eine Deputation desselben «sonderlich sei. Nirgends ist darin 
auch nur entfernt angedeutet: 

daß bei dergleichen Testamenten die in den §§. 95—97. des A. L. R. a. a. O. 
angeordnete nachträgliche Mitwirkung des Richters fortfallen solle; 

und insbesondere läßt sich dies daraus nicht herleiten, daß die gedachte Ordre, die 
von Seilen der Magistrats-Deputation erfolgte Au- oder Ausnahme eines Testa-
staments eine 

„rechtsgültig erfolgte" 
nennt, da auch der §. 93. des A. 8. R. a a. £)., aus welchen in dem §. 99. Bezug 
genommen wird. vou der Gültigkeit der von Doifgerichten an- und aufgenommen 
nen Testamente spricht, und dennoch unzweifelhaft bei solchen Testamenten die in 
den §§. 95—97. a. a. O. vorgeschriebene nachträgliche Einwirkung des Richters noch 
hinzutreten muß. 

Die Magisträte müssen daher auch ferner noch die vor ihren Deputirten an-
oder aufgenommenen Testamente, und zwar, wie es derH 95 a. a. £>. fordert, 
„ohne Zeitverlust", dem Richter einhändigen, welcher seiner Seits nach wie vor 
verpflichtet bleibt, die in diesem und den folgenden Paragraphen ihm vorgeschrie-
denen Handlungen rorzunehmen. . 

Eine besondere Strafe gegen den Vorstand oder die Mitglieder emes Magi-
strats, der sich bei Ablieferung solcher Testamente säumig zeigt, hat das Gesetz 
nicht angeordnet; es können daher in dieser Beziehung nur die allgemeinen gesetz-
lichen Vorschriften über die straf- und civilrechtlichen Folge» der den Beamten zur 
Last fallenden Pflichtwidrigkeiten zur Anwendung kommen. 

Dies wird dem Königlichen Ober-Landesgericht auf den Bericht vom 24. v. 
M. bei Rücksendung des eingereichten Berichts des Land- und Stadtgerichts zu 
Graudeuz vom 10. v. M. . zur weitern Bescheidung des letztern hiermit eröffnet. 

(v. K. Ihrb. Bd. 41. S . 427.) 

3) C © . von, e. November 1834, betreffend die Auf» und Annahme letztwiuiger Verord» 
»«»gm vor Magistralen im Orofcherz^gthum Posen. 

Zur Erleichterung der Auf- und Annahme letztwilliger Verordnungen 
im Großherzogthum Posen, setze Ich nach Ihren Anträgen für diejenigen 
Städte des Großherzogthums, welchen die Städteordnung vom 1?. März 
1831 bis jetzt noch rncht verliehen ist, das Verfahren bei Ausführung der 
Vorschriften §. 99. Tit. 12. Thl. I. des A. L. R . und Meiner Order von, 
21. Januar 1833 dahin fest: daß die Deputationen zur Auf- und Annahme 
des letzten Willens, aus dem Bürgermeister oder dessen Stellvertreter und 
aus zwei Rathmännern zu bilden stnd, wobei in Stelle des einen Rath-
mannes außer den in Meiner Order vom 21. Januar 1833 und in §. 94. 
Tit. 12. Thl. I. des 2k. £. R . bezeichneten Person auch ein Mitglied des 
Stadtraths oder ein zur interimistischen Verwaltung einer vakanten katho-
tischen Pfarrsielle von der geistlichen Behörde abgeordneter Kommeudarius, 
zugezogen werden kann. Sämmtliche Mitglieder einer solchen Deputation 
müssen des Lesens und Schreibens der Deutschen Sprache kundig sein, 
ist der Testator nur der P o l n i s c h e n Sprache mächtig und muß daher 
nach §. 152. der Verordnung vom 9. Februar 1817 das Protokoll in Pol« 
nischer Sprache aufgenommen und demselben in Gemäßheit der Ver-
ordnung vom 16. Jun i d. I . Art. 9. eine Dentschc Uebersetzung beigefügt 
werden; so kommt es bei der Anwendung der Vorschriften des A. L. vi. 
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Thl.I. Tit. 12. §.125—132. darauf an, ob alle, oder doch wenigstens zwei 
Mitglieder der Deputation der Polnischen Sprache kundig sind, in welchem 
Falle die Deputation selbst das Protokoll in Polnischer und Deutscher Sprache 
aufzunehmen hat. Ist dagegen nur ein Mitglied der Polnischen Sprache 
kundig, so bedarf es der Zuziehung eines vereideten Dollmetfchers und, 
wenn kein Mitglied Polnisch versteht, müssen zwei vereidete Dollmetscher 
zugezogen werden. Sie haben hiernach weiter zu verfügen und diese An-
ordnung durch die G. S . zur 'öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

lG. S. S . 181.) " 

3) Die Handlung muss am gehörigen Orte, und 
§. 10. Der Ort, wo die Handlung vorgenommen wird, und 

ob es an gewöhnlicher Gerichtsstätte oder in einem Privathause 
geschieht, macht in Ansehung der Gültigkeit keinen Unterschied. 
Auch, schadet es der Kraft der Handlung an sich nicht, wenn der 
sie vornehmende Richter aus seinem Gerichtssprengel heraus und 
in einen fremden übergegangen ist. Doch wird derjenige Rich
ter, welcher ohne Noth und erhebliche Ursachen einen Aktus in 
einem fremden Gerichtssprengel vorzunehmen sich angemaasst 
hat, nach näherer Bestimmung der Gesetze, nicht nur seiner Ge
bühren verlustig, sondern er hat auch willkührliche fiskalische 
Strafe verwirkt. (A. L. R. Thl. I. Tit. XII. tz. 73—81. Thl. II. 
Tit. XVII, §. 60.) 

1) R e s c r i f i t vom 9. März 1795, betreffend die Bedeutung des Worts: „Gerichts« 
sprenget." 

Der Gegenstand Eurer Anftage vom 22. v. M . scheint nicht zweifelhaft 'zu 
sein. Der §. 78. entscheidet deutlich, daß von den beiden von Euch vorgetrage-
neu Meinungen der erster« der Vorzug gebühre, und unter dem Worte: Gerichts-
sprenget in §.72. die phnsischen Grenzen der Stadt , des Orts, oder Distrikts, in-
nerhalb dessen dem das Testament aufnehmenden Richter eine Jurisdiktion (wenn 
auch nicht über alle darin befindliche Personen oder Sachen) zukommt, gemeint 
sind. Hiernach hat also das Stadtgericht zu Stargard keinen Grund zu einer Be-
schwerde über das dortige Kolomegericht; sondern würde nur, wenn das Haus, in 
welchem die Testameutsaufnahme geschehen, der deutschen Jurisdiktion unterworfen 
ist, wegen der für dm Actum ihm zukommenden Gebühren, an seinen Iurisdiktio-
narium oder dessen Erben sich ballen können. 

(N.C.C. T, X. S . 1859. Nr. 7. des Nachtrags 1798.) 

2) R e s c r l p t vom 22. Mai 1818, betreffend die Unsiatthaftigtnt der Aufnahme von 
Actiis der freiwilligen Gerichtsbarkeit außerhalb des Gerichtsfprengels. 

Das Königliche Ober-Landesgericht zu Naumburg erhält hierneben eine Be-
schwerde des Land, und Stadtgerichts zu Halle vom 10. d. M . über das dortige 
Palrimonial-Kreisgericht, wegen der von letzterm vorgenommenen Handlungen der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit von den Eingesessenen des Land- und Stadtgenchts. 

Wenn es gegründet ist, wie sich auch nach allgemeinen Prinzipien annehmen 
läßt, daß das Kreisgericht zu Halle in Halle selbst keine Jurisdiktion hat, so hat 
dasselbe auch dort, yach dem Begriffe des Landrechts §.29. des Anhangs, keinen 
Gerichtssprengel, selbst wenn die Gerichtsstube des Gerichts am Orte ist. Es darf 
daher nach den Vorschriften des A. L. R . Thl. l l . Tit. 17. tz. 60. und Thl, l. Tit. 
12. §.70., von den Gerichtseingesessenen des Land- und Stadtgerichts zu Halle in 
Halle keine außergerichtlichen Geschäfte besorgen, und das Königliche Oberlandes, 
gericht hat das gedachte Kreisgericht deshalb auf jene Vorschriften zurückzuführen. 

Indem diese Verfügung dem Land- und Stadtgerichts-Direktor Schwarz in 
alle bekannt gemacht worden ist, hat derselbe zugleich den Auftrag erhalten/ die 
eranstaltung zu treffen, daß es den Gerichtseingesessenen möglich gemacht werde, 

bei dem Land- und Stadtgerichte eben so schnell abgefertigt zu weiden, als bei dem 
Kreisgerichte, wenn sie Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit aufzunehmen 



§. 10. V e r f a h r e n dabe i ü b e r h a u p t . 4L 

haben, weil aus der Beschwerde selbst zu ersehen ist, daß die schnellere Abfertigung 
der Grund ist, wa'.um diese Eingesessenen sich vorzugsweise an das Kreisgericht 
wenden. 

(v. K. Ihrb. Bd. 11. §. 220.) 

3) R e s c r i p t vom 2«. April und 23. Juli 1832, wegen Beschränkung der außerhalb ih< 
res Gerichtssprengels wohnenden Justitiarien, an ihrem Wohnorte Handlungen der freiwilligen Ge« 
richtsbarkeit aufzunehmen. 

Dem Königlichen Ober-Landesgerichte wird auf den Bericht vom 17. d. M ' , 
betreffend die von den nicht am Orte des Gerichts wohnenden Justitiarien 
an ihren Wohnorten mit ihren Gerichtseingesessenen vorzunehmenden Hand-
hingen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 

Folgendes eröffnet. 
Da die Matrimonial - Jurisdiktionen in der Regel nicht von dem Umfange 

sind, daß sich ein Richter ausschließlich mit denselben beschäftigen und am Orte 
des Gerichts seinen Wohnsitz nehmen kann, so gereicht es zum größten Druck der 
Gerichtseingesessenen dieser Gerichte, wenn sie nur am Orte ihres Gerichts bei ih-
rem Richter Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit vornehmen können. Eine 
solche Bestimmung würde in der Regel zur Folge haben, daß in irgend etwas ei
ligen Sachen die Gerichtseingesessenen entweder den Richter auf ihre Kosten nach 
dem Orte des Gerichts fahren müßten, wenn sie nicht den nächsten, Monate lang 
ausstehenden Gerichtstag abwarten wollten, oder/ daß sie auf die Vortheile, welche 
die Bekanntschaft des Richters mit dem Hypothekenbuche, den Vormuudschafts-, 
Nachlaß- oder andern Akten den Personen gewährt, verzichten und bei einem frem-
den Richter diese Geschäfte vornehmen müßten. 

Zur Verhütung dieser Nachtheile hat das Justizministerium unterm 13. Februar 
e. es nachgelassen, daß ein Patrimonialrichter mit seinen Gerichtscingesessenen aus 
derselben Jurisdiktion auch an dem Orte seines Wohnsitzes actus voluntariae juris-
dictiunis vornehmen könne, und der Iustizminister bestätigt diese Verfügung in der 
Voraussetzung, daß bei dem vorzunehmenden Geschäfte nur Interessenten aus der-
selben Jurisdiktion tonkurriren, und der Iustitiarius das Geschäft als Richter des 
Orts vornimmt, wo die Paeiscenten wohnen. 

Eine Verletzung der Gesetze ist hierin nicht zu fürchten. Denn es bestimmt 
§. 10. Tit. 2. Thl. II. der A G. O., daß nur der Richter, welcher ohne Noth 
einen actus der freiwilligen Gerichtsbarkeit sich anmaßt, die Gebühren verlieren 
solle. I n dem gedachten Falle ist aber keine Anmaßung der Jurisdiktion in einem 
fremden Sprengel anzunehmen, vielmehr ist der Fall vorhanden, wo erhebliche Ur-
fachen die Ausnahme rechtfertigen. 

Berlin, den 20. April 1832. 

B. 

Der Iustizminister kann Ihre Beschwerde vom 11. Juli c. über die Verfü
gung des dortigen Königlichen Ober-Landesgerichts vom 20. Februar d. I . , 

wodurch Ihnen, als Verwalter des Iustitiariats N. N., untersagt ist, Akte 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit von Personen, die nicht zu den Eingesessenen 
des Land- und Stadtgerichts Marienwerder gehören, aufzunehmen, 

nicht für gerechtfertigt erachten. 
Wenn auch hinsichts der Verwaltung der Jurisdiktion von N. N. bestimmt 

ist, und gestattet worden: 
alle Geschäfte in Marienwerder in den Stuben des Stadtgerichts abzumachen; 

so kann doch keineswegs daraus gefolgert werden, daß der Gerichtssprengel des 
^atrimonialgerichts durch jene Bewilligung — die sich nur auf die Geschäfte der 
Gerichtseingesessenen und der Gerichtsherren beziehen kann, — hat erweitert »er-
den sollen. Zur Aufnahme der Geschäfte der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist der 
Richter nur innerhalb der Grenzen seines Gerichtssprengels befugt. (§. 60. Tit. 17. 
Thl. II. «..§. 73. Tit. 12. Thl. l. des A. L. R . §. 10. Tit.2. Thl. II. der A.G.O) 

Unter Gerichtssprengel sind aber, nach den klaren Bestimmungen des §. 2\). 
des Anh. zur A. G. O., die physischen Grenzen von R. N., nicht aber die der 
Stadt Marienwerder zn verstehen, denn, in diesem steht dem Justitiar von N. N. 
als solchem keine Jurisdiktion zu, wenn auch verstattet worden, die das Patrimo. 
nialgericht N. R. betteftendcn Geschäfte — in so weit solche die Gerichtscingeseffe» 
nen und den Gutsherrn betreffen — in Marienwerder vorzunehmen. 
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Wollte der Justitiar von N. N. in Marienwerder Geschäfte der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit anderer Personen — wenn auch solche nicht unter der Jurisdiktion 
des dafigen Land- und Stadtgerichts stehen, vornehmen: so würde er doch in den 
Gerichtsspiengcl des lctztern, so wie des Ober-Landesgerichts einschreiten, da die-
sen Behörden die Jurisdiktion innerhalb der physischen Grenzen der Stadt zusteht. 

Daraus, daß das Ober-Landesgericht früher die Ueberschreitungen des Iuris-
diktionsfprengels des Justitiars von 3t. N. nicht gerügt hat, kann er kein "Recht 
für die Zukunft folgern. 

Daß übrigens die Bestimmung des Ober-Landesgerichts sich auf frühere Ver-
ordnuugen gründet, werden Sie . 

aus dem Rescripte 'vom 29. Juni 1803 (Rabe's Samml. Bd. 7. S . 475), 
aus dem Rescripte vom 5. April 1806 (Rabe's Samml. Bd. 8. S . 501.), 
und aus dem Publikandum des Dber-Landesgerichts zu Magdeburg vom 
2. Juni 1817 (Ihrb. Bd. 10. S . 59.) 

ersehen. 
Auch das von Ihnen in Bezug genommene Refcript vom 22. Mai 1818 (Ihrb. 

Bd. II. S . 220.) bestätigt diese allgemeinen Grundsätze, wenn es auch nur speziell 
die ßrage entschieden hat, ob das Preisgericht zu Halle — wenn es daselbst keine 
Jurisdiktion habe — Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit von den Gerichts-
eingesesseneu des Land, und Stadtgerichts daselbst aufnehmen könne. 

Berlin, den 23. Juli 1832. 
(v. K. Jhrb. Bd. 40. S . 183.) 

Anh. §. 419. -Ein Gerichtsherr kann Geschäfte der will-
kühr liehen Gerichtsbarkeit vor seinem Justitiar ins an je
dem Orte vollziehen. 

K e s r r i p t vom 3. März 1807, betreffend die Befugn iß eines Patrimunial • GerichtsHerr», 
Handlungen der freiwilligen Gerichtidarkcit vor seinem Gerichlsh^lter an jedem Orte vorzunehmen. 

J u der abschriftlich anbei erfolgenden Vorstellung hat der Hcffiskal % bei Uns 
darüber Beschwerde erhoben, daß Ih r ihn 

wegen der zu Berlin als Iustitiarius zu St., D. und Sch. aufgenommenen 
gerichtlichen Spezial-Vollmacht des Geh. K. R. B. auf den Geh. O. Just, 
und Trib. R. F. und Reg. R. v. S . 

in 2Rtblr. Stlafe genommen habt. Tiefe Beschwerde ist gegründet, um die Strafe 
wieder niederzuschlagen, denn die Sty.li. Tit.2. §. 10. der AW.O. enthaltene Vorschrift 
und die, in derselben in Bezug genommenen Gesetzstellen, nach welchem kein Rich-
ler ohne Roth und erhebliche Ursachen einen actum voluntariae jaria&etioms bei 
Vermeidung fiskalischer Strafe in einem fremden Gerichtssprengel vornehmen soll, 
seht voraus, daß die einen solchen Aktum vollziehende Person der Gerichtsbarkeit 
d's Richters, vor welchem solcher vollzogen wird, nicht unterwürfen ist. Daß aber 
im umgekehrten, in Beziehung auf die Vorschrift des A. L. R. Thl.ll. Tit. 17. 
H. 44. (nach welcher der GerichtsHerr nach seiner Wahl der Gerichtsbarkeit fei-
ner eigenen Gerichte sich unterwerfen kaun) hier allerdings vorhandenem Falle, je-
nes Verbots- und Strafgesetz keine Anwendung finden kann, liegt tlar zu Tage, 
theils deshalb, weil der Grund des Gesetzes, welcher in der früheren Verordnung 
gleichen Inhalts vom 5. August 1780 ausdrücklich dahin angegeben wird, daß den 
hiesigen Gerichten und immatritulirten Notarien die ihnen rechtmäßig zukommenden 
Gebühren nicht entzogen werden, offenbar wegfällt, indem vielmehr im Gegentheil 
dem Gerichtshalter die ihm rechtmäßig zukommenden Gebühren entzogen werden 
würden, theils aber auch darum, weil es unmöglich die Absicht des Gesetzes gewe-
sen sein kaun, den in der Nabe großer Städte wohnenden Pattimouial-Gerichts-
eingesessenen den Genuß dieses größlenlheils persönliches Vertrauen und Bekannt-
fchaft erfordernden Tbcils der Iustizpstege dadurch zu erschweren, daß sie den in 
den letzteren gemeiniglich wohnenden Gerichtshalter, mit einem ganz unrerhältniß-
gen Kostenaufwand uud Zeitverlust in den eigentlichen Gerichtssprengel kommen 
lassen müssen. Endlich würde es, was den vorliegenden speziellen Fall betrifft, eine 
offenbare Einschränkung des Eigenthums mit sich führen, wenn dem Inhaber einer 
Matrimonial-Gerichtsbarkeit nicht die Befugniß zustehen sollte, einen dergleichen 
actum voliintariae juristlictiouia an einem jeden Orte aufne hwtnzu lassen, welches 
in den Gesetzen nirgends gebilligt wird, und wonach also auch dem Supplikanten, 
welcher sich dem ihm gemachten Antrage unterzogen, nichts zur Last gelegt werden 
lann. (Mathis Bd. 4. S . 90. Abschn. 2.) 

http://Sty.li
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4) zur gehörigen Zeit vorgenommen werden. 

§. 11. Auch die Zeit, wann eine Handlung der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit vorgenommen worden ist, hat aus die Gültigkeit 
derselben keinen Einfluss. Doch sollen die Gerichte dergleichen 
Aktus an Sonn- und Festtagen, besonders während des Gottes
dienstes, nicht ohne Noth vornehmen, und wenn es die Umstände 
gleichwohl erfordern, allen öffentlichen Anstoss oder Störungen 
mit möglichster Vorsicht vermeiden. 

Anh. §. 420. In keitiem Falle soll an einem Sonn- oder 
Festtage eine gerichtliche Auktion gestattet werden. 

R e s e r i p t vom 5. März 1810, betreffend die Unzulässigkeit gerichtlicher Geschäfte an 
Sonn« und Festtagen. 

Unsere Section des Kultus im Ministerium des Innern hat sich über die, von 
mehreren Gerichtshaltern veranlaßte, Störung der Sonntagsfeier beschwert. Be-
sonders haben mehrere Geistliche darüber Klage geführt, daß verschiedene Gerichts-
Halter die Gerichts- und Dingetage auf den Sonntag ansetzen. Dies ist aber der 
Vorschrift der 21. G. £ . Thl. III. Tit. 1. §. 51—54. und Thl. I. Tit. 8. §. 5. entge
gen, und es ist an den Sonn-, Büß- und hohen Festtagen auch in Wechsel-, Ali-
menten- und Arrestsachen keine Ausnahme davon zu verstatten, wofern nicht eine 
schleunige und dringende ArreNsache durch die höchste Noth gerechtfertigt wird, in 
welchem Falle aber doch aller öffentliche Anstoß und jede Störung des Gottesdien-
stes mit möglichster Vorstcht vermieden werden muß, wie dieses auch in Ansehung 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit Thl. II. Tit. 2. §.11. vorgeschrieben ist. I n keinem 
Falle soll jedoch des Sonntags eine gerichtliche Auktion gestattet weiden. 

Auch über die öffentliche Ausstellung der Verbrecher am Sonntage ist Be-
schwerde geführt worden. Ob nun gleich dieser Gebrauch, vermittelst der Kirchen-
büße, von der Kirche selbst ausgegangen ist, so ist doch diese in Unsern Staaten 
längst abgeschafft, und es sind auck die öffentlichen Ausstellunge» im spanischen 
Mantel/ der Fiedel und andern ähnlichen Strafwerkzeugen verboten, und noch 
weniger wollen wir gestatten, daß die der Gottesverehrung, Ruhe und anständigen 
Erholungen gewidmeten Tage zu Strafvollzi^ehungen sollen angewendet werden. 
Daher ist auch der Strafarrest nicht auf die Scnn- und Festtage zu »ertheilen, und 
überhaupt von Seiten der Gerichte nichts vorzunehmen, was einen Mangel der 
Achtung gegen die Religion, und gegen die von ihr geheiligten und dem Staat 
ehrwürdigen Gebräuche zu erkennen geben könnte. 

(Mathis Bd. 9. S . 30. Abschn. l.) 

5) Das Gericht muss gehörig besetzt sein. 

§. 12. Das Gericht, vor welchem eine Handlung der frei
willigen Gerichtsbarkeit vorgenommen werden soll, muss gehörig 
besetzt sein. 

§. 13. Wenn bei grösseren, aus mehreren Personen beste 
henden Gerichten, eine Handlung an gewöhnlicher Geriehtsstelle, 
während einer der ordentlichen Versammlungen des Gerichts, 
vollzogen wird; so kommt es nicht darauf an: ob alle, oder nur 
etliche Mitglieder anwesend sind, und ob der gewöhnliche Diri
gent des Gerichts gegenwärtig ist, oder seine Funktion einem 
Andern übertragen hat. Doch wird auch in diesem Falle die An
wesenheit von wenigstens zwei Gerichtspersonen erfordert. 

§. 14. Kleinere Gerichte, ingleichen Deputationen, vor wel
chen Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit gültig sollen 
vollzogen werden können, müssen wenigstens aus einer richter
lichen Person, und einem Aktuarius oder vereideten Protokoll
führer bestehen. 
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1) Wegen der Fälle, in denen die Zuz,ehnng einer zweiten Gerichtsperson oder eines Proto» 
tollführers nur noch erforderlick ist, f, weiter unten $. 421. des Anh. 

2) a. K e s c r i p t vom 1. November 1819. betreffend die Aufnahme der Testamente und 
anderer Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit durch Referendarien. 

Ter von dem Königlichen Ober-sandesgericht im Berichte vom 8. v. M. ge-
äußerten Meinung: 

„daß die an einem Gericht als Hülfsarbeiter deputirten Referendarien zur 
Aufnahme von Testamenten und Verhandlungen der freiwilligen Gerichts-
barkeit gebraucht werden können," 

tritt der Iiisiizminister bei, da die Referendarien, wenn sie kommissarisch einem 
Gerichte beigeoidnet werden, das ganze Richteramt vertreten. 

In Absicht derjenigen Referendalien, die zu ihrer Ausbildung bei dem Kelle-
gio arbeiten, ist es indeß nicht gewöhnlich, sie zur Aufnahme von Testamenten 
oder Verhandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu deputiren, welche Actus 
vielmehr von den eigentlichen Mitgliedern des Kollegii aufzunehmen sind, 

(v. K. Ihrb. Bd. 14. ©. 223.) 

b. Wegen der Auskultatoren f. R e s c r i p t vom 30. September 1833 nach $. 15. Ii. t. 

§. 15. Der Aktuarius kann, auch bei solchen Handlungen, 
die Stelle des Richters nicht vertreten, noch von dein Richter 
eigenmächtig substituirt werden. 

Doch kann bei kleineren Gerichten, die nur aus einem Rich
ter und dem Aktuarius bestehen, das Landesjustizkollegium der 
Provinz einem solchen Aktuarius, der zur Justiz vollständig qua 
lisitirt und gehörig verpflichtet ist, den allgemeinen Auftrag er
lheilen, in dringenden Fällen, wenn der Richter durch Krankheit, 
Abwesenheit und sonst verhindert wird, die Funktion desselben 
zu übernehmen, und den Aktus auf die unten (§. 18.) näher zu 
bestimmende Art, mit Zuziehung von Schoppen oder Beisitzern, 
zu besorgen. Ein solcher Aktuarius muss jedoch in dem aufzu
nehmenden Protokolle sowohl der Verhinderung des Richters, 
als des ihn legitimirenden Auftrags, unter Allegirung des Dati, 
ausdrücklich gedenken und dem Richter von dem Vorgange, so
bald es nach gehobenem Hindernisse geschehen kann, Anzeige 
machen, damit, wenn ja bei den Legalitäten der Handlung noch 
etwas zu erinnern sein sollte, der Richter das Erforderliche zu 
deren Ergänzung in Zeiten verfügen könne. 

1) R e & e r i p t vom 29. Oktober 1S00, betreffend die Qualifikation der Aktuarien bei Ver> 
tretung des Richters. 

Wie ertheilen Euch auf Euren Bericht vom 6. d. M., worin Ihr Euer Be« 
denken in Absicht der Vertretung der Kreis - Iustizräthe bei der Aufnahme von 
Anilins voluntariae jurisdictionis durch die bei den Kreis-Iustizkommissionen an« 
gestellten Aktuarien, wenn selbige die Prüfung zum Referendariat nicht überstanden 
haben oder darin nicht qualifieirt befunden worden, vorgetragen, und um Verhal-
tungsbefchle gebeten habt, hierdurch zur Resolution: 

daß, wenn es gleich kein Bedenken hat, einem jeden Kreis,Iusiiz-Kommif-
sions-Aktuario ohne Unterschied die Befugniß beizulegen, welche das A. i. 
R. Thl. l. Tit. 12. §. 93. bei den von Dorfgerichten aufzunehmenden Testa-
menten, zu welchen der Richter wegen obwaltender Gefahr im Verzuge nicht 
herbeigeholt werden kann, dem Gerichtsfchreiber, und in dessen Ermangelung 
dem Prediger verliehen hat; doch ein nicht geprüfter und zur Justiz nicht 
qualificirter Aktuarius zu keinem actu voiuntnriae jurisdictionis als Stell. 
Vertreter des Kreis-Iustizrathes gebraucht werden könne; daß Ihr indessen 
darin zu weit geht, wenn Ihr zu dieser Q.ualifikation die Bestehung des 
Referendariats-Examens nothwendig erfordert, da nur eine solche Prüfung 
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und Qualifikation in dem vorliegenden Falle erfordert wird, welche zu der 
Vertretung des Kreis-Iustizraths hinreicht. 

°^hr habt daher diejenigen Aktuarien bei den Kreis-Instizkommissionen Eures 
Departements, welche sich hierzu noch nicht tüchtig bewiesen haben, zur Prüfung 
aufzufordern, und wenn solche günstig ausfällt, sie zur Justiz zu verpflichten, und 
zu der beabsichteten Stellvertretung zu autorisiren. 

(Neues Archiv Bd. l . S . 386). 

2) R e s c r i K t vom 30. September 1823, betreffend die Nichttefugniß der Aktuarien und 
Auksultatoren zur Aufnahme von actus der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

Auf Ihre Vorstellung vom 12. d. M . erhalten Sie zur Resolution, daß die 
Frage: 

ob Aktuarien, welche nur das im Reftllpt vom l . Mar ; 1819 angeordnete 
Examen destanden haben, zur Aufnahme von Handlungen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeil befugt sind, 

verneint werden muß. Denn diese Befuguiß haben nach H. 15. der A. G'. £>. Thl. 
I I . Tit. 2. nur Aktuarien, die zur Justiz vollständig qualificirt sind. Eiue solche 
vollständige Qualifikation giebt aber nur das bestandene Referendariats-Examen, 
und daher sind auch Auskultatoren nicht dazu geeignet, 

(v. K. Ih rb . Bd. 42. S . 141.) 

§. 16. Die Regel, dass ein Gericht oder eine Deputation, 
zur gültigen Vollziehung eines Aktus der freiwilligen Gerichtsbar
keit, wenigstens aus einem Richter und Aktuarius oder Protokoll
führer bestehen müsse, findet auch in denjenigen Fällen statt, 
wo nach §. 4. einzelne Gerichtspersonen einen solchen Aktus, 
ohne vorhergegangenen Auftrag, übernehmen können. 

§. 17. Dagegen giebt es einige Fälle der Ausnahme, wo 
entweder eine einzelne Gerichtsperson ohne Zuziehung eines Ak
tuarius oder Protokollführers die Handlung gültig vornehmen kann, 
oder wo andere Personen die Stelle des fehlenden Protokollfüh
rers vertreten können. 

Anh. §. 421. Der Zuziehung eine» Protokollführers be
darf es nur dann, wenn Testamente, letztwillige Disposi
tionen, Erbverträge oder solche Ehestiftungen errichtet 
werden, worin die künftige Erbfolge bestimmt wird. Bei 
allen anderen gerichtlichen Verhandlungen haben die von 
einer Gerichtsperson allein aufgenommenen, von den In
teressenten oder ihren Stellvertretern unterschriebenen Pro
tokolle volle Glaubwürdigkeit, und können unter dem Vor-
wande der unterlassenen Zuziehung eines Protokollführers 
nicht angefochten werden. 

JVas der Richter in den Fällen, wo es der Zuziehung 
eines Protokollführers nicht bedarf, zu beobachten hat, ist 
§. 68« n. f. des Anhangs zu §. 19. Tit. X. Thl. I, umständ
lich vorgeschrieben. 

1) a. C i r k u l a r - V e r o r d n u n g »rm 30 2ezemb« 1798, Abschn. 5. $. ,., auf. 
genommen in §. 421. des Anh.; f. zur Einleit. §. 40. 

b. R e s e r i n t vom 30. November 1803, betreffend die Zuziehung eines Protokollführers' 
bei Aufnahm« von Ehcstiftungen. 

Auf Eure Anfrage vom 13. c , wegen Adhibirung eines Protokollführers bei 
Errichtung von Ehestiftungen, bescheiden Wir Euch hierdurch dahin, daß sich die 
von der Braunschweig-Oelsschen Regierung erregten Zweifel: wenn eigentlich ein 
Erbvertrag vorhanden sei, und worin sich unilaterale Erbvertrage von Lcheulun-
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gen, die von Todeswegen geschehen, unterscheiden? von selbst erledigen, da die Dis-
Position des Landrechts solches überall deutlich enthält. Die von Euch solcherhalb 
ausgeführte Auslegung ist auch richtig; da indessen die gedachte Regierung jene 
Zweifel bloß erregt hat, in Beziehung auf die Frage: in welchen ein Protokollfüh-
»er adhibirt werden müsse? so ist selbige dahin zu bescheiden: daß in allen Fällen, 
wo bei ihr der Zweifel entstehe, ob ein Protokollführer zu adhibiren, sie einen sol« 
chen zuzuziehen habe. 

(Mathis Bd. 10. S. 214. Abschn. 2.) 

c. R e s c H g s t i vom 24. Februar 1816, daß es bei Aufnahme von Adoptionsvelträgen der 
Zuziehung eines Protokollführers nicht bedarf. 

Dem Königlichen Ober-Landesgericht von Litthauen wird auf die in dem Be-
richte vom 9. d. M. gestellte Anfrage: 

ob bei Adoptionsverlrägen, in denen die Kontrahenten, wegen der Erbfolge, 
es bei den gesetzlichen Vorschriften belassen/die Zuziehung einer zweiten Ge-
richtsperson gesetzlich erforderlich ist? 

zum Bescheid ertheilt̂  daß, da die Adoptionsafte nicht zu der Kategorie der« 
lenigen Erbverträge zu rechnen sind, wovon in dem A. L. R. Thl. l. Tit. 12. §. 
617. seq. gehandelt wird, und mit deren Förmlichkeiten sich die A. G. O. Thl. II. 
Tit. 2. H. 1«. so wie der Anhang vom 4. Februar v. I . §. 421. beschäftigt, über
haupt aber das richterliche Vertrauen keiner größer« Einschränkung unterworfen 
werden muß, als es die Gesetze in den namentlich ausgezeichneten Fällen, zur Be-
ruhigung der Iuteressenten und znr persönlichen Sicherstelluug der Gerichte/ erfor-
dern, es bei der Aufnahme und Vollziehung der gedachten Adoptionsakte der Adhi-
birung eines Protokollführers nicht bedarf. 

<v. K. Ihlb. Bd. 7. S . 19.) 

2) a. Wegen Zuziehung eines Beistandes für Personen welche weder schreiben noch Geschriebenes 
lesen oder nur ihren Namen schreiben können und daß es der Zuziehung eines solchen Beistandes 
nicht bedarf, wenn die Verhandlung mit Zuziehung eines Aktuars, vereileten Protokollführers oder 
zweier Gerichtsfchöppen aufgenommen wird (€?• © • vom 20. Juni 1816); s. Anh. §.68—72. zu 
I . 10. §. 19. und die Zusätze daselbst. 

b . Bei der Aufnahme letztwilliger Dispositionen von Schreibensunkundigen müssen außer dem 
Protokollführer auch zwei U n U r s c h r i f t s z e u g e n zugezogen werden; tz. 115. l . 12. des A. L. R. 

c. C 0 . vom 8. Oktober 1837, betreffend die Bestimmung, daß bei gerichtlichen VerHand« 
lungen mit Personen, welche Lesens und Schreibens unerfahren sind, ein gerichtlich vereideter Doll» 
metscher die Stelle des Untelschriftsztu>)en vertreten kann. 

Das Bedenken, welches nach Ihrem Berichte vom 16. v. M. bei ei-
«igen Behörden, namentlich bei den General-Kommifstonen, darüber all, 
geregt ist, ob der zu einer gerichtlichen Verhandlung zugezogene Dollmet-
scher gleichzeitig die Stelle des Zeugen für solche Personen, welche nicht 
schreiben, und Geschriebenes nicht lesen tonnen, vertreten dürfen, erledigt 
sich durch Weinen, von Ihnen mit Recht in Bezng genommenen gesetzlich 
publizirten Erlaß vom 20. Juni 1816, nach welchem es eines solchen be
sonderen Zeugen nicht bedarf, wenn die gerichtliche Verhandlung unter Zu-
ziehung eines vereideten Protokollführes aufgenommen worden ist, indem 
der DoUmetfcher nach den Bestimmungen der A. G. O. §§. 214. 215. Tit. 
10. Schl.I. it. §.37. Tit.2. Thl. II. zu den vereideten Protokollführern gehört. 
Sie haben hiernach diejenigen Behörden, welche dieserhalb ein Bedenken 
erhoben haben, zu belehren, und gegenwärtige Order durch die Gesetzsamm-
hing bekannt zu machen. 

(05. S . S . 151.) 

31 a. V e r o r d n u n g vom 30. November 1833, wegen Anstellung der Kreis-IustizrätHe 
§. 6 . , wegen Zuziehung eines Referendarius, Auskultators, Aktuarius oder zweier Beisitzer zu den 
Verhandlungen der Kreis-Iustizräthe. 

b. R e s e r i n t vom 22. September 1836, daß die unterlassene Zuziehung eines Protokoll« 
führers zu den von Kreis-Iustizräthe« aufgenommenen Verhandlungen deren Ungültigkeit nicht un> 
bedingt zur Folge habe; f. zu 1. 2. §. 130. Bd. 1. S . 234. 240. 



§. 22. Verfahren dabei überhaupt. 47 

Fälle, wo andere Personen die Stelle des Aktuarius vertreten. 

§. 18. Zu den Ausnahmen der letztein Art, wo nämlich 
auch andere Personen die Stelle des Protokollführers vertreten 
können, gehört zuvörderst: wenn die Gerichtsperson, hei Vor-
nehmung des Aktus, zwei vereidete Gerichlsschöppen zugezogen 
hat, und von diesen das Protokoll mit unterschrieben ist. Wie 
dergleichen Gerichtsschöppen beschaffen und vereidet sein müs
sen, und in wie fern bei dringenden Fällen die Stelle des zwei 
ten Gerichtsschöppen auch durch einen blossen Zeugen ersetzt 
werden könne, ist im ersten Theile, Tit. XXV. §.51—56. ver
ordnet. 

H. 19, Wenn bei Handlungen, die nur einseilig sind, die 
Partei, welche sie vornimmt, oder auch der Richter, welcher 
den Aktus vollzieht, eineu gehörig aufgenommenen und verpflich
teten Juslizkommissarius und Notarius zugezogen hat; so ersetzt 
die Anwesenheit und Milunterschrift desselben die Stelle des er
mangelnden Protokollführers. 

Ein. Gleiches findet statt, wenn die Handlung von zwei oder 
mehreren Parteien zu vollziehen, und dabei von jeder Seite ein 
Juslizkommissarius und Notarius gegenwärtig ist. 

Ist aber nur von der einen Seite ein'Juslizkommissarius zu
gegen; so muss entweder ein Protokollführer, oder wenigstens 
ein vereideter Gerichtsschöppe zugezogen werden. 

Bei Testamenten und eigentlichen Erbverträgen können Ju
stizkommissarien und Notarien, als solche, die Stelle des Ge-
richlsaktuarius oder Protokollführers nicht vertreten. 

Fälle, wo es keines Aktuarius oder Protokollführers bedarf. 

§. 20. Zu den Fällen, wo es weder der Zuziehung eines 
Protokollführers, noch anderer Personen an seiner Stelle bedarf, 
sondern auch eine einzelne Gerichtsperson den Aktus gültig vor
nehmen kann, eehort: 

1) wenn der Gegenstand desselben nur fünfzig Thaler oder 
weniger beträgt; 

2) wenn die Parteien, welche den Aktus vornehmen, aus
drücklich erklären, dass sie die Zuziehung eines Protokollführers 
nicht verlangen. 

H. 21. So wie aber in diesem letzteren Falle die Vorschrif
ten des ersten Theils Tit. XXV. §. 57. auch bei Handlungen der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit beobachtet werden müssen; so findet 
übrigens diese Ausnahme bei Testamenten, Erbverträgen und an
deren letztwilligen Verordnungen, gar keine Anwendung. 

S. §. 421. des Anh. und die Zusätze daselbst. 

Was der Richter bei einem solchen Aktus zu beobachten bat. 

§. 22. Bei einer jeden Handlung der freiwilligen Gerichts
barkeit müssen von den Gerichten folgende allgemeine Vorschrif
ten beobachtet werden. 

Zuvörderst muss das Gericht sich überzeugen, dass die Hand
lung vor ihm gültiger Weise vorgenommen werden könne, und 
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nicht etwa nach ihrer Natur und nach Vorschrift des ersten Ti. 
tels, vor ein anderes in Ansehung der Person, des Sache oder 
des Geschäfts kompetentes Gericht gehöre; in welchem letzte
ren Falle die Parteien an dieses Gericht sofort verwiesen wer 
den müssen. 

1) In Ansehung der Personen, ihrer Identität, 

§. 23. Hiernächst muss das Gericht sich vergewissern, dass 
die Parteien, welche die Handlung vornehmen wollen, diejenigen 
wirklich sind, für die sie sich ausgeben. Wenn daher fremde 
und im Gerichte von Person nicht hinlänglich bekannte Parteien 
sich zur Vollziehung eines Aktus melden; so muss der Richter 
darauf bestehen, dass ihm andere bekannte und unverdächtige 
Leute gestellt werden, welche die Identität der sich angebenden 
Parteien aus eigener Kenntniss bezeugen; oder er muss sich auf 
andere glaubwürdige Art von dieser Identität versichern. 

Legitimation. 

§. 24. Wenn die Parteien die Handlung nicht in Person, 
sondern durch Bevollmächtigte vollziehen wollen; so muss der 
Richter sich die Vollmachten derselben zu den Akten einreichen 
lassen, und dieselben mit gehöriger Sorgfalt prüfen; auch auf die 
Vorschriften der Gesetze, in Ansehung der Fälle, wo gerichtliche 
oder doch besondere Spezialvollmachten erfordert werden, gehö
rige Rücksicht nehmen. 

Fähigkeit zu solchen Handlangen. 

§. 25. Ferner muss der Richter sich genau und sorgfältig 
erkundigen: ob die Parteien, welche die Handlung vornehmen 
wollen, die dazu in den Gesetzen vorgeschriebenen Fähigkeiten 
und Erfordernisse besitzen. Er muss sich daher diese gesetzli
chen Vorschriften, sowohl wegen der Willenserklärungen über
haupt, als wegen der Verträge und ihrer verschiedenen Arten, 
so wie in Ansehung der Testamente und anderer letzwilligen Dis
positionen, beständig gegenwärtig erhalten. 

§. 26. Wenn die Partei, welche die Handlung vornehmen 
will, dazu nach den Gesetzen des Beitritt», der Autorisation oder 
der Einwilligung irgend eines Dritten bedarf; so muss der Rich
ter dafür sorgen, dass auch diesem gesetzlichen Erfordernisse ein 
Genüge geleistet werde. 

Wie zu verfahren, wenn bei diesen persönlichen Erfordernissen ein Anstand 
sich findet. 

H. 27. Wenn bei dieser Prüfung der persönlichen Fähigkei
ten und Qualifikation der Parteien zu der von ihnen vorzuneh
menden Handlung (§ . 23 — 26.) irgend ein Zweifel oder Anstand 
sich findet; so muss der Richter den Fortgang des Geschäfts so 
lange aussetzen, bis demselben hinlänglich abgeholfen worden 
ist. Wenn jedoch die Partei auf der Fortsetzung der Verhand
lungen, wegen einer im Verzuge obwaltenden Gefahr ausdrück
lich besteht und sich bestimmt erklärt: wie und binnen welcher 
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Frist sie das Bedenken heben wolle; auch bei Handlungen, zu 
welchen mehr als eine Person gehört, der andere Theil damit 
zufrieden zu sein ausdrücklich äussert; so kann zwar der Richter 
in der Sache weiter fortfahren, er muss aber den obgewalteteji 
Anstand, so wie die von der Partei zu dessen Erledigung über
nommene Verpflichtung;, in dem Protokolle deutlich und bestimmt 
bemerken. Die auf dieses Protokoll zu veranlassende Ausferti
gung muss in der Regel so lange, bis dem Bedenken wirklich 
abgeholfen ist, ausgesetzt bleiben. Wenn aber auch hierunter, 
wegen der besonderen Umstände des Falles, kein Verzug ohne 
erheblichen Nachtheil der Parteien statt finden könnte; so muss 
dennoch der obgewallete Anstand, und was zur Hebung dessel
ben etwa noch geschehen oder beigebracht werden müsse, in der 
Ausfertigung selbst ausdrücklich angeführt werden. 

2) Wegen Prüfung der Legalität und Zulässiglceit der Handlung selbst. 
§. 28. Ausser diesen Prüfungen der persönlichen Fähigkeit 

der Parteien muss der Richter auch die vorzunehmende Handlung 
selbst in so weit untersuchen, ob sie nach den Gesetzen erlaubt 
sei, und an sich rechtsbeständiger Weise vorgenommen werden 
könne. Denn obgleich den Gerichten nicht zugemuthet werden 
kann, für die Gülligkeit und Rechtsbeständigkeit der von den 
Parteien geschlossenen Verträge oder sonstigen Willenserklärun
gen zu haften, sondern sie eigentlich nur für die gehörige Beob
achtung der gesetzlich vorgeschriebenen Form verantwortlich sind; 
so liegt ihnen dennoch ob, mit möglichster Sorgfalt zu verhüten, 
dass vor ihnen keine gesetzwidrige oder ungültige Aktus vorge
nommen, und das Vertrauen des Publici auf die Legalität und 
Sicherheit gerichtlicher Handlungen nicht gemissbraucht werde. 

§. 29. Wenn daher der Richter bei der Vollziehung eines 
solchen Aktus wahrnimmt, dass dadurch über Gegenstände, die 
einer solchen Verfügung der Parteien nicht unterworfen sind, dis-
ponirt; oder dass Verabredungen oder Maassregeln, die nach Vor
schriften der Gesetze nicht bestehen können, festgesetzt werden 
sollen; so muss er den Parteien diese ihnen entgegen stehenden 
Vorschriften bekannt machen, und sie darnach gehörig bedeuten; 
übrigens aber mit einem solchen ungültigen Geschäfte sich nicht 
weiter befassen. 

§. 30. Finden sich Spuren von Unrichtigkeit oder Unlau
terkeit in dem Betragen eines oder beider Theile, dass z. B. ei
ner den andern durch falsche Vorspiegelungen, Simulationen, wu
cherliche Kunstgriffe oder andere unredliche Mittel, zu einem Ver
trage oder zu gewissen Bedingungen dabei verleitet habe; oder 
dass das ganze Geschäft zur Hintergehung oder widerrechtlichen 
Verkürzung eines Dritten abziele; so müssen die Gerichte 'die 
Verwendung ihres Amts zu einem dergleichen gesetzwidrigen Ge
schäfte schlechterdings versagen; vielmehr den Parteien das Un
erlaubte und Strafbare ihres Vorhabens nachdrücklich vorhalten; 
ihnen die in den Gesetzen gegen solche Betrügereien bestimmten 
Strafen bekannt oder erinnerlich machen; auch in Fällen, wo dis 
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Gesetze schon die Unternehmung eines solchen Unfugs mit Stra
fen belegen, die erforderliche Untersuchung gegen diejenigen, 
welche sich eines dergleichen Attentati schuldig gemacht haben, 
entweder selbst verhängen, oder, wenn dieselbe nicht vor sie ge-
hört, dem kompetenten Richter davon Nachricht geben. 

3) wegen Belehrung; und Certioration der Parteien. 

§. 31. In welchen Fällen eine besondere Belehrung der Par
teien über die Natur und rechtlichen Folgen eines Geschäfts 
schlechterdings nothwendig sei, z. B. bei den Bürgschaften der 
Frauenspersonen, bei Erlheilung der Certifikate über die Wech-
selfühigkeit etc., ist in den Gesetzen verordnet. Aber auch aus
ser diesen Fällen ist der Richter schuldig,- wenn er es besonders 
mit Parteien zu thun hat, welche der Rechte nicht kundig, oder 
in Geschäften unerfahren sind, oder bei denen er, während der 
Verhandlungen selbst, inne wird, dass sie von dem vorzuneh
menden Geschäfte keinen ganz richtigen Begriff, oder von den 
rechtlichen Folgen desselben keine vollständige Kenntniss haben, 
solche Parteien auf die Vorschriften der Gesetze, auf die Ver 
Pachtungen, welche sie durch den Aklus übernehmen, und aul 
die IN achtheile, welche ihnen daraus erwachsen können, aufmerk
sam zu machen; und auch auf diese Art allen Uebereilungen und 
allen Uebervortheilungen, zu welchen listige und verschmitzte 
Parteien ihre minder unterrichteten oder erfahrenen Mitkontra
henten nur allzuoft verleiten, nach Möglichkeit vorzubeugen. 

§. 32. Wenn bei einer solchen Handlung gewissen Einwen
dungen oder Rechtswohlthaten entsagt werden soll; so muss der 
Richter von Amts wegen dafür sorgen} dass dem Entsagenden 
dasjenige, worauf er Verzicht thun will, nach seinem wahren 
Inhalte und ganzen Umfange .bekannt, und er auch davon unter
richtet sein möge, dass er eine solche gerichtliche Entsagung 
unter keinerlei Vorwand zurück nehmen könne. Es müssen da
her auch, in so fern nicht beide Theile Rechtsverständige sind, 
die Einwendungen und Rechtswohlthaten, denen entsagt wird, 
nicht, bloss mit den juristischen Kunstworlen, sondern so ausge
drückt werden, dass man aus der Fassung selbst sieht, es sei 
den Parteien möglich gewesen, das zu verstehen und richtig zu 
begreifen, worauf von ihnen Verzicht geleistet worden ist. 

H. 33. Inzwischen muss doch auch der Richter, bei BefoU 
gung dieser Vorschriften (§. 31. 32.), den Abweg vermeiden, dass 
er den Parteien seine Meinungen und Bedenklichkeiten, gegen 
ihre eigenen, freien und überlegten Entschliessungen, nicht auf
dringe, noch sie in einem solchen Vorhaben durch theilnehmen
des Zurathen oder Abmahnen irre mache. Sobald er wahrnimmt, 
dass eine Partei von dem Geschäfte, dass sie vornehmen will, 
dessen Natur und rechtlichen Folgen, einen hinlänglich klaren 
Begriff habe, und es ihr an der nöthigen Fähigkeit, ihr Vorha
ben zu überlegen, nicht gebreche; so muss er dieselbe ihren 
freien Entschliessungen lediglich überlassen, und sich darauf ein
schränken, die Handlung so vorzunehmen und zu verzeichnen, 
wie es der Intention der Parteien wirklich gemäss ist. 
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4) Wegen Ausforschung des wahren Sinns und der Meinung der Partelen, 

§. 34. Die Hauptpflicht des Richters ist es daher, dass er 
den eigentlichen Sinn und die wahre Meinung der Parteien deut
lich und umständlich zu vernehmen suche, und allem Irrthume, 
Missverständnisse oder Zweideutigkeiten, mit möglichster Sorg
falt vorbeuge. 

§. 35. Findet es sich, dass die Parteien einander nicht recht 
verstanden haben, oder über gewisse Haupt- oder Nebenpunkte, 
noch nicht einig sind; so muss der Richter auf eine nähere ge
genseitige Herauslassung darüber dringen, und die Parteien über 
die noch streitigen Umstände zu vereinbaren suchen. 

§. 36. Der Richter muss sich daher, wenn ihm von den 
Parteien eine Punktation oder ein anderer vorläufiger Aussatz, 
nach welchem sie die vorzunehmende Handlung eingerichtet wis
sen wollen, vorgelegt wird, niemals damit begnügen, das Proto
koll und die Ausfertigung nach diesem Aufsatze zu fassen; son
dern er muss denselben mit den Parteien Punkt für Punkt durch
gehen, sich überzeugen, dass jeder Punkt ihrer wahren Absicht 
und Meinung wirklich gemäss sei; und wo er irgend Undeutlich-
keit, Unbestimmtheit oder UnVollständigkeit wahrnimmt, diesen 
Mängeln durch nähere Vernehmung und Vereinbarung der Par
teien abzuhelfen bedacht sein. 

besonders solcher, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. 

§. 37- Wenn einer oder beide Theile, welche die Handlung 
vornehmen wollen, der deutschen Sprache nicht mächtig sind; 
so kommt es darauf an; ob die beiden Gerichtspersonen, von 
welchen die Handlung aufgenommen wird, die fremde Sprache 
der Parteien hinlänglich verstehen, und sich darin verständlich 
ausdrücken können; oder ob es diesen oder auch nur Einem von 
ihnen, an einer solchen Kenntniss und Fertigkeit ebenfalls er
mangele. Ersteren Falls kann der Aktus von diesen Gerichtsper
sonen allein gültig vorgenommen werden. Leiztern Falls hinge
gen, wie auch überhaupt, wenn eine der deutschen Sprache nicht 
mächtige Partei es verlangt, muss, ausser dem Richter und Pro
tokollführer, auch noch ein vereideter Dollmetscher zugezogen 
werden. Dieser muss die Anträge der Parteien in der Sprache, 
deren sie mächtig sind, von ihnen aufnehmen; sie dem Richter 
in der deutschen Sprache erklären; nach seiner Anweisung die 
Parteien weiter vernehmen; und solchergestalt die zur gehörigen 
Vollziehung des Aktus nöthigen Nachrichten und Willenserklä
rungen herbei schaffen. Wenn alsdann der Richter zur Aufneh
mung des Protokolls schreitet; so muss zu gleicher Zeit, da er 
dasselbe dem Protokollführer deutsch in die Feder diktirl, der 
Dollmetscher eben dasselbe in der Sprache der Parteien nieder
schreiben; diese Uebersetzung muss demnächst den Parteien vor
gelesen, und von ihnen, mit dem deutschen Protokolle zugleich, 
unterzeichnet werden. Eben so muss, wenn beide der fremden 
Sprache hinlänglich mächtige Gerichtspersonen den Aktus ohne 
Dollmetscher vornehmen, die Verhandlung von dem einen in der 

4* 
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deutsclien, und 7Aigleich von dem andern in der fremden Sprache 
niedergeschrieben; mit der VorlevSung und Unterzeichnung aber 
es eben so , wie in dem vorgedachten Falle, gehalten werden. 

Anh. §. 422. Siehe §. 75. des Anhang» zu §. 19. «. / . 
Tit.X. Thl. f. 

Testamente und Kodicille der TVenden dürfen nicht in 
wendischer, sondern nur in deutscher Sprache niederge
schrieben werdest. Bei der Aufnahme derselben muss je
desmal', ausser dem wendischen Prediger , ein dieser Spra
che mächtiger Schulxe oder Gerichtsmann zugezogen wer
den 3 welche beide auf ihren. Amtseid zu verweisen sind. 
JJurch diese wird der Wille des Testators vernommen, dem 
Richter bloss mündlich übersetzt, und von Lietzterm deutsch 
niedergeschrieben; die Vorlesung oder Vorhaltung aber er
folgt durch den Prediger in wendisches' Sprache, und es 
muss, wie alles dies geschehen, im Protokolle registrirty 

auch dieses Protokoll von dem Prediger und dem zweiten 
zugezogenen Sprachkundigen mit unterschrieben werden, 

1) a. In Fällt», wo es keines besondem Protokollführers bedarf, ist ein Dottmetscher hinrei« 
chend. Ist in solchen Fällen der Richter der fremden Sprache mächtig, und läßt er die Verhant» 
lnng durch einm Dollmetscher übersetzen und alsdann von den Parteien vollziehen, so bedarf es 
bei der Verhandlung selbst gar keines Dollmetschers; auch auf diese Uebersetzung und deren Vorlc» 
gung können die Parteien verzichten, ebenso/ wenn die Zuziehung des Dollmetschers erfolgt, auf 
das von demselben zu führende Nebenprotokoll; (Anh. §.75.) 

b. B e s e r i p t vom 22. Juli 1834, betreffend die Aufnahme von Verhandlungen mit Per« 
sonen, welche der Deutsche« Sprache nicht mächtig sind. 

Die von dem Königlichen Ober-Landesgericht in der Verfügung vom O.Mai 
d. I . gemachten Ausstellungen gegen die Form der Erbpachts-Verträge über Zins* 
Ländereien bei K. und der Kauf- und Erbpachts-Verträge über Zinsländereien bei 
Dber.'K. haben dem Iustizamt Bodlaud-Neuhof nach Ausweis des abschriftlich 
hier beigefügten Berichts vom 12. d. M . Veranlassung gegeben, über die Nothwen-
digkeit der Zuziehung eines vereideten Dollmetschers zu den gedachten Verhandlung 
gen nähere Belehrung sich zu erbitten. 

6 s ist zwar in der A. G. O. Thl. II. Tit. 2. §.37. vorgeschrieben, daß bei 
Verhandlungen mit Personen, welche der Deutschen Sprache nicht mächtig sind, 
ein vereideter Dollmetscher zugezogen werden soll, sofern nicht beide Gerichtsperso« 
nen der fremden Sprache mächtig sind; später ist jedoch nach §.2. des Anh. zur 
A. G. £). die Zuziehung einer zweiten Gerichtsperson nicht mehr für nöthig erach« 
tet worden. Daraus folgt, daß es uunulehr auch genügt, sobald nur der Richter, 
der die Verhandlung aufnimmt, der fremden Sprache mächtig ist, wenn auch zum 
Ueberfluß ein Protokollführer zugezogen worden, und dieser der fremden Sprache 
nicht kundig ist. 

Es ist ferner nach §. 75. des Anh. zur A. G. £>. gesetzliche Vorschrift, daß bei 
der Verhandlung selbst es keines Dollmetschers bedarf, wenn der Richter der frem-
den Sprache mächtig ist, und eine Uebersetzung der Deutsch niedergeschriebenen Ver-
Handlung von den Parteien vollziehen läßt; daß es aber auch dieser Uebersetzuug 
nicht bedarf, wenn die Partei darauf verzichtet. 

Wenn daher in den vorliegenden Fällen, wo der Richter der Polnischen Sprache 
kundig war, die Parteien des Polnischen Nebeuprotokolls sich begeben haben, so 
ist damit die llebersetznng gemeint und darunter zu verstehen, zumal das Gesetz 
für den Fall, wenn der Richter der fremden Sprache nicht mächtig ist, des Aus-
drucks „Nebenprotokoll," gleichbedeutend mit „Uebersetzung des Deutsch niederge-
schriebenen Protokolls" sich selbst bedient. 

Nach diesen Grundsätzen hat das Königliche Ober-Landesgericht auch in der 
von dem Iusiizamt Bodland» Neuhof, besage der abschriftlichen Anlage, angezeig-
ten Sache und für die Zukunft zu verfahren. 

O t t . des Iustizm. üen . Ko. 70. Fol. 53.) 
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2) <?. O . vom 8« Oktober 1837, wonach der bei Verhandlungm mlt Schrelbensunkundigm 
zugezogene gerichtlich vereidete DoUmctscher die Stelle des Unterschnftszengen vertri'U; f. zu §. 17, 
Asth. §.421. h. t. 

3) R e S c r i p t vom 25. September l?l>3, betreffend das Verfahren bei Aufnahme der T«< 
fiamente der Wenden. (N.C.C. T. IX. S. 2C21J; aufgenommen in §. 423. des Anh. 

§. 38. Dass bei Aufnehmung der Testamente von Personen, 
welche der deutschen Sprache nicht kundig sind, zwei Dollmet-
scher, oder wenigstens ein Dollmetscher und ein Zeuge, zugezo
gen, und wie überhaupt dabei verfahren werden müsse, ist im 
Landrecble vorgeschrieben (Tbl. I. Tit. XII. §. 124—132.). 

1) S . auch §. 31. und 32. des Anh. zu §. 127. und 129. I . 12. des A. L. R, 
2) R e s c r l p t vom II . Juni 1824. dass nach §. 129. I . 12. des A. L. R. die Zuziehung 

eines Dolmetschers cd Tesiamentsaufnahmen genüge, lvenn eine der beiden Gerichtsperfonen die 
Sprache des Testators völlig bekannt ist. 

Dem Königlichen Ober-saudesgericht wird auf die Aufrage im Bericht vom 
28 v 3R 

' wegen der Zahl der Dollmetfcher und Zeugen bei der Aufnahme der Testa-
mente derer/ welche der Sprache des Richters nicht mächtig sind/ 

eröffnet, daß nach der Ansicht des Iustizministers sedes materiae im §. 129. Tit. 
12. Thl. 1 des A. L. R. ist. Der §. 38. Tit. 2. Thl. ll. der A. G. O. hat sich bloß 
auf diese gesetzliche Bestimmung beziehen, nicht aber eine andere, hiervon abwei-
cheude Anordnung treffen wollen, 

(v. K. Ihrb. Bd. 23. S. 184.) 

§. 39. Bei Handlungen unter Lebendigen ist die Zuziehung 
eines Dolmetschers hinreichend, wenn eine der kontrahirenden 
Parteien der deutschen Sprache mächtig, oder wenn eine der 
Gerichtspersorien der fremden Sprache kundig ist; oder wenn der 
Gegenstand nur hundert Thaler oder weniger beträgt; oder wenn 
beide der deutschen Sprache unkundige Parteien sich über ei
nen gemeinschaftlichen Dollmetscher vereinigen. Ausser diesen 
Fällen müssen, wenn zwei oder mehrere Parteien nicht Deutsch 
verstehen, eben so, wie bei Testamenten, zwei Dollmetscher, 
oder doch ein Dollmetscher und ein Zeuge, zugezogen werden. 

S. den Zusatz l. zu §. 37. Anh. §. 422. h. t. 

§. 40. Bei grösseren Gerichten, wo die Fälle, dass Hand
lungen in einer fremden Sprache aufzunehmen, und Hebersetzun, 
gen aus einer solchen Sprache zu veranstalten sind, öfterer vor
kommen, müssen dazu ordentliche Dollmetscher förmlich bestellt, 
und ein- für allemal vereidet werden. Die Gerichte müssen da
zu Subjekte aussuchen, die wegen ihrer Kenntniss der fremden 
Sprache, so wie in Ansehung ihrer Rechtschaffenheit und unta-
delhaften Aufführung, im allgemein gutem Rufe, oder mit glaub
würdigen Attesten versehen sind. Diese Subjekte müssen von 
Männern, deren Sprachkcnntniss unbezweifelt ist, ordentlich ge
prüft; diese Prüfung aber nicht bloss darauf: ob der Kandidat 
die fremde Sprache nur nothdürftig verstehe und sprechen könne, 
sondern darauf gerichtet werden: ob seine Kenntniss beider Spra
chen dergestalt gründlich und vollständig sei, dass er nicht bloss 
in alltäglichen Geschäften des gemeinen Lebens, sondern auch 
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in wichtigeren und minder gewöhnlichen Fällen den Sinn der 
Parteien, oder den Verstand der Dokumente, richtig fassen, und 
dem Richter eben so, zuverlässig und bestimmt, erklären und 
darlegen könne. Dergleichen Dolmetscher müssen von Oberge
richten dem Chef der Justiz, von Untergerichten aher dem Lan-
desjustizkollegio der Provinz, mit Beifügung der beigebrachten 
-Atteste und des Examinationsprotokolls, vorgeschlagen, und nach 
erfolgter Approbation dahin vereidet werden: 

dass sie die in der fremden Sprache vorgetragenen Anga
ben, Erklärungen und Antworten der Parteien, ingleichen 
den Inhalt der in dieser Sprache abgefassten Schriften und 
Urkunden, in die deutsche Sprache; eben so aber auch 
die den Parteien vorzulegenden Fragen, Bekanntmachun
gen und Andeutungen, oder den solchen Parteien zu er
öffnenden Inhalt deutscher Schriften und Dokumente, aus 
der einen in die andere Sprache treu, richtig, vollständig, 
ohne etwas dazu oder davon zu thun, übersetzen, und mit 
gewissenhafter Sorgfalt dahin sehen wollen, dass in jedem 
Falle der wahre Sinn und die Meinung der Parteien, oder 
der wahre Inhalt der zu übersetzenden Schriften dem Rich
ter, so wie die Aeusserungen und Erklärungen des Rich
ters, den Parteien, bekannt werden. 

§. 41. Bei Gerichten, wo keine beständige vereidete Doli 
metscher angestellt sind, muss der in jedem besondern Falle zu
zuziehende Sprachkundige von dem Richter, mit Beihülfe eines 
Sachverständigen, geprüft, und mit vorstehendem Eide, nach Be
schaffenheit des Falles selbst, belegt werden. 

Aufnehmung des Protokolls. 

§. 42. Wenn auf vorstehende Art sowohl in Ansehung der 
persönlichen Qualität und Fähigkeit der Parteien zur Vollziehung 
eines solchen Aktus das Erforderliche besorgt und berichtigt, als 
auch der Wille und die eigentliche Intention derselben mit hin
länglicher Zuverlässigkeit und Vollständigkeit erforscht worden 
ist; so muss alsdann über die ganze Verhandlung ein richtiges 
Protokoll aufgenommen werden. 

Erfordernisse desselben. 

§. 43. Dieses Protokoll muss enthalten: 
1) Ort und Zeit, wo und wann der Aktus vorgenommen wor

den ist. 
2) Wer die Parteien, die ihn vorgenommen haben, ihrem 

Namen, Stande und Charakter nach, sind; ob das Gericht sie 
persönlich kenne, oder durch welche Mittel es sich nach Vor
schrift §. 23. von der Identität der Personen versichert habe. 

Kemer ip t ocm IN. April 1S20, betreffend die in einer Verhandlung unterlassene Bemer» 
tung über die Versicherung der Identität der Personen. 

Der Obiist-Lieutenant von R. zu R. hat sich über die von dem Königlichen 
Ober-Landesgerichte unter dem 15. Februar d. I . an ihn erlassene Verfügung be« 
schwelt, nach welcher die Löschung einer auf den Gütern R. für die Erben der 
Wittwe von N. eingetragenen Forderung darum verweigert wird, weil 
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1. das beigebrachte Erkenntniß des Kammergerichts über die Legitimation der 

von Vl.schen Erben, nicht mit dem Atteste der Rechtskraft versehen ist; 
2. in dem bei dem Stadtgerichte zu N. aufgenommenen Protokolle nicht be-

merkt worden, daß der Stadtgerichtsdirettor N. dem Gerichte bekannt ist; 
3. aus dem, hinter der Vollmacht der N.schen Eheleute befindlichen, Protokoll 

nicht zu ersehen ist, wie der Richter stch von der Identität der Erschienenen 
unterrichtet habe, und 

4. in den von den N-fchen Erben ausgestellten Vollmachten auf den N-, nicht 
ausgedrückt ist, daß der Letzlere zur Quittungsleistung über die Erbschafts-
$apitalitti und zur Einwilligung in deren Löschung berechtigt sein solle. 

Diese Ennneruugen des Königlichen Dber-Laudesgenchts kennen nicht überall 
für begründet eiachtet werden. 

Was das Monitum ad l. betrifft, so hat der Iustizminister solches der Kürze 
wegen gleich erledigen, und das desideriite Attest vom Kammergericht dem Erkennt 
nifie nachtragen lassen. 

Ad 2. und 3. ist es zwar richtig, daß in dem Protokolle die Bemerkung fehlt, 
daß die Komparcnlen dem Gerichte von Person bekannt gewesen; allein es kann 
wohl nicht bezweifelt werden, daß der Stadtgerichtsdirektor N. zu N. dem Tepu-
Urteil vekanut gewesen, und daß der N. als ^.tadtgerichtsdircktor in R. ftnigirt. 
ist notorisch. Das Monitum ad 2. ist daher für erledigt zu achten. I n ähnlicher 
Art wird es sich ad 3. verhalten, wenn, wie der von N. behauptet, aus den dorti-
gen Hypothekcubüchern hervorgeht/ daß die N.fchen Eheleute die Iurisditlionarieu 
von vt. sind, weil alsdann auch nicht bezweifelt werden kann, daß der Iurisdit-
tiouarius dem Iustitiarius bekannt gewesen sei. Die Erinnerung uA 4. ist 
am wenigsten begründet; denn wer zur Erhebung eines Hppothekenkapitals be-
vollmächtig! ist, hat auch Autorifation, darüber zu quittiren und in die Löschung 
zu konseuliren, weil solches eine nothwendige Folge des ersteren in, und das Ge-
setz nirgends eine besondere Vollmacht zur Quittirung und Löschungsdewilligung 
fordelt. (A L. R. 3hl.». Tit. 13. 6. 108.). 

hiernach hat das Königliche Dber-Landesgericht weiter zu verfahren, und wer-
den demselben die von dem ^l. eingereichten Originaldokumente hierneben zugefertigt. 

(r. K Ihrb. Bd. 15. S . 39.) 

3) Wenn die Parteien die Handlung durch einen Bevollmäch
tigten vornehmen; so muss der Name und die Qualität dieses 
Bevollmächtigten ebenfalls im Protokolle bemerkt; die von dem
selben übergebene Vollmacht muss allegirt und dem Protokolle 
beigelügt; und in so fern dabei noch etwas zu erinnern gefun
den worden, dieses bemerkt; wenn er aber in zulässigen Fällen 
die Vollmacht nachzubringen versprochen hat; so muss dieses 
Angelöbnisses im Protokolle ebenfalls gedacht werden. 

4) Wenn in Ansehung der Fähigkeit der Parteien, einen so! 
eher» Aktus vorzunehmen, ein Bedenken obgewaltet hat; so ist 
dessen, und wie es gehoben worden, im Protokolle ebenfalls Er
wähnung zu thun. Hat das Bedenken nicht sogleich gehoben, und 
doch auch der Aktus selbst nicht ausgesetzt werden können; so 
ist die Vorschrift des §. 27. genau zu befolgen. 

5) Wenn der Richter nach Anleitung H. 28—31. nöthig ge
funden hat, den Parteien über die Natur und Folgen der Hand
lung, welche sie vornehmen wollen, oder über gewisse dahin 
einschlagende Dispositionen und Verabredungen, Bedeutung oder 
Vorhaltung zu thun; so muss dessen, und was etwa dabei vor
gekommen ist, im Protokolle ebenfalls Erwähnung geschehen. 

6) Vornehmlich aber muss die Verhandlung selbst, mit allen 
dahin gehörenden Erklärungen, Haupt und Mebenbeslimmungen, 
Abreden und Bedingungen, umständlich, in klaren und bestimm
ten Ausdrücken niedergeschrieben; alle Dunkelheit und Zweideu
tigkeiten müssen sorgfältig vermieden; und Alles muss, nach der 
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•wahren Willcnsmeinung der Parteien, so deutlich und genau, als 
es nur immer möglich und nöthig ist, gefasst werden. 

7) Wenn gegen den Kontrakt oder die Disposition gewisse 
Einwendungen oder Rechtswohlthaten statt finden würden, und 
denselben von der Partei entsagt wird; so muss nach Anleitung 
des §. 32. die geschehene Erklärung und Entsagung, nebst den 
dabei beobachteten Solennitäten, in sofern dergleichen nach den 
Gesetzen erforderlich gewesen, ausdrücklich und umständlich zum 
Protokolle niedergeschrieben werden. 

Vorlesung. 

H. 44. Dies Protokoll muss in gewöhnlichen Fällen, wenn 
wenigstens eine Gerichtsperson, und ausser ihr noch ein Aktua
rius oder Protokollführer bei der Verhandlung zugegen sind, 
der Richter dem Aktuarius oder Protokollführer laut in die Fe
der diktiren; oder wenn nur GerichtsschÖppen oder Beisitzer zu
gezogen worden sind, es selbst niederschreiben. In beiden Fäl
len aber muss der Richter das Protokoll den Parteien langsam 
und deutlich vorlesen und sie befragen: ob sie den Inhalt des
selben der eigentlichen Verhandlung und ihrer Willensmeinung 
gemäss finden. 

Wird bei dieser Gelegenheit von den Parteien noch etwas 
erinnert oder nachgetragen; so muss der Richter dergleichen Er
innerungen und Zusatz, am Schlüsse des Protokolls, mit der Be
merkung, dass diese Erklärung von der Partei bei Gelegenheit 
der Vorlesung abgegeben worden sei, beifügen lassen. Durch
streichungen oder Zusätze am Rande des Protokolls müssen in 
der Regel nicht gemacht werden. Wenn es aber ja die Umstände 
erfordern, und es nicht eine ganz unbedeutende Kleinigkeit be
trifft; so muss die am Rande beizusetzende Registratur eben so, 
wie wegen des Protokolls selbst sogleich verordnet werden wird, 
unterzeichnet werden. 

Anh. §. 423. Wenn die Vorlesung des Protokolls unter
lassen , oder, dass solches geschehen ^ nicht bemerkt wor
den ist) so folgt daraus die Ungültigkeit der Verhand
lung nicht* 

R e s c r i p t vom 5. M3z 1798, betreffend die Folge der unterlassenen Vorlesung eines 
Protokolls. 

Auf Euren gehorsamsten Bericht vom 25. Februar d. I . , welcher das von dem 
Regierungsdirektor Baron von Vernezodre unterlassene gerichtliche Testament zum 
Gegenstände hat, wollen Wir Euch folgendes zu Eurer Vorbefcheidung biermit 
nicht verhalten. Ta das A. 8. R. Thl. I. Sit. 12. %. 103. nur ein rollständiges 
Protokoll verlangt, und in dem b. 43. Tit. 2. Thl. II. der A. G. O. die Borlesung 
zu den Erfordernissen e ms vollständigen Protokolls nicht gerechnet wird, auch in 
dem §. 44. nichts vorkommt, woraus der Wille des Gesetzgebers, die Vorlesung 
als ein wesentliches Erforderniß eines gültigen Protokolls festzusetzen, hergeleitet 
werden könnte; also nack dem allgemeinen Grundsatze §.40. 41. Tit. 3. Thl. l. des 
A. L. R. aus der Verabsäumung dieser Vorlesung gegen die Gültigkeit des Proto-
kolls nichts gefolgert werden kann; so würdet Ihr Euch den Vorwurf der Cyikane 
zuziehen, wenn Ih r bloß aus diesem Grunde, das erwähnte Testament anfechten 
wolltet. 

(Stengels Bcitr. Bd. 6. S . 105.) 



§. 49. Verfahren dabei überhaupt. 5? 
Unterschrift. 

§. 45. Wenn nämlich die Partelen bei dem Inhalte des Pro
tokolls nichts mehr zu erinnern finden; so muss der Richter das
selbe Schliessen; es den Parteien zur Unterschrift vorlegen, und 
es sodann mit dem Aktuarius oder dem Protokollführer, oder den 
Beisitzern, ebenfalls unterzeichnen. 

Vergl. Anh. §. «. zu I. 10. §. l& in Betreff des Verfahrens, wenn (bei prozessualischen 
Verhandlungen) die Unterzeichnung eines Protokolls verweigert wird. 

§. 46. Ist die eine oder die andere Partei des Schreibens 
nicht mächtig; so muss sie an die Stelle, wo ihr 3Name .hinge
hört, Kreuze oder ihr sonstiges gewöhnliches Handzeichen setzen. 
Der Protokollführer, oder ein Schöppe, muss ihren IS'amen dabei 
schreiben, und der Richter muss bei seiner Unterschrift attesti-
ren, dass diese Zeichen von der Partei, weil sie des Schreibens 
unkundig sei, statt ihrer Unterschrift beigefügt worden. 

S. die Zusätze 2. zu §. 17. Anh. §. 431. h. t. 

§. 47. Dass in den nach §. 21. zulässigen Fällen, wenn die 
Handlung, auf ausdrückliches Verlangen der des Schreibens voll
kommen kundigen Parteien, nur von einer Gcrichtsperson, ohne 
Zuziehung von Protokollführern oder Gerichtsschöppen vorgenom
men worden ist, dergleichen Parteien das Protokoll selbst lesen, 
und dass dieses geschehen, bei ihrer Unterschrift eigenhändig at-
testiren müssen, ist in der am angeführten Orte aliegirten Vor-
schrift enthalten. 

§. 48. Bei Landesjustizkollegien und Oborgerichten, inglei
chen bei grösseren Untergerichten, die ein formirtes Kollegium 
ausmachen, und bei welchen Justizkommissarien angesetzt sind, 
kommen, besonders in Beziehung auf das Hypothekenwesen, man
cherlei Aktus vor, die nicht den Abschluss irgend eines neuen 
Geschäfts betreffen, sondern nur gewisse feierliehe Erklärungen, 
Anerkenntnisse oder Verlautbarungen über einen vorhin schon 
gehörig errichteten Kontrakt, oder andere dergleichen Handlun« 
gen enthalten. Wenn solche Vorlräge, welche bloss der Form 
und Feierlichkeit wegen erfolgen, von den Justizkommissarien, 
in Gegenwart des versammelten Gerichts, dem protokollircnden 
Keferendarius laut in die Feder diktirt worden sind; so bedarf 
es keiner Vorlesung des Protokolls, und auch keiner Unterzeich
nung von Seiten der Gerichtspersonen oder der Juslizkommissa-
rien, sondern es ist genug, wenn dasselbe nur von dem Proto
kollanten unterschrieben wird. 

Ausfertigung. 

§. 49. Auf den Grund des gehörig aufgenommenen Proto
kolls erfolgt sodann die gerichtliche Ausfertigung. 

Ausser dem Falle, wo Testamente oder andere letztwillige 
Dispositionen, zum Protokoll aufgenommen werden, und wo, nach 
den unten folgeirden näheren Vorschriften, das Protokoll selbst 
versiegelt in gerichtliche Verwahrung niedergelegt werden muss. 
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wird die Ausfertigung von dem Richter, sogleich nach geschlos 
senem und unterzeichnetem Protokolle, verfügt. 

Doch muss bei Gerichten, die ein formirtes Kollegium aus-
machen, das aufgenommene Protokoll zuvörderst einem andern 
Mitgliede, als dem, der den Aktus vollzogen hat, zum Vortrage 
im versammelten Kollegio zugestellt werden. Dieser Decernent 
muss gehörig prüfen: ob dabei noch irgend etwas zu erinnern 
oder nachzuholen sei, und solchenfalls das Erforderliche nach 
dem Beschlusse des Kollegii verfügen- Findet sich aber weiter 
nichts zu erinnern; so muss die Ausfertigung von ihm veranlasst 
werden. 

1) Wegen der Erbverträge vergl. 11. 4. §. 15. Anh. 431. 

2) Wecken der Befugniß der Kanunergerichtssekretarien. sowie der Kreisjustizräthe, ac tus der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit auszufertigen; f. zu §.3. k.v t. 

3) R e s e r i p t vom A). Februar 182«, betreffend die Befugniß der Genchtskommissarien, 
Rekognttions •• Protokolle auszufertigen. 

Der Iustizministcr geliehmiget es auf den Antrag des Königlichen Ober-Lan-
desgeiichts, dasi den Gerichtsfommissaiien in den Fällen, wo bloß die Unterschrift 
unter einem schon ausgestellten Dotumente anerkannt wird, die Ausfertigung der 
über diese Rekcgnition aufgenommenen Protokolle gestattet werde. 

Das Königliche ^bcr-!«landcsgerichl hat hiernach das Weitere zu veranlassen. 
O K. Ihr!). Bd. 27. S. 1)1.) 

§. 50. In wie fern diese Ausfertigung mit Inserirnng des 
Protokolls selbst geschehe, oder in wie fern nur der Inhalt des
selben der zu expedireuden Urkunde, mit Beziehung au! das Pro
tokoll, einverleibt werde, desfalls hat es, nach Verschiedenheit 
der Fälle, bei dem Gerichtsbrauche eines jeden Kollegii oder an
dern Gerichts ̂  auch noch ferner sein Bewenden. Wen aber auch 
nicht das ganze Protokoll in extenso eingerückt, sondern nur der 
Inhalt desselben in eine besondere Ausfertigung gefasst wird; so 
muss dennoch bei dieser das Protokoll lediglich zum Grunde ge
legt, von den darin enthaltenen Erklärungen, Abreden und Be
dingungen in keinem Stücke abgewichen, nichts denselben hin
zugethan oder davon weggelassen, und im übrigen die Ausferti
gung so gefasst werden, wie es die Natur des Geschäfts und die 
vorhandenen gesetzlichen Vorschriften mit sich bringen. 

§. 51. Bei Abfassung solcher Urkunden und Ausfertigungen 
müssen die Gerichte und Expedienten sich einer guten deutschen 
und allgemein verständlichen Schreibart befleissigen; alle, nur 
Sachverständigen nach ihrem eigentlichen Sinne bekannte Kunst
wörter möglichst vermeiden, und sich, statt deren, lieber einer 
deutlichen und richtigen Umschreibung bedienen, den Terminum 
technicum aber in einer Parenthese beifügen; sich des verworre
nen, dunkeln und weitschweifigen sogenannten alten Kanzelleistyls, 
so wie aller Aöektionen, und der Würdceiuer gerichtlichen Hand
lung nicht geziemenden Künstelei und Neuerungssucht in der 
Sprache, gänzlich enthalten; die Perioden nicht in einander schie
ben, noch den Zusammenhang durch lange und häufige Paren
thesen unterbrechen; keine Pleonasmen und unnütze Wiederho
lungen, welche nur zu Missdeutungen und Verdrehungen Anlass 
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getan können, einfliessen lassen; und mit einem Worte dafür 
sorgen, dass sowohl die Parteien, als jeder andere, dem daran 
gelegen ist, das, was eigentlich verhandelt worden, aus der Aus
fertigung deutlich, bestimmt und zuverlässig entnehmen können. 

H. 52. Ausserdem müssen dergleichen Ausfertigungen mit un
nützen, zur Sache nicht gehörenden, oder unverständlichen, in 
der Folge wohl gar zu Zweifeln und Bedenken Anlass gebenden 
Klauseln, oder mit Renunciationen, die von keiner rechtlichen 
Wirkung sein können, z. B. mit Entsagung der Exceptionis doli, 
vis, metus, usurariae pravitatis, reslitutionis in integrum ex ca-
pite aetatis etc. etc., nicht überladen werden; sondern es ist bloss 
die Begebung solcher Einwendungen und Rechtswohlthaten bei
zufügen, die sonst dem Geschäfte wirklich entgegensetzt werden 
könnten, deren Entsagung den Rechten nach zulässig, und denen 
in dem Protokolle wirklich entsagt worden ist. 

tz. 53. Dergleichen Ausfertigung muss allemal erst koncipirt, 
und das Koncept in dem Falle des §. 49. von dem Decernenten 
revidirt, auch nach erfolgter Ausreichung des Mundi, darauf: 
dass, wenn, und an wen diese geschehen sei, bemerkt; sodann 
aber das Koncept hei den Akten, in der Registratur des Gerichts, 
nach näherer Vorschrift des Kanzellei- und Registraturreglements 
aufbewahrt werden. 

H. 54. Das Mundum selbst wird von dem Gericht unter
schrieben und besiegelt. Ob die Unterschrift von dem Vorge
setzten allein, oder auch von allen, oder von einigen Mitgliedern 
des Gerichts geschehe; und ob dabei ein besonderes grösseres 
oder nur das ordinaire Gerichtssiegel gebraucht werde, desfalls 
hat es bei der Verfassung eines jeden Kollegii und Gerichts le
diglich sein Bewenden. 

D r i t t e r T i t e l . 

Von dem Verfahren bei Aufnehmung und Bestätigung der 
Verträge und anderer Verhandlungen unter Lebendigen. 

Anh. §. 424. Bei der Veräusserung der den Stadtgemei
nen zugehörigen Grundstücke ist die Vorschrift der Städte-
Ordnung vom 19. November 1808 §. 189. zu befolgen. 

e . auch C, O . vom 4. Juli 1832, nebst Zusammenstellung der Ergänzungen und Erläute» 
rungen der Städteordnung vom 19. November 1808 ad §. 189. in Betreff der Erboerpachtungen; 
desglei>1>en revidirt« Etädteordnung vom 17. März 1831 §. 117. u. f. 

Auh. §. 425. Wenn Verträge über Grundstücke geschlos
sen werden, wobei sich Bergwerke befinden; so muss die 
Verhandlung jedesmal auf die Bergwerke ausdrücklich mit 
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gcrichtet itnd die Kontrahenten müssen wegen der erfor
derlichen Verlautbarung bei dem Bergamte gehörig belehrt 
werden. 

££ d i l t i vom 21. Februar 181G, wegen Wiederherstellung der Gerichtsbarkeit der Bergge« 
lichte §. 3.; f. zu T. 2. §. 130. Vd. 1. S. 251 

Anh. §. 426. Justizkommissarien oder andere Jttstizbe-
dientey welche bei Schliessung von Kaufkontrakten oder 
auch nur Ptmktationen über Grundstücke und bei der dar
auf erfolgenden Natitrcdübergabe zugexogen werden, müs
sen bei 10 bis 50 lithlr. dafür haften, dass von den Kon
trahenten das abgeschlossene Geschäft binnen 14 Tage?* 
nach erfolgter Naturalübcrgabe bei der Hypotliekenbehörde 
angezeigt werde. 

1) a. E&ese r ip i vom 16. Oktober 1797, betreffend die Anzeige abgeOlossemr Kaufkon' 
trakte oder Punktatiencn zu den Hypothckenakten (Stengels Beiträge Bd. 8. S. 129.); aufgenom-
Mi» in £, 420. des Anh. 

b. 15 e s e r l i s t vom li. April 1818, betreffend die Verbiudlichkeit der Iusiizbedienti», den 
Hl)fothckenbchörden abgeschlossene Kaufkontrakte anzuzeigen. 

Der ^ustitiarius N. zu N. beschwert sich in der abschriftlichen Anlage darüber 7 
daß er wegen eines vor ihm als Gerichtshalter zu Dirschkowitz vollzogenen, 
hiernachst aber bei der Hppothekenbehörde von ihm nicht angezeigten, Kauf-
Kontrakts nicht nur in eine Geldbuße von20Rthlr. genommen, sondern 
auch in dem von dem Fürstlich Lichtensicinschen Fürstenthumsgerichte darüber 
erforderten Bericht ungeziemend angegrin/cn ser. 

Diese Beschwerde ist in beiderlei Hinsicht gegründet! — 
Ter §. 426. des Anhangs zur A. G. £). legt zuvörderst nur den Iustizkommift 

sarien und andern Iustizbedienten die Verpflichtung auf, dafür zu haften, daß die 
Hypolhekenbehörde von der geschehenen Abschließung von Kaufkontrakten oder Punk-
tationen über Grundstücke, bei deren Veräußerung sie zugezogen sind, benachrichtigt 
werde. Unter dem Ausdruck: 

„andere Iustizbediente" 
können aber, wie die ganze Fassung der allegirten Gesetzstelle ergiebt, keineswegs 
wirklich formirte Gerichte verstanden werden. 

Ihre Funktion bei Abschließung von Kaufkontrakten ist von der der Iustizkom-
missanen und anderer einzelner Iustizbedienten merklich verschieden; sie werden dabei 
nicht bloß zugezogen, — treten nicht in der einseitigen Rolle der Assistenten und 
Rechtskonsulenten dabei auf. Von der in dieser Qualität gescheheuen Zuziehung 
allein spricht das Gesetz; hatte es die Gerichte im Auge gehabt, so würde es sich 
deutlicher ausgedrückt und sie den Iustizkommissarien vorangesetzt haben. 

Sodann ist, um die gesetzliche Strafe zur Anwendung bringen zu können, nicht 
die bloße Zuziehung bei der Schließung des Kaufkontrakts hinreichend, sondern der 
beschuldigte Iustizbediente muß auch der darauf erfolgenden Naturalübcrgabe bei; 
gewohnt haben. Hierüber läßt der §.426. des Anhangs, vermöge des in der drit
ten Zeile be^ndlichen Verbindungswortes: „und", nicht den mindesten Zweifel 
übrig, und es liegt hierin zugleich ein verstärkter Grund, jene Disposition nicht 
auf formirte Gerichte auszudehnen, da sie mit der Naturalübcrgabe der Grund
stücke nichts zu thun haben, noch dabei zugezogen zu weiden pflegen. 

Nach dieser gesetzlichen Entwickelung hat der Iustitianus N. die ihm mit Bei-
stimmung des Königlichen Ober-Landcsgerichts auferlegte Strafe in keiner Art rer-
wirkt, und es muß solche nebst den ihm verursachten Kosten niedergeschlagen werden. 

Außerdem kann der Iustizminister weder die leidenschaftliche Sprache, welche 
das von Lichtensteiufche FürsteNthumsgericht in dem Berichte vom 24. Februar d. 
I . ganz unverkennbar führt, uoch die von dem Königlichen Ober. Landesgericht mit 
weniger Schonung und Rücksicht geschehene integrale Mittheilung jenes Berichts 
an den darin so ungebührlich «umgriffenen Iustitiarius N. billigen. Ruhige, von 
jeder Persönlichkeit entfernte Beurtheilung und Darstellung gehört zu den ersten 
und achtbarsten Pflichten der Richter, und sie daif weder von dem Einzelneu vcr-
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letzt, noch von einem ganzen Kollegium stillschweigend beseitigt oder ihre Verletzung 
genehmigt werden. 

Das Königliche Obcr-Landcsgericht hat daber dem von Lichtcnsteiufchen Für-
stenthumsgerickt das ernstliche Mißfallen des Iusiizministcrs darüber zu erkennen 
zu geben, und sich selbst für die Zukunft nach dem ganzen Inhatte des gegeuwär-
tigen Rescripts zu achten. 

(v. K. Ihrb. Bd. 11. S . 241.) 

c. H e s c r i p t vom l. Inni 1832, daß die Vorschrift §. 420. des Anh. durch die C O . 
vom 3J. Oktober l&Ji nicht aufgehoben sei. 

Die im Berichte des Königlichen Dber.Landesgerichts vom 3«. April & in 
Bezug genommene, ans dem Publikandnnl vom 16. Oktober 1797 entlehnte Vor
schrift des §. 426. des Anhangs zur A. G. £>. ist durch die Allerhöchste C. O- vom 
31. Oktober v. I . keineswe^cs aufgehoben worden. Es ist im Gegentheil nothwcn-
dig, um so mehr auf die Befolgung jener gestrichen Vorschrift zu halten, damit 
die Nachtheile der verzögerten Bcsitztitelberichtlguug dadurch so viel als möglich 
vermindert werden. 

(v. K. Ihrb. Bd. 39. S . 430.) 

2) l». I n s t r a l & t f e n vom 13. Juni IS35, wegen Benachrichtigung der hlipochekarischen 
Gläubiger Jki Veräußerung von Grlmdsiülten, 

Die Deklaration vom 21. März 1833, betreffend die Uebernahme von Pfand-
und Hypothekuischulden (G. S . S . 42. u- f.), legt im §.4. den Richtern und No
taren, welche bei der Aufnahme oder Anerkennung eines Veräusscrungsvertrages 
amtlich mitwirken, die Verbindlichkeit auf, alle aus dem Hypothekenbuch ersichtliche 
Gläubiger von der erfolgten Veräußerung in Kenntniß zu fetzen. 

Die Bestimmung darüber, wie diese Benachrichtigung geschehen solle, ist zn 
einer besonderen vom Iustizmiuister zu erlassenden Instruktion verwieftn worden. 

Dieser Allerhöchsten Anweisung gemäß wird hiermit Folgendes bestimmt: 
§. 1. Wird ein Veraußerungsvertrag über ein Grundstück oder eine Gerech-

tigkcit die sich zur Anlegung eines Hypothekenfcliums eignet, von einem Notar 
aufgenommen oder die Anerkennung eines solchen Vertrages seinem Inhalte oder 
seiner Unterschrift nach bewirkt, so liegt dem Notar in allen Fällen, das Hppothe-
keubuch fei bereits angelegt oder nicht, die Verpflichtung ob, „eine beglaubigte, 
aber stempelfreie Abschrift des Vertrages an die Hvpothekcnbehorde einzusende», 
und wie solches geschehen, ans dem Instrumente selbst vor der Ausantwor- ' 
tung an die In te ressenten und zu seinen Akten zu vermerken." 

§. 2. Eine gleiche Pflicht liegt in demselben Fall jedem Richter ob, wenn er 
nicht zugleich der Hppothekeurichter ist. 

§. 3. Die Abschrift muß beglaubigt sein, um die nach Inhalt der Rescripte 
vom 28. August und 17. November 1820 (Ihrb. Bd. 16. S , 68. uud 258.) ohnehin 
erforderliche vidimirte stcmpelfreie Abschrift entbehrlich zu machen, und um nctbi« 
gcnsalls auf Grnnd derselben in Gemäßhcit der C. O. vom 6. Oktober 1833 (G. S . 
S . 124.) mit Rücksicht auf das Gesetz vom 23. April 1821 (G. S . S, 43.) und die 
C. O. vom 6. November 1834 (G. S . S . 189.) die Eintragung des Bcsttzlittls von 
Amts wegen bewirken zu können. 

§. 4. Mit der Einreichung der beglaubigten Abschrift des Vertrages wird zu« 
gleich der den Iustizkommissarien und andern Iustizbedientcn im §. 426. des An
hangs .zur A. G. O. auferlegten Verpflichtung, Kaufkontrakte über Grundstücke, bei 
deren Schließung sie zugezogen worden, der Hppothckcnbchorde anzuzeigen, eine 
Eenüge geleistet. 

<§. 5. Die Hvpothekcnbehorde hat, sobald sie nach H. 1. und 2. von der Ver-
außerung unterrichtet, oder wenn der Vertrag oder dessen Anerkennung von ibr 
selbst ausgenommen worden ist, die aus dem Hvpotbckenbuche ersichtlichen Gläudi-
ger der zweiten oder dritten Rubrik von der eifelgten Veräußerung zu bcuachrich-
tigen. 

§. 6. Diese Benachrichtigung geschieht in Form einer Dckrctsabschrift, wozu 
gedruckte Formulare gebraucht werden können, etwa mit folgenden Worten: 

das (Haus, Nummer:c.) (Gut N. im :c. Kreise) ist zufolge Kontrakts vom 
:c. von :c. an :c. verkauft worden, welches den eingetragenen Gläubigern 
hierdurch bekannt gemacht wird. 

§. 7. Den am Orte des Gerichts anwesenden Gläubigern ist diese Benachrich-
tigung gewöhulichermaaßen zu insinuiren. Bei Auswärtigen geschieht die Insinua-
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tion durch bit abgabt zur Post (§, 4. bet Verordnung vom 4. Msrz 1834, den 
Subhastationsprozeß betreffend). 

Ist der Aufenthalt eines Gläubigers weder aus dem Vertrage, noch aus den 
Grundaften zu ersehen, so unterbleibt die Benachrichtigung. 

Richt eingetragene Gläubiger, Cefsionarien oder Pfandinhaber haben aul 
eine Benachrichtigung feinen Anspruch. 

§. 8. Ist das Hypothekenbuch noch nicht angelegt, so fallt die Benachrichtig 
gung weg, da sie bloß für die aus dem Hppothekenbuche ersichtliche» Gläubiger 
bestimmt ist. 

§. 9. Für all> diese Benachrichtigung betreffenden Verfügungen und VerHand-
lungen können weder Gerichtsgebühren noch Stempel angesetzt werden 

Die baaren Auslagen an Kopialien, Postporto und Meilengelder fallen den 
Kontrahenten in derselben Weise, wie alle übrigen Kosten des Vertrages, zur Last. 

§. 10. Sämmtliche Landes-Iustizkollegien haben darauf zu halten, daß den 
Bestimmungen dieser Instruktion überall vollständig genügt werde. 

(v. K. Ihrb. Bd, 45. S . 310.) 

b. R e s e r i p t von, 25. August 1835, betreffend die Gebühren für die zu den Grundaktm 
einzureichenden vidimirten Abschriften der Veräußcrungsverträge.^ 

Auf Ihre Anfrage vom 2. d. M. wird Ihnen hierdurch eröffnet: daß, da nach 
§. 9. der Instruktion vom 12. Juni c. (Ihrb. Bd. 45. S . 510.) für die in der De. 
klaration vom 2l. März d. I . (G S S . 42.) angeordnete Bekanntmachung eines 
über »ein Grundstück oder eine zur Eintragung in das Hvpothekenbuch geeignete 
Gerechtigkeit abgeschlossenen Veräußerungskontrakts an die eingetragenen Gläubiger 
nur die baaren Auslagen und keine Gebühren gefordert werden können, auch der 
Iustizkommissarius, welcher nach §. 1. der Instruktion eine vidimirte Abschrift tu 
nes solchen Veräußerungsvertrags zu den Hypothekenakten einreicht, für die Be
glaubigung keine Gebühren nehmen, vielmehr feine Liquidation auf die Kopialien 
beschränken muß. 

Dies gilt auch von dem zu erstattenden Einreichungsbericht, zu welchem kein 
Stempel zu verbrauchen ist. 

(v. K. Ihrb. Bd. 46. S . 557.) 

3) R e s k r i p t vom 9. September 1834, betreffend die Nothwendigkeit der Anzeige von 
Besihveränderungen eiimirter Grundstücke an das Obergericht Behufs Veranlassung der Ableistung 
des Huldigungseides. 

Die Vorschrift, daß jeder Besitzer eines eximirten Grundstücks gleich nach der 
Erwerbung desselben aufgefordert werden soll, in so fern es nicht schon früher ge-
schehen, den Hllldignngseid zu leisten, kann sehr oft nick)t zur Ausführung kom-
men, weil die Odergerichte, denen nach der Cirkular-Verfügung vom 18. Dezember 
1810 (Mathis juristische Monatsschrift Bd. 10. S . 10.) die Verpflichtung obliegt, 
auf die Ableistung dieses Eides zu hallen, nicht immer frühzeitig solche Besitzver-
änderungeu erfahre«. Seitdem die Zwangsverbindlichkeit zur Berichtigung der Be-
sitztitel neuerworbener Grundstücke, wie sie die Hypotheken-Ordnung Tit. 11. H. 49. 
bis 51. angeordnet, durch die Allerhöchste C. O. vom 31. Oktober 1831 (G. ©. de 
1831 S . 251.) aufgehoben ist, bleiben dergleichen Veränderungen noch länger den 
Obergerichten verborgen, und es ergiebt sich, daß es nothwendig ist, den Gerichten 
Mittel zu verschaffen, rechtzeitig die erforderliche Kennlniß von den Besttzverände-
lungen erimirter Grundstücke zu erhalten. 

Da die Bestimmungen des Anhangs zur A. G. O. §. 426 : 
„daß Iustizkommissarien oder andere Iustizbediente, welche bei Schließung 
von Kaufkontrakten oder auch nur Punktationen über Grundstücke und bei 
der darauf erfolgenden Naturalüdergabe zugezogen werden, bei 10 bis 50Rthlr. 
dafür haften, daß von den Kontrahenten das abgeschlossene Geschäft binnen 
14 Tagen nach erfolgter Naturalüdergabe bei der Hypothekenbehörde ange-
zeigt werde," 

wie die Erfahrung zeigt, nicht zureichen, diesen Zweck zu erlangen; so wird hier-
durch bestimmt: daß icdes Gericht und jeder Notar, (ohne weitere Zulassung der 
Unterschiede, welche das Reseript vom 11. April 1818 Ihrb. Bd. 11. S . 241. macht) 
bei dem oder vor welchem eine Pnnklation oder ein Kontrakt, wodurch eine Ver-
änderung in der Person des Eigenthümers eines erimirten Grundstücks eintreten 
soll, anerkannt oder geschlossen wird, innerhalb 14 Tagen nach Aufnahme der Ver-
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Handlung zu den Grundakten der kompetenten Behörde bei fünf Thaler Strafe von 
dem Inhalte des Vertrages Anzeige zu leisten hat. 

Kas Kollegium wird angewiesen, diese Bestimmung durch die Amtsblätter zur 
allgemeinen Kenntniß zu bringen, und auf deren Befolgung mit Strenge zu hal> 
ten; auch dahin zu sehen, daß die Ableistung des Homagialeides von den dazu ver-
pflichteten Erwerbern erimirter Grundstücke rechtzeitig erfolgt. 

(v. K. Ihrb. Bd. U. S . 103) 

H. 1. Verträge werden entweder vor Gerichten geschlossen 
und ausgenommen, oder sie werden denselben nur zur Bestäti
gung eingereicht. 

I. Autuelimung der Verträge. Was dabei zw beobachten. A) In Ansehung der 
Person der Kontrahenten, besonders 

§. 2 Bei der gerichtlichen Aufnehmung eines Vertrages müs
sen zuvörderst die allgemeinen Anweisungen des vorhergehenden 
Titels genau beobachtet werden. 

§. 3. Wenn besonders der eine oder der andere kontrahi-
rende Theil mit einem Naturfehler behaftet ist, wodurch derselbe 
zwar zum Kontrahiren noch nicht ganz unfähig wird, dennoch 
aber die Deutlichkeit und Gewissheit in seinen Willensäusserun-
gen zweifelhaft werden könnte; so muss der Richter vorzügliche 
Mühe anwenden, um nicht nur sich selbst von der wahren In
tention einer solchen Partei vollkommen zu überzeugen, sondern 
auch zu verhüten, dass die Gültigkeit oder der Sinn des Vertra
ges nicht etwa in der Folge, unter dem Vorwande dieses Man
gels einer deutlichen oder gewissen Wiilensäusserung, angefoch
ten werden möge. 

a) bei Tauben; 

§. 4. Wenn ein Tauber einen Kontrakt Schliessen wrtl; so 
muss der Richter die Vorschläge und Erklärungen des andern 
Kontrahenten, so wie die Fragen, die er selbst an ihm ergehen 
zu lassen, und die Bedeutungen, die er ihm zu thun nöthig fin
det, von Wort zu Wort niederschreiben, und ihm zum Lesen 
vorlegen; und eben so seine Antworten und Gegenerklärungen 
wörtlich niederschreiben: also, dass die mündlichen Unterhand
lungen und Traktaten, von denen in gewöhnlichen Fällen nur die 
Resultate zum Protokolle genommen zu werden pflegen, demsel
ben in einem solchen Falle in extenso einverleibt werden müssen. 
Das Prolokoll selbst muss allemal, statt des gewöhnlichen Vorle
sens, dem Tauben zum eigenen Durchlesen gegeben, und, dass 
solches geschehen, von ihm bei seiner Unterschrift ausdrücklich 
attestirt werden. 

R e s c r i p t vom 24. Juni 1802 nebst Bericht, betreffend das Verfahren bei fctifiufjme ei» 
«er Erklärung von einem Tauben, welcher sckreibensunkundig ist. 

Ein Einwohner einer in hiesiger Provinz gelegenen Stadt hat in einem Alter 
von etwa 20 bis 30 Jahren nach und nach fein Gehör verloren, und ist j.tzt völ-
lig taub. Er hat sonst die unter Leuten geringeren Standes gewöhnliche Kenntniß 
von Geschäften, den völligen Gebrauch der Sprache und die Fälugkeit, seinen Wil
len deutlich und mit Zuverlässigkeit mündlich zu äußern, so wie von der andern 
Seite man sich ihm durch Zeichen oder einzelne deutlich geschriebene W.'.te leicht 
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verständlich machen kann. Dahingegen kann derselbe weder schreiben noch Geschrie-
beues im Zusammenhange lesen. 

Dieser Mensch will bei dem Gerichte, dessen Eingesessener er ist, eine letztwil^ 
lige Disposition roitragen, und das Gericht hat über die bei einem solchen Ge-
schäfte zu beobachtende Form bei uns angefragt. 

Tauben Personen, welche sich schriftlich oder mündlich ausdrücken können, sie-
hen die Gesetze bei Errichtung ihres letzten Willens nicht entgegen, (21. L. R . Thl. 
I. Tit. 12. §. 26) es müssen ihnen aber die an sie zu richtenden Fragen schriftlich 
vorgelegt/ und von ihnen beantwortet werden (A. L. R . a. a. £). §. 123.). 

Was geschehen soll, wenn der Taube nicht Geschriebenes lesen kann, und ihm 
also die an ihm zu richtenden Fragen ohne Erfolg schriftlich würden vorgelegt wer-
den, bestimmt das Gesetz nicht. 

Es scheint uns aber unbedenklich ẑ u sein, 
daß alsdann die Zeichensprache in der Art substituirt werde, wie solches bei 
Aufnahme der Verträge taubstummer Personen in der A. G. D. Thl. i l . Tit. 
3 §. 7. vorgeschrieben ist: 

daß nämlich zwei von denjenigen Personen, die mit solchem Testirer täglich oder 
doch oft zusammen kommen und Umgang pflegen, bei der vorzunehmenden 
Handlung aber kein solches eigenes Interesse haben, welches ihre Glaubwür« 
digkeit zweifelhaft machen könnte, von dem Gericht bei Aufnahme des letzten 
Willens zugezogen werden; 

daß diese darüber, 
ob und woher sie wissen, daß derselbe durch Zeichen hinlänglich verständigt 
werden könne, an Eidesstatt und mit dem Bedeuten, daß sie sich zur eidli-
chen Bestärkung ihrer Angaben auf Erfordern bereit halten müssen, vernom-
mcn werden; 

daß das Gericht die Richtigkeit solcher Angaben sorgfältig prüfe, sich davon durch 
wiederholte Proben so vollständig als möglich überzeuge, und die diesfallsigen 
Verhandlungen umständlich zum Protokoll niederschreibe; 

daß das Gericht alsdann durch diese Tollmetscher, bald durch einen bald durch den 
andern, die dem Testirer zu thuende Fragen vorlege, und dann die Antwort 
des letztern gewärtige; 

d a ß es am Schlüsse des Protokolls den Inhalt desselben so weit es die vorzuneh-
men gewesene Handlung selbst betrifft, dem Tejlirer auf gleiche Art noch-
mals vorhalte und dessen Erklärung eben so gewärtige; und endlich 

daß das Protokoll auch von diesen Dollmetschcrn mit unterzeichnet werde. 
Denn diese Fon», welche die Gesetze für hinlänglich gehalten haben, die Ueber* 

zcugung von der Gewißheit der Willenserklärung taubstummer Personen bei Ab-
schllcßung von Verträgen zu geben, muß auch unstreitig hinlänglich sein, die Ge-
»ißhcit des Willens eines bloß des Gehörs beraubten Trstirers, bei Errichtung 
letztwilliqer Verordnungen zu verschaffen, so wie sie aber auch auf der andern Seite 
dazu erforderlich ist, um diese Gewißheit zu erhalten. 

Uebrigens wird sieb wohl von selbst verstehen, 
daß obgedachte Tollmetscher, wenn sie die im A. L. R . a. a. O. §. 115. «• f. 
erforderlichen Eigenschaften haben, zur Beglaubigung des Protokolls über 
die Auf-- und Einnahme des letzten Willens in dem Falle gebraucht wer-
de» können, wenn der Taube zugleich des Schreibens unerfahren ist, und 
also die Fälle des §• 115. und 110. a. a. £>. eintreten, folglich es in solchem 
Falle, außer jenen Dollmetschcrn, nicht noch zu solcher Beglaubigung der 
Zuziehung zwei anderer glaubwürdiger Männer bedürfe. 

Ew. Königliche Majestät bitten wir nun allcrunterthäuigst, eS zu bestimmen 
und festzusetzen: 

ob in dem Falle, wenn eine, zur Errichtung letztwilligcr Verordnungen sonst 
fähige, aber tanb gewordene und des Schreibens unerfahrne Person in Ge-
richten ihr Testament oder Codicill übergebe!,, oder zum gerichtlichen Proto-
koll erklären will, dabei die von uns vorgeschlagene Form, oder welche an-
dere beobachtet werden solle. 

Magdeburg, den 10. Jun i 1802. 
» e s c r i i i t . 

Wir finden das in Eurem Bericht vom 10. d. M . vorgeschlagene Verfahren 
bei Aufnehmung des Testaments eines Tauben, der vollkommen fertig sprechen 
kann, jedoch nicht im Stande ist Geschriebenes im Zusammenhange zu lesen, völ-
lig angemessen, und habt I h r das Untergericht, welches dieserhalb bei Euch ange-

http://Thl.il
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fragt hat, diesem gemäß zu bescheiden, zugleich aber dasselbe anzuweisen, den Ver-
such zu machen, ob es möglich fei, sich dem Tauben, der wahrscheinlich Gedrucktes 
lesen kann, durch eine dem Druck ähnliche Schrift verständlich zu machen, welchen-
falls dieses Mittel der zweifelhaften Zeichensprache vorzuziehen fein würde. 

Uebrigens ist es feinem Bedenken unterworfen, daß, wenn Behufs der Zei-
chensprache bei Aufnahme des Testaments schon zwei Zeuge» adhibiret werden, nicht 
noch außerdem wegen Maugels der Unterschrift des Testators, zwei andere Zeugen 
zugezogen werden dürfen/ vielmehr kann die Verhandlung vor den Gerichtsperfo< 
nen uud den der Zeichensprache des Testators kundigen beiden Dollmetschern gültig 
erfolgen. 

(Neues Archiv Bd. 3. S . 5.) 

l>) bei Stummen; 

§. 5. Wenn ein Kontrahent stumm ist; so muss derselbe 
seine Vorschläge und Erklärungen, seine Aeusserungen aus die 
Anträge des andern Theils, und seine Antworten aus die Fragen 
und Bedeutungen des Richters, eigenhändig in das Protokoll nie
derschreiben. 

§. 6- Bei Personen, die taub und stumm zugleich sind, muss 
der Richter die Vorschritten beider vorhergehenden Paragraphen 
beobachten. 

c) bei Taubstummen; 

§. 7. Taubstumme (A. L. R. Thl. II. Tit. XVIII. §. 15. 16.). 
die nicht schreiben und Geschriebenes lesen können, sind in der 
Regel nicht fähig, Verträge zu Schliessen, sondern müssen unter 
Vormundschaft genommen, und ihre Angelegenheiten durch ihre 
Vormünder besorgt werden. 

Wenn jedoch in besonderen Fällen behauptet wird, dass ein 
solcher Mensch, bei übrigens gehörig entwickelten Verstandes. 
klärten, durch die Zeichensprache von dem, was man ihm zu 
wissen thun will, hinlänglich unterrichtet werden, und eben so 
seinen Willen, durch Zeichen, deutlich und verständlich genug 
äussern könne; der Fall aber so beschaffen ist, dass entweder die 
vorzunehmende gerichtliche Handlung durch den Vormund allein 
nicht vollzogen werden kann, sondern die eigene Mitwirkung der 
Partei selbst nothwendig erfordert wird; oder wenn bei der Sache 
dergestalt Gefahr im Verzuge ist, dass auf die förmliche Bevor
mundung damit nicht gewartet werden kann^ so muss der Rich
ter vor allen Dingen, im erstem Falle, den bestellten Vormund 
dennoch zuziehen; im letztern aber der Partei, welche noch nicht 
förmlich bevormundet ist, einen besondern Kurator zu der gegen
wärtigen Handlung zuordnen. Sodann muss er wenigstens zwei 
von denjenigen Personen, die mit einem solchen Menschen täg
lich oder doch oft zusammen kommen und Umgang pflegen, bei 
der vorzunehmenden Handlung aber kein solches eigenes Interesse 
haben, welches ihre Glaubwürdigkeit zweifelhaft machen könnte, 
darüber: ob und woher sie wissen, dass derselbe durch Zeichen 
hinlänglich verständigt werden, und seinen Willen auf eben die 
Art mit Deutlichkeit und Gewissheit äussern könne, an Eidesstatt, 
und mit dem Bedeuten, dass sie sich zur eidlichen Bestärkung 
ihrer Angaben, auf Erfordern, bereit halten müssten, vornehmen; 

Mannkopff?lUg. Gerichteordnuncl. IV. 5 
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liiernächst den Gemüthszustand einer solchen Partei überhaupt, 
und die Richtigkeit der Angaben von ihrer Fähigkeit, Zeichen 
zu verstehen, und sich durch Zeichen zu erklären, insonderheit, 
sorgfältig prüfen; sich davon, durch wiederholte Proben, so voll
ständig als möglich, überzeugen, und die diesfälligen Verhandlun
gen umständlich zum Protokolle niederschreiben lassen. Sodann 
muss zur Sache selbst geschritten, und es müssen dabei wenig
stens zwei Personen, welche der mit der Partei zu redenden 
Zeichensprache und seiner Zeichen kundig sind, zugezogen wer
den. Unter diesen Dollmetschern kann auch der Vormund oder 
Kurator, wenn sonst die übrigen Erfordernisse bei ihm zutreffen, 
mit begriffen sein; doch muss überhaupt der Richter die Vorsicht 
brauchen, dass er sich bald des einen bald des andern bediene, 
um der Partei die Fragen vorzulegen, oder ihre Erklärungen ein
zuziehen. Am Schlüsse des Protokolls muss der Inhalt dessel
ben, so weit er die vorzunehmen gewesene Handlung selbst be
trifft, der Partei durch den Weg der Zeichensprache nochmals 
vorgehalten, und ihre Genehmigimg darüber auf eben die Art 
eingeholt werden. Das Protokoll aber müssen, ausser den ge
wöhnlichen Unterschriften, auch diejenigen, durch deren Zeugniss 
der Richter sich von der hinlänglichen Fähigkeit der Partei ver
sichert, und deren er sich bei dem Aktus als Dollmetscher be
dient hat, mit unterzeichnen. Der Vormund oder Kurator muss, 
wenn er auch nicht als Dollmetscher mit gebraucht worden, den
noch bei der ganzen Verhandlung zugegen sein, und statt der 
Partei das Protokoll unterschreiben. 

H e s c r i p t vom 10. Mai 1806, betreffend die Anwendung der Zeichensprache bei der Auf-
nähme von Testamenten taubstummer Personen. 

Auf den über die Anfrage der Kreis-Iustizkommission zu Gnesen, wegen der 
Aufnahme des Testaments des zum Sprechen unfähigen und des Schreibens HIÜ 
kundigen dasigen Bürgeis :c. unter dem 14. v. M. erstatteten Bericht, ertheilen wir 
Euch hierdurch zur Resolution: 

daß die Bestimmung der A. G. £>. Tbl. ll. Tit. 3. tz. 7., nach welcher die 
Zeichensprache bei Verträgen der Taubstummen angewendet werden soll, auch 
bei Testamenten dergestalt angewendet werden kann, daß durch dieses Ver-
ständigungsmittel Stumme/ welche nicht schreiben tonnen, zur Errichtung 
eines Testaments fähig werden; 

weshalb Wir Euch übrigens auf das unter dem 10. Juni 1802 an die Regierung 
zu Magdeburg erlassene Rescript verweisen. 

(N.C.C. 1. XII. S . 345. « r . 60. de 1806 und Neues Archiv Bd. 3. S . 230.) 

d) bei Blinden; 

§. 8. Wenn ein Blinder kontrahiren will; so muss der Rich
ter sich besonders davon, dass derselbe die Person, mit welcher 
der Kontrakt geschlossen werden soll, wirklich kenne, und dass 
dabei kein Irrthum vorwalte, hinlänglich überzeugen; und wie er 
zu dieser Ueberzeugung gelangt sei, in dem Protokolle bemer
ken. Aus eben die Art muss der Richter, wenn Gegenstände 
vorkommen, die gewöhnlich nur durch den Sinn des Gesichts 
erkannt werden, sich versichern, dass, und aus welchem andern 
Wege, der Blinde davon die zu einer gewissen Willenserklärung 
nöthige Kenntniss erlangt habe; und wie dies geschehen, eben 
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falls niederschreiben lassen. Uebrigens muss dem Blinden zu der 
ganzen Verhandlung ein Beistand zugeordnet werden, durch wel
chen ihm am Ende das Protokoll vorgelesen wird, und der das
selbe an seiner Statt unterzeichnet. 

Bei der Errichtung letztwiNiger Dispositionen ist die Zuziehung zweier Beistände erforderlich; 
§. 113 — 113. I . 12. des A. L. R. 

e) bei Leute«, die zuweilen ihres Verstandes nicht mächtig sind. 
§. 9. Personen, die auch nur zuweilen und mit gewissen 

Abwechselungen an einer Abwesenheit des Verstandes leiden, 
müssen in der Regel zu Schliessung lästiger Verträge nicht zu
gelassen, sondern unter Vormundschaft gesetzt werden. Wenn 
aber besondere Fälle vorkommen, wo eine solche Person in ei
nem lichten Zwischenraume einen Vertrag Schliessen soll, und 
die Sache dergestalt dringend ist, dass die förmliche Bevormun
dung, ohne ihren eigenen Nachtheil, nicht abgewartet werden 
kann; so muss der Richter sich auf das vollständigste, allenfalls 
unter Zuziehung eines Arztes, überzeugen, dass der Kontrahent 
jetzt wirklich in einem solchen lichten Zwischenraume stehe, und 
dass seine Verstandeskräfte in sich noch ungeschwächt genug 
sind, um seine Handlungen und deren Folgen gehörig überlegen 
zu können. Sodann muss er diesem Kontrahenten zu dem Aktus 
selbst einen Beistand zuordnen, und bei der Vollziehung der 
Handlung die Vorschriften des zweiten Titels H. 27. 28., wegen 
der einer solchen Partei zu ertheilenden Belehrungen und Beden-
tungen, mit vorzüglicher Sorgfalt beobachten; das Protokoll aber 
so umständlich fassen, dass aus selbigem die Ueberzeugung, was* 
maassen der Aktus wirklich in einem lichten Zwischenraume vor
genommen und vollzogen worden ist, zu allen Zeiten entnommen 
werden könne. 

Sollte übrigens das Geschäft, vor gänzlicher Abschliessung 
und Vollziehung des Protokolls, durch einen wiederholten Anfall 
der Gemüthskrankheit eines solchen Kontrahenten unterbrochen 
werden; so sind nicht nur alle bis dahin vorgefallene Verhand
lungen, wie sich schon von selbst versteht, unverbindlich, son
dern sie werden auch als gar nicht vorgefallen angesehen; und 
muss daher der Aktus, wenn er nach erfolgter Wiederherstellung 
des Kontrahenten dennoch vor sich gehen soll, nicht bloss da, 
wo er das erste Mal unterbrochen worden, wieder aufgenommen, 
sondern ganz von vorn aufgenommen werden. 

Vergl. A. L. R. I. i. §.«. und 25. 

B. In Ansehung des Inhalts, besonders 

§. 10. Bei den verschiedenen Arten der Kontrakte muss der 
Richter, vor welchem sie geschlossen werden sollen, darauf se
hen, dass dasjenige, was die Gesetze, nach der Natur eines je
den Kontrakts, zur Gültigkeit und Vollständigkeit desselben er
fordern, genau beobachtet; und dass besonders den Streitigkei
ten und Prozessen, die bei der Erfüllung desselben entstehen 
könnten, durch deutliche und bestimmte Verabredungen der Kon-
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trahenten nach Möglichkeit vorgebeugt werde. Der Richter muss 
sich daher die gesetzlichen Vorschriften über die Natur, Erfor
dernisse und Wirkungen eines jeden Kontrakts, und über die 
Ausflüchte, welche wider die Erfüllung desselben gemacht zu 
werden pflegen, stets gegenwärtig erhalten, und durch richtige 
zweckmässige Anwendung einer gründlichen Rechtstheorie, dem 
Haupttheile seiner Obliegenheit, welcher in Verhütung künftiger 
Prozesse besteht, ein Genüge zu leisten, sich angelegen sein lassen. 

1) bei Kaufkontrakten. 
§. 11. Besonders muss bei Kauf- und anderen Veränsserungs-

Kontrakten, über Grundstücke und Gerechtigkeiten, der Richter 
sich von dem zu verkaufenden Immobile einen Hypothekenschein 
vorlegen lassen, um daraus zu entnehmen: ob der Verkäufer sei
nen Besitztitel gehörig berichtigt habe; und ob aus der im Hy
pothekenbuche bemerkten Qualität des Grundstücks, oder aus 
den in der ersten und zweiten Rubrik des Hypothekenbuches 
eingetragenen Vermerken, irgend etwas hervorgehe, wodurch die 
Belügniss des Verkäufers, über die Substanz der Sache solcher
gestalt zu disponiren, eingeschränkt werde. Kommt nach Pro-
vinzialgesetzen, oder bei dem Gerichte bekannten Verträgen, oder 
anderen Dispositionen, irgend Jemandem ein Vorkaufs oder Nä
herrecht zu; so muss der Richter sich erkundigen und nachwei
sen lassen: ob diesen Berechtigten das Anbieten gehörig gesche
hen sei, ob und wohin sich dieselben erklärt haben, und in wie 
fern, nach dieser Erklärung, das Geschäft mit dem Käufer gültig 
und zuverlässig abgeschlossen werden könne. Soll das Anbieten 
und die Aufforderung zur Ausübung des Vorkaufs- oder Näher
rechts erst nach geschlossenem Kontrakte erfolgen; so muss der 
Richter die Vorschrift Tit. II. § .23 . genau beobachten, und dar
auf sehen, dass die diesfälligen Obliegenheiten des Verkäufers, 
die Frist, in welcher dieselben von ihm erfüllt werden müssen, 
die rechtlichen Folgen der unterbliebenen Erfüllung, und was 
statt finden solle, wenn nach der Erklärung des Vorkaufsberech
tigten der gegenwärtige Kontrakt ausser Wirkung gesetzt würde, 
in dem Vertrage selbst, so genau und bestimmt als möglich, ver
abredet werden. 

wegen Festsetzung des Kaufgeldes, 
Bei Festsetzung des Kaufgeldes muss der Richter den Par

teien die gesetzlichen Vorschriften, nach welchen der Käufer un
ter gewissen Umständen eine Verletzung über die Hälfte vor
schützen kann, bekannt machen; und wenn der Käufer sich die
ser Einwendung begeben will, demselben die rechtlichen Folgen 
einer solchen Verletzung ausdrücklich vorhalten. 

wegen des Beilasses, 

Besonders muss der Richter genau darauf sehen, dass bestimmt 
werde: ob der Käufer die Sache mit oder ohne Bei lass erhalten 
solle. Wenn Ersteres ist, und der Beilass nach einem Inventario 
übergeben werden soll; so muss der Richter die Kontrahenten 
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auffordern, dieses Inventarium dem Kontrakte beizufügen, und 
nur dann, wenn sie erklären, dass sie dieses nicht wollen, sich 
dabei beruhigen; die Weigerung aber, und was die Parteien etwa 
sonst wegen dieses Punktes verabredet haben, in ciem Protokolle 
ausdrücklich bemerken. Soll der Käufer die Sache in Ansehung 
des Beilasses, wie sie steht und liegt, übernehmen; so muss der 
Sinn und die gesetzliche Wirkung dieses Ausdrucks den Parteien 
gehörig erklärt werden. 

wegen der Pertinenzstücke; 

Gehören unbewegliche Pertinenzstücke zu der verkauften 
Sache; so muss der Richter darauf sehen: ob dieselben auf ein 
Folium im Hypotheken buche mit der Hauptsache eingetragen sind; 
oder ob sie ein besonderes Folium haben. Ist Ersteres, so muss 
er dafür sorgen, dass derselbe in dem Kontrakte ausdrücklich, 
wenigstens relative auf den Hypothekenschein, gedacht werde. 
Ist Letzteres; so muss darüber entweder ein besonderer Kontrakt 
errichtet, oder doch in dem Hauptkontrakte bestimmt werden: 
wie viel von dem bewilligten Kaufgelde auf diese Pertinenzstücke 
zu rechnen sei. 

wegen der Gewährleistung, 

Eben so muss, in Ansehung der zu leistenden Gewähr, auf 
genaue und bestimmte Festsetzungen gedrungen werden, da die 
Erfahrung lehrt, dass besonders wegen der Gewährmängel die 
weitläufigsten und kostbarsten Prozesse entstehen. Wenn also 
das Immobile nach einem Anschlage verkauft wird; so muss der 
Richter dafür sorgen, dass der zum Grunde gelegte Anschlag dem 
Kontrakte beigefügt werde; und dass dieser Anschlag so beschaf
fen sei, damit, bei entstehendem Streite, hinlänglich feste Grund
sätze sowohl darüber: was zu gewähren„ als darüber: wie bei 
eintretendem Eviktjonsfalle die Entschädigung zu bestimmen sei, 
entnommen werden können. Nur dann, wenn die Parteien, von 
dieser richterlichen Anweisung und Belehrung keinen Gebrauch 
machen zu wollen, sich ausdrücklich erklären, muss der Richter 
zwar weiter fortfahren, zugleich aber jene Weigerung, zu seiner 
eigenen künftigen Deckung in dem Protokolle gehörig bemerken. 

Soll das Gut in Pansch und Bogen verkauft sein; so ist den 
Parteien der Sinn und Umfang dieser Klausel gehörig zu erklä
ren, und ihnen bekannt zu machen: in wie fern dieselbe eine 
Verzicht auf die Gewährleistung enthalte, und was, derselben un
geachtet, dennoch von dem Verkäufer zu vertreten sein würde. 
Soll entweder auf alle und jede, oder auf gewisse Arten der Ge
währleistung Verzicht gethan werden; so muss der Richter den 
Käufer von der Wichtigkeit und den Folgen einer solchen Re-
nunciation sattsam belehren, und ihm sowohl, als dem Verkäu
fer, bekannt machen: was für Gewährsmängeln nach den Geset
zen entweder gar nicht entsagt werden könne, oder bei welchen 
eine ausdrückliche und bestimmte Entsagung nöthig sei. 
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wegen der eingetragenen Schulden. 

Sind auf dem Grundstücke Schulden eingetragen; so muss 
der Richter dem Käufer bedeuten, dass dieselben mit der Sache 
zugleich auf ihn übergehen. Werden dergleichen Schulden auf 
Rechnung des Kaufgeldes übernommen; so muss der Verkäufer 
erinnert werden, dass dadurch seine bisherige Verbindlichkeit 
gegen den Gläubiger nicht wegfalle und es daher seine Sache 
sei, dafür zu sorgen, dass entweder der Käufer die übernomme
nen Schulden berichtige, oder die Erklärung der Gläubiger, ihn 
seiner persönlichen Verpflichtung entlassen zu wollen, herbei 
schaffe. Auch muss der Richter darauf sehen, dass die Parteien 
unter sich verabreden: ob ein Aufgebot des Grundstücks in An
sehung der unbekannten Realprätendenten veranlasst werden; auf 
wessen Kosten es geschehen; ingleichen, ob und wie viel von 
den Kaufgeldern, zur Sicherheit des Käufers, bis nach ergange
ner Präklusion stehen bleiben solle. 

Wegen der rieben vertrage. 
Sollen dem Kaufkontrakte Nebenverträge beigefügt werden; 

so muss der Richter dabei vorzüglich auf genaue bestimmte Fas
sung derselben Rücksicht nehmen. Insonderheit muss er, wenn 
ein Wiederkaufsrecht vorbehalten werden soll, bei Prüfung und 
Fassung der diesfälligen Verabredungen, mit genauer Sorgfalt und 
beständiger Rücksicht auf die Vorschriften des A. L. R. Tbl. I. 
Tit. XI. §.296—330. zu Werke gehen: damit eines Theils nicht 
Wucher und Uebervortheilungen hinter einem solchen Geschäfte 
versteckt, und andern Theils die Gelegenheiten und Veranlassun
gen zu Prozesse, welche bei künftiger Ausübung des Wieder
kaufsrechts um so leichter entstehen können, je ein längerer 
Zeitraum etwa seit dem ersten Kaufe verstrichen ist, nach JVIög-
Iickeit verhütet werden. 

1) R e & e s * 3 p £ com 10. Oktober 1800, betreffend die Belehrung der Kontrahenten bei der 
Veräußerung von Pertinenzstücken eines Hauptguts ohne Konsens der Hypothekengläubiger. 

Auf Euren Bericht vorn 15. v. M. autorisiren Wir Euch hierdurch. Eurem 
Vorschlage ^emäß, den Kaufkontrakten, welche Eigenthümer adlicher Güter über 
'Pertinenzstücke der letzlern/ durch deren Absonderung der Werth der Güter verrin-
yert werden muß, schließen, die Bestätigung so lange zu versagen, bis die gericht-
lich oder coram notario et testilms aufgenommene, oder wenigstens in solcher Art 
attestirte Genehmigung der eingetragenen Gläubiger herbeigeschafft worden. Zu-
gleich habt Ih r , vorzüglich wenn die Käufer rechtsunkundige Leute sind, und nach 
den Umständen eine vorschnelle Bezahlung des Kaufgeldes zu besorgen ist, dieselben 
ex officio nobili auf die ihnen imminirende Gefahr aufmerk/am zu machen, und die 
Untergerichte Eures Departements gleichmäßig zu instruiren. 

(Neues Archiv Bd. l. S . 371. und Stengels Beitr. Bd. 12. S . 361.) 

2) R e s c r i p t vem 20. Februar lsqo, betreffend die Aufnahme von Veräußerungsoertrss' 
gen über Grundstücke, wenn der Besitztitel des Verkaufers noch nicht berichtigt ist. 

Auf den Bericht vom 5. Januar d. I . , welcher die Meinungsverschiedenheit 
zwischen dem Land- und Stadtgerichte zu Goldberg und dem dortigen Iustizkom-
wissarius 11, 

über die Pflichten der Notarien bei Aufnahme von Vcräußerungsverträgen, 
zum Gegenstaude hat, wird dem Königlichen Ober Landesgericht hierdurch eröffnet: 
daß der Iustizminister mit der Ansicht des Kollegiums im Allgemeinen einverstan, 
dm ist. 
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Daß einem Richter oder Notar die Aufnahme eines Veräußerungsvertrages 

über ein Grundstück oder eine Gerechtigkeit auch in dem Falle gestaltet sei, wenn 
der Besitztitel auf den Veräußerer noch nicht berichtigt worden, unterliegt nicht 
dem mindesten Bedenken. Zur Gültigkeit eines solchen Vertrages in Beziehung 
auf die Dispositionsfähigkeit des Veräußerers gehört nur, daß der letztere Eigen-
thümer des zu übertragenden Gegenstandes ist; der Beurtheilung des Käufers aber 
bleibt es überlassen, ob er sich in ein Geschäft mit dem uneingetragenen Besitzer 
einlassen und sich allenfalls durch Eintragung einer Protestation versehen will, 
oder nicht. 

Schon vor der Allerhöchsten C. O. vom 31. Oktober 1831 (G. S . S . 231,) und 
vom «.Oktober 1833 (G. S . S . 12*) hat nach richtiger Auslegung des §. 11. Tit. 
3. Thl. l l . der A. G. O. die damalige gesetzliche Nothwendigkeit der Besitztitel-Be-
richtigung keinen Grund zur Verweigerung der Aufnahme eines von einem nicjht 
eingetragenen Besitzer abzuschließenden Veräußerungsvertrages über ein Grundstück 
abgeben können; um so weniger ist jetzt an der Zulässigfeit der Aufnahme eines 
solchen Vertrages zu zweifeln, nachdem die gedachten Allerhöchsten Verordnungen 
die Verpflichtung der Besitztitel-Ber^chtigung auf den Antrag der Interessenten de-
schränken; so daß von deren vorgängige Erfüllung die Statthaftigkeit der Veräu-
ßerung von Grundstücken nicht abhängig gemacht werden darf. 

Wenn es aber auch bei der Aufnahme eines solchen Vertrages auf die für den 
Veräußerer erfolgte Berichtigung des Besitztitels nicht ankommt, so gehört es doch 
zu den Pflichten des Richters oder Notars, sich die Legitimation des Veräußerers 
zu dem beabsichtigten Geschäft anderweitig nachweisen zu lassen, uyd wenn die 
Urkunden, worauf der Veräußerer sein angebliches Eigenthumsrecht gründet, nicht 
sofort herbeizuschaffen sind, den Erwerber darüber zu belehren. Verlangt derselbe 
demohngeachtet die Aufnahme des Vertrages, so muß seinem Antrage gewillfahrt, 
in dem auf Grund desselben ausgefertigten Kontrakt über das Resultat der vorge-
nommenen Legitimations-Prüfung das Erforderliche bemerkt werden. 

Ist dies gehörig beobachtet, so ist der Hypothekenrichter, wenn ihm in Gemäß-
heit der Instruktion vom 12. Juni 1833 (Ihrb. Bd. 43. S . 510.) eine beglaubte 
Abschrift des Veräußerungsvertrages eingesandt wird, zu weiteren Schritten wegen 
Beschaffung der Legitimation des Veräußerers weder verpflichtet noch befugt. 

Nur in dem Falle, wenn der Vertrag gesetzwidrige und offenbar ungültige 
Stipulationen enthält oder mit dem Inhalte der Hvpothekenbücher und Grundak-
ten im Widerspruche steht, hat der Hppothetenrichter neben der Benachrichtigung 
der hypothekarischen Gläubiger von der stattgefuudenen Veräußerung, zugleich in 
Gemäßheit der §§. 28. und 29 Thl. l l . Tit. 2. der A. G. O., §. 12. Tit. 11. Hy
pothek-Ordnung und H. 432. Tit. 20. Thl I. des A. L. R. entweder selbst die nöthige 
Zurechtweisung an den Richter oder Notar, von welchem der Vertrag aufgenom-
men worden, und an die Kontrahenten zu erlassen oder die vorgesetzte Behörde 
derselben davon in Kenntniß zu setzen. 

Hiernach hat das Königliche Ober-Landesgericht sich zu achten und das Land-
und Stadtgericht zu Goldberg wegen der unrichtigen Ansicht, welche dasselbe in sei« 
nem hier wieder beigehenden Bericht vom 11. Dezember v. I . ausgeführt hat, so 
wie auch den Iustizkommissarins U. mit den nöthigen Bedeutungen zu versehen. 

(v. K. Ih rb . Bd. 47. S . 331.) 

3) R e s c r i p t vom 29. Juni 1833, betreffend die Ansührung der Katasternumn»« bei 
Ausnahme von Verträgen über Grundstücke. 

Dem Königl. Ober-Landesgerichte (zu Münster) wird auf den Bericht vom 
18. d. M . eröffnet, daß dasselbe, wegen Benutzung des Gruudsteuerkatasters in 
Hvpothekensachen, eine gleiche Bekanntmachung, wie das Ober. Landesgericht zu 
Hamm, ohne Bedenken erlassen kann. Gerichte und Notarien sind verpflichtet, mit 
möglichster Sorgfalt darauf 311 sehen, daß durch deutliche, bestimmte und vollstäNÄ 
dige Fassung der Verträge künftigen Ungewißheiten und Irrungen vorgebeugt werde 
(§.20. Tit. 3. Thl. l l . der A. G-O. ) , und hierzu gehört, bei der Errichtung von 
Verträgen über Immobilien in Gegenden, wo das Grundsteuerkataster so weit ge-
diehen ist, die Aufnahme der Katasternummer als unterscheidendes Merkmal der-
selben. Wer dies unterläßt, muß sich die Kosten der dadurch künftig entstehenden 
Weiterungen zuschreiben, welche er bei gehöriger Sorgfalt hätte vermeiden tonnen. 

(v. K. Ih rb . Bd. 41. S . 416.) 

4) Wegen Anzeige der Veräußerungsverträge über Grundstücke zu den Hypothekenalten und 
»v.'g:n Benachrichtigung der Hypolhekenglaubiger s. Anh. §.42«. zu Anfang dieses Titels. 
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2) bei Paclitkontrakten, 

§. 12. Bei Aufnehmung von Pachtkontraklen über Landgü
ter muss der Richter sein Augenmerk vornehmlich daraufrichten: 

Wegen des Beilasses; 
1) dass, wenn das gepachtete Grundstück mit einem Beilasse 

übergehen werden soll, darüber eben so, wie bei Käufen, ein 
ordentliches und richtiges Inventarium aufgenommen, die Beilass 
stücke taxirt, und das Inventarium dem Pachtkontrakte beigefügt 
werde, um dasselbe bei der künftigen Rückgewähr mit Zuverläs
sigkeit zum Grunde legen zu können. 

I n s t r u c t i o n vom 10. Juni 1832, fibeu iai Versahren bei Abschätzung der Inventa» 
rienstülte verpachteter Landgüter; s. zu I. 44, §.53. 

wegen der Gewährleistung; 
2) Wird die Pacht nach einem Anschlage geschlossen; so 

muss dieser Anschlag dem Kontrakte ebenfalls beigefügt werden; 
und der Richter muss, so wie bei Käufen, darauf sehen, dass 
der Anschlag zweckmässig und bestimmt genug sei, um bei ent
stehendem Streite über Gewährsmängel hinlängliche Data darin 
zur Beurtheilung und Entscheidung anzutreffen. Wird in Pausch 
und Bogen gepachtet; so ist die Natur und der Umfang dieser 
Klausel besonders dem Pächter, gehörig zu erklären; und das 
auch alsdann der Verpächter dennoch das gewöhnliche Zubehör 
des Guts gewähren muss; so ist dafür zu sorgen, dass wenigstens 
ein Verzeichniss der unbeweglichen mitverpachteten Pertinenz-
slücke, welche nicht etwa mit dem Hauptinbegriffe der Lände
reien in einem Striche und Umkreise zusammen, sondern von 
demselben abgesondert liegen, dem Kontrakt beigefügt.werde. 

Vcrgl. A. L. 3l. l. 21. §. 408. u. f. 

wegen der Remissionen; 

3) Besonders muss, bei grösseren und auf mehrere Jahre zu 
schliessenden Verpachtungen, der Punkt wegen der Remissionen, 
wegen der Kriegsschäden, und wegen der sonst dem Pächter von 
dem Verpächter zu leistenden Vergütigungen, mit möglichster 
Sorgfalt bestimmt werden. Zu dem Ende muss der Richter den 
Kontrahenten die darüber vorhandenen Vorschriften der Gesetze 
bekannt machen; er muss von ihnen vernehmen: in wie fern sie 
dabei stehen bleiben oder davon, abgehen wollen; er muss die 
diesfälligen Verabredungen so genau und bestimmt als möglich 
zu fassen suchen, und dabei besonders darauf sehen, dass, wenn 
es in dem einem Stücke bei den Vorschriften der Gesetze ge
lassen, in dem andern aber davon abgegangen wird, daraus 
nicht YVidersprüche, Dunkelheiten und verwirrugen, welche zu 
den grössten Weiterungen Anlass geben können, entstehen mö
gen. Wenn die Parteien sich bei diesen Punkten auf gewisse 
andere Festsetzungen, z . B . auf die bei den Königlichen Aemtern 
angenommenen Remissionsprinzipien, beziehen wollen; so muss 
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der Richter dieselben daraus aufmerksam machen: ob auch bei 
der Pachtung ein solcher Anschlag, wie bei den Königlichen Aem
tern gewöhnlich ist, zum Grunde gelegt worden; damit nicht, 
wenn demnächst jene Prinzipen auf einen bei dieser Pachtung 
vorkommenden Remissionsfall angewendet werden sollen, es an 
den zu einer solchen Anwendung nöthigen Datis und Vorausset
zungen fehlen möge. 

Vcrgl. 9. L. R. l. 21. §. 478. u. f. 

•wegen der Pachtantieipationen; 

4) Wenn der Pächter, wie oft zu geschehen pflegt, sich zu 
einer Vorausbezahlung der Pacht versteht, also, dass er z. B. in 
dem letzten Jahre, und bei seinem Abzüge, keine Pacht mehr zu 
entrichten habe; oder wenn er dem Verpächter eine baare Kau
tion bestellt, deren Betrag er sich successive, oder auch von der 
letzten Pacht, wieder inne behalten soll; so muss der Richter den 
Pächter bedeuten, dass durch ein Abkommen den zur Zeit des Kon
trakts auf dem Gute schon eingetragenen Gläubigern ihr vorzügli
ches Recht, sich wegen ihrer Zinsen an die Früchte und Nutzungen 
des Guts zu halten, nicht entzogen werden könne; und was er 
wegen Vermerkung seines Kompensations- oder lnnebehaltungs-
rechts im Hypothekenbuche zu veranstalten habe, wenn er sich 
gegen die Ansprüche später einzutragender Gläubiger decken wolle. 

SScrflf. 2t. L. R. I. 16. §. 323. und I 20. §. 477. 

wegen der Onerum; 

5) Auch wegen der Lasten, Abgaben und sonstigen Zahlun
gen, die nach allgemeinen oder Provinzialgesetzen ein Pächter 
auf Rechnung des Pachtzinses, oder noch ausser und über den
selben zu entrichten hat, muss den Parteien die nöthige Bedeu
tung geschehen, und alle Verabredungen, wodurch sie von die
sen gesetzlichen Bestimmungen abweichen wollen, müssen deut
lich und genau verzeichnet werden. 

Vergl. 3t. L. R. I. 21. §. 413. u. f. 

wegen des Abstandes; 

6) Wenn das Recht des Verpächters nur an seine Person 
oder Lebenszeit, oder an gewisse Umstände und Begebenheiten, 
von denen man: ob und wann sie eintreten werden, nicht voraus 
sehen kann, gebunden ist, z. B. wenn er das Gut nur als JNiess-
brauchcr auf Lebenszeit besitzt, und also der Fall sich ereignen 
kann, dass der Käufer noch vor dem Ablaufe der kontraktmässi-
gen Zeit räumen muss; so sind auf diesen Fall besondere mög
lichst bestimmte Verabredungen über die Entschädigung zu tref
fen, welche der Pächter von dem Verpächter oder aus dessen 
Nachlasse erhalten soll. 

wegen der Meliorationen; 

7) Besonders sind dergleichen bestimmte Verabredungen nö
thig, wenn der Pächter gewisse Verbesserungen in dem Gute zu 
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machen üeraommen hat. Dabei muss nicht-nur der Umfang sei
ner Verbindlichkeit gehörig festgesetzt, sondern auch verabredet 
werden: was statt linden solle, wenn der Pächter seiner Oblie
genheit nicht nachkäme; oder wenn er, mit oder ohne seine 
Schuld, unter der kontraktmäßigen Zeit von dem Gute abziehen 
müsste. 

23crgl. A. L. R. I. 21. §. 280. u. f. und A. G. O. I. 50. §. 258. 

3) bei Darleliusverträgen; 

§. 13. Bei gerichtlich aufzunehmenden Darlehnskontrakten 
muss der Richter sich möglichste Verhütung alles Wuchers und 
aller Uebervortheilungen des Schuldners besonders zum Augen
merk nehmen. Er muss sich daher genau erkundigen: ob und 
wie die Valuta berichtigt worden, oder noch berichtigt werden 
solle. Wird angezeigt, dass die Berichtigung der Valuta schon 
erfolgt sei; so muss er sich von dem Schuldner die Art, wie es 
geschehen, die Zeit und den Ort bestimmt angeben lassen; ihn 
gehörig bedeuten, welche nachtheilige Folgen ein dergleichen 
wiederholtes gerichtliches Empfangsbekenntniss, wenn es der 
Wahrheit nicht gemäss sein sollte, für ihn haben würde, und 
dieses alles in dem Protokolle gehörig niederschreiben lassen. Er
folgt die Zahlung der Valuta in seiner Gegenwart; so muss er 
auch dieses, mit Bemerkung der Münz- und Geldsorten, in das 
Protokoll eintragen, und dahin «eben, das« der Schuldner das 
hingelegte oder hingezählte Geld wirklich in seine Gewahrsam 
erhalte. Soll aber, wie bei Hypothekendarlehnen gewöhnlich ist, 
die Valuta erst nach geschehener Eintragung berichtigt werden; 
so muss der Richter dem Schuldner, auf den Grund der Hypo
thekenordnung, eröffnen, was er zu thun, und was er zu seiner 
Sicherheit bei dem Hypothekenbuche zu beobachten habe, wenn 
der Gläubiger mit der Berichtigung der Valuta, wider Verhoffen, 
zurückbleiben sollte. 

1) Vcrgl. 91. L. R. I. U. §. 7,3—748, I. 20. §. 424. ». f. Hyvothekenordnung Tit. 2. §. 176. ff. 

2) J K e s c r i | > t vom 26. Mai 1804, betreffend die Ausnahme von Darlehnsinstrumenien 
riictsichtlich der Angabe der Valuta. 

Wir haben uns die Gründe vortragen lassen, aus welchen Ih r in Eurem Be-
riebt vom 15. d. M. darüber zweifelhaft seid, ob das in demselben erwähnte Ge
schäft/ 

wonach ein Gutsbesitzer von einem dortigen Einwohner unter Verpfandung 
seines Guts ein Kapital von 32,500 Rthl. erborget hat und beide Theile in 
dem aufgenommenen Separatprototolle erklärt haben, daß nur 30,000 Rthlr. 
baar und 1000 Rthlr. durch Rückgabe eines Wechsels, der Ueberrest aber 
dadurch, daß 1000 Rthlr. als Portoauslagen für den Transport des Geldes 
von hier dorthin, und 500 Rthlr. die Unkosten, welche der Gläubiger bei 
Verschaffung des Geldes gehabt und künftig zu Abtragung derZinfen annoch 
haben dürfte, in Anrechnung gebracht, berichtiget worden; 

als gültig und zu Recht beständig angenommen und mit der Eintragung in das 
Hppothekenbuch dergestalt verfahren werden könne, daß die Valuta in Uebereinstim-
muug mit der vor dem Deputate Eures Kollegii über die Anleihe ausgestellten 
Obligation als baar ausgezahlt, registrirt werde. Hierauf wollen Wir Euch nun 
nicht vorenthalten, wie zuvörderst bei Aufnahme der vor dem Deputirten ausgestellten 
Hauptobligation gegen die Vorschrift des §. 13. Tit. 3. Thl. II. der A. G. O. ge
fehlt worden, nach welcher bei gerichtlich aufzunehmenden Dailehnskonttaklen die 
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möglichste Verhütung alles Wuchers und aller Uebervortheilungen des Schuldners, 
auch durch die genaue Erkundigung darüber vermieden werden muß, ob und wie 
die Valuta berichtiget worden, und es würde, vorausgesetzt, daß die ^Parteien da-
bei mit der Wahrheit nicht zurückgehalten, alsdann der Aufnahme des Separat-
Protokolls so wenig, als Eurer Anfrage darüber: 

ob der Inhalt der Hauptobligation allein oder auch der des Separatproto-
kolls in das Hypothekenbuch einzutragen, und demnächst nur erstere oder 
beide auszufertigen? 

bedurft haben; wiewohl es sich von selbst versteht, daß, wenn sonst das Geschäft 
überhaupt als gültig und zu Reckt beständig anzunehmen, beides, die Eintragung 
und Ausfertigung, dem in dem Separatprotokolle enthaltenen wahren Zusammen-
hange der ^ache gemäß erfolgen müßte. Allein beides findet nicht statt, und Ihr 
werdet Euch hiervon sofort selbst überzeugen, wenn Ihr in Erwägung ziehet, daß 
Eurem Berichte zufolge, unter den 10U0 Rthlr. an ''Portoauslagen auch diejenigen 
begriffen sind, welche künftig, bei der Zurücksendung des angeliehenen Kapitals 
hierher, auflaufen möchten, und unter den 500 Rthlr., welche als Ersaß für die 
Unkosten, die der Gläubiger bei Verschaffung des Geldes gehabt, auch diejenigen 
sich befinden, die derselbe künftig bei Abtragung der Zinsen haben dürfte. Denn 
es würde, wenn es dabei fein Verbleiben hätte, der Gläubiger schon jetzt die Ver-
zinsung von Geldern erhalten, welche er so wenig dem Schuldner, als einem Drit-
ten ausgezahlt hat, welches gleichwohl, wie Ih r selbst ermessen werdet, keinesweges 
statt finden kann. Allein auch dann, wenn bloß von der Anrechnung des wirklich 
verlegten Kostgeldes und der wirtlich verausgabten Kosten zur Anschaffung des 
Kapitals, auf den Betrag des letztern die Rede wäre, würde die Bestätigung und 
Eintragung desselben in das Hypothekenbuch eben so wenig erfolgen können. 

Zufolge des im §. 653. Tit. 11. Thl. 1. des A. L. R aufgestellten Begriffs des 
Darlehnsvertrages kann und darf der Schuldner das empfangene Geld nur in glei-
cher Qualität, also nur das, was er wirklich erhalten hat, erstatten. 

Zufolge des §. 737. a. a. O. wird der Schuldner aus diesem Kontrakte nur 
verpflichtet, die wirklich erhaltene Summe zur bestimmten Zeit zurückzuzahlen, und 
nach mehrerem Inhalt des §. 1278. Tit. 20. Thl. II. macht sich der des Wuchers 
schuldig, welcher dem Schuldner außer dem dort bemerkten hier keinesweges vor-
handenen Falle, nicht die volle Snmme des Kapitals zahlt. 

Ein solcher Wucher würde denn auch offenbar vorhanden sein, wenn es bei 
dem geschlossenen Vertrage beider Theile in Hinsicht der erwähnten wirklich veraus-
gabten Transport- und Anschaffungskosten sein Bewenden hätte, und es macht da-
bei keinen Unterschied, daß der Gläubiger, nach Eurem Bericht, jene Gelder wirk-
lich von hieraus bezieht; denn er ist als solcher verpflichtet, das Darlehn unverkürzt 
auszuzahlen, es folgt also daraus von selbst, daß es lediglich seine Sache ist, sich 
solches an dem Orte, wo nach dem Vertrage die Zahlung geschehen soll und muß, 
zu verschaffen; er muß, wenn damit Kosten verbunden sind, es sich vorher überle-
gen, ob der durch die zu stipulirenden gesetzlichen Zinsen zu erhaltende Gewinn damit 
im Verhältniß stehe, und es würde dem Wucher Thür und Thor öffne», wenn 
man entgegengesetzte Grundsätze annehmen wollte. Hiernach habt Ihr also das 
Weitere in dieser Sache zu verfügen; die Eröffnung einer fiskalischen Untersuchung, 
deren Ihr in Eurem Berichte erwähnt, wird es aber, bewandten Umständen nach, 
und da erhellet, daß die Kontrahenten nur aus Mangel der Kenntniß der gesetzli-
che« Vorschriften gefehlt haben, nicht bedürfen. 

(Neues Archiv Bd. 3. S . 231.) 

•4) bei anticliretisclien Pfandkontrakten; 

§. 14. Soll dem Gläubiger, zur Sicherheit eines Darlehns 
oder einer andern Forderung, ein nutzbares Pfandrecht auf ein 
Grundstück eingeräumt werden; so muss der Riehter die Vor
schriften der Gesetze, wegen Verhütung des bei solchen Geschäf
ten sehr oft versteckt liegenden Wuchers, sorgfältig beobachten 
(A. L. K. Thl. I. Tit. XX. §. 288. u. f.). Er muss sich also von 
dem Ertrage des zu verpfändenden Gutes und dessen Zu- oder 
Unzuverlässigkeit, glaubwürdige Nachrichten so weit zu verschaf
fen suchen, als es nöthig ist, um die Gesetzmässigkeit des Ver
hältnisses zwischen dem Ertrage und den verabredeten zulässigen 
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Zinsen zu beurtheilen. Auch müssen in einem solchen Kontrakte 
die Verhältnisse des Pfandinhabers, wegen der mit oder ohne sein 
Zuthun an der Substanz sich ereignenden Verbesserungen oder 
Verschlimmerungen, ingleichen seine Obliegenheiten wegen Kon-
servation der Substanz und der darauf zu verwendenden Kosten, 
mit Sorgfalt bestimmt werden. 

Verträge über Bestellung eines antichretische» Pfandrechts bedürfen zu ihrer Gültigkeit der ge> 
richtlichen Bestätigung; f. zu IL 1. §. 3. Nr. 2c. 

5) bei Vollmachten; 

§. 15. Wenn eine Vollmacht gerichtlich ausgenommen wer
den soll; so muss der Richter, wenn besonders von einer Gene
ralvollmacht die Rede ist, sich darnach erkundigen: ob und zu 
welcher von denjenigen Handlungen, wobei die (besetze eine Spe
zialvollmacht erfordern, der bestellte Mandatarius berechtigt sein 
solle; damit dergleichen Handlungen in der Vollmacht selbst ge
hörig ausgedrückt werden können. Auch muss er nachfragen: ob 
und in wie fern der Bevollmächtigte einen Substituten zu bestel 
len das Recht haben solle. Wie bei Aufnehmung der Vollmach
ten von Korporationen und Gemeinen zu verfahren sei, ist im 
ersten Theile Tit. III. § 39. u. f. vorgeschrieben. 

Vergl. %. L. R. I. 13. § 98. u. f. 

6) bei Bürgschaften; 

§. 16a. Die Aufnehmung von Bürgschaften erfordert von 
Seiten des Richters vorzügliche Sorgfalt und Vorsicht. Er muss 
daher besonders nach der persönlichen Fähigkeit des sich ange
henden Bürgen, einen solchen Kontrakt zu Schliessen, genaue 
Nachfrage halten, und wenn es eine Frauensperson oder gar eine 
verheirathele Frau ist, die Vorschriften der Gesetze wegen Vor
haltung und Verwarnung, die ihr geschehen muss, pünktlich be
folgen (A.L. R. T h L I . Tit. XIV. § .221. u. f. Tbl. II. Tit. I. §. 

* 341. u. f.). Ausserdem muss er sowohl dem Bürgen, als demje
nigen, welchem durch die Bürgschaft Sicherheit geleistet werden 
soll, die verschiedenen Einwendungen und Rechtswohlthaten, wel
che die Gesetze einem Bürgen gestatten, bekannt machen; und 
wenn denselben entsagt werden soll, den Entsagenden über die 
rechtlichen Folgen davon deutlich belehren. 

1) R e s c r i p t »cm 29. September I800, betreffend die Certioration bei Bürgschaften der 
Frauenspersonen, welken die Folgen der Bürgschaften bekannt sind. 

Die von Euch in dem Berichte vom 17. September d. J . angenommene Den-
tung des §.221. Tit. 14. Thl. l, des A.«. R. von der Gültigkeit der Bürgschaft 
einer Frauenoperson ist sehr richtig; indem es völlig gleich ist, ob eine Frauensper-
fon gerichtlich certiorirt ist, oder durch eignen Vortrag vor Gericht augezeigtermaßen 
bewieftn bat/ daß es keiner Certioration bedürfe. 

(Neues Archiv Bd. 1. S . 361. und Stengels Beitr. Bd. 12. S. 279.) 
«Aufgenommen in 5. 48. des Änh. zu I . 14. §. 22l. des A. L. R.) 

2) K e s c r i f r t ; vom ». Februar 1W8, betreffend die Belehrung einer Verzicht leistenden 
Ehefrau. 

Auf Eure Anfrage vom 2. d. M . gereicht Euch hiermit zum Bescheid: daß es 
der bei Bürgschaften vorgeschriebeucn Belehrung nicht bedarf, wenn'eine Ehefrau 
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auf das ihr ln den Grundstücken ihres Ehemannes bestellte Hvpotbekenrecht gänzlich 
Verzicht leistet, und solches nicht ausdrücklich zu Gunsten eines Dritten geschiehet, 
indem das A. L. R. dieses nach der von Euch allcgirten Stelle, Thl. I. Tit. 1». §. 
231. nicht erfordert, und überhaupt die das bürgerliche Verkehr einschränkende und 
Nullitätsklagen veranlassende gesetzlichen Vorschriften keine ausdehnende Erklärung 
verstatten. 

(Neues Archiv Bd. 2. S . 307.) 

3) R e s k r i p t vom 21. Upril 1823, daß zu ein« Partialcession mit Einräumung der 
Priorität von einer Frau die Ccrtioration nicht erforderlich ist. 

Das Kouigliche Stadtgericht zu Bauerwitz scheint zufolge der Auseinander-
fetzung in der Aufrage vom 0. Oktober v. I . , 

betreffend die von der verehlichten N. ihrem Cessionar eingeräumte Priorität 
des cedirtcn Antheils eines Kapitals vor dem Rest, den sie behält, und die 
in Antrag gekommene Vermerkung dieser Priorität im Hppolhetenbuche, 

selbst der Meinung zu sein, daß im Allgemeine» eine Prioritatseiuräumung von 
Seiten einer Frauensperson nicht zu den im A, 8. R. Thl. l. Tit. 14. §§. 229. und 
230. vorausgesetzten Fällen zu rechnen, und diese Meinung muß allerdings für die 
richtige angenommen werden. Eine Cessio« gehört unbezweifelt zu den Geschäften, 
die eine Frauensperson auch ohne vorhergegangene, bei Bürgschaften vorgeschrieben? 
Belehrung mit rechtlicher Wirkung eingehen kann. Wenn aber nur ein Theil ei-
nes Kapitals cedirt wird, so gehört es zu den Bestimmungen der Cessio«, ob der 
abgetretene und der der Cedentin bleibende Antheil gleiche Rechte haben, oder, ob 
dem einen oder dem andern Antheil aln^ Kapital ein Vorzugsrecht zukommen soll, 
so daß die theilweisc darauf eingehenden mummen dem einen oder dem andern Theil-
Haber vorzüglich zukommen sollen. Es ist also diese Bestimmung als ein Theil des 
Cessionsgcsckäfts, nicht als ein besonderes Geschäft, zu betrachten. Gehet die Be
stimmung dahin, daß der Cessionar den vorzüglichsten Antheil erhält, so ist es von 
Seiten der Cedentin eine Veräußerung dieses Theils, zur Erhaltung der bei dieser 
Veräußerung beabsichtigten Vortheile, ohne daß dabei die Begünstigung dessen, mit 
dem das Geschäft abgeschlossen worden, besonders beabsichtigt wird. Der Cessionar 
erhält unmittelbar mit dem ihm abgetretenen Antheile das Vorzugsrecht, und wenn 
auch nach der Fassung der Cessio» die Prioritätseinräunlung als eine von ersterer 
abgesonderte Handlung erscheint, so ändert doch diese Form nichts im Wesentlichen 
des Geschäfts. Es ist also dieser Fall offenbar verschieden von den in dem oben 
erwähnten H. vorausgesetzten Fällen. Aus den Verhandlungen, die dem Cirkular 
vom 29. November 1790 an sämmtliche Iustizkollegien 

(Ediktensammlung von 1790 Nr. 70.) 
vorausgegangen, ergiebt sich auch, daß damals das mit der Abtretung eines Antheils 
an einem Kapital übergehende Vorzugsrecht nicht zur Erörterung gekommen, viel-
mehr bei diesen Erörterungen immer der Fall vorausgesetzt worden, daß die Pno ; 
ritätseiuräumung ein abgesondertes Geschäft ist, daß in Beziehung auf einen nur 
zufällig mit einer Prioritätseiuläiimung in Verbindung kommenden Anspruch eines 
Dritten abgeschlossen wird. 

Aus dieser Cirkular-Vcrcrdnuug scheint aber die Bestimmung des angeführten 
§.230. lediglich genommen worden zu sein, da überhaupt die Vorschriften, betref-
send die Bürgschaften der Weiber, leine ausdehnende Erklärung verstatten. 

(Neues Archiv Bd. 2. S . 310.) 
Die bei einer Cessio« vorkommenden Bestimmungen über die Valuta sind noch 

unbejweifelter, als die Prioritätseinräumung, lediglich als ein Theil des Cessions« 
geschäfts anzusehen, und da es nach der Beslinimung des Thl. 1. Tit. 11. H. 390. 
des A. 8. R. lediglich von dem Uebereinkommcn der Parteien abhängt, was für 
das abgetretene Recht bezahlt oder gegeben werde» soll, so folgt auch daraus, chaß 
von dem Cessionar nicht vollständige Valuta geleistet wird, in der Natur und in 
dem Wesen des Geschäfts nichts geändert wird, dieses Umstandcs ungeachtet also 
immer nur die Vorschriften von Abtretung der Rechte im Allgemeinen, nicht die 
Vorschriften von Bürgschaften der Weiber, in Anwendung kommen können. 

Der einer Frauensperson, die den vorzüglichen Antheil an einem ihr zustehe«« 
den Kapital abtritt, ohne Valuta dafür vollständiig vergütet zu erhallen, daraus 
erwachsende Verlust, kann um so weniger eine andere Ansicht begründen, als die< 
ser Verlust lediglich als ein solcher zu betrachten ist, den die Cedentin an dem von 
ihr veräußerten Eigeuthume leidet. De»» z, B. in dem von dem Königlichen Stadt
gericht angezeigten Fall verliert die Cedentin, wenn wirtlich die von ihr abgctrete-
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nen vorzüglichen 800 Rthlr. vollen Werth haben, und sie diesen nicht erhalten hat, 
das weniger Erhaltene nur an diesen abgetretenen 800 Rthlrn. Auf die ihr blei-
benden 200 Rthlr. hat das ganze Geschäft gar keinen Einfluß. Können diese letz-
teren 200 Rthlr. vom Schuldner nicht beigetrieben werden, so ist dieses ein von 
dem eingegangenen Cessionsgeschäft ganz unabhängiger Verlust. 

Das von dem Königl, Stadtgericht in dem angezeigten Falle aus dem Um-
stände, daß die Cedentin Valuta nicht vollständig erhalten, gegen die in Antrag 
gekommene Vermerkung der ^Prioritätseinräumung genommene Bedenken kann also 
nicht für erheblich geachtet werden. Es ist überdies 

l~ mir eine Vermuthung, daß, die Cedentin Valuta nicht vollständig erhalten/ 
2. wenn auch statt dieser Vermuthung es feststände, daß Valuta nicht vollstän-

dig bezahlt worden, und wenn es auch für möglich angenommen werden 
könnte, daß bei einem künftigen Rechtsstreit über das eingegangene Geschäft 
der erkennende Richter die Bestimmungen von Bürgschaften der Weiber für 
anwendbar halten möchte: so ist doch immer kein hinlänglicher Grund vor-
Handen, von Amts wegen Bedenklichfeiten gegen die Form des eingegange» 
nen Geschäfts zu erregen, und eine Berichtigung der Form vor der Vermer-
kung der eingeräumten Priorität im Hvpothekenbuche zu verlangen, da durch 
diese Vennerkuug keinem der Kontrahenten ein neues Recht beigelegt, oder 
an den wirtlich ihm zustehenden Reckten etwas entzogen wird. 

3. Selbst nach der Ansicht des Königlichen Stadtgerichts kann die rechtliche 
Wirkuug des von der verehlichten N. eingegangenen Geschäfts in der vor-
liegenden Form nickt bezweifelt werden, in Ansehung der Summe, für welche 
wirklich vollständige Valuta geleistet worden, und die Bestimmung des A. 
8. R. Thl. l. Tit. 14. §§. 240—242. begründen diese Ansicht in jedem Falle. 
Es kann also die Vermerkung in Ansehung der eben bemerkten Summe durch-
aus nicht verweigert weiden. Die zur Feststellung dieser Summe erfordert-
cken Recherchen von Amts wegen anzustellen, würde aber durchaus uuzu-
lässig sein, und der Cedentin von Amts wegen die Einwendung vorzubehal» 
ten, die sie aus der bei Eingehung des Geschäfts angeblich nicht gehölig be-
obachteten ^orm, in so weit, als sie Valuta nicht vollständig erhalten, 
vielleicht würde nehmen können, ist auch nicht zulässig. Es bleibt also nichts 
übrig, als, dem wiederholten Verlangen des Cefsionars zufolge, die Ver-
merkung der Prioritätseinräumung im Hypothekenbuche zu verfügen, und 
dadurch der Anweisung des Ober-8andesgerichts zu genügen. 

Das Königliche Stadtgericht hatte zwar, wie sich aus seiner Anfrage er. 
giebt, früher auch das Bedenken, daß die Cedentin diesen Vermerk nicht 
ausdrücklich bewilligt; scheint aber selbst dasselbe aufgegeben zu haben, und 
der Cessionar, der Stadtgerichtsassessor R., hat dasselbe in seiner an das 
Dber-iandesgericht gerichteten Vorstellung auch schon hinlänglich beseitigt, 
weshalb nicht erforderlich, hier weiter darauf einzugehen. 

Die Beilagen der Anfrage vom 6. Oktober erfolgen in der Anlage zurück, 
(v. K. Ihrb. Bd. 21. S . 243.) 

4) R e s k r i p t vom 20. Februar 1824, daß zu einem Posilokationskonsense einer Frauens« 
perso» die Ce t̂ioratiol, nicht erforderlich >ei. 

Dem Königlichen Ober-Landcsgerichte wird auf Veranlassung einer, von dem 
Geheimen Legalionsrathe N in der von N.fcken Bepfandbriefungsfache eingereich-
ten Vorstellung hiermit eröffnet, daß der Iustizminister bei dem 'Postlokationskon-
senfe der ältern in R. befindlichen Tochter'des vl. kein rechtliches Bedenken findet. 
Denn wenn auch keine Certioraticn vorgenommen worden ist, wie sie der §. 230. 
Tit. 14. Thl I. des A. L. R. vorschreibt, so ist doch leinesweges anzunehmen, daß 
gegen die in ?l. gültige Form verstoßen worden sei, um so weniger, als die ge-
dachte Gesctzstclle ganz von dem gemeinen Rechte abweicht, welches nur Interccs-
sioneu der Weiber in der Regel für ungültig erklärt, worunter Konsense der in 
Rede stehenden Alt gar nicht zu rechnen sind. Es bedarf daher auch keines Attestes 
des Niederländischen Iustizministers, wovon die Postlokation abhängig gemacht 
worden ist. (v. K. Ihrb. Bd. 23. S . 49.) 

5) R e s c r i p t vom 1«. Te;cmber 183», daß eine Ccrtioration nicht erforderlich, wenn 
die Inhaberin einer für sie selbst auf ihrem Grundstücke ci„aelragenen Forderung die Priorität cedirt. 

I n der originaliter beikommenden anderweitigen Eingabe vom l. d. M. be
schwert sich der Buchhändler R. über die Verfügung des Königlichen Ober.Ap-
pellationsgerichts vom 6. August c , durch welche seine am 29. Juli c. in der Hv< 
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pothekensache von N. beim Kollegio angebrachten Beschwerden über das Landgericht 
zu Bromberg wegen Zurückweisung seines Antrags auf Eintragung der Prioritäts-
einräumung der verehelichten N. N. für nngegründet erachtet ist. Da das Do-
cuinenturn ex quo, der Cessionsakt vom 4. November v. I . nicht mehr vorliegt, 
so läßt sich nicht vollständig beurtheilen, welche Bewandniß es mit der Prioritäts-
einräumung vor der für die Cessioimria auf ihren eignen Gütern eingetragenen 
Forderung hat. Es kommt jedoch auf die Aufklärung dieses faktischen Verhältnis-
ses nicht an; der Fall, da für den Eigenthümer des Grundstücks eine Forderung ein
getragen ist, leicht denkbar, und ein solches Verhältniß vorausgesetzt/ halt das Justiz-
Ministerium für den Fall, da die Eigenthümerin als Inhaberin der für sie eingetrage« 
nen Forderung wegen derselben die Priorität einem andern Gläubiger einräumt, 
die §§.229. 230. Tit. 14. Thl. I des A. L. R. nicht für anwendbar. Der §.230, 
ist nur eine Folgerung aus §. 229., wie das „also" im Eingange ergiebt. Der 
§. 229. setzt aber voraus, daß ein Frauenzimmer gewissen Vortheilen entsagt, wenn 
ein Anderer seine Verbindlichkeit nicht erfüllt. Es müssen also für die Fälle der 
§§. 229. und 230. <mmer drei Personen koukurriren: 

a) derjenige, zu dessen Gunsten die Erklärung geschieht, 
h) die ertläreude Frauensperson, 
c) ein Dritter, welcher eine Verbindlichkeit zu erfüllen verpflichtet ist, indem 

die Frauensperson eben für den Fall, da diese dritte Person die Verbindlich-
keit nicht erfüllt, gewisse Nachtheile übernimmt, oder Vortheilen entsagt. 

Für den Fall aber, da ein Frauenzimmer eine Schuld kontrahirt, wie hier 
durch Schuldigbleiben der Valuta cessionis, diese Schuld auf ihre Güter eintragen 
läßt und dem Gläubiger die Piiorität für eiue Forderung einräumt, welche für ste 
selbst auf ihren Gütern eingetragen ist, so konkurrirt keine dritte Person. Sie selbst 
ist die Verpflichtete. Von der Priorität kann nur die Rede sein, wenn sie 
selbst als Schuldnerin die Zahlung nicht leistet. 

Jedenfalls ist vom Landgerichte zu Bromberg darin nicht angemessen verfahren, 
daß es die Eintragung anders vorgenommen hat, als sie in Antrag gebracht wor-
den ist. Falls das Landgericht Bedenken trug, die Eintragung mit der Prioritätöein-
räumung zu veranlassen, mußte es zuvor dem Bittsteller eröffnen, daß die Eintra-
gung in dieser Art nicht erfolgen könne, daß sie aber Rubr. lll. Nr. 3. ohne die 
Prioritätöeinräumung der Schuldnerin, falls er es wünsche, sofort erfolgen solle. 

Das Königliche Ober- Appellationsgeücht hat daher nicht nur das Landgericht 
zu Bromberg dieferhalb zu rectificiren, sondern dasselbe auch, sofern das Sachver-
hältniß richtig vorgetragen ist, anzuweisen, falls der Eintragung der Priorität keine 
andere Bedenken, als das aus best »$$.229. und 230. Tit. 14. Thl. l. des A. L. R. 
entnommene, entgegenstehen, dieselbe zu bewirken, (v. K. Ihrb. Bd. 38. S289.) 

6) R e s c r i j p t vom 12. April 1830. betreffend die Nothwendigkeit der Certioration, wenn 
eine Ehefrau in demselben Instrumente, mit ihrem Ehemanne als Bürgen, sich selbst als Selbst-
fchuldnerin verpflichtet hat. 

Auf Ihre Anfrage in der Vorstellung vom 2. d. M. : 
ob auch in dem Falle, da eine Frauensperson und eine Mannsperson 
sich in ein und demselben Instrumente dergestalt ausdrücklich verpflichten, 
daß die Ehefrau als Hauptschuldnerin, der Ehemann aber als Bürge haften 
solle, eine gerichtliche Certioration erfolgen müsse? 

wird Ihnen hiermit eröffnet, daß auch in diesem von Ihnen angegebenen Falle die 
Ehefrau nach ergangenen Präjudikaten nur dann verpflichtet wird, wenn die in den 
§§.232—234. Tit. 14. Thl. I. des A. L. R. vorgeschriebene Certioration gerichtlich 
erfolgt ist. Denn auch in diesem Falle tritt die zweite Voraussetzung des §. 232. 
l. c. ein, daß nämlich in einem Instrumente eine Frauensperson und eine Manns, 
person sich als Mitschuldner verpflichtet haben, indem auch der Bürge als ein 
Mitschuldner, nämlich als ein subsidiarisch verpflichteter Mitschuldner, erachtet wer* 
den muß. I n dem von ^hnen angeführten Falle tritt dies um so mehr ein, da 
der Ehemann sogar die Bürgschaft als Selbstschuldner übernommen hat. Der Rich; 
ter muß daher, wenn er auch Zweifel gegen die Richtigkeit dieser Grundsätze hegt, 
ex ofiiicio auf Beobachtung der gesetzlich sichersten Form dringen, falls auf den 
Grund einer dergleichen nicht gerichtlichen Schuldverschreibung eine Eintragung er« 
folgen soll, widrigenfalls er sich einem Regresse aussetzt, 

(v. K. Ihrb. Bd. 33, S . 962.) 

§ . 161). W e n n eine F rau sich für ihren Ehemann verbürgen 
will, und also ein rechtskundiger Beistand zugezogen werden soll. 

% 
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an dem Orte aber, wo das Gericht seinen Sitz hat, kein Rechts
verständiger, der dies Geschäft übernehmen könnte, vorhanden 
ist; so kann auch ein anderer verständiger, erfahrener, und in 
den Geschäften des bürgerlichen Lebens nicht ungeübter Mann, 
als Beistand der Frau zugelassen werden. Der Richter muss aber, 
so wie überhaupt, also besonders in diesem Falle, dahin sehen, 
dass die Zuziehung eines solchen Assistenten nicht in eine blosse 
Formalität ausarte; vielmehr derselbe, dem Zwecke der Zuord
nung gemäss, sich überzeuge, dass die Frau eine solche Bürg
schaft, ohne Zwang und Ueberlistung, freiwillig, und mit hin
länglicher Kenntniss der Sache und ihrer Folgen, übernehme. 

1) K e s c i ' i p t vcm 13. August 1708, betreffend die Anwendung der Vorschriften des A. ?. 
R. über die Vcrbürgungcn der Ehefrauen in der Mark. 

Mit der in dem kopeilick beigehenden Schreiben des General-Ober- :c. Direk-
torii geäußerten Meinung ist Unser Iustizdepartement dahin völlig einverstanden, 
daß es besser sei, in Absicht der Verbiirgungen der Ehefrauen eine uniforme Prarin 
einzuführen, Wir setzen daher hierdurch fest, daß auch in der Nenmark bei der-
gleichen Bürgschaften die Vorschrift der A. G. D. Thl. II. Tit. 3. tz. 16a. und b. 
befolgt werden soll, und befehlen Euch in Gnaden, Euch sowohl selbst darnach zu 
achten, als auch die Untergerichte demgemäß anzuweisen. Es verstehet sich jedoch 
von selbst, daß wegen der Beurtheilung der Gültigkeit der Fälle, bei welchen die 
Gerichte nach dem Rescript vom 30. Juli 1794 (p. 2361. IX. JS.C.C.M.) verfahren 
sind, dieses allein zur Richtschnur dienen könne. 

2) a. S. §. 73. des Anh. zu II. J. §. 343. des A. L. R. 
b. K e g c r i p t vom 17. Oktober 1803, betreffend die Zuziehung eines Beistandes bei Bürg» 

schaften der Ehefrauen. 
Aus denen abschriftlich anliegenden an den Großkanzler gerichteten Schreiben, 

des :c. vom 3. und 12. d. M. und aus dem mit tommunicirten Urtheil in dachen 
des Feuerwerkers :c. wider die :c. verehelichte :c. sind einige von Euch aufgestellte 
Grundsätze ersehen worden, welche nicht gebilliget werden können, 
e inmal , daß ohne Ausnahme in der hiesigen Residenz vorauszusetzen sei, daß es 

nicht an einem Rechtsrerständigen fehlen könne, der.die Stelle des Bei-
staudcs einer sich verbürgenden Ehefrau vertrete; 

ande rn the i l s , daß die Ccrtioration, außer von dem Auditeur/ auch von diesem 
Beistande der Ehefrau geschehen müsse. 

Ad 1. kann bei den bekannten Geschäften und Verhinderungen der Iustizkom-
missaricn auch hier sehr wohl der Fall eintreten, daß von den Militairgerichten 

am Orte, wo das Gericht seinen Sitz hat, wie sich die A. G. O. ausdrückt, 
(Tbl. kl. Tit. 3. §. 1Gb.) 

zu diesem Actus in conkrelen Fällen kein rechtsverständiger Beistalid zu haben ist. 
Auf diese Verschiedenheit der Eigenschaft der Beistände ist in den Gesetzen keine 
Nullität gesetzt; schon das Teklaraiions-Rescript vom 17. November 1794 hat diese 
liberaler» Grundsätze außer Zweifel gesetzt; weshalb es denn auch bei den Mili-
tairgcrickten, wenn sie vermerken, daß im konkreten Fall kein rechtsverständiger 
Assistent zu haben gewesen, vollkommen zureicht, wenn sie einen andern mit den 
gesetzlichen/ im Anhange zum A. L. R. §. 75. vorgeschriebenen Eigenschaften versc
honen Beistand wählen. 

Ad 2. ist die Beschwerde ganz unbezweifelt. Nirgends ist es in den Gesetzen 
vorgeschrieben, daß die Eertioration, außer von dem Richter, auch von dem Bei-
stände der Ehefrau geschehen müsse (A. L. R. Thl. I. Tit. 14. §. 221., Thl. II. Tit. 
7. tz 341.) Tic Disposition der (A. G. O. Thl. II. Tit. 3. $. ittli) 

nach welcher der Richter angewiesen ist, dahin zu sehe», daß die Zuziehung 
des Assistenten nicht in eine bloße Formalität ausarte, vielmehr derselbe, dem 
Zwecke der Zuordnung gemäß, sich überzeuge, daß die Frau eine solche Bürg« 
schaft ohne Zwang und Uberlistung freiwillig und mit hinlänglicher Kennt-
niß der >vache und ihrer Folgen übernehme, 
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enthalt nur Agenda des Richters und eine Anweisung zur ziveckmäßigen und Pflicht-
mäßigen Aufmerksamkeit für den Assistenten, aber keinesweges die ohne Noth ge« 
fchehene Vervielfältigung der angeblich nothwendigen Beobachtungen; wonach I h r 
Euch daher in Zukunft zu achten habt. 

(Neues Arckiv Bd . 3. S . 163.) 

7) bei Schenkungen; 

§. 17. Da der Grund, warum nach gesetzlichen Vorschrif
ten alle Schenkungen, wenn sie verbindliche und unwiderrufliche 
Kraft haben sollen, gerichtlich geschehen müssen, darin besteht, 
damit Leichtsinn und unbesonnene Uebereilungen möglichst ver
hütet werden; so muss der Richter bei Aufnehmung eines Schen-
kungsverträges diesen Gesichtspunkt besonders vor Augen haben. 
Wenn er nach den ihm bekannten persönlichen Familien- und 
Vermögensumständen des Geschenkgebers, in Vergleichung mit 
den Verhältnissen, in welchen sich derselbe gegen den Geschenk
nehmer befindet, oder mit den Bewegungsgründen, welche der 
Erstere zu seiner vorhabenden Freigebigkeit anführt, in seinem 
Gewissen Grund findet, zu besorgen, dass diese Freigebigkeit 
eine blosse Verschwendung sei; dass sie dem Geschenkgeber durch 
listige Kunstgriffe und Schmeicheleien abgelockt worden; dass 
derselbe sich dadurch ausser Stand setzen dürfte, seinen Pflich
ten gegen die Seinigen ein Genüge zu leisten;* oder dass die 
Schenkung gar zur Verkürzung der Rechte eines Dritten, z. B. 
der Gläubiger des Geschenkgebers, abzielen möchte; so muss er 
dergleichen Bedenklichkeiten dem Geschenk geb er ohne Rückhalt 
eröffnen, und die allgemeine Vorschrift Tit. II. §. 27. gewissen
haft befolgen; jedoch auch hier mit Vorsicht und Behutsamkeit 
zu Werke gehen, damit er seinen Rath und seine Meinung der 
Partei, gegen ihre eigene Einsicht und Ueberzeugung, nicht auf
dringe, und sich dadurch einer Uebertretung der Vorschrift 
Tit. IL §. 33. schuldig mache. 

Wenn dem Einwände, dass das Geschenk übermässig sei, 
entsagt, oder das Geschenk als eine belohnende Schenkung auf
genommen werden soll; so sind die Vorschriften des A. L. R. ThL 
I. Tit. XL §. 1094. 1095. und 1173. gehörig zu beobachten. 

aSergJ. G e s e t z vom 26. April 1835, si&tr die Verträge zahlungsunfähiger Fchuldner zum 
Nachtheile ihrer Glaubiger; f. zu I. 5«. §. 49. 

8) bei Ehepakten; 

§. 18. Sollen Ehepakten errichtet, und dadurch Veränderun
gen in den gesetzlichen Bestimmungen, wegen des eingebrachten 
und vorbehaltenen Vermögens der Frau, vorgenommen werden; 
so muss der Richter dafür sorgen, dass diese Verabredungen, in 
so fern sie Grundstücke oder Kapitalien betreffen, in Ansehung 
der ersteren im Hypothekenbuche bemerkt, in Ansehung der letz
teren aber durch Umschreibung des Schuldinstruments, oder Ver
merkung auf demselben, und Bekanntmachung an den Schuldner, 
zur Wissenschaft eines jeden, dem daran gelegen ist, gebracht; 
solchergestalt aber allen Irrungen oder Verleitungen des Public! 

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 6 
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möglichst vorgebeugt werde. Wird in den Ehepakten zugleich 
die künftige Succession der Eheleute bestimmt; so muss der 
Richter darauf sehen, dass diese Bestimmung auf beide Fülle, 
wenn bei dem Absterben des einen Ehegatten Nachkommen aus 
dieser Ehe vorhanden sein sollten, oder nicht, mit der nöthigen 
Deutlichkeit gerichtet werde. Soll die überlebende Frau nach 
einem solchen Vertrage weniger erhalten, als ihr nach den Ge
setzen gebühren würde; so muss der Richter vorzüglich aufmerk
sam sein, dass nicht etwa die Frau, aus blossem Leichtsinn, 
Schwäche und Mangel an Ueberlegung, zu einem solchen ihr nach 
theiligen Uebereinkommen verleitet sein möge. Eben diese Vor
schrift muss auch alsdann beobachtet werden, wenn EWpakten, 
die zum Vortheile der Frau gereichen, mit gegenseitiger Einwil
ligung beider Eheleute wieder aufgehoben werden sollen. (A. L. 
R. Thl. II. Tit. I. §. 215. 216. 441. 442.). 

9) bei Verträgen über Gütergemeinschaft. 

§. 19. Wenn die Gemeinschaft der Güter unter Eheleuten 
durch Vertrag eingeführt werden soll; so muss der Richter nicht 
nur, in Ansehung der Form, die Vorschriften des Gesetzbuchs 
Thl. II. Tit. I. §.357. 358. gehörig befolgen, sondern auch dafür 
sorgen, dass in Ansehung der Grundstücke die nach den Geset
zen erforderliche Eintragung in das Hypothekenbuch erfolge. 
(Ebend. § .365—369). 

Wird die Kommunion durch einen Vertrag ausgeschlossen 
oder aufgehoben; so ist der Richter für die vorschriftsmässige Be
kanntmachung zu sorgen verbunden. (Ebend. §.422 — 426). 

Wird eine Gemeinschaft des Erwerbs errichtet; so muss der 
Richter die Eheleute, zur Aufnehmung des vorgeschriebenen Ver
zeichnisses über das von jeder Seite in die Kommunion gebrachte 
Vermögen, ausdrücklich anweisen. (Ebend. §. 397—399.) 

1) G e s e t z j?om 20. 2ttärj 1837, wegen Errichtung und Bekanntmachung der Verträge 
iiber Einführung oder Ausschließung der Gütergemeinschaft; s. zu II. l. §.6. Nr. I. Anh, §. 416. 

2) R e s e r i ] > t vom 14. Februar 1834, betreffend die Einführung einer vertragsmäßig au?« 
geschlossenen Gütergemeinschaft durch einen neuen während der Ehe geschlossenen Vertrag. 

Auf den Bericht vom 3. c. M . wird dem Königlichen Ober-Landeögericht Fol-
gendes zum Bescheide ertheilt; 

I. Was die Frage anlangt, 
ob die statutarische Gütergemeinschaft, welche bei Eingehung der Ehe durch 
einen Vertrag ausgeschlossen worden ist, später zwischen den Eheleuten durch 
einen neuen Vertrag wieder eingeführt weiden könne? 

so setzt der §. 354. Tit. 1. 3hl. II. des A. L. R . fest: 
daß an Orten, wo die Gütergemeinschaft nicht aus Provinzialgefetzen oder 
Statuten statt findet, dieselbe durch einen Vertrag n u r vor Vollziehung 
der Heirath eingefühlt weiden kann 

Da nun Verträge, welche nicht ausdrücklich untersagt sind, zu den erlaubten 
gehören, so folgt aus jener gesetzlichen Bestimmung, daß an Orten, wo die Gü-
Urgemeinschaft aus Provinzialgefetzen oder Statuten statt findet, dieselbe — wenn 
sie durch einen Vertrag ausgeschlossen worden — durch einen Vertrag auch wah* 
r end der Ehe wieder eingeführt werden kaun. 

II. I n Betreff der Frage: 
ob ein solcher Vertrag, durch welchen die kontraktlich bisher ausgeschlossene 
statutarische Gütergemeinschaft wieder eingefühlt wird, öffentlich detaunt ge-
macht werden müsse? 
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so ist nach dem A. L. R. bei Errichtung der ehelichen Gütergemeinschaft durch Ver. 
trag eine öffentliche Bekanntmachung nicht vorgeschrieben — §. 356. Tit. ] . Thl. 
II.; — dieselbe dagegen nach §.422. ibid. bei Ausschließung der Gütergemeinschaft 
nothwendig. Der §. 76. des Anhanges zum A. 8. R, schreibt die Bekanntmachung 
nicht vor, sondern bestimmt nur das Gericht, welches ste zu verfügen hat. 

Es ließe sich daher wohl annehmen, daß der §. 76. bloß von solchen Vertra-
gen über die Gütergemeinschaft gilt, für welche eine Bekanntmachung nöthig ist. 
Auch ist das Rescript vom 20. Juli 1793 (C.C. IX. p. 2589.) aus welchem der §. 
76. des Anhanges entnommen ist, durch einen Fall veranlaßt, wobei es auf einen 
die Gütergemeinschaft ausschließenden Vertrag ankam. Indeß bestimmt das Rescript 
am Schluß: 

daß es von allen Verträgen spreche, wodurch dle Gütergemeinschaft einge« 
führt oder ausgeschlossen werde. 

Auch ist der §. 76. zu §. 356. 1. c. eingeschaltet, der von der Form der Ver-
träge handelt, durch welche eine Gütergemeinschaft errichtet wird. 

Sieht man ferner auf die Zweckmäßigkeit der Bekanntmachung, so sprechen 
dafür, daß Verträge wodurch zwischen Ehegatten die Gütergemeinschaft eingeführt 
wird, bekannt gemacht werden, ähnliche Gründe, wie diejenigen sind, welche den 
Gesetzgeber bestimmt haben, die Bekanntmachung der Verträge vorzuschreiben, wo-
durch zwischen andern Personen, als Ehegatten, eine allgemeine Gemeinschaft 
des Erwerbes festgesetzt wird (§. 179. l. 17. A. L. R ) . 

Diese Gründe sind daher entnommen, weil es für das Publikum vom größten 
Interesse ist, zu wissen, daß ein solcher Vertrag geschlossen sei. 

Der Ehemann ;. B., welcher mit seiner Frau in Gemeinschaft der Güter lebt, 
verpflichtet das gemeinschaftliche Vermögen durch seine während der Ehe gemachten 
Schulden: deshalb ist es für die übrigen Gläubiger der Ehefrau, oder für diejeni-
gen. welche mit der Ehefrau kontrahiren wollen, sehr wichtig zu wissen, ob solche 
Gütergemeinschaft durch Vertrag errichtet worden, weil sie hierdurch von gewissen 
Geschäften abgehalten oder zu gewissen Maaßregeln bewogen werden.tonnen. 

Die öffentliche Bekanntmachung der durch Vertrag wieder eingeführten statuta-
tischen Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist daher jederzeit rathsam, und 
dies um so mehr, als der $. 76. des Anhanges die Interpretation, daß dieselbe 
nothwendig sei, zuläßt. 

Endlich wird 
111. die Frage: 

ob bei dem mehrerwähnten neuen Vertrage die Zuziehung des noch lebenden 
Vaters der Ehefrau nothwendig sei? 

durch eine Zusammenstellung der §§. 356. u. 357. a. a. O. entschieden. Ter §. 357. 
bezieht sich nämlich auf $.356., welcher die ganz allgemeine Bestimmung enthält, 

daß jeder Vertrag, wodurch eine Gütergemeinschaft entstehen soll/ gerichtlich 
vollzogen werden müsse. 

Wenn daber der §. 357. verordnet, 
daß dabei in der Regel die Zuziehung des Vaters der Ehefrau erforderlich 
fei, 

so folgt hieraus, daß auch bei dem neuen Vertrage »n dem unter Nr. 1. bemerkteil 
Falle die Zuziehung des noch lebenden Vaters der Ehefrau stets nothwendig ist. 

Nach diesen Grundsätzen hat das Kollegium in Zukunft zu verfahren, 
(v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 112.) 

10) bei anderen Arten von Verträgen. 

§. 20. Da übrigens hier nicht alle Arten der Kontrakte aus
gezählt werden können; so werden die Gerichte nochmals erin
nert, so oft Parteien zur Errichtung von Verträgen einer gewis
sen Art bei ihnen sich melden, sich die gesetzlichen Vorschriften 
darüber stets gegenwärtig zu erhalten, und mit möglichster Sorg
falt darauf zu sehen, dass durch deutliche, bestimmte und voll
ständige Fassung, künftigen Ungewissheiten und Irrungen mög
lichst vorgebeugt werde. 

11. Konfirmation von Verträgen. 

§ . 2 1 . Obige Vorschriften, § .2 — 20.» betreffen hauptsäch« 
0 " 
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licK den Fall , wenn ein Kontrakt gerichtlich aufgenommen und 
geschlossen werden soll. 

Wenn aber ein schon errichteter Kontrakt bloss zur gericht
lichen Konfirmation übe»geben wird; so ist wiederum ein Unter
schied zu machen: ob derselbe bloss aussergerichtlich, oder ob 
er vor einem andern Gerichte, oder doch vor einem Justizkom-
missarius und Notarius geschlossen worden sei. 

a) Wenn der Kontrakt nur aussergerichtlich, oder 

§. 22. Ist der zur Bestätigung eingereichte Kontrakt bloss 
aussergerichtlich geschlossen; so muss der Richter den Inhalt 
desselben, nach den Vorschriften Tit. II. und Tit. III. §. 2—20., 
gehörig prüfen und beurtheilen: ob sowohl in Ansehung der per
sönlichen Fähigkeit der Kontrahenten, als in Ansehung des Ge
genstandes, oder der Deutlichkeit, Bestimmtheit und Vollständig
keit der Verabredungen, ein Bedenken obwalte. Findet sich kein 
dergleichen Bedenken, und ist der Kontrakt nicht etwa von der 
Art, dass die gerichtliche Abschliessung zu seiner Gültigkeit noth
wendig ist; so wird bloss ein Termin auf einen der gewöhnlichen 
Gerichtstage anberaumt, und die Parteien werden dazu vorgela
den, um in diesem Termine persönlich oder durch gehörig legi, 
timirte Bevollmächtigte, ihre Unterschrift zu rekognosciren; sich 
zu dem Inhalte desselben zu bekennen, und dessen Festhaltung 
wiederholt anzugeloben. Ist dies geschehen; so kann alsdann die 
Konfirmation ohne weitern Anstand ausgefertigt werden. Ist aber 
der Kontrakt von der Art, dass er nothwendig gerichtlich abge
schlossen werden muss, und findet der Richter bei Prüfung des 
eingereichten Privatkontrakts noch Bedenklichkeiten; so muss 
mit vorläufiger und spezieller Eröffnung derselben ein Termin vor 
einem Deputirlen des Gerichts anberaumt werden, welchen die 
Parteien In der Regel persönlich abwarten müssen, und wo mit 
vollständiger Aufnehmung des Kontrakts verfahren, oder die He
bung der obgewalteten Bedenklichkeiten gehörig bewirkt werden 
muss. Ob wegen der Zusätze oder Abänderungen, welche hier
aus bei dem ursprünglichen Privatkontrakte entstehen, mit gänz
licher Beiseitsetzung dieses letztern, ein neuer Kontrakt abzufas
sen, oder ob es hinreichend sei, diese Zusätze oder Abänderun
gen dem,ursprünglichen Privatkontrakte, auf dem oder den Ori-
ginalien desselben, durch einen Nachtrag beizufügen, bleibt der 
richterlichen Beurtheilung nach Bewandniss der Umstände vor
behalten. 

Wenn der Kontrakt auf die eine oder die andere Art berich
tigt ist; so muss darüber von den Parteien eben so, wie in dem 
vorhergehenden Falle, das feierliche Anerkenntniss durch den De
putaten abgenommen, und sodann die Konfirmation von dem Ge
richte ertheilt werden. 

b) wenn er gerichtlich geschlossen worden ist. 

§. 23. Wenn hingegen der zur Konfirmation eingereichte 
Kontrakt selbst, entweder gerichtlich, oder doch vor einem Ju-
stizkommissarius und Notarius, geschlossen ist; so bedarf es, da 
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das Gericht oder der Justizkornmissarius, welche den Kontrakt 
aufgenommen haben, für die Beobachtung der Vorschriften sor
gen müssen, keiner so genauen Prüfung desselben; sondern es 
ist genug, wenn nur keine in die Augen fallende Nullität oder 
Gesetzwidrigkeit darin bemerkt wird. Bei einem solchen Kon
trakte würde es auch an sich einer Rekcgnition der Unterschrif
ten eigentlich nicht bedürfen. Da inzwischen dem Geschäfte 
selbst durch den Hinzutritt der gerichtlichen Bestätigung, ein hö
herer Grad von Festigkeit und Unverletzbarkeit nach der Absicht 
der Parteien ertheilt werden soll; so müssen, der mehreren Fei
erlichkeit wegen, die Parteien entweder in Person, oder doch 
gehörig legitimirte Bevollmächtigte, sich vor versammeltem Ge
richte zu dem Kontrakte und dessen Inhalte nochmals ausdrück
lich bekennen, und die Festhaltung angeloben; worauf sodann 
die Konfirmation ausgefertigt wird. 

§. 24. Wie viel Exemplare von einem Kontrakte und des
sen Konfirmation zu expediren sind, hängt von der Bestimmung 
der Parteien ab. Der Richter aber muss dafür sorgen, dass 
sämmtliche Exemplare genau mit einander übereinstimmen; und 
dass aus den Akten zu entnehmen sei, wie vielfach der Kontrakt 
ausgefertigt, und wem jedes Exemplar zugestellt worden» 

III. Einseitige Actus inter vivos, 

§. 25. Bei Aufnehmung einseitiger gerichtlicher Handlungen 
unter Lebendigen, z. B. von Quittungen, Entsagungen, Verzichten 
u. s. w. finden eben die Vorschriften, wie bei Aufnehmung der 
Kontrakte, stat t ; mit dem aus der Sache selbst fliessenden Un
terschiede, dass, da der Richter es bei solchen Handlungen nur 
mit einer Person zu thun hat, von jenen Vorschriften, die, wel
che das Verhältniss zwischen zwei oder mehreren Kontrahenten 
voraussetzen, von selbst hinweg fallen. 

IV. Gerichtliche Rekognitionen. 

§. 26« Von der gerichtlichen Aufnehmung der Kontrakte 
und anderer Instrumente, ingleichen von der Konfirmation der
selben, ist die vor Gericht erfolgende blosse Rekognition der 
Unterschriften unter einem bereits ausgestellten Instrumente ver
schieden. In einem solchen Falle ist der Richter nicht schuldig, 
um den Inhalt des Instruments, oder um die Legalität des da
durch vollzogenen Geschäfts, sich zu bekümmern; er muss viel
mehr, wenn die Parteien es ausdrücklich verlangen, sich aller 
Einsicht des Instruments selbst gänzlich enthalten, und nur mit 
Vorzeigung der Unterschrift sich begnügen. 

In allen dergleichen Fällen einer bloss gerichtlichen Rekogni
tion nimmt daher der Richter nur über die Erklärung der Par
teien, dass sie die unter dem Instrumente befindliche Unterschrift 
als die ihrige anerkennen, ein Protokoll auf, und vermerkt, mit 
Beziehung auf den Inhalt desselben, die geschehene Rekognition 
unter dem Instrumente selbst, durch eine Registratur, welche 
von ihm und dem Protokollführer, oder den Gerichtsschöppen, 
unterschrieben, und mit Beidrückung des Gerichtssiegels bekräf-
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ligt wird. Ist das Attest der gesehenen Rekognition selbst in der 
Form eines Protokolls abgefasst, und mit den legalen Erforder
nissen desselben verseben; so bedarf es ausserdem keines beson
dern Protokolls. 

Ein solcher Aktus hat aber auch nur die rechtliche Wirkung, 
dass das Instrument nachher nicht mehr eidlich difsitirt werden 
kann. In allen übrigen Stücken erlangt dasselbe keineswegs die 
Eigenschaft und Wirksamkeit eines gerichtlichen Instruments. 

Anh. H. 427. Wenn in dem über die gerichtliehe Rekog
nition ausgefertigten Atteste keine Erwähnung von dem 
darüber besonders aufgenommenen Protokolle geschehen ist; 
so zieht dies glcicfiwohl die Nichtigkeit des liekognitions-
akts nicht nach sich. 

ResCJ r fg l« vom 13. Juli 1801, betreffend die Form und G!i»,l'würdigkclt gerichtlicher At» 
teste (aufgenommen in §.427. tes Anh.); f. z» l. 10. §.127. Mh. §. 79. 

V. Yidiuiationen. 

§. 27. Wenn die Ausfertigung beglaubler Abschriften von 
schon vorhandenen Urkunden bei Gerichten nachgesucht wird; 
so muss die Gerichtsperson, welcher der Auftrag dazu geschieht, 
sowohl das Original, als die Abschrift aufmerksam durchlesen, 
dieselben von Zeile zu Zeile sorgfällig mit einander vergleichen, 
und, bei richtigem Befunde, die Uebereinstimmung der Abschrift 
mit dem Originale unter der erstem attestiren; auch wenn im 
Originale sichtbare Mängel, als Rasuren, Korrekturen, Interlinea-
tionen und dergleichen, befindlich sind, dieselben am Rande der 
Abschrift, oder unter ihr, durch eine umständliche Registratur 
genau bemerken. 

Zu einer dergleichen blossen Vidimätion ist die Zuziehung 
eines Aktuars oder Protokollführers, oder. besonderer Gerichts 
schuppen, nicht erforderlich, sondern die blosse Unterschrift der
jenigen Gerichtsperson, welche die Vergleichung angestellt hat, 
und die Beidrückung des Gerichtssjegels, ist hinreichend. 

§. 28. Soll jedoch eine dergleichen vidimirte Abschrift die 
Stelle des Originals vertreten, und mit demselben gleiche Kraft 
haben; so ist es an einer blossen Vidimätion nicht in allen Fäl
len genug; sondern es kommt alsdann darauf an: ob das Instru
ment selbst bei eben dem Gerichte, wo die Vidimätion gesche
hen soll, aufgenommen oder bestätigt worden; oder ob die Aus
fertigung bei einem andern Gerichte geschehen; oder gar nur 
von einem blossen aussergerichtlichen Privatinstrumente die Rede 
sei. Erstem Falls hat eine gerichtlich ausgefertigte vidimirte Ab
schrift mit dem Originale allerdings gleiche Kraft. Letztern Falls 
aber muss eine von den Parteien zu leistende und nach §. 26. 
aufzunehmende Rekognition ihrer Unterschriften vorhergehen. Wenn 
diese erfolgt, und in der unter die Abschrift zu setzenden Regi
stratur sowohl die geschehene Rekognition des Originals, als die 
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Uebereinstimmung der Abschrift mit selbigem attestirt, und diese 
Registratur von der Gerichtsperson, welche den Aktus vorgenom
men hat, mit Zuziehung eines Aktuarius oder Protokollführers, 
oder der Gerichtsschöppen, unterschrieben und mit dem Gerichts-
siegel beslärkt worden ist; so kann alsdann erst eine solche Ab
schrift die Stelle des Originals bei allen Gelegenheiten vertreten. 

1) C O . vom 20. November 1824, über die Bidimation der Urkunden und Abzweigung 
von Schulddekumentcn» 

Auf Ih r en gemeinschaftlichen Antrag bestimme I c h , zur Beseitigung 
der Bedeuten über die Anwendung der Vorschriften des §. 28. Tit. 3. Thl . 
II. und des § . 81 . Tit. 7. Thl. I I I . der A. G. £>., daß beglaubte Abschriften 
gerichtlich aufgenommener oder konfirmirter Instrumente, wenn sie auch 
nicht von demselben Gericht, von welchem das Original aufgenommen oder 
bestätigt worden, sondern von einem andern inländischen Richter oder von 
einem inländischen Notarius ausgefertigt siud, die Stelle des Origiuals mit 
voller Wirkung zu vertrete» geeignet sein sollen. Bei Abzweigungen von 
Schulddokumeuten haben die Gerichte und Notarien die Vorschriften der 
Hypothekenordnung § § . 207. 208. Tit. 2. sorgfältig zu beobachten und bei 
eigener Vertretung die über die Cessionsverhandlung aufgenommene Regi-
stratur auf das in den Händen des Cedenten zurückbleibende Original der-
gestalt zu setzen, daß ste von demselben nicht getrennt werden könne. 

(G. S. S . 180.) 

2) R e s e r i p t vom 21. Februar 1833/ betreffend das Verfahren bei Aufnahme von Par» 
tialcessionen. 

I n Bezug auf das, in dem Bericht des Königlichen Ober-Appellationsgerichts 
vom i t . d. M. angezeigte, Bedenken des Landgerichts zu Bromberg, 

über die Art, wie die wegen Vidimation der Urkunden und Abzweigung von 
Schulddokumenten unterm 6. November v. I . ergangene Allerhöchste C. O. 
(G. S . S . 180.) zur Ausführung zu bringen, 

wird dem Königlichen Ober-Appellationsgericht Folgendes hiermit eröffnet: 
Bei der gedachten, auf den Antrag der beiden Iustizminister erlassenen, Aller-

höchsten Ordre ist der Zweck lediglich der gewesen, die von einigen Gerichtshöfen 
aufgestellte Ansicht zu beseitigen, 

daß die Anfertigung der vidimirten Abschriften, welche bei P a r t i a l . C e s -
sionen hypothekarischer F o r d e r u n g e n an die Stelle der Driginalin-
strumente zu treten bestimmt sind, mit voller Wirkung nur durch den betref-
senden Hypothekenrichter, also nicht durch andere Gerichte oder durch Nota« 
rien, erfolgen könne. 

I n a l l en üb r igen P u n k t e n hat durch die ergangene Bestimmung ln 
dem Verfahren bei der Aufnahme von Partialcessionen nichts geänder t wer, 
den sollen; des Königs Majestät haben vielmehr durch den Schlußsatz der Aller, 
höchsten C. £>. nur die Beobachtung der über jenes Verfahren bisher vorhanden 
gewesenen gesetzlichen Vorschriften gelegentlich einzuschärfen beabsichtigt. Es ver, 
bleibt daher auch ferner bei der Bestimmung des §. 399. Thl. l. Tit. l t . des A. L. 
3t., und zwar um so mehr, als eben jener Schlußsatz, wenn darin auch nicht aus, 
drücklich auf den gedachten §. Bezug genommen worden, die darin enthaltene Ver, 
ordnung auf das Bestimmteste dahin wiederholt, daß der auf das Hauptinstrument 
zu setzende Vermerk über die erfolgte Cession und Abzweigung — wel, 
chen die Allerhöchste C. O. in Uebereinstimmung mit den citirten §§ 207. und 208. 
Tit. 2. der Hppothetenordnung unter dem gebrauchten Ausdruck: „die über die 
C e s f i o n s ' V e r h a n d l u n g aufgenommene R e g i s t r a t u r " verstanden wissen 
will — dergestalt auf dem Dokument verzeichnet werden soll, daß eine Trennung 
davon nicht geschehen kann. 

Hiernach hat sich das Königliche Dber-Appellatiousgcricht für die Zukunft zu 
achten und das Landgericht zu Bromberg auf feine Anfrage vom 27. v. M> zu be« 
scheiden. 

(v. K. Ihro . Bd. 45. S . 224.) 
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3) Rescrf i jp t vom ir. September 1833, betreffend di» Aufnahm» und Eintragung von 

Partialcesstonen. 

Auf Ihre Vorstellung vom 12. d. M. 
die Auslegung der Allerhöchsten C. O. vom 6. November pr. über die Vidi, 
mation der Urkunden und die Abzweigung der Schulddokumente betreffend, 

wird ihnen folgender Bescheid «theilt. 
Durch den Schlußsatz der Allerhöchsten C. O. vom 6. November v. I . (G. S . 

S . 180.) sind die bisherigen Vorschriften der §§.206 — 208. Tit. 2. der Hppothe, 
kenordnung nicht abgeändert worden. 

So wenig es der Eintragung einer Cessio« zu deren Gültigkeit bedarf, eben 
so wenig bedarf es der Eintragung einer Theil, Cessio« zu diesem Zweck. Ob der 
Cessionar die Eintragung nachsuchen will, oder nicht, bleibt nach wie vor seiner 
freien Entschließung überlassen. Soll aber die Eintraguna geschehen, so ist hierbei 
«ach §.222. a. a. £). zu verfahren. Es ist die erfolgte E in t ragung der Cef-
fion sowohl auf dem Haupt- als auf dem abgezweigten Dokumente zu vermer-
ken, und zu diesem Zweck muß, wie aus der Natur der Sache folgt, und der §, 
222. überdies ausdrücklich vorschreibt, der Hypothctenbehöide auch das Driginaldo« 
kument eingereicht weiden. 

Der rechtliche Unterschied zwischen einer nicht eingetragenen nach Vorschrift der 
§§.206. u. f. Tit. 2. der Hppothekenordnung bewirkten Theil-Cessio» und einer im 
Hppothekenbuche eingetragenen besteht demnach darin: 

daß wenn im ersteren Falle der Cessionar seine Theil-Obligation von dem 
Schuldner einziehen will, der letztere die Zahlung nur gegen eine löschungs, 
fäh ige Quittung zu leisten schuldig ist und daß der Cessionar.keine löschungs-
fähige Quittung ausstellen ka«n, ohne die Abschreibung der Theil>Obligation 
von dem Hauptinfirumcnt vorher zu bewirken, oder doch das Hauptinstru-
ment herbeizuschaffen, um die Löschung des bezahlten Theils der Forderung 
im Hypothetenbuche und den Vermerk dieser Löschung auf der Theilobliga-
tion und dem Hauptinstrumente gleichzeitig veranlassen zu können; 
daß dagegen im zweiten Falle durch die nach §. 222 a. a. O. erfolgte Ein-
tragung die Theilobligation eine völlig für sich bestehende Forderung wird, 
zu deren Einziehung es keiner weiter« Beibringung des Hauplinstruments 
bedarf. 

Es fällt in die Augen, daß dieser Unterschied allerdings von Erheblichkeit ist, 
und es folgt daraus, daß ein vorsichtiger Richter oder Notar die Kontrahenten 
hierauf aufmerksam machen, ihnen die Eintragung empfehlen und jedenfalls dem 
Cessionar den Rath ertheilen wird, die Valuta für eine hypothekarische Theilcession 
nicht eher zu leisten, als bis deren Eintragung im Hppothekenbuche erfolgt fein 
wird. 

I « diesen rechtliche« Wirkungen hat dle Allerhöchste C. O. vom 6. November 
v. I . nichts abändern wollen uud auch nichts geändert. 

Der praktische Zweck derselben ist der, die Anstände zu beseitigen, welche der 
§.28. Tit. III. Thl. II. der A. G. O. herbeiführte, indem er verordnet, daß eine 
vidimilte Abschrift mit dem Original nur dann gleiche Kraft haben solle, wenn 
die Vidimation bei eben dem Gericht erfolgt ist, bei dem das Original aufgenom» 
men oder bestätigt worden war. 

(v. K. Ihrb. Bd. 4'6. S . 128.) 

YL Renovationen. 

$ . 29 . W e n n U r k u n d e n , we lche wegen Al ters , oder durch 
andern Zufall schadhaft geworden sind, oder sonst unleserlich zu 
werden Gefahr laufen, m i t der W i r k u n g erneuer t werden sollen, 
dass die neue Ausfertigung in allen S tücken die Stelle des bis
herigen Originals ver t re te ; so muss dieses mit Zuziehung aller 
derjenigen, die bei der Sache, und dem Gegenstande der Urkun
d e , ein bekanntes Interesse h a b e n , z. B. bei Grenzrezessen mi t 
Zuziehung sämmtl icher Grenznachbarn, bei Lehnsurkunden mit 
Zuziehung des Lehnsher rn und aller Mitglieder der belehnten Fa
milie geschehen. Diese müssen daher zu einer solchen Hand
lung ordentlich vorgeladen, und ihnen muss angedeutet werden , 



§. SO. Verfahren bei Aufnehmung der Verträge. 89 

dass bei ihrem Ausbleibeu mit der Renovation dennoch verfah
ren, und in der Folge auf den Einwand, dass dieselbe ohne ihre 
Zuziehung geschehen sei, nicht mehr geachtet werden solle. Da
bei versteht sich jedoch von selbst, dass, wenn es in dem einen 
oder dem andern Falle nicht möglich wäre, sämmtliche Interes
senten auszuforschen, oder ihnen die Vorladung insinuiren zu las
sen, der Aktus dennoch seinen Fortgang behalte; nur mit dem 
Unterschiede, dass gegen die nicht zugezogenen, oder nicht ge
hörig vorgeladenen Interessenten, der renovirten Urkunde die 
Kratt und Wirksamkeit des Originals nicht in gleichem Grade, 
wie gegen die übrigen, beigelegt werden könne; vielmehr Erste
ren ihre etwanigen Einwendungen gegen die Richtigkeit und Au
thenticität des Renovati vorbehalten bleiben. Bei der Renovation 
selbst wird nach der Vorschrift H. 27. wie bei Anfertigung einer 
vidimirtcnAbschrift, welche die Kraft des Originals haben soll, 
verfahren. Kommen Stellen vor, die, weil die Schriftzüge nicht 
mehr ganz deutlich sind, von den Interessenten verschieden ge« 
lesen werden; so ist diejenige Lesart, welche dem renovirenden 
Richter mit den noch vorhandenen Schrift zögen am besten über
einzustimmen scheint, in den Kontext aufzunehmen; alle übrige 
aber müssen, wenn die Parteien sich darüber nicht vereinigen 
können, in besonderen, am Rande beizufügenden Registraturen 
ebenfalls angeführt, und dabei bemerkt werden: von welchem 
der Interessenten eine jede derselben als die richtige behauptet 
worden sei. Doch müssen dabei weder die Parteien noch das 
Gericht, auf Erörterungen oder Streitigkeiten über die Erklärung 
oder Ausdeutung solcher Stellen sich einlassen; da dergleichen 
nicht zu der Handlung der Renovation, sondern allenfalls zur 
prozessmässigen Instruktion und besondern Entscheidung im or
dentlichen Wege Rechtens gehören. 

Uebrigens versteht es sich von selbst, dass über den ganzen 
Aktus ein vollständiges Protokoll aufgenommen werden müsse, 
welches der Ausfertigung der erneuerten Urkunde in beglaubter 
Abschrift beigeheftet, oder doch daraus in den Eingang der Aus
fertigung das Erforderliche, wegen der Interessenten, mit deren 
Zuziehung die Renovation geschehen, wegen des dabei beobach
teten Verfahrens, und wegen der von dem einen oder dem an
dern Interessenten etwa gemachten Bemerkungen, Vorbehalte 
oder Protestalionen, übernommen wird. 

Die alte Urkunde selbst muss nicht kassirt werden, sondern 
zum etwanigen künftigen Gebrauche in gerichtlicher Verwahrung 
bleiben. 

Vis. Wechselcertifikate. 

§. 30. Wegen der Ausfertigung der Certisikate über die Wech
selfähigkeit solcher Personen, die an sich zur Ausstellung von 
Wechseln nach den Gesetzen nicht qualisizirt sind, sind die um
ständlichen Vorschriften des A. L. R. TM. II. Tit. VIII. §. 731. 
bis 738-, ingleichen §. 746. 747., genau zu beobachten. 

Zur Erläuterung derselben wird hier noch Folgendes beigefügt: 
a) Wenn derjenige, welcher die VYcchselfähigkeit sucht, sich 
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darum in einer eigenhändig geschriebenen, oder doch unterschrie
benen Vorstellung meldet, und seine Hand im Gerichte hinläng, 
lieh bekannt ist; so kann eine solche Anmeldung für hinreichend 
angenommen werden (§. 732.) 

b) Die §. 733—735. vorgeschriebene Untersuchung ist nur 
dann erforderlich, wenn die auszumiltelnden Umstände nicht 
schon bei dem Gesuche selbst hinlänglich bescheinigt, oder der
gestalt notorisch sind, dass über deren Dichtigkeit kein vernünf
tiger Zweifel statt findet. 

c) Da den §. 737. bemerkten Personen eine Cerlioration ge
schehen soll; so folgt daraus, dass ihnen das Zertifikat niemals 
auf ein bloss schriftlich oder durch einen Bevollmächtigten an
gebrachtes Gesuch ertheilt werden könne. Vielmehr müssen der
gleichen Personen allemal vor dem Gerichte oder einem Depu
taten desselben, persönlich erscheinen; auch muss die geschehene 
Certioration in dem Protokolle gehörig bemerkt werden. 

d) Da jedoch Fälle vorkommen können, dass eine solche 
Person, welche das Certisikat verlangt, sich zu der Zeit, wo sie 
desselben bedürftig ist, eben nicht an ihrem gewöhnlichen Wohn
orte aufhält; so kann sie sich in einem solchen Falle auch bei 
einem andern Gerichte melden und certioriren lassen. Wenn als
dann das darüber aufgenommene Protokoll dem schriftlichen 
Gesuche um die Ausfertigung des Zertifikats in beglaubter Form 
beigefügt wird, so kann das Erforderniss des §. 737. für erfüllt 
angenommen werden. 

e) Das H. 746. 747. vorgeschriebene Verzeichniss ist nach 
alphabetischer Ordnung unter folgenden Kolonnen zu führen; 

1) Stand; JNamen und Charakter des Extrahenten; 
2) Datum der Ausfertigung des Cerlisikats; 
3) ob und wann dasselbe zurückgenommen oder mortisicirt 

worden; 
4) Signatur der Akten; worin die zur Sache gehörigen Ver

handlungen sieh befinden. 
Dies Verzeichniss muss der Richter zwar in genauer und 

sorgfältiger Verwahrung halten; er kann aber die Inspektion des
selben, und Atteste daraus, Niemandem, der ein scheinbares In
teresse dabei anzuführen hat, versagen. 

B=S 
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Vierter Titel. 

Von dem Verfahren bei Aufnehmung der Tes tamente und 
anderer letztwilliger Verordnungen, 

Von Testamenten. 

H. 1. Ausser den allgemeinen, bei den Handlungen der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit überhaupt zu beobachtenden Vorschrif
ten des zweiten Titels, enthalt das A. L. R. selbst Tbl. I. Tit. XII. 
§. 66—241. die umständlichsten Anweisungen: wie bei der Auf-
und Abnehmung der Testamente und bei deren Publikation zu 
verfabren sei; also, dass es wiederholter Verordnungen darüber 
allhier nicht bedarf 

1) Wegen der Errichtung von Testamenten vor Dorfgerichten und Magistraten in steinen 
Ctadten, f. zu I I . 2. §.7 und 8. und »regen der außerdem julafstgen außergerichtlichen und privi» 
legirten letztwilligen Verordnungen, die Allegate zu II . 1. §. 9. Nr. 5. 

2) I n Betreff der Kompetenz des Gerichts zur Aufnahme eines Testaments, f. zu I I . 2. 
§. 7 und 10. 

3) I n Betreff der Nothwendigkeit der ausdrücklich geschehenen Derutation der be iden Ge» 
richtspersenen zur Auf« oder Annahme eines Testaments, f. II. 2. §.6. und f t e s c r i p t vom 
28. August 1837 nach §. 4. Ii. t . 

§. 2. Nur wegen des Verfahrens bei der Niederlegung und 
Aufbewahrung. der Testamente, welche nach der gesetzlichen 
Vorschrift, bis zur erfolgenden Publikation, im gerichtlichen De 
posito verbleiben müssen, sind folgende nähere Bestimmungen 
erforderlich. 

Von solchen, die mündlich vor versammeltem Gerichte, oder 

§ . 3 . 1) Wenn der Testator seinen letzten Willen vor ver
sammeltem Gerichte mündlich zum Protokolle erklärt; so wird 
das gehörig aufgenommene und unterschriebene Protokoll in sei
ner Gegenwart sogleich versiegelt und überschrieben. Ersteres 
geschieht mit dem Gerichtssiegel, welchem der Testator sein ei
genes oder ein anderes selbst gewähltes Petschaft beidrücken kann. 
Die Ueberschreibung geschieht mittelst einer kurzen Registratur, 
in welcher bloss bemerkt wird: 

dass hierin die letztwillige Disposition des N. N. enthalten 
sei, welche derselbe, unter dem Dato der Registratur, vor 
versammeltem Gerichte zum Protokolle erklärt habe. 

Diese Registratur wird, bei Kollegien, von dem Vorgesetzten, 
bei kleineren Gerichten aber, von dem Richter, und in beiden 
Fällen von dem Aktuarius oder sonstigen Protokollführer, wel
cher das Protokoll aufgenommen hat, unterschrieben. 

Ausserdem wird eine ebenfalls nur kurze, bei den Akten blei 
bende Registratur aufgenommen, in welcher bloss bemerkt wird: 
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dass unter dem Dato derselben der N. N. vor versammeltem 
Gerichte erschienen sei, und seinen letzten Willen zum 
Protokolle erklärt habe; dass das hierüber aufgenommene 
Protokoll in seiner Gegenwart versiegelt und überschrieben, 
und zur gericbtlichen Verwahrung angenommen worden sei. 

Dieser Registratur wird die Ueberschrift des eingesiegelten 
Protokolls wörtlich eingerückt, und zugleich bemerkt: mit wel
chen, und mit wie viel Siegeln dasselbe versehen worden. 

Alsdann ergeht eine Verordnung an die Depositarien, das 
versiegelte Testament in das gerichtliche Depositum anzunehmen 
und daselbst zu verwahren. Ueber die wirklich geschehene Nie
derlegung in den Testamentsdepositalkasten, wird von den De
positarien ein Protokoll, so wie bei anderen Ablieferungen in das 
Depositum, aufgenommen, und der Niederleger erhält eine unter 
dem Gerichtssiegel ertbeilte Anschrift dieses Protokolls, als Re-
kognition über die erfolgte Niederlegung. 

vor einer Deputation errichtet werden. 

§. 4. 2) Will der Testator seinen letzten Willen vor einer 
dazu erbetenen gericbtlichen Deputalion in einer Privatwohnung 
zum Protokoll erklären; so muss er die Ernennung einer solchen 
Deputation, nach Vorschrift des .A. L. R. a. a. O. § .68 . , durch 
eigenhändig unterschriebene Vorstellung, oder durch zwei Abge
ordnete nachsuchen. Die Originalvorstellung, oder das über das 
Anbringen der Abgeordneten aufgenommene Protokoll, wird mit 
der darauf von dem Vorgesetzten des Gerichts, wegen Ernennung 
der Deputation getroffenen Verfügung, dieser Deputation zuge
stellt. 

Die Deputation muss, nach berichtigtem Punkte, die Iden
tität der Person betreffend, es ihr erstes Geschäft sein lassen, den 
angegebenen Testator zu vernehmen: ob es wirklich seine Ab
sicht sei, ein Testament zu machen, und ob es mit seinem des
halb angebrachten Gesuche seine Richtigkeit habe. 

Sodann verfährt die Deputation mit vorschriftsmässiger Auf
nehmung des Protokolls über die letzte Willenserklärung des 
Testators. Wenn das Protokoll gehörig abgeschlossen und unter
schrieben ist; so besorgt sie die Einsiegelung und Ueberschrei» 
hung auf die §. 3. angegebene Art, und wird die auf den versie
gelten Umschlag zu setzende Registratur von sämmtlichen Mit
gliedern der Deputation unterschrieben. Sodann überreicht die
selbe das versiegelte Protokoll dem Gerichte, mittelst einer 
schriftlichen Anzeige, die eben das enthalten muss, wie die am 
angeführten Orte beschriebene besondere Registratur. Auf diese 
Anzeige wird die Verordnung zur Annahme in das gerichtliche 
Depositum erlassen, und nach deren Erfolg dem Testator der Ex
trakt des Depositalprotokolls, statt der Rekognition, zugestellt. 

R e s c r i p t vom 28, A»g»ss 1837, betreffend die Nothwendigkeit der ausdrücklichen Depu» 
tation, sowohl der richterlichen Person als auch des Protolollführers zur Auf- oder Annahme eines 
Testaments. 

Der Dilektor des Färstl. Gerichts der Herrschaft B./ Iustizrath B-. hat — 
darauf aufmerksam gemacht, daß der, von dem Königt. Geheimen Ober-Tribunal in 
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einem Erkeuntniffe (Entscheidungen des Konigl. GeHelmen Ober-Tribunals Bd. 1. 
S . 75.) anerkannte Grundsatz: 

wonach bei der Ernennung einer Deputation zur Auf- oder Annahme eines 
Testaments die Ernennung beider Mitglieder der Deputation durch den Ge
richtsvorgesetzten wesentlich nothwendig sei, so daß, wenn nur die richterliche 
Person bestimmt worden, dies die Nichtigkeit des aufgenommenen letzten 
Willens nach sich ziehe, auch wen» der benannte richterliche Kommissanus 
einen legalen Protokollführer zugezogen habe, 

von sehr nachtheiligen Folgen sein werde, weil bei vielen der dortigen Gerichte die 
Direktoren bisher nur das richterliche Mitglied der Deputation ernannt, die Be-
Nennung des zuzuziehenden Protokollführers aber nicht für nothwendig erachtet, 
sondern dessen Zuziehung dem kommittirten Mitgliede überlassen hätten. 

Der Iustizminister entnimmt hieraus die Veranlassung zu einer Anweisung an 
das Konigl. Ober-Landesgericht, die formirten Untergerichte seines Departements 
auf jene Tribunals-Entscheidung hinzuweisen und demselben zur Vermeidung künf, 
liger Prozesse aufzugeben: 

mit Rücksicht auf die, im Depositorium noch befindlichen Testamente unver, 
züglich die Testamentsaften einer sorgfältigen Revision zu unterwerfen und 
>n allen Fällen, wo die Ernennung des adhibirten Protokollführers nicht be-
sonders erfolgt ist und die Testatoren noch am Leben sind, die Verhandlung 
schleunigst kostenfrei zu wiederholen. 

(Jurist. Monatsschr. S . 719 - 720.) 

Von schriftlichen Testamenten, die dem Gerichte, oder 

§. 5. 3) Wenn ein Testator sein selbst angefertigtes Testa
ment dem versammelten Gerichte verschlossen übergeben will; 
so muss er sich entweder an einem der ordentlichen Sessionstage 
persönlich melden, oder, wenn die Anmeldung in der Zwischen
zeit schriftlich oder mündlich geschieht, zu einem solchen Ses
sionstage persönlich besclücden werden. 

Wenn er sich nun solchergestalt bei versammeltem Gerichte 
gestellt; so wird mit der Abnehmung des Testaments von ihm, 
und mit der Aufnahme eines vollständigen Protokolls darüber, in 
welchem die Beschaffenheit des Testaments, die ihm von dem 
Testator etwa gegebene Ueberschrift, und die Zahl der Siegel 
bemerkt sein muss, nach Vorschrift des Landrechts a. a. 0 . §. ioo 
bis J03. verfahren. 

Das übergebene Testament wird demnächst von dem Vorge
setzten des Gerichts präsentirt, und nach Vorschrift §. 3. über
schrieben. Auf das Protokoll wird die Verordnung wegen der 
Annahme des Testaments in das gerichtliche Depositum erlassen, 
und wenn dieses geschehen ist, dem Testator die gewöhnliche 
Rekognition nach §. 3. zugestellt. 

einer Deputation desselben übergeben werden. 

§. 6. 4) Wenn der Testator eine gerichtliche Deputation 
zur Abnahme des von ihm verfertigten und verschlossen zu über
gebenden Testaments verlangt; so finden die Vorschriften des 
§. 4. überall Anwendung, mit der sich von selbst verstehenden 
Maassgabe, dass wegen der Vernehmung des Testators nur die 
Vorschriften des A. L. R. a. a. O. §. 100—103. zu beobachten 
sind; übrigens aber in dem Protokolle selbst eine genaue Beschrei
bung des übergebenen Testaments, nach Anweisung des vorste
henden §. 5. enthalten sein muss. Dagegen ist in der schriftlichen 
Anzeige, womit das aufgenommene Protokoll nebst dem überge-



04 A . G. © . Zweiter Theil. Vierter Titel. §. 6 

denen Testamente, dem Gerichte überreicht wird, eine Wieder
holung desjenigen, was in dem Protokolle schon slehen muss, 
nicht erforderlich. 

1) Wegen Ernennung der Deputation, f. zu §. 4. h. t. 

2) R e s e r i g i t vom 23. Juli 1814, betreffend die Annahme der Testamente. 

Dem König!. Dber-Landesgericht wird auf den Bericht vom 8. d. M., betreffend 
die Niederlegilng von Testamenten, hierdurch eröffnet: 

ad 1) daß das Annahme-Protololl. über ein von dem Testator einer Deputation 
versiegelt übergebeucs schriftliches Testament, allerdings dem Gerichte von 
der Deputation offen eingereicht und bei den Testamentsatten aufbewahrt 
werden muß, wie dies die ganz deutlichen Vorschriften der A. G. £). Thl. II. 
Tit. 4. §.5 und 6. außer allen Zweifel setzen; 

ad 2) daß dem Testator keinesweges die Beftigniß zusteht, in der gerichtlichen 
Verfahriingsart etwas zu ändern, und den Gerichleu oder deren Teputirten 
gleichsam Anweisung zu ertheilen/ was sie von den ihnen zur Richtschnur 
dienenden gesetzlichen Vorschriften beobachten sollen, oder nicht, indem es 
sonst von der Willtt'ihr des Testators abhängen würde, auch andere Zumuthun-
gen sich zu erlauben, z. 33. zu verlangen, daß ein Testament von einer ein« 
zigen Gerichtsperson auf- oder angenommen werde. 

Das Kollegium hat hiernach rechtlich zu verfügen und die Deputirten anzu-
weisen, in künftigen Fällen genau an die Gesetze sich zu halten, und nicht durch 
beliebige Abweichungen zu dergleichen unnützen Discussionen Veranlassung zu geben. 

(v. K. Jahrb. Bd. 4. S . 23.) 

3) a. Wenn der Testator sein Testament unversiegelt stbergiebt, so muß er ver» 
nommen werden, ob ein solcher Auffaß nur bei einer mündlich zu errichtenden Disposition zum 
Grunde gelebt oder als ein schriftliches Testament angesehen werden soll; letztcrnfalls darf der Rich» 
ter blos nachsehen ob dasselbe vom Testator unterschrieben sei, und sodann die Erklärung des Testa» 
tvls, daß dieser Aufsatz seine letzte Willensmeinung enthalte, unler demselben verzeichnen.. 

Hierauf wird das Testament in Gegenwart des Testators versiegelt und überschrieben und das 
Annahme Protokoll darüber ausgenommen; s. A. L. R. J. 12. §. 107 — HO. 

b R e s k r i p t vom 9. August 1802 nebst Bericht, betreffend die unterlassene Altestirung 
des Anerkenntnisses eines offen über>>eb«nen Testaments. 

Es ereignet sich in einer bei uns schwebenden Vormundschaftssache, bei einem 
auf dem Lande von dem Iustitiario im Jahre 1797 übernommenen Testament, der 
Fall, daß obwohl dasselbe nach dem Uebernahme-Protokoll offen übergeben, doch 
unter dem Testament selbst nicht nach H. 109. Tit. 12. Thl. I. des A. L. R-, das 
Anerkeuntniß desselben von dem Testator für feine letzte Willensmcinuug von dem 
Iustitiario verzeichnet worden/ wenn gleich das Uebernahme-Protokoll dieses Aner-
kenntniß und die Rekognition der Unterschrift und Siegel unter dem offen überge-
denen Testament, so wie auch dieses besagt, daß das Testament in des Testators 
Gegenwart couvertirt, und mit feinem und dem Gerichlssiegel verschlossen und über-
schrieben worden. Es scheint in der beobachteten Formalität hinreichende Gewißheit 
darüber, daß das gedachlermaßen converlirte und so auch bei der Publikation vor-
gefundene Testament die achte Willensmeinung des Testators enthalte, zu liegen, 
und haben Ew. Königl. Majestät auch schon in einigen andern Fällen die Requi-
sita des A 8. R. quoad forrnarn der Testamente zu deren Gültigkeit nicht wesent-
lich nothwendig, und dahin jenes zu deklariren befunden. 

I n Rücksicht auf den §. 139. a. a. £). des A. L. R. würde die Verabsäumung 
des Attestes unter dem offen übergebenen Testament, eine Nullität desselben nach 
sich ziehen, und haben wir von Amts wegen Ursach dermalen darauf zu refiektiren, 
weil das Testament für die minorennen Kinder des Testators, deren er aus zwei 
Ehen hat, nicht vortheilhaft,' dessen Wittwe aber darin vorzüglich begünstigt ist. 
Wir sind indessen nach obiger Ausführung zweifelhaft, 

Ob wir wörtlich nach dem A. l . R. den bemerkten Verstoß des Iustitiarii 
in diesem Testamentsfall, als dessen Nullität begründend ansehen, und hitr-
nach auf die Intestat-Successiou über den Nachlaß des Testators dringen 
können. 

Wir sind nicht ermächtigt, darüber zu decidiren. kennen auch dem Interesse 
unserer Minorennen nichts vergeben, und halten es nicht minder für unsere Pflicht, 
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ihnen einen unnützen Prozeß zu ersparen, bitten daher Ew. Konigl. Majestät «n-
terthänigst, uns über gedachten Zweifel allergnädigst zu belehren. 

Glogau, den 25. Juni 1802. 

R e s e r i p t . 

Da nach dem von Euch eingesandten Annahme-Protokoll der N. N. leytwilli-
gen Verordnung vom 13. November 1797 alle wesentliche Erfordernisse einer Testa-
ments-Uebergabe nach dem §. 100. u. f. Thl. I. Tit. 12. des A. L. R. und dem 
genehmigten Konkluso der Gesetzkommisiion vom 13. Februar 179S beobachtet sind, 
kein Schein eines Zweifels wider die Identität vorhanden ist/ und der Umstand, 
daß die Versiegelung von Seiten des Testators nur erst in Gegenwart des Gerichts 
geschehen, die Glaubwürdigkeit des Aktus nicht verrinaern kann, wenn gleich die 
nochmalige Beglaubigung nach dem §. 109. nicht erfolgt ist: so autorisiren Wir 
Euch hierdurch, Namens Eurer Curanden dieses Testament als zu Recht beständig 
anzuerkennen. 

Berlin, den 9. August 1802. 
(Neues Archiv Bd. 3. S . 2.) 

4) R e s c r i p t vom 26. Februar 1798 nebst Entscheidung der Gesetzkommission. betreffend 
die Unterlassung der Versiegelung eines Testaments mit dem Gerichtssiegcl und Uebcrfchreibung 
desselben in Gegenwart des Testators. 

E n t s c h e i d u n g d e r O e s e t z k o n i n i i s s i o n . 

Auf die Aufrage der Breslauischen Oberamts>Regierung/ über die Anwendung 
des A. 8. R. THl. l . Tit. 12. §. 103. in Ansehung der Gültigkeit eines Testaments, 
ist von der Gesetzkommission dahin konkludirt worden: 

daß, wenn über die Annahme eines gerichtlich niedergelegten, mit dem Pefc 
fchaft des Testators verschlossenen Testaments, ein von dem Testator mit 
unterschriebenes Protokoll aufgenommen worden, es der Gültigkeit desselben 
nicht schade, wenn auch nicht von dem Richter in Gegenwart des Testators 
das Gerichtssiegcl dem Petschaft des Testators beigedruckt worden, auch sich 
aus dem über die Annahme des Testaments aufgenommenen Protokoll nicht 
abnehmen läßt, ob die auf dem Testament befindliche Ueberfchreibnug in 
Gegenwart des Testators von dem Richter auf das Testament geschrieben 
worden. 

Berlin, am 13. Februar 1798. 

R e s c r i p t . 

Unsere Gesetzkommission hat, Euerm Petit« vom 5. Januar d. I . gemäß, unter 
dem 13. d. M. ein Conklusum 

über die Anwendung des A. L. R. Thl. I. Tit. 12. §. 103., in Ansehung der 
Gültigkeit eines Testaments, 

abgefaßt. Wir lassen Euch solches hierbei originaliter zur Nachachtung in dem 
vorliegenden und in künftigen gleichen Fällen um so mehr zufertigen, da aus der 
Parallelstelle in der A G. £>. Thl. II. Tit. h. §. 5. 6. deutlich erhellet, daß es nur 
auf Beobachtung der Erfordernisse eines vollkommen glaubwürdigen und durchaus 
vollständigen Protokolls ankommt, mithin aus solchen Unterlassungen, welche nie-
mals zu irgend einem Zweifel über die Gewißheit des Willens auch nur fcheinba-
ren Anlaß geben können, eine Nullität herzuleiten ist. 

Berlin, am 26. Februar 1798. 
(Stengels Beitr. Bd. 7. S . 246 — 254.) 

(Aufgen. in §• 33. des Anhanges zu § 139. I. 12. des A. L. R.) 

Von» Verdate der Siegelung und Inventur. 

§. 7. Wenn der Testator bei der Ausnahme oder Uebergabe 
seines Testaments die gerichtliche Siegelung und Inventur seines 
Nachlasses verbittet; so muss dessen nicht nur, wie sich schon 
von selbst versteht, in dem Protokolle gedacht, sondern auch 
dieser Erklärung in der aus den Umschlag des Testaments zu 
setzenden Registratur, und in der dem Testator zu ertheilenden 
Rekognition, ausdrücklich erwähnt werden. 
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Aufbewahrung der Testamente. 

§. ß. Die gerichtlich aufgenommenen und übergebenen Te
stamente bleiben, nach Vorschrift der Gesetze, in so fern sie nicht 
von dem Testator selbst zurückgefordert werden, der Regel nach, 
bis zur erfolgenden Publikation, in gerichtlicher Verwahrung! 

Dergleichen Testamente müssen also entweder in einem be
sonders dazu gewidmeten Behältnisse, oder in einer besondern 
Abtheilung des Depositalkastens aufbewahrt werden; und wegen 
der äussern Sicherheit, sowohl des Behältnisses selbst, als des 
Orts und Gelasses, in welchem dasselbe steht, sind alle Vorschrif. 
ten der Depositalordnung, in Ansehung anderer zum gerichtlichen 
Deposito gehöriger Urkunden zu beobachten. 

Eben so finden, wegen der Annahme, Aufbewahrung und 
Zurückgabe solcher Testamente, alle Vorschriften der Deposital
ordnung, bloss mit den aus der INatur der Sache sich von selbst 
ergebenden Maassgaben, Anwendung. 

Doch müssen die Gerichte über die Testamente ein beson
deres Mandatenbuch, und eben so die Depositarien ein besonde
res Protokollbuch, halten; dergestalt, dass die Testamente mit 
den anderen Depositis nicht vermischt werden. 

1) R e s c r i p t vom 5. April 1828, betreffend die Aufbewahrung der Testamente bei Ge> 
n'chtsäiuter». 

Dem König!. Dber-Landesgericht wird auf den Bericht vom 7. März c , be
treffend die Einrichtung der Testaments-Depositorien bei den Gerichtsänttern zn 
Halle, eröffnet: daß die Vorschläge, welche die zurückerfolgendenAnlagen dieses Be« 
richts enthalten, nicht bewilligt werden tonnen. Denn es ist ganz unnöthig, bei 
einem jeden Gerichtsamte zur Aufbewahrung der Testamente eine Deposital-Einrich-
tung zu machen. Die strengen Vorschriften, welche die A. G> D. Thl. II. Tit. 4. 
§ 8. wegen depositalmäßiger Aufbewahrung der Testamente getroffen hat, sollen 
bei den Gerichtsämtern des Departements nicht zur Anwendung »ommen. Der 
Iustizminister hat deshalb im Berichte vom 3. Juli 1827, worauf die öffentlich 
bekannt gemachte C. O. vom 13. Juli pr. erging, des Königs Majestät vorgetragen, 
daß die Aufbiwahrung der Testamente bei den Landgerichten mit größerer Sicher-
heit verbunden sei, als wenn dieselbe bei den Gerichtsämtern erfolge, da bei diesen 
keine dazu erforderliche Depositalverwaltung zu organisiren sei/ es jedoch zu genügen 
scheine, wenn die Testamente in einem Kasten oder Schranke, der im Gerichtslokal 
verwahrt stehe, niedergelegt würden, und dies Behältniß nur unter Verschluß des 
Aktuars und Richters zu stehen brauche. Diese Grundsätze sind genehmigt, und 
bestimmt deshalb die C. £>. vom 13. Juli pr. ausdrücklich: 

daß die Gerichtsämter die Testamente in einem unter gemeinschaftlichem 
Verschluß des Richters und Aktuars aufzustellenden Behältnisse gültig auf-
bewahren könnten. 

In Rücksicht auf diese Festsetzung hat das Königl. Dber-Landesgericht am 
3. August pr. die Anweisung erhalten, zu ermitteln, bei welchen Aemtern dergleî  
chen mit zwei Schlössern versehene Behältnisse mangelten, und sie dort einzurichten. 
Hiernach hat das Königl. Ober-Landesgericht das Landgericht zu Halle zu beschei« 
den und es anzuweisen, bei jedem Gerichtsamte in der Stadt Halle einen zur 
Aufbewahrung der Testamente geeigneten, mit zwei Schlössern versehenen Kasten, 
der nicht über 10 Rthlr. kosten darf, anzuschaffen, insofern nicht schon ein dazu 
taugliches Behältniß vorhanden ist. 

(v. K. Ihrb. Bd. 31. S . 277.) 

2) a. R e s c r i p t vom 30. Oktober 1797, betreffend die Einreichung der von Patrimonial» 
Gerichten aufgenommenen Testamente an das Obergericht. 

Auf Eure Anfrage vom 16. d. W. wegen der von den Gutsbesitzern bei ihren 
Patrimonialgerichten errichteten und an Euch zur Aufbewahrung eingesandten Te« 
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stamente, fügen Wir Euch hiermit zu Eurer Bescheidung und Achtung zu wissen, 
wie es keinem Bedenken unterworfeil fei, daß Testamente, welche bei einem Patri-
monialgericht unter Beobachtung der gesetzlichen Erfordernisse niedergelegt werden, 
ohne Unterschied der Person des Deponenten, an ihrer Gültigkeit dadurch nichts 
verlieren, wenn sie ad instantiam desselben an das Dbergericht der Provinz zur 
Asservation eingesendet werden. 

(N.C.C. T. X. S . 1469. Nr. 88. de 1797.) 
(Aufgen. in §. 33. des Anhanges zu §. 139. I. 12. §. 91. des A. L. R.) 

b . R e s e r i p t vom 15, Februar 1832, betreffend die Aufbewahrung eines von einem Un> 
tergerichte aufgenommenen Codieills bei einem andern Untergeticht. 

Der Iustitiarius A. beschwert sich in der abschriftlich beigefügten Vorstellung 
vom 21. Dezember v. I . über die von dem Fürstenthumögerichte zu B. unter ®tu 
stimmung des Konigl. Ober-Landesgerichts verweigerte Annahme des von einem 
Untergerichte aufgenommenen Codieills der verwittweten N. N. 

Wenn gleich der Iustizminister die Sorgfalt nicht verkennt, womit der Gegen-
stand in der diesfalls erlassenen Bescheidung des Konigl. Ober-Landesgerich<s vom 
6. Dezember v. I . erwogen ist, so kann derselbe doch in der Materie selbst der 
Anficht: 

„daß ein Untergericht von einem andern Untergerichte ein, von diesem unter 
Beobachtung der gesetzlichen Förmlichkeiten aufgenommenes und verschlossn 
nes Codicill zur gerichtlichen Asservation nicht annehmen dürfe," 

keineswegs beipflichten. Denn in dem §. 33. des Anhanges zum A. L. R. ist aus-
drücklich festgesetzt: 

„Wenn das über die Errichtung oder Uebergabe des letzten Willens aufge-
nommene Protokoll vorschriftsmäßig abgefaßt, geschlossen und unterschrieben, 
auch die Identität des Aufsatzes gar nicht zweifelhaft ist: so soll der letzte 
Wille allein deswegen, weil das Gerichtsstegel nicht beigefügt, oder die Zeit, 
wo er dem Richter übergeben wurde, darauf uicht vermerkt worden ist, oder 
weil der Richter sonst bei der darauf folgenden Aufbewahrung einen Fehler 
begangen hat, nicht für ungültig geachtet werden." 

Es ergeben ferner die dieser Disposition zum Grunde liegenden Motive, wie die 
Gesetzgebung dafür gehalten hat: 

„es erhelle schon aus den parallelen Stellen in der A. G. £>. Thl. II. Tit. h. 
§. 5 und 6., daß es überall nur auf Beobachtung der Erfordernisse eines 
vollkommen glaubwürdigen und durchaus vollständigen Protokolls ankomme, 
mithin aus solchen Unterlassungen, welche niemals zu irgend einem Zweifel 
über die Gewißheit des Willens auch nur scheinbar Anlaß geben konnten, 
keine Nullität herzuleiten sei." 

(cfr. Rescript vom 26. Februar 1798, Stengels Beitr. Bd. 7. S . 252.) 
Hiernach läßt sich kein zureichender Grund absehen, warum von einem Unter-

gerichte nach Verschiedenheit der eintretenden Umstände im Allgemeinen sowohl, als 
auch insbesondere im vorliegenden Falle, 

wo die Testatrir aus speciellen und rücksichtswerthen Ursachen darauf ange-
tragen hat, 

die Annahme des in Rede steheuden Codieills von dem Fürstenthumsgericht zu B. 
abgelehnt werden könnte. 

Die in dem §.30. des Anhanges zum A. 2. R. enthaltene Bestimmung: 
daß Testamente, welche bei einem Patrimoniatgerichte niedergelegt worden, 
nicht von ihrer Gültigkeit verlieren, wenn sie an das Dbergericht der Pro« 
vinz zur Asservation gesendet werden, 

dient der oben ausgeführten Ansicht zum besondern Stützpunkt, und kackn nicht, 
wie das Konigl. Dber.Landesgericht annimmt, als Ausnahme von der Regel, son-
dem sie muß vielmehr als eine Bestätigung des in dem $. 33. des Anhangs aus
gesprochenen allgemeinen Grundsatzes betrachtet werden. 

Das Konigl. Dber.zaudesgeiicht wird demgemäß angewiesen, an das Fürsten-
thumsgericht zu B. auf den Grund des gegenwärtigen Reskripts das Erforderliche 
zu verfügen, und in ähnlichen Fällen darnach zu achten, auch den Iustitiarius A. 
zu B. davon in Kenntniß zu fetzen, 

(v. K. Ihrb. Bd. 39. S . 136.) 

3) Vergl. §. 33. des Anhanges zu §. 139. I . 12. des A. L. R., wonach ein Testament wegen 
eines bei der Aufbewahrung begangenen Fehlers nicht als ungültig zu erachten. 

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV« 7 
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Anh. §. 428. Wenn dem Testator aus besonderen Grün
den daran liegt, die Existenz seines Testaments geheim zu 
halten; so kann von dem gewöhnlichen Verfahren, wonach 
der Vortrag wegen des Testaments durch den Siegelzettel, 
das Expeditionsbuch- und Depositalprotokoll gehen muss, 
in einzelnen Fallen eine Ausnahme gemacht werden. Auch 
muss der Vorgesetzte des Gerichts die Sache dergestalt ein
leiten^ dass die Handlung nur den Mitgliedern des Kollegii 
und dem Sekretär, welche zur Aufnahme des Testaments de-
putirt worden, und sonst keinem Andern, bekannt werden. 

R e s c r i f l t vom IN. Februar 1804, betreffend die Geheimhaltung der Testamente auf den 
Wunsch des Testators (Neues Archiv Bd. 3. ©.454.); aufgen. in §.428. des Anhanges. 

Zurückgabe. 
§. 9. Da einem jeden Testator frei steht, seine letztwillige 

Disposition zu ändern und zurückzunehmen; so soll es damit fol
gendergestalt gehalten werden. 

Das Gesuch um die Zurücknahme kann der Testator persön
lich zum Protokolle, oder durch einen mit gewöhnlicher Voll
macht versehenen Mandatarius, oder auch schriftlich anbringen. 

Auf das solchergestalt angebrachte Gesuch muss aber ein 
Termin zur Zurückgabe schriftlich anberaumt, und der Testator 
vorgeladen werden, in diesem Termine entweder in Person, oder 
durch einen mit gerichtlicher Specialvollmacht versehenen Man
datarius zu erscheinen; das Testament aus den Händen des Ge
richts zurück zu empfangen; und die wegen geschehener Niederle-
gung erhaltene Rekognition zurück zu geben, oder dieselbe zu 
amortisiren. Zugleich mit dieser Vorladung muss auch eine Ver
ordnung an die Depositarien erlassen werden, in dem anberaum
ten Termine das Testament aus der gerichtlichen Verwahrung 
heraus zu nehmen, und an das Gericht abzuliefern. 

Befindet sich der Testator an dem Orte selbst, wo das Ge
richt seinen Sitz hat; so muss er den Termin in Person abwar
ten, oder die Rückgabe in seiner Behausung, zu eigenen Händen, 
durch eine Deputation, nachsuchen. Nur für abwesende Testa
toren können Special bevollmächtigte zugelassen werden. 

Wenn nun in dem Termine der Testator gehörig erscheint; 
so muss ihm das versiegelte Testament zur Erklärung: ob es 
wirklich dasjenige sei, welches von ihm ehemals niedergelegt 
worden, vorgezeigt; ihm sodann zurückgegeben, über die ganze 
Verhandlung ein Protokoll aufgenommen, und selbiges von dem 
Testator, oder seinem gerichtlichen Specialbevollmächtigten, mit 
unterschrieben werden. 

Da nach diesen Vorschriften zwischen der Rückforderung 
eines Testaments, und dessen wirklicher Zurückgabe, doch immer 
einige Zeit verlaufen kann, und nach der Vorschrift des Land
rechts Thl. I. Tit. XII. §. 569- ein Testament durch die hlosse 
Zurückforderung allein noch nicht entkräftet wird; so müssen die 
Gerichte sich die vorzüglichste Beschleunigung aller dergleichen, 
die Retradition eines Testaments betreffenden Verfügungen ganz 
besonders angelegen sein lassen. 
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Anh. §. 429. Soll die Zurückgabe eines Testaments durch 
eine Kreis-Justi%kommission erfolgen; so kann derselben 
das Testament mit der Post übersendet werden. 

K e s c r i p t vom 1. März 1S02, betreffend die Uebel scndung eines zurückzugebenden Tesia« 
ments durch die Post. 

Da die Kreis-Iustiz-Kommisflonen authorisirt sind, im Namen der Regierung 
Testamente anzunehmen, «nd solche demnächst an diese zur weiter» Aufbewahrung 
einzusenden, so ist es keinem Bedenken unterworfen, daß dergleichen Testamente, 
wenn sie hiernachst zurückgenommen werden, auf den Antrag des Testatoris an die 
Krcis-Iusiiz-Kommission zurückgesandt,, und demselben durch diese wieder ausgehän-
digt werden können. Die Gefahr, daß die Testamente auf der Post verloren gehen 
könnten, ist hier nicht größer, als bei deren Annahme; es steht auch die Vorschrift 
des A. 8. R. Thl. l. Tit. 12. §. 57J. und der A. G. £). Thl. II. Tit. 4. §. 9. diesem 
Verfahren, welches auf der besondern Verfassung der Kreis-Justiz-Kommissionen 
beruht, nicht entgegen. Uebrigens versteht es sich von selbst/ daß die Wirkungen 
der Zurücknahme, bei nicht früher ausdrücklich erklärter Absicht der Aufhebung, 
erst dann eintreten, wenn die Kreis-Iustizkommission das Testament ausgehändigt 
hat. Wir ertheilen Euch solches auf den Bericht vom 15 Februar d. I . hiermit 
zum Bescheid. 

(Neues Archiv Bd. 2. S . 382.) 

Publikation. 

§. 10. Die Fälle, in welchen die Publikation eines Testa
ments, nach notorisch erfolgtem oder gehörig nachgewiesenem 
Absterben des Testators, auf das Ansuchen eines Interessenten, 
oder auch von Amts wegen zu verfügen; was für Personen dabei 
zuziehen, und wie bei der Publikation selbst zu verfahren sei, 
sind in den Gesetzen umständlich vorgeschrieben (A. L. R. a. a. O. 
§. 209—225.). Es muss also, wenn der Termin zur Publikation 
eines Testaments* anberaumt wird, zugleich den Depositalien die 
Herausgabe desselben an das Gericht nach der Verordnung §. 9. 
anbefohlen werden. 

Anh. §. 430. Verlangt ein überlebender Ehegatte aus be
sonderen Gründen^ dass ein von ihm und dem Verstorbenen 
errichtetes wechselseitiges Testament nach geschehener Publi
kation anderweit wieder bis %u seinem Ableben versiegelt 
deponirt werde; so kann demselben nach vorher gegangener 
vorsebriftsmässiger Bekanntmachung an sämmtliche darin 
benannte Erben und Eegatarien gewillfahrt werden. 

1) R e s e r i p t vom «. Oktober 1802, betreffend die Publikation früherer durch spätere 
Verorduunge» aufgehobenen Testamente. 

°̂ n den Gesetzen ist nirgends angeordnet, daß aufgehobene annullirte Testamente 
publijirt werden sollen; vielmehr müssen solche bis zur erledigten Verjährungsfrist 
in gerichtlicher Verwahrung liegen bleiben, weil die Möglichkeit übrig bleibt, daß ein 
letzteres oder späteres Testament, welches ein früheres aunulliret, annoch angefochten 
werden kann. Tiefe Frage ist nach den ^tengelfchen Beiträgen Bd. 14. prä 291. 
schon zur Sprache gekommen, und beim Kammergerichte ganz richtig behandelt 
worden. Wir geben Euck solches auf den in der Beschwerdesäche des 3t. N. wegen 
verweigerter Zurückgabe des Testaments der 3t. N. unterm 2t. September c. erstat
teten Bericht zu erkennen, und wollen, daß Ihr Euch in diesem und ähnlichen 
Fällen hiernach achten sollet. 

(Neues Archiv Bd. 3. S. 10.) 
lAufgen. in §. 39. des Anhanges zu 5. 21'». l, 12. des A. V. R.) 

7 ' 
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2) n. R e s e r i p t von, 10. Dezember 1801, betreffend die Publikation wechselseitiger 

Testamente. 

Auf Eure Anfrage vom 30. v. M . lassen wir Euch hierdurch besckeiden, daß in 
allen Fällen, wenn ein wechselseitiges Testament zweier Ehegatten nach dem Tode 
des einen publizirt wird, den darin bekannten Erben und Legatarien von dessen I n -
halt sofort, ohne Unterschied, ob die Erbeseinsetzung oder das Vermächtniß von 
dem verstorbenen, oder von dem überlebenden Elegatten bcrkömmt, auf die im 
A. L. R . 13hl. l. Tit. 12. §. 230. v. f. vorgeschriebene Weise Nachricht ertheilt wer-
den muß, und bedarf es in der Regel keiner fernern besondern Aufbewahrung eines 
solchen Testaments, da dasselbe nach erfolgter Publikation doch nicht weiter geheim 
gehalten werden könnte. Wenn jedoch der überlebende Ehegatte aus besondern 
Gründen verlangt, daß die letztwillige Verordnung nach geschehener Publikation 
anderweitig wieder bis zu seinem Ableben versiegelt deponirt werde, so kann dem-
selben hierunter zwar gewillfahrt werden, es muß aber auch in diesem Fall vorher 
allemal die vorschriftsmäßige Bekanntmachung des Inhalts an sämmtliche darin 
benannte Erben und Legatarien erfolgen. 

(Neues Archiv Bd. 3. S . 11.) 

b. R e s c r i p t vom 2?. Juli 1818, betr. die Untersagung der Eröffnung eines Testaments. 

Dem Königl. Ober.'Landesgericht wird auf die in dem Bericht vom 16. d. M . 
gestellte Frage: 

ob es einem Testator erlaubt fei, die Eröffnung des errichteten letzten Willens 
auf länger, als die im A. L. R . Thl. l. Ti t 12. §. 21«. bestimmte Zeit zu 
untersagen ? 

zum Bescheide ertheilt/ daß die Bestimmungen eines Erblassers hinstchtlich des Zeit-
Punkts der Publikation seines Testaments dem Gerichte in der Regel zur Richl-
schnür dienen müsse». Die Nothwendigkeit, dieses Prinzip festzuhalten, dringt sich 
ganz besonders in dem Falle auf, wo ein testamentum recipromm vorhanden ist, 
und ein überlebender Ehegatte existirt. Der §. 21«. Sit. 12. Thl I. des A. 8. R . 
fetzt stets stillschweigend voraus, daß ein Verbot der Publikation, oder eine nähere 
Zeitbestimmung hinstchtlich der letztern, nicht gegeben sei. Die Zulässigkeit eines 
solchen Verbots liegt in den Vorschriften des §. 229. l. a. und eben diese Gesetzstelle 
enthält zugleich die Bedingung, unter welcher eine Ausnahme davon gemacht, und 
dem Richter die Einsicht des Testaments gestattet werden kaim. 

Das Stempel-Interesse wird durch die Anfertigung und Einreichung eines 
Rachlaß-Inventarii vollkommen gedeckt und da in dem vorliegenden Falle die über-
lebende Ehefrau des verstorbenen Pfarrers N . sich bereits hierzu erboten hat, und 
von keinem Dritten aus sonstigen gesetzlichen Gründen auf die Publikation des 
Testaments j \ a . angetragen ist; so hat das Königl. Ober-Landesgericht seinerseits 
nicht darauf zu bestehen. (v. K. Ih rb . Bd. 12. S . 5.) 

c. R e s c r i p * vom 30. August 1824, betreffend die Zeit der Publikation eines Wechsel» 
seitigcn Testaments. 

Das Königl. Ober ̂  Landesgericht erhält hierneben die Beschwerde des Justiz-
Kommissarius v. T. vom 10. d. M . 

Die Verfügungen des Kollegii vom 13. November pr. und 9. v. M . , gegen 
welche dieselbe gerichtet ist, und wonach das wechselseitige Testament der T.schen 
Eheleute, obgleich das Absterben der Ehegattin bescheinigt ist, wst dann erfolgen 
kann, wenn dasjenige des Ehemannes nachgewiesen ist, erscheinen in der That 
befremdend, da e»n wechselseitiges Testament, so fern der verstorbene Ehegatte nicht 
ausdrücklich die Publikation desselben bei Lebzeiten des Ueberlebenden verboten hat, 
von welchem Falle das Refeript vom 27. Jul i 1818 handelt, nach dem Tode deS 
Erstverstorbenen eröffnet werden muß. Das (Tit.) hat daher die Beschwerde noch-
mals zu prüfen, und derselben entweder abzuhelfen, oder seine Gegengründe an-
zuzeigen. 

(Act. des Iustjzm. Gen. T. 13. Vol. I. Fol. 27.) 

3) a. R e s c r i p t vom l i . November 1833, betreffend das Verfahren zur Verhütung, daß 
Testamente ganz oder zu lange uneröffnet liegen bleiben. 

Die Vorschrift des A. L. R. Thl. I. Tit. 12. §. 216. 
daß Testamente sechs Wochen nach dem notorischen Ableben des Testators 
von Amts wegen eröffnet werden sollen, 
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geht in vielen Fällen nicht in Erfüllung, weil den Beamten der Gerichte, welche 
die Testamente zu verwahren haben, das erfolgte Ableben der Testatoren nicht be-
tanut wird. 

Um zu verhüten: 
daß Testamente, deren Publikation nicht in Antrag gebracht worden/ nicht 
uneröffnet, und die Bestimmungen der Testatoren unerfüllt bleiben; 

daß sich die Zahl der Testamente/ welche nach änjähriger Niederleanng, — 
der Vorschrift des A. L. R. Thl. l. Tit. 12. §.218. zufolge — eröffnet wer
den müssen, — anhäufet, 

und daß Streitigkeiten aus einer zu späten Eröffnung von Testamenten 
entstehen, 

wird hierdurch Folgendes bestimmt: 
J) Die Verzeichnisse der bei einem Gerichte niedergelegten Testamente müssen 

alle 3ahre wenigstens e inma l revidirt werden, um zu ermitteln, ob sich darunter 
Testamente notorisch verstorbener Personen vorfinden. 

Wie diese Revision zu veranlassen ist, bleibt der Beurtheilung und Bestim-
mung des Präsidiums des Gerichts überlassen. 

Es dürfte am zweckmäßigsten fein: 
». dem Beamten, dem die Bearbeitung des Erbschaftsstempelwesens übertragen 

ist, oder dem Registratur-Beamten in der Testaments- und Verlassenschafts-
Registratur ein Duplikat der Testamenten-Liste zuzustellen, um darauf bei 
der Anfertigung der Erbschaftsstempel-Tabelle, oder bei der Einleitung der 
Rachlaßsachen Rücksicht nehmen zu können; 

d. eine Vergleichung seiner Liste mit der Testamentenliste des Kollegiums alle 
Jahr zu veranstalten, und 

c. auf jeder Todesanzeige, die er erhält, von ihm bemerken zu lassen^ ob ein 
Testament des Verstorbenen im Testamentenarchiv aufbewahrt wird, oder nicht. 

2) Wenn in einem Testamente, dessen Publikation veranlaßt ist, sich bemerkt 
findet, daß der Erblasser bereits früher ein Testament gerichtlich niedergelegt hat/ 
so hat der Richter — welcher nach dem A. L. R . Thl. I. Tit. 12. §. 238. die Aus-
fertigung des Testaments und dessen Bekanntmachung an die Erden zu bewirken 
bat — dem Gerichte, bei welchem sich das frühere Testament niedergelegt befindet. 
von Amts wegen von der Existenz und Publikation des spätern Testaments An-
zeige zu machen, damit die Publikation des ältern Testaments auch verfügt werde/ 
oder in dem Falle, wenn durch das spätere Testament das frühere widerrufen wor-
den/ nach Vorschrift des §. 39 des Anhangs zum A. L. R . unterbleibe. 

Nach vorstehenden Bestimmungen hat sich das Königl. Ober-Landesgericht — 
nicht allein selbst zu achten, sondern auch die dem Kollegium untergeordneten Ge-
richte dem gemäß anzuweisen; von dem Präsidium aber ist im Jahresberichte jedes-
mal anzuzeigen: ob die Revision der Testamentsverzeichuiffe im Lauft eines Jahres 
erfolgt ist. 

(v. K. Ihrb. Bd. 42. S . 284.) 

b. R e s r i p t vom 19. Juni 1834, betreffend die Kosten der gerichtlichen Bekanntmachung 
wegen Eröffnung der feit länger als 50 Jahren dcponirten Testamente. 

Es ist von Seiten des Iustizministers 
wegen gebührenfreier Insertion der gerichtlichen Bekanntmachungen, betreffend 
die Eröffnung der seit länger als 56 Jahren deponirtcn Testamente in die 
Intelligenzblätter, 

mit dem Herrn General-Postmeister und dem Herrn General der Infanterie, Ge-
Heimen Staatsminister Grafen v. Lot tum Rücksprache genommen worden. I m 
Einverständnisse mit denselben wird hierdurch bestimmt: daß die Gerichtsbehörden 
zwar verpflichtet sind, die bei den Bekanntmachungen über die in den Depositoren 
derselben befindlichen ««eröffneten Testamente betheiligten Personen zu ermitteln, 
und von diesen, so wie von den sich meldenden Interessenten, oder aus dem etwa 
vorhandenen Nachlasse des Testators, die ihnen von den Jntelligenz-Komtoirs an-
gezeigten Infertionsgebühren pro rata einzuziehen, daß aber die Intelligenz^Kom-
toirs dagegen die Infertionskosten für dergleichen Bekanntmachungen so lange zu 
stunden haben, bis deren Einziehung von den betreffenden Interessenten vr« rat« 
möglich und erfolgt ist. 

Hiernach hat das Königl. tc. in Zukunft zu verfahren, und die Untergerichte 
im Bezirke des Kollegiums demgemäß anzuweisen. 

lv. K. I h rb . Bd. 43. S . 567.) 
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4) R e s e r i g » * von, 17. SOJoi 1S06, daß Der Richter bei der Publikation der Testamente 
die Iiitercsscilteu auf tie Mänael desselben nicht aufmerksam zu machen habe. 

Auf Crueni, betreffend das Testament des verstorbenen Amtsrathes N. 91. auf 
N. N. unterm 29. April c. erstattete» Bericht und die darin enthaltene Anfrage 
über Eure Befuqniß, die ausgeschlosseneu Intestaterben mit den Mängeln eines 
Testaments, worüber ihre Agnition erfordert wird, bekannt zu machen, lassen Wir 
Euch hiermit zum Bescheid ertheilen, daß fein hinreichender Grund vorhanden ist, 
um bei der zu erfordernden Agnition der Intestaterben sie zugleich mit den gerüg-
ten Fehlern des Testaments bekannt zu machen, und sie dadurch gleichsam zu einem 
deshalb zu entamirenden Rechtsstreit über die Gültigkeit desselben aufzufordern, 
zumal bei dem N.Nschen Testament die gerügten Mängel nicht von der Beschaffen-
heit zu sein scheinen, daß daraus die Nullität desselben sich unwidersprechlich ergiebt. 

Die Gesetze verlangen auch eine solche Belehrung nur in solchen Fälleu, wo 
dadurch einem künftigen Prozesse vorgebeugt weiden kaun, welches in dem vorlie-
gendeu Falle gerade das umgekehrte Verhältniß sein wiirde, oder bereits wirklich 
schwebenden Prozessen, in Gefolge der Vorschrift der G. £>. Thl. 1. Zit. 9. §.11. : c , 
welches gleichfalls in der Natur dieses, pon dem in der Anfrage enthaltenen durch« 
aus verschiedenen, Falles nicht ist. 

I n allen andern Fällen muß es lediglich bei der Regel, nach welcher jeder 
Interessent seine Gerechtsame, und was er deshalb zu thun und zu lassen hat, be-
urtheilen und sich deshalb berathen muß, verbleibe», wonach denn auch im gegen-
wältigen Falle die weitere Verfügung zu treffe» ist. 

(N.C.C. T. XII. S . 347. Nr. 63. de 1800 u. Mathis Bd. 9. S . 470. Abschn. 2.) 

§ . 1 1 . A u c h w e g e n d e r , n a c h erfolgter P u b l i k a t i o n , durch 
d e n R ich te r von Amts w e g e n z u verfügenden Bekann tmachungen , 
h a t es bei den Vorschrif ten des L a n d r e c h t s a. a. 0 . § . 2 3 0 — 2 3 9 . 
sein B e w e n d e n . 

1) a. R e s c r l p t vom 12. November 1819, betreffend die Ausfertigung der Testamente 
für mehrere Erben gemeinschaftlich. 

Die Vorschrift des A. L. R. Thl. I. Tit. 12. §. 230.: 
daß allen, welchen in einem Testament oder Codicill ein Erbrecht oder Ver-
mächtniß beigelegt ist, der Richter von Amts wegen auf Kosten des Nach-
lasses davou Nachricht geben soll, 

ist nicht so zu deuten, daß jeder Erbe, selbst gegen seinen Willen, eine Ausfertiguug 
des Testaments annehmen müsse. 

Tem Königl. ^ber-Landesgericht zu Frankfurt wird daher auf die urschriftlich 
bekommende Vorstellung der N schen Erben zu N. vom 4. d. M. zu erkennen ge-
geben, daß, wenn die bei der Publikation des Testaments gegenwärtigen Erben 
erklärt haben, sämmtlich nur eine Ausfertigung des Testaments zu verlangen, ibncu 
auch nur diese eine Ausfertigung hätte zugestellt werde» sollen. Sobald diesemnach 
die nicht erbetenen Ausfertigungen des Testaments zurückgereicht werden, hat das 
Kollegium 'die Niederschlagung der dafür angesetzten Kosten zu veranlassen, 

(v. K. Ihrb. Bd. 14. S . 172.) 

l») R e s c r i p t vom 28. April 1834, betreffend die Erthcilung eines Erbeslegitimations' 
ältestes für Testamcnlserbeu. 

Der Justiz-Kommissarius N . N . beschwert sich in der abschriftlich anliegenden 
Vorstellung vom 28. v. M , darüber, daß das Königl. Ober-Landesgericht seinem 
Mandanten, dem Freiherrn von B. zu E. die Ausstellung eines Attestes über seine 
Legitimation als alleinigen Testamentserben seines verstorbenen Vaters versagt hat. 

Wenn gleich Atteste dieser Art in der Regel nicht zu ertheile» sind, die Testa-
mentsausfertigung vielmehr die Stelle eines solchen Attestes vertritt, so sind doch 
allerdings Fälle denkbar, in denen dem Erben daran liegen muß, nicht den ganzen 
Inha l t eines Testaments zu veröffentlichen. I n einen, solche» Falle genügt ein 
Auszug aus dem Testamente, soweit dasselbe die Erbeseinsetzung zum Gegenstande 
hat, mit Hinzufüguug eines Attestes. 

daß in dem Testamente weiter keine Bestimmung enthalten ist. welche auf 
die Erbeseinsetzuug und die Dispositionsbefuguiß des Erben sich beziehe, uud 
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daß dieser Auszug dem N. N. zum Ausweis darüber ertheilt werde, daß er 
zum alleinigen Erben des :c. ernannt worden, 

(v. K. Ihrb. Bd. 43. S. 448.) 

2) a. R e s c r i p t vom 13. April }82i, betreffend die Ausfertigung des Testaments, wenn 
der publizirende Richter nicht der ordentliche ist. 

Dem Konigl. Land- und Stadtgericht wird auf dessen Eingabe vom 7. v. M. 
zur Resolution ertheilt: daß die von dem Dber-Landesgericht daselbst angenommene 
Meilmng, daß der das Testament publizirende Richter, wenn er nicht der ordent-
liche ist, und daher dem letztern das Original-Testament nach näherer Vorschrift 
des §. 237. Tit. 12. Thl. I. des A. L. R. Übersenden muß, sich mit Ertheilung der 
Ausfertigungen, auch selbst auf Verlangen der Interessenten, gar nicht zu befassen, 
sondern dies dem ordentlichen Richter zu überlassen habe, auf richtiger Interpre-
tation der Gesetze beruhet und zu befolgen ist. So wird auch überall verfahren, 
und die vom Kdnigl. Land- und Stadtgericht dagegen angeführten Zweifel werden 
durch die Verfügung des Dber.landesgerichts vom 15. Dezember v. I . beseitigt. 

(v. K. Ihrb. Bd. 17. S . 12.) 

b. R e s c r i p i vom 25. August 1823, betreffend die Einsendung des Original'Annahme» 
Protokolls mit dem Testamente an den ordentlichen Richter. 

Auf die Anfrage des König!. Land- und Stadtgerichts vom 8. d. M. wird dem
selben eröffnet, daß die Meinung des Ober-Landesgerichts, nach welchem 

die Original-Annahme-Verhandlungen über letztwillige Verordnungen mit 
dem Original-Testamente und dem Publikationsprotokoll dem ordentlichen 
Richter eingesendet werden müssen, 

die richtige und von dem Königl. Land- und Stadtgericht zu befolgen ist. 
(v. K. Ihrb. Bd. 22. S . 85.) 

3) R e s e r i p t vom 3. Dezember 1832, betreffend die Ausfertigung der Testamente mit 
dem Aunahmeprototoll. 

Aus einer vom Königl. Pupillen-Kollegium daselbst eingereichten Abschrift der 
von dem Königl. Ober-Landesgerichte erfolgten Ausfertigung des Testaments der 
zu C. verstorbenen Wittwe v. B. hat der Iustizminister ersehen, daß das Königl. 
Ober-Landesgericht nur das von der Erblasserin übergebene Testament und das 
Mblikationsprotokoll vom 29. September d. I , , nicht aber die Verhandlung über 
die Annahme des Testaments, hat ausfertigen lassen. Diese Auslassung kann der 
Iustizminister nicht billigen. Die Ausfertigung eines Testaments muß alle Ver-
Handlungen enthalten, welche dazu gehören, die Gültigkeit des Testaments zu über-
sehen, hierzu wird das Annahmeprotokoll wesentlich erfordert. Das Königl. Ober-
Landesgerickt hat künftig dasselbe immer in die Ausfertigung aufnehmen zu lassen. 

(v. K. Ihrh. Bd. 40. S. 416) 

4) R e s c r i p t vom 28. Oktober 1833, betreffend die Aufbe>vahrung und Ausfertigung der 
von Ausländern bei hiesigen Gerichten deponirten Testamente. 

Dem Königl. Ober-Landesgerichte wird auf die im Berichte vom 5. d. M. ge-
machte Anfrage in der Rachlaßaugelegenbeit des Großherzoglich Hessischen wirkli-
chen Geheimen-Raths und außerordentlichen Gesandten, Freiherr« v. S. , zum 
Bescheide ertheilt, daß die Vorschrift des A. L. R. Thl. I. Tlt. 12. §.237., wonach 
Testamente, welche bei dem persönlichen Richter des Testators deponirt sind, nach 
erfolgter Publikation dem gedachten Richter zur fernern Aufbewahrung und Aus-
fertigung zugesandt werden müssen, keine Anwendung auf den Fall findet, wenn der 
ordentliche Gerichtsstand des Testators im Auslande sich befindet. In diesem Falle 
muß das Testament, wenn der Fremde, der es in hiesigen Landen errichtet, keinen 
erimirten Gerichtsstand aehabt hat, bei dem Richter, bei welchem es niedergelegt 
ist, verbleiben. Hat derselbe aber, mit Rücksicht auf die Vorschrift der A. G. O. 
Thl. l. Tit. 2. §. 2<i., zu den Erimirten gehört, so muß das Testament, wenn es bei 
einem Untergericht niedergelegtworden ist, unter Zurückbehaltung einer beglaubten 
Abschrift des Testaments, so wie des Annahme- und Publikationsprotokolls, an das 
Obergericht des Departements gesendet werden. Dieses hat, wegen dessen Ausser-
tiglusg und Aufbewahrung die erforderlichen Verfügung*» zu treffen. 
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Hiernach muß das Testament des Großherzoglich Hessischen Gesandten, Frei* 
Herrn v. S.. bei dem Königlichen Ober-Landesgericht ausgefertigt und ferner auf-
bewahrt werden. 

(v. K. Ihlb. Bd. 42. S . 286.) 

5) ll. R e s c r i p t vom 13. April 1801, betreffend die Einsendung der bei Untergerichteil 
depom'rttn Testamente an das Obergericht, wenn in dem Testamente Legate für milde Stiftungen 
angeordnet sind; f. v. R. Samml. Bd. V i S. 4M. 

b. R e s e i ' i p t vom 26. August 1833 nebst Bericht, daß es dieser Einsendung nicht mehr 
bedürfe. 

n. 

Nach der Vorschrift des A. 8. R. Thl. J. Sit. 12. §. 239. wurden bisher die bei 
den Untergerichten unseres Departements publizieren Testamente, welche Erbschaften 
und Vermächtnisse für Kirchen und andere milde Stiftungen enthalten, in Abschrift 
uns eingesandt; diese in solchen, eben so wie hier publizirten Testamenten enthalte-
nen Legate wurden sodann von uns der vorgesetzten Behörde der betreffenden An-
statt bekannt gemacht, und es erfolgte bei Legaten für Kirchen und Pfarreien und 
andere geistliche Stiftungen die Mittheilung an die bischöfliche Behörde, resp, an 
das Konsistorium, bei Legaten für Armenstiftun.gen an die Regierung; wir über-
ließen es diesen Behörden, in den erforderlichen Fällen die Königliche Genehmigung 
zu ertrahiren, setzten nur zur etwanigen Wahrnehmung des landesherrlichen Intcr-
esses jederzeit die Regierung von einem solchen der Genehmigung bedürfenden Le-
gate in Kenntniß. 

Durch das Gesetz vom 13. Mai 1833, betreffend die Schenkungen und letztwilli-
sien Zuwendungen an Anstalten und Gesellschaften, ist nnn ein Zweifel über die 
fernere Anwendbarkeit dieses Verfahrens entstanden. Die Mehrzahl des Kollegii 
ist nämlich der Ansicht, daß es nach diesem Gesetze der Einsendung der Testamente, 
welche Legate an milde Stiftungen enthalten, Seitens der Untergerichte an das 
Ober-Landesgericht ferner nicht bedürfe, vielmehr jederzeit der persönliche Richter 
des Erblassers den Verwaltern oder unmittelbaren Vorstehern solcher Stiftungen, 
nämlich bei Legaten für Kirchen, Arme und Pfarreien den Kirchen, resp. Armen-
Vorständen und Pfarrern, derartige Vermächtnisse bekannt machen müsse, und die-
sen Verwaltern das Weitere wegen Mittheilung an ihre Vorgesetzten lediglich zu 
überlassen sei. 

Diese Ansicht, nach welcher das bisherige Verfahren, wegen Bekanntmachung 
solcher Legate durch das neuere Gesetz aufgehoben, gründet sich darin, daß im Ein-
gange des Gesetzes die Aufhebung aller diesen Gegenstand betreffenden Vorschriften 
(mithin der Bestimmung des A. 8. R. Thl. l. Tit. 12. §. 239.) ausgesprochen, sodann 
im §. I. den Vorstehern, und wie es heißt im §. 10., den Verwaltern es zur Pflicht 
gemacht ist, die letztwilligen Zuwendungen ihren vorgesetzten Behörden anzuzeigen. 
Tagegen sind einige Mitglieder des Kollegii der Meinung, es habe durch das mehr-
erwähnte Gesetz unser bisheriges Verfahren wegen der Art der Bekanntmachung 
solcher Vermächtnisse keine Aenderungen erlitten, vielmehr enthalte dasselbe zunächst 
Bestimmungen für die Fälle, in welchen es bei derartigen Schenkungen und letzt» 
willigen Zuwendungen der landesherrlichen Genehmigung bedarf, und wegen des als-
dann eintretenden Verfahrens. 

Ew. Excellenz dürfen wir bei dieser Verschiedenheit der Ansichten um nähere 
Bescheidung gehorsamst bitten. 

Münster, den 7. August 1833. 

d. 

Dem Königl. Ober-Landesgerickte wird auf die Anfrage im Berichte vom 7. 
d. M. hiermit eröffnet, daß es in Folge des Gesetzes vom 13. Mai d. I . der im 
§. 239, Tit. 12. Thl. I. des A. 8. R. augeordneten Einsendung solcher Testamente, 
welche 8egate für milde Stiftungen enthalten, an das Königl. Dber-8andesgericht 
ferner nicht bedarf 

Berlin, den 26. August 1833. 
(v. K. Ihrb. Bd. 42. S. 84.) . 

§. 12. In Ansehung der bei dem Kammergerichte bisher statt 
gefundenen, auf die Lokalität gegründeten Verfassung, wegen An-
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nähme der Testamente in die gerichtliche Verwahrung, deren 
Asservation und Herausgabe, wird es bei dem Rescripte vom 12. 
September 1791 vor der Hand noch ferner belassen. 

R e s k r i p t vom 12. September 1791 ad V, betreffend die Aufbewahrung der Testament« 
bei dem Kamniergericht. 

»s.V. lassen Wir es bei Eurer einbelichteten Aufbewahrungsart der bei Euch 
niedergelegten Testamente lediglich bewenden, je weniger es, wenn diese sich nur in 
gerichtlich sicherer Verwahrung befinden, auf die Benennung des Orts, wo die de-
ponirten Testamente nach der Verfassung eines jeden Gerichts asservirt werden, 
weiter ankommt. 

(N.C.C. T. IX. S . 203.) 

Publikation anderer letztwilliger Verordnungen. 

§. 13. Wenn nach der gesetzlichen Vorschrift des A. L. R. 
Thl. I. Tit. XII. §. 241. eine aussergerichtliche Deposition den 
Gerichten zur Publikation eingereicht wird; so muss derjenige, 
der dieselbe bisher in Händen gehabt hat, sofort umständlich ver
nommen werden: wie er zu dieser Gewahrsam gekommen, und 
was ihm von dem Hergange und den Urnständen, welche bei Er
richtung der Deposition vorgefallen sind, etwa bekannt sei. Das 
hierüber aufgenommene Protokoll muss, nach erfolgter Publika
tion der Verordnung seihst, denjenigen, welche bei der Sache ein 
Interesse nahen, von Amts wegen vorgelegt oder abschriftlich 
mitgetheilt werden. 

Testamentsakten. 

§. 14. Ueber die Verhandlungen wegen eines bei den Ge
richten niedergelegten Testaments, müssen für ein jedes hesondere 
Testamenlsakten gehalten, und diesen alle Vorstellungen, Proto
kolle und Verfügungen, welche diess Testament hetreffen, voll
ständig beigeheftet werden. Zu diesen Akten gehört auch das 
Originaltestament, nach erfolgter Publikation desselben; und sind 
daher diese Akten mit vorzüglicher Sorgfalt in dem Archive de* 
Gerichts aufzubewahren. 

Von Erbvertrügen. 

§. 15 Wegen Aufnehmung, gerichtlicher Niederlegung und 
Aufbewahrung der Erbverträge linden die Vorschriften des A. L. R. 
a. a. O. §. 621—623, übrigens aber die obigen Anweisungen, un
ter den, aus der Natur eines Vertrags, und der dabei statt finden
den Mitwirkung zweier Kontrahenten, von selbst fliessenden Maass
gaben Anwendung. Die bei Verträgen überhaupt den Gerichten 
im Zweiten und Dritten Titel zur Pflicht gemachten Prüfungen, 
müssen bei Erbverträgen, wenn zu deren Aufnehmung eine De
putation erbeten worden, nur von dieser angestellt werden; also, 
dass ein Vortrag darüber im versammelten Gerichte, dergleichen 
sonst bei anderen Xontrakten in der Regel geschehen muss, bei 
Erbverträgen nur alsdann statt findet, wenn es die Kontrahenten 
ausdrücklich verlangen. Dass übrigens bei Erbverträgen unter 
Eheleuten, die in einem und eben demselben Instrumente mit 
dem eigentlichen Ehevertrage errichtet werden, überall nur die 
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Form der letztem zu beobachten sei, ist bereits im Ersten Titel 
vorgeschrieben. 

Anh. H. 431. TVenn die den Vertrag schliessenden Ehe
leute die Geheimhaltung desselben nicht verlangen, sondern 
solchen zur richterlichen Prüfung und Bestätigung vorle
gen; so kann damit wie bei einem andern Vertrage verfah
ren, und den Paciscenten auf ihr Verlangen eine Ausfer
tigung ertheilt werden. 

Jedoch wird dadurch, dass der Erbvertrag unversiegelt 
den Gerichten übergeben worden, die Versiegelung und 
überhaupt die bei den Testamenten vorgeschriebene Form 
nicht ausgeschlossen. , 

1) a. R e s e r i p t vom 2. Januar «nd 27. Dezember 1796, betreffend die Aufnahme und 
Versiegelung der Erdverlräge. 

Wenn die A. G. £>. Thl. IL Tit. 4. §. 15. die Erbverträge nicht bloß in Anse-
hung der Aufnehmung, sondern in Ansehung der gerichtlichen Niederlegung und 
Aufbewahrung den Testamenten gleichstellt; so setzt dieselbe allerdings solche Pacta 
liercditaria voraus, die erst nach dem Tode eines Paciscenten bekannt, bis dahin 
aber, gleich den Testamenten, geheim gehalten werden sollen 

Wenn also die Partheien eine solche Geheimhaltung nicht verlangen, sondern 
den geschlossenen Erbvertrag, gleich einem anderen Vertrage, der richterlichen Prü-
fung und Bestätigung von selbst unterwerfen; so hat es kein Bedenken, daß wenn 
nur der Erbvertrag eben so, wie bei Testamenten, von den Kontrahenten persönlich 
verlautbart wird, damit in allen übrigen Stücken eben so, wie bei einem andern 
Facto inter vivos verfahren werde. 

Hiernach lassen Wir Euch auf Eure Anfrage vom 14. v. M. in völliger Ueber-
einsiimmung mit Eurem darüber geäußerten Sentiment hierdurch bescheiden. 

Berlin, am 2. Januar 1796. 
(Stengels Beitr. Bd. 10. S . 426.) 

I h r habt in Eurem Bericht vom 19. d.M. angefragt: 
ob bei Erbverträgen, die von Eheleuten in stehender Ehe errichtet, und 
offen einer Deputation übergeben werden, die Versiegelung ex officio verfügt 
werden müsse? 

Ih r werdet zuvörderst in Ansehung dieses Gegenstandes darauf aufmerksam gemacht, 
daß, nach klarer Vorschrift Unsers landrechts Thl. II. Tit. l. §.441., Erbverträge 
unter Eheleuten, wenn sie auch in stehender Ehe errichtet werden, dennoch von der 
Nothwendigkeit der gerichtlichen Vollziehung dispensiret sind, und also vor einem 
Justiz-Kommissario und Notario gültig vollzogen werden können, sobald die Ehe-
frau dadurch an ihrem Successionsrechte ex lege nichts verlieret. I n andern Fäl-
len aber, wo das Gesetz die gerichtliche Vollziehung eines Erbvertrages zur Gültig-
kcit desselben erfordert, und wo die Partheieu den Weg der gerichtlichen Vollziehung 
auch freiwillig wählen, muß allerdings der Erbvertrag, nachdem er von dem Ge-
richte oder einer Deputation desselben gehörig aufgenommen und von den Partheien 
vollzogen worden, versiegelt niedergelegt werden, weil Unser Landrccht die Versiege-
lung bei Testamenten erfordert, in dem §. 623. Tit. 12. Tbl. I. in Ansehung der 
Form der Erbverträge auf die Vorschrift bei den Testamenten verwiesen wird, ratio 
lerie, weil nämlich den Disponenten in der Regel daran gelegen ist, daß ihre letzt-
willigen Verordnungen vor ihrem Tode nicht allgemein bekannt werden möchten, 
bei solchen Erbverträgen eben so gut wie bei Testamenten zutrifft, daraus, daß 
solche Paciscenten sich den Vortrag ihres geschlossenen Erdvertrages in versammel-
lem Gerichte gefallen lassen, noch nicht folget, daß sie die gesetzlichen Vorschriften, 
welche außerdem zur Sicherung solcher letztwilligen Dispositionen gegen alle weitere 
Eopalirung gegeben sind, bei der ihrigen nicht beobachtet wissen wollten, übrigens 
aber in der Natur eines Erbvertrages nichts lieget, womit es nicht bestehen könnte, 
daß ein solcher Vertrag, der seine Wirkungen erst nach dem Tode des einen Kon, 
trahenten äußern soll, bis dahin versiegelt bei dem Gerichte niedergelegt werde. 

Berlin, den 27. Dezember 1796. 
(X.C Vi T. x. S. 1499. Nr. 3. des Nachtrags 1797.) 
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b. R e s e i ' i p t vom 21. Juli 1800 nebst Belicht, betreffend die Aufbewahrung der Erb-
vertrage wenn deren Versiegelung verbeten ist. 

Bei einem vor uns errichteten Erbvertrage unter Eheleuten, die sich auf den 
Fall, daß sie keine Kinder nachlassen sollten, wechselseitig zu Erben eingesetzt haben, 
ist von den Kontrahenten nach Abschluß des Geschäfts der Antrag geschehen: 

daß derselbe nickt versiegelt ad depositum genommen, sondern vielmehr nur 
bestätigt, und ihnen eine Ausfertigung desselben ertheilt weiden möge. 

Wir sind aber darüber in Zweifel gerathen, ob diesem Antrage der Kontrahenten 
nachgegeben werden dürfe. 

Die A. G. O. Thl. II. Tit. *. §. 15. erwähnet der Aufnahme. Niederlcgnng und 
Aufbewahrung der Erbverträge, verweiset aber weaen der dabei statt findenden Mo-
dalitäten auf die Vorschrift des A. L. R. Thl. l. Tit. 12. §. 621. 624., durch welche 
in Ansehung der Form solcher Verträge verordnet wird: 

daß sie wie Testamente gerichtlich abgeschlossen, oder von beiden Theilen per-
sönlich den Gerichten übergeben, auch bei der Aufbewahrung, Eröffnung und 
Zurückgabe derselben alles das beobachtet werden solle, was bei Testamenten 
vorgeschrieben ist. 

Nach dieser Bestimmung, und in Betracht des in Bezug genommenen §. 15. Tit. 4. 
Thl. ll. der A. G. £>., nach welchem die in den vorhergegangenen §§. bei Testa
menten gegebenen Anweisungen auch bei Erbverträgen gelten sollen, glauben wir 
nun zwar dcu wahren Sinn dieses Gesetzes in der Erklärung zu finden, daß es 
mit der Abfchlicßung und Aufbewahrung dieser Verträge ganz in der nämlichen 
Art, wie mit Testamenten zu halten, mithin die letztere nicht nur an sich ein noth-
wendiges Erfordcrniß eines der Form nach zu Recht beständigen Erbvertrages fei, 
sondern auch überdem noch die Versiegelung des Aufsatzes und dessen gerichtliche 
Aufbewahrung unter Beobachtung der in dem A. L. R. bei Testamenten vorgefchrie-
denen Modalitäten, zur Vermeidung der Nullität, durchaus hinzutreten müsse. In -
deß entsteht gegen diese unsere unvorgreifliche Meinung dadurch einiger Zweifel, 
daß nach dem §. 21. bemeldeten Titels im A. 8. R. mit deutlichen Worten nur die 
gerichtliche Abfchließung des Geschäfts erfordert, und nach dem §.23. ebendaselbst 
nur relative auf die bei Testamenten gegebenen Volschriften gesagt wird, daß auch 
mit der Aufbewahrung in gleicher Art verfahren werden soll, ohne es speciell zu 
bestimmen, ob diese, so wie die vorhergegangene Versiegelung des Aufsatzes durch-
aus nothwendig, und sub poena nuilitatis verordnet fein solle. Tiefer Zweifel ver. 
anlaßt uns, bei Ew. Königl. Majestät uns über die vorgedachte Frage: 

ob die Versiegelung des den Erbvertrag enthaltenden Aufsatzes und dessen 
gerichtliche Aufbewahrung durchaus und sub poena nuilitatis dergestalt erfor
derlich fei, daß selbst auf den Antrag der Kontrahenten die Verabsäumung 
dieser Modalität nicht statt finden dürfte 

allergnädigste Vorbescheiduug allerunterthanigst zu erbitten. 
Bialystock, den 9. Juli 1800. 

R e s c r i p t 
Auf Eure Anfrage vom 9. Juli d. I . ertheilen Wir Euch hiermit zum Bescheid, 

wie es unbedenklich fei, daß Eheleute, welche gerichtlich einen Erbvertrag errichtet, 
wenn sie es verlangen, eine Ausfertigung davon erhalten können. Dahingegen 
hängt es nicht von der Erklärung der Interessenten ab, wo und wie die Original-
Verhandlungen wegen Errichtung des Erbvertrages asservirt werden sollen. Am 
schicklichsten ist es, damit wie bei Testamenten zu verfahren. Inzwischen kann in 
keinem Falle daraus eine Nullität erzwungen werden, wenn ein gerichtlich errichte-
ter Erbvertrag unversiegelt, oder nicht im Depositors, sondern im Archiv oder der 
Registratur des Gerichts aufbewahrt worden. 

Berlin, den 2l. Juli 1800. 
(Neues Archiv Bd. 1. S . 226.) 

c. S . Anhang 5. 43. zu §. 623. I. 12. des A. L. R. 

2) K e s e r i g » t vom l . Wlii 1833, daß die Ausfertigung der Erbverträge vor dem ordent» 
lichen Richter des Verstorbenen, die Aussertigung der Eheoertrage dagegen vor den Richter gehört, 
vor welchem sie geschlossen sind. 

Auf die Anfrage vom 7. v. M . wird dem Königl. Stadtgericht eröffnet, daß 
der Iustizminister der Ansicht des Ober«Landesgerichts zu Halberstadt dahin bei-
pflichtet, 
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daß die Ausfertigung des zwischen den, zu Quedlinburg verstorbenen Audi-
teur S . und der verwittweten Amtmann H. unterm 2«. Mai 1832 geschlosse-
nen Vertrages nicht von Seiten des genannten Kollegiums, sondern durch 
das König!. Stadtgericht erfolgen muß. 

Der H. 13. Thl II. Tit. 4. der A. G. O. bestimmt; 
daß bei E rbve r t r ägen wegen deren Aufnehmung, gerichtlicher 
Niederlegung und Aufbewahrung die Volfchriften des A. L. R, Thl. ll. 
Tit. 12. §§. 621— 623., üb r igens aber die im nämlichen Titel für Testa-
mente ertheilten Anweisungen, mit den aus der Natur eines Vertrages und 
der dabei statt findenden Mitwirkung zw«er Kontrahenten von selbst fließen-
den Maaßgaben, Lwwendung finden sollen. 

Unter den in Beziehung genommenen Vorschriften verweiset der H.H. Thl. ll. 
Tit. 4. der A G . O. wegen der nach erfolgter Publikation der Testamente durch 
den Richter von Amts wegen zu verfügenden Bekanntmachungen, also auch wegen 
der damit verbundenen Ausfertigungen, auf die Bestimmung der §§.230 — 239. 
Thl. 1. Tit. 12. des A. L. R. Von diesen aber verordnen die §§. 237 und 238. in 
Verbindung mit dem §. 40. des Anhanges zum A. 8, R., 

daß in allen Fällen, wo der Richter, bei welchem das Testament niedergelegt 
und publizirt worden, nicht derjenige ist, bei welchem der Erblasser während 
seiner Lebenszeit seineu persönlichen Gerichtsstand gehabt hat, der erstere dem 
letztgedachten ordentlichen Richter des Testators das Original-
Testament sogleich nach dessen «vublikation zur weiteren gesetzlichen Bekannt-
machung an die Interessenten übersenden soll. 

Hiernach ist es zwar unbedenklich: ltl 
daß auch die Ausfertigung von bloßen Erbverträgen durch den letzten per-
sinlichen Richter des Erblassers geschehen muß. 

Es kaun jedoch diese Regel auf den vorliegenden Fall aus folgenden Gründen 
nicht angewendet werden: 

Der Vertrag vom 26. Mai 1832 ist zwischen Brautleuten ausdrücklich mit Hin-
ficht auf das einzugehende Ehebündniß geschlossen, und es ist darin außer den Be-
stimmungen über die Erbfolge verabredet worden, 

daß die verwittwete £. während der vor den Kontrahenten beabsichtigten 
Ehe die Disposition über ihr eigenthümliches Vermögen behalten solle. 

Es darf daher jenes Uebereinkommen keineswegcs als ein reiner Erbvertrag 
nach den über solche Verträge gegebenen Vorschriften beurtheilt werden, sondern es 
paßt dasselbe seiner gemischten Natur nach ganz unter die im Schlußsatz des alle-
girten §. 15. in Bezug genommenen Bestimmung des §. 10. Nr. 5. Thl. II. Tit. l. 
der A. G. £>., welche vorschreibt, 

daß Ebcberedungen und Verträge, welche vor vollzogener Ehe über 
das Vermögen der künftigen Ehe leu te , insbesondere der F r a u , 
dessen E inbr ingung / Ve rwa l tung und Nießbrauch geschlossen wer-
den, auch dann, wenn darin Verabredungen über die künftige E r b -
folge unter den Eheleuten getroffen worden, in Rücksicht auf die Form 
nicht a l s Erb- sondern a ls Ehevertrage angesehen werden sollen. 

Auf das Formelle nun bezieht sich, wie anch das unmittelbare Anschließen 
des §. 431. des Anhanges zur A. G. £>. an den oben cilirten §. 15. beweiset, offen« 
bar die streitige Frage: 

von welchem Richter die Ausfertigung des in Rede stehenden Vertrages er« 
folgen muß? 

es giebt daher bei deren Entscheidung nach dem Vorstehenden die für reine Erbver-
träge ausnahmsweise geltende Bestimmung, 

daß die Ausfertigung durch den letzten persönlichen Richter des Erblassers 
bewirkt werden soll, 

keine Norm ab; vielmehr verbleibt es bei der aus dem §.49. Thl. ll. Tit. 2. der 
A. G. O. sich ergebenden allgemeinen Regel, 

,,wonach Verträge von demjenigen Richter ausgefertigt weiden müssen, vor 
welchem sie geschlossen worden sind." 

Demgemäß hat das Königl. Stadtgericht mit der Ausfertigung des Kontrakts 
vom 26. Mai 1832 ungesäumt zu verfahren, in künftig vorkommenden Fällen aber 
sich nach den in dieser Verfügung ausgesprochenen Grundsätzen zu achten, 

(v. K. Ihlb. Bd. 45. S . 417.) 
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F ü n f t e r T i t e l . 

Von dem Verfahren bei Siegelungen und Inventuren in 
Sterbelallen 

Pflichten des Richters bei Sterbciallen überhaupt; 

§. 1. V o n Erbschaften überhaupt; von dem Anfalle dersel
ben; von Antretung der Erbschaft mit oder ohne den Vorbehalt 
der Rechtswohlthat des Inventarii; von deren Entsagung; von 
der dem Erben zur Erklärung hierüber zu Statten kommenden 
Ueberlegungsfrist; von den rechtlichen Folgen der Erbschaftsan-
tretung mit oder ohne Vorbehalt; von den Rechten und Verbind
lichkeiten eines Beneficialerben insonderheit; von seiner Befugniss, 
auf Eröffnung eines erbschaftlichen Liquidationsprozesses anzutra
gen; von dem Rechte der Gläubiger, den Erben dazu anzuhalten, 
wenn derselbe, unter dem Vorwande der besorglichen Unzuläng
lichkeit des Nachlasses, ihnen die Zahlung ihrer Forderungen 
vorenthält; so wie von dem gerichtlichen Verfahren bei Erbthei-
lungen und erbschaftlichen Liquidationsprozessen, sind die nöthi
gen Vorschriften theils im A. L. R., theils in der Prozessordnung 
enthalten (A. L. R. Thl. I. Tit. IX. §. 350. u. f. Prozessordnunsr 
Tit. XLVI. LI. Abschn. II.) 

1) R e s c r i p t vom 2C Februar I8I9, betreffend die Aufnahme von Erbschaftsentsagungen 
durch die Vormundschaftsgerichte. 

Auf den Bericht des Konigl. Knrmärkifchen Pupillen«Kollegii vom 17. d. M 
und den darin enthaltenen Antrag wird hiermit genehmigt: 

daß künftig bei Verlassenschaften, deren "Regulirung dem Vormundfchafts-
Gerichte zusteht, Erbschafts-Entsagungen oder sogenannte Nicht-Erbeserllä-
rungen, von diesem und nicht weiter von dem Stadtgerichte auf- oder ange
nommen, und wenn es verlangt wird, Rekognitioneu darüber ertheilt werden 
dürfen. 

Das Konigl. Pupillen. Kollegium hat hiernach das Vormundschafts-Gericht zu 
instruiren. 

Gleichergestalt wird das Königliche Kurmärkfche Pupillen-Kollegium von der 
Einholung der kammergerichtlicheu Rekognitionen oder Nicht«Erbeserklarungen der 
Wittwen majorenner Erb-Interessenten und Vormünder in Verlassenschaftssachen 
seines Ressorts angetragenermaßen dispenstrt, und benachrichtigt, daß das Kammer-
gericht von der gegenwärtigen Verfügung durch deren abschriftliche Kommunikation, 
.um sich darnach zu achten, Kenntniß erhalten hat. 

(v. K. Ihrb. Bd. 13. S . 5.) 

2) a. R e s c r i p t vom 1. Juli lSi7, beirrend die Form der Erbschaftsantretung ohne 
Vorbehalt. 

Aus der abschriftlich anliegenden Vorstellung des Ritterschafts-Raths R. auf 
R. vom 26. v. M. ergiebt sich, daß das König!. Kammergericht die Erklärung der 
R.fchen Geschwister, die Erbschaft ihres Vaters ohne Vorbehalt antreten zu wollen,, 
deshalb für unzulänglich erachtet, weil darin keine bestimmte Entsagung des bene-
ficii inventarii enthalten ist, welches um so mehr nothwendig erscheine, da den Er-
den die Folge» ihrer Erklärung nicht speciell bekannt gemacht seien. Mit dieser 
Ansicht kann der Iustizminister nicht einverstanden sein. I n der Erklärung: 

,",Die Erben wiederholen ihre bereits in den Kommissionsatten abgegebene 
Erklärung, daß sie aus diesen letztwilligen Dispositionen ihres verstorbenen 
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Vaters die Erbschaft ohne Vorbehalt antreten, indem sie mit den Folgen 
dieser Erklärung, über die Kräfte der Erbschaft verhaftet zu werden, voll-
kommen bekannt sind," 

ist alles erfindlich, was gesetzlich nur zur Antretung der Erbschaft ohne Vorbehalt 
erfordert werden kann Das beneficium inventarii besteht nach §. 422. Tit. 9. Thl. I. 
des A. L. R. darin, daß der Erbe alle an dem Nachlaß zu machende Forderungen 
nur so weit zu vertreten verpflichtet ist, als die Mittel dazu im Nachlasse vorhan-
den sind. 

Wer also erklärt, daß er die Erbschaft ohne Vorbehalt antreten wolle, und mit 
den Folgen dieser Erklärung, daß er durch dieselbe auch über die Kräfte der Erb-
schaft verhaftet werde, bekannt sei, entsagt deutlich und bestimmt den Vortheilen 
des beneficii inventarii. Mehr kann zur Gültigkeit der Erklärung, welche zeigt, 
daß der Erbe mit ihren Folgen vollkommen bekannt fei. selbst nach §. 381. Tit. 16. 
Thl. l. des A. L. R. nicht gefordert werden. Es würde auf eine, der Preußischen 
Gerichtsverfassung ganz fremde, Formular-Iustiz hinauslaufen, wenn mau aus dem 
§. 414. Tit. 9. Thl. I. des A. L. R. herleite» wollte, daß zur Gültigkeit der Erklä> 
rung über die unbedingte Erbeeautretung die Worte, daß auf das beneticium in
ventarii Verzicht geleistet werde, erforderlich feien. Der Iustizminister weiset daher 
das Königliche Kamniergericht hiermit au, die Erklärung der Nscheu Geschwister 
für zureichend anzunehmen, in sofern sich sonst nichts gegen die Form derselben er-
innern läßt, und den gedachten Geschwistern das Attest über die Unbedingte Antre-
tnng der Erbschaft ausfertigen zu lassen, (v. K. Ihrb. Bd. 9. S . 18?.) 

b. R e s e r i p t vom 14. Februar 1820, betreffend die Vollmachten zu Erbeserklärungm. 

Dem König!. Ober.Landesgericht wird die von dem Iustiz-Direktor N. zu N., 
in der Hüttcn-Infvektor N fchen Nachlaßsache, unterm 20. Dezember pr. eingereichte 
Vorstellung abschriftlich, die, dazu gehörige Erbeserklärung vom 10. November pr. 
aber origftialitet mitgetheilt. 

Da der N. nach 'der von dem Gutsbesitzer N. ihm ertheilten Vollmächt nicht 
nur im Allgemeinen bevollmächtigt ist, sich aller, die Regulirung des Nachlasses 
der Vcllmachtsgeber als Testamentserben betreffender Angelegenheiten und Geschäfte 
ohne Ausnahme, sie mögen Namen haben wie sie wollen, zu unterziehen, sondern 
auch insbesondere bevollmächtigt ist, sich nach Gutbefinden, mit oder ohne Vorbe-
halt, als Erbe zu erklären, so kann und muß derselbe auch bevollmächtigt ange-
nommen werden zu allem dem, was zu einer Erbes-Erklärung ohne Vorbehalt 
erforderlich ist. Das Kollegium hat in Ansehung derselben sich lediglich an den 
Bevollmächtigten zu halten, und wenn dieser eine nach den Gesetzen genügende Er-
klärung hierüber abgiebt, auch diese eben so anzunehmen, als wenn sie vom Erben 
erfolgt wäre. Db und in wie weit der Vollmachtgeber bei Ausstellung der Voll-
macht von dem Umfang und den rechtlichen Folgen derselben vollständig unterrich-
tet gewesen uud in wie weit der Bevollmächtigte durch die abgegebene Erklärung 
gegen de» Vollmachtgeber sich verantwortlich macht, darauf hat das Kollegium 
nicht weiter einzugehen. 

Wenn ein Eibe nicht hinlänglich Gesetzes- und Geschäftskenntniß hat, die ihm 
als Erben zukommenden Geschäfte allein zu führen, und deshalb einem Rechtsver-
ständigen sich anvertrauen muß; so ist es im Grunde gleichviel, ob er von diesem 
zu den nach der Lage der Sache angemessenen Erklärungen sich Anweisung erthei-
len läßt, oder diesen bevollmächtigt, sie in seinem Namen abzugeben. Es kann 
also auch kein Bedenken haben, die Erklärung über die Antretimg der Erbschaft 
ohne Vorbehalt von einem Bevollmächtigten anzunehmen, der, so wie der Justiz-
direkter N., legitimirt ist. 

Dazu kommt noch, daß in der Sache nach Lage derselben auch außerdem bei 
der abgegebenen Erklärung kein besonderes Bedenken ist. Das Kollegium hat also 
dem Antrage des Iustizdirektors N. zu deferiren. 

(v. K. Ihrb. Bd. 15. S . 5.) 

3) a. R e s c r i p t vom 2. März und 4. Februar 1835, betreffend die Form der Elbfchafts-
entsagung, Erbschaftsantretung und Versicherung an Eidessiatt über die Anzahl der Erben. 

A. 
Auf Ihre Beschwerde vom 18. v.M. wird Ihnen eröffnet: 
ail l. daß die Erklärungen über die Entsagung oder unbedingte Antretung einer 

Erbschaft nach §. 399 uud 415. Tit. 9. Thl. l. des A. L.R., entweder gerichtlich 
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oder in einer, nach §. 76. Tit. 7. Thl. III. der A. G. £>., nach der Unterschrift nota^ 
riell beglaubigten Vorstellung, erfolgen müssen. Dergleichen Verhandlungen gehe-
ren unter die Nr.6. fr. 10. Tit. 1. Thl. II. der A G. £>. bezeichneten Urkunden, in
dem hiernach alle Urkunden/ welche auch ohne vorhergegangene Rekognition, Glaub-
Würdigkeit und Beweiskraft in Gerichten haben sollen, entweder gerichtlich oder vor 
einem Iustizkommissarius und Notarius aufgenommen werden müssen. Wenn in 
§. 399. Tit. 9. Thl. I. des A. 8. R. gesagt ist, daß die Unterschriften durch einen 
Ius t izkommissar ius beglaubigt sein müssen, so ist hier wie in mehreren ande-
ren Stellen, 

z. B. §. 172. Tit. 5. Thl. I. des A. L. R., in Verbindung mit Nr. 1. §. 10. 
Tit. 1. Thl. II. der A. G. £>., oder §. 403. Tit. 21. Thl. 1. des A. L. R. , in 
Verbindung mit Nr. 3. §. 10. Sit 1. Thl. II. der A. G. O., 

vorausgesetzt, daß der Iustizkommissarius zugleich als Notarius angestellt ist, wie 
aus §. 130. Tit. 10. Thl. I. der A. G. £>. unzweifelhaft hervorgeht. 

Was hiernächst 
ad 2. die nach §. 486. Tit. 9. Thl I. des A. L. R. abzugebenden eidesstattlichen 

Versicherungen betrifft, so ist zu diesen auch die notarielle Verhandlung nur in dem 
einzigen Falle des §.89. Tit. 7. Thl. III. der G. £>., nämlich wenn der Notarius 
von dem Richter dazu reguirirt wird, ausreichend; aber auch in diesem Falle ist 
die Ausfertigung dem Richter zu überlassen, wie aus dem abschriftlich beifolgenden 
Rescripte vom 4. Februar d. I . mit Mehrere»! zu ersehen ist. 

I n Beziehung auf die dritte Anfrage, betreffend den Nachweis der Verwandt-
fchaft und die zulässigen Beweismittel, ist an das Königl Ober-Landesgericht zu 
Cöslin die abschriftlich beifolgende Verfügung erlassen worden. 

Berlin, den 2. März 1835. 

B. 

Dem Königl. Land- und Stadtgericht wird auf den Bericht vom 16. Januar 
d. I . bei Remission der Anlagen eröffnet, daß allerdings in der Regel jede eides-
stattliche Versicherung, welche nach §. 486. Tit. 9. Thl. I des A. L. R. zum Behuf 
der ßrbeslegitimation abgegeben wird, vor Gericht erfolgen muß. Von dieser Re-
gel ist im §.89. Tit. 7. Thl. III. der A. G. £>. nur eine Ausnahme nachgelassen, 
indem hiernach auch Notarien, jedoch nur auf Requisition des Richters, Eide und 
eidesstattliche Versicherung aufzunehmen befugt sein sollen. Diese Befugniß ist aber 
nur eine Ausnahme, durch welche die Regel nur noch mehr bestätigt wird. Sie 
ist in jedem einzelnen Fall von der fpeliellen Requisition des Richters bedingt, sie 
beschrankt sich auch nur auf die Verhandlung selbst und deren Niederschreibuug, 
wogegen das Protokoll an den rcquirirenden Richter abgegeben werden muß, wel-
chem auch in diesen Ausnabmsfällen die Ausfertigung gebührt. Da in dem vor-
liegenden Falle die eidesstattliche Versicherung ohne Requisition von einem Notar 
aufgenommen und auch in Form eines Notariafs-Instruments ausgefertigt worden 
ist, so ist die Verhandlung allerdings für nicht genügend zu erachten, und daber 
mit Recht zur Wiederholung der eidesstattlichen Versicherung ein Termin anbe-
räumt worden. Von dieser Bescheidung ist das Königl. Ober-Landesgericht gleich-
zeitig in Kenntniß gesetzt worden. 

Berlin, den 4. Februar 1833. 

C. 

Das Königl. Ober-Landesgericht erhält anbei urschriftlich die Beschwerde des 
Iustizkommissarius Neumann vom 18. Februar d. I . nebst deren Anlagen und Ab-
schritt der auf dieselbe an den Beschwerdeführer erlassenen Verfügung, mit dem Er-
offnen, daß zu dem nach §. 484. Tit. 9. Thl. I. des A L. R erforderlichen Nach-
weife der Verwandtschaft Behufs der Erbeslegitimation, nicht in jedem Falle die 
Taufzeugnisse als einzige Beweismittel erforderlich sind. I n dem vorliegenden 
Falle wild 

1) die Abstammung derjenigen Erben, welche sich gemeldet haben, theils durch 
das Testament des Vaters, Majors r. K.. theils durch den von beiden El-
lern mit ihren Kindern abgeschlossenen Familienverlrag außer allem Zwei-
fel gesetzt; 

2) die Besorgniß aber, daß noch mehrere Erben vorhanden sein könnten, durch 
die eidesstattliche Versicherung ausgeschlossen. 

Das Kollegium hat daher von der Einforderung der Taufzeugnisse abzustehen, 
welche doch nichts weiter beweisen würden, als was zu l. bereits festsieht. 
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Sollte indeß noch irgend ein Bedenken dagegen aus besonderen, dem Justiz« 

minister nicht bekannt gewordenen Gründen aufkommen, so erwartet derselbe den 
Bericht des Königl. Ober.Landesgerichts. 

Berlin, den 2. März 1833. 
(v. K. Ihrb. Bd. 45. S . 179—182.) 

I). R e s k r i p t »orn 28. 3tpril 1834, betreffend die Erthcilung eines Elbeslegiiimations» 
attesies für Testamentserben, s. zu l l . 4. §. l i . 

4) R e s e i ' i p t vom 18. Mai 1816, daß die Niederlegung des Inventarii eines Nachlasses 
zur Erhaltung der Rechtswohlthat nicht nothwendig in furo hereditatis erfolgen müsse. 

Dem Konigl. Kammergerickt wird aus der nebst Beilagen »üb lege remissio-
nis originalster beigeschlossenen Voistelluug der Freiin v.N., gebornen v. N., mit 
mehrerem zu ersehen gegeben, was dieselbe wegen der Zurückweisung ibres Antra-
ges auf Eröffnung des erbschaftlichen Liquidationsprozesses über den Nachlaß ihrer 
Mutter, der Gräfin v. N. gebornen v. N-. vorgetragen und gebeten hat. 

Der Ilistijminister tritt zwar darin der Meinung des Kenigl. Kammergerichts 
bei, daß aus der verabsäumten Frist, in welcher ein Benefieialetbe das Inventarium 
anfertigen und gerichtlich niederlegen muß, der Verlust des beueticii ipso jure folgt, 
und daß es dazu keines prozessualischen Verfahrens und Erkenntnisses bedarf, auch, 
daß die Vorfckriften der A. G. £>• Tit. 51. §. 59. seq. nur von dem Falle zu ver-
stehen sind, wen» der Erbe das Inventarium zwar gehölig eingebracht hat, aber 
mit Ertrahirung des erbschaftlichen Liquidationsprozesses zögert, und die Kreditoren 
dadurch veranlaßt werden/ gegen ihn anzudringen; derIustizminister ist auch darin 
einverstanden, daß die Vorschriften des Erbschaftsedikts hierin keine Aenderung 
machen; dessen ungeachtet kann derselbe der Verfügung des Kammergerichts, welche 
auf gänzliche Zurückweisung des erbschaftlichen Liquidationsprozesses per deeretum 
hinausläuft, nicht beitreten, weil die v, N.fchen Erben wirklich zur gehörigen Zeit 
ein Inventarium von ihrem Patrimonialgerichte haben aufnehmen lassen, woselbst 
sich das Original der der Vorstellung beige ügten Ausfertigung noch jetzt befindet. 
Daß die Niederlegung des Inventarii durchaus in furo hereditatis erfolgen müsse, 
ist in dem A. L. R. nicht ausdrücklich vorgeschrieben, und es steht dahin, ob die 
Analogie des Gesetzes hinreichen wird, solches anzunehmen, da der Hauptzweck der 
Deposition des Inventarii doch nur der ist, daß die Masse gegen Verdunkelungen 
geschützt werde, und dieser Zweck auch erreicht wird, wenn gleich die gerichtliche 
Riederlegung nicht gerade in foro hereditates erfolgt. 

Bei diesen Umstanden hat das Königl. Kammergericht. wenn nicht anderweitige 
Gründe dem Gesuche der:e. v.N. entgegenstehen, den erbschaftlichen Liquidations-
Prozeß zu eröffnen, und abzuwarten: ob von den Gläubigern excipirt werden wird, 
daß die Supplikant!» das Recht zur Provokation verloren habe. 

Sollte solches geschehen, so ist diese Rechtsfrage vorab zu instruiren und prae-
judicialiter zu entscheiden, wobei 'der Liquidationsprozeß seinen Gang einstweilen 
fortgehen kann, bis die Präjudicial-Frage rechtskräftig entschieden ist. 

(v. K. Ihrb. Bd. 7. S . 182.) 

besonders wegen Belehrung der Erben, 

§. 2. Damit nun niemand, aus Unwissenheit der Gesetze, 
gegen diese Verordnungen in vorkommenden Fällen handeln, und 
dadurch sich selbst in Schaden und Nachtheil setzen, oder auch 
zu Verdunkelungen und Verwirrungen der Erbschaftsangelegen
heiten Anlass gegeben werden möge; so müssen die Gerichte, 
besonders an or ten , wo keine Justizkommissarien bestellt sind, 
und wenn die Erben unter die Klasse der gemeinen in Geschäf
ten unerfahrenen Leute gehören, denselben diese Vorschriften, 
besonders die rechtlichen Folgen der mit oder ohne Vorbehalt 
geschehenen Antretung der Erbschaft, die im letztern Falle noth
wendige baldige Anfertigung und Niederlegung des Inventarii, und 
die Nachmeile, die aus dessen Unterlassung für sie entstehen 
könnten, bekannt machen und deutlich erklären; auch, wie dieses 
geschehen, zum Protokolle vermerken. 
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R e s c r i p t vom 25. August 1T94, betreffend die Erforderung der Erklärung der Erben 

über die Annahme oder Entsagung einer Erbschaft von Amts wegen. 

Wir sehen es nicht wohl ab, woher Ihr es nehmen könnet, daß dem Richter 
in Ansehung majorenner Erben irgend eine Verbindlichkeit/ denselben die Erklärung, 
wie sie Erben sein wollen, ex officio abzufordern, oder eine Vertretung deshalb 
durch das A. L. R. auferlegt worden. 

Der §. 431. im 8ten Abschnitte des 9ten Titels im isten Theil des A- L. R. 
redet wirklich nur von Erben, die unter Vormundschaft stehen, wo es bisher schon 
die Pflicht der vormundschaftlichen Gerichte gewesen ist/ auf die Anfertigung und 
Einreichung des Inventarii zu dringen. Der §. 448. gehet nur den das Hppothe-
kenbuch führenden Rickter an, welcher, wenn er den Titnlum Possessionis für 
einen Erben eintragen läßt, zugleich den Nachweis, in welcher Qualität er Erbe 
sei/ erfordern muß. 

Außerdem sind dem Richter in keiner einzigen Stelle des A. L. R. bei dieser 
Materie Verbindlichkeiten, die er ex officio beobachten müßte, oder neue Vertre-
tungen auferlegt. 

Ueber einen Nachtheil, welcher einen Erben tttfft, der die Fristen zur Einbrin« 
gung des Inventarii verabsäumt, kann und muß ein jeder sich aus dem Gesetze 
selbst belehren, welches hierunter nur die Vorschriften der gemeinen Rechte wieder 
herstellt. Indessen wollen Wir es billigen, wenn, besonders in den ersten Zeiten 
nach eingetretener Gesetzkraft des A. 3. R . , die Gerichte in Fällen, wo Erbanfälle 
zu ihrer Wissenschaft gelangen, den Erben über die Vorschriften der Gesetze, wegen 
der ihnen obliegenden Einbringung eines allenfalls verschlossenen Inveutarii, und 
über die Nachtheile, welche mit der verabsäumten Befolgung dieser Vorschrift ver-
bunden sind, belehren lassen. Weiter aber muß sich der Richter ex officio nicht 
einmischen, und selbst, wenn diese Belehrung nicht gegeben werden kann, darf dar-
auf keine Regreßklage gegen den Richter gegründet werden. 

Dies ist es, was Wir Euch auf Eure über diese Materie gethane Anfrage 
vom 6. d. M. zu Eurer künftigen Direktion bekannt machen. 

( S . Beiträge :c. von Stengel Bd. 8. S . 302—313.) 

§ . 3 . W a s der Richter zu thun habe, w e n n die Erben eines 
Nachlasses unbekann t , ungewiss , oder abwesend und weit ent
fernt s ind; ingleichen, wenn sich zu einem solchen Nachlasse gar 
keine E rben finden, mithin derselbe als erbloses G u t zu betrach
t e n is t , wird ebenfalls in den Gesetzen umständlich vorgeschrie
ben (A. L. R. T h l . I . Ti t . IX. § . 465. u. f.). 

E s ist also im gegenwärt igen Titel nur noch von dem gericht
l ichen Verfahren bei Siegelungen und Inventuren zu handeln. 

A. Von Siegelungen. Wenn dieselben von Amts liegen 2n verfugen. 

§. 4* Siegelungen werden von dem Richter entweder von 
Amts wegen, oder auf das Ansuchen eines Interessenten verhängt. 
Von Amts wegen muss der Richter die Siegelung veranlassen: 

1) wenn die vermuthlichen nächsten Intestaterben unbekannt, 
ungewiss, oder sämmtlich von dem Orte, wo der Erblasser ver
storben, abwesend sind; 

2) wenn die vermuthlichen nächsten Erben sämmtlich fremde, 
und nicht Königliche Unterthanen sind; 

3) wenn unter den vermuthlichen nächsten Erben Minder
jährige,^ Wahn- oder Blödsinnige, oder gerichtlich erklärte Ver
schwender sich befinden, und der Verstorbene keinen Ehegatten 
hinterlassen hat« 

R e s e r i p t v«m 23. Januar 1796, betreffmd die Konkurttiiz der VormündschastsbeHörd« 
zur Cicherstellung des Nachlasses, wenn ein Tesiamentserekutor ernannt ist, f. zu §.40. h. t. 

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 8 
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§. 5. Auch in anderen Fällen ist der Richter befugt, die 

Siegelung von Amts wegen zu veranlassen, wenn besondere Zeit-
oder andere Umstände es nothwendig machen; mit vorzüglicher 
Sorgfalt zu verhindern, dass nichts aus dem Nachlasse wegge
bracht, vielmehr Alles in dem Stande, worin es sich zur Zeit des 
Todes befunden hat, erhalten werde. 

Anh. §. 432. Baare Gelder, geldwerthe Papiere und Pre
tiosen sind in der Regel zum gerichtlichen Deposito zu 
nehmen, 

R e s e r i p t vom 15. Februar isi4, betreffend das Verfahren bei Siegelungen in Ansehung 
der baaren Gelder, Pretiosen und Dofumente. 

Aus dem von dem Königl. Kammergericht unter dem 3. d. M. erstatteten Be-
richt ist ersehen worden, daß bei dem Kollegio darüber Zweifel entstanden sind: 

ob bei Sterbcfällen. in welchen nach Borschrift der A. G. £>. Thl. ll. Tit. 5. 
§. 4. Siegelungen verhängt werden müssen, die Gerichte verbunden seien, 
die baaren Gelder, Pretiosen und Dokumente über die Aktivforderungen bei 
der Siegelung ad depositum zu nehmen. 

Zur Beseitigung dieser Zweifel wird dem Kammergericht hiermit Folgendes 
eröffnet: 

Der Zweck der Siegelung ist die möglichste Sicherung des Nachlasses, und die 
Gerichte sind in der A. G. £>. Thl. II. Tit. 5. §. 5. allgemein angewiesen, mit vor-
züglicher Sorgfalt zu verhindern, daß nichts aus dem Nachlasse weggebracht, viel-
mehr alles in dem Stande/ in welchem es sich zur Zeit des Todes befunden hat, 
erhalten werde. Die Siegelung würde in eine bloße Formalität ausarten, wenn 
dadurch der Zweck nicht erreicht, und die möglichste Sicherheit der versiegelten Ob-
teste nicht bewirkt werden könnte. Nicht in allen Fällen darf es daher bei der 
Anlegung des Siegels belassen werden; wenn gleich bei dem schwer zu transpor, 
tirenden Mobilia« oft nichts übrig ist, als dasselbe unter vorsichtigem Verschluß 
im Sterbehause, mit Beifügung des Siegels, zu bewahren, um auf die Opinion 
von dessen Unverletzlichkeit zu vertrauen: so ist dies doch in Ansehung des baaren 
Geldes, der Pretiosen und geldwerthen Papiere nicht leicht zu wagen, sondern die 
bessere Sicherheit vorzuziehen, welche dadurch erreicht wird, daß diese ohne besondere 
Schwierigkeit wegzubringenden Vermögensstücke sogleich bei der Siegelung zur ge-
richtlichen Asservation, oder nach Beschaffenheit der Umstände, und wenn nicht mit 
Wahrscheinlichkeit auf die baldige Ausantwortung des Nachlasses an legitimirte 
Erben zu rechnen ist, förmlich ad depositum befördert werden. Wenn minorenne 
Erben lonkurriren und also eine gerichtliche Inventur erfolgen muß, so findet die 
Deposition kein Bedenken. Außerdem ist es die Sache des richterlichen Arbitrii/ 
ob die Asservation oder Deposition zu verfügen fei, vorausgesetzt, daß die Weg-
nähme aus dem Nachlasse für ralhfam und nöthig geachtet wird. Dies zu beur-
theilen, muß zunächst dem vernünftigen Ermessen des Siegelungs-Kommissarii 
überlassen werden, welcher nach den Umständen und unter Rücksprache mit den im 
Sterbehause befindlichen Personen zu erwäqen hat, ob die vorhandenen baaren 
Gelder/ Pretiosen oder Dokumente mit voller Sicherheit in dem Sterbehause zu-
rückgelassen werden können, oder ob sie sogleich wegzubringen und in gerichtliche 
Verwahrung zu nehmen sind; die nähere Verfügung darüber bleibt dem Kollegio 
überlassen, wenn das Siegelungsprotokoll vorgetragen wird. 

Hiernach werden sich die Zweifel des Kollegii erledigen, und dasselbe wird in 
den Stand gesetzt sein, nach Verschiedenheit der vorkommenden Fälle, die Siegelungs-
Kommissarien zu instruireu und die zweckmäßigsten Verfügungen znr Sicherheit 
des Nachlasses zu treffen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 3. S . 33.) 

§ . 6. W e n n der Vers torbene ein solcher Königlicher oder 
anderer öffentlicher Bedienter gewesen , welcher entweder Brief
schaften oder Gelder , die zu se inem Amte gehören , in Händen 
gehab t ; so k a n n , ohne Unte r sch ied : ob der übrige Nachlass ge
richtlich gesiegelt wird oder n ich t , dasjenige Kollegium, bei wel-
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chem, oder unter welchem der Verstorbene wegen seines Amts 
gestanden hat, die Versiegelung der Briefschaften und Gelder 
vornehmen. 

§. 7. In wie fern auch in Fällen, wo die Siegelung von 
Amts wegen zu verfügen wäre, dieselbe wegen eines von dem 
Erblasser geschehenen Verbots unterbleiben müsse, ist in den 
Gesetzen bestimmt (A. L. R. Thl. II. Tit. XVIII. § 3 7 2 — 3 7 5 . ) ; 
wobei sich jedoch von selbst versteht, dass auch ein solches Ver
bot den Richter nicht hindern könne, mit der Siegelung zu ver
fahren, wenn es die Sicherheit des Staats, oder die Erhaltung 
der zu dem Amte des Verstorbenen gehörenden Gelder und Brief
schaften erfordern. 

R e s e r i p t vom 25 Januar 1796, betreffend die Konkurrenz der VormundschastsbeHördm 
zur Sicherstellung des Nachlasses, wenn ein Testamentserekutor ernannt ist, s. zu §. 40. h. t. 

Auf wessen Instanz sie zu veranlassen. 

§. 8. In Fällen, wo eine Versiegelung von Amts wegen 
nicht erforderlich ist, kann selbige nur auf den Antrag eines In
teressenten, es sei einer der Erben, ein Verwandter, ein Hausge
nosse oder auch ein Fremder, verhängt werden. Derjenige, wel
cher sich darum meldet, muss sein Interesse bei der Sache an
zeigen. Wenn inzwischen dieses Interesse nicht ganz offenbar 
ungegründet und nicht klar ist, dass die Siegelung blos aus Chi-
kane verlangt werde; so muss der Richter das Gesuch, wenn es 
kurz nach dem Todesfalle angebracht wird, nicht leicht ablehnen, 
sondern demselben gemäss verfügen; da in dergleichen Fällen, 
wo gemeiniglich Gefahr im Verzuge vorwaltet, die Zeit nicht hin
reicht, sich auf weitläufige Erörterungen über das Recht und 
Interesse des Extrahenten, oder auf Nachforschungen, ob schon 
ein Besitzer der Erbschaft vorhanden sei, einzulassen; vielmehr 
es allemal unbedenklicher ist , mit der Siegelung zu verfahren, 
als den Nachlass dem Anlaufe, dem Abbringen und unbefugten 
Besitzesergreifungen auszusetzen. 

§. 9. Wenn hingegen die Siegelung erst nachgesucht wird, 
nachdem schon einige Zeit nach dem Abieben des Verstorbenen 
verstrichen ist, und sich schon jemand als Erbe im Besitze des 
Nachlasses notorisch befindet; so kann dieselbe nur verhängt 
werden, wenn der Erbe sich des Durchbringens der Erbschaft 
verdächtig macht, oder überhaupt für einen solchen zu achten 
ist, gegen den, oder dessen Vermögen, den Rechten nach, Arrest 
oder Sicherheitsbestellung gesucht werden kann. 

§. 10. In einem solchen Falle muss derjenige, welcher auf 
die Siegelung anträgt, sein Interesse, und die bei dem Besitzer 
der Erbschaft obwaltende Unsicherheit bescheinigen; und es muss 
sowohl bei der vorläufigen Prüfung eines solchen Gesuchs, als 
wegen Verhängung der Sperre selbst, des über die Rechtsmässig-
keit derselben zu veranlassenden Verfahrens, der Wiederaufhe
bung der Sperre gegen Kaution, und sonst überall, die Vorschrift 
des XXIXsten Titels der Prozessordrrung, von Arresten, beobach
tet werden. 

8« 
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Besonders aus Instanz der Gläubiger. 

§. 11. Wenn die Forderung eines Erbschaftsgläubigers so 
beschaffen ist, dass deswegen auf das Vermögen des Erblassers 
selbst ein Arrest statt gefunden haben würde; so kann ein sol
cher Gläubiger auch gegen den Erben auf die Siegelung des Nach
lasses, oder eines solchen Theils desselben, als zur Deckung sei
nes Anspruchs erforderlich und hinreichend ist, antragen. 

§. 12. Eben so kann ein Gläubiger des Erben, dessen For
derung zum Arreste qualificirt ist, die Verhängung desselben in 
den seinem Schuldner zugefallenen Nachlass suchen; doch bleibt 
den Gläubigern des Erblassers die Besugniss, auf die Absonde
rung des Nachlasses von dem eigenen Vermögen des Erben an
zutragen, vorbehalten. 

Wenn mehrere Erben siud. 

§. 13. Sind mehrere Erben vorhanden, und die §. 10. 11. 12 
angeführten Gründe, die Siegelung nachzusuchen, treten nur gegen 
einen oder etliche unter ihnen ein; so kommt es darauf an: ob 
die sämmtlichen Erben sich im gemeinschaftlichen Besitze des 
noch ungetheilten Nachlasses befinden; oder ob gewisse Theile 
des Nachlasses von diesem, andere aber von jenem Erben beses
sen werden. 

Im ersten Falle kann die Versiegelung der ganzen Erbschaft 
gesucht werden; es wäre denn, dass die Miterben dem Extrahen-
ten tüchtige Kaution, wegen alles Weg- oder Durchbringens von 
Seiten ihres in Anspruch genommenen Mitgenossen, und für alle 
Folgen davon, bestellten. 

Im zweiten Falle ist nur derjenige Theil des Nachlasses unter 
die Sperre zu nehmen, welcher von demjenigen Erben, gegen den 
der Antrag gerichtet ist, besessen wird. 

Verlangen die anderen Miterben die Wiederaufsiegelung, und 
dass ihnen der Besitz, mit Ausschluss des in Anspruch genomme-
nen Konsorten, überlassen werde; so ist ihnen darunter zwar zu 
willfahren; sie müssen aber, bei Vermeidung doppelter Erstattung, 
diesem Erben, ohne Vorwissen und Genehmigung des Extrahen-
len, oder des Gerichts, nichts aus dem Nachlasse verabfolgen. 

Welchem Gerichte die Siegelung zukomme. 

§. 14. Die Versiegelung kann in der Regel nur bei demje
nigen Gerichte, unter welchem der Erblasser seinen persönlichen 
Gerichtsstand gehabt hat , nachgesucht, und nur von diesem ver
fügt werden. 

§ . 15 Wird also die Siegelung bei einem andern Gerichte 
nachgesucht, und das kompetente Gericht befindet sich an eben 
dem Orte; so muss ersteres sich aller Verfügung enthalten, und 
den Supplikanten an den kompetenten Richter lediglich verweisen. 

Wird aber an einem Orte, wo das kompetente Gericht sich 
nicht aufhält, die Versiegelung des daselbst befindlichen Nach
lasses, oder eines Theils davon, bei dem ordentlichen Richter 
desselben Orts nachgesucht; so muss dieser zwar damit einstwei-
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Ion verfahren, zugleich aber dem eigentlich kompetenten Richter 
davon unverzüglich Anzeige machen. 

Hat der verstorbene ausser seinem Wohnorte, und ausser 
dem Jurisdiktionsbezirke seines persönlichen Gerichts, Häuser oder 
Landgüter besessen; so ist das Gericht, unter welchem diese 
Grundstücke liegen, die Siegelung auf denselben vorzunehmen 
belügt und schuldig; doch muss auch von ihm dem persönlichen 
kompetenten Gerichte Anzeige darüber geschehen. 

Besonders bei Sterbefällen der Eximirten. 

§. 16. In Provinzen, wo, wegen des beträchtlichen Umfangs 
der den Landesjustizkollegien angewiesenen Jurisdiktionsbezirke, 
Justizräthe oder andere Commissarii perpetui des Landesjustiz-
kollegii angesetzt sind, muss die Siegelung in denjenigen Fällen, 
wo sie von Amts wegen statt findet (§. 4. 5.), von diesen Kom
missarien veranlasst werden; und hat es desfalls bei den für 
dergleichen Kommissarien besonders ergangenen Reglements und 
Instruktionen sein Bewenden. 

Auch sind in diesen sowohl, als in den übrigen Provinzea, 
die Magisträte und Gerichte derjenigen Orte, wo das Landes-

1'ustizkollegium, oder ein Kommissarius desselben, sich nicht auf. 
lält, bei Sterbefällen eximirter Personen schuldig, zur Abwendung 

der möglichen Gefahr, die aus dem Verzuge entspringen möchte, 
zur interimistischen Siegelung der an ihrem Orte befindlichen 
Verlassenschaft, sobald dieselbe von Amts wegen geschehen muss 
(§. 4. 5,), auch unersucht zu schreiten; davon aber auch dem Lan-
desjustizkollegio sofort Anzeige zu machen. 

Anh. §. 433. Bei Versiegelungen des Vermögens oder 
Nachlasses eines Regierungsoffizianten muss die betreffende 
Regierung davon benachrichtigt werden 3 welcher freisteht>, 
an diejenigen SZimmer und Behältnisse, worin Amtsakten 
xu vermuthen sind, ihre Siegel ebenfalls anlegen zu lassen. 

V e r o r d n u n g vom 26. Dezember 1808, wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial» 
behörden, §. 47., aufgen. in §. 433. des Anhanges. 

Der Militairpersonen. 

§. 17. Bei dem Absterben solcher Personen, die unter Mi
litärgerichtsbarkeit bis an ihren Tod gestanden haben, muss der
jenige Nachlass, welchen sie bei und um sich gehabt haben, von 
den Kriegsgerichten versiegelt werden. Wegen des übrigen Nach
lasses hingegen kommt die Siegelung demjenigen Civilgerichte zu, 
unter dessen Jurisdiktion, vermöge des Standes und Ranges der 
verstorbenen Mititairpersonen, ihr Nachlass aus der durch den 
Tod aufgehobenen Militärgerichtsbarkeit zurück fällt. 

Anh. §. 434. Die Versiegelung des Nachlasses der Mili
tärpersonen gebührt den Civilgerichten, unter welchen der 
Verstorbene bei seinem Tode gestanden hat. 

V. © . vom 19. Juli 180», wegen des Militairgenchtsstandes; f. zu l . 2. §. 48. 
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Anb. §. 435. Die in dem Nachlasse eines Offiziers sich 

vorfindenden Montirungs- und Equipagestücke sind jedesmal 
so schleunig als möglich dem Regiments- oder Bataillons
chef %u überliefern, damit sie der in die Stelle des Ver
storbenen eintretende Offizier für die gerichtliche Taxe 
annehmen könne, 

1) R e s e r i p t vom 7. Januar 1812, betreffend die Ablieferung der Montirungs» und 
Equipagestücke eines verstorbenen Offiziers an den Regiments» oder Bataillons-Chef. 

Es ist von dem Allgemeinen Kriegsdepartement die Herstellung der bei den 
Regimentern und Bataillons ehemals üblichen Verfassung, nach welcher der neu 
avancirte Offizier die Montirungs- und Equipagenstückc des verstorbenen für die 
gerichtliche Taxe annehmen mußte, gewünscht worden. Da nun hierbei kein Be-
denken ist, auch durch den Uebergang der Militair« Civil «Gerichtsbarkeit an die 
Civil-Gerichte dergleichen Observanzen als aufgehoben nicht angesehen werden ton-
nen, so wird das Königl. :c. hierdurch angewiesen, in allen Fällen, in welchen der 
Nachlaß eines Offiziers zu versiegeln ist, dergleichen Montirungs- und Equipagen-
stücke, jedesmal so schleunig als möglich dem Regiments- oder Bataillons-Gerichte 
zur Verwahrsam zu überliefern. 

(v. K. Ihrb. Bd. 1. S . 7.) 

2) a. R e s e r i p t vom 22. Mai 1818, betreffend die Ablieferung der in einem Nachlasse 
sich vorfindenden Festungs-Risse, Operationspläne und geheimen Nachrichten. 

I n dem §. 129. Tit. 20. Thl. II. des A. L. R . ist verordnet, daß Niemand, der 
nicht vermöge seines Amts dazu berechtigt ist, Risse von Festungen, Operations-
Plänen, und andere geheime Nachrichten, deren Bekanntmachung, besonders in 
Kriegszeiten, dem Staate gefährlich sein könnte, sammeln und besitzen, vielmehr 
dieselben, wenn sie ihm zukommen, an die Behörde sofort abliefern soll. Gleich-
wohl ereignet es sich zuweilen, daß Privatpersonen gezeichnete Pläne diesseitiger 
Festungen, TerrainMufnahmen und andere Zeichnungen nachlassen, bei denen es in 
militairifcher Hinsicht wichtig ist, daß sie weder zum Verkauf kommen, noch über-
Haupt länger im Publike bleiben. Es kommt daher auf Maaßregeln an. wodurch 
die Befolgung des Gesetzes gesichert wird. Zu dem Ende wird hierdurch festgesetzt, 
daß/ wenn sich in einer Nachlassenschaft folgende Gegenstände vorfinden: 

1) gezeichnete Festungspläne, vorzüglich der zum Staate gehörigen, oder von 
diesseitigen Truppen besetzten, Festungen; 

2) gezeichnete Pläne, Risse, Profile einzelner Befestigungs-Anlagen, oder 
Festungstheile; 

3) Entwürfe zur Befestigung im Lande gelegener Orte und Gegenden; 
4) gezeichnete Aufnahmen, Nivellements, Terrain-Rekognofcirungen, Situations-

Zeichnungen, und 
5) sonstige gezeichnete Charten, Pläne und Risse, wozu jedoch nicht die zu land-

wirthschaftlichen Zwecken, Gemeinheitstheilungen und dergleichen aufgenom-
menen Charten gehören, 

das den Nachlaß regulirende Gericht davon ein genaues Verzeichniß dem General-
Kommando der Provinz zukommen lassen/ und solche bis zu dessen Erklärung nicht 
verabfolgen soll. 

Auch sind die Auktions- Kommissarien anzuweisen, von dergleichen Gegenstän-
den, wenn sie solche zum öffentlichen Verkauf erhalten, das Verzeichniß dem Gene-
ralkommando einzureichen, und bevor dieses nicht eine schriftliche Einwilligung in 
den Verkauf ertheilt hat, denselben nicht zu veranlassen. 

Das General. Kommando wird nach erhaltener Kenntniß von dem Vorhände-
nen, allenfalls nach eingeholtem Gutachten sachverständiger Personen bestimmen, 
ob dergleichen Gegenstände ohne Nachtheil des Staates im Publike verbleiben, 
und aus einer Hand in die andere gehen können. Wird die Zurückhaltung für 
nothwendig gehalten, so soll dem bisherigen Besitzer, oder dessen Erben, oder der 
Nachlaßmaffe, der Werth solcher Gegenstände erstattet werden, so wie er durch ver-
eidete Taxatoren ausgemittelt worden. 

Nach diesen Bestimmungen hat sich das Königl. Kammergericht nicht allein 
selbst zu achten, sondern solche auch sämmtlichen Untergerichten und den Auktions-
Kommissarien, zu deren Befolgung bekannt zu machen. 

(v. K. I h rb . Bd . 11. S . 243.) 
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d. R e s c r i p t vom 8. Juli 1822, betreffend die Sorge für die auf das Amt Bezug ha» 
benden Papiere verstorbener Civil» und Militair.Be,imten. 

Der an sich lobenswerthe Eifer mehrerer Beamten, durch Sammlung und An-
fertigung von Abschriften, Collectaneen, Zeichnungen :c. aus den Akten, welche ih-
nen nur vermöge ihres Amtes zukommen können, das Beste des Dienstes zu be-
fördern, giebt zu der Beforgniß Veranlassung/ daß wichtige Nachrichten, bei dem 
Absterben der betreffenden Beamten, leicht in Hände gerathen können, die davon 
Mißbrauch machen. 

Diese Besorgniß wird durch die gesetzliche Bestimmung des Thl. II. Tit. 20. 
§. 129. des A. L. R., — worin die Ablieferung ähnlicher Nachlaßstücke und Schrift 
ten, deren Bekanntmachung dem Staate gefährlich fein könnte, von Seiten der 
Erben eines verstorbenen Beamten, angeordnet worden — und durch die Vorschrift 
Thl. II. Tit. 3. §. 6 und 31. der A. G. £>./ wonach Briefschaften und Gelder, 
welche zu dem Amte des verstorbenen Beamten gehören, der Versiegelung unter-
worfcn sind, nicht ganz gehoben. 

Es ist daher nöthig, daß die vorgesetzten Behörden in solchen Fällen eine be-
sondere Aufmerksamkeit anwenden, und die, in .Bezug auf die Dienstpapiere 
und zum Dienst gehörigen Gelder, nachgelassene Versiegelung und Absonde-
rung jederzeit vornehmen lassen, wenn irgend zu vermuthen ist, daß der Ver« 
storbene außer den eigentlichen Akten und sonstigen Papieren, welche speciell 
zu seinem Amte gehören, auch noch Sammlungen, Abschriften oder Zeichnungen, 
die sich auf seinen ooer den Staatsdienst im Allgemeinen beziehen, und deren An-
fertigung ihm nur vermöge des Dienstes möglich geworden ist, hinterlassen habe. 

Die über die unentgeldliche Aushändigung solcher Notizen zwischen der Dienst-
behörde und den Erben etwa entstehende Differenz wird, ohne eine gerichtliche Er-
örterung, nur von der vorgesetzten Behörde entschieden werden. 

Das Königliche Kawmergericht hat sich hiernach in vorkommenden Fällen zu 
achten. Einer weitern Bekanntmachung dieser Verfügung durch die Amtsblätter 
bedarf es nicht. 

Hierbei wird zugleich auf den Antrag des Königl. Kriegs-Ministeriums und in 
Bezug auf die Verfügung vom 22. Mai 1818 (v. K. Ihrb. Bd. 11. S . 243.) fest
gefetzt, daß bei der Versiegelung ode« Entfiegelung des Nachlasses verstorbener Mi-
litairperfonen, alle den Königl. Dienst angehende und die Armee und deren Ver-
bältniffe betreffende Schriften, Zeichnungen und Nachrichten, welche dem Verstorbenen 
im dienstlichen Wege zugegangen, oder welche derselbe vermöge seines gehabten 
Kommandos oder seiner Stellung nur hat erhalten und sammeln können/ mittelst 
eines davon angefertigten Verzeichnisses an das betreffende General-Kommando zu 
dessen Erklärung zu übersenden sind. 

(v. K. Ihrb. Bd. 20. S . 44.) 

3) R e s k r i p t vom 24 November 1817, betreffend die Einsendung der in einem Nach» 
lasse sich vorfindenden Orden und Ehrenzeichen an die General-Ordenekommission. 

Zum Zweck der Vervollständigung der im Druck erschienenen Drdensliste wer-
den nach dem Antrage der Königl. General-Ordenskowmiffion sämmtliche Gerichte 
hierdurch angewiesen, die bei Erbschaftsregulirungen im Rachlaß sich vorfindenden 
Ordens-Insignien und Ehrenzeichen verstorbener Ritter und Besitzer gedachter Ge-
neral-Ordenstommifsion zu übersenden. 

(v. K. Ih rb . Bd. 10. S . 250.) 

§. 18. War der Verstorbene im Felde oder aus Kommando, 
an einem Orte, wo kein Kriegsgericht sicli befindet; so liegt dem 
kommandirenden Offiziere ob, für den Machlass, welchen er bei 
und um sich hat , zu sorgen. Ist auch kein kommandirender 
Offizier vorhanden; so sind die Civilgerichte des Orts zu dieser 
Obsorge verpflichtet. 

Von Siegelungen der Dorfgeriehte. 

§• 19. Auch Dorfgerichte müssen, in Abwesenheit des Ge-
richtshallers, den am Orte befindlichen Mach lass versiegeln; sie 
müssen aber davon dem Gerichtshalter, zur weitern Besorgung 
und Verfügung, schleunigst Anzeige machen. 
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Der Notarien. 

§. 20. Notarien sind Siegelungen vorzunehmen nicht berech
tigt; es wäre denn, dass sie entweder von dem Verstorbenen 
darum ersucht worden, oder das Gesuch zwar nur von Erben, 
Gläubigern oder anderen Interessenten angebracht würde, zugleich 
aber kein Richter sich am Orte oder in der Nähe befände. Als
dann können sie zwar, mit Beobachtung der zu einem Notariats
instrumente gehörigen Förmlichkeiten, zur Versiegelung schreiten; 
sie müssen aber auch den Vorfall, mit Einsendung des aufgenom
menen Protokolls, dem kompetenten Gerichte sofort anzeigen. 

Von Versiegelungen durch inkompetente Behörden. 

§• 21. Wenn von einem nicht kompetenten Gerichte gesie
gelt worden ist, ohne dass selbiges dazu eine in den obigen Vor
schriften ( § . 15. 16.) gegründete Veranlassung gehabt hätte; so 
kann dasselbe dafür keine Gebühren fordern, und der kompetente 
Richter ist berechtigt, sobald er den Vorfall in Erfahrung bringt, 
sein Siegel dem bereits vorhandenen beizudrücken; auch kann er, 
wenn es demnächst zur Wiederaufsiegelung kommt, das Siegel 
des inkompetenten Gerichts, ohne dessen Zuziehung, mit dem 
seinigen zugleich abnehmen. 

Ist aber die Siegelung von dem inkompetenten Richter auf 
den Grund der Vorschriften des §. 15. 16. erfolgt; so hängt es 
von dem Befinden des kompetenten Gerichts, nach Beschaffenheit 
der Umstände, ab, es dabei entweder zu belassen, oder sein Sie
gel beizudrücken. Doch muss in diesem Falle die Abnehmung 
der Siegel allemal mit Zuziehung desjenigen, der die erste Siege
lung verrichtet hat, geschehen. 

Eben das findet statt, wenn der Verstorbene selbst vor sei
nem Tode auch nur einen Notarius oder einen Freund, auf wel
chen er Vertrauen setzt, ersucht hat, seinen Nachlass zu versiegeln. 

Wenn gesiegelt werden müsse. 

§. 22. In Fällen da die Siegelung von Amts wegen zu ver
fügen ist, muss der Richter dieselbe sogleich, als er den Sterbe
fall in Erfahrung bringt, ohne den geringsten Verzug veranlassen. 
Erfolgt der Tod des Erblassers an eben dem Orte, wo das Ge
richt sich befindet; so muss die Siegelung noch an demselben 
Tage, ausserdem aber, sobald es nach der Entfernung möglich 
ist, ins Werk gerichtet werden. 

§• 23. Da aber in weitläufigen Jurisdiktionsbezirken, und 
besonders in den Departements der Landesjustizkollegien, die sich 
ereignenden Sterbefälle, und die dabei eintretenden Umstände, 
welche eine Versiegelung von Amts wegen nothwendig machen, 
dem Richter nicht immer sogleich bekannt werden können; so 
liegt den im Sterbehause gegenwärtigen Verwandten oder Haus
genossen des Verstorbenen, ingleichen seinem Hauswirthe, ob, 
dieserhalb mündliche oder schriftliche Anzeige bei den Gerichten 
zu thun, wenn sie sich gegen die Erben, oder die Gläubiger des 
Verstorbenen, ausser Verantwortung setzen wollen. 
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Durch wen? 

§. 24. Zur Versiegelung selbst kann auch nur Eine gehörig 
vereidete Gerichtsperson, z. B. ein Sekretarius oder Aktuarius, 
abgeordnet werden; doch muss derselbe bei dem Aktus die im 
Sterbehause befindlichen Verwandten, oder Hausgenossen des Ver
storbenen, oder allenfalls den Hauswirth, zuziehen. 

Verfahren bei der Siegelung;. 

H. 25. Bei der Siegelung muss in der Verlassenschaft nichts 
gerührt, noch ein Inventarium darüber aufgenommen werden. 
Der Siegelnde muss sich vielmehr darauf einschranken, dass er 
die Gewölbe, Stuben, Kammern, Schreibtische, Schränke, Spinden, 
Kasten, wie nicht weniger die Boden, Scheuren und Keller, und 
überhaupt alle Behältnisse, in welchen etwas, so zum Nachlasse 
gehört, befindlich ist oder vermuthet werden kann, mit dem Ge
richtssiegel versiegele. 

Nur diejenigen Stuben und Kammern, welche zur Leiche und 
zum Gebrauche der etwa im Hause bleibenden Verwandten, Freunde 
und Bedienten nöthig sind, werden offen gelassen; die in selbi
gen befindlichen Meublen aber, die nicht niet- und nagelfest, oder 
zum Gebrauche unentbehrlich sind, besonders die in den offen 
bleibenden Gelassen sich befindenden Schränke, Schreibtische, 
Kasten, Kommoden und andere dergleichen Behältnisse, werden 
in ein Zimmer, dessen Thüren verschlossen und versiegelt wer
den können, gebracht. Ueber die in den offen bleibenden zurück
gelassenen Sachen wird ein richtiges Verzeichnis aufgenommen; 
die Aufsicht darüber jemandem von den gegenwärtigen Perso
nen übertragen, und diesem das Verzeichniss zur Mitunterschrift 
vorgelegt. 

Sachen die ausser der Sperre zu lassen sind. 

§. 26. Von den vorgefundenen Geldern und Vorräthen, an 
Esswaaren, Getränken, Viehfutter, Leinenzeug, Betten und was 
sonst zur täglichen Nothdurft gehört, wird nur so viel, als zum 
Begräbnisse, oder auf eine kurze Zeit zur Unterhaltung des Ge
sindes und vorräthigen Viehes oder auch zu den nöthigsten Be
dürfnissen des etwa gegenwärtigen Erben erforderlich ist, heraus
gelassen, und jemandem unter den Gegenwärtigen zur Aufsicht 
und künftigen Berechnung, nach einem darüber aufzunehmenden 
und von ihm zu unterschreibenden Verzeichnisse anvertraut. Auch 
Sachen, die nicht unter die Sperre genommen werden können, 
z. B. lebendige Thiere, müssen in ein Verzeichniss gebracht, und 
die Aufsicht darüber muss irgend einer sichern Person anver
traut werden. 

Sachen, die dem Verderben unterworfen sind. 

§. 27« Finden sich in dem Nachlasse Sachen, welche, hei 
längerer Aufbewahrung, dem Verderben unterworfen sind; so muss 
der Siegelungskommissarins dieselben zwar ebenfalls vor der Hand 
unter die Sperre nehmen, zugleich aher dem Gerichte, von wel
chem er seinen Auftrag hat, ohne den geringsten Zeitverlust, zur 
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schleimigen Verfügung davon Anzeige machen. Ist die Gefahr 
des Verderbens so dringend, dass wegen der Entfernung von dem 
auftragenden Gerichte die Verfügung desselben nicht abgewartet 
werden kann; so muss der Siegelungskommissarius selbst dafür 
sorgen, dass dergleichen Sachen unverzüglich so vortheilhaft, als 
es nach den Umständen möglich ist, veräussert, oder auf andere 
Art untergebracht werden. 

Von «1er Siegelung auf einem Landgute. 

§. 28. Ist die Siegelung auf einem Landgute zu verrichten; 
so muss der Kommissarius, wegen der im Wohnhause befindli
chen Sachen, nach obigen Vorschriften verfahren; sich von dem 
Wirthscbaftsbeamten den letzten Monatsschluss vorlegen lassen; 
den vorhandenen Kassenbestand revidiren; davon nicht mehr, als 
zur Fortsetzung der Wirthschaft erforderlich ist, zurück lassen; 
und das Uebrige in einem möglichst sichern Behältnisse, im Wohn
hause, unter dem Siegel niederlegen; die Getreidebestände und 
andere Wirthschaftsvorräthe revidiren, und davon so viel, als zur 
Wirthschaftsnothdurft auf eine kurze Zeit erforderlich ist, abson
dern, und dem Beamten zur Verwaltung und Berechnung über
geben; das Uebrige aber in den Behältnissen, worin es sich be
findet, gleichergestalt versiegeln; sich das Inventarium über das 
vorhandene Vieh und Wirthschaftsgeräthe aller Arten vorzeigen 
lassen, und Abschrift davon nehmen; wenn dergleichen Inventa
rium nicht vorhanden ist, ein vollständiges Verzeichniss darüber 
anfertigen; übrigens aber den Beamten, zur Fortsetzung der 
Wirthschaft, auf den bisherigen Fuss, bis auf weitere Verord
nung anweisen. 

Hat der Verstorbene die Wirthschaft durch sich selbst, und 
ohne Zuziehung von Wirthschaftsbedienten geführt; so muss de
ren vorläufige Fortsetzung dem zurückgebliebenen Ehegatten, oder 
einem etwa gegenwärtigen majorennen Kinde, oder in deren Er
mangelung einem benachbarten sichern Manne und Einwohner des 
Orts, allenfalls gegen Zusicherung einer verhäitnissmässigen Be
lohnung, aufgetragen werden. 

Ist das Gut verpachtet; so bedarf es nur der Siegelung der 
etwa daselbst befindlichen, dem Verstorbenen zugehörigen Sa
chen; da für Alles, was zur Wirthschaft gehört, der Pächter haf
ten muss. 

bei Kaufmannshandlungen, 

§. 29. Eine zum Nachlasse gehörende Handlung darf der 
Richter nicht versiegeln, sondern er muss deren Fortsetzung dem 
von dem Erblasser angenommenen Disponenten übertragen, und 
nur diesen, wenn es etwa nicht schon geschehen wäre, zur treuen 
und ordentlichen Verwaltung verpflichten. Ist kein besonderer 
Disponent vorhanden; so muss sofort ein Aufseher bestellt und 
gehörig verpflichtet werden. Einem von dem Erblasser schon 
bestellten Disponenten wird die Fortsetzung der Handlung völlig 
auf den bisherigen Fuss überlassen; einem Aufseher hingegen, 
welchen der Richter von Amts wegen bestellt, wird nur eine ge-
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wisse Quantität der vorräthigen Waaren, nach einem darüber 
aufzunehmenden Verzeichnisse, verabfolgt; das übrige Waarenla
ger aber mit unter die Sperre genommen. 

bei Professionen und Handwerken, 

§. 30- Hat der Erblasser eine Profession, ein Handwerk, 
oder sonst ein Gewerbe getrieben; so muss die Fortsetzung des
selben durch die Siegelung in der Regel nicht gänzlich gehemmt, 
vielmehr nur ein Aufseher darüber bestellt; von den vorhandenen 
Materialien und Gerätschaften so viel, als auf einige Zeit zum 
fortgesetzten Betriebe erforderlich ist, ausser der Sperre gelassen, 
und auch darüber, nach Vorschrift §. 26 , ein Verzeichniss aufge
nommen werden. 

bei öffentlichen Geldern, Papieren und Briefschaften, 

§ . 31. Geschieht die Versiegelung nur deswegen, weil der 
Verstorbene, als ein Königlicher oder anderer öffentlicher Bedien
ter, Gelder oder Briefschaften vermöge seines Amts in seiner Ge
wahrsam gehabt hat; so darf nur die Kasse, die Schreibstube, der 
Schrank, oder das sonstige Behältniss, in welchem dergleichen 
Sachen sich befinden oder zu vermuthen sind, unter die Sperre 
genommen werden. 

Wegen der in einem Nachlasse sich vorfindenden Festungsn'sse, Operationspläne und auf das 
Amtsverhältniß Bezug habenden Papiere, desgl. wegen der Orden, s. zu §. 17. Anh. §. 435. li. t. 

Aufsuchung einer vorhandenen letztwilligen Disposition. 

§. 32. Thut sich bei der Versiegelung eine Anzeige oder 
Muthmaassung hervor, dass an einem Orte ein Testament oder 
andere letztwillige Verordnung des Erblassers, oder eine Rokog-
nition üher ein gerichtlich niedergelegtes Testament vorhanden 
sei; so muss derjenige, welcher die Siegelung verrichtet, mit Zu
ziehung der gegenwärtigen Verwandten, Freunde, oder Bedienten 
des Verstorbenen, an dem Orte, wo es zu sein vermuthet wird, 
darnach suchen; und wenn er etwas dergleichen findet, es dem 
Gerichte zur weitern Verfügung einliefern. 

Aufnehmung des Protokolls über die Siegelung. 
§ . 33. Ueber die richtig geschehene Versiegelung muss ein 

genaues Protokoll, mit Specisicirung der Anzahl der Siegel, wel
che nöthig gewesen, so wie mit Benennung der gegenwärtig ge
wesenen Personen, gehalten, und mit den nach obigen Vorschrif
ten etwa aufgenommenen Verzeichnissen der ausser der Sperre 
gebliebenen Sachen, zu den Akten gebracht werden. Diess Pro
tokoll muss der Kommissarius in der Regel sogleich im Sterbe
hause aufnehmen. Wenn jedoch die Kürze der Zeit, oder die 
Umstände des Falles diess nicht gestatten; so muss er sich we
nigstens die Data zu diesem Protokolle, z. B. die Namen der 
gegenwärtig gewesenen Personen, die Zimmer und Behältnisse, 
welche versiegelt worden, die Zahl der angelegten Siegel, die 
Arten und Quantitäten der aus der Sperre gelassenen Sachen e tc , 
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aus der Stelle vorläufig notiren, und daraus das Protokoll selbst 
noch an eben demselben, oder spätestens am folgenden Tage, zu 
Hause abfassen. Bet dem Protokolle, welches eigentlich nur eine 
Anzeige über den vorgenommenen Aktus der Siegelung enthält, 
ist die Mitunterschrist der dabei zugezogenen Personen nicht noth
wendig. Hingegen müssen die Verzeichnisse der ausser der Sperre 
gebliebenen Sachen von denjenigen, dessen Verwahrung oder 
Berechnung sie anvertraut worden, unterzeichnet sein. 

Vorsichtsregeln bei Anlegung und Verwahrung der Siegel. 

§• 34. Der Kommissarius muss die Siegel dergestalt befesti
gen, dass sie nicht von selbst abfallen, noch ohne Gewalt abge
rissen und wieder angeklebt werden können. Auch die Fenster 
und andere Zugänge, die, ausser den Thüren, in die versiegelten 
Behältnisse führen könnten, müssen hinlänglich verwahrt; die 
Schlüssellöcher mit anzusiegelnden Streifen bedeckt, und die 
Schlüssel besonders eingesiegelt werden. Auch muss der Kom
missarius die nöthige Vorsicht brauchen, um nicht Thüren und 
andere Meublen von Werth durch das Lack zu verderben, und 
sich statt dessen, bei solchen Behältnissen, dünnen grünen Wach
ses bedienen. 

Bleiben Erben, Verwandte oder Freunde im Sterbehause, 
oder doch am Orte gegenwärtig; so muss der Kommissarius die
sen, sonst aber einer andern dazu tauglichen und schicklichen 
Person, z. B. dem Hauswirthe, die besondere Aufsicht über die 
Siegel, und dass sie nicht abgerissen werden, auftragen; auch 
wie dieses geschehen, im Protokolle bemerken. 

Verfahren in der Zwischenzeit bis zur Wiederaufsiegelung. 

§. 35. Die einmal angelegte Siegelung muss in der Regel 
so lange liegen bleiben, bis nach den unten folgenden Vorschrif
ten die Wiederaufsiegelung und Ausantwortung des Nachlasses, 
mit oder ohne Inventur, erfolgen kann. In der Zwischenzeit darf 
sich der Richter keiner Verfügungen über den Nachlass von Amts 
wegen anmaassen; ausser was etwa auf die Anzeige des Kom
missarius, wegen vorhandener, dem Verderben unterworfener 
Sachen, nach §. 27., oder wegen anderer unvermeidlicher und 
dringender Umstände, zur Konservation des Nachlasses nothwen
dig geschehen muss. Dergleichen nothwendige Verfügungen kann 
auch ein nicht kompetentes Gericht in Fällen, wo dasselbe nach 
§. 15. 16. die Siegelung verrichtet hat , treuen. Was aber bei 
Siegelungen, die bloss zur Sicherheit minorenner, oder sonst un
ter Vormundschaft stehender Erben verhängt worden, in dieser 
Zwischenzeit von dem vormundschaftlichen Gerichte zu besorgen 
sei, ist in den Gesetzen bestimmt (A. L. R. Thl. II. Tit. XVIII. 
§. 363—367.). 

Von der Wiederaufsiegelung; wenn und 

§. 36. Die Wiederaufsiegelung findet überhaupt alsdann 
statt, wenn die Ursache der angelegten Sperre aus dem Wege 
geräumt ist. Sie ist also in der Regel sogleich zu verfügen, als 
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die Erben, oder der in den gesetzlich bestimmten Fällen (A. L. R. 
Thl. I. Tit. IX. § .461. u. f. tz. 475. u. f.) bestellte Verlassenschafts. 
kurator, dieselbe nachsuchten. 

von wem sie geschehen müsse. 
§. 37. Die Wiederaufsiegelung kann nur von dem Gerichte, 

welchem der Verstorbene in Ansehung seiner Person unterworfen 
gewesen, verfügt werden. Jedes andere Gericht, auch wenn es 
nach Vorschrift §. 15. 16- zur Anlegung der Siegel an sich berech
tigt gewesen, muss dennoch, wegen der Wiederaufsiegelung, die 
Verfügung des kompetenten perönlichen Gerichts abwarten. In 
wie fern dabei das andere Gericht, welches etwa zuerst gesiegelt 
hat, zugezogen werden müsse, ist §. 21. verordnet. 

Anh. §. 436. Bei der Entsiegelung des Nachlasses eines 
Regier tingsofficianten müssen die Akten und Papiere, so 
sich darunter befinden, dem zuzuziehenden Abgeordneten 
der Regierung ausgehändigt werden. Auch ist in einem 
solchen Falle die Entsiegelung vorzüglich zu beschleunigen. 

Diese Vorschrift ist gleichfalls zu beachten, wenn der 
Verstorbene zwar an sich ein Justizbedienter, aber in an
derer Rücksicht einer Regierung zugleich untergeordnet 
war, und Geschäfte in Händen hatte, welche zu ihrem 
Ressort gehören. 

1) V e r o r d n u n g vom 2«. Dezember 1S08, betreffend lie verbesserte Einrichtung der 
ProvinzialbeHörden, §. 47., aufgenommen in §. 436. des Anhanges. 

2) Wege» der in einem Nachlasse sich vorfindenden Fessungs- und Operationspläne und an» 
derer auf das Amt Bezug habend.« Papiere, f. zu §. 17. Anh. §. 435. Ii. t. 

Strafe unbefugter oder zu frühzeitiger Aufsiegelung. 

§. 38. Wer sich unterfängt, ohne Verfügung des kompeten
ten Gerichts die aufgedrückten Siegel abzureissen, soll, wenn auch 
die Verlassenschaft unberührt geblieben wäre, nach Bewandniss 
der Umstände, mit 10 bis 50 Kthlr. fiskalischer Geld- oder ver-
hältnissmässiger Gefängnissstrafe belegt werden. Ist die Verlas
senschaft sogar berührt und eröffnet worden; so muss er, ausser 
der Strafe, den Erben allen Verlust, den sie durch das Juramen-
tum in litem erhärten können, vergüten. Hat er aus dem Nach
lasse etwas entwendet; so finden die Vorschriften der Kriminal
gesetze wider ihn Anwendung. 

Selbst wenn sämmtliche Erben sich untereinander vereinigen, 
den gerichtlich versiegelten Nachlass unter sich ohne gerichtliche 
Uebergabe oder Aufsiegelung theilen zu wollen; oder wenn ein 
Erbe gegen den andern die Verlassenschaft erstritten hätte; so 
sollen nichts desto weniger der- oder diejenigen, die sich unter
fangen, die gerichtlichen Siegel eigenmächtig abzunehmen oder 
abnehmen zu lassen, mit vorgedachter fiskalischer Geld- oder 
Gefängnissstrafe belegt werden. 

Verfahren bei der Wiederaufsiegelung. 

§. 39. Die Wiederaufsiegelung besteht in Abnehmung der 
aufgedrückten Siegel. Diese müssen daher zuvor: ob sie noch 
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alle unverletzt sind, nach Anleitung des Siegelungsprotokolls, un
tersucht, und der Befund in dem über die gegenwärtige Handlung 
aufzunehmenden Protokolle bemerkt werden. Ist von dem Kolle-
gio, welchem der Erblasser in Ansehung seines Amts unterwor
fen war, besonders gesiegelt worden; und will dieses, ohne die 
allgemeine Aufsiegelung abzuwarten, die unter die Sperre genom
menen Amtssachen heraus nehmen; so muss es der Behörde, von 
welcher die allgemeine Siegelung veranlasst worden, davon Nach
richt geben; damit dieses seine Siegel, so weit es nöthig, abneh
men, und dieselben, nach erfolgter Separation und Herausgabe 
der Amtssachen, wiederum aufdrücken könne. 

Ausantwortung des Nachlasses, mit oder ohne Inventur. 

§. 40. An wen der aufgesiegelte Nachlass verabfolgt wer
den, und ob die Ausantwortung desselben mit oder ohne Inventur 
erfolgen solle, ist nach Unterschied der Fälle, und nach den dar
auf gerichteten gesetzlichen Vorschriften zu bestimmen. Allgemein 
wird hier nur festgesetzt: 

a) Dass, wenn der Erbe selbst, oder auch nur Einer unter 
mehreren Miterben, die gerichtliche Inventur verlangt, dieselbe 
ohne den geringsten Anstand verfügt werden müsse. 

b) Dass, wenn zur Zeit der Wiederaufsiegelung ein Streit 
über die Erbschaft, es sei zwischen mehreren Erbschaftspräten
denten, oder auch zwischen den Erben und Gläubigern vorwaltet, 
der Richter die Inventur von Amts wegen veranlassen könne, so
bald er pflichtmässig findet, dass sie nöthig sei, um der Verdun
kelung oder Schmälerung des Nachlasses, bis zum Ausgange des 
Prozesses, vorzubeugen. 

Reser ip t vom 25. Januar 1796, betreffend die Konkurrenz der Vormundschastsgerichte 
bei Sicherstellung und Inventarisirung eines Nachlasse«, wenn ein Tesiamentsexekutor ernannt ist. 

Euer Bericht vom «.Januar d. I . , wegen der Pflicht und Befugniß der vor-
mundfchaftlichen Gerichte bei Konkurrenz von Minorennen und andern Miterben, 
besonders wenn der Erblasser Executores testamenti ernannt hat, ist uns vorgetra-
gen worden. 

I n der Regel tritt bei dem Anfalle einer Erbschaft an Personen, die bevor-
mundet werden müssen, die Mitwirkung des vormundschaftlichen Gerichts bei der 
Sicherstellung des Nachlasses, bei dessen Verwaltung, so lange er nngetheilt bleibt, 
und bei der Auseinandersetzung ein. Daß diese Mitwirkung durch die Existenz ma-
jorenner Miterben nicht ausgeschlossen werden kann, und daß die Größe oder Klein-
heit des in der gemeinen Masse steckenden Erbtheils der Kuranden keinen Unter-
schied macht, liegt sowohl in der Natur der Sache, als in den von Euch im ersten 
Theile Eures Berichts angeführten gesetzlichen Vorschriften. Die Frage ist also nur: 

ob hiervon eine Ausnahme statt finde, wenn der Erblasser, welcher den pfleg-
befohlnen Miterben entweder keinen Pflichttheil schuldig ist, oder ihnen mehr 
hinterläßt, einen Erekutor bestellt, und diesem also als seinem Bevollmäch-
tigten die Obsorge über feinen Rachlaß aufgetragen hat? 

Hier kommt es nun vor allen Dingen auf den Inhalt der Disposition an, wodurch 
der Exekutor bestellt, und wie darin seine Vollmacht bestimmt worden. 
Giebt diese keine besondern Ausdehnungen oder Einschränkungen au die Hand, und 
muß also bloß nach den gesetzlichen Begriffen und Vorschriften geurtheilt werden; 
so folgt zuvorderst von selbst, daß es in einem solchen Falle einer gerichtlichen In« 
ventur mcht bedarf, sondern dem Erekutor die Aufnehmung eines Privat-Inventarii 
zu überlassen ist. Eben so folgt aus diesen gesetzlichen Begriffen, daß die Aus. 
Mittelung, Konstituirung und Verwaltung des Nachlasses zu dem Amte und der 
Kompetenz des Exekutors gehört. Da dieser weder von den Gerichten bestellt, noch 
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ihnen sonst aus irgend einem allgemeinen rechtlichen Grunde fubordinirt ist; so 
kann er auch nicht angehalten werden, sein von dem Erblasser ihm aufgitragenes 
Officium unter Aufsicht und Direktion des Gerichts zu führen. 

Inzwischen wird dadurch die Konkurrenz des vvrmundschaftlichen Gerichts kei-
nesweges ausgeschlossen. So wie der Exekutor das von ihm aufgenommene Privat-
Inventarium den Erben vorzulegen sich nicht entbrechen kann; so muß er selbiges 
auch dem Vormunde mittheilen, durch welchen es dem vormundschaftlichen Gerichte 
einzureichen ist. Er kann ferner der eidlichen Bestärkung desselben, auf Erfordern 
des Gerichts, eben so wenig als ein anderer Administrator rei alienae, sich ent
brechen. So wie er in allen wichtigen Fällen mit den Erben Rücksprache nehmen 
muß; so ist er dazu auch in Ansehung des Vormundes verbunden, welcher hinwie-
deruii» seines Orts bei dem Gerichte in Fällen, wo ihn die Gesetze dazu verpflichten, 
anzufragen hat. Der Exekutor muß ferner, wie jeder andere Administrator, seine 
Verwaltung nach den Gesetzen einrichten. Wo also die Gesetze in Ansehung der 
Güter und Vermögensstücke, worin Minorennen ein Dominium solitariuu», oder 
auch nur ein Condominium zusteht, etwas besonderes verordnen, z. B. wegen Ver-
äußerung der Grundstücke, wegen Unterbringung der Kapitalien : c , da muß auch 
der Exekutor diese gesetzlichen Vorschriften, so weit ein Interesse der Pflegbefohlnen 
dabei subversirt, beobachten. Da ferner der Eretutor unstreitig Rechnung zu legen 
schuldig ist; so muß dieselbe auch dem Vormunde mitgetheilt, von diesem dem vor« 
mundschaftlichen Gerichte eingereicht, bei lctzterm die etwa vorkommenden Monita 
darüber formirt, und auf deren Erledigung durch den Vormund gedrungen werden. 
Da endlich die Bestellung eines Exekutors die Auseinandersetzung nicht hindern 
kann; so muß das vormundfckaftliche Gericht auch diese durch den Vormund be-
treiben lassen, und wenn sie von den Erben unter Vermittelung des Exekutors 
privatim angelegt wird, so muß der Vormund den Rezeß zur Prüfung und Ge-
nehmigung des vormundschaftlichen Gerichts einreichen. Hierans ergiebt sich, daß 
das vormundschaftliche Gericht bei solchen Berlaffenschaften, wo Erekutoren bestellt 
sind, zwar nicht unmittelbar, aber doch durch den von ihm zu dtiigirenden Vor-
mund konkurrirt, und es kann bloß noch zweifelhaft fein: 

in wie fern die den Minorennen wenigstens pro rata gehörenden Gelder, 
Aktivinstrumente und Kostbarkeiten, die sonst ad depositum gebracht werden 
müssen, in den Händen des Exekutors zu lassen feien? 

Aber auch hier tritt der Begriff eines von dem Erblasser in der Person des Exe-
tutors bestellten gemeinschaftlichen Administrators ein, den also auch der Pflegbe-
fohlne in Ansehung seines Antheils dafür erkennen muß, und dem folglich in seinem 
Namen die Gewahrsam solcher gemeinschaftlichen Vermögensstücke nicht streitig ge-
macht werden kann. 

S o lange daher der Exekutor sich keines solchen Betragens schuldig macht, 
durch welches die Entlassung oder Remotion selbst eines testamentarischen Vormun. 
des begründet werden würde, kann ihm auch die Deposition solcher Vermögensstücke 
wider seinen Willen nicht angemuthet werden 

Hiernach habt I h r Euch also zu achten, und das Stadtgericht zu Danzig, so-
wohl in Ansehung des gegenwärtigen als künftiger gleicher Fälle, zu instruiren. 

(iN.C.C. 7 . X. S . 53. Nr. 5. de 179Ü.) 

§ . 41. Soll kein Inventarium ausgenommen werden; so ge
schieht die Abnehmung der Siegel aus einmal und zu gleicher 
Zeit. Das darüber angefertigte Protokoll muss aber von dem, 
welchem der Nachlass ausgeantwortet wird, mit unterschrieben 
werden. 

§. 42. Soll die Inventur zugleich geschehen; so muss die 
Aufsiegelung dergestalt vorgenommen werden, dass die in den 
aufzusiegelnden Behältnissen befindlichen Sachen nach und nach 
aufgeschrieben, und bis dieses vollständig geschehen, die Behält
nisse oder Zimmer, worin sie befindlich sind, wieder versiegelt 
werden. In diesem Falle kann also die Entsiegelung nicht auf 
einmal geschehen. 

Inventur. Durch wen sie vorzunehmen; 
§. 43. Die Aufnehmung eines gerichtlichen fnventarii muss 
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durch eine dazu abgeordnete vereidete Gerichtsperson, mit Zu
ziehung eines gehörig verpflichteten Protokollführers, geschehen. 
Doch können die Gerichte dergleichen Handlung auch einem 
Justizkommissarius und Notarius auftragen, welcher dabei die ge
wöhnlichen Instrumentszeügen zuziehen muss. 

Ueber den Nachlass gemeiner Leute auf dem Lande, so wie 
in Städten, wo keine eigene Gerichte sind, können die Verzeich
nisse durch die Dorfgerichte, oder durch ein Mitglied des Polizei
magistrats, unter Direktion und nach der Anweisung des Gerichts
halters, aufgenommen werden. 

Die Zuziehung eines Protokollführers ist nicht mehr erforderlich; f. §. 421. des Anhanges zu 
II. 2. §. 17. 

besonders bei Militairpersonen. 

§. 44. Wenn der Nachlass, welchen eine Militairperson bei 
ihrem Absterben um und bei sich gehabt hat, von den Kriegs
gerichten nach Vorschrift §. 17. versiegelt worden ist; so gebührt 
denselben auch die Absonderung der zum Dienste des Verstorbe
nen gehörenden Stücke; sie müssen aber von diesen ein Verzeich, 
niss dem kompetenten Civilgerichte zustellen, und demselben die 
Inventur der ausserdem vorhandenen Sachen überlassen. 

Wer dabei zuzuziehen. 

§. 45. Von der vorzunehmenden Inventur muss den bekann
ten, und in der Nähe des Orts befindlichen Erben oder Miterben 
Nachricht gegeben werden. Ist es noch nicht bekannt, wer Erbe 
sei; so geschieht die Benachrichtigung an die nächsten bekannten 
anwesenden Verwandten. Sind auch diese nicht bekannt; so muss 
ein Verlassenschaftskurator bestellt sein, welcher also der bevor
stehenden Inventur beiwohnen muss. Sind die Erben zu weit 
entfernt, als dass sie bei der nicht füglich länger auszusetzenden 
Inventur persönlich erscheinen, oder einen Bevollmächtigten dazu 
ernennen könnten; so muss ihnen zu dieser Handlung ein Man-
datarius ex officio bestellt werden. 

§. 46. Wenn von den vorstehend bezeichneten Interessenten 
jemand auch schon nach angefangener Inventur sich meldet; so 
muss derselbe unbedenklich zugelassen werden. Ausser diesen 
aber, und ausser den vereideten Taxatoren, muss der Kommissa-
rius keinen fremden Personen die Gegenwart bei der Inventur 
gestatten. 

Versahreu bei der Inventur überhaupt; 

§. 47. Alle an dem Orte, wo der Erblasser gewohnt hat, 
gestorben ist, oder ein unbewegliches Gut besessen hat , befind
liche Mobilien und Effekten, sie mögen Namen haben wie sie 
wollen, müssen genau, mit Bemerkung des Maasses, des Gewichts, 
der Anzahl und Beschaffenheit, auch der von den Taxatoren ge
schehenen Würdigung, aufgezeichnet werden; ohne dass der 
Kommissarius sich einer Entscheidung: ob etwa dieses oder je
nes zur Erbschaft nicht gehöre, anmaassen, und es aus diesem 
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Grunde aus dem Inventario weglassen darf; doch muss er die des-
falls etwa geschehenen Anzeigen in dem Inventario mit bemerken. 

Die Aufzeichnung geschieht übrigens, nach Anweisung §. 42., 
von Zimmer zu Zimmer, so wie die Mobilien und Effekten in 
einem jeden derselben sich befinden, und mit Bemerkung ihrer 
Lage. Aus diesen Lokalverzeichnissen werden hiernachst, in dem 
Inventario selbst, die Sachen von einerlei Art unter gewisse Titel 
zusammen geschrieben; die Taxe eines jeden Stücks wird ausge
worfen; und die Summe des Werths nach der Taxe, von jedem 
Titel, bei dem Abschlüsse desselben, zusammen gezogen. 

insonderheit bei Zubehürungen, 

§. 48. Bewegliche Sachen, die als Zubehör zu einer unbe
weglichen Sache, oder zu einer Gerechtigkeit gehören, z. ß . das 
Wirthschaftsinventarium eines Grundstücks, die Geräthschaften 
von Fabriken, Kramladen, Apotheken etc., werden besonders ver
zeichnet, und diese Verzeichnisse dem Hauptinventario beigelegt. 

bei Büchern, 
§. 49. Bücher brauchen nicht taxirt zu werden, sondern es 

ist genug, wenn nur die Titel derselben, mit der Angabe des 
Formats, der Edition und des Bandes verzeichnet sind. Auch ist 
es, wenn weitläufige Bibliotheken vorhanden sind, nicht nöthig, 
den Abschluss des Inventarii so lange, bis der Katalogus geendigt 
worden, auszusetzen. 

bei Häusern. Landgütern und anderen unbeweglichen Sachen. 

§. 50. Häuser, Landgüter und andere unbewegliche Sachen, 
werden nur nach ihrem JNamen, ihrer Qualität, ihrer Lage und 
Beschaffenheit, in das Inventarium eingetragen. Erhellet aus den 
Erwerbungsurkunden ein gewisser Werth, oder ist sonst derglei
chen Werth im Hypothekenbuche eingetragen; so wird selbiger 
ausgeworfen. Konstirt kein solcher Werth, das Gut ist aber ver
pachtet; so wird nach dem Ertrage des Pachtgeldes der auszu
werfende Werth bestimmt. Ist auch auf diese Art kein Werth 
auszumitteln; so kann der Kommissarius keinen im Inventario 
auswerfen; denn die Aufnehmung einer Taxe findet bei Gelegen
heit der Inventur niemals statt, sondern es ist die Sache der In
teressenten, wenn sie dergleichen in der Folge nöthig finden, das 
Erforderliche deshalb bei dem Richter nachzusuchen. 

Bei Briefschaften und Skripturen. 

§. 51. Die vorhandenen Urkunden und Briefschaften muss 
der Kommissarius mit möglichster Aufmerksamkeit durchgehen, 
und diejenigen, welche auf den statum activum et passivum des 
Nachlasses irgend eine Beziehung haben, von den übrigen Papie
ren absondern. 

Letztere müssen, so weit es nöthig ist, sortirt, und ihrer in 
dem Inventario nur unter gewissen allgemeinen Titeln, z. B. Wirth 
schafts- oder Hausrechnungen, Familienkorrespondenz, gelehrte 
Korrespondenz etc., gedacht werden. 

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 9 
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Dabei muss jedoch der Kommissarius sich hüten, dass er 
nicht aus übertriebener Aengstlichkeit zu weit gehe, oder gar 
aus unbescheidener Neugier, unter dem Vorwande der Inventur, 
von vertrauten Familien- und anderen das Vermögen des Erblas
sers gar nicht angehenden Korrespondenzen Kenntniss nehmen 
zu wollen, sich anmaasse. Hat daher der Erblasser in seinen 
Papieren eine gewisse Ordnung beobachtet, und seine Korrespon
denzen in gewisse Pakete oder Fächer, nach Unterschied der Ge
genstände oder Subjekte, zusammen gelegt; so müssen dergleichen 
Pakete bei der Inventur undurchsucht bleiben, und im Inventa-
rio, obgedachtermaassen, nur unter allgemeinen Rubriken ausge
führt werden. 

Hingegen sind diejenigen Dokumente, welche entweder das 
Eigenthum, die Gerechtsame, Lasten oder Pflichten der zum Nach
lasse gehörigen oder ariderer Grundstücke, aus welche dem Ver
storbenen ein Anspruch zustand, betreffen; oder woraus Aktivfor
derungen desselben an Andere, sie seien von welcher Art sie 
wollen, hervor gehen, umständlich, mit Bemerkung der Person 
des Ausstellers, der Zeit und des Orts, auch einer kurzen Angabe 
ihres wesentlichen Inhalts, im Inventario zu verzeichnen. 

Betreffen dergleichen Dokumente Geldlorderungen; so muss 
die verschriebene Summe im Inventario ausgeworfen werden. 

Finden sich Umstände, aus welchen zu erhellen scheint, dass 
eine solche Forderung zweifelhaft oder inexigibel sei; so sind 
auch diese dabei zu bemerken. 

Wegen der in einem Nachlasse sich, vorfindenden Festnngs« und Operalicnspläne, geheimer 
Nachrichten und anderer auf da« Amtsverh^lmiß des Veisiorbcüeu B<zug harende» Papiere, tti* 
gleichen wegen der Orden u,.d Ehrciueichen, f. zu §. 17. Anh. §. 485. h. t. 

wessen d e r Sclrnldeii . 
§. 52 Die aus dem Nachlasse hastenden Schulden muss der 

Kommissarius ebenfalls, so viel es sich thun lässt, vollständig 
verzeichnen. Er muss daher, wenn Immobilien vorhanden sind, 
sich Hypothekenscheine darüber ertheilen lassen; die darin ver 
merkten Schulden in das Inventarium eintragen, und die Seheine 
selbst beilegen. Er muss die eingegebenen Rechnungen, Mahn
briefe, die von dem Verstorbenen selbst geführten Rechnungs-
bücher und andere schriftliche Nachrichten und Anzekhnungen 
über die Passivschulden, genau nachsehen; auch von den Erben, 
Verwandten, Hausgenossen und Domestiken sich dasjenige an
zeigen lassen, was ihnen von Schulden und Ansprüchen an die 
Verlassenschaft bekannt sei. Aus allen diesen Nachrichten muss 
er ein Verzeichniss der angezeigten, oder sonst sieh hervor ge
thanen Schulden anfertigen; dasselbe in einem besondern Titel 
dem Inventario anhängen; und mit Absonderung der liquiden Posten 
von den noch illiquiden oder ungewissen, bei jeder der letzteren 
die Ursachen anzeigen, warum sie vor der Hand noch als unge
wiss zu betrachten sei. 

Form des Inventarii. 
§. 53. Alle gerichtliche Inventaria sollen nach dem hier bei

gedruckten Formulare angefertigt und abgeschlossen werden. 
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Protokoll über die Inventur. 

§. 54. Der Kommissarius muss über den ganzen Aktus der 
Inventur ein genaues Protokoll halten, und darin die Personen, 
die sowohl als Interessenten, als in der Eigenschaft von Taxato
ren und Sachverständigen, der Inventur beigewohnt haben; die 
Verpflichtung der Letzteren, in sofern sie nicht etwa (welches 
ebenfalls zu bemerken) ein- für allemal vereidet sind; die Ord
nung, wie bei der Aufzeichnung verfahren worden; was, wenn 
die Inventur mehrere Tage gedauert hat, an jedem Tage gesche
hen sei; die Aussagen und Angaben der Erben, der Hausgenossen 
und Domestiken, der sich gemeldeten Kreditoren und Anderer, 
welche über den oder jenen den Aktiv- und Passivzustand des 
Nachlasses betreffenden Punkt vernommen worden sind, und andere 
dergleichen zur Sache gehörige Nachrichten, treulich verzeichnen. 

Aus diesem Protokolle wird hiernächst das Inventarium selbst 
formirt, und nebst dem Protokolle dem Gerichte übergeben. 

Von mehreren Specialinventariis. 
§. 55. Wenn der Verstorbene an mehr als einem Orte Ver

mögen zurückgelassen hat, z. B. wenn er einen doppelten Wohn
sitz hatte, oder wenn er, ausser einem gewöhnlichen Wohnorte, 
Landgüter besass, auf welchen ein Theil seiner Mobilien und 
Effekten, seiner Briefschaften u. s. w. sich befand; so wird den
noch, wenn die ganze Inventur einem und eben demselben Kom
missarius aufgetragen ist, nur ein Inventarium errichtet, in wel
chem die an den verschiedenen Orten aufgenommenen Verzeich
nisse, unter den gehörigen Titeln, mit der Bemerkung: an welchem 
Orte diese Stücke sich befinden, zusammen geschrieben werden. 
Haben hingegen mehrere Kommissarien ernannt, und also auch 
mehrere Inventaria aufgenommen werden müssen; so hängt es, 
nach Beschaffenheit der Umstände, von dem Guibefinden des Er
ben, und dem Ermessen des Richters ab: in wiefern es nöthig 
sei, alle diese besonderen Inventaria in ein einziges allgemeines 
Inventarium zusammen zu fassen. Wenn aber auch dies» nicht 
geschehen soll; so muss dennoch, um einen Abschluss des gan
zen Nachlasses zu erhalten, in demjenigen Specialinventario, wel
ches die meisten und hauptsächlichsten Vermögensstücke enthält, 
ein Extrakt aus den übrigen Inventariis, sowohl in Ansehung der 
das Aktivvermögen betreffenden Titel, als in Ansehung des Titels 
der Schulden, hinzugefügt; darnach der Abschluss gemacht, und die 
übrigen Specialinventaria diesem Hauptinventario beigeheftet werden, 

kienane Beobachtung obiger Vorschriften. 
§. 56» Wenn die Verfertiger des Inventarii obigen Vorschrif

ten nicht völlig nachgekommen sind; so ist zwar das Inventarium 
nicht für ganz ungültig zu achten; ist aber die Unterlassung aus 
Vorsatz, grobem oder massigem Verschulden geschehen; so müs
sen sie für den Schaden haften, welcher daraus den Interessenten 
entstehen kann. Auch sind diese sowohl, als die Gerichte selbst, 
befugt, dergleichen verdächtigen oder sorglosen Kommissarien den 
Manifestalionseid abzufordern. 

R e s c r i p t vom IG. Mai isi6, daß das Inventarium eines Nachlasses nickt nothwendig 
in foro Lereditiitis niedergelegt zu werden brauckt, f. zu §. 1. !». t. 

9* 
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In v cnt ariunh. 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Tit. I. An unbeweglichen Gütern und liegenden 
Gründen. 

Unter diesen Titel gehören Landgüter, Haus, Hos, 
Aecker, Mühlen, Gärten, Wiesen, Teiche, Wein-
gärten,Kothe, Pfannen- oderSoolengüter u. dergl. 

Wobei so viel als möglich aus den Briefschaften 
der Besitztitel mit Anführung der Urkunden 
am.nnrierken. 

Summa . . 
Tit. 11. An Aktivis und ausstehenden Forderungen. 

Summa . . 
Tit. III. An baarem Gelde. 
Hierbei müssen die Münzsorten genau angemerkt, 

und von jeder Art besondere Posten verzeich
net werden. 

An 
An 

Summa . . 
Tit. IV. An goldenen, silbernen und anderen 

Medaillen und seltenen Münzen. 

Summa . . 
Tit. V. An Juvelen und Kleinodien. 

Summa . . 
Tit. VI. An Uhren, Tabatieren und anderen klei

nen kostbaren oder künstlichen Stücken. 

Summa . . 
Tit. VII. An Gold- und Silbergeschirr. 

Summa . . 
Tit. VIII. An Porzellan 

Summa . . 
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1 
2 
3 

Tit. IX. An Gläsern. 

Summa . . 
Tit. X. An Zinn, Kupfer, Metall, Messing, Blech 

und Eisen. 

Summa . . 
Tit. XI. An Leinenzeug und Betten. 

Summa . . 
Tit. XII. An Meubles und Hausgeräthe. 

Tit. XIII. An Kleidungsstücken. 
Summa . . 

Tit. XIV. An Wagen und Geschirr. 
Summa . . 

Tit. XV. An Pferden. 
Summa . . 

Summa . . 
Tit. XVI. An allerhand Vorrath zum Gebrauch. 

Summa . . 
Tit. XVII. An Vorrath und Waaren, zum Ver

kauf und Handel. 
Wenn deren viel vorhanden, z. B. bei einem 

Kaufmann, Handelsmann, Krämer etc.; so ist 
es bequemer, davon ein ganz besonderes In
ventarium aufzunehmen, und nur die Summe 
davon in dem Generalinventario anzumerken. 

Summa . . 
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1 
2 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
'3 

1 
2 
3 

Tit. XVIII. An Gemälden, Zeichnungen, Kupfer
stichen und mathematischen Instrumenten und 
Gewehren. 

Summa . . 

Tit. XIX. An Büchern und Manuscripten. 

Ist der Büchervorrath ansehnlich; so ist es be
quemer, einen besondern Katalogus davon zu 
machen, und dem Generalinventario nur den 
Betrag davon einzurücken. 

Summa . . 
Tit. XX. An Briefschaften und Dokumenten. 

Summa . . 

Tit. XXI. An Passivis und Schulden. 

Diese sind enfwe»ler, wenn sie aus den Brief-
schaffen und Rechnungen offenbar sogleich er
hellen, oder wie sie angegeben werden, zu 
verzeichnen. 

Summa . . 

Sollten sich bei einer ansehnlichen Erbschaft Sachen finden, 
so unter keinen dieser Titel zu bringen; so sind besondere Titel 
dieserwegen einzurücken. Es sind auch die Titel in besondere 
Abtheilungen sodann abzusondern, wenn z. B. bei dem Titel X., 
XI-, XII., X V I , XVII., XVIII. von jeder Art der darunter gerech
neten Sachen sehr viele vorhanden sind. 

Bei einer geringen Verlassenschaft können diejenigen Titel 
ganz ausgelassen werden, wovon nichts vorhanden ist. In An
sehung des Tit. I., II., III., XX., XXI. aber ist jederzeit nothwen
dig, dass ausdrücklich im Inventario angeführt werde, ob etwas 
oder nichts davon vorhanden sei. 
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Recapitulatio, 

56. 

Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 
Tit. 

1. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
Xll. 
XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. Hag 
XIX. pag, 
XX. pag 

pag. 
pag. 
Pag-
pag. 
pag. 
Pag-
pag. 
Pag-
pag. 
pag-
Pag. 
Pa§-
pag. 
pag-
pag. 
pag. 
pag. 

Summa Summarum . 
Hiervon geht ab 

Tit. XXI 
Verbleibt Summa des Nachlasses . 
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S e c h s t e r T i t e l . 
Von dem Verfahren bei Aufnehmung gerichtlicher Taxen. 

Veranlassung zur Aufnehmung von Taxen. 

§ . 1. (jrerichtliche Taxen werden hauptsächlich zum Behufe 
eines zu veranlassenden gerichtlichen Verkaufs, ausserdem aber 
auch bei Auseinandersetzungen zwischen Miterben und ande
ren Miteigenthümern oder Gesellschaftern; ingleichen zur Bestim
mung der an einer Sache entstandenen Beschädigungen, oder der 
dabei sich findenden Meliorationen oder Deteriorationen, aufge
nommen. 

1) C. O. vom 1. Juli 18»t, betreffend die Taxation der adlichen Güter durch die Kredit» 
direttionen; f. zu §. 13. h. t. 

Gegenstände. 

§. 2. Sowohl Landgüter als Häuser und andere Grundstücke, 
einzelne für sich bestehende Gerechtigkeiten, Schiffe und andere 
bewegliche Sachen, können der Gegenstand solcher Taxen sein. 

I n s t r u k t i o n vom iß. Juni 1832, üb« das Verfahren bei Abschätzung der Inventa» 
rienstücke verpachteter Landgüter; s. zu I. 44. §. 53. 

Von wem gerichtliche Taxen auszunehmen.' 

§. 3. Die Aufnehmung einer jeden gerichtlichen Taxe muss 
unter Direktion einer vereideten Gerichtsperson geschehen; die 
Zuziehung eines besondern Protokollführers ist dabei nicht noth
wendig. 

1) R e s c r l p t vom 7. Januar 1817, betreffend die Qualifikation der Aktuarien zur Auf» 
nähme von Taxen kleiner Grundstücke. 

Dem Königlichen Ober «Landesgericht von Dberschlesien wird auf den, über 
den gegenwärtigen Zustand des Fürstl. N . Gerichts der Schloßherrschaft R. am 
20. v. M . erstatteten Bericht und dessen Beilage hierdurch eröffnet, daß es zur 
Aufnehmung der gerichtlichen Taren von Häusern nicht immer der Konkurrenz des 
Richters bedarf. Beinahe überall wurden die Taxen von Aktuarien aufgenommen, 
und bei kleinen adlichen Grundstücken ist es schon durch §. 437. des Anhanges zur 
A. G. O. nachgelassen, die Taxe nach dem Gutachten zweier Wirthe, die das Gut 
kennen, zu constribiren. Es kann daher den Aktuarien des Gerichts, wenn sie den 
Attuariatseid, wie sich hier voraussetzen läßt, gehörig geleistet haben, die Aufnahme 
der Taxen kleiner städtischer Grundstucke überlassen bleiben. Daß der Richter sie 
durchaus aufnehmen müsse, verordnet §. 3. Tit. e. Thl. l l . der A. G. O. nicht, in-
dem er nur von Gerichtspersonen spricht. 

Auch die Ingrossationsbücher, welche neben den Grundakteu gehalten werden, 
find abzuschaffen. 

(v. K. I h r b . Bd. 9. S . 23.) 

2) R e s e r i p t com N. Juli 1831, betreffend die Aufnahme der Taxen bei Grundstücken 
von geringem Wenhe. 

Die Verfügung, daß «de Subhastationstaxe durch einen Kommiffarius des 
Gerichts aufzunehmen fei, führt bei Grundstücken von geringem Wetthe zu unver-
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hältnißmäßigen Weitläufigkeiten und Kosten; es ist unbedenklich bei dergleichen 
Grundstücken die Vorschriften des Anhanges zur A. G D. §.437. zur Anwendung 
zu bringen, da der Grund dieser gesetzlichen Vorschrift, welche wortlich nur von 
adlichen Gütern spricht, offenbar auch bei andern Grundstücken eintritt, und daher 
eine Ausdehnung der Vorschrift in der gedachten Art vollkommen rechtfertigt, 

(v. K. Ihrb. Bd. 38. S . 103.) 

3) R e s k r i p t vom 24. November 1835 nebst Bericht, betreffend die Aufnahme der Tax« 
von Grundstücken durch Dorfgerichte. 

Bei einer durch den Ober-Landesgerichts-Rath Baumeister vorgenommenen 
Revision des Land- uud Stadtgerichts zu Iauer ist durch ein Monitum des Kom-
missarius die Frage von Neuem zur Sprache gekommen, 

ob, wenn Dorfgerichte Taxen von Grundstücken aufgenommen, welche die 
Eigenschaft gerichtlicher Taxen haben sollen, die Vernehmung der Dorfge-
richte über die Taxe durch den Richter erforderlich ist? 

I n unserm Kollegium sind die Ansichten darüber getheilt: 
Für die Bejahung der Frage wird angeführt: 
1) baß nach §• 3 Tit. 6. Thl. II. der A. G. £>. eine jede gerichtliche Taxe iin* 

ter der Direktion einer vereioeten Gerichtsperson geschehen muß; 
2) daß, wenn der §. 437. des Anhangs zur A. G. £>. hieven eine Ausnahme 

bei Rittergütern von weniger als 500 Rthlr. Werth gestattet, welche nach dem 
Rcscript vom I I. Ju l i 1831 (Ihrb. Bd. 38. S . 103.) auch auf bäuerliche Grund-
stücke bezogen werden darf, diese Ausnahme doch eben an die Bedingung geknüpft 
ist, daß der Schulze, oder die Gerichtsleute, oder zwei Wirthe über die Befchaf-
fenheit, den Ertrag und den Werth des Grundstücks vom Richter eidlich vernom-
wen werden; 

3) daß die Mitglieder der Dorfgerichte nicht nothwendig selbst Sachverständige, 
auch häufig nach Formularen vereidigt sind, die den Taxatoreneid nicht umfassen, 
weshalb sich der Richter in jedem einzelnen Falle überzeugen muß: daß sie enlwe-
der selbst als Sachverständige qualificlrt sind, oder wegen Zuziehung anderer Sach« 
verständigen das Erforderliche beobachtet haben 

Für die Verneinung der Frage wird angeführt: 
1) daß nach §. 82. Tit. 7. Thl. II. des A. L. R. Dorfgerichte mit Zuziehung 

des Genchtsschreibers im Allgemeinen gerichtliche Handlungen, bei denen es auf 
keine Recktskenntnisse ankommt, sondern nur auf bloße Beglaubigung/ gültig vor« 
nehmen können, welches im §. 173. Tit. 5. Thl. I. des A. L. R . sogar auf Verträge 
angewendet wird, und daß ihnen insbesondere nach §. 86. 1. c. die Aufnahme von 
Taren unter Aufsicht des Richters übertragen werden kann. Als Aufsicht fei es 
schon anzunehmen, wenn ihnen der Richter die Anweisung über die Art der Ab« 
schätzung ertheilt, und die Taxe mit dieser Anweisung vergleicht. Eine weitere 
Aufsicht würde besonders angedeutet sein, wenn sie der Gesetzgeber beabsichtigt hätte. 
Die Dorfgerichte erschienen nach diesen HH. 82. 86. selbst als Behörde, als Kom-
missarien des Gerichts, wogegen sich der § .3. Tit. 6. Thl. ll. der A. G. £>. nicht 
anführen lasse, weil dieser, in seiner durch den späteren §. 437. des Anhanges 
zur A. G. £). noch nicht beschrankten Allgemeinheit, die dorfgerichtlichen Taren 
ganz ausschließen, nicht bloß beschränken würde, weshalb man ihn als die Re-
gel, die citirten §§. aber als die Ausnahme für ländliche Besitzungen, ansehen 
müsse; 

2) daß der §. 437. des Anhanges zur A. G. O. und dessen analoge Anwen-
bnng nicht den Fall vor Augen hat, wo das Dorfgerickt als Ganzes, als Behörde 
eine Tare aufnimmt, sondern wenn der Schulze oder die Gerichtsleute oder zwei 
Wirthe des Drls als Einzelne über den Werth eines Grundstücks sich erklären 
sollen; 

3) daß endlich unter den jetzigen Verhältnissen die Dorfgerichte (nämlich Sckulze 
und Schoppen) in Beziehung auf den Werth bäuerlicher Besitzungen stets als Sach-
verständige betrachtet werden können, und ihr Eid, wenn er sich nur allgemein auf 
ihre Amtspflichten bezieht, stets die Tarenaufnahme umfassen muß, weil diese eben 
nach den citirten §§.82.86. Tit. 7. TlL lI. A « .R . zu ihren Amtsgeschäften gehört. 

Da es im gegenwärtigen Fall auf die Belehrung eines Untergerichts ankommt, 
so haben wir die Frage nicht durch Stimmenmehrheit entscheiden wollen, sondern 
bitten Eure Ercellenz um Vorbefcheidung darüber. 

Breslau, den 2. November 1839. 
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Dem Königlichen Ober-Landcsgericht wird auf die Anfrage rem 3. d. M. 

in der Revisionsangelegeuheit des Land« und Stadtgerichts zu Iauer 
hierdurch eröffnet, daß wenn Dorfgerichte Taxen ron Grundstücken aufnehmen, 
welche die Eigenschaft gerichtlicher Taxen haben sollen, die Vernehmung der Dorft 
gerichte über die Taxe durch den Richter nicht erforderlich ist. 

Die für diese Ansicht in dem belichte angeführten Gründe findet der Justiz, 
minister überzeugend, und es genügt daher, wenn die Dorfgerichte die im Auftrage 
und nach der Anweisung des Richters aufgenommene Taxe in amtlicher Form voll» 
zogen überreichen. Dorfgerichte, die solche Taren aufnehmen sollen, müssen aber 
auch gehörig nach Vorschrift des A. L. R. Thl. II. Tit. 7. §. 73. u. f. tonstituirt 
und insbesondere mit einem vereidigten Gerichtsschreiber besetzt fein. 

Berlin, den 24. November 1835. 
(v. K. Ihrb. Bd. 46. S . 525.) 

Wer dabei zuzuziehen. Taxatoren. 

§. 4. Dagegen müssen alle sachverständige Taxatoren zuge
zogen werden. 

Dergleichen Taxatoren müssen 
1) in Ansehung ihrer Tüchtigkeit und Sachkenntniss durch 

eine bei der Behörde angestellte Prüfung, oder durch glaubwür
dige Zeugnisse, oder durch notorische davon abgelegte Proben 
legitimirt; sie müssen 

2) in Ansehung ihrer bei der Taxe zu beobachtenden Sorg
falt, Gewissenhaftigkeit und Unparteilichkeit gehörig vereidet sein. 
Diese Vereidung geschieht ein- für allemal, wenn gewissen Per
sonen die Aufnenmung aller bei einem Gerichte, oder an einem 
Orte, und in einer Gegend, vorkommenden Taxen gewisser Ob
jekte, als ein wirkliches Amt übertragen wird. Wenn es aber 
irgendwo an dergleichen förmlich bestellten Taxatoren ermangelt; 
so muss der gerichtliche Kommissarius die von ihm auszuwäh
lenden Sachverständigen zu der gegenwärtigen Handlung beson
ders verpflichten. 

Der Eid, mit welchem die gerichtlichen Taxatoren zu bele
gen sind, ist in der Prozessordnung vorgeschrieben (Thl. 1. Tit. 
X. §. 202.). 

§. 5. Die bei Aufnehmung einer Taxe zuzuziehenden Sach
verständigen müssen mit keinem der Parteien oder Interessenten, 
in Ansehung der Verwandtschaft, und sonst, in einem solchen 
Verhältnisse stehen, dass sie im Prozesse, als Zeugen für oder 
wider denselben, verwerflich sein würden. 

Zahl derselben. 

§. 6. Die Zahl der zuzuziehenden Taxatoren ist nach den 
Umständen und Erfordernissen der verschiedenen vorkommenden 
Fälle zu bestimmen. Bei Inbegriffen mehrerer ungleichartiger 
Sachen müssen zu jeder Art derselben besondere mit der nöthi-

f en Sachkenntniss versehene Taxatoren gebraucht werden. In 
allen, wo die Bestimmung des Werths nicht sowohl auf festen 

und sicheren, aus Vermessungen, Rechnungen, Zeugenaussagen 
etc-, Maass, Gewicht u. s. w. zu entnehmenden Datis, als viel
mehr auf einem nach dem Augenscheine, besonderer Kunstkennt-
niss, Künstgefühle etc. sich bestimmenden Arbitrio beruhet, sind 
wenigstens drei Taxatoren erforderlich; die über den anzuneh-
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menden Werth sich vereinigen mÜ88en, oder aus deren verschie
denen zusammen zu rechnenden Angaben der Wer th , nach ei
nem Durchschnitte, festgesetzt wird. 

W o es bisher üblich gewesen, dass zu gewissen Abschätzun
gen mehrere Klassen, oder sogenannte Schütten von Taxatoren, 
deren jede aus drei Personen besteht, gebraucht worden, hat es 
auch ferner dabei sein Bewenden. 

In allen Fällen ist die Zuziehung auch nur eines vereideten 
Taxators hinreichend, wenn die Kosten der Zuziehung mehrerer, 
mit dem wahrscheinlichen Werthe des Objekts in keinem Ver
hältnisse stehen möchten. 

Bekanntmachung des Termins zur Taxe an die Interessenten. 

§. 7. Der zur Abschätzung anberaumte Termin muss den 
Interessenten bekannt gemacht, und dieselben müssen dazu vor
geladen werden. Diese Vorladung hat jedoch bloss zur Absicht, 
die Interessenten von der bevorstehenden Abschätzung zu benach
richtigen. Wenn also dieselben in dem anberaumten Termine 
weder persönlich, noch durch zulässige Bevollmächtigte erschei
nen; so muss das Geschäft, ohne weiter auf sie zu warten, den
noch seinen Fortgang erhalten. Dass dieses geschehen werde, 
ist den Interessenten in der Vorladung ausdrücklich anzudeuten. 

R e s k r i p t vom 11. Mai 1837, betreffend die Bekanntmachung des Abschätznngstermins 
an die Interessenten bei Aufnähn»« der Taxe durch eine Kreditdirettion; f. zu I. 52. §. 14, Anh. §. 3%. 

Obliegenheiten des gerichtlichen Komrnissarius. 

§. 8. Der gerichtliche Komrnissarius muss die ganze Hand
lung der Taxation dirigiren. Er muss darauf sehen, dass den 
Sachverständigen die abzuschätzenden Objekte gehörig und voll
ständig vorgelegt oder angewiesen werden; und dass dieselben 
die gehörige Sorgfalt und Genauigkeit anwenden, um sich von 
der Beschaffenheit des Objekts und denjenigen Eigenschaften, 
Vorzügen oder Mängeln desselben, welche auf die Bestimmung 
seines Werths Einfluss haben können, vollständig zu unterrich
ten. Wenn Data und Nachrichten, woraus bei einem Gegen
stande, oder bei einer Rubrik, die Gründe der nähern Bestim
mung zu entnehmen sind, durch Zeugen ausgemittelt werden sol
len; so muss der gerichtliche Komrnissarius selbst diese Zeugen 
ordnungsmässig abhören; dabei aber entweder die Taxatoren mit 
zuziehen, oder sich doch von ihnen die Thatsachen, worauf es 
ankommt, und die den Zeugen etwa besonders vorzulegenden 
Fragen, an die Hand geben lassen. Wenn diese Data aus Rech
nungen, Wirthschaftsregistern oder anderen Schriften zu entneh
men sind; so muss er für deren Aufsuchung und Herbeischaffung 
sorgen, überhaupt aber dahin sehen, dass die vorgeschriebene 
Taxordnung von den Taxatoren genau und gewissenhaft befolgt, 
und keins der vorhandenen Hülfsmittel, die zu einer wahren und 
richtigen Bestimmung des Werths beförderlich sein können, über
sehen und vernachlässigt werde. 

Dagegen muss der Komrnissarius sich nicht anmaassen, die 
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Taxatoren in einer gewissenhaften, nach ihrer eignen freien Ein
sicht und Ueberzeugung zu machenden Anwendung ihrer Sach-
und Kunstkenntniss im geringsten einschränken, oder ihnen 
dabei etwas vorschreiben zu wollen. Er muss ihnen aus ver
meintlicher eigener Kenntniss keine Suggestionen machen; ihnen 
bei Niederschreibung ihrer Angaben nicht in die Rede fallen oder 
sie sonst irren; vielmehr sich damit begnügen, diese ihre Anga
ben treulich zu verzeichnen, und ihnen, wo es nöthig ist, beson 
ders aber, wenn etwas Ungewöhnliches dabei vorkommt, oder, 
wenn die Angaben mehrerer zu einerlei Objekt bestellter Taxa 
toren beträchtlich von einander abweichen, die Gründe davon ab
zufordern und niederzuschreiben. 

Taxationsprotokoll. 

§. 9. Der Kommissarius muss über den ganzen Aklus der 
Abschätzung ein vollständiges Protokoll halten, und darein ver
zeichnen: 

1) Was für Personen, sowohl an Taxatoren als Interessen
ten, der Verhandlung beigewohnt haben. 

2) Ob die Taxatoren schon überhaupt, und wo sie solcher
gestalt vereidet sind, oder wie sie zu der gegenwärtigen Hand
lung verpflichtet worden. 

3) In dem Protokolle muss ferner eine genaue Beschreibung 
des abzuschätzenden Gegenstandes, nach solchen Eigenschaften 
und Merkmalen, woran derselbe von anderen gleicher Art unter
schieden werden kann; ingleichen die Veranlassung der aufzu
nehmenden Taxe, ob sie z. B. des Verkaufs oder der Auseinan
dersetzung wegen, ausgenommen werde, enthalten sein. 

4) Es muss historisch angeführt sein: in welcher Ordnung, 
und nach welcher Methode bei der Aufnehmung der Taxe über
haupt verfahren, und wenn die Handlung mehrere Tage gedauert 
hat , was an jedem derselben gethan worden. 

5) Es muss ferner angezeigt sein, wie in Ansehung eines je
den besondern Objekts, oder einer jeden einzelnen Kubrik, bei 
der Ausmittelung des Werths oder Ertrags, ingleichen der von 
letzter,« zu machenden Abzüge, verfahren; woher die Data zu 
deren Bestimmung entnommen; was z.B. für Zeugen vorgeschla
gen, wie sie abgehört, und was von ihnen ausgesagt; welche 
Rechnungen, und aus was für Jahren sie zugezogen worden, was 
aus diesen Rechnungen sich ergeben habe, was etwa in Bezie
hung auf die Vollständigkeit, Glaubwürdigkeit oder Zuverlässig
keit dieser Rechnungen besonders zu bemerken vorgenommen; 
wohin bei jedem Objekte oder bei jeder Rubrik, die Angaben 
der Taxatoren ausgefallen; wenn besonders diese Angaben ver
schieden sind, was ein jeder zu Begründung der seinigen ange
führt habe, und was etwa noch sonst für Umstände, die auf das 
vorliegende Geschäft und dessen Beurtheilung Einfluss haben, 
vorgekommen sind. 

6) Rechnungsextrakte, Saattabellen, Erndte-, Dresch- und 
Hebungsregister, Karten und Vermessungsregister, sind Beilagen 
dieses Protokolls, welche in dem Protokolle selbst, da, wo Mach-
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richten und Data, die aus ihnen entnommen sind, vorkommen, 
bestimmt allegirt werden müssen. 

7) Das Protokoll muss von dem Kommissarius nnd den zu
gezogenen Taxatoren, ingleichen von den etwanigen Zeugen, un-
tersclirieben werden. Auch die gegen wältigen Interessenten sind 
zur Mitunterschrift aufzufordern; doch ist dieselbe nicht nothwendig. 

Taxationsinstrument. 

§. 10. Aus diesem Protokolle muss der Kommissarius das 
Taxationsinstrument selbst entwerfen, und dasselbe mittelst Be
richts dem Gerichte übergeben. Finden sich bei dieser Ausarbei
tung Anstände und Zweifel; so muss er mit den Taxatoren dar
über Rücksprache nehmen, und die nöthigen Erläuterungen von 
ihnen fordern. Bei weitläufigen Taxen, wo es auf Berechnung 
mehrerer Positionen, in Ansehung des Eitrags, der Abzüge u. s. 
w. ankommt, muss er sich zur Anfertigung des Taxalionsinstru-
ments der Hülfe eines vereideten Rechnungsverständigen bedienen. 

Aufiiehmuna; desselben. 

§. 11. Das eingereichte Taxationsinstrument wird von dem 
Gerichte unter seinem grössern Insiegel ausgefertigt. Ob und an 
welche Interessenten Kommunikation davon geschehen müsse; in 
wie fern den Interessenten frei stehe, Erinnerungen gegen die 
Taxe zu machen, und wie darauf weiter zu verfahren sei, ist 
nach Verschiedenheit der Fälle und Veranlassungen, wozu die 
Taxe aufgenommen worden, in den Gesetzen und in der Pro
zessordnung bestimmt. 

1) Von Abschätzung adlicher Güter. 

§. 12. Soviel insonderheit I. die Taxen adlicher Güter be
trifft; so sollen dieselben allemal nach dem wahren und wirkli
chen Ertrage aufgenommen werden. 

Der Kommissarius muss dabei eine vollständige Beschreibung 
des abzuschätzenden Gutes, nach seiner (Qualität, seiner Lage, 
seinen Grenzen, seiner Entfernung von grossen, mittleren und 
kleineren Städten, von schiffbaren Kanälen und Flüssen, und nach 
anderen Umständen, welche etwa die Kultur oder den Absatz 
der Produkte besonders erleichtern und begünstigen, oder hin
dern und erschweren, vorausschicken. Die Beschaffenheit der 
Gebäude und ihr Baustand muss im Allgemeinen beschrieben, und 
eben so der Zustand der Gutseinwohner, und ihr Verhälfniss ge
gen den Gutsbesitzer, ob sie z. B. dienstpflichtig sind oder nicht, 
ob ihre Stellen, Gebäude und Inventarium ihnen eigenthümlich, 
oder in wie fern sie der Herrschaft gehören; ob die Unterhaltung 
der Gebäude und des Inventarii ihnen selbst, oder der Herrschaft 
obliege, im Allgemeinen angegeben werden. Auch ist nachzufra
gen und im Protokolle zu bemerken: ob die Aecker, Wiesen, 
Hütungen und Holzungen der Gutsherrschaft von denjenigen, wel
che den Unterthanen gehören, separirt sind, oder mit ihnen noch 
im Gemenge liegen. Besonders ist anzurucken: ob die Grenzen 
richtig sind; oder ob und mit welchen Nachbarn Grenzstreitigkei-
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teil obwalteil; ob dem Gute Hütungs-, Holzungs-, Mastungs-, 
Jagd- oder andere dergleichen Gerechtigkeiten auf benachbarte 
Güter zustehen; oder ob dergleichen an das Gut im Wege Rech
tens prätendirt werden. Auch solche Regalien und besondere 
Gerechtsame des Guts, welche keinen nach Gelde zu berechnen
den Ertrag gewähren, sind in dem Protokolle mit aufzuführen 
und umständlich zu beschreiben. Eben so muss der Kommissa-
rius die ihm zukommenden Nachrichten von dem ehemaligen 
Werthe, wofür das Gut in den letzten Jahren gekauft, oder in 
der Erbtheilung übernommen worden, von den vorgewesenen 
Verpachtungen und von anderen Ereignissen, wodurch der Zu
stand des Guts neuerlich eine wesentliche Veränderung erlitten 
hat, in dem Protokolle historisch bemerken. 

Anh. §. 437. Wenn aus dem Hypothekenbuche oder ans 
anderen unverdächtigen Angaben hervorgeht, dass das zu 
subhastirende adiiehe Gut einen Werth von 500 Rthlr. nicht 
übersteigt; so können der Schulze oder die Gerichtsleute 
des Orts, wo das zu veräussernde Grundstück belegen ist, 
oder in Ermangelung der Gerichtsleute zwei dazu uuser&c-
hene Wirthe dieses oder eines benachbarten Ortes, über die 
Beschaffetiheit, den Ertrag und den Tf^erth des von ihnen 
zu diesem Behufe genau zu besichtigenden Grundstücks 
eidlich vernommen werden, welche Vernehmung alsdann die 
Stelle der Taxe vertritt. 

1) R e s e r i p t vom 20. öftober 1800, betreffend die Abschätzung kleiner adlicher Gütcr 
unter 500 Rthlr. an Werth durch die Dvrfgerichte (Neues Archiv Bd. 1. E. 376.); wörtlich auf» 
genommen in §. 437. des Anh. 

2) a. R e s e r i p t vom 11. Juli 1831, betreffend die Anwendung des §. 437. bei der 7 b. 
fchätzung nicht atlicher Güter und 

b. R e s e r i p t vom 24. November 1835, betreffend die Aufnahme von Taxen der Grund, 
stucke durch Dorfgerichte; f. zu §.3. li. t. 

§. 13. Was die Grundsätze betrifft, nach welchen die ver
schiedenen Wirthschaftsrubriken in der Einnahme, und die bei 
einer jeden zu machenden Abzüge; die von dem ganzen Ertrage 
abgehenden Onera und Ausgaben; der dem Kapital hinzutretende 
Werth der Wohngebäude und anderer keinen eigentlichen Er
trag gewährenden, aber doch den Kaufswerth erhöhenden Rega
lien und Zubehörungen; ingleichen die von dem Kapital der Taxe 
abzuziehenden Bau-, Reparatur- und Relablissemenbkosten, aus-
gemittelt und angeschlagen werden sollen; so können darüber 
hier keine allgemeine Vorschriften ertheilt werden. Da schon in 
den meisten Provinzen Kreditsysteme errichtet, und die Justiz-
Kollegia angewiesen sind, die Taxen adlicher Güter entweder 
durch die Kreditdirektionen aufnehmen, oder doch die Abschät-
zungsprinzipia derselben dabei zum Grunde legen zu lassen; so 
hat es dabei auch ferner sein Bewenden. In den übrigen Pro
vinzen aber sollen die Stände aufgefordert werden, sich mit den 
Landesjustizkollegien zusammen zu thun, und vollständige, den 
Umständen und der Landesverfassung angemessene Taxordnungen 
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zu entwerfen. Bis dahin hat es hei der bisherigen Observanz ei
ner jeden Provinz ebenfalls sein Bewenden. 

1) Vergleiche die für die landschaftlichen Kreditsysteme ertheilten Taxationsprinzipien: 

a) Revidirte Detaxalionsvrinzipien der Schlesischm Landschaft, vom 2U. Februar 1775. (v. 3t. 
X l . S . 231.1 

b) «. Kur- und Neumälkisch« Spezial-Taxprinzipia vom 19. August 1777. (v. R. XI. S . 332.) 

ß. Kur» und Neumärkische Spezial'Taxprinzipia vom I. Novbr. 17??. (v. R. X I . S . 369.) 

y. C i r k u l a r der Kur« und Neumärkischen Haupt»Ritterschaftsdireltion, betreffend die 
Form der ritterschaftlichen Gutstaxen vom 24. Juni 1784. (v. R. XII. S. 213.) 

3. I n s t r u k t i o n , der Kur- und Neumärkischen HauptsRitterfchaftsdirektion, betreffend 
die Anfertigung und Revision der Taxen von Gütern auf Requisition der IusiizkcUegien, vom 16. 
April 1785. (v. R. XII. S. 228.) 

c) Pommerfches I i a n d s e h a s t s » R e g l e m e n t , nebst Vor« und Hinterpommer« 
schen Abschätzungsgrundsäßen, vom 13. März 1781. (v. R. XII. S. 230.) 

d) General > DetaxationSprinzipien der Ostpreußischen Landschaft, vom 23. September 1787. 
lv. R. XII. S. 352.) 

e) Reetificirte General-Detaxationsprinzipien der Westpreußischen Landschaft, vom 22. Juli 
1794. (o. R. XII. S . 403) 

f) Taxgrundsäße für den landschaftlichen Kreditverein des Großherzogchums Posen, vom 15. 
Dezember 1821. (G. S . S . 265.) 

2) C © . vom 1. Juli 1834, daß die Taxation sowohl der bepsandbrieften als auch der 
unbepfandbrieften adlichen Güter, in den Provinzen, in denen Kreditsysteme errichtet sind, mit 
Ausnahme der Provinz Posen und mit Ausnahme solcher Güter, deren geringer Werth die 
Bepfandbriefung nicht gestatten würde, durch die betreffende Kreditdireltion bewirkt werden soll; s. 
zu I. 52. §. 14. Anh. §. 396. 

3) a. V e r o r d n u n g vom 8. Januar 1831, über die Maaßgaben unter denen die Ta» 
xationsgrundsätze der Posenschen Landschaft bei Aufnahme gerichtlicher Taxen im Großherzoglhum 
Posen anzuwenden sind. 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Glladen, König von PreußenJC. 
haben auf den Vortrag Unseres Staatsminisierii und nach vorgängiger Be-
rathung des Gegenstandes mit Unseren getreuen Ständen des Großherzog-
thums Posen, die Revision der Targrundsätze für den landschaftlichen Kredit-
verein des Großherzogthums Posen, Behufs ihrer Anwendung bei gericht-
licher Abschätzung der Rittergüter in dortiger Provinz vornehmen lassen, 
und verordnen deshalb wie folgt: 

Bei der Aufnahme gerichtlicher Taxen von den Rittergütern des 
Großherzogthums Posen, jedoch mit Ausnahme derjenigen, welche noch 
zum Westpreußischeu laudschaftlichen Verbände gehören, kommen die von 
dem Minisierio des Innern unter dem 15. Dezember 1821 (@. S . S . 268.) 
und 8. Juli 1825 (Anhang zu Nr. 34. des Posenschen Amtsblatts vom 23. 
August 1822) bestätigten Taxgrundsätze für den landschaftlichen Kreditverein 
des Großherzogthums Posen, jedoch mit folgenden Abänderungen und Mo-
Visitationen, in Anwendung. 

tz. I. Forstnutzungen werden nicht nach den im §. 75. der Taxgrund
sätze vom 15. Dezember 1821 bestimmten Normalsätzen, sondern nach allge-
meinen forstwissenschaftlichen Gruudsätzeu veranschlagt, und zu diesem Be« 
Huf, in sofern es noch nicht geschehen, speziell vermessen (es. §. 80. a. a. £>.). 
Nach jenen Grundsätzen wird auch bei der Veranschlagung der Raumden 
und Blößen (es. §§. 76. und 81. a. a. £).), imgleicheu de« derjenigen der 
Verwaltungs« und Holzschlagungskosten (§.79. a. a. O.) verfahren. I m 
Uebrigen kommen die §§. 74.77. bis 79. §§. 81. u. f. gedachten Taxgrund-
fatze in Anwendung. 

§. 5. Das zur Bewirthschaftuug des Gutes erforderliche Inventarium 
kommt in sofern in Betracht, als dasselbe, so weit es vorhanden ist, als 
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Zubehör des Gutes vorausgesetzt wird, und, in sofern es daran fehlt, ver-
hältnisimäßige Abzüge gemacht werden. 

Demgemäß finden die im §. 9. Nr. 5. und §. 92. Litt. a. der Tax
grundsätze vom 15. Dezember 1821 bestimmten Abzüge nur wegen des feh-
lenden Theils des erforderlichen Inventariums statt. 

§. 3. Der ermittelte Reinertrag der Güter wird nicht, wie es rück-
sichtlich der Amortisationsbeiträge der bepfandbrieften Güter bei den Kredit-
Taxen des landschaftlichen Vereins im §. 19. a. a. £>. bestimmt ist, im 
zwanzigfachen, sondern im fünfundzwanzigfachen Betrage zu Kapital be-
rechnet. 

§. 4. Haben die herrschaftlichen Wohngebäude und Schmuckanlagen 
einen höheren Bauwerth, als nach den Normalsätzen §. 94. a. a. £>. ange
nommen wird, so kommt solcher über diese Sätze hinaus in dem Maaße 
zur Taxe, als darauf unter besonderen Lokalverhältnissen nach dem Ermes-
sen der Schätzungskommissarien bei Käufen von den Konkurrenteu Rücksicht 
genommen zu werden pflegt. Ob und wie hoch diese Gebäude in der Feuer-
Societät versichert sind, kommt dabei nicht in Betracht, wohl aber sind die 
Unterhaltungskosten in Anschlag und verhä'ltnißmäßig in Abzug zu bringen. 

§. 5. Auch die Ehrenrechte und andere bei dem Gute vorhandenen 
Realitäten, welche nach §. 12. oder sonst, weil sie keinen wirklichen Ertrag 
gewähren, bei der landschaftlichen Kredittaxe nicht in Anschlag kommen, 
müssen doch mit dem landüblichen Satze, oder in Ermangelung desselben 
von den Schätzungskommissarien nach dem Werthe, den man im gemeinen 
Leben darauf zu legen Pflegt, der Taxe zugesetzt werden. 

(G. S . S . 1.) 

b. C» 0 . vom 29. September 1832, betreffend das Verfahren bei den gerichtlich aufzutteh' 
wenden Taxen adlichcr Güter im Grosiherzogchum Posen. 

Nach Ihrem Antrage vom 1. d. M. setze Ich hierdurch fest, daß die 
Taxe« derjenigen adlichen Güter im Großherzogthume Posen, welche weder 
zum Verbände des Posenfchen noch des Westpreußifchen Kreditsystems ge-
hören, durch Kommissarien, von denen Einer durch das Ober-Landesgericht, 

,der Andere durch die Posensche General-Kommission zur Regulirung der 
gutsherrlich-bauerlichen Verhältnisse ernannt wird, nach den Taxationsgrund-
sätzen des Posenscheu Kreditsystems, unter den Maaßgaben der Verordnung 
vvM 8. Januar 1831 aufgenommen und durch die General-Kommission re-
vidirt und festgestellt werden sollen. Dieses Verfahren findet bei allen ge, 
richtlich aufzunehmenden Taren adlicher Güter im Großherzogthume Posen 
Anwendung, und haben Sie sowohl die General-Kommission als die Ge-
richte hierüber mit besonderer Instruktion zn versehen, gegenwärtigen Erlaß 
aber öffentlich bekannt zu machen. 

(G. S . S . 223) 

c. M l n i s t e r i a l - I n s t r u k t i o n vom 21. Dezember 1833, betreffend das Versah» 
ren bei der Abschätzung adlichcr Güter im Großherzogthum Posen. 

Wenn die gerichtliche Abschätzung eines adlicken Guts im Großherzogthum Po, 
fen erfolgen soll, welches weder zum Westpreußifchen landschaftlichen Verbände ge« 
hört, noch mit Pfandbriefen der Posenschen Landschaft belastet ist, so ist dabei fol-
gendes Verfahren zu beobachten: 

1) Das Dber-Landesgeiicht requirirt die Geueral-Kommifston zur Regulirung 
der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, einem der ihr untergeordneten De-
tonomie-Kommissarien den Auftrag zu diesem Geschäfte zu erlheilen. 

2) Mit diesem vereinigt sich der von dem Ober-Landesgericht zu ernennende 
Kommissarius über den anzuberaumenden Termin. 

3) Der gerichtliche Kommissarius erläßt die im H,?. Tit.«. Thl. ll. und §.22. 
Tit 52. Thl. 1. der A. G. £)., sowie §.4. der Verordnung über den Subhastations« 
und Kaufgelder-Liguidatiousprozeß vom 4. Mär; 1884 (G. S. von 1834 S . 40.) 
vorgeschriebenen Bekanntmachungen an die Inte-effenten. 

Mannkopff Allg. Gerichrsordnung. IV. 10 
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4) Bei den Verhandlungen zur Aufnahme der Taxe treten die Kommiffarien 

der Ober-Landesgerichte und der General-Kommissionen in das Verhältniß von 
Kontommissarien. Sie müssen ihre Bemühungen dahin vereinigen: alles zu ermit« 
teln, was zur Feststellung des wahren Werths des Guts unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Abschätzungsgrundsätze erforderlich ist, und sich bei ihren Arbeiten ge-
gcnscitig unterstützen. 

Die Aufnahme des im §. 9. Tit. ü. Thl. II. der A. G. £). vorgeschriebenen Pro
tokolls gehört hinsichtlich der Bestimmungen zu 1—4. und 7., und die Befolgung 
des §. 12. daselbst, zu den Amtsverrichtungen des gerichtlichen Kommissarius. 

Was im §. 9. zu 5 —o. verordnet ist, betrifft die Materialien zur Feststellung 
des durch den Oekonomie-Kommissarius zu ermittelnden Ertragswerthes der Güter 
und gehört zu den Verhandlungen desselben. 

5) Der gerichtliche Kommissarius zieht bei der Bestimmung der Grenzen die 
Nachbarn zu, vernimmt die Zeugen, wenn es der Oekonomie-Kommissarius ange-
messen findet, unter seiner Zuziehung, sorgt für die Herbeischaffung der erfordert!-
chen im §. 9. Nr. 6. bezeichneten Nachwcisungen/ vereinet die Zeugen und Taxato-
ren soweit es nöthig ist, und leitet überhaupt das Geschäft, wo es nach der An-
ficht des Dekonomie'Kommissarius auf eine richterliche Mitwirkung Behufs der Er-
Mittelung des Ertrages und des Werths des abzuschätzenden Guts ankommt. 

Wenn der Oekonomie,Kommissarius es nicht für nöthig erachtet, der vom ge. 
richtlichen Kommissarius zu veranlassenden Zeugen-Vernehmung vom Anfange bis 
zum Ende beizuwohnen/ so muß er doch, falls er am Orte der Vernehmung anwe-
send ist, vor der Vereidigung der Zeugen, mit der Aussage derselben sich bekannt 
machen, und wenn er Veranlassung dazu findet, mit den Zeugen nähere Rücksprache 
halten, und die Vervollständigung der Aussagen unter Mitwirkung des gerichtlichen 
Kommissarius betreiben. 

6) Die Abschätzung selbst/ so wie die Ausarbeitung des Tax - Instruments, 
nach den durch die Verordnung vom 8. Januar 1831 (©. S . von 1831 S . 1.) fest-
gestellten Targrundsätzen/ gebührt ausschließlich dem Oekonomie-Kommissarius. 

7) Das Tax-Instrument mit sämmtlichen Verhandlungen überreichen beide 
Kommissarien der General-Kommission. Diese prüft die Taxe sowohl im Allge-
meinen, als insbesondere in Beziehung auf die richtige Anwendung der Taxgrund« 
sätze und des Kalküls. 

Findet sie etwas zu erinnern oder nachzuholen, so verfugt sie das Erforderliche 
wegen Erledigung der Erinnerungen an beide Kommiffarien. Findet sie nichts zu 
erinnern, oder sind die gerügten Mängel erledigt, so sendet sie das Tar-Instrument 
mit dem Vermerk ihrer Genehmigung nebst sämmtlichen Abschätzungs-Verbandlun-
gen an das kompetente Ober-Landesgericht, und benachrichtigt dasselbe zugleich von 
der Festsetzung der Gebühren des Oekonomie-Kommissarius und der Sachverstän-
digen, welche nach den bei der General. Kommission zulässigen Sätzen berechnet 
werden. Das Gericht bewirkt die Zahlung derselben zur Gebührenkasse der Gene-
ral-Kommission. 

8) Das Gericht fertigt darauf ohne Weiteres das Tar-Instrument aus, und 
verfährt sodann nach Vorschrift des §. 11. Tit. 6. Thl. II. der A. G. O. 

9) Werden von den Interessenten Ausstellungen gegen die Tare gemacht, so 
prüft das Geticht deren Zulässigkeit mit Rücksicht auf die Vorschrift des §. 5. der 
Verordnung über den Subhastationsprozeß vom 4. März 1834 (G. S . von 1834 
S . 40.). Findet es in dieser Beziehung nichts dagegen zu erinnern, so sendet es 
die Akten an die General-Kommission, um die Erheblichkeit der Ausstellungen in 
technischer Hinsicht näher zu erwägen. 

10) Die General Kommission verordnet sodann das Erforderliche an die Kom-
missarien zu der vor dem Eintritt des Subhastations- Termins zu bewirkenden Er, 
ledigung der Erinnerungen, wenn sie dieselben dazu angethan findet. 

(r. K. Ihrb . Bd. 46. S . 522) 

2) Aiiilerer Landgüter. 

§. 14. Anlangend II. die Taxen anderer Landgüter, die zwar 
nicht ad lieh er Qualität, aber doch ein freies Eigenthum ihrer Be
sitzer, und keiner Guisherrschaft unterthänig sind; so sind dabei 
im Wesentlichen eben die Grundsätze anzuwenden, welche bei 
der Abschätzung adlicher Güter in der Provinz zur Richtschnur 
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bleuen; wobei die Verschiedenheiten und Abweichungen, aus der 
verschiedenen Qualität der Güter, sich von selbst ergeben. 

Unterthänige Bauergüter, die ihren Besitzern eigenthümlich 
gehören, und nach der Landesart mit beträchtlichen Realitäten 
an Ackerwerk, Viehzucht etc. versehen sind, werden eben so 
nach dem Ertrage taxirt. 

Bei solchen Bauerstellen aber, die entweder Lassgüter sind, 
oder sonst ihren Besitzern nicht eigenthümlich gehören; inglei
chen bei allen Rustikalbesitzungen, aus welchen kein Gespann ge
halten wird, findet keine eigentliche Ertragstaxe statt. Dagegen 
muss eine richtige und vollständige Beschreibung des Guts, nach 
den dazu gehörenden Realitäten, Gebäuden, Inventarienstücken 
u. s. w., ingleichen den davon zu entrichtenden Abgaben, Dien
sten und Pflichten, aufgenommen, und aus diesen Datis, mit ge
höriger Rücksicht auf den am Orte, oder in der Gegend gewöhn
lichen Kaufpreis der Grundstücke von dieser Art und Beschaffen
heit, ein ungefährer Werth nach dem pflichtmässigen Ermessen 
der Taxatoren bestimmt werden. 

In Provinzen, wo in Ansehung der Rustikalgüter gewisse 
Grundtaxen eingeführt sind, nach welchen dieselben von einem 
der Söhne des bisherigen Besitzers übernommen, und die übri
gen Kinder abgefunden werden, hat es dabei auch ferner sein 
Bewenden. 

1) Wegen AufnüHme der Taxen kleiner Grundstücke durch die Dorfgerichte; f. zu §. 3. h. t 
2 ) a. R e s e r l p t vom 28. August 1818, betreffend die Berücksichtigung eines Altencheils 

bei der Abschätzung bäuerlicher Grundstücke. 

Der Justiz-Minister findet gegen die bei dem Königlichen Ober-Landesgericht 
nach dessen Berichte vom 14. d. M . bisher stattgefundene Praxis , wonach bei Ab-
schätzung von Grundstücken der darauf haftende Altentheil von dem Ertragskapitale 
nicht in Abzug gebracht worden, nichts zu erinnern. Denn da der auf einem Grund-
stücke lastende Altentheil keine beständige Last des fund, ist, fondern mit dem Tode 
des Altsitzers aufhört, und die Revenuen des Grundstücks nur ad tempus verrin
gert, nicht aber den Werth der Besitzung überhaupt; so ist die Ansicht des Kollegii, 
daß dieser Altentheil bei Abschätzung des Grundstücks von dem Werthe desselben 
nicht abzuziehen fei, ganz gesetzlich. 

Indeß muß bei der historischen Beschreibung des taxirten Grundstücks nicht 
unbemerkt bleiben, daß. und welch ein Altentheil darauf haftet, da solches auf den 
momentanen Werth der Besitzung allerdings von Einfluß und für den von großem 
Interesse ist, der auf das Grundstück Kredit geben will. 

(v. K. Ihrb. Bd. 12. S . 6.) 

d. R e s c r i p t vom 14. September 1829, betreffend die Abschätzung ländlicher Grundstücke 
und die Berücksichtigung eines Altentheils bei der Abschätzung. 

Dem Königlichen Pupillen-Kollegium wird auf den in der Büdner B.schen 
Vormundfchaftssache erstatteten anderweitigen Bericht vom 13. v. M . hiermit Fol-
gendeS eröffnet: 

daß der Werth eines Grundstücks, auf welchem ein Altentheil haftet, dadurch 
verringert wird, ergiebt die Natur der Sache. Freilich kann bei Ermittelung 
der in Abzug zu bringenden Summe der jährliche Betrag des Altentheils 
nicht gleich einer beständigen Last zu Kapital berechnet werden, und wenn 
dies in vorliegender Sache bei Veranschlagung des Altentheils auf 186 Rthlr. 
23 S g l . 9 Pf. geschehen ist, so ist dies ein Fehler, der bei der Taxe vorge-
fallen und zu rektifiziren ist. 

Nach der wahrscheinlichen Lebensdauer der Altsitzer und dem Ermessen der 
Sachverständigen.mit Berücksichtigung des lnteru«urü muß vielmehr der Kapitals-
Betrag festgestellt werden. 

1 0 ' 
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Was ferner die angebliche Observanz betrifft, daß bet Rustikalstellen, die 

nicht so viel Ackerbau besitzen, daß sie ihren Besitzer allein ernähren, die Wirth, 
schaftsgebäude mit zum Anschlag gebracht werden, so ist, wenn dergleichen Dbser-
vanz wirklich allgemein existirt. dieselbe ungesetzmäßig. Auf Observanzen soll nach 
§. 15. Tit. 6. Thl. II. der A. G. O. nur dann Rücksicht genommen werden, wenn 
für die Provinz keine landschaftlichen Abschätzungsprinupien existiren, welches in 
der Kur- und Neumark nicht der Fall ist. Nach diesen Prinzipien wecden aber 
Wirthschaftsgebäude nicht veranschlagt, und es würde dadurch auch ein unrichtiges 
Resultat herbeigeführt werden. Denn der Ertrag der Wirthschaftsgebäude ist in 
der Ertragstaxe enthalten und einen besonderen Werth haben sie nicht, da vielmehr 
deren Unterhaltung nur Kosten verursacht. 

Sol l der Materialienwerth und der Ertragswerth gleichmäßig ermittelt wer« 
den, so kann es nur wie bei Hänsern und städtischen Grundstücken in der Art ge-
schehen, daß eine Zusammenrechnung erfolgt, um demnächst den Durchschnitt als 
Resultat zu ziehen. Bei Baucrgütern aber ist nach §. 14. I. c. wenn sie mit be, 
Nächtlichen Realitäten an Ackerwcrk, Viehzucht :c. versehen sind, eine Ertragstaxe 
nach den bei Abschätzung adlicher Güter in der Provinz vorgeschriebenen Prinzipien, 
mit den sich aus der Qualität der Güter ergebenden Abweichungen und Modalitä-
ten anzufertigen, oder falls sie zu den kleinen Rustikalbesitzungen gehören, eine rich-
tige, vollständige Beschreibung des Guts :c. aufzunehmen, und mit Rücksicht auf 
den am Ort oder in der Gegend üblichen Preis ein ungefährer Werth nach Pflicht, 
mäßigem Ermessen der Taratoren zu bestimmen, und werden zu diesen letzteren 
Angaben in der Regel, »vie nach $. 86. Tit. 7. Thl. II. des A. 8. R . nachgelassen 
ist, die Dorfgerichte am passendsten zugezogen werden können. 
* (Gen. Ac t des IustijM. L. R. INo. 13. Vol. III. Fol. 313.) 

c. R e s e r i f i t vom 23. Juli 183G, betreffend die Abschätzung bäuerlicher Grundstücke. 

Dem (Tit.) wird auf die Anfrage: 
wegen der, bei der Taration bäuerlicher Grundstücke anzuwendenden Grund-
fätze 

vom 14. d. M . hierdurch eröffnet, wie bis dahin, daß allgemeine Taxprinzipien 
gesetzlich aufgestellt worden, bei der Abschätznng nach Anleitung der Vorschriften 
der A. G. O. Thl. II. Tit. 6. zu verfahren ist. 

Danach findet aber (§. 14.) bei allen kleinen Rustikalbesitzungen, auf welchen kein 
Gespann gehalten wird, keine eigentliche Ertragstaxe, sondern nur eine richtige und 
vollständige Beschreibung statt. Eine solche Beschreibung wird hinreichen und in 
der Regel selbst einer Ertragstaxe vorzuziehen fein. 

(Act. des Iustizm. Gen. T. No. 15. Vol. II Fol, 144.) 

3) a. J R e s c r i p t vom 3. Juli 1813 und vom 7. Oktober 1833, betreffend die Anwendung 
der Erbgrundtaren bäuerlicher Grundstücke bei Erbtheilungen. 

Dem Königlichen Pupillen-Kollegio von der Kurmark wird auf den, unter 
dem 22. v. M. erstatteten, die Frage: 

ob künftig bei bäuerlichen Erbtheilungen eine nach der bisherigen Observanz 
angenommene, oder aber eine nach Vorschrift des A. 8. R . Thl. II. Tit. 7. 
§. 280. u. f. auszumittelnde Gutstaxe zum Grunde zu legen, und von Ober, 
Vormundschaftswegen zu genehmigen feil 

betreffenden Bericht, hiermit zum Bescheide ertheilt, daß die besondern Provinzial-
und Ortsobservanzen, vermöge welcher die Bauergüter nach einer den wahren Werth 
bei weitem nicht erreichenden sogenannten Erb- und Grundtaxe bisher vererbt wor-
den sind, mit der neueren allgemeinen Gesetzgebung nicht ferner bestehen können, 
da hiernach die Beschränkungen des Grundeigenthums aufgehoben sind, und den 
Grundbesitzern freigelassen werden soll, über ihre Besitzungen frei zu verfügen, in-
sofern nur nicht die Rechte eines Dritten dadurch verletzt werden, wie dieses in 
den Edikten vom 9. Oktober 180? und 14. September 1811 deutlich genug verordn 
net ist. 

Die hierauf gegründeten Verfügungen vom 11. Jul i und 19. Dezember v. I . 
finden also, der Regel nach, in allen Fällen Anwendung, wo von e i g e n t h ü m l i , 
che« bäuerlichen Besitzungen die Rede ist, und leiden auch in Ansehung des Ka-
piteldorfes N. keine Aenderung, da die E i g e n t h ü m l i c h k e i t der Höfe daselbst, 
nach dem Berichte des Domgerichts, unbestritten ist, und mithin der H. 31. der 
Verordnung vom 14. September 1811, welcher von nicht e igenthümlichen Be-
sihungen spricht, hier nicht paßt. Sollte indessen der Fall vorkommen, daß die 

51jJ$lfJJ $»il*% 
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Ausmittelung des Werthes elner dafigeu bäuerlichen Besitzung vor der Ablösung 
der Dienste nicht möglich sei. so bleibt eS den Gerichten überlassen, die ErbreguK-
rung einstweilen auszusetzen. 

Berlin, den 3. Juli 1813. 
(v. K. Ihrb. Bd. 2. S . 23.) 

Dem Königl. Dber.Landesgericht wird auf den Bericht vom 21. März d. I . , 
betreffend die noch bestehende Anwendbarkeit des §. 280. Tit. 7. Thl. II. des 
A. L. R. auf eigenthümlich oder erbpachtweife überlassene Rustikalstellen, 

eröffnet, daß der Iustizminister der darin aufgestellten Ansicht nicht beitrten kann. 
Aus dem Artikel 72. der Deklaration vom 29. Mai 1816 geht zwar hervor, daß 

der erwähnte §.280. nicht ferner bei denjenigen Bauergütern, welche in Gemäß-
heit des Edikts vom 14. September 1811 regulirt sind, zur Anwendung kommen, 
sondern eine Abschätzung des wahren Werths eintreten soll. 

Diese Vorschrift bezieht sich aber nicht auf die vor Erlassung des Edikts vom 
14. September 1811 zu Eigenthum oder in Erbpacht überlassenen bäuerlichen Gü-
ter, wie dies noch bestimmter aus Art. 2. der Deklaration von I8i<i hervorgeht. 

I n Bezug auf diese letztern Güter kann aber die Ausschließung des §. 280. 
weder aus der Aufhebung der Unterthänigkeil, noch aus den später ergangenen ge-
schlichen Bestimmuugen gefolgert werden. 

Der Gutsherr, welcher Dienste und Abgaben von einer Rustitalstelle zu for< 
dern hatte, war allerdings dabei interessirt, daß der Uebernahmepreis nicht zu 
hoch gestellt wurde, damit der Wirth im prästationsfähigen Zustande blieb, und 
mit Rücksicht darauf hatte ihm §.270. Tit. 7. Thl. II. des A.8 .R. das Recht bei-
gelegt, auf eine billige Herabsetzung des väterlichen Anschlags anzutragen. Diese 
Befugniß hat er durch die Aufhebung der Unterthänigteit verloren, und von der 
Aufhebung dieses Rechts allein handeln das Publikandum vom 8. April 1809 für 
Schlesien, so wie die Verordnung vom 18. Januar 1819 für Sachsen. 

Ganz verschieden davon ist aber die Bestimmung des §.280., wonach 
in allen Fällen, wo der neue Besitzer Miterben abzufinden hat, der Werth 
des Guts, und des zur Wirthschaft erforderlichen Inventarii nach einer ge-
mäßigten Tare angeschlagen werden muß, 

weil sie besonders aufgeführt ist, von allen Fällen handelt, wo der neue Besitzer 
Miterben abzufinden hat, und weil sie offenbar ein Ausfluß des dem Staate nach 
§§. 8. 9. daselbst zustehenden Oberaufsichtsrechts ist. 

Diese Vorschrift kann daher wegen Aufhebung de» Unterthänigkeil nicht!für 
wegfallend erachtet werden, da sie sich auf die Vermögens- und nicht auf die per-
sinlichen Verhältnisse bezieht, mithin nach §. 89. auch auf diejenigen bäuerlichen 
Besitzer, welche von jeher persönlich frei, das heißt, nicht unterthänig waren, An-
Wendung gefunden hat. Da überdies aus dem Edikte vom 14. September 1811 und 
der Deklaration vom 29. Mai 1816 hervorgeht, daß da, wo die Regulirung noch 
nicht statt gefunden hat, auch die Ausschließung des §,280. nicht eintritt, mithin 
nicht die Aufhebung der Unterthänigteit, sondern nur die erfolgte Regulirung die 
Richtauwendbarkeit bedingt, so wird der oben aufgestellte Grundsatz noch mehr da-
durch bestätigt. 

Es muß daher angenommen werden, 
daß der §.280. Tit. 7. Thl. II. des A. L. R? zum Zwecke der Auseinander 
fetzung der Erben bei allen denjenigen Rustitalstelle» noch fortwährend zur 
Anwendung kommt, deren Regulirung nicht in Gemäßheit des Edikts vom 
14. September 1811 erfolgt ist, 

und hat das Königliche Ober-Landesgericht hiernach zu verfahren. 
Berlin, den 7. Oktober 1833. 

(v. K. Ihrb. Bd. 42. S . 290.) 

b. R e s k r i p t vom *l. Juli 1818, betreffend die Bestimmung de» LLttths de« bäuttli» 
chen Grundstücke Behufs der Verschuldung und bei Erbtheilungen. 

Dem Königlichen Ober-Landesgerichte wird, im Verfolg des vorläufigen Be-
fcheides vom 7. d. M., 

wegen Bestimmung des Werths der, nach dem Edikte vom 14. September 
1811 eigenthümlich verliehenen Grundstücke lc. 

Folgendes hiermit weiter eröffnet. 
M l. des Berichts vom 11. Juni d. I . , tritt der Iustizminister der Meinung 

des Kollegil völlig bei. 
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Allerdings ist die von der Kommission bei Regulirung der gutsherrlichen und 

bäuerlichen Verhältnisse ausgemittelte und festgesetzte Taxe diejenige, welche der 
Beantwortung der Frage, wie viel der Besitzer des Hofes hypothekarisch verschulden 
kann, zum Grunde gelegt, und daher in das Hypothekenbuch, und zwar, wie sich 
von selbst versteht, Rubr. l ante lineam eingetragen weiden muß. 

Ad 2. sind die Grundsätze der Taxation den Kommissionen im Allgemeinen 
vorgezeichnet. Spezielle Taxprinzipien sind zwar noch nicht ausgearbeitet, indessen 
kommt es auch nicht darauf an, da die Auseinandersetzungskommissarien Sachver-
ständige sind, und von den Generalkommissionen kontrollirt werden, auch an solche 
der Rekurs geht, wenn der Besitzer mit der von den Kommissarien festgesetzten 
Taxe nicht zufrieden sein sollte. 

Ad 3. kann nicht verlangt werden, daß jede Taxe eines Bauerhofes von der 
Generalkommission bestätigt werde. Dieses würde die Generalkommissionen mit so 
viel Detailarbeit überladen, daß ihnen für ihren Hauptzweck die Zeit geraubt würde. 
Eine Gleichförmigkeit in den Grundsätzen wird aber doch immer durch die allge-
meine Einwirkung der Generalkommissionen auf die Geschäftsführung der Special. 
Kommissionen herbeigeführt werden. Es kann daher zur Gültigkeit der Taxe ernes 
Bauerhofes die spezielle Revision und Approbation von der Generalkommission nicht 
verlangt werden. 

Ad 4. und 5. tritt der Iustizminister bei der Frage, wie der Werh eines Bau-
erHofes bei Erbregulirungen zu bestimmen sei, wiederum dem Seutiment des Kol-
legii bei. Die von der Regulirungskommission entworfene Taxe bindet natürlich 
keinen der Erbinteressenten, und es bleibt deshalb ganz bei dem bisherigen Versah-
ren. Eventualiter kann daher auch zu dem Behuf der Theilung zur Subhastation 
des Hofes vorgeschritten werden, obgleich es der Beförderung der Kultur angemef-
sener sein dürfte, die Erben möglichst durch ^parzellirung des Hofes abzufinden, 

(Edikt zur Beförderung der Landkultur, vom 14. September 1811 §. 1.) 
um dadurch die Verschuldung des Besitzers zu verhindern, die das Gesetz wohl 
ganz allgemein zu veryindern beabsichtiget hat. 

(v. K. Ihrb. Bd. 12. S . 14.) 

Anh. §. 438. Wenn bei der Taxe eines Guts, welches 
dem Besitzer nur auf gewisse Jahre zur Kultur und Be
nutzung gegeben war, die Frage entsteht: wie der durch 
eine gewöhnliche Taxe ausgemittelte reine Ertrag nach der 
Dauer des Nutzungsrechts zu Kapital zu schlagen sei; so 
muss der Kapitalswerth durch die Revenüensumme mit Ab
rechnung des Interusitrii bestimmt werden. 

K e s r r i p t vom 8. September lSM, betreffend die Ausmittelung des Werth« eine« em-
phhteutischen «der zeitweise zur Nutzung verliehcnen Grundstücks, lMathiS Bd. 11. S. 1); aufgen. 
in §. 438. des Anhangs. 

3) Der Häuser in den Städteii. 

§ . 15. So viel III . die Häuser in den Städten anlangt; so kön
nen dieselben nicht nach dem blossen Er t rage gewürdigt werden. 

Is t die T a x e eines Hauses aufzunehmen; so muss 
1) der Kommissarius dasselbe nach seiner Lage, Beschaffen

heit, Lange, Breite und Höhe, nach seinem Baustande, nach der 
Anzahl und Einrichtung der darin befindlichen Wohnungen und 
anderer Behältnisse, umständlich beschreiben. 

2) Die zum Hause gehörenden Pertinenzstücke, an Garten, 
Wiesen, Aeckern etc., ingleichen die damit verbundenen Gerech
tigkeiten, z. B. das Reihebrauen, die Befugniss, eine gewisse An
zahl Vieh auf die gemeine Stadtweide mit vorzutreiben, den gan
zen Holzbedarf, oder eine gewisse Quantität desselben, aus der 
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gemeinen Stadtheide zu nehmen etc., müssen bestimmt angege
ben werden. 

3) Eben so muss der Kommissarius nach den aus dem Hause 
haftenden oder daran prätendirten Dienstbarkeitsrechten und Ser
vituten sich sorgfältig erkundigen. . 

4) Die von dem Hause zu entrichtenden Abgaben, öffentli
che und gemeine Lasten, müssen ebenfalls möglichst genau ver
zeichnet werden. 

5) Sodann sind die in dem Hause befindlichen Materialien, 
Kunst- und Hand Werksarbeiten aller Art, nach dem gegenwärti
gen Zustande derselben, durch vereidete Werkmeister zu revidi-
ren und abzuschätzen. Eben so ist, 

6) besonders in grossen Städten, der bisherige Ertrag der 
Miethe nach einem mehrjährigen Durchschnitte auszumitteln. Aus 
diesen Datis muss 

7) durch die Taxatoren die Taxe des Hauses, in seinem ge
genwärtigen Zustande, nach einem vernünftigen und billigen Er
messen derselben bestimmt, übrigens aber 

8) die zu dem Hause gehörigen, und nach Nr. 2. ausgemit-
telten unbeweglichen Pertinenzstücke oder Gerechtigkeiten be
sonders angeschlagen, und der Taxe des Hauses selbst zugesetzt 
werden. 

R e S c r i p t vom in. Februar isoo, enthaltend die Instruktion und Taxe für die Tarato« 
ren zur Abschätzung der Grundstücke in Ber l in . 

Den von Euch mittelst Eures Berichts vom 31. v. M. eingereichten rektificir-
ten Entwurf der Instruktion und Taxe für die hiesigen Taratores bei Aufnahme 
der Haus- und anderen Immobilientaren, und der ihnen dafür zugebilligten Tara-
tionsgebühren, haben Wir den Umst5nden gemäß abgefaßt gefunden, und lautet 
gedachter Entwurf folgendermaaßen: 

Damit bei Abschätzung der hiesigen Grundstücke der eigentliche wahre Werth 
derselben, wie solcher sich zur Zeit der Abschätzung befindet, ausgemittelt 
werde, so ist für nöthig gefunden, denen bei der Taxe zu adhibirenden hiesi-
gen Stadtverordneten und sämmtlichen bei Aufnahme der Haustaren erfor-
derlicheu Taranten, in Bezug auf die Vorschrift der A. G. D. Thl. II. Tit. 
6. §. 15., folgende Instruktion zu ertheilen: 

§. 1. 
Die Stadtverordneten haben inskünftige den Grund und Boden nach seiner 

Lage genau zu bezeichnen, dabei die zum Hause gehörigen Pertinenzstücke an Gär-
ten, Wiesen, Aeckern und dergleichen, ungleichen die dabei verbundenen Gerechtig-
ketten, genau zu detailliren, auch die Anzahl und Einrichtung der im Haust be-
findlichen Wohnungen und anderen Behältnisse umständlich zu beschreiben, und 
ganz bestimmt anzugeben: 

a) was es nach ihrer Abschätzung für Miethe tragen könne; 
b) mit welchen Lasten das Grundstück zur Zeit der Taxe belastet ist, als Ser-

vis und Schoß, ungleichen was es an Emquartierungskosten und dergleichen 
ungefähr jährlich zu tragen habe. 

§. 2. 

Die Taxatores, nnd zwar m 
I) die Mauer- und Zimmermeister, haben die ,m Haust befindlichen Materia-

lien nach dem gegenwärtigen Zustande derselben zu revidiren, und solche spe-
cifice abzuschätzen; 

dabei aber genau zu bemerken, in welchen baulichen Wurden das Grund-
stück selbst sich anzetzt befindet; desgleichen haben sie gemeinschaftlich von 
Itder Taxe eine Zeichnung von der sußersten Grundfläche des Gebäudes, 
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mit Beschreibung der Längen, Hohen, Tiefen, auch ob es massiv oder 
Fachwerk ist, mit der Taxe jedesmal einzureichen. Auch haben sie den 
Grund und Boden nach dem Flächeninhalt mit abzuschätzen, und dab:i 
auf die Lage des Grundstücks ihr Augenmerk vorzüglich mit zu richten; 

2) die Töpfer, Lehmer/ Klempner/ Steinsetzer, Stuckaturarbeiter, Brunnen-
macher, Schmiede, Tischler/ Schlösser und Glasermeister über die ihnen zur 
Taxe angewiesenen Stücke ihre Taxen specifice einzureichen, und solche nicht 
mehr, wie bisher geschehen ist, iu tolle anzugeben. 

5 3. 
Bei Abschätzung der Gärten ist von den Taxatoren auf deren Flächeninhalt 

nnd die Anzahl der darin enthaltenen Quadratruthen Rücksicht zu nehmen, und 
genau darauf zu sehen: 

1) auf den Nutzen, den solcher Garteii trägt oder tragen kann, 
2) auf die Güte des Grund und Bodens, 
3) auf das Vergnügen, welches für den Besitzer des Gartens durch selbigen wirk-

lich entsteht oder entstehen kann, und 
4) die Lage des Gartens. 

Nach diesen Datis ist, nach Vorschrift der A. G .O. Thl. II. Tit.0. §. 16., der 
ungefähre Werth nach vernünftigem Ermessen zu bestimmen. 

H. 4. 
Be i Abschätzung der Wiesen und Aecker ist es bei der bisherigen Observanz zu 

belassen, daß solche durch die hiesigen Wrehmänner abgeschätzet werden. 

§. 5. 
Für die solchergestalt verrichtete Abschätzung eines Grundstücks sollen an den 

Stadtverordneten und an die Taxatores folgende Gebühren gezahlt werden: 
1) dem Stadtverordneten für die §• 1. bemerkte Arbeit für jedes Grundstück, 

ohne Unterschied dessen Werths, 1 Rthlr. 
2) den Taratoren 

a) für Abschätzung der Mauer-/ Töpfer-, Lehmer-, Klempner-, Stein-
setzer- und Stuckaturarbeit, bei einer Taxe/ wo der Werth des gan^ 
zen Grundstücks beträgt: 

bis 2000 Rthlr. 1 Rthlr. 
— 5000 — 1 — 8 Gr. 
— 10000 — 2 — — 
— 20000 — 2 — — 
— 30000 — 4 — — 
— 40000 — 5 — — 

über 40000 — 6 — — 
t>) für Abschätzung der Zimmer-, Brunnenmacher- und Schmiedearbeit, 

bei einer Tare, wo der Werth des ganzen Grundstücks beträgt: 
bis 2000 Rthlr. Rthlr. 20 Gr. 
— 5000 — 1 — — 
— 10000 — 1 — 12 — 
— 20000 — 2 — 12 — 
— 30000 — 2 — — 
— 40000 — 4 — — 

über 40000 — 3 — — 
Sind die Gebäude aber von Holz, und Fachwerk, so bekommt der 
Zimmermeister so viel, wie jedesmal in dieser Taxe für den Mauer-
meister angesetzt ist, und der Mauermeister erhält dagegen das, was 
für den Zimmermeister in dieser Taxe angesetzt worden. 

c) Für Abschätzung der Tischlerarbeit wird bei einer Haustaxe, deren 
Werth vom ganzen Grundstück beträgt: 

bis 2000 Rthlr. Rthlr. 12 Gr. 
— 5000 — — 16 — 
— 10000 — — 20 — 
— 2000« .— 1 — 6 — 
— 30000 — 1 — 18 — 

Übtt 30000 — 2 — 12 — ,.>,. 
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d) Eben so viel, als für die Abschätzung der Tischlerarbeit ad c. bestimmt 
worden, wird für die Schlosserarbeit festgesetzt. 

e) Für die Abschätzung der Glaserarbeit bei einem taxirten Grundstück 
bis auf 2000 Rthlr. Rthlr. 8 Gr. 

5000 — ' —• 12 — 
10000 — — 10 — 

*~ — 20000 — — 20 — 
30000 — 1 — — 

iiber 20000 — 1 — 16 — 
f) Für die Abschätzung der Kupftrschmidtarbeit, ohne Rücksicht auf den 

ttüerth des Grundstücks 1 Rthlr. 
g) Für die Abschätzung der Böttcherarbeit, ebenfalls überhaupt 1 Rthlr. 
ll) Desgleichen für die Abschätzung der Gärten, für jede Taxe l Rthlr. 
i) Für die Taxe der Wiesen und Aecker bekommen 

a) im Cöllnischen Viertel der Dber>Wreheir 1 Rthlr. 
die beiden Wrchmäuner jeder 12 Gr. 

b) im Berlinischen Viertel der Ober.Wreherr 2 Rthlr. 
ein jeder der beiden Wrehmänner 1 Rthlr. 

Wir wollen diese Instruktion und Taxe für die hiesigen Taxatores demnach 
hiermit bestätigen, und Euch hierdurch anweisen, auf ihren Inhalt gehörig zu 
achten. (N.CX* T. X. S . 2791, 3lr. ?. de 1800.) 

4) Anderer Grundstücke. 

§. 16. IV, Bei den Taxen anderer Grundstücke kommt es 
darauf an; ob der gemeine Werth derselben in dem Nutzen be
stehe, den sie ihrem Besitzer gewähren; oder ob sich der davon 
zu erwartende Vortheil hauptsächlich nur auf Vergnügen und 
Annehmlichkeiten einschränke. 

Bei Grundstücken der ersten Art, z. B, bei Mühlen, nutz, 
baren Obst-, Küchen- und Gemüsegärten, muss der reine Ertrag 
ausgemittelt, und darnach der Anschlag bestimmt werden. 

Bei Grundstücken der zweiten Art, z. B. blossen Lust- und 
Ziergärten, findet keine gerichtliche Taxe statt; sondern es tritt 
an deren Stelle eine umständliche Beschreibung nach der Länge, 
Grösse und innern Einrichtung. Nach diesen Datis, und zugleich 
mit Rücksicht auf die am Orte vorhandene Bevölkerung, auf. den 
Grad der Wohlhabenheit und des Luxus unter den Einwohnern, 
und auf den gewöhnlichen Preis, welchen solche Grundstücke 
an diesem Orte zu gelten pflegen, muss ein ungefährer Werth 
von den Taxatoren, nach vernünftigem Ermessen, bestimmt 
werden. 

Die bei einem solchen Grundstücke befindlichen Gebäude 
müssen ebenfalls beschrieben, und wenn dazu Orangerie oder sel
tene Gewächse gehören, muss ein Verzeichniss derselben, mit 
einer ungefähren Angabe des Werths der einzelnen Stücke, der 
Taxe beigefügt werden. 

5) Vou Gerechtigkeiten. 

§. 17. V. Bei einzelnen, für sich bestehenden Gerechtig
keiten, ist darauf Rücksicht zu nehmen: ob dieselben an und 
für sich einen gewissen Ertrag gewähren, oder ob sie dem Be
sitzer bloss eine Gelegenheit darbieten, sich durch Anwendung 
seiner Wissenschaft, Kunst und Industrie Vortheile zu verschal? 
fen; oder endlich, ob es blosse Ehrenrechte sind, mit welchen 
kein nach Gelde zu bestimmender Vortheil verbunden ist. 
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Bei Gerechtigkeiten der ersten Art, z.B. Zollgerechtigkeiten, 

Fischereigerechtigkeiten etc., wird der Ertrag ausgemittelt, und 
die Taxe darnach bestimmt. Bei Gerechtigkeiten der zweiten Art, 
z. B. Barbier- und ßadestuben, Krug- und Schankgerechtigkei
ten, Kramgerechtigkeiten, Apotheken etc., findet keine eigentli
che Ertragstaxe statt, sondern es müssen in einer aufzunehmen
den Beschreibung die näheren Bestimmungen und der Umfang 
eines solchen Rechts angegeben, und mit Rücksicht auf den ge
wöhnlichen Werth, den dergleichen Gerechtigkeiten an einem 
Orte, nach dem Verhältnisse der Bevölkerung und des Wohlstan
des, so wie auch der mehr oder weniger eingeschränkten Zahl 
der Berechtigten, zu haben pflegen, ein ungefähres Taxquantum 
von den Sachverständigen angegeben werden. Gehören zu einer 
solchen Gerechtigkeit gewisse bewegliche Zubehörungen, Uten
silien und Geräthschaften; so ist ein Verzeichniss derselben der 
Taxe beizufügen; Vorräthe und Waaren, Materialien etc. werden 
besonders taxirt. 

Auf eben die Art wird bei der Abschätzung von Gerechtig
keiten, die keinen nach <üelde zu berechnenden Vortheil gewäh
ren, sondern in blossen Ehrenrechten bestehen, verfahren. 

6) Von Schiffen. 

§. 18. VI. Schiffe können niemals nach ihrem Ertrage, son
dern sie müssen lediglich nach dem Werthe der darin befindli
chen Materialien, an Holz, Eisen, Kupfer etc., ingleichen des 
Zubehörs an Tauen, Seegeln, Ankern etc., durch Sachverständige 
abgeschätzt werden. Dabei sind jedesmal die Bauart des Schif
fes, der Ort, wo, und die Zeit, wann es erbaut worden, zu be
merken. Von den obgedachten Zubehörungen ist der Taxe ein 
Verzeichniss beizufügen. 

7) Von beweglichen Sachen. 

§. 19. VII. Bei beweglichen Sachen kann nur die Substanz 
der Stücke selbst angegeben werden. Gold und Silber wird nach 
dem Gewichte taxirt, und dabei die Probe bemerkt. Bei Juwe
len und Kostbarkeiten, ingleichen bei Kunstwerken, bei welchen 
es weniger auf die Materie, als auf die Form und künstliche Be
arbeitung ankommt, müssen, wenn der wahrscheinliche Werth 
nicht unbeträchtlich ist, zur Abschätzung wenigstens drei Sach
verständige gebraucht, und die Taxe muss nach dem Durchschnitte 
ihrer Angaben bestimmt werden. Bei anderen beweglichen Sachen 
ist die Zuziehung auch nur eines Taxators, welcher von Gegen
ständen dieser Art die nöthige Sachkenntnis besitzt, hinreichend. 

Wenn mehrere Stücke von gleicher Art vorhanden sind, z. 
B. mehrere brillantene Ringe etc.; so müssen denselben, mittelst 
eines an jedem Stücke mit dem Gerichtssiegel zu befestigenden 
Fadens, Nummern dergestalt angehängt werden, dass keine Ver
wechselung erfolgen könne. 

I n s t r u k t i o n vom 16. Juni 1833, über das Verfahren bei Abschätzung der Inventa» 
rienstücke verpachteter Landgüter; s. zu l. «. §. 53. 



Allgemeine Gerichtsordnung 
für die 

Preussischen Staaten. 

D r i t t e r T h e i l . ^ 

Von den Pflichten der bei der Justiz angesetzten Personen. 





E r s t e r T i t e l . 
Von den Landesjustizkollegien überhaupt, deren Verrieh-

tun gen und Pflichten. 

1) a. V e r o r d n u n g vom 27. Oktober 1810, betreffend die veränderte Verfassung der 
obersten Staatsbehörden. 

Ext rak t . 
Der Just iz -Min is ter hat zum Geschäftskreise 
1. Alles ohne Ausnahme, was die Oberaufsicht auf die eigentliche Rechts-

pflege betrifft. Diese selbst ist, wie es sich versteht, den Gerichten allein 
überlassen. Er hat jene Aufsicht, mithin auch die gesammte Civil- und 
Kriminal-Justiz, ferner die Anstellung 'aller Justiz-Bedienten, oder den 
Vorschlag dazu bei Uns. Der Geschäftsbetrieb bei allen Justizbehörden, 
das Pupillen-, Deposital- und Hypotheken-Wefen, stehen unter ihm. Außer-
dem werden ihm noch: 

2. die Lehnssachen beigelegt. 
3. Sol l er in Angelegenheiten Unsers Hauses in rechtlicher Hinsicht 

sein Gutachten abgeben. 
Wo die Aufsicht auf die Leitung des Kriminalwesens mit der allgemei-

nen Polizeiaufsicht zusammengreift, handelt der Iustizminister gemeinschaft-
lich mit dem Chef der allgemeinen Polizei. Namentlich findet dieses rucfr 
sichtlich der Strafanstalten statt. 

Neue Gesetze bringt der Iustizminister gleich andern Departements-
Chefs, im Staatsrath in Vorschlag, welcher sodann das Weitere veranlaßt. 

Jede Abänderuug der Verfassung, es betreffe solche die Behörden oder 
die Form der Rechtspflege, bringt er im Staatsrathe zum Vortrage, ehe 
er solche bei Uns vorschlägt. 

Er kommunizirt mit den andern Ministern und Departements-Chefs, 
sobald deren Geschäftskreis mit eingreift und handelt auch verfügt mit ih-
nen gemeinschaftlich, wenn jenes der Fall ist. Die Stellen bei Strafan, 
stalten, die von ihm allein ressortiren, besetzt er allein, sobald solche aber 
auch zum Geschäftskreise der allgemeinen Polizei gehören, überläßt er de-
ren Besetzung, so wie die ganze innere Oekonomie, dem Departement der 
allgemeinen Polizei, welches mit ihm nöthigenfalls kommunizirt. 

Insbesondere müssen auch die andern Ministerien und Departements, 
in Rücksicht auf den National-Wohlstand, bei dem Hypotheken- und Pu-
pillenwesen mit einwirken. 

Ueber alle gemeinsame Gegenstände findet nach ihrer Beschaffenheit, 
eine Berathung, entweder unter Einzelnen, oder im Staatsrathe statt. 

Die Gesetzkommission ist zwar dem gesammten Staatsrath untergeord -̂
net; es soll aber bei derselben durch den Iustizminister besonders darauf ge« 
halten werden, daß sie wegen der in fein Fach einschlagenden Gesetze, mit 
vorzüglichen Rechtsgelehrten stets besetzt werde. 
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Außer den im Allgemeinen zu Unserer Genehmigung vorbehalten Fäl-
en, muß Uns der Iustizminister 

1. alle zu Unserer Vollziehung geeignete Kriminalerkenntnisse in der 
bisher üblichen Art vorlegen; 

2. Uns die erforderlichen Uebersichten des Zustandes der Rechtspflege 
durch Vorlegung der Generallisten über die Geschäftsführung sämmtlicher 
Justizbehörden mit seinen Bemerkungen gewähren. 

Diese theilt er auch dem Staatsrath mit. 
3. Die Verwendung der für die Rechtspflege ausgesetzten Fonds bleibt 

ihm zwar überlassen; jedoch ist Unsere Einwilligung nöthig zu jeder Perso-
nalvermehrung, zur Erhöhung der Besoldungen über die zu bestimmenden 
Normalsätze und Remunerationen, die nicht aus Besoldungserfparnissen her-
rühren. 

4. Zur Besetzung aller oberen Stellen, mit Inbegriff der Raths- und 
Iustizdirigenten-Stellen in allen größern Städten, muß er ebenfalls Unsere 
Genehmigung einholen. 

5. Straferkenntnisse gegen königliche Diener, wodurch sie vou ihrem 
Amte auf eine Zeitlang oder auf immer entfernt werden, desgleichen Be-
gnadigungsgesuche und Anträge die sie betreffen, können nicht anders, als 
nach geschehenem Vortrage im Staatsrath, durch solchen an Uns gebracht 
werden. 

Unmittelbar unter dem Iustizmiuister stehen: 
1. D a s Ober-Tribunal . 
2. D a s Kammergericht in Berlin und die Ober-Landesge-

richte, als Provinzial-Kollegien. 
3. Alle übrigen Gerichte ohne Ausnahme. 
Kein Departements-Chef kann an jene Obergerichte verfügen. Andere 

Departements wenden sich in Fällen wo sie Auskunft von ihnen zu erhal-
ten wünschen, an den Iustizmiuister. Wegen des Staatskanzlers sind schon 
oben Bestimmungen gegeben, die auch hier gelten. 

(G. S . S . 3.) 

b. © . 0 . vom 9. Februar 1832, betreffend die Ernennung zweier Iustizmimsier und die 
Bestimmung des Geschäftskreises derselben. 

Wenn gleich die umfassenden Arbeiten der von M i r angeordneten Ge-
setz-Revision mit einer angestrengten, wohlgefällig von Mi r anerkannten 
Thätigkeit betrieben worden sind; so hat doch die Erfahrung gezeigt, daß 
die Leitung dieser Arbeiten, verbünde« mit der, dem Iustizminister oblie-
genden Beanfsichtigung der gesammteu Iustizpflege uud der laufenden Ver-
waltuug die Kräfte eiues Beamte« übersteige», und daß in der, bin beiden 
Geschäften zu widmenden Zeit selbst ein Hinderniß liegt, die Revision so-
wohl des A. L. R. und der A. G. £>., als der Provinzialgesetze so zeitig zu 
vollenden, als das allgemeine Beste und die Nothwendigkeit einer endlichen 
Bestimmung über die gesetzlichen Einrichtuugen in den Landestheilen, in 
welchen die Preußischen Gesetze noch nicht eingeführt sind, dringend erhei-
schen. Ich habe daher beschlossen, in die erledigte Stelle des Iustizmini-
sters zwei Minister zu ernennen, von welchen dem Einen die Jortführung 
der Gesetz-Revision in allen ihren Theilen, mit Einschluß der Provinzial, 
Gesetze, so wie die dem Iustizminister verfassungsmäßig zustehende oberste 
Leitung der Iusiiz-Angeleiten für die Rheinprovinz, dem Andern- aber diese 
oberste Leitung und Beaufsichtigung der Justizverwaltung für alle übrige 
Provinzen nebst den Lehnssachen übertrage« wird. Zu der ersten Stelle 
habe Ich den wirklichen Geheimen Rath von Kamptz, zu der audern den 
Ober-Landesgerichts?Vice-Präsidenten M ü h l e r in Breslau ernannt. Zur 
Erhaltung der Einheit in den Geschäften habe Ich hierbei bestimmt, daß 
die Vorschläge zur Besetzung solcher Iustizstellen; die eine von Mi r vollzo-
gene Bestallung, oder Meine unmittelbgre Genehmigung erfordern, oder 
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mit welchen Sitz und Stimme in einem Provinzial-Obergerichte verbunden 
ist, von beiden Ministern gemeinschaftlich ausgehen, und da, wo es erfor- . 
derlich ist, an Mich gerichtet werden. Versetzungen aus einem Departe-
ment in das andere erfordern eine gemeinschaftliche Zustimmung. Die Be-
stellung der Mitglieder der Immediat-Examinationskommifsion und die Be-
aufstchtigung derselben, soll gemeinschaftlich sein. Die vorgeschriebenen Kon-
duitenlisten werden von den Behörden mit einem an beide Minister zu er-
stattenden Berichte eingereicht. Die von dem Justizministerium ausgehen-
den Vorschläge zum Erlaß eines speziellen Gesetzes, es mag materielle Be-
stinlmungen enthalten, oder die gerichtliche Form betreffen, werden ohne 
Rücksicht auf die Provinz, für welche das Gesetz bestimmt ist, gemeinschaft-
lich geprüft und uumittelbar an Mich, oder an das Staatsministerium ein-
gereicht. I m Fall einer Abwesenheit oder Krankheit wird der eine Minister 
den andern vertreten, so wie Ich mir vorbehalte, dem Einen oder dem 
Andern, ohne Rücksicht auf die Departements-Eintheilung, besondere Auf-
trä'ge zu Revisionen, oder für andere Gegenstände der Justiz-Verwaltung, 
zu ertheilen. Die Dienstwohnung soll jedesmal von dem ältesten Minister 
denutzt werden, wogegen das Lokal zu den Bureaus gemeinschaftlich ist. 
Wegen Auseinandersetzung der Etats und Eintheilung des Beamten-Per-
sonals habe Ich besonders verfügt. Das Staatsministerium beauftrage Ich, 
beide Iustizminister bei sich einzuführen und die gegenwärtige Bestimmung 
durch die G. S . zur 'öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

(G. S . S . 13.) 

c) «. C © . vom «. September 1815, wegen Einwirkung des Chefs der Justiz auf die 
Verfügungen der Gerichtsbehörden. 

Aus Ihrem Bericht vom 7. v. M . habe Ich ersehen, daß die Befug-
niß des Chefs der Justiz, solche Verfügungen der Gerichtshöfe, welche nicht 
in Entscheidungen durch Erkenntniß bestehen, auf die Beschwerde der Par-
teien abzuändern, einer ausdrücklichen Bestimmung bedarf, damit die Kon-
testationen, welche bei Einleitung des Prozesses, bei der Exekution, bei der 
Zulassung zu Rechtsmitteln, bei Legitimations-Beurtheilungen, bei dem 
Hypothekenbuche und in sonstigen Fällen von Seiten der Gerichtshöfe ein« 
getreten sind, nicht weiter statt finden. Ich fetze daher auf Ihren obge-
dachten Bericht hierdurch fest: 

daß die Gerichtshöfe bei allen ihren Entscheidungen durch Erkenntnisse keiner 
andern Vorschrift als derjenigen der Gesetze unterworfen bleiben, und in so 
fern als vollkommen selbstständig zu erachten, dagegen aber verpflichtet 
sind, iu allen Gegenständen der Iustizpftege, welche nicht zu den Ent-
scheidungeu durch Urtel und Recht zu zählen, den Anordnungen des Chefs 
der Justiz nachzukommen, und solche zu befolge«, wobei es sich alsdann 
von selbst versteht, daß sie für alle solche ihrer Ueberzeugung entgegengê  
setzte Verfügungen des Iusiizministers nicht verantwortlich fein können. 

(G. S . S . 198.) 

ß . O . 0 . vom 24. Mgnst 1837 an den Iustizminister, betreffend die Befugnisse des Justiz« 
Ministers zur <?rtheilung von Gefchciftsinsiruktionen. 

Auf Ihren Bericht vom 31. v. M. genehmige Ich, nach Ihrem An-
trage, daß an die Stelle der nach §.99. der Cr. O. vom II. Dezember 
1805 durch die Untergerichte in Untersuchungssachen einzureichenden Ge-
schäftstabelleu diejenigen Listen treten, die Sie in Ihrer Generalverfügung 
vom 31. Oktober v. I . Littr. a. No. III. vorgeschrieben haben. Uebrigens 
hat es zu dieser Abänderung Meiner Autorifation nicht bedurft, da die Be-
siimmung im §. 99. der Cr. £>. keine materielle Vorschrift der Legislation, 
sondern eine Geschäftsinstruktion enthält, die der Iustizminister in Pflicht-
mäßiger Erwägung der Umstände modificiren darf, ohne nach dem organi-



160 A, G. ©• totttttt Theil. Grfter Titel. *. l. 

scheu Gesetz vom 27. Oktober 1810 Meine unmittelbare Genehmigung ein-
zuholen. 

(G. S. S . 143.) 

2) a. «. P a t e n t vom » . Oktober 1798, wegen Errlchtung esnes Militalr 'Iusiiz-
Departements. 

Bei Unserer unuuterbrochenen Aufmerksamkeit auf den Gang der Gc-
schäfte in allen Zweigen der Staatsverwaltung hat es uns nicht entgehen 
können, daß die Unterordnung der für jede derselben etablirten Kollegien 
unter eine höhere Instanz die einzige sichere Garantie des gesetzmäßigen 
Ganges der öffentlichen Verhandlungen ist. Insbesondere hat eine lange 
Erfahrung den ersprießlichen Nutze« dewähret, der dadurch hervorgebracht 
worden, daß sämmtliche höhere und «iedere Gerichte der Aufsicht und Lei-
tuug Unsers Justiz-Departements fubordinirt worden. 

Da es nun in Ansehung Unsers General-Auditoriats und Krieges-
Konsistorii noch zur Zeit an einer solchen höhern Instanz ermangelte, so ha-
ben Wir nöthig befunden, zu diesem Behuf ein besonderes Militair-Justiz-
Departement zu errichten, und demselben aufzutragen, in Unserm Aller-
höchsten Namen die Oberaufsicht über die Geschäftsverwaltung sowohl des 
Gencralauditoriats und Kriegskonsistorii als sämmtlicher diesen subordinir-
ten Militairgerichte zu führen. Von dieser Oberaufsicht des Militair-Iustiz^ 
Departcmcuts werde« jedoch ausgenommen: 

1) alle Militcur- Dienstsachen, 
2) die unmittelbaren Aufträge, welche sowohl das General-Auditoriat, 

als einzelne Mitglieder desselben von Uns erhalten haben, oder noch 
erhalten werden; 

3) sämmtliche Kriminalfachen, worin wirkliche Militairpersonen oder de-
ren Angehörige verwickelt sind; 

indem diese Gegenstände nach der bestehenden Militairverfassung, nur von 
Unserer Allerhöchsten Person unmittelbar abhängen können. 

Dieses Militair-Justiz ^'Departement soll aus dem jedesmaligen Chef 
des Militair-Departements und dem Großkanzler bestehen, und in geistli-
chen Angelegenheiten mit Zuziehung des Chefs des geistlichen Departements 
verfügen. 

Dem Chef des Militair-Departements sind die Militairdienst-Verhält-
nisse genau bekannt, und ihm liegt es ob, uuablässig dafür Sorge zu tra-
gen, in jedem vorkommenden Falle die Anwendung der Gesetze dergestalt 
zu modificiren, daß der Dienst selbst darunter nicht leide. Dahingegen 
muß der Großkauzler nach der ihm beiwohnenden Kenntniß dieser Gesetze 
und der dadurch bestimmten Verfahrungsart im Allgemeinen, wegen zweck-
mäßiger Einrichtung des Ganges der Geschäfte, des Kanzlei-Registratur-
Sportul- und Deposital-Wesens, auch Anordnung von Iuftizvisttationen, 
gemeinschaftlich mit dem Chef des Militair-Departements, die erfordern-
chen Verfügungen treffen, auch gleichmäßig die in Civil-Matrimonial- und 
Sponsalienprozessen, wie nicht minder in Vormundschaftssachen, einlaufe»-
den Beschwerden auf das genaueste untersuchen, und deshalb das Nöthige 
veranlassen. Insbesondere machen Wir es beiden zur Pflicht, dahin zu fe-
hen, daß in Zukunft die Auditeursiellen bei sämmtlichen Regimentern mit 
solchen Subjekten besetzt werden, welche vorher bei den Landes-Iustiz-Kol-
legiis gehörig gebildet und geprüft worden, imgleichen daß diese hiernächst, 
nach Maaßgabe ihres Dienstalters, ihrer Applikation und übrigen Qualifi-
kation, im Civildienst wcirer befördert werden. Gleichmäßig sollen die bei 
dem Generalauditoriat selbst anzustellenden Offizianten jederzeit von dem 
Militair-Justiz-Departement gehörig geprüft, und von demselben zu Unse-
rer Allerhöchste» Bestätigung in Vorschlag gebracht werden. 

So viel insbesondere die Kirchen- und Schulsachen, die Aufsicht über 
sämmtliche vom Kriegs-Konsistorio abhängige Geistliche, Schullehrer und 
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Küster betrifft, soll das Militair-Justiz^Departement, nach Verschiedenheit 
des Ressorts, mit den Chefs des reformirten oder lutherischen geistlichen 
Departements, alle Angelegenheiten dieser Art in Erwägung ziehen, und 
gemeinschaftlich die erforderlichen Verfügungen treffen^ damit auch in dieser 
Art der Geschäftsverwaltung nherall die vorhandenen gesetzlichê  Vorfchrif-
ten auf das genaueste befolgt werden. 

Wir hoffen nnd erwarten, daß durch diese Unsere Verfügung für das, 
Beste Unserer braven Armee gesorgt, nnd Unsere landesväterliche Absicht, 
durch Ordnung, Genauigkeit und Geschwindigkeit der Dienstverwaltung, 
überall in Erfüllung gebracht werden wird. 

Wir befehlen daher Unserem solchergestalt errichteten Militair-Justiz-
Departement, dem General-Auditoriat und Kriegs-Konsisiorio, wie auch 
allen höheren und niederen Militair- und Eivil-Offizianten, dieser Unserer 
Anordnung überall schuldige Folge zu leisten, wes Endes solche unverzüg-
lich durch den Druck zu Jedermanns Wissenschaft gestellet werden soll. 
(N.C.C. P. X. S.1781. Nr. 81. de 1798.) 

0 . R. V. S . 231.) 

ß . R e s c r i p t vom £4. unl> 20. Juni 1833, tetreffcnd die Kompetenz des Militair > In» 
stiz' Departements in Beschwerdesachen über die Militairgcrichte. 

Seine Majestät der Konig haben, auf Veranlassung der Beschwerde eines 
Auditeurs über eine Verfügung des Generalauditoriats, in einer unterm 6. Mai 
1833 an das Militair -Justiz ̂ Departement erlassenen Allerhöchsten C. O.. Sich 
dahin zu äußern geruht, daß diese Beschwerdesache, nach dem Patent vom 23, Ok-
lober 1798, zur Kompetenz des Militair,Justiz. Departements gehöre, da sie le-
tiglich dî Gefchäftsrerwaltung der Militairgerichte betreffe, und Allerhöchfidieselben 
Ihrer unmittelbaren (5ntscheidnng nur die Gegenstände der Militairdisciplin und 
die Kriminalsachen in Bezug auf die Militairpersoneu selbst und deren Angehörige 
vorbehalten hätten, daß aber eine in der Geschäftsverwaltung, bei Gelegenheit ei-
ner Kriminalsache,, worin, eine M'litanptrsou verwickelt ist, zur Sprache gekom« 
mene Differenz in den Re'ssortverhältnissen nichts abändere, und gemäß dieser De-
klaration des Patents vom 23. Oktober 1798 fernerhin zu verfahren fei. 

Einem Königlichen Generalkommando mache ich hiervon zur gefälligen weitern 
Bekanntmachung an die Militair-Gerichtsbehörden des Armeekorps und Armeekorps-
Bezirks ergebenste Mittbeilung. 

Berlin, den 24..Juni 1833. 

, An 
sämmtliche Köu/glicho General-Kommandos. 

Sämmtlichen Gerichtsbehörden wird hiermit das Cirkular des Königl. Kriegs-
Ministeriums vom 24. t. M., 

betreffend die Deklaration des Patents vom 23. Oktober 1798 in Bezug auf 
die,Kompetenz des Militair-Justiz» Departements in Befchwerdefachen, 

zur Nachricht mitgetheilt. . 
Berlin, den 26. Juni 1833. 

O K . Ihrb. Bd. 41, S. 436.) 

b. «. D i e n s t - I n s t r u k t i o n für da? Gcneralauditoriat, vom M. Okcbr. 1800. 

t
Nachdem Wir, eine Insirnltiou für den General-Auditenr Unserer Ar« 

ee und für das General-Auditoriat und resp. Kriegs-Konsistorium, in 
nsehung deren Dienstverhältnisse und des Geschäftsgangs mit Hinsicht auf 

die eigenthnmliche Verfassung der Militair-Justiz, entwerfeli zu lassen gut 
und nöthig gefunden; als setzen Wir folgendes fest und verordnen hiermit: 

Srstec T i t e l . 

V o n den, Amte des Ge l le ra l -And i teu rs . 

§. 1. Der General-Anditcur soll die Oberaufsicht und Direktion des 
gcsammteu Insiizwesens bei der K'vlligllchen Armee fiihrcn, nnd muß, nach 

Mannkopff Ällg. Gerichtsordnung^ IV. i > 



!H2 A . G . O Dritter Theil.. Erster Titel. §. 1. 

Inhalt seiner Bestallung und des von ihm geleisteten Diensteides, sich mit 
allem Fleiß dahin bestreben, nnd fein unnntetbrochenes Angenmerk darauf 
richten, daß bei sämmtlichen Militairgerichten überall gründliche, unparthei-
ische und prompte Justiz adminisirirt wsrde. 

§. 2. I n dieser Hinsicht gehört es, in Konformität der Verordnungen 
vom TT- April 1692 und 0. Januar 1798, zun, eignen und speziellen Officio 
des General-Auditcurs, nicht nur zur Besetzung der Ober-Auditeurstcllen 
in den Provinzen, wo solche erforderlich sind, und resp, zu Feld-Ober«Au-
diteurs, bei Eutstehung eines Kriegs, aus den mehrere Jahr wohlgedien-
ten Auditeurs rechtschaffene, geschickte und fleißige Subjekte auszuwählen, 
und Seiner Königlichen Majestät in Vorschlag zu bringen, sondern auch 
diejenigen Subjekte, welche aus der Zahl der, bei dem General-Audito-
riat angestellten oder bei Landes-Justiz-Kollegiis oder andern, diesen gleich 
zu achtenden Gerichten, arbeitenden Refcrendarien zu Auditeurstellen bei 
Regimentern, Bataillons oder Gouvernements :c. entweder von den Chefs, 
Gouverneurs und resp. Kommandanten, vermöge des ihnen verliehenen Prä-
fentationsrechts, dem General-Auditeur vorgeschlagen, oder auf ihren An-
trag von demselben gewählt werden, entweder selbst gehörig zu prüfen, oder 
dazu einen Ober-Auditeur oder sonst qualificirten Iusiizbedienten den Auf-
trag zu gebe», und nur alsdann erst, wenn sie im Examen ihre Tüchtigkeit 
zum Auditeurdienst hinlänglich ausgewiesen haben, zu Auditeurs zu bestel-
len nnd in Eid und Pflicht zu nehmen. 

§. 3. Auch gebühret dem Geueral-Auditeur die Anstellung derjenigen 
Subjekte, welche sich dem Auditeurdienst widmen, und vorher bei dem Ge-
neral-Auditoriat und Krieges-Konsistorio dazu geschickt machen wollen, als 
Auskultatoren oder Referendarien bei diesen Kollegiis, wenn zuvörderst in 
Ansehung der noch nicht, bei irgend einem andern Justiz-Kollcgio eraminir, 
ten und in gleicher Qualität schon vervstichtettn Subjekte eine ordnungsmä-
ßige Prüfung durch eine» oder zwei Ober-Auditeurs und die gehörige Nach« 
Weisung der Qualifikation vorhergegangen ist; der General-Auditeur muß 
sich aber besonders angelegen fein lassen, die angestellten Auskultatoren nnd 
Refcrendarien theils selbst, theils durch die Qber-Auditeurs, zu den Ge-
schaften anzuführen und zu brauchbaren Auditeurs auszubildeu. 

§. 4. Damit einestheils den bei dem General-Auditoriat und Krie-
ges-Konsistorio Prozeß führeude« Militair» und Civilpersonen an solchen 
Männern, deren sie sich als Rechtsbeistände und Bevollmächtigte in ihren 
Rechtsangelegenheiten bedienen können, niemals gebrechen möge, andern« 
theils die benannten Kollegia in den Stand gesetzt werden, nicht nur aus» 
wärtigen Parteien gewisse und bestimmte Subjekte, welche sich zur lieber-
«ahme und Betreibung der bei diesen Kollegiis vorkommenden gerichtlichen 
Geschäfte verstehen, mit Sicherheit in Borschlag zu bringen, sondern auch 
armen Parteien solche zu Assistenten ex officio zuordnen zu können, und 
endlich, damit besonders auch Behufs der Beschleunigung ^der, Prozesse, der 
durch die bisherige distrahirende Prozeßpran's der bei Civ/t-Kollegiis ange-
stellte« Iusiiz-Kommissarien entstandenen Tennins-Frustrirungen und Pro-
zeßverschleppuugen für die Zukunft möglichst abgeholfen werde; so soll der 
General-Auditeur befugt sein, zu bemeldrtem Zweck einige Iusiiz-Kommissa
rien, die die in der A. G. O. Thl. lll. Tit. 7., erforderten Qualitäten haben 
nlüsstn, nach vorgängiger Prüfung bei dem General-Auditoriat und Kriegs-
Konsistorio zu bestellen, und in Eid nnd Pflicht zu nehmen. 

§. 5. Bei Entstehung eines Krieges miin der General-Anditeur da
für Sorge tragen, daß außer den Feld-Ober-Auditeurs auch sämmtliche 
übrige zur Feld-Militair-Justiz gehörige Personen gehörig angestellt, ver-
pflichtet und mit der erforderlichen Instruktio« versehen werden. 

§. 6. Bei dem General-Auditoriat führet der General-Auditeur das 
Präsidium mit eben den Obliegenheiten und resp. Befugnissen, welche den 
Präsidenten der Landes-Iusiiz-Kollegiorum in der A. G. O. Thl.IIl. Tit. 



H 1. Von den KKndesjwstizfMeglen iiberhalspt. 163 

2. §.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 17. 1R 19. 21. 23. 33. 36. 
37. 38. auf und beigelegt sind; unt> wird es demselben hierbei zur Pflicht 
gemacht, in dem Fall der im §> 20. Tit. 1. uud §. 10. Tit. 2. Thl. Ul. der 
A. G. £>. erforderten Anzeige von der Inkorrigibilitä't oder vorsätzlichen Ver-
letzung wesentlicher Amtspflichten eines Mitglieds oder Subalternen des 
Kollegii an Seine Königliche Majestät unmittelbar zu berichte»* 

§. 7. Gleichmäßig präsidirt der General-Auditeur bei dem Krieges-
Konsisterio, wie solches, bereits in dem Militair-Konsistorial-Reglement vom 
13. Juli 1750 §. 1. verordnet ist. 

H. 8. Auch bei dem Ober-Krieges-Kollegio kompetirt demselben Sitz 
und Stimme in allen Sachen, zu deren Beurtheilung und Entscheidung 
lurisiisch« Kenntnisse gehören, und behält er selbst forthin den ordentlichen 
Vortrag in allen bei den. jetzt subsistirendeu drei Departements des Ober-
Krieges-Kollegii vorkonnnenden juristischen Vorfällen, zu welchem Ende ihm 
alle dergleichen Sachen von den Departements -Directoribus zugeschrieben 
werden müssen. 

§. 9. I n Rücksicht seiner Kenntnisse von der,Militairverfassung über« 
Haupt, und besonders in Ansehung der Justiz und zur Aufrechthaltung der 
Gerechtsame des Militairstandes, soll der jedesmalige Gcneral-Auditcur auch 
Mitglied der Gesetz-Kommission sein. 

§. 10., Außerdem ist mit dem Posten des General-Auditeurs die Di-
rektion des Spaudauschen Zucht- uud Arbeitshauses «ach wie vor verbun-
den. 

§. 11. Wenn der General-Auditeur durch eine Reife, Krankheit oder 
andern Zufall, fein Amt zu versehe» verhindert wird; so muß der anwe-
sende bei dem General-Auditor iat Vorsitzende Ober-Auditeur seine Stelle 
überall vertreten. 

Z w e i t e r T i t e l . 

V o n dem G e n e r a l - A u d i t o r i a t und resp. Kr ieges-Kons is to r io . 
§. 1. Das General-Auditorictt soll künftig bestehen aus dem General-

Auditeur als Präside, 
2 Ober-Anditeurs als Räthen 
1 Obst-Anditenr als Assessor; 

nebst einer hinlängliche« Anzahl Referendarien und den erforderlichen Sub-
alternen, als: 

1 erhcdirender. Sekretair 
1 Registratur 

außer dem bei der, Geheimen-Kriegcs,Kauzlei in den M n General-
Auditoriat ressortirendeu Iustizf^chen angestellten besondern Erpedieu-
ten und Registrator 

1 Kanzlei-Inspektor 
1 Deposital-Kassen«Re«danten ^ m 
1 Gebühren - Kassen - Rendanten 
1 Kalkulator 
2 Kanzlei-Sekretairs oder Kanzlisten 
2 Kopisten Nltd . . 
2 Kanzleidienern und Boten. 

§. 2. Nit dem General-Auditoriat ist und bleibt tos KricgcsMonlV 
sivrium in der Maaße komblnir,̂  das Letzteres iu Gcmäßhcit des Miliicn»* 
Konsistorial-Reglement vom 13. Juli 1750 §. 1., welches überhaupt sammt 
de« nnchherig»u spezielle« Verordnung«.» bis z« dcsse« erfolgJu Revision 
und Emauirung eines auderweitigen Reglements fci»ie Kraft behält, aus. 
den Mitglieder» des General-Audltoriais mit Beiordnung des Feldprobsts, 
und in wirklichen Ehcfchcidungsfällen mit Zuziehung zwe,er StaabboMere 
bestehet, und die Kanzlei-/ Kassen» und, Botengcschäfte des.Krieges-KJMJ* 

11 ' 
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sistorit von den Kanzlei- und Kassen-Offizianten des General-Auditoriats 
mit versehen, die Expeditions- und Registraturgefchäfte aber von einem be, 
sondern expedirenden Sekretario und einem besondern Regisirator verwaltet 
werden. 

§. 3. Zum Ressort des General-Auditoriats gehören: 
2) alle bei der Königlichen Armee und den der Militair-Jurisdiktion 

sonst unterworfenen Personen vorfallenden Kriminal- und Civilsachen, 
theils in erster, theils in zweiter Instanz, und resp, die Direktion 
und Betreibung der zum Militairforo gehörigen Vormuudschafts-
fachen, wie solches bereits in der A. G. £>, dem A. L. R. und durch 
besondere Verordnungen, vorzüglich durch 

General-Reglement in puncto der Jurisdiktion vom 28. März 1737, 
Patent wegen der Testamente vom 18. Mai 1747, 
Edikt, betreffend Deserteurs und ausgetretene Landeskinder vom 

17. November 1764, 
Reglement vom 30. November 1772, betreffend das Verfahren in 

Sterbefälleu, 
Deklaration wegen der Instanzien vom 1. März 1787, 
Verordnungen in Injuriensachen vom 17. und 31. Juli 1788, 
Publikandum wegeu Einführung des 91. L. R. vom 14. März 1797, 
C. £). wegen der dimittirten Offiziers vom 26. April 1798, . 
Deklaration über einige Punkte der Kriegs-Artikul vom 29. März 

1797, 
näher bestimmt ist'; 

l>) die Aufsicht über die außerhalb Verlin befindlichen Ober Auditeurs 
und die sämmtlichen Gouvernements-, Regiments- und Bataillons? 
Gerichte, dergestalt, daß das General-Auditoriat sowohl überhaupt 
auf eine ordnungsmäßige Rechtspflege bei selbigen halten, als auch 
iusonderheit die gegen die Verfugungen und Aussprüche sothaner Ge, 
richte, es fei durch den Weg der Appellation oder des bloßen Re-
kurfes, an dasselbe gelangten Beschwerden untersuchen, und denfet-
den, wenn sie gegrüudet sind, abhelfen, nöthigenfalls an Seine Kö-
nigliche Majestät unmittelbar zur Remedur berichten soll. 

$. 4. Zur Beobachtung der dem General-Auditoriat dabei obliegen-
den allgemeinen Pflichten wird dasselbe auf die Dispositionen der A. G. O. 
Thl. III. Tit. 1. §. 6 7. 8. 17. 24. 26. 39. verwiesen. 

§. 5. Zu den Geschäften, welche vor dem versammelten General -Au-, 
ditoriat und resp. Kriegs.Konsistorio zu besorgen sind, werden zwei Zusam, 
menkunftstage in jeder Woche, vor jetzt der Dienstag und Sonnabend, als 
gewisse Sessiynes, bestimmt, und sind hierbei die Vorschriften der A.G. O. 
Thl. Hl. Tit. 1. §. 41. und 42. zu obftrviren. 

§. 6 Diesen Sessionen müssen nach §. 39. loc. all. alle Mitglieder, 
Referendarien und Auskultators beiwohnen, und falls etwa wegen vfiicht-
widriger Widersetzlichkeit gegen die Ordnung es einer weiter« Ahndung, als 
daselbst den Vorgesetzten erlaubt ist, bedürfen sollte; so muß desfalls an 
Seine Königliche Majestät immediate vom General-Auditeur berichtet wer-
den. 

§. 7. I n Absicht der Ordnung, in welcher die Geschäfte in den Ses-
sionstagen vorgeuommen werden sollen, dienet die Vorschrift der A. G.D. 
Thl. III. Tit. l. §.43—47. 49. und 50. zum Leitfaden, und haben sich 
hierunter die Mitglieder des General-Auditoriats, dem Ermessen des Ge-
neral-Auditeurs zu fügen. 

§. 8. Sämmtliche abgefaßte Sentenzien und Resolutionen, und die 
Konzepte der dekretirten Verfügungen müssen von dem Referenten, Korr«-
ferenten und resp. Decernenten vor der wirklichen Ausfertigung gehörig re-
vidirt, und vom General-Auditeur korrevldirt, die Munda aber vom Ge-
neral-Auditeur allein unterschrieben werden. 
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Dri t ter T i te l . 

Von dem Amte der Ober-Auditeurs lbei dem General-Audito» 
r iat und Krieges -Konsistorio. 

§. Die Ober-Auditeurs und wirklichen Mitglieder des General-Audi» 
toriats uud Krieges-Konfistorii sollen vorzüglich aus der Zahl der bei der 
Köuigliche« Armee angestellten Auditeurs, welche sich, nach dem pfiichtmä, 
ßigen Zeugniß des General-Auditeurs in ihrem mehrjährigen Dienst durch 
Fleiß, Geschicklichkeit und Rechtschaffenheit ausgezeichnet haben, und zwar, 
insofern sie schon vorhin von der Immediat-Eraminattons-Kommission ge, 
prüft und zu einer Rathsstelle tüchtig befunden worden, ohne weiteres Era-
men, in dem Fall aber, wenn solches noch nicht vorhergegangen ist, erst 
nach vorausgegangener scharfen Prüfung abseilen gedachter Eraminations-
Kommission, und nach dabei ausgewiesener Qualifikation genommen, und 
Seiner Königlichen Majestät von dem Chef des MilitairdepartementS, dem 
Großkanzler und dem General-Auditeur gemeinschaftlich vorgeschlagen wer, 
den, als in welcher Maaße das Patent vom 23. Oktober 1798 wegen An» 
fiellung der Offizianten des General-Auditoriats hiermit deklarirt wird. . 

§ 2. Jedem als Rath und Assessor bei dem General-Auditoriat und 
Krieges-Konsistorio angestellten Ober-Auditeur soll, gleich dem Rath eines 
Landes-Iustiz-Kollegii, ein Votum decisivum zustehen; doch soll, wenn in 
einer Sache gleiche Vota von beiden Seiten vorhanden sind, das Votum 
des General-Auditeurs den Ausschlag geben. 

§. 3. Sämmtliche Ober-Auditeurs müssen in ihrem ganzen Betragen 
und iu ihren verschiedenen Amtsverrichtungen alle diejenigen allgemeinen 
und besonderen Pflichten treulich beobachten, welche den Räthen bei den 
Justiz-Kollegiis in frei A. G. O. Thl. Ul. Tit. 3. zur Wahrnehmlmg vor. 
geschrieben sind. 

Vierter T i te l . 

Von den Subalternen bei dem General-Auditoriat und Kr ie, 
ges-Konsistorio. 

§. 1. I n Ansehung der Prüfung und Anstellung der Subalternen 
des General-Auditoriats und Krieges-Konsistorii soll es bei der hergebrach, 
ten Verfassung dergestalt sein Verbleiben behalten, daß sämmtliche Subal, 
lernen vor ihrer Ansehung von dem General-Auditeur selbst, oder durch ei, 
neu von ihm deputirten Ober-Auditeur, gehörig geprüft, und nach Befund 
der Tüchtigkeit vom General-Auditeur angestellet, bestallet, uud im Gene-
ral- Auditoriat verpflichtet werden. 

§. 2. I n Absicht ihrer Pflichten müssen sämmtliche Subalternen die 
allgemeine Vorschrift der A. G. O. Thl. III. Tit. 5. und nachfolgende, der 
eigenthümlichen Verfassung des General-Auditoriats und Krieges-Konsisto« 
rii angemessene besondere Feststellungen jederzeit vor Augen haben, und de-
folgen, auch den jedesmaligen zum regelmäßigen und schnellen Betrieb der 
Geschäfte getroffenen Verfügungen und Anweisungen des General-Auditeurs 
genau nachleben. :c. 

(Die folgenden Titel: Vom Depositalwefen, von der Aufbewahrung 
der Testamente, vom Registratur- und Kanzleiwesen und vom Sportelwe« 
sen sind zur Ersparung des Raums weggelassen.) 

(v. R. VI. S . 286.) 

ß. Vergl. M i l i t a i r - Ä i r « » l i e n r e s l e m e i i t ü e m 2 * . wtbxi ttii, wegen Auf« 
Hebung de« Krieges'Konfistorii. (0. S. S. 170.1 

c. «. €?. 0 . vom l9. Juli 1809, betreffend die Aufhebung tts Dlilitairgerichteßandts in 
Civilfachen; f. zu I. 2. 5. 48. Anh. § 12—20. 
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ß. R e s c r i p t vom 18. August 18l2, betreffend die veränderte Einrichtung der Militairge» 

lichte. 

Nachdem durch die C. O. vom 19. Juli 1809 die bis dahin bestandene Mili-
tairgerichtsbarkeit eingeschränkt und dadurch die Nothwendigkeit herbeigeführt wor-
den, auch den Militairgerichten eine damit übereinstimmende veränderte Einrichtung 
zu geben; so haben Se^ne Königliche Majestät durch das von Allerhöchstdemselben 
vollzogene Regulativ vom 21. Januar d. I . Folgendes festzusetzen und anzuordnen 
geruhet: 

1) Das General-Auditoriat behält feine jetzige Verfassung. 
2) An die Stelle der eingehenden Regimentsgerichte treten Brigadegerichte, von 

denen jedes aus einem Ober-Auditeur und zwei Auditeuren bestehet. 
3) Diese Brigadegerichte befinden sich an dem Orte, wo der Briqadegeueral sei-

nen Sitz hat, und ihnen liegt die Ausübung der Gerichtsbarkeit bei den zu 
der Brigade gehörigen Truppen ob. 

h) Die Brigade-Oberauditeure haben mit den Stadtgerichtsdirektoren, die Bri-
gadeauditeure mit den Stadt-Iustizräthen gleichen Rang. 

3) Bei jedem Regiment und Bataillon soll ein Offizier ausgewählt werden, 
welchem die Untersuchung kleiner Vergehen, d. h. solcher, auf welchen die 
Gesetze einen sexiMöchentlichen Arrest jeder Gattung oder eine geringere 
Strafe bestimmen, übertragen, .wird. Diese Offiziere halten nach beendigter 
Untersuchung die Standgerichte ab, und senden die Erkenntnisse ihrem Kom-
mandeur ein, welcher sie, dem Befinden nach, bestätiget. 

C) Wenn bei einzeln stchenden Kompagnien und Eskadrons wegen leichter Ver-
gehnngen Verhöre angestellt werden müssen, so hält sie, wie bisher schon 
geschehen ist, ein'zu diesem Behuf zu kommandirendtr Offizier oder ier Feld« 
webel oder Wachtmeister der betreffenden Kompagnie oder Eskadron, oder 
auch, nach Maaßgabe der Umstände, eine bei dem Stadtgerichte des Orts 
zu requirirende Eivil'Iustiz-Perfon. 

7) Ueber alle größere Vergehungen, die eine härtere als sechswöchentliche Ar« 
reststrafe nach sich pichen, so wie über alle von Offizieren verübte Vergehen 
nimmt zwar der mit diesem Geschäft beauftragte Offizier die erste summari-
sche Vernehmung auf, hört auch diejenigen Zeugen ab, deren schleunige Ver-
nehmung erforderlich ist, und bereitet überhaupt die Untersuchung vor. 

Er sendet jedoch, so schleunig als Möglich, die aufgenommenen Verhandlungen 
durch den kommandirenden Offizier an den Brigadegeneral, damit dieser durch das 
Brigadegericht die Sache weiter bearbeiten lasse. 

8) Sollten in dem vom Sitz des Bngadcgerichts entfernten Garnisonen sehr 
grobe Vergehungen vorfallen, welche schleunige Maaßregeln erfordern, z. B . 
gefährliche Verletzungen. Mord und dergleichen; so ist der kommandirende 
Offizier befugt, den Civilrichler des Orts zu rcquiren, in Gemeinschaft mit 
dem dazu beauftragten Offizier des betreffenden Regiments oder Bataillons, 
wenn dieser sich am Orte befindet, die Untersuchung bis zur Abfassung des 
kriegsrechtlichen Erkenntnisses zu fuhren und zu beendigen, oder wenigstens 
Me Ausmiltelungen und Erörterungen vorzunehmen, die am Orte selbst und 
in der Nähe des verübten Verbrechens erfolgen müssen, bis entweder ein 
Mitglied des Brigadegerichts gesandt, oder der Verbrecher nach dem Sitze 
des Brigadegerichts gebracht werden kann. 

9) Die bei den Artillerie-Brigaden vorfallenden Vergehen, in so fern darüber 
nicht von einem Stadtgericht erkannt werden kann,, werden von demjenigen 
Brigadegericht untersucht, in dessen Bezirk die betreffende Artilleriekompagnie 
sich im Standauartier befindet. Bei den in den Festungen stehenden Artil-
lerieabtheilungcn sind die Gouvernements- und Kommandantur-Gerichte die 
vorkommenden Untersuchungen über schwerere Vergehen zu führen verpflich-
tet. Die Untersuchung, leichter Vergehungen geschiehet, wie bei dess übrigen 
Truppenabtheilungcn, dmch die dazu ernannten Offiziere. 

10) Bei der ^ioniergarnison, Bngatcgaruison und Invalidenkompagnie nehmen 
die an den Orten, wo sich die gedachten Kompagnien befinden, stehenden 
Gouvernements« und Garnisons-Auditeure die vorkommenden richterlichen 
Geschäfte wahr und an den Orten, wo keine Gouvernements- oder Garni-

' soN'Ailditcilie sich bcsüilcn und die auch von dem ^itze des Brigadegerichts 
zu entfernt sind, als daß dieses sich dem Geschäft unterziehen könnte, tritt 
das ad 0. für eiltz«lne stehende Kompagnien und Eskadrons rergefchriebeue 
Verfahren ein. 
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11) I n den Gonvernementsstädten werden fernerhin Gouvernements-Auditeure 
beibehalten. Selbige haoen den Rang als Stadtgeiichtsdirektoren. 

12 Der Gouvcrnements-Allditeur ist verpflichtet, außer den beim Gouvernement 
selbst vorkommenden Arbeiten, auch die Gerichtspflege über die inaktiven M ü 
litairpersonen und über die nicht in Brigaden eingetheilten Truppen der im« 
ter dem Gouvernement stehenden Provinz, so wie über die in seinem Wohn-
ort und den dazu gehörigen Umgebungen stehenden Pionier-Artillerie« Regi-
ment« Brigade-Garnison und Iuvalidenkompagnien zu übernehmen. I m Gou< 
vernementsort besorgt der Gouvernements-Auditeur alle hierauf Bezug ha< 
bende Geschäfte selbst, außerhalb aber unter Konkurrenz der Civilgerichte 
oder kommandirten OffiziM. 

13) I « den Festungen, die keine Gouvernementsstädte sind, werden Garnison« 
Audileure beibehalten. Selbige bearbeiten alle bei der Kommandantur und 
bei denjenigen Theilen der Besatzung, welche keine eigenen Gerichte haben, 
vorfallende Rechtsangelegenheiten, insoweit sie nach der C. £>. vom 19 Jul i 
1800 vor das Militair« Forum gehören. Sie haben mit den Stadt-Justiz-
Räthen gleichen Rang. 

Vorstehende Festsetzungen und Einrichtungen werden dem Königlichen Ober. 
Landesgerichte hierdurch bekannt gemacht, um sich in vorkommenden Fällen darnach 
zu achten und den Untergerichten des Departements durch das Amtsblatt davon 
Nachricht zu geben. Bei den mobil gemachten Truppen ist die Bestallung dreier 
Brigadegerichte bereits erfolgt. I n Absicht der nicht mobilen Truppen, von denen 
sich der größere Theil in (Schlesien befindet, ist mit Allerhöchster Genehmigung zur 
Zeit nur ein Brigadegericht etablirt worden, von welchem sich der Ober,Auditeur 
an dem Orte, wo der Brigadier der Dberfchlesifchen Brigade, Oberst von Zielen. 
feinen Sitz hat, der erste Auditeur in Breslau und der zweite Auditeur in Glatz 
aufhält. 

Die Geschäfte bei den in und um Graudenz, so wie in und um Colberg ste« 
henden Truppen werden von den dort aufgestellten besonderen Brigade-Auditeuren 
besorgt. 

(Hoffmanns Repertorium Thl. III. S 386.) 
( I n die Stelle der Brigadegerlcht« sind Auditmr« bei den Generallommando« und DivlsionS» 

Auditeure getreten.) 

;'. C . 0 . vom 24. April 1812, betreffend die Befugnis der Milinlrgerlchte bei den mob i l 
gemachten Truppen, Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit aufzunehmen; s. zu I I . 2. z. ?. 
Anh. §. 418. 

ö. In Betreff des Ressorts und der Befugniß der Gouven»«nentsgcrichl» in den Bundesfe» 
siungen; f. €?. 0 . u«m 19. Juli 1834; zu 1. 2. §. 48. Bd. 1. S. 180. 

«. R e s c r i p t vom 14. Novemher 1836, betreffend die Verwaltung der Civiliufliz in den 
Bundesfestungen Mainz und Luxemburg. 

Dem Königlichen Ober> Laudesgerichte wird auf die beiden an den Herrn Iu« 
stiz-Minister Mühler erstatteten und von demselben an das Militair-Justiz-De« 
parttluent, als zu dessen Reffort gehörig, abgegebenen Bericht« vom 28. Juni und 
13. September d. I . , unter Rücksendung des von dem Auditeur S . aufgenomme« 
uen Schenkungsattes eröffnet, daß, da die Verwaltung der Civiljustiz in den Bun, 
desfcstungtn Mainz und Luremburg nicht den daselbst angestellten Auditeuren, als 
selbstständigen Gerichtsverwaltern, sondern den dortigen Gouvernementsgerichten 
übertragen ist, der Auditeur felbstsiändig und für sich allein zur Aufnahme gericht< 
licher Verhandlungen nicht befugt, senden, dazu nur als Deputirter des Gouver-
nementsgerichts und mithin nur dann befugt ist, wenn er in jedem einzelnen Falle 
von dem Gouverneur oder dessen Stellvertreter, als dem Borstande des Gerichts, 
einen bestimmten Auftrag erhalten hat, evemaaliter aber die Verhandlung nur 
durch nachträgliche Genehmigung des Gouverneurs oder dessen Stellvertreter lcga« 
lisirt werden kann. 

Verschieden hiervon ist die Frage, ob der Gouverneur die Aufnahme eines ge. 
richtlichen Aktes dem Arlditeur allein übertragen könne, oder außer dem Auditeur 
noch eine Militaiipcrson als Beisitzer hierzu kommandiren müsse l — Diese Frage 
kann nicht anders als dahin beantwortet werden, daß die Gegenwart einer andern 
kommandirten Militairperfon zur Gültigkeit der Verhandlung nur dann nothwendig 
ist, wenn die Verhandlung nach den allgemeinen Gesetzen nicht von Einem Gerichts« 
Deputaten allein gültiger Weise aufgenommen werden, sondern die Zuziehung ei« 
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nes Aktuarius erfordert, ein solcher aber bei» dem Gouvernementsgerichte nicht vor-
Handen, oder verhindert fein sollte. Denn da die Allerhöchste C. •£>. vom 19. Juli 
1834 Nr. 1. ( G . S . S . 132.) verordnet, daß die Gouvernementsgerichte bei Aus-
Übung ,der ihnen übertragenen Civilgerichtsbarkeit sich lediglich nach den Vorschriften 
fct§ Ä. L. R. und der A. G. £. und den spätern gesetzlichen Bestimmungen zu ach-
ten haben; so können auch diese Vorschriften über die Frage entscheiden; wie das 
Gericht besetzt fein müsse. 

Von diesen Grundsätzen ausgegangen würde die Gültigkeit der von dem Audi-
feur S . ohNe Konkurrenz eines militairischeu Beisitzers aufgenommenen Verhand-
lnng keinem Bedenken unterliegen, wenn aus derselben hervor ginge, daß er von 
dem Stellvertreter des Vice-Gouverneurs dazu^eputirt worden wäre. Dies ist 
aber nicht der Fall. Die Requisition des ViceGouvcrneurs selbst reicht «licht hin, 
da dieser im vorliegenden Falle Partei war. Eben so wenig kann aus der Vollzie-
hung der Verhandlung durch den Stellvertreter desselben die nachträgliche Geneh-
migung gefolgert werden, da diese Vollziehung/ wie es in der Verhandlung heißt, 
nur zu mehrerer Beglaubigung geschehen ist. Das hieraus gegen die Gültigkeit der 
Verhandlung entstehende Bedenken wird jedoch dadurch gehoben werden, wtnn der 
General v. d. G. nachträglich unter der Verhandlung attestirt: 

daß er als Stellvertreter des bei diesem Akte persönlich betheiligten Vice-
Gouverneurs den Auditeur S . zur Anfnahme der Verhandlung beauftragt 
habe, oder daß er dieselbe nachträglich genehmige und zum Zeichen der Ge-
nehmigung vollzogen habe. 

Hiernach bat das Königliche Dber-Landesgericht zu verfahren, 
(r. K. Ihrb. Bd. 48. S . 471) 

3) n. V e r o r d n u n g vem 2«. Dezember 1808, w?gen verbesserter Einnchtung der Pro» 
vinzialbchörden. 

E x t r a k t . 
§. 53. Die Landes-Justiz-Kollegia legen ihre verschiedenen bisherigen 

Namen ab, und nehmen allgemein den Tuel 
Ober-Laudes-Gerichte 

an; mit Ausschluß des Kammergerichts , welches seinen Namen behält. 
(Mathis Bd. 7. S . 339. v. R. IX. S . 467.) 

l>. V e r o r d n u n g vom 3«. April 1815, wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial̂ » 
Behörden. 

E x t r a k t . 
§. 5. I n jedem Regierungsbezirk besieht der Regel nach, ein Ober-

Landesgericht für die Verwaltung der Justiz, und eine Regierung für die 
Landespolizei und für die Finanz-Angelegenheiten. Einige Regiernngsbe-
zirkc werden indessen, vorerst vereint mit einem andern, ein Ober-Landes-
gericht besitzen. 

§. 6. Den Ober-Landcsgerichten verbleibt die gesammte Rechtspfiege, 
das Vormundschafts-, Privatlehns- und Hypothekenwesens; die Abnahme 
der verfassungsmäßig üblichen Huldigungen bei Besitz,Erwerben und die 
Bekanntmachuug der Gesetze, welche die Ergänzung und Berichtigung des 
Land- und Provinzialrechts und der Gerichtsordnung betreffen, oder sich 
auf den Geschäftsbetrieb bei den gerichtliche» Behörden beziehen. 

§. 7. Die Ober-Landesgerichte werden hiernach, für einen oder zwei 
Bezirke eingerichtet, welche den Regierungen zugetheilt sind, und der I u -
siizminister soll dieserhalb das Weitere unverzüglich ins Werk fetzen. 

D a s Kammergericht zu Berlin, soll sich über die Stadt Berlin und 
den Bezirk der Regierung zu Potsdam erstrecken. 

§. 8. Wo die Lokalität es gestattet, soll, das Ober-Landesgericht seinen 
Sitz an dem Orte haben, welchcHHer Regierung zum Sitz angewiesen worden. 

Berlin soll der Sitz des Kammergerichts bleiben. (G. S . S . 85.) 

c. Nergl. «. P a t e n t vom 9. September I8l4, wegen (iinführung des 31. L. R. und der A. 
(?. O. in die veil dem Preußischen Staat getrennt gewesenen, mit demselben wieder vereinigten 
Provinzen, §. 18. u. f. 
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ß. P a t e n * vom 22. April isre, wegen Einführung der >A. G. O. in die ehnnals Säch' 
fischen Provinzen. 

y. I » « t e n t vom 9. November 1816, wegen Einführung der A. &. £>. in die mit West» 
preußen vereinigten Distrikte, den Kulm» und Michclauischen Kreis und die Stadt Thorn mit ihrem 
Gebiete, §.22. • 

F. P a t e n t «>2M ».November 1816, wegen Wiedereinführung der P«ufiischen Gesetze in 
das Grosiherzogthum Posen < §. 22. u. f. und V e r o r d n u n g vom 16. Juni 1834, betreffend 
die veränderte Einrichtung der Justizbehörden im Grcßhcrzogthum Posen. 

f. P a t e n t vom 21. Juni »823. wegen Einführung der A. G. O. in das Herzogthum 
Westphalen, das Fürstenthum Siegen mit den Aemtern Burbach und Neuenlirchen und die Graf» 
fchaften Wittgenstein, 5. 25.; 

(s. zum Publikation« • Patent.) 

Zusammensetzung der Jusfizkollegien. 

§. 1. Die von Sr; Königl. Majestät zur Justizpflege Höchst-
dero Staaten verordnete Landeskollegia bestehen: 

1) aus Vorgesetzten, welche den Namen der Präsidenten und 
Direktoren führen; 

2) aus Mitgliedern oder Räthen und Beisitzern; 
3) aus den zum Betriebe der Geschäfte erforderlichen Sub

alternen; 
4) sind dabei junge Leute angesetzt, die, als Auskultatoren 

und Referendarien, zu gerichtlichen Geschäften und Bedienungen 
vorbereitet und ausgebildet werden sollen. 

1) a. Pergl. die V e r o r d n u n g e n wegen der Anstellungen und Pefugnisse der 
K r e i«- I u st i z r ä t h e als beständigen Komnnffarien der Obergerichte; f. zu I. 2. §. iso. Bd. l. S. 233. 

b. Vcr,̂ l. V e r o r d n u n g vom 9. März 1837. betreffend die Anstellung und die Kom» 
petenz des Iustitiarius der Königlichen und Prinzlichen Hofmarschallämter als beständigen Kommissa» 
lins des Kammcrgerichts. (G. S . S. 24.) 

2) a. V e r o r d n u n g vom 7. Februar 1817, betreffend die dm Civilbeamte» beizule. 
genden Amtstitcl und die Rangordnung derselben. 

I n der Erwägung, daß die bisherigen Amtstitel der auf die Staats-
Minister, und auf diejenigen Beamten, welchen das Prädikat: Excellenz, 
beigelegt worden ist, folgenden Civilbeamten, besonders bei den Minisierial-
Behörden, nicht überall ihrem Wirkungskreise angemessen find, und daß 
das Verhältniß derselben gegen einander, durch die zeitherigen Umgestal
tungen der Behörden, theilweise so unbestimmt geworden ist, daß dadurch 
Rangsireitigkeiten veranlaßt werden tonnten; haben Wir es für nothwendig 
erachtet, bei der jetzt größtemheils vollendeten Organisation der Behörden, 
auch wegeu der Titel und der Rangordnung der Beamten, bestimmte Vor-
schriften zu ertheile«, und dadurch eine allgemeine Uebereinstimmung aller 
Behörden in den Amts- und Charakterbezeichnungen herzustellen. 

Mit Aufhebung der dieftrhalb bestandenen Vorschriften und Gebräuche, 
verordnen Wir daher wie folgt: 

§. 1. SDie höhern Beamten der Ministerien sollen künftig in drei Klas, ' 
seil eingetheilt, und tvlgendermaaßen unterschieden werden. 

I. Klasse, Shefs und Direktoren einzelner Abtheilungen. 
Ministerinn, der auswärt igen 2) Wirklicher Geheimer Legations-

Angelegenheiten. Rath und Chef einer Abtheilung. 
b) Wirklicher Geheimer Legations-

Rath. 
Ministerium der Justiz. Der älteste geheime Ober-Iufiizrath, 

mit dem Prädikat: Wirtlich. 
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Min is te r i um der F inanzen und Wirklicher Geheimer Ober-Hinanz-
des Handels. Rath und Direktor. 

M i n i st e r i u m d e s Kr ieges . Wirklicher Geheimer Kriegsrath und 
Direktor. 

M in i s t e r i um der Po l i ze i . j Wirklicher Geheimer Ober,Regie-
Min is te r ium des I n n e r n . i rungsrath und Direktor. 

II. Klasse, vortragende Räthe. 
Min is te r ium der ans wä l t i gen Geheimer Legationsrath. 

Angelegenheiten. 
M in is te r ium der Justiz. f geheimer Ober-Iusiizrath. 

^ ' a ( Gehenner Ober-Tr,buualsrath. 
M in i s te r i um d e r F i n a n z e n und Geheimer Ober - Fiuanzrath. 

des Handels. 
M in i s te r i um des Kr ieges. Wirklicher Geheimer Kriegsrath. 
M i n i s i c r l u m der Po l i ze i . ] Geheimer Ober-Regierungsrath. 
M in i s te r i um des I u u e r u . V 

III. Klasse, vortragende Näthe. 
Ministerium der auswärtigen Wirklicher Legationsrath. 

Angelegenheiten. 
Ministerium der Justiz. Geheimer Iustizrath. 
Ministerium der Fi»auzen und Geheimer Fiuanzrath. 

des Handels. 
Ministerium des Krieges. Geheimer Kriegsrath oder wirklicher 

Kriegsrath. 
Ministerium der Polizei. i m f . «, . .-
Ministerium des Innern. ! Gehe.mer Regierungsrath. 

§. 2. Die Räthe der ersten Klasse sollen den Rang und die Präro-
gativen haben, welche zeither den Geheimen Staatsräthen beigelegt waren, 
und es gehören in diese Klasse zugleich: 

die Geheimen Kabinetsräthe, 
die vortragenden Räthe im Bureau des Staatskanzlers, in sofern ih-

nen, bei ihrer Anstellung in diesem Bureau, oder nachher, die Ei-
genschaft eines Raths der ersten Klasse ausdrücklich beigelegt wird, 

der General-Postmeisier, in sofern Wir nicht demselben, durch Erthei« 
lung des Prädikats: Excellenz, eine höhere Kathegorie anweisen, 

der Chef-Präsident der Ober-Nechuuugskammer, 
der Chef-Präsident des Geheimen Ober,Tribunals, in sofern Wir nicht 

demselben durch Ertheilung des Prädikats: Excellenz, eine höhere 
Kathegorie anweisen, 

der Ehef-Präsident des ganzen Kammergerichts, wenn diese Stelle be-
setzt ist, 

der Ober-Bcrghauptmann, 
der Staatssekretair, in sofern Wir nicht demselben durch Ertheilung des 

Prädikats: Excellenz, eine höhere Kathegorie anweisen, 
die Ober-Präsidenten in den Provinzen, 

welche sämmtlich unter sich und mit den Räthen erster Klasse, nach dem 
Datum des Patents oder der Kadinetebesiimmung, rangiren. 

Die Räche der zweiten Klasse sollen den,Rang und die Prärogativen 
erhalten, welch« bisher die Staalsrälhe hatten, und es gehören in diese 
Klasse: 

die wirklichen Regieruugs-Prästdenten, 
die Präsidenten des Kaiumergerichts, 
die Präsidenten der Ober-Landesgerichte, 
die Direktoren der Ober-Rechnungskammer, 
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welche sämmtlich unter sich und mit den Räthen zweiter Klasse, nach dem 
Datum des Patents oder der Kabinetsbesiimmuug, rangiren. 

Bis Hieher einschließlich gehet die Kourfahigkeit der Civilbeamten. 
Mit de» Rathen der dritte« Klasse rangiren 

der Gcucral.Ml'inzdlrcktor, 
die Direktoren der Bank, 
die Direktoren der Seehandlung, 
die Vice,Präsidenten und Direktoren bei den Provinzial-Kollegien, und 
die Generel-Kommissarien für die bäuerlichen Verhältnisse, 

welche sämmtlich uuter sich und mit den Rätheu dritter Klasse, nach dem 
Datum des Patents oder der Kabinetsbestimmung, rangiren. 

§. 3. Den Bestimmungen dieser Verordnung gemäß, in sofern sie die 
bei den Ministerialbehörden vortragenden Räthe betrifft, sollen die Minisie-
rien Berichte über die Vertheilung der vortragenden Räthe in die drei 
Klassen vorlegen, auf welche durch den Staatskanzler die auszufertigenden 
Patente Uus zur Vollziehung zu 'überreichen sind. 

Die bisher verliehenen Titel, namentlich der Titel: Geheimer Staats-
rath und Staatsrath, können von den damit bekleideten Beamten nur in 
soweit beibehalten werden, als ihr wirkliches Dienstverhältniß, nach obiger 
Klassifikation, nicht die Annahme eines andern Titels erfordert. 

§. 4. Die Mitglieder der hoher« Verwaltungsbehörden, welche nicht 
eigentliche Ministerialbehörden sind, rangiren mit den Mitgliedern der Mi« 
nisierien in folgender Art: 

1. Die Geheimen Ober-Bergräthe sind Mitglieder des Finanzministerii, 
behalten diesen Titel und rangiren mit der zweiten Klasse, 

2. Die Geheimen Seehandlungsräthe, Geheimen Ober-Bauräthe und 
Geheimen Rechnungsräthe, behalten ihren Titel und raugireu mit der drit-
ten Klasse, 

3. die Geheimen Ober-Rechnungsräthe der Ober-Rechnungskammer, 
die Geheimen Posträthe des General-Postamts, rangiren mit der dritten 
Klasse der Ministcrialräthe, 

4. Die Geheimen Ober-Medizinalräthe haben, wenn sie gleichzeitig vor-
tragende Rathe des Ministern sind, den Rang der dritten Klasse, außer-
dem rangiren sie mit der dritten Klasse. 

Die Ober-Bauräthe, Ober-Mediziual- und Ober-Konsistorialräche bei 
den Ministerien, rangiren mit der dritten Klasse. 

$. 5. Die höheren Beamten der Provinzial-Kollegien werden in fünf 
Klassen getheilt: 

Erste Klasse, Ober-Präsidenten, 
Zweite — Chef-Präsidenten, 
Dritte — Direktoren, 
Vierte — Räthe, 

2) Kammer-Gerichtsräthe und wirkliche Ober-Landesge-
richtsräthe, 

l>) wirkliche Regierungsräthe, 
Fünfte — Assessoren. 

Die Ober-Forstmeister und die Polizei-Präsidenten der größeren Städte 
rangiren nach den Direktoren der Provinzial-Kollegien und vor den Rä-
then derselben. 

Die Ober-Vergämter sieheu in ganz gleichem Range mit den Regie-
rungen und'Ober-Landcsgerichten; die Verghauptleute siehe« daher im Grade 
der Präsidenten, die Ober-Vergamtsdirektoren in dem der Regierungs- und 
Ober-Landesgerichtsdirektoren, die Ober-Vcrgräthc in dem der Ober-
Landesgcrichts- und Regierungsräthe, die Ober-Vergamtsassoren, wenn sie 
auch, wie zum Theil der Fall ist, de» Titel: Bcrgräthe, haben, in dem 
Grade der.Regierungs- uud Obcr^andcsgerichtsassessorcn. 
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Die Ober-Medizinal und Medi.inalräthe, die Ober-Konsistorial- und 
Konsistorialräthe bei den Provinzial-Kollegien, haben mit den wirklichen 
Regieruugs- und Ober,3audesgerichtsräthen gleichen Rang. 

Die Landräche und Kreiödirektoren, auch die Direktoren der Land- und 
Stadtgerichte und die Polizeidirektoren in größern Städten, desgleichen die 
Lotteriedirektoren rangiren mit den wirklichen Regierungs- und Ober-Lan-
desgerichtsräthen, nach ihren Patenten. 

Die Rechnungöräthe der Provinzialkollegien, die KreissteuerrHthe, die 
Land- und Stadtgerichtsräthe, die Polizeiräche in der Hauptstadt und in 
den Provinzen, die Polizeidirektoren in den übrigen Städten, stehen in der 
Kathegorie der Regierungs, und Ober-Landesgerichts-Assessoren. 

§. 6. A. Die Titularräthe zerfallen in zwei Klassen: 
Erste Klasse, a) Legationsräthe, 

b) Geheime Iusiizräthe, 
c) Geheime Finanzräthe, 
d) Geheime Kriegsräche, 
c) Geheime Polizeiräthe, 
f) Geheime Regierungsräthe, 
g) Geheime Rechnungsräthe, 
Ji) Geheime Hofräthe, 
i) Geheime Kommerzienräthe, 

k) Geheime Kommissionsräthe. 
Zweite Klasse, a) Iusiizräthe, 

b) Finanzräthe, 
c) Rechnungsräthe, 
d) Kriegsräche, 
e) Polizeiräthe, 
f) Forsträthe uud Forstmeister, 
g) Hofräthe, 
h) Kommerzienräthe, 
i) Kommissionsräthe, 
k> Amtsräthe. 

Die Mitglieder der ersten Klasse rangiren, wenn sie bei den Ministe-
rialbehörden fungiren, zwischen den Regierungsdirektoren und wirklichen 
Regierungs- und Ober:Landesgerichts:Räthen, sonst aber nur mit letzteren. 

Die Mitglieder der zweiten Klasse, desgleichen die Land-Rentmeister, 
rangiren unmittelbar nach den wirklichen Regierungs- und Ober-Landesge-
richts-Räthen und vor den Assessoren. 

B. Die Subalternen zerfallen in vier Klassen. 
I. Folgende Subalternen der Ministerien, sei es, daß sie das Prädi-

kat: Geheim, haben oder nicht haben: 
erpedirende Sekretaire, 
Journalisten, 
Kalkulatoren, 
Registratoren, 
Rendanten, 
Kontrolleure, 
Vorsteher der Kanzleien, 

und mit den Genannten in gleicher Kathegorie stehenden Personen. 
Diese rangiren mit den Assessoren des Kammergerichts, der Regierun-

gen und Ober-Landesg/erichte. 
Nach diesen rangiren: 
II. Die Referendarien und Austultatoren der Landeskollegien. 
III. Die Subalternen der Landeskollegien, wie sie Klasse I. bezeichnet 

sind, und die Kanzleisekretarien und Kanzlisten der Ministerien. 
IV. Kanzleifekretarien und Kanzlisten der Landeskollegien. 
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§. 7. Zur Vermeidung aller fernern Rangsireitigkeiten und zur Auf, 
rechthaltung vorstehender allgemeinen Bestimmungen, stnd folgende Grund, 
sähe zu beobachten: 

1) alle vortragende, bei den Ministerien angestellte Räthe, haben vor 
den Titularrächen den Vorrang; dasselbe gilt analogisch bei den Proviu, 
zialbehorden, und es sollen bei gemeinschaftlichen Dienstverhandlnngen die 
Titularrathe den vortragenden Räthen, wenn ihnen nach Vorstehelldem mit 
diesen auch gleicher Rang eingeräumt ist, nachstehen nmssen. 

2) Die Mitglieder einer Klasse in den Ministerien haben bei allen Mi-
nisierien unter sich gleichen Rang; das Datum des Patcuts oder der Ka-
binetsbestimmung, giebt den Vorrang, so daß z. B . in der 2ten Klasse ein 
Geheimer Ober-Finanzrath des Fiuanzministerii (bisheriger Geheimer Ober-
steuerrath oder Geheimer Ober-Rechnungsrath) vor einem wirklichen Gchei, 
men Kriegsrath des Kricgsminisierii den Vorrang hat, wenn jener früher, 
als dieser, in dieser Klasse patentirt ist. 

3j Die Klassen haben den Rang unter sich nach ihrer Nummer, so 
auch ihre Mitglieder, so daß ein Mitglied der Isie« Klasse allemal den Vor-
rang vor einem Mitgliede der 2ten Klasse hat,, ohne daß das Alter des 
Patents etwas entscheidet. 

4) Die Beamten der Ministerien und Oberbehörden einer Klasse, wel-
che mit einer Klasse der Beamten der Provinzialbehördcn in gleichem Range 
stehe«, sind gegenseitig unter sich gleich im Range, und der Vorrang wird 
hier nur durch das Datum des Patents bestimmt. 

5) Sollte» zweifelhafte Falle eintreten, wo die Bestimmungen dieser. 
Verordnung nicht ausreichen, so wollen wir solche, so weit sie die Klassen 
der vortragenden Räthe und die in dieser Kathegorie stehenden Personen 
betreffen, auf den Vortrag Unsers Staatskanzlers Selbst entscheiden; für 
die übrigen Klassen aber die Entscheidung, so wie die Raugbesiimmung der 
bei den Provinzialbehördcn angestellten Beamten, Unserm Staatskanzler 
überlassen. 

6) Uebrigens wird ein nächstens zu erlassendes Reglement auch die 
Uniformen bestimmen, welche die verschiedenen Beamten nach ihren Rang, 
abstufungen tragen sollen. 

(G. S.S.ft l .) 

d . C © • vom b. Februar 1824, betreffend das Rangverhältniß der Rheinischen Justiz» 
deainttn. 

Auf Ihren, in Betreff der Rangverhältnisse der Rheinischen Iustizbe, 
amten, erstatteten Bericht vom 2. Februar d. I . bestimme Ich : 

1) daß der erste Präsident und der Generalproturator des Rheinischen. 
Appellotionsgerichtshofes, den Rang der Ober,LandrsgerichtH-Lhef,Prä-
sidenten; 

2) die Senats-Präsidenten des Appellationsgerichtshofes, der erste Ge-
neral-Advokat, und die Präsidenten der Landgerichte, den Rang der Ober-
Landesgerichts-Vizepräsidenten; 

3) die Appellationsgcrichtsräthe, die übrigen General, Advokaten, die 
Ober-Prokuratoren, und die Handelsgerichts,Präsidenten, den.Rang der 
Ober-Laudesgerichts-Räthe; 

4j die Prokuratoren bei dein Appellationsgerichtshofe, die Landgerichts-
rathe und Prokuratoren, den Rang »»mittelbar hinter den Ober-Landesge
richtsräthen und vor den Ober-Landesgerichts-Affessoren; 

5) die Appellatioys.' und LandgerichtsMssessoren und die Handelsrichter, 
den Rang der Ober-Landesgerichts-Assesforen; 

6) die Friedensrichter den Rang der Domainen-Iusiizbeamten, haben 
sollen. 

Ein jeder Beamter trägt die Uniform seiner Klasse, die Landgerichts-
räth« und die mit ihnen rangirenden Beamten, die Uniform der Ober-
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Landesgcrichts-Näthc, ohne Epaulets. Diejenigen Beamten, denen bereits 
ein Karakter beigelegt ist, welcher ihnen einen höhern R«ng ertheilt, als 
ihnen nach den obigen Bestimmungen zukommen würde, behalten den hö-
Hern Rang. 

(G. S . S . 57.) 

c. R e s c r l p t vom e. September 1819 nebst Anlage, betreffend das Rangverhilltnis der 
Mitglieder der Inquisitvriate. 

A. 
Ew. Excellenz beehre ich mich, auf das gefällige Schreiben vom 16. v. M. er

geben st zu erwiedern, daß die Beamten der Inquisitoriate, als Unterbchörden der 
Ober-Landesgerichte, auch nur die durch die C. O. vom 20. Juni 181? im Allge> 
meinen bezeichnete Uniform der Justizbehörden tragen können. 

Was den Rang jener Beamten betrifft, so bin ich mit Ew. Excellenz darüber 
einverstanden, daß den Kriminal-Direktoren, gleich den Kreis-I'ustizräthen, der 
Rang der Ober-Landesgerichts-Räthe und den Kiiminalvichtern oder Inquisitoren 
der Rang der Qber-Landesgerichts.Assessoren beizulegen fein wird. 

Berlin, den 29. August 1819. 
v. 

Dem Königl. Ober-Landesgericht wird auf den Bericht vom 9. Juli c., 
den Rang und dle Uniform der Inquisitoriats Offizianten betreffend, 

die nach vorhergängiger Kommunikation mildem Herrn Fürsten Staats-Kanzler 
eingegangene Antwort desselben vom 29. v. M. ^ur Nachricht und weitern Bekannt-
machuug an die Inquisitoriate abschriftlich zugefertigt. 

Berlin, den 6. September 1819. 
(v. K. Ihrb. Bd. 14. S . 43) 

d. C « © . v«« 30. September 18*6, betreffend den Rang der Direktoren der größeren Un» 
tergenchte. 

Aus den in Ihrem Berichte vom 29. v. M. angeführten Gründen 
fetze Ich nach Ihrem Antrage fest, daß, anßer den Direktoren der Unter-
gerichte in größer«, über 10,000 Einwohner enthaltenden Städte«, auch> 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Einwohner am Orte des Gerichts, die Di-
vetteren derjenigen Untergerichte, welche mit wenigstens fünf Richtern be-
setzt sind, den Rang der Ober-Landesgerichtsräthe haben und die Uniform 
derselben zu tragen beftigt sein sollen. I n Folge dessen bestimme- Ich zu-
gleich, daß die Vorschnft des organischen Gesetzes vom 27. Oktober 1810, 
nach welcher zur AnsteliunZ der IustiztDirigenten in den größern Städten 
Meine unmittelbare Genehmigung erforderlich ist, auf die vorbezeichneten 
Direktoren der mit wenigstens fünf Richtern besetzten Untergerichte ange-
wendet werden soll. 

(G. S . S . 303.) 

e. C. ©. vom l. November 18«« betreffend die Grcheilung des Iusiizrathsrittls fstr Insiiz» 
K«mmissarien und der Titel der Räthe bei fvrmirten Ilntergerichten. 

Auf Ihren gemeinschaftlichen Antrag in dem Berichte vom 12. V.M. 
bestimme Ich hierdnrch Folgendes: 

1) I n allen Provinzen Meiner Monarchie soll künftig den, mit dem 
Range eines Raths zu begnadigenden Iusiiz-Kommissarien, Advota, 
ten und Notarien der Titel „Insttzrath" beigelegt werden. Auch 
die bereits mit dem Titel „Insiiz-Kommifsionsrath" begnadigten 
Iufiizkommissarien und Notarien sollen fortan in allen öffentlichen 
Berhandluugen als „Inftizräthe" bezeichnet werden und den, den 
Titular-Iustizräthen im Rang,Reglement vom 7. Februar 1817 er-
theilte« Rang haben. 

2) Den richterlichen Beamten bei den kollegialifch formirten Unterge-
richten derjenigen Provinzen, in welchen die A. G. O. gilt, die eine 
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Stellung erhalten, mit welcher nach den besiehenden Etats der Justiz, 
raths-Titel verbunden ist, wird von jetzt ab der Titel: „Land- und 
Stadtgerichts-", „Stadtgerichts-" oder „Landgerichts-Rath" nach 
dem Geschäftskreise des Gerichts, bei dem sie angestellt sind, beigelegt, 
und die mit diesem Titel begnadigten Räthe behalten den im Rang-
Reglement vom 7. Februar 1817 den Titular-Iusuzrälheu ertheilten 
Rang. Der Titel: „Land- und Stadtgerichts-", „Stadtgerichts-" 
und „Landgerichts-Rath", soll für die noch in Amtsfähigkeit befind-
lichen, bei den vorbezeichneten Gerichten fungirenden, richterlichen 
Beamten zugleich sofort au die Stelle des Titels „Iustizrath" trete«. 

(G. S . S . 230.) 

f. R e s c r i p t vom 27. März 1818, betreffend den Rang der Illstizfommiffanen. 

In Ansehung des Ranges der Iustizkommissarien, worüber durch die Verord-
nung vom 7. Februar v. I . keine Bestimmungen getroffen sind, wird in Ueberein-
stimmung mit dem Herrn Fürsten Staats-Kanzler festgesetzt: 

daß die Iustizkommiffarieu im Amte nach dem jüngsten Assessor des Gerichts, 
bei welchem sie die Justiz-Kommissariats»Praris ausüben, in allen m'cht 
amtlichen Beziehungen, des bürgerlichen Lebens aber mit den Affessoren nach 
der Ancienuität ihrer Patente rangiren. 

Berlin, den 27. März 1818. 
(v. K. Ihrb. Bd. ll. S.235.) 

3) n. R e g l e m e n t vorn 14. Februar isol, betreffend di« Anordnung der Uniform«» 
für die Civilbcamteu. 

, U * t r a I*. t. 

Seine Königliche Majestät von Preußen :c. :e. Unser Allergnädigster Herr, 
haben nach dem Wunsche der mehrestcn Präsidenten und Mitglieder der Provin« 
zial-landes«Kollegien beschlossen, und es dem Besten Allerhöchst Dero Dienfles an-
gemessen gefunden, denselben allgemein eine Civil-Uniform in Gnaden zu bewilligen, 
und bei der Gelegenheit auch wegen der schon bestehenden Civil-Uniformen solche 
Bestimmungen zu treffen, daß außer einigen'nothwendigen Unterscheidungen im 
Ganzen eine Gleichheit unter sämmtlichen Civil-Unisonnen statt finde. I n Gemäß« 
heit der darüber ergangenen Königlichen Cabinets-Ordres vom 31. Dezember v . J . 
und 7. Februar d I . wird daher durch dieses Reglement folgendes darüber fefige» 
fetzt und zur allgemeinen Nachachtung vorgeschrieben: 

$ l. 
Ist außer den schon beßehmden llivil-Uniformen für die 'Post-, Forst-, Berg. u. 

Qffizianlen, die jetzt einzuführende nur für die obein Kollegien in den Provinzen, 
und zwar für die Präsidenten, Direktoren, Räthe und Referendalien, ungleichen 
für die dazu gehörigen Mittclbehörden bestimmt. 
•" • "3 J 

Jeder, der zu dieser neuen Uniform berechtigt ist, soll solche nur bei feierlichen 
Gelegenheiten, besonders aber bei Gelegenheit der Reifen S r König!. Majestät 
zu tragen verbunden, sonst aber es in feine Wahl gestellt fein, entweder diese Uni-
form oder gewöhnliche Civit-Kleiduug nach seinem GeMcu zu tragen. 

§. 3. 

Rur die jungen Männer bei den Kollegien, namentlich die Reftrendan'en, 
sollen sowohl »n Geschäften als in Gesellschaften immer die Amts-Kleldung zu tra-
gen verbunden fein, wozu jedoch auch die Interims-llNiform ausreicht, weil Seiner 
Königlichen Majestät Absicht dahin gehet, daß sich solche,dem Treuste des Staats 
widmende Männer der Würde desselben angemessen tragen, und nicht in auffallen-
den Kleidertrachten zum öft'entUcheu Anstoß Anlaß geben mögen. 

Es bleiben also sowol die Subalternen der obern Provmzial-Kollegien, als 
alle andere Unterbehörden, in so fern fie nicht «ine Vtelier-Mufonn nach den unten 
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folgenden Bestimmungen zu tragen haben, mithin auch die Uutergelichte, Magistrate 
und sonstige Unter-Dbrigfeiten davon ausgeschlossen. 

K. 3. 

Die bestimmte Uniform, sowohl die gewöhnlicht, als die Interims-Uniform, 
soll bloß von wirklich Dienstthuenden Qffizianten getragen, alle Titulatur-Räthe 
aber, oder solche, die ihren Abschied erhalten haben, oder außer Fuilktion sind, da-
von ausgeschlossen, und hierauf ohne alle Ausnahme strenge gehalten weiden. 

§. 6. 
Zu der neuen Uniform für die Provinzial-Kollegien ist eine gewöhnliche und 

eine Interims-Uniform bestimmt. 
Die gewöhnliche Dienst-Uniform soll im Allgemeinen bestcbcn: in einem blauen 

zugeknöpftem Rocke, mit rothen runden Aufschlägen und festgenähetem Kragen, 
weiß doublirt. so daß das Unterfutter von Tuch, Kasimir, Seide oder anderm 3ieuge 
nach Belieben genommen »erden kann, jederzeit heruntergeschlagenen Schößen, 
vorne acht Knöpfe in einer Reihe, die so tief heruntergehen, daß. zugeknöpft, mehr 
nicht als zwei Knöpfe der Weste unbedeckt bleiben, die Knöpfe von Gestalt und 
Größe gleich denen für die Gutsbesitzer vorgeschriebenen, auf den Knöpfen der ge-
krönte ^preußische Adler im Wappenschilde, am Rande die Benennung der Pro-
vinz, mit Abkürzungen, so daß nur der Name der Provinz ganz ausgeschrieben 
weiden darf: z. B . Churmärk. Kr. u. Dom. K. Aufschläge und Kragen gestickt, 
desgleichen die Patten auf den Taschen, die Stickerei nach den unten folgenden 
Bestimmungen, dazu weiße Unterkleider; ein leichter Infanterie-Offizier-Degen, 
^nrte ppee blau «Nd Gold. f 

Dreieckigter Hut mit schwarzer Kokarde, kleiner Tressen-Litze und Uniform-
Knopf, ohne Kordons. 

Stat t der Interims-Uniform können einfache blaue Röcke, ohne farbige und 
gestickte Ausschläge und KtVgen, mit den beschriebenen Knöpfen, blauer Boublüre, 
und Unterkleider «ach Gefallen getragen werden. 

Der Unterschied zwischen den verschiedenen Provinzial-Kollegien entsteht da-
durch, daß 

die Krieges- und Tomainen-Kammern und Ober-Landes-Iustiz-Kollegien 
dunkelblau und gewöhnliche scharlachrothe Aufschläge und Kragen zu den Galla-
Uniformen erhalten, dagegen die :c. Kammern und die dazu gehörigen Dffizianten 
Gold, und die Landes-Iustiz Kollegien, mithin das Kammergericht, die Regierun-
gen und Hofgerichte, nebst dazu gehörigen Offizianten, Silber zu Epaulets, Sticke-
rei und Knöpfen zu tragen haben, die Accist.Direktoren aber Röcke von dragoner-
hellblau, sonst aber alles, wie die :c. Kammern cchalten. 

(N.C.C. T . XI. So. 1. de 1807.) 

b. R e s c r i p t vom 8. April und 2. Mai 1804, enthaltend Modifikationen des vorstehen» 
den Reglements. 

Mit Bezug auf, das Euch unttnn 3. März c. zugefügte Reglement wegen der 
den Landes-Kollegiis bewilligten Uniformen machen Wir Euch hierdurch nach-
richtlich bekannt, wie durch die C..O. vom 23. Februar c. geiieraliter festgesetzt 
worden, daß es von der Willkühr eines jeden zur Tragung der Civil-Uniform de-
rcchtigten Offizianten abhängen soll, sich im gemeinen Leben und im gewöhnlichen 
Dienste langer blauer Hosen, statt der eigentlichen weißen Uniformbeinkleider zu 
bedienen. 

Berlin, den 8. April 1804. 
(N.C.C. T. XI. S . 2147. plr. 9. de 1804) 

Es ist dem General-Direktorio vermittelst einer unter dem 10. April c. an 
dasselbe ergangenen C. O. eröffnet worden, 

daß, da eigentlich für die Civildiener keine Fmernns.Uniform bestimmt, fön. 
dern nur die bestimmte Kleidung statt der Interims-Uniform nachgelassen 
worden, darauf gesehen werden müsse, daß der Eingang des §. 6. des Regle-
ments nicht so ausgelegt werde, daß außer der gewöhnlichen und der statt 
derselben nachgelassenen Kleidung noch eine Interims-Uniform mit farbigen 
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Aufschlägen und Kragen getragen werden könne, indem dies die Allerhöchste 
Absicht gar nicht sei. 

Indem Wir Euch den Inhalt dieser Allerhöchsten Ordre hierdurch bekannt 
machen, befehlen Wir Euch zugleich gnädigst, darauf ernstlich zu halten, daß sowohl 
in diesem Punkte als auch sonst überall das Reglement vom n. Februar c. genau 
befolgt werde. 

Verlin, den 2. Mai 1804. 
(N.C.C. T. XI. S . 2147. Rr. 9. de 1804.) 

c. C 0 . vom 3. Dezember 1813, betreffend die Uniform bei den Untergenchten. 

Ich genehmige die am 25. v. M . von Ihnen vorgeschlagenen Abstu« 
fungen der Civil-Uniformen für die Iustizbedienten bei den Untergerichten 
dahin, daß 

1) die Präsidenten, Kanzler und Direktoren der Mediat-Iusiizkollegien, 
und die Direktoren der Stadtgerichte in großen Städten, welche mit 
Ausschluß des Militairs zehntausend Einwohner haben, 

die Uniform, welche nach dem Reglement vom 14. Februar 
1804 die wirkliche» Räche bei den Landes-Iusiizkollegien tra, 
gen, mit der Stickerei N r . ! ! . ; 

2) die Räthe bei den Medial-Iustizkollegien, die Stadt-Iusiizräthe bei 
den Stadtgerichten, und die Direktoren der Stadtgerichte in mittle-
ren Städten, welche ohne Militair dreitausend fünfhundert, aber nicht 
zehntausend Einwohner haben, 

die Uniform der Assessoren bei den Landes-Iustizkollegien, der 
Kriminal- und Kreis-Iustizräthe mit der Stickerei Nr . III.; 

3) die Assessoren bei den Medial , Iustizkollegien, die Assessoren der 
Stadtgerichte, die Stadtrichter in kleinen Städten und die Domai-
nemIustizbeamten 

die Uniform der Referendarien mit Stickerei Nr. IV. ; 
4) die bei den Medial, und Untergerichten angestellten Referendarien 

und Auskultatoren 
die Interims-Uniform ohne farbige Aufschläge und Stickerei, 

tragen, die Knöpfe bei allen diesen Uniformen aber den gekrönten 
Adler im Wappenschilde ohne Unterschrift erhalten sollen, 

(v. K. Ih rb . B d . 2. S . 13.) 

d. R e s c r i p t vom 17. Mai 1819, betreffend die Uniformen der Räthe bei den Provin» 
zialtoUegien und der Tilularräthe. 

S t . Konigl. Majestät haben zu bestimmen geruhet, daß die bei dem Königs. 
Kammergericht und bei den Ober-Landesgerichten stehenden wirklichen Rathe, gleich 
denen bei den Regierungen, imgleichen die nach der Verordnung vom ?. Februar 
1817, wegen der Rangverhältniffe der Civilbeamten, nach §. 3. mit diesen im glei-
chen Range stehenden Personen, zur Tragung von Epaulets berechtigt sein sollen, 
dabei aber ausdrücklich festgesetzt: 

daß alle diejeuigen Beamten, welche nach Maaßgabe des §. 6. des allegirten 
Reglements nur vermöge ihres Titels mit den wirklichen Räthen bei den 
Obergerichten und Regierungen rangiren, von dieser Berechtigung ausge« 
schloffen sind. 

Es wird solches dem Konigl. Kammergericht mit dem Beifügen bekannt ge-
macht, daß die gedachten Epaulets bei den hiesigen Goldarbeiteru Schumann 
und Henfel, nach den ihnen mitgetheilten Proben, zu haben sind. 

Da bemerkt worden ist, daß hie und da Abweichungen von den Vorschriften 
in Absicht der Uniform statt gefunden haben, so wird bei dieser Veranlassung die 
genaue Befolgung der Allerhöchsten C. £>. vom 20. Juni in Erinnerung gebracht, 

(v. K. Ihrb. Bd. 13. S . 279.) 
(Die Kreis»Iuflizrälhe haben nach der Verordnung vem 30. November 1833 den Rang und 

die mit demselben verbundenen Recht» der Ober>3andesg«richl«lälhc.1 
Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 12 
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e. «. R e s e r i p t vom 22. November 18I», betreffend die Uniform der Kn'minaldlrestoren. 

Dem Königl. Dber-Landesgericht wild auf die Anfrage vom 9. d. M. wegen 
der den Kriminal-Direktoren und Land- und Stadtgerichts-Direktoreu jukonumn, 
den Uniform eröffnet, daß den Kriminal-Direktoren gleich den Kreis Iufiizräiben 
der Rang der Ober-Landesgerichtsräthe beigelegt worden ist; sie kennen dader die 
Uniform mit Epaulets tragen. 

I n Ansehung der Land- und Stadtgerichts.Direktoren sind die Bestimmungen 
der Allerhöchsten C. £>. vom 3. Dezember 1813 nicht geändert; es kann daher das, 
was im Rang'Reglement von den Direktoren der größeren Städte gcsazt wird, 
nicht auf die Direktoren der Gerichte in mittleren Städten Anwendung leiden. 

(v, K. Ihrb. Bd. 14. S . 221.) 

ß. Cm ©• vom 30. September 1836, betreffend den Rang und die Uniform der Direktoren 
der Untergerichte, welche mit wenigstens fünf Richtern beseht sind; s. oben sub 2d. 

f. R e s k r i p t vom 12. April 1832, betreffend die veränderte Bestimmung der Umformen 
in Civilveamten nebst Uniforms-Klassifikation. 

Des Königs Majestät haben geruhet, einige Veränderungen der Civil-Unifor-
men anzuordnen, und dabei 

1) zu bestimmen: daß die Landgerichtsrätbe in den Rheinprovinzen und im 
Großherzogthum Posen, so wie die Kvnigl. Prokuratoren bei den Rbeini-
scheu Gerich!shöfen, in Ansehung der Uniforms-Abstufungen'zur fünften 
Uniformtlaffe gerechnet werden sollen, und 

2) den Subaltern »Beamten der sechsten, siebenten und achten Uniformklasse — 
unbeschadet ihres Vorrechts, die Amtsuniform nach den festgesetzten Klassen 
zu tragen — die Verbindlichkeit zu deren Tragung zu erlassen. 

Das Königl (Tit.) erhält anliegend die UniformsKlassifikation nebst den nöthigen 
lithographischen Exemplaren der Stickerei-Zeichnungen, um nach den Allerhöchsten 
Bestimmungen sich nicht allein selbst zu achten, sondern auch solche den vom Kol-
legio untergeordneten Gerichtsbehörden zu gleichem Zweck zu publiziren. 

Berlin, den 12. April 1832. 
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U n i f o r m e , 
der C i v i l » 

mit Rücksicht auf die durch die Allerhöchste Ordre vom 7. Februar 
Ordnung der verschiedenen 

Staats-

Witliche Geheime 

Staatsminister. 

Uniformklasse 
No. 1. 

Ministerial. Räthe und höhere Beamte desselben Ranges. 

l. Klasse. 

Uniformklasse 
N6. 2. 

2. Klasse. 

Uniformklasse 
No. 3. 

Stickerei 
auf Kragen, Aufschlagen und hatten 

Stickerei Nn, 1. 

Epaulets 
mit reich verzier--

ter Borte und 
Bouillons 

mit einfacher 
Borte und 
Bouillons. 

die Wirklichen 
Geheimen Rathe 

mit 

die Chef-^räsiden. 
ten der' Provinzial« 

behörden 

3. Klaffe. 

Uniformklasse 
No. 4. 

auf 

auf dem Kragen eine 
Rosette. 

einfacher Borte 

auf dem goldenen Epaulethalter eine 
silberne, 

auf 'dem silbernen Epaulethalter eine 
goldene Rosette. 

Hutverzierung 
Agraffe und Cordons. Tressenlitzen und Cordons. 

I n t e r i m s -

Stickerei 

die Rand'borte der Stickerei der Staats« 
Uniform. 

ein« 
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Klass i f i ka t ion 
Beamten , 
1817 (Gesetz-Sammlung von 1817. S . 61.) bestimmte Rang-
Klassen derselben. 

Uni fo rm. 

»täche der Vrovin-
zial-Landeskollegien 
und Beamte dessel-
den Ranges N<*. IV. 
§§. 5.6. des Rang-

Reglements. 

Uniformklasse 
No. 5. 

Assessoren der Pro-
vinzial - Landeskclle-
gien u. Ministerial-
Subalternen dessel-
den Ranges No. V. 
§§. 5. 6. des Rang-

Reglements. 

Uniformklasse 
So. 6. 

Referenbarien der 
Provinzial - Landes-
kollegien u. unmittel-
bar nachrangirenden 
Subalternen No. II. 
III. tz. 6. des Rang-

Reglements. 

Uniformklasse 
Ko. 7. 

Kragen. Aufschlagen und Patten, Stickerei >«. 2. 
( i | Zoll breit.) 

die Titulatur -Ra-
the erster Klasse auf 

dem Kragen zwei 
Rosetten, die übri

gen Beamten dieser 
Klasse eine Ro-

sette. 

und gränzen ohne Epaulets 

Kanzlei-Sekretarien 
der Landeskollegien 
Ho. IV. §. 6. des 
Rang-Reglements. 

Uniformklasse 
So. 8. 

aus Kragen und 
Aufschlagen Sticke-

rei >'». 3. 

Treffenlitze ohne Cordons. 

Uni fo rm. 

fachet blauer Rock ohne Stickerei. 

(v. K. Ihrb. Bd. 39. S. 407.) 
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g. Vcrgl. C © . vom 2. November 1828, tctreffcitb die Befugnis der im Civilfach ange» 
stellten Offiziei-e zum Traaen der Epauleis mit Franz«,, wenn solche mit der Civilsielle nicht ver
bunden sind, und C . 0 . vom 14. Februar 1836, betreffend die Befugniß der im Civildiensi 
angestellten Unteroffiziere und Coldateu zun» Trage» der ihnen als besondere Auszeichnung verliehe» 
nen Tadeltroddel, (». Ä, Ih rb . i » . 22. S , 31«. und Bd. -17. S . 241.) 

l>. 1 " «»,>=; i * r i | » t vom 13. Oktober 1824, betreffend die Verpflichtung der Beamten zur Tra» 
gung der Afnlsunisorm. 

Dfs Königs Majestät haben bei mehreren feierlichen lselegenheiten bemerke, 
daß ^erfcnen, hie Uniform zu tragen berechtigt find und an der geicrlichfeit Tbeil 
nehmen, in gewöhnlicher Kleidung erscheinen. Allcrhöchstdieselben sind hierdurch 
veranlaßt worden, dieses durch die an den Herrn Iustizminister des Innern erlas-
sene C. O. vom 6. Mai als unschicklich zu rügen, und zu »erordnen: 

daß Beamte und 3^ittergulsbcs!tzer, überhaupt alle diejenigen Personen, welche 
Uniform zu tragen berechtigt sind, bei öffentlichen feierlichen Gelcgenbeiten. 
und wenn sie vor Sr . Majestät erscheinen, nicht anders als in der ihnen 
beigelegten Uniform sich zeigen sollen. 

Das Königl. :c. hat diese Allerhöchste Bestimmung nicht allein zur Kenntniß 
sämmtlicher b?i demselben angestellten, zur Tragung einer Uniform berechtigten 
Beamten, sonder,, auch durch die Amtsblätter zur Kenntniß der Untergerichte zu 
bringen, und auf deren Befolgung zu hallen, 

(v. K. Ihrb Bd. 21. S . 311.) 

flestiinmiinp; desselben. 

§. 2. Die Bestimmung der solchergestalt formirten Landes-
justizkollegien ist; 

1) dass sie den ihrer Gerichtsbarkeit unmittelbar unterwor
fenen Personen, und in den an sie gewiesenen Sachen, Justiz 
adminislriren sollen; 

2) dass sie die Aufsicht über die Untergerichte ihres Depar
tements führen; zu dem Ende sowohl überhaupt auf eine ord-
nungsmässige Rechtspflege bei selbigen halten, und, um sich davon 
zu versichern, fleissig Justizvisitationen anstellen, als auch inson
derheit die gegen die Verfügungen und Aussprüche sothaner Un
tergerichte, es sei durch den Weg der Appellation, oder des 
blossen Rekurses, an sie gelangten Beschwerden untersuchen, und 
denselben, wenn sie gegründet sind, abhelfen sollen; 

3) dass sie die ihnen besonders angewiesenen Geschäfte, in 
Vormundschafts, Hypotheken- und anderen zur streitigen Gerichts
barkeit nicht gehörigen Angelegenheiten dirigiren und betreiben 
sollen. 

1) Extrajudicialia, 
§. 3. Was für Geschäfte dieser letztern Art dem einen oder 

dem andern Justizkollegio angewiesen sind, ist hei jedem von 
ihnen, nach den verschiedenen Verfassungen der Königlichen Pro
vinzen, besonders festgesetzt; und was die Kollegia dabei zu thun 
und zu beobachten haben, ist im zweiten Theile der gegenwärti
gen Gerichtsordnung vorgeschrieben. 

2) Aufsicht über die Untergerichte. 

§. 4. Was den Kollegien in Ansehung des zweiten Haupt
gegenstandes ibrer Bestellung, nämlich der Aufsicht über die Un
tergerichte zu thun obliegt, davon wird theils gelegentlich in den 
nachfolgenden Titeln, theils und vornehmlich aber in dem weiter 
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unten vorkommenden Achten Titel, von Untergerichten, gehan
delt wertlen. 

K e « c r i | » t vom 23. April 1820, betreffend die Maaßregeln zur Beschleunigung der Sc« 
richtscrst.ittunge» fSdtcns der Untergerichle. 

Sehr ungern muß der Iustizminister den Verzug der geforderten Berichtser, 
stattungeu wahrnehmen, welche gewohlUich damit entschuldigt werden, daß die gefor-
dtlten Akten ode» Berichte der Untergerichte, die dazu erforderlich sind, welche mehr 
als einmal erinnert fein sollen, bis dahin nicht eingegangen. 

Rur zu sehr erhellet daraus eine unzeitige Nachsicht/ durch welche alle Sub< 
ordlnations-Verhältnisse erschlaffen und der Iustizdienst leidet. Der Chef der Justiz 
muß daher mehr Energie für die Zukunft erwarten. 

Wenn Einfolderungen dieser Art geschehen, muß nach der Ratur des Objekts 
oder der Entfernung eine Frist bestimmt werden, innerhalb welcher das Untergericht 
obtemperiren soll, und zwar in der Reael unter Commination einer Geldstrafe. 
Dieser Termin wird in den sogenannten Registratur-Kalender oder Journal einge< 
tragen und acht Tage nach Ablauf der Frist Acta ad e^citandum vorgelegt» 

Ge et in dieser Zeit der Haup.bericht, die geforderten Akten :c. nicht ein; so 
wird die erste Strafe festgefetzt, unnachfichtlich beigetrieben und eine verdoppelte 
Stiafe komminiit. Ist auch diese fruchtlos, fo wird auch diese Strafe heigetrieben, 
der Landrcuter bis zur Erledigung eingelegt, nach 8 Tagen der saumselige Unter, 
richter zur persönlichen Haft gebracht und unverzüglich der Vorgang dem Justiz« 
minister angezeigt, damit wegen der Suspension ab officio und Einleitung der Un, 
tersnchung das Weitere verfügt werden kann. 

Dies hat das Königl. Ober-Landesgericht zur Warnung in die Amtsblätter 
einrücken zu lassen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 13. S . 279.) 

3) Jurisdictio contentiosa. 

§. 5. In Ansehung des ersten Ilauptgegenstandes ihrer Be
stimmung, nämlich der Ausübung der ihnen anvertrauten unmit
telbaren landesherrlichen Jurisdiktion, haben die Justizkollegia 
theils gewisse allgemeine, theils die Personen» aus welchen sie 
bestehen, gewisse besondere Pflichten zu beobachten. Letztere 
werden in den folgenden Titeln, wo von den verschiedenen Amts
verrichtungen dieser Personen die Rede ist, umständlich vorge
schrieben. 

Pflichten tler Justizkolle^ien, 

H 6. Die allgemeine Pflicht der Landesjiistizkoltegien ist, 
dass sie den bei ihnen Recht nehmenden Parteien eine gründ
liche, schleunige und durchaus unparteiische Justizpflege wider
fahren lassen sollen, 

§. 7. Es müssen also die Landesjustizkollegia in allen für 
sie gehörigen Angelegenheiten die Klagen und Vorstellungen der 
bei ihnen Recht suchenden Parteien unweigerlich annehmen; die
selben sorgfältig und aufmerksam prüfen; die Sachen nach Vor
schrift der gegenwärtigen Ordnung gehörig untersuchen, und nach 
den Gesetzen entscheiden; einen jeden bei seinem Hechte schützen, 
oder ihm dazu mit Nachdruck verhelfen; die Untersuchungen und 
Instruktionen fleissig und ununterbrochen betreiben; die Entschei
dungen möglichst beschleunigen; und dabei weder selbst den g e 
ringsten unnöthigen Aufenthalt oder Verzug sich zu Schulden 
kommen lassen, noch dass dergleichen von Anderen gemacht 
werde, verstatten. 
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§. 8. Insonderheit müssen die Justizkollegia sieb bei ihren 
Amtsverrichtungen der strengsten Rechtschaffenheit und gewissen
haftesten Unparteilichkeit befleissigen; dergestalt, dass sie einem 
jeden, ohne Unterschied des Ranges, Standes, Geschlechts, An
sehens oder Vermögens, lediglich nach Beschaffenheit und Lage 
der Sache, und nach den Vorschriften der Gesetze, sein Recht 
widerfahren lassen; insonderheit aber Armen und Niedrigen, gegen 
unrechtmässige Bedrückungen und Beeinträchtigungen reicher, 
mächtiger und angesehener Gegner nachdrücklichen Schutz und 
Hülfe verschaffen. 

Rechte und Autorität derselben. 

§. 9. Damit nun besagte Kollegia im Stande sein mögen, 
diesen ihren Pflichten und Verrichtungen gehörig nachzukommen; 
so haben Se. Königl. Majestät ihnen das Recht beigelegt, die 
Justiz in Allerhöchstderoselben Namen zu administriren und befeh
len jedermänniglich, ohne Unterschied und Ausnahme, den Ver
ordnungen und Verfügungen des ihm vorgesetzten Landesjustiz-
kollegii, in den zu dessen Amte gehörigen Angelegenheiten, eben 
die willige, prompte und gehorsame Folge zu leisten, wozu er 
Sr. Königl. Majestät selbst, als höchstem Landesherrn und ober
stem Richter, verpflichtet ist; wollen auch mehr erwähnte Kolle
gia bei dieser ihnen ertheilten Macht und Ansehen nachdrücklich 
schützen, und den gegen sie bewiesenen Ungehorsam und Wi
dersetzlichkeit auf das strengste geahndet und bestraft wissen. 

§. 10. Höchst dieselben aulorisiren daher auch oft besagte 
Landesjustizkollegia, ihren auf die Gesetze und gegenwärtige Ord
nung gegründeten Verfügungen, nöthigen falls durch rechtliche 
Zwangsmittel, Gehorsam und Folge zu verschaffen; die Wider
spenstigen durch den Fiskus zur Verantwortung ziehen zu lassen; 
und mit den in den Kriminalgesetzen geordneten Strafen wider 
sie zu verfahren. (A. L. R. Thl. IL Tit. X X §. 166. u. f.) 

Aufsicht über dieselben. 

§. 11. Damit aber auch diese Kollegia die ihnen anvertraute 
Macht und Gewalt nicht missbrauchen, sollen sie nicht allein un
ter beständiger ununterbrochener Aufsicht gehalten, und durch 
oftmalige Justizvisitationen von ihrem Betragen bei Verrichtung 
ihres Amts zuverlässige Kenntniss eingezogen; sondern es soll 
auch den Parteien mit ihren Beschwerden wider sie, das erfor
derliche Gehör niemals versagt werden. 

Untersuchung der wider sie einkommenden Beschwerden. 

§. 12 Beschwerden über die Justizkollegia und Gerichte 

§ehen entweder nur gegen den Inhalt einer von ihnen getroffenen, 
em Beschwerdeführer vermeintlich nachtheiligen Verfügung; oder 

sie enthalten zugleich persönliche Anschuldigungen wegen verletz 
ter oder vernachlässigter Amtspflichten. 

§. 13 Beschwerden der ersten Art, in so fern sie gegen 
wirkliche Urtel, oder mit denselben gleiche Kraft habende Re
solutionen gerichtet sind, müssen durch die im Vierzehnten und 
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Fünfzehnte» Titel beschriebenen ordentlichen Rechtsmittel der 
Appellation und Revision angebracht und ausgeführt werden. 
Betrifft aber die Beschwerde irgend eine andere gerichtliche Ver
fügung; so muss dieselbe, wenn sie gegen ein Untergericht erho
ben wird, bei dem unmittelbar vorgesetzten Obergerichte, und 
wenn sich jemand über ein Obergericht oder Landesjustizkolle-
gium beschweren zu müssen glaubt, bei dem Juslizdepartement 
des Staatsministerii angebracht werden. Auch bleibt einem jeden, 
welcher sich bei den Verfügungen des Justizdepartements nicht 
beruhigen zu können vermeint, der Zutritt zu Sr. Königl. Ma
jestät Allerhöchsten Person unverschlossen. 

a. V. © • vom 6. September 1815. betreffend die Einwirkung des Chefs der Justiz auf die 
fetmtilen Nerfügungen der Gerichtsbehörden; f. zu Anfang diese» Titels «üb 1 c. 

b. R e s e r i p t vom 2l. Mai 1826, betreffend da« Verfahren bei Einreichung des an Bt> 
fchwerdefütirern erlassenen Bescheides an den Iustizminister. 

Wenn dem Königl. Kammergericht Beschwerden der Parteien mit der Anwel-
sung zugefertigt werden, die Beschwerdeführer zu bescheiden, und Abschrift der Ver-
fügung einzureichen, so ist es ««nöthig, diese Resolution mit einem vom ganzen 
Kollegin unterzeichneten Berichte zu überreichen. Es ist in einem solchen Falle ge-
niigend, wenn die Abschrift mit der darunter gesetzten Kanzlei-Note: 

„Abschrift der Verfügung zu den Alten des Iustiz-Ministerii" 
eingesandt wird. 

(v. K. Ih rb . Bd. 27. S . 282.) 

Anh. §. 439. In rechtskräftig abgeurtelten Rechtstsr eitig-
ketten dürfen die Parteien Se. Königl. Majestät und das 
Ministerium gar nicht mit Beschwerden behelligen. 

P i i b l i k a i i d n n i vom «.Februar 1810 §. I., s. weiter unten nach §.443. des Anh. 

§. 14. Es muss aber ein jeder, welcher dergleichen Beschwer
den anbringen will, die Sache deutlich, der Wahrheit gemäss, 
und mit gebührender Bescheidenheit vortragen; auch seinen Be
schwerden jedesmal die letzte Resolution der unmittelbar vorher 
gehenden Behörde beilegen. 

R e s e r i p t vom 4. Oktober 1823, betreffend die Nothwendigkeit der Beifügung der letzten 
Resolution bei Beschwerden. 

Die bekannte Vorschrift des Gesetzes, nach welchem die Supplikanten ange
wiesen sind, den Bittschriften gegen die Verfügungen anderer Behörden, zu denen 
sie sich bei des Königs Majestät und bei dem Iustizminister bewogen finden, Ab-
fchriften der ron jenen erhaltenen letzten Resolution beizulegen, wird gänzlich außer 
Acht gelassen und durch die Richtbefolgung Kosten gehäuft und Zeit verdorben. 
Tiefe Vorschrift ist daher durch die Amtsblätter' unter der in der Verordnung ent-
haltenen Verwarnung, besonders bei Beschwerdefühlung gegen rechtskräftige Ent-
fcheidungen, zu erneuern. 

(v. K. Ih rb . Bd. 22. S . 172.) 

Anh. §. 440 Bei der Unterschrift der Eingaben muss 
bemerkt werden , ob der Supplikant die Vorstellung selbst 
verfertigt und unterschrieben hat, oder von wem dieses ge
schehen; und bei Vorstellungen, die im Namen ganzer Ge
meinden eingereicht werden, müssen insbesondere diejenigen 
Wirthe oder Gemeindeglieder, welche die Vorstellung ver
anlasst haben, ihre eigenen Namen darunter setzen. 



186 A . G Q . Dritter Theil. Erster Titel. §.14-

Diejenigen, welche Vorstellungen nicht deutlich fassen 
und schreiben können, und, der erfolgten Warnung unge
achtet', nicht unterlassen, solche für Andere zu fertigen 
und xu schreiben, werden mit Gefängnissstrafe von 14 Ta
gen bis 4 Wochen, oder mit verhültnissmüssiger Geldstrafe 
belegt, und sollen diese Strafen im Wiederholungsfalle ver
doppelt werden. 

Diejenigen aber, die solche Vorstellungen für Verwandte, 
Freunde und Bekannte fertigen dürfen, dieses aber nicht 
in der gehörigen Form thun, oder eine schon zurückgewie
sene Vorstellung wiederholen, sollen, zuerst mit 8 bis \&u~ 
giger Strafe in einem Gefängnisse, Arbeits- oder Besse-
rungshause bestraft, und im Wiederholungsfälle mit der 
doppelten Strafe belegt werden. Bei ferneren Wiederho
sungen soll die vorher ausgestandene Strafe jedesmal mit 
8 bis 14 Tagen erhöhet werden. 

1) a. P i i M i k a i a d t i m von, 14. Februar 1810, wegen In bei des Königs Majestät 
und den Ministeiicn anzubringenden Gesuche und Beschwerden, $. VIII. und IX.; s. weiter unten 
nach §. 443. des Anhanges. 

b. R e S c r i p t von, 25. Februar 1799, betreffend die Anfertigung von Eingaben und 33c« 
schwerden für andere. 

Ueber die von Euch in dem Berichte vom 9. Februar b. I . aufgeworfene Frage: 
ob es für verboten anzusehen sei, wenn jemand für seine Mitbürger Bor< 
stellungen an die Gerichte macht« 

tonnen Euch im Allgemeinen keine bestimmten Vorschriften ertbeilt werden. So 
viel versteht sich jedoch von selbst, daß die strenge im Landrechte für heimliche Kon. 
sulenten und unbefugte Schriftsteller bestimmte Strafe nur dann Anwendung fin< 
det, wenn der daselbst genau bezeichnete Fall eintritt, wobei eine extensive Deutung 
unmöglich Platz greifen lann. Sobald unschädliche Gesuche, besonder» an solchen 
Drten oder in solchen Verhältnissen von dazu nicht qualifizirten Personen angefer, 
ligt werden, wo die Parteien sich nicht füglich an Iuslizfommissaricn wenden tön< 
nen, würde jede Bestrafung zweckwidrig sein. Wenn hingegen Partheien sich eben 
so leicht an qualifiziite Schriftsteller zu wenden Gelegenheit haben, so muß man 
die nicht aualifizitten, nach^fruchtloser Warnung, durch gelinde Strafen davon ab> 
zuhalten suchen, aus der Schriftsteller« ein Gewerbe zu machen; weshalb jedoch 
die erforderlichen Einleitungen dem richterlichen Ermessen überlassen bleiben. 

(Stengels Beitr. Bd. 9. S . 357.) 

c. R e s c r i p * vcm 19. September 1836, betreffend die Bestrafung der Winkelschriftsteller. 

Dem Königl. DberLandesgericht wird auf den Bericht vom 6. d.M. 
wegen Bestrafung der Winkelschriftsteller, 

hierdurch eröffnet, daß eine Deklaration der Vorschrift des §. 440. des Anhangs 
zur A. G. D in dem Sinne, wie das Kollegium sie wünscht/ nicht veranlaßt wer-
den kann, daß es einer solchen aber auch nicht bedarf. Zwar bezieht sich die Be« 
stimmung des H. 440. a. a. O. nur auf Eingaben an des Königs Majestät und die 
Ministerien, wie die Verordnung vom 14. Februar 1810, aus welcher der H. 440. 
entnommen ist, und dessen Stellung als Anhang zum §. 14, Tit. 1. Thl. lll. zeigen 
und schon in dem Publikandum der Ministerien des Innern vom 23. Mai 1818 
(Annalen Bd. II. S . 293.) bemerkt wild; dessen ungeachtet ist aber die Bestrafung 
unbefugter Winkelkonsulenten, auch außer dem Falle, welchen die §§. 176. 177. 
Xit. 20 Thl. II. des A. L. R. vorsehen, gesetzlich zuläßig. 

Dies ist schon in dem Rescripte vom 25. Februar 1799 (Steugels Beiträge 
Bd. 9. S . 337.) dargethan, und folgt auch daraus/ daß nach §£. 29 und 44. Tit. 7. 
Thl Hl. der A. G. £>. den Iustizkommissarien die ausschließliche Praris bei den 
Gerichten beigelegt ist, also jeder, der aus der unerlaubten Schriflstellerei' in Rechts« 
fachen ein Gewerbe macht, nach §. 54. Tit. 24. Thl. l. der A G- £ . bestraft wer, 
den kann. 
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Es muß aber zur Verhütung der Winkelschriftstellerei besonders darauf gesehen 

werden,''daß bei jedem Gerichte Gelegenheit ist, Gesuche zu allen Zeiten zum ^pro. 
tololl zu geben, 

(v. K. Ih rb . Bd. ^8. S . 285.) 

2) K t S c r i p t vcm 28. DJcvcrntci- 1831, betreffend das Verfahren bei Vorstellungen, 
»relibe von den Parteien nicht unterschrieben sind. 

Das von der Civil-Deputation des Köuigl. Stadtgerichts mittelst Berichts vom 
h. d. M. angezeigte Verfahren in der Prozeßfache des N. N wider den N. N. lann 
das Justiz-Ministerium nicht billigen. Wenn auch auf Vorstellungen, die nicht 
von der Partei selbst, sondern von einer dritten, nicht bekannten Person für die« 
selbe ge«. und unterschrieben worden, keine materielle Verfügung erlassen werden 
kann, so folgt doch nicht, daß dieselben ganz nnbeiücksichtigt bleiben dürfen, da im 
Allgemeinen die Vermuthung dafür spricht, daß die Vorstellungen mit Vorwissen 
und Zustimmung der Partei gefertigt werden. I n Fällen, wo ein Aufschub ohne 
Nachtheil statt finden kann, ist es zwar genügend, wenn die Partei bedeutet wird, 
daß auf die vcn ihr nicht ge- und unterschriebene Vorstellung keine Verfügung er-
gehen könne, sondern daß sie ihre Anträge gerichtlich zu Protokoll geben, oder in 
einer vorschriftsmäßig abgefaßten Eingabe anbringen müsse; außer diesen Fällen ist 
aber bei entstehendem Zweifel auf die gedachten Vorstellungen gleich ein Termin 
zur Vernehmung der Partei über den Gegenstand der Eingabe anzuberaumen und 
demnächst das Weitere zu veranlassen. Dies ist besonders dann erforderlich, wenn, 
wie im gegenirältigen Fall, innerhalb einer bestimmten Frist gewisse Erklärungen 
bei Verlust des Rechts abgegeben n-erdcn müssen. 

Da die Civil Deputation des Kcnigl. Stadtgerichts, anstatt hiernach auf die 
Vorstellung vom 19. September c. den :c. N. N. zur Vernehmung über die Appella, 
tions. Anmeldung vorladen zu lassen, demselben bloß eröffnet hat, daß die Vor« 
stellung nicht berücksichtigt werden könne, ohne ihm wegen etwaniger Nachbolung 
der Appellation eine Bedeutnng zu machen; so ist der :c. N. N mit Rücksicht auf 
die Bestimmung des §. 28. Tit, M IHM. der A. G> O. noch zu dem Rechtsmittel 
zu verstatten und die Erekutiou aufzugeben. 

Die eingereichten Alten erfolgen hierbei zurück, 
(v. K. Ihrb. Bd. 38. S . 313.) 

Anh. §. 441« »Die Bittsteller sollen durch die ordentlichen 
Posten ihre Gesuche abschicken, nicht aber solche selbst über
bringen und durch persönliches Suppliciren lästig werden. 

P l i b l i k a i l d l i n i vom 14. Februar 1810, §. IL; f. nach §.443. des Anhanges. 

§. 15. AVer entweder die hierin vorgeschriebene Ordnung 
in Anbringung seiner Beschwerden nicht beobachtet, sondern, 
mit Uebergehung des vorgesetzten Landeskollegii, das Justizde
partement, oder mit Uebergehung des letztem, Se. Konigl. Ma
jestät unmittelbar behelliget (§. \3.); oder wer seiner Vorstellung 
die von der vorhergehenden Behörde erhaltene letzte Vorbeschei
dung nicht beifügt, und solchergestalt eine günstigere Resolution 
zu erschleichen sucht ( § . 14.), der hat zu gewärtigen, dass er 
ohne weitere Verfügung sofort wird angewiesen werden. 

Anh. §. 442» TVer mit Uebergehung einer Behörde oder 
mit Unterlassung der bestimmten Form Beschwerden und 
Gesuche anbringt, hat zu gewärtigen, dass ihm seine Vor
stellung ohne Verfügung zurück gegeben wird. 

Wer sich dadurch nicht bedeuten lässt, und sein unförm
liches Gestech wiederholt, desgleichen, wer einmal beschieden 
worden^ und sein Gesuch ohne besondern Grund wiederholt, 
soll zur Strafe auf 14 Tage bis 4 TVochen in ein Gefäng-
niss, Arbeits- oder Besscrungshaus gebracht werden. 



188 A G. © . Dritter Theil. Erster Xitel, §. ,3. 

Im Wiederholungsfälle wird die ausgestandene Strafe 
verdoppelt^ und bei jeder fernem Wiederholung wie die 
vorher ausgestandene Strafe wieder mit 14 Tagen bis 4 Wo
chen erhöht. 

Bei Vermögenden wird eineverhältnissm'dssige Geldstrafe 
festgesetzt. 

Diese Strafen werden von dem betreffenden Ministerium 
unmittelbar oder von der Behörde durch ein blosses Dekret 
festgesetzt^ so bald die verbotene Wiederholung des Gesuchs 
durch Vernehmung des Beschwerdeführers oder auf andere 
Weise festgestellt worden, und es werden solche durch die 
Behörde zum Vollzug gebracht, welcher deshalb Auftrag 
geschieht. 

Anh. §. 443. Diejenigen, welche Seine Königliche Ma
jestät oder das Ministerium mit persönlichem Snppliciren 
belästigen, und sich nicht bedeuten lassen, in ihre Heimath 
zurück zu kehren und daselbst die Resolution abzuwarten, 
werden dahin durch die Polizeibehörden zurückgebracht. 
JVenn sie dennoch sich wieder einfinden, und das Snppli
ciren fortsetzen ; so werden sie nach den in §. 442. des An
hanges enthaltenen Bestimmungen bestraft und behandelt. 

Gemeinden und Gemeindedeputirte, die ihren Wohnort 
verlassen, um bei Seiner Königlichen Majestät oder dem 
Ministerio Vorstellungen selbst zu überreichen und persön
lich xu snppliciren, sollen von den Gerichts- und Polizei
behörden, deren Bezirk sie passiren, angehalten und in ihre 
Heimath zurück geschafft werden, nachdem zuvörderst die 
Vorstellung, die sie eingeben wollen, ihnen abgenommen, 
sie nach Befinden über den Inhalt derselben näher zu Pro
tokoll vernommen, und solche zur Post gegeben worden. 
Wenn sie dennoch sich persönlich einfinden, um, xu snppli
ciren: so werden sie mit den vorerwähnten Gefängniss
oder Geldstrafen belegt, 

a. P t i b l i k a m l u m vom ir. März 1798 und vom 21. Mai 1799, wegen in bei des 
König« Majestät anzublingenden Beschwerden und Voestellungen (». R. Bd. V. S . 71 und 458) j 
erledigt durch: 

b. I ' i i l i l i k n m l i i m vom 14. Februar 1810, wegen der bei des Königs Majestät oder 
den Ministerien anzubringenden Gesuche und Beschwerden. 

Seine Königliche Majestät von Preußen :c. ic. werden durch die immer 
mehr sich häufenden unzulässige!, uud unförmliche,» Gesuche und Beschwer-
den, die theils unmittelbar, theils bei den Ministerien einkommen, veran» 
laßt, über diesen Gegenstand von Neuem festzusetzen und zu verordnen: 

I. Es soll eil, Jeder seine Gesuche und Anträge bei der Behörde an, 
bringen, zn deren Verwaltung die Sachen, welche sie zum Gegenstande 
haben, zunächst gehören, nämlich die Polizei-, Domainen-, Gewerbe- oder 
Steuersacken, Unterstutzungs-, Rcmissions-, Pensions-, und dergleichen Ge-
suche bei dem Domaincnamte, dem Magistrate des Orts, dem Kreis-Land-
rath oder der sonstigen Amtsbehördk, und die Iustizfachen bei dem gehöri-
gen Gericht, 

Die Beschwerden über djese. Pehörden müssen in Iusiizfachen bei den 
Ober-Landesgerichten, und in anderen Sachen bei den Regierungen, die 
Beschwerden über diese Kollegien hingegen bei dem betreffenden Ministerium 
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angebracht werden, und nur demjenigen, welcher vom Ministerio zurückge-
wiesen, und dennoch von seinem Unrecht, oder von der Unzulässigkeit seines 
Gesuchs nicht überzeugt ist, stehet endlich der Weg zum Throne offen. 

I n r ech t sk rä f t i g abgeurtelten Rechtsstreitigkeiten, dürfen die Par -
teien Seine Königliche Majestät und das Ministerium gar nicht mit Be-
schwerden behelligen. 

II. Den unmittelbar oder bei dem Ministerio einzureichenden Gesu« 
che« uud Beschwerde»», die deutlich gefaßt und geschrieben werden »nl'issen, 
ist die Resolution, über welche Beschwerde geführt, oder wider welche Vor-
stellung gemacht wird, im Original beizulegen. Bei der Unterschrift muß 
bemerkt werden, ob der Supplikant die Vorstellung selbst gefertiget und 
unterschrieben hat, oder von wem dieses geschehen, und bei Vorstellunge«, 
die im Namen ganzer Gemeinden eingereicht werden, »nüssen insbesondere 
diejenigen Wirthe oder Gemeindeglieder, welche die Vorstellung veraulaßt 
haben, ihre eigene Namen darunter setzen. 

III. Die Bittsteller sollen durch die ordentlichen Posten ihre Ge-
suche abschicken, nicht aber selbst ihre Vorstellungen überbringen, und nicht 
durch persönliches Sllppliciren lästig werden. 

IV. Ein Jeder der fähig ist, deutlich zu schreiben, und eine Vorstellung 
deutlich zu fassen, kann die an Seine Königliche Majestät und an Aller-
höchsidero Ministerium gerichteten Vorstelluugen f̂ür sich, seine Verwandte, 
Freunde und Bekannte anfertigen. Außerdem können aber auch, venuöge 
der wiederholt getroffenen Veranstaltunge»», von Jedem bei dem Ober-La»»-
desgcricht und Regierungen, bei allen Gerichten und Behörden des Landes, 
Gesuche und Beschwerden zu Protokoll gegeben werden. 

V. Wer den unter den Nr . I. und II. ertheilten Anweisungeu nicht 
Folge leistet, und daher mit Uebergehnng einer Behörde, oder mit Unter-
lassung der bestimmten Form, Beschwerden und Gesuche anbringt, hat zu 
gewärtigen, daß ihm seine Vorstellung ohne Verfügung zurücl^egeben wird. 

VI. Wer sich dadurch nicht bedeuten läßt, und sein unförmliches Ge, 
such wiederholt, desgleichen, wer einmal beschieden worden, und sein Gesuch 
ohne besondern Grund wiederholt, soll zur Strafe auf 14 Tage bis auf 
4 Wochen in ein Gefängniß, Arbeits- oder Besserungsanstalt, gebracht 
werden. 

I»n Wiederholungsfall wird die ausgestandene Strafe verdoppelt, und 
bei jeder ferneren Wiederholung wird die vorher ausgestandene Strafe wie-
der mit 14 Tagen bis 4 Wochen erhöhet. 

Bei Vermögende»r wird eine verhältnißmäßige Geldstrafe festgesetzt. 
Diese Strafen werden von dem betreffenden Ministerio unlnittelbar, 

oder von der Behörde durch ein bloßes Dekret festgesetzt, sobald die verbo-
tene Wiederholung des Gesuchs, durch Veruehmnng des Beschwerdeführers 
oder auf andere Weise festgestellt worden, und es werden solche durch die 
Behörde zun, Vollzug gebracht, welcher deshalb Auftrag geschiehet. 

VII. Diejenigen, welche Seine Königliche Majestät oder Allerhöchst-
dero Ministerium, mit persönlichem Suppliciren belästigen, und sich nicht 
bedeuten lassen, in ihre Heimath zurückzukehren nnd daselbst die Resolution 
abzuwarten, werden dahin durch die Polizeibehörden zurückgebracht. Wenn 
sie dennoch sich wieder einfinden und das Suppliciren fortsetzen, so wer-
den sie nach den in Nr . VI. enthaltenen Bestimmungen bestraft und be-
handelt. 

Gelneinden und Gemeindedeputirte, die ihren Wohnort verlassen, um 
bei S r . Königlichen Majestät oder Allerhöstchdero Ministerium, Vorstellun« 
gen selbst z» überreichen und persönlich zu supplizireu, sollen von den Ge-
richts- und Polizeibehörden, deren Bezirk sie Passiren, angehalten und in 
ihre Heimath zurückgeschafft werden, nachdem zuvörderst die Vorstellung, die 
sie eingeben wollen, ihnen abgenonimen, sie nach Befinden, über den In« 
halt derselben, näher zu Protokoll vernommen, und solche zur Post gegeben 
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worden. Wenn sie dennoch sich persönlich einfinden, um zn suppliciren, so 
werden sie nach den Bestimmungen Nr. VI. bestraft und behandelt. 

VIII. Diejenigen, welche Vorstellungen nicht deutlich fassen uud schreiben 
können, und der erfolgten Warnung ungeachtet nicht unterlassen, solche für an-
dere zu fertigen, werden nach den Bestimmuugcu der Nr. VI. bestraft uud 
behaudelt. Diejenigen aber, die solche Vorstellungen für Verwandte, Freunde 
und Bekannte fertigen dürfen, dieses aber nicht in der gehörigen Form thun, 
oder eine schon zurückgewieseue Vorsielluug wiederholen, sollen zuerst mit 
8- bis 14tagiger Strafe in einem Gefängnis;, Arbeits- oder Bcssernngsan-
stall bestraft, und im Wiederholungsfalle mit der doppelten Strafe belegt 
werden. Bei ferneren Wiederholuugeu soll die vorher ausgestandene Strafe 
jedesmal mit 8 bis 14 Tagen erhöhet werden. 

IX. Die im A. L. R. und in der A. G. O. wider boshafte uud mutb-
willige Querulanten, wider heimliche Winkelschriftsieller und Cousuleutc« 
enthaltenen Bestimmungen, behalten für die Fälle, wo förmliche Untersu
chung und Erkenntniß statt findet, Kraft und Anwendung. 

Seiue Königliche Majestät befehlen, daß die gegenwärtige Verordnung 
'öffentlich bekannt gemacht und zu Jedermanns Wissenschaft in möglichster 
Allgemeinheit gebracht werdet» soll. 

(v. R. X. S . 284. G. S . (Cdikt.-Samml.) de 1806 — 1810. S . 937.) 

c. C O . vom 9. August 1809, daß auf die aus dem Cabinctte an die s-ehördc» «mNiiltn» 
Vorstellungen sogleich Resolution ertheilt werden soll. 

Ich will, daß ans Vorstellungen, die ans dem Cabinctte an die Be-
Horden remittirt werden, diese sogleich Bescheid oder doch vorläufig Nach-
richt ertheile», damit nicht, wie es seither geschehen ist, Immediatgesuche 
aus Maugel au Resolution wiederholt werden. Hiernach habt Ihr Euch 
zu achte», und die Euch untergebenen Behörden zu insiruireu. 

(v. R. X. S . 144.) 

d. R e s e r i ] l t vom 9. Mai 1831, betreffend die Beschleunigung der Verfügung aus die 
an die Behörden rcinitlirten Immediatvo.stcUungen und daß wegen der in solchen, oder in Vor-
fiellungen an Ministerien enthaltenen Aeußerungen oder wegen Querulircns die Bittsteller nicht ohne 
höhere Bestimmung zur Strafe gezogen werden können. 

Da Ober-Laudcsgerichte mehrmals die Bescheidung auf an sie zu diesem Zweck 
remittiite imluitlelbare Eingaben bei des Königs Majestät so lange ausgesetzt haben, 
daß die Bittsteller bei Allerhochstdenenfelbe» wiederholentlich eingekommen sind; so 
weiden sämmtliche Provinzial- und übrige Gerichtshöfe, so wie auch der Herr Ge-
neral-Prokurator am Appcllationsgerichtshofe zu Cölu hierdurch angewiesen, die 
Bescheidungen auf die an sie zu diesem Zwecke vom Justiz. Ministcrium «mitlitte» 
Immediat-Eingaben vorzugsweise zu beschleunigen, und wenn die definitive fßt-
scheidung, weitere Ermittelungen und Erörterungen erfordern sollte die Bittsteller 
mindestens zu bescheiden. Das Ministerium bat zu allen Gerichtsbehörden das 
Vertrauen, daß sie diesen Bescheidungen diejenige reife Erwägung, Gründlichkeit 
uud Fassung geben werden, welche jede, bei des Königs Majestät überreichte und 
von Allerhöchstdenenftlbcn an Konigl. Behörden remittiite Gesuche erfordern. Tas 
Ministerium bemerkt bei dieser Veranlassung, daß es durchaus unzulässig ist. daß 
die Behörden, an welche Immediatvorstellungen remittirt werden, die Bittsteller, wie 
hin und wieder bemerkt worden, entweder wegen der in solchen Vorstellungen ent-
haltenen Ausdrücke und Aeußerungen, oder gar wegen Querulirens. zur Ahndung 
oder Untersuchung ziehen, ohne daß darüber eine besondere Allerhöchste Bestimmung, 
oder eine Verfügung des Ministeriums erfolgt ist. Eben dies tritt auch in Anfc 
hung der beim Ministerium eingereichten und von demselben an die Gerichte übn-
sandten Vorstellungen eiu. 

Hiernach haben sämmtliche Gerichtshöfe und die König!. General »Proturatur 
für die Rheinprovinz zu verfahren. 

(». K. Ihrb. Bd. 37. S . 336.) 
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e. C?. O » vom 16. Allgusi 18S4, betreffend die Befugniß des Justiz * Ministers die wider 
iiuerulanten durch ein Fekret festgesetzten Ordnungsstrafen nieoerzüschlagen. 

Auf Ihren Bericht vom 28. v. M. erkläre Ich Mich mit Ihrer An. 
ficht einverstanden, daß die Strafen, welche die gerichtlichen Behörden, in 
Anwendung des §.442. Anh. zur A. G. £)., wider «nbedeutsame und muth-
willige Querulanten durch Dekrete festsetze», als Ordnungsstrafen anzusehen 
find, und, auf den an Sie gerichteten Rekurs der Beschwerdeführer von 
Ihnen gemildert, oder nach Bewandniß der Sachen, erlassen werden dür-
fen. Die Mir angezeigte Reklamation des Ober-Landesgerichts zu Frank-
fürt an der Oder gegen die Verfügung, durch welche Sie die wider den 
Mauermeister B . dekretirte 8tägige Gefängnißstrafe niedergeschrieben haben, 
ist gesetzlich unbegründet, und haben Sie dasselbe unter Mittheilung Meiner 
Ordre hierüber anderweit zu belehre«. Einer besondern Beistimmung be-
darf es deswegen nicht, da Ihre Antorifation auf Meiner Ordre vom 6. 
September 1815 beruhet, und Meine unmittelbare Begnadigung nur bei 
gerichtlich erkannten Strafen, also von dergleichen Querulanteu nur in den 
Fällen der §§. 30. 31. Tit. 1. Thl. HI. der A. G. O., nachzusuchen ist. 

0 . K. Ihrb. Bd. 44. S . 102.) 

s. C © . vom 23. Mai 1836, daß nur die Ministerien befugt sind, die Bestrafung unbe» 
deutsamer Querulanten durch ein Dekret z» verfügen. 

Auf deu Bericht des Staatsminisieriums vom 28. v. M. will Ich die 
Vorschriften der Bekanntmachung vom 14. Februar 1810 Art. VI und des 
daraus entnommenen §.442. des Anhanges zur A. G. O., die Besirafiing 
unbedeutsamer Querulanten betreffend, dahin erläutern, daß nur die Mi-
nisterien befugt sei« sollen, die den Uebertretern dieser Vorschriften ange-
drohten Strafen, welche durch eine unmittelbare an Mich gerichtete oder 
bei den Ministerien geführte unbegründete Beschwerde bewirkt werden, durch 
ein bloßes Dekret zu verhängen, oder durch die ihnen untergeordneten Be-
hörden verhängen zu lassen, wogegen die Provinzialbeh'örden, wenn sie einen 
Querulanten aus den Bestimmungen der Bekanntmachung vom 14. Februar 
1810 und der A. G. O. Thl. 111. Tit. 1. §§. 12 -34 wegen einer an sie 
gebrachten Beschwerde strafbar machten, nach den Vorschriften, §. 30. u. f., 
zu verfahren und eine förmliche Untersuchung einzuleite« haben, damit die 
gesetzliche Strafe durch ein Erkenntniß festgestellt werde. Ich beauftrage 
die betreffenden Minister und Verwaltungs-Chefs, hiernach die von ihnen 
ressortirenden Behörden, insoweit sie es mit Rücksicht auf die den admi-
nistrativen Behörden bereits ertheilte Anweisung vom 23. Mai 1818 noch 
erforderlich finden, zu belehre» und zu insiruiren. 

(v. K. Ihrb. Bd. 47. S . 372.) 

§. 16- Damit niemand über Mangel an Gelegenheit, seine 
Gesuche oder Beschwerden gehörigen Orts anzubringen, mit Grunde 
klagen dürfe; so ist nicht nur den Justizkommissarien, nach den 
unter Tit. VJI. erfolgenden näheren Bestimmungen, zur besondern 
Pflicht gemacht, den Parteien, welche sich über widerrechtliche 
Verfügungen und Bedrückungen der Gerichte beschweren wollen, 
so bald sie. nach näherer Prüfung des Anliegens, die Beschwerde 
nicht ungegründet, widerrechtlich oder unerheblich finden, mit 
ihrem Rathe und Amte ohne alle Menschenfurcht und Ansehen 
der Person an die Hand zu gehen; sondern es muss auch bei 
allen Kollegien und Gerichten die Veranstaltung getroffen wer
den, dass Leute von gemeinem Stande, welche sich des Beistan
des eines Juslizkommissarius aus Unvermögen nicht bedienen kön
nen, an gewöhnlicher Gerichtsstelle jemanden finden, bei dem sie 
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lbre Gesuche oder Beschwerden mündlich zum Protokolle vortra
gen können; und müssen von den dazu ein- für allemal, nach 
der Beschaffenheit und Verfassung eines jeden Gerichts oder 
Kollegii, bestellten Personen die Anträge solcher Parteien unwei
gerlich und unentgeldlich aufgenommen werden. 

Wenn auch eine Partei gegen das Land es Justizkollegium 
ihrer Provinz selbst Beschwerden hätte, und weder einen Justiz-
kommissarius zu deren schriftlichen Anbringung finden, noch eine 
der von Zeit zu Zeit bei diesem Kollegio anzustellenden Justiz
visitationen abwarten könnte; so soll derselben freistehen, sich 
bei dem näcbstgelegenen Landesjustizkollegio zu melden, und um 
Aufnehmung ihrer Beschwerde zum Protokoll zu bitten; worunter 
ihr ohne allen Anstand gewillfahrt, und dergleichen Protokoll, mit 
Beilegung der letzten, dem Supplikanten abzufordernden Resolution, 
an das Justizdepartement unverzüglich eingesendet werden muss. 

§. 17. Die Landesjustizkollegia müssen die bei ihnen gegen 
Untergerichte ihres Departements angebrachten Beschwerden un
weigerlich annehmen; nach den unten (Tit. III.) erfolgenden nä
heren Vorschriften sorgfältig prüfen; denselben, in so fern sie 
gegründet sind, mit Nachdruck abhelfen; wenn aber das Anbrin
gen ungegründet befunden wird, den Supplikanten mit Glimpf, 
Mässigung und Herablassung zu seinen Fähigkeiten und Begriffen 
zu bedeuten und zurecht zu weisen, sich unermüdet angelegen 
sein lassen. 

§. 18. Beschwerden gegen Militairgerichte gehören zwar an 
sich lediglich für die ihnen vorgesetzten Militairbehörden; in wie 
fern jedoch die Ciyilgerichte sich ihrer Jurisdiktionsgesessenen, in 
Rechtsangelegenheiten derselben, bei den Militärgerichten anzu
nehmen verbunden sind, ist im ersten Theile dieser A. G. O. 
Tit. II. §. 52. festgesetzt. 

§. 19. Beschwerden, welche nicht bloss den Inhalt einer 
getroffenen gerichtlichen Verfügung angehen, sondern zugleich 
persönliche Anschuldigungen, wegen verletzter oder vernachlässig
ter Amtspflichten enthalten, sind entweder gegen einzelne Mit
glieder oder Subalternen eines Kollegii, oder sie sind gegen ein 
ganzes Kollegium, oder den Präsidenten oder Chef desselben ge
richtet. 

§. 20. Beschwerden gegen einzelne Mitglieder oder Subal
ternen eines Jus Uz kollegii, in Sachen, welche die Amtsführung 
derselben betreffen, müssen, der Regel nach, bei dem Präsidenten 
oder Chef des Kollegii angebracht werden. 

Dieser muss dieselben, allenfalls mit Zuziehung des Direktors 
oder Vorsitzenden Raths, genau und sorgfältig untersuchen; den 
Denuncianten oder Querulanten zum Protokolle umständlich hören; 
den denuncirten Rath oder Subalternen über die Beschuldigung 
gleichergestalt zum Protokolle vernehmen; alle dabei vorkom
mende Thatsachen oder Umstände genau erörtern, und hiernächst 
von der Sache, mit Beischluss des Protokolls und Beifügung sei
nes Gutachtens, an den Chef der Justiz pflichtmässig berichten. 

§. 21. Von diesem wird alsdann das Weitere verfügt, und 
entweder der Beschwerde führende Theil beschieden; oder, wenn 
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aus dieser vorläufigen Untersuchung hinlängliche Anzeigen von 
wirklichem pflichtwidrigen Betragen gegen einen solchen Justiz-
bedienten hervorgehen, die förmliche Inquisition wider ihn, nebst 
der etwa erforderlichen Suspension von seinem Amte, veranlasst. 

§. 22. Beschwerden in Amtssachen gegen ganze Kollegien 
oder deren Präsidenten, müssen unmittelbar bei dem Chef der 
Justiz angebracht, und zugleich jedesmal gehörig bescheinigt wer
den. Der Chef der Justiz hat alsdann, wegen näherer Unter
suchung solcher Beschwerden, das Erforderliche, nach Beschaffen-
heit der Umstände, zu veranlassen. 

Strafen pflichtwidriger Justizbedienten. 

§. 23. Wenn bei diesen Untersuchungen sich veroTFenbaret, 
dass ein solcher Justizbedienter wirklich seine Pflicht vernach
lässigt oder aus den Augen gesetzt, eine Ungerechtigkeit verübt, 
den Vorschriften der Gesetze und den Obliegenheiten seines Am
tes zuwider gehandelt habe; so soll derselbe zuvörderst, allen 
der Partei dadurch verursachten Schaden sofort zu ersetzen, ohne 
prozessualische Weitläufigkeiten, mittelst Exekution angehalten, 
ausserdem aber mit den nach Beschaffenheit und Grösse des Ver
gehens, und der dabei zum Grunde liegenden Absicht, in den 
Kriminalgesetzcn näher bestimmten scharfen und unerläßlichen 
Strafen belegt werden (A. L. R. Tbl. II. Tit. XX. §. 366. u. f.) 

H. 24. Se. Königl. Majestät wollen daher alle und jede Dero 
höhere und niedere Justizbedienten hierdurch ernstlich warnen, 
sich nach vorstehenden Anweisungen und Bedeutungen auf das 
genaueste zu achten; nicht nur vor allen groben und vorsätzlichen 
Ungerechtigkeiten sich sorgfältig zu hüten, sondern auch hei Be
sorgung der ihnen aufgetragenen Amtsgeschäfte alle und jede 
Leidenschaften von sich entfernt sein zu lassen; selbst den Schein 
der Parteilichkeit und Animosität mit gewissenhafter Aufmerk
samkeit zu vermeiden; von keiner Partei, weiche bei dem Kolle
gin einen Prozess oder sonst etwas zu suchen hat, etwas an Gelde 
oder Geldeswerth, es habe Namen wie es wolle, unter keinerlei 
Prätext weder selbst anzunehmen, noch durch ihre Angehörigen, 
Dienstboten oder Andere annehmen zu lassen; allen familiairen 
Umgang und Verbindungen mit solchen Parteien gänzlich zu ver
meiden, und mit einem Worte keine Rücksicht oder Betrachtung 
in der Wel t , es sei Renschenfurcht, Vorurtheil des Ansehens, 
Freundschaft, Feindschaft, Hass, Neid oder irgend sonst aus Lei
denschaften, Privatinteresse oder anderen Nebenabsichten her. 
fliessende unlautere Bewegungsgründe, sich von der genauen Be
obachtung ihrer, Gott und dem Staate, und der Justiz so theuer 
angelobten Pflichten abwendig machen oder zurückhalten zu lassen. 

tz. 25. Wenn ein Justizbedienter überführt wird, von einer 
Partei Geschenke angenommen zu haben; so soll dies allein schon 
hinreichend sein, ihn zur Kassation und weitern Bestrafung zu 
qualificiren; gesetzt auch, dass er um dieser Geschenke willen, das 
Hecht selbst gebeugt zu haben, nicht überwiesen werden könnte. 

§. 26. Wenn eine Partei sich beikommen lässt, einem Justiz
bedienten Geschenke zu versprechen oder wirklich anzubieten; so 

tTIanitropjF Allg. Gerichtsordnung. IV. 15 
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soll ein solcher Justizbedienter, bei schwerer Verantwortung, 
schuldig sein, dergleichen Ansinnen dem Präsidenten oder Chef 
des Kollegii sofort anzuzeigen; und dieser soll den Fiskus gegen 
einen solchen Menschen unverzüglich excitiren, damit derselbe 
dieses seines Unternehmens halber zur gebührenden Verantwor
tung gezogen, und nach Befinden der Umstände nachdrücklich 
bestraft werden möge. 

§. 27. Wer durch Geschenke und Bestechungen bei den 
Gerichten eine ungerechte Verfügung oder Erkenntniss erschlichen 
hat; ingleichen derjenige, welcher sich dazu auf irgend eine Art 
als Unterhändler hat gebrauchen lassen, soll zur Inquisition ge
zogen ; und wenn er der Beschuldigung überführt wird, ihm nicht 
allein in allen seinen künftigen geriebtliehen Verhandlungen alle 
Glaubwürdigkeit und alle Fähigkeit zur Ableistung eines noth
wendigen Zeugeneides abgesprochen, sondern er soll auch noch 
über alles dieses an Leibe oder Gütern, nach Vorschrift der Kri
minalgesetze (A. L. R. Tbl. IL Tit. XX. §. 370), empfindlich be
straft werden. 

Uebrigens bleibt derselbe, wie es sich schon von selbst ver
steht, dem Gegentheile, wegen alles durch die bewirkte Unge
rechtigkeit entstandenen Schadens, mit dem strafbaren Justizbe
dienten zugleich, und in solidum, verhaftet. 

Strafen erdichteter Beschwerden, und Beleidigungen der Justizkollegieu. 

§. 28- So wie aber Se. Konigl. Majestät Höchstdero sämmt
lichen Unterthanen gegen alle unrechtmässige Bedrückungen und 
Beeinträchtigungen nachdrücklichen Schutz gehalten, und die da
hin abzielenden Vergehungen aller und jeder Justzbedienten mit 
Ernst und Strenge geahndet wissen wollen; so sind jedoch auf 
der andern Seite Höchstgedaehte Se. Majestät eben so wenig ge
meint, denjenigen, welche sich über die Verfügungen ihrer Obrig
keit ohne Grund und Ursache beschweren, und sich ihres Unrechts 
nicht bedeuten oder belehren lassen, in ihrem Ungehorsame nach-
zusehen, oder wohl gar Dero Justizkollegia und Bediente den 
Verläumdungen boshafter, aufgebrachter und missvergnügter Par
teien Preis zu geben; vielmehr soll denselben gegen dergleichen 
ungegründete Beschuldigungen eben so nachdrücklicher Schutz 
widerfahren, und Genugthuung verschafft werden. 

§. 29. Da einem jeden nach §. 16. hinlängliche Gelegenheit 
angewiesen ist, seine Beschwerden und Gesuche auf eine gesetz-
und regelmässige Art anzubringen; so haben diejenigen, welche 
davon keinen Gebrauch machen, sondern dennoch zu V> inkel-
Schriftstellern und unbefugten Konsulenten ihre Zuflucht nehmen, 
zu gewärtigen, dass auf ihre schriftlichen Vorstellungen, die von 
keinem Justizkommissarius unterschrieben und legalisirt sind, gar 
keine Rücksicht genommen, sondern ihnen dieselben ohne wei
tere Verfügung zurückgegeben werden. 

S. Anh. §.440. und daselbst R e s r r i p t vom 28. November 1831, betreffend das Ver« 
fahren bei Vorstellungen, die von dest Parteien nicht unterschrieben sind. 
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§. 30. Diejenigen Parteien, welche sich der vorgeschriebe
nen Ordnung nicht unterwerfen, sondern entweder die Kollegia 
und deren Vorgesetzte mit offenbar grundlosen und widerrecht
lichen Beschwerden gegen bessere Wissenschaft und Ueberzeu
gung belästigen; oder nachdem sie ihres Unrechts gehörig bedeutet 
worden, mit ihren Klagen dennoch fortfahren, und durch wieder
holtes ungestümes Suppliciren, etwas, so gegen Recht und Ord
nung ist, durchzusetzen und zu erzwingen suchen; oder die endlich 
gar das Justizdepartement, oder Sr. Königl. Majestät Allerhöchste 
Person mit falschen und unrichtigen Darstellungen ihrer Angele
genheiten, oder mit unwahren und erdichteten Beschuldigungen 
und Verunglimpfungen der Kollegien und Gerichte zu behelligen 
sich unterfangen, sollen als muthwillige oder boshafte Querulan
ten angesehen, ihnen der Prozess gemacht, und über ihre Bestra
fung rechtlich erkannt werden. 

H. 31. Gegen einen solchen unbefugten Querulanten soll, 
nach Beschaffenheit der Umstände, des mehr oder minder offen
baren Ungrunds seiner Beschwerden, und des dabei erwiesenen 
Grades von Bosheit und Hartnäckigkeit, Gefängniss-, Festungs
oder Zuchthausstrafe von 14 Tagen bis zu sechs Monaten statt 
finden. 

§. 32. Persönliche Anschuldigungen gegen Justizkollegia und 
Bediente, wegen verletzter oder vernachlässigter Amtspflichten, 
haben, wenn sie bei gehöriger Untersuchung ungegründet befun
den werden, die in den Kriminalgesetzen (Thl. II. Tit. XX. §. 207 
bis 209.) bestimmten Strafen verwirkt; welche allenfalls bis zu 
zweijähriger Festungs- oder Zuchthausstrafe geschärft werden 
sollen, wenn Justizkollegia und Bediente der Bestechung, oder 
einer aus Animosität oder Privatleidenschaft vorsätzlich begange
nen Ungerechtigkeit und Parteilichkeit, ohne Grund beschuldigt 
worden sind. 

§. 33. Wie diejenigen zu bestrafen, welche, ohne dazu ge-
setzmässig berechtigt zu sein, sich damit abgeben, den Parteien 
schriftliche Vorstellungen und Eingaben zu verfertigen; besonders 
aber diejenigen, welche ein Gewerbe daraus machen, unwissende 
oder boshafte Parteien zur Widersetzlichkeit oder zu unnützem 
und widerrechtlichem Queruliren aufzumuntern, Schriften und 
Suppliken für selbige anzufertigen, oder ihnen auf irgend eine 
andere Art in ihrem gesetzwidrigen Beginnen beiräthig und he-
hülflich zu sein, ist in den Kriminalgesetzen verordnet (Thl. II. 
Tit. XX. §. 17«. 177.). 

§. 34 Wenn unruhige und unbedeutsame Parteien sich an 
Winkelschriftsteller und Konsulenten wenden, die sich ausserhalb 
Landes an den Grenzen aufhalten, und denen daher durch die 
einländischen Gerichte unmittelbar nicht Einhalt geschehen kann; 
so sollen die Landes Justizkollegia, wenn dergleichen Fälle zu 
ihrer Kenntniss gelangen, die auswärtige Behörde sofort reqniri-
ren, dass einem solchen Menschen alles fernere Verkehr dieser 
Art mit hiesigen Unterthanen ernstlich, und bei verhältnissmässi-
ger Bestrafung, untersagt; auch diese Strafe, bei erfolgender Ue-
bertretung des Verbots, wirklich vollzogen werde. Geschieht 
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dieser Requisition kein Genüge; so muss davon an das Justiz 
Ministerium zur weitern Rücksprache mit dem auswärtigeu De
partement berichtet werden. Wäre aber auf diesem Wege dem 
fernern unbefugten Einmischen solcher fremder Konsulenten in 
hiesigen Rechtssachen nicht Einhalt zu thun; so hat die einlän-
dische Partei, welche sich derselben bedient, schon dadurch allein 
verhältnissmässige Geld- oder Gefängnissstrafe bewirkt (Thl. II. 
Tit. XX. f 35.). 

Gang und Ordnung in dem Bei riebe der Geschäfte. 

§. 35. Bisher ist von der Einrichtung der Justizkollegien, 
ihrer Bestimmung, und ihrer Pflichten überhaupt, gehandelt wor
den. Nunmehr soll noch die Ordnung vorgeschrieben werden, 
in welcher die diesen Kollegien obliegenden Geschäfte vorzuneh
men und zu betreiben sind. 

§. 36. Diese Geschäfte sind entweder solche, welche von 
dem versammelten Kollegio besorgt werden müssen; oder solche, 
die einzelnen Mitgliedern desselben für sich allein obliegen. 

§. 37. Was bei den Geschäften der letztern Art zu beob
achten sei, davon wird unten, in den besonderen, die Pflichten 
der Mitglieder und Subalternen des Kollegii betreffenden Titeln, 
gehandelt werden. 

§. 38- Zu den Geschäften, welche von dem versammelten 
Kollegio zu besorgen, sind gewisse Zusammenkünfte oder Sessio
nen bestimmt. Diese müssen ein- für allemal fixirt sein, und 
jederzeit an den nämlichen Tagen vor sich gehen. Wie viel aber 
dergleichen Sessionen in der Woche gehalten, und was für Tage 
dazu festgesetzt werden sollen, hängt von der besondern Ver
fassung eines jeden Kollegii, und dem Umfange der Geschäfte 
desselben ab. 

§. 39. Diesen Sessionen müssen alle Mitglieder und Subal
ternen des Kollegii, ingleichen die Referendarien und Auskulta-
toren, beiwohnen. Niemand kann davon zurück bleiben, ohne 
erhebliche Ursachen, die er jedoch dem Präsidenten oder Vorge
setzten des Kollegii schriftlich anzeigen muss. Wer ohne gegrün
dete Entschuldigung von einer Session zurück bleibt; oder dem 
Präsidenten davon nicht gehörige Anzeige gemacht hat; oder sich 
dabei zu spät einfindet, soll deshalb in eine proportionirliche Geld
strafe genommen; bei öfteren Wiederholungen und vergeblichen 
Warnungen aber, dergleichen Betragen, als eine pflichtwidrige 
Widersetzlichkeit gegen die Ordnung, dem Chef der Justiz zur 
weitern Ahndung einberichtet werden. 

§. 40- Es müssen daher bei den Kollegien, wie bisher schon 
gewöhnlich gewesen, ordentliche Präsenztabellen gehalten, und in 
selbigen, von jedem Sessionstage, die aussengebliebenen Mitglie
der, Subalternen und Referendarien, nebst den. Ursachen ihres 
Aussenbleibens; verzeichnet werden. 

§. 41. Damit auch die Mitglieder des Kollegii an der Bei
wohnung der Sessionen desto weniger gehindert sein mögen; so 
sollen, der Regel nach, keine Instruktionstermine auf den Vor
mittag eines Sessionstages angesetzt werden. 
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§. 42. Die Sessionen sollen um acht Uhr früh ihren Anfang 
nehmen, und so lange danern, als erforderlich ist, um die auf 
diesen Tag angewiesenen Geschäfte zu besorgen und abzuthun. 

§. 43. V>as nun die Geschäfte selbst, und die Ordnung, in 
welcher sie vorgenommen werden sollen, betrifft, so wird I. mit 
Publikation der vom Hofe eingelaufenen Rescripte, welche nicht 
einzelne Prozessangelegenheiten, sondern Generalia betreffen, der 
Anfang gemacht. 

§. 44. Sodann werden IL die Memorialien vorgetragen, wel
che entweder solche Generalia, oder Vormundschafts-, Hypothe
ken-, Konsistorial- und andere dergleichen, nach Maassgabe §. 3. 
dem Kollegio zur speciellen Bearbeitung etwa angewiesene Sachen 
zum Gegenstande haben. 

In so fern daher zu diesen Arten von Geschäften gewisse 
Personen, die sonst keine Mitglieder des eigentlichen Justizkolle-
gii sind, z. B. besondere Konsistorial- oder Pupillenräthe, kon-
kurriren, müssen diese sich am Anfange der Session mit einfinden, 
und dabei so lange gegenwärtig bleiben, bis die zu diesem ihren 
speciellen Departement gehörigen Geschäfte beendigt sind* 

§. 45. Nach diesem werden III. die Justizkommissarien 
und Andere, welche in Sachen, die nicht zu einem Prozesse oder 
sonst zur streitigen Gerichtsbarkeit gehören, Termine abzuhalten, 
oder etwas mündlich zum Protokolle vorzutragen haben, vorge
lassen. 

Dahin gehören also Ableistungen von Homagialeiden, Beleh
nungen, Verpflichtungen von Ofsizianten und Vormündern, Be
stellung von Hypotheken, gerichtliche Anerkenntnisse und Voll
ziehung von Kontrakten und anderen dergleichen Handlungen der 
willkührlichen Gerichtsbarkeit. 

Doch steht den Kollegien frei, wenn dadurch die Session 
allzu lange verzögert, und die Zeit zu den übrigen Geschäften 
zu kurz werden sollte, dergleichen Handlungen und Verträge durch 
einen Deputaten, mit Zuziehung eines oder zweier Referendarien, 
in einem Nebenzimmer vor- und aufnehmen zu lassen. Durch 
diesen Deputirten werden alsdann auch die Urtelspublikationen, 
der Vorschrift Tbl. I. Tit. XIII. §. 44. ». f. gemäss, besorgt. 

§. 46. Wenn solchergestalt die ad Ertrajudicialia gehörigen 
Angelegenheiten abgethan sind; so wird IV. mit dem Vortrage 
derjenigen Memorialien fortgefahren, welche ad jurisdictionem 
contentiosam gehören, z. B. die Anmeldungsprotokolle der neuen 
Klagen; die Berichte, Anzeigen und Anfragen der Deputirten in 
Instruktionssachen; die Beschwerden über Untergerichte; die Be
richte und Anfragen derselben, u. s. w. 

§. 47. Nach beendigtem Memorialienvortrage werden V., in 
so fern die Zeit dazu noch hinreicht, die mündlichen und schrift
lichen Relationen in den zum Spruche geschlossenen Sachen vor
genommen. 

§. 48. Bei Kollegien, welche aus mehreren Senaten beste
hen, müssen, wenn der Memorialienvortrag ad IV. geendigt ist, 
diese Senate isieb trennen, und jeder von ihnen die für ihn ge
hörigen Spruchsachen besonders vornehmen. 



198 A. G . iv. Dritter Theil. Erster Titel. §. 49-

§. 49. Wenn in den ordentlichen Sessionstagen die Zeit 
zum Ablesen der Relationen zu kurz würde; so müssen dazu 
ausserordentliche Versammlungen, nach Beschaffenheit der Um 
stände, von dem Präsidenten angesetzt werden. 

§. 50, Obige Vorschriften bestimmen die Ordnung der Ge
schälte in den Sessionen nur der Regel nach; die -Abweichungen 
und Ausnahmen davon, welche die besondere Verfassung dieses 
oder jenes Kollegii etwa erfordern könnte, sind, nach Maassgabe 
dieser Verfassung, durch specielle Instruktionen für jedes Kolle
gium bestimmt. 

Ferien. 
H. 51. Diese ordentlichen Sessionen oder Versammlungen 

bleiben während der Gerichtsferien ausgesetzt. Es sollen aber 
dergleichen Ferien künftig nur statt finden: 

1) an jedem der drei hohen Feste, nämlich Ostern, Pfingsten 
und Weihnachten, auf vierzehn Tage; 

2} in der Erndte auf vier Wochen. 

I S e s c r i p t vom 23. Juli 1814, betreffend den Zweck der Gen'chtsferien. 
Aus dem von dem Königl. Dber-Landesgericht unter dem 15. d. M. erstatteten 

Berichte und dessen Beilage ist ersehen worden, wie das Land- und Stadtgericht 
zu N. darauf angetragen hat, wo nicht alle Gerichtsferien/ doch wenigstens die 
Erndteferien, so wie bei den Obergerichten, auch bei demselben eintreten zu lassen. 

Zur Bescheidung des Königl. Ober-Landesgerichts auf die solcherhalb gethane 
Anfrage wird demselben hierdurch Folgendes eröffnet: 

Die Gerichtsferien sind nicht zur Erleichterung für die Gerichte angeordnet, 
und es ist unzweckmäßig, den gewöhnlichen Geschäftsgang bei den Gerichten eine 
Zeitlang im Jahre zu unterbrechen, obgleich die Geschäfte selbst größtentheils die-
selben sind. 

Die Einschränkung der Sessionen während der Serien hat die Folge, daß die 
Geschäfte verzögert werden, und daß sie sich zu sehr häufen. Es würde daher völlig 
unpassend sein, Ferien bei den Gerichten da einzuführen, wo sie bisher nicht statt 
gefunden haben. Die Gerichte müssen nur den Landmann nicht in der Saat- und 
Erndtezeit zu Terminen vorladen, und keine Exekution gegen ihn vollstrecken lassen, 
um ihn nicht von feinem Nahrungsbetrieb abzuhalten. 

(v. K. Ihrb. Bd. 4. S 30.) 

§. 52. In diesen Gerichtsferien können also, der Regel nach, 
keine Instruktions- und andere zum Prozesse gehörige Termine, 
welche die Parteien selbst abzuwarten haben, anberaumt; wäh
rend derselben keine Urtel publicirt, und keine Exekutionen voll
streckt werden. 

Anh. §. 444. Wenn durch öffentliche Vorladung oder 
Bekanntmachung ein Termin aus Versehen auf einen Tag 
in den Gerichtsferien anberaumt ist; so ist deswegen das 
Verfahren nicht für nichtig xn achten, und bedarf es da
her auch keiner Wiederholung der Vorladung oder Be
kannt m achung. 

R e s e r i p t vom 12. Juni 1797, betreffend die Ansehung von Terminen in den Gerichts' 
ferien bei Edittalvorladungen, (N.C.C. T . X. ©.1307.); aufgenommen in §.444. des Anhanges. 

§. 52. Hiervon sind jedoch ausgenommen: Wechsel-, Ali-
meut-, Arrest- und andere dergleichen Sachen, wo Gefahr bei 
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dem Verzuge obwaltet, ingleichen Exckulionsvollstreckungen in 
den Thl. I. Tit. XXIV. §. 25. näher bestimmten Fällen. Auch 
müssen sowohl die aussergerichtlichen, zur Direktion des Kollegii 
gehörigen Geschäfte, als die Instruktion der Prozesse selbst, in 
so fern dabei die Gegenwart der Parteien nicht erforderlich ist, 
ihren ununterbrochenen Fortgang behalten. 

K e s o r i p * vom 12. Mai 1834, betreffend die Zuläsfigfeit der Termine in Mandats« und 
summarischen Prozessen während der Gerichtsferien; f. zu I. 28. 5.15. zur Verordnung vom 1. 
Juni 1833. §. 10. 

§. 54. Zur Bearbeitung dieser Angelegenheiten muss wäh
rend der Ferien ein Tag in der Woche bestimmt, und wenn in 
der Zwischenzeit Sachen, die eine vorzügliche Beschleunigung 
erfordern, einkommen; so müssen, zu deren Abmachung, die ge
genwärtigen Mitglieder des Kollegii ausserordentlich zusammen 
berufen werden. 

Z w e i t e r T i t e l . 

Von dem Amte der Präsidenten und Direktoren. 

Bestellung, 

§. 1. U i e Präsidenten und Direktoren der Justizkollegien 
werden von Sr. Königl. Majestät unmittelbar bestellt. Ihre Intro
duktion geschieht durch den Chef der Justiz, oder wem er dazu 
den Auftrag zu machen für gut befindet, und sie werden zu ihrem 
Amte nach dem beigedruckten Formulare vereidet. 

Wegen des Rangverhältnisses und der Uniform der Präsidenten und der Zirekto««. f. dl« 
Zusätze zu §, 1. des vorige» Titels. 

Pflichte«. 

§. 2. Ihre Hauptpflicht besteht darin, dass sie die in den 
Kollegien eingeführte gute Ordnung beständig unterhalten; allen 
sich einschleichenden Missbräuchen mit Eifer und Nachdruck 
steuern; und überhaupt auf eine gründliche, schleunige und recht
schaffene Justizpflege ihr ununterbrochenes Augenmerk richten 
sollen. 

1) Vertheilurjg der Geschäfte, 

§. 3. Ihnen kommt es zu, die vorfallenden Geschäfte und 
Arbeilen unter die Mitglieder des Kollegii zu vertheilen, und ei
nem jeden diejenigen anzuweisen, zu deren zweckmässigen Aus
richtung er nach seinen Kräften, Fähigkeiten und übrigen Ver
hältnissen am geschicktesten ist. 
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R e s c r i p t vom 2. April 1832, betreffend die Bcfugniß des Präsidli zur Versetzung der 
Räthe aus cimrn Senate in den anderen. 

Indem auf den Bericht des Präsidiums des Kouigl. Dber-Landesgerichts vom 
31. v. M. die Versetzung der Ober-Landesgerichtsräthe N. N. in das Pupillen-
Kollegium und den zweiten Senat an die Stelle der ausscheidenden Ober-Landes-
gerichtsräthe N. N. hierdurch genehmigt wird, eröffnet der Iustizminifler dem Kö-
nigl. Präsidto, daß die Versetzung der Räthe in die verschiedenen Senate oder an 
das Pupillen-Kollcgium demselben lediglich überlassen wird, da der Chef-Präsident 
des Ober-Landcsgcrichts auch zugleich Chef des Pupillen-Kollegii ist. Nur aus-
nâ msweise behält sich der Iustizminister vor, über die Verthciluug der Mitglieder 
der Ober-Landcsgerichte in die verschiedenen Senate Bestimmungen zu treffen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 39. S. 416.) 

§. 4. Ob also wohl die Präsidenten, bei Vertheilung der 
Arbeit, im Ganzen genommen, die möglichste Gleichheit beob
achten, und alle Prägravationen des einen für den andern sorg
fältig vermeiden müssen; so sind sie doch schuldig und befugt, 
bei der Anweisung der verschiedenen Arten von Geschäften, auf 
die persönlichen Umstände und Talente der Arbeiter selbst Rück
sicht zu nehmen, und also den einen bei den Instruktionen der 
Prozesse; einen andern bei der Abfassung der Dekrete, Relatio
nen und Urtel; und einen dritten bei den zur Bearbeitung des 
Kollcgii gehörenden aussergerichtlichen Geschäften u. s. w. mehr 
oder weniger, ohne Rücksicht auf die Länge der Dienstjahre, oder 
sonstigen Vorrang im Kollegio, zuzuziehen. 

H. 5. Hieraus folgt, dass eine Hauptobliegenheit der Präsi
denten sei, die Mitglieder ihres Kollegii, nach ihren verschiedenen 
Talenten, erworbenen Geschicklichkeiten und moralischen Eigen
schaften, so genau als möglich kennen zu lernen, 

2) Aufsicht über die Mitglieder und Subalternen, 
§. 6. Auf das Betragen der Mitglieder und Subalternen des 

Kollegii in ihren Amtsgeschäften müssen die Präsidenten ein 
wachsames Auge haben; sie dabei, so viel als möglich ist, kon-
trolliren; einen jeden zu seiner Pflicht mit Glimpf und Freund
lichkeit, nöthigcnfalls aber mit Ernst und IXachdruck, anhalten; 
auch zugleich dahin sehen, dass ein jeder in den Schranken des 
ihm angewiesenen Berufs verbleibe, und keiner sich in das, was 
seines Amts nicht ist, mische, oder dem Andern Eingriffe thue. 

§. 7. Auch das Privatleben und die Konduite der Mitglieder 
und Subalternen des Kollegii müssen die Präsidenten zum Ge
genstande ihrer Aufmerksamkeit machen. Ob es ihnen also gleich 
weder zugemuthet, noch gestattet werden kann, sich in die Pri
vat- und Familienangelegenheiten der ihnen subordinirten Justiz
bedienten einzudringen; so müssen sie dennoch darauf Acht haben, 
dass dieselben äusserlich einen ordentlichen und anständigen Le
benswandel führen; alle zum Anstösse und Aergernisse des Pubhci, 
und zur Entehrung ihrer Würde gereichende Ausschweifungen 
und INiederträchtigkeiten sorgfältig vermeiden; und überhaupt nichts 
vornehmen und beginnen, wodurch das ihnen sonst gebührende, 
und zur Ausrichtung ihres Amts nothwendige Ansehen und Ach
tung vor der Welt heruntergesetzt, oder gar verloren werden 
kjinnle. 
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§. 8. Eben um dergleichen Aergerniss und Anstoss zu ver
meiden, müssen die Präsidenten, wenn Mitglieder des Kollegii 
unter einander selbst, über Angelegenheiten, welche ihr Privat
interesse betreffen, in Streit gerathen, dergleichen Streitigkeit 
gütlich beizulegen sich alle Mühe geben; beide Theile, allenfalls 
mit Zuziehung von ein paar anderen Räthen, gegen einander hö
ren; sie zum Vergleiche oder Kompromisse zu vermögen suchen; 
und also möglichst verhüten, dass dergleichen Streitigkeiten 
nicht zu förmlichen Prozessen ausschlagen dürfen. 

§. 9. Auf diejenigen Mitglieder und Subalternen des Kolle
gii, welche sich in übertriebenen, ihrem Stande, Vermögen und 
Einkünften nicht angemessenen Aufwand einlassen; ingleichen 
auf diejenigen, von welchen verlautet, dass sie mit Schulden be
laden sind, müssen die Präsidenten besonders genau Acht haben; 
da dergleichen in ihren häuslichen und Vermögensumständen 
zerrüttete Leute nicht nur gemeiniglich allzu sehr zerstreut und 
beunruhigt sind, als dass sie ihren Amtsgeschäften mit der erfor
derlichen Aufmerksamkeit und Applikation obliegen könnten; 
sondern auch Justizbediente, die durch Verschwendung und Schul
den in Verlegenheit gerathen, ihre Pflichten den Versuchungen 
des Eigennutzes und der Korruption aufzuopfern, am ersten be
wogen werden können. 

§. 10. Wenn ein Mitglied oder Subaltern des Kollegii es in 
Beobachtung seiner Pflichten an etwas ermangeln lässt; so müssen 
die Präsidenten ihm solches zuerst privatim vorhalten, und ihn 
zu künftiger besserer Wahrnehmung seiner Schuldigkeit ernstlich 
anmahnen; diese Admonition nöthigenfalls, mit Zuziehung des 
Direktors oder ein paar anderer Räthe wiederholen; und wenn 
diese Mittel zur Besserung des fehlerhaften Subjekts nicht hinrei
chend sind, oder das Vergehen von der Art ist, dass es eine vor
sätzliche Verletzung wesentlicher Amtspflichten, besonders der 
Rechtschaffenheit und Integrität enthält, solche Vorfälle, nach 
der Anweisung des vorher gehenden Titels §.20. , von Amts we
gen gehörig untersuchen, und von dem Befunde an den Chef der 
Justiz pflichtmässig berichten. 

§. 11. Subalternen, die ihre Pflichten aus Leichtsinn, Träg
heit oder Fahrlässigkeit verletzen, können von den Präsidenten, 
auf geschehenen Vortrag im Kollegio, mit Ordnungsstrafen an 
Gelde, oder durch Gefängniss belegt, und Mitglieder des Kollegii, 
welche die ihnen zugetheilten Spruchsachen, Vorträge, oder In
struktionen liegen lassen, können von ihnen durch Geldstrafen 
zu ihrer Schuldigkeit angehalten werden. 

R e s e r i p t vom 9. Mai 1831, betreffend die Bestrafung geringer DiensiuergeHen der Sub» 
alteruen im Disciplinarwege. 

Das Justizministerium hat in der neuern Zeit mehrmals zu bemerken Gelegen« 
heit gehabt, daß bei geringeren Tienstvergehungen der Gerichts -Subalternbeamten 
in den dazu geeigneten Fallen von der disciplinarischen Strafgewalt, ja selbst nicht 
einmal von dem in dem §. 253. des Anhangs zur A. G. £>. dm Dbergcrichten vor
geschriebenen, abgekürzten Strafverfahren Gebrauch gemacht, vielmehr statt dessen 
sehr häufig der weitläuftige Weg des förmlichen fiskalischen oder gar des Kriminal-
Unterfuchungsprozefes gewählt, und dadurch nicht nur den, ohnehin mit Geschäften 
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üblrhällften Gerichten unnöthigerweise ein unverhältnißmäßiger Zeit- und Arbeits-
aufwand, sondern zugleich der Nachtheil herbeigeführt wird, dafi solchen kleineren 
Vcrgehungen die angemessene Strafe nicht, wie sie es.sollte, möglichst schnell auf 
dem Fuße folgt, und daß häufig sehr brauchbare Beamte, die übrigens sich treu 
und pflichtmäßig aufgeführt haben, und durch eine ernste Discipliuarstrafe auf den 
rechten Weg zurückgebracht werden würden, aus dem Dienst entfernt und ohne alle 
Noth mit ihrer Familie unglücklich werden. Jenes Verfahren ist den, über die 
Disciplinargewalt der Vorgesetzten bestehenden Vorschriften, so wie der Bestimmung 
des A. L. R. Thl. II. Tit. 20. §. 335. entgegen und dem Königl. Dienste schon des-
halb nicht vorteilhaft, weil es die Disciplinargewalt begrenzt. Das Ministerium 
bemerkt hierbei, daß des Königs Majestät ganz neuerlich zu befehlen geruhet habe», 
daß ein, wegen eines unbedeutenden Dienstvergehens im Wege des Untersuchungs« 
Prozesses gesprochenes Urlheil ««vollstreckt bleiben und jenes Vergehen durch den 
Vorgesetzten der Behörde disciplinarisch gerügt werden solle. 

Sämmtliche Königl. Dbergerichte werden daher hierdurch angewiesen, in den 
obgedachten Fällen sich mehr als bisher hiernach zu achten, und weiden insonderheit 
die Präsidien aufgefordert, in jenen Fällen ihre Disciplinargewalt häufiger eintre-
ten zu lassen. Sollte letztere nach Bewandniß des Vergehens nicht ausreichen, so 
ist keinesweges, wie nur zu häufig geschieht, sofort zur fiskalischen, oder gar zur 
Kriminal-Untersuchung zu schreiten, sondern es muß vielmehr, soviel immer mög-
lich, das im Anhang der A. G. O. §• 253. vorgeschriebene abgekürzte Verfahren 
eintreten. 

Die Untergerichte haben, so weit dies auf ihre Verhältnisse anwendbar ist, sich 
hiernach ebenfalls zu achten, und die Obergerichte darauf, daß das geschehen, zu 
halten. 

(v. K. Ihrb. Bd. 37. S . 37*.) 

2) R e s c r i p t von, 24, Juni 1831, betreffend die Unzuläffigkeit der Provokation auf g<» 
richtliches Verfahren gegen die Festsetzung einer Ordnungsstrafe. 

Uebrigens kann das Justizministerium nicht unbemerkt lassen, daß die Bestim-
mung des Visttationsbescheides, wonach dem :c. N . gegen die Verfügung der Ord« 
nungsstrafe die Provokation auf förmliche Untersuchung offen gelassen worden, nicht 
richtig ist/ indem wegen einer solchen Strafe, als einer bloßen Disciplinar-Maaß, 
«gel/ überall kein gerichtliches Verfahren, sondern lediglich der Rekurs au die vor- > 
gefetzte Behörde statt findet. 

Die Anlagen des Berichts erfolgen zurück, 
(v. K. Ihrb. Bd. 37. S . 375.) 

3) R e s k r i p t vom 23. Mai 1834 und 18. Dezember 1835, betreffend die llnzulässigfeit 
der Einlegung des Exekutors als Zwangsmaaßregcl im Disziplinarwege; f. zu l. 24. §. 48. 

§. 12. Sollten wider Verhoffen alle, oder doch mehrere 
Mitglieder des Kollegii, sich gemeinschaftlicher Unordnung oder 
Kontraventionen in ihrem Amte, oder in ihrem Privatleben schul
dig machen; und daher der Präsident nöthig finden, ihnen gemein» 
schaftlich im versammelten Kollegio Vorhaltung zu thun; so 
müssen alsdann die in der Session gegenwärtigen Referendarien, 
Auskultatoren und Subalternen, einen Abtritt zu nehmen ange-
wiesen werden, 

Kouduitenliste, 

§, 13. Die Präsidenten müssen von dem ihrer besondern 
Aufmerksamkeit empfohlenen Betragen ihrer subordinirten Justiz
bedienten, sowohl in als ausser ihren Amtsgeschäften, akkurate, 
vollständige und gewissenhafte Konduitenlisten Kalten, und die
selben zu Ende jeden Jahres an den Chef der Justiz einsenden. 

§. 14. Auf den Grund dieser Konduitenlisten sollen denje
nigen Räthen des Kollegii, welche sich durch geschickte, fleissige 
und ordentliche Instruktionen in mehreren wichtigen und weit-
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läustigen Sachen vorzüglich vor den Anderen ausgezeichnet haben, 
verhäUnissmässige Prämien und Douceurs bestimmt und ange
wiesen werden. Es folgt also von selbst, dass die Präsidenten 
dergleichen Listen besonders umständlich, getreu, und ohne die 
mindeste Parteilichkeit, halten und einsenden müssen. 

3) Direction in den Sessionen und bei dem Votireii. 

§. 15. Bei den Sessionen des Kollegii führen die Präsiden
ten den Vorsilz, und sorgen dafür, dass die Geschäfte in der be
stimmten Ordnung vorgenommen und abgethan, die Vorträge 
deutlich, richtig und vollständig gemacht, die nöthige Aufmerk
samkeit von den übrigen Mitgliedern des Kollegii darauf verwen
det, in den Sessionen keine Nebendinge getrieben, und überall 
Stille, Ernst und Anstand beobachtet werde. 

§• 16. Wenn bei einer Sache die Meinungen in dem Kolle-
gio getheilt sind; so müssen die Präsidenten die Vota darüber 
einsammeln, bei dem untersten Rathe den Anfang machen; dar
auf sehen, dass jeder seine Stimme mit hinlänglicher Kenntniss 
der Sache, aus eigener freier Ueberzeugung, abgebe; sodann aus 
der Mehrheit der Stimmen das Konklusum herausziehen, und da
für sorgen, dass das Dekret oder Urtel diesem Konkluso gemäss 
abgefasst werde. 

Wie weit die Präsidenten ohne das Kollegium etwas verfügen können. 

§. 17. Die Präsidenten sind also in der Regel nicht berech
tigt, irgend eine Verfügung für sich selbst, eigenmächtig und 
ohne Zuziehung des Kollegii zu erlassen; viel weniger sollen sie 
sich im Kollegio selbst eines despotischen Ansehens anmaassen, 
den Räthen ihr freies Votum verschränken oder gar ihre Mei
nung gegen das Conclusum Collegii durchsetzen wollen. Ihnen 
kompetirt vielmehr dabei nur ihre Stimme gleich den übrigen 
Mitgliedern des Kollegii; doch soll, wenn in einer Sache gleiche 
Vota von beiden Seiten vorhanden sind, das Votum des Präsiden
ten den Ausschlag geben. 

l i e s t* r i p t vom 22. Juli 1815, betreffend das Votum decisivum des Dirigenten bei 
Gerichten die nur aus 2 Mitgliedern bestehen; f. zu 111. 8 §. 8. 

§. 18. E S steht jedoch nicht nur dem Präsidenten frei, hei 
Gelegenheit der Revision der Akten, Instiuktions- und Prozess
listen, Verfügungen und Excitatoria, welche bloss die Beschleu
nigung der Sache und deren Fortgang in dem eingeleiteten Wege 
zum Gegenstande haben, auch ohne Vortrag im Kollegio zu er
lassen; sondern er kann auch in Fällen, wo es darauf ankommt: 
wie eine Sache eingeleitet und betrieben werden solle, wenn er 
glaubt, dass der nach Mehrheit der Stimmen abzulassende Beschluss 
mit dem Sinne und dem Inhalte der Prozessordnung, oder sonst 
vorgeschriebenen Verfahrungsart, nicht übereinstimme, die Fas
sung des Konklusi darüber aussetzen, und die Sache auf eine 
deshalb mit Beifügung der Gründe und Gegengründe an die vor
gesetzte Behörde zu machende Anfrage richten. Auch ist es dem 
Präsidenten erlaubt, wenn ihm noch bei der Revision oder Unter-
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Zeichnung der beschlossenen Verordnungen entweder gegen die 
Fassung, und ob selbige der Meinung des Kollegii wirklich ge
mäss sei, Zweilei beifallen, oder ihm bei eigener Nachsehung der 
Akten, oder sonst Umstünde in facto vorkommen, die er für er
heblich hält, und die bei dem Vortrage im Kollegio übergangen 
worden ^ eine solche Sache in der nächsten Session, durch einen 
andern Rath, nochmals zum Vortrage bringen zu lassen. Dage
gen muss er sich in allen Fällen, welche Materialien und wirk
liche Entscheidungen streitiger Rechte betreffen, bei dem einmal 
gefassten Beschlusse des Kollegii schlechterdings beruhigen, und 
wenn er es nöthig findet, sein etwaniges abweichendes Votum 
schriftlich zu den Akten geben. 

§. 19. Wenn ausserhalb der Sessionstage Geschäfte vorfal
len, die eine schleunige Ausrichtung und Verfügung erfordern; 
so muss der Präsident nach Beschaffenheit und Wichtigkeit der 
Umstände, entweder eine ausserordentliche Zusammenkunft des 
Kollegii veranlassen, oder die Sache zum schriftlichen Votiren 
unter den gegenwärtigen Mitgliedern befördern. 

Vollziehung der Ausfertigungen. 
H. 20. In wie fern die im IN amen des Kollegii zu erlassen

den Verfügungen von dem Präsidenten allein oder auch zugleich 
von anderen Mitgliedern vollzogen werden, desfalls hat es bei der 
hergebrachten Observanz und Verfassung sein Bewenden. 

Subordinationsverhiiltnisse. 
§. 21. Alle Mitglieder und Subalternen des Kollegii sind in 

Amtssachen dem Präsidenten subordinirt, und daher schuldig, den 
Anweisungen desselben Folge zu leisten; die von ihm zugetheil
ten Verrichtungen unweigerlich zu übernehmen; ihm von ihrem 
Betragen und Verhalten dabei auf Frfordern Rechenschaft zu er-
theilen; Ermahnungen und Verweise von ihm anzunehmen, und 
solchen williges Gehör zu geben; und sich überhaupt gegen ihn, 
in allen Stücken, der einem Vorgesetzten gebührenden Achtung 
und Ehrerbietung gemäss zu verhalten. 

§. 22. Wenn daher auch ein Rath oder Subaltern des Kol
legii glauben sollte, dass der Präsident sich eines zu weit getrie
benen Ansehens und Autorität anmaasse; oder überhaupt die ihm 
vorgeschriebenen Pflichten und schranken seines Amtes über
schreite; oder dass er ihm für seine Person zu gegründeten Be
schwerden Anlass gebe; so muss er dennoch dadurch sich zur 
Verletzung der schuldigen Subordination, oder gar zur Widersetz
lichkeit gegen die Anordnungen des Präsidenten, nicht hinreissen 
lassen; viel weniger Andere zu eben dergleichen Unterfangen 
aufwiegeln. Es steht ihm aber frei, seine Anzeigen oder Be
schwerden dem Chef der Justiz in geziemenden Ausdrücken vor
zutragen; worauf er sodann die weitere Verfügung oder Vorbe
scheidung ruhig abwarten muss. 

4) Sorge für den ununterbrochenen Betrieb der Geschäfte. 
§. 23. Eine der Hauptbeschäftungen des Präsidenten ist die 

ihm obliegende Aufmerksamkeit auf den ununterbrochenen Betrieb 
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der bei dem Kollegio schwebenden Prozesse; mit welcher er da
für sorgen muss, dass dieselben in beständigem Gange erhalten, 
niemals liegen gelassen, und weder von den Parteien, noch von 
deren Bevollmächtigten, oder von den Instruenten und Referen
ten verscblennt werden. 

Instruktionslisten. 

H. 24. Um den Präsidenten in Stand zu setzen, dass er alle 
kurrente Sachen gehörig übersehen, und auf deren vorsehriits-
mässigen Betrieb Acht haben könne, sollen bei jedem Kollegio 
gewisse Instruktionslisten gehalten werden. 

§. 25. Die Listen müssen folgende Kolonnen haben: 
1) Namen der Parteien und Objekt des Prozesses; 
2) Namen des Decernenten; 
3) Namen der Rechlsbeistände oder Bevollmächtigten; 
4) Namen des Instruenten; 
5) Lage der Sache. 

Für jede Kolonne ist ein angemessener Platz zu bestimmen, und 
also, wie sich von selbst ergiebt, zu der fünften der beträcht
lichste Raum auszusetzen. 

§. 26. In diese Tabellen werden die Prozesse nach den 
Namen der Kläger eingetragen. Bei Kollegien, wo wegen ihres 
weitläufigen Jurisdiklionsbezirks die Prozesse sehr zahlreich sind, 
können sie, der Bequemlichkeit halber, in mehrere Volumina oder 
Bücher eingetheilt werden. 

§. 27. Sobald daher eine neue Klage einkommt, muss der 
Decernent die Sache in die Instruktionsliste eintragen, und alle 
darin weiter erfolgende Verfügungen und Fortschritte, so wie sie 
vorkommen, gehörig bemerken. Während der Zeit, da die Sache 
sich in den Iländen des Instruenten befindet, liegt es diesem ob, 
den Gang der Sache in der Liste nachzutragen. 

§. 28. Die Vermerke müssen kurz, jedoch verständlich, ge
schehen; und jedesmal, wenn die Sache einen von der Regel ab. 
weichenden Aufenthalt erleidet, muss die Ursache davon mit 
wenigen, doch deutlichen Worten, beigefügt werden. 

§. 29. Die Instruktionslisten müssen beständig auf dem 
Sessionstische liegen, und die Nachtragung in selbigen muss un
verzüglich ohne allen Zeitverlust geschehen. Der Instruent muss 
dieselbe in der Regel selbst besorgen; doch steht ihm frei, am 
Schlüsse jeden Termins den ihm zugeordneten Referendarius an
zuweisen, dass er, nach Maassgabe der auf das Protokoll abge 
fassten Resolution, das Erforderliche in der Liste nachtrage, und 
wie es geschehen, bei der Resolution bemerke. Auch die Decer
nenten müssen die Eintragungen in der Regel selbst verrichten, 
doch wird nachgegeben, dass bei grösseren Kollegien ein paar 
fleissige und akkurate Referendarien ernannt weiden mögen, de
nen jeder Decernent, sobald er ein in der Lage der Sache oder 
dem Fortgange des Prozesses etwas veranlassendes Decret ab ge
fasst hat, dasselbe zur ungesäumten, noch in der Session selbst 
zu besorgenden Eintragung zustelle. 
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§. 30. Die Instruktionslisten müssen paginirt, und mit einem 
Register, in welchem, auf den Namen eines jeden Mitgliedes, die 
von ihm als Decernenten oder lnstruenten zu bearbeitenden Sachen, 
mit Allegirung der Pagina der Liste, bemerkt sind, von der Re
gistratur verschen werden. 

Uebrigens bleibt eine Sache so lange in der Instruktionsliste, 
bis darin rechtskräftig erkannt ist. 

§. 31. Diese Inslruktionstabellen muss der Präsident den 
Nachmittag eines jeden Sessions- oder auch den folgenden Tag 
nachsehen; wo er nichts zu erinnern findet, bloss sein Vidi dabei 
vermerken; wo sich aber, besonders wegen Verzögerung der In
struktion, irgend einiger Anstand oder Bedenken hervorthut, den 
lnstruenten darüber vernehmen; denjenigen, welcher dabei einer 
Nachlässigkeit oder Unbetrjebsamkeit schuldig befunden wird, 
ernstlich zu seiner Pflicht anhalten; sobald aber der Anstand, 
oder die Ursache des Verzugs an den Parteien oder deren Bevoll
mächtigten, oder in der Sache selbst zu liegen scheint, die Akten 
auf die nächste Session durch den ordentlichen Decernenten zum 
Vortrage befördern, und sich, mit Zuziehung des Kollegü, alle 
ersinnliche Mühe geben, Mittel und Wege ausfindig zu machen: 
wie die Sache zusammengefasst; den etwa anscheinenden Ver
schleppungen der Parteien mit Nachdruck begegnet; die aus der 
Sache selbst entstehenden Verzögerungen gehoben; die Wahrheit 
auf die kürzeste und zuverlässigste Art heraus gebracht; und sol
chergestalt der Abschluss der Instruktionen möglichst, jedoch ohne 
Nachtheil einer gründlichen und vollständigen Entwickelung des 
Fakti, beschleunigt werden könne. 

§. 32. Am Schlüsse eines jeden halben Jahres müssen Ex
trakte ans diesen Listen, in Ansehung aller Sachen, welche seit 
länger als sechs Monaten von dem Tage an, da der erste Instruk
tionstermin abgehalten worden, unter der Instruktion begriffen 
sind, an den Chef der Justiz eingesendet werden. 

1) I S e s e r i p t vom 17. Juni 1817, betreffend die Einrichtung der Insiruktionslisten. 

Zur Erleichterung des Geschäftsganges wird das Konigl. Ober-Landesgericht 
Hierdurch von der fernern Einrichtung der nach dem Cirkular vom 1. Februar 1799 
vierteljährlich, nach der Verfügung vom 30. März 1806 aber nur jährlich, einzu-
reichenden Instruktions-Verzeichnisse entbunden. 

Dagegen bleibt es bei der Verfügung vom 30. Mär ; 180«, zufolge deren im 
September jeden Jahres die Prozeß- oder Instruktionslisten der überjährigen "pro-
zesse, deren Form und Zweck durch die Verordnung vom 3t. März 17,99 bestimmt 
ist, eingereicht werden müssen. 

Ter Iustizminister vertraut dem Eifer des Konigl. ^ber-Landesgerichts, daß 
diese Abänderung der Geschäfls-Kontrolle auf den Geschäftsgang selbst ohne Nach-
theil sein werde. Von dem Plästdio des Konigl. ^ber-Landesgerichts aber erwar« 
tet derselbe, daß dies durch unausgesetztes Revidiren der Akten für schnelle und 
zweckmäßige Betreibung der Prozesse sorgen werde, und bedarf es hierüber keiner 
specielleren Vorschriften, da die *§. 31 — 34. Tit. l l . Tbl. I. der A. G. £ . genügende 
Mittel zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes gewähren. 

(v. K. Ihrb. Bd. 10. S . 26.) 

2 ) S . übrigens wegen der jetzt einzureichenden Gefchäftsübclsiutcn und Tabellen, die im An« 
hange zu diesem Theil« abgedructten Verordnungen. 



§. 37. Amt der Präsidenten und Direktoren. 207 

§. 33. SO wie der Präsident sich durch dieses Mittel von 
dem gehörigen Betriebe der unter der Instruktion stehenden Pro
zesse von Zeit zu Zeit unterrichten kann und muss; so muss er 
eine gleiche Aufmerksamkeit auch auf diejenigen Sachen verwen
den, welche, nach abgeschlossener Instruktion, in der Registratur 
des Gerichts, oder bei dem Referenten befindlich sind; wobei er 
die Prozesslisten und Distributionsbücher zum Grunde zu legen hat. 

§. 34. Besonders muss der Präsident gegen Ende des Jah
res seine Aufmerksamkeit auf diejenigen Sachen, welche entwe
der noch im vorigen, oder in den ersten Monaten des laufenden 
Jahres ihren Anfang genommen haben, und noch nicht beendigt 
sind, verdoppeln; sich die Akten davon vorlegen lassen; dieselben 
allenfalls anderen Räthen des Kollegii, als den bisherigen Decer
nenten, zum Vortrage zuschreiben; dabei den Ursachen des Ver
zugs genau nachforschen; sie in den nach Hofe einzusendenden 
Prozesslisten gewissenhaft und unverholen anzeigen; übrigens aber 
die nöthigen Maassregeln zur ungesäumten Beendigung solcher 
veralteter Sachen, nach Vorschrift §. 31 . , mit dem Kollegio in 
Ueberlegung nehmen, und vorkehren lassen. 

5) Aufsicht über die Untergerichte. 
§- 35. Ueber die Untergerichte und deren Amtsführung 

müssen die Präsidenten ebenfalls mit möglichster Sorgfalt wachen; 
die über selbige einkommenden Klagen und Beschwerden, so viel 
es ihre übrigen Geschäfte zulassen, selbst prüfen; dass derglei
chen Beschwerden, und die darüber erstatteten Berichte, inglei
chen die in der Appellationsinstanz oder bei anderer Gelegenheit, 
von den Untergerichten einkommenden Akten von den Räthen, 
denen sie zum Vortrage zugetheilt sind, fleissig revidirt, sorgfältig 
geprüft, die dabei vorkommenden Mängel und Ausstellungen an 
gezeigt, und die nöthigen Weisungen darüber ertheilt werden, 
Sorge tragen; insonderheit aber, so oft es möglich, vornehmlich 
hei solchen Untergerichten, über welche die meisten Beschwer
den vorkommen, oder bei deren eingehenden Akten die meisten 
und wichtigsten Fehler bemerkt werden, Justizvisitationen ver
anlassen. 

§. 36» Damit auch arme Parteien, welche in ihren Rechts
angelegenheiten etwas suchen, anzeigen oder beschwerdeführend 
anbringen wollen, solches aber schriftlich abzufassen, wegen Man
gels der erforderlichen Kenntniss und Fertigkeit, nicht selbst im 
Stande sind, sich deshalb an unwissende und eigennützige Win
kelkonsulenten zu wenden, nicht verleitet werden mögen; so muss 
der Präsident, der Vorschrift des Tit. I. H. 16. gemäss, die Ver
anstaltung treffen, dass auch ausser den Sessionstagen einer oder 
etliche Referendarien in der Registratur des Gerichts gegenwärtig 
sind, welche dergleichen sich meldende Parteien mit ihrem An-
bringen zum Protokolle vernehmen, und solchergestalt die Sachen 
zu.weiterm Vortrage befördern können. 

6) Ueber Registratur und Kanzellei. 
§. 37. Auf Ordnung und regelmässigen Betrieb in den Ge

schäften der Registratur und Kanzellei p so wie auf vorschrifts-
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massige Verwaltung; der Deposital- und Sportulkassen, müssen 
die Präsidenten gleicliergestalt ihr ununterbrochenes Augenmerk 
richten. 

Dispensation 6er Präsidenten von Bearbeitung einzelner Sachen. 

§. 38. Da solchergestalt die Präsidenten für die Aufrecht
haltung der Ordnung bei dem Kollegio, und für den vorschrifls-
mässigen Betrieb aller Geschäfte desselben vorzüglich haften 
müssen; und Se. Königliche Majestät sich deshalb an sie halten 
werden; so müssen sie der vollständigsten und gewissenhaftesten 
Ertüllung dieser ihrer vorgeschriebenen Pflichten ihre ganze Zeit 
und Aufmerksamkeit widmen; und sollen dagegen sich mit Bear
beitung einzelner Sachen und Angelegenheiten, als Decernenten, 
Instruenten oder Referenten, zu befassen nicht verbunden sein. 

Urlaubsgesuche. 

§. 39. Es ist ihnen also auch nicht, erlaubt, sich von dem 
Orte, wo das Kollegium seinen Sitz hat, ohne Vorwissen und 
Genehmigung des Chefs der Justiz, auf längere Zeit, als von ei
ner Session zur andern, zu entfernen; viel weniger die Verrich
tungen ihres Amts einem Andern zu übertragen. 

Veror t lnungr , feie EttHeilung fees Urlaubs betreffend, vom 16. Dezember 1827, §. 6.; 
f. zu III. 3. §. 9. 

Stellvertretung. 

§. 40. Wenn der Präsident, durch Krankheit oder andern 
Zufall, sein Amt zu versehen auf eine kurze Zeit verhindert wird; 
so muss der zweite Präsident oder Direktor, in so fern derglei
chen vorhanden, oder, bei deren Ermangelung, der Vorsitzende 
Rath seine Stelle vertreten. Ist aber im Voraus abzusehen, dass 
die Verhinderung eine längere Zeit dauern werde; so muss davon 
sofort an den Chef der Justiz berichtet, und dessen Anordnung, 
wegen einstweiliger Verwaltung des Postens, abgewartet werden. 

§. 41. Alles, was in Vorstehendem von den Pflichten und 
Befugnissen der Präsidenten verordnet worden, gilt auch von den
jenigen Kollegien, wo die Vorgesetzten nicht den Titel eines Prä
sidenten, sondern eines Direktors, oder eine andere dergleichen 
Benennung führen. 

Von dem zweiten Präsidenten oder Direktor. 
§. 42. An Orten hingegen, wo zwei Präsidenten, oder ein 

Präsident und ein Direktor bestellt sind, müssen die im Vorste
henden beschriebenen Obliegenheiten und Verrichtungen, nach 
der hergebrachten Verfassung des Kollegii, und nach dem Gut
finden des Chefs der Justiz, unter sie vertheilt werden. 

Verpflichtung. 
§. 43. Die Präsidenten und Direktoren sollen hei dem An

tritte ihres Amtes mit nachstehendem Eide belegt werden. 
Ich . . . schwöre zu Gott dem Allmächtigen und Allwissenden 

einen leiblichen Eid, dass, nachdem ich zum Präsidenten (Di-
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rektor) des . . . KollegH bestellt worden, ich zuvörderst Sr. Kö
niglichen Majestät von Preussen, meinem allergnädigsten Herrn, 
getreu, gehorsam und gewärtig sein; Höchstdero Bestes und 
Interesse aus allen Kräften suchen und befördern, Schaden und 
Nachtheil aber nach meinem äussersten Vermögen hindern und 
abwenden will. 

Ich gelobe und schwöre ferner? mich den in den Gesetzen 
und in der Prozessordnung beschriebenen Pflichten und Oblie
genheiten eines Präsidenten mit möglichstem Fleisse und Eifer 
zu unterziehen; jeder männiglich prompte und rechtschaffene 
Justiz zu administriren, und darauf, dass solches auch von An
deren geschehe, unablässig Acht zu haben; mich besonders der 
Armen und Unterdrückten gegen übermächtige und ungerechte 
Widersacher treulich und standhaft anzunehmen; für die Auf-
rechthaltung der Ordnung in dem Kollegio und bei den Ge
schäften desselben unermüdet zu wachen; einen jeden zu seiner 
Pflicht mit Nachdruck anzuweisen; allen Unordnungen und 
Missbräuchen ernstlich zu steuern; die mir suhordinirten Justiz-
bedienten unter beständiger Aufsicht zu halten; die einzusen
denden Konduitenlisten treu, gewissenhaft, und der Wahrheit 
völlig gemäss zu führen; und mich von Beobachtung aller die
ser Pflichten durch kein Ansehen der Person, durch kein In
teresse, durch keine Leidenschaften oder andere Nebenabsich
ten, hindern und abhalten zu lassen. 

So wahr etc. etc. etc. 
Anh. §. 445. Der von den Präsidenten und Direktoren 

bei dem Antritte ihres Amtes abzuleistende Diensteid ist 
folgender: 

Ich . . . schwöre zu Gott dem Allmächtigen und All
wissenden einen leiblichen Eid, dass, nachdem ich zum 
Präsidenten {Direktor) des . . . bestellt ivOrden, Seiner 
Königlichen Majestät von Preussen, meinem allergnä
digsten Herrn, ich treu und gehorsam sein, alle mir 
vermöge meines Amtes obliegenden Pflichten gewissen
haft und genau erfüllen, auch mich davon durch kein 
Ansehen der Person, keinen Vortheil, keine Leiden
schaften oder andere Nebenabsichten abhalten lassen will. 

Ferner schwöre ich, allen Fleiss anzuwenden, dass 
die Gerechtigkeit nach Vorschrift der Gesetze gehand
habt, und jedermann schnelle und unparteiische Justiz 
administrirt werde. 

Insbesondere gelobe ich, sämmtliche mir subordinirte 
Justizbediente in beständiger Aufsicht zu halten, und 
unermüdet dahin zu sehen, dass ein jeder derselben den 
ihm obliegenden Amtspflichten schuldiges Genüge leiste. 

Endlich schwöre ich, in allen Fällen, wo es die 
Dienstverfassung erfordert, strenge Verschwiegenheit 
zu beobachten, und mich in allen Stücken so zu verhal
ten, wie es einem rechtschaffenen Königlichen 

wohl ansteht und gebührt. 
So wahr mir Gott helfe durch Jesum Christum. 

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 14 
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siegen des bei Abnahme dieses Eides, so wie dller von 
Jttstixoffixianten zu leistenden Diensteide, xu beobachten
den Verfahrens, sind die Vorschriften der Verordnung 
vom 26*ten Oktober 1799 %u befolgen. 

1) C i r k u l a r - V e r o r d n u n g vom 36. Oktober 1799, §. 1—6. «ebst Anlage, be
treffend die Vorhaltung bei Diensteiden. 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen lc. :c. 
Thun kund und fügen hiermit zu wissen: Nachdem über die bei Eideslei-
(hingen obwaltenden Mißbräuche mancherlei Klagen geführt worden, so 
haben Wir Allerhöchfisclbst auf diesen für die Wohlfahrt des Staats sehr 
wichtigen Gegenstand Unsre besondere Aufmerksamkeit gerichtet. 

Damit nun für die Zukunft allen nachtheiligen Folgen möglichst vor-
gebeugt werde, welche aus unnöthiger Vervielfciltiguug der Eidesleistungen 
oder dem Mangel der erforderlichen Feierlichkeit entstehen können; so finden 
Wir nöthig, durch gegenwärtige Verordnung folgendes festzusetzen: 

* . 1. 
Die bisher üblich gewesenen Formulare der Amts- und Diensieide 

müssen kürzer und zweckmäßiger eingerichtet werden. Es darf darin von 
dem zu Vereidenden ein Mehreres nicht gefordert werden, als was er bei 
pfiichtmäßiger Anstrengung seiner Kräfte zu leisten im Stande ist, so daß 
jede Verpflichtung, deren Befolgung an Unmöglichkeit gränzt, sorgfältig 
vermieden werden muß. 

§ 2 . 

Zur Verhütung einer unnöthigen Wiederholung der Diensteide müssen 
die Formulare so gefaßt werden, daß sie die von jedem Ofnzianten, nach 
Verschiedenheit seines Berufs, zu beobachtenden Amtspflichten dergestalt im 
Allgemeinen enthalten, daß zugleich auf die jetzt und in der Folge bei vor-
fallender Veränderung in den Dienstverhältnissen zu erhaltende Instruktion 
Bezug genommen wird, und es daher keiner erneuerten Vereidung bedarf, 
wenn dem Ofstzianten in demselben Departement, durch Versetzung oder 
weitere Beförderung/ ein neuer Wirkungskreis angewiesen wird. 

§ . 3 . 

Nach diesen Vorschriften müssen wegen jeder Klasse von Ofstzianten 
die Formulare der Diensteide von den vorgesetzten Behörden revidiret und 
verbessert werden.") 

M. 
Bei solchen Ofstzianten, von welchen man nach ihrer Erziehung uud 

Bildung mit Sicherheit nicht voraussetze« kann, daß sie von dem Zweck, 
der Wichtigkeit und den Folgen eines Diensteides hinlängliche Kenntnisse 
haben, muß ihnen bei der Vorladung zur Verpflichtung ein gedrucktes For-
mular der dieser Verordnung beigefügten Vorhaltung zugefertigt, auch vor 
der Eidesleisiuug Nachfrage gehalten werden, ob dessen Inhalt von ihnen 
reiflich erwogen worden, damit wenn dieses nicht geschehen sein sollte, die 
Vorhaltung nachgeholt werden kann. 

§. 5. 

Die Eidesformel muß jedem Ofstzianten vor der wirklichen Eidesleistung 
zum Durchlesen zugestellt oder vorgelesen werden. I n so fern darin auf 

•) S . die nachfolgende C. O. vom 5. November 1833. 
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eine besondere Instruktion oder gesetzliche Vorschriften wegen der zu beob-
achtenden Amtspflichten Bezug genommen wird, muß Erkundigung ringe-
zogen werden, ob der zu Vereidende sich von deren Inhalt hinlcingliche 
Kenntniß verschafft habe, und nöthigenfalls die Vereidung so lange ausge-
setzt werden, bis dieses bewirkt worden. 

§.6. 
Der bisherige Gebranch, dem Schwörenden den Diensteid durch einen 

Sekretärin»« stückweise vorlesen und von ersterem in'gleicher Art nachsagen 
zu lassen, muß so viel möglich abgestellet, und die Eidesformel dem Schwö-
renden eingehändigt werden, um sie selbst langsam und vernehmlich abzule-
sen. Nur iu den seltenen Fällen, wo der Schwörende Geschriebenes nicht 
mit der erforderlichen Fertigkeit lesen kann, muß Vorlesung und Nach-
sprechung erfolgen, jedoch dafür gesorgt werden, jede Unverständlichkeit zu 
vermeiden, und nicht durch unzeitiges Abbrechen der Worte, den Sinn zu 
verdunkeln. 

(Die folgenden §§. betreffen die gerichtlichen und Zeugeneide.) 

Vorhaltung bei Diensteiden. 
Der Dieusteid ist bestimmt, den Schwörenden feierlich angeloben zu 

lassen, daß er in trener Wahrnehmung seines Amtes und strengster Er: 
füllung der ihm obliegenden Pflichten nicht allein den Vorschriften der Ge-
setze, sondern auch der innern Stimme seines Gewissens überall Folge leisten 
wolle. Die Erinnerung, diesen Eid geleistet zu haben, soll und wird jeden 
rechtschaffenen Mann bewegen, die übernommenen Verbindlichkeiten nicht 
allein so zu erfüllen, wie er es vor seinem Landesherr« uud den vorgesetzten 
Behörden, sondern auch wie er es vor dem höchsten Nichter verantworten 
kann. Wer seiner eidlichen Zusage stets eiugedenk bleibt, wird auch baun, 
wenn kein anderer Zeuge als fein eigenes Gewissen gegen ihn auftreten 
könnte, jeder Gelegenheit zur Versuchung widerstehen und sich durch Meu-
schenfurcht, Parteilichkeit, Gewinnsucht oder andere uulautere Absichten nicht 
abhalten lassen, überall mit unerschütterlicher Rechtschaffenheit zu haudeln. 

Bei jeder Eidesleistung wird Gott angerufen, den Meineid zu strafen 
und die genaue Befolgung der übernommenen Verpflichtung zu belohnen. 
Die festelleberzeugung von der göttlichen Allwissenheit, Allgegenwart, Ge-
rechtigkeit und Allmacht muß jeden abhalten, sich Vernachlässigungen seiner 
angelobten Dienstpflicht zu erlauben, vielmehr auch die kleinste Abweichung 
von der erhaltenen Instruktion auf das sorgfältigste zu verhüten. 

Wer sich solchergestalt als ein gewissenhafter redlicher Diener des K'ö-
nigs beträgt, und mit unwandelbarer Treue unermüdeten Diensteifer ver-
bindet, kann sich des göttlichen Segens und unausbleiblicher Belohnung in 
dieser oder jener Welt versichert halten, wird auch bei jeder Gefahr oder 
Widerwärtigkeit den Trost und die Beruhigung genießen, die nur allein 
ein unverletztes Gewissen gewähren kann. Auf gleiche Art wird auch von 
Seiten der vorgesetzten Behörden derjenige stets rühmlichst ausgezeichnet 
werden, dessen Dienstführung zeigt, daß er sich bei jeder Gelegenheit feinem 
eidlichen Angelöbnisse gemäß beträgt, und sich dadurch würdig macht, dem 
Landesherrn zur weitern Beförderung oder sonst zu erwartenden Gnaden-
bezeugung empfohlen zu werden. Dahingegen haben diejenigen, welche die 
feierlich beschwornen Dienstpflichten vernachlässigen, oder sich so weit verge-
hen, der ihnen ertheilten Instruktion freventlich entgegen zu handeln, außer 
der allgemeinen Verachtung, auch die in den Gesetzen den pflichtvergessenen 
Offizianten angedroheten harten Strafen zu gewärtigen, welche nach Ver, 
hältniß des beträchtlicheren oder geringeren Verfchuldeus, ohne Nachsicht 
und Ansehen der Person, an ihnen unausbleiblich werden vollzogen werden. 

(N.C.C..T. X. S.2663.) 
14* 
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2) C O . vom 5. November 1833, wegen der Dienst- und Bürgereide. 

Auf den Bericht des Staatsministerillms vom 4. v. M. bestimme Ich, 
daß der Eid aller unmittelbaren und mittelbaren Zivilbeamtcn des Staats 
(§.68. Tit. 10. Thl. II. A. L. R.) in Zukunft dahin abgeleistet werden soll: 

Ich N. N. schwöre zu Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, 
daß, nachdem ich zum . . . des . . . bestellt worden, Seiner Königli-
che« Majestät von Preußen, meinem allergnädigsten Herrn, ich un-
terthänig, treu und gehorsam sein und alle mir vermöge meines Amts 
obliegende Pflichten nach meinem besten Wissen und Gewissen genau 
erfüllen will, so wahr mir Gott helfe u. f. w. 

I n Beziehung auf die Diensteide der mittelbaren Staatsdiener tritt diesem 
Formular »»abgeändert diejenige Eidesnorm hinzu, mittelst welcher sie sich, 
den vorgeschriebenen Bestimmungen u»d deu spezielle» Verhältnissen gemäß, 
dem unmittelbaren Dienstherr» z» verpflichten haben. Zugleich verordne 
Ich, daß der Bürgereid dahi» abgeleistet werden soll: 

Ich N. N. schwöre zu Gott, den, Allnlächtigeu und Allwissenden, 
daß Seiner Königlichen Majestät von Preußen, meinen» Allergnä-
digsten Herrn, ich unterthä»ig, treu u»d gehorsam sein, meinen Vor
gesetzte« willige Folge leiste», meine Pflichte» als Bürger gelvisse»-
haft erfülle» und zun» Wohl des Staats nnd der Gemeine, zu der 
ich gehöre, «ach allen meinen Kräften mitivirken will, so wahr lnir 
Gott helfe u. s. lv. 

Hiernach sind sämn»tliche Diensieide, so wie die in der G. S . für 1831 
S . 33. und 1832 S . 184 und 187. angegebenen Eidesformularc abzuändern. 
Vorsiehende Besti»nn»u»g ist durch die G. S . bekannt zu »lachen. 

(G. S . S . 291.) 

3) a. C O . vom 10. Februar »835, betreffend die Verpflichtung der Beamten, welche in 
eine andere Amtswirksamkeit treten. 

Auf die Anfrage des Staatsminisieriums vom 24. v .M. , die Dienst-
eide betreffend, setze Ich fest: daß der Beamte, der entweder in seinen, bls-
herigen Ressort eine anderweitige Amtswirksa»nkeit erhält, oder zu eine»»» 
andern Verwaltuugszweige übergeht, auf de» früher von ihm geleisteten 
Diensteid zu verweisen ist, dabei aber schriftlich oder zum Protokoll zu er-
klären hat, daß er sich bei Uebernahn,e des neuen speziell zu benennenden 
Atntes durch den zuvor abgeleisteten Eid für alle feine neuen An,tsverhält-
nisse eidlich verpflichtet erachte. Ich überlasse den» Staatslninisieri»», hier-
nach weiter zu verfügen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 471.) 

b. R e s e r i p t vom 15. Mai »83Z, zur Erläuterung der vorstehenden Cabinetsordre. 

Auf den Bericht vom I. d. M. 
über die bei Anwendung der Allerhöchsten C. D. vom 10. Februar d. I., die 
Diensteide der Beamten betreffend, e»»tstaudenen Zweifel 

wird dem Königl. Ober.Landcsgericht eröffnet, daß in den Fällen, 
wo ein Auskultator zum Referendarius, und ein Assessor oder Stadt-^ustiz. 
rath, zum Oberlandesgerichtsrath ernannt wird, 

allerdings eine Veränderung der Amtswirlsainkeit eintritt, und daher auch in den« 
selben die Allerhöchste C, £>. vom I0ten Februar d. I . Anwendung findet, 

(v. K. Ihrb. Bd. 45. S. 471.) 

4) R e s k r i p t vom 28. Juli 1834, nebst © . © . vom 17. ejd., daß von den Beamten 
außer dem Diensteide ein besonderer Huldigungseid nicht zu leisten fei. 

Der Iustizminister ist durch den Bericht des Konigl. Ober-Landesgerichts vom 
4. Jun i c , 

betreffend den Gebührenanfatz für Leistung von Homagialeiden, 
veranlaßt worden, des Königs Majestät von der dort bestehenden abweichenden 
Verfassung, nach der die Beamten außer dem Diensteide auch noch den Huldigungs« 
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cid zu leisten haben, Anzeige ui machen. Durch die darauf an das Königs. S taa ts -
misterium ergangene, abschriftlich beiliegende Allerhöchste C. O. vom 17. d. M . 
(Anl. a.) ist diese Einrichtung abgeschafft worden. Das Königl. Dber-Landesgericht 
hat daher für die Zukunft sich hiernach zu achten, und sind keine Gebühren für 
Abnahme des Homagii bei Vereidigung der Beamten in Ansatz zu bringen, auch 
die noch ausstehenden niederzuschlagen. 

Berlin, den 28. Ju l i 1834. 

Ich bin mit dem Antrage des Iustizministers Mühler im beigehenden 
Berichte vom 26. v . M . , auf Abänderung des in der Marienwerderschen 
Regierllugs-Instruktion vom 21. September 1773, bei Ableistung der Dienst« 
eide vorgeschriebenen Verfahrens,' einverstanden, da die Diensteide nach ei-
nem und demselben Formular abzuleisten sind. Insofern daher dieses Ver-
fahren, nach welchem äuf den abgelegten Diensteid noch ein besonderer 
Huldigungseid geleistet wird, nicht blos bei der Justizverwaltung, sondern 
auch bei den übrigen Dienstbehörden angewendet wird, autorisire Ich die 
einzelneu Ministerien, jedes in feinem Ressort, die Abschaffung des Homa-
gialeides für die Beamten zn verfügen. 

Teplitz, den 17. Ju l i 1834. 
(v. K. Ihrb . Bd . 44. S . 103.) 

D r i t t e r T i t e l . 

Von dem Amte der Räthe bei den Justizkollegien. 

Bestallung. 

§. 1. XJie Räthe bei den Justizkollegien sollen aus der 
Zahl der daselbst angesetzten Assessoren und Referendarien, wel
che sich zu dergleichen wichtiger Bedienung, auf die im nachfol
genden Titel umständlich beschriebene Art, durch mehrjährige 
Uebung und ausgestandene scharfe Prüfung gehörig qualificirt 
haben, genommen, und Sr. Königl. Majestät von dem Grosskanz
ler vorgeschlagen werden. 

Wege» des RangverHältnisses und der Uniform der Räthe bei den Obergmchten; f. die Zu» 
sähe zu III. 1. §. 1. 

Allgemeine Pflichten. 

§. 2. Die den Räthen obliegenden Pflichten sind theils all
gemeine, welche sie in ihrem ganzen Betragen in- und ausser
halb ihres Dienstes, und bei allen Geschäften desselben wahr
nehmen müssen; theils besondere, welche sie bei jeder von den 
verschiedenen Amts Verrichtungen zu beobachten haben. 

in ihrem Amte; 

§. 3. Zu ihren allgemeinen Pflichten gehört hauptsächlich 
ein rechtschaffener und lebhafter Eifer für die Beförderung einer 
Gott gefälligen, prompten, soliden und unparteiischen Justiz; ver
möge dessen sie ihr äusserstes Bestreben dahin richten müssen, 
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dass einem jeden ohne Unterschied des Standes, Ranges oder 
Vermögens, gleiches Recht widerfahre; die Unschuld und Armuth 
gegen Bosheit, Gewalt und Uebermuth nachdrücklich geschützt; 
und den Vorschriften der Gesetze überall der schuldige Gehor
sam geleistet werde. 

§. 4. Sie müssen sich also auch der vollkommensten Un. 
Parteilichkeit befleissigen, und sorgfältig Acht haben, dass durch 
sie niemandem, wer es auch sei, aus Vorsatz oder Verschulden, 
Gewalt und Unrecht geschehen möge. Vor allen Bestechungen, 
sie haben Namen wie sie wollen, und unter welchem Verwände 
sie auch versteckt werden möchten; ingleichen vor allen Leiden
schaften, die auf eine kaltblütige Unparteilichkeit in ihren Ur
theilen und Verfügungen einen nachtheiligen Einfluss haben könn
ten, müssen sie sich äusserst hüten; eben so wenig aber auch 
aus Leichtsinn, Uebereilung oder Fahrlässigkeit, die gewissenhafte 
Beobachtung der Gesetze und ihrer Pflichten verabsäumen. 

ausserhalb desselben. 

§ . 5. Auch ausserhalb ihres Amts müssen sie sich eines 
anständigen, gesitteten und regelmässigen Lebenswandels befleissi
gen; nicht nur grober, ihr Amt entehrender Ausschweifungen 
sich enthalten; sondern auch ihr ganzes Betragen Anderen zum 
Muster der Redlichkeit, Uneigennützigkeit, Verträglichkeit und 
aller übrigen bürgerlichen und christlichen Tugenden dienen lassen. 

§. 6. Auch in ihrer häuslichen Oekonomie müssen sie sich 
der Ordnung und Regelmässigkeit befleissigen, und vor Schulden-
machen sorgfältig hüten. Sollte es mit einem Rathe bei der 
Justiz, den Präsidenten mit eingeschlossen, so weit kommen, dass 
er, durch das Zudringen seiner Gläubiger, auf einen Indult, eine 
Behandlung, oder die Rechtswohlthat der Vermögensabtretung 
zu provociren genöthigt würde; oder dass sein Schuldenwesen 
zur Konkurseröffnung sich anliesse; oder dass Personalarrest ge
gen ihn verhängt werden müsste; so kann er seine Justizbedie-
nung nicht ferner beibehalten, sondern es muss bei Sr. Königl. 
Majestät auf seine Entlassung angetragen werden. 

1) V e r o r d n u n g ' vom 28. Februar 1806, betreffend die Verkümmerung der Besoldun» 
gen ic. §. 8 —14 , betreffend das Verfahren gegen diejenigen Beamten, welche ihre Gläubiger 
durch unerlaubte Mittel zum Kreditgeben verleiten; f. zu I. 24. §. 108. 23.1. S . 374. 

2) a. Vergl. C O . vom 21. Februar 1823, betreffend das Verfahren bei den auf admi-
nisirativem Wege erfolgenden Dienstentlassungen der Beamten, mit Ausschluß der richter> 
lichen Beamten; und 

b. C . O . vom 16. August 1826 und 4. September 182?, 5. Dezember 1834 und 31. Otto-
ber 183-5, betreffend die unfreiwillig« Pensionirung der Beamten; s. zu 1. 33. §. 24. Anh. §. 252. 

c. R e s k r i p t vom 8. Juni 1837, betreffend die unfreiwillige Pensionirung richterlicher 
Beamten wegen Dienstunfähigkeit. 

Das Königl. Ober-Landesgericht hat in dem Berichte vom 19. v. M. angefragt: 
ob auch richterliche Beamte durch unfreiwillige Pensionirung ihres Amtes 
entlassen werden können, oder ob hierzu jedesmal und unter allen Umstän-
den oder nur bei der Entlassung wegen mangelhafter Dienstführung und 
moralischer Gebrechen eine gerichtliche Untersuchung und richterliches Urtheil 
erforderlich ist, oder dieses bei der uufteiwilligen Pensionimng und Entlassung 
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wegen physischer und geistiger Unfähigkeit entbehrlich und durch ein einzulei-
tendes Disziplinarverfahren erledigt werden darf? 

Die Veantwortung dieser Frage ergiebt sich aus dem Pensionsreglement vom 30. 
April 1825. Dasselbe bestimmt das Verfahren in Betreff der Pensionirung aller 
Civil Staatsdiener und verordnet im §. 18. ganz allgemein: 

Findet dagegen die vorgesetzte BeHorde die Entlassung wegen eingetretener 
Dicnstunfähigkeit nöthig, und die Bewilligung einer Pension nach den Vor-
schriften dieser Veroidnung motivirt, so sind von derselben die ihren Antrag 
bedingenden Gründe ausführlich auseinander zu setzen und der betreffenden 
oberste» Verwaltungsbehörde einzuberichten. 

Der §. 20. schließt jeden Rekurs an die Gerichtsbehörden wegen der erfolgenden 
Pensionirung aus. Es unterliegt daher keinem Zweifel, daß, sobald ein richterlicher 
Beamter durch physisches Unvermögen und körperliche Gebrechlichkeit oder durch 
Schwächung der Geisteskräfte und der intellektuellen Thätigkeit dienstunfähig ge-
worden ist, die Pensionirung desselben auch wider feinen Willen nach Im Vor
schriften des Pcnsionsreglements erfolgen kann. 

Hierin ist durch die Allerhöchste C. £>. vom 16. August 1826 nidjtS geändert 
worden. Sie bezieht sich nur auf das Verfahren gegen Beamte, die, ohne wegen 
physischer Gründe zur Pensionirung geeignet zu fein, wegen mangelhafter Dienst-
führuug und moralischer Gebrechen mit Pension entlassen werden sollen, weil die 
Kassation nicht eintreten kann, 

(v. K. Ihrb. Bd. 49. S . 484.) 

SuborJinationsverhältni'sse. 

§. 7. Alle von den Präsidenten oder Vorgesetzten des Kol-
legii ihnen zugetheilte Arbeiten müssen sie willig übernehmen, 
fleissig und unverdrossen ausrichten; vornehmlich aber den Sessio
nen ordentlich beiwohnen, ohne erhebliche Ursache keine dersel
ben verabsäumen; falls sie aber daran wirklich verhindert wären, 
dem Präsidenten davon geziemend Anzeige machen. 

Urlaubsgesuche. 

§. 8. Ohne Vorbewust und Genehmigung desselben müssen 
sie sich von dem Orte, wo das Kollegium seinen Sitz hat, nie
mals über Nacht entfernen; viel weniger ordentliche Reisen in 
der Provinz unternehmen. 

§. 9. Wenn sie eine Reise ausserhalb der Provinz zu thun 
haben; so müssen sie sich ebenfalls zuerst bei dem Präsidenten 
melden; demselben die Ursachen und Nothwendigkeit dieser Reise 
vorlegen; ihn ersuchen, die nöthigen Anstalten zu treffen, dass 
durch ihre Abwesenheit der Gang und Betrieb der Geschäfte nicht 
leiden möge; sich von ihm ein Attest darüber ertheilen lassen, 
und selbiges an den Chef der Justiz einsenden; von welchem sie 
alsdann die weitere Vorbescheidung zu erwarten haben. 

Anh. §. 446. Die als Mitglieder eines Krimiüalkollegii 
angestellten Justizkommissarien, welche Reisen ausserhalb 
der Provinz ^ jedoch innerhalb der Königlichen Staaten vor
nehmen wollen, bedürfen dazu nur der Erlaubnis» de* ih
nen vorgesetzten Präsidenten. 

1) <?» ©• vom 17. Dezember 1799, betreffend die ErtHeilunz des Urlaubs zum Besuch au«> 
ländischer Bäder. 

Seine Königliche Majestät von Preußen :c. u. haben wahrgenommen, 
daß das seit verschiedenen Jahren zur Mode gewordene Besuchen fremder 
Bäder und Gesundbrunnen auch unter den Offizianten immer mehr und 
mehr einreißt. AUerhöchstdieselben sind nun zwar weit entfernt, denjenigen, 
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welche dieser Heilmittel zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit wirklich 
bedürfen, solche zu versagen, dagegen aber ist es Seiner Majestät ernstlicher 
Wille, daß dem steigenden Mißbrauche derselben zu Nebenabsichten, worun-
ter der S t a a t überhaupt und der Dienst ins besondere leidet, Eilihalt ge-
schehe. 3» dem Ende befehlen S i e , daß hinführo keinem Offizianten die 
Erlaubniß ertheilt werden soll, ein fremdes Vad oder fremden Gesundbrun-
nen zu besuche«, der nicht von einem approbirten Arzte ein glaubwürdiges 
Zeuguiß beibringt, daß solches zu Wiederhersielluug seiner Gesundheit noth-
wendig, nnd daß ein einheimisches Vad nicht eben so geschickt dazu sei. 
Sämmtliche Etatsminister und Departements.-Chcfs sollen die ihnen unter-
geordneten Offizianten in vorkommenden Fällen hiernach bescheiden, der 
Etatsminister Graf von'der Schnlenburg als Chef des Medizinal-Depar-
tements aber soll durch das £>ber=ColIegiiim rnedicura uttd Saniiatis sammt« 
liche Aerzte von den Eigenschaften nnd Wirkungen der einheimischen Bäder 
Uttd Gesundbrunnen unterrichten, und dieselben anweisen lassen, ihren P a -
tienten den Gebrauch derselbe» in dazu sich eignenden Fällen vorzüglich zu 
empfehlen, besonders aber die für die Offiziauteu vorgeschriebenen Atteste 
auf deu Grund des obigen Unterrichts gewissenhaft nur dann auszustellen, 
wenn sie, ihrer pflichtmäßigen Uederzeuguug nach, von dem Gebrauche eiu-
heimischer Heilungsanstalten sick nicht die gehörige Wirkung versprechen können. 

(N.C.C. T. X S 2695. No. 71. de 1799.) 

2) n. C O . vom 28. März 1808, betreffend die Bestimmung, daß bei Beurlaubungen der 
Beamten aus länger als vier Wochen, nur die Hälfte des Gehalts gezahlt werden soll. 

Für das Militair ist der Grundsatz angenommen, daß bei Veurlau-
bungen auf längere Zeit, als vier Wochen, denjenigen Offiziers, die auf 
Urlaub gehen, während desselben nur die Hälfte ihres Gehalts gewährt 
wird, insofern sie sich nicht selbst in der Lage finden, auf den vollen Betrag 
Verzicht leisten zu können. Dieser Grundsatz soll auch bei allen Hof-, Mili-
tair- und Civilbeamten, die Urlaub nehmen, vom 1. April d. I . in Anwen-
düng kommen, und zwar so, daß der temporell angeordnete Prozent-Abzug 
nicht statt findet, sobald jene Beschränkung eintritt. 

(Act. des Iustizm. Gen. II. 5o. 20. Fol I.) 

b. R e s k r i p t vom 22. Oktober 1822, betreffend die Anwendung der vorsiehenden C. O. 

Der Königl. Regierung wird zur Bescheidung auf Ihre Anfrage in dem Be-
richte vom 6. d. M., eröffnet, wie die Allerhöchste C. £>. vom 28. März 1808 dahin 
auszulegen ist, daß in Fällen, wo Civilbeamte auf nicht längere Zeit, als vier 
Wochen beurlaubt sind, ein Besoldungsabzug nickt statt findet; bei Beurlaubungen 
über vier Wochen aber nur während der überschießenden Zeit und nicht für die 
Sauer des Urlaubs ein Abzug von der Besoldung zu machen ist, dergestalt, daß 
während der ersten vier Wochen der Beurlaubung die Besoldung jedesmal ohne 
Abzug gezahlt wird. Dabei kann es gar keinen Unterschied machen, ob der Urlaub 
von Anfang an auf einen Zeitraum von mehr als vier Wochen erstreckt oder aber 
auf diese Zeit beschränkt und nach deren Ablauj verlängert worden ist. 

(v. K. Annalen, Bd. 0. S . 845.) 

c R e s k r i p t vom 2. August 1810, betreffend die Nichtanwendung der C. O. vom 28. 
März 1808 bei Beurlaubungen zu Badereisen Behufs WiederhersteUung der Gesundheit. 

Wir haben durch eine, unter dem 27. Jul i d. I . erlassene C. £). festzusetzen ge
ruhet , daß die Verfügung vom 28. Mär; 1808, nach welcher die Hof-, Militair-
und Civilbeamten, bei Reisen mit Urlaub über vier Wochen, nur die Hälfte ihres 
Gehalts erhalten sollen, in den Fällen eine Ausnahme leiden soll, wenn der Urlaub 
zu einer Reise ins Bad, zur Wiederherstellung der Gesundheit nachgesucht, das 
letztere durch gehörig qualifizirte ärztliche Atteste nachgewiesen, und in dieser zugleich 
die Zeit der unumgänglich nothwendigen Abwesenheit ausgedrückt wird, und machen 
Euch solches zur Nachricht und Achtung hierdurch bekannt. 

(Mathis Bd*9. S . 246. Abschn. 1. und Hoffmanns Revertorium Thl. 1. S . 314.) 
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3) a. M i n i s t e r i a I - V e r o r « I n i i n g vom is. Dezember 18M, betreffend die Nach, 
fuchxng und Ertheilung des Urlaubs siir Iustizbeamte. 

Obwohl die Verpflichtung der Beamten der Justiz zu Reisen, 
/,sei es im Dienste oder in eigner Angelegenheit," 

die Erlaubniß ihrer Vorgesetzten einzuholen, durch das Landrecht und die Gerichts-
ordnung im Allgemeinen vorgeschrieben ist, so fehlt es doch an ausreichenden Be-
stimmungen und Regeln für die Nachsuchung und Ertheilung derselben, so daß 
auch nicht überall gleichmäßig und mit gebührender Strenge verfahren wird. 

Um diesem Mangel abzuhelfen, zugleich aber schon bestehende Festsetzungen in 
Erinnerung zu bringen, und aus der Sache Ungewißheit und Schwierigkeit zu enU 
fernen, verordnet der Iustizminister, wie folget: 

§. 1. 
Urlaubsgesuche sollen in der Regel schriftlich angebracht werden, und den Zweck 

der beabsichtigten Reise, den Or t , wohin sie gerichtet ist, die Maaßregeln/ welche 
für die Stellvertretung genommen oder zu nehmen sind, und, mit Ausnahme der 
Dienstreisen, wenn die darauf zu verwendende Zeit im Voraus sich nicht bestimmen 
läßt, die Dauer der Abwesenheit enthalten. 

§. 2. 
I n Privat-Angelegenheiten wird die längste Urlaubszeit auf acht Wochen 

festgesetzt. 

§.3. 
Bei Amtsgeschäften ist die Entfernung zwar'an diese Einschränkung nicht ge

bunden, sie wird vielmehr von dem größeren oder geringeren Umfange oder dem 
Zwecke der Arbeit bedingt, es sind aber dennoch die sonstigen Obliegenheiten des 
Offizianten zu berücksichtigen, besonders wenn er im Dienste allein gestellt ist, oder 
wenn seine längere Vertretung Hindernisse findet. I n solchem Falle wird ein 
pflichtmäßiges Ermessen die für die Abkürzung oder künftige Fortsetzung des Ge< 
fchäfts zu nehmende Entfchießung leicht herbeiführen. 

§. 4. 
Die Vorgesetzten der Behörden müssen darauf halten, daß Mitglieder, welchen 

auswärtige Aufträge gegeben sind, in der Zeit der Abwesenheit wechseln, damit die 
Vertretung möglich und bei Kollegien der kollegialische Velband durch die Anwe-
senden erhalten werde. 

§.5. 
Richter, welche im Amte allein stehen, bedürfen keiner Erlaubniß zu Dienst-

reisen. 

§. 6. 
Die Vorgesetzten der Landeskollegien haben die Vorschrift der A. G. O. Thl. III. 

Tit. 2. § . 3 9 , welche ihnen die Verpflichtung auflegt, sich von dem Orte, wo das 
Kollegium seinen Sitz hat, ohne Vorwiffen und Genehmigung des Chefs der Justiz 
auf keine längere Zeit, als von einer Sitzung zur andern, zu entfernen, genau zu 
befolgen, jedoch soll bei Amtsgeschäften die Anzeige über den Zweck der Reise, die 
mögliche Dauer derselben und die Vertretung im Dienste genügen. 

§• 7. 
Den im §. 5. bezeichneten richterlichen Personen wird in eigner Angelegenheit 

eine dreitägige Entfernung ohne Urlaub gestattet, wenn die Veranlassung sehe drin-
gend, der unmittelbare Vorgesetzte nicht in der Nähe und für die Wahrnehmung 
des Amtes gesorgt ist. 

§. 8. 
Den Subalternen, den Referendarien und Auskultatoren, den Iustizkommissa-

rien, den Notarien und den Advokaten wird, zu Reifen im I n - und Auslande, 
von dem unmittelbaren Obern der Urlaub ertheilt. 
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§.9. 

Die Präsidenten der Obergerichte geben ihn den Mitgliedern derselben, wenn 
sie die Landesgränze nicht überschreiten, den Dirigenten der untergeordneten Ge-
richte und allen übrigen ihrer Aufsicht anvertrauten Richtern. 

§. 10. 

Dagegen müssen die Mitglieder der Landeskollegien bei Reifen ins Ausland 
die Bewilligung des Chefs der Justiz erbitten, und ihren Gesuchen muß ein Zeug-
niß des Präsidii, welches seiner Seits die Genehmigung und wegen der Stellver« 
tretung die erforderliche Auskunft enthält, beigefügt werden. 

§. 11. 
Die Vorgesetzten der untergeordneten Gerichte werden bei Beurlaubung der 

Mitglieder in eigenen Geschäften auf einen vierzehntägsgcn Zeitraum beschränkt. 

§. 12. 
Eine Beurlaubung auf längere Dauer muß durch den Beamten, der ihrer be

darf, bei dem Präsidio des vorgesetzten Obergerichts nachgesucht, und der Antrag 
muß durch eine Bescheinigung des Dirigenten, daß demselben von Seiten des 
Dienstes nichts entgegenstehe und für die Stellvertretung gesorgt sei, begründet 
werden. 

§. 13. 
Vor Erthcilung eines Urlaubs ist die Wahrnehmung des Amts während der 

Abwesenheit zu regullien. und die Nothwendigkeit der Entfernung nicht nur über-
Haupt, sondern auch in Ansehung der Zeit derselben, oder der Nutzen, welcher für 
den Nachsuchenden daraus hervorgehen kann, pflichtmäßig zu prüfen. 

§. 14. 

Die Erlaubniß ist zu verweigern, wenn in Privatgeschäften durch Bevollmäch« 
tigung der Zweck erreicht werden kaun. 

§. 15. 
Bei Reisen zur Wiederherstellung der Gesundheit muß der Krankheitszustand 

durch ärztliche Bescheinigung dargethan werden. 

§. 16. 
Es wird in Erinnerung gebracht, daß Beamte, welche ein fremdes Bad be-

suchen wollen, durch ein medizinisches Attest nachweisen müssen, daß das fremde 
Bad zur Wiederherstellung der Gesundheit nothwendig und kein einheimisches eben 
so geschickt dazu sei. 

(Anhang zum A. 8. R. §. 124.) 

§.17. 
Bei Beurlaubung außer dem Dienste, auf längere Zeit als vier Wochen, wird 

den Offizianten nur die Hälfte ihres Gehalts gewährt, insofern sie sich nicht selber 
in der Lage befinden, um auf den vollen Betrag desselben Verzicht leisten zu können. 

(Allerhöchste C. O. vom 28. März 1808.) 

§. 18. 
Von dieser Vorschrift findet nur dann eine Ausnahme statt, wenn der Urlaub 

zu einer Reife ins Bad zur Wiederherstellung der Gesundheit nachgesucht, das 
letztere durch gehörig qualifizirte Atteste nachgewiesen, und in diesen zugleich die 
Zeit der unumgänglich nöthigen Abwesenheit ausgedrückt wird. 

(Allerhöchste C. O. vom 27. Jul i 1810.) 

§. 19. 
Der, welcher die Erlaubniß zur Reife ertheilt, ist bei eigner Verantwortlichkeit 

verpflichtet, wegen des Gehaltsabzugs Anordnungen zu treffen. 
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§. 20. 

<W die Besoldung für die Zeit der Abwesenheit schon erhoben, so wird der 
Abzug bei der nächsten Gehaltszahlung gemacht, oder es wird die Erstattung des 
zu viel Empfangenen auf andere Weise eingeleitet. 

§. 21. 
Wenn Umstände eintreten, welche eine längere als achtwöchcntliche Abwesenheit 

(§. 2 ) außer dem Dienste unerläßlich fordern, so soll, mit Ausnahme der vom 
Staate nicht besoldeten Beamten und der Krankheitsfälle, die Erlaubniß des Justiz-
Ministers eingeholt werden. 

§. 22. 

Der Tag der Rückkehr wird den unmittelbaren Vorgesetzten in der Regel 
schriftlich angezeigt. 

§. 23. 

Eigenmächtige Ensernung oder Verlängerung der Urlaubszeit ohne vorher er-
halten« Genehmigung, oder ohne erhebliche Ursachen, soll als Uebertretung der 
Subordination gebührend geahndet werden. 

(Kriminalrecht §. 355 und 356.) 
(v. K. Ihrb. Bd. 25. S . 96.) 

b. R e s e r i p t vom 19. Februar 1818 und 30. November 1831, betreffend die Nachsuchung 
und Ertheilung de« Urlaubs für Iustizkommissarien. 

Der Iustizminister kann die Zweifel/ welche sich das Königliche Dber-Landes-
gtlicht nach seinem Berichte vom 27. v. M., 

hinsichtlich des Verfahrens bei Urlaubsgesuchen der Iustizkommissarien und 
Notarien, 

macht, bei näherer Zusammenstellung der gesetzlichen Vorschriften nicht gegründet 
finden. 

Die Iustizkommissarien und Notarien gehören znr Kategorie derjenigen Staats-
diener, deren allgemeine Obliegenheit das Preußische Landrecht Thl. ll. Tit. 10. 
§. 68. sqq. bezeichnet, und auf welche mithin auch die Disposition des §. 92. I. a. 
Anwendung findet, wornach kein Beamter den zur Ausübung seines Amts ange-
wiefenen Wohnort ohne Vorwiffen und Genehmigung seiner Vorgesetzten ver-
lassen darf. 

Diese Vorgesetzten sind für die bei den Landesjustizkollegien angestellten Justiz« 
kommissarien die Präsidenten; für die den Stadtgerichten überwiesenen aber, zunächst 
die jedesmaligen Direktoren dieser Gerichte. 

Alles dieses folgt aus den Vorschriften der A. G. D. Thl III. Tit. 2. §. 21 und 
40., Tit. 7. §. 8. und Tit. 8. §. 5 und 8., und jedes Bedenken erledigt sich, sobald 
man erwägt, da^ die gedachten Beamten zu dem Inbegriff der Iustizbedienten 
gezählt weiden müssen, welche das Gericht bilden, be> welchem sie ihre Funktionen 
ausüben. 

Wendet man die obigen gesetzlichen Principien auf die von dem Iustizkom-
missarius W. gefühlte Beschwerde an, so erscheint solche völlig ungegründet, und 
bestätigt nur zu sehr, daß der W. entweder seine Subordinationsverhältnisse nicht 
kennt, oder geflissentlich die Schranken seiner Befugnisse, so wie der dem Dingen-
ten des Stadtgerichts schuldigen Achtung zu überschreiten trachtet. Von dem ver-
nünftigen Ermessen eines jeden Gerichtsvorgesetzten läßt es sich erwarten, daß er die 
bei ihm angebrachten Urlaubsgesuche eben so wenig zu sehr diffikultiren, als solche 
zum Nachtheil des Dienstes zu nachgiebig erleichtern, und insbesondere in Betreff 
der Iustizkommissarien und Notarien, auf ihre mannigfachen Verbindungen mit 
dem Publikum außerhalb des Gerichtssitzes, Rücksicht nehmen werde. 

Der Chef der Justiz hat es — im gerechten Vertrauen gegen die Präsidenten 
und Gerichts-Direktoren — daher auch niemals nöthig erachtet, jenes Ermessen 
durch spezielle Vorschriften ni vinkuliren, oder die Förmlichkeiten der Beurlaubun« 
gen zu weit auszudehnen. Dahingegen wird er es aber auch nie gestatten, daß sich 
ein Iustizbedienter diesen Förmlichkeiten wlllkührich entziehe, und wenn der W., 
bei einer zehntägigen Entfernung von dem Gerichtssitze nach Berlin, sich mit einer 
bloßen Anzeige begnügt, und die Anzeige ohne Adhibirung des geordneten Stempel-
papierS eingereicht hat; so hat er die festgestellte Disciplin«- uns Stcmpelstrafe 
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vollkommen verdient, und sich durch verweigerte Bezahlung derselben die ihn ge-
troffenen weiter« Folgen selbst beizumessen. 

Das König!. Dber-Landesgericht wird angewiesen, denselben auf seine diesfall-
sige Beschwerde — den oben entwickelten Grundsätzen gemäß — zu bescheiden, und 
auf diesen, zu ungebührlichen Anmaßungen und fortgesetzten Kontestationen mit 
dem Gerichts-Dirigenten sehr geneigt scheinenden Iustizbcdienten ein vorzügliches 
Augenmerk zu haben. 

Berlin, den 19. Februar 1818. 
(v. K. Ih rb . Bd. 11. S . 33.) 

Dem König!. Ober-Landesgerichte wird auf die Anfrage in dem Berichte vom 
8. d.M. eröffnet, daß Iustizkommissarien, welche in Dienstangelegenheiten Reisen 
unternehmen, dazu keines Urlaubs bedürfen. Die Verordnung vom 16. Dezember 
1824 bestimmt §. ?., daß sie nur zu Reisen in eignen Angelegenheiten einen Urlaub 
bei der vorgesetzten Behörde nachsuchen sollen. Die vorgesetzte Behörde, bei welcher 
dergleichen Urlaubsgesuche anzubringen sind, ist für die Iustizkommissarien das 
kompetente Ober Landesgericht, weil die Iustizkommissarien bei mehreren Gerichten 
fungiren, und häufig mit ihrem Amte auch das des Notars vereinigen. DaS 
Ober-Landesgericht, bei dem die Anträge auf Bewilligung des Urlaubs für einen 
Iustizlommissarius eingehen, wird alsdann allenfalls nach Rückfrage bei den Ge« 
richten, wo der Iusiizkommissarius am meisten beschäftigt ist, bestimmen, ob und 
unter welchen wegen der Vertretnna getroffenen Anordnungen der Urlaub zu er-
theilen sei, und den Gerichten, welche hiervon Kenntniß haben müssen, Mitthei-
lung machen. 

Bei Dienstreisen der Iustizkommissarien ssenügt es, wenn dieselben dem Gerichte 
am Orte, welcher ihnen zum Domicil angewiesen ist, vor ihrer Abreise anzeigen, 
daß sie in Dienstangelegenheiten verreisen, wohin sie reisen und wie lange ihre Ab-
Wesenheit wahrscheinlich dauern werde. Sollte die Abwesenheit mehrere Tage dauern, 
so müssen sie zugleich anzeigen, daß und wie sie wegen der Verwaltung ihrer Ge-
schäfte für die Dauer ihrer Abwesenheit gesorgt haben. 

Nach diesen Grundsätzen ist die Bescheidung des Iusiizkommissarius N. N. zu 
N. N. unter dem 21. Dezember 1827 und 20. Juni c. ergangen, und modifizirt sich 
hiernach das Refcript vom 19. Februar 1818 (Jahrb. Bd. 11. S . 33.), worauf das 
Königl. Dber-Landesgericht Bezug genommen hat. 

Die Anlage des obigen Berichts erfolgt anbei zurück. 
Berl in, den 30. November 1831. 

(v. K. Ih rb . Bd. 38. S . 391.) 

c. R e s e r i p t vom 17. Mai 1832, betreffend die Nachsuchung und Eltheilung des llrlaubs 
an Patrimonialrichter. 

Auf die Vorstellung vom 24. v. M. wird Ihnen eröffnet, daß Sie offenbar 
Ihre Stellung zu dem Königl. Dbcr-Laudesgerichte in Paderborn verkennen, wenn 
Sie annehmen und auszuführen suchen, daß die allgemeinen gesetzlichen Bestim-
mungen wegen Nachsuchung des Urlaubs von Seiten der Untergerichtsbeamten, 
und insbesondere auch die Verordnung vom 16. Dezember 1824 auf Matrimonial-
richt« keine Anwendung leiden, und Sie daher als solcher nicht nöthig haben, bei 
dem Ober-Landesgerichte den Urlaub nachzusuchen. Das A. 8. R. enthält zwar im 
17. Titel des 2ten Theils keine Bestimmung über den vom Patrimonialrichter bei 
dem Ober-Landesgerichte nachzusuchenden Urlaub, dort ist aber auch nur überhaupt 
von dem Verhältniß der Gerichtsherren zum Staat und zu ihren Iustizbeamten 
die Rede; die Verhältnisse der Letzteren zum Staat und den von diesem eingesetzten 
Iustiz-Aufsichtsbehörden sind dagegen nach den Bestimmungen des A. L. R. Thl. ll. 
Tit. 10. und der A. G. £>. zu beurtheilen, und zwar um so mehr, als sie nach dem 
Gutachten der Gefetzkommifsion vom 10. Juli 1802 und dem Rescripte vom 5. Au-
gust ej. a. (Rabe's Sammlung Bd. 7. S . 195.) sogar den unmittelbaren Staats-
deamtcn gleich zu achten sind. Nach §. 92 und 93. Tit. 10. Thl. ll. des A. 8. R. 
wird wegen der Verpflichtung der Beamten, den Urlaub zu Reisen bei ihren Amts-
vorgesetzten nachzusuchen, auf die für jede Klasse von Beamten vorgeschriebenen 
besondern Gesetze und Amts-Instruktionen verwiesen. Als solche sind für die Justiz-
beamten — wenn sie auch nicht bei einem Königl. Gerichte angestellt sind — die 
A. G. O. und namentlich Thl. lll. Tit. 8. §§. l. 8.14. für die Untergerichtsbeamten, 
so wie die Verordnung des Justiz.Ministerii vom 16. Dezember 1824 zu erachten 
und nach den vorerwähnten Bestimmungen des A. 8. R. von jedem Beamten genau 
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zu befolqen. Das Verhältniß der Patrimonialrickter zu ihren Gerichtsherren nach 
den Bestimmungen der §§ .37 -48 . Tit. 13. Thl. I. des A. 8.R. , und die den letz-
leren obliegende Vertretungsverbindlichkeit macht es aber auch nothwendig, daß die 
Justitiarien, und insbesondere diejenigen, welche am Sitze des Gerichts wohnen, 
und sich auf die Justizverwaltung bei diesem Gericht kontraktmäßig beschränkt 
haben, den Urlaub zu ihren Reisen zuerst bei dem Gerichtsherrn nachsuchen, und 
sodann die erfolgte Bewilligung desselben und der vorgeschlagenen Vertretung dem 
Dber-Landesgericht nachweisen, und bei diesem um eine gleiche Bewilligung bitten. 
Hiernach haben Sie sich künftig genau zu achten, und den zu den Pfingstferien 
gewünschten Urlaub nachzusuchen. Das Königl. Ober-Landesgericht zu «Paderborn 
ist übrigens angewiesen worden, Ihre von dem Gerichtsberrn genehmigte Vertre-
tung durch den Referendarius R. zu gestatten, wenn dagegen sonst nichts zu er-
inner» ist, als daß dem Assessor N. dadurch die Direktion des Gerichts entzogen 
wird. Die eingereichte Resolution vom c v. M . erfolgt zurück, 

(v. K. Ihrb. Bd. 39. S . 382.) 

h) a. K e s e r i p t vom ». November 1829, betreffend die Verwendung des Stempels zu 
Ullaubsgcfuchcil und Ertheilungen. 

Sämmtliche Königliche Gerichtsbehörden werden hierdurch angewiesen, darauf 
zu acktcn. daß zu Urlaubsgesuchen und resp. Ertheilungen jederzeit die Stempel-
tarif-Positionen^Gesuche und Ausfertigungen in Anwendung gebracht weiden, indem 
die letztgenannte Tarif. Position die Verwendung des 15 Sgr. Stempels ausdrück-
lich auch als Regel vorschreibt, und nur nach bestimmten Kriterien die Abweichun-
gen davon dem pfiichtmäßigen Ermessen der Behörden überläßt. 

(v. K. Ihrb. Bd. 34. S . 474.) 

l). R e s e r i p t vom 27. Juli 1823, betreffend die Kostensreiheit der llrlaubsbewilligungen. 

Dem Königl. Dber.Landesgericht wird auf die Anfrage im Berichte vom IG. d. M . 
hiermit eröffnet, daß der Iustizminister es nicht angemessen findet, für die, von den 
Präsidien der Obergerichte oder den Dirigenten der Untergerichte zu ertheilenden, fchrift-
lich ausgefertigten Urlaubsbewilligungen, Gerichtskosten in Ansatz zu bringen und 
von den Uilaubsnachsuchenden einzuziehen. Es sind daher künftig dergleichen 
schriftlich ausgefertigte Urlaubsbewilligungeu kostenfrei, jedoch auf dem erforderli-
che« Stempel, zu ertheilen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 42. S . 138.) 

§. 10. Bei allen solchen Gelegenheiten, wo ein Rath des 
Koliegii entweder in seinen eigenen, oder auch in seinen Amts
geschäften, es sei inner- oder ausserhalb der Provinz, zu verrei
sen genöthigt ist, muss derselbe, wenn während der Zeit seiner 
vermuthlichen Abwesenheit Termine vor ihm anstehen, dem Prä
sidenten davon besonders Anzeige machen; dieser aber muss da
für sorgen, dass ihm dazu ein anderes Mitglied des Koliegii sub-
stituirt, und dieses den Parteien von Amts wegen bekannt gemacht; 
auch dieselben, wenn sie sich melden, an den Substituten gehö
rig verwiesen werden. 

1) Vergl. in Betreff der eigenmächtigen Cubstitution A. L. R. l. 13. §. 41. u. f. 

2) C O . vom 10. Februar 1825, betreffend die Anzeige von der Einberufung eines Beam» 
ten zur Landwehrübung. 

Es sind Fälle vorgekommen, daß Verwaltungsbeamte, welche als Land-
wehr-Ofsiziere zur Uebung einberufen worden sind, von dieser Einberufung 
ihrer Behörde nicht unverzüglich Anzeige gemacht und dadurch in die Ve r -
tretung ihres Amtes, während ihrer Abwesenheit, Schwierigkeiten veran-
laßt haben. 

Um diesen Nachtheil künftig zu verhüten und den Civilbehörden die 
nöthige Zeit zu gewähren, sich, auch für den Fall der Unentbehrlichkeit eines 
Beamten in seinem Dienste, wegen seiner Entbindung von der Landwehr-
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Uebung mit dem Brigadier zu einigen, sollen die Landwehr-Brigaden den 
Regicrungen jedesmal von den einzuberufenden Verwaltungs-Beamten ein 
namentliches Verzeichniß so zeitig als möglich einsenden, und hat das Kriegs-
Ministerium ihnen diese Bestimmung zur Achtung bekannt zu machen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 25. S . 247 ) 

Vermeidung altes Konnexionen mit Parteien und Justizkommissarien. 

§. 11. Die Räthe der Justizkollegien müssen sich ferner 
aller Konnexionen und vertrauten Umgangs mit den Parteien, 
welche vor dem Kollegin zu rechten, oder sonst etwas zu suchen 
haben, ingleichen mit den zur Prozesspraxis bei dem Kollegio 
angesetzten Justizkommissarien, enthalten; von ihnen, ausser den 
zu den Instruktionen und Informationseinziehungen bestimmten 
Tagen und Zeiten, keine Visiten annehmen, oder dergleichen bei 
selbigen ablegen; und sich mit ihnen, ausserhalb dieser Amtszu
sammenkünfte, in anderen Privatgesellschaften, über ihre Sache 
und Gesuch in keine Unterredung oder Kontestationen einlassen. 

§. 12. Alles Katbgebens oder sonsliger Einmischungen in 
die Privathandel und Angelegenheiten Anderer müssen sie sich 
gänzlich enthalten; wenn aber entweder sie selbst, oder jemand 
der Ihrigen bei einem Prozesse interessirt sind, dieses dem Prä
sidenten sofoit getreulich anzeigen; sich dabei keines Voti an-
maassen; vielmehr, wenn dergleichen Sachen in dem Kollegio 
vorkommen, sich sofort entfernen, und während des Vortrages 
derselben abtreten. 

Enthaltung des Voti in ihren und der Ihrigen Rechtssachen. 

§. 13. Jedes Mitglied eines Justizkollegii oder Gerichts muss 
in Sachen seiner Ehegattin und solcher Parteien, mit denen er 
in auf- oder absteigender Linie, oder bis zum vierten Grade der 
Seilenlinie verwandt oder verschwägert ist, sich seines Stimm
rechts und aller übrigen Einmischungen gänzlich enthalten. In 
weiteren Graden, bis zum sechsten mit eingeschlossen, ist ihm 
zwar sein Votum nicht gänzlich benommen; doch kann er da
durch, wenn die Stimmen getheilt sind, zum Besten seines Ver
wandten niemals den Ausschlag geben. 

1) S- §• 40. des Anhanges zu I. 2. §. 143., wonaa>, wenn die Sache bei einem Untergerickte 
schwedt, und der Richter im fünften oder sechsten Grade der Seitenlinie mit einer Partei venvantt 
oder verschwägert ist, derselbe dadurch zur Ausübung seines Amts nicht unfähig wird, jedoch reku» 
sirt werden kann, in weirern Graden der Verwandtschaft aber auf die Retusation keine Rücksicht 
zu nehmen ist, (entnommen aus dem Reftripte vom 18. September 179?.). 

2) K e s c r i i l t fem 22. Juli 1815, betreffend die Enthaltung der Entscheidung in Sachen, 
bei denen Mitglieder des Gerichts inlerefsiren; s. zu l. 2. §. 143. 

5) a. I t e s c r i p t vom ». Mai 1815, betreffend die Unsiatthaftigkeit der Annahme eines 
Testaments durch einen mit dem Testator verwandten Richter. 

Auf die mittelst Berichts vom 21. v. M. geschehene Anfrage: 
ob es auf Gültigkeit eines schriftlich und versiegelt üdergebenen Testaments 
Einfluß habe, wenn der Richter, dem solches übergeben worden, mit dem 
Testirer dergestalt verwandt oder verschwägert ist, daß er sich wegen dieses 
Verhältnisses nach Vorschrift der A. G. £>. Thl. l. Tit. 2. §. 143. und I&1.1II. 
Tit. 3 H. 13. aller Einmischungen in einer Rechtssache enthalten soll? 

wird dem König!. Ober-Landesgericht eröffnet, daß, da das Kollegium selbst die 
Sache für zweifelhaft hält, und daher über den im Bericht angezeigten Fall fünf* 



$.17. Amt der Rathe bei den Iustizkollegien 223 
tig wohl Streitigkeiten erregt werden können, es für rathsam zu achten ist, den 
Testator, wenn er noch lebt/ von einem andern gehörig besetzten Gerichte nochmals 
persönlich über die beabstchtie Testamentifikation vernehmen zu lassen, und dadurch 
allen ferneren Einwendungen gegen die Gültigkeit des in Frage stehenden Testa-
ments vorzubeugen. 

Das Kollegium hat deshalb das Erforderliche zu verfügen, und wird übrigens 
von dessen Anzeige in Gemäßhe t des §. 2. des ersten Anhangs zum A. L. R. zum 
Behuf der Legislation dienlicher Gebrauch gemacht werden. 

(v. K. Ihrb. Bd. 5. S . 3.) 

b. R e s e r i p t vom 23 Dezember 1823, betreffend die U»z»l̂ sf>gkcit der Aufnahme ron 
Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit durch einen mit den kornrahirenden Parteien verwandten 
Richter. 

Dem Königlichen Ober-Landesgericht wird auf die mittelst Berichts vom 8. 
d. M gethane Anfrage: 

ob bei nahen Verwandtschaftsverhältnissen zu den tontrahirenden Theilen der 
Richter rechtsgültige Verhandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit vornehm 
men kann, 

hiermit zum Bescheid ertheilt, daß die Vorschrift der A. G. O. Thl. l l l . Tit. 3. §. 13. 
in Verbindung mit Tit. 8. §. 5. ihrem Zwecke gemäß, auf alle Gegenstände der ge, 
richtlicheu Verwaltung zur Anwendung gebracht werden muß, «nd es zj« bedenklich 
sein würde, von der allgemeinen Regel hierunter abzuweichen, da es stch nicht be-
rechnen läßt, wie weit sodann die Ausnahme führen könnte. Ob und in wie weit 
für den konkreten Fall eine Nichtigkeit daraus entspringe, hängt davon jederzeit ab, 
ob die Stimme des mitvotirenden gesetzlich rekustrten Mitgliedes bei dem gefaßten 
Beschlusse einen Ausschlag gegeben hat, oder nicht. Hiernach wird denn auch die 
Einmischuug des Iustizraths N. in die Bestätigung des von dem Geheimen-Kom. 
merzienrathe R. mit seinem Sohne geschlossenen Kaufvertrags beurtheilt werden 
müssen, und bat sich das Kollegium darnach zu achten. 

(v. K. Ihrb. Bd. 22. S . 190.) 

§. 14. Wenn ein Mitglied eines Kollegii oder Gerichts, als 
Verwandter oder Freund vorn Hause, Familienangelegenheiten 
besorgt, z. B. Pnvaterbtheilungen regulirt, Ehepakten oder Testa
mente abgefasst, Vergleiche gestiftet hat u. s. w., und es entsteht 
darüber in der Folge ein Prozess; so muss er sich darin eben so, 
wie in dem Falle des §. 12. 13., auch wenn ihm sonst der Grad 
der Verwandtschaft nicht entgegen stünde, keines Voli, oder irgend 
einer andern Ausübung seines richterlichen Amts anmaassen. 

§. 15 In Fällen, wo der Rath eines Kollegii nach den Vor
schriften §. 12. 13. 14. sich seines Voti enthalten muss, ist er 
dennoch nicht befugt, die Instruktion als Konsulent, Rechtsbei-
sland oder Bevollmächtigter zu betreiben. JNur wenn der Pro
zess die Ehegattin, Eltern, Kinder oder Geschwister betrifft, kann 
ihm gestattet werden, Informationen für deren Rechtsbeistand 
oder Bevollmächtigten aufzunehmen und Schriften zu verfertigen. 

§. 16 Sollte es sich lagen, dass ein Mitglied des Gerichts 
mit einem dabei zur Prozesspraxis angesetzten Justizkommissarius 
in auf- oder absteigender Linie, oder als Bruder oder Schwager 
verwandt wäre; so muss der Vorgesetzte des Kollegii darauf se
hen, dass ein solches Mitglied in keiner durch diesen Juslizkom-
missarius bearbeiteten Sache zum Decernenten; Iiistruenten oder 
Referenten bestellt werde. 

§. 17- Wenn der Rath dergleichen Verbindungen zwischen 
ihm und einer prozesssührenden Partei, oder dem derselben 
assistirenden Justizkommissarius, oder das bei der Sache selbst 
für ihn obwaltende Interesse, nicht anzeigt, oder wohl gar laug-
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net; so soll der Präsident die Sache;, auf Anmelden des Gegen
theils , sofort selbst gehörig untersuchen; und wenn dabei die 
Angabe gegründet befunden wird, dem Rathe nicht nur alle fer
nere Theilnehmung daran, und alles Votiren nachdrücklich unter
sagen; sondern auch dem Chef der Justiz von dem Vorfalle und 
den Umständen desselben Bericht erstatten: damit nach Bewand-
niss des Grades vom Verdachte, den eine solche Gerichtsperson, 
durch die unterlassene Anzeige, oder gar abgeläugnete Angabe 
dieser ihrer Verbindung mit einer solchen prozessführenden Par
tei, oder ihres dabei habenden Interesse, gegen ihre Redlichkeit 
und Unparteilichkeit rege gemacht hat, das weitere verfügt wer
den könne. 

Pflicht der Verschwiegenheit. 
§. 18- Sämmtliche Räthe müssen über alle im Kollegio vor

kommende Angelegenheiten, besonders über ihre eigene sowohl, 
als über die Vota der anderen Mitglieder, in streitigen Rechts
sachen, ein gewissenhaftes Stillschweigen beobachten; die ihnen 
zugekommenen Akten, Dokumente Schriften und Eingaben sorg
fältig verwahren; selbige weder von den Ihrigen, noch von Frem
den lesen lassen; am allerwenigsten aber die ihnen zugetheilten 
Arbeiten und Geschäfte Anderen übertragen, oder deren Meinung, 
Rath und Gutachten darübe? privatim einholen. 

C O. vom 21. November 1833, betreffend die AmtZvetschwiegenHcit der Beamten. 
Obgleich Gesehe und Dicnsiinsirllltionen den öffentlichen Beamten Ver-

schwiegenheit über Gegenstände ihres Amtes zur Pflicht machen, so habe Ich 
doch mißfällig in Erfahrung gebracht, daß diese Pflicht ans den Augen ge-
setzt, über dergleichen Gegenstände, ohne amtliche Veranlassung, mündliche 
und schriftliche Mittheilungen gemacht und solche selbst zur Publizität ge-
bracht worden. Eine solche Verletzung der gesetzlichen Vorschriften ist nicht 
länger zu dulden; das Staatsministerium hat daher diese Mißbräuche abzu-
stelle», und zu veranlassen, daß die Departements-Chefs nicht nur ihren un-
tergeordncten Behörden und Beamten die im Interesse des Dienstes uner-
läßliche Verschwiegenheit wiederholend und ernstlich einschärfen, sondern anck 
die geeigneten Anordnungen treffen, um die genaue Beobachtung derselben 
zu sichern und die Propalation amtlicher Verhandlungen zu hiudcru. Die 
Departements?Chefs haben auf die Befolgung dieser für die Beamten aller 
Kategorien geltenden Vorschrift mit Ernst und Sorgfalt zu halten, die 
Beamten, welche dieselben verletzen, unnachsichtlich zur Verantwortung und 
Bestrafung zu ziehen und Mir anzuzeigen, damit sie, dem Befinden nach, 
neben der verwirkten Strafe ohne Pension aus dem Dienste entfernt werden. 

(G. S . S . 237.) 

Nebeiibedieniingen. 

§. 19. Da die Räthe der Justizkollegien ihre ganze Zeit und 
Aufmerksamkeit einer treuen und prompten Besorgung ihrer Amts
geschäfte zu widmen schuldig sind, und zu dem Ende durchge 
hends mit auskömmlichen Salarien versorgt werden sollen; so 
müssen sie ohne Genehmigung des Präsidenten, und ohne Erlaub-
niss des Chefs der Justiz, keine Nebenbedienungen annehmen; 
viel weniger sich mit Besorgung der Privat- und aussergerichtli
chen Angelegenheiten der Parteien, mit Konsuliren in Prozess-
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Sachen, wenn selbige gleich bei anderen Gerichten schweben, oder 
sonst mit dergleichen zerstreuenden Nebengeschäften abgeben. 

Besondere Pflichten. 

§. 20. Die besondern Pflichten der Räthe bei den Justiz
kollegien sind von vierfacher Art: 

1. Die Besorgung der Instruktionen bei Prozessen, in der 
Qualität von Assistenten. 

II. Die Abwertungen der Instruktionen selbst, in der Qualität 
von Instruenten. 

III. Das Dekretiren, oder der mündliche Vortrag der einge
kommenen schriftlichen Vorstellungen und Anzeigen, und 
die Abfassung der Verfügungen darauf. 

IV. Das Referiren, oder die Ausarbeitung der Relationen und 
L'rtel, über die zum Erkenntnisse gediehenen Rechtssachen. 

I. Der Assistenten. 
§. 21. I. In denjenigen Fällen, wo eine Partei , Statt sich 

einen Bevollmächtigten oder Rechtsbeistand unter den Jusliz-
kommissarien selbst zu wählen, um die Zuordnung eines Assisten
ten von dem Richter bittet (TM. I. Tit. III. §.14. u. f.); muss 
ein solcher Assistent, er sei ein Mitglied des Gerichts oder nur 
ein dabei angestellter Referendarius, die am angeführten Orte 
ertheilten, und in der Folge den Justizkommissarien noch näher 
zu ertheilenden Vorschriften gehörig beobachten. Von einem sol
chen Juslizkommissarius unterscheidet er sich hauptsächlich nur 
darin, dass er keiner Vollmacht von seiner auch abwesenden 
Partei bedarf; sondern seine Legitimation bloss durch die von 
ihm zu haltenden Manualakten, und die darin liegenden Infor
mationsprotokolle, Korrespondenzen u. s. w., begründet wird. 

€?. O. vom 29. Mai 1833, daß d>< in Prozessen der Partei zugeordneten Stellvertreter fei' 
ner Vollmacht bedürfen; f. zu I. ». §. 20. 

II. Der Instruenten. 
§ . 22. II Bei den wirklichen Instruktionen der Prozesse 

müssen die Instruenten den Hauptendzweck der ganzen Prozess
ordnung: 

dass nämlich die Wahrheit der hei einem Rechtsstreite zum 
Grunde liegenden, oder zur richtigen Beurtheilung desselben 
gehörigen Thatsachen so genau und vollständig, als es nur ir
gend die Natur der Sache verstattet, zugleich aber auch mit 
dem mindest-möglichen Zeit- und Kostenverluste für die Par
teien, eruirt und ausgemittelt werden solle, 

unablässig vor Augen haben. 
tz. 23- So wie sie desfalls überhaupt auf die Vorschriften 

des Ersten Theils dieser Gerichtsordnung verwiesen werden; so 
müssen sie insonderheit hei der Vernehmung der Parteien sich 
aller Geduld und Sanftmuth befleissigen; die Vorträge und Er
zählungen derselben ruhig und aufmerksam anhören; sie darin 
ohne INofh nicht unterbrechen; über die zur Sache gehörigen Um-

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 15 
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stände, wovon die Parteien sich unverständlich, unzusammenhän
gend oder zweideutig ausgedrückt haben, durch nähere Nachfrage 
die gehörige Kenntniss von ihnen einziehen, und nicht eher ab
lassen, als bis sie von jedem Theile eine vollständige und zu
sammenhängende Erzählung des Fakti, so viel ihm davon bekannt 
ist, heraus gebracht haben. 

§. 24. Dabei müssen sie sich jedoch vor allen Suggestionen 
sorgfältig hüten; und dahin sehen, dass s ieden eigentlichen Sinn 
und Meinung der Parteien richtig fassen; darunter kein Missver
ständniss begehen; und nicht etwa ihre eigenen Vorstellungen 
und Vermuthungen denselben, als ihre Angaben und Geständnisse, 
unterschieben. 

§. 25 Bei der Einziehung dieser Erkundigungen müssen sie 
sich jedoch weder durch eine unschickliche Neugier, noch durch 
andere unlautere ßewegungsgründe verleiten lassen, den Parteien 
mit Fragen zuzusetzen, welche zur Sache nicht gehören, die Ehr
barkeit beleidigen, auf unnöthige Erforschung der persönlichen 
und Familienumstände oder anderer Geheimnisse der Parteien 
abzielen; oder durch deren Beantwortung denselben Verdruss, 
Schade und andere Unannehmlichkeiten, ohne Noth würden zu
gezogen werden. 

§ . 26. Wenn daher eine Partei unter dem Verwände, dass 
eine ihr vorgelegte Frage von dieser Art sei, deren Beantwor
tung verweigert; so muss der Instruent, wenn er sie darüber nicht 
glimpflich verständigen und bedeuten kann, deshalb nicht weiter 
in sie dringen; vielmehr den Umstand und die Gründe, warum 
die Partei die Beantwortung versagt, er aber seines Orts dieselbe 
als zur Sache gehörig ansieht, dem Kollegio pflichtmässig anzei
gen, und dessen Vorbescheidung abwarten. 

H. 27. Wenn auch bei den Instruktionen wirklich erheb
liche Thalsachen vorkämen, gegen deren umständliche Entwicke
lung beide Theile protestiren; und es sind dieselben darin einig, 
dass das Faktum an sich zugestanden werde; so muss der In
struent sich damit begnügen, dass er selbiges nur allgemein, so 
wie es von den Parteien vorgetragen und eingestanden wird, auf
nehme, ohne auf die speciellen Umstände desselben genau ein
zugehen. Wenn also z. B. in einer Ehescheidungssache der kla
gende Ehegatte behauptet, was gestalten der beklagte Theil sich 
eines verdächtigen Umgangs mit andern Personen schuldig ge
macht habe; der Beklagte aber so viel einräumt, dass er zu der
gleichen Verdachte wirklich Anlass gegeben; so darf der Instruent 
den speciellen Umständen, mit wem und wie weit solcher Um
gang getrieben worden u. s. w., nicht weiter nachforschen; es 
wäre denn, dass der eine Theil auf die gesetzlichen Strafen der 
Ehescheidung antrüge, der andere sich derselben nicht schuldig 
geben wollte, und daher, um zu beurtheilen, in wiefern diese 
Strafen wirklich Anwendung finden, unumgänglich nothwendig 
wäre, die Gründe der Ehescheidung genauer und umständlicher 
auseinander zu setzen. 

§. 28. Wenn hingegen ausserdem die zu Instruktionen ver
ordneten Räthe Grund haben, zu argwöhnen, dass eine Partei 
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mit 6er Wahrheit vorsätzlich zurück halte, oder gar mit Lügen 
und Falschheit umgehe; so müssen sie dieselbe an die in der 
Prozessordnung bestimmten Strafen des frevelhaften Läugnens 
und gerichtlich behaupteter Unwahrheiten fleissig erinnern; vsie 
durch Vorhaltung der wider sie streitenden Vermuthungen, der 
in ihren Angaben sich findenden Lücken und Widersprüche etc. etc , 
ihres Unfugs zu überzeugen, und zum Geständnisse der Wahrheit 
zu bringen suchen: solchergestalt aber die Sachen in facto zwi
schen den Parteien selbst, ohne dass es erst der Aufnehmung 
weitläufiger und kostbarer Beweise bedarf, so viel irgend mög
lich ist, zu entwickeln und aufzuklären sich angelegen sein lassen. 

§. 29. Wenn besonders Thalsachen von Parteien in Person, 
die mit Rechtsbeiständen nicht versehen sind, eingestanden wer
den; so muss der lnslruent mit vorzüglicher Vorsicht und Behut
samkeit zu Werke gehen; um, ehe er ein solches Geständniss 
niederschreibt, sich zu überzeugen, sowohl dass er selbst die 
wahre Meinung der Partei richtig gefasst,, als dass diese das Ge
ständniss nicht etwa bloss aus Einfalt, Leichtsinn, Uebereilung, 
Unkunde der gesetzlichen Folgen etc. etc., wider ihre eigene 
Wissenschaft und Ueberzeugung abgegeben habe (Thl. I. Tit. X. 
H. 26) . In wie fern es, besonders bei einfältigen und gemeinen 
Leuten, nöthig sei, ihnen die rechtlichen Folgen eines solchen 
Geständnisses ausdrücklich zu erklären, muss der gewissenhaften 
Beurtheilung und Vorsicht des jedesmaligen Instruenten über
lassen werden; damit auf der einen £eite die Partei durch ein 
unrichtiges Geständniss an ihrem wirklichen Rechte nicht ver
kürzt, auf der andern aber auch, durch unmittelbare Darstellung 
der ihr nachtheiligen Folgen, von der Einräumung der Wahrheit 
nicht abgeschreckt oder gar zum augenblicklichen Widerrufe ver 
leitet werde. 

§. 30. Wie weit der Instruent den Parteien Exceptiones 
und Benesicia juris von Amts wegen an die Hand geben müsse, 
ist im ersten Theile Tit. IX. §. H . bestimmt. Ist die Partei mit 
keinem "rechtsverständigen Assistenten versehen; so erstreckt sich 
die Verbindlichkeit des Instruenten, ihrem Mangel an Rechtskunde 
dabei zu Hülfe zu kommen, weiter, als in dem entgegengesetzten 
Falle; wo es der Instruent in der Regel dem Assistenten über
lassen muss, die seiner Partei zu Statten kommenden Kechtsaus-
flüchte ufid Wohlthaten anzuführen und geltend zu machen. INur 
wenn er wahrnimmt, dass der Assistent aus Fahrlässigkeit, Flüch
tigkeit, oder vielleicht aus anderen unzulässigen Nebenabsichten, 
einen Rechtseinwand, von welchem in dem entwickelten Fakto 
ganz deutlich Spuren vorkommen, nicht rüge, und daher der Rich
ter künftig in Verlegenheit gerathen dürfte, in wie fern auf eine 
solche Exceptio juris, über welche gleichwohl der andere Theil 
mit seinen etwanigen Erwiderungen gar nicht gehört worden, 
von Amts wegen Rücksicht zu nehmen sei, muss der Instruent 
den Assistenten, allenfalls ohne Beisein der Parteien, an einen 
solchen vermuthlich übersehenen Umstand erinnern; und wenn 
dieser denselben gleichwohl nicht rügen will, über die desfalls 
angeführten Ursachen ein besonderes Protokoll aufnehmen. 

15« 



228 A. G. ©. Dritter Theil. Dritter Titel. $. 31 -

§. 3l Die Vorträge und Angaben der Parteien müssen die 
Instruenten in Gegenwart derselben, und in Ausdrücken, die ih
rem eigentlichen Sinne gemäss, und den Parteien selbst ver
ständlich sind, dem Protokollanten laut und deutlich in die Feder 
diktiren. 

§, 32. Sie müssen jedoch bei dieser Vernehmung der Par
teien auch dahin sehen, dass selbige nicht in ein wildes Geschrei 
und unnützes Gezänke unter ihnen ausarte; wodurch die Zeit 
fruchtlos verschwendet, die Erbitterung der Gemüther vermehrt, 
und am Ende, unter einer Menge von irrelevanten Nebenumstän
den, persönlichen Vorwürfen und unnützen Wiederholungen, die 
Hauptsache und die Fakta, worauf es dabei eigentlich ankommt, 
gar aus dem Gesichte verloren werden. 

"Wenn es also die instruirenden Räthe, besonders in Ehe
scheidungsprozessen, mit Parteien zu thun haben, die von hefti
gem Gemüthscharakter, oder sonst gegen einander persönlich 
animirt sind; so werden sie wohlthun, jeden derselben absonder
lich, ohne Beisein des Andern, zu vernehmen, und sie nur erst 
alsdann zusammen zu stellen, wenn sie sich aus den gegenseiti
gen Erzählungen derselben von den Umständen, worüber sie ei
nig sind oder nicht, deutliche Kenntniss verschafft haben, und 
diese Zusammenstellung ein Mittel sein kann, hinter die Wahr
heit zu kommen, und die Parteien über den eigentlichen Hergang 
dieses oder jenes streitigen Fakti zu vereinbaren. 

§ . 33. Da die Thl. I. Tit. X. §. 28. u. f. beschriebene Re-
gulirung des Status controversiae eines der wichtigsten Geschäfte 
bei der Instruktion ist; so müssen die instruirenden Räthe dabei 
vorzüglich mit grösstem Bedachte, Aufmerksamkeit und Beurthei
lungskraft zu Werke gehen, und mit möglichster Sorgfalt dahin 
sehen: dass auf der einen Seite alle und jede bei der Verneh
mung vorgekommene Fakta, woraus dem einen oder dem andern 
Theile eine zur gegenwärtigen Streitsache gehörige Befugniss 
©der Verbindlichkeit erwachsen; ingleichen diejenigen INebenum-
stände, wodurch das Hauptfaktum aufgeklärt, erläutert und näher 
bestimmt werden kann, in den Slatum controversiae mit aufge
nommen, auf der andern Seite aber auch derselbe mit unbedeu
tenden, irrelevanten, zur gegenwärtigen Streitsache nicht gehöri
gen Faktis und Umständen nicht überladen werde. 

§. 34. Ueberhaupt muss jeder Instruent, bei der Einleitung 
und Führung der Instruktion, nicht auf blosses Gerathewohl, son
dern nach einem festen und wohl überlegten Plane zu Werke 
gehen. Einen solchen Plan muss er sich entwerfen, sobald er 
aus den ersten Vernehmungen der Parteien ungefähr ersehen 
kann, wo die Sache hinaus wolle; und darnach muss er in die 
ganze Folge seiner Operationen Ordnung und Zusammenhang zu 
bringen suchen. Er muss aber auch auf diesem Plane nicht mit 
Eigensinne bestehen, sondern wenn er in der Folge der Verhand
lungen wahrnimmt, dass Umstände zum Vorschein kommen, die 
auf eine andere Entwickelung des streitigen Geschäfts, als bisher 
zu vermuthen war, führen könnten; so muss er denselben auf
merksam nachgehen, und darnach seinen Plan zur Fortsetzung 
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und Beendigung des Instruktionsgeschäfts berichtigen. Sein Haupt
zweck muss immer sein, die Wahrheit der Thatsachen vollstän
dig und zusammenhängend zn entwickeln; aber auch durch mög
lichste Vermeidung aller unnützen, zur Sache nicht gehörigen, 
und deren Aufklärung um nichts befördernden Nebenumstände, 
Zeit und Kosten möglichst zu sparen. 

§. 35. Eine sorgfältige Vorbereitung zur Instruktion und zu 
jedem abzuhaltenden Termine, vornehmlich aber auch zur Rcgu-
lirung des Status causae et controversiae, ist eine Hauplpflicht 
des Instruenteii. Er muss daher, besonders im Fortgange der 
Instruktion, den Termin niemals eröffnen, ohne sich vorher aus 
den früheren Verhandlungen den Zusammenhang der Sache so 
weit er bisher entwickelt ist, wiederum in das Gedächtniss zu
rück zu rufen, und wohl zu überlegen, wie nun, dem entworfenen 
Plane gemäss, darin weiter fortzufahren, und worauf es in dem 
abzuhaltenden Termine eigentlich ankommen werde. 

§. 36. Zu dieser Vorbereitung gehört es auch, Aass der In-
struent, vornehmlich wenn von Geschäften, die nicht alle Tage 
vorkommen die Rede ist, die Theorie der ein solches Geschäft 
bestimmenden gesetzlichen Vorschriften sorgfältig rekapitulire, 
und sich stets gegenwärtig erhalte, damit er immer im Stande 
sei, sogleich zu bemerken und zu beurtheilen: was von den man
cherlei Thatsachen und Umständen, welche von den Parteien 
vorgebracht worden, wirklich zur Sache gehöre, oder auf die künf
tige Entscheidung derselben Einfluss haben könne, und daher 
näher aufgenommen und erörtert werden müsse. 

§. 37. Für den ununterbrochenen Betrieb aller unter ihrer 
Instruktion stehenden Sachen zu sorgen, ist eine Hauptpflicht der 
dazu deputirten Räthe. Sie müssen daher den Gang aller und 
jeder solcher Angelegenheiten unablässig vor Augen haben; bei 
Anberaumung der Termine alle Umstände der Sache reiflich er
wägen und die Parteien zwar damit nicht übereilen, sie aber 
auch nicht ohne Noth, um ihrer blossen Bequemlichkeit oder 
Privatgeschäfte willen, allzuweit hinaussetzen; darauf, dass Par
teien und Assistenten die Termine gehörig abwarten müssen, 
mit Ernst und Nachdruck hallen; es zu solchem Ende an keinen 
Erinnerungen und Warnungen fehlen lassen; wenn aber ihre 
alleinigen Bemühungen zur zweckmässigen Beschleunigung der 
Sachen nicht hinreichend sind, dem Kollegio von dem entstehen
den Verzuge und dessen Ursachen, psiiehtmässig, ohne allen Rück
halt, Anzeige machen: damit dieses durch richtige Anwendung 
der gesetzlichen Vorschriften die nöthige Beschleunigung der 
Sache bewirken, und- allen, auf deren Verschleppung abzielenden 
Winkelzügen und Chikanen nachdrücklichst Einhalt thun möge. 

§. 38. Dass die zu den Instruktionen deputirten Räthe die 
im Kollegio zu haltenden Instruktionstabellen richtig fortführen; 
die Präsidenten selbige fleissig revidiren, und auf den Grund der
selben nach denjenigen Sachen, welche liegen zu bleiben und 
verschleppt zu werden scheinen, besondere Nachfrage halten 
müssen, ist oben Thl. II. tz. 29. u. f. verordnet. Wenn sich bei 
dieser Gelegenheit findet, dass der Instruent selbst, ohne sich 
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cb,en eines strafbaren Betragens schuldig zu machen, aus über
triebener Aengslliehkeit, vorgefasster Meinung, Anhänglichkeit an 
ein gewisses, sieh selbst, ohne hinreichenden Grund, von dem 
Zusammenhange des Fakti iormirtes System, oder aus einer zur 
Sache oder wider dieselbe gewonnenen Affektion, welche aus 
blossem Mangel gehöriger Wachsamkeit über sich selbst, auch 
einen sonst redlichen und unbescholtenen Mann übereilen kann, 
die Instruktion nicht gehörig angreife; sie nicht richtig und pas
send genug-eingeleitet habe; sich bei unbedeutenden INebenum-
ständen zu sehr aufhalte; den Parteien zu viel Nachsicht und 
Umzüge verstatte u. s. w.; so muss der Präsident ihm diese In
struktion abnehmen, sie einem andern Mitgliede des Kollegii über
tragen, und statt derselben dem vorigen Instruenten andere Be
schäftigungen anweisen. 

§. 39. Ob auch gleich ein solches Versehen an und für sich 
noch nicht hinreichend sein soll, die Redlichkeit und Brauchbar
keit eines Raths zweifelhaft zu machen; so müssen jedennoch 
I\[Q Räthe sich sorgfältig hüten, nicht zu wiederholtenmalen in 
den nämlichen Fehler zu verfallen; maassen sie sich sonst den 
gegründeten Verdacht eines Mangels an Fleiss, Geschicklichkeit 
und Scharfsinn, Gleiehmülhigkeil, und anderer dergleichen bei 
einer richterlichen Person unentbehrlichen Eigenschaften zuziehen, 
und es am Ende sich selbst beizumessen haben würden, wenn 
sie wegen solcher Untüchtigkeit ihrer Dienste gänzlich entlassen 
werden müssten. 

H. 40. Von Familien- und anderen dergleichen Geheimnissen 
der Parteien, welche bei Gelegenheit der Instruktionen zu ihrer 
Kennlniss gelangen, müssen die dazu depulirten Räthe, den An. 
Weisungen §. 25—27- gemäss, nur alsdann mit möglichster Scho
nung Gebrauch machen, wenn die Bekannt werdung derselben 
unumgänglich nothwendig ist, um die Wahrheit rein, unverfälscht 
und vollständig darzustellen, und den Richter in Stand zu setzen, 
dass er das Faktum, worauf es bei der Entscheidung des Rechts
streits ankommt, gehörig übersehen und richtig beurtheilen könne. 

Ausser diesem Falle müssen die Räthe dergleichen Geheim
nisse unter dem Siegel der unverbrüchlichen Verschwiegenheit 
bewahren, und sich besonders, bei Strafe der unvermeidlichen 
Kassation, alles zu ihrem Privatnufzen und zum Schaden der 
Partei abzielenden Gebrauchs derselben schlechterdings enthalten. 

III. Der Decernenten. 

§. 41. III. Die dritte Hauptbeschäftigung der Räthe bei den 
Justizkollegien ist das Dekrctiren, oder der mündliche Vortrag 
der eingekommenen schriftlichen Vorstellungen und Anzeigen, und 
die Abfassung der Verordnungen darauf. 

§. 42. Dabei müssen die Räthe vor allen Dingen die ihnen 
vor jeder Session zugestellten Memorialien, Protokolle und An
zeigen steissig lesen; deren Inhalt mit den etwa schon vorhin in 
der Sache verhandelten Akten sorgfältig vergleichen; sich dadurch 
von dem eigentlichen Gegenstande und den Gründen des Gesuchs 
oder Antrags richtige und vollständige Kenntniss verschaffen; die-
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selben nach den Vorschriften der Gesetze prüfen und beurtheilen, 
und sich also zum Vortrage im Kollegio selbst gehörig vorberei
ten; a«ch die nach dieser Präparation etwa zu erlassenden De
krete zu Hause entwerfen: damit sie durch deren Abfassung in der 
Session an der nöthigen Aufmerksamkeit auf die Vorträge der 
anderen Käthe nicht gehindert werden mögen. 

§. 43- Den Vortrag selbst müssen sie zwar kurz und ohne 
unnütze Weilläusigkeit, jedoch aber auch vollständig und deut
lich thun: dergestalt, dass das ganze Kollegium verstehen könne, 
was eigentlich gesucht oder angetragen werde, und was für Um
stände und Gründe dafür oder dawider vorhanden sind. Dem 
Vortrage müssen sie jedesmal ihr Votum nach dem projektirten 
Dekrete beifügen, und zugleich die aus der INatur und Lage der 
Sache, oder aus gesetzlichen Anordnungen herzunehmenden Gründe 
desselben anführen. 

§. 44. Die Dekrete selbst müssen sie deutlich, wo es die 
Sache fordert, umständlich und mit Gründen, jedesmal aber schlech
terdings dem Beschlusse des Kollegii gemäss abfassen, und also 
die sich zu Hause gemachten Entwürfe, wenn sie von dem Kol
legio nicht genehmigt würden, nach dem Konkluso umändern. 

I t e s c r i p t vom 27. Juli JS21, 22. Novembe» 1S24 und 22. Oktober 1832, betreffend die 
Nezcichuuüg und «orm der Berichte an den IustiMinistcr. 

Es ist jetzt verfugt, daß die Kanzlei des Iustizministerii den Buchstaben und 
die Nummer des Vortrags-Journals auf jede vom Iustizminifier erlassene Verfü« 
gung setzt. Da es zur Erleichterung der Geschäfte in der Registratur des Justiz, 
Ministern gereicht, wenn die Behörden in ihren Berichten an den Instizminister 
nicht allein das Datum der Verfügung bemerken, worauf ihre Berichte Bezug »eh, 
men, sondern auch Linr. und No. anführen, so wird das Königl.Dber-Landesgericht 
angewiesen, von jetzt ab, in seinen Berichten nicht allein die Data der Verfügun, 
gen, sondern auch die Iournals-Nummer und Buchstaben ««zuführen. 

Berlin, den 27. Juli 1821. 
(r. K. Ihrb. Bd. 18. S . 21.) 

Zur Beförderung des Geschäftsganges ist bereits unterm 27. Juli 1821 eine 
Bestimmung dahin ergangen, daß in allen Berichten, welche sich auf Verfügungen 
des Iustizministerii beziehen, nicht bloß das Datum dieser Verfügung, sondern auch 
die Linr. unt So., womit dieselbe bezeichnet ist, angeführt werden sollen. Um die, 
scn Zweck noch mehr zu erreichen, soll von jetzt ab/ bei den in den v. K. Jahrb. 
abzudruckenden Reskripten u. s. w., außer der Lim. und N<>. des Journals, noch 
das Aktcnzeichen, wenn die Akten ein solches führen, beigefügt werden. Die sammt, 
lichcn Königl. Landes-Iustizkollegien weiden daher angewiesen, die aus den v. K. 
Jahrb. zu allegireudeu Reskripte :c. nach dem Dato und den vorgedachtcn äußern 
Merkmale« zu bezeichnen, wobei denselben eine besondere Genauigkeit empfohlen wird. 

Berlin, den 22. November 1824. 
(v. K. Ihrb. Bd. 24. S. 253.) 

Durch die in den Jahrbüchern Bd. 18, S . 21. abgedruckte Verfügung vom 
27. Juli 1821 ist bestimmt: 

daß die Behörden in ihren Berichten an den Instizminister nicht allein die 
Data der Verfügungen desselben, worauf die Berichte Bezug nehmen, fon, 
dern auch die Ionrnalnummcr und Buchstaben anzuführen haben. 

Da diese Anordnung nicht überall befolgt wird, so findet sich der Iullizminister 
veranlaßt, das Köujgl. Ober-llandesgericht auf diese aufmerksam zu machen, und 
deren Beobachtung in Erinnerung zu bringen. 

Dabei wird dem Kollegio zugleich bemerklich gemacht, daß es zur Erleichterung 
der Geschäfte gereicht, wenn, wie bereits von vielen Behörden geschieht, 

1) der Bericht auf halb gebrochenen Bogen geschrieben, 
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2) das Datum des Berichts gleich oben linker Hand bemerkt, 
nnd darunter: 

3) der Name der Behörde, welche berichtet, und der Gegenstand des Berichts 
gesetzt wird, mit Angabe der Ministerial.Verfügung und der Iournalnmnmer, 
wenu sich der Bericht auf eine solche Verfügung bezicht. 

Diese Einrichtung hat zugleich das Bequeme, daß der Bericht in seinem Eingange 
keiner Bezugnahme auf die veranlassende Verfügung, den Namen der Beteiligten 
oder den Gegenstand der Sache weiter bedarf, der Vortrag also abgekürzt wer« 
den kann. 

Das Königliche Dber-Landesgerickt hat in dieser Art künftig seine Belichte 
einzureichen und deshalb die Expedition und Kanzlei mit Anweisung zu versehen. 

Berlin, den 22. Oktober 1832. 
(v. K. Ih rb . Bd. 40. S . 464.) 

§. 45. Die Räthe müssen keine dergleichen ihnen zum münd
lichen Vortrage zugeschriebene Sachen bei sich liegen lassen, 
noch auch mit Beförderung der schon abgefassten Dekrete zur 
Expedition in Rest bleiben. 

INur bei sehr weitläufigen, die Aufsuchung von älteren Akten 
erfordernden, sonst aber keine Gefahr im Verzuge bei sich füh
renden Sachen, kann der Präsident nachgeben, dass der Vortrag 
derselben bis zur nächsten Session ausgesetzt bleibe, er muss 
aber doch darauf sehen, dass sie alsdann gehörig nachgeholt, und, 
ehe zu den übrigen auf diesen Tag eigentlich dislribuirten Me
morialien geschritten wird, vorgetragen und abgemacht werden. 

§. 46. Was die Decernenten in Prozesssachen bei dem Vor
trage der Anmeldungsprotokolle, der Klageberichte und deren 
Beantwortungen, der Anfragen der Instruenten, der Anzeigen oder 
Beschwerden der Assistenten oder Parteien, der Appellationsan
meldungen und Berichte etc. zu beobachten haben, ist im ersten 
Theile dieser Gerichtsordnung umständlich genug vorgeschrieben. 

Die Räthe der Kollegien werden also hier nur noch über
haupt erinnert, 

1) bei den Vorträgen der Klagen und Beantwortungen, be
sonders wenn dieselben, nach Tit. V. §. 16 und Tit. IX. §. 15. 
im ersten Theile, schriftlich eingebracht worden, die Vollständig
keit derselben, und der von den Justizkommissarien darüber ein
gezogenen Informationen, nach den allemal beizulegenden Ma-
nualakten, mit vorzüglicher Sorgfalt zu prüfen: damit im Verfolge 
der Instruktion die Verzögerungen und Verwirrungen, welche 
unvermeidlich sind, wenn erst alsdann viele neue unvorhergese
hene und unvorbereitete Umstände zum Vorschein kommen, mög
lichst vermieden werden; 

2) bei der Anberaumung der Instruktionstermine die im ersten 
Theile Tit. IX. §. 36. u. f. näher beschriebene Vorbereitung mit 
vorzüglicher Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu besorgen; 

3) wenn von dem Instruenten Anfragen oder Anzeigen, mit 
Beilegung der bisherigen Verhandlungen geschehen, sich nicht 
bloss an das zu halten, was etwa der lnslruent in seinem Pro-
memoria über die Lage der Sache und der Instruktion angeführt 
hat ; sondern in die Verhandlungen selbst einzugehen; dieselben 
aufmerksam zu prüfen; und wenn sie bei dieser Gelegenheit 
Fehler, Mängel oder Irrthümer bei der Einleitung und Führung 
der Insruktion bemerken, dieselben dem Kollegia ohne Rückhalt 
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anzuzeigen; damit der Tnstment deswegen gewarnt und zurecht 
gewiesen werden könne. 

H. 47. Wenn Beschwerden über Untergerichte einkommen; 
so müssen die Decernenten vorzügliche Aufmerksamkeit darauf 
verwenden; sich auf die darüber abgestatteten Berichte nicht 
schlechterdings verlassen, sondern diese mit der Beschwerde selbst 
genau vergleichen; so bald durch den Bericht aller scheinbare 
Verdacht eines ordnungswidrigen unregelmässigen Betragens nicht 
gänzlich entfernt wird, oder sonst ein Bedenken bei der Sache 
übrig bleibt, vornehmlich aber, wenn die Beschwerde gegen ein 
Untergericht geführt wird, welches sich schon in anderen Fällen 
der Verschleppung und Unordnung verdächtig gemacht hat, auf 
Anforderung der Akten antragen; selbige, und das darin enthal
tene Verfahren des Unterrichters ebenfalls genau prüfen, und so
dann wegen Abhelfung der gegründeten Klagen, oder wegen Vor
bescheidung der Supplikanten, das Wüthige bei dem Kollegio in 
Vorschlag bringen. 

§. 48. Besonders müssen die Decernenten und Kollegien 
auf Verhütung, Abstellung und ernstliche Bestrafung der von 
solchen Untergerichten begangenen Sportulexcesse vorzüglich auf- * 
merksam sein, und erstere müssen dergleichen Excesse, wenn sie 
sie in den Akten bemerken, auch ohne dass sie von den Parteien 
ausdrücklich gerügt werden, von Amts wegen ahnden. 

H. 49. Sind die Beschwerden gegründet; so muss denselben 
auf Kosten des schuldigen Unterrichters abgeholfen; dieser, den 
Parteien allen verursachten Schaden zu ersetzen, nachdrücklich 
angehalten; auch überdiess, nach Bewandniss der Umstände, ent
weder mit einer propurtionirlichen Geldstrafe wider ihn verfah
ren, oder auch, wenn das Vergehen von grosser Wichtigkeit, oder 
schon zum öftern wiederholt und vergebens geahndet worden ist; 
vornehmlich aber, wenn dabei gründliche Anzeigen einer vorsätz
lichen Ungerechtigkeit, Parteilichkeit, Animosität oder Bestechung 
sich hervorthun, die förmliche Inquisition gegen einen solchen 
Richter verhängt, und hiernächst über seine Bestrafung nach den 
im ersten Titel §. 23. enthaltenen Vorschriften ordentlich erkannt 
werden. 

§. 50. Sind hingegen die Beschwerden ungegründet; so 
müssen die Supplikanten damit, unter Anführung richtiger, ihren 
Fassungskräften gemäss auseinander gesetzter und vorgetragener 
Gründe, nachdrücklich abgewiesen werden. Auch müssen die 
Landesjustizkollegia dafür sorgen, den unter ihrer Aufsicht ste
henden Untergerichten, gegen Verläumdungen und ungebührliche 
Zudringlichkeiten boshafter und unbedeufsamer Querulanten, 
Schutz und Genugthuung nach Vorschrift Tit. I. §. 31. u. f. zu 
verschaffen. 

IV. Der Referenten. 

§. 51. IV. Das vierte Hauptgeschäft der Räthe bei den Justiz
kollegien ist das Referiren aus den zum Spruch geschlossenen 
Akten, und die Abfassung der darauf zu publicirenden Urtei. 
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§ . 5 2 . Die allgemeinen Regeln, welche bei Ausarbeitung der 
Relationen beobachtet werden müssen, sind Thl. I. Tit. X11I. 
§. 7. n. f. enthalten. Bestimmte Vorschriften über die Methode 
zu reseriren, können nicht gegeben werden, weil es dabei zu sehr 
auf die speciellen Umstände jeder vorliegenden Sache ankommt. 

§. 53- In wichtigen Sachen, welche nach Art des ordent
lichen Prozesses instruirt worden, müssen die Relationen, der 
Regel nach, schriftlich abgefasst werden. Qualiheirt sich aber 
auch eine Sache zum , blossen mündlichen Vortrage; so muss 
dennoch der Referent, wenn er zuvörderst, den von dem Instruen-
ten formirlen Slatum causae mit den Vernehmungsprotokollen 
verglichen, sorgfältig geprüft, und dabei richtig aufgenommen 
gefunden hat, selbigen dem Kollegio vorlesen; ein Gleiches in 
Ansehung der Dokumente, besonders der Stellen daraus, auf wel
chen die Entscheidung beruht, der Zeugen lussagungen, und der 
über die Okularinspektion aufgenommenen Protokolle beobachten; 
sodann aber sein schriftliches Votum, mit Beifügung der Zweifeis
und Entscheidungsgründe, gehörig abgeben. 

H. 54. Besteht eine Sache aus mehreren Punkten; so muss 
jeder derselben auf vorstehende Art besonders vorgetragen und 
erörtert werden. 

H. 55. Ob eine Sache nur mündlich vorgetragen, oder ob 
schriftlich darin referirt werden solle, hängt lediglich von der 
Bestimmung des Präsidenten ab. In Sachen welche von diesem 
zum schriftlichen Reseriren ausgestellt worden, muss der Refe
rent sich eines bloss mündlichen Vortrags nicht eigenmächtig 
anmaassen. 

§. 56. Wenn ein "Korreferent bestellt ist; so muss in der 
Regel auch dieser eine ordentliche vollständige Relation abfassen. 
Doch kann in der ersten und zweiten Instanz, vornehmlich bei 
Kollegien, welche mit Geschäften sehr überhäuft sind, nachgege
ben werden, dass der Korreferent statt einer förmlichen Relation 
ein blosses schriftliches Votum, mit Zweifels- und Entscheidungs
gründen, ausarbeite. In der dritten Instanz hingegen müssen alle-
mal, auch wenn die Sache wegen einer in Vorschlag gekomme
nen Abänderung zweier gleichförmiger Urtel, neuen Referenten 
zugestellt wird, von sämmtlichen Referenten ordentliche und voll
ständige Relationen angefertigt werden. 

§. 57. Der Re- und Korreferent müssen einander die Rela
tionen nicht mittheilen, noch über das abzugebende Votum mit 
einander Privatverabredungen treffen; vielmehr müssen alle Rela
tionen dem Präsidenten versiegelt eingehändigt werden. 

In so fern aber den Auskultatoren und Referendarien Spruch
sachen nur noch zur Uebung distribuirt werden, kann der Prä
sident die Relation, wenn sie eingekommen und präsentirt ist, 
dem Korreferenten zustellen: damit dieser nach abgefasster Korre
lation dem Referenten seine Bemerkungen und Anweisungen über 
die Relation mittheilen könne. 

§. 58- Während des Vortrags und Ablesens der Relationen 
müssen die andern Mitglieder des Kollegii ihre ganze Aufmerk
samkeit auf die vorhabende Sache richten; sich also mit anderen 
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Gegenständen und Verrichtungen nicht distrahiren, und sich sol
chergestalt in den Stand setzen, dass sie ihr Votum pflichlmässig, 
gewissenhaft, aus Ueberzeugung und mit Gründen abgeben können. 

§. 59. Wenn ans Untergerichtsakten referirt wird; so muss 
der Referent, wegen Prüfung und Rügung der dabei vorkommen
den Fehler und Mängel, die den Instruenten und Decernenten 
oben §. 47. gegebenen Vorschriften auch seines Orts wahrnehmen. 

§. 60. Die Räthe müssen die ihnen zum Referiren zuge
schriebenen Akten nicht liegen lassen, sondern sie unverzüglich 
bearbeiten. Die Referenten, denen mehrere Sachen zu gleicher 
Zeit zugeschrieben worden, müssen dieselben nach den Nummern 
des Disliibutionsbuches vornehmen; es wäre denn, dass die eine 
oder die andere darunter, nach der Natur des dabei statt gefun
denen Prozesses, eine vorzügliche Beschleunigung forderte. Wenn 
ein Referent in Bearbeitung der ihm zugetheilten Sachen saum
selig ist; so muss er seiner Schuldigkeit von dem Präsidenten 
ernstlich erinnert, allenfalls seine Reste ihm abgenommen, und 
auf seine Kosten durch einen Assessor oder geschickten Releren 
darius expedirt; bei beharrlicher und wiederholter Trägheit und 
Saumseligkeit aber dem Chef der Justiz davon pflichtmässig An
zeige gemacht werden. 

§ . 6 1 . Was bei Abfassung der Urtel selbst zu beobachten 
sei, ist im ersten Theile Tit. XIII. §. 3. u. f. vorgeschrieben. 

Von Assessoren. 

§. 62. Ausser den Räthen können bei den Justizkollegien, 
besonders in Zeilen, wo das eine oder das andere derselben mit 
Arbeiten vorzüglich überhäuft ist, von dem Grosskanzler Assesso
ren bestellt, und dem KoIIegio zu Hülfe gegeben werden. Solche 
Assessoren müssen eben so, wie die Räthe, qualificirt sein, und 
haben eben dieselben Pflichten zu beobachten. Doch wird ihnen 
nur in denjenigen Sachen, die ihnen als Decernenten oder Refe
renten zum Vortrage zugeschrieben sind, ein volles Votum con-
sultativum beigelegt. 

Diese Assessoren erhalten noch keine fixirte Besoldungen; 
doch können denjenigen unter ihnen, welche sich durch Fleiss 
und Brauchbarkeit auszeichnen, von den Sachen, in welchen sie 
als Instruenten oder Urtelsfasser gearbeitet haben, nach Beschaffen
heit der Umstände, die ganzen oder halben Instruktion»- oder 
Urtelsgebühren durch den Grosskanzler angewiesen werden. 

Uebrigens ist auf dergleichen Assessoren, bei Besetzung erle
digter Rathsstellen, vorzüglich Rücksicht zu nehmen. 

1) a. K e s c r i p t vom 2«. November 1830, betreffend das Votum limitatum der neu» 
angestellten Obergerichti-Assessoren. 

Bei dem jetzigen Andränge zur dritten Prüfung vermehrt sich die Zahl der bei 
den Obergeiichten angestellten Assessoren bei einigen derselben so sehr, daß beim 
Votiren nur die Stimmen der Assessoren, welche alle mit einem illimitirten Voto 
angestellt sind, entscheiden. Dies ist für die Rechtspflege selbst nicht vorlheilhaft, 
da dadurch die Stimmen der bewährten älteren Räthe ihr Gewicht verlieren. 
Ueberdies müssen jetzt mehrere Ober-LandeSgeichls-Assessortn bei Untergerichten fun« 
giren, und es ist nicht passend, diese mit einem rollen Votum bei dem Obergcrichle 
angestellten Arbeiter zu einem Untergerichte des Departements zu versetzen. 
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Zur Verhütung der Inkonvenienzen, welche hiernach dadurch entstehen, daß 
alle Obergerichts-Assessoren mit einem uneingeschränkten Voto, wie es die Aller, 
höchste C. O vom 17. M a i 1809 nachließ, angestellt werden, soll die Anstellung 
der Obcrgerichts-Assessoren von jetzt an bis auf Weiteres nur so geschehen, wie eS 
die A. ©. £>. Thl. JH. Tit. 3. §. 62. in Ansehung ihres Votums bestimmt, und das 
Votum Mlnltuülm nur bei den Ober-Landesgerichten, bei welchen nur sehr wenige 
Assessoren angestellt sind, und auch hier nur denen beigelegt werden, welche sich 
durch ganz vorzügliche Qualifikation empfehlen, oder in etatsmäßige Assessoistellen 
einrücken. 

Es. wird durch eine besondere Verfügung jedesmal bestimmt werden, wenn 
einem Assessor ein Votum illimitatum konferirt wird, die Regel aber bleibt, daß die 
Assessoren nur ei» beschränktes Votum haben sollen, und durch ihre Bestellung 
erhalten. 

Von dieser Verfügung erfolgen zum Gebrauch im Kollegio zwei Abschriften, 
(v. K. Ih rb . Bd. 3(i. S . 331.) 

b . R e s c r i p t vom 11. Februar 1831, betreffend die Ausschließung der cum voto liini-
tl»tn angestellten Assessoren von der Vollziehung solcher Beschlüsse, bei welchen ihnen kein Votum 
zusteht. 

Auf das Gesuch vom 28. v. M. wird Ibncn eröffnet, daß. da %i>xt Anstellung 
nur mit einem beschränkten Votum erfolgt ist, das Justiz-Ministerium die anbei 
zurück erfolgende Verfügung des Ober-Appellationsgerichts zu Posen vom 15. v. M., 

wonach Sie die Urtel und Beschlüsse, bei welchen Sie kein Votum haben, 
nicht mit vollziehen, 

begründet findet. 
(v. K. Ihrb. Bd. 37. S . 97.) 

c. R e s c r i p t vom ?. April 1834, betreffend die Anstellung der Assessoren bei demjenigen 
Gerichte, bei welchem sie als Referendarien gearbeitet haben. 

Dem Präsidium des Königl. Ober-Landesgerichts wird auf den Bericht vom 
26. März c. 

in Betreff der bei dem Kollegio angestellten unbesoldeten Assessoren 
eröffnet, daß der Instizminisier es nicht für angemessen erachten kann, wenn die 
neu ernannten Assessoren bei demselben Dbergerichte bleiben, bei welchem sie ihre 
Ausbildung erhalten haben. Es ist in Folge dessen beschlossen worden, keinem 
Assessor seine erste Anstellung mit Gehal t oder Diäten bei einem solchen Ober, 
Landesgericht zu gewähren, sondern jeden Assessor mindestens einige Jahre hindurch 
bei einem andern Obergerichte oder auch bei einem Unteigerichte zu beschäftigen, 
nnd nur später, wenn er es wünscht, wieder in das Kollegium einrücken zu lassen, 
bei welchem er als Referendarius gestanden hat. 

Wollen sich einzelne Assessoren diesen Bestimmungen nicht unterwerfen, so 
müssen sie sich gefallen lassen, ohne Gehalt und Remuneration zu dienen. 

Dies ist den dortigen unbesoldeten Obergerichts-Assessoren, welche bei dem 
Ober-Landesgericht als Referendarien angestellt gewesen sind, zu eröffnen, damit 
sich keiner mit der Hoffnung täuscht, bei dem Kollegium mit Gehalt oder gegen 
Diäten angestellt zu werden. 

(v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 550.) 

ä. R e s k r i p t vom ?. August 1824, betreffend die Ertheilung des Heirathslonsenses an 
die kommissarisch beichäftigten Oberg»richts Assessoren. 

Ew. Hochwohlgeboren benachrichtige ich auf Ihren Bericht vom 2. d. M , daß 
ich das eingereichte Gesuch des Kammergerichts-Assessors H. dem Ober-LandeSge-
lichts-Chef-Präsidenten Bottich« zu Stettin zur weiter,, Verfügung mit der Be< 
stimmung zugeferligt habe, daß im vorliegenden und ähnlichen Fällen nicht Ew. 
Hochwohlgeboren, sondern der Chef,Präsident desjenigen Obergerichts, in dessen 
Departement die Kammergerichts-Assessoren kommlffarifch beschäftigt sind, den ge, 
wünschten Heirathskonsens zu erlheilen hat. 

(v. K. Ihrb. Bd. 44. S . 110.) 

2) R e s c r i p t vom 1«. März ltti, bettessend die Beschäftigung der Obergerichts > Assesso» 
«n bei Verwaltungsbehörden. 

S o geneigt auch der Instizminister ist, den Ober-Landesgerichts-Assessoren, 
welche den Dienst bei den Verwaltungsbehörden kennen lernen wollen, die W>u 
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Nutzung der ihnen dazu dargebotenen Gelegenheiten zn gestatten, so erlauben es 
doch die Dienstverhältnisse durchaus nicht, schon etatsmäßig oder mit firirten Diäten 
bei den Gerichten beschäftigten Assessoren zu gestatten, bei Verwaltungsbehörden 
auf einige Zeit zu arbeiten. 

Die Entfernung eines jeden etatsmaßig oder mit firirten Diäten angestellten 
richterlichen Beamten aus feinen Dienstverhältnissen dewirkt jedesmal eine Störung 
in den von ihm bearbeiteten Geschäften, da ein bedeutender Zeitverlauf nöthig ist, 
ehe der bestellte Vertreter mit den von dem Vorgänger bearbeiteten Sachen genau 
bekannt wird. Es ist daher ungenügend, daß derjenige, welcher bei einer andern 
Bebölde, als bei der er angestellt ist, einige Zeit arbeiten will, fein Gehalt oder 
Diäten zur Remuneration eines Stellvertreters für die Zeit feiner Entfernung zur 
Disposition stellt. 

Da sich nun in neueren Zeiten die Dispenfationsgefuche etatsmäßiger oder mit 
firirten Diäten angestellter Beamten, welche bei Verwaltungsbehörden zu arbeiten 
beabsichtigen, gehäuft haben; so mache Ew. Hochwohlgeboren ich hierdurch bekannt, 
daß dergleichen Gesuche nicht berücksichtigt werden sollen. 

Es soll zwar den Assessoren, welche weder mit Besoldung noch mit Diäten an-
gestellt sind, die Erlaubniß zur Beschäftigung bei Verwaltungsbehörden, sobald sie 
beim Justizministerium darum ansuchen, nicht versagt werden; dagegen können 
Assessoren, welche Besoldungen od« Diäten beziehen, die Genehmigung zu einer 
Beschäftigung bei Verwaltungsbehörden nur erhalten, wenn sie die Stelle, welche 
sie in der Justiz bekleiden, ganz aufgeben, und dadurch deren anderweite definitive 
Besetzung möglich machen. Indem ich Sie von diesem Beschlusse in Kenntniß 
setze, überlasse' ich es Ihnen, hiervon denjenigen Assessoren, welche Anträge um eine 
zeitige Dispensation formiren wollen, Nachricht zu geben, um sich hiernach zu ach-
ten und ihre Gesuche zu modificiren. 

(v. K. Ihrb. Bd. 37. S . 95.) ' 

Verpflichtung. 

§. 63. Die Räthe bei den Justizkollegien werden bei dem 
Antritte ihres Amtes mit folgendem Eide belegt: 

Ich . . . schwöre etc. etc. Nachdem Se. Königl. Majestät 
von Preussen mich zum Rath bei Dero . . . bestellt und ange
nommen haben, dass Höchstgedachter Sr. Königl. Majestät ich 
zuvörderst treu, hold und gewärtig sein; Dero Bestes und Inter
esse aus allen Kräften suchen und befördern, Schaden und Nach
theil aber möglichst verhüten und abwenden wolle. 

Ferner schwöre ich, in meinem Amte die Gerechtigkeit, 
nach Vorschrift der Gesetze, und meiner besten Kenntniss und 
Ueberzeugung, zu befördern und zu handhaben; jedermann, 
ohne Ansehen der Person und Unterschied des Standes, un
parteiische Justiz, so viel an mir ist, zu administriren; und mich 
davon weder durch Geschenke, Gunst und Gaben, noch durch 
Freundschaft, Feindschaft, Menscbenfurcht oder andere unlau
tere Bewegungsgründe, und überhaupt durch keine Nebenrück
sichten abwenden zu lassen. 

Ich gelobe ferner, den Sessionen des Kollegii.ordentlich 
und aufmerksam beizuwohnen; die von dem Kollegio, oder des
sen Präsidenten, mir aufgetragenen Arbeiten willig zu überneh
men, und nach meinem besten Vermögen prompt und unver
drossen auszurichten, auch dem Präsidenten in Amtssachen die 
schuldige Subordination und Folge zu leisten. 

Insonderheit schwöre ich, bei der Instruktion der Prozesse 
allen meinen Fleiss, Mühe und Bestreben auf die vollständige 
und gründliche Entdeckung der Wahrheit, und zugleich auf die 
möglichste Beschleunigung der Sachen, zu verwenden; und es 
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meines Orts an nichts fehlen zu lassen, wodurch die Königliche 
landesvätcrliciie Intention, zur Verschaffung einer soliden, promp
ten und unparteiischen Rechtspflege, befördert und erreicht 
werden kann; überhaupt aber mich in allen Stücken so zu ver
halten, wie es einem getreuen und rechtschaffenen Königl. Rathe 
und Justizbedienlen wohl ansteht und gebührt. So wahr etc. etc. 

Anh. §. 447. Der von den Rätken der Justizkollegien ab
zuleistende Eid ist nach dem §. 445. des Anhang* zu §. 43. 
Tit. II. Thl. III. vorgeschriebenen Formulare einzurichten ; 
nur muss statt der W orte: 

„Insbesondere gelobe ich Genüge leiste'-'' gesetzt 
werden : 

„Insbesondere gelobe ich meinen Vorgesetzten in Amts
sachen, der Subordination gemäss, schuldige Folge zu leisten." 

€7» O . vom 3. November 1823, wegen der Dieniieide, und C O . vom in. Februar 1835, 
bett'essend die ÜßevpjHittuna, der Beamten, welche in eine anlere Amlswirksamk,it lreen; so wie 
die VorH ltung bei Diensteiden, s. zu HI . 2. §. 40. Anh. §. 445. 

V i e r t e r T i t e l . 

Von dem Amte der Referendar ien und Auskultatoren. 

€?• O » vom 17. März,1§33, »«gen Anstellung der Referendarien und Auskultatoren, desgl. 
der Advokaten und Notarien in Neuvorpommern. 

Alls den in Ihrem Berichte vom IStcn v.M. auseinandergesetzten er
heblichen Gründen, bestimme Ich, nach Ihrem Antrage, d<iß auch in Neu-
Vorpommern die Anstellung der Advokaten und Notarien nur vom Justiz-
minister erfolgen und überhaupt nur dann stattfinden soll, wenn nach dem 
Ermessen desselben das Vedürflliß dazu vorhanden ist. Zur Advokatur und 
zu Notariatsgeschäften dürfen daselbst auch nur diejenigen verstattet werden, 
welche drei Jahre auf einer Deutschen Universttat siudirt, die erforderlichen 
juristischen Kollegia gehört, während mehrerer Jahre sich in gerichtlichen 
Geschäften praktisch ausgebildet haben, und eine Prüfung bestehen, analog 
derjenigen, welche in den übrigen Provinzen für Referendarien angeordnet 
ist, die bei den Landes-Iusiizkollegien als IustizkommiNarieu angestellt fein 
wollen, mithin vor der Immediat-Examinationstommisston z» Berlin. Zu-
gleich will Ich gestatten, daß beim Hofaericht zu Greifswald Auskultatoren 
und Referendarien angestellt werden und ermächtige Sie, das Ober-Apella-
tions- »nd das Hofgericht zu Greifswald nach den Vorschriften der A. G. £>. 
Th. III. Tit. 4. §§. 1 —19. und 33 — 37. und den dieselbe deklarirenden 
Vorschriften des Anhanges znr A. G. £>. §§. 448—451. und 456. mit In
struktion zu versehen. 

(G. S . S . 30.) 

Bestellung der Auskultatoren. 

§. 1. Junge Leute, welche sich der Justiz widmen wollen, 
müssen sich, nach absolvirten Studien, bei dem Präsidenten oder 
Chef eines Justizkollegii schriftlich melden, beglaubte Zeugnisse 
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ihres Fleisses und Wohlverhalfens auf Akadernieen beibringen, 
und sich zugleich zu der vorschristsmälsigen Prüfung erbieten. 
Dergleichen Zeugnisse müssen nicht bloss von einzelnen Profes
soren, oder andern akademischen Lehrern ausgestellt sein, son
dern der Sludirende muss dergleichen Atteste, vor seinem Ab
gange von der Akademie, dem Rektor oder Prorektor derselben 
vorlegen, und sich von diesem sowohl über seinen dadurch nach
gewiesenen Fleiss, als über sein während des Aufenthalts auf der 
Akademie beobachtetes sittliches Betragen, ein pflichtmässiges 
Zeugniss unter dem Siegel der Universität ertheilen lassen. 

Anh. §. 448. Jeder Rechtskandidat, welcher als Ausknl-
tator angestellt zu werden wünscht, muss ein Zetigniss der 
Universität nicht nur über die H. \. dieses Titels enthaltenen 
Gegenstände, sondern auch darüber beibringest, dass er drei 
Jahre hindurch auf Universitäten studirt habe. TVer sich 
nicht über die Vollendung des dreijährigen akademischen 
Kursus rollständig ausweiset, darf ohne ausdrückliche Er-
laubniss des Chefs der Justiz zu der H. 3. dieses Titels ver
ordneten Prüfung gar nicht zugelassen werden. Wenn je
doch solche Umstände eintreten, die in ganz besofideren Fäl
len eine Ausnahme von t/er Hegel begründen konnten; so 
haben die Landes-Justizkollegia an den Chef der Justiz zu 
dessen weiterer Erschliessung zu berichten. 

Anh. §. 449. Dem Gesuche um Zulassung zur Prüfung 
muss ein von dem Kandidaten selbst in Lateinischer Sprache 
abgefasstes und von ihm geschriebefies curriculum vitae bei
liegen, worin sein Name, sein Alter, der Ort seiner Her
kunft, der Name und Stand seiner Eltern, und die kurze 
Geschichte seiner Ausbildung auf Schulen und Universitä
ten enthalten ist. Dieses curriculum vitae muss auch den 
nachherigen Berichte?* über die Zulassung zum /teferen-
dariat und zur dritten Prüfung beigefügt werden. 

1) t ' i r c i l i a r e vom 12. Oktober 1804, betreffend die Prüfung und AnfleUiing der Aus» 
kultatoien. ad 1. und 2. aufgenommen m §. 448 und 449. des A»H. (JS.C.C. T . XI. No. 46. 
de 1804. Maihis B. l. S, 56.) 

2) K e s e r i p t »cm 2. Mai 1812, 21. April 1818 und 19. März 1819, betr. den Nachweis 
des Trieuii aeudemici Behufs der Zulassung zur Prüfung pro auücultatura. 

Nach der Circular^Verordnung vom J2. £ t t . 1804 soll jeder Rechts-Kandidat, 
welcher als Auskultator angestellt z« werden wünscht, unter andern auch darüber 
Zeugnisse beibringen, daß er drei Jahre hindurch auf der Universität siudlrt habe. 

Von dieser Regel sind bisher, auf den Grund der von den Kandidaten beige-
brachten akademischen Zeugnisse der Reife, öftere Ausnahmen zugelassen worden 
und darüber in dem Circular»Refcript vom 6, Sept. und vom 6. Nov. 1809 be
sondere Bestimmungen erfolgt. Da aber die Erfahrung lehn, daß eine Studirzeit 
von drei Jahren kaum hinreicht, diejenige wissenschaftliche Bildung zu erlangen, 
welche auf Universitäten erlangt werden soll, und ein Justiz - Beamter nothwendig 
sich eigen gemacht haben muß, um seine Bestimmung ;u erfüllen, die Würde seines 
Llmtcs zu bcbaupten, und dasselbe zur Beförderung der gemeinen Wodlfahrt mit 
gründlicher Einsicht und mit umfassendem Ueberblick des ganzen Gebiets der Wif. 
senschaft zu verwalten; so ist beschlossen worden, von nun an streng darüber zu 
halten, daß das gesetzmäßige trieimiui» acadeinieum genau beobachtet werde. 

Das Königliche Kammergericht (Ober« Landcsgericht) hat daher in Zukunft, 
ohne ausdrückliche Erlaubniß des Chefs der Justiz, keinen Kandidaten, der sich 
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nicht über die Vollendung des dreijäbrigen akademischen Kursus vollständig auswei-
set, zu der in der A. G, O. Th. »II. Tit. 4. §. 3. und dem Circular vom 12. Oktober 
1804 verordneten Prüfung zuzulassen, und nur alsdann, wenn solche Momente, die 
eine Ausnahme in ganz besondern Fällen begründen tonnten, vorhanden sind, an 
den Chef der Justiz zu dessen weiterer Entschließung zu berichten. 

Dem Königl. Kaunnergericht (Dber.Landesgericht) wird dieses, und daß es des 
vorläufigen akademischen examinis pro lnatiiritate fernerhin nicht bedarf, zur Nache 
richt und Achtung hiermit bekannt gemacht. 

Berlin, den 2. Mai 1812. 
(v. K. Ihrb. Bd. I. S . 18.) 

Es kommt bei ber Zulassung der Kandidaten zur Prüfung als Auskultatoren, — 
worüber dem Königl. Dber.Landesgericht nach dessen Berichte vom 10. d. M. Zweifel 
entstanden sind, — hauptsächlich darauf an, daß sie über alle Zweige der Rechts-
Wissenschaft Kollegia mit Nutzen gehört haben. Ha<>en sie noch außerdem die drei 
Jahre ihres Universitäts-Studiums benutzt, um sich Kenntnisse in andern Wissen
schaften zu erwerben, so ist dieses eben so sehr zu loben, als es ihnen für ihr gan< 
zes Leben von Nutzen sein wird. 

Anders würde der Fall sein, wenn der Kandidat während seiner Universität^ 
zeit den Gegenstand seines Studirens ganz geändert, und, z. B.: Anfangs Medi-
zin, nachher die Rechte studirt hätte. Wenn aber der Kandidat 3 Jahre als Stu« 
dent der Rechte auf Universitäten zugebracht, und alle juristische Kollegia gehört 
hat, so kommt eS nicht darauf an, ob er in einem halben Jahre bloß philosophische 
und andere wissenschaftliche Vorlesungen besucht hat. 

Berlin, den 21. April 1818. 
(v. K. Ihrb. Bd. 11. S . 234.) 

Durch einen Befehl S r . Majestät des Königs vom 7. April 1804 ist die Dauer 
des Unirersitätöstudii auf drei Jahr«, festgesetzt, die genaue Beobachtung dieser Frist 
nächstdem allen Staats.Prüfungsbehörden zur Pflicht gemacht, denfrlben vorgeschrie
ben, keinen zn den ersten Staatsprüfungen zuzulassen, der nicht entweder das tri««, 
nirnn acndemicam ganz abfolvirt, oder den Erlaß eines Theils desselben von dem 
Chef des Departements, bei welchem er sich prüfen lassen will, erlangt hat, und 
endlich zur Erwerbung dieses Erlasses eine bei der Fakultät, zu welcher der Stu-
dirende gehört, wohlbestandene Prüfung und ein darüber erhaltenes Zeugniß als 
wesentliche Bedingung gefordert worden. 

Durch die Unruhen der Kriegsjahre, welche so manche Störung des Studien-
wesenS veranlaßt haben, ist auch die genaue Beobachtung dieser Einrichtung unter« 
brechen worden. Ihre Aufrechthaltung ist aber um so nothwendiger, als ein drei-
jähriges akademisches Studium für manche Fächer kaum hinreicht, für andere eben 
genügt, und noch dazu der einjährige Dienst der Freiwilligen im stehenden Heere 
dabei in Anrechnung kommt, so daß die gewissenhafteste Benutzung der Zeit erfor-
dert wird, wenn selbst bei voller Absolntion des triennii der Zweck des Universitäts, 
studii erreicht werden soll, eine Abkürzung dieser Frist aber, da nur ein besonders 
angestrengter, kaum zu erwartender Fleiß, die Verminderung der ohnehin kurzen 
Zeit des Stndii zu ersetzen vermag, gewiß so selten gehörig begründet fein wird, 
daß sie bei der allgemeinen Bestimmung ganz außer Betracht gelassen werden kann. 

Die unterzeichneten Ministerien haben sich daher bewogen gesehen, die Verord, 
nunaen wegen des triennii academici sämmtlichen von ihnen abhängenden Staats-
^)rüfuugsbehörden wieder in Erinnerung zu bringen, und denselben zugleich den 
Beschluß zu eröffnen, daß künftig gar keine Dispensation von dem erwähnten tri«», 
nio ertheilt werden soll. 

Demgemäß wird der Königl. Regierung hierdurch aufgetragen, künftighin sei-
nen, der auf einer Universität studirt hat, mehr zn der RtferendariatS.Prüfung zu-
zulassen, wenn von ihm nicht das trl««niu,n acaiiemicum abfolvirt worden ist, und 
er sich nicht durch das von ihm vorzulegende Universitätszeugniß darüber gehörig 
ausweiset. Daß in diesen Zeugnissen das deshalb Rölhige bemerkt werde, ist den 
Universitäten aufgegeben, und ihnen zugleich ausgetragen worden, .den gegenwärtig 
Studireuden bekannt zu machen, daß keine Dispensation vom trieunio academico 
mehr statt finden werde. Damit aber auch jeder, welcher die Universität beziehen 
will, in Zeiten feine Einrichtung hiernach machen tonne, und^teiner sich zu be,chwe« 
ren habe, wenn ihm die Hoffnung, Erlaß von der gesetzten ^tudirzeit zu erhalten, 
fehlschlägt; so wird der Königlichen Regierung aufgetragen, die gegenwärtige Ver-
fügunq zur allgemeinen Nachachtung durch das Amtsblatt bekannt zu machen. 

Berlin, de» 19. März 1819. (v. K. Ihrb. Bd. 13. S . 280.) 
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3) a. R e S c r i p t vom ai. Dezember 1813 und 28. September 1818, betreffend die Bei» 

bringung und Berücksichligung der Schulzeugnisse, bei der Prüfung der Auskultatoren. 

Unter Mittheilung eines Exemplars der Instruktion über die Prüfung der zu 
den Universitäten übergehenden Schüler vom 23. Juni 1812, und der Allerhöchsten 
Confirmation derselben vom 12. Oktober 1812, desgleichen einer Abschrift des, absei« 
ten des Departements im Ministerio des Innern für den Kultus und öffentlichen 
Unterricht unter dem 4ten d. M. an den Cbef der Justiz abgelassenen Schreibens, 
wird dem Königl. :c. hiermit aufgegeben, bei der Prüfung der Rechts-Kandidaten 
auf den Inhalt ihrer Universtläts-Zeugnisse und der darin mit aufgenommenen Be-
mertungen über den Grad ihrer Ausbildung bei dem Anfange der Universitätsstu» 
dien Rücksicht zu nehmen, und die Prüfung darnach einzurichten. 

Berlin, den 31. Dez. 1813. (v. K. Ihrb. Bd. 2. S. 14.) 

Durch die Verfügung vom 31. Dezember 1813 ist sämmtlichen Landes-Instiz-
kollegien zur Pflicht gemacht worden, bei der Prüfung der Rechts-Kandidaten auf 
den Inhalt ihrer Universitäts-Zeugnisse und der darin mit aufgenommenen Bemer-
kungen über den Grad ihrer Ausbildung bei dem Anfange ihrer Universitätsstudien 
Rücksicht zu nehmen, und die Prüfung darnach einzurichten. Zu vollständiger Er-
reichung des dabei beabsichtigten Zweckes wird das Königl. Kammergericht hiermit 
angewiesen, von allen den Kandidaten, welche sich bei demselben zur Prüfung stel-
len, und deren Universitäts-Zeugniß den Grad der Reife ihres Schulzeugnisses nicht 
refumirt, letzteres im Original oder in beglaubigter Abschrift beibringen zu lassen. 

Berlin, den 28. Sept. 1818. (v. K. Ihrb. Bd. 12. S . 281.) 

b. K e S c r i p t vom 30. Dezember 1831, wegen Zurückweisung der mit dem Schulzeugnisse 
Nr. III. abgegangenen Rechtikandidaten von der Prüfung zur Auskultatur. 

Bei der großen Zahl derjenigen, welche sich dem Staatsdienste als Juristen 
widmen, ist es nothwendig, diejenigen davon abzuhalten, welche weder durch Ta-
lente begünstigt sind, noch durch Fleiß zu den Erwartungen berechtigt haben, welche 
eine unerläßliche Bedingung ihrer künftigen Beförderung sind. Diejenigen, welche 
bis zu ihrem ersten Eintritt in den Staatsdienst weder die Kraft und das Talent, 
noch die Anstrengung besitzen, wegen ihrer Schulstudien sich das Zeugniß Nrl l . zu erwer-
ben, gewähren keine Hoffnung für die im Staatsdienst erforderliche Anstrengung 
und Ausdauer. 

Das Justizministerium verordnet daher, daß derjenige, welcher beim Abgange 
von Gvmnasien nur Nr. III. erhalten, und auch während der akademischen Studien 
keine höhere Qualifikation duich die Prüfung bei den wissenschaftlichen Prüfungs--
Kommissionen der Universitäten erworben hat, mit dem Gesuche um Zulassung zur 
ersten juristischen Prüfung zurückgewiesen werden soll. 

Diese Maaßregel soll mit dem Ottober künftigen Jahres in Wirksamkeit tre-
ten, ^und'chis fciilnn werden Tispensationsgesuche vom vollständigen triennio acade-
mico der inzwischen mit Nr. III. versehenen Abgegangenen nicht berücksichtigt 
werden. 

Das Königl. :c. hat sich hiernach zu achten, und diese Verfügung durch das 
Amtsblatt seines Departements zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

(v. K. Ihrb. Be. 38. S . 388) 

c. K c s c r i p t vom 6. September 1834, bltressend den Nachweis des Maturitätszeugnisses 
bei der Prüfung pro auscultatura. 

Durch das von dem Ministerium der Geistlichen, Unterrichts« und Medizinal-
Angelegenheiten am 4. Juni d. I . erlassene, von des Königs Majestät unterm 23. 
desselben Mrnats Allerhöchst genehmigte Reglement für die Prüfung der zu den 
Universitäten übergehenden Schüler, ist mit Aufhebung aller bieherigen Bestimmun-
gen und Verordnungen wegen dieser Prüfungen unter andern bestimmt wor-
den, daß 

1) von Michaelis d. I . ab Jeder, welcher sich einem Berufe widmen will, für 
den ein drei- oder vierjähriges Universitatsstudium vorgeschrieben ist, er mag eine 
inländische oder auswärtige Universität besuchen wollen, entweder vor seinem Ab-
gange zur Universität oder, doch während seines Besuchs der Universität, einer Ma< 
turilätsprüfung bei einem Gymnasium, nach näherer Vorschrift des Reglements, 
sich unterwerfen muß; 

(§. I. 3. 39. 43. 50. des Reglements) 
2) daß nur diejenigen, welche bei' dieser Prüfung das Zeugniß der Reife erhal-

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 16 
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ten haben, zu den angeordneten Prüfungen Behufs der Anstellung in solchen 
Staats- und Kirchenämtern, zu welchen ein drei oder vierjähriges Universitatsstu« 
dium nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften erforderlich ist, zugelassen 
werden; 

(§. 33. 3. des Reglements) 
3) daß bü denjenigen, welche die Maturitätsprüfung erst während ihres Bc< 

suches der Universität bestehen, das von ihnen abzuhaltende gesetzliche Triennium 
und resp. Quadriennium erst von dem Zeitpunkte ab gerechnet wird, wo sie das 
Zeugniß der Reife erhalten haben/ wenn sie nicht eine desfallsige Dispensation von 
dem betreffenden Königl. Ministerium beibringen können; 

(§. 39. des Reglements) 
und daß 

4) auch bei Ausländern, denen gestattet worden ist, sich im diesseitigen Staats-
dienste um eine Anstellung zu bewerben, für welche ein drei- oder vierjähriges Uni-
»ersitätsstudium vorgeschrieben ist, vorstehende Bestimmungen gelten. 

(§. 43. des Reglements) 
Das Königl. :c. hat daher in Berücksichtigung dieser Allerhöchst genehmigten 

Bestimmungen darauf zu sehen, daß 
1) künftig Niemand, welcher zu Michaelis d. I . oder später zur Universität 

gegangen ist, zur Prüfung als Auskultator zugelassen wird, wenn er nicht nachge, 
wiesen hat, daß er in der vorschriftsmäßigen Maturitätsprüfung bei einem Gpm-
nasium das Zeugniß der Reife erhalten habe; 

2) daß diejenigen, welche diese Prüfung erst während der Universitätszeit be-
standen haben, nach Erlangung des ZeugniffeS der Reife noch drei Jahre hindurch 
auf der Universität Kollegia besucht haben, oder eine Dispensation des Iustizmini-
fieriums von der Beendigung des Trienniums beibringen. 

Dagegen müssen 
3) alle diejenigen, welche bereits vor Michaelis d. I . bei einer Univeisität im-

matrikulirt worden sind, und sich künftig zur Austultatorprüfung mejden, beson-
ders nachweisen, daß sie in der bei einem Gymnasium oder von einer Wissenschaft-
lichcn Prüfungskommission nach den früheren Verordnungen vorgenommenen Prü-
fung das Zeugniß Rr. I. oder II., oder in einer Maturitätsprüfung bei einem 
Gymnasium nach Vorschrift deS neuen PrüfungS - Reglements das Zeugniß der 
Reife erhalten haben. 

(v. K. Ihrb. Bd. 44. S . 106.) 

4) R e s c r i p t vom 20. Juni 1828, betreffend die Beibringung der akademischen Zeug« 
nisse vor der Zulassung zum Staatsexamen. 

Sämmtlichen Ober-Landesgerichten wird hiernzit bekannt gemacht, daß künftig: 
») kein Inländer, welcher auf einer Preußischen Universität seine Studien ganz 

oder theilweise gemacht hat, ohne Beibringung des amtlichen Abgatzgszeug-
nisses zum Staatsexamen zugelassen werden; 

b) in fallen ertheilter Dispensation vom triennio, bei den zu diesem Zweck ein-
gereichten Sittenzeugniffen. hiernächst auf Beibringung der akademischen Ab-
gangszeugnisse vor der wirtlichen Anstellung gehalten werden soll, 

(v. K. Ihrd. Bd. 31. S . 279.) 

5) a. R e s c r i p t vom 12. Mai 1823. betreffend die Prüfung ob Rechtskandidaten an 
verbotenen Studentenverbindungen Theil genommen haben. 

Die, der Erfahrung nach, auf einheimischen und auswärtigen Universitäten un-
ter verschiedenen Namen und Formen noch fortdauernden geheimen oder nicht au-
torisirten Verbindungen machen eine doppelte Aufmerksamkeit nöthig, damit nicht 
junge Leute, die an solchen Verbindungen Theil genommen haben, sich, der gesetzli-
chen Vorschrift zuwider, in den Iustizdienst einschleichen. 

Dem Königl. Dber-Landesgericht wird daher zur strengsten Pflicht gemacht, die 
akademischen Zeugnisse des Wohlrerhaltens, welche der Kandidat Behufs der Zu-
lassung zur ersten Prüfung nach §. l . Tit. 4. Th. I I I . der A. G £>. beizubringen 
hat, und welche von dem Königlichen Univeisitäts-Bevollmächtigten unterschrieben 
sein müssen, einer genauen Durchsicht zu unterwerfen und nur diejenigen Kandida-
ten zur Prüfung zuzulassen, welche in Bezug auf die Theiluahme an unerlaubten 
Verbindungen nach ihren Attesten als völlig vorwurfsfrei erscheinen. Hat der Kan-
didat mehr als eine Universität besucht, so müssen von einer jeden die erforderlichen 
Zeugnisse beigebracht werden. Entsteht aus diesen Zeugnissen gegen die Anstellung 
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irgend ein Bedenken, so ist datüber an den Chef der Justiz zu berichten und des« 
sen Vorbescheidling abzuwarten. 

Hiernach hat stch das Kollegium nicht allein selbst bei eigener Verantwortung 
auf das genaueste zu achten, sondern es stnd auch die demselben untergeordneten 
größeren Gerichte, bei denen Prüfungen der Rechts , Kandidaten erfolgen, demge« 
maß mit Anweisung zu versehen. 

(v. K. Ihlb. Bd. 22. S. 91.) 

b. C © . vom 16. Auglist 1834 und R c s c r i p t vom 9. August ejusd., betreffend die 
Zulassung der Kandidaten zur Staatsprüfung, wenn dieselben an Studenten »Verbindungen Theil 
genominen haben. 

Es ist M i r angezeigt worden, daß die Universitätsbehörden, wenn sie 
in den akademischen Abgangszeugnissen der Theilnahme des Inhabers an 
einer verbotenen Studentenverbindung zu erwähnen haben, hin und wieder 
beizufügen sich gestatten, daß die Verbindung keine politische Zweicke gehabt 
habe. I ch sehe Mich hierdurch veranlaßt, wegen der akademischen Abgangs» 
zeugnisse Folgendes festzusetzen: Wenn in einem akademischen Adgangszeug-
nisse vermerkt wirl>, daß der Inhaber desselben der Theilnahme-an einer 
verbotenen Studentenverbindung oder Gesellschaft überwiesen,, oder verdä'ch-
tig geworden sei, so ist die ausstellende akademische Behörde verpflichtet, 
darin jederzeit die besondere Verbindung oder Gesellschaft, zu welcher er ge-
hört hat, oder gehört zu haben verdachtig ist, namhaft zu machen; es ist 
aber in keinem Falle znlässtg, daß die akademische Behörde ihre Aeußee 
rung über den vermeintlichen Zweck der Gesellschaft beifüge. Wird 
das Zeugniß demnächst zum Behuf des nachgesuchten Zulasses zu einer 
Staatsprüfung vorgelegt, so ist der P r ü f u n g so lange Ans tand zu 
geben, bis das betreffende Ministerium die zu erfordernde Auskunft über 
den Zweck der im Zeugnisse genannten Studenten-Verbindung, und über 
die perföttliche Thätigkeit des Kandidaten als Mitgliedes der Gesellschaft, 
so wie ein hierauf gegründetes Gutachten über seinen Zulaß zur Prüfung 
von der Ministerial-Kommission erhalten hat. Wenn ein Inländer vor Er-
laß Meiner Ordre vom 20. M a i 1833 oder späterhin mit Bewill igung der 
Behörde auf einer ausländischen Universität studirt hat, und bei Nachsu« 
chung der Staatsprüfung das Abgangszengniß einer ausländischen Univer, 
sitätsbehörde vorlegt, so muß in allen Fällen, es mag aus dem Zeugnisse 
die Theilnahme an einer verbotenen Verbindung zu ersehen sein, oder nicht, 
die Auskunft der Ministerial-Kommission über seine persönlichen Verhält , 
uisse während seiner akademischen Jahre, und das Gutachten über die Zu» 
lassung zur Prüfung ausgewirkt werden. D ie betreffenden Staatsmiuisier 
haben die von ihnen ressortirenden Behörden, jeder in seinem Wirkungs
kreise, hiernach anzuweisen, und auf die Befolgung Meines Befehls pfiicht> 
mäßig zu achten. 

B e r l i n , den 16. August 1834. 
sv. K. I h r b . B d . 44. S . 108J 

Dem (Tit.) wird die an das Königl. Staatsministerium ergangene Allerhöchste 
Kabinetsordre rom 16. August d. I . hierbei abschriftlich mit der Anweisung zuge, 
fertigt, nach derselben die Üniverstlats.Abgangsatttste derjenigen Nechtskandidaten, 
welche sich zu einer Staatsprüfung, namentlich als Außkultatoren, melden, vor de-
ren Zulassung einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen. Wenn stch dabei ergiebt, 
daß der Rcchtskandidat der Theilnahme an irgend einer verbotenen Studentenrer-
biudlmg oder Gesellschaft überwiesen, oder verdächtig geworden ist, so ist darüber 
mit Aussetzung der 'prüfnng und Einsendung der Universitäts - Abgangsatteste an 
den Iustizminister zu berichten. Dasselbe muß allemal geschehen, wenn ans den 
vorgelegten Abgangszeugnissen hervorgeht, daß der Kandidat auf einer ausläudi-
fchen Universität studirt hat. Dabei kommt es nicht darauf an, ob er nach feinem 
Abgange von der ausländischen Unirersttät noch eine inländische Universttat besucht 
hat, und in den darüber erhaltenen Abgangszeugnissen der Theilnahme an verböte-
nen Studentenverbindungen nicht überwiesen oder verdächtig erklärt worden ist, 
sondern nur darauf, ob er überhaupt auf einer ausländischen Universität studirt hat. 

Berlin, den 9. Oktober 1834. (v. K. Ihrb. Bd. 44. S . 108.) 
16 • 
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c. Vergl. © . O . vom 31. März 1824 wegen Begnadigung und Anstellungsfähigkeit der in 
Breslauer Studentenverbindungen gewesenen Individuen, (v. K. Ihrb. Bd. 24. S. 139.) 

d. Vergl. C i e s e l z über die Bestrafung der Studentenverbindungen, vom 7. Januar 1838. 
lG. S. S . 13.) 

6) l>. C, O . vom" 20. Mai 1833, betreffend das Verbot des Besuchs fremder Universitäten. 

Die verbrecherischen Vorgänge zu Frankfurt a. M . haben außer Zwei-
fel gesetzt, daß eine ruhestörende Faktion auf die Unerfahrenheit der siudi-
renden Jugend verderblich einwirkt, und sie als Werkzeuge strafbarer Pläne 
zu mißbrauchen mit Erfolg bemüht ist. I n Betracht der unverkennbaren 
Ursache dieser Erscheinung, und da bei den wohlgeordneten Einrichtuugen 
meiner Landesuniversitäten ein Bedürfniß zur Benutzung fremder Uuiver-
sitäten nicht vorhanden ist, finde ich Mich bewogen, Meine Verordnung 
vom 13. April 1810, durch welche Ich das früher bestandene Verbot des 
Besuchs fremder Universitäten aufgehoben habe, für sämmtliche Provinzen 
Meiner Monarchie so lange zu suspendiren, bis die Deutsche Vundesver-
sammlung sich über eine Maaßregel vereinigt haben wird, das gemeinsame 
Vaterland vor den Gefahren eines Zustandes sicher zu stelle«, der eiu sol
ches Attentat möglich gemacht und den Regierungen die besondere Verpflich-
tung auferlegt hat, die studirende Iugeud, iu ihrem und der Familien eige-
nem Interesse, vor aller, ihre ganze Zukunft gefährdenden Theilnahme an 
solchen Verbrechen, gewissenhaft sicher zu stellen. Welcher Inländer, Mei-
nem Verbot entgegen, auf einer fremden Universität studirt, hat, ohne Rück, 
ficht auf die Dauer seiner dortigen Studien, allen Anspruch auf ein öffeot-
liches Amt, wohin auch die medizinische Praxis gezählt werden soll, für im-
mer verwirkt. Denjenigen Landeskindern, welche bei der Bekanntmachung 
Meines Befehls auf einer fremden Universität bereits studireu, soll solches 
während des laufenden Semesters gestattet fein, nach dessen Vollendung sie 
jedoch, bei Vermeidung der angedrohten Strafe, nnverzüglich zurückkehreu 
müssen. I n Ansehung der Universitäten zu Erlangen, Heidelberg und 
Würzburg soll, da die Theilnahme einzelner Studenten an dem frevelhaft 
ten Anschlage auf Frankfurt bereits ermittelt ist, das Verbot unbedingt in 
Kraft treten, zum Besuche der übrigen fremden Universitäten aber besondere 
Erlaubniß zu ertheilen, dem Minister der Unterrichtsangelegenheiten für jetzt 
und bis zu weiterer Bestimmung nachgelassen sein. 

(G. S . S . 35.) 

h. C» O . vom 21. November 1836, betreffend die Aufhebung des unbedingten Verbots des 
Besuchs der Universitäten zu Erlangen, Würzburg und Heidelberg. 

Durch Meine an das Staatsministerium heute ergangene Ordre habe 
Ich Meinen Erlaß vom 20. Mai 1833, das Verbot des Besuchs fremder 
Universitäten enthaltend, modifizirt und das unbedingte Verbot des Stu-
direns der Inländer auf den Universitäten zu Erlangen, Würzburg und 
Heidelberg außer Kraft gefetzt, indem Ich Sie autorisirt habe, auch zum 
Besuche dieser drei Universitäten Ihre Erlaubniß zu ertheilen. 

(©. S . S . 312.) 

§ . 2. Ein solcher Kandidat muss hiernächst von Mitteln und 
Unters tü tzung nicht ganz entblösst se in , damit er während der 
zu seiner Vorberei tung und Prüfung erforderlichen Zeit sich sei
nen Unterha l t verschaffen, und die Gelegenheit zu seiner Versor
gung abwarten könne. 

R e s e r i p t vom 19. Oktober 1831, bettessend itn zu erfordernden Nachweis der Subsi« 
sienzmitlel der Austultatoren und Referendarien. 

Die A. G. O. verordnet Thl. Hl. Tit. 4. §. 2.: 
Der Rechtstandidat müsse von Mitteln und Unterstützung nicht ganz ent-
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blößt sein, damit er während der zu seiner Vorbereitung erforderlichen Zeit 
sich seinen Unterhalt verschaffen und die Gelegenheit zu seiner Versorgung 
abwarten kann. 

Dies Elfordcrniß eines Rechtskandidaten scheint in vielen Fällen übersehen 
worden zu sein, da in neuerer Zeit Unterstützungsgesuche von Auskultatoren und 
Referendarien eingeben, und mehrere der letztern sogar um Erlaß oder Stundung 
der Bestallungsgebühren wegen Dürftigkeit gebeten haben, und auch von andern 
Seiten Spuren ihrer für den öffentlichen Dienst nachtheiligen äußersten Dürftig, 
keit sich zeigen- Es geht daraus hervor, daß das Rechtsstudium sehr oft ohne 
Rücksicht auf die Zukunft und bloß in der Hoffnung gewählt ward, um nur recht 
bald zu irgend einer Anstellung zu gelangen, und dadurch von Nahrungssorgen sich 
zu befreien. Wie nachtheilig dies auf den Dienst selbst wirken müsse, und wie we? 
„ig sich in der Regel von solchen Staatsdienern erwarten lasse, leuchtet ein, und 
es ist bei der jetzigen großen Zahl der Bewerber besonders wichtig, auf obige gesetz-
liehe Vorschrift aufmerksam zu machen. 

Das Köulgl. :c hat daher bei den Anmeldungen zur ersten Prüfung den Nach-
weis des gedachten Erfordernisses zu verlangen, uud in den Berichten nach erfolg-
ter zweiter Prüfung, daß demselben genügt sei, zu bemerken. 

(v. K. Ihrb. Bd. 38. S. 38b.) 

P r ö f u n g. 
§. 3. Die Prüfung solcher Kandidaten muss der Präsident 

einem oder zwei Räthen des Kollegii auftragen. Es darf jedoch 
dieselbe nur darauf gerichtet werden; ob der Kandidat gute na
türliche Fähigkeiten und eine gesunde Beurtheilungskraft besitze, 
und ob er sich in der Theorie der Rechtsgelehrsamkeit gründliche 
und zusammenhängende Kenntnisse erworben habe. Die Examina 
müssen übrigens nicht allen Räthen, ohne Unterschied und nach 
der Reihe, aufgetragen weiden; sondern der Präsident muss dazu 
ein oder zwei Mitglieder des Kollegii, welche ausser den nöthi
gen Kenntnissen, zugleich die zu einem solchen Geschäfte erfor
derlichen Naturgaben besitzen, aussuchen, und dieselben dem 
Grosskanzler als beständige Examinatoren bei dem Kollegio vor
schlagen. 

Anh. §. 450. Bei der Prüfung muss besonders darauf 
gesehen werden, ob der Kandidat die Jjatei?nsche Sprache 
versteht. Findet sich, dass er diese auch dem Geschäfts
manne unentbehrliche Sprache vernachlässigt habe} so soll 
ihm das Zengniss der Brauchbarkeit nicht ertheilt werden. 
Auch ist die Prüfung nicht auf das blosse bürgerliche Pri
vatrecht zu beschränken, sondern auf die Theorie der 
Hechtswissenschaft überhaupt zu erstrecken, und besonders 
zu erforschen, ob der Kandidat von dem Staats- und Völ
kerrechte wenigstens so viele Kenntnisse erlangt habe, dass 
er sich durch fortgesetztes Studium darin so ausbilden könney 
wie es seine künftige Amislage und Verhältnisse erfordern. 

1) a. R e s r r i p t vom 1. Januar 1797, betr. die Prüfung der Rechtslandidatm. 
Es ist schon längst wahrgenommen worden, daß seit einiger Zeit auf manchen 

sogenannten gelehrten Schulen und Akademieen. die Ausbildung der jungen Leute 
in den einem Gelehrten doch so nothwendigenSprach- und eigentlichen Wissenschaft« 
lichtn Kenntnisse» sehr vernachlässigt wird. 

Tiefen Mangel haben W i r Allerhöchstselbst sogar in Ansehung der Lateinischen 
Sprache bemerkt, ungeachtet diese den Rang einer eigentlichen gelehrten Sprache 
noch immer mit Recht behauptet, und einem jeden, der sein Fach nicht bloß Hand-
werksmaßig bearbeiten wi l l , unentbehrlich ist. 
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Da nun überdem die Kenntniß dieser Sprache, und eine gewisse Fertigkeit im 

Verstehen und Sprechen derselben, nach der Lage und Verfassung mancher unserer 
Provinzen, selbst zum wirklichen Betriebe der Geschäfte nothwendig erfordert wird, 
und kein junger Rechtsgelehrter im Voraus wissen kann, ob ihn nicht der Dienst 
des S taa t s in eine solche Provinz berufen werde: so haben Wir aus Allerhöchst 
eigener Bewegung verordnet, daß künftighin bei den Prüfungen der Rechtskandi-
baten darauf mit gesehen werden solle, ob ein solcher Kandidat fähig sey, das La« 
teinische auch in mündlichen Unterredungen zu verstehen, und sich darin mit einiger 
Fertigkeit und Leichtigkeit auszudrücken. 

Wir befehlen Euch daher in Gnaden, Eure Examina auf diesen Gegenstand 
künftig mit zu richten, und keinem Kandidaten das Zeugniß der Brauchbarkeit zu 
ertheilen, wenn sich finden sollte, daß er diese dem Gelehrten und-dem Geschäfts, 
manne gleich unentbehrliche Sprache vernachlässiget habe. 

Eben so nehmen Wir höchst ungern wahr, daß die jungen Rechtsbeflissenen sich 
immer mehr auf das handwerksmäßige Erlernen des bloßen bürgerlichen Puvat* 
rechts einschränken; sich damit begnügen, wenn sie einen Vorrath von Definitionen 
und Lehrsätzen, die zu diesem gehören, dem Gedächtnisse anvertraut haben, und wohl 
gar der Meinung sind, daß das Lesen oder höchstens das Auswendiglernen der am 
meisten praktischen Titel des A. L. R . schon hinreichend sey, einen brauchbaren 
Preußischen Rechtsgelehrten zu bilden. 

Da es aber von selbst in die Augen leuchtet, daß das Landrecht nicht richtig 
verstanden noch angewendet werden könne, wenn nicht der Kopf durch das SUl-
dium der Philosophie zum gründlichen Nachdenken gewöhnt, und besonders durch 
ein wahres philosophisches Naturrecht mit den ersten Begriffen und Grundwahr» 
heilen, worauf jcde positive Gesetzgebung, und also auch die Unsrige, beruht, näher 
bekannt geworden ist; und da überdem der Preußische Geschäftsmann sehr oft in 
Lagen und Umstände kommen kann, wo er ohne eigene Begriffe von dem allgemein 
nen und dem besondern Europäischen Völkerrrechte, so wie von den staatsrechtlichen 
Verhältnissen seines Vaterlandes gegen das Deutsche Reich und gegen andere Staa-
«n , den Pflichten seines Amts und dea ihm darin zu machenden Aufträgen kein 
Genüge leisten kann; so ist es Unser Wille, daß die Examina der Rechtslandida« 
ten künftig auch auf das Naturrecht mit gerichtet, und zugleich darauf gesehen 
weiden solle: ob der Kandidat von dem Völkerrechte und dem Staatsrechte wenig« 
stens so viel Kenntnisse erlangt habe, daß er sich in vorkommenden Fällen durch 
fortgesetztes eigenes Studium und fleißiges Nachlesen bewährter Schriftsteller darin 
so weit, als es feine jedesmalige Amtslage und Verhältnisse erfordern, forthelfen 
könne. Der diesfällige Befund soll ebenfalls jedesmal in den über die angestellten 
Prüfungen zu ertheilenden Zeugnissen treulich und der Wahrheit gemäß mit aus, 
gedrückt werden I h r habt Euch also hiernach gebührend zu achten und Wir sind : c 

OYC.C T. X, S . 905. Ko. I de 1797. Stengels Beitr. III. S . 357. und 
Auszug S . 226.) 

b. £ i r c i l i a r e vom « . Oktober lsw, betreffend li« Prüfung der Anskultatoren und 
Referendancn. 

E x t r a k t . 
3) Bel der Prüfung ist die Vorschrift der Verordnung vom I. Januar 1797 

Ju beobachten und im Examinationsprototoll jederzeit insbesondere zu bemerken, ob 
er Kandidat fähig sei, sich in der Lateinischen Sprache richtig auszudrücken. 

(S.C.C. T. XL Ko. 46. de 1804.) 

e. R e s c r i p * vom 13. Mllrz 182C wegm Prüfung der Rechl»kandidatm in de» Lateinr» 
fchen Sprache. 

Die Verfügung des Iustizministerii vom 31. Dezember 1813, nach welcher 
sämmtlichen Landes-Iustizkollegien zur Pflicht gemacht worden ist, bei der Prüfung 
der Rechtskandidaten auf den Inhal t ihrer Universitätszeu^nisse und den darin mit 
aufgenommenen Bemerkungen über den Grad ihrer Ausbildung bei dem Anfang 
ihrer Universitätsfiudien Rücksicht zu nehmen und die Prüfung danach einzurich, 
ten, und die ergänzende Verfügung vom 28. Sept. 1818, naa) welcher zur vollstän« 
digern Erreichung des dabei beabsichtigten Zweckes diese BeHorden angewiesen wur, 
den, von allen Kandidaten, welche sich bei denselben zur Prüfung stellen, und deren 
Universitätszeugniß den Grad ihres Schulzeugnisses der Reife nicht refumirt, letzte« 
res im Original oder in beglaubter Abschrift beibringen zu lassen, sollten dagegen 
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sichern, solche Kandidaten in den Iustizdienst aufzunehmen, welche mit unreifen 
Kenntnissen die Schule verlassen, und auch die Universitätszeit nicht dazu benutzt 
hatten, die Lücken in diesen Kenntnissen auszufüllen. 

Die Erfahrung hat ergeben, daß dieser Zweck nicht gehörig erreicht und bei den 
ersten Prüfungen nicht mit der erforderlichen Strenge auf den Nachweis der un« 
entbehrlichen Schulkenntnisse, namentlich der Lateinischen Sprache gesehen wird. 

Dem Nachtheile, welcher dadurch für den Staatsdienst entsteht, daß Kandida-
ten, welche diesen Theil ihrer Bildung vernachlässigt haben, sich in den Iustizdienst 
einschleichen, und dem Wahne, als erfordere der letztere weniger gründliche Kennt-
nisse der Schule, als andere Fächer des gelehrten Staatsdienstes, muß von Seiten 
der ersten Prüfungsbehörden kräftig entgegen gearbeitet und von dem Grundsätze 
ausgegangen werden, daß gerade der Eingang in die praktisch« juristische Laufbahn 
die beste Gelegenheit giebt, dem Uebel vorzubeugen. 

Die Examinatoren müssen sich durchaus durch an die Rechtskandidaten gerich« 
tele Fragen in Lateinfcher Splache, und durch die darauf erfolgten Antworten in 
derselben, die Ueberzeugung verschaffen, daß dem Kandidaten diese Sprache nicht 
fremd sei, und daß er auch in dieser Hinsicht seine Schul- und Universitätszert gut 
genutzt habe, und seine vorläufige Abweisung muß erfolgen, wenn die Prüfung ein 
entgegengesetztes Resultat gewährt. 

Das Königliche it. wird hiervon in Kenntniß gesetzt und hat sich hiernach zu 
achten. (v. K. Ihrb. Bd. 27. ©. 82.) 

2) R e s c H p t vom M, Mai 1826, betreffend die Prüfung der Rechtskandidaten lm P«u> 
fischen Recht. 

A. 
Aus den Beschwerden der Gerichte hat der Iustizminister erfahren, daß die als 

Auskultanten angestellten Rechtskandidaten der Regel nach ohne alle Kenntniß 
von dem praktischen Theile der Rechtswissenschaft und den vaterländischen Gesetzen, 
namentlich der Gerichtsordnung und des Landrcchts, in den Dienst treten, und ihre 
Bildung für den Dienst, so wie die Bekanntmachung mit den Landesgesctzen, ganz 
von dem Dienste als Auslultatoren erwarten. Diese Verhältnisse gereichen den Gerichten 
bei welchen die Kandidaten als Austultatoren angestellt werden.eben so sehr zurBeschwerde 
als sie de» Kandidaten selbst Nachtheil bringen, und ihre Bildung zum Referendar 
verzögern. Es ist daher nothwendig, daß die Rechtskandidaten sich schon vor dem 
Eintritt in den Dienst, mit dem A L. R. und der Gerichtsordnung bekannt ma-
chen, und es wird dem Königl. :c. zur Pflicht gemacht, bei den Prüfungen der Kan-
didaten pro Auscultatura sich davon zu unterrichten, ob dieselben auch schon mit 
dem vaterländischen Rechte und mit der Gerichtsordnung bekannt sind, und es ijt 
das Resultat in das Eraminationsprotokoll einzutragen- Nach der von dem Kö-
nigl. Ministerium der Unterrichts-Angelegenheiten dem Iustizminister ertheilten Auö-
kunft, haben bisher schon die Kandidaten Gelegenheit gehabt, sich durch die von Zeit 
zil Zeit aufden Preußischen Universitäten gehaltenen Vorlesungen über das vaterländische 
Recht Kenntnisse desselben zu erwerben, und es läßt sich daher auch voraussetzen, 
daß die Rechtskandidaten auch eine Prüfung über die Kenntnisse desselben bestehen 
können. Indeß will der Iustizminister zur Zeit die Anstellung der Kandidaten als 
Auskultatoren noch nicht von dem günstigsten Resultat ihrer Prüfung über das 
Landrecht und die Gerichtsordnung abhängig machen, und es können die Gerichte 
die Unbekanntfchaft mit dem Landrechte und der Gerichtsordnung jetzt noch überfe« 
hen. wenn der Kandidat selbst noch nicht Kollegia über das vaterländische Recht 
gehört hat. Dies kann aber nur so lange geschehen, als die Kandidaten selbst noch 
nicht von der Anordnung, daß sie sich mit dem vaterländischen Rechte schon auf 
der Universität bekannt machen müssen, in Kenntniß gesetzt worden, und Zeit ge< 
habt haben, das Versäumte nachzuholen. I n dieser Hinsicht ist das Köuigl. Mini-
sterium der Unterrichts-Angelegenheiten von dieser Bestimmung in Kenntniß gesetzt; 
und da dieses für die Bekanntmachung derselben sorgen und dahin wirken wird, 
daß auf den Universitäten, von Michaelis dieses Jahres ab, regelmäßig Kollegia 
über das Preußische Landrecht und die Gerichtsordnung gelesen werden, so bestimmt 
der Iustizminister, daß vom I. Januar 1828 an, kein Kandidat zum Auskultator, 
Erauien zugelassen werden soll, welcher nicht, durch seine Universitätszeugnisse nach, 
weiset, Kollegia über vaterländisches Recht gehört zu haben, und im Eramen be-
legt, daß er dasselbe mit Nutzen studirt habe. Das Königl. :c, wird aber zugleich 
angewiesen, dahin zu sehen, daß die Kandidaten durch das Studium deS Landrechts 
und der Gerichtsordnung nicht verleitet werden, die Kollegia zu versäumen. welche 
die Kenntniß des Römischen, Kanonischen und des Deutschen Privat', Kriminal-, 
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Lehn-, Staats- und Naturrechts gewähren/ und zur gelehrten und gründlichen Bit-
billig des Juristen unumgänglich nothwendig sind. Es ist deshalb bei der Prüfung 
der Kandidaten auch ferner auf die genaue Bekanntschaft mit diesen Rechten und 
der Geschickte des Rechts und der Verfassungen zu sehen, 

(v. K, Ihrb. Bd. 27. S . 287.) 

3) R e s c r i p t vom 17. August 1830, wegen Prüfung der Rechtskandidaten im Staats» 
und Völkerrecht. 

Es ist zur Kenntniß des Chefs der Justiz gelangt, daß auf einer inländischen 
Universität bei der diesmaligen Revision der Anmcldcbücher derjenigen Studiren-
den, welche keine Vorlesungen angenommen, abermals und mehr als je von den 
Studirenben der Rechte der Einwand vorgebracht ist, sie hätten bereits in den er-
sien zwei Jahren Alles gehört, was sie zu hören brauchten, dennjuristische Ency-
klopädie/ Rechtsphilosophie/ juristische Hermeneutik oder Exegese/ Staatsrecht, Völ-
kerrecht und dergleichen/ feien sie zu hören nicht verpflichtet, auch werde von den 
Königlichen Ober-Landesgcrichten niemals nach Zeugnissen über dergleichen Vorle-
fungen gefragt. 

Aus dieser Veranlassung wird sämmtlichen Konigl. Landes - Iustizkollegien die 
Befolgung der in dem Refcripte vom I. Juni 179? und in dem §. 450. des An
hangs zur A. G. D. enthaltenen Anweisung, wonach das Austultator-Examen nicht 
auf das bürgerliche Privatrecht zu beschränken, sondern auf die Theorie der Rechts-
Wissenschaft überhaupt, desgleichen auf das Völker« und Staatsrecht zu erstrecken, 
hierdurch in Erinnerung gebracht. 

(v. K. Ihrb. Bd. 36. S . 148.) 

§ . 4 . L e u t e , welchen es an dem einen oder dem andern 
der § . 3 . bemerkten Erfordernisse ermangel t , müssen ohne alle 
Wachsicht oder übel angebrachtes Mitleiden abgewiesen werden ; 
weil es besser ist, dass sie noch in Zeiten zu einem andern nütz
lichen Gewerbe greifen, als dass sie den Kollegien und dem Staa te 
zur Las t fallen, oder am E n d e wohl gar sich in Bedienungen ein
schleichen, w o sie durch ihre Untücht igkei t dem gemeinen Wesen 
schädlich werden . 

C ' i r c u l a r e vom 12. Oktober 18W, betreffend die Prüfung der Auskultatoren und Refe« 
rendarien. 

E x t r a k t . 

Da die bisherigen Versuche, den im Sinken begriffenen Fleiß der studirenden 
Jugend auf Universitäten auf alle mögliche Weise zu beleben, nicht den «wünsch-
ien Erfolg gehabt haben, und noch täglich ungeschickte und sehr mittelmäßige Sub-
jekte bei den angestellten Prüfungen gefunden werden, woran die zu kurze Dauer 
des Universitätsstudii zum Theil Schuld ist; so haben Wir Allerhöchstselbst zu ver-
ordnen geruht, daß der Studienplan auf einen Zeitraum von drei Jahren berechnet 
sein, und das Abiturienten-Eramen nur eine Ausnahme begründen soll. 

Unsere wohlthätige Absicht wird aber nicht erreicht werden/ wenn Ihr nicht 
mit gehöriger Sorgfalt nach den Vorschriften, die in der A. G. O. Thl. lll. Tit. i. 
und in den übrigen von Uns erlassenen Verordnungen, in Ansehung der Referen-
darien und Auskultatoren enthalten sind, zu verfahren Euch angelegen seyn lasset. 

Wir haben bei mehreren Gelegenheiten wahrgenommen, daß die vorschriftsmä-
Higen Prüfungen derselben zu nachsichtig angestellt, und sehr vleie als Auskultato-
ren zugelassen werden, die im Examen zwar einige oberflächlich erlernte Rechtssätze 
und Definitionen herzusagen wissen, aber die Rechtswissenschaft nie gehörig studirt 
haben, selbst oft in den ersten Schulkenntnissen nicht gründlich unterrichtet sind. 
Solche Subjekte können sich bei der praktischen Arbeit nie ausbilden, sondern nur 
höchstens einige Routine erlangen, und gehen ohne gehörige Vorbereitung zum Re-
ferendariat über. 

Es kann nicht ferner gestaltet werden, daß durch diese Nachsicht der Gerichts-
Höfe unreife und ungeübte Subjecte sich in Justizbedienungen einschleichen, die so-
dann dem Dienst zum Rachtheil und zur Schande gereichen müssen. Wir haben 
deshalb für nöthig befunden, Euch über diesen Gegenstand mit folgenden Anwei
sungen zu versehen: 
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4) Den zur Prüfung der Rechtskandidaten bestellten Examinatoren wird die 

Vorschrift der A. G. £>. I.e. H. 4. vorzüglich eingeschärft; sie müssen bei Abgebung 
ihres Gutachtens jederzeit erwägen, daß es besser ist, ein untüchtiges Subjekt zu-
rück zu weisen, als demselben vergebliche Hoffnungen zu Beförderungen zu machen. 

(i\.C.C. T. XI. No. 46. de 1804.) 

2) R e s e r i p t vom 20. Januar 1819, daß bei der Prüfung der Auskultatoren mit Strenge 
verfahren werden soll. 

Die Prüfungen bei der Dber^Examinationskommission liefern sehr oft den Be-
weis, daß von den Kandidaten die Zeit, welche zum Erlernen der erforderlichen 
Rechtskeimtnisse bestimmt war, nicht gehörig benutzt worden ist, oder daß es den-
selben an natürlichen Fähigkeiten fehlt, welche mit angestrengtem Fleiße verbunden 
fein müssen, wenn etwas Ausgezeichnetes bei der künftigen Dienstführung erwartet 
werden soll. Zum Theil wild diesem Uebel dadurch abgeholfen werden, daß von 
dem Iustijminister die Dispensation vom triennio academico nur in ganz außer, 
ordentlichen Fällen statt finden wird, indessen sichert dies noch nicht die gewissen-
hafte Benutzung der Zeit auf der Universität, und die Ober-Landesgerichte, welchen 
die Prüfung zur Austultatur gebührt, können noch kräftiger zur Beförderung der 
wohlthätigen Absicht einwirken, wenn diese Prüfungen mit der gehörigen Strenge 
erfolgen, und dabei von dem Gesichtspunkte ausgegangen wird/ daß es weit leich-
ter für den Geprüften ist, bei einer Zurückweisung nach der ersten Prüfung das 
Fehlende nachzuholen, als wenn diese Zurückweisung nach der dritten und letzten 
Prüfung erfolgt. 

Die mit gehöriger Sorgfalt vorgenommenen ersten Prüfungen werden über die 
Fähigkeit des Examinandi und die Anwendung seiner Zeit bei der Erlernung der 
Rechtswissenschaft und der dabei nöthigen Hülfs- und Schulkenntnisse keinen Zwei-
fel statt finden lassen, und die Schonung des Einzelnen in Erwartung künftiger 
Nachholung nach Antretung des Königl. Dienstes ist unverträglich mit den Anfprü-
chen/ welche der Staat zu machen berechtigt ist, und deren Wirkungen sich später-
hin auf eine empfindlichere Art äußern. Von dem Königl. Kammergericht wird 
daher die strenge Befolgung dieser Maaßregeln erwartet. 

(v. K. Ihrb. Bd. 13. S . 20.) 

3) R e s e r i p t vom 6. August 182? nebst C . O . vom 23. Mai 1805, denselben Ge« 
genstand betreffend. 

Unter der großen Zahl der Rechtskandidaten finden sich viele, welche mit man-
gelhafter Schulbildung, oder beschränkten Geistesanlagen, zur Universität abgegan-
gen sind. Damit sich diese nicht in Richtelämter einschleichen, ist es den Examina-
toren zur Pflicht zu machen, mit Strenge darauf zu halten, daß diejenigen Kandi-
baten, welche in der Prüfung beim Abgange zur Universität nicht die gehörigen 
Kenntnisse und Anlagen zeigten, und deren erstes juristisches Examen nicht ergiebt, 
daß sie das Versäumte nachgeholt, und sich sowohl in der Rechtswissenschaft, als 
auch ihre Beurtheilungskraft gehörig ausgebildet haben, von der Austultatur aus-
geschlossen bleiben. Dem Präsidium des Königl. Ober - Landesgerichts it. wird 
aufgegeben, darauf zu halten, daß diese Anweisung mit nachsichtsloser Strenge zur 
Ausführung gebracht werde. Damit aber das Präsidium des Königl. JC. besser er« 
forsche, wie die Examinatoren jener Anweisung genügen, und dasselbe die Zweck-
Mäßigkeit des Verfahrens der Examinatoren prüfen und ihre Anträge würdigen 
kann, hat dasselbe den Prüfungen sowohl pro auscnltatura, als pro refereudariutu 
beizuwohnen, wie dies schon in Königsberg mit gutem Erfolge geschieht. Es wird 
auch bei der großen Menge der Prüfungen, zur Verhütung der Einseitigkeit in den-
selben, von Nutzen sein, öfter mit den Eraminatoren zu wechseln, und solchergestalt 
die Vorschrift der A. G. £>. Thl. III. Tit. 4. §. 3. zu verlassen, wie dies schon durch 
die in Abschrift angeschlossene Allerhöchste Kabinetsordre vom 23. Mai 1805 fest
gesetzt ist. 

Berlin, den 6. August 1827. 

A. 

Ich finde die in Enerm Bericht vom Ntcn d. M . getroffenen Verfü-
gungen in Ansehung der Referendalien nnd Auskultatoren bei den Justiz-
kollegien, wonach I h r die Zahl der Referendarien beim Kammergericht hier-
selbst auf 60 beschränkt, auch die Admission derselben erst nach überstände-
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nem zweiten Examen als Referendarien verfügt, die Kandidaten aus den 
Provinzen aber, in so fern nicht ganz erhebliche Gründe zu ihrer Anstellung 
Hierselbst vorhanden sind, in die Provinz zurückgewiesen, und übrigens alle 
Kollegia angewiesen habt, mit Auswahl der Examinatoren häufig zu wech-
sein, vollkommen zweckmäßig, genehmige daher auch solche hierdurch, und 
will zugleich Euer« eventuellen Antrag: wegen der Ausländer, die nicht auf 
einer einheimischen Universität studirt haben, dahin genehmigen, daß, wenn 
selbige gleich auswärts einen dreijährigen Cursum gemacht habe«, sie den« 
noch angewiesen werden sollen, noch auf eiu Jahr eine Meiner Universitä-
ten zu frequentiren. Uebrigens stimme Ich Euch dahin bei, daß eine Ve« 
schränkung der Ausländer, bei der angezeigten nicht zu großen Zahl dersel, 
bcn, die keine Verdrängung der Einländer befürchten läßt, nicht weiter no* 
thig ist, und überlasse Euch darnach das Weitere. 

Verlin, den 23. Mai 1805. 
(v. K. Ihrb. Bd. 30. S . 136.) 

4) l £ e s c r i j > t vom 16. Februar 1827, betreffend daS Verfnhren bel Zurückweisung der 
ln der Prüfung nicht bestandenen Rechttkandidaten. 

Der Iilstizminister theilt die von dem Königl. Ober-Laudesgericht in dem Be-
richte vom 27. Dez. v. I . ausgesprochene Anficht, 

daß das Verfahren des Auskultators N., welcher, nach erfolgter erster Plü< 
fung, auf eiu Jahr zurückgewiesen, jedoch bald darauf sich mit seineu zurück-
geforderten Attesten beim Qber-Landesgericht zu Hamm gemeldet hat, und 
nach dortiger Prüfung als Auskultator augenommen worden, durchaus nicht 
zu billigen ist, 

ist auch damit einverstanden, daß der N . unter diesen Umständen, mit seinem Ge-
suche, im Departement des Königl. Ober.Landesgerichts als Auskultator beschäftigt 
zu werden, zulückgewiesen werden müsse. 

Um ähnliche Umgehungen zu vermeiden, ist in den Fällen, wenn der zurückge-
wiesene Kandidat die Atteste zurückfordert, auf denselben zu bemerken, daß sie Be-
Hufs der Prüfung beim Kollcgio prasentirt und dem zurückgewiesenen Kandidaten 
retradirt worden seien, damit dadurch jedes andere Ober Landesgericht in den Stand 
gesetzt werde, die Laqe der Sache zu übersehen, und durch die Verschweigung die-
ses Umstandes von Seiten des Kandidaten nicht getäuscht werde, 

(v. K. Ih rb . Bd. 29. S . 30.) 

§. 5. Wenn hingegen bei der Prüfung eines Kandidaten sieh 
findet, dass derselbe seine Zeit aus Akademien wohl angewendet 
habe, gründliche theoretische- Kenntnisse besitze, und gute Fähig
keiten und Anlagen zu einem künftigen brauchbaren Justizbedien
ten zeige; so kann das Kollegium seine Absetzung und Verpflich
tung zum Auskultator verfügen; und bedarf es dazu künftig kei
ner besondern Approbation vom Hofe. Doch werden die Präsi
denten ernstlich erinnert, bei der Zulassung solcher Auskultato-
ren, und bei deren Prüfung, die obigen Vorschriften pflichtmässig 
zu beobachten, und die Kollegia mit untauglichen Subjekten nicht 
zu belästigen. 

1) Reser ig i t vom ?. April 18« und 24. Februar 1834, betreffend die Versetzung der 
Austultatoren und Referendarien. 

Wenn ein Auskultator oder Referendarius seine Versetzung nachsucht, so be-
darf es einer Genehmigung des Iustizministers nicht. 

Es genügt, daß ihm vom Präsidio des Ober-Landesgerichts ein Dimissoriale 
ertheilt wird/ mit dem Beifügen, daß seiner Wiederanstellung bei einem andern 
^ber.Landesgerichte nichts im Wege stehe. 

Damit kann er sich bei jedem andern Dber-landesgerichte melden, welches so-
dann die Anstellung und die Dienstakten avociren wird. 

Das von dem Königl. Ober^andesgerichtc mit dem Berichte vom 28. v. M-
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eingereichte Gesuch des Auskultators R. um Versetzung an das Ober-Landesgericht 
zu Königsberg, erfolgt daher hierbei zurück. 

Berlin, den 7. April 1832. 
(v. K. Ihrb. Bd. 39. S . 417) 

Mit Bezugnahme auf die Verfügung vom 12. Mai 1832, 
die Dienstentlassungen und Versetzungen der Auskultatoren und Referenda-
rien betreffend, 

wird das Präsidium (Direktorium) des Königl. :c. hierdurch aufgefordert: bei den 
Gesuchen der Referendalien und Auskultatoren um Entlassung, Behufs der Wie« 
deranstellung bei einem andern Dbergerichte/ oder einer Verwaltungsbehörde, jedcs^ 
mal eine bestimmte Bezeichnung des Obergerichts oder der Verwaltungsbehörde, 
mit dem Bedeuten zu erfordern, daß außerdem ihr völliges Ausscheiden aus dem 
Königlichen Dienste angenommen, und demgemäß ihr Dimissoriale ausgefertigt wer-
den würde. 

Zugleich ist den Referendarien und Auskultatoren zu empfehlen, sich vor ihrem 
wirtlichen Abgange an ein anderes Obergericht oder eine Verwaltungsbehörde, an 
diese schriftlich zu wenden und ihre Anstellung und Beschäftigung nachzusuchen. 

An diese Behörde selbst sind mit der Ausfertigung und Ertheilung des Dimif« 
foriale zugleich die Dienstatten des betreffenden Referendars oder Auskultators ab-
zusenden. 

Berlin, den 24. Februar 1834. 
(v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 149.) 

2) R e s c r i p t rem 12. Januar 1820, betreffend die Verpflichtung der Auskultatoren, di» 
Amtsblätter zu halten. 

Es ist Zweifel darüber entstanden, ob die bei den Iustizkollegiis angestellten 
Auskultatoren gleich den Referendarien die Verpflichtung haben, die Amtsblätter 
der Provinz zu halten, in der sie ihr Amt verwalten. Diese Obliegenheit haben 
sie allerdings. Sind gleich die Auskultatoren in den Verordnungen vom 27. Okt. 
1810 §.». und 28. März 1811 §.8. nicht ausdrücklich genannt, so ist doch bei die-
ser Bestimmung auf die geringe Verschiedenheit und vorübergehende Stufe wäh-
rend ihrer Ausbildung, zu der der Besitz aller gesetzlichen Vorschriften und Anord-
nungen gehören, keine Rücksicht genommen, wonach sich das Kammergericht zu ach-
ten und die Untergerichte des Departements durch die Amtsblätter anzuweisen hat. 

(v. K. Ihrb. Bd. 14. S . 224.) 

B e s c h ä f t i g u n g . 

§ . 6. Diesen Auskul tatoren muss das Kollegium, und beson
ders der Präsident , alle Gelegenheit verschaffen, sich von Betrei
bung der Rechtsangelegenheiten praktische Kenntnisse zu erwer
b e n ; ihnen Akten von allerhand Art zum Lesen zustellen lassen; 
sie anweisen, dass sie sich den Gang der Sachen , und die Bear
bei tung der Geschäfte in der Registratur, bekannt machen ; auch 
sie zur fleissigen und aufmerksamen Gegenwart bei den mündli
chen Vor t rägen, und Ablesung der Relationen im Kollegio an
hal ten. 

R e s c r i p t vom 0. Oktober 1820, betreffend lit anfängliche Beschäftigung der Auskultato» 
len bei Untergeiichten. 

Das dortige Land« und Stadtgericht bat feinen bereits bei dem Königl. Ober« 
Landesgeiicht gemachten Antrag — die Rechtskandidaten nach ihrer Prüfung und 
Ansiellung als Auskultatoren eine Zeitlang bei sich zu beschäftigen — mittelst der 
abschriftlich anliegenden Eingabe vom 26. v. M . hier wiederholt. Da überall, wo 
die Dber-Landesgerichte mit Untergerichten erster Klasse an einem Ort ihren Sitz 
haben, die Auskultatoren nach überstandener Prüfung zunächst an das Untergericht 
verwiesen werden, um sich bei demselben den ersten Geschäftsbegriff und Ueberblick 
der dort leichter zu erlangen ist, zu verschaffen/ so muß diese Einrichtung auch in 
Magdeburg getroffen werden. Das Königl. Ober. Landesgericht hat daher künftig 
alle AuStnltatoien an das Land- und Stadlsericht zu verweisen, und solche dann 
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erst bei seinem Kollegio zu beschäftigen, wenn sie sich durch thätige Theilnahme an 
den Geschäften die nöthige Kenntniß zu den Arbeiten beim Ober-Landesgerickt er-
werben haben, und in das Referendariat ascendirt fein werden. Sollte die Zahl 
der Auskultatoren durch diese Bestimmung beim Stadtgericht größer werden, als 
der Gefchäftsumfang desselben es erfordert, so kann das Ober - Landesgericht solche 
beschränken. 

An das Land- und Stadtgericht ist die abschriftlich anliegende Verfügung tu 
gangen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 16. S. 247.) 

§ . 7. Die Vorgesetzten der Kollegien müssen die dabei be
stellten Auskultatoren, in so fern deren eine hinlängliche Anzahl 
vorhanden ist, unter die Mitglieder des Kollegii dergestalt ver
theilen, dass jedem Rathe einer oder etliche solcher junger Leute 
angewiesen werden, deren er sich bei Aufnehmung der Informa-
tions- und Instruktionsprotokolle als Protokollführer bedienen 
kann; die er aber auch zu den Geschäften anzuführen und aus
zubilden, sich besonders angelegen sein lassen muss. 

Auch müssen dergleichen Auskultatoren, wenn sie besonders 
schon einige Zeit bei dem Kollegio gestanden haben, zur Verneh
mung der Supplikanten und Anderer, die bei dem Kollegio etwas 
mündlich anzubringen haben, gebraucht werden. 

Die Auskultatoren und Referendarien müssen sich bei Nie
derschreibung der Protokolle einer guten und leserlichen Hand 
möglichst befleissigen, damit nicht durch ihre Vernachlässigung 
und Sorglosigkeit die Akten mit unleserlichen Schreibereien an
gefüllt, und deren fernere Bearbeitung dadurch erschwert werde. 

§. 8« Die Auskultatoren müssen unterdessen auch für sich 
selbst die Prozessordnung fleissig studiren, und sich mit den in 
dem Departement des Kollegii bestehenden Provincial- und sta
tutarischen Rechten näher bekannt machen. 

1) R e s e r i p t vom 29. März 1S30, betreffend die Beschäftigung der Auskultatoren bei 
einem Inquisitoriat. 

Der Ilistizminister kann den, im Berichte des Königs. Dber-Landesgerichts vom 
]<i. d. M. erhaltenen Antrag, auf Bildung einer fünften Aktnarienstellc bei dem 
dortigen Inquisitoriat, und einstweilige Gewährung eines diätarischen Hülfsaktuarii 
nicht genedmigen. Ein jeder Austultator muß, ehe er zum Referendariat zugelaf-
Jen wird, eine Zeit laug als Protokollführer bei einem Kriminalgericht fuugirt ha-
den, da er vorher praktisch den Geschäftsbetrieb bei einem Kriminalgericht kennen 
gelernt haben muß Wenn das K. Ober-Landesgericht diese Bestimmung gehörig berücksich-
tigt, und, was hierdurch zugleich bestimmt wird, keinen Auskultator zu den Geschäft 
ten beim Kollegium admittirt. der nicht vorher bei dem Inquisitoriat gearbeitet hat, 
so wird es nicht an Protokollführern bei den Inquisitoriaten fehlen, und die An-
stellung eines neuen Aktuars sich als unnütz belegen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 35. S . 134.) 

2) K e s c r i p t vom 11. Februar iwi, betreffend die kürzeste Dauer der praktischen Vor» 
bcreitung der Auokultatoren. 

Da die Ausbildung zum Referendarius durch eine einjährige Beschäftigung als 
Austultator nur bei außerordentlicher Thätigkeit und sehr großer Vorbildung zu 
erlaugen ist, so wird das Königl. Ober-Landesgericht auf den Bericht vom 23sten 
v. M. angewiesen, keinen Auskultator zu der Prüfung pro referendarialu zu ver
statten, der nicht wenigstens ein Jahr bei einem Untergerichte in allen Geschäften 
des Iustijdienstes mit Fleiß und Nutzen gearbeitet, und außer diesem Jahre auch 
drei Monat bei einem Inquisitoriat als Protokollführer und in Aktuariatsgefchaf-
ten fuugirt hat. Nur wer bei einem Uutcrgericht in mehreren Untersuchungssachen 
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als Protokollführer gearbeitet, und dies bescheinigt hat, kann von dem Arbeiten bei 
einem ^nquisitoriat während der Auskultatur dispensiit werden, allein ein solcher 
muß mindestens fünf Viertel Jahr bei einem Untergerichte gearbeitet haben, ehe er 
zur Referendariatsprüfung zugelassen wird. 

(». K. Ihrb. Bd. 37. S . 94.) 

3) R e s e r i f i t vom ?. November 1832, betreffend die längste Dauer der Auskultatur, und 
die Entlassung der Refercndarien, welche innerhalb derselben nicht die zweite Prüfung ablegen. 

Das Königl. Kammergericht wird auf den, über die Diensiführung des Stadt-
gerichts> Auskultators 8. zu P. erstatteten Bericht vom ljfcn d. M . , bei Rücksen-
düng der Anlagen desselben und der eingereichten Akten, angetragencrmaßen hier-
durch autorisirt, den je. 8. aus dem Iustizdienste zu entfernen. 

Zugleich wird das Kollegium angewiesen, allen Auskultatoren, welche sich nicht 
etwa zum Subalterndienst ausbilden wollen, und über drei Jahre angestellt sind, 
ohne sich zur zweiten Prüfung gemeldet zu haben, anzubefehlen, sich binnen drei Mo-
naten zur mündlichen Referendariatsprüfung zu melden, widrigenfalls sie aus dem 
Iustizdienst entlassen werden würden. Diejenigen, die sich melden, sind zur münd-
Uchen Prüfung zu verstatten, und wenn sie bestehen, sind ihnen Akten zur Anferti-
gung der Proberelation zuzustellen. Hinsichtlich aller übrigen, die sich nicht melden, 
sind die Dienstakten und Berichte ihrer unmittelbaren Vorgesetzten über die Quali^ 
fikation und Appli/ation derselben einzufordern. Die brauchbaren unter denselben 
sind von Amts wegen zu einem anderweitigen, auf drei Monate hinaus zu fetzen
den Termine vorzuladen, die unbrauchbaren aber zur Entlassung anzuzeigen. Ueber-
Haupt darf künftig kein Auskultator in der richterlichen Laufbahn geduldet werden, 
der innerhalb vier Jahren feine Ascension zum Referendarius zu bewirken, nicht 
im Stande ist. 

(v. K. Ihrb. Bd. 40. S . 444.) 

4) a. R e s e r i p t vom l. Februar 1822, betreffend die Erledigung der Militairpflicht vor 
der zweiten Prüfung. 

Bei der feststehenden Militairpflicht sämmtlicher Stände ist es dringend noth< 
wendig, daß solche absolvirt werde, ehe die Amtsgeschäfte ernstlicher werden. Wäh-
rend des Referendariats und beim Reifen zur dritten Prüfung ist dies in jeder 
Beziehung zu spät und zu störend, sowohl in Rücksicht ihrer fortschreitenden Aus-
bildung, als der Hülfe, die von ihnen bei den Kollegils zu erwarten ist, bei denen 
sie angestellt sind. 

I n dieser Erwägung wird hierdurch festgesetzt, daß die Impetranten, wenn sie 
nicht die ausdrückliche Dispensation von dem Militärdienst nachweisen, das Mili-
tairdienstjabr vor der zweiten Prüfung erledigt haben müssen, und nur unter dieser 
Voraussetzung auf die Ascension der Auskultatoren zu berichten ist. 

<v. K. Ihrb. Bd. 19. S . 180.) 

b. R e s c i ' i p t vom 23. September 1822, betreffend die Militairpfiichtigkeit der im König» 
lich<n Iusiizdienst angestellten Ausländer. 

Es ist der Zweifel entstanden, ob auch eingewanderte Ausländer zum diesseiti-
gen Militärdienst verpflichtet seien. Obgleich das Gefetz über die Verpflichtung 
zum Kriegsdienste, vom 3. September 18J4, im §. 1. ausdrücklich nur der Einge» 
dornen erwäbnt, fo bestimmt doch schon der §. 2. der Allerhöchsten sanktionirten 
Instruktion für das Geschäft der Ersatz-Aushebung vom 3l). Juni 1817, daß jeder 
Staatsunterthan da militairpfiichtig sei, wo er seinen eigenen Wohnsitz aufgeschla-
gen habe, und nach §. 1. sollen nur diejenigen Ausländer, welche keinen bleiben-
den Wohnsitz im Staate haben, mithin noch als wirtliche Fremde anzusehen sind, 
Nicht zur Einziehung kommen. Hiernach ist bisher jederzeit verfahren worden, und 
es müssen daher auch diejenigen Ausländer, welche sich dem Iustizdienste widmen, 
und von der'Auskultatur ju dem Rcferendariat ascentiren wollen, wenn sie das 
25ste Iabr noch nicht zurückgelegt haben, in Gemäßheit der Circular - Verfügung 
vom i . Februar d. I . nachweifen, daß sie ihrer Militairpflicht ein Genüge geleistet 
haben. 

(v. K. Ih rb . Bd. 20. S . 49.) 



254 U. G. O. Dritter Theil. Vierter Titel. §, 9-
Prüfung zum Referendariat. 

§. 9. Wenn ein Auskultator bei diesen vorläufigen Ueoun-
gen und Geschäften Beweise von Fähigkeiten, Fleiss und Appli
kation gegeben hat; so müssen ihm Akten zur Anfertigung einer 
Proberelation daraus zugestellt; diese Relation aber von dem 
zweiten Präsidenten oder Direktor, oder von einem Rathe des 
Kollegii eigends censirt, und über den Befund dem Kollegio Vor
trag gemacht werden. 

§. 10. Sodann wird mit dem Kandidaten ein nochmaliges 
Examen, besonders aus der Prozessordnung und den Provinzial-
und statutarischen Rechten vorgenommen; und hiernächst, wenn 
er darin bestanden hat, wegen seiner Ansetzung zum Referenda-
rius, mit Beischluss der Proberelation und deren Censur, inglei
chen des über sein Examen aufgenommenen Protokolls an den 
Chef der Justiz Bericht abgestattet. 

1) R e s e r i p t vom 23. April 1835, daß bei Referendariateprüfungen das muniliche EM 
mm der schriftlichen 'probearbeit vorangehen muß. 

Dem Präsidio des Köni'gl. Ober-Landesgerichts wird auf den Bericht vom 13. 
d. M . eröffnet, daß der Iustizminister es unbedingt vorzieht, 

wenn bei der Referendariatsprüfung das mündliche Examen der schriftlichen 
Probearbeit voraufgeht. 

Da diese Einrichtung bei dem König! Dber-Landesgericht besteht, so muß es auch 
dabei ferner verbleiben. 

Zur mündlichen Prüfung ist erforderlich, sich mit dem ganzen Rechtsfvsteme 
in feinem Zusammenhange, und mit den Abweichungen des Preußischen Rechts 
von den Bestimmungen des Römischen und des gemeinen Deutschen Rechts ver-

. traut zu machen, ohne sich zu sehr ins einzelne einzulassen. Das Studium muß 
daher eine universellere Richtung nehmen. Hat der Eraminaudus dies bei seiner 
Vorbereitung vor Augen gehabt, so wird er die mündliche Prüfung gut bestehen, 
und treffende Beweise von dem Grade seiner Urtheilökraft zu geben im Stande 
sein. 

Hat er diese Prüfung zurückgelegt und dargethan, daß er es verdient, zu der 
schriftlichen Probearbeit verstattet zu werden, so wird er sich wohl vorbereitet/ an 
die letztere wenden, und seine bis dahin allgemeinen Studien auf die Materien, 
worauf es bei der Relation ankommt, in das Einzelne eingehend, richten können. 
Er wird alsdann im Stande fein, den Zusammenhang derselben mit dem System 
schärfer aufzufassen, jedenfalls mit mehr Gründlichkeit, Ruhe und Selbstvertrauen 
arbeiten, und eine Arbeit liefern, so gut er sie überhaupt zu liefern vermag. 

Dieser Gang der Prüfung entspricht dem Gange, den das Studium selbst 
nehmen muß, wenn es mit Erfolg betrieben werden soll/ und darum muß es dabei 
bleiben. 

Auch läßt es sich mit den verschiedenen Stadien der Vorbildung in gute Ueber-
einstimmung bringen. Die Auskultatoren treten den Dienst bei den Untergerichten 
an/ und müssen bei denselben verweilen/ bis sie das Zeugniß der Qualifikation zur 
zweiten Prüfung erhalten. Haben sie dieses erhalten, so sind sie von allen ferne« 
ren Arbeiten bei dem Untergericht zu dispensiren, gehen an das Dber-Landesgericht 
über, bereiten sich zur Prüfung vor/ und melden sich innerhalb dreier Monate zum 
Examen. Das Ober« Landeegericht veranlaßt die mündliche Prüfung, und theilt 
hierauf das Prodereferat zu. Dem Auskultator wird hierdurch die nöthige Zeit zu 
seiner Vorbereitung, und dadurch das Mittel gewährt, etwas Tüchtiges zu leisten. 

(v. K. Ihrb. Bd. 45. S . 473.) 

2) R e s c r i p t vom 2?. Februar JS35, daß den Berichten wegen Beförderung der Aus« 
kultatoren zum Referendariat die Diensiakten beizufügen sind. 

Sämmtliche Königl. Ober-Gerichtsbehörden werden hierdurch angewiesen, künf, 
tig den Berichten wegen Beförderung der Auskultatoren zum Referendariat, welche 
das Resultat der schriftlichen und mündlichen Prüfung enthalten müssen, jedesmal 
mit dem ourriculum vitae des Kandidaten und der gefertigten Probe-Relatiou, auf 
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welcher der Tag der Ablieferung vermertt sein mnß, die Dienstakten beizufügen. 
Die Einsendung besonderer Abschriften der Censuren und des'Protokolls über 
die mündliche Prüfung unterbleibt dagegen. Die Dienstakten müssen aber vollstän, 
dig fein, und es ist ron den Präsidien darauf zu halten, daß zu diesen Akten Al< 
les gebracht wird, was auf die Beurtheilung: ob der Kandidat Beweise von Fleiß 
und Diensteifer gegeben und einen ordentlichen Lebenswandel geführt hat, ron Ein« 
flllß fein kann. 

(v. K. Ihrb. Bd. 45. S. 229.) 

§. 11. Nach erfolgter Approbation wird derselbe als Refe-
rendarius introducirt, und auf den bei seiner Annehmung zum 
Auskultator bereits geleisteten Eid nochmals verwiesen. 

H. 12. Ein wesentliches Erforderniss bei der Zulassung zum 
Referenda riat ist jedoch ein ordentlicher Lebenswandel und ein 
nach den Vorschriften der gesunden Vernunft und des Christenthums 
eingerichtetes Betragen. Leute also, welche sich liederlichen oder nie
derträchtigen Ausschweifungen ergeben haben, müssen nicht zuge
lassen werden, wenn es ihnen auch sonst an der erforderlichen 
Geschicklichkeit nicht mangeln sollte; und die Kollegia müssen 
von dem Charakter und der Aufführung der bei ihnen sich mel
denden Kandidaten sichere Nachricht einzuziehen suchen; auch 
was sie dadurch in Erfahrung gebracht haben, jedesmal in ihrem 
Bericht anzeigen. 

Beschäftigung der Referendarien. 

§. 13 Diese Referendarien müssen nun fernerhin zu künf
tigen richterlichen Bedienungen vorbereitet, und ihnen alle Gele
genheit verschafft werden, in den verschiedenen, bei dem Kolle-
gio vorkommenden Geschäften, praktische Kenntniss und Erfah
rung zu erlangen. 

Anh. §. 451. Die Präsidenten müssen mit Nachdruck 
darauf Aalten, dass die Auskultatoren und Referendarien 
den Sessionen des Kollegii pünktlich beiwohnen, ihre Ge
schäfte prompt und gründlich verrichten , sich einer deut
lichen Handschrift beßeissigen, das Subordinationsverhält-
niss strenge beobachten und einen sittlich guten Lebenswan
del führen. 

C i r c u l a r e vom 12. Oktober 18<H ad 5.; aufgenommen im 5. 451. des Anh. 

§. 14. E S müssen ihnen also nicht nur Akten zum Referi-
ren zugestellt, und jedesmal, besonders im Anfange, geschickte 
Korreferenten beigegeben; sondern sie müssen auch zum Memo
rialvortrage und Dekretiren, unter der Kontrolle der Räthe gehö
rig angewiesen werden. 

§. 15. Eben so sind sie nach wie vor zur Führung aller Ar
ten von Protokollen, in den Sessionen selbst, bei mündlichen An
meldungen der Klagen, bei Vernehmungen der in Person erschei
nenden Supplikanten u. s. w., zu gebrauchen; insonderheit aber 
bei wichtigeren und verwickeiteren Instruktionen den dazu depu-
tirten Räthen als Protokollführer beizugeben: damit sie solcher
gestalt von der Art, die Sachen einzuleiten und zu behandeln, 
mit den Parteien umzugehen, aus den Erzählungen derselben eine 
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deutlicbe und vollständige Speclem facti heraus zu ziehen, und 
wesentliche zur Sache gehörige Umstände von unnützen und irre
levanten abzusondern, einen richtigen Statum controversiae fest
zusetzen, und die Beweismittel zweckmässig aufzunehmen", deut
liche und praktische Begriffe erlangen mögen. 

§. 16. Je nachdem die Referendarien auf diese Art sich mehr 
Fertigkeit und Uebung in solchen Geschäften erworben haben, 
muss das Kollegium sie allmählig zu wichtigeren Arbeiten zuzie
hen; sie in Fällen, wo die Parteien die Zuordnung von Rechts
heiständen bei dem Kollegio nachsuchen, oder ihnen dergleichen 
ex officio beigegeben werden müssen, solchen Parteien als Assi
stenten, anfänglich unter Aufsicht, nachher aber auch, bei nicht 
gar zu weitläufigen und verwickelten Sachen, allein, anweisen; 
sie in dergleichen Sachen zu Instruenten bestellen; sie bei aus
wärtigen Kommissionen, zuerst unter Direction eines andern zu
verlässigen und geübten Kommissarius, hiernächst aber, in Sachen 
von minderer Wichtigkeit, ebenfalls allein, gebrauchen; bei allen 
diesen Verrichtungen aber auf ihr Betragen, ihre Art, sich dabei 
zu nehmen; ihre Geschicklichkeit, Applikation und Betriebsamkeit 
beständig Acht haben. 

§. 17. a. Die Referendarien müssen aber ihre Zeit und Auf
merksamkeit nicht bloss auf Justizsachen anwenden, sondern sich 
auch in anderen bei einem Justizkollegio vorkommenden Arten 
von Geschäften, z. B. im Vormundschalts- und Hypothekenwesen, 
zu üben bemüht sein; den Vorträgen in dergleichen Angelegen
heiten ordentlich beiwohnen; Akta, so dahin gehören, fleissig le
sen ; sich bei Kommissionen, z. B. bei Rechnungsabnahmen, Erb
sonderungen etc. gehrauchen lassen; sich nähere Kenntnisse von 
der Verfassung und Administration des Deposit! zu erwerben su
chen; die Einrichtung der Registratur, die Führung der 
Bücher und Repertorien, und die in den diesfälligen Ge
schälten zu beobachtende Ordnung und Akkuratesse sich so viel 
als möglich praktisch bekannt machen; und mit Einem Worte 
keine Gelegenheit verabsäumen, wo sie in allen und jeden zum 
richterlichen Amte gehörigen Geschäften ihre Begriffe erweitern 
und berichtigen, und sich immer mehr Uebung und Fertigkeit 
darin erwerben können. 

1) R e s e r i p t vom l. November 1819, wegen Aufnahme von Testamenten und andern 
Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit durch Referendarien; f. zu l l . 2. §. 14. 

2) R e s e r i p t vom 22. September 1820 und 16. Mai 1834, betreffend die Stimmt» 
higleit eines zur Vertretung eines Richters angestellten Reftrendarius. 

Das Königl. Land- und Stadtgericht ;u R. hat in dem abschriftlich beilieaen-
den Berichte vom 12. d. M . seine Erinnerungen gegen die Vorbefcheidung des Kö-
niglichen OberLandesgerichts vom 29. August c. über die Kraft des Vati eines bei 
dem Gerichte angestellten, einen Richter vertretenden Referendars vorgetragen. 

Ter Iustizminister wird hierdurch veranlaßt, dem Königl. Dber-Landesgericht 
zu eröOien, daß die Referendarien der Ober-Landesgerichte, welche einem Unterge-
richte ;ur Vertretung eines Mitgliedes desselben/ oder zur Hülfeleistung bei alten 
Geschäften zugeordnet werden, ein volles Votum haben, sobald zur Anstellung beim 
Gerichte selbst nur die Qualifikation als Referendar erfordert wird, und keine Aus-
nähme wegen individueller Mängel in der Ausbildung oder der besondern Verhält-
nisse des Untergerichts nöthig erscheint. 
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Das Königl. Dber-Landesgericht hat, mit Rücksicht auf dies Prinzip, das Land-

und Stadtgericht auf dessen Bericht vom 22. August c. anderweit zu bescheiden. 
Berlin, den 22. September 1820. 

(v. K. Ihrb. Bd. 16. S . 8.) 

Auf die Anfrage in dem Berichte vom 29. v. M. 
ob einem Referendarius, Behufs der Stellvertretung eines verhinderten 
Richters, in gewöhnlichen Prozessen ein Votum beigelegt werden darf? 

wird dem Königl. Höfgericht eröffnet, daß die Verfügung vom 2. März ad 15. zu 
Xl. 5. des Jahresberichts vom 10. Februar c. sich nur auf den Fall bezieht, wenn 
kein Referendarius zur Vertretung des abwesenden Richters beauftragt ist, Gefahr 
im Verzuge aber schleunige Hülfe verlangt. 

An sich ist das Kollegium unbedenklich berechtigt, bei Untergerichten, bei denen 
die Qualifikation durch das dritte Examen nicht erforderlich ist, Referendarien die 
Vertretung abwesender Richter zu kommittiren. Einem solchen Stellvertreter muß 
nach dem Reskripte vom 22. September 1820 (Ihrb. Bd. 10. S . 8) das volle Vo
tum beigelegt worden/ und ist es mithin vollkommen zulässig, daß das Königl. Hof-
gericht einen Referendarius schon im Voraus berechtigt und verpflichtet, bei Ver-
Hinderung eines Richters denselben zu vertreten. 

Hiernach hat sich ras Kollegium bei der Bescheidung des Iustizamts Werl auf 
seine Anfrage wegen des :c. G., so wie in andern vorkommenden Fällen zu achten. 

Berlin, den 16. Mai 1834. 
(v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 555.) 

3) R e s k r i p t vom 8. Dezember 1828, 16. März 182», 30. September 1833 und 12. Mai 
1837, betreffend die Nothlvendigkeit der Beschäftigung der Referendalien im Inquiriren. 

Da ein jeder, dem ein Richteramt vertraut werden soll/ praktische Kenntniß, 
von der Kriminaljustiz besitzen muß, es sich aber oft gezeigt hat, daß für die Aus-
bildung der Referendarien in diesem Theile der Kriminal-Rechtspstege nicht genug 
geleistet wi rd; so wird hierdurch festgesetzt: 

l . daß Niemand zum Richteramte in Vorschlag gebracht werden soll, der nicht, 
nach seiner Ernennung zum Referendar, wenigstens drei Monate bei einem 
Inquisitoriat oder einer andern mit der Kriminal-Iurisdiction beliehenen 
Behörde als Inauirent beschäftigt gewesen ist, und dabei Fleiß und Geschick-
lichkeit im Inquiriren gezeigt hat; 

2. daß ein Jeder, der zur dritten Prüfung bei der Immediat-Examinations-
Kommission zugelassen zu werden wünscht, durch ein Attest einer Kriminal-
Justizbehörde, nachweisen muß, daß er mit Fleiß und Geschicklichkeit, als 
Referendar, das Inquir iren praktisch geübt habe. 

Damit diejenigen/ welche noch nicht mit den erforderlichen Bescheinigungen 
über die Ausbildung in der Kriminal-Rechtspstege versehen sind, sich diese verschaf, 
fen können, wird bestimmt, daß diese Verfügung erst vom Apri l des künftigen Iah« 
res in volle Wirksamkeit treten wird. 

Es ist diese Verfügung zur Kenntniß der Referendarien und Auskultatoren zu 
bringen, und erfolgen hierzu drei Exemplare derselben. 

Berl in, den 8. Dezember 1828. 
(v. K. I h rb . Bd. 32. S . 296.) 

Ew. je. eröffne ich auf die Anfrage vom 3. d. M . , daß das Kollegium die 
Verfügung vom 8. Dezember pr. ganz richtig ausgelegt hat. indem auch die zu Pa-
trimonialrichterstellen sich meldenden Referendarien die Q.ualifikation im Inquiri-
ren nachzuweisen haben, da ein jeder, dem ein Richteramt anvertraut werden soll, 
praktische Kenntnisse von der Kriminaljustiz besitzen muß. 

Berlin, den 16. März 1829. 
(v. K. Ihrb. Bd. 33. S . 143.) 

Durch die Circularverfügungen vom 8. Dez. 1828 (Ihrb. Bd. 32. S . 296.) 
und 12. Okt. 1829 (Ihrb. Bd. 34. S . 473.) ist angeordnet: 

daß jeder Referendarius, ehe er zu einem Amt als Richter oder Iustizkom-
missarius in Vorschlag gebracht, oder zur dritten Prüfung bei der Immediat-
Examinationskommission verstattet werden kann, einige Zeit, und zwar we-
nigstens drei Monat, bei einem Kriminalgericht oder Inquisitoriat, als I n -
quirent beschäftigt gewesen sein, und durch ein Attest tiefer Untersuchungs, 

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. i? 
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behörde nachweisen muß. daß er die ganze Zeit hindurch mit Fleiß und zur 
Zufriedenheit des Gerichts gearbeitet habe. 

Damit der öftere Wechsel der Inquirenten nicht nachtheilig auf den Gang der Un-
tersuchungen einwirke, und der Zweck dieser Anordnung vollständig erreicht werde, 
bestimmt der Iustizminister noch Folgendes: 

1. Der einem Kriminalgericht oder Inquisitoriat zugeordnete Referendarius hat 
die ihm übertragenen Untersuchungen als Inquirent selbstständig zu bearbei-
tat, unter der allgemeinen Aufsicht des Dirigenten des Gerichts. Dieser 
beurtheilt, was für Untersuchungen dem Referendarius zuzutheilen sind, und 
kontrollirt den Geschäftsbetrieb desselben. 

2. Der Referendarius entwirft die zu erlassenden Verfügungen im Concept, der 
Dirigent des Gerichts revidirt und unterzeichnet sie. 

3. Die von seinem Vorgänger übernommenen, so wie die in den beiden ersten 
Monaten feiner Beschäftigung ihm zugetheilten Untersuchungen muß der Re-
ferendarius bis zum Schluß der Untersuchung fortsehen. Nur die im letzten 
Monat auf ihn distribuirten ist er nach Ablauf der bestimmten Uebungszeit 
an seinen Nachfolger abzugeben berechtigt. 

I n seinem Abgangszeugnisse ist ausdrücklich zu altestiren, daß er der vor-
stehenden Bestimmung vollständig genügt habe. Das Königl. Ober-Landes« 
gericht kann jedoch in Betreff einzelner Untersuchungen, wenn besondere Um-
stände obwalten, eine Ausnahme gestatten. 

4. I m Uebrigen hat der bei einen: Kriminalgericht zu feiner Uebung und Aus-
bildung arbeitende Referendarius alles dasjenige zu befolgen, was den Mi t -
gliedern des Inauisitoriats hinsichtlich der Ar tend Weise der Besorgung ih-
rer Geschäfte vorgeschrieben ist. Auch kann er sich im Nothfall und wenn 
ihm kein dringenderes Geschäft obliegt, der Wahrnehmung der einem Aktuar 
oder Protokollführer obliegenden Arbeiten nicht entziehen. 

Das Konigl. Ober-Landesgericht hat diese Bestimmungen zur Kenntniß der Rcfe-
rendarien und Auskultatoren zu bringen, und die Untersuchungsbehörden seines De-
partements zur Beachtung derselben anzuweisen. 

Berlin, den 30. September 1833. 
(v. K. Ihrb. Bd. 42. S . 144.) 

Dem Königl. Ober.Landesgericht wird auf die Anfrage vom 23. v. M. hier-
durch eröffnet, wie der Iustizminister damit einverstanden ist, 

daß eine dreimonatliche Beschäftigung der Refcrendarien als Inquirenten 
bei einem tollegialifch formirten mit Kriminal-Iurisdiction versehenen Land« 
oder Land- und Stadtgerichte, den Arbeiten bei den eigentlichen Kriminal-
geeichten oder Inauisitoriaten gleich gesetzt werden kann, und es also genügt, 
wenn die Referendarien bei ihrer Zulassung zu einem Richterpostcn oder 
zur dritten Prüfung vor der Immcdiat-Justiz-Eraminationskommission ein 
Attest beibringen, daß sie bei einem kollegialisch formirten Land- oder Land-
und Stadtgerichte, welchem ei» Theil der Kriminal - Jurisdiction beigelegt 
ist, als Inquirenten drei Monate selbstständig gearbeitet und die erforderliche 
Qualifikation im Inquiriren erlangt haben. 

Es muß jedoch darauf gesehen werden, daß den Inquisitoriaten stets eine dem 
Geschäftsumfanae angemessene Zahl von Referendarien, Behufs ihrer Ausbildung 
im Inquiriren überwiesen werde. 

Berlin, de» 12. Mai 1837. 
(v. K. Ihrb. Bd. 49. S . 47b.) 

4) R e s c r i p t vom 23. April 1832, betreffend die Kontrolle der Referendan'en übtt die 
denselben übertragenen Referate. 

Aus dem von dem Präsidium des Königl. Dber-Landesgerichts unterm 14. d. I . 
erstatteten Berichte und dessen Beilagen hat der Iustizminister gern ersehen, daß 
die älteren Spruchsachen-Reste der dortigen Referendarien und Auscultatoren auf-
gearbeitet sind. 

Dem Präsidium wird aufgegeben, die Veranstaltung zu treffen, daß alle Vier-
teljahre aus den Referaten-Tabellen für jeden Referendarius und Auskultator ein 
Extrakt über diejenigen Referate, welche jeder derselben zugetheilt erhalten hat, an. 
gefertigt werde, und woraus 
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1) die Nummer des Spruchbuchs/ 
2) der Senat, bei welchem die Sache vorgekommen, 
3) die Namen der Parteien und der Gegenstand der Sache, 
4) der Tag der Distribution, und 
5) der Tag der Ablieferung 

hervorgehen muß. Diese Ertrakte sind zu den Dienstakten in Vortrag zu bringen, 
und die noch unerledigten Referate zu urgiren. 

Jeder solcher Extrakt weiset sodann nach: wie viel Referate ein Reftrendarius 
und Auskultator im Vierteljahre zugetheilt erhalten hat, und ob er fleißig gewesen 
ist. Das Präsidium wird dadurch in den Stand gesetzt, über den Grad der Aus-
biidung seiner Referendanen einen übersichtlichen Nachweis zu erhalten, und die 
fleißigen Referendanen erhalten die Genugthuung, daß aus ihren Dienstakten der 
Nachweis ihrer Thätigkeit geführt werden kann. Das Ehrgefühl wird sie antrei-
ben, alle Verzögerungen möglichst zu vermeiden. 

Die eingereichten Dienstatten erfolgen beigehend zurück, 
(v. K. Ih rb . Bd. 39. S . 442.) 

5) R e s c r i p t vom 14 Oktober 1832, betreffend die Uebung der Referendarien in Münd* 
lichen Vorträgen. 

Die Königl. Immediat-Iustiz-Examinationskommission bat bei mehreren Era-
minanden gerügt, daß es fast allen, von dem Königl, Ober - Landesgerichte zu R. 
zur dritten Prüfung sich stellenden Referendarien an der nach der A. G. £>. Thl. 
III. Tit. 4. §. 14. nöthigen Uebung im mündlichen Vortrage fehle. Die Erami-
nanden haben sich hierbei stets damit entschuldigt, daß ihnen bei ihrer praktischen 
Vorbereitung als Referendarien durchaus keine Gelegenheit zur Uebung im münd-
lichen Vortrage gegeben worden sei. 

Dies ist ein Mangel, dem nothwendig für die Folge abgeholfen werden muß. 
Das Könial. Ober-Landesgericht hat dafür zu sorgen, daß die Referendarien 

auch im mündlichen Vortrage die erforderliche Fertigkeit zu erwerben angehalten 
werden. 

(v. K. Ihrb. Bd. 42. S . 323.) 

b. R e s c r l p t vom 30. September 1836, betreffend die Beschäftigung der Referendarien 
und die Aufsicht über dieselben. 

Der Iustizminister hat aus den eingehenden Spruchlisten vielfach die Ueberzeu-
gung gewonnen, daß die bei den Obergerichten angestellten Referendarien nicht ge-
nug beschäftigt werden. Bei den meisten Kollegien beschränkt sich die Zahl der den 
Referendarien zugetheilten Spruchsachen auf 1, 2 bis 3 im Vierteljahre. Dies ist 
zur praktischen Ausbildung dieser jungen Männer offenbar unzureichend. Sie ver-
lieren auf diese Weife ihre Zeit ohne Gewinn für ihren Beruf, erlangen erst nach 
Reihe von Jahren einigt Fertigkeit in der Kunst des wohlgeordneten/ klaren, bnn-
diaen, bloß auf das Erhebliche gerichteten Vortrages, oder liefern, wenn sie sich 
früher zu den "probearbeiten melden, sehr oft statt brauchbarer Relationen einen 
ungeordneten Wortschwall, der für den praktischen Gebrauch keinen Werth hat und 
darum auch keine Kritik verträgt. I n dem Mangel ausdauernder Uebung und ge-
nagender Belehrung liegt der Grund hauptsächlich, daß die für das dritte Eramen 
angefertigte Proberelationen so häufig den Anforderungen der Immediat>Eramina-
tiouskommission nicht entsprechen. 

Der Iustizminister, welcher aus vieljähriger eigener Erfahrung (s weiß, wie 
dankbar von den Referendarien die Sorgfalt anerkannt wird, welche man sich um 
ihre Ausbildung giebt, was sie zu leisten vermögen, wenn man ihr Ehr. und Pflicht-
gefühl in Anspruch zu, nehmen versteht; taun diesen Gegenstand den Herrn Präsi-
deuten nicht genug empfehlen. 

Hierbei wird die durch die Jahrbücher Bd. 39. S . 442 bekannt gemachte Ver-
fügung vom 23. April 1832, nach welcher alle Vierteljahre aus den Referententa-
bellen ein Auszug über die den Referendarien zugetheilten Spruchsachen zu den 
Dienstakten gebracht werden soll, in Erinnerung gebraut, damit den fleißigen Ar-
heitern dadurch aktenmäßig eine Anerkennung ihrer Thäiigkeit zu Theil wird. 

Endlich sieht sich der Iustizminister durch einzelne Fälle veranlaßt, den Herrn 
Präsidenten <ine fortgesetzte Wachsamkeit auf das außeramtliche Verhalten und den 
sittlichen Lebenswandel der Referendarien recht dringend ans Herz zu legen. 

Die A. G. O. macht es §. 1. 8. Tit. 4. Th. III. den Referendarien, wie es 
ihr Stand und ihr wichtiger Beruf erfordert, zur unerläßlichen Pflicht, sich ein« 

17* 
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«gelmäßigen stillen Aufführung zu befleißigen, und will, daß diejenigen/ welche sich 
zum unordentlichen Leben, zum Schuldenmachen und zu andern Exzessen hinreißen 
lassen, oder die sonst voir ihnen gehegte Hoffnung ihrer künftigen Brauchbarkeit 
durch unverbesserlichen Leichtsinn, Trägheit oder Zerstreuung vereiteln, und daher 
dem Dienste zu keiner Ehre gereichen, aus demselben entfernt werden. Der Justiz-
minister erwartet, daß über den Fleiß und die sittliche Führung der Refcrendarien 
in den Kouduitenlisten das Nöthige ausführlich und gewissenhaft bemerkt werde, 
und wird jene gesetzlichen Vorschriften eintretenden Falls unnachsichtlich zur An-
Wendung bringen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 48. S . 234.)' 

7) a. R e s c r i p t vom 14. Dezember 1813, betreffend die Beschäftigung der Referenda-
rim bei den Militärgerichten. 

Bei den Eigenthümlichkeiten, welche die Mil i ta ir - Kriminalverfassung hat, ist 
es zweckmäßig gefunden worden, denjenigen Referendarien, welche Auditeurstellen 
erlangen wollen, es zur Bedingung zu mache«/ eine Zeitlang bei dem Generalau-
ditoriat zu arbeiten/ und es wird das Königl. Kammergericht hierdurch angewiesen, 
diese Anordnung den bei dem Kollegio angestellten Referendarien bekannt zu ma-
cheu, damit diejenigen, welche Auditeurstellen annehmen wollen, sich bei dem Gene-
ralauditoriat melden können, um bei demselben beschäftigt zu werden. 

(v. K. Ihrb. Bd. 2. S . 170.) 

b. R e s e r i p t vom 29. April 1835, betreffend die Beschäftigung der Reftrendarien bei den 
Militairgerichten und der Auditeure bei den Civilgerichten. 

Des Königs Majestät haben in einer unterm 22. Februar d. I . an das Mili-
tair-Iustizdepartement erlassenen Allerhöchsten Kabinetsordre zu genehmigen geruht, 
daß an denjenigen Orten, wo Militairgerichte sich befinden, in ähnlicher Art, wie 
gegenwärtig die Referendarien zu ihrer Ausbildung im Kriminalsache auf drei Mo-
nat zu den Inquisitoriaten deputirt werden/ einige von ihnen auf ihren Wunsch 
bei den Militairgerichten beschäftigt werden, und der Nachweis einer solchen drei-
monatlichen Beschäftigung bei einem Militärgerichte dem Inquirireu bti einem 
Civilgerichte gleich geachtet werden soll. 

Das Königl. Generalauditoriat ist von dem Königl. Militair-Iustizdeparte-
ment angewiesen worden, den Dbergerichten diejenigen Militärgerichte zu bezeich
nen, an welche Referendarien deputirt werden können. 

Das Präsidium des Königl. lc. hat die Refcrendarien hiervon in Kenntniß zu 
setzen, und deren Beschäftigung bei den Militairgerichten des Departements, au 
welche Rcferendarien deputirt werden können, zu veranlasse«/ wenn solche in An-
trag gebracht wird. 

Zugleich wird dem Präsidium zur Nachachtung bekannt gemacht, daß nach Al-
lerhöcnsten Anordnungen den Auditeuren eine freiwillige Beschäftigung bei den Ci-
vilgerichten nicht gestattet werden soll. 

(v. K. Ihrb. Bd. 45. S . 476.) 

c. R e s c r i p t vom IG. Juli 1833, und €?• © . vom 11. Februar 183?, betreffend die 
Beschäftigung der Auditeure bei den Civilgerichten. 

I n Verfolg der Cirkular - Verfügung vom 29. April d. I . (Ihrb. Bd. 45. 
S . 476.), 

wegen der Allerhöchst gestatteten Beschäftigung der Referendarien bei den 
Militairgerichten, 

wird dem Präsidium des (T i t . ) im Einversiändniß mit dem Herrn Kriegsminister 
eröffnet, daß die Allerhöchste Kabinetsordre vom 22. Februas d. I . , — welche eine 
f r e i w i l l i g e Beschäftigung der Auditeure bei den CivilgerMen untersagt, — ans 
diejenigen Auditeure nicht zu beziehe» ist, welche mit Genehmigung ihrer vorgesetz-
ten Militair-Dienstbehörde und des Iustizministers bei einem Civilgorichte Behufs 
ihrer Vorbereitung zur dritten juristischen Prüfung arbeiten. 

Berlin, den 16 Ju l i 1835. 
(v. K. Ih rb . Bd. 46. S . 132.) 

Auf den Bericht des Militair-Iusiizdepartements vom 7. d, M. über 
den Antrag des Generalauditoriats, den Auditenren eine freiwillige Beschäf
tigung bei den Civilgerichten zu gestatten, um sich für die Civttpnixis aus-
zubilden, bin Ich damit einverstanden, daß es bei der durch Meine Ordre 
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vom 22. Februar 1835 festgestellten Regel fernerhin zwar zu belassen, will 
jedoch im Interesse der Auditeure geuehmigen, daß von dem Militair-Iu-
siizdepartement im Einverständniß des betreffenden Iustizmiuisters deu Au-
diteuren in einzelnen Fällen gestattet werden kann, bei einem an ihrem Gar-
nifonorte befindlichen Civilgerichte, nach Maaßgabe ihrer Qualifikation als 
Mitglieder beschäftigt zu werden, nachdem sowohl der Militairvorgesetzte, als 
das Generalauditoriat darüber einverstanden sind, daß die eigentlichen Dienst-
geschäfte des Auditeurs eine solche Nebenbeschäftigung zulasse», — die Be-
schäftigung bei dem Civilgerichte sofort aufhören muß, wenn entweder der 
Militairbcfehlshaber oder das Generalauditoriat aus dienstlichen Gründen 
es für nöthig halten, worüber Ich dem Militair-Iusiizdepartement die Ent-
fcheidung beilege; — daß andrerseits auch dem Iusiizminister freistehen soll, 
die dem Auditeur ertheilte Erlaubniß zur Beschäftigung bei dem Civilge-
richte zurückzunehmen, wenn der Auditeur die ihm bei demselben übertrage-
nen Geschäfte vernachlässigt, oder den vermöge dieser Nebenbeschäftigung 
ihm sonst obliegenden Pflichten nicht nachkommt. Ich beauftrage das Mi-
litair-Iusiizdepartement, dies dem Generalauditoriat bekannt zu machen. 

Berlin, den 11. Februar 1837. 
(v. K. Ihrb. Bd. 49. S . 221.) 

§. 17. b. In Provinzen, wo Justiz- und Kammerkollegia an 
einem Orte sieh befinden, kann solchen Referendarien, die schon 
eine Zeit lang bei dem Justizkollegio gearbeitet haben, und sich 
nunmehr auch in den Geschäften des Kammerressorts praktische 
Kenntnisse zu erwerben wünschen, gestattet werden, ihre Anset-
zung in eben dieser Qualität, auch bei der Kriegs- und Domai-
nenkammer nachzusuchen. Doch müssen alsdann unter den Vor
gesetzten beider Kollegien Einrichtungen verabredet werden, wo
nach diesen bei beiden Kollegien angesetzten Referendarien bei 
dem einen nur solche Geschäfte, und diese nur zu einer solchen 
Zeit aufgetragen werden, dass sie an gehöriger Abwartung der 
Geschäfte des andern Kollegii nicht behindert werden mögen. 

1) R e s p r i g i t vom 15. Juli 1813, betreffend die Zulassung der Regierungsreferendarien 
zu den Sessionen der Obergerichte. 

Die Westpreußische Regierung Hat darauf angetragen, daß dem Regierungsre« 
ferendilrius 91., ohne Auskultatur-Eramen, der Zutritt zu den Geschäften des Kö-
niglichen Ober-Landesgerichts von Westpreußen gestattet, und überhaupt die Regie-
rungsrefercndarien zur Auskultatur bei den Ober-Landesgcrichten oder andern Iu-
stijkollegien zugelassen werden mochten; und dieser Antrag ist von dem Ministerium 
des Innern unterstützt worden. Da nun der Iustizmiuister hiergegen kein Beden-
ken hat, so wird das König!. Ober-Landesgericht hierdurch angewiesen, die dortigen 
Regierungsreferendarien, wenn sie sich deshalb gehörig melden, und namentlich dem 
Regieruugsreferendarius 91., den Zutritt zu den Sessionen des Kollegii zu gestat-
ten, ohne sie vorher der Prüfung als Auskultatoren zu unterwerfen, indem es sich 
von selbst versteht, daß aus einer solchen Zulassung keine Ansprüche auf einen Iu-
stizdienst hergeleitet werden können. 

0 K. Ihrb. m. 6. S . 16.) 

2) R e s e r i p t vom 4. Mai 1831, betreffend die Zulassung der Referendarien zu den G«-
schäften der Generalkommifsionen. 

Es ist von Seiten des König!. Ministerii des Innern sowohl den Regierung«-
als den Ober-Laudesgerichts-Referendarien, zur Ausbildung ihrer Kenntnisse in der 
landwirthfchaftlichen Geschäftspartie, die Gelegenheit dadurch eröffnet worden, daß 
sie während ihrer Bildungsperiode eine Zeitlaug an den Geschäften der General-
Kommission zur Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, und 
den mit denselben verbundenen Gemeinheitstheilungeu thätigen Antheil nehmen 
können, und es werden die solchergestalt bei deu gedachten Kommissionen eintreten-
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den Referendarien für die Zeit ihrer Beschäftigung bei denselben, nnd so lange sie 
als Gehülfen der Oekonomiekommissarien arbeiten, mit 1 Thaler firirten Diäten 
remunerirt werden; diejenigen aber, welche als selbstständige Kommiffarien als 
brauchbar befunden werden, noch eine Zulage von 1 Thaler 12 Gr. an temporären 
Diäten für die Zeit ihrer auswärtigen Beschäftigung erhalten. 

n Damit aber die Generalkommisston sich dieser Gehülfen mit Nutzen bedienen 
könne, ist es erforderlich, daß diese das Referendariatseramen bereits zurückgelegt, 
und sich schon genügsame Geschäftskenntnisse erworben haben, um demgemäß zn 
den, durch richterliche Personen zu verrichtenden, Kommissionsgeschäften gebraucht 
werden zu können. 

Das Königl. Dber-Landesgericht wird daher aufgefordert, seine Referendarien 
zu ermuntern, daß sie zu ihrer mehrseitigen Ausbildung sich auf einige Zeit bei der 
Generalkommission anstellen lassen, 

(v. K. Ihrb. Bd. 17. S . 271.) 

3) R e s c r i p t vom 15, Mai 1837 nebst Anlage, betreffend die Beschäftigung der Referen« 
darien bei der Polizeioerwaltung. 

Das it. wird hierdurch auf das in den Annalen der Preußischen innern Staats-
Verwaltung, Jahrgang 1836, Heft 1. S . 160. abgedruckte Reskript des Königlichen 
Ministern des Innern und der Polizei vom 24. März v, I . , 

betreffend die Besetzung der höhern Polizei-Subaltern- und der Polizei-Kom-
missaiiensiellen, so wie die Zulassung und Ausbildung der Iustizreferendarien 
zu solchen. 

Mit der Aufforderung aufmerksam gemacht, die Referendarien von demselben in 
Kenntniß zu setzen, und denjenigen Referendalien, welche sich für die Polizeiver-
waltung auszubilden wünschen, oder bei derselben eine Anstellung nachsuchen und 
erhalten, den erforderlichen Urlaub und resp, den Wiedereintritt in den Iustizdienst 
zu bewilligen. 

Berlin, den 15. Mai 1837. 
A n l a s « * 

Es ist neuerlich der Fall vorgekommen, daß ein Iustizreferendarins, welcher 
den Posten eines Polizeikommissarius bei einer Königl. Polizeibehörde nachgesucht, 
und, um sich für deuselben gehörig auszubilden, sich erboten hat, einstweilen als 
Hülfsaibeiter uuentgeldlich Dienste zu leisten, mit diesen Anträgen hauptsächlich 
deshalb zurückgewiesen worden ist, weil zunächst tüchtige und geübte Polizei-Ser-
geanten, so wie andere geringer besoldete Polizeibeamte :c. berücksichtigt werden 
müßten. 

Dies giebt Veranlassung, der Königl. Regierung bemerklich zu machen, daß, 
wenigstens der Regel nach, das Aufrücken der Polizei-Sergeanten in die Stellen 
der Polizeikommissarien nicht wünschenswerth erscheint. 

Die Bildung derjenigen Personen, mit welcher gewöhnlich Sergeantenstellen 
besetzt werden, ist in ihren Grundlagen meist so mangelhaft, daß davon nichts für 
die Verwaltung eines Amtes zu hoffen ist, welches die Bestimmung hat, auch in 
schwierigeren und verwickelteien Fällen nach eigenem Ermessen selbstständig han, 
delnd einzuschreiten. Außerdem würde es aber anch der Stellung der Polizeikom-
missarien in der Gesellschaft nicht vortheilhaft sein, wenn sie der R e g e l nach aus 
einer Klaffe von Beamten hervorgingen, deren Stellung eine Verwendung zu allen 
und jeden Ausrichtungen ohne Unterschied mit sich bringt. 

Es scheint eben so wenig räthlich, daß man Individuen, die ihrer Ausbildung 
nach höhere Ansprüche machen dürfen, als Sergeanten anstellt, als daß man Ser-
geanten deshalb, weil sie als solche ihren Beruf erfüllt haben, zu Kommiffarien be-
fördert; jenes nicht, weil die Befähigung zum Erekutivdienste höherer Grade nicht 
ein Durchgehen der untern bedingt, dieses nicht, weil die Anforderungen an einen 
Polizeikommissarius ganz andere sind, als diejenigen, wonach die Tüchtigkeit eines 
Polizei-Sergeanten zu beurtheilen ist. Dagegen empfiehlt es sich, bei den immer 
steigenden Ansprüchen an die Bildung der Polizeibeamtcn sowohl im Dienste als 
im Leben von dem Umstände, daß in einigen Zweigen des Staatsdienstes eine 
UeberfüUung von jüngern Albeitern vorhanden ist, für die Polizeiverwaltung Vor-
theil zu ziehen, indem man bei der dadurch gewonnenen größeren Auswahl darauf 
Bedacht nimmt, auch für die geringer besoldeten Polizeistellen Beamte von allge-
meiner und höherer Vorbildung zu erlangen. I n dieser Hinsicht find besonders die 
Referendarien zu berücksichtigen, bei welchen vorzugsweise wissenschaftliche und zu-
«leich schon einige Geschäftsbildung anzutreffen ist. Es bleibt zwar, insofern die-
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selben sich für den erekutiven ^olizeidienst bestimmen, unerläßlich, daß sie sich in 
demselben zuvörderst̂ bei einer größeren Polizeibehörde versucht haben; dies kann 
ihnen aber auch unbedenklich gestattet werden. Denn obgleich es sich von selbst ver-
steht, daß jede Polizeiverwaltung die erforderlichen Arbeitskräfte in ihren besoldeten 
Beamten finden muß, so ist doch weder ein Anlaß, die unencgeldlich sich darbietende 
Hülfe jllriickzuweifen, noch irgend ein Grund vorhanden, einem Referendanus die 
Gelegenheit zu seiner Ausbildung als Polizeibeamter zu versagen, zumal ein solcher 
schon durch das ilniversitätsstudium und die bestandene Prüfung Anstcllungs-An-
spräche erworben hat, mithin auch durch seine Zulassung zur Hülfsleistung bei einer 
Polizeibehörde die Zahl der Anstcllungsberechtigtcn keinesweges vermehrt wird, was 
bei jedem Civil-Supernumerarius, welcher sich erst durch unentgeldliche Beschäfti-
guug Ansprüche auf Berücksichtigung erwerben Witt, immer der Fall ist. 

Ta nun außerdem der Besorgniß, daß aus einer solchen Dienstleistung ein un-
bedingtes Recht auf Anstellung in der Polizeiverwaltung hergeleitet weiden möchte, 
durch gehörige Belehrung vorgebeugt werden kann, indem ausdrücklich zu bevorwor-
ten ist, daß nur in dem Falle vollständiger Befähigung auf Anstellung bei der Po-
lizeiverwaltung gerechnet werden dürfe; so nehme ich um so weniger Anstand, die 
König!. Regierung auf das in der großen Zahl Anstellung suchender Iustizreferen.' 
darien und Auskultatoren sich darbietende Mittel zu einer zeitgemäßen allmäligen 
Verbesserung des noch immer nicht befriedigenden Zustandes der exekutiven Polizei, 
besonders aufmerksam zu machen, als die in dieser Beziehung bei der Polizeiver-
waltung der hiesigen Residenz gemachten Erfahrungen zu einem befriedigenden Er-
folge geführt haben. 

Berlin, den 24. Mär; 1830. 
(v. K. Ihrb. Bd. 49. S . 481—83.) 

Allgemeine Pflichten. 
§ . 18 . Uebrigens müssen die den Justizbedienten überhaupt 

vorgeschriebenen Pflichten der Rechtschaffenheit , Akkuratesse, 
Arbeitsamkeit und Verschwiegenheit auch von den Referendarien 
heilig beobachte t w e r d e n ; und sie müssen während der Zei t , da 
sie auf dieser Stufe s t ehen , sich einer fortgesetzt regelmässigen 
und stillen Aufführung befleissigen; widrigenfalls, wenn sie sich 
zum unordentl ichen Leben , Schuldenmachen und andern Exces 
sen hinreissen lassen, oder sonst die von ihnen geschöpfte Hoff
nung ihrer künftigen Brauchbarkei t durch unverbesserlichen 
Leichts inn, Träghei t oder Zerstreuungen verei te ln , die Präsiden
ten auf die Ausstossung solcher unwürdiger und untauglicher 
Sub jek te , sonder Anstand oder Schonung , in Zei ten anzutragen 
schuldig sind. 

1) R e s e r f p t vom 2. Mai 1S31, &etr. die Versetzung unfleißige« Auskultatoren von den 
Ooergerichttn zu Umcrgerichten. 

Das Justizministerium autorisirt das König!. Dber-Landesgerichtspräsidium auf 
dessen Bericht vom 19. v. M.» Auskultatoren, welche schon bei dem Ober-Landes-
gerichte admittirt sind, wenn sie in Arbeitsreste verfallen, oder sonst unfleißig sind 
und dem ferneren Studium der Rechtswissenschaft sich nicht widmen, nachdem Er-
innerungen und Strafbedrohungen jeden Eindruck verfehlt haben, ohne besondere 
Anfrage sofort an Untergerichte zu versetzen, bis sie überzeugende Beweise der Bes« 
ferung und Sinnesänderung gegeben haben. 

<v. K. Ih rb . Bd. 37. S . 270.) 

2) R e s c r l p t vom 3. Oktober 1831, daß gegen Reserenoan'en und Iusiizkommissarlen 
Gefängnißstrafen als Ordnungsstrafen nicht zulässig sind. 

Da die A. G O. nur bestimmt, daß gegen Subalternbeamte auch Gefängniß-
als Ordnungsstrafen verhängt werden können, 

§. I I . T i t . 2. Thl. 111. der Gerichtsordnung, 
dieses aber in Ansehung der Referendarien und Iustizfommissarien nicht festgesetzt 
ist, rücksichtlich der letzteren vielmehr nur Verweije und Geldstrafen und Einlegung 
des Exekutors als die Ordnungsstrafen 
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§. 42. Tit. ?. Thl. III. ibid. 
bezeichnet find, so kann, wie dem Königl. Dber-Landesgericht auf die Anfrage vom 
13. v. M. eröffnet wird, bei Referendarien und Iustizkommissarien, die unvermo, 
aend sind, die Ordnungsstrafen zu zahlen, die Verwandlung derselben in eine Ge-
fängnißstrafe nicht angemessen gefunden werden. 

Gegen Beamte dieser Art muß/ wenn die Ordnungsstrafen nicht einzuziehen 
und deren Besserung nicht zu bewirten ist, nach §. 18. Tit. 4. und §. 42. Tit. 7. 
Thl. III. der Gerichtsordnung verfahren und auf ihre Entfernung aus dem Dienst 
gedrungen werden. 

(v. K. Ihrb. Bd. 38. S . 389.) 

Versorgung clor Referendarien. 

§. 19. Diejenigen hingegen, welche sich durch Fleiss, Ap
plikation, Lust zur Arbeit, stilles und ordentliches Betragen aus
zeichnen, sollen zu wirklichen Justizbedienungen, nach dem Masse 
ihrer Talente und übrigen Kenntnisse, befördert werden. 

R e s e r i p t vom 15. Oktober 1821, betreffend die Benachrichtigung der Universitäten von 
der amtlichen Anstellung der ehemaligen Studirenden, denen Kollegien-Honorare gestundet sind. 

Mit Bezugnahme auf die Circular-Verfügung vom 4. August 181«, 
wegen Benachrichtigung von der amtlichen Anstellung der ehemaligen Stu-
direnden. welche Kollegien^Honorare schuldig geblieben, 

werden sämmtliche Königl. Gerichtsbehörden wiederholt angewiesen, diejenigen ehe« 
maligen, der Rechte beflissen gewesenen Studirenden, welchen von den Professoren 
der Universitäten, oder den Docenten der Juristen-Fakultäten, auf den Grund des 
§. 141. des ersten Anhangs zum A. L. R., bis zu bessern Vermögensumständen die 
Honorare gestundet, und deren Stundung in den ihnen alsdann abzufordernden 
akademischen Entlassungszeugnissen vermerkt worden, sobald sie in ein öffentliches 
Amt treten, der Universität unter der Bemerkung des Charakters und der Charge 
des Angestellten anzuzeigen, damit die betreffenden Professoren ihre Schuldner als-
dann an die rückständigen Honorare erinnern, und nöthigenfalls in rechtlichen An-
sprach nehmen können. Sollten dergleichen angestellte Kandidaten hiernachst von 
einem Gericht zu einem andern versetzt werden, so sind die betreffenden Anstellungs-
akten, worin sich die akademischen Entlassungszeugnisse befinden, jedesmal an das 
letztgedachte Gericht zu übersenden, 

(v. K. Ihrb. Bd. 18. S . 278.) 

1) Mit Stellen bei Landes-Jnstizkollegien. 

§ . 20. Diejenigen unter ihnen, welche mit den obgedachten 
Qual i tä ten zugleich einen vorzüglichen Grad von Scharfsinn, prak
t ischer Beurthei lungskraf t , Rechtskenntniss , Deutlichkeit und Prä
cision des Voi t rags verbinden, sollen bei den Landcs-Justizkolle-
gien als Assessoren und Räthe bestel l t werden. 

Vorbereitung und Prüfung. 

§ . 21. Dergleichen Subjekten müssen, wenn sie sich durch 
Führung der Protokolle, und durch selbst eigene Abhaltung eini
ger leichter Instruktionen, in dieser Arbeit schon einigermassen 
geübt haben, drei oder vier Instruktionen in wichtigen und ver
wickelten Sachen aufgetragen; ihnen aber dabei jederzeit ein im 
Instruktionsgeschäfte vorzüglich geschickter und geübter Rath zu
geordnet werden. 

Anh. §. 452. Die Zulassung zu den Vorbereitimgsarbei-
ten zum dritten Examen sollen die Präsidenten nur alsdann 
verfügen, wenn sie sorgfältig geprüft haben, ob der zur 
Probeinstruktion sich meldende Referendarius auch die §. 
19. 20. dieses Titels angezeigten Eigenschaften besitze, in-
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gleichen, ob er hinlängliche Proben seiner Fertigkeit in 
7nündlichen Vorträgen abgelegt habe. 

C i r c i i l a r e vom 12. Oktober 1804 ad b, aufgenommen in §. 452. des Anh. 

Anh. §. 453. -Als solche Sachen, welche sich zur Probe
instruktion eignent können auch erhebliche Untersuchungen 
angesehen werden. 

§. 22- Dieser muss dem Referendarius die eigene Führung 
der Instruktion zwar überlassen, und ihn dabei nur so weit lei
ten und dirigiren, dass die Sache selbst, und die Gerechtsame 
der Parteien durch etwanige Fehler derselben nicht leiden mö
gen ; er muss aber den Terminen, wenigstens denjenigen, in wel
chen die Aufnehmung der Klage, die Beantwortung derselben, 
die Regulirung des Status causae et controversiae, und die Ver
nehmung der Zeugen erfolgt, selbst beiwohnen, und sein Beneh
men bei Examinirung der Parteien, bei Abfassung der Protokolle, 
bei der Auseinandersetzung der Thatsachen, und bei der Abson
derung der erheblichen von den unerheblichen, genau beob
achten. 

Anh. §. 454. Die %ur Aufsicht bei den Probeinstruktio
nen bestellten Räthe haben darauf zu sehen, dass die In
struktion nicht aus den Manualakten zusammen geschrieben 
oder die Einlassung von den Justizkommissarien zum Pro
tokolle diktirt werde. Das über die Probeinitruktion zu 
ertheilende Attest muss auch hierüber die pßichtmässige Be
scheinigung enthalten, 

§. 23. Dieser Aufseher muss hiernächst über den Grad des 
Fleisses, der Akkuratesse und Sorgfalt, des Scharfsinns, der Be
urtheilungskraft und Ueberlegung, welche der Kandidat bei die
sen Probearbeiten erwiesen hat, ein umständliches Attest, seiner 
Pflicht und seinem geleisteten Amtseide gemäss, ausstellen. 

1) C i r e u l f t r e vom 12. Oktober 1804 ad 7, aufgenommen in §. 454. des Anh. 
2) R e s c r i p t vom 12. August 1833, betreffend die Aufhebung besonderer Pro« 

beinsirukiionen, und I n s t r u k t i o n vom 8. Februar 1834, betreffend die veränderte 
Einrichtung des dritten Examens, §. 0., so wie die hierzu ergangenen Erläuterungen; s. nach 
§. 29. dieses Titels. 

§. 24. In der Zwischenzeit muss sich ein solcher Referen
darius nach wie vor im Dekretiren und Referiren fleissig zu üben 
fortfahren; und es müssen ihm dabei vorzüglich geschickte und 
akkurate Korreferenten zugegeben werden. 

§• 25. Wenn nun das Kollegium pflichtmassig dafür hält, 
dass der Kandidat sich durch alle diese Proben zu dem gesuch
ten Posten eines Raths hinlänglich geschickt bewiesen habe; so 
muss der Präsident ein umständliches Zeugniss darüber ausstel
len, und selbiges nebst dem §. 23. beschriebenen Atteste und ei
nigen schon abgethanen und reponirten Akten, worin er als In 
slruent gearbeitet hat, an den Chef der Justiz einsenden. An Or
ten, wo besondere Pupillenkollegia sind, muss der Kandidat von 
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deren Vorgesetzten ebenfalls ein Attest seines bei selbigem er
wiesenen Fleisses, und der auch in diesem Fache sich erworbe
nen praktischen Kenntnisse, beibringen. 

1) a. R e s c r i p t vom 26. Dez. 1815, betreffend die Einrichtung der zum dritten Exa< 
mm erforderlichen Atteste. 

Der Iustizminister findet sehr selten in den Berichten über die zur Prüfung 
bei der Immediat - Examinationskommission sich stellenden Referendarien / daß sie 
speziell auch in Pupillen-, Hypotheken- und Deposit«!-Kassensachen sich geübt, und 
darin die nöthige Fertigkeit und Kenntnisse sich verschafft haben, wie solches bei dem 
Kammergericht geschieht, 

6 s werden daher hierüber in den künftigen Berichten spezielle Atteste des Prä-
sidii, oder derjenigen Räthe, unter deren Leitung die Referendarien in diesen Ge-
schäften gearbeitet haben, erwartet. Die Referendarien, die das dritte Examen ma-
chen wollen, müssen in Hinsicht der Pupillen, und Hypothekenfachen an bestimmte 
und vorzüglich geschickte Räthe gewiesen werden, und unter deren Direktion Dekrete 
entwerfen, und diese Räthe müssen alsdann den Referendarien über ihre Kenntnisse 
und Geschicklichkeit ein mit einzusendendes Attest ausstellen. Was insbesondere die 
Depositalverwaltung anbetrifft, so müssen die Referendarien an die jedesmaligen 
Kuratoren des Depositi gewiesen werden, und diese müssen sie zu den Depositalar« 
beiten zuziehen, von ihnen die Nebenprotokolle führen lassen, und überhaupt dafür 
sorgen, daß sie auch in diesen Geschäftsbranchen eine lebendige Kenntniß und prak-
tische Fertigkeit erhalten, auch ihnen darüber ein ebenfalls einzureichendes Attest 
ausstellen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 6. S . 15.) 

b. R e s c r i p t vorn 3. Oktober 1831, betreffend das Verfahren bei der Vorbereitung und 
Zulassung eines schon angestellten llnttrrichters zur dritten Prüfung. 

Das Justizministerium ist nicht der Meinung, daß die Anstellung eines Refe-
rendarius als Nnterrichter dessen Gesuch um Zulassung zur dritten Prüfung unzu-
lässig mache; derselbe muß aber den Vorschriften der Gerichtsordnung so genügen/ 
daß das Köuigl Ober - Landesgericht und der Präsident desselben das nach §. 25. 
Tit. 4. Thl. JH. der Gerichtsordnung erforderliche Attest ausstellen, und ihn mit 
demselben präseutiren können. 

Wie lange ein solcher Unterrichter beim Kollegio arbeiten muß, um das Attest 
zu erhalten, läßt sich nicht nach Zeitabschnitten bestimmen. Es kommt hierbei auf 
seine Qualifikation und auf die Ueberzeugung des Kollegii an. Unbedenklich muß » 
aber der Unterlichter, welcher zu seiner Vorbereitung zur dritten Prüfung, oder des 
Eramens wegen, feine Stelle nicht verwaltet, die Kosten der Unterhaltung eines 
Stellvertreters tragen. Unzulässig würde es in dem, zur Anfrage vom 20. v. M . 
Veranlassung gegebenen, Falle mit dem Iustizamtmann N. N . zu M. M. fein, des-
sen Vertretung durch die sehr beschäftigten Beamten beim Iustlzamte P . P . bewir-
ken zu lassen. 

Daß ein Unterrichter kommissarisch instruirte Prozesse, bei denen kein Codepu-
tirter gewirkt hat, als Probeinstruktion beigebracht, ist schon nachgelassen, und 
würde auch hier eintreten können. 

(v. K. Ihrb. Bd. 38. S . 387.) 

e. S . übrigens I n s t r u k t i o n vom 8. Februar 1834, betreffend die veränderte Einrich» 
tung des dritten Examens; nach f. 39. dieses Titels. 

2) H e s e r i p f vom 9. Januar 1833, wegen Dishenfation der Referendarien von prakti« 
fchen Arbeiten nach ihrer Zulassung zum dritten Examen. 

Ew. Hochwohlgeboren eröffne ich auf den, in Betreff der Zulassung der Refe-
rendarien zur dritten Prüfung unterm 5. d. M . erstatteten Bericht: 

Sobald die Benachrichtigung von Seiten des Iustizministers eingeht, daß die 
Immediat - ßxaminationskommifsion den Auftrag zur Prüfung eines Referendaiii 
erhalten habe, ist derselbe von allen weiteren Arbeiten zu dispensiren. S o sehr der 
Iustizminister es wünschen muß, daß die Auskultatoren und Referendarien recht 
vielseitig bei den Gerichten beschäftigt, an eine ausdauernde regelmäßige Thätigkeit 
gewöhnt, und, wenn es nicht anders fein kann, sogar mit gebührendem Ernst zur 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten angehalten werden, damit der Staat brauchbare und 
fleißige Iustizbeamte gewinnt — und so sehr der Iustizminister diese wesentliche 
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Pflicht ihres Berufs den Präsidenten und Dirigenten der Gerichte nicht genug 
empfehlen kann; so muß den Referendarien andererseits die erforderliche Zeit zur 
Ausarbeitung ihrer Proberelationen und zur nochmaligen Repetition ihrer theore-
tischen Studien gelassen werden. 

Es ist die Abficht, daß sie ihren schriftlichen Arbeiten diejenige Vollendung ge-
ben, die sie ihnen überhaupt zu geben im Stande sind, damit man eben dadurch 
den Kandidaten recht treffend beurtheilen, den hellen Kopf, der das Wesentliche 
vom Unwesentlichen zu sondern versteht, so wie den Verfertiger von weitläuftigen 
Aktenauszügen, den gebildeten, der Sprache und eines wohlgeordneten präcisen Vor-
trags mächtigen Referenten und den unausgebildeten, uusichern, sich wiederholen-
den Scribenten unterscheiden kann. 

Bei dem umfassenden Gebiete der Rechtswissenschaft muß endlich auch dem Re-
ferendarius, der während der Universitäts« und seiner ganzen Dienstzeit sich mit 
dem Studium der Jurisprudenz fleißig beschäftigt hat, einige Zeit gegönnt werden, 
um sich zu sammeln/ seine Kenntnisse in den einzelnen Theilen der Rechtswissen-
schaft in ihrem systematischen Zusammenhange zu ordnen, und sich eine möglichst 
klare Uebersicht der leitenden Grundsätze zu verschaffen. 

Von dem aünstigen Ausfall der dritten Prüfung hängt die Stellung ab, die 
der Geprüfte künftig im Staatsdienst einehmen soll, und darum ist es wichtig und 
nothwendig, jedem Referendarius die Zeit zu lassen, welche er braucht, um ernst 
und tüchtig sich auf die Prüfung vorzubereiten. . 

(v. K. Ihrb. Bd. 41. S . 234.) 

§ . 26. De r Kandidat muss sieh hiernächst bei dem Chef der 
Justiz persönlich me lden , und die erforderliche Verordnung we
gen seiner Prüfung an die dazu von seiner Königlichen Majestät 
verordnete Immediatkommiss ion nachsuchen. 

§ . 27. Diese Kommission muss » 
1) die von dem Chef der Justiz ihr zugefertigten §. 25. er

wähnten Probeakten einem ihrer Mitglieder zur genauen 
Censur übergeben; sie muss 

2) dem Kandidaten Akta zu einer doppelten Proberelation 
zustellen, und dazu weitläufige, wichtige, auf mehreren 
Quaestionibus facti et juris beruhende Sachen ganz ei
gentlich aussuchen. Der Kandidat muss bei Ausarbeitung 
dieser Relationen nicht allein von seiner gründlichen 
Rechtskenntniss, sondern auch von seiner Gabe, eine ver
wickelte Sache deutlich und richtig auseinander zu set
zen, und bei deren Beurtheilung den rechten Punkt zu 
treffen, ablegen; zu dem Ende auch das Verfahren!) bei 
der Instruktion in den ihm vorgelegten Akten genau prü
fen; die etwanigen dabei vorgefallenen Mängel gehörig 
anmerken, und seine Meinung, wie denselben vorgebeugt, 
oder die Sache kürzer und doch vollständiger, oder sonst 
zweckmässiger hätte zusammengefasst werden können, 
abgeben; übrigens aber eine schriftliche an Eides Statt 
ausgestellte Versicherung, dass er diese Proberelationen 
selbst ohne fremde Beihülfe verfertigt habe, beifügen. 
Endlich und 

R e s c r i p t vom 30. M3r; 1830. betreffend die Form der Proberelationen, 
Zur Erleichterung der Mitglieder der Immediat-Iustiz-Examinations-Kommis. 

sion bei den Censuren der Proberelationen dient es, wenn die letzteren geheftet, so* 
liirt, deutlich geschrieben und mit einem breiten Rande versehen sind. 

Die Immediat-Eraminalions'Kommission erwartet daher, daß die Kandidaten 
die vorzulegenden Relationen hiernach einrichten. 

(v. K. Ihrb. Bd. 33, @. 135.) 
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3) muss die Kommission ein strenges Examen in der Theo
rie der Rechtsgelehrsamkeit mit dem Kandidaten anstel
len, und dabei ihre Fragen dergestalt einrichten, dass 
nicht bloss sein Gedächtniss, sondern auch der ihm bei
wohnende Grad von Scharfsinn und ßeurtheilungskraft 
dadurch auf die Probe gestellt werden. 

§• 28. Von dem Ausfalle dieser Prüfung muss die Kommis
sion treu und umständlich an den Chef der Justiz berichten, und 
diesem Berichte sowohl die Censur über die Probeakten, als auch 
die Proberelationen und deren Censur beilegen. 

§. 29. Die Kommission muss diesen ihren Bericht haupt
sächlich darauf richten: 

ob der Kandidat bei allen mit ihm angestellten Proben eine 
so vorzügliche Geschicklichkeit bewiesen habe, dass er vor 
Anderen als Rath bei einem Landes-Justizkollegio bestellt 
zu werden verdiene; 

oder 
ob er nach, dem Maasse seiner Fähigkeiten und Kenntnisse 
nur zu einer minder wichtigen Justizbedienung qualitl-
cirt sei. 

1) R e s c r i p t vom 12. August 1833, betreffend die Aufhebung der Probeinstruktionen, und 
die Anfertigung der Probcrelationen zum dritten Examen. 

Von des Königs Majestät ist durch Allerhöchste Ordre vom 30. v.M. genehmigt wor-
den, daß von den Kandidaten des dritten Examens Probeinstruktionen feruer nicht erfor-
dert, die Kandidaten vielmehr ein Verzeichnlß allcrvon ihnen geführten Instruktioueu und 
Untersuchungen einreichen sollen, welches die Benennung der Parteien, den Gegenstand 
des Prozesses, den Tag des Anfangs und des Schlusses der Instruktion, eine kurze 
Prozeßgeschichte und die Bemerkung/ ob die Parteien die Instruktion persönlich ab-
gewartet haben, enthalten muß, wobei dem Kandidaten jedoch die Befugniß zusteht, 
den dritten Theil der verzeichneten Instruktionen als solche, nach denen sie nicht 
beurtheilt werden wünschen, zu bezeichnen, daß die Immediat-Iustiz-Examinations-
Kommisston drei von den verzeichneten nicht rekusirten Instruktionen, deren Aus« 
wähl dem Vorsitzenden der Immediat.Eraminations-Kommission zustehen soll, von 
dem betreffenden Gerichte zur Censur einforden soll, und endlich, daß die Probe« 
relaticnen vorzugsweise aus den kurrenteu Akten eines der Provinzial-8andes-Iu< 
siiz-Kollegien oder auch des Geheimen Ober.Tribunals anzufertigen sind. 

Die Königliche Immediat-Iustiz ßxaminations-Kommission wird hiervon zur 
Nachachlung in Kenntniß gesetzt, und veranlaßt, vom l. Ott, d. I . an keine Pro-
deinstruktionen mehr zu erfordern, sondern aus den, von den Kandidaten bei ihrer 
Meldung zum dritten Examen einzureichenden Verzeichnissen drei Instruktionen 
oder Untersuchungen zur Censur sich vorlegen zu lassen und zu Probe. Relationen, 
wenn der Fall eintritt, daß der Kandidat dieselben bei dem Geheimen Ober Tribu-
nal anzufertigen wünscht, nur kurrente Akten des Geheimen Ober-Tribunals zu ge-
brauchen und zu diesem Zwecke die Kandidaten anzuweisen, die Proberelation in 
duplü einzureichen. 

Es bedarf übrigens wohl kaum der Erwähnung, daß, wenn einem Kandidaten 
vor dem I. Oktober d. I . bereits Probeinstiuktionen zugetheilt worden sind, dem« 
selben frei steht, diese zu rollenden und demnächst vorzulegen. 

Berlin, den 12. August 1833. 

Abschrift vorstehender Verfügung sämmtlichen Konigl. Gerichtsbehörden zur 
Nachricht mit folgenden Anweisungen: 

1) Die Kandidaten können sich zum dritten Examen nur erst dann melden, wenn 
sie mindestens Ein volles Zahr, nach erfolgter Ernennung zu Refercndarien, 
bei den Landes - Justizbehörden und den Inquisitoriaten zur Zufriedenheit 
ihrer Präsidenten gearbeitet haben. 

2) Bei der Meldung überreichen sie die Zeugnisse der Räthe, unter deren be-
sonderer Aufsicht sie in den verschiedenen Zweigen des Dienstes beschäftiget 
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worden. Der Präsident trägt das Gesuch in dem Kollegio oder den Sena-
ten vor, welche die Generalien, Hypotheken-, Verlassenjchafts- und wichtigen 
Civilprozeßsachen zu bearbeiten haben, und verstattet nach dem Concluso 
derselben den Kandidaten zu den Probe.Relationen. 

3) Hierzu hat der Präsident vorzugsweise solche Sachen auszuwählen, wobei 
zwei Mitglieder des Kollegii zu Referenten ernannt werden müssen, oder 
nach seinem Urtheile ernannt werden können, also wichtige Kriminalsachen, 
wovon jedoch höchstens eine zu distribuiren ist, Revistonssachen oder andere 
in letzter Instanz ergehende erheblichere Civilsachen. Ein Mitglied des Kolle-
gii ist Korreferent und Censor, und das zweite Mitglied fertigt selbstständig 
sein Referat an. 

Es ist bei diesen Probearbeiteu darauf zu halten, daß sie zum praktischen 
Gebrauch mit Sorgfalt gearbeitet werden, daß kein erhebliches Moment über-
gangen sein darf, daß der schriftliche Vortrag sich aber dennoch durch eine 
gedrängte Kürze und durch Klarheit sowohl der faktischen Zusammenstellung 
als der Rechtsausführung empfehlen muß. 

4) Sind die Relationen vorzüglich gut, oder mindestens gut gerathen, so reicht 
der Kandidat das Verzeichniß feiner Instruktionen und wichtigeren Kr imi-
nal- und fiskalischen Untersuchungen ein. 

Er fügt diesem Verzeichnisse eine ganz kurze Erzählung der Hauptmomente 
des Prozesses oder der Untersuchung bei, damit die Immediat-Examinations-
Kommisyon in den Stand gesetzt wird, eine Auswahl zu treffen. 

5) Mit dem Berichte des Präsidenten über die Zulassung zum dritten Eramen 
sind 

a. die vorschriftsmäßigen Atteste und ein neu ausgearbeitetes Curriculum 
vitae des Kandidaten, 

b. das Veizeichniß der Instruktionen mit dem dazu gehörigen geschichtli-
chen Vortrage, 

c. die angefertigten beiden Proberelationen mit den Korreferaten, Cen. 
füren und den Relationen der zweiten Referenten, 

einzureichen. 
Es versteht sich übrigens, daß wenn die Proberelationen nicht gut ausgefallen find, 

dem Kandidaten nach dem Ermessen des Kollegii entweder bald oder nach einiger 
Zeit andere Proberelationen zugetheilt werden tonnen. Die nicht gelungenen Re-
lationen werden in keinem Falle eingesendet. Sollte ein Kandidat es wünschen, 
bei dem Geheimen Dber-Tribunal die Proberelationen anzufertigen, so ist ihm dies 
zu gestatten, und es werden nur die zu 3. a. und l>. bezeichneten Requisite eiuge» 
reicht. 

Berlin, den 12. August 1833. 
. O K. Ihrb. Bd. 42. S . 140.) 

2) a. R e s c r i p t vom 8. F:bruar 1*34, nebst I n s t r u k t i o n betreffend die per« 
änderte Einrichtung de« dritten Examens und der Immediat'Iusiiz-Exami»ati?n3-K°mmisslon. 

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchster Ordre vom 30. Jul i v. I . 
anzuordnen geruhet, daß alle Kandidaten des dritten Examens die dritte Prüfung 
bei der Köuigl. ^mmediat-Iustiz Eraminations^Kommission hierselbst bestehen sol-
len, damit sie dadurch die Quallfitation erhalten, in allen. Provinzen der Monar-
chie in den böheren Richterstellen angestellt werden zu tonnen. 

Zugleich haben Se . Majestät mittelst Allerhöchster Ordre vom 17. Dez. v. I . 
genehmtgt, daß die Zahl der Mitglieder der ImmediatIusiiz.Eraminations-Kom-
Mission durch einen der Räthe des Rheinischen Revisions- und Kassationshofes 
verstärkt werde, und bestimmt, daß die Examiuations-Kommission sich in zwei Ab-
theilungen, jede zu drei Mitgliedern, theile, damit die Kandidaten schneller zur Prü-
fling gelangen. 

Demgemäß erhalt die Königl. Immediat-Instiz-Elammations-Kommission in 
der Anlage die Instruktion über das künftig bei ihr zu beobachtende Verfahren, 
nebst einer Abschrift des für die Rheinischen Prüflingen ergangenen Regulativs 
vom 16. Februar 1832 zur Nachachtung, und wird zugleich davon in Kenntniß ge-
setzt, daß der Geheime Ober-Revisionsrath von B r e u n i n g zum Milgliede der 
Königlichen Immediat-Iustiz.Examinations-Kommission auf die Dauer eines Iah-
res heute ernannt worden ist. Er erhält für jeden Kandidaten, an dessen Prüfung 
er Theil nimmt, einen Friedrichsd'or aus dem hierzu bestimmten Fonds des Justiz-
Ministeriums. 

Berlin, den 8. Februar 1834. 
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I n s t r u k t i o n 
für die Immediat-Iustiz-Examinations-Kommission zu Berlin. 

Des KLnigs Majestät haben mittelst Allerhöchster Ordre vom 30. Ju l i v. I . 
zu bestimmen geruhet, daß, um die Kandidaten des Iustizdienstes aus allen Pro-
vinzen zu den höheren Richterstellen in der ganzen Monarchie zu befähigen, diefel-
den das dritte Examen bei der Immediat-Iustiz.Eraminations-Kommisslon zu Ber-
lin machen sollen. Zu dem Ende wird auf Allerhöchsten Befehl der Immediat-Iu-
stiz - Eraminations - Kommission bis auf weitere Anordnung folgende Instruktion 
ertheilt: 

§. I. I n Rücksicht auf diejenigen Iustizstellen in den älteren Provinzen, $u 
welchen bisher das dritte Eramen vor der Immediat-Iustiz-Examinations-Komls-
sion zu Berlin erforderlich war, verbleibt es bis auf Weiteres bei den bisherigen 
Bestimmungen. 

I n Hinsicht der Iustizstellen in der Rheinprovinz, wozu nach dem Regulativ 
vom IG. Februar 1832 das dritte Eramen erforderlich ist und zu denen auch die 
Stellen der Räthe, General-Advokatcn und Prokuratoren bei dem Appellationshofe 
und dem Revisions. und Kaffationshofe zu rechnen, verbleibt es einstweilen bei den 
Bestimmungen jenes Regulativs, doch muß das dritte Examen ohne Unterschied 
bei der Immedlat»Iustiz.Examinations»Kommission in Berlin stattfinden. 

Wer in Neu-Vorpommern und in dem Ostrheinischen Theile des Regierungs-
Bezirks Coblenz bei den Obergerichten oder den größeren Untergerichten als Rath, 
Advokat oder Notar augestellt zu werden wünscht, muß ebenfalls das dritte Era-
men bei der Immediat - Justiz - Eraminations - Kommission zu Berlin bestanden 
haben. 

Von den Bestimmungen dieses §. sind nur diejenigen ausgenommen, welche 
vermöge der bisher bestandenen Vorschriften die Qualifikation zu einer dieser Stel-
len bereits erworben haben. 

§. 2. Wenn der Kandidat als Referendar, bei einem Gerichte desjenigen Theils 
der Rheinprovinz, in welchem das Französische Recht als gemeines Recht desteht, 
gearbeitet hat, und nur in diesem Theile der Rheinprorinz angestellt sein will; so 
muß er bei der Immediat-Iustiz-Eraminations-Kommission: 

n) gründliche Kenntniß des gemeinen Rechts, 
b) gründliche Kenntniß des Rheinischen Rechts, 
e) allgemeine Kenntniß des Preuß. gemeinen Rechts überhaupt und spezielle 

Kenntniß des Preußischen Kriminalrechts 
darlegen, und 

zwei Proberelationen aus den Akten des Revisions- und Kassationshofes, 
die eine aus Civil-, die andere aus Krimiualakten, 

ausarbeiten. 
§. 3. Hat aber der Kandidat als Referendar bei einem Gerichte desjenigen 

Theils der Rheinprovinz, in welchem das Französische Recht gilt, gearbeitet, und 
will er nicht nur in der Rheinprovinz, sondern auch in den übrigen Provinzen an-
gestellt fein, so muß er 

») gründliche Kenntniß des gemeinen Rechts 
b) desgl. des Rheinischen Rechts, •• 
e) desgl. des Preuß. gemeinen Rechts, 

darlegen und 
1) zwei Proberelationen, eine ans den Akten des Geheimen Ober - Tribunals, 

die andere aus den Akten des Revisions- und Kaffalionshofes ausarbei-
ten, und 

2) ein Attest des Dirigenten eines altländifchen Gerichts, daß er sich nach der 
zweiten Prüfung wenigstens ein Jahr bei letzterem mit Inquiriren und I n -
struiren, Detretiren und Referiren in Prozeßfachen, so wie mit Detretnen 
in Hypotheken-, Vormundschafts- und Verlassenschaftssachen beschäftigt und 
dabei vorzügliche oder gute , öder hinreichende Kenntnisse gezeigt hat, 
beibringen. 

y. 4. Wenn der Kandidat bei einem Gerichte, wo die Allgemeine Gerichts-
ordnung gilt, oder bei einem Gerichte in Neu>Vorpommern oder im Ostrbeinischcn 
Theile des Regierungsbezirks Koblenz als Referendar gearbeitet hat, und nur in 
diesen Landestheilen angestellt sein wil l, so muß er 
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a) gründliche Kenntniß des gemeinen Rechts 
und 

b) gründliche Kenntniß des Preußischen Rechts 
darthun und 

1) zwei Proberelationen anS den Akten eines der Provinzial-Landes-Iusiiz-Kol« 
legien, oder des Geh. Obei'Tribunal ausarbeiten und 

2) ein Attest des Dirigenten eines Gerichts, wo die Allgemeine Gerichtsord-
nung gilt, daß er bei letzterem sich nack der zweiten Prüfung wenigstens ein 
Jahr mit Inauiren und Instruiren, Tekretiren und Referiren in Prozeß
sachen, so wie mit Tekretiren in HypothetemVormundschafts» und Verlassen-
schaftssachen beschäftigt und dabei vorzügliche, oder gute oder h inre i -
chende Kenntnisse gezeigt hat, beibringen. 

§.5. Wenn der Kandidat bei einem der §. 4. gedachten Gerichte als Refe-
rendar gearbeitet hat, und nicht bloß in diesen Landestheilen, sondern auch in der 
Rheinprovinz angestellt sein will; so muß er 

ll) gründliche Kenntniß des gemeinen Rechts, 
b) glündliche Kenntniß des Preuß. Rechts, 
c) allgemeine Kenntniß des Rheinischen Rechts 

darthun, und 
1) zwei Proberelationen, eine aus den Akten eines der ProvinziabLandes.Iu» 

stiz-Kollegien oder des Geh. Dber-Tribnnal«, die andere aus den Akten des 
Revinons- und Kassationshofes abfassen, nud 

2) ein Attest des Dirigenten eines altländischen oder Posenschen Gerichts, daß 
er bei letzterem nach der zweiten Prüfung sich wenigstens ein Jahr mit I n -
quiriren nnd Instruiren, Dekretiren und Referiren in Prozeßsachen, so wie 
mit Dekretiren in Hypotheken-, Vormundschafts- und Verlassenschaftssachen 
beschäftigt und dabei vorzügliche, oder gute, oder hinreichende Kennt-
nisse gezeigt hat; 

3) ein Attest des Präsidenten und Ober-Prokuratörs eines Rheinischen Landge-
gerichts, daß er bei letzterem nach der zweiten Prüfung wenigstens ein Jahr 
mit Referiren, mündlichen und schriftlichen Vorträgen, Abhaltung von Kom-
wissionsterminen, Führung von Untersuchungen und Arbeiten des öffentlichen 
Ministern beschäftigt, und dabei vorzügliche, oder gute, oder hinrei^ 
chende Kenntnisse gezeigt hat, beibringen. 

§. 6. Probeinstruktionen werden von dem Kandidaten des dritten Eramens 
nicht erfordert, statt derselben haben aber die in den §§. 3. 4. und 5. gedachten 
Kandidaten mit dem Gesuch um Zulassung zur Prüfung (§. 7.) ein Verzeichnis 
sämmtlicher von ihnen geführten Instruktionen und Untersuchungen, deren jedoch zu-
sammen wenigstens 9 fein müssen, einzureichen, welches die Benennung der Par-
teien und des Gegenstandes des Prozesses, den Tag des Anfangs und des Schluf-
fes der Instruktion uud die Bemerkung, ob die Parteien persönlich die Instruktion 
abgewartet haben, und bei Untersuchungen eben diese Rubriken, mit Ausnahme der 
letztem, enthalten muß. Dem Kandidaten wird nachgelassen, den dritten Theil der 
verzeichneten Instruktionen als solche, nach welchen er nicht wünscht beurtheilt zu 
werden, zu bezeichnen. 

§. 7. Der Kandidat hat sich, wenn er als Referendar bei einem Gerichte in 
der Rheinprovinz, gearbeitet hat, bei dem Minister zur Revision der Gesetze und 
Justizverwaltung der Rheinprovinz, falls er aber als Refereudar bei einem der 
übrigen Gerichte beschäftigt gewesen ist, bei dem Minister für die Justizverwaltung 
in den übrigen Provinzen, und in den Fällen der §§. 3. und 5. bei btiten Iustiz-
ministern, nm Zulassung zur dritten Prüfung zu melden, dieser Meldung ein At-
lest des Präsidenten des Gerichts und in der Rheinprovinz auch des Obcr.Proku-
rators, über sein Wohlverhalten und seine Qualifikation zum höhern Iustizdienste 
so wie in den geeigneten Fällen die in dem §. 3. unter 2., §.4. unter 2., und H. 3. 
unter 2. und 3. erwähnten Atteste «nd das im §. 6. erwähnte Verzeichniß beizufü
gen und sich zugleich zu erklären; ob er nur in der Rheinprovinz, nur in den ubri« 
gen Provinzen oder in allen Provinzen angestellt zu werden wünscht. 

§. 8. Die Meldungen sind in der Rheinprovinz bei dem Präsidenten und 
Ober-Prokurator des Landgerichts, unter Beifügung der im §. 26. des Regulativs 
vom 16. Februar «832 gedachten Atteste, einzureichen, von welchem sie durch den 
Präsidenten und General-Prokurator des Appellationshofes auf die im §. 29. des 
gedachten Regufaiivs vorgesehene Weise an den Iustizminister gelangen. 
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I n den übrigen Provinzen sind die Meldungen, welche jedoch nur dann zuge, 
lassen werden, wenn der Kandidat wenigstens ein Jahr lang als Referendar gear-
beitet hat, bei dem Präsidenten des Dbergerichts einzureichen, durch welchen sie an 
den Iustizminister befördert werden. 

§. 9. Die Atteste der Präsidenten der Gerichte sind zwar von denselben den 
Kandidaten nur nach dem Urtheile der Majorität der beim Kollegio angestellten 
Ratbe, welche darüber ihre Stimme schriftlich abzugeben haben, zu ertheilen, es 
steht ihnen jedoch frei, ihr von der Majorität abweichendes Urtheil in den Attesten 
besonders anzuführen. 

§. 10. Den Auftrag zur Prüfung erhält die Immediat-Iusti;-Eraminations< 
Kommission durch die Iustizminister. 

§. 11. Die Exawinations-Kommission theilt dem Kandidaten, wenn er nicht 
bereits die Proberelatiouen bei dem Landes-Iustizkollegium angefertigt hat, die dazu 
erforderlichen Akten mit, und fordert zugleich in den geeigneten Fällen von dem be« 
treffenden Gerichte 3 von den verzeichneten und nicht rekusirten (§. u.) Instruktio
nen zur Prüfung ein. Die Akten sind von dem Kandidaten jedenfalls nach Ablauf 
von 6 Wochen zurück zu reichen. 

§. 12. Zu den Probe-Relationen sollen nur Akten der Landes-Justiz,Kolle-
gien/des Geheimen Ober-Tribunals, oder des Kaffationshofes verwandt werden, 
welche noch kurrent und in den beiden letztern Fällen so viel möglich Akten sein 
müssen, in welchen die bei der Examinatious-Kommission angestellten Mitglieder 
der gedachten Gerichte zu Re- oder Korreferenten ernannt sind. 

Den letztern steht die Censur der Proberelationen vorzugsweise vor den übn* 
gen Mitgliedern der Kommisston zu. 

§. 13. Will der Kandidat die Proberelation aus den Akten eines 8andes,Iu. 
stiz-Kollegii anfertigen, so ist dabei nach der Vorschrift der Cirkular-Verfügung vom 
12. August 1833 zu verfahren. 

§. 14. Die Censur der Instruktionen wird mit Rücksicht auf das Zeugniß der 
Dirigenten der Gerichte von einem Mitgliede der Examinations - Kommission vor-
genommen. 

§. 15. Nach beendigtem mündlichen Examen berichtet die Kommission unter 
Wiedereinreichung des Präsidialberichts und des Gesuchs und deren Anlagen, so 
wie unter Beifügung der Proberelationen und der nach den unten gedachten 3 Ka« 
tegorien abzufassenden Censuren, sowohl der Proberelationen als der Censuren, an 
das Justizministerium über den Ausfall der Prüfung, und giebt zugleich ihr moti-
virtes Gutachten darüber ab: ob der Kandidat bei der mündlichen Prüfung als vor-
züglich, als gut , oder nur als hinreichend qualifizirt befunden worden ist. 

§. 16. Wenn der Kandidat bei der Prüfung vor der Immediat.Eraminations. 
Kommission sich nur für die Rheinprovinz oder nur für die übrigen Provinzen be-
stimmt; so wird ihm, wenn er später sich für beiderlei Provinzen qualifiziren wil l / 
gestattet, dasjenige von den obgedachten Erfordernissen, dem er nach jener seiner 
früheren Bestimmung bei der ersten Prüfung nicht zu genügen hatte, nachzuholen. 

§. 17. Hat der Kandidat die Prüfung ganz oder zum Theil nicht genügend 
bestanden, so wird er nur noch einmal zur Wiederholung der ganzen oder theil-, 
weisen Prüfung zugelassen. 

§. 18. Da die Immediat«Iustiz-Examinations-Kommission um ein Mitglied 
durch einen Rath des Rheinischen Revisions- und Kassationshofes vermehrt wor
den ist, so theilt sich dieselbe in zwei Abtheilungen, deren jede aus drei Milglie-
dein besteht und von dem Dirigenten der Kommission präiidirt wird. Das Mit-
glied aus dem Revisions. und Kassationshofe ist bei allen Prüfungen, welche auf 
das Rheinische Recht zu richten sind, zuzuziehen, kann jedoch auch an allen den 
übrigen Prüfungen koukurriren. 

§. 19. Es dürfen nur höchstens fünf Kandidaten an einem Tage und nur am 
Vormittage geprüft werden. 

§. 20. Alle bisherigen Vorschriften über die Prüfung der Kandidaten, so weit 
sie der gegenwärtigen Instruktion nicht entgegen stehen, bleiben in Kraft. 

Berlin, den 8. Februar 1834. 
(v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 141.) 
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b. R e s c r i p t vom 20. April 1833 nebst Bericht, büß «Referendarien.» welche sich zne 
dritten Prüfung qualifiziren wollen, wenigstens ein Jahr bei einem Landesjusiizkoliegium gearbeitet 
haben müssen. 

Das Ober-3a»desgelickt berichtet gehorsamst in Betreff der zur dritten Prü-
fung sich qualifilirenden Referendarien. 

Es ist der Zweifel bei uns entstanden, ob die Referendarien, welche (in un-
ferro Departement) sich zur dritten Prüfung qualifiziren, wenigstens ein Jahr lang 
bei dem Ober.Landesgericht und Inquisitoriate als Referendarien gearbeitet haben 
müssen, oder ob es, um dem § 4. des Regulativs rom 8. Februar v. I . zu genü< 
gen, hinreicht, daß sie bei einem der Untergerichte des Departements fungirt haben. 

Der Zweifel entsteht daraus/ daß im §. 4 und 8. nicht ausdrücklich gesagt ist, 
der Kandidat müsse beim Obergerichte gearbeitet haben, hingegen im §.9. vor-
ausgesetzt wird, daß die Mitglieder des Gerichts, von dessen P r ä s i d e n t e n ihm 
das Präsidialattest zu ertheilen, aus Räthen bestehen, was mit Ausnahme des 
hiesigen Stadtgerichts bei keinem unserer Untergerichte der Fall ist, während selbst 
vci diesem die Mitglieder eben so wenig, wie die der übrigen Untergerichte, die 
Qualifikation zu Obergerichts-Mitaliedern haben oder bedürfen. Ew. Excellenz er« 
tauben wir uns deshalb um Entscheidung dieses Zweifels ehrerbietig zu "bitten. 

Müuster, den 11. April 1835. 

Dem Königl. Ober-Landesgericht wird auf die Anfrage vom II . d. M . eross, 
net, daß Referendarien, welche sich zur dritten Prüfung qualifiziren wollen, allere 
dillgs wenigstens ein Jahr laug bei einem Landesjustizkollegium und Inquisitoriate 
gearbeitet haben müssen, da die Bestimmungen der A. I«. O. Tbl. III. Tit. 4. §. 33. 
Tit. 8. §. 4. und des Cirkulars vom 12. August 1833 (Ihrb. Bd. 42. S . 148.) nicht 
aufgehoben sind, und der Iustizminister hiervon nur ausnahmsweise mit Rücksicht 
auf den §. 472. des Anhanges zur A. G. O. dispensitt. 

Dem §. 4. Nr. 2. des Regulativs vom 8. Februar v. I . genügt aber der Kan-
didat auch durch das Attest des Dirigenten e ines Un te rae r i ch t s , und nur das 
im §. 7. erwähnte allgemeine Attest über fei» Wohlverhalten und feine Qualifi-
tation zum hchern Iustizdienst muß nothwendig vom Präsidenten des Dber-Lan-
desgerichts ertheilt weiden. 

Mit Rücksicht auf die Schlußbemerkung macht übrigens der Iustizminister das 
Königl. Ober-Landesgericht darauf aufmerksam, daß zu Stellen bei dem dortigen 
Stadtgericht die im §. 34. Tit. 4. Thl. III. der A. G. O. vorgeschriebene Prüfung, 
erforderlich ist. 

Berlin, den 20. April 1833. 
(v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 475.) 

c. R e s c r i p t vom 4 Mai 1836, betreffend die Probeinstruliion zur dritten Prüfung. -

Da sich seit Ausführung der Verordnung vom I. Juni 1833 die Zahl der RechtS-
fireitigkeiten, welche nach Vorschrift der A. G O. instruirt werden, bei den Ge-
lichtsbehörden bedeutend vermindert hat, und dadurch bei mehreren Obergerichten 
den Referendarien, die sich der dritten Prüfung unterwerfen wollen, die im §. 6. 
der Instruktion für die Jmmediat-Iustiz-Eraminations.K'ommjssion vom 8. Februar 
1834 vorgeschriebene Führung und Vorlegung einer angemessenen Zahl von In« 
struktionen zum Nachweis ihrer im Instruiren erlangten Ausbildung erschwert 
wird; so will der Iustizminister gestatten, daß außer den gewöhnlichen Civil-Pro-
jeß-Instruktionen und Untersuchungen noch folgende prozessualische Verhandlungen 
in das vorzulegende Instruttions-Verzeichniß aufgenommen werden können: 

1) Instruktionen zweiter Instanz, wenn neue Thatsachen angebracht werden, 
2) Instruktionen über einzelne Liquidate in Konkurs- und Liquieations-Pro-

Jessen, und 
3) Verhandlungen in summarischen Prozessen, wenn der Kandidat sich allen 

Verrichtungen und Obliegenheiten unterzogen bat, welche das Gesetz dem 
Einzelnrichter und resp. Deputaten bei vollständiger Verhandlung solcher 
Sachen auferlegt. 

Jedenfalls aber ist darauf zu halten, daß 
». in das vorzulegende Verzeichniß sämmtliche von dem Kandidaten seit dem 

Anfange des Jahres 1834 vollständig geführte Untersuchungen, Instruktiv« 
neu und Verhandlungen im summarischen Prozesse aufgenommen werden, 
und daß sich 

b. unter den verzeichneten Sachen wenigs tens sechs Untersuchungen und 
Instruktionen nach dem in der A. (9. O. vorgeschriebenen Verfahren befinden, 

wannkopff AUg, Scrichceordllung. IV, m 
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Den Präsidien bleibt es überlassen, bei zu großer Konkurrenz der Referendarien 
diejenigen von ihnen, welche ihre Instruktionen in möglichst kurzer Zeit zu liefern 
wünschen zu diesem Behufe auswärtigen Untergerichten zu überweisen, 

(v. K. Ihrb. Bd. 47. S . 573.) 

<l. «. R e s c r i j p t vom 13. Oktober 1834, daß in den zu Proberelatioxen zugetheilten 
Sachen noch von einem Mitgliede des Kollegii vollständig reftrirt werden muß. 

Die Königliche Immediat-Instiz-Examinations-Kommission hat bei dem Justiz-
minister darüber Beschwerde geführt, daß, wiewohl der $. 13. der für die genannte 
Kommission unterm 8. Februar c. lIhrb. Bd. 43. S . 147.) ergangenen Instruktion 
ausdrücklich auf das Cirkular-Rescript vom 12. August v. I . lIhrb. Bd. 42. S . 146.) 
verweiset, die hierin unter Nr. 3 und 5. enthaltene Vorschrift/ 

wonach den bei. den Obergerichten zur Probe referirenden Kandidaten ein 
Mitglied des Kollegiums als Korreferent zugeordnet, von einem andern 
Mitgliede als zweiten Referenten ein selbstständigcs Referat geliefert, und 
dieses hiernächst den übrigen an die Examinations-Kommifsion gelangenden 
Verhandlungen beigefügt weiden soll, 

von mehreren Dbergerichten in so fern nicht gehörig befolgt wird, als zwar zwei 
Referenten aus der Mitte des Kollegiums ernannt zu werden pflegen, jedoch beide 
nur als Korreferenten ein bloßes Votum ohne species facti liefern. Da nun das 
erwähnte vollständige Referat des zweiten Referenten der Eraminations-Kommission 
zur Beurtheilung des faktischen Vortrages in der Proberelation des Kandidaten 
unentbehrlich ist, und durch dessen Mangel mithin die Kommission in die Noth-
wendigkeit versetzt wird, die Arbeiten des Kandidaten zurückzuschicken, dies aber eine 
beträchtliche Verzögerung bei den Prüfungen veranlaßt, fo wird das Königl. :c. 
zur g e n a u e n Beobachtung der gedachten Bestimmung des §. 13. der Instruktion 
vom 8. Februar c. und des Cirkular-Refcripts vom 12. August v. I . hierdurch an-
gewiesen. 

(v. K. Ihtb. Bd. 44. S . 384.) 

ß. R e s c r i p t vom 8. Februar und 12. Mai 1837, betreffend die Anfertigung der Probe» 
relationen zur dritten Prüfung. 

Durch die Cirkular-Verfügung vom 12. August 1833 und die Instruktion vom 
8. Februar 1834 ist den Kandidaten zur dritten Prüfung für den Iustizdienst, die 
Wahl freigestellt, ob sie die Proberelationen aus den Akten des Landesjustizkolle-
giums, bei welchem sie als Referendalien angestellt sind, oder aus den beim Ge-
Heimen Ober<TribunaI vorliegenden Akten anfertigen wollen. 

I n neuerer Zeit ist das Letztere von so viel Referendarien gewählt worden, daß 
jetzt über 60 Kandidaten zur dritten Prüfung auf die Zutheilung von Akten des" 
Geheimen Ober-Tribunals warten und ist dadurch der Uebelstand eingetreten, daß 
dieselben, da es nach der in dieser Hinsicht getroffenen und nicht abzuändernden 
Einrichtung an einer hinreichenden Zahl von Akten fehlt, welche zu diesem Zweck 
verwandt werden könnten, zum Theil vier Monate lang und länger darauf warten 
müssen, bevor ihnen Akten zur Anfertigung der ersten Relation zugefertigt werden 
können. 

Es liegt daher im Interesse der zu Prüfenden selbst, daß möglichst darauf ein-
gewirkt wird, daß sie künftig ihre Proberelationen bei den Laudesjustizkollegien 
anfertigen, es müssen aber auch die Gründe beseitigt werden, welche bisher denselben 
die Veranlassung dazu wurden, daß sie die Anfertigung der Relationen aus Akten, 
welche beim Geheimen Ober-Tribunal vorliegen, vorzogen. 

Zu diesen Gründen gehört vorzugsweise der, daß bisher die Anfertigung der 
Korrelation und des selstständigen Referats des zweiten Referenten häufig in einer 
ainj ungebührlichen Art aufgehalten ist. Vs tritt dadurch ein völlig vermeidlicher 
Aufenthalt ein, welcher auf die ganze fernere Karriere der Eraminanden nachtheilig 
einwirft und wegfallen würde, wenn die Korreferenten und zweiten Referenten 
sich in billiger Berücksichtigung des Zwecks der Arbeit eine schleunige Bearbeitung 
solcher Sachen zur Pflicht machten. Das Präsidium des Königl. (Tit.) hat die-
selben zu dieser Beschleunigung aufzufordern und eventualiler mit Ernst anzuhalten, 
künftig aber auch die Einrichtung zu treffen/ daß zur Anfertigung von Probe-
relationen hauptsächlich solche Spruchsachen ausgewählt werden, in denen der erste 
Referent die Relation bereits angefertigt und abgegeben hat. Ter zweite Referent 
aus den Mitgliedern des Kollegiums ist sodann der Korreferent des Kandidaten 
und zugleich der Censor der Probearbeit. 
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Außerdem ist bemerkt worden, daß bei einigen Landeskollegien die Richtung 
vorwaltet, den Kandidaten möglichst weitläufige Sachen zur Anfertigung von Pro-
berelationen zuzutheilen. Der $. 27. Tit. 4. Thl. III. der A. G. O. erwähnt zwar 
auch der weitläufigen Sachen und solcher, welche zur Anfertigung von Proberela« 
tionen geeignet seien, es kann dies indessen nicht so verstanden werden, daß eine 
Sache sich um desto mehr iti einer Probearbeit eigne, je weitläufiger und verworrener 
sie ist, vielmehr ist es wünschenswerlh und nöthig, daß hierin ein gewisses Maaß 
gebalten wird, damit die iu umfangreichen Arbeiten vermieden werden. 

Es ist übrigens daf^ zu sorgen, daß die Referendarien, welche sich der dritten 
Prüfung unterwerfen wollm, bei Zeiten von den Rachtheilen in Kenntniß gesetzt 
werden, welche ihnen daraus erwachsen können, wenn sie auf Zufertigung von 
Akten des Geheimen-DberMribunals zur Anfertigung von Proberelationen antragen. 

Berlin, den 8. Februar 1837. 
(v. K. Ihrb. Bd. 49. S . 219.) 

Dem Präsidium des Königlichen Ober-Landesgerichts wicd auf die Anfrage 
vom 5. v. M . : 

wegen der den Kandidaten zur dritten Prüfung mitzutheilenden Probe, 
relationen, 

hierdurch eröffnet/ wie der Iustizminister es nicht zweckmäßig finden kann, daß den 
Referendalien zur Anfertigung von Proberelationen für die dritte Prüfung soiche 
Civilsachen, bei denen es noch auf die Abfassung eines Urtels erster Instanz an-
kommt, zugetheilt werden. 

Sachen, welche in der Appellations.Instanz schweben/ geben dem Referenten 
mehr Gelegenheit, durch die Arbeit den Beweis zu liefern, daß er einen Bortrag 
gut und zweckmäßig zu ordnen und die Resultate eines komplizirten Verfahrens 
übersichtlich und klar zusammenzustellen versteht. Solche Appellationssachen, bei 
denen es nur auf einzelne Fragen ankommt, die allein in die zweite Instanz ge-
diehcn sind, müssen vermieden werden, dagegen werden sich unter den von den Ün-
teraerichten eingehenden Appellationssachen immer solche finden, welche nach allen 
Rucksichten zur Anfertigung von Proberelationen vorzüglich geeignet sind. 

Soll dem Kandidaten, wie dies die Cirkularverfügung vom 12. August 1833 
nachläßt, auch eine wichtige Kriminalsache zu diesem Behufe zugetheilt werden, so 
findet der Iustizminister es für diesen Fall allerdings zweckmäßig, daß hierzu eine 
Sache ausgewählt wird, welche zur Abfassung eines Urtels erster Instanz vorliegt. 

Berlin, den 12. Mai 1837. 
(v. K. Ihrb. Bd. 49. S . 480.) 

y. R e s e r i p t vom 20. April 1837, betreffend die Aufhebung der Nothwendigkeit beson» 
derer Proberelationen zum dritten Examen. 

Es hat sich die Nothwendigkeit ergeben, in Ansehung der von den Kandidaten 
zur dritten juristischen Prüfung zu liefernden Proberelationen eine Aenderung ein-
treten zu lassen. 

Nachdem S r . Majestät dem Könige hierüber Vortrag gehalten worden, wird 
in Folge des ergangeneu Allerhöchsten Befehls für die Provinzen in denen die 
A . G . D. zur Anwendung kommt, vorläufig das Nachstehende festgesetzt: 

1) die Referendaiien, welche sich der dritten Prüfung unterwerfen wollen, .sollen 
von der Anfertigung besonderer Proberelationen dispensirt werden, wenn sie 
darauf antragen, daß ihre Qualifikation als Referenten nach den Relativ-
nen geprüft werde, welche sie während ihrer Referendariatszeit bei den Ge-
richten/ bei denen sie beschäftigt gewesen sind, geliefert haben. 

2) I n diesem Falle müssen sie mit ihrem Antrage auf Verstattung zur P rü -
sing ein Berzeichniß solcher von ihnen gelieferten Relationen einreichen, 
welches wenigstens 18 Referate in Civil- und 6 Referate in Kriminal- oder 
fiskalischen Untersuchungssachen enthalten muß. 

Dieses Berzeichniß muß ergeben: 
a. den Namen der Parteien, 
1>. den Gegenstand des Prozesses oder der Untersuchung, 
c eine kurze Andeutung des Sachverhältnisses, 
ä. die hauptsächlichsten Punkte, auf deren Entscheidung eS ankam, 
e. den Beschluß des Kollegiums, 
f. den »eiteren Verlauf der Sache, insbesondere ob dieselbe noch in 

höherer Instanz schwebt oder nicht, 
18« 
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g. den Tag, an welchem der Referent die Akten zur Anfertigung der 
Relation erhalten, und den Tag, an wtlchem tiefe lefctete vcn ihm 
abgeliefert ist. 

3) Die Richtigkeit der zuletzt bezeichneten Angaben (g.) wird von de« Präsi« 
dium attestirt, nachdem der Referendarius unter dem Verjeickuiß auf feinen 
Amtseid schriftlich verfichert hat, daß die Relationen von ihm selbst aus-
gearbeitet find. 

4) Von diesen Referaten kann der Kandidat den dritten Theil als solche be-
zeichnen, nach denen er nickt beurtheilt zu werden wünscht. 

5) aus der Zahl der übrigen wird sodann die Zmmediat-Iustiz-Eraminations« 
Kommission zwei Relationen in Civil- und eine Relation in Kriminal- oder 
fiskalischen Untersuchungssachen auswählen und dieselben mit den Akten und 
dem Votum oder der Relation des Korreferenten einfordern. 

6) Die Prüfung derselben soll bei diesen während der Zeit der Ausbildung des 
Referendarius angefertigten Arbeiten lediglich darauf gerichtet werden, 

ob der faktische Vortrag aktenmäßig richtig ist, 
ob die Gegenstände, auf deren Entscheidung es ankam, richtig hervorge« 

hoben sind, 
ob das Votum und dessen Begründung den allgemeinen Rechtsprinzipien 

und den zur Anwendung kommenden Gesetzen entspricht, 
wieviel Zeit der Referent zu der Arbeit verwandt hat. 
und ob er bei derselben im Allgemeinen Talent, Ausbildung, Reife des 

Urtheils und die Gabe einer klaren Darstellung an den Tag gelegt 
hat. 

Hiernach soll der Werth der Zlrbcit beurtheilt, dagegen aber auf die Methode des 
Vortrags und die cUvanigen Versiosie gegen die äußere Anordnung desselben kein 
Gewicht gelegt werden, Biefct der Referendarius es vor, feine bis zu feiner 'Prü-
fung angefertigt«! Relationen nicht vorzulegen, so bleibt es hinsichtlich der von 
ihm anzufertigenden «proberelationcn zur Zeit noch bei der bisherigen Einrichtung, 
und werden dieselben sodann nach den Anforderungen geprüft, die an solche Arbei-
ten gemacht werden müssen, welche nach Vollendung der Vorbereitung des Kan-
didatcn von diesem geliefert werden.̂  

Das Kölligl. :c. hat diese Verfügung zur «enntwß der Referendarien zu brin. 
gen, diejenigen, welche sich zur dritten Prüfung melden, und dazu für qccianct 
erachtet werden, zu befragen, ob sie von dieser Beglinstigung Gebrauch machen 
wollen und im affirmativen Falle diese Verfügung in Anwendung zu bringe»:. 

Berlin, de» 20. April 1837. 
(v. K. Ihrb. Bd. 49. S . 477—479.) 

§ . 30. Diejenigen Referendaricn, welche sich solchergestalt 
zu Rathsstel len gehörig legitimirt haben , sollen bei erster Gele
genhei t versorgt, allenfalls vorläufig nach § . 62. Tit . JII. zu Assesso. 
ren bestellt und ein jeder von ihnen dahin gewiesen weiden, wo 
seine Dienste nach Beschaffenheit der Umstände , dem gemeinen 
W e s e n am nöthigsten und nützlichsten sein können. 

§ . 3 1 . Ohne dergleichen Vorbereitung und Prüfung aber soll 
n iemand , wer es auch se i , ohne Unterschied des S t a n d e s , der 
Geburt und seiner vorhin etwa schon bekleideten Aemter und 
W ü r d e n , zu einer Rathsstel le bei einem Landesjuslizkolfeglo ge
lassen , u n d jedes Gesuch um Dispensation davon, soll als ein 
Beweis und Geständniss der Unfähigkeit angesehen werden. 

1) R e s c r i p t vom 2C. November 1830, betreffend das votuin liimtatum der neiian» 
gestellten Odelgerichts-Assessoren; f. zu III. 3. §• <&• 

2) R e S c r i p t vom N. Juli lSJl, betreffend die ErtHeilung der Qualifikatiansatteüe ffr 
diejenigen Unternchter, welche nach bestandener tn'ttm Prüfung in ihrer biZhcn'ge« T'cliuug rc* 
bleiben. 

Es tritt jetzt oft der Fall ein, daß Unterrickter sich zur dritten Prüfung mcl-
den. bei der Königl. ^mmediat-Eraminaticns-Kommiülon die Qualifikaticu \ut 
Anstellung als Mitglieder eines Ob'ergerichts belegen, dennoch aber in ihrer biche« 
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rlsseu Stellung so lange zu bleiben wünschen, oder zu« Besten des Dienstes so 
lauge darin gelassen werden, bis sich eine Gelegenheit W ifyctt Anstellung als Rath 
eines Obergerichts zeigt. 

Bis jetzt ist solchen zur Anstellung bei einem Obergerichte qualifizirten Beaw-
ten eine Bestallung als Assessor eines Obergerichts ertheilt und sie sind in der Liste 
der zur Anstellung als Räthe eines Obergerichts qualificirteu Assessoren aufgeführt. 
Dies« Einrichtung hat aber vtlfchiedene Nachtheile. 

Zur Verhütung derselben wird hierdurch festgesetzt, daß von fetzt ab die Unter-
richter. welche in der Prüfung bei der Immediat - Cxaminations - Kommission die 
Qualifikation zur Anstellung- als Mitglieder eines Obergerichts belegen, aber auch 
nach bestandener Prüfung in ihrer bisherigen Stellung, bleiben, teme Bestallung 
als Obergerichts-Asscfforen erhalten sollen. 

Es wird denselben nur ein Attest über die gut bestandene Prüfung und ihre 
Qualifikation zur Anstellung als Mitglieder eines Obergerichts ertheilt, und sie 
werden in die Liste der zur Anstellung als Räthe, eines Obergerichts qualifizirten 
Beamten eingetragen werden̂  

Treten sie demnächst als Assessoren bei e,"nem Obergerfchte etn. so erhalten ße 
die Anciennität̂  welche das Datum des für sie ausgefertigten Qualifikationsattestes 
angiebt. 

Zugleich wird hierdurch bestimmte daß nur die zur Anstellung als Mitglieder 
eines Obergerichts qualistzirten ltnterrichter, bei Besetzung von Rathsstellen eines 
Obergerichts berücksichtigt werden, welche bei eine», OJlecio foraato gestanden 
haben, da es den einzeln stehende» Unterrichlern an Gelegenheit fehlt, sich die fiul 
einen Obcrgerichtsralh nöthige Ailsbildung, besonders in Bezichung auf den. Vor» 
trag und das Verhandeln im Kollegio. zu erwerben, 

ir. K. I.hrb. Bd. 38. & m.\ 

2) Bei Cntergeriebteit. 
§ . 32. Referendarien, die zwar ebenfalls eine gründliche 

Kenntniss der Gesetze, und eine gute Fertigkeit in Anwendung 
der Vorschriften der Prozeßordnung sich durch mehrjährige 
Uebung erworben, auch sich durch FLeiss und Applikation, und 
durch einen stillen regelmässige» Lebenswandel ausgezeichnet 
haben, denen aber ein geringeres Maass au natürlichen Fähigkei
ten au Theil geworden ist; oder deren häusliche und Familien-
umstände es nicht gestatten, dass sie die Versorgung hei einem 
LandesjustiakoHegio abwarten können, sollen nach dem Verhält
nisse ihrer Tüchtigkeil, als Räthe bei minder wichtigen Justiz
kollegien, als Justizbeamte,Bürgermeister, Richter, Syndici, Assesso-
ren, Justiliarien u. s. w., bei Magisträten, Stadt-, Land-, Amts-und 
Patrimunial- oder anderen Untergerichten, wo sie unter der Auf
sieht höherer Kollegien stehen, und von denselben dirigirt wer
den können, ihre Versorgung erhalten. 

J) C. O. vom 31. Mai 1836, betreffend die Qualifikation de« Reftrendarlen zur Anstelluttg 
als Äudrttuie. 

Bei dem, durch die veränderte Verfassung wesentlich erweiterten Wir-
knngslreist der Auditeure wird es nothwendig, mit erhöhter Sorgfalt in 
der Auswahl der zu Auditeuren gelangenden Personen zu verfahren; auch 
laßt die Verbesserung, welche gleichzeitig in dem Einkommen der Auditeur-
stellen eingetreten ist, erwarten, daß künftig schon völlig ausgebildete Justiz-
Personen, an der Bewerbung um diese Stellen Theil nehmen werden. 

Ich beauftrage daher das General-Auditoriat. bei dem Vorschlage zur 
Besetzuug erledigter Auditeurstetlen, in der Folge mit lwch strengerer Prüfung 
der Quallfikatlon zu verfahren und zunächst, unter mehreren Bewerbern, 
dem den Vorzug zu geben, welcher die dlitte juristische Prüfuug beftan-
den hat. 
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Ob künftig die Anstellung als Auditeur nicht an die Bedingung der 
bestandenen dritten Prüfung zu knüpfen fein dürfte, darüber will Ich in 
dem zu erstattenden Jahresbericht dem Gutachten des General-Auditoriats 
entgegensehen. -

(v. K. Ih rb . B d . 27. S.292.) 

2) Wegen Bcschciftiguilg der Reserendarien bei Militairgerichten Behufs Erlangung der An» 
siclllinasfähMeit als Auditeure, f. zu ß. I?« . dieses Titels. 

Anh. §. 455. Den Referendarien kann gestattet werden, 
Justitiariaie zu übernehmen, in so fem sie dadurch nicht 
abgehalten werden, ihren Obliegenheiten als Referendarieti 
zu genügen. 

1) Resvi*i|H vorn 16. Februar I80i, betreffend die UeHernaHrn« uon Iustitiariaten Sei» 
tcns der Reftrendarien. 

Es ist schon mehreren Referendarien gestattet worden, Iustitiariate zu über-
nehmen, in so fern sie dadurch nicht abgehalten werden, ihren Obliegenheiten als 
Referendarien zu genügen; bei deren Bestimmung auf die Iustitiariats- Geschäfte 
um so mehr billige Rücksicht zu nehmen ist, da dennoch, wenn gleich in längerer 
•Seit, die Exkolirung zur weitern Beförderung vollendet werden kann. Ihr habt 
Euch also in dem zu. Eurer Anfrage vom 6. Februar d. I . Veranlassung gebenden 
Falle sowohl, als auch für die Zukunft hiernach zu achten. < 

(Neues Archiv Bd. 2. S . 62.) 

2) R e s c r i p * i>om 8. November 1833, betreffend die Verwaltung von Iustitiariaten 
durch Referendarien. 

Dem Königl. Dber«Landesgericht wird auf den, auf Veranlassung des Ent-
lassungsgesuchs des Reftrendari» N. unterm 18. v. M. erstatteten Bericht eröffnet, 
daß der Iustizminister im Allgemeinen kein Bedenken dabei findet, daß Referen-
darien aus dem Dienste treten, um sich lediglich den Iustitiariatsgefchäften zu wid-
men. In solchen Fällen kann das Kollegium ferner wie bisher verfahren. 

(v. K. Ihrb. Bd. 20. S . 280.) 

§. 33. Denn es ist Sr. Königlichen Majestät Allerhöchste 
und ernstliche Willensmeinung, dass in Höchstdero Landen nie
mand zu irgend einer Justizbedienung, sie habe Namen wie sie 
wolle, und gehöre zu einem Departement, wohin sie wolle, zu
gelassen werden soll, welcher sich nicht zuvor bei einem Justiz-
kollegio praktisch formirt hat ; und dabei in Ansehung seiner 
Talente und Kenntnisse sowohl, als in Ansehung seiner morali
schen Grundsätze und Konduite, hinlänglich geprüft worden ist. 

§. 34. Wer das Referendariatsexamen mit Beifall ausgestan
den hat, bedarf wegen seiner Qualifikation zu einer ordmairen 
Untergerichtsbedienung keiner nochmaligen Prüfung; sondern es 
ist hinreichend, wenn er sich über sein ferneres Wohlverhalten 
durch ein Zeugniss des Koliegii, bei welchem er bisher gestan
den hat, legitimirt. 

Nur zu Stellen bei Mediatregierungen und bei Stadt- nnd 
nnderen grösseren Gerichten in Haupt- und wichtigen Handlungs
städten, ist eine dritte Prüfung erforderlich, bei welcher die Vor
schriften des § . 27 und 28. zu beobachten sind. Doch ist es 
nicht nothwendig, dass diese Prüfung bei der Immediat-Exami
na lions-Komrnission erfolge, sondern sie kann auch dem Landes« 
justizkollegio der Provinz aufgetragen werden, 
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3) AIs Justizkommissarien. 

§. 35. *" Referendarien, welche sich nicht zu einer richterli
chen Bedienung, sondern zum Justizkommissariat bestimmen, sol
len dazu, nach der unter Tit. VII. näher zu bestimmenden Qua
lifikation, zugelassen werden. 

4) Mit Subalternbedienungen. 

§. 36. Diejenigen endlich, denen es zu wirklichen richter
lichen Bedienungen, oder zum Justizkommissariat, an natürlichen 
oder erworbenen Eigenschaften fehlt, oder deren Umstände es 
nicht erlauben, eine solche Versorgung abzuwarten; die' jedoch 
von gutem Verstände, auch einiger Kenntniss und Uebung in den 
Vorschriften der Prozessordnung, insonderheit aber von Fleiss, 
Applikation, Liebe zur Ordnung und rechtschaffener Denkungs-
art hinlängliche Proben abgelegt haben, sollen mit Sekretär-, Re-
gistrator- und andern dergleichen Subalternstellen bei Ober- und 
Untergerichten versorgt werden. 

Verpflichtung. 

§. 37. Die Auskultatoren müssen bei ihrer Annahme folgen
den Eid ableisten: 

Ich . . . schwöre etc. etc. Nachdem ich bei . . . zu einem 
Auskultator bestellt und angenommen worden, dass ich Seiner 
Königlichen Majestät von Preussen, meinem allergnädigsten 
Herrn, getreu, gehorsam und unterthänig sein wolle. 

Ferner schwöre ich, die Protokolle getreu, richtig und 
akkurat zu führen; die mir von dem Kollegio und dessen Prä
sidenten aufgetragenen Geschäfte willig, fleissig und unverdros
sen auszurichten; die mir zugeschriebenen Akten sorgfältig zu 
referiren; über alle Vorfallenheiten im Kollegio, und besonders 
über die Vota der Räthe, ein gewissenhaftes Stillschweigen zu 
beobachten; die Gelegenheit,: mich zu einer Justizbedienung 
zu qualifiziren, nach bestem Vermögen zu nutzen; und mich 
überall so zu verhalten, wie es einem fleissigen und getreuen 
Auskultator und Referendarius wohl ansteht und gebühret. So 
wahr etc. etc. 

Anh. §. 456. .Der von den Referendarien und Auskulta-
toren bei ihrer Annahme zu leistende Eid ist nach dem im 
§. 445. des Anhanges %u §. 43 Tit. II. Thl. III. vorge
schriebenen Formulare einzurichten. Statt der J'Vorte; 

„Insbesondere gelobe ich Genüge leiste" 
muss gesetzt werden; 

„Insbesondere gelobe ich, die Protokolle getreu und 
richtig zu führen / die mir von meinen Vorgesetzten 
aufgetragenen Geschäfte willig xu übernehmen, und 
nach meinen Kräften mit genauer Beobachtung der 
gesetzlichen Vorschriften gewissenhaft zu besorgen, 
auch diesen meinen Vorgesetzten in Amtssachen, der 
Subordination gemäss, schuldige Folge %u leisten," 
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C © • vom 5, November 1633, wegen der Diensteide, und C O . vom 10. Februar 1833, 

betreffend die Verpftichtung der Beanttcu, welche in ein« andere %M$mxt\amtfit treten, sowie di< 
Vorhaltung bei Diensteiden, s, zu 111, 2. 5. 40. Anh. M , 

F ü n f t e r T i t e l . 

Von den Subalternen bei den Justizkollegien. 

§. 1. ^ iu den Subalternen der Justizkollegien geboren5 
1) Sekretarien; 
2) Archivare und Registraturen; 
3) Kanzellisten und Kopisten; 
4) Kanzelleidiener oder Boteurneister und Boten; 
5) Exekutoren. 

1) a. C, ©. vom 3i. Dezember IS27, betreffend die Anstellung der Subalternen bei den 
Justizbehörden. 

Auf Ihren Bericht vom 4. Dezember c. bestimme Ich, für die Pro-
»inzen, in welchen das A. L-N. und die A. G. £>. als Gesetze gelten, zur 
Erleichterung der Behörden und Beschleunigung des Geschäftsganges: 

J) Vom l. Januar künftigen Jahres an, wird die bisher vo» Ihnen 
bewirkte Anstellung der Subalterne» bei den Ober- und Unterge-
richten, mit Ausnahme der Reudanten und Sekretarien bei den 
kollegialifch formirten Gerichten, den Chef-Präsidenten der Landes-
justizkollegien übertragen. 

2) Der Chef-Präsident muß die anzustellenden Subjekte vor der An-
stellung dem Landesjusiizkollegium anzeigen, um dessen Aeußerungen 
darüber zu vernehmen, deren Würdigung übrigens dem Chef, Prä-
sidenten lediglich überlassen bleibt. 

3) Bei der Auswahl der Subalternen-Beamten und bei Regulirung des 
Dienst-Einkommens, sind von den Chef-Präsidenten alle diejenigen 
Vorschriften zu beobachten, welche gegenwärtig den Landesjusiizkolle« 
gien bei ihren Vorschlägen als Norm gegeben sind. Auf die vom 
Iustizminister besonders designirten und empfohlenen Subjekte, ist 
vorzüglich Rücksicht zu nehmen. 

4) Die von dem Chef-Präsidenten gewählten Subjekte erhalten eine, 
Namen des Landesjustizkollegiums ausgefertigte Bestallung, welche 
die Bezeichnung des Amtes, das dafür ausgesetzte Diensteinkommen, 
die Bestimmung des Zeitpunkts, von welchem dieses anfängt und die 
Angabe der Kasse, auf welche es angewiesen wird, enthalten muß. 

5) Die Chef-Präsidenten der Landesjustizkollegien, sind bei den, ihrer 
Besetzung überlassenen Stellen auch berechtigt, aus vakaut geworde« 
nen Besoldungen und Emolumenten in so weit Gehaltserhöhungen 
zu bewilligen, als dadurch die nach dem Normal-Etat für die de-
treffende Stelle ausgesetzten Besoldungssätze nicht überschritten, auch 
derjenigen Dienstkathegorie, zu welcher die Stelle gehört, aus deren 
Gehalt die Erhöhung genommen werden soll, im Ganzen nichts ent-
zogen wird. 

6) Wenn ein vom Chef-Präsidenten angestellter Subalternbeamter zur 
Untersuchung gezogen, oder vom Amte suspendirt werden soll; so ist 
das bisher vorgeschriebene Verfahren auch ferner zu beobachten. -
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7) Denjenigen Beamten, welche die Chef-Prässdenten anzustellen befugt 
sind, können diese auch die Entlassung ertheilen, wenn solche ohne 
Vorbehalt einer Pension nachgesucht wird. 

8) Ueber die Ertheilung des Abschiedes mit Pension, muß jederzeit an 
den Iustizminisier berichtet werden. 

9) Für die Ausfertigung der Bestallung und Abschiede, desgleichen für 
die Gehaltszulagen, werden die Kanzleigebühren nach der Kanzlei-
gebührentare vom 4. Juni 1801, und die Stempel nach dem Gesetze 
von der Stempelsteuer vom 7. März 1822 angesetzt, und zur Kasse 
des Landesjusiizkollegiums eingezogen. 

10) Veränderungen mit den Dienststellen selbst, dürfen nicht ohne höhere 
Genehmigllng vorgenommen werden. 

Ich authorisire S ie , diesen Meinen Allerhöchsten Befehl durch die 
G. S . zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, auch die CheftPräsidenten der 
Landes-Iusiizkollegien mit näherer Instruktion zu seiner Ausführung zu 
versehen. 

(G. S . de 1828. S . 6.) 

b. I n s t r u k t i o n vom 29. September 1826 nebst Formular und R e s c r l p t vom 
20. April 1833, betreffend die Anstellung der Iusiizunterbeamten und deren Besoldung, 

Nachdem die Normal-Etats für die Dberaerichte, zufolge der Allerhöchsten 
C. O. vom 31. August 1824, regulirt und darin das neue?lormalgehalt und Dienst-
einkommen eines «den Beamten festgesetzt worden, überläßt der Iustizminister 
zufolge der Allerhöchsten C. £>. vom 23. Februar v. I . den gedachten Behörden vom 
1. Januar ». f. ab tit Anstellung der Unterbeamtcn der Obergerichte und der von 
ihnen abhängigen, in ibrcn Etats aufgeführten Kreis-Iustizkommifstonen und In-
quisitoriate, namentlich der Botenmeister, Kauzleidiener, Boten, Landrciter, E êku-
toreu. Gefangen-Inspektoren und Wärter, und ertheilt ihnen das Recht, diesen 
Beamten Zulagen innerhalb der Normalsätze zu bewilligen, auch ihnen die Ent< 
lassung zu ertheilen. Dies geschieht jedoch unter nachstehenden Modifikationen. 

I. 
Wenn der Fall zur Anstellung eines der vorgenannten Beamten eintritt, wählt 

der Präsident aus den Bewerbern, den derselbe zu dieser Stelle für den bestgua-
lificirlen hält, aus, zeigt feine Wahl dem Kollegio an, und wenn von Seiten 
desselben keine Erinnerungen gegen feine Qualifikation erregt werden können, wird 
der Auserwählte mit einer über feine Anstellung ausgefertigten Bestallung oder 
Verfügung, welche seinen Dienst bezeichnet und sein Dienst'Einkommen mit Angabe 
\t§ teriniui a quo enthalten muß, versehen, und erhält dadurch die Reckte, welche 
die nach der A. G. £>. Thl. III. Tit. 5. vom Chef der Justiz angestellten Beamten 
dieser Kategorie haben. 

2. 

Bei der Auswahl der Beamten ist dahin zu sehen, daß sie die für einen Ve-
amten ihrer Kategorie nöthigen Eigenschaften, namentlich die in der A. G. O. 
Thl. III. Tit. 5. iu8p. §. 72. 80 und 92. bezeichneten besitzen, außer dem Invaliden-
Versorgungsschein günstige Zeugnisse über ihre Militairdienste, und wenn sie längere 
"Seit aus diesen geschieden sind, über ihr Verhallen nach demselben, beibringen; 
ferner muß ihr Gesundheitszustand noch eine lange Dienstführung erwarten lassen, 
und wenn darüber Zweifel obwalten, diese durch die Untersuchung von Seiten des 
^hpsikus aufgeklärt werden. 

Auf die vom Iustizminister designirten oder empfohlenen Bewerber um solche 
Stellen ist besondere Ruchsicht zu nehmen. 

3. 
Bei der Anweisung des Dienst-Einkommens ist darauf zu sehen, daß die neu 

angestellten Beamten es nur nach Ablauf der Sterbe- und Gnaden-Quartale er« 
halten können, und keine Vergüligung für die Vertreter eines verstorbenen Beam-, 
ten innerhalb dieser Zet statt findet. Wo dieselbe daher unausbleiblich nöthig ist 
und nicht durch andere Unterbeamte bewirkt werden kann, was de« Regel nach 
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geschehen muß, ist der Nachfolger schleunigst und mit der Bedingung zu bestellen, 
daß er innerhalb dieser Zeit unentgeldlich den Dienst versehe. 

4. 

I n Ansehung der Höhe des Diensteinkommens müssen die Normal-Etats als 
Vorschrift dienen. Ueber die darin enthaltenen Sätze kann nicht fortgeschritten 
werden. 

Bei Beamten, welche einen beträchtlichen Theil ihres Dienst-Einkommens aus 
den Exekutions-Gebühren, Sitz- oder Meilengeldern bisher bezogen haben, als bei 
Reiseboten Erekutoren und Gefangen-Aufsehern, wo die Besorgniß eintritt, daß 
die beträchtlichen Emolumcute bei erfolgter Anweisung des stehenden Gehalts nicht 
gehörig berechnet oder eingezogen werden, muß. obgleich der Ntzf»nal-Etat es nicht 
ausdrücklich bestimmt/ dennoch ein Theil des Dienst-Einkomme«, der Regel nach 
ein Drittel, ohne Eviktion auf diese ungewissen Emolumente gewiesen werden, auch 
ist dahin zu sehen, daß, wo der Selbstgenuß solcher Gebühren zu einer bestimmten 
Höhe den Beamten überlassen bleibt, das Emolument durch die Rechnungsbücher 
nach dem Cirkular-Restript vom 30. September 1823 gehörig kontrollirt wird. 

3. 
Dem Königl Militair-Oekonomie-Tepartement (Abtheilung für das Invaliden-

wefen) ist von jeder Anstellung eines solchen Beamten, da derselbe den Invaliden-
Versorgungsschein haben muß, mit Bezeichnung der aus diesen sich ergebenden 
Umstände über sein früheres Militärverhältniß, des Datums des Invaliden-Ver-
forgungsfcheins, des Betrages und des termini a quo der Besoldung, Nachricht 
zu geben. 

6. 

Den Königl. Oberlandesgerichten bleibt die Annahme interimistischer oder Hülfs. 
Beamten obengedachter Kategorie freigestellt, in sofern dazu im Kassen-Etat oder 
durch besondere Verfügung des Iustizministers dem Gerichte ein Fonds zur Dispo-
sition gestellt ist. Ist kein Fonds dieser Art vorhanden, so muß das Königl :c. 
nur Hülfsarbeiter dieser Kategorie anstellen, wenn ihre Remuneration aus vakan-
ten Gehalten einer solchen Stelle oder eines suspendirten Beamten erfolgen kann. 

Auch bei der Annahme solcher einstweiligen Arbeiter muß dem Königl. Mili-
tär-Oekonomie-Departement von derselben Nachricht gegeben werden, und bleibt es 
nach der Verfügung vom 15. Oktober 1820 (v. K. Ibrb. Bd. 16. S . 13.) von der 
Vergeltung, die ihnen zugesichert wird, abhängig, ob sie Ansprüche auf den Fortge-
nuß ihres Wartegeldes haben. . Werden sie auf Probedienst angenommen/ so muß 
dieser nie auf sechs Monate ausgedehnt werden, damit nicht eventualiter die Zah-
lung der Militär-Pension auf den Civil-Pensionsfonds nach §.2. des Pensions-
Reglements vom 3tt. April v. I . übergehe. 

Bei der Anstellung interimislischer Arbeiter aus dem vakanten Gehalte einer 
Stelle ist zu beachten, daß die Hülfsarbeiter das Dienst-Einkommen nur nach Ab-
zug der Pensionssteuer erhalten können/ indem diele immer, selbst vom Gnaden-
Quartal, von der etatsmäßigen Besoldung zu zahlen ist. 

7. 

Obgleich die Königl. Obergerichte das Recht zur Besetzung der obgedachten 
Stellen erhalten, so werden sie doch nicht für befugt erklärt/ Adzunktionen zu erthei-
len, vielmehr bleiben diese nach allgemeinen Grundsätzen verboten. 

8. 

Bei Erledigung einer von den Königl. Obergerichten zu besetzenden Stelle kön-
nen dieselben aus den vakanten Gehalten Zulagen an die Beamten ertheilen, welche 
noch nicht das Normal-Gehalt der Stelle nach den neuen Etats beziehen. Bei 
denjenigen/ welche den Selbstgenuß von Gebühren, Meilengeldern:c. allein, oder 
in Verbindung mit einem ßixo, jedoch ohne Beschränkung auf ein Marimum ge-
habt, kann die Zulage nur »n soweit ertheilt werden, als der SelbstgenuLder ihnen 
überlassenen Emolumente auf ein Marimum beschränkt wird, und das Maximum 
mit der Besoldung nicht den Normalsatz überschreitet. 
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9. 

Die den Konigl. Dbergerichten ertheilte Befugniß zur Bewilligung von Ent< 
lassungen beschränkt sich nur auf solche/ welche ohne Pension von den Beamten 
nachgesucht werden. Wenn eine Pensionirung eintreten soll, muß deshalb an den 
Iustizminister berichtet werden. 

10. 

Bei Bewilligung der Gehaltszulagen ist es nicht nothwendig, auf eine genaue 
Berücksichtigung der Dienstzeit zu sehen. Es können jüngere Beamte in die höheren 
Normal-Besoldungen eintreten, wenn die andern vorstehenden Beamten keine Ge-
Haltsverbesserung verdienen. 

l i . 
Die Vorschriften, welche das Gesetz von der Stempelsteuer für die Anstellung^ :c. 

Verfügungen enthält, so wie die Bestimmung der Kanzleigebührentaxe, von der ein 
Extrakt beiliegt, sind zu befolgen. Die Gebühren fließen zu den Salarienkassen. 

12. 

Am Schlüsse des Jahres müssen die Königl. Dbergerichte alle Veränderungen, 
welche sich bei ihnen in Ansehung des Personals und des Etats der Unterbeamten 
ereignet, anzeigen, und Tabellen nach dem anliegenden Formular einreichen. 

Räch den vorstehenden Bestimmungen hat sich das Königl. :c. zu achten. 
Berlin, den 29. September 1826. 

(v. K. Ih rb . Bd. 28. S . 125.) 

I 
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I. Folgende Stellen sind im Lause 

Littr. 
und Nr. 
des letzt-
vollzöge-
neu Kaf-
fenetats. 

Rame. 
Dienst-

Verhältniß. 

Einkommen. 

fixum. 

tbll.hr. 

Emo 
lumente 

Torminus 
a quo der 

Erledi
gung. 

Grund 

der 

Erledigung. 

l . 
A. Beim Dber-Landesgericht. 
b. j 

h. C. 

h. 3. 

B. 

C. 

Botenmeister 

Exekutor. 

500 

200 

D. 

h. 9. L. 

Bote. 

Landreiter 
den :c. Kreie 

11110 

;100 

für 150 

B. Beim Inquisitoriate zu X. 
6. V. 1. 

V . 4. ft. 

Kriminalbote 

Gefangat-
Wärter. 

75 

300 

ISO 

freie WoH 
nung. 

Meilenge 
bühren im 

Durch-
schnitt 
jährlich 

90 Rthlr 

I. Juni 
1827. 

1. April 
1827. 

Meilenge-
b ühren bis 
lOORthlr 
jährlich. 

für ein 
'Pferd. 

l . Juni 
1827. 

, Dktbr. 
1827. 

und Sitz 
bebiihren 
im Durchs 

schnitt 
jährlich 

30 Rthlr. 

J. April 
1827. 

1. April 
1827. 

ist den 16. Februar 
gestorben und hat 
Frau und Kinder 
hinterlassen, denen 
das Gnadenauar-
tal bewilligt ist. 

ist den 17. Januar 
182? gestorben. 

'zum Botenmeister 
ernannt, 

siehe iNo.II. i . 

ist seit dem l.Okto-
der 1827 mit 120 
Rthlr. aus der Re-
ssierungs - Haupt-
lasse zu Z. pensio-
nirt, laut Ministe-
rial-Rcscript vom 
0. Juni 1827. A. 

ist kassirt durch 
rechtskräftiges Er-
tenntniß de jiiilil. 
den »8. März 1827. 

ist den 19. Januar 
1827 gestorben. 
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des Jahres 1827 erledigt worden: 

Die Stelle ist verliehen 

mit 

dem 

Dber-Landes 
gerichts-

Boten D. 
(f. No. II. 1.) 

Land- und 
Stadtge-

richtsboten F. 
(f. No. II. 6.) 

und 

Invalide G. 
(f. Xo. II. 2.) 

Gensd'av 
mes HI, 

(s. Ko. II. 7.) 

und 

Unter. 
osstzier 0 

(f. i\o. II. 8.) 

Invalide T. 
(f. «0. I I . 10.) 

fix um. 

thlr.sar. 

400 

180 

75 

160 

150 

<ö 

180 

150 

Emolum enten 

freie Woh
nung. 

wovon 60 
Rthlr. ohne 
Eviktion auf 
Meilenge-

bühren ange« 
wiesen sind. 

für ein Pferd 

Meilenstt-
bühren bis 
100 Rthlr. 

jährlich. 

für ein Pferd 

und die Sitz-
gebühren bis 

20 Rthlr. 
jährlich. 

Aus dem erledigten 
Einkommen sind 

Zulagen bewilligt 

dem 
Be-
trag. 

thlr.s«s. 

er-
spart. 

tblr.sqr, 

Bote IL 
Bote J. 
Bote K. 

(f. No. IL 
3. 4. 5.) 

Kriminal 
Bote P 

(f.Na.11.9.) 

20 

100 

50 

100 

Bemerkungen. 

Der Mehrbetrag der 
Meileiigebühren stießt 
zur Kasse. 
Hinterbliebene, die auf 
das Gnadenquartal An-
spruch hätten, sind nicht 
vorhanden. 

Der Mehrbetrag der 
Eilzgebühren stießt zur 
Kasse. 
Eine Wittwe ist zwarhin-
terdlicbeu, doch fällt der 
Guadenmonat mit dem 
Sterdcqnartalzusammen 
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I I . Anstellungen, Beförderungen 

Littr. 
UNd No. 
des letzt
vollzoge
nen Kas
senetats. 

Name. Vorname. 

Bisherige 
Dienst- und son 
stige persönliche 

Verhältnisse. 

Datum 
des Inva 
liden-Ver-
sorgungs-
Scheins 

I 
A. Beim Oberlandesgericht. 

h. 1. D. 

h. 5. 

h. 3. 

h. 6. 

G. 

R. je. 

R. 2C. 

I I 

R. JC. 

Ober-Landesge-
richts-Bote 
(f. JNo. I. 3.) 

Gemeiner im:c 
Regiment. 

8. Febr. 
1823. 

Bisheriges Ein-
kommen. 

tixilin. 

thlr, sgr 

300 

Bote. 

Land-und Stadt 
gerichtsbotezuJ 

8. Beim I n q u i s i t o r i a t zu X. 

V 1. 0. R. j e Unteroffizier im 
:c. Regiment, 
seit 11 Jahren 
Ober«Landesge^ 
richts-Exekutor 

7. Dezbr. 
1823. 

200 

130 

Emolumente. 
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und Zulagen: 

287 

Jetziges 

Dienst eVer« 
hältniß. 

Dienst-Ein. 
kommen. 

fixurn. 

tlilr. sgr. 

Botenmeister 

Bote. 

Bote. 

Eretutor. 

und 

Kriminalbote 

400 

160 

230 

ISO 

75 

180 

Emolumente 

Terminus 
» quo 

des jetzi
gen Ein
kommens. 

freie Woh< 
nung. 

wovon «0 
Rlhlr. ohne 
Eviktion auf 
Meilengebüh-
ren gewiesen 

sind. 

für ein Pferd, 

l. Juni 
1827. 

l. Juni 
1827. 

Datum 
der Ver
fügung. 

19. Febr. 
1827. 

19. Febr. 
1827. 

1. Juni 
1827. 

1. April 
1827. 

l. Avril 
1827. 

19. Febr. 
1827. 

Bemerkungen. 

31. J a n . 
1827. 

20. März 
1827. 

statt des am 16. Februar 
182? gestorbenen C. (siehe 
No. I. 1.), mit der Ver-
pflichtung den Dienst so-
gleich anzutreten. 

statt des zum Botenmeister 
beförderten D. (siehe die 
vorige Nr.) 

30 Rlhlr. Zulage aus dem 
Gehalt des zum Botenmei-
ster ernannten D. (siehe 
No. 1.) 

iiatt des verstorbenen E. 
(siehe >o. I. 2.) 

statt des kafsirten N, (siehe 
No. 1. 6.) 
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Die Revision der jährlich an den Iustizminister einzureichenden Rachweisun< 
l!« der Personal, und Etats.Beräuderungen bei denjenigen Subaltern- und Unter-
teamten-Stellen, deren Besetzung durch die Allerhöchste C. £). vom 31. Dezember 
1827 (G. S . 1828. S .« . ) dem Chef-Präsidenten der Landes. Iustizkolllgien über-
tlagen worden, hat zu mehreren Erinnerungen Veranlassung gegeben. 

Um ein gleichmäßiges Verfabren sowohl hinsichts der Einrichtung der gedach-
ten Rachweisungen, als auch hiusichts des den Beamten anzuweisenden Dienste»»-
kommens selbst/ herzustellen, wird demnach Folgendes hierdurch festgesetzt: 

l . Die Form und den I n halt der jährlichen Nach Weisungen betreffend. 
1) Ueber die sämmtlichen Erledigungen, Anstellungen, Beförderungen und Zu-

lagen bei den Subaltern, und Unterbeamten-Stellen des Obergerichts uud 
der Untcraerichte, so wie der Inquisitonate, Kreis-Iustizkommissicnen und 
Gerichts-Gefangenanstalten, ist jährlich nur eine Nachweisung einzureichen, 
und jede der beiden Abtheilungen derselben, wie solche in der Cirlularver« 
filgung vom 29. September 1826 lIhrb. Bd. 28. S . 135. 136.) vorgeschrieben 
find, ist mit einer von Anfang bis Ende forllaufenden Nummer zu versehen. 

2) I n der Kolonne der zweiten Abtheilung „Bisherige Dienst- und sonstige 
persönliche Verhältnisse" ist bei neuen Anstellungen zugleich jederzeit die ge-
schliche Anstellungsfähigkeit kurz anzugeben. 

3) I n der Kolonne „Jetziges Dicnsteinkommen" ist dasselbe zwar so kurz als 
möglich, aber doch dergestalt lurz anzugeben, daß daraus die sämmtlichen 
Berechtigungen und Verpflichtungen der Beamten, wie solche in die Etats 
aufgenommeu werden müssen, deutlich zu ersehen sind. Namentlich sind die 
Emolumcnte nach ihren verschiedenen Gattungen einzeln aufzuführen, und 
dabei sind sowohl die Eviktionen, wo solche statt finden, als auch die etwa-
nigen Beschränkungen auf Marimalbeträge anzugeben. Bei den Sportel-

' Tantiemen ist der Proceulfatz und die Gattung der Sporteln, von welchen 
Tantiemen bewilligt wird, auszudrücken. 

II. D i e Ans t e l l ungen selbst und nament l ich die Feststellung de s 
D i e n s t - E i n k o m m e n s betreffend. 

l ) Bei jeder Bewilligung ist der Inhal t des Normal-Etats genau zu beachten. 
Das durch dieselben bestimmte Einkommen darf niemals überschritten werden. 
Hierbei wird noch bemerkt, daß die in den Normal-Etats auf der linsen 
Seite befindlichen Kolonnen mit der Ueberschrift „Normal-Gehalt" für die 
Auüführung ohne Bedeutung sind. Sie sind lediglich bei der Ausarbeitung 
des Normal-Etats selbst benutzt worden, und dürfen dem anzuweisenden 
Diensteinkommen niemals zum Grunde gelegt werden. Dagegen enthalten 
die Kolonnen auf der rechten Seite der Normal-Etats „ I m Einzelnen" und 
„ I m Ganzen" die wirklich festgestellten Normal-Gehalte jeder Stelle, über 
welche nicht hinweggegangen werden darf. 

2) Die Präsidien der Obergerichte sind keinesweges verpflichtet, diese Normal« 
Quanta bei jeder Anstellung zu bewilligen, und noch weniger haben die Be-
amten ein Recht auf das für ihre Stelle im Normal-Etat ausgesetzte Ge-
halt. Dies bildet vielmehr nur das Maximum dessen, was bewilligt werden 
darf, wobei dem Ermessen der Präsidien überlassen wird, weniger zu bewilligen. 

3) Was wirtlich gegen den Normal-Etat weniger bewilligt wird, muß erspart 
werde». Eine Uebertragung eines Normal-Gehalts von einer Stelle auf 
die andere kann den Präsidien nicht gestattet werden. Sofern in einzelnen 
Fällen zu einer solchen Uebertragung eine genügende Veranlassung vorhan-
den sein möchte, ist deshalb an den Iustizminister zu berichten. 

4) I n der Regel darf auch der Kassen-Etat nicht überschritten werden. Wenn 
der laufende Kassen-Etat für eine Stelle mehr aussetzt, als der Normal. 
Etat gestattet, so darf bei Erledigung der Stelle nur höchstens das Normal-
Gehalt angewiesen, uxd der Mehrbetrag muß erspart werden. 

Aber auch rücksichts des kassenctatsmäßi^cn Einkommens gilt das oben 
ad ll. 2. Gesagte. Die neu anzustellenden Beamten haben kein Recht auf 
das für ihre Stellen im Kassen-Etat ausgeworfene Einkommen, vielmehr 
sind ihre Berechtigungen lediglich nach dem Inhalte ihrer Bestallungen oder 
Anstellungsvcrfügungen zu beurtheilen. De» Präsidien der Ober-iiandee« 
gcrichte bleibt überlassen, auch weniger zu bewilligen, als der Kassen-Etat 
aussetzt, selbst wenn das in letzter« stusgewarstue Eintommcu hinter dem 
Normal Gehalt zurückbleibt. 
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5) Eine Ueberschreitung des Kassen-Etats bei einer einzelnen Stelle ist nur für 

den einzigen Fall zulässig, wenn der Normal<Etat für dieselbe Stelle ein 
größeres Einkommen enthält, als der Kassen-Etat. 

I n diesem Falle muß aber die für die Kasse entstehende Mehrausgabe 
jederzeit durch eine Ersparung bei einer andern geeigneten Stelle gegen den 
laufenden Kassen-Etat gedeckt und dieser Deckungsfonds muß in der an die 
Kasse gerichteten Zahlungsverfügung genau bezeichnet werden, wobei die 
Vorschriften der Allerhöchsten C. £). vom 15. Februar 1829 und der Cirkular-
Verordnungen vom 30. März 1829 und 21. November 1828 (Jahrb. Bd. 33. 
S . 149—152., Bd. 32. S . 297.) gehörig zu beachten sind. 

6) Auch hinsschts der auf Emolumente angewiesenen Theile des Diensteinkom-
mens sind die Normal-Etats und die Kassen-Etats, sowohl was die Gattun-
gen der Emolumente, als was die darauf angewiesenen Beträge betrifft, ge-
nau zu beachten. 

Das Normal-Einkommen darf auch in dieser Hinsicht nicht überschritten, 
und auch das im laufenden Kassen-Etat enthaltene Diensteinkommen, so weit 
es innerhalb der Normalsätze liegt, muß während der Etats-Periode beide-
halten werden. 

7) Wenn im Normal-Etat ein bestimmter Theil des Einkommens auf eine 
Gattung von Emolumenten angewiesen ist, und der laufende Kassen-Etat 
ein geringeres Gebührenquantum oder auch lediglich fixirtes Gehalt enthält, 
fo muß bei Erledigung der Stelle ganz dem Normal-Etat gemäß verfahren, 
und es kann den Präsidien der Dbergerichte das Recht nicht zugestanden 
werden, hierin von dem Inhal t der Normal-Etats abzuweichen. 

Eben so wenig ist dies zulässig, wenn der Normal-Etat nur die allge-
meine Bemerkung enthält, daß den Beamten, wenn es angemessen erachtet 
werde, der dritte Theil des Einkommens auf Gebühren anzuweisen sei. 

Wenn dies jedoch in einzelnen Fallen überhaupt nicht für angemessen 
erachtet werden sollte, oder wenn in einzelnen Fällen die noimalmäßig vor-
geschriebenen Gebühren-Quanta nach längerer Erfahrung ohne Schuld der 
Beamten nicht sollten aufgebracht werten können: fo ist darüber an den 
Iuslizmiuister zu berichten, um zu erwägen, ob ausnahmsweise eine Abwei-
chung vom Noimal-Etat genehmigt werden kann. 

8) Wenn dagegen der Normal-Etat lediglich fixirtes Gehalt enthält, während 
nach dem laufenden Kassen.Etat ein Theil des Einkommens in Emolumenten 
besteht, und der Fall sich ereignen sollte, daß das im Kassen-Etat ausgesetzte 
Gebühien-Quantum nicht aufgebracht werden konnte; so ist es den Präsi-
dien der Dbergcrichte gestattet, den neu anzustellenden oder den schon ange-
stellten Beamten ein von dem laufenden Kassen-Etat abweichendes Einkom-
wen auch ohne Anfrage beim Iustizminisierium selbst dergestalt zu bewilligen, 
daß das Gebühren. Maximum ermäßigt, und der fixirte Theil des Einkom-
mens ethöht, oder daß allenfalls auch das ganze Normal-Gehalt als Fixum 
angewiesen wild. 

Es ist jedoch hierbei genau darauf zu feben, daß der Normal-Etat nicht 
überschritten werde, und wegen der für die Salarienkasse entstehenden Mehr-
ausgäbe ganz eben so gut verfahren ist, wie oben ad Jl. 5. vorgeschrieben 
worden. 

Daß statt der Kcpialicn kein Fixum angewiesen werden kann, versteht 
sich von selbst. 

9) I n ähnlicher Art kann, wenn der Normal-Etat einen geringern Theil des 
Einkommens auf Gebühren anweist, als der Kassen-Etat, Seitens der Prä-
sidie» der Obergerichte das im Kassen-Etat enthaltene Gebühren-Quantum 
bis auf das Normal-Gehalt ermäßigt, und der fixirte Theil des Einkom-
mens um einen gleich hohen Betrag erhöht werden. Es ist jedoch auch in 
diesem Falle der TeckungSfonds auf Höhe der entstehenden Mehrausgabe 
gehörig nachzuweisen 

10) Rücksichts der Sportel-Tantieme der Salarienkassen.'Rendanten sind zwei 
Fälle zu unterscheiden: 

Wenn der laufende Kassen-Etat berelts d,e normalmäßige Tantieme ent-
hält, d h. die Tantieme von den quotenpfiichtigen Sporteln, die Kassen-
quote mit eingeschlossen, bis zu dem im Normal-Etat festgesetzten Marimnm 
nach einem Procentsatz, dessen Abänderung bei jeder neuen Etats -Neguli-
rung ausdrücklich vorbehalten ist, alsdann darf der im Kassen-Etat enthal-
lene Prozentsatz während der ganzen Etats-Periode nicht erhöht »erden, 

Nlannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 19 
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und auch bei der Anstellung eines neuen Rendanten darf eine solche Er« 
höhung nicht eintreten, sondern demselben nur die Tantieme in der Alt und 
nach dem Procentsatz, wie der Kaffen-Etat es vorschreibt, angewiesen werden. 

Wenn dagegen der laufende Kaffen-Etat für einen alten, vor Emani-
rung der neuen Rormal-Etats angestellten Rendanten eine Sportel-Tantieme 
enthält, die dem Normal-Etat nicht gemäß ist, und es bei Erledigung der 
Stelle nun erst darauf ankommt, das normalmäßige Einkommen derselben 
festzustellen, alsdann muß ein neuer Procentsatz der quotepflichtigen Spor. 
teln, inkl. der Kaffenquote, unter Beschränkung auf das normalmäßige 
Maximum, dergestalt ermittelt werden, daß dieses normalmäßige Maximum 
nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre mit Wahrscheinlichkeit erreicht 
werden kann. Der zu bestimmende Procentsatz gilt aber jedenfalls nur für 
die Zeit bis zum Ablauf der Etats,Periode und die Abänderung des Pro . 
centfatzes muß jederzeit ausdlücklich vorbehalten werden. 

Räch diesen Anweisungen hat sich das König!. :c. künftig genau zu achten. Zum 
Gebrauch bei dem Kollegium werden drei Efemplare dieser Verfügung beigelegt. 

Berlin, den 20. April 1835. 
(v. K. Ihrb . Bd. 41. S . 481.) 

C. R e « c r l p 4 vom ?. Januar M», b«s«ff«nd di, Anfttllung in Subaltmibtamttn. 

Durch die unterm 31. Dezember v. I . an den Iustizminister ergangene Aller. 
höchste C. £>., 

wegen des Verfahrens bei Anstellung der Subalternbeamten bei den Justiz. 
Behörden, 

welche durch die Gesetzsammlung bekannt gemacht w i rd , ist den Chef-Präsidenten 
der Landesjustizkollegien die Besetzung der Subalternstellen bei den Ober- und Un-
tergerichten, mit Ausnahme der Rendanten» und Sekretarien-Stellen bei den kette-
gialifch formirten Gerichten, überlassen. 

Die Iustizkollegien haben daher nach dieser Allerhöchsten Ordre künftig nicht 
weiter an den Iustizminister über Anstellung der gedachten Art zu berichten, viel-
mehr ist diese von den Präsidenten unter der in der C. O. bestimmten Zuziehung 
der Kollegien zu bewirken. 

Dabei ist Nachstehendes zu beobachte«. 

1. 
Damit zu jeder Zeit übersehen werden könne, in welcher Art daS Präsidium 

des Kollegii sich von der Dienstfähigteit des angestellten Beamte» versichert hat, 
soll niemand eine Anstellung erhalten, der nicht über sein Qualifikation zu der ihm 
übertragenen Stelle geprüft ist, und muß dies durch eine über die Prüfung auf. 
genommene Verhandlung nachgewiesen sein. 

2. 

Wenn schon allgemeine Vorschriften über die Prüfung der Beamten getroffen, 
sind diese streng zu befolge«/ insbesondere ist bei der Prüfung der Kriminal-Ak-
tuarien und Protokollführer, auf die Kriminalordnung §. 38. und da« Reskript vom 
33. Mai 1816 

lIabrb. Bd. 7. S . M.) 
bti der Prüfung der Sekretarien und Aktuarien auf die Refcripte vom 13. Februar 
und 1. März 1819 ° 

lIahrb. Bd. 13. S . 22.) 
und allgemein auf das Cirkular vom 4. Januar d. I . , 

wegm der Prüfung, der SubalteruBeamten über die Fähigkeit, Rechnungen 
in calculo zu revidlren, 

Rücksicht zu nehmen. Sind über die Form der Prüfungen keine besondere Ver
schilften ertheilt worden, so bleibt es den Herren Präsidenten überlassen, die Art 
der Prüfung zweckmäßig anzuordnen. 

3. 
Bei Anstellung der Beamten ist ihre gesetzlich« Anstellungsfähigkelt sorgfältig 

zu prüfen. Nach Vorschrift der Gerichtsordnung ist bei Auswahl der Sekretarien 
bei nicht kolleqialisch formirten Gerichten und Attu«rien vorzüglich auf Referen-
darien und Anskultatoren zu sehen. 
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Allgemein ist auf die Versorgungs-Anspröche 
derer, welche freiwillige Kriegsdienste von 181« bis 1813 geleistet, 

— welche als Unteroffiziere:c. 9 Jahre Dienste geleistet haben, 
— der Invaliden, 
— der Wartegelder-Beamten, und derer, welchen sonst Versorgungs'Au« 

spräche beigelegt worden, Rücksicht zu nehmen. 

4. 

Bei der Anweisung der Besoldungen sind die Sätze der Normal-Etats, welche 
das Einkommen der Stelle im Einzelnen nachweisen, unabänderliche Vorschriften. 

Adjunktionen und Anweisungen auf künftig vakant werdende Besoldungen 
dürfen nicht ertheilt »erden. 

2. 
Die Besoldungen find neu anzustellenden Veamttn nur für die Zeit nach Ab-

lauf der Sterbe- und Gnaden-Gehalttftisten anzuweisen. 

6. 

Von der Anstellung der Wartegelder-Beamten und Invaliden ist dm betreffen« 
den BeHorden, welche die Wartegelder anweisen, Nachricht zu geben. 

7. 

Wegen der Botenmeister, Noten und anderer niedern Beamten bleibt es bei der 
Verfügung vom 29. September 1820, soweit sie nicht durch die Allerhöchste C. O. 
vom 31. Dezember pr. abgeändert worden ist. 

8. 

Am Schluss« eines jeden Jahres müssen die Kollegia über die Etats >Verän< 
derungen, welche bei den von ihrer Anstellung abhängigen Personen eingetreten 
sind, Tabellen nach der in der Verfügung vom 29. September 1826 vorgeschriebenen 
Vorschrift einreichen, und im Falle dergleichen nicht eingetreten sind, dies anzeigen. 

9. 

Zur richtigen Berechnung der Gebühren, welche für die Anstellungs-Verfügun» 
gen zum Ansatz iii bringen, ist in der Anlage ein Extrakt aus der Taxe vom Atm 
Jun i 1801 angefertigt, die zu befolgen. 

Zum besondern Gebrauch des Präsidii liegt eine Abschrift dieser Verfügung bei. 
(v. K. Ihrb. Bd. 31. S . 161.) 

d. R e s c r l p t vom 14. M«rz 18J7, betreffend die Aufhebung der Bestallungegebühren 
und überhaupt der Gebühren (mit Au<nahme ter Exsminations»Gebühren) wegen Prüfung, An» 
stellung, NerfetzunK und Entlassung der Iustizbeamlen. 

Des König« Majestät haben durch die Allerhöchste C. O. vom 19. Februar c. 
auf den Antrag des Iustizministers zu genehmigen geruhet, daß die bei den Justiz-
beamten bisher noch üblichen Bestallungsgebühren aufgehoben, und erstere in dieser 
Hinsicht den Nerwaltungsbeamten gleichgestellt werden sollen. Demgemäß wird 
hierdurch Folgendes bestimmt: 

1) Die in der Kanzlei-Gebühren-Taxe vom 4. Juni 1801, wie solche mit den 
Cirkular-Verfügungen vom 29. September 1826 und 7. Januar 1828 ( Ihrb . 
Bd. 28. S . 129. und Bd. 31. S . 163.) den Obtigerichttu extraktweise mitge-
theilt worden, — festgesetzten Taxen, Kopialien-, Registratur«, Siegelungs-
und Insinuations. Gebühren, sowohl für die Verfügungen wegen Verände-
rungen in der Stellung und im Dimsteinkommen der Iustizbeamten, ohne 
Unterschied, ob solche mit oder ohne Gehalt, definitiv oder interimisiilch, an-
gestellt worden, sind fernerhin nicht weiter anzusetzen. 

2) Dasselbe gilt von allen nach der Allgemeinen Gebührentare bisher angesetzt 
len Gebühren für alle gerichtliche Verfügungen, welche wegen der Prüfung, 
Beschäftigung und Anstellung, wegen Titel-Verleihung, wegen Bewilliqung 
von Diensteintommen. wegen Beförderung, Ascension, Anciennität, Ver-
fetzung und Entlassung der Justizbeamten ergehen. 
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3) Die vor dem 19. Februar d. I . angefetzten Taxen und Geböhren sind, soferi 
sie ausstehen, noch einzuziehen. Dagegen sind die seit dem 19. Februar d. I . 
bis zum Eingange der Verfügung angesetzten Taxen und Gebühren nieder-
zuschlagen und resp, zu erstatten. 

A) Nur bei Verleihung von Titeln, welche auf eigenes Ansuchen der Beamten 
als Gnadensachen bewilligt weiden, soll auch ferner der Ansatz der nach de? 
Kanzlei-Gebühren-Taxe vom 4. Juni 1801 zulässigen Patent-Gebühren 
statt finden. 

5) Hinsichts der Stempel und der Gebühren für die Prüfung und Introduktion 
der Iustizbeamten (Examinations- und Introduktions Gebühren) tritt keine 
Veränderung ein, und sind dieselben ferner wie bisher zu erheben, 

(v. K. Ihrb. Bd. 49. S . 236.) 

2) a. I I « » S c r i p t vom 12. Miirz 1821, betreffend die Anstellung temporalrer Hülssarbeiter. 

Aus dem von dem Konigl. Ober.Landesgericht unter dem 29. v .M. auf Er-
fordern erstatteten Bericht «giebt sich zwar, daß die interimistische Anstellung der 
in dem Kriege nicht thätig gewesenen N. und N., als Gehülfen in der Registratur 
und bei der Sportelkaffe des Amtsgerichts N , im vorliegenden Falle motivirt ge-
wesen ist. 

Damit aber solche interimistische Anstellungen, die oft nicht zu beseitigenden 
Ansprüche auf fortdauernde Beschäftigung und Remuneration veranlassen, junge 
Leute nicht von der Erwerbung anderer nährenden Gewerbe abhalten: so hat das 
Konigl. Ober-Landesgericht zu solcher temporairen Hülfsleistung nur solche Aspi-
ranten zu wählen, die durch den Krieg oder durch Wartegelder einen Anspruch auf 
Civil-Versorgung haben. Finden sich dergleichen Beamte nicht schon bei den Ge-
richten, so ist zeitig durch Rückfrage bei der Regierung für die Auömitteluug der-
selben zu sorgen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 17. S . 89.) 

b. C © . vom 10. März 1827, betreffend die Anstellung von Hulfsarbeitem. 

Wenn nach Ihrem Bericht vom 7. v. M . die Ober-Rechnungskammer 
der Meinung ist, daß das von der General-Kontrolle erst unterm 20. No-
vember 1824 genehmigte Abkommen mit dem Justizministerium, über die 
Anstellung von Hülfsarbeitern, als durch die Instruktion jener Behörde 
vom 18. Dezember 1824 aufgehoben zu betrachten fei; so kann Ich dies nur 
als richtig auerkennen, indem diese späteren, gesetzlichen Bestimmungen nur 
maaßgebend sein können. Ich will indeß in Rücksicht auf den fortgedauer-
ten Zustand der Iustiz-Einrichtung genehmigen, daß das befagte^lbkommcn 
für die Vergangenheit, und bis zum Eintritt der neuen Normal-Etats, zur 
Richtschnur dienen kann. S o wie diese Etats aber zur Anwendung kom-
men, dürfen zur Aushülfe der S u b a l t e r n e n - B e a m t e n nur diejenigen 
Fonds in Anspruch genommen weiden, welche dazu ausgesetzt sind. Insofern 
dagegen einzelne Falle r ichter l iche A u s h ü l f e erforder«, will Ich Ihuen 
die Anstellung der Hülfsarbeiter zwar überlassen, es muß aber jedesmal 
rechnungsmäßig nachgewiesen werden, daß sie lediglich aus den Gebühren, 
welche sie verdient haben, remunerirt werden, und daß diese Gebühren auch 
über die etatsmäßig angenommene Sportel-Einnahme mehr aufgekommen sind. 

(v. K. I h r b . B d . 29. S . 93.) 

e. R e s k r i p t vom ?. Mai 1827, betreffend die Anstellung von Hülfsarbeitern bei den 
Untergerichten, nebst Formular. 

Durch die Norwal-Etals für die Untergerlchte sind zur Anstellung von Hülfs« 
arbeitein bei diesen Gerichten im Bezirk des Konigl. :c. — Rlhlr, ausgesetzt, und 
in dem Etat für die Haupt» Untergeiichts-^alarienlasse pro 1827 zur Disposition 
des Kcllegii gestellt. Tiefe Sumuie soll den Fonds zu den Renumcratiouen bil
den, welche den Hülfsarbeitern bei den ltutergerickten. sonst auf den Fonds ad ex-
traordinaria bei den Gerichten, angewiesen und daselbst verrechnet wurden. 

I n den Fällen, wo die Hülfsarbeiter bei den Untergerichten zur Vertretung 
erledigter Stellen nothwendig werden, und ihre Vergeltung aus der erledigten Bc^ 
foldung erhalten können, oder den Gerichten ein besonderer Fonds für die Hülfs-
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arbeiter im Etat bestimmt ist, müssen die Hülfsarbeiter, nach den Umständen, aus 
der erledigten Besoldung oder aus dem besondern Fonds für Hülfsarbeiter remn-
nerirt werden, und fallen die Diäten derselben dem Dispositions-Fonds der Haupte 
Untergerichts-Salarienkasse für Hülfsarbeiter nicht'zur Last. 

Wenn aber bei den Untergerichten solche ^onds zur Deckung der Auslagen für 
Hülfsarbeiter bei den Gerichten, wo sie nöthig sind, ermangeln, und Krankheiten 
der Beamten, Ueberhäufung mit den Geschäften, oder andere Zufälle, bei den Unter-
geeichten die Unterstützung des etatsmsßigen Beamten-Perfonals durch außerordent-
liche Arbeiter nothwendig machen; so tritt der Fall ein, daß ihre Vergeltung auf 
den Dispositions-Fonds der Haupt-Untergerichts-Salarienkasse anzuweisen ist. Für 
diesen Fall wird das Königl. :c. hierdurch ermächtigt, die Hülfsarbeiter ohne An-
frage auszuwählen und abzusenden, wenn 

2. die Aushülfe beim Richter-Perfonal nothwendig ist, und sich übersehen läßt, 
daß dieselbe nicht über drei Monate nothwendig sein wird, in welchem Falle 
ein Referendarius mit 40 Rthlr. monatlicher Diäten als Hülfsarbeiter be-
stellt werden kann; 

d. der Hülfsarbeiter zu Subaltern-Geschäften nöthig, und zu übersehen ist, daß 
seine Anstellung nicht über 6 Monate nothwendig sein wird. I n diesem 
ßalle können bis 2tt Rthlr. monatliche Diäten angewiesen werden; 

o. im Boten- und Erekutoren-Personal Hülfe nothwendig ist, und der Gehülfe 
nicht über ein Jahr nöthig sein wird, auch nicht über 12 Rthlr. monatliche 
Diäten erhalten soll. 

I n allen diesen Fälleu kann das Königl. :c. ohne Ruckfrage die Anstellung 
der Diätarien veranlassen, jedoch nur in der Voraussetzung, daß es diese Auslagen 
aus dem Fonds für Hülfsarbeiter zu decken im Stande ist. und daß überhaupt der 
Hülfsarbeiter, nicht über jene Zeit zu bewilligen, nöthig ist. 

Sollte ein Hülfsarbelter, dessen erste Anstellung auf resp, drei, sechs und zwölf 
Monate beschränkt gewesen, aufs Reue dem Gericht bewilligt, und «zlso sein Auftrag 
über jene Zeit ertendirt werden, so ist darüber zu berichten. 

Das Kollegium muß sich mit dem ausgesetzten Diäten-Fonds einrichten, und 
wird eine Überschreitung desselben nie gebilligt werden. Eine solche ist auch, bei 
der Beträchtlichkeit des Fonds nicht nöthig, wenn immer mit der gehörigen Sorg, 
fält die Nothwendigkeit des Hülfsarbeiters geprüft, die wohlfeilste Art zur Be-
stellung eines brauchbaren Gehülfen ermittelt, und erwogen wird, ob nicht dessen 
Bestellung durch größere, mögliche Anstrengung der etatsmäßigen Beamten vermie-
den werden kann, auch jederzeit dafür gesorgt wird, daß für außerordentliche Fälle 
ein disponibles Quantum des Fonds bleibt. 

Damit das Königl. :c. zu jeder Zeit übersehen könne, ob und in wie weit der 
Diäten-Fonds disponible ist, hat es bei der Haupt-Untergerichts-Salarieukasse ein 
Verzeichniß von den Diätarien, welche auf den Diäten-Fonds angewiesen sind, füh-
ren zu lassen, und zwar nach dem anliegenden Formular. (Anlage A.) 

Mit Rücksicht auf dieses Verzeichniß ist jede Anstellung eines Hülfsarbeiters 
zu veranlassen, und dafür zu sorgen, daß der Rendant der Haupt, Untergerichts-
Salarienkaffe stets von derselben Kenntniß erhalte, und dieselbe sogleich eintrage. 
Pro 1827 sind die nöthigen Notizen nachträglich eiulutragen. 

Jedenfalls ist am Schlüsse des Jahres ein Abschluß des Diäten-Fonds, mit 
Abschrift des von der Kasse geführten Verzeichnisses, einzureichen. 

(v. K. Ih lb . Bd. 29. S.204.) 
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3) Berechtigung der o«rabschied«<,n Militalrpersonen zur Anstellung im 

Civtldienst. 

a. H e « C i * i l > t vom l l . August, lg. , 16 und 39. Ottober 1820, und 2ö. Juni 1S3U be> 
«reffend die Anstellung qualifizirier Unteroffiziere im Civildienst. 

A . 
Räch einer an das Königl. Staats-Ministerium unter dem 7. d.M. ergänze» 

nen Allerhöchsten C. O. soll, um den Eifer der Soldaten, längere Zeit al« Unter« 
offiziere zu dienen, «i beleben, den Unteroffizieren der Armee die sichere Aussicht 
zur Anstellung im Civildienste, nachdem sie eine Reihe von Jahren gut gedient 
haben, eröffnet werden. Des Königs Majestät haben daher zu befehlen geruhet, 
daß künftig, und wenn keine Wartegeld beziehende Offizianten oder zu dergleichen 
Versorgungen berechtigte Individuen mehr vorhanden sind, Kanzlisten- und Untere 
Kalkulatoren-Stellcn, vorzüglich und nach abgelegter Prüfung ihrer Fähigkeit, aus 
den Unteroffizieren der Armee besetzt werden sollen. Von Seilen des Königlichen 
Kriegsministern wird die Armee angewiesen werden, den Behörden von denjenigen 
Truppentheileu, welche in ihrer Nähe sind, durch neun Jahre gut gediente Unter-
offiziere, Feldwebel und Wachtmeister, zur Prüfung zu überweisen. 

Am Schlüsse eines jeden Jahres wollen S e . Konigl. Majestät eine allgemeine 
Uebersicht von den im Laufe desselben erledigten Kanzlisten- und Unler-Kalkulato, 
ren-Stellen bei den Behörden, und wie sie solche desetzt haben, gewärtigen. 

I n Gemäßheit dieser Allerhöchsten Bestimmungen wird das Konigl. Kammer-
geeicht (Dber,8andesgericht) angewiesen, bei den Vorschlägen zur Besetzung der Un-
terstellen sowohl bei dem Kollegio, als auch den Untergerichten im Departement 
desselben, hauptsächlich auf die gedachten Personen Rücksicht zu nehmen, und jedes, 
mal bei Abweichung zu bemerken: 

ob von den Mllitairbehörden keine dazu qualifizirte und im Eramen bewährte 
Bewerber nachgewiesen worden sind. 

Am Schlüsse des Jahres ist das Verzeichnis wie es erfordert worden, an den 
Iustizminister einzusenden. 

Berlin, den I I . August 1820. 
& 

Dem Königl. Ober-Landesgericht wird auf die mittelst Berichts vom 13. d. M . 
gethane Anfrage, wegen der in Gemäßheit der Allerhöchsten C. £). vom 7. August 
d. I . von den Landeskollegiis jährlich einzureichenden Listen der erledigten Kanzlisten« 
und Unter-Kalkulatoren-Stellen, hiermit eröffnet, daß diese Listen von den Landes-
iustizkollegiiS bei dem Iustizminister einzureichen sind, welcher die Resultate derlei* 
den dem Königl. Staatsministerio mittheilen wird. Einer Bekanntmachung der 
C. £>. an die Untergerichte bedarf es nicht. 

Berlin, den 29. Oktober 1820. 
C. 

Auf die in dem Berichte vom 5. d. M . gehaltene Anfrage, 
in Betriff der, den neun Jahre gedienten Unteroffizieren, durch die Aller« 
höchste C. O. vom 7. August c. persicherten Civil-Versorgung^, 

wird dem Königl. Ober-Landesgericht eröffnet, daß durch jenen Konigl. Befehl die 
denjenigen Individuen, welche den Krieg gegen Frankreich als freiwillige mitge« 
macht haben, ertheilten Zusicherungen nicht aufgehoben worden sind, und zwischen 
diesen und den erwähnten Unteroffizieren nur die Qualifikation über den Vorzug 
der Anstellung entscheidet. Es ist dies um so weniger zweifelhaft, da diejenigen 
Unteroffiziere, welche jetzt und in den nächsten Jahren wegen 9jähri«er Dienstzeit 
zur Versorgung vorgeschlagen werden, den Krieg gegen Frankreich mitgemacht 
haben müssen. 

Berlin, den ib. Oktober 1820. 
D. 

Ew. Excellenz geben wir uns die Ehre, in beigehender Abschrift ein an sammt« 
liche Regierungen, auf den Grund der an die Königl. Ministerien der Finanzen 
und des Krieges ergangenen Königl. C. O. vom 7. d. M., von uns dato erlassenes 
Schreiben, die Fortbeziehung der Invaliden.Wartegelder bei gering dotirten Unter-
bedienungen betreffend, mit der Anheimgäbe ganz ergebenst zu kommuniziren, in 
gleicher Art an die Königl. Ober-Landesgerichte geneigtest verfügen zu wollen. 

Berlin, den 13. Oktober 1820. 
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E. 
Seine Majestät der König haben mittelst einer an die Königlichen Ministerien 

erlassenen C. O. vom 7. Oktober c, zu bestimmen geruht, daß in Fällen, wo I n -
validen vom Fe ldwebe l und Wachtmeister abwärts auf Civil-Unterbedienungen 
versorgt werden, mit welchen eine so geringe Besoldung verbunden ist, daß der 
Invalide dabei nicht bestehen kann, dieselben ihr Militair-Wartegeld oder Gnaden« 
gehalt neben der Einnahme in dem Civile Amte fortbeziehen tonnen, so lange die 
Letztere nicht das Doppelte des Ersteren erreicht/ und daß dieser Grundsatz auch 
bei den nur versuchsweise oder auf Kündigung angestellten Invaliden vom Feld-
webel und Wachtmeister abwärts während der Dauer ihrer Civil-Dienstzeit An« 
Wendung finden; daß aber der Bettag der Militair-Pension eines so versorgten 
Invaliden, wenn seine Entlassung vom Amte wegen Unlauglichkeit zu demselben 
nach Ablauf der ersten drei (Probe-) Monate nothwendig wird, zum Civil-Pensions-
Etat gebracht werden und der Militair-Fonds dann seine Zahlung einstellen soll. 

Einer Königlichen Hochlöblichen Regierung säumen wir nicht, von dieser Aller-
höchsten Bestimmung ergebenst Mittheilung zu wachen, um mit uns in Fällen, wo 
diese Festsetzung bei künftiger Anstellung eines Invaliden in Anwendung kommen 
muß, Rücksprache zu halten, und uns außer dem Schalte auch das Nebeneinkow« 
men der Stelle zu benennen, indem nach vorgedachttr Königlichen C. O. nur die 
Total.Einnahme des Posten/ und nicht das bloße Gehalt bestimmen kann, ob der 
Invalide zur Fortbeziehung des Wartegeldes berechtigt ist, oder nicht. 

Btllin, den 15. Oktober 1820. 
(v. K. Ihrb. Bd. 16. S. l l .) 

Räch der Verfügung des Königl. Staatsministerii vom 19, August v. I . h 
die Gerichte die Anweisung erhalten: 

die zur Genügung der Allerhöchsten C. O. vom 7. ej. mens, et anni erfor, 
derlichen Anzeigen von Erledigung oder neu creirten Kanzlisten- oder Unter« 
Kalkulatur«Stellen, welche davon durch Unteroffiziere, Feldwebel und Wacht« 
meister aus dem stehenden Heere/ oder durch andere Personen besetzt sind, 

unmittelbar bei dem Königl. Staatsministerium einzureichen. Hiernach bedarf es 
der durch das Refcript vom 11. August ?r. vorgeschriebenen Einreichung dieser 
Verzeichnisse an den Zustizminister nicht ferner, vielmehr genügt die Einreichung 
derselben an das Königl. Staatsministerium, welche indeß punktlich zu besorgen ist. 

Berlin, den 22. Juni 1821. 
(v. K. Ihrb. Bd. 17. S . 274.) 

b. R e s k r i p t vom s. April 1825 nebst Anlage, betreffend die Civil» Versorgung %tt 
Gensd'armen. 

Die Verfügung des Iustizministers an das Ober>Landesg«ncht zu Hamm vo« 
30. Januar 1824, auf welche in dem, dem Berichte des Königl. Ober.Landesgerichts 
vom 4. Januar c. 

die Civilversorgung der Gensd'armen betreffend, 
beigefügten Schreiben vom 30. Januar pr. Bezug genommen wird, hat nichts wei-
ter bestimmen wollen, als daß durch die ,n Abficht der Versorgung der Unteroffiziere, 
welche 9 Jahre gedient haben, mit Kanzlisten- und Kalkulaturstellen, ergangene 
Allerhöchste C. O. vom 3. August 1820 die Rechte der mit Civil,Versorgungsschei-
nen versehenen Militairversonen, und also auch der mit dergleichen Scheinen ver-
sehenen Gensd'armen, nicht aufgehoben worden feien. Die Anfragt des Kollegiums, 
in Betreff des den Gensd'armen gebührenden Vorzugs bei der Anstellung im 
Civildienst, erledigt sich übrigens aus dem abschriftlich anliegenden Schreiben des 
Königl. Kriegsministern vom 19. v. M. , nach dessen Inhalt künftig zu verfahren ist. 

Berlin, den 2. Avril 1823. 
(v. K. Ihrb. Bd. 25. S . 239.) 

A . 
Einem Königl. Hochlöblichen Justizministerium erwiedern wir auf da«, an 

den Kriegsminister, Herrn General-Lieutenant von Hake Ercellenz, gerichtete 
Schreiben vom 21. Januar ganz ergebenst, daß nach der mit dem Chef der Gensd'ar-
merie. Herrn General-Lieutenant von Brauchitfch Excellenz, gehaltenen Rück-
spräche von des Herrn Kriegsministers Excellenz bestimmt worden, daß 

1) die im aktiven Dienst befindlichen und mit Civil-Verforgungsscheineu 
versehenen Gensd'armen bei Bewerbung um eine Versorgung und gleicher 
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Qualifikation dazu, den mit Civil - Vcrsorgungsscheinen und Wartegeldern 
versehenen, invaliden Militairpersonen nicht vorgehen tonnen, sie auch 

2) den Invaliden nachstehen, welche ihre Versorgung in einem Civildienst bei 
I n v a l i d e n , K o m p a g n i e n a b w a r t e n ; dagegen gehen aber aktive 

3) G e n s d ' a r m e n / welche den Civil - Versorgungsschein befitzen und durch 
mehr j äh r ige Diens tze i t in der Gendarmerie nach der König!. C. £). 
vom 30 Dezember 1820 eine vorzügliche Berücksichtigung erworben haben, 
denjenigen versorgungsbe'-echtigten Invaliden, welche sich bei Garnisontrup-
pcn ebenfalls im akt iven Dienste befinden, in der Versorgung in sofern 
vor/ als sie mit den letzteren ganz gleiche Q u a l i f i k a t i o n besitzen. 

Durch diese Bestimmungen wird sich nun die Anfrage des Konigl. Ober-Lan-
desgerichts zu Paderborn erledigen, und stellen wir bei der Remission der Anlagen 
Einem Königl. Hochlöblichen Iustizministerio dessen Bescheidung ganz ergebenst 
anheim. 

Berlin, den 19. März 1828. 
(v. K. Ihrb. Bd. 23. S . 239.) 

o. K e s c r i p t vom 27. Mai 1823 und 27. Februar 1822, betreffend die Anstellungsfählg.' 
leit der Trompeter, Tambours, Pauker und Hornisten. 

I n Gemäßheit der Allerhöchsten C. £>. vom 7. August 1820 ist durch die Cir-
kularverfögung vom 11. «j. m. et a. festgesetzt worden: 

daß künftig, und wenn keine Wartegeld beziehende Offizianten oder zur Ver« 
forgung im Civildienste berechtigte Individuen mchr vorbanden sind, Kanz-
listen, und Unter-Kalkulaturstellcn. vorzüglich, und nach abgelegter Prüfung 
ihrer Fähigkeit, aus den neun Jahre gut gedienten Unteroffizieren (Feld-
wedeln und Wachtmeistern) der Armee besetzt werden sollen. 

Räch dem Beschlusse des Königl. Staatsministeriums vom 4. Mai d. I . 
sollen diese Bestimmungen auch , 

aus Regiments - Trompeter, Regiments- und Bataillons- Tambours 
und Hornisten 

Anwendung leiden, wonach sich das Königl. :c. zu achten hat. 
Berlin, den 27. Mai 1825. 

(v. K. Ihrb. Bd. 23. S . 238.) 

Die Anfrage des Präsidii des Königl. Ober-kandesgerichts in dem Berichte 
vom 11. v. M . : 

ob bloße Trompeter/ so wie Pauker und Hautboisten, in Folge der Aller, 
höchsten C. O. vom 7. August 1820 Anstellung auf Kanzllstenstelien haben? 

hat den Iustizminister veranlaßt, mit des Herrn Kriegsministers Excellenz über 
die Anstellungsfähigkeit der Trompeter, Pauker und Hautboisten. welche neun Jahre 
gedient haben, zu kommuniziren. I n dem an das Justizministerium unterm 22. 
d. M . gerichteten Schreiben hat der Herr Kriegsminister sich demnächst dahin 
erklärt, daß Trompeter und Pauker zu den Benefizien der Allerhöchsten C. O. vom 
7. August 1820 zwar berechtigt sind, diese aber den Hautboisten nicht zustehen. 

Berlin, den 27. Februar 1832. 
lv. K. Ihrb. Bd. 39. S . 171.) 

ä. R e s k r i p t vom 5. Juni 1825, betreffend die Berechnung der Dienstzeit der Freiwilli» 
gen Behufs Erlangung der Anstellungsfähigleit. 

Das Staatsministerinm ist darüber einverstanden, daß die einjähn'gen Frei« 
willigen, wenn sie nach Beendigung der einjährigen Dienstzeit weiter dienen wollen, 
um in Gemäßheit der Allerhöchsten C. £5. vom 7. August 1820 bei ihrer etwanigen 
Beförderung zu Unteroffizieren :c Ansprüche auf eine Kanzlisten« oder Unter«Kal-
kulatur-Stelle zu erlangen, nur noch sechs Jahre zu dienen haben, um in den Be« 
sitz dieser Ansprüche zu treten, da jene einjährige Dienstzeit die gewöhnliche drei-
lährige Dienstverpfiichtuug erfüllt. 

<v. K . IHrb . Bd.2Z. S.237.) 

e. R e s w i p t vom 20. September 1827, betreffend die Anstellung der Unteeoffizlert nach 
neunjähriger Dienstzeit ohne CivilBersorgungsschein. 

Auf die ln Euer Excellenz gefälligem Schreiben vom 2. August 182? enthaltene 
Anfrage: 
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ob die neunjährige Dienstzeit als Unteroffizier auch zu Posten qualifizire, 
wozu vorschnftsmäßig der Civil-Verforgungsschein erforderlich ist. 

muß das Staatsministerium verneinend antworten, indem die Vergünstigung, welche 
den ueun Jahre gedient habenden Unteroffizieren durch die Allerhöchste C. O. vom 
7. August 1820 zugestanden worden, auf die Aussicht nach dem Grade ihrer Fähig-
keilen in Kanzlei- und Unter-Kaltulatur-Stellen angestellt zu werden, sich beschränkt, 
und nicht zum Nachtheil der mit einem Civil-Verforgungsschein entlassenen I u r a -
liden ausgedehnt werden kann, 

(v. K. Ihrb. Bd. 3«. S . 137.) 

f. R e s c r i p t vom 20. November 1828, betreffend die Anstellungsanfprüche der vor den, 
16. März 1824 ausgeschiedenen Militairperfonen. 

Durch die beschlossene, von dem Königl. Kriegsministerinm unter dem 16 März 
1824 an die Militairbebörden erlassene Verfügung ist zwar bestimmt worden: 

daß in Absicht aller von da ab aus dem Militair ausscheidende» Leute, die 
entweder vormals als freiwillige Jäger gedient, oder die in Folge der Aller» 
höchsten C. £>. vom 7. August 1820 und 20. Iauuar 1822 einen gesetzlich 
begründeten Anspruch zu Anstellungen in der daselbst näher festgesetzten Art 
haben, im Entlassungsscheine der ihnen desfalls zustehende Anspruch unter 
näherer Angabe der Verhältnisse von dem betreffenden Tnippentheile künftig 
allemal vollständig ausgedrückt, und zugleich in jedem besondern Falle ange-
geben werden sollt/ auf welche gesetzliche Bestimmungen sich der Anspruch 
des Entlassenen begründe. 

Bei den Entlassungsscheinen der vor jener Zeit aus dem Militair ausgeschiedenen 
Leute, bei denen jene Vorschriften nicht befolgt sein tonnten, kann aber sehr leicht 
Zweifel darüber entstehen: 

ob diese wirtlich zur Anstellung im Civildienste berechtigt sind. 
Zur Beseitigung dieses Zweifels werden nach dem Wunsche der Königlichen 

Dber-Rechnungskammer und dem Vorschlage des Herrn Kriegsministers sämmtliche 
Köuigl. Dber-Iustizbebörden hierdurch angewiesen. 

in allen den Fällen, wo Entlassungsscheine versorgungsberechtigter Mil i tairs, 
die vor der gedachten Verfügung des Königl. Kriegsministerii vom 16. März 
1824 ausgestellt worden, Behufs der Anstellung eingereicht werden, genau 
zu ermitteln, ob der Verforgungsauspruch feststchend sei, und sich, falls Zwei-
sei eintrete», zu dem Ende mit dem Truppcntheile, von dem der Anstellung-
suchende entlassen ist, in nähere Kommuuikation darüber zu setzen, und die 
dieraus hervorgehenden Ermittelungen der ersten Gehalts-Q.u«tt«ng des im 
Civil Angestellten beizufügen, 

(v. K. Ihrb. Bd. 32, S . 306.) 

g. V. O . vom 31. Oktober 1827, 19. Oftober 1828, 15. Juni 1829 und 22. Juni 18X0, 
betreffend die Ansteltungsberechtigung der nach neunjähriger Dienstzeit entlassenen Unttrofstziere und 
die Ans t e l l ung de r C i v i l - S u p e r n u m e r a r i e n . 

A. 

Auf den Antrag des Staatsminisierii vom heutigen Tage, will Ich in 
Verfolg Weiner Ordre vom 7. August 1820, die Anstellung der nach neun-
jähriger Dienstzeit entlassenen Unteroffiziere in den Bureaus der Regierun-
ge« und Provinzialdehörden betreffend, Folgendes bestimmen: 

1) Es bleibt dabei, daß die etatsmäßigen Kanzlistenstellen bei den Re-
gicrungen und andern Provinzialdehörden ausschließlich mit ausge-
dienten Unteroffizieren besetzt werden müssen. Auch bei der Annahme 
der Lohuschreiber, zu deren Remuneration den Regierungen nach der 
dermaligen Etatseinrichtung besondere Fonds ausgesetzt sind, ist die 
Beschäftigung jener Versorgungeberechtigtcn möglichst und Vorzugs-
welse zu berücksichtigen, es fei, daß dieselben gegen firirte Tagegelder 
oder Schrcibgebühren beschäftigt werde». 

2) Bei den andern Subalternficllen der Regierungen und Provinzial-
behörden ist der eigentliche Versorgungsanspruch der nach 9jahriger 
Dienstzeit entlassenen Unteroffiziere nur auf die etatsmäßigen Stelleu 
zweiter Klasse beschränkt, und das weitere Vorrücken dieser Versor-

% 
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gungsberechtigten zu den Stellen erster Klasse lediglich von deren 
sich weiter ergebenden Qualifikation abhängig, in welchem letztern 
Falle sie bei gleicher Befähigung den Bewerbern, welchen keine An-
sprüche aus geleistetem Militairdieust zur Seite stehen, vorzuzie-
hen sind. 

3) Damit aber einer Seils den Provinzialbehörden die nöthige Auswahl 
zu den höhern Subalternstellen verbleibe, anderer Seits aber hier-
durch die Unterbringung gut gedienter Militairpersonen in den ge-
ringeren Stellen, denen sie wohl vorstehen tpnnen, nicht zur Unge-
bühr beschränkt werde, so setze Ich als Regel fest, daß bei einer jeden 
Provinzialbehorde wenigstens die Hälfte der etatsmäßigen Subaltern? 
stellen zweiter Klasse mit ausgedienten Unteroffizieren und sonstigen 
Militair-Versorgungs-Berechtigten besetzt werden soll. Ein gleiches 
Verhältniß ist auch bei der Annahme der auf Kündigung arbeitenden 
Diütarien, zu deren Remuneration den Provinzialbehörden bestimmte 
etatsmäßige Fonds zur Disposition stehen, zu beobachten. 

4) Es versteht sich von selbst, daß auch die Militair-Versorgungs-Be» 
rechtigten ihren Civildienst in der Regel in den oben gedachten Dia-
tanensteUen antreten müssen, und erst nach erwiesener Qualifikation 
ihr Vorrücken in wirklich etatsmäßige Stellen zu erwarten haben, 
bei ermangelnder Fähigkeit oder Thätigkeit oder sonstiger Verschul-
duug aber, gleich andern Angestellten dieser Klasse, wiederum ent-
lassen werben können. 

5) Die zur Erledigung kommenden Stellen vorerwähnter Art sollen bei 
einer jeden Provinzialbehörde alternirend in der Art besetzt werden, 
daß von zweien erledigten Stellen wenigstens eine, und zwar die 
erste, einem Militair-Anwärter zu Theil wird. 

Jedoch wird hierdurch 
6) den Bestimmungen nicht derogirt, welche wegen vorzugsweiser 

Ansielluug der Wartegeld - Empfänger und überzähligen Beamten 
ergangen sind, welche letztere daher auch den Militair-Versorgungs-
Berechtigten vorgehen müssen, und sollen die auf diese Weise besetzten 
Stellen bei dem vorgedachten Wechsel weder dem einen noch dem 
andern Theile angerechnet werden. 

7) Der Kriegsminister wird den sämmtlichen Truppenabtheilungen die 
erforderliche Anweisung darüber zugehen lassen, daß zu den zur An-
stellung bei den Regierungen und Provinzialbehörden notirten Sud-
jckteu nur solche Leute ausgewählt werden, welche sich durch gute 
Führung im Dienste und durch fleißige, erfolgreiche Benutzung des 
Unterrichts in den Militairfchlllen ausgezeichnet haben. Die Auszüge 
aus den desfallsigen Listen werden dann von Seiten des Kriegs-
Ministers den Provinzialbehörden des Bezirks, in welchem der Ent« 
lassene angestellt zu werden wünscht, zugefertigt; und andere, als die 
ihnen auf diese Art zugewiesenen Personen, haben die Behörden als 
Versorgungsberechtigte nicht zn berücksichtigen. 

8) Zur Bildung einer Pflanzschule für die höheren und für die den 
Militair-Versorgungsberechtigteu nicht reservirten Subaltern-Stellen 
zweiter Klasse sind die Regierungen und Provinzialbehörden ermäch-
tigt, unter jedesmalige? Theilnahme ihres Präsidenten oder Direk-
tors und unter Genehmigung des kompetenten Verwaltungs-Chefs 
eine mäßige Anzahl von Civil-Superuumerarien in ihren Bureau« 
zuzulassen, und unter Beobachtung des oben zn 3. festgesetzten Ver-
hältnisses in diätarifche Entgeltnngen und etatsmäßige Stellen vor-
rücken zu lasse«; 

9) Wer als Civil:Supernumerar zugelasseu werden will, muß 
l». sich über die Erfüllung der allgemeinen Militair-Verbindlichkei? 

ten ausweisen, 
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b. ein hinlängliches Vermögen nachweisen, um sich wenigstens 

3 Jahre lang ans eigenen Mitteln oder durch Unterstützung 
feiner Angehörigen ernähren zu können; 

c. ein Gymnasium oder eine höhere Bürgerschule frequentirt und 
aus der ersten Klasse einer solchen Anstalt mit dem Zeugnisse 
der Reife und guten sittlichen Aufführung entlassen sein. Aus-
nahmen von der Bestimmung zn c. können nur in solchen Fällen 
von den Ministerien nachgelassen werden, wo der Anzustellende 
seine praktische Brauchbarkeit und genügende Ausbildung bereits 
durch mehrjährige Beschäftigung bei andern Behörden nachge-
wiesen hat. 

Es erlangt jedoch ein auf diese Zeugnisse zugelassener Superuumerar 
hierdurch noch keineswegs einen wirklichen Anspruch auf hiernächsiige An: 
stellung, vielmehr kann derselbe bei sich erweisendem Mangel an praktischer 
Brauchbarkeit, so wie wegen Unfieiß und ordnungswidriger Führung, jeder-
zeit ohne Weiteres entlassen werden, und haben die Vorsteher der Kollegien 
und Behörden ganz besonders darauf zn achten, daß solche Snpernumera-
rien, durch deren Anstellung ein Vortheil für den öffentlichen Dienst nicht 
zu erwarten ist, ans den Bureaus entfernt werden. Das Staatsminisie-
rium hat hiernach, und den Ressort-Verhältnissen gemäß, die Behörden mit 
der erforderlichen Instruktion zu versehen, und wird es Mi r zum Wohlge-
fallen gereichen, aus de» bereits früher angeordneten jährlichen Verzeich-
nissen der im Civildienst angestellten Militairperfonen zu cutnehmen, wie 
nicht nur in der Beschränkung auf das festgesetzte Minimum, sondern auch 
über letzteres hinaus, auf die vorzugsweise Anstellung solcher Personen Be-
dacht genommen wird, welche neben genügender Brauchbarkeit sich zugleich 
durch mehrjärig geleistete Militärdienste Anspruch auf besondere Anerken
nung erworben haben. 

Berlin, den 31. Oktober 1827. 

B. 

Wiewohl Ich die nach Ihrem Berichte vom 26. August c. der Versor-
gung der Militairs gewidmete Fürsorge im Allgemeinen nicht verkennen 
will, so kann Ich doch die von Ihnen gehegte Voraussetzung, als ob Meine 
in Betreff der AnsteUuug der nach neunjähriger Dienstzeit entlassenen Un-
teroffiziere unterm 31. Oktober v. I . erlassene Ordre auf die Justizbehörden 
nicht zu beziehen gewesen sei, nicht für hinreichend begrüudet annehmen, in-
dem dieselbe nur in Folae Meiner Ordre vom 7. August 1820 die näheren 
Bestimmungen enthält, also die Anwendung aus der letztern von selbst ge« 
folgert werden mußte, jeden Falls aber Sie sich durch die Erinnerungen 
der Ober-3iechnungskammer znr Anfrage hätten veranlaßt finden sollen. 
Indessen will Ich für die Vergaugenheit darüber hinwegsehen, und bestimme 
auf Ihre Vorschläge: 

1) daß auch bei den Justizbehörden die Kanzlistensiellen ausschließlich 
mit solchen Personen besetzt werden sollen, welche als Unteroffiziere 
durch neuujährige Militairdiensie sich Ansprüche auf Versorguug er-
worden haben; 

2) daß auch bei Annahme von Lohnschreibern, zu deren Remuneration 
die Gerichte einen etatsmäßigen Fonds haben, besonders auf neun 
Jahr gediente Unteroffiziere gesehen werden soll; wogegen aber den 
Beamten, welche für die Beschaffung der Schreibarbeit bei einem 
Gerichte gegen den Selbstgenuß der Kopialien zu sorgen haben, die 
Wahl der Hülfsschreiber lediglich überlassen bleibt, und 

3) daß ferner bei den Justizbehörde» auch Kassen-Assistenten, welche 
nur mit dem Ausschreibe» der Rechnungen, Anfertigung von Resten« 
listen, Zählen, Packen und Etikettiren der Gelder beschäftigt werden, 
und Registratur-Assistenten, welchen nur das Rudriciren, Foliiren 
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und Heften der Akten obliegt, ebenfalls nur aus den neun Jahre 
dienenden Unteroffizieren gewählt werden sollen; außerdem aber auch 

4) bei Besetzung der unter vorstehenden Bestimmungen nicht begriffenen 
geeigneten Stellen der Gerichte abwechselnd ein zum Subalterudienst 
ausgebildeter Supernumerarius, ohue Versorgungs-slnspruche aus 
dem Militairstande, angestellt werden darf, und deshalb die Vor-
schriften Meiner Ordre vom 31. Oktober v. I . zu 3., 4., 5., 6., 8. 
und 9. in Anwendung zu bringen sind. 

Es sollen jedoch diese näheren Bestimmungen bei den Justizbehörden erst 
von jetzt an zur Richtschnur dienen, und die inzwischen stattgefundenen An« 
fiellungen dadurch nicht zurückgenommen werden. Ich überlasse Ihnen, 
hiernach nnnmehr das Weitere zu verfügen. 

Berlin, den 19. Oktober 1828. 
(v. K. Ihrb. Bd. 32. S . 298.) 

Ich gebe dem Staatsministerium auf den Bericht vom 5. d. M . hier-
mit zu erkennen, daß durch Meine Verfügung vom 3 l . Oktober 1827, wegen 
Versorgung gedienter Unteroffiziere bei den Provinzialbehörden, den Ver-
sorgungsansprüchen und Anstellungö-Berechtigungen der freiwilligen Jäger 
aus deu Feldzügen von 1813 bis 1815, so wie den Militair-Invaliden, nichts 
vergeben fein soll. 

Berl in, den 15. Juni 1829. 
(v. K. Ih rb . B d . 33. S . 358.) 

Um den Nachtheilen abzuhelfen, welche nach Ihrem Berichte vom 
29. v. M . der Versorguug der nach neunjähriger Militairdienstzeit entlasse-
nen Unteroffiziere im Civildienste dadurch entgegenstehen, daß nach der Be-
stimmung Meiner Ordre vom 31. Oktober 1827 zu 7. die Ueberweisung 
dieser A l t von Anstellungsberechtigten an die Civilbehörden, bei denen sie 
angestellt zu werden wünschen, ausschließlich durch das Kriegsministerium 
geschehen soll, genehmige Ich, dem Antrage gemäß, daß künftig die Ueber-
Weisung solcher Unteroffiziere, wie es früher in Folge Meiner Ordre vom 
7. August 1829 geschah, wieder durch die Befehlshaber der Truppentheile, 
bei denen sie gedient haben, erfolgen kann. Zur Sicherung der bei solchen 
Uebeiweisungen nach Maaßgabe der Ordre vom 31. Oktober 1827 vorge« 
schriebenen Qualifikation ist jedoch ferner anzuordnen, daß den desfallsigen 
Attesten oder Empfehlungen der Truppenbefehlshaber jedesmal ein Zeugniß 
der, zur Aufsicht über die Rcgimeuts- oder Bataillons-Schule, in welcher 
das betreffende Individuum Unterricht erhalten hat, bestehenden Kommission 
über dessen Schulbildung beigefügt werden soll, und daß nur solche Leute 
zur Anstellung »n den Bureaus der Behörden zu empfehlen sind, welche 
wenigstens eine gute ausgeschriebene Handschrift aufweisen, dabei fertig und 
orthographisch richtig schreiben können, auch im Rechne« nicht unerfahren 
sind. Ich überlasse Ihnen, hiernach das Weitere zu verfügen und auch in 
Folge Meiner Ordre vom 31. Oktober 1827 die betreffenden obersten Ver-
waltuugsbrhörden von diesen näheren Bestimmungen in Kenntniß zu setzen. 

Berl in, den 22. Juni 1830. 
(v. K. Ih rb . Bd . 36. S . 153.) 

l l . © . 0 . vom 20. Dczember 1828, betreffend die AnsieUlMg«-Ansprücht der Offiziere, welche 
nicht l2 Jahre gedient haben. 

I n Berücksichtigung der Mir vorgetragenen Umstände, will Ich sol-
chen Offizieren, denen bei nicht vollendeter fünfzehnjähriger Dienstzeit die 
Pension ihres Grades zugestanden wird, wenn sie neun Jahre und länger 
gedient haben, den Anstellung«-Anspruch der nach neunjähriger Dienstzeit 
ausscheidenden Unteroffiziere bewilligen, auch gestatten, daß die seit Emani« 
rung des neuen Pensions-Reglements pensionirten Offiziere dieser Klaffe 
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nach demselben Grundsatz behandelt werden können. Dem Kriegsministerio 
überlasse Ich danach zu verfügen, 

(v. K. Ihrb . Bd . 32. S . 297.) 

i. R e s k r i p t vom 29. Dezember 1828, 30. März 1829, 27. Juni 1831 und 22. November 
1836, betreffend die Anstellung der Militairpersonen im Iustizdienste und die Annahme der 
Civil« Supernumerar ien. 

Auf die Anfragen im Berichte vom 30. v. M., 
betreffend die Anstellung der nach neunjähriger Dienstzeit entlassenen Un-
teroffijiere, 

wird dem Königl. OberLandesgericht eröffnet: 
ad 1. Die Bestimmungen der Allerhöchsten C. O. vom 3t. Oktober pr. über 

Beamte der ersten und zweite» Klasse beziehen sich zunächst auf §. IX. D. 
der C. O. vom 31. Dezember 1823, die Organisation der Provinzial« und 
Venvaltungs- Behörden betreffend, und tonnen nur analogisch auf die 
Justizbehörden, in Anwendung kommen. Deshalb ist Nr. 4. der C. O. 
vom m Ottober c. die nähere Bestimmung enthalten. 

ad 2. Die eben gedachte C. O. vom 19. Ottober e. sagt sub 1: daß auch bei 
Justizbehörden die Kanzlistenstellen ausschließlich mit solchen Personen, 
die als Unteroffiziere durch neunjährige Dienstzeit Verforgungs-Ansprüche 
erlangt babe», besetzt werden sollen. 

ad 3. Bei Besetzung von Subalternstellen erster Klasse ist vorzugsweise auf Re-
ferendarieu und Austultatoren zu rücksichtigen. 

ad h. Ist bei Annahme von Civil - Supernumerarien eine BerichtserstattunF 
an den Iustizminister nicht erforderlich. 

ad 5. Wenn derjenige, der als Civil-Supernumerair angenommen werden will, 
nachweise» soll, ein Gvmnastum oder eine höhere Bürgerschule frequentirt 
und aus der ersten Klasse einer solchen Anstalt mit dem Zeugnisse der 
Reife entlassen z« sein, und das Königl. Ober-Landesgericht zweifelhaft 
ist, worauf sich die Reife beziehen soll, so zeigt der Zusatz „höhere Bür-
gerschule" schon, daß das Zeugniß der Reife zur Universität nicht gemeint 
sein tann, daher dies zu erfordern nicht nöthig geachtet wird. 

ad 6. Auch bloße Protokollführer müssen sich als Civil-^upernumerarien qua-
lifiziren, wenn sie eine etatSmäßige Stelle erhalten sollen. 

ad 7. Ist es nicht erforderlich, die Bestimmungen der Allerhöchsten C. O. vom 
31. Oktober v. I . und 19. Oktober c. durch dag Amtsblatt zur Kenntniß 
des Publikums zu bringen. 

Berlin, den 29. Dezember 1828. 
(v. K. Ihrb. Bd. 32. S . 303.) 

Der Iustizminister hat aus einer, ihm von dem Königl. Kriegsministerio mit-
getheilten Eingabe des Wachtmeisters N. hierfelbst vom 10, Dezember v. I . ersehen, 
daß das Königl. Oder-Landesgericht in Be,iehung auf die Allerhöchsten C. OO. vom 
31. Oktober »827 und 19. Oktober v. I., dem R. eröffnet hat. daß seine Berückstch-
tigung zur Anstellung im Zivildienst nur erfolgen könne, wenn er nach §. 7. der 
erstgedachten Allerhöchsten C. O. dem Königl. Ober-Landesgericht von dem Königs. 
Kriegsministerio zur Versorgung überwiesen würde. Dies ist eine unrichtige An-
ficht der gedachten Allerhöchsten Ordre. Die in Folge dieser Ordre alljährlich durch 
die Königl. General-Kommandos bei dem gedachten Ministerio eingehenden Vor-
fchlagslisien der sich zur Anstellung als Subaltern-Beamlen bei den Provinzialbe-
Horden eignenden Unteroffiziere, so wie die auf Grund dieser eisten von Seiten des 
Königl. Kriegsministern bewirkten Ueberweifungen, beziehen sich nur auf solche 
Individuen, welche zur Zeit der Anfertigung der Vorschlagslisten sich noch in Reih' 
und Glied befanden, oder in demselben Jahre ausgeschieden sind. Da es aber nicht 
Absicht der gedachten Verordnung ist, den vorher aus dem aktiven Dienst geschiede-
nen Unterofstzieren, welche auf Grund der Allerhöchsten C. O. vom 7. August 1820 
bereits ein Anrecht auf eine solche Anstellung gehabt haben, dieses zu nehmen; so 
folgt hieraus von selbst, daß diese von dem in der Allerhöchsten Ordre vom 31. 
Oktober 1827 enthaltenen Verbote: 

zu den, in derselben bezeichneten Subalternstellen keine andere Individuen 
anzustellen, als die von dem Königl. Kriegsministerio überwiesenen, 
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ausgenommen, und in Hinsicht auf ihre Anstellungsbcrechtigung eben so zu behau-
deln sind, wie die der letzten Kategorie. 

Dieses hat das Königliche Ober-Landesgericht für die Folge zu beachten. 
Berlin, den 30. März 1829. 

(v. K. Ihrb. Bd. 33. S . 141.) 

Da die Versorgung der in neunjährigem Militairdienst beschäftigten Unteroffi
ziere ganz besonders berücksichtigt werden muß, fo mache ich sämmtliche Obergerichte 
wicderbolcntlich darauf aufmerksam, die deshalb ergangenen Vorschriften bei den 
ihnen überlassenen Stellenbcsetzungen auf das Genaueste zu befolgen. Damit anck 
diese Beamteutlaffe noch vor ihrer Versorgung Gelegenheit erhält, sich nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Militairstande einen Erwerb zu verschaffe»/ so haben sammt-
liche Obergerichte dahin zu sehen, daß sowohl in ihren Kanzleien, als auch in denen 
formirter Untergerichte die Hülfsarbeiter möglichst ans der Zahl dieser Personen 
gewählt werden. Jedoch ist insbesondere als Hülfsschreider "Niemand zuzulassen, 
der nicht 

1) zum Dienst verpflichtet werden kann, mithin das achtzehnte Jahr bereits 
zurückgelegt hat, 

2) eiue gute Hand und in deutscher und lateinischer Schrift orthographisch rich-
tig schreibt, so wie 

3) Ieugnlsse einer gl ten Aufführung vorzuweisen hat. 
Wo es sich ausführen läßt, sind übrigens die Unteroffiziere als Hülfsschreiber mit 
einem Firo aus den Kopialien anzustellen. 

Berlin, den 27. Jurn 1831. 
(v. K. Ihrb. Bd. 37. S . 372.) 

Dem Kcnigl. Präfidio des Ober - Landesgerichts wird auf den Bericht vom 
30. v.M. eröffnet, daß das Ober-Landesgericht zu Breslau aulhorisirt worden ist, 
den I . F. als Civil Supcrnnmerarius fernerwcit zu beschäftigen. 

Was die bei dieser Gelegenheit aufgestellten allgemeinen Anfragen betrifft, so 
kann es 

1) nicht als ein allgemeiner Grundsatz anerkannt werden, den Bestich der dritten 
Klasse eines Gymnasiums dem Besuche der ersten Klasse einer höhern Bür-
gerschule gleich zu stellen, und demgemäß auch diejenigen, welche nur die 
dritte Klasse eines Gymnasiums besucht haben, ohne Nachsuchung einer Dis-
pensation als Civil-Supernumerarien zuzulassen. Die Allerhöchste C. O. vom 
31. Oftober 182? hat ausdrücklich den Besuch der ersten Klasse eines Gvm-
nasiums oder einer höher« Bürgerschule erfordert, und nur den Iustizmtni-
fier aulhorisirt, von dem Nachweise dieses Besuchs in einzelnen Fällen zu 
dispensiren, wenn der anzunehmende Civil Supernumerar feine praktische 
Brauchbarkeit und genügende Ausbildung bereits durch mehrjährige Beschäf-
tigung bei andern Behörden nachgewiesen hat. 

Diese Allerhöchste Bestimmung muß daher pünktlich befolgt und wenn 
der Besuch der ersten Klasse eines Gymnasiums oder einer höhern Bürger-
schule nicht nachgewiesen wird, jedesmal die Dispensation bei dem Justiz« 
minister eingeholt werden. 

2) Die Allerhöchste C. O. vom 31. Oktober 1827 verlangt ferner bei der Zu-
lassung als Civil-Supcrnumerar, 

daß sich der Anzustellende über die Erfüllung der allgemeinen Militair-
verbindlichfeit ausweise. 

Es muß strenge darauf gehalten werden, daß Niemand zum Civil-Super-
numerar ernannt wird, bevor er nicht entweder seiner Militairpslicht zum 
Dienst im stehenden Heere genügt, oder seine völlige Unfähigkeit zu diesem 
Dienste durch ein Attest der Ersatz-Kommisfion nachgewiesen hat. 

3) Da Personen, welche ibren Militairpflichtcn wirklich genügt haben, keine 
Zurücksetzung gegen solche Personen erfahren dürfen, welche den Mi l i ta i r 
pflichten nicht gcuügt haben, so wird hierdurch festgesetzt, daß künftig Nie 
wand, der seinen Militairpfiichten nicht genügt hat, vor zurückgelegtem 
24ste» Lebensjahre als Civil-Supernumcrarius angestellt werden darf. 

Berlin, den 22. November 1836. 
(v. K. Ihrb. Bd. ^8. S . 478-479.) 
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k. R e s k r i p t vom 11. Mai 1829, nebst Anlage, betreffend die Berechnung der Dienst» 
zeit der Unteroffiziere bei deren Anstellung im Civildienste. 

Von Ew. Excellenz Herrn Amtsvorgänger ist mir unterm 13. Januar 1823 
die Mittheilung geworden, daß der Abdruck der Bestimmung des Königl. Staats^ 
Ministern über die Berechnung der, den Unteroffizieren einen Anspruch auf Kauz-
listen- :c. Stelleu gewährenden neunjährigen Dienstzeit, vom 30. Dezember 1820 in 
die v. Kamptzschen Jahrbücher zur Kenntnißnahme und Direktion sämmtlicher Lan-
desjustizlollegieu veranlaßt worden ist. Wenn nun hiernach anzunehmen ist, 

daß ein Unteroffizier zur Begründung eines Anspruchs wenigstens fünf 
J a h r e in dem Grade eines Unteroffiziers gedient haben müsse, 

diese Ansicht aber, wie die Königl. Ober-Rechnungskammer in einem dieferhalb an 
das Kriegsministerium gerichteten Schreiben bemerkt, noch nicht allgemein aufge-
faßt zu fein scheint, indem Fälle vorgekommen find, wo Individuen, welche einen 
weit geringeren Theil ihrer neunjährigen Dienstzeit in dem Grade eines Unter-
osfizicrs dienten, von Seiten der Truppentheile zur Anstellung im Civildienste vor-
geschlagen worden sind, so ist, nachdem ich deshalb heute die Allerhöchste Genehmi-
gung eingeholt habe, bestimmt worden: 

daß von den Truppentheilen nur solche neun Jahre gedient habende Indi-
viduen zur Anstellung bei den Provinzialbehördeu vorgeschlagen werden dür-
fen, welche mindestens fünf Jahre als wirkliche Unteroffiziere dienten, und 
daß in den zu ertheilenden Entlassungsscheinen die Anzahl der in dem Grade 
als Unteroffiziere zugebrachten Dienstjahre jedesmal ausdrücklich zu bemer-
ken fei, und stelle Err. Excellenz ganz ergebenst anheim, die Königl. Landes-
justizkollegien davon gefälligst benachrichtigen zu wollen. 

Berlin, den 3. Mai 1829. 

Abschrift dieses Schreibens wird in Beziehung auf die, an das Königl. Ober« 
Landesgsricht zu Glogau am 13. Januar 1823 erlassene Verfügung durch die Jahr-
bücher zur Nachricht und Achtung bekannt gemacht. 

Berlin, den 11. Mai 1829. 
(v. K. Ihrb. Bd. 33. S . 359.) 

I. C © . vom ?. November 1833 und 22. Mai 1836 und R e s k r i p t vom 20. August 
1836, betreffend die anderweitige Bestimmung der zur Anstellung im Civil berechtigenden Dienstzeit 
der Unttroffiziere. 

Die Erfahrung hat gelehrt, daß die in Meiner Ordre vom 7. August 
1820 den neun Jahre gedienthabendcn Unteroffizieren verheißene Versorgung 
wegen des Mißverhältnisses zwischen den erledigten Stellen und der Anzahl 
der Anwärter von keinem sonderlichen Erfolge gewesen, für die Armee aber 
der Nachtheil daraus erwachsen ist, daß Unteroffiziere nach 9 Jahren Dienst-
zeit, wegen ihrer Zukunft besorgt, ihrem Milltairdicnst entfremdet worden 
find, und das Interesse an demselben verloren haben. Unter diesen Um-
ständen will Ich daher jene Ordre dahin modifiziren, daß die jedem Preu-
ßischen Unterthan obliegende allgemeine Militairpfiicht mit hinzugerechnet 
und der Anspruch auf Versorgung für die Unteroffiziere erst nach l2jähri-
ger Dienstzeit erlangt werden kann. Dagegen will Ich genehmigen, daß 
auch ein Theil der in der Straf: und Korrektions-Anstalten erledigten Auf-
fehersiellen mit solchen Subjekten besetzt werden könne. 

Ich trage dem Kriegsminisierium auf, diese Bestimmung der Armee 
bekannt zu machen. 

Verlin, den 7. November 1835. 
(v. K. Ih rb . Bd . 48. S . 238.) 

I n Verfolg Meiner Ordre vom 7. November v. I . bestimme Ich, daß 
in der zwölfjährigen Dienstzeit, welche in Gcmaßheit derselben den Anspruch 
zur Civil-AusteUuug nunmehr giebt, mindestens eine neunjährige Dienstzeit 
als Unteroffizier enthalten sein muß. Ich trage dem Kriegsministern»«! auf, 
darnach das weiter Erforderliche zu veranlassen. 

Berlin, den 22. Mai 1836. 
(v. K. Ih rb . Bd . 48. S . 239.) 

20 ' 
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Ew. Hochwohlgeboren erhalten unter Bezugnahme auf die wegen der Civil-
Versorgung der neun Jahre gedienten Unteroffiziere unterm 7. August 1820 erlassene 
Allerhöchste C. O. und das Refcript vom 11. August ej. a. beigehend Abschrift der 
über diesen Gegenstand unterm 7. November v. I . und 22. M a i d. I . an das Kö-
nigliche Kriegsministerium erlassenen Allerhöchsten C. £>£>., zur Kenntnißnahme und 
Nachachtung. Zugleich benachrichtige ich S ie . daß diese Allerhöchste Bestimmun
gen nach dem Beschlusse des Königl. Staatsministeriums auf diejenigen llnteroffi-
ziere, welche bei Verkündigung derselben von den Militairbehörden wegen neun-
lähriger Dienstzeit schon als anstellungsfahig anerkannt und den Civllbehörden 
empfohlen sind, keine rückwirkende Kraft ausüben, es vielmehr hinsichtlich solcher 
Individuen bei den früher ergangenen Allerhöchsten Anordnungen sein Bewen-
dm behält. 

Berlin, den 20. August 1836. 
(v. K. Ih rb . Bd. 48. S . 239.) 

m. K e s c r l p * vom 8. September 1838 und 20. Februar 1837 nebst Anlage, betreffend 
IU Versorgung der resp. 9 und 12 %at)tt gedienten Unteroffiziere im Civildienst. 

Die Allerhöchste C. O. vom 7. August 1820, 
wegen Civil-Versorgung der neun Iabre gedienten Unteroffiziere, 

ist durch die abschriftlich beifolgenden Allerhöchsten C. OD. vom 7. November v. I . ' 
und 22. M a i d. I . dahin modifizitt worden: 

daß der Anspruch auf Civil-Versorgung für die Unteroffiziere erst nach I2jäh-
riger Diensizeit erlangt werden kann, und daß in dieser Zeit mindestens 
eine neunjährige Dienstzeit als Unteroffizier enthalten fein muß. 

Nach einem Beschlusse des Königl. Staatsministeriums sollen diese Allerhöchsten 
Bestimmungen auf diejenigen Unteroffiziere, welche bei Verkündigung derselbe» von 
den Militairbehörden wegen neunjähriger Dienstzeit schon als anstellungsfahig an-
erkannt und den Civilbchörden empfohlen sind, keine rückwirkende Kraft ausüben, 
es vielmehr hinsichts solcher Individuen bei den früher ergangeneu Allerhöchsten 
Anordnungen fein Bewenden behalten. Das Könial. Kricasministerium bat die 
Allerhöchste Ordre vom 7. November v. I . den Militairbehörden unterm I I . No-
vember v. I . bekannt gemacht und daher den Zeitpunkt der Anwendung dieser 
Allerhöchste» C. O. vom i l . November v. I . ab bestimmt. 

Das Kollegium hat dies bei Prüfung der Anstellungs-Anfprüche der sich zur 
Civil-Versorgung meldenden neunjährigen Unteroffiziere genau zu berücksichtigen. 

Berlin, den 8. September 1830. 
(v. K. Ih rb . Bd. 48. S . 474.) 

Seine Majestät der Konig haben mittelst der abschriftlich beiliegenden Aller-
höchsten Ordre an das Königl. Staatsministerium vom 10. v. M . zu bestimmen 
geruhet, 

daß es Allerhcchstihrcr Absicht entgegen ist, der Königl. Ordre vom 7. Novem-
ber 1835, welche die Dienstzeit der Unteroffiziere zum Zweck der (irwerbung 
eines Anspruchs auf Anstellung im Civildieust von neun auf zwölf Jahre 
erweitert, eine rückwirkende Kraft in Ansehung derjenigen Leute beizulegen, 
welche beim Erlaß dieser Ordre die neunjährige Dienstzeit bereits zurückgelegt 
haben; daß vielmehr alle Unteroffiziere, sie mögen sich noch im Dienst bcfin-
den oder nicht, in sofern sie bei Emanirung der Allerhöchsten Ordre vom 
7. November 1833 die neunjährige Dienstzeit bereits zurückgelegt hatten, 
noch jetzt nach den Bestimmungen der C. OO. vom 7. August 1820 und 
3 l . Oktober 182? behandelt werden sollen. 

Das Königl. Präsidium hat sich hiernach bei Anstellung der neun Jahre ge-
dienfen Unteroffiziere zu richten. 

Berlin, den 20. Februar 1837. 

Ich gebe dem Staatsministerio auf den Bericht 'vom 23. November v. I . zu 
erkennen, daß es meiner Absicht entgegen ist, der C. O. vom 7. November 1833, 
welche die Dienstzeit der Unteroffiziere zum Zwecke der Erwerbung eines Anspruchs 
auf Anstellung im Civildienst von nenn auf zwölf Jahre erweitert, — eine nick« 
wirkende Kraft in Ansehung derjenigen Leute beizulegen, welche bei dem Erlaß 
dieser Ordre die neunjährige Dienstzeit bereits zurückgelegt hatten^ es sollen vielmehr alle 
Unteroffiziere, sie mögen sich noch im Dienst befinden oder nicht, insofern sie bei 
Emanirung der C. O. vom 7. November 1833 die neunmahlige Dienstzeit bereits 
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zurückgelegt hatten, noch jetzt nach den Bestimmungen der C. OO. vom 7. August 
1820 und 31. Oktober 1827 behandelt weiden. Ich beauftrage das Staatsmiuiste-
rium mit Bekanntmachung dieses Beschlusses. 

Berlin, den 10. Januar 1837. 
(v. K. Ihrb. Bd. 49. S . 224.) 

n. R e s c r i p t vom 2. September 1829 nebst Anlage, betreffend die interimistische An, 
stellung invalider Militairs im Civildiensie. 

Ueber die Fälle, in denen interimistisch angestellte Militairs Ansprüche auf 
Vergütigung des Militair-WartegeldeS erhalten, entscheidet der §. 2. des 'Pensions' 
Reglements. 

Die Besorgnis?: 
daß eine solche interimistische Anstellung zur Verwaltung eines Geschäfts, 
wozu keine etatsmäßige Stelle fundirt ist, bei einer über sechsmonatlichen 
Dauer der Anstellung im Civil, den Iustizpensionsfonds belästigen werde, 

hat, auf Veranlassung eines Berichts des Ober-LandesgerichtS zu Hamm, die Kom-
munikation mit dem Königl. Kriegsministerio herbeigeführt, dessen Erklärung in 
der von dem Königlichen Ober-Landcsgerichte in dem Berichte vom 13. Irnj. eilige* 
zogeueu Stelle der Jahrbücher Bd. 03. S.142. enthalten ist. 

Das Kollegium wird hieraus entnehmen, daß dasselbe die interimistische Ver-
waltung etalsmäßiger Stellen durch Militairs, welche Wagegelder beuchen, nur 
auf Zeiten unter 6 Monate beschranken muß, weil der Civil-Pensionsfonds sonst 
mit Zahlungen belastet wird, die er nicht übernehmen kann, 

Berlin, den 2. September 1829. 
(v. K. Ihrb. Bd. 34. S . 118.) 

Ew. Excellenz beehre ich mich, auf die gefällige Anfrage vom 29. Dezember 
1828 ganz ergebenst zu erwidern, wie ich mich mit Ew. Ercellenz Ansicht: daß eine 
interimistische Anstellung invalider Mi l i ta i rs vom Feldwebel abwärts, zur außer-
ordent l icher H ü l f e , insofern diese Anstellung nicht zur Vertretung einer etats« 
mäßigen Stelle angeordnet ist, den Civilpensionsfonds nicht verpfiichtet, das Mi« 
litairguadengehalt oder Wartegeld solcher Individuen, nach Beendigung des Ge< 
fchäfts, welches die interimistische Beschäftigung herbeiführte, zu übernehmen, wenn 
auch dieselbe länger als sechs Monate währet, nur vollkommen einverstanden er-
klären kann, und Ew. Ercellenz sonach die Bescheidung des Obel-Landesgerichts in 
Hamm ebenmäßig anheim gebe. 

Berlin, den 21. Januar 1829. 
(v. K. Ih rb . Bd. 33. S . 142.) 

o. I S e s c r l p t vom 5. Dezember 1836, betreffend die Anstellung der zur Versorgung im 
Civildienst berechtigten Militairpersonen auf Probezeit. 

Das Königl. Staatsministerium hat die Frage: 
bei welchen Civilstcllen, die mit 12 Jahre gedienten Unteroffizieren und ver-
forgungsberechtigten Mi l i ta ir- Inval iden besetzt werden, eine Probedienstlei« 
stung nickt für erforderlich zu erachten sei? 

in näherer Erwägung genommen. 
M i t Rücksicht auf die nachstehenden Gründe: 

daß die Allerhöchsten Bestimmungen der Probedienstleistung im Allgemeinen 
nicht entgegen sind, dieselbe vielmehr für verschiedene Stellen gcnebmigen, 
und daß in dem H.2. des Civil-Pensions-Realements vom 3«. April 1823 
die Probezeit allgemein auf 6 Monate, mich selbst für solche Staatsämter 
festgesetzt ist. wo die Anstellung durch Vorbehalt des Widerrufs oder der 
Kündigung bedingt wird, 

daß diese Probezeit erforderlichen Falls, namentlich bei den Invaliden des Ja-
ger- Corps einschließlich der Reise des Anstellungsberechtigten von seiner 
Garnison nach dem Ort der Ableistung des Probedienstes und zurück, bis 
auf 7 Monate ausgedehnt werden kann, und in Ansebuug der Weaewärter 
durch das unterm 3. August d. I . von des Königs Majestät genehmigte Re
gulativ auf ein Jahr bestimmt ist; 

daß ferner gewisse Kategorien von Stellen von der Beschaffenheit sind, daß 
sich weder nach Zeugnissen, noch nach dem Resultat einer rorzuncbmendeu 
Prüfung mit hinreichender Sicherheit beurtheilen laßt, ob ein Anzustellender 
neben seiner eigentlichen Amtstüchtigkeit, auch diejenigen besonder» pcrfön-
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lichtn Eigenschaften besitzt, wodurch der Erfolg der Amtswirtsamkeit vielleicht 
vorzugsweise bedingt wird, 

hat das König!. Staatsministerium unterm 19. September d. I . folgenden Be-
schluß gefaßt: 

1) der Probedienst ist im Interesse der Staatsverwaltung bei allen denienigen 
Kategorien subalterner Staatsämter nothwendig, deren Besetzung rucksicht-
lich der an die Qualifikation und die Persönlichkeit des Anzustellenden zu 
machenden Anforderungen eine besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit er-
heischt, und zwar: 

bei allen Beamtenstellen, welche die Qualifikation zu Rechnung«-, 
Kanzlei- und andern nicht bloß mechanischen Arbeiten erfordern; bei 
allen Stellen, welche dem Dienst der erctutiven Polizei angehören; 
bei sämmtlichen Beamtenstellen in den Straft und Besserungsanstalten; 
bei den Anstellungen in der Postverwaltung, der GcuSd'armerie, der 
Steuer- , Forst- und Domainen-Verwaltung, bei den Chaussee-Auf-
schein und Wegewärtern :c. 

2) Der Probedienst ist bei Subalternstellen nicht nothwendig, bei denen es bloß 
auf mechanische Dlenstverrichtungen ankommt; z .B. Bestellungen:c. jedoch 
mit Ausnahme der Botenstellen bei der Forst- und Domainenvenvaltung, mit 
welchen hier und da noch andere, als bloß mechanische Geschäfte namentlich 
die Ausführung von Exekutionen, verbunden sind. 

3) Der Probedienst findet^ auch bei allen Kommunalämtern statt, welche nicht 
unter dem Vorbehalt der Kündigung, sondern für die Lebenszeit der Anzu-
stellenden zu besetzen sind. 

Dieser Beschluß wird hierdurch zur Kenntniß der Gerichte gebracht, und werden 
dieselben zualeich angewiesen, wenn sie einen Militair. der Gnadengebalt zu bezie-
hen hat, auf Probe annehmen, diesen höchstens fünf Monate lang zu beschäftigen, 
damit bei befundener Unbrauchbarkeit desselben das Gnadengehalt nicht auf den 
Iustizfonds übergehe. 

(v. K. Ihrb . Bd. 48. S . 476.) 

p . R e s c r i p t vom 2?. Dezember 1826, 9. März 1831, Al. August 1835 nebst Anlagen, 
und vom 28. März und 27. Juni 183«, betreffend den Verlust oder Fortgenuß des Gnadengehalts 
oder Wartegeldes solcher Militairinvaliden, welche ein vorübergehendes Dicusteinkommen im Civil» 
fache erhalten. 

S e . Majestät der König haben auf den Bericht des Staatsministeriums, in 
Betreff der Wiedereinziehung oder Belaffung von Pensionen oder Wartegeldern 
solcher mit Versorgungsansprüchen versehener Militairpersonen und Beamten, welche 
wieder angestellt oder beschäftigt werden, durch die Allerhöchste C. £). vom 4. Okto
ber d. I . folgende Grundsätze als Richtschnur zu befehlen geruhet: 

A . 
Für Offiziere und Militairbeamte. 

1) Die Pension (das Wartegeld) wird nach §. 14. des MilitawPensions-Regle-
ments vom 13. Juni v. I . eingezogen, wenn der Pensionair wieder ange-
stellt wird. 

Es ist dabei gleich, ob die Anstellung im S taa t s - oder im Kommunal-
dienste erfolgt, oder ob sis definitiv, interimistisch, versuchsweise oder auf 
Kündigung geschieht. 

Erreicht das Einkommen aus der Stelle jedoch den Betrag der Pension 
nicht, oder ist die Stelle so geriug dotirt, daß dasselbe, nach Abzug des dar-
unter etwa mitbegriffenen Betrages zu Ausgaben für Dienstbedürfnisse sich 
auf nicht mehr als 250 Rthlr. beläuft, so kann, besonders wenn mit der 
Anstellung nicht eine nahe Aussicht auf Verbesserung verbunden ist, nach 
Maaßgabe der Umstände die Belassung eines Theils der Pension, oder auch 
der ganzen Pension, von der Gnade S r . Majestät des Königs erbeten wer-
den. Die diesfälligen, gehörig zu motivirenden Anträge gehen von dem be-
treffenden Verwaltungs^Chef und dem Kriegsminister gemeinschaftlich aus. 

2) Bei vorübergehenden Beschäftigungen gegen Diäten oder anderweite Remu-
neration darf ohne Rücksicht auf Dauer die Fortgewährung der Militair-
Pension nach Lage der Verhältnisse theilweise oder selbst ganz statt finden, 
aber nur auf ausdrückliche Allerhöchste Genehmigung, welche daher in jedem 
speziellen Falle einzuholen bleibt. 
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3) Vorstehende Bestimmungen beziehen stch nicht auf solche Wagegelder, welche 
wegen der Eiuzichlmg von Stellen, oder aus ähnlichen Veranlassungen, den 
einstweilen außer Thätigkeit gekommenen, für ihr Dienstverhältniß noch ge-
eigneten Beamten gewährt werden. Vielmehr finden auf diese die Vor-
schriften der Allerhöchsten C. D. vom 23. Mai 1820 Anwendung. 

B. 
F ü r U n t e r - C h i r u r g e n , F e l d w e b e l , Wachtmeis ter , Unterof f iz ie re 

und Gemeine . 
4) Das Gnadengehalt (Wartegeld) wird eingezogen, wenn ein Invalide t>iestr 

Charge definitiv, interimistisch, versuchsweise, oder auf Kündigung, im Staats-
oder Kommunaldicnste angestellt wird. 

Erreicht das Einkommen jedoch, nach Abzug des darunter etwa mitbe-
griffencn Betrages zu Ausgaben für Dienstbedürfrisse, nicht den Satz: 

u. von 50 Rchlr. bti dem Gemeinen, 
b. - 72 - - - Unteroffizier, 
c. - 105 - - - Unterchirurgus, Feldwebel und Wachtmeister; 

so kann den Invaliden nach Maaßgabe ihrer Charge bis zur Erfüllung die-
fts Satzes das Fehlende aus ihrem Gnadengehalte, Seitens des Kriegsmi-
nisteriums, gewährt, und selbst das Gnadengehalt, im Falle das Fehlende 
ebensoviel oder mehr beträgt, neben dem Einkommen der Stelle belassen 
werden. 

5) Bei vorübergehenden Beschäftigungen gegen Diäten, Remuneration, oder 
stückweise Bezahlung :c. bleibt der Invalide im ungekürzten Genusse seines 
Gnadengehalts. 

Ew. Ercellen; ermangelt das Staatsministerium nicht die obigen Bestimmn«-
gen ganz crgebenst mitzutheilen mit dem Ersuchen, danach künftighin in dem Um-
fange Ihres Ressorts verfahren zu lassen. 

Berlin, den 27. Dezember 1826. 

I n dem Staats-Ministerialerlasse vom 27. Dezember 1826 ist bestimmt wor-
den, daß den im Civil angestellten Invaliden, wenn ihr Einkommen, nach Abzug 
des darunter etwa begriffenen Betrages zu Ausgaben für Dienstbedürfnisse, nicht 
den Satz 

l») von 30 Rthlr. bei dem Gemeinen, 
b) von 72 Rthlr. bei dem Unteroffizier, 
c) von 100 Rthlr. bei dem Unter-Chirurgus, Feldwebel und Wachtmeister, 

erreicht, alsdann bis zur Erfüllung dieser resp. Sätze das Militair-Guadengehalt 
zum ^heil fortgewährt, oder auch ganz belassen werden kann. 

Um für die Anwendung dieser Bestimmung auch hinsichtlich solcher Stellen ei-
nen festen Anhalt zu haben, deren Einkommen in ungewissen Hebungen an Ereku-
lions-Gebühren, Tantiemen :e. besteht, wird auf den Grund der gewechselten Vota 
folgender Beschluß gefaßt: 

1) Wenn ein Invalide aus dem Stande der Unteroffiziere und Gemeinen eine 
Civilstelle erhält, deren Einkommen ganz oder tbeilweise in ungewissen He-
buugen an Exekutionögcbühren, Tantieme :c. besteht, so wird die Euinahme 
des Vorgängers im Dienst nach einer Fraktion aus den letzten drei Jahren 
bei Bestimmung des nach der Vorschrift vom 27. Dezember 1820 aus dem 
Gnadengehalte etwa zu leistenden Zuschusses zum Grunde gelegt, und danach 
der Zuschuß für die nächsten drei Jahre normirt. 

2) Sind diese drei Jahre abgelaufen, so wird die in denselben stattgehabte 
Tiensteiunahme von Neuem zur Fraktion gezogen, und danach der Zuschuß 
für die folgenden drei Jahre regulirt. 

I n derselben Art geschieht später von 3 zu 3 Jahren die Ermittelung des 
Einkommens und die Feststellung des Zuschusses. 

3) Bei der Berechnung dieser ungewissen Hebungen werden da, wo mit der 
Stelle im Allgemeinen ein baarer Aufwand an Reise- und ^chruugskosten 
verbuuden ist, für diese vorweg 50 Procent des ermittelten ünfirirten Ein-
kommens, und, wenn die Diensteinuahme ganz in ünfirirten Hebungen be-
steht, und nach der Fraktion nicht 12 Rthlr. monatlich "beträgt, als Min i -
mum 0 Rthlr. monatlich in Abzug gebracht. 

4) I n denjenigen Fällen, wo die Ermittelung des Einkommens nach der beste-
hendtn Dienstordnung nicht ausführbar ist, wird ein Attest der vorgesetzten 
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BeHorde ober den ungefähren Betrag der stattgehabten Hebungen supplirt, 
und ft'lr die Fraktion benutzt. 

Abschrift dieses Beschlusses ist einem jeden der Konigl. Ministerien, so wie den 
obersten Centralbehörden mitzutheilen. 

Berl in, den 9. Milrz 1831. 

Dieser Beschluß des Hohen Staatsministeril ist in Beziehung auf den Erlaß 
vom 27. Dezember 1826 (Ihrb. Bd. 28. S . 209.) durch die Jahrbücher zur allge-
meinen Kenntniß zu bringen. 

Berlin, den 31. März 1831. 
(v. K. Ih rb . Bd. 3?. S . 90.) 

A. 

Ew. Exzellenz werden aus dem ganz gehorsamst in Abschrift beigefügten Schrei-
ben des Konigl. Kriegs-Ministeri, Abtheilung für das Invalidenwesen, vom Isten 
d. M . (Anl.) zu ersehen geruhen, daß dasselbe allen denjenigen Invaliden das Recht 
zum Fortgenusse ihres Militairgnadengehalts nicht bestreitet, welche Dienste in ei-
ner nicht etatsmäßigen Stelle leisten. 

Es ist uns indessen zweifelhaft/ was im vorliegenden ßalle unter einer etats-
mäßigen Stelle zu verstehen sein möchte, ob nämlich nur diejenige für eine solche 
zu erachten ist, die im Normal- und Kassenetat unter einer besondern Nummer 
aufgeführt steht, oder ob auch die dafür zu halten ist, welche stch dadurch gebildet 
hat/ daß das im Etat zur Annahme von Hülfsboten und Exekutoren ausgesetzte 
Quantum bestimmten Individuen zu ihrer Unterhaltung als Hülfsuuterbedienten 
angewiesen worden ist. 

Wi r würden uns jedoch dafür entscheiden, nur die erstgedachten Stellen als 
etatsmäßige anzusehen, und bitten deshalb ganz gehorsamst, falls diese Ansicht die 
richtige sein sollte, 

uns zu autoristren, attcbie Hülfsuuterbedienten im Genusse ihres Militair-
lZnadengehalts zu belassen, welche keine solche Stelle verwalten, die im Etat 
unter einer besondern Nummer aufgeführt und als ausdrücklich fundirt zu 
erachten ist. 

A n l a g e « 
Einem Königs. Hochlöblichen Ober-Landesgericht erwiedern wir auf das gefäl« 

lige Schreiben vom 7. Ju l i e. ergebenst, daß da eine Anstellung, von welcher der 
Staatsministerial - Beschluß vom 27. Dezember 1826 sub B. ad 4 spricht, nur er
folgen kann, wo der Etat eine Stelle hat, eine jede Dienstleistung in einer 
nicht etatsmäßigen Stelle zur Klasse der vorübergehenden Beschäftigungen zu 
rechnen ist, wo die Bestimmungen des gedachten Staatsministerial - Beschlusses 
die Fortzahlung des Militairgnadengehalts an invalide Wachtmeister, Unteroffiziere 
und Gemeine gestatten. Wird aber ein Invalide in einer etatsmäßigen Stelle ver-
suchsweife interimistisch, definitiv oder auf Kündigung angestellt, dann erhält er die 
Stelle fest oder doch mit der Aussicht sie zu behalten, wenn er sich bewährt/ und 
für letztere Fälle schließt daher der erwähnte Beschluß das Vorhandensein einer nur 
bloß vorübergehenden Beschäftigung aus. 

Hiernach hat daher der invalide Unteroffizier C. vormals im ersten Ulanenre-
yiment, wenn gleich er auf ein Jahr dem Land- und Stadtgerichte zu Stuhm ge-
gen 10 Rthlr. monatliche Diäten als Hülfs-Exekutor überwiesen worden ist, da 
seine Beschäftigung in einer nicht etatsmäßig feststehenden Stelle nur vorüberge« 
hend statt findet, ein Anrecht an Fortbezichung feines Militair.Gnadcngehalts von 
2 Rthlr. monatlich, und wir haben demnach auch Veranlassung genommen, heute 
die Konigl. Regierung zu Danzig zur vorläufigen ununterbrochenen Fortzahlung 
des Militair-Gnadengehalts zu autoristren. 

Wogegen wir Ein Hochlöbliches Ober-Landesgericht aber um weitere gefällige 
Mittheilung ergebenst ersuchen, in so fern die gegenwärtige dienstliche Stellung des 
:c. C. sich in irgend einer Art ändert. 

Berl in, den 1. August 1835. 

B. 
Das Konigl. Ober-Landesgericht wird auf den Bericht vom löten d. M . hier-

durch ermächtigt, alle diejenigen Hülfsuuterbedienten im Genusse ihres Mil i tair-
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Gnadengehalles zu belassen, welche keine Stelle verwalten, die im Etat unter einer 
besondern Nummer aufgeführt und als ausdrücklich fundirt zu erachten ist. 

Berlin, den 26. August 1835. (v. K. Ihrb. Bd. 46. S . 135.) 

Die dortige Königl. Regierung hat in einem dem Herrn Staatsminister von 
Rochow erstatteten und von diesem dem Iustizminister zur weiter» Veranlassung 
mitgetheilten Bericht angezeigt, daß das Königl. Ober- Landesgcricht von derselben 
auf Grund des Rcfcripts vom 26. August 1835 (Ihrb. Bd. 46. S . 13?) die Fort-
zahlung des dem Hülfsexekutor M . bei dem Land- und Stadtgericht zu Kulm alls
gesetzten Militair-Gnadeugehalts von monatlich 2 Rtblr. verlange, obgleich der :c. 
M . mit 120 Rthlr. jährlichem Gehalt im Civildienst angestellt fei. 

Der Instizminister hat darauf in Veranlassung der Erklärung der Abtheilung 
des Kriegsministeriums für das Invalidenwesen vom l . August 1835 das Gnaden-
gehalt des Unteroffiziers und Hülfsboten C. betreffend, das Kriegsministerium er-
sucht, die Regierung zur Zahlung des Gnadengehalts an den :c. M . mit Anwei-
fung zu versehen. 

Des Herrn Kriegsminister von Witzleben Exzellenz hat jedoch die vorgcdachte 
Erklärung der Abtheilung für das Invalidenwefen nach dem Schreiben vom 29stcn 
v. M . nicht genehmigt, vielmehr dahin abgeändert: 

daß das Militair-Gnadengehalt auch dann eingezogen werden solle, wenn 
der interimistisch Angestellte als solcher in ein Verhältniß tr i t t , für welches 
in dem betreffenden Verwaltuugsetat ein Quantum ausgesetzt ist, aus wcl-
chem er sein Einkommen für die interimistische Anstellung bezieht. 

Diesem Verlangen hat der Iustizministcr bei Vergleichung desselben mit dem 
Beschlusse des Staatsministeriums vom 27. Dezember 1826 (Ihrb. Bd. 28. S . 3(K>) 
nichts entgegen stellen können. 

Das Königl. Ober-Landesgericht hat demzufolge den :c. M. zu bescheiden, auch 
sich in künftigen Fällen hiernach zu achten. 

Berlin, den 28. März 1836. 
(v. K. Ih rb . Bd. 47. S . 342.) 

Auf den Bericht des Königlichen Dber.Landesgerichts vom 12. April c. 
betreffend die Fortzahlung des Militair.Gnadengehalts an die interimistisch 
angestellten Gerichtsboten und Exekutoren, 

ist der Iustizminister mit dem Königl. Kriegsmiuisterium in Kommunikation getre-
ten und hat sich Letzteres unterm 14. d. M . damit einverstanden erklärt: 

daß, in so fern Militair-Invaliden, welche als Hülfsboten oder Exekutoren 
beschäftigt werden, ihre Remuneration für die Hülföleistung aus dem allge-
meinen Disposiliensfond der Haupt.Untergerichts-Salarienkasse oder priuci-
palitei- aus 4 Prozent der überMrigen reinen oportet-Eiunabwe, bei deren 
Unzulänglichkeit aber den Aussall aus dem gedachten Dispositionofond be-
ziehen, dieselben rüetsichtlich der Belassung ihres Militairgnadengehalts nach 
den Bestimmungen des S t a a t s , Ministerialbeschlusses vom 27. Dezbr. 1826 
(Ihrb. Bd. 28. S . 309.) B . 5. behandelt weiden, 

die Bestimmungen B . 4. daselbst mithin nur in Anwendung kommen: 
wenn der Verwaltungs - Etat des Gerichts, bei dem sie angestellt sind, 
ein Quantum, aus dem sie das Einkommen beziehen, anssetzt. 

Das Königl. Ober-Landesgericht hat daher die hiernach modisizirten Besiim-
mungen des Reskripts vom 28. März (Ihrb. Bd. 47. S . 342) zu beachten. 
v Berlin, den 27. Juni 1836. 

(v. K. I h rb . Bd. 48. S . 240.) 

q. K e s c r i f s t vom 10. Dezember 1827 und 18. Januar 1828, betreffend die Veibehal» 
<ung und Anrechnung des Gnadengehalts und Waltegeldes der im Civil versorgten Gensd'armen. 

A. 
Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchster Kabinetsordre vom 26. £ f -

tober d. I . nachzugeben geruhet: daß den mit Gnadengehalt ausscheidenden Gens-
d'armen, bei ihrer Anstellung im Civildienst, das Guadengehalt neben dem Einkom-
inen aus einer Eioilbcdienuug ganz oder theilweise so lange belassen werden darf, 
bis Letzteres mindestens das Doppe l te des Ersteren erreicht. — 

Diese Allerhöchste Bestimmung wird dem Kollegio mit der Anweisung bekannt 
gemacht: in Fällen, wo ein Gensd'anne mit Beibehaltung seiner Wartcgclder an-
gestellt werden soll, jedesmal mit den betreffenden Regierungen zu kommuniziren, 
und, im Fall er auf Gebühren angenommen wird, denselben am Schlüsse eines je.-
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den Jahres dasjenige zur Abrechnung auf das Militairgebalt zu senden, was der 
Gensd'arme über das Doppelte feines Wagegeldes zn erhalten hat. 

Berlin, den 10. Dezember»l82?. 
(v. K. Ihrb. Bd. 30. S. 370.) 

B. 

Auf die im Bericht vom 5. d. M. enthaltene Anfrage, über die Ansprüche der 
Regierung auf Vergütigung der Wartegclder der Gensd'armen, welche das Dop-
pclte des Wartegeldes im Civildienst erwerben, wird dem Königl.Ober.Appellaticns-
fleucht eröffnet, wie es in der Bestimmung der Allerhöchsten Kabinctsordre rom 
2«. Ott. pr. liegt, daß der Regierung aus dem Verdienst der Gensd'armen nur das-
jeuige vergütigt werden soll, was zur Deckung der Militairpcnsionen eines im Ci-
vildienste angestellten Gensd'anucn am Schlüsse des Jahres über das Doppelte der< 
selben verdient ist. Ist die Regierung in dieser Hinsicht befriedigt, so behält der 
Gensd'arme das Ueberschießeude. 

Berlin, den 18. Januar 1828. 
(v. K. Ihrb. Bd. 31. S . 108.) 

r. C © . vom 17. März 1829 und 23. April 1835, und I S e s c r l f l t vom 12. Ceptem» 
der, 15. und 30. Oktober 1829 und 28. April und 9. Mai 1822, betreffend den Anspruch eines 
Militairinvaliden, wclcber die ihm zu Theil gewordene Civilvcrsorgung aui'giett oder verliert, auf 
Wiedergewährung des Militairgnadengehalts. 

Ich genehmige auf den Bericht des Staatsminisieriums vom 20. v. M. , 
die Anträge desselben über die Verwirkung des Gnadengehalts eines im Ci-
vildienst angestellten Invaliden, der wegen begangener Verbrechen seines 
Amts verlustig erklärt wird, dahin, daß ein solch« Invalide, der eines, 
während seines Militairdienstes verübten Verbrechens, welches die Aussto-
ßung aus dem Soldatenstande zur Folge gehabt haben würde, in der wider 
ihn geführten gerichtlichen oder administrativen Untersuchung überführt wor-
den, das Gnadengehalt verwirkt hat, derjenige Invalide aber, der außer 
dem ersten Fall , wegen eines gemeinen oder Diensiverbrechens neben der 
Dicnstentfetzung mit einer Freiheitsstrafe belegt wird, während der Dauer 
dieser Strafzeit das Gnadengehalt verliert, nach deren Ablauf aber wieder-
um zum Genusse desselben gelangen soll. Außer diesen beiden Fällen soll 
dem seiner Civilbesoldung verlustig gehenden Invaliden das Mil i tair-Gna. 
dengehalt unverkürzt gewährt werden, es mag während seiner Civilanstel-
lung ganz oder theilweise geruhet haben. Wegen des Fonds, aus welchem 
das während des Civildienstes nicht gezahlte Militair-Gnadengehalt zu ent
richten ist, genehmige Ich den Vorschlag, daß dasselbe nach den, im Allge-
meinen dieserhalb bestehenden Bestimmungen, beziehungsweise auf deu M i -
litair« oder den Civil-Pcnstonsfonds, oder auf den Pensions-Aussterbefonds 
zn übernehmen fei; bin auch damit einverstanden, daß der Civil - Versor-
gungsfchein des Invaliden, der die Entlassung ans dem Civildienste selbst 
verschuldet, an das Kriegsministerium zu übersenden, sonst aber ihm zurück-
zugeben ist. Ich überlasse dem Staatsministerium hiernach zu verfahren, 
auch demgemäß nach den einzelnen Ressorts die Bekanntmachung an die 
Verwaltungsbehörden zu erlassen. 

Berl in, den 17. März 1829. 
(G. S . S . 42.) 

Nach dem in Meiner Verordnung vom 9. Dezember 1834 schon aus-
gesprochenen Grundsatze, bestimme Ich auf Ihren Bericht vom 27. v. M . , 
daß der gänzliche Verlust des Gnadengehalts der Militair-Invaliden in je-
dem Falle eintreten soll, wo Militair-Invaliden eines vor oder nach ihrer 
Entlassung aus dem Militairdienste begangenen Verbrechens, welches wäh-
rend ihres Militairdienstes die Ausstoßung aus dem Soldatenstande zur 
Folge gehabt haben würde, überführt sind. Diese allgemeine Vorschrift ist 
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auch auf die im Civildienste angestellten Mili tair-Invaliden anzuwenden, 
und hiernach Meine Verordnung vom 17. März 1829 für deklarirt zu er-
achten. Von den Gerichtshöfen ist, den vorstehenden Bestimmungen gemäß, 
auf den Verlust des Gnadengehalts ausdrücklich zu erkeuueu, und diese Ver-
ordnnng durch die G. S . zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

Ber l in , den 25. April 1835. 
( G . S . S . 46.) 

A. 
Aus Ew. Exzellenz verehrlichem Schreiben vom 31. Sfagufi d. I . — die Ent

lassung des als Gerichtsdiener zu Storkow angestellt gewesenen vormaligen Unter-
offiziers N. R. betreffend — habe ich Veranlassung genommen, des Herrn Kriegs-
Ministers Erzellenz um dessen Aeußerung zu ersuchen: 

ob etil Militair-Invalide, welcher die ihm zu Theil gewordene Civil-Versor-
stung freiwillig aufgiebt, auf Wiedergewährung des ihm vor der Versorgung 
ausgesetzt gewesenen Gnadengehalts Anspruch machen könne, und aus wel-
chem Fonds eventuell die Zahlung zu leisten sei? — 

Indem Ew. Exzellenz ich, zur ausführlichem Kenntnißnahme, eine Abschrift 
meines diesfälligen Schreibens an des Herrn Kriegsministers Erzellenz vom I2ten 
v. M. hierneben zu übersenden mich beehre, erlaube ich mir zugleich die darauf un-
ter dem loten d. M. erhaltene Antwort abschriftlich ganz ergebenst mitzutheilen, 
welche die Ansichten des Herrn Kriegsministers über die eventuelle Wiedergewah-
rung des früher» Gnadengehalts an einen solchen Militair - Invaliden, und über 
die in dieser Beziehung vorzunehmende Erörterung der die freiwillige Auflösung 
des Civildienstverhältnisses veranlassenden Gründe, näher entwickelt. Mit diesen 
Ansichten bin ich vollkommen einverstanden, und stelle Ew. Exzellenz daher, nach 
Maaßgabe derselben, die weitere Veranlassung rückstchtlich des 3l. 3t. ganz ergebenst 
anheim. 

Berlin, den 30. Oktober 1829. 

B. 
Ein vorgekommener Specialfall veranlaßt mich, Ew. Exzellenz gefällige Aeuße^ 

rung darüber ganz ergebenst zu erbitten: 
ob ein Mil i tair-Invalide, welcher die ihm zu Theil gewordene angemessene 
Civilversorgung freiwillig aufgiebt, auf Wiedergewährung des ihm vor der 
Versorgung ausgesetzt gewesenen Gnadengehalts Anspruch machen kann, oder 
ob nicht vielmehr anzunehmen ist, daß derselbe durch die freiwillige Auflö-
sung seines Dienstverhältnisses zugleich auch auf sein früheres Guadengehalt, 
an dessen Stelle die Versorgung getreten ist, Verzicht geleistet hat? 

Dieser Fall ist bei den Verhandlungen im Königl. Staats-Ministerio, welcher die 
Allerhöchsten Kabinets - Ordres vom 23. M a i 1828 und 17. März 1829 zur Folge 
gehabt haben, nicht zur Sprache gekommen; er verdient aber um so mehr in Er-
wägung gezogen zu werden, als sich an dessen Entscheidung eventuell die zweite 
Frage knüpft: 

welcher Fonds bat, wenn dem Invaliden das Gnadengehalt wieder gewährt 
werden soll, dessen Zahlung zu übelnehmen? 

Dem Civil-Pensionsfonds wird dasselbe nicht aufgebürdet werden können; denn die 
Civilbchörde hat ihrer Verpflichtung genügt: sie hat dem Invaliden eine angemessene 
Versorgung gegeben; sie will ihm dieselbe belassen; allein der Angestellte giebt sie 
fteiwillig auf und begehrt in das frühere Verhältniß zurückzutreten, während dessen 
er das Gnadengehalt aus Militairfonds bezogen hat. I n einem solchen Falle dürfte 
also die Verpflichtung des letzgedachten Fonds wieder aufleben. 

Auch hierüber erlaube ich mir Ew. Exzellenz geneigte Aeußerung ganz erge-
beust zu erbitten. 

Berlin, den 12. September 1829. 

c. 
Ew. Exzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 12. September 

1829 ganz ergebenst zu erwidern, daß, meiner Ansicht nach, vorzüglich die Gründe 
zu erwägen fein dürften, welche den Militair* Invaliden veranlassen, die ihm zu 
Theil gewordene, angemessene Civilverforguug freiwillig aufzugeben, und es nach 



oio A. G O. Dritter Theil. Fünfter Titel. §. 1. 
diesen nur winde beurtheilt werden tonnen, in wie fern ihm das, vor der Versor-

. gung ausgesetzt gewesene Guadengehalt wieder zu gewähren ist. 
I m Allgemeinen läßt sich wohl annehmen, daß versorgte Invaliden es gewiß 

vorziehen werden, in dem Einkommen des ihnen verliehenen Amtes zu verbleiben, 
als auf das nur geringe Militair-Wartegeld zurückzutreten, in so fern nicht ganz 
besondere physische oder moralische Verhältnisse hierbei einwirken, weshalb es jeden-
falls nöthig ericheiuen dürfte, in jedem speziellen Falle zuvördeist genau die Ursa-
chen zu ermitteln, welche der freiwilligen Aufgebung des Civilpcstens zum Grunde 
liegen. Geschieht solche bloß aus Leichtsinn oder Spekulativ» auf ein anderweites 
höheres Dienftcinkommen; so dürften vorher dem betreffenden Invaliden in einer 
auf;l!nchu.enden Verhandlung die Folgen einer solchen unbedachtsamen Handlung 
gehörig vorzustellen sein, und falls er dennoch bei seinem Vorsatz beharrt, derselbe 
aller Ansprüche auf das früher eiworbene Gnadengehalt oder Wartegeld verlu-
siig gehcn. 

Liegt unverschuldete wirkliche Invalidität zum Grunde, welche den Invaliden 
veranlaßt, sein Amt aufzugeben, und ist ihm außerdem nichts zur Last zu legen, so 
würde der Versuch zu machen sein, ihn in einen leichtern, seinen Körperkräften an-
gemessern hosten unterzubringen, eventualiter aber nach den bestehenden Vorschrift 
ten zu pensioniren; und sonach würde mithin nur in ganz besondern Fällen und wo 
eine !»peusicniruug, den gesetzlichen Bestimmung'-.: nach, unzulässig ist, die freiwillige 
Aufgebung des Amts aber sonst als motivirt erscheinen möchte, das betreffende I n -
dividuum, in Berücisichligung der früheren Militärdienste, mit dem Betrage "des 
vor der Versorgung zuerkannten Gnadengehalts auf den Militair - Pensionsfonds 
wieder rekursiren können. 

Ew. Exzellenz geneigte Aeußerung hierüber erlaube ich mir indessen zuvörderst 
ganz ergedenst zu erbitten. 

Berlin, den 15. Oktober 1829. 
(v. K. Ihrb. Bd. 34. S . 478.) 

Auf den Bericht vom 9. März v. I . , 
betreffend die Wicderverleihung des Militair-Wartegeldes an den vormaligen 
Hülfsboten N., 

wird dem Königl. Dber-Landesgerichte das in Abschrift (Anl. A.) anliegende Schrei, 
ben des Herrn Kriegsministers Exzellenz vom 28steu v. M. mit der Anweisung zu-
gefertigt, den :c. N. von dessen Inhalt in Kenntniß jii setzen und den ihm hiernach 
abzunehmenden Civil - Versorgungsschein an das Königl. Kriegsministerium einzu-
senden. 

Uebrigens nimmt der Herr Kriegsminister an, daß die Bestimmungen der Al-
lerhöchsten Kabinetsordre vom 17. März 1829 (Gesetzsammlung für das I . 1829, 
S . 42.) hinsichts der Abnahme und Einsendung des Civil-Versorgungsschetus nicht 
nur auf diejenigen Invaliden zu beziehen sind, welche in Folge eines "Straferkennt-
nisses ihrer Civilanstellung verlustig geworden, sondern überhaupt auf alle Invali-
den, welche ihre Entlassung aus dem Civildienst verschuldet haben. Dieser Ausle-
guug der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 17. März 1829 tritt der Iustizminister 
bei, und weiset daher das Königl. Ober-Laudesgericht für die Zukunft an, in jedem 
Falle, wenn ein vormaliger Invalide feine Entlassung aus dem Civildienst selbst 
verschuldet hat, ohne Rücksicht darauf, ob er definitiv, oder nur interimistisch, — 
firirt oder gegen Diäten, oder monatliche Remuneration, bei der Justizverwaltung 
aügcstcllt gewesen ist, — und ob feine Entlassung aus diesem Dienstverbäitniß in 
Folge eines Erkenntnisses, oder nur in Folge einer Verfügung der vorgesetzten Be-
Horde erfolgt ist, dem entlassenen Invaliden den Civil - Versorgungsschein abzuneh-
men und diesen dem Königl. Kriegsministerium mit einer Anzeige der Gründe der 
Entlassung einzusenden. 

Berlin, den 9. Mai 1832. 

A. 
Ew. Exzellenz beehre ich mich in Folge des mir unterm 20. März c. gefälligst 

mitgetheilten Berichts des Ober - Landesgerichts zu Naumburg vom 10. Dezember 
1831 ganz ergebenst zu benachrichtigen, daß ich das Militair - Orkonomie - Departe-
ment beauftragt habe, dem Invaliden das vor feiner Anstellung als Hülfsbote nicht 
mit 2 Rthtr. monatlich, wie der gedachte Bericht irrthümlich besagt, fondern nur 
mit 1 Rthlr. monatlich, bewilligt gewesene Militair - Gnadengehalt vom 1. Jun i 
1831 ab, wieder auf die Regierungs - Hauptkaffe zu Merseburg anzuweisen, da die« 
scr Invalide keine etatsmäßige Stelle verwaltet hat. Zugleich ersuche ich Ew. Ex-
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zellenz aber ganz ergebenst, dem :c. R. den ihm früher ertheilten Civil - Versor« 
gunasschein gänzlich abnehmen zn lassen, indem ihm solcher, da er durch begangene 
Dienstvergehen seine Entlassunq selbst verschuldet hat, nach den Bestimmungen der 
Allerb. C. £3. vom 17. Mär; 1829 fernerweit nicht zu belassen ist. 

Berlin, den 28. April 1832. 
(v. K. Ihrb. Bd. 39. S . 419.) 

s. R e s k r i p t vom 12. Februar 1835, nebst Anlage, betreffend die den im Civildienst an« 
gestellt gewesenen Militair Invaliden aus Civilfonds zu gewährende Kompctei'z. 

Ew. Erzellenz erlaubt die Abtheilung des Kriegsmiuisteriums für das Invaliden« 
wesen sich bei dieser Gcleaenheit übrigens zugleich, die Seitens des Herrn Kriegs-
Ministers Exzellenz dem Königl. Ministerio des Inner,! für Handel und Gewerbe 
unterm 2?. März 1834 mitgetheilte entworfene Feststellung: 

der, den versorgunqsberechtigten Militair- Invaliden, die in widerruflichen 
Civilämtern angestellt worden, wenn sie nach sechs Monaten ausscheiden, in 
Gemäßheit der Bestimmungen des §. 2. des Civil - Penstonsreglements vom 
30. April 1825 und der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 17. März 1829 
(Gesetzsammlung «Je 1829 pnx. 42.) nach ihren Militair - Verhältnissen aus 
Civilfonds zu gewährenden Kompetenz, 

zur geneigten Kenntnißnahme, in der abschriftlichen Anlage (Anl. A.) ganz ergebenst 
zu kommuniziren. 

Berlin, den 12. Februar 1833. 
A. 

F e s t s t e l l u n g 
der den versorgungsberechtigten Militair-Invaliden, die in widerruflichen Civiläm-
lern angestellt worden, wenn sie nach 6 Monaten ausscheide,!, in Gcmäßbeit der 
Bestimmungen des §. 2. des Ciril-Pensions-Reglcments vom 30. April 1823 und 
der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 17. März 1829, nach ihren Militair-Verhält-
Nissen, aus Civilfonds zu gewährenden Kompetenz. 

Es zerfallen dergleichen Invaliden in 4 Klassen, nämlich: 
1) solche, welche zu einem Militair-Gnadengebalte anerkannt worden sind, 
2) solche, die zur Aufnahme in ein Invalidenhaus oder in eine Invaliden-Kom-

paguie anerkannt worden sind, 
3) solche, welche mit dem Civil, Vcrsorgungsscheine als ganz invalide entlassen 

ihre Versorgung in der Heimath abwarten, 
4) solche, welche als halbinvalide mit dem Livil-Vcrsorgungsfcheine betheilt, bis 

zur Anstellung im Civil, bei den Garnifvn-Truppen verbleiben, oder von letz-
leren beurlaubt sind. 

Die zu gewährende Kompetenz der Invaliden der ersten Klasse ist der Betrag 
des ibnen zuerkannten Militair-Gnadengehalts. 

Die Kompetenz der Invaliden der zweiten Klasse ist der Betrag des Gehalts, 
des Brod- und kleinen Montirungsgeldcs, und zwar 

i») für den dienst!hucnden Feldwebel monatlich G Rthlr. 10 Sgr. 
l»j für den überzähligen Feldwebel 5 Rtblr. 10 Sgr. 
o) für den Unteroffizier 4 Rthlr. 10 Sgr. 
d) für den Gemeinen 2 Rthlr. 23 Sgr. 
An diese Kompetenzen haben jedoch nur die zu dieser Klasse gehörenden In -

validen ein Anrcckt, welche die Entlassung aus dem Civildienste nicht durch sträfba-
res Benehmen selbst verschulden, indem andernfalls: 

a) dem Feltwcbel nur 4 Rtblr. 
h) dem Unteroffizier nur 3 Rthlr. 
e) dem Gemeinen nur 2 Rthlr. 

monatlich kompctiren. 
Die Kompetenz der Invaliden der dritten und vierten Klasse ist das chargen« 

mäßige Militair-Gnadengehalt, und zwar: 
n) für l tn Feldwebel monatlich 3 Rtblr. 
b) für den Unteroffizier monatlich 2 Rthlr. 
c) für den Gemeinen monatlich 1 Rthlr. 

(v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 235.) 

t. C O . vom 9. Mai 183?, betreffend die Pensionirung der im Civildienst angestellt ge« 
wesenen MilitairS. 

M i t der Ausführung des Staatsministerii in seinem Berichte vom 24. 
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April d. I . bin Ich dahin einverstanden, daß es wegen der Pensionirung 
von Militairpersonen, welche bei den Civil-Behörden ans Grund eines Qua-
lifikationsattests probeweise beschäftigt, und vor ihrer definitiven Anstellung 
ohne ihre Schuld zum Dienste unfähig geworden und deshalb wieder ent-
lassen sind, besonderer gesetzlichen Bestimmungen nicht bedarf. I n außer-
ordeutlichcn dazu geeigneten Fällen können jedoch die Chefs der Verwaltun-
gen für nicht pensionsberechtigte, aber sehr hülfsbedürftige verdiente Ind i -
viduen eine besondere Unterstützung bei M i r in Antrag dringen. 

Ich überlasse dem Staatsministerium, hiernach das Nöthige zu ver-
fügen. 

(v. K. Ihrb. V d . 49. S . 483.) 

u R e s k r i p t vom 9. Juni 1824 und 8. Juli 1833, betreffend die Benachrichtigung de« 
Kliegeminlilerii und der Militairkasse ron der Anstellung der Invaliden, welche Gnadengehalt oder 
Wartegeld beziehen. 

Da durch die Allerhöchste Bestimmung vom 7. Okt. 1820 festgesetzt worden ist, 
daß den invaliden Militairs, vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts, daö War-
tegeld oder Gnadengehalt nur so lange belassen werden darf, als die Einnahme im 
Civilamte das Doppelte des erster« nicht erreicht; es hierbei aber ganz gleich ist, 
ob die Tiensteinnahme in Gehalt, Diäten, oder sonstiger Remuneration besteht; so 
werden wir in Folge der abschriftlich angebogenen Anzeige der Königl. Regierung 
in Merseburg vom 20. v. M. veranlaßt, Ew. Exzellenz ganz ergebenst zu ersuchen, 
die detreffenden Gerichtsbehörden geneigtest anzuweisen, dem unterzeichneten Tepar-
tement von einer jeden interimistischen Beschäftigung eines Invaliden gegen Diäten 
oder sonstige Remuneration die nöthige Kenntniß zu geben, um, erforderlichen Falls, 
die Einziehung des Wartegeldes oder Gnadengehalts, für die Dauer der interimi-
scheu Beschäftigung, sogleich verfügen zu können. 

Berlin, den 9. Juni 1824. 
(v. K. Ihrb. Bd. 23. S . 188.) 

Ungeachtet der ergangenen Vorschriften, nach welchen von den Gerichtsbehörden 
dem Königl. Kriegsministerium (Mililair-Dckonomie-Departement) von jeder An-
steUung eines Invaliden, zur Vermeidung von gesetzwidriger Fortbeziehung eines 
Militair-Gnadengchalts Kenntniß zu geben ist, geschehen doch, nach Anzeige des 
Königl. Kricgsministeriums, oft Uebelhebungen, indem theils diese Vorschriften von 
den Unterbehörden nicht vollständig beachtet worden, theils das Königliche Mili-
tair-Dekonomie-Departement erst nach längerer Zeit von der erfolgten Anstellung 
Kenntniß erhält. 

Zur Beseitigung dieser Uebelstände wird das Königl. Ober-Laudesgericht hier-
dnrch angewiesen, so oft von demselben ein .gewesener Militair, es sei interimistisch 
oder definitiv, angestellt wird, dessen Vernehmung über die ihm zustehenden Mili-
tair-Beneficieu zu veranlassen, und nicht allein dem Königl. Kriegsministerium, son-
deru auch der Kasse, aus welcher er Bencficien aus dem Militärdienst zu beziehen 
hat, sogleich von der Anstellung Nachricht zu geben, damit diese in den geeigneten 
Fällen die Sistirung der Zahlung veranlassen könne. 

Wenn eine solche Anstellung nach den bestehenden Vorschriften — namentlich 
nach der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 4. Oktober 1820 und den Beschlüssen des 
Königl. Staatöministerii vom 2?. Dezember 1826 und 9. März 1831 (Ihrb. Bd. 28. 
S . 309. und Bd. 37. S . 92.) — den Antrag: dem Militair sein ganzes Beneficium 
aus dem Militairdienst oder einen Theil desselben ferner zu lassen, degründet; so ist 
der Antrag deshalb in dem Schreiben an das Königl. Kriegsministerium (Militair-
Oekonomie.Dcpartement) besonders zu machen/ und durch Bezugnahme auf die des-
fallstgen Vorschriften zu fundiren. 

Berlin, den 8. Juli 1833. 
(v. K. Ihrb. Bd. 42. S . 132.) 

x. Vergl. R e s c r i p t vom 23. Februar 1834, wonach die Invaliden-Anerfennungs'Angt' 
legenheiten einer besonderen Abtheilung des Kriegsministerii unter der Benennung „Kriegsministe» 
rium, Abtheilung für das Invalidenwesen" überwiesen sind. (v. K. Ihrb. Bd. 43. S. 151.) 

4) a. €7. © . vom 31. Oktober 1827 und 19. Oktober 1828, und R e s c r i p t vom 29. 
Dezember 1828 und 22. November 183«, betr. die Annahme von Civ i l 'Supernumerar ien bei 
den Gerichten und deren Ansprüche auf Anstellung; s. vorstehend unter Nr. 3. g. und i. 
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b. R e S C T i f l t vom 22. Oktober 1829, betreffend die Ansiellungs-Ansprüche solcher Indivi-

ducn, deren Anstellung von des Königs Majestät besonders gestattet worden. 

Aus der Verfügung vom 2. d. M., welche sich unter den Anlagen der urfchrift-
[ich hierbei erfolgenden Eingabe des Kanzlei-Afsistenteu N. N . zu N . N . vom 17. 
d. M. befunden, hat der Iustizminister ersehen, daß das Königl. Ober-Landesgericht 
den Supplikanten, obgleich des Königs Majestät dessen Anstellung nach Zeit und 
Gelegenheit, mittelst Allerhöchster Kabinetsordre vom 7. August c , nachgelassen ha
be«/ nicht zu einem Kanzleidienst zuzulassen gemeint ist, indem es solche Versorgun-
gen nur für 9 Jahre gediente Unteroffiziere reservirt wissen will. Diese Ansicht 
kann der ^ustizminister nicht billigen. 

Denn'da des Königs Majestät die Anstellung des N. N . ohne Beschränkung 
gestattet haben, so ist derselbe auch für den Kanzleidienst qualificirt zu achten, und 
es wird das Kollegium angewiesen, denselben bei solchen Dienstanstellungeu, wenn 
er sonst dazu qualificirt ist/ zu berücksichtigen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 34. S . 477.) 

c. R e & c r i j t t vom 14. November 1835, betreffend die Gesuche um Verleihung der An« 
siellungsfähigkeit zum Subalterndienst. 

Des Königs Majestät haben durch einen an das Königl. Staatsministerinm 
unterm 4. Ma i d. I . erlassenen Allerhöchsten Befehl zu bestimmen geruht, daß alle 
Immediatgesuche um Allerhöchste Verleihung der Anstellungssähigkeit zum Subal-
terndienst künftig aus dem Kabinet an die Ministerien und die Chefs der Verwal-
tungen remittirt werden sollen, um die Bittsteller entweder nach den bestehenden 
gesetzlichen Grundsätzen mit ihren Gesuchen zurückzuweisen, oder, wenn deren ^ r ü -
fung ergeben sollte, daß die Umstände eine Ausnahme motiviren, in dringenden 
Fällen an des Königs Majestät zu berichten. 

M i t Rücksicht auf diese Allerhöchste Anordnung und die wegen deren Ausfüh-
rung von dem Königl. Staatsministerium gefaßten Beschlüsse, werden dem Präsi-
dium des Königl. je. nachfolgende allgemeine Grundsätze darüber, in welchen Fat-
len der Iustizminister ausnahmsweise die Allerhöchste Bewilligung der Anstellnngs-
fähigkeit für den Iustiz-Subalternendienst bei des Königs Majestät in Autrag brin-
gen wird, zur Kenntnißnahme und Berücksichtigung bei den Verfügungen und Be-
richterstattungen auf dergleichen Gesuche, mitgetheilt: 

I. Der Bericht an des Königs Majestät wird nur auf Immediat-Vorstellun-
gen, welche aus dem Kabinet ohne Verfügung remittirt werden, niemals aber auf 
die unmittelbar an den Iustizminister gerichteten Vorstellungen oder Berichte der 
Gerichts-Behörden erstattet werden. 

I I . Der Autrag bei des Königs Majestät wird nicht auf die Verleihung eines 
Rechts auf Anstellung, woraus ein Anspruch zn folgern wäre, sondern auf die Be-
willigung der Austellungafähigkeit gerichtet werden. 

Der durch Allerhöchste Bewilligung der letzteren Begnadigte d a r f zwar dem
nächst im Iustiz-Subalternendienst angestellt werden, seine Anstellung darf jedoch 
nur eben so. wie die eines Civil.^upernnmerars, den Anstellungs - Ansprüchen der 
neun Jahr gedienten Unteroffiziere nach den Bestimmungen der Allerhöchsten Ordres 
vom 31. Oktober 1827 und 19. Oktober 1828 (Ihrb. Bd. 32. S . 298 und 302.) 
niemals zum Nachtheil gereichen, und überhaupt niemals in solche Stellen erfol-
gen, welche diesen oder den Mili tair-Inraliden ausschließlich vorbehalten wor-
den sind. 

III. Die Allerhöchste Bewilligung der Anstellungsfähigkeit wird nur fiir dieje
nigen nachgesucht weiden, welche 

1) den Nachweis führen, daß sie der allgemeinen Militair - Verpflichtung durch 
wirkliche Militärdienste bereits genügt fyaben, oder daß gesetzlich begründete 
Hindernisse sie davon befreien, und 

2) durch deren Anstellung im Iustiz-Subalternendienst ihrer vorzüglichen Qua-
lifikation wegen Vortheile für den Staa t erwartet werden dürfen. Zur Be-
gründunc, dieser Erwartung wird erfordert, daß der, Bittsteller 

». während einer Reihe von Jahren entweder im u n m i t t e l b a r e n 
Staatsdienst, namentlich bei Königl. Gerichten oder einzelnen Königl. 
Iustizbeamten — wohin jedoch Iustizkommiffarien nicht zu rechnen 
sind — nach staltgefundener amtlicher Verpflichtung, — wenn auch 
nur zur Bewahrung des Dienstgeheimnisses, — oder im mittelbaren 
Staaiodienst, bei dem Staate untergeordneten Kollegien, Korporativ 
nen und Gemeinen, namentlich auch bei privat- und Patrimonialge. 
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lichten beschäftigt worden ist, und sich während dieser Zeit/ nach den 
darüber beizubringenden Attesten, durch eine vorzügliche Dienstführung 
und Brauchbarkeit und einen tadellosen Lebenswandel empfohlen, und 

b. seine Qualifikation zur Anstellung im höheren Subalternendicnst durch 
das Bestehen der Prüfung als Aktuar erster Klasse nachgewie-
fen hat. 

Bittsteller, welche diesen Erfordernissen nicht zu genügen vermögen, werden 
abschlägig beschicdcn und angewiesen werden, sich die ermangelnde Anstellungsfähig-
feit durch die Beschäftigung als Civil-Supernumerar nach Maßgabe der Allerhöch-
sie» Ordre vom 31. Oktober 1827. zu erwerben, 

(v. K. Ihrb. Bd. M. S . 532.) 

5) O . © . vom %i. April und R e s c r i p t vom 30. April I83l, ia$ Ausländer im 
Subalternposten nur mit Genehmigung des Iustizministers angestellt werden können. 

Auf Ih ren Antrag vom 17. v. M . , die Verleihung eines Subaltern-
Postens bei der Justizverwaltung an einen Ausländer betreffend, gebe Ich 
Ihnen zu erkennen, daß es in Ansehung solcher Ausländer, welche mit de-
sonderen Versorgnngs-Ansprüchen versehen sind, bei den allgemeinen Vor-
schriften oder den Zusicherungen, welche den einzelnen Erspektanten ertheilt 
sind, sein Verbleiben haben muß. I n Ansehung der übrigen Ausläuder, 
die sich um einen solchen Subalternposten bewerben, setze Ich, ohne ein all-
gemeines Verbot zu erlassen, fest, daß die Anstellung eines Ausländers bei 
allen Gerichten ohne Unterschied nicht ohne I h r e spezielle Genehmigung ge-
schehcn dürfe, wobei S i e die besondern Umstände jedes einzelnen Falles zu 
berücksichtigen, uud demgemäß zu verfahren haben. 

Verl in, den 24. April 1834. 

Des Königs Majestät haben Hinstchts der Verleihung der S u b a l t e r n p o s t e n 
bei der Justizverwaltung an A u s l ä n d e r unterm 24. d. M . zu bestimmen geruht: 
daß es 

1) in Ansehung solcher Ausländer, welche mit besondern Versorgungs - Ansprü-
chen versehen sind, bei den allgemeinen Vorschriften oder den Zusicherungen, 
welche den einzelnen Erspektanten ertheilt sind, sein Verbleiben behalten 
muß, 

2) die Anstellung der übrigen Ausländer aber, bei allen Gerichten ohne Unter-
schied, nicht ohne die spezielle Genehmigung des Iustizministers gesche-
den darf. 

Demgemäß kann weder bei Königl., noch bei standesherrlichen und Matrimonial-
gcrichtcu, im Subalterndicnst, 

1) wenn die Anstellung auf Lebenszeit erfolgen soll, oder 
2) wenn zur Anstellung selbst eine Prüfung durch das betreffende Obergericht 

nothwendig ist. wie dies bei Kriminal-Protokollführern und Aktuarien erster 
und zweiter Klasse der Fall ist, 

die Anstellung eines Ausländers, welcher keine allgemeine oder besondere Vcrsor-
gungsansprücke hat, ohne spezielle Genehmigung des Iustizministers erfolgen. 

Diese Genehmigung wird jedoch-nur auf vorgängigcn Bericht des betreffenden 
Oberqerichts ertheilt werden, daher alle Anträge darauf von Seiten der Gerichte, 
der Gerichtsherrschaftcn, so wie der anzustellenden Ausländer selbst, nur bei den 
Obcrgerichlen anzubringen sind- Die «etztern aber haben in jedem einzelnen Falle 
genau zu erwägen, ob besondere Umstände vorbanden sind, welche die ausnahms-
weise Anstellung eines Ausländers empfehlenswerth machen, und darüber event, 
an den Iustizminister zu berichten. Bis zum Eingange dessen Bestimmung ist nicht 
nur die Anstellung, sondern auch di« Zulassung des Ausländers zur vorfchriftsmäßi-
gen Prüfung zu versagen. . , „ , , , „ „L , 

Das Königl. :c. bat diese Bestimmungen durch die Amtsblatter zur offentli-
chen Kenntniß zu bringen. 

Berlin, den 30. April 1834. 
(v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 557.) 

6) a. R e s c r i p t vom 15. Februar i8it>, betreffend die Qualifikation zum Amte eines 
Seeretairs. 

Das Amt eines expedirenden Secretairs erfordert eine ganz andere Qualifika« 
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tion, als das Amt eines Registrators. I n der Regel sollten zu den ersteren nur 
solche Subjekte gewählt werden, die I u ra studirt und sich als Auskultatoren und 
Referendarien gebildet haben. Der Mangel an solchergestalt qualificirten Subjek-
ten hat eine Ausnahme nothwendig gemacht, und es sind bisher auch solche Perso-
nen zu Secrelarien gewählt, die ihre Rcchls- und Geschäftskunde sich durch die 
Praris bei den Gerichten erworben haben. Immer müssen aber solche Personen 
ihre Qualifikation durch eine Prüfung über die allgemeinen Grundsätze des Rechts 
und des Geschäftsganges, und durch Ausarbeitung solcher Geschäfte, die im Wir-
kungskreise der Secretarien vorkomme«/ beweisen, 

(v. K. Ihrb. Bd. 13. S 21.) 

b. R e g e r i p t vom l. März 1819, betr. die Erfordernisse zum Aktuariat. 
Das Königl. Ober-Landesgericht hat in neueren Zeiten mehrere Vorschläge zur 

Besetzung erledigter Attuarienstcllen gemacht, ohne zu bemerken, in welcher Art die 
Kandidaten zum Aktuariat qualifizirt sind. I n dieser Hinsicht wird demselben er-
öffnet: 

Zu dem Amte eines Aktuars bei den Untergerichten, sollen der Regel nach nur 
diejenigen gelangen, welche I u r a studirt, und sich als Auökultatoren und Referen-
darien bei Gerichten gebildet haben. Ter Mangel solchergestalt qualificirter Sub-
jekte hat es in neueren Zeiten sehr oft nöthig gemacht, von dieser Regel abzuwei-
chen und auch solche Personen zum Aktuariat zuzulassen, welche, ohne auf Univer-
sitäten I u r a studirt zu haben und zum Referendar gebildet zu sein, zureichende 
Rechtsteuntnisse sich durch eigenes Studium und durch Geschäftsübung angeeignet 
haben. 

Die Wahl der letzteren muß jedoch immer die Ausnahme bleiben; daher das 
Königl. Ober - Landesgericht bei Besetzung solcher Stellen zunächst auf Referenda-
rien und Auskultatoren zu sehen hat, und ist jedesmal, wenn ein Anderer zu dem 
Aktuariat in Vorschlag gebracht wird, zu bcmerlen, ob sich auch kein Referendar 
zu demselben habe versteden wollen. 

Demnächst ist zu berühren, wie sich das Königl. Ober - Landesgericht von der 
Qualifikation desselben Gewißheit verschafft hat 

Ein solcher Kandidat muß sich einer mündlichen und schriftlichen Prüfung un-
terwerfen. Der Zweck der erstem ist, zu erfahren, ob derselbe eine allgemeine Kennt-
niß des Rechts und des Prozesses, so wie diese aus dem Landrecht und der Ge-
richtsordnung zu erlangen ist, besitze, besonders aber, ob er mit der Theorie der Ver-
träge, den Erfordernissen zur Gültigkeit derselben in Ansehung der Form, dem Erb-
rechte, dem Vormundschaftswesen uud der Hypothekenordnung, mit dem Registra-
tur- und Kanzlei-Reglement, und der Deposital-Einrichtung bekannt sei. 

Die schriftlichen Prüfungsarbeiten müssen beweisen, daß er ein gerichtliches 
Protokoll aufzunehmen verstehe, einen einfachen Kontrakt niederschreiben könne, die 
Erpeditionen zu besorgen im Stande fei, und kleine Instruktionen zu übernehmen 
vermöge. Es ist daher jedesmal zu bemerken, welche Resultate diese Prüfung ge« 
liefert habe, und nur diejenigen sind zum Aktuariat vorzuschlagen, deren Prüftlng 
die Gewähr für die erforderlichen Kenntnisse leistet Indeß ist diese Prüfung nur 
bei den Aktuarien in Anwendung zu bringen, welche die Stelle des erpedircndeu 
Secrelairs versehen. Die zweiten Aktuarien, welche der Regel nach nur das Amt 
eines Registrators oder Protokollführers verwalten sollen, sind mit derselben zu 
verschonen, und nur diejenigen, welche als Protokollführer verpflichtet werden, muf-
sen nach der Kriminalordnung §. 38. in der im Rcscript vom 25. Mai 1810 (v. K. 
Ihrb . Bd. 8. S . 44.) bestimmten Art geprüft sein. 

(v. K. Ihrb. Bd. 13. S. 22.) 

c. «) R e s k r i p t vom 23. Mai 1816, betreffend die Qualifikation der Protokollführer 
in Criiiiinalibus. 

Bei den von dem Königl. Ober-Landesgericht zu Breslau in dem Berichte vom 
3. d. M . angeführten Umständen findet der Chef der Justiz im Allgemeinen nichts 
dagegen zu erinnern, wenn Privat-Aktuarien ad criminaiia vereidet werden, um den 
Justitiarien bei Kriminal - Untersuchungen Aktuarien- und Protokoll - Führetpienste 
zu leisten. Was die Qualifikation solcher Subjekte betrifft, so ist es nicht gerade 
nothwendig, daß sie die Rechtswissenschaft auf einer Universität studiret hadeu, sie 
müssen aber doch der Rechte dergestalt kundig sein, daß sie eine allgemeine Kennt-

tNannkopff AUg. Gerichtsordnung. IV. 21 
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niß der gesetzlichen Vorschriften/ besonders derjenigen, die sich auf das Kriminal-
recht beziehen, besitzen, und ein gerichtliches Protokoll aufzunehmen verstehen. 

Hierauf ist die vorzunehmende Prüfling zu richten, und bei der Anstellung 
nicht allein auf die Unbefcholtenhcit des Rufs des Kandidaten, sondern auä, darauf 
Rücksicht zu nehmen, daß sie nickt etwa mit dem Richter in einem dem Ansehn des 
Gerichts zuwider laufenden Verhältnisse gemeiner Dienstleistungen stehen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 8. S . 43) 

ß) R e s e r i p t vom 12. Januar 1821 und 30. Juni 1834, betreffend die Qualifikation der 
Protokollfüdrer in Civilsachen. 

Der Iustizminister genehmigt die im Berichte des König!. Ober-Landesgerichts 
vom 14. Dezember v. I . ausgefühlte, und nach dem Berichte des König!. Stam* 
mergerichts vom 23. November auch bei diesem Gerichtshöfe angenommene Mei-
innig, daß die Qualifikation eines beim Untergericyte zu den Civilsachen bestellten 
Protokollführers nicht von der Prüfung und Bestätigung durch das Dbergcricht ab« 
häugig ist. Es ist aber zweckmäßig, daß das König!. Obcr-Landesgerichl zur bessern 
Kontrolle der Uluerrichtcr die Einrichtung getroffen hat, da$ jeder Unterricht« die 
von ihm zu gebrauchenden Protokollführer zur Genehmiguug anzeigen muß. und ist 
diese Einrichtung beizubehalten. Dagegen ist das König!. Ober-itandesgericht in 
feinen Anforderungen an die Klaffe der Subalternen zu streng, wenn es den von 
N. adhibirten Protokollführer N. wegen unzureichender Ausbildung für unfähig er« 
achtet, das Geschäft eines Protokollführers >u verwalten. Die eingereichten hierbei 
zurück erfolgeuden Verhandlungen, feine Prüfung betreffend, ergeben: daß derselbe 
einen vollständigen 'nnd richtigen Begriff von den Pflichten eines Protokollführers 
hat, daß er cm Protokoll selbst zu schreiben versteht, und allgemeine Kenntnisse 
von Rechtsverhältnissen hat. Mehr läßt sich billig von Subjekten dieser Art nickt 
fordern, und es kann daher dem N. nicht zum Vorwurf gereichen, daß er den R, 
zur Führung der Protokolle in Civilsachen adhibirt hat. Der Iustizministcr über-
läßt es dem Königlichen OberLandesgericht/ hiernach den N. zu bescheiden, und die 
an denselben erlassenen Verfügungen zu modifiziren. 

Berlin, den 12. Januar 1821. 
(r. K. Ihrb. Bd. 16. S . 248.) 

Auf die Anfrage vom IN d. M. 
die Qualifikation der Civil-Protokollfährer bei Patrimonial-Gerichten betreff 
send, 

wird dem König!. Ober-Laudesgericht Nachstehendes eröffnet. 
Zuvörderst ist die in dem Berichte vorausgeschickte Bemerkung: 

daß die Gesetze mit den Worten „Aktuarius" und „vereideter Protokollfüh
rer" überall ein und dasselbe Subjekt bezeichnen, 

nicht ganz richtig. Ein Aktuarius ist mehr als ein vereideter Protokollführer, wie 
das Kollegium aus dem abschriftlich beigehenden Rescript (Anl.) an das Kcnigl. 
OberLandesgericht zu Naumburg vom 17. Februar v. I . ersehen wird. 

Der Aktuarius kann in gewissen Fällen («fr. §. 15. Tit. 2. Thl. 11I. der Allg. 
G. £). und §. 40. der Kriminal-Ordnung) den Richter vertreten, der bloße Proto-
kollfübrer aber nicht. 

Was die Qualifikation der Protokollführer betrifft, die zu solchen VerHand-
lungen in Zivilsachen zugezogen werden sollen, deren Legalität von ihrer Zuzie-
düng abhängig ist, so muß es zwar bei der Bestimmung des Refcripts' vom 12. 
Januar 1821. (Ihrb. Bd. 16. S . 248.) 

daß es bei ihnen der Prüfung und Bestätigung des Obergerichts nicht noth-
wendig bedarf, 

fein Bewenden behalten. Daraus folgt aber weder, 
daß überhaupt eine Prüfung und Bestätigung derselben nicht erforderlich ist, 

noch 
daß die Kcnigl. Untergerichte und Patrimonialgerickte von der Kontrolle 
und Aufsicht des Obergcrichts bei der Annahme von, Protokollführern ganz-
lich befreit sind. 

Eben so wie andere Subalternbeamte, z, B. Reqistratoren, Kanzlisten und Bo-
ten (cfr. §§. 23. 57. 73. Tit. 5. Th. III. der A. G £>.), müssen auch Protokollfüh
rer nicht bloß vereidet, sondern auch über ihre Fähigkeiten geprüft werden, und 
nur Rcchtskandidaten sind hiervon nach dem §. 11. Tit. 8. Th. III. der A. G. O. 
ausgenommen, weil bei ihnen die erforderliche Kenntniß, um als Protokollführer 
gebraucht zu werden, vorauszusetzen ist. Diese Prüfung beschränkt sich aber auf 
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die in dem angeführten Refcripte vom 12. Januar 1821 bemerkten Punkte, und 
bleibt dem Untergencht überlassen, welches den Protokollführer annehmen und be-
fchaftiaen will; dasselbe hat dabei jedenfalls darauf zu sehen, daß der Protokollfüh» 
rer alle Eigenschaften eines vollkommen glaubwürdigen Zeugen be* 
fitzt, mithin auch ein Alter von wenigstens 18 Jahren erreicht hat. 

Die Annahme eines jeden Protokollführers muß ferner das Untergericht, gleich-
viel ob es ein Konigl. oder ein Patrimonialgericht ist, dem Dber.-Landesgericht an-
zeigen, und über die Art, wie feine Qualifikation festgestellt worden ist/ berichten, 
damit das Ober-Landesgericht nicht nur weiß, welche Beamte dieser Art bei den 
Untergerichten überhaupt fungircn, sondern auch kontrollirt, ob sie räch ihrer Per» 
sönlichkeit und Qualifikation den gesetzlichen Erfordernissen genügen, und demze-
maß in jedem einzelnen Falle mit Rücksicht auf den §. 14. Tit. 8. Th. III. der 
81. G. O.. das Nöthige verfügt. 

Hiernach hat daher das König!. Ober - Landesgericht die Uutergerichte seines 
Departements mit Anweisung zu versehen. 

Berlin, den 30. Juni 1834. 

Unter abschriftlicher Mittheilung der Beschwerde des Protokollführers I . zu 
W. vom 16. v, M./ über die Verfügungen des Konigl. Ober-Landesgerichts vom 
17. August und 28. Dezember r. I . seine Anstellung betreffend, wird dem Kollegio 
eröffnet, wie der Iustiiminifter zwar damit euwerstanden ist, daß, wenn der Sup-
plikant eine förmliche Anstellung als Aktuarius des (Verichtsamts mit allen Befug
nissen eines solchen verlangt, er dazu vom Gerichtsherrn prästntirt, und mit einer 
Bestallung, die nicht auf willkürliche Kündigung lauten darf, versehen sein muß. 
Dies ist aber nicht nöthig, wenn er nach seinem eventuellen Antrage nur als Pro« 
tokollführer in Civil- und Kriminalsachen zugezogen werden soll. 

Daß seiner Verpflichtung als Protokollführer in Civilsachen nichts entgegen 
siebt, hat das (Tit.) demselben bereits nachgegeben. Aber auch in Kriminalsachen 
können Protokollführer, die ihre Qualifikation nachgewiesen haben, angenommen 
und verpflichtet werden, ohne gerade als Kriminal-Aktuarien, als Beamte ans Le-
bcnszeit angestellt zu sein. Die Kriminalordnung unterscheidet im §. 38. und 40. 
zwischen Kriminal - Aktuarien und geprüften und vereideten Protokollführern; zu 
letztern werden auch bei Konigl. Gerichten öfter auf Kündigung stehende Kanzli-
sten angenommen; es ist also kein Hinderniß vorhanden, in gleicher Art bei Patri-
monialgerichlen zu verfabren. 

Es bedarf nur im Allgemeinen der Genehmigung des Gerichtsherrn, daß der 
Bittsteller als Protokollführer bei dem Patrimonialgericht zu W. zugezogen und 
angenommen werde, und sobald diese beigebracht ist, hat hiernach das Kollegium, 
da'die Prüfung erfolgt ist, seine Verpflichtung auch als Kriminal -Protokollführer 
zu veranlassen. 

Berlin, den 17. Februar 1833. 
(v. K. Ihrd. Bd. 43. S . 559.) 

y) R e g c r i p t vom 26. März 1819, betreffend die Zulassung eines Minderjährisen zum 
Pr«tck«llfühl«amte. 

Aus dem Bericht des Konigl. Kammergerichts vom I». d. M ist das bei dem 
Kollegio darüber entstandene Bedenken: od der Karl Heinrich N., da er erst 20 
°^ahr alt sei, zum Protokollführer verpflichtet werden könne, ersehen worden. Drn 
steferenten wird darauf zum Bescheid eröffnet, daß, da der N. das Alter erreicht 
hat. einen Eid ableisten zu können, und er nach dem A. L. R. Th. II Tit. is. 
H. 810. in Angelegenheiten, die fein Amt betreffen, als volljährig anzusehen ist, 
derselbe auch schon vor erlangter Volljährigkeit als Protokollführer verpflichtet wer
den kann. 

(v. K. Ihrb. Bd 13. S . 282.) 

ö) R e s k r i p t vom 26. Juni 1835, nebst Anlage, betreffend die Prüfung und Qualiflka« 
tion zum Subalterndienst. 

Dem Präsidium des König!. Ober. Landesgericht wird auf den Bericht vom 
16. d. M. hierdurch eröffnet, daß der Iustizminister gegen die von dem Ober-Lau. 
desgerichtsrath Baumeister aufgestellten Grundsätze, nach welchen bei Prüfung der 
Qualifikation zum Subalternendienst zu verfahren ist, nichts zu erinnern findet. 

Berlin, den 2b. Juni 1835. 
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Es fehlt cm eimr bestimmten Begränzlmg t>er Erfordernisse, welcke die Qua-
lifikation eines Aftuarii erster Klasse, eines Aktuarii zweiter Klaffe und eines bitt 
ßen Protokollfilkrcrs für Civil- und Kriminalsachen bedingt; daher wird, zumal 
die Ausb'ldnnq nicht selten in rersckiedcntn Geschäftsbranchen verschieden ist, bei 
der Prüfuna oft zweifelhaft, zu welcher Kategorie der Kandidat zu rechneu ist. 

Das Rescrivt vom l. Mär; 1819 (Ihrb. Bd. 13. S . 22.) bezeichnet zwar die-
jenigen Kenntnisse nnd Fähigkeit««, welche für einen die Stelle des erpedirendcn 
^ccretairs versehenden Aktuar erheischt werden, und fugt Hinz«, daß die zwei ten 
Aktuarien, welche der Regel nach nnr das Amt eines Re^istrators oder Protokoll-
ftibrers verwalten sotten, mit einer solchen Prüfung zu verschonen srnd, und nur 
diejeniaen, welche als Protokollführer verpflichtet werden, nach §. 38. der Krimi, 
nalordnung und nach Vorschrift des Reftriptes vom 23. Mai 181G (Ihrb, Bd. 8. 
S . 43.) geprüft sein müssen. 

Allein ein sicherer Unterschied zwischen Aktuarien erster und zweiter Klasse und 
Protokollführern läßt sich hieraus dennoch nicht entnehmen; weil 

1) manche Stellen, namentlich bei kleinern Untergerichlen, zwar nicht die volle 
Ausbildung zum erpedirenden Secretair, aber doch mebr Qualifikation er-
fordern dürften, als « u bloßer Registraturbeamler oder Protokollführer 
braucht, 

2) die Qualifikation im Rechnung«« und Kassenwefen in jenem Rescripte aar 
nicht erwähnt ist, selbige aber bei den Aktuaiienstelleu kleiner Untergerichte 
bäufig erfordert wird, 

3) überhaupt nach §. l . des Cirkular, Rescripts vom 7. Januar 1828 (Ihrb. 
Bd. 3l. S. 10I.) jeder anzustellende Beamte ohne Auönahme geprüft fein 
muß, daher gegenwärtig die zweiten Aktuarien fich ebenfalls einer Prüfung 
Jii unterziehen haben. 

Desgleichen scheint meines unmaaßgeblichen Dafürhaltens das Rescrivt vom 30. 
J u n i 1834 (Ihrb. Bd. *3. S . 559.) den Umfang der Qualifikation und ihre Ver< 
schiedeuheit bei Aktuarien und Protokollführern nicht bestimmt festzustellen. 

Nach dem Verfahren, was rückfichtlich der Prüfung der Subaltenwearaten 
beim hiesigen Ober-Landesgericht zeither beobachtet worden ist, erlaube ich mir, fol-
gende Grundsätze in Vorschlag zu bringen, nach welchen der Grad der Qualifika-
tion und Ausbildung abgemessen, und das Resultat der Prüfungen in ein bestimm-
tes Zeugniß zusammengefaßt werden könnte. 

l. A k t u a r i e n erster Klasse müssen nicht nur in allen denjenigen Gegen-
ständen, welche das Rescript vom 1. März 1819 (Ihrb. Bd. 13. S . 22.) bezeich-
net, hinreichend bewandert und z« den dort erwähnten Funktionen befähigt sein, 

d. i. sie sollen eine allgemeine Kenntniß oes Rechts und des Prozesses de-
sitzen, so wie diese aus dem A. L. R. und der A> G. O. zu erlangen ist, 
besonders mit der Theorie der Verträge, den Erfordernissen zur Gültigkeit 
derselben in Ansehung der Form, dem Erbrechte, dem Vocmundschastswesen 
und der Hppothekenordnung, mit dem Registratur und Kanzlei - Reglement 
und der Depofitaleiurichtung bekannt sein, ein gerichtliches Protokoll aufneh-
mtxt, einen einfachen Kontrakt niederschreiben können, die Expeditionen und 
kleine Instruktionen zu übernehmen vermögen, 

sondern auch so viel Kenntnisse im gerichtlichen Salarienkassen- und Kalkulatur-
wesen incl. des Sporte!- und Stempelwesens an den Tag legen, daß sie zur selbst-
ständigen Verwaltung einer Königl. Salarienkasse und zu dem Amte eines Kalk«* 
lators für geeignet angesehen werden können. Auch versteht sich von selbst, daß sie 
mit der Kriminalordnung und den einschlagenden gesetzlichen Vorschriften bekannt 
sein müssen. 

ll. Entsprechen sie zwar den übrigen Erfordernissen, zeigen aber nicht hinrei-
chende Kenntnisse für das Kassen., Sporte!- uud Stempelwesen, so wie für das 
Kalkulaturfach, fo wird ihnen das Zeugniß der Qualifikation für einen Aktuarius 
erster Klasse mit der Beschränkung ertheilt, 

daß sie für die gedachten Geschäftsbranchen oder für welche derselben noch 
nicht die gehölige Ausbildung erlangt haben. 

IM. Die Prüfuug eines Aktuarius zweiter Klaffe wird auf dieselben 
Gegenstände, welche »üb i. benannt sind incl. der einem Kriminal-Aktuarius nöthi-
gen Kenntnisse gerichtet: theils geringere allgemeine Vorbildung, theils Lückenhaft 
ligkeit des Wissens und der Gefchaflsgewandtheit in einzelnen Geschäftszweigen be« 
gründet aber nur die Qualifikation eines Aktuar» zweiter Klasse, von welchem je
doch stets so viel verlangt wird, daß er die Geschäfte des Subalterndiensies bei ei« 
nem nicht formirleu Ullttrgericht selbständig zu verwalten im Stande sein muß. 
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Fehlen ihm die hierzu erforderliche Kenntnisse beim Kassen- und Rechnungs-

wefcn oder in einer andern einzelnen Brauche.: so wird die Beschränkung im 
PrühlngszeuWliß ausgedrückt. 

IV. Äaan der Kandidat wegen des geringe» Grades feiner theoretischen und 
praktischen Geschästöerfahreuhcit auch für den selbftsta'ndigen SiiMternbieint bei 
einem Untergcrickt zweiter Klasse nicht fähig geachtet werden, zeigt er aber doch ei-
ncn richtigen Begriff von den Pflichten eines Prcto^oHfichrers, versteht er ein Pro-
tokoll selbst zu schreiben, hat er allgemeine Kenntnisse von Rechtsverhältnissen und 
so viel Fertigkeit im Rechnen, daß er eine Rechnung'» «ricnlo revidiren sann» 

Rescrift 00» I2S Fanmir 1821.. Ihrb Bd. 16 S . 248. 
Circuwr vom 7. Januar 1828. §. 2. ilj»«L Bd. 31. S . 16JL 
Cir̂ cular vom 4. Iaiuiar 1828., 

so erhalt er das Zeugniß der Qualifikation für einen Pro tokol l führer , welches 
sich dann, auch auf" die criminalia. erstreckt, wenn zureichende Bekanntschaft mit der 
Kriminalordnung und den auf das Verfahren bezüglichen Vorschriften des- Krimi-
nalrechts vorzufinden ist. 

Breslau, den 12. Juni 1823. 
(v. K. Ihrb. Bd. 45. S., 477.> 

*) l i e s c r i p t vom 2» ©epternde« 1832> betreffend die Qualifikation und Prüfung ter 
Kassen̂ endanlen. 

Wegen Wicderbtfetznng der erledigten Rendautenstelle bei de« Land- und Stadt-
Gerichte in Vreden hat das König!. Öber-Laudesgcricht noch besonders zu berichten, 
u»d wird Demselben dabei Folgendes bemerklich gemacht: 

1) Bewerber um Rendantcnstellen bei Gerichten müssen nothwendig längere 
Z«it inl. gerichtlichen Kasseimesen praktisch, gearbeitet haben, ehe sie zu sol< 
che» Stellen in Vorschlag, gebracht werden können. Das bloße theoretische 
Eramen genügt nicht, und die Kenntniß vom Rechnungswesen überhaupt ist 
nicht ausreichlnd für dir selbstständig« Verwaltung der Kasse eines Gerichts, 
wobei es auf eine genaue Kenntniß des gerichtlichen SporteJwefens und des 
Geschäftsganges ankommt. 

2} Die Beilagen des Berichts ergeben, daß das Königs. Ober-Landtsgericht die 
Prüfung derjenigen, welche eine Anstellung als Kassenbeamte wünschen, aus-
schließlich durch ein Mitglied des Kollcgii vornehmen läßt. Eine solche PrtM 
sung entspricht aber dem Zweck nur theilwei/e, wenn nicht als Examinator 
zugleich Jemand zugezogen wird, der entweder eine Kasse verwaltet hat, oder 
den seine" praktischen Arbeiten mit dem DetaU einer solchen Kaffenverwaltung 
genau bekannt machen. 

Ein bewährter Rendant oder Kalkulator muß. daher, neben einem Mit-
gliede des Kollegii mit der Prüfung des Kandidaten zur Rendantenstelle 
beauftragt werden. 

Hiernach hat das Kcnigk. Ober-Landesgericht sich künftig zu achten, auch die 
hier aufgetretenen Bewerber zu bescheiden, 

(v. K. Ih lb . Bd. 42. S . 149.) 

7) a. C O . vom ir. Februar 1832 und 15. April 1837, betr. die Rcgussrung des Ca«, 
tionSwefens der Beamten. 

D a es bisher an allgemeinen und bestimmten Vorschriften über die 
Hohe der von den Kassen- und Magazin - Beamten zu bestellenden Dienst« 
Cautionen, und über die Art, in welcher diese Sicherheit zu leisten, erman-
gelt: so will Ich Ihren , in dem Berichte vom 25. v. M . enthaltenen An, 
trägen gemäß, hierüber Folgendes festsetzen: 

1) Die Cautionen der Beamten, welche eine Staatskasse oder ein 
Magazin zu verwalten, oder auch bloß Einnahme von Geld, oder von Ma-
terialien dem Staate angehörig, zu besorgen haben, sollen fortan in folgen-
den Beträgen bestellt werden: 

2. von einem Rendanten einer General- oder einer Regiernngs-
Hauptkasse, desgleichen einem Hypotheken - Bewahrcr in den i'atu 
destheilen des Rheinischen Nechtosystems, mit 6000 Rthlr.; 

b . von einem Rendanten einer Provinzialstcuer-, Obcr-Laudesgcrichts-
Sportel- und Sa lg r i«^ , Ober-Berg>,nus-Hauplzolle oder Haupt-
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Steueramts- und Kreissteuerkasse, einer Domainen-Rentei- oder 
Forstkasse, oder eines größeren Magazins, imgleichen von einem 
Vorsteher eines bedeutenden Postamts, mit 3000 Rthlr., jedoch 
nur in so fern, als das jährliche Diensi'Einkommen des Beamten 
900 Rthlr. erreicht oder übersteigt; 

c. von einem Rendanten einer der eben genannten und allen anderen 
Kassen und Magazinen, imgleichen von dem Vorsteher eines Post-
amts, dessen jährliches Diensteinkommen die Summe von 900 
Rthlr. nicht erreicht, mit dem Betrage eines zweijährigen Dienst-
einkommens mit der Maaßgabe, daß die Kaution ein Zwölftheil 
der gewöhnlichen einjährigen Einnahme der Kasse nicht überstei« 
gen soll; 

d. von einem Ober - Buchhalter bei einer Central- und Regierungs-
Hauptkasse, als Stellvertreter des Rendanten, und für Kassen-
Kontrolleurs, Kassirer und andere Beamten, welche nächst dem 
Rendanten an dem Geldempfang oder an der Verwaltung von 
Magazin-Vörräthen unmittelbar Theil zu nehmen haben, mit dem 
Betrage eines einjährigen Diensieinkommens; 

e. von solchen Subaltern- und Unterbedienten, insbesondere der Iu» 
stiz- und Postverwaltung, welchen ihrer dienstlichen Stellung nach 
die Einforderuug oder der Transport von Geld oder geldwerther 
Gegenstände obliegt, mit dem Betrage eines halbjährigen Dienst-
einkommens: 

f. in den unter c. d. e. bezeichneten Fällen werden die Kautionen 
nach Abstufungen von 25 Rthlr., durch die vorgesetzten Behörden 
für die Dauer des Dienstverhältnisses eines jeden Inhabers der 
Stelle festgesetzt; 

8« von einem Beamten, welcher mehrere Fnnctionen vereinigt, wofür 
derselbe kantionspflichtig ist, wird die Kaution nur einmal nach 
feinem Gesammteinkommen der vereinten Stellen geleistet. Sind 
dabei Stellen verbunden, wofür Kautionssätze nach verschiedenen 
Maaßstaben (e. d. e.) normirt sind; so muß die Kaulion nach dem 
höchsten Satze festgestellt werden. 

2) Jede Amtskaution muß fortan baar in Silbergeld erlegt werden, 
bevor die Einführung des Angestellten in das ihm zugedachte Amt statt sin« 
den kann. 

2) Kein zur Kautionsbestellung nach obigen Bestimmungen verpflichte-
ter Beamte soll von der baaren Einzahlung der Kaution befreit sein. 

4) Die sämmtlichen Kautionen werden zur General-Staatskasse einge-
zahlt, welche dem Kautionsbesteller darüber eine mit fortlaufender Nummer 
versehene, und von dem Kassen-Kurator visirte Empfangsbescheinigung er-
theilt. Geschieht die Zahlung der Kaution an eine untergeordnete Kasse, 
so hat diese eine Interimsquittung zu ertheilen, und die Beförderung des 
Geldes an die General-Staatskasse und den Empfangschein zu besorgen. 

5) Das Kautious'Kapital soll dem Beamten mit Vier vom Hundert 
verzinset werden, und ein jeder Kautionsbesteller ist ermächtigt, den Betrag 
der halbjährigen Zinsen mit Ende des Monats Juni und Dczembek aus 
der vou ihm verwalteten Kasse, sofern letztere Ueberschüsse abzuliefern hat, 
zu entnehmen, und die Quittung als baareö Geld einzurechnen. I n den 
Fällen, wo die Zinsen-Erhcbung auf diese Weise nickt statt finden kann, er« 
folgt dieselbe in den eben gedachten Terminen bet derjenigen Kasse, aus 
welcher der Beamte fein Gehalt zu erheben hat. 

0) Der Betrag der Kautions-Kapitale wird demnächst bei der Haupt-
Verwaltung der Staatsschulden als ein besonderes Depositum verwaltet. 

7) Sobald das Diensiverhaltniß, für welches eine Kaution bestellt wor« 
den, aufgehört, und aus der Amtsführung nichts mehr zu vertreten ist, 
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wird gegen Auslieferung des quittirten Empfangsscheins die baare Zurück-
zahlung der Kaution geleistet. 

8) Den gegenwärtig fchon̂  angestellten Kassen- nnd Magazin- und an-
dern Beamten, wtlche durch Staats- oder andere Schuldscheine und Ver-
schreibungen oder Verpfändungen von Immobilien ihre Amtskautiou gelei-
stet haben, bleibt freigestellt, es dabei unverändert z» belassen, oder inner-
halb sechs Wochen, vom Tage der Bekanntmachung dieses Befehls ab, sich 
zu erkläre», daß ste die bisherige Kaution zurücknehmen, und statt deren die 
Sicherheit in baarem Gelde nach den jetzt ertheilten Vorschriften bestellen 
wollen. Erfolgt diese Erklärung nicht, dann gehen die als Kaution einge-
legten Schuld-Dokumente, mit Ausnahme jedoch der Hypotheken-Verschrei-
bungen auf Grundstücke, in das Eigenthum des Staats über, die darin ver-
schricbenen Summen werden dem Kautionsbesieller nach der Bestimmung 
zu 5 verzinset, nnd es bleibt dem Staate vorbehalten, wenn künftig die 
Kautions-Verbindlichkeit aufhört, entweder den Betrag der Kaution voll 
nach dem 3!ennwerthe der Obligation in baarem Gelde zurückzuzahlen, oder 
dafür eine Schuldverschreibung gleicher Art und zu demselben Betrage, als 
womit die Kaution bestellt worden, zurückzugeben. 

Die bisher dnrch Eintragung auf Grundstücke oder̂ durch Hinterlegung 
hypothekarischer Aktivfordernngen bestellten Kautionen, bleiben unverändert, 
und der Kautionsbesteller muß stch auch die Zinsen, welche davon zu erhe-
den sind, selbst nach wie vor einziehen. 

Sie, der Finanzminister, haben die Bekanntmachung und Ausführung 
dieser Bestimmungen zu bewerkstelligen, wozu jedes Miuisterium und jede 
Behörde, so weit es deren Geschäftskreis betrifft, mitzuwirken hat. 

Berlin, den 11. Februar 1832. 
(G. S . S . 61.) 

Zur Ergänzung der durch Meine Ordre vom 11. Februar 1832 (Ge-
fetzsammlung S . 61—63.) wegen Regulirung des Kautionswesens für die 
Staatskassen- und Magazin- :c. Beamten getroffenen Bestimmungen setze 
Ich auf den Antrag des Staatsministerii fest: 

1) Die von dem Beamten bestellte Kantion haftet 
2. für die Erfüllung der Pflichten, welche demselben, vermöge der 

ihm zur Zeit der Kautionsbestelluug, so wie später übertragenen 
Amtsgeschäfte obliegen; 

b. für alle von ihm aus seiner Amtsführung zu vertretende Schäden 
und Mängel an Kapital und Zinsen, so wie an gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten der Ermittelung des Defekts und der et-
wanigen Stellvertretung des Beamten, soweit solche aus dessen zu-
rückbehaltenem Gehalte nicht gedeckt werden. 

2) Cefsionen, Verpfändungen und Arrestschläge der Amlskautionen sind 
nicht der General-Staatskasse, sondern der vorgesetzten Dienstbehörde des 
Kautionsstellers auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise bekannt zu machen, 
und hat dieselbe nach Auflösung des Dienstverhältnisses, für welches die 
Kaution bestellt worden ist, sowohl, ob und was aus der Amtsführung noch 
zu vertreten, als wer zur Empfangnahme des Kautions-Kapitals legitimus 
ist, zu bescheinigen. 

3) I m Falle des Verlustes der von der General-Staatskasse über ein« 
gezahlte Amtskautionen ausgestellten Empfangscheine bedarf es in der Re-
gel der gerichtlichen Amortisation nicht, sondern es genügt der Mortifika« 
tionsfchein des Kautionsstellers oder sonst legitimirten letzten InHaders des 
Empfangsscheins; die Dienstbehörde hat aber unter den in der Verord« 
nung vom 9. Dezember 1809, §. 6. angeführten Umständen und sonst nach 
ihrem Ermessen die Vefugniß, eine gerichtliche Amortisation des fraglichen 
Dokuments zu fordern. 



328 A. G. ct. Dritter Theil. Fünfter Titel. §. 1. 

Diese $SRänz Ordre ist durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kennt-
niß zu bringen. 

Berlin, den 13. April 1837. 
(G . S . 1837. S . 73.) 

b. R e s c r l p t vom 12. März 1832, betreffend die Einrichtung der Geldkautionen der 
Beamten. 

Das Köniql. Ober - Landesgericht wird aus der Gesetzsammlung die von des 
Königs Majestät durch Allerhöchsten Befehl vom U. Februar 0. I . erlassenen Vor. 
fchnften über die Kautiousbestellungen der bei Staatskassen und Magazinen äuge-
stellten Beamten ersehen haben. Tiefen Vorschriften gemäß sind: 

1) Die sämmtlichen, dem Königlichen Ober-Landesgerichte untergeordneten Be< 
amten, welche Amtstaulionen bestellt haben, also auch die Dcposital-Rendan-
Jen, zu der im §. 8. der Allerhöchsten Kabinetsordre vorgeschriebenen Erkla-
rung über die Belassung der schon bestellten, oder über die Bestellung neuer 
Kautionen in baarem Gelde, aufzufordern, nud es ist nach Ablauf der be-
stimmten stchswocheutlichen Frist eine vollständige, systematisch nach den ver-
schiedenen Kassen geordnete Nachweisung über das Kautionsverhältniß sammt« 
lichcr zur Sicherheitsleistung verpftichteteu Beamten nach dem sab A. beige« 
fügten Schema, aufzustellen. 

2) Auf den Grund dieser allgemeinen Rachweisung sind nach dem Schema B. 
spezielle Verzeichnisse derjenigen älteren Kautionen anzulegen, hinsichts wel-
cher die eingelegten Schulddokumeute, nach den Vorschriften des schon gc-
dachten §. 8. der Allerhöchsten Kabinetsorder, in das Eigenthum des Staats 
übergehen, imgleichen nach dem Schema C. von den Kautionen, deren fo> 
fortige Umwandlung in baare Geldkautionen begehrt wird. 

3) Die vorerwähnten Verzeichnisse sind spätestens bis zur Mitte des Monats 
Iunius d. I . hierher einzureichen. 

4) Ueber die Kautionen des Schema B. sind die Kautions-Dokumeute, fo weit 
sie nicht bereits bei den Dbergerichtstassen beruhen, imgleichen die Zinscou-
pons (wenn solche zur Erleichterung der Zinserhebung den Kautionspfiichti-
gen zurückgegeben fein sollten), einzufordern und von den Obergerichtskaffen 
mit Spezial-Vtachweisungen für jeden einzelnen Kautions-Empfänger nach 
Anleitung des Sckema B. an die Königl. General-Staatskasse unter porto« 
freier Rubrik einzusenden, wobei es nicht erforderlich ist, daß Behufs dieser 
Einsendung die vollständige Einziehung aller abzuliefernden Dokumente ab-
gewartet werde, sondern auch Partialsendungen, je nachdem die Erllärungen 
der Kaffenbeamten eingehen, zulässig sind. Doch können hierbei die auf den 
nächsten Juli-Zinstermin oder früher fälligen Zinscoupons Zurückgehalten, 
und noch in bisheriger Art realisirt werden. — Ueber die zur Königl. Gene-
ral-Staatskasse eingesendeten Dokumente ist gleichzeitig mit jeder Sendung 
dem Königl. Finanzministerium Anzeige zu erstatten. 

5) Ebenmäßig können die Anträge auf Verwandlung der schon bestellten in 
Geldkautionen, im Einzelnen verfolgt, und die Kautionsbeträge hierher zur 
Königlichen General-StaatSkasse eingesendet, auch bei der Geldeinzahlung die 
bisher niedergelegten Dokumente zurückgegeben werden. 

Wie mit der Zinsenzahlung an die Kautionsleister und mit der Zinsverrechnung zu 
verfahren ist, darüber werden dem Königl. Ober-Landesgerichte noch Bestimmungen 
zugehen. 

Bon dieser Circnlar.Versügung und ihren Anlagen erfolgen hierbei acht Erem-
plare zum Gebrauche im Kollegium. 

(v. K. Ihrb. Bd. 39. S . 431.) 

c. R e s e r l p t vom 20. April 1822 nebst Anlage, betreffend die Zinsenzahlung von dm 
Kautionen der Beamten. 

Der Herr Finanzminister hat zur Ausführung der Bestimmungen wegen der 
Verzinsung der nach der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 11, Februar c. zur Ge
neral-Staatskasse einzuziehenden Kautionen angeordnet, daß die Regierungen einen 
Etat von allen zu zahlenden Zinsen aufstellen, und mit den Behörden die nöthigen 
Vereinigungen über die Zinszahlungen treffen sollen. 

Das Königl. Dber-Landesgericht wird daher angewiesen, da die Regierungen 
bis Ende Iunius diese Etats einzureichen haben, der betreffenden Regierung die 
hierzu nöthigen Materialien, in einem Etgts'Entwurf zusammengestellt, schleunigst 
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mitzutheilen, und zur Aufstellung des Etats sich des beifolgenden Formulars zu 
bedienen. 

Der Termin/ von wo ab die Zinsen zu zahlen sind, wird in den von der Ge-
neral-Staatskasse auszustellenden Kautions-, Empfangs- und Pfandscheinen ausge, 
drückt, und es müssen daher aus diesen Scheinen vor deren Aushändigung an die 
Kautionairs die nöthigen Notizen zu Anlegung des Zinsenetats gesammelt werden. 
Es kann daher die diesfallsige Rubrik im Etat zur Ausfüllung für die Regierung 
offen bleiben, in so fern bei der Aufstellung des Etats die dazu nöthigen Nachrich« 
ten ermanaeln. 

Die Zinsen werden halbjährlich, am 30. Jun i und 31. Dezember, gegen stem-
pelfreie Q'ittungen gezahlt. 

Das Königl. Dber-Landesgericht hat daher schleunigst die Materialien zum Etat 
zu sammeln und der Regierung mitzutheilen, und es zu reguliren, daß die Zah
lung der Zinsen nach dem Etat durch die Salarienkasse des Kollegii oder die Haupt-
Untcrgerichts-Salarienkasse, oder wie es sonst am leichtesten ist, erfolge, und der 
Betrag der Zinsen, unter Einsendung einer mit den Spezial-Quittungen belegten 
Liquidation, halbjährlich von der Regierungs-Hauptkasse eingezogen werde. 

Von dieser Circular-Verfügung und ihrer Anlage erfolgen hierbei drei Exem-
plare zum Gebrauch im Kollegio und Exemplare für die Untergerichte. 

Berlin, den 20. April 1832. 
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«l. R e s c r i p t vom 29. Juli 1832, betreffend das Verfahren bei Einsendung der Kautio-

wen a» die General-Staatskasse. 

ßw. Exzellenz erwiedere ich auf das geehrte Schreiben vom Iftten d. M . ganz 
erzeblnst, daß die Bestimmung, wonach über die zur General-Staatskasse eingesen-
deten Kautions - Dokumente gkeichzeitia mit jeder Sendung dem Finanzministeria 
Anzeige zu erstatten ist, sich nur auf die älteren Kautionen bezieht, hinsichts wel« 
eher die eingelegten Schuldverschreibungen in das Eigenthum des Staats l'iberge< 
hen, oder an deren Stelle die Kaution baar bezahlt wird. 

Die Einsendung der Kautionen von den seit dem Erscheinen der Allerhöchsten 
BestimmuNgen vom 11. Februar c. neu angestellten oder beförderten Beamten, 
braucht also nicht hierher angezeigt zu weiden, bei der Ablieferung an die General-
Staatskasse ist aber eine Deklaration in der bisherigen Form beizufügen. 

Die Verzinsung der letzgedachten Kautionen erfolgt iibrigens von dem Tage 
ab. wo solche bei den Gerichten eingezahlt sind uud werden die Zinsen gleich denen 
von den älteren Kautionen durch die Regierungen den Gerichtsbehörden vergütigt 
werden. 

(». K. Ihrb . Bd. 40* S . 192.) 

e. R e s c r i j » * vom 15. April 1833, nebst Anlage», betreffend die Einza^nng, Z«rü<lzah. 
lu»g und den Zinsetat der Amtskautionen. 

Dem Konigl. Dber-Landesgerichte wird die von Seiten des Herrn Finanzmi-
nisters ic wegen künftiger Behandlung des Kauliouswefens der Beamten, unter« 
22. März c. an sämmtlich« Königl. Regierungen erlassene Circular-Bcrfügung nebst 
Anlage hierbei abschriftlich mitgetheilt» um daraus zu eutnehlucn, welche Bestimm 
mungen in Ansehung 

a) der Einzahlung der Kautionen, 
b) der Zurückzahlung derselben. 
c) der Zinsetats für die Kantionen, 

erlassen sind. Das Kollegium wird angewiesen, die Zu« und Abgangs-Nachweisun« 
gen von den Zinsen der Kautions-Kapitalien pro 1832 und 1833, und den Zins-
etat pro 1834, so zeitig der kompetenten Königl. Regierung mitzutheilen, daß diese 
die Zu- und Abgangs-Nachweisungen uud den Zinsetat zur vorbestimmte» Zeit dem 
Herrn Finanzminister einreichen könne. 

Zugleich werden dem Königl. Ober-Landesgericht drei Exemplare dieser Verfüg 
gltug zum Gebrauch im Kollegia hierbei mitgetheilt. 

Berlin, den 15. April 1833. 

A. 
I n Beziehung auf die fernere Behandlung des Kautionswesens der Beamten 

wird der Königl. Regierung noch Folgendes zur Nachachtung bekannt gemacht: 
1) Die neuen, in baarem Gelde einzuzahlenden Kautionen sind durch die Re« 

gierungs-Hauptkassen an die General-Staatstasse unter Angabe des Tauf-
und Familiennamens des Beamten, seines Wohnorts, des Amtsverhältnisses 
wofür die Kaution bestellt wird, und des Datums der geschehenen Einzah, 
lung abzuführen. Die von der Königlichen Regierung nicht reffortirenden 
Behörden können die Kautionen direkt oder durch die Regierungs-Hauptkaf. 
fen an die General-Staatskasse befördern. S ind noch ältere Kautionen ab-
zuliefern, fo müssen solche besonders detlarirt werden, und wenn die Ablie-
ferung zur Vervollständigung einer ältern Kaution erfolgt, so ist die Rum-
wer des über diese Kaution bereits ertheilten Empfangfcheius der General-, 
Staatskasse anzugeben. 

Eine Anzeige an das Finanz-Ministerium von den erfolgten Ablieferun-
gen der Kautionen ist von jetzt au nicht mehr nöthig. 

2) Werden Kautionen erledigt, welche in baarem Gelde erlegt sind, so kann die 

Zurückzahlung des Kapitals nebst den bis zum Zahluugstage verlaufenen 
infen, gegen Zurückgabe des Kautions.Empfangsscheins, unter Beifügung 

einer Bescheinigung der vorgesetzten Dienstbehörde, daß das Dienstverhältniß 
des Kautionairs aufgelöst uud aus solchem von demselben nichts mehr zu 
vertreten ist, uud gegen Quittung des legitimirten Eigenthümers, aus der 
Regierungs - Hauptkasse geleistet uud der Betrag von der General - Staats-
lasse wieder eingezogen werden. Die von der Königl. Regierung nicht res-
sortirenden Behörden tonnen gegen Einsendung gedachter Erfordernisse der-
gleichen erledigte Kautions-Kapitalien nebst Zinsen durch die Regieruugs-
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Hauptkasse oder direkt aus der General - Staatskasse beziehm. Kommen je. 
doch Kautionen zur Erledigung, welche in Staats- oder andern Schuldver-
schreibungen bestellt sind, so muß deren Zurückgewährung jedesmal bei dem 
Finanj-Ministerium in Antrag gebracht werden. 

3) Von den, -gegen die für 1832 und 1833 vollzogenen Kautions - Zinsenetats 
stch ergebenden Veränderungen sind zum 1. Juni und 1. Dezember d. I . , 
nach dem beiliegenden Schema, Zu- und Abgangs - Nachweisungen emzu-
«ichen, welche der Königl. Regiernng Behufs der Rechnungs-Iustifikation 
vollzogen werden zurückgesendet werden. 

Die Behörden, welche nicht von der Konigl. Regierung reffortiren, haben 
derselben die nöthigen Data hierzu rechtzeitig mitzutheilen, und ist dieserhalb 
das Nöthige veranlaßt. 

Ä) W r das Jahr 1834 ist ein vollständiger Kautions-Zinfenetat nach dem Mn-
ster des für 1832 und 1833 vollzogenen Etats aufzustellen und bis zum U 
Oktober d. I . einzureichen. Dagegen ist von 1834 ab die Aufstellung eines 
^ ta t s oder die Einsendung von Zu- und Abgangs-Rachweisungen von Sei-
ttn der König! Regierung nicht weiter erforderlich, weil sich erwarten läßt, 
daß im Laufe dieses Jahres die Regulirnng dieses ältern Kautionswesens 
vollständig beendigt sein wird; und dann der Zu-und Abgang gegen den 
Etat für 1834 beim Finanz-Ministerium verfolgt und die Ausfertigung je«« 
Nachweisungen bier besorgt werden soll. 

Serlin, den 22. März 1833. 
<v. K. Ihrb. Bd. 41. S . 488.) 
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f. R e s k r i p t vom St. Dezember 1832 nebst Anlage, betreffend die Att und Weise der 

Bestellung der Amtitautionen. 

A. 
Nach einer Anzeige des Konigl. Dber-Landesgerichts in Königsberg vom 8ten 

v. M.» hat der bisherige Stempel-Receptor C., in Folge seiner Beförderung zum 
iland- und Stadtgerichts-SalarienkassenRendanten ,n M., seine neue Kaution von 
1650 Rthlr. in der Art berichtigt, daß er die für sein früheres Dienstverhältniß de-
ponirten 300 Rthlr. in Effekten darauf in Anrechnung gebracht, und nur den Mehr-
betrag der neuen Kaution mit 1350 Rthlr. baar eingezahlt hat. 

I m vorliegenden Fall wird es zwar hierbei bewenden können, künftig aber 
wird in solchen Fällen, wo ein Beamter mit Gehaltsverbesserung in eine andere/ 
eine höhere Kaution erfordernde Stelle versetzt wird, die frühere Kaution/ wenn 
solche in Hypotheken - Verschreibungen oder Effekten bestellt war — nach den Be« 
ftimmungcn des §. 8. der Verordnung vom 11. Februar c. zurückgegeben, dagegen 
die neue Kaution ganz in baarem Gelde erlegt werden müssen, wonach Ew. Erzel-
lenz die Gerichtsbehörden gefälligst iustruiren wollen. 

Nur bei bereits baar bestellten Kautionen kann der schon ertheilte Empfangs-
schein der General Staatskasse in Zahlung gegeben werden. 

Berlin, den 20. Dezember 1832. 

B. 
Abschrift dieses Schreibens zu den Jahrbüchern zur Nachricht für sämmtliche 

Justizbehörden. 
Berlin, den 31. Dezember 1*32. 

(v. K. Ihrb. Bd. 4«. S . 440.) 

si R e g e r i g s t vom 30 März 1833 und n. September 1836, betreffend die Berechnung 
der Kautionen bei Gchaltkvelbesserungen. 

I n Vereinigung mit dem Herrn Finanzminister wird dem König!. Ober-Lan-
dcsgcrichte auf den in Betreff der Amtökautionen unterm 17. Jul i v. I . erstatte
ten Bericht hiermit eröffnet: 

1) daß auch solche Beamten, welche bisher keine Dienstkaution zu leisten gehabt 
haben, aber nach der Allerhöchsten Kabinetsvrdre vom 11. Februar v. I . 
Kaution zu leisten rerpflichtet sind, dieselbe bestellen müssen, wenn sie sich in 
Ansehung ihres Diensteinkomm^ns verbessern. 

2) Es ist aber die Verabredung getroffen, daß die Kaulion nur im Verhältniß 
zu der Zulage regulirt wird, und die Höhe der Zulage die Kautionssumme 
bestimmt. 

3) Allgemein ist fessgestellt worden, daß. da die Kaulionen baar nach Abstufun. 
gen von 25 Nlhlr. regulirt werden sollen, derjenige Theil des Diensteintom-
mens eines zur Kaulion rcrpflichleten Beamten, wovon die Kaulion nicht 
12» Rthlr. übersteigt, außer Ansatz gelassen wird, wenn aber die Kaution 
über 12^ Rthlr. betragen würde, 25 Rthlr. voll an Kaution berechnet wer. 
den sollen. 

Hiernach hat das Kollegium in vorkommenden Fällen zu verfahren. 
Berlin, den 30. März 1833. 

(v. K. Ihrb. Bd. 41. S . 236.) 

Des Königs Majestät haben durch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 5. v. M 
zu genehmigen geruht, daß, wenn nach den Bestimmungen der Allerhöchsten Ordre 
vom 11. Februar 1832 (Gesetzsammlung S . 61.) wegen Vermehrung des Dienst-
einkommenS eines Beamten, ohne dessen Beförderung, eine Erhöhung feiner im Ver-
hältniß zu feinem Diensteintommen stehenden Kaution erfolgen muß, die erhaltene 
Zulage zunächst hierzu verwendet werden solle, falls der Beamte den Zuschuß zur 
Kaution auf andere Weise nicht zu beschaffen vermag, und in dem bisherigen Be-
nehmen des Staatsdieners eine Bürgschaft für seine fernere Pflichterfüllung liegt. 
Es ist hiernach fowobl beim Aufrücken eines Beamten in eine höher dotirte, als 
auch bei der Versetzung eines Beamten in eine andere mit höherem Einkommen 
verbundene Stelle gleicher Kategorie zu verfahren, und wenn der Beamte den Zu-
fchuß der Kaution auf andere Weife nicht zu beschaffen vermag, die Genehmigliug 
zur Ergänzung der Kaution auf die oben bezeichnete Weise — und zwar bei Ver-
setzungcn vor der Uebcrweisung des neuen Amts — bei dem Instizmulister nackz«. 
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suchen und in dem deshalb zu erstattenden Berichte zugleich über das dienstliche 
Verhalten, die ökonomischen Verhältnisse und die sittliche Führung des Beamten 
das Erforderliche anzuzeigen. 

Berl in, den 12 September 1836. 
(v. K. Ih rb . Bd. 48. S . 237.) 

li. R e s c r i p i vom 28. fsiai 1832, betreffend die Bestellung der Amtskaution durch einen 
Dritten. 

B. 

Dem Königl. Dber-Appellationsgericht wird auf den Bericht vom 7. d. M., 
betreffend die Bestellung der Amts-Kautionen, 

eröffnet, wie es zwar nach der Allerhöchsten Kabiuelsordre vom II. Februar c. zu
lässig ist, daß auch ein Anderer als der Rendaut dem Staat die Kaution für den 
Rendanten bestelle, allein die Kautionslristung muß in Beziehung auf den Staat 
ganz unbedingt und unwiderruflich sein. Denn die Kaution geht in das Eigenthum 
des Staats über, und wenn sie ein Dritter bestellt, so kann er sich nur das Recht 
auf die Kaution nach Lösung des Kautionsverbaudes und Erledigung aller daraus 
herzuleitenden Ansprüche vorbehalten. Eine Kaution, die auf eine oestimmte Zeit 
oder auf Kündigung geleistet ist, taun gar nicht angenommen werden- Es tann 
zwar der Kautionsleister sich von dem, für den er die Kaution leistet, das Verfpre-
chen ertheilen lassen, die Kaution nach einer bestimmten Frist oder nach Kündigung 
dem Kautionsleister erstatten zu wollen; dies Versprechen darf jedoch den Staat 
nicht verpflichten, es muß vielmehr die einmal geleistete Kaution unverändert 
bleiben. 

(v. K. Ihrb. Bd. 39. S . 438.) 

(Vergl. C O . vom 2. Februar 1815, wonach niemand eine die Hälfte seines Vermögens 
übersteigende Kaution für einen Beamten bestellen soll. G. S. S. 9.) 

i. R e s e r i p t vom 3. Juni 183?, dass es der Aufnahme besonderer Kautionsdolumente 
über die von den Beamten zu bestellende Amtskaution nicht mehr bedarf. 

Nachdem durch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 13. April 1837, zur Ergän-
zung der durch die Ordre vom IJ. Februar 1832 getroffenen Bestimmuug festgesetzt 
worden ist, daß die von den Beamten bestellte Kaution 

1) für die Erfüllung der Pflichten, welche demselben, vermöge der ihm zur Zeit 
der Kaulionsbestellung, so wie später übertrageneu Amtsgeschäfte obliegen, 

2) für alle von ihm aus seiner Amtsführung zu vertretende Schäden und Man-
gel an Kapital und Zinsen, ingleichen für die gerichtlichen und außergericht-
lichen Kosten der Ermittelung des Defekts und der etwanigen Stellvertre, 
wng des Beamten, so weit solche aus dessen zurückbehaltenem Gehalle nicht 
gedeckt werden, 

haften soll, so fällt nunmehr die mittelst der Circular-Verfügung vom 4. April 1834 
(^hrb. Bd. 43. S . 563.) angeordnete Aufnahme besonderer Kautions-Instrumente 
über die von Iustizbcamten zu bestellenden Amtskaulionen künftig weg. 

(v. K. Ihrb. Bd. 49. S . 475.) 

k. R e s w i p t vom 9. April und 18. Juni 1832, betreffend die Höhe der von Deposital« 
rendanten zu bestellenden Kaution. 

Die im Berichte des Königl. Ober - Landesgerichts vom 28. v. M . in Bezug 
genommene Allerhöchste Kabinetsordre vom I I . Februar c , welche die Regulirung 
des Kautionsweftns für die Kassenbeamten betrifft, ist auch auf die Depositalreu-
bauten anwendbar, indeß hat sie in Ansehung der Kautionen, welche schon reaulirt 
sind, nichts ändern wollen, und findet nur bei den neuangestellten Rendanten in 
Ansehung der Höhe der Kautionen Anwendung. Wie viel von der Kaution eines 
Rendanten, der die Deposital^ und Salarientasse des Gerichts zu rerwalten hat, 
als Kaution für jede dieser Kassen zu rechnen sei, muß bei Bestimmung der Höhe 
derselben nach den vorwaltenden Verhältnissen bestimmt werden, und ist nach den 
Kautionsinstrumenten, bei deren Ausnahme dieser "Punkt sorgfältig festzustellen ist, 
zu beurtheilen. Berlin, den 9. Apri l 1832. 

C. 
Dem Königl. Dber-Landesgerichte wird auf die im Berichte vom 5. d. M. ge-

machten Anfragen zum Bescheide: dag bei Bestimmung der Höhe der Kautionen, 
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welche von Deposital-Rendanten zu verlangen, ganz nach Vorschrift der Allerhöch, 
sten Kabinctsordre vom l l . Februar c. verfahren werden muß. 

Wenn der DepofitalRendant über 90« Rthlr. Diensteinkommcn bezieht, muß 
er 3000 Rthlr. Kaution stellen. Erreicht sein Diensteinkommen nicht jene Summe, 
so muß er eine Kaution stellen, welche dem zwciiähriqen Betrage des Dienstein« 
kommens gleich ist. insofern nicht die Kaution ein Zwölftel der gewöhnlichen ein-
jährigen Einnahme übersteigt. Dies Zwölftel muß aber nach dem Durchschnitt der 
Einnahme an baarcn Geldern und Dokumenten von den letzten drei Jahren berech-
net werden, und kann hierbei auf die Bestimmungen des §. 5. Tit. 2. der Deposi-
talordnuug keine Rücksicht genommen werden. 

Bekleidet der Deposttalrendant mehrere Funktionen zugleich, und läßt sich aus 
den Anstellungs-Verfügungen und den Etats nicht entnehmen, wie viel von seinem 
Diensteinkommen auf die Verwaltung der Stelle als Rcndant des Depositorii zu 
rechnen ist; so muß als Regel augenommen werden, daß die Hälfte des fixirten 
Dicnsteinkommens und dasjenige, was von der Besoldung auf die Depositalgebüh-
ren gewiesen worden, das Einkommen des Rendanten bildet, und es ist dieses Ein-
kommen bei Berechnung der Kaution zum Grunde zu legen. 

Berlin, den 18. Juni 1832. 
(v. K. Ihrb. Bd. 39. S . 438.) 

1. R e s k r i p t vom 4. Juni und 16. Juli 1833, betreffend die Kautionsverpflichtung der 
Kassenkontrolleurs und die Höhe der Kaution der Gerichtsboten und Exekutoren. 

Auf den Bericht vom 3. April d. I . , 
betreffend die Anwendung der Allerhöchsten C. O. vom 11. Februar c , we
gen Regulirung des Kautionswesens für die Kassenbeamten, 

wird dem Königl. Dber-Landesgericht eröffnet daß dasselbe über die Frage: ob die 
Salarienkassen-Kontrolleurs tautionspflichtig sind? noch mit Instruktion wird ver-
sehen werden. — Bei Bestimmung der Höhe der von den Boten zu leistenden Kau-
tion kann derjenige Theil ihres Dteusteinkommens, welcher aufMeilengelder gewie-
seu ist. nicht in Anrechnung kommen, und die Kaution der Aktuarien bei den Ge-
richtsämtern, welche die Kassenverwalinngen führen und dafür Tantieme beziehen, 
sind nur nach dem Ertrage dieser Tanlieme abzumessen. Hinsichtlich dieser beiden 
letzteren Punkte hat sich der Zinauzminister mit dem Iustizminister bereits einver-
standen erklärt. 

Berlin, den h. Juni 1832. 
(v. K. Ihrb. Bd. 39. S . 438.) 

Zur Beseitigung mehrerer Zweifel über die Bestimmung der Allerhöchsten Ka-
binetsordre vom ll . Februar c, 

1) wegen der Kauliouspftichligkeit der Kontrolleure bei den Salarien- und 
Sportelkassen der Gerichte, 

2) wegen Feststellung der Höhe der Kautionen der Gerichtsboten und Exe-
tutoren, 

wird in Vereinigung mit dem Herrn Finanzminister hierdurch bestimmt: 
ad 1) daß künftig auch die Kontrolleure der gerichtlichen Salarien- und Spor-

telkassen, wenn sie als solche besonders angestellt werden, und in dieser 
Qualität eine besondere Besoldung beziehen, Kaution zu leisten haben; 
insofern jedoch das Amt eines Kontrolleurs ein Nebengefchäft des Beam-
teu. und dafür keine besondere Remuneration ausgesetzt ist, soll dafür 
keine Kaution gefordert werden; 

ad 2) daß von allen Boten und Erekutoren bei ihrer Anstellung von jetzt ab: 
a) bei Obergerichten und Untergerichten erster Klasse (Gerichtsordnung 

Thl. l. Tit. 25. §. 3.) — 100 Rthlr., 
b) bei Untergerichten zweiter Klaffe — 30 Rthlr. 

als Kaulion zu erfordern sind. 
Hiernach ist d̂ iher für die Zukunft zu verfahren. 

Berlin, den 16. Juli 1832. 
(v. K. Ihrb. Bd. 40. S . 193.) 

m. R e s e r i p t vom 27. August 1832, betreffend die Kautionsfreiheit der Gtrichtsbotm, 
welche nicht zur Einziehung von Kosten und zu Exekutionen gebraucht werden. 

Dem Königl. Dber-Appellationsgerichte wird auf den, über das Immediatge, 
such des Exekutors und Boten R. zu K. um Befreiung von der Kaulion> am 13. 

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 22 



338 A. G. O. Dritter Theil. Fünfter Titel. §. 1. 

d. M. erstatteten Bericht eröffnet, daß, in so fern der:c. N. nicht zur Einziehung 
von Kosten und zu Exekutionen gebraucht, vielmehr nur mit der Aufwartung und 
mit Ilisluuationcn beschäftigt wird, er keine Kaution zu bestellen braucht und von 
dieser dispensirt werden kann. 

Das Kollegium hat hiernach den :c. N . auf das originaler wieder beigefügte 
Gesuch vom 9. Juli c. zu bescheiden. 

(v. K. Ihrb. Bd. 40. S . 195.) 

n. R e s c r i p t vom 17. September 1832 und 21. Februar 1834, betreffend die successive 
Besirlluüg der Kautionen der Gcnchtsbotcn durch Gehaltsabzüge. 

Die Bestimmung der Allerhöchsten Kabinetsordre vom II. Februar d. % 
daß dicicni.en Unterbeamten der Justiz, welche ihrer dienstlichen Stellung 
nach die Einforderungen oder den Transport von Geld oder geldwerther 
Gegenstände zu bewirkn verpflichtet sind, mit dem Betrage eines halbjähri-
gcn Dicnfteinkommcns Kaution zu bestellen baben, 

hat in der Ausführung, obgleich schon durch die Verfügung vom 16. Juli o. festgesetzt 
worden, daß die Kaution nur resp. JOO Rthlr. oder 50 Rthlr. betragen soll, 
Schwierigkeiten gefunden, weil die Bewerber zu solchen Stellen mit dem Invali-
dcn-Versorgungsschein versehen sein müssen. 

I n dieser Beziehung ist unter Allerhöchster Genehmigung S r . Königl. Maje, 
siät zwischen den Ministerien der Finanzen und der Justiz verabredet worden: 

daß den als' Boten anzustellenden Invaliden, weun sie die auf respektive 
100 Rthlr. und 50 Rthlr. normirten Kautionen sofort zu berichtigen außer 
Stande sind, deren successive Abtragung durch Gehaltsabzüge von 25 Rthlr. 
jährlich uachgelasscn werden könne, die Ablieferung der Kautionen an die 
Königl. General - Staatskasse aber in solchen Fällen in Raten von vollen 
25 Rthlr. erfolgen müsse. 

Hiernach bat das Königl. Ober-Landesgericht sich bei Anstellung solcher Unter-
bedienten, welche kauliouspflichtig sind, zu achten. 

Berlin, den 17. September 1832 
(v. K. Ihrb. Bd. 40. S . 194.) 

Ew. Hochwohlgeboren eröffne ich auf den, über das Anstellung« •• Gesuch des 
Unteroffiziers N. erstatteten Bericht vom 8ten d. M., daß es unbedenklich ist, die 
Cirkular-Verfügung vom I?. September 1832 (Ibtb, Bd. 40. S . 194.) wegen Be
richtigung der Kaulionen der Boten durch Gehaltsabzüge, auch auf andere Unter-
beamtc, namentlich auf Exekutoren und Landreiter zur Anwendung zu bringen. 

Berlin, den 2l. Februar 1834. 
(v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 150.) 

o. R e s c r i p t vom l. Oktober 1832, betreffend die von Aktuarien, zu bestellende Amts» 
kaution. 

Das Königl. Ober-Landesgericht wird hierdurch angewiesen, bei den nach der 
Instruktion vom 4. Mai 1820 gebildeten Gerichtsämtern, von jedem der neu an, 
zustellenden Gelichtsakluarien für die Verwaltung der Ealarienkassen, ohne Unter-
schied des Dienstcinlommens, eine Kaution von 100 Rthlr. zu fordern, und von 
deren Erlegung die Einführung in das Amt und Zahlung des Gehalts abhängig 
zu machen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 40. S . 445.) 

p. R e s e r i p t vom 10. Februar 1834, betreffend die von Kriminal ° Aktuarien zu besiel» 
lende Amtskaution. 

Auf die Anfrage im Berichte vom 31. Dezember v. I . über die Höhe der, von 
den Knminal-Aktuarien bei Königl. Inquifitoriaten zu bestellenden Amtskautionen, 
wird dem Königl Ober-Landesgericht zum Bescheide ertheilt, daß bereits in einer, 
an das Ober; Appellationsgericht zu Posen am 14. Januar 1833 erlassenen Verfü-
gung festgestellt ist, daß bei den Inauisitoriats-Aktuarien, da die Kassengeschäfte 
nur einen Theil ihrer Dienstfunktionen ausmachen, die Hälfte ihres Diensteinkom-
mens nach Analogie der Bestimmungen im Refcripte vom »8. Juni 1832 iIhrb. 
Bd. 39. S . 439) als das Einkommen zu betrachten ist, welches bei Berechnung 
der Kaution zum Grunde zu legen. 

Das Kollegium hat sich daher in vorkommenden Fällen hiernach ebenfalls zu 
achten. (v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 150.) 
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q. R e S c r i p t vom 25. Juni 1832, betreffend die Kautionsverpflichtung der Auktionatoren. 

Die Bestimmungen der Allerh. C. O. vom 11. Februar c. in Ansehung der Kau-
tioneu beziehen sich auf alle diejenigen, welche von Seiten des Staats bestellt sind 
Gelder zu erheben oder zu verwalten, uud macht es keinen Unterschied, ob diese 
Gelder Privatpersonen oder dem Staate zustehen. 

Es müssen daher auch die von den Auktionatoren bestellten Kautionen dem 
Königl. Finanzmiuisterio ausgehändigt werden. 

I n Ansehung der Höhe der Kautionen der Auktionatoren sind die Sätze, welche 
das Königl. Dber-Landesgericht nach dem Bericht vom II. Mai«. bisber festgestellt 
hat, beizubehalten, da es in der Allerhöchsten Kadinetsordre vom II. Februar c. 
an einem Maaßstabe für die Höhe derselben fehlt/ und anzunehmen ist, daß die 
Kautionen, welche bisher gefordert wurden, nicht niedriger sein werden, als sie bei 
analogischer Anwendung der Bestimmungen der Allerhöchsten Ordre zu leisten sein 
würden, und es hier hauptsäcklich auf das Interesse von Privatpersonen ankommt. 

(v. K Ihrb. Bd. 39. S . 438,) 

r. R e s c i ' i p t vom 8. Oktober 1832, betreffend die Befreiung der nur zu ihrer Ausbil» 
düng dienenden Beamten von der Kautionsleistung. 

Dem Königl. Ober.Landesgerichte wird auf den Bericht vom 19. v. M . eröss-
net. daß diejenigen, welche nur auf Hoffnung und zu ihrer Ausbildung dienen, und 
daher streng nnter Kontrolle gestellt werden müssen/ keine Amtskautionen zu leisten 
haben. Es bedarf daher keiner Kautionsbestellung von Seiten derjenigen Ind iv i -
duen, die mit Civil.Verforgungsfcheinen versehen, Ansprüche auf Botenbedienungen 
baben, und, ohne Gehalt zu bekommen, Botengeschäfte zu ihrer Uebung uud Vor-
vereitung verrichten. Wenn aber außeretatsmäßige Boten gegen Remuneration 
angenommen werden, und diese zur Einziehung von Gerichtskostcn gebraucht wer-
den sollen, so müssen sie Kaution leisten, und wenn sie nicht volle Kaution sogleich 
aufbringen können, dieselbe, wie andere Boten/ durch Abzüge von ihrer Remune-
ration bis zur Summe von 23 Rthlr. jährlich leisten. Wenn diese Hülfsboten län-
ger als ein Jahr fungiren, muß ihre Kaution, wie die der übrigen Beamten, dem 
Königl. Finanzministerium überfandt werden. 

(v. K. Ih rb . Bd. 40. S . 447.) 

8. R e s k r i p t vom l. April 1833, betreffend die Befreiung verschiedener Beamten von 
der Kautionsleistung. 

Das Königl. Staatsministerium hat Folgendes beschlossen: 
1) Gemäß der Allerhöchsten an die Chef-Präsidenten der Bank und Seehand-

lung erlassenen Kabinetsordre vom 23. August v. I sind alle diejenigen äl-
teren Beamten, welche nach den vor der Kabinctsorder vom i l . Februar 
v. I . gegebenen administrativen Vorschriften oder nach der Praxis nicht für 
kautionspflichtig gehalten wurden, von einer nachträglichen Bestellung der 
Kaution frei zu lassen, insofern sie nicht selbst zur Erforderung derselben 
durch ihr Benehmen Veranlassung geben; wegen der übrigen aber, welche 
nach der frühern Verfassung schon fcazu verpflichtet waren, bleibt es dem Er-
messen der Verwaltungs-ilhefs überlassen/ entweder die nachträgliche Berich-
tigung der Kaution zu fordern/ oder die Dispensation bei des Königs Ma-
jestät in Antrag zu bringen. 

2) Beamte, welchen Geldverwaltungeu als Nebenamt übertragen sind, ohne daß 
sie für ein solches Nebenamt eine besondere Remuneration erhalten, sind 
von der Kautionsleistung ganz frei zu lassen. Erhallen sie aber eine 25«-
güligung dafür, so ist der doppelte Betrag als Kaution einzuzahlen. 

3) Doch findet letzteres auf solche Beamten der Regel nach nicht Anwendung, 
welche Allsgabefonds, z. B. zn Büreau-Bedürfnissen, Schreibmaterialien :c. 
gegen den Genuß einer Tantieme von den Ersparnissen, verwalten. 

4) Kanzleidiener, welche beiläufig die Besorgung von Geldbriefen zu überneh-
men habe«/ sind ebenfalls der Regel nach nicht kautionöpstichtig; doch 
bleibt es 

3) in beiden zu 3. und 4. gedachten Fällen dem Ermessen der Vcrwaltungs-
Chefs überlassen, ob gleichwohl bei der Anstellung solcher Beamten von den-
selben Cautionsbestellung zu erfsrdern ist. 

I n Folge dieser Beschlüsse, nach welchen das Königl. Dber-Landesgericht sich 
zu achten hat, bleibt es in Ansehung der Stempel-Receptoien, da dieselben früher 
der Regel nach keine Kaution geleistet haben, bei der bisherigeu Verfassung, in so« 
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fem nicht Gründe zu einer Ausnahme vorhanden, oder die Kautionen schon bestellt 
sind. Neu anzustellende Stempel-Reccptoren müssen aber Kaution bestellen, 

(v. K. Ihrb. Bd. 42. S . 153.) 

§ . 2. Die allgemeine Pflicht aller dieser Subalternbedien-
ten ist: dass sie ihres Amtes treu und fleissig wahrnehmen; die 
Vorschriften der Prozessordnung, so weit sie solche angehen und 
auf ihre Dienstgeschäfte Beziehung haben, genau beobachten; sich 
aller Begünstigung oder Verkürzung der Parteien, aller Konkus
sionen und Anforderung ihnen nicht gebührender, oder den vor
geschriebenen Satz übersteigender Sportein, bei schwerer Strafe 
und Kassation gänzlich enthalten; übrigens aber wegen der durch 
ihre Hände gehenden Sachen und Geschäfte, und über die zu ih
rer Kenntniss gelangenden Vota, Beschlüsse und Verfügungen des 
Kollegii, ein genaues Stillschweigen beobachten, und besonders 
von letzteren niemandem, weder den Parteien selbst, noch Ande
ren, vor der Zeit etwas eröffnen oder kommuniciren sollen. 

§. 3. Die jedem von ihnen obliegenden Verrichtungen sind 
in den folgenden Abschnitten im Allgemeinen bestimmt; nähere 
Vorschriften aber, wie die Registratur-, Expeditions- und Kanzlei
arbeiten betrieben werden, und was für ein Mechanismus dabei 
statt finden solle, sind aus dem angehängten Registratur- und 
Kanzleireglement zu entnehmen. 

Alle diese Vorschriften enthalten inzwischen nur die Regel, 
deren in der besondern und eigenthümlichen Verfassung einzel
ner Kollegien und Gerichte gegründete Ausnahmen durch beson
dere Instruktionen festgesetzt sind. 

Erster Abschnitt. 
Von dem Amte der Sekretarien. 

B e s t e l l u n g . 

§. 4. Zu Sekretarien sollen keine andere, als solche Leute 
genommen werden, die bei einem Gerichte als Referendarien ge
standen, und daselbst von gerichtlichen Angelegenheiten, inson
derheit von dem ordnungsmässigen Betriebe der Prozesse, gute 
Begriffe erlangt, übrigens aber sich durch Fleiss, Akkuratesse und 
untadelhafte Konduite ausgezeichnet, auch eine richtige deutliche 
Schreibart in ihrer Gewalt haben. 

K e s c r i p t vom l£. Februar 1S19, betreffend die Qualifikation zum Amte eines Seere» 
tairs; und ftescript vom 1. März 1819 und 26. Juni l«35, betreffend die Qualifikation 
zum Attuariat erster und weitn Klasse; f. zu §. I. dieses Titels unter Nr. 6. 

§. 5 Sie erhalten ihre Bestallung, auf den Vorschlag des 
Kollegii, von dem Chef der Justiz, und werden bei dem Antritte 
ihres Amts mit dem zu Ende dieses Abschnitts vorgeschriebenen 
Eide verpflichtet. 
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Vergl. C O . vom 81. Dezember 1827, betreffend die Anstellung der Subalternen bei ven 

Justizbehörden, wonach die Anstellung der Sclretarien und Rendanten bei den kollegialisch formit» 
ten Gerichten noch von dem Iustizminister erfolgt, übrigens aber die Subaltcrnbeamten von den» 
Lhcf-Präsidenten des Obergerichts angestellt werden; f. zu §. 1. dieses Titels unter Nr. 1. 

Obliegenheiten. 

§. 6. Diese Sekretarien können, nach Befund des Kollegii 
und Präsidenten, zu allerlei Arten von Geschäften, z. B. zu Sie
gelungen, Inventuren, Testamentsabnahmen und anderen Kommis
sionen, desgleichen, in Ermangelung einer hinlänglichen Anzahl 
von Referendarien, zu Führung der Protokolle mit gebraucht 
werden. 

1) R e s e r i p t vom 13. September 1817, betreffend die Befugniß der Kammergerickis-Se« 
kretarien. Actus voTuiituriac jurisäictionis aufzunehmen, desgl. R e s e i ' i p t vom 3. Juni 
1833, betreffend die gleiche Befugniß des Prctonotarius bei dem Ober-Landesgericht zu Stettin; f. 
zu II. 2. 5. 3. 

2) a. R e s k r i p t vom 30. September 1833, betreffend die Nichtbefugniß der Aktuarien, 
Ättus der freiwilligen Gerichtsbarkeit aufzunehmen; s. zu l l . 2. §. 15. 

b. R e s c r i p t vom 20. Februar 1826, nebst Bericht, und R e s k r i p t vom 18. Fe» 
brnar 1828, betreffend den Umfang der Geschäfte, zu welchen Aktuarien gebraucht werden tonnen. 

Auf den über die Amtsverrichtungen der Aktuarien unterm 20. v. M. erstatte« 
ten Bericht wird dem Königl. Oder-Landesgericht eröffnet, wie es kein Bedenken 
hat, daß alle Aktuarien, die »üb Nr. 1—13. des Berichts aufgeführten Geschäfte zu 
besorgen befugt sind. Es ist aber auch den Aktuarien, welche als Auskultatoren 
angestellt gewesen sind, oder das im Reftripte vom I. Mär ; 1819 (*?. K Iahrbch. 
Bd. 13. S . 22.) angeordnete Examen abgelegt haben, die Befugniß, Instruktionen 
zu führen, nicht zu bestreiten. Denn diese Befugniß ist den Auskultatoren in meh-
reren Verordnungen, namentlich dem Reglement für die Untergerichte in Westpreu-
ßen vom 20. August 1802 §. 10., und in mehreren Reftripten ausdrücklich beige-
legt, und es kömmt nur darauf an, daß diese Aktuarien so vereidet werde», daß ii> 
reu Verhandlungen der richterliche Glaube beigelegt werden kann. Dies ist im 
Rescripte vom 23. Jun i 1794, Edikten-Sammlung de 1794 S . 2339. Nr. 59, vor
geschrieben. I n gleichem Verhältnisse sind die nach obgedachtcr Vorschrift geprüft 
ten Aktuarien, da sich ihr Eramen auf die Qualifikation zum Instruiren erstreckt. 

Ueberall müssen die Aktuarien in ihren Arbeiten vom Richter genau koutrollirt 
werden, und ihnen nur solche Sachen, die ihren Kräften anpassen, vertraut 
werden. 

Sollten dem Königl. Dber-Landesgericht einzelne Aktuarien bekannt sein, die 
zum Instruiren nicht die nöthige Qualifikation haben, so muß den Aemtern, bei 
denen sie angestellt sind, die Anweisung ertheilt werden, sie davon auszuschließen. 

Berlin, den 20. Februar 182G. 

A . 
Ew. Exzellenz finden wir nns veranlaßt, über den Umfang der Amts-Berrich-

tungen der bei den Königl. Gerichtsamteru unsers Bezirks angestellten Aktuarien 
gehorsamst Bericht zu erstatten. 

Die Geschäfte dieser Aktuarien bestehen hauptfächlich darin, daß sie, 
1) wenn der Gerichtsamtmann nicht selbst Protokoll!reu wil l oder kaun, das 

«Protokoll führen, 
2) die von dem Amtmann erlassenen Dekrete erpediren; 
3) das Registratur- und 
4) das Sportelwestn besorgen 
5) sich der Schreiberei (dem Mundiren und Kopiren) unterziehen, so viel sie 

davon zu übernehmen durch ihre obigen Geschäfte nicht gehindert werden. 
Außer diesen Hanptfunktionen können die Aktuaricn unsers Erachtcns folgende 

Handlungen gültiger Weise »errichten: 
6) Aufnahme von Gesuchen, Anzeigen oder Erklärungen einer Partei, wodurch 

sie weder eine Verbindlichkeit übernimmt, noch einem Rechte entsagt, sowohl 
in Prozessen (z. B . Provokatiousgtsuche, Anmeldungen zur Klage oder Ap-
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pellation), als auch in Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit und Vor-
mundfchaftssachen. 

7) Verhandlungen, wodurch einer Partei etwas bloß zum Protokoll bekannt ge-
macht oder augedeutet, z. 33. eine Citation oder andere Verordnung insinuirt, 
ein Urtel oder eine Resolution publicirt wird, desgleichen die. protokollarische 
Aufnahme der Anzeigen der Gerichtsboten und Exekutoren über die von den« 
selben bewirkten Insinuationen und Exekutionen; 

8) Direktion von Erekution, worunter wir jedoch nicht das Dekretiren in Ere-
kutionssachen, sondern die Leitung der Erekutions-Vollstieckung selbst, verste-
hen, z. 23. in den §§. 59. 68. 80. 98. Tit. 24. Th. I. der A. G. O. erwähn-
ten Fällen. 

9) Aufnahme der Taxen 
a. von kleinen Grundstücken, sowohl städtischen als auf dem Lande gele-

genen, 
b. von sogenannten Wandeläckern oder walzenden Grundstücken, 
c. von beweglichen Sachen, 

ad t>. und c. ohne Rücksicht auf die Größe und den Werth. 
Daß die Aufnahme von Taxen kleiner städtischer Besitzungen den Aktuarien 

überlassen werden könne, ist im Rescript vom 7. Januar 181? bestimmt. Die 
Ausdehnung dieser Befugniß auf kleine ländliche Besitzungen, so wie auf sämmtli-
che walzende Grundstücke und auf Mobilien aller Art, dürfte sich rechtfertigen 
lassen. 

10) Abhaltung von Auktionen, 
11) Siegelungen, sowohl bei Sterbefällen als Konkurs-Eröffnungeu und andern 

Vermögens'Befchlagnahmen. (§. 24. Tit. 5. Th. II. A. G. O) 
12) Inventuren, indem zu Aufnehmungen von Inventarien nach §. 42. Tit. 2. 

A. G. O. nicht gerade der Richter, sondern nur eine vereidete Gerichtsper-
fon überhaupt erforderlich zu fein scheint. 

13) Vidimationen von Urkunden. 
Zu den sub Nr. 6. bis 13 aufgezählten Geschäften halten wir sämmtliche Ak-

tuarien, auch diejenigen, welche nicht auf Universitäten Iura studirt haben, und bei 
einem Landes-Iusiizkollegio als Ausknltatoren angestellt gewesen find, für qualifi-
cirt, da es hierbei uicht sowohl auf Rechtskeuntnisse, als vielmehr auf die Beglau-
bigung ankommt. Es entsteht aber die Frage, ob und in wie fern die Aktuarien 
auch zu eigentlich richterlichen Geschäften, insbesondere zur Führung der Instruk-
tionen in 'Prozessen und zur Aufnahme von Handlungen der freiwilligen Gerichts-
barkeit gebraucht werden können, dergestalt, daß solche von dem Aktuarius allein 
vermöge Auftrags des Gerichts - Amtmanns aufgenommene Verhandlungen die 
Kraft und Gültigteil gerichtlicher Verhandlungen haben., Hier ist nun unstreitig 
zwischen denjenigen Astuarien, welche entweder gar nicht auf einer Universität die 
Rechte studirt oder doch nicht als Ausknltatoren bei einem Landes - Iustizkollegio 
angestellt gewesen sind, ein Unterschied zu machen. Der Geschäftskreis der erste-
ren bleibt unsers Erachtens auf die oben sub I. bis 13. angeführten Gegenstände 
beschränkt. Was aber die letzteren anlangt, so ist es, so viel wir wissen, eine über-
all bei den Landes-Iusiizkollcgien und andern Gerichten seit langer Zeit statt fin« 
dende Observanz, daß nicht bloß den Referendarien, sondern auch den Auskultato-
ren die Instruktionen von Prozessen und andere richterliche Geschäfte aufgetragen 
werden, sobald sich die Austultatoren zu einer solchen selbstständigen Beschäftigung 
geschickt zeigen. Es ist auch dieses Verfahren/ in Ansehung der Stadtgerichte zu 
Frankfurt, besage Rescnpts de dato 8. Juni 1796 unter gewissen Einschränkungen 
genehmigt worden. 

Der Aktuarius ist nun zwar uicht mehr Auskultator, er hat aber doch feine 
Fähigkeit zu den Verrichtuugen eines Auskultators erhalten und solche auch nicht 
formaliter durch Ableistung eines anderweitigen, von dem Eide der Auskultatoren 
abweichenden, Eides verloren, indem er beim Antritt des Attnariats nur auf den 
bei seiner Annehmung als Auskultator geleisteten Eid verwiesen zu weiden braucht 
(welches letztere um deswillen '.einem Zweifel unterliegt, weil, wenn ein Auskulta-
tor zum Sccreiair oder Registrator ernannt wird, es nach H. 111. der Verordnung 
vom 13. November 1799 keiner anderweitigen Vereidung bedarf, mithin bei der Er-
Nennung eines Auskultators zum Aktuarius unsers Erachtens ein Gleiches statt fin-
den muß). Es ist auch sehr wünschenswerth, daß dem Aktuario veriiattet werde, 
die Funktionen des Gerichtsamtmanns — mit den weiterhin anzuführenden Be-
fchränlungen — zu übernehmen. 

Denn 
a. es ist bei den Gerichtsämtern gewöhnlich, daß täglich außer den Parteien, 



§. 6. Von den Subalternen bei den Iustizkollegien. 343 
welche zu bestimmten Terminen vorgeladen worden, noch andere Leute er-
scheinen, welche einen Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit vortragen, eine 
Klage anstellen, in Vormnndfchaftssacheu etwas anbringen wollen, oder sonst 
etwas beim Gericht zu suche» haben. 

Die Geschäfte mehren sich dadurch zuweilen dergestalt, daß es dem Ge* 
richtsamtmann für feine Person nicht möglich ist, dieselben an einem Tage 
zu bestreite», und daß also Mancher den Weg zum Gerichte vergebens ge-
macht hat; 

b. wenn der Gerichtsamtmann durch Krankheit oder Abwesenheit an der Ver-
waltung seines Dienstes verhindert wird, so ist die Vertretung desselben durch 
einen benachbarten Richter oder durch einen von uns abzuordnenden Refe-
rendarius, in den meisten Fällen mit Schwierigkeiten, kosten, Versäum-
niß und andern Nachtheilen für die Iustizpflege selbst verbünde». Diese 
Rachtheile würden zum Theil wegfallen, wenn der Aktuar einen Theil der 
Funktionen des Gerichtsamlmanns übernehmen könnte: insbesondere würde 
es dann leichter zu bewerkstelligen fein, die kostspielige Abordnung eines Re-
ferendarii zu umgehen und den Gerichtsamtmann durch einen in der Nähe 
befindlichen Richter vertreten zu lassen; 

c. mehrere Gerichtsamtmänner sind auch außer den »ä c. und t>. erwähnten 
Fällen, wegen der Menge ihrer Geschäfte überhaupt einer beständigen Hülfe 
bedürftig. 

Unsere Meinung geht jedoch nicht dahin, den Aktuarien die Verrichtung sammt-
licher zum Geschäftskreise eines Richters gehörigen Handlungen zu verstatten; viel-
mehr machen wir sowohl hinsichls der Aktuarien selbst folgende Unterschiede: 

A. Alle diejenigen Aktuarien, welche bei einem Landes - Iustizkollegio als Aus-
kultatoren angestellt gewesen sind, halten wir für qualifizirt: 

a) zur Instruktion derjenigen Rechtssachen, welche durch die Verordnung 
wegen Einrichtung der Untergerichte de dato &. Mai 1820 §. 10. Lit. 
A. No. 5. 6. den Gerichtsämtern ein- für allemal zur Instruktion und 
resp. Entscheidung überwiesen sind, d. i. aller Bagatellsachen von 50 
Rthlr. und darunter/ aller Injuriensachen unter Leuten des gemeinen 
Bürger- und Bauernstandes, aller summarischen Prozesse über ob Tha< 
ler, als Exekutiv-, Wechsel- und Arrest-Prozesse, Possessorium sum-
marüssimum, Svvlienfachen, Wirths- und Gesindestreitigkeiten, Grenz-
und Bausachen; 

b) zur Führung der Untersuchungen wegen kleiner Diebstähle und and?« 
rer geringen Vergehen, hinsichts deren eine polizeiliche Untersuchung 
und Bestrafung durch die Civil Gerichte zulässig ist, jedoch mit Aus-
fchluß des durch das Gesetz vom 7. Juni 1821 angeordneten Unter-
suchungs-Verfahrens wegen der Holzdiebstähle, welches Verfahren, weil 
dabei sofort das Erkenntniß ertheilt werde» muß, dem Gerichtsamt-
mann verbleibt. 

B. Diejenigen Aktuarien, welche während ihrer Austultatur solche Beweise von 
Rechts- und Gefchäftskenntnissen gegeben haben, daß dieselben auch zu wich-
tigeren Geschäften für geschickt zu erachle» sind, würden wir, aii»;cr den sub 
A. a. und b. genannten Funktionen, auch zur ^nstrutticu derjenige» Pro-
zesse, welche von den Gerichtsämtern nur vermöge besondern Auftrags der 
Landgerichte oder des Ober. Landesgerichts iustruirt werden, desgleichen zur 
Aufnahme von Verhandlungen in vormundfchaftlichcn Angelcycuhcilen zu-
lassen; jedoch mit Ausschluß der Verhandlungen in Kriminal-llntcrsuchungs-
fachen und mit Ausschluß der Auf- und Abnahme von letztwilligen Verord
nungen oder Erbverträgen. Dem Gerichtsamtmann verbleibt dagegen aus-
schließlich das gefammte Dekretiren, sowohl in Prozessen, als in Geschäfte» 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit und in Vormundschaftsfachen, ferner die Ab-
fassung sämmtlicher Urtel, und endlich, wie bereits erwähnt, die Auf- und 
Abnahme der letztwilligen Verordnungen und Erbverträge und die Aufnahme 
der Verhandlungen in Kriminal-Unterfuchungen. 

Wir tragen demnach bei Ew. Erzcllenz ehrerbietigst darauf an: 
bochgeneigt zu genehmigen, daß denjenigen Genchtsauus - Aktuarieu, welche 
bei uns oder einem andern Landes-Iustizkollegio als Auskultatorcn angestellt 
aewefen sind, die sub A. bezeichneten Geschäfte, und, wenn die individuelle 
Ausbildung einzelner Subjekte es gestattet, auch die »üb « . erwähnte» Ge-
fchäfte, sämmtlichen Aktuarien aber ohne Unterschied, ob dieselben auf Um-
versiläteu die Rechte studirt und die Austultatur erlaugt haben, oder mcht, 
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die oben sub Nr. 6. bis 13. angeführten Verrichtungen ausgetragen werden 
können. 

Es versteht sich übrigens von selbst, daß der Aktuarius sich diesen Funktionen 
nicht eigenmächtig, sondern nur vermöge speziellen Auftrags des Gerichtsamtmanns 
unterziehen darf. Wir werden aber auch auf der andern Seite darauf halten, daß 
kein Gerichtsamtmann die ihm eingeräumte Substitutions-Befugniß zu seiner Be-
quemlichteit und zur ungebührlichen Belastung des Aktuarii mißbrauche. 

Naumburg, den 20. Januar 182«. 
(v. K. Ihrb. Bd. 27. S. S4.) 

Auf die Anfrage in dem Bericht vom 1. d. M., 
ob den, von Patrimonialrichtern auf Kündigung angenommenen Privatak-
tuarien auch Iustruktionen in Bagatellsachen vom Patrimonialrichter über-
tragen werden können? 

wird dem König!. Ober ^ Landesgericht eröffnet: daß nur diejenigen Aktuarien der 
^)atrimonialgerichte, die von dem Gerichtsherrn erwählt, die im Refcript vom I. 
März 1819 angeordnete Prüfung bestanden, mit einer Bestallung für ihre Lebens-
zeit versehen und als solche den Oberqerichten präsentirt worden sind, die Geschäfte 
vornehmen können, welche nach dem Rescript vom 20. Januar 1820 die Aktuarien 
Königlicher Gerichte zu besorgen für befugt-ertlärt siud, welche die, im Rescript 
vom I. März 1819 angeordnete, Prüfung bestanden haben. 

Die Aktuarien, welche die Patrimonialrichter sich zu ihrer Assistenz bei den 
Subalterngeschäften annehmen, und willkürlich entlassen können, sind keine Staats-
beamte, welche selbständig einen richterlichen Akt vornehmen dürfen; denn der Pa-
trimonialrichter kann, ohne Konsens des Gerichtsherrn und Genehmigung des Ober-
Landesgerichts nichts von seinen richterlichen Befugnissen auf sie übertragen. 

Das Konigl. Ober - Landesgericht hat daher streng darauf zu halten, daß die 
Patrimonialrichter sich nicht durch die Schreiber, welche die Qualifikation zum Amte 
der Aktuarien haben, vertreten lassen. 

Berlin, den 18. Februar 1828. 
(v. K. Ihrb. Bd. 31. S. 138.) 

Bei dem Expediren. 

§. 7. Ihre Hauptverrichtung aber ist die schriftliche Ausfer
tigung und Extension der von dem Kollegio und dessen Mitglie
dern, auf die eingekommenen Memorialien, oder sonst dekretir-
ten Verordnungen, Befehle und Resolutionen. 

Bergl. das lUfttn Theile der 2t. G. O. angehängte Allg. Registratur- und Kanzleireglement. 

§. 8. Dabei müssen sie sich nach dem Inhalte des Dekrets 
genau achten; nichts davon auslasssn oder eigenmächtig hinzu
thun; den wahren und richtigen Sinn der Verordnung bestimmt 
und deutlich ausdrücken; wenn sie aber in dem Dekrete selbst 
eine Dunkelheit, Zweideutigkeit oder Unvollständigkeit wahrzu
nehmen glauben, dergleichen Bedenken dem Decernenten gezie
mend anzeigen, und nähere Erläuterung von ihm darüber er
warten. 

§ . 9. Die Sekretarien müssen sich dabei einer guten, reinen 
und deutlichen Schreibart besteissigen, und die darüber Th. I. Tit. 
7. §. 1. gegebenen Anweisungen aufmerksam befolgen. 

§ . 10. Sie müssen auch die einem jeden zukommenden Ti
tulaturen, und sonst bei dem Kollegio hergebrachten Kurialien 
gehörig beobachten, darin eigenmächtig nichts ändern, und die 
Adressen so einrichten, dass ein jeder gleich wissen könne: ob 
der Befehl ihn oder jemand andern angehe; weshalb der Vor-
und Zuname der Parteien, ingleichen ihr etwaniger Charakter 
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oder bekleidendes Amt, in dessen Adressen so viel als möglich 
ausgedrückt werden müssen. 

H. 11. Besonders müssen die Sekretarien den mit auswärti
gen Kollegien hergebrachten Stylum Curiae sorgfältig beobach
ten, damit diese, unter dem Vorwande eines dabei begangenen 
Verstosses, nicht Gelegenheit nehmen, die Antwort oder Befol
gung der Requisition zu versagen. 

§. 12. Auf dem Konceple der Expedition müssen die Se
kretarien bemerken: ob und was dafür an Gerichtstaxen zu be
zahlen sei, und was für ein Stempelbogen zur Ausfertigung des 
JVIundi genommen werden solle; wobei sie die Vorschriften der 
Sportultaxe und des Stempeledikts genau und pflichtmässig zu 
beobachten haben. 

§. 13. Unter dem Dekrete müssen sie bemerken, wann ih
nen dasselbe zur Expedition zugestellt worden ist, und wann sie 
diese zur Revision des Decernenten abgegeben haben. 

§. 14. Alle von ihnen gefertigte Expeditionen müssen sie 
in das, nach näherer Anweisung der Beilage zu führende Expedi
tionsbuch, unter dem Dato, wo eine jede wirklich koneipirt wor
den, gehörig eintragen, und den, nach eben dieser Anweisung, 
aus dem Expeditionsbuche zu fertigenden Siegelzettel gehörig 
revidiren und attestiren. 

Kontrasigniren. 

§. 15. Die in der Kanzlei gefertigten Munda der Dekrete 
müssen die Sekretarien mit den Koncepten kollationiren, und nach 
richtigem Befunde gehörig kontrasigniren. 

Haitang des Gerichtskalenders. 

§. 16. Die Termine, welche nicht vor einzelnen Mitgliedern 
und Deputatis, sondern vor dem versammelten Kollegio anstehen, 
müssen die Sekretarien in einen des Endes zu haltenden Gerichts
kalender eintragen. Aus diesem Gerichtskalender muss an jedem 
Sessionstage ein Extrakt dem Präsidenten vorgelegt werden, da
mit derselbe darauf Acht haben könne, dass die anstehenden Ter
mine vor sich gehen, und die Sachen nicht liegen bleiben. 

Depositalwesen. 

§ . 17. Worin die Pflichten und Verrichtungen der Sekrela-
rien bei dem Depositalwesen bestehen, ist in der Depositalord-
nung näher bestimmt. 

Aufsicht über die Kaüzlei. 

§. 18. Die Sekretarien sind schuldig und berechtigt, auf 
Ordnung und Akkuratesse in der Kanzlei zu halten, und die Kanz
listen zu ihren Pflichten anzuweisen. Wenn sie also Unordnun
gen oder Unrichtigkeiten dabei wahrnehmen, müssen sie es dem 
Präsidenten, zur nähern Untersuchung und Remedur, sofort an
zeigen. Was dabei die Obliegenheit des Protonotarii und Kanz
leidirektors sei, bestimmt das beigedruckte Reglement. 
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AHgemeine Pflichten. 
§. 19. Die Sekretarien müssen sich täglich, Sonn- und Fest

tage allein ausgenommen, um Acht Uhr Vormittags aus dem Kol
legienhause und in dem ihnen darin angewiesenen Expeditions
zimmer einfinden, und ihren Verrichtungen obliegen; auch dasje
nige, womit sie Vormittags nicht fertig werden können, den Nach
mittag nachholen. 

§. 20. Ohne Erlaubniss des Präsidenten dürfen sie nicht zu
rück bleiben, noch weniger sich über Nacht von dem Orte, wo 
das Gericht seinen Sitz hat , entfernen, oder gar Reisen unter
nehmen. 

§. 21. Die Expeditionen müssen sie möglichst beschleuni
gen: dergestalt, dass, der Regel nach, alle bei einer Session de-
kretirte Sachen noch an eben dem, oder spätestens am folgenden 
Tage, zur Revision der Decernenten gelangen können. 

§. 22. Die Sekretarien müssen sich bei dem Antritte ihres 
Amtes mit folgendem Eide verpflichten: 

Ich N. M. schwöre etc. etc. Nachdem ich bei N. N. zum 
Sekretärin« ernannt und angenommen worden, dass ich Sr. 
Königlichen Majestät von Preussen, meinem allergnädigsten 
Herrn, treu, gehorsam und unterthänig sein wolle. 

Ferner schwöre ich, die Pflichten des mir anvertrauten 
Amts gewissenhaft zu beobachten; alle von dem Kollegio 
und desselben Präsidenten mir aufgetragene Verrichtungen 
willig zu übernehmen, und nach bestem Vermögen getreu
lich zu besorgen; die Protokolle getreu und richtig zu füh
ren; die Expeditionen der Dekrete fleissig, akkurat und 
prompt anzufertigen; die Gebühren und Stempelgelder nach 
Vorschrift der Sportultaxe und Stempeledikte richtig anzu
setzen; über die durch meine.Hände gehenden, oder sonst zu 
meiner Kenntniss gelangenden Geheimnisse der Parteien, 
oder des Kollegii, ein unverletztes Stillschweigen zu beob
achten; die meiner Verwahrung anvertrauten Schriften, 
Briefschaften und Urkunden sorgfältig zu verwahren; mich 
vor allen genauern Konnexionen mit den Parteien und Sol-
licitanten zu hüten; keine Geschenke noch Gaben von ih
nen zu nehmen, noch auch von den Meinigen nehmen zu 
lassen; keiner Partei wider die andere Warnung zu thun, 
Nachricht zu geben oder zu rathen; und mich überall so 
zu verhalten, wie es einem rechtschaffenen Justizbedien
ten und getreuen Sekretärin« wohl anstehet und gebühret. 
So wahr etc. etc. 

Anh. §. 457. Die Sekretarien werden bei dem Antritte 
ihres Amts mit dem im § . 456. des Anhangs zum §. 37. 
Tit. IV. Th. III. vorgeschriebenen Eide belegt. 

<?. O . vom 5. November 1833, wegen der Diensteide, und C © . vom 10. Febr. 1835, 
betreffend die Verpflichtung der Beamte,'., welche in eine ander« Nmtswirtsamteit treten» sa wie die 
Vorhaltung bei Diensteiden, s. zu III . 2. §. 40. Ach. §. 443. 
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Zweiter Abschnitt. 
Von dem Amte der Registraturbedienten. 

B e s t e l l u n g . 
§. 23. Die Registraturen müssen gute Schulstudia besitzen; 

mit deu Vorschriften der Gesetze und Prozessordnung bekannt 
sein; in den Registraturgeschäften als Referendarien, Auskultan
ten oder Registraturgehülfen bereits einige praktische Kenntniss 
und Uebung erlangt haben; und wegen dieser Eigenschaften bei 
dem Antritte ihres Amtes, soweit es nöthig ist geprüft werden. 

R e s e r i p t vom l. März 1819 und 26. Juni 1835, betreffend die Prüfung und Quali> 
sikatl'on der Subalternbeamten, f. zu §. 1. dieses Titels unter Nr. 6. 

§. 24. Sie erhalten ihre Bestallung aus den Vorschlag des 
Kollegii von dem Chef der Justiz, und müssen sich zu ihrem 
Amte durch den am Ende dieses Abschnitts vorgeschriebenen Eid 
verpflichten. 

<?. O . vom 31. Dezember 1827, betreffend die Anstellung der Subalternbeamten bei den 
Ober« und Untergerichten durch die CHef-Präsidenten; s. zu §. i. l . Tit. u. Nr. 1. 

Allgemeine Pflichten. 

§. 25. Sie müssen täglich, Sonn- und Festtage allein ausge
nommen, früh um Acht Uhr in der Registratur erscheinen, und 
darin, so lange die Session dauert, ausserdem aber bis um Ein 
Uhr, gegenwärtig bleiben; des Nachmittags um Drei Uhr sich, 
wieder daselbst einfinden, und die Registratur vor Abends Sechs 
Uhr nicht verlassen. 

§ . 26. Sie können also auch keinen Tag ohne Vorwissen 
und Genehmigung des Präsidenten zurückbleiben, viel weniger 
ohne dergleichen Permission über Nacht von dem Orte des Ge
richts abwesend sein. 

V«gl. in Betreff der Registratur - Verwaltung das diesem Theile der A. G. O. angehängte 
Allg. Registratur' und Kanzleireglement, 

Lei den einkommenden Sacken. 

§ . 27. Die Vorstellungen, Eingaben und Berichte an das 
Kollegium, von Personen, die am Orte gegenwärtig sind, müssen 
in der Registratur abgegeben werden. Der Registrator muss den 
Tag, wenn sie eingekommen sind, und, in Hypothekensachen, 
auch die Stunde darauf vermerken; und jedes Stück an dem ge
hörigen Orte, nach den in der Beilage folgenden näheren Anwei
sungen, unverzüglich eintragen. 

§ . 28. Sind von der Sache, die eine solche Eingabe betrifft, 
schon Akten vorhanden, und ist also schon ein Decernent darin 
bestellt; so muss der Registrator die Akten sofort aufsuchen. Ist 
es aber eine neue Sache; so muss er sie dem Präsidenten, zur 
Ernennung eines Decernenten, ungesäumt vorlegen. 
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§. 29. Die mit der Post oder sonst versiegelt eingehenden 
Sachen werden dem Präsidenten zur Erbrechung und Präsenta
tion zugestellt. Dieser aber muss sie ohne Aufenthalt dem Re
gistratur einhändigen lassen, und der Registratur muss damit eben 
so, wie mit den bei ihm unmittelbar übergebenen Sachen, ver
fahren. 

Bei deren Vertheilung unter die Decernenten. 

§ 30. Er muss dafür sorgen, dass d\c zu einer Session ge
sammelten Vorträge den Decernenten zu rechter Zeit nach Hause 
geschaßt werden. Er muss denselben die zu jeder Sache gehör!-
gen Akten beifügen; er muss aber auch bei dem in der Beilage 
beschriebenen Tagezetlel richtig notiren: was für Akten an den 
Decernenten solchergestalt ausgegeben worden sind. 

Einsammlung der dekretirten Stücke. 

§. 31. Nach geendigter Session muss er die Akten auf dem 
Sessionstische zusammen suchen, eine jede wieder an ihren ge
hörigen Ort bringen; nach den fehlenden sich erkundigen; und 
wenn sie bei den Decernenten zurück geblieben, oder von den 
Sekretarien an sich genommen worden sind, fleissig Acht ge
ben, dass sie zu rechter Zeit wieder in die Registratur abgelie
fert werden. 

Bei den Spruchsachen. 

§. 32 Wenn Prozessakten zum Spruche geschlossen sind, 
muss er sie in das Distributionsbuch sofort eintragen; dieses Buch 
dem Präsidenten zur Ernennung des Urtelsfassers vorlegen; und 
hiernächst die Akten versiegelt an denselben befördern. 

Verwahrung und Vervollständigung der Akten. 

§. 33. Ausser den Mitgliedern des Kollegii und den Sekre
tarien, muss der Registrator, ohne ausdrückliche Verordnung des 
Präsidenten, niemandem Akten verabfolgen lassen. Auch den erst
genannten Personen muss er sie auf ihr Verlangen nicht anders, 
als gegen einen schriftlichen Empfangschein zustellen. 

§. 34. Ueberhaupt muss ein jeder Registrator für alle zu 
seiner Registratur gehörige Akten und Piecen halten, und sich 
also beständig gefasst halten, sie nach den Repertorien in guter 
Ordnung vorzeigen, die fehlenden aber richtig nachweisen zu 
können. 

§ . 35. Sobald die im Vortrage gewesenen Sachen und die 
darauf ergangenen Expeditionen entweder durch den Botenmei-
sler, oder aus der Kanzlei an ihn abgeliefert worden sind, muss 
er unverzüglich dafür sorgen, dass jede Piege den Akten, zu wel
chen sie gehört beigeheftet werde. 

§•'36. Er muss also dafür stehen, dass keine zur Registra
tur gehörige Piege verloren gehe, oder ungeheftet liegen bleibe, 
und dadurch die Akten unvollständig werden. Wenn er daher 
bemerkt, dass die eine oder die andere einmal zur Registratur 
gekommene, und aus selbiger zum Vortrage, oder sonst ausgege-
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bene Sache zurück bleibe, und ihm nicht wieder abgeliefert werde; 
so muss er sorgfältig Erkundigung anstellen, wo sie geblieben 
sei; und wenn er sie solchergestalt nicht entdecken oder zurück 
erhalten kann, dem Präsidenten davon unverzüglich Anzeige 
machen. 

Eintlieilung der Registratur. 

§. 37. Der Registrator muss ferner dafür sorgen, dass die 
verschiedenen Arten von Registraturen, welche bei einem Lan-
desjusiizkollegio cxistiren können, von einander gehörig abgeson
dert; jede in zweckmässiger Ordnung gehalten, und über jede 
vollständige und akkurate Repertoria geführt werden. 

§. 38. Bei einem Landesjustizkollegio können nachstehende 
besondere Arten von Registraturen vorhanden sein: 

I. die Prozessregistratur; 
II. die Konkursregistratur; 

III. die Kriminalregistratur; 
IV. die Generalregistratur; 
V. die Pupillenregistratur; 

VI. die Registratur über das Lehns- und Hypothekenwesen; 
VII. die Registratur über andere zum Lehns- und Hypotheken

wesen nicht gehörige Actus voluntariae jurisdiclionis; 
VIII. die Konsistorialregistratur. 

Da jedoch verschiedene Kollegia mit einigen der vorstehend 
benannten Geschäfte nichts zu thun haben, sondern dieselben 
von anderen bearbeitet werden; so ergiebt sich von selbst, dass 
darüber bei solchen Kollegien auch keine Registraturen zu hal
ten sind. 

Prozessregistratur. 

§. 39. I. Die Prozessregistratur theilt sich in zwei Sektio
nen, nämlich die kurrente und reponirte. 

§. 40. In die kurrente Prozessregistratur gehören alle bei 
dem Kollegio wirklich im Gange befindliche Prozessakten, welche 
nach dem Anfangsbuchstaben von dein INamen des Klägers, in den 
einem jeden Buchstaben nach alphabetischer Ordnung angewiese
nen Fächern verwahrt werden. 

§. 41. In die reponirte Prozessregistratur gehören alle ab
gethane und beendigte Sachen. Sie werden dahin gebracht, so 
bald.Repositio actorum. dekretirt worden ist; und die Akten wer
den, zum Unterschiede von den kurrenten, mit gewissen äusser-
liehen Merkzeichen, z. B. mit eingehefteten blauen Nummerzet-
teln, versehen. Uebrigens werden sie gleichergestalt in beson
deren, nach den Buchstaben, womit der Name des Klägers sich 
anfängt, eingetheilten Fächern, in alphabetischer Ordnung registrirt. 

In Betreff der Kassation der reponirte« Men f. zu $. 50. des Registratur- und Kanzlei«» 
glements. 
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Koukursregistratur. 

§. 42. II. Die Konkursregistratur theilt sich ebenfalls in zwei 
Sektionen, nämlich in die kurrente und reponirte. 

§. 43. Da bei einem Konkurse so mancherlei Angelegenhei
ten von ganz verschiedener Natur vorkommen; so müssen die
selben in mehrere Akten sorgfältig von einander abgesondert wer
den. Es gehören also zu jedem Konkurse gewisse General- und 
gewisse Special-Volumina. 

General-Volumina müssen formirt werden: 
A. Von Konstituirung der Passivmasse, wohin die Verfügun

gen wegen Eröffnung des Konkurses, Bestellung des Ku
rators und Konvokation der Gläubiger, das Konnotations
und Inrotulationsprotokoll, die Klassifikatoria, das Proto
koll wegen Reguliiung der Appellationen etc. gehören. 

B. Von Konstituirung der Aktivmasse, worin das Inventarium, 
der offene Arrest; die an die Schuldner der Masse ergan
genen Inhibitionen; die Auktionsprotokolle und Berichte; 
die Anzeigen auf Exhibila, mittelst welcher die zur Masse 
gehörigen Gelder in das Depositum offerirt werden; alle 
die Administration der Güter, die Handlung und die aus
stehenden Aktiva betreffende Nachrichten, Vorstellungen 
und Berichte; die Rechnungen des Kurators u. s. w. ent
halten sind. 

In wichtigen Konkursen, wo die Aktivmasse aus ver
schiedenen Arten des Vermögens, aus mehreren beträcht
lichen Grundstücken etc. etc. besteht, können mehrere 
dergleichen General Volumina angefertigt, und jedem Ob
jekte, z. B. der Handlung, den Grundstücken, den Akti-
vis, besondere Aktenstücke gewidmet werden (Th. I. Tit . 
L. §. 93) 

C Von der Subhastation der Immobilien, in so fern derglei
chen in der Masse vorhanden sind. Endlich 

D. von der Distribution der Masse. 
Ausser diesen Generalakten müssen auch in Ansehung eines 

jeden Liquidanten, dessen Anspruch einer besondern Erörterung 
und Instruktion bedurft hat, Specialvolumina formirt, und darin, 
was einen jeden solclien Liquidanten besonders angeht, z. B. der 
Bericht über seine Forderung; das ln.struktionsprotokoll; ein Ex
trakt des Klassiükationsurtels; der Bericht über die dagegen von 
dem Liquidanten selbst, von dem Kurator oder den Mitgläubigern 
eingewandte Appellation, das weitere Instruktionsverfahren in Ap-
pellatorio etc. zusammengefasst werden. 

§. 44. Nach eben diesen Vorschriften, wie im Konkurse, 
sind aucb, je nachdem die Natur der Sache es mit sich bringt, 
die in einem Liquidationsprozesse vorkommenden Piegeu zu ord
nen und einzutheilen. 

§. 45. Jedem Konkurs- und jedem Liquidationsprozesse und 
den dazu gehörigen General- und Specialakten muss in der Re
gistratur ein besonderes Fach angewiesen werden. 



§. 47. Von den Subalternen bei den IustizkoUegien. 351 

Kriminalregistratur. 

§. 46. HI. Die Kriminalregistratur theilt sich ehenfalls in die 
kurrente und reponirte. In beiden müssen die Akten nach alpha
betischer Ordnung gehörig geordnet sein, und über beide müssen 
akkurate und vollständige Repertoria gehalten werden. Die be
sonderen Vorschriften wegen Einrichtung derselben gehören zur 
Kriminalordnung. 

In a?ftrcff dcr Kassation der reponirten Kriminalakten s. zu §. 30. des Registratur» und Kanz-
lcircglements. 

(3eneralregist.rat.tir. 

§. 47. IV. Die Generalregistratur enthält alle bei einem 
Kollegin vorkommende Geschäfte und daraus erwachsende Ak
ten, welche zu keiner der übrigen speciellen Registraturen ge
hören. 

Darunter sind vornehmlich zu rechnen: 
1) Akta generalia, welche die Verfassung und Einrichtung 

des Kollegii; die Bestellung der Mitglieder und Subalternen des
selben; die Verfassung und Besetzung der Untergerichte; das 
Sport»! , ingleichen das Depositalwesen, die dahin gehörigen Ex
trakte, Rechnungen und Berichte; die allgemeinen Verordnungen 
in Justizsachen, nach allen den verschiedenen Branchen dersel
ben ; die Publikationen solcher Verordnungen; die darüber von den 
Untergerichten bei dem Kollegio, oder von diesem bei Hofe ge
schehenen Anfragen; die bei dem Kollegio vorgewesenen Justiz-
visitalionen, und andere dergleichen allgemeine, das Justizwesen 
im Ganzen, dessen Einrichtung bei dem Kollegio und in dem 
Departement desselben überhaupt, betreffende Angelegenheiten 
enthalten. 

Wie viel dergleichen Generalakten formirt werden sollen, lei
det keine allgemeine Vorschrift; sondern ist nach der Anzahl und 
Verschiedenheit der bei jedem Kollegio vorkommenden Materien 
dieser Art, von dem Registrator, unter der Anweisung des Präsi. 
deuten oder Direktors, vernünftig zu beurtheilen; übrigens aber 
dahin zu sehen, dass die Anzahl dieser Voluminum nicht ohne 
INoth vervielfältigt werde. 

2) Akta generalia über die Korrespondenz mit anderen Kol
legien und Gerichten in- und ausserhalb Landes, in solchen An
gelegenheiten, worüber in irgend einer andern speciellen Registra
tur keine besondere Akten existiren. Dahin gehören z. B. die 
Requisitionen von fremden Gerichten wegen Insinuationen, Zeu-
genabhörungen, Eidesabnahmen etc. etc. in Prozessen, welche bei 
diesem Gerichte schweben; die Ersuchschreiben derselben, um 
die Aflixion der von ihnen erlassenen Ediktalcitationen und Sub-
hastationspatente; die Verhandlungen in Privatstreitigkeiten zwi
schen beiderseits Jurisdictionseingesessenen, die nicht zum förm
lichen Prozesse gediehen sind; Intercessionsschreiben, Compulso-
riales etc. Für jedes solches fremdes Kollegium oder Gericht, 
mit welchem dergleichen Korrespondenz geführt wird, ist ein be
sonderes Volumen auszusetzen, und ein akkurates Verzeichnis 

http://3eneralregist.rat.tir


352 A. G. O . Dritter Theil. Fünfter Titel. §.48-

darüber zu halten, in welchem die Akten in alphabetischer Ord
nung, nach dem JNamen des fremden Judicii oder Kollegii, speci-
ficirt werden. 

3) Akta generalia, die Aufsicht über die Untergerichte, und 
die gegen selbige geführten Beschwerden betreffend. Für die 
wichtigeren Untergerichle, bei welchen dergleichen Beschwerden 
oft vorkommen, müssen besondere Volumina bestimmt; bei klei
neren aber können deren mehrere, welche an Einem Orte, oder 
in einerlei Kreise oder Distrikte existiren, in Ein Volumen zu
sammen gefasst werden. Es wird darüber gleichergestalt ein 
vollständiges Verzeichniss nach alphabetischer Ordnung gehalten. 

4) Akta generalia von Supplikantensachen, wohin alle ein
zelne Gesuche von Parteien in solchen Angelegenheiten gehören, 
welche weder einen bei dem Kollegio verhandelten Prozess oder 
Konkurs, noch eine Beschwerde über ein Untergericht, noch an
dere dergleichen Gegenstände betreffen, welche in diese oder jene 
specielle Registratur einschlagen. Dahin sind z. B. zu rechnen, 
die Anmeldungsprotokolle von Klagen, bei welchen es nicht zum 
wirklichen Prozesse gekommen ist, sondern wo der Kläger die 
Sache hat liegen lassen, oder durch ein blosses Dekret ab- und 
an ein anderes Forum verwiesen worden; die über das Kollegium 
selbst in Fällen, wovon keine Specialakten existiren, bei Hofe ge
führten Beschwerden, darauf ergangene Rescripte und abgestattete 
Berichte etc- Ueber dergleichen einzelne Pieren werden Gene
ralakten in alphabetischer Ordnung, nach den Anfangsbuchstaben 
von den Namen der Supplikanten formirt, und ein vollständiges 
Verzeichniss darüber gehalten. 

§. 48. Bei dieser Generalregistratur muss der Registrator mit 
vorzüglicher Ordnung und vernünftiger Beurtheilungskraft zu Werke 
gehen; auch sich sorgfältig hüten, dass Pieren, welche zu der ei
nen oder anderen Specialakte gehören, nicht in die Generalakten, 
wo sie nicht so geschwind wieder heraus zu finden sind, verhef
tet werden. 

Andere Arten der Registraturen. 

§. 49. Anlangend V. die Pupillar-, VI. die Lehns- und Hy
potheken-, VIII. die Konsistorialregistratur; so wird den Registra-
toren hier nur überhaupt Ordnung, vernünftige Separation der 
Sachen, und Haltung richtiger vollständiger Repertorien darüber, 
empfohlen. Di« specielle Einrichtung dieser Registraturen wird in 
der Beilage vorgeschrieben. 

§. 50. Endlich müssen VII. von den zum Lehns- und Hy
pothekenwesen nicht gehörigen actibus volunlariae jurisdiclionis, 
ebenfalls besondere Akten nach den Jahren, in einem oder meh
ren Bänden formirt, und darüber richtige Verzeichnisse gehalten 
werden. 

§. 51. Vorstehende allgemeine Verordnungen wegen Einrich
tung des Registraturwesens bei den Landesjustizkollegien enthal
ten die Regel, wornach durchgehends und im Ganzen verfahren 
werden muss. 
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Ausnahmen davon und genauere Bestimmungen, welche nach 

der besonderen Verfassung dieses oder jenes Kollegü nothwendig 
sind, oder Anwendung finden, werden der einem jeden Kollegio 
zu ertheilenden Specialinstruktion vorbehalten. 

Einrichtung der Akten. 

§. 52. Sämmtliche zu jeder Registratur gehörige Akten müs
sen ordentlich foliirt, und denselben ein vollständiger Rotulus, 
oder Verzeichnis der darin enthaltenen Piegen, vorgeheftet 
werden. 

R o t a l i , 

§. 53. Zu den Prozessakten wird dieser Rotulus nach der 
Vorschrift Tbl. I. Tit. XII . §. 9 durch den bei der Instruktion 
das Protokoll führenden Referendarius angefertigt; muss aber so
dann, und wenn die Akten in die Registratur kommen, von dem 
Registrator gehörig fortgesetzt werden. Zu den anderen Akten 
muss der Registratur für die Anfertigung und Fortführung der 
Rotulorum selbst sorgen; wobei ihm jedoch nöthigen Falls 
Auskultatoren zur Hülfe gegeben, und diesen solchergestalt zu
gleich die Gelegenheit, Akten kennen zu lernen verschafft wer
den soll. 

L i s t e n . 

§ . 54. Ausser den zu obgedachten verschiedenen Regi
straturen gehörigen Listen und Repertorien muss der Registra-
tor auch 

1) den Tagezettel, oder das Journal; 
2) das Distributionsbuch, 

nach den in der Beilage enthaltenen Vorschriften führen. 
§. 55. Ein Registrator muss bei dem Antritte seines Amts 

nachstehenden Eid ableisten: 
Ich N. N. schwöre etc. etc. Nachdem ich bei dem N. 

Kollegio zum Registrator angestellt worden, zuvörderst 
Sr. Königl. Majestät von Preussen, meinem allergnädig-
sten Herrn, getreu und unterthänig zu sein; dem Kolle
gio und dessen Präsidenten die schuldige Folge und Sub
ordination zu leisten; mir die Pflichten meines Amtes, 
nach den in der Allgemeinen Gerichtsordnung, dem Kanz
lei- und Registraturreglement, und den hiesigen Special
instruktionen enthaltenen Anweisungen, mit allem Fleisse, 
Eifer und Treue angelegen sein zu lassen; die Registra
tur in gehöriger Ordnung zu erhalten; alle einkommende 
Sachen sofort richtig zu präsentiren und gehörigen Orts 
einzutragen; die Listen und Repertorien akkurat und voll
ständig zu führen; niemandem ausserhalb dem Kollegio, 
ohne ausdrückliche Verordnung des Präsidenten, Akten 
zu verabfolgen, Abschriften daraus zuzustellen, oder von 
dem Inhalte derselben etwas zu eröffnen; und mich 
durchgehends so zu verhalten, wie es einem getreuen, 

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 23 
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fleissigen und ordentlichen Registrator wohl ansteht und 
gebührt. 

So wahr etc. etc. 

Anh. §. 458. Die Registraturen werden bei dem Antritte 
ihres Amts mit dem im §. 456. des Anh. xnm §. 37. Tit. IV. 
Th. III. vorgeschriebenen Eide belegt. 

<?. O . vom 5. November 1833 wegen der Diensteide, und C . O . vom 10. Februar 1835, 
betreffend die Verpflichtung der Beamten, welche in eine andere Amtswirffamleit treten, so wie die 
Vorhaltung bei Diensteide», s. zu I I I . 2. 5 . 40. Anh. § 445. 

Dritter Abschnitt. 
Von dem Amte der Kanzlisten. 

B e s t e l l u n g . 
§. 56. Zu Kanzlisten sollen keine andere Subjekte genom

men werden, als welche von ehrlicher Herkunft sind; eine gute 
Erziehung genossen haben; eine stille und regelmässige Konduite 
beobachten; zugleich aber eine leserliche, orthographisch richtige, 
und gut in die Augen fallende Hand schreiben; auch einen latei
nischen Terminum verstehen. 

1) Wegen der Anstellungsanfprüche der zwölf Jahre gedienten Unteroffiziere; f. zu §. 1. die« 
ses Titels unter Nr. 3. 

2 ) © • © • vom 8. Dezember 1833, betreffend die Kanzleiverwaltung bei den Obergerichten, 
und Kanzleireglement für die Obergerichte vom 19. Dezember 1833, in Betreff der Qualifikation, 
Anstellung und Besoldung der Kanzlisten, Kanzleidiätarien und Lohnschreiber; s. zu §. 1V5. des VU-
gemeinen Registratur» und Kanzleireglements 

§. 57. Dergleichen Subjekte werden in vorkommenden Fäl
len von den Kollegien geprüft und vorgeschlagen; ihre Bestallung 
aber erhalten sie von dem Chef der Justiz. 

© • O . vom 31. Dezember 1827, betreffend die Anstellung der Subalternbeamten bei den 
Ober- und Untergerichten durch die Chef'Präsidenten, f. zu §. 1. d. Tit. u. Nr. 1. 

Obl iegenhei ten . 

H. 58. Sie müssen sich alle Tage um Acht Uhr aus der 
Kanzlei einfinden, und die den Vormittag nicht fertig geworde
nen Munda den Nachmittag nachholen. 

Vergleiche das diesem Theile der A. &. £>. angehängte Allg. Registratur« und Kanzleiregle-
ment. und das zu §. 105. desselben abgedruclte Kanzleireglement für die Obergerichte vom 13. De« 
zembcr 1833. 

§. 59. Ihre Verrichtung ist, dass sie die von dem Kollegio 
abgelassen, und von den Sekretarien expedirten Dekrete, Rescripte, 
Resolutionen, Berichte und sonstige Verordnungen, abschreiben 
und mundiren müssen, 
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§. 60. Diese Munda müssen sie rein, korrekt und ordentlich 

schreiben; sie mit den Koncepten fleissig kollationiren; und dafür 
sorgen, dass jedem Mundo die dazu gehörigen und darin allegir-
ten Beilagen und Kopien richtig beigefügt werden. 

§. 61. Sie müssen sich dabei zwar einer deutlichen, zier
lichen und gut in die Augen fallenden Hand befleissigen, jeden« 
noch aber auch aller ungebührlichen, aus blosser Gewinnsucht, 
zu Häufung der Kopialien, herrührenden Ausdehnung der Wörter 
und Buchstaben gänzlich enthalten. Auf jeder Seite müssen also 
wenigstens 24 Zeilen, und in jeder Zeile zwölf Sylben enthal
ten sein. 

§. 62. Sie müssen Alles in der Kanzleistube schreiben, und 
nichts mit nach Hause nehmen; wenn ihnen aber solches in be
sonderen Fällen, wegen vorzüglich dringender Beschleunigung 
verstattet wird; so sind ihnen dennoch nicht die ganzen Akten, 
sondern nur das Stück oder die Piece, welche mundirt oder ab
geschrieben werden soll, zu verabfolgen. 

§. 63. Sie müssen die Fertigung der Mundorum und Ab
schriften fleissig betreiben; dergestalt, dass die an einem Gerichts
tage dekretirten Verordnungen bis zum nächstfolgenden mundirt, 
und an die Behörde abgegeben sein können. 

§. 64. Zu ihrer Legitimation deshalb müssen sie unter das 
Koncept des Sekretarius den Tag und die Stunde, wann ihnen 
selbiges zugestellt, und wann es von ihnen mundirt und weiter 
befördert worden ist, jedesmal gehörig vermerken. 

§. 65. Wenn wegen Menge der Sachen die Kanzlisten mit 
den Mundis von einem Gerichtstage zum andern nicht fertig wer
den können; so muss der Präsident und das Kollegium dafür sor
gen, dass ihnen zur Hülfe gewisse Kopisten angesetzt und gehö
rig vereidet werden. 

§. 66. Wenn zu gewissen Zeiten die ordinairen Kanzleiver-
wandten zur Bestreitung der Arbeit nicht hinreichen; so kann 
das Kollegium denselben einige extraordinaire Assistenten zu 
Hülfe geben. Diese werden zwar ebenfalls auf Treue, Richtig
keit und Verschwiegenheit verpflichtet; erhalten auch einen ge
wissen Antheil an den Schreibgebühren der ordinairen Kanzlei-
verwandten, denen sie assistiren; ihre Funktion aber ist kein ei
gentliches Amt, und dauert nur so lange, als die Umstände ihre 
Beibehaltung nothwendig machen. 

]) He Script vom ?. April 1820, betreffend die Vermehrung des Kanzleiperfonals &«* 
den Untergenchten. 

Der Iustizminister wird durch das in Abschrift beiliegende Gesuch des Kanzlei-
Gehülfen N . zu Calbe vom 2«. März c. veranlaßt, dem Königl. Ober - Landesge-
richt in Beziehung auf den Jahresbericht des Vräsidii vom 24. Dezember v. % be
kannt zu machen, daß die vom Präsidio in Antrag gebrachte Vermehrung des Kanz-
leiperfonals bei den Untergerichten seines Bezirks nicht statt finden kann. Denn, 
wenn auch die Einnahme der Kanzlisten aus den Kopialien die Evictions-Q-uanta 
bedeutend überschritten hat, so ist doch nicht mit Gewißheit vorauszusetzen, daß dies 
immer der Fall sein werde. Wo Hülfe nöthig ist, können die Kanzlisten sich diese 
durch Hülfsarbeiter verschaffen, da überall, wo der Sitz eines Gerichts ist, diese zu 
erhalten sind. Daß die Kanzlisten sich nur tüchtige Hi'ilfsarbeiter wählen, und daß 
diese gehörig und auskömmlich remunerirt werden, dafür müssen die Dirigenten for-
gen. Diese haben die Befugniß, zu bestimmen, daß ein Kanzlist, der die Arbeit 

23" 
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gehörig zu fordern außer Stande ist, sich einen (3ehülfen wähle, und können ihm, 
wenn er hierin säumig ist, einen solchen zuordnen, und dessen Remuneration fest-
setzen. Sie haben das Recht, die vorgeschlagenen Subjekte zu prüfen und unbrauch
bare zurückzuweisen, oder wenn sie sich im Dienste schlecht zeigen, dem Kanzlisten 
deren Entfernungzur 'Pflicht zu machen. Durch diese Mittel wird der bei einigen Ge-
richten bemerkte Mangel im Kanzleipersonal ohne Nachtheil für die Geschäfte ge-
hoben werden können, und sind die Dirigenten der Gerichte, welche eine Vermehr 
rung des Kanzlei-'Verfonals in Antrag gebracht haben, hiernach zu bescheiden, 

(v. K. Ihrb. Bd. 15. S. 29.) 

2) R e s c r i p t vom ?. Juli 1828, betreffend die Vertretung der zur Lanbwehrübung ein« 
berufenen Kanzlifien. 

Dem König!. Ober-Landesgericht wird auf die urschriftlich beikommende Vor-
fiellung derzu den diesjährigen Landwehrübungen berufenen Ober-Landesgerichts« 
Kanzlisten N. und R. de prae3entato den 20. v. M hiermit eröffnet, daß, da die 
Kanzleiverwandten die Geschäfte der zu den Landwehrübungen abgerufenen Arbeiter 
übernehmen und unter sich vertheilen müssen, vvn den Kanzlisten R. und N. die 
Bezahlung derjenigen verlangt werden kann̂ , welche anstatt ihrer die Geschäfte be-
sorgt haben. Die Remuneration der Stellvertreter muß, in so fern Kopialien über 
das Eviktions-z^uantum aufgebracht werden, aus dem Ueberschusse, sonst aber von 
den Kanzlisten, welche die Kanzlisten R. und Vt. zu vertreten gehabt haben, also 
mit Ausschluß dieser beiden, aufgebracht werden. 

(v. K. Ihrb. Bd. 16. S. 43.) 

3) C. ©. vom 8. Dezember, und R e g l e m e n t ; vom 19. Dezember 1833, betreffend 
die Kanzleiverwaltung bei den Obergerichten; s. zu §. 165. deS Allgemeinen Registratur- und Kanz-
eireglements. 

§. 67. Wie die Arbeit unter die Kanzlisten und Kopisten 
zu vertheilen, und was für Ordnung sowohl bei dieser Verkei 
lung, als bei der Ablieferung der Mundorurn zu beobachten sei, 
wird in der Beilage vorgeschrieben. 

§. 68. Die Kanzlisten müssen sich aller familiairen Verbin
dungen mit den Parteien und Sollicitanten oder deren Angehöri
gen enthalten; selbigen den Inhalt der Dekrete, Berichte und an
derer Mundorum, vor deren legaler Insinuation nicht eröffnen; 
viel weniger ihnen vor- oder nachher die Originalien in die Hände 
geben; niemandem, es sei wer es wolle, Abschriften von solchen 
Mundis oder anderen Aktenstücken ohne Vorwissen und Geneh
migung des Präsidenten ertheilen; und überhaupt von den durch 
ihre Hände gehenden oder sonst zu ihrer Kenntniss gelangenden 
Geheimnissen der Parteien oder des Kollegii ein gewissenhaftes 
Stillschweigen beobachten. 

§. 69. Kein Kanzlist soll ausser den in der Sportultaxe fest
gesetzten Gebühren einiges Geschenk, es habe Namen wie es 
wolle, wenn es ihm auch aus freien Stücken angeboten würde, 
nehmen; keiner Partei dienen, noch für dieselbe solücitiren; noch 
in Amtssachen einen BrielWechsel mit ihr unterhalten; bei Ver
meidung der unfehlbaren Kassation und anderweitiger nachdrück
licher Ahndung. 

§. 70. Die Deposital- und Sporfulkassen-Rendanten, inglei
chen die diesen Letzteren gesetzten Kontrolleurs, sind ebenfalls 
Mitglieder der Kanzlei. Ihre Amtsverrichtungen und Obliegenhei
ten aber werden in. den besonderen. Deposital- und Sportulkassen 
Ordnungen vorgeschrieben. 
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§- 71. Die Kanzlisten werden bei ihrer Ansetzung mit fol

gendem Eide belegt: 
Ich N. N. schwöre etc. etc. Nachdem ich bei dem N. 

Kollegio zum Kanzlisten angenommen worden, Sr. König
lichen Majestät von Preussen etc. etc. getreu und unter» 
thänig, dem Kollegio und dessen Präsidenten aber gehor
sam und gewärtig zu sein; die in der Gerichtsordnung, 
dem Allgemeinen und dem hiesigen besondern Kanzlei
reglement vorgeschriebenen Pflichten, nach meinem besten 
Vermögen, genau zu beobachten; die mir zugestellten 
Koncepte fleissig, richtig und ordentlich zu mundiren; nie
mandem ausserhalb dem Kollegio, von den durch meine 
Hände gehenden, oder sonst zu meiner Kenntniss gelan
genden Sachen und Geschäften etwas zu offenbaren; mich 
mit den ausgesetzten Schreibgebühren zu begnügen, und 
ausser denselben nicht das Geringste von irgend jeman
dem, es habe Namen wie es wolle, zu fordern oder an
zunehmen; auch mich durchgehends so zu verhalten, wie 
es einem ordentlichen und getreuen Kanzlisten eignet und 
gebührt. So wahr etc. etc. 

Eben dieser Eid muss auch von den Kopisten bei ihrer An» 
nehmung geschworen werden. 

Anh. §. 459. Die Kanzlisten, Kanzleidiener, Botenmeister 
tmd Boten, ingleichen die Landreiter und Exekutoren ha
ben folgenden Diensteid zu leisten: 

Ich . . . schwöre zu Gott dem Allmächtigen und All
wissenden einen leiblichen Eid, dass, nachdem ich zum 
. . . angenommen worden, Seiner Königlichen Maje
stät von Preussen, meinem aller gnädigsten Herrn, 
ich treu und gehorsam sein, die in Dienstsachen von 
meinem Vorgesetzten erhaltenen Befehle willig und 
unweigerlich befolgen, mich den erhaltenen Anweisun
gen gemäss betragen, über alle zu meiner Kenntnis» 
gelangende geheim zu haltende Dienstangelegenheiten 
ein unverbrüchliches Stillschweigen beobachten, an Ge
bühren nicht mehr als die vorschriftsmässigen Sätze 
fordern oder annehmen, auch von gewissenhafter Ver
waltung meines Amtes mich durch Geschenke Freund
schaft, Feindschaft, Versprechungen oder Drohungen 
nicht abhalten lassen, sonderst vielmehr mich überall 
in Ausrichtung meines Dienstes treu, ordentlich, nüch
tern und unverdrossen betragen will. So wahr mir 
Gott helfe zur ewigen Seligkeit! 

C?. © • vom 5. Novembe«, 1833, wegen der Diensteide, und © • © . vom 10. Februar 1833, 
wegen Verpssichtung der Beamten, welche in eine andere Amtswirtfamteü tte^en, so wie die Vor» 
Haltung d« Diensi^iden, s. zu I I I . 2. $. 40. Anh. 443. 
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Vierter Abschnitt. 
Von dem Amte der Kanzleidiener, Botenmeister und Boten. 

B e s t e l l u n g . 

§. 72. Die Kanzleidiener und Botenmeister müssen von ehr
lichem Herkommen, von vorzüglich guter Aufführung und ge
prüfter Treue sein. Sie müssen fertig schreiben und rechnen 
können, und es müssen dazu vorzüglich Leute, die in Königli
chen Militärdiensten als Unteroffiziere, Korporale, Wachtmeister 
u. s. w. gestanden, und als Invaliden Abschied und Versorgungs
scheine erhalten haben, sonst aber noch hinlängliche Kräfte und 
Munterkeit zu diesem Amte besitzen, erwählt werden. 

1 ) Wegen Berechtigung der invaliden Unteroffiziere zu den BotensteUen, f. zu §. l . d. Tit . 
unter N r . 3. 

2) R e s c r i p t vom 28. März 1825, betreffend die Anstellung der Gerichtsboten auf 
Probe. 

Das Justizministerium ist mit der von dem Ober - Landesgericht im Berichte 
vom 3. d. M . geäußerten Meinung dahin einverstanden, daß, wenn die Qualifita-
tion eines als Gerichtsboten anzustellenden Subjekts nicht ganz außer Zweifel ist/ 
die definitive Anstellung nur erst nach einer dreimonatlichen Prüfungszeit erfolge. 

(v. K. Ihrb . Bd. 23. S . 103.) 

3) In wie fern von den Gerichtsboten Kaution zu bestellen fei; f. R e s c r l p t vom 4. 
Juni, 16. Juli und 27. Juni 1832 zu §. 1. d. Tit. unter Nr. 7. 

4) R e s c r t p t vom 14. Oktober und 4. November 1817, und vom 14. Mai 1828, betr. 
die Anweisung des Diensteinkommens der Gerichtsboten. 

A. 
Auf eine Anfrage des Land, und Stadtgerichts zu Unna wird dem Königli-

chen Dber-Landesgericht hiermit eröffnet, daß die Boten bei den Land- und Stadt-
gerichten nur das ihnen bei ihrer Anstellung beigelegte Gehalt aus den Insinua-
tions- und Meilengeldern zu beziehen haben, und daß/ wenn die Botengebiihren 
mehr betragen, der Ueberschuß den Land, und Stadtgerichts-Salarienkassen verbleibt, 
indem die Gehalte den Verhältnissen der Boten angemessen bestimmt sind. Es ist 
hiernach sowohl bei dem Land- und Stadtgericht zu Unna, als bei den übrigen 
Land, und Stadtgerichten zu verfahren; jedoch soll eine Zurückforderung der von 
den Boten bis jetzt etwa erhobenen mehreren Gebühren nicht statt finden. 

Berlin, den 14. Oktober 1817. 
0 . K. Ihrb. Bd. io. S . 23b.) 

U. 
Dem Königl. Dber-Landesgericht wird auf den, wegen des Einkommens der 

Boten bei den Land- und Stadtgerichten unter dem 14. d. M . erstatteten Bericht 
eröffnet: daß die Bestimmung der Verordnung vom 14. Oktober d. I . / wegen der 
Inflnuations - Gebühren und Meilengelder der Land« und Stadtgerichtsboten zum 
Zweck hat, den Boten bei den Untergerichten ein gleichmäßiges und ihren Dienst-
Verhältnissen angemessenes Einkommen zu gewähren, ohne daß ihr Einkommen sich 
durch den Genuß der Gebühren zu sehr erhöhen kann. 

Zur Hebung der in den einzelnen Ober-Landesgerichts-Bezirken obwaltenden 
Verschiedenheit, ist daher festgesetzt worden, daß alle Emolumente der Boten, also 
auch die Meilengelder der Boten, zur Kasse berechnet werden sollen. Es ist hier-
bei jedoch vorausgesetzt, daß die Boten ein auskömmliches Gehalt haben, worunter 
20« slthlr. für den ältesten und 130 Rthlr. für die übrigen Bolen verstanden wer, 
den Da, wo das Gehalt der Boten nicht so hoch ist, ist dasselbe in den künftigen 
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Etats nach diesen Sätzen anzusetzen, und bis dahin »st den Boten aus den Infi-
nuations- und Meilengeldern zu dem fixen Gehalte so viel zu geben, daß jene Sum-
men erfüllt werden. 

Bei Exekutionen erhalten die Boten die etatsmäßigen Gebühren. 
Berlin, den 4. November 1817. 

(v. K. Ihrb. Bd. 10. S . 256) 

Durch die an die Könitzl. Dber-Landesgerichte, 
wegen der denselben überlassenen Anstellung der Boten, 

ergangene Cirkular.Verfügung vom 29. September 1826 ist zwar schon verordnet: 
daß bei Besetzung der Stellen von Unterbeamten, welche einen beträchtlichen 
Theil ihres Diensteinkommens aus Exekutions-, Sitz- und Meilengebühren 
zu beziehen gehabt, als bei Reifeboten, Exekutoren und Gefangenaufsehern, 
ein Theil des Diensteinkommeus — der Regel nach ein Dritthcil — ohne 
Eviction auf diese ungewissen Emolumente gewiesen werden soll. 

Da aber die Bestimmung: 
„als bei Reiseboten" 

den Zweifel «regt hat, ob andere Boten ausgeschlossen seien; so bestimmt der Iu< 
stizminister hierdurch: 

daß bei allen neuen Anstellungen von Boten, Exekutoren und Gefangenwär-
tern, deren Vorgänger den Selbstgenuß von Meilen-, Sitz- und Exekutions-
Gebühren gehabt, so wie in den Fällen, in welchen bereits angestellte Boten 
dieser Kategorie lediglich auf fixirtes Gehalt gesetzt, und die Anweisung ei-
nes Theils des letztern anf die Gebühren ohne Eviction ausdrücklich vor-
behalten worden, diesen Dffizianten ihr uormalmäßigcs Diensteinkommen (der 
Regel nach zn einem Drittheil) ohne Eviction auf zu defervirende Emolu-
menle angewiesen werde. 

Jedoch ist bei Abmessung dieses aliquoten Theils dahin zu sehen, daß diese Un-
terbeamten mit Sicherheit auf den Eingang dieses Theils ihres Diensteinkommens 
Rechnung machen können, und nicht wegen eines Ausfalls, der ohne ihr Verschul-
den eintritt, besorgt sein dürfen. 

Berlin den u. Mai 1828. 
(v. K. Ihrb. Bd. 31. S . 280.) 

§ . 73 . Die Kollegia müssen daher bei ents tehender Vakanz 
über die Auswahl solcher S u b j e k t e , wenn ihnen dergleichen 
n ich t schon selbst bekannt sind, mi t d e r Behörde k o r r e s p o n d i r e n ; 
sie durch einen Sekretar ius über ihre Fähigkei ten prüfen l assen ; 
und sodann den taugl ichsten darunter dem Chef der Just iz vor
schlagen; als von we lchem demselben die erforderliche Bestal lung 
ausgefertigt wird. 

C O . vom 31. Dezember 1827, betreffend die Anstellung der Subaltern» und Unterbeamten 
der Gerichte durch die CHef-Präsidenten; f. zu §. l . d. Tlt. n. Nr. 1. 

O b l i e g e n h e i t e n . 

§. 74. Die Kanzleidiener und Botenmeister sind überhaupt 
schuldig, alle von dem Kollegio oder dessen Präsidenten in Dienst
geschäften ihnen ertheilte Befehle und Aufträge willig zu über
nehmen, und fleisig und getreu auszurichten. 

§. 75. Insonderheit müssen sie bei den Sessionen des Kol~ 
legi! und in den Instruktionsterminen die Aufwartung versehen 
die etwa geforderten Akten aus der Registratur herbei holen; 
die Parteien vorrufen; die vorgetragenen und dekretirten Sachen 
an die Sekretarien zur Expedition abliefern; die Akten aber, 
und die keiner schriftlichen Ausfertigung noch besondern Insi* 
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nuation bedürfenden Pieren, ungesäumt wieder zur Registratur 
befördern. 

§. 76. Wenn ein Dekret abgefasst worden ist, welches zwar 
keiner schriftlichen Expedition bedarf, das aber einer Partei, ei
nem Justizkommissarius oder sonst jemandem zur Nachricht vor
gezeigt werden soll; so müssen sie diese Vorzeigung baldigst be
sorgen; wie es geschehen, von der Partei unter das Dekret ver
merken lassen oder selbst vermerken, und sodann dergleichen 
Piece unverzüglich zur Registratur abliefern. 

§. 77. Die von den Sekretarien gefertigten Expeditionen 
müssen sie von selbigen nach der Nummer übernehmen, und zur 
R e - und Supperrevision befördern; sie sodann in die Kanzlei, 
ebenfalls nach der Nummer abliefern; die Munda von den Kanz
listen oder dem Kanzleiinspektor eben so übernehmen; sie den 
Sekretarien zur Revision und Kontrasignirung, alsdann aber der 
Behörde zur Vollziehung vorlegen; die Siegelung besorgen, und 
die gesiegelten Sachen nach Verschiedenheit derselben und nach 
der Verfassung eines jeden Kollegii, entweder an den Sportul-
rendanten abliefern, oder unter die Boten zur weitern Abgabe ver
theilen. 

§. 76. Bei allen diesen Verrichtungen müssen sie sich, nach 
näherer Bestimmung des Kanzleireglements, der möglichsten 
Akkuratesse und Sorgfalt befleissigen; sich genau nach der Ord
nung des Siegelzettels achten; wann und an wen jedes Dekret 
abgegeben worden, auf dem Koncepte richtig bemerken; und die 
Koncepte von einem Siegelungstage zum andern, gleichergestalt 
nach den Nummern, in die Registratur gehörig abliefern. 

§. 78. Zu ihrem Amte gehört auch die As- und Refixion 
der von dem Kollegio erlassenen, oder von einem andern ihm 
zugeschickten Ediktalcitationen, Subhastationspatente und anderer 
öffentlicher Proklamatum zu besorgen; und müssen sie sorgfältig 
dahin sehen, dass dergleichen Proklamata die vorgeschriebene 
Zeit hindurch aushängen, folglich den 'Pag, wann sie angeschla
gen und wann sie wieder abgenommen worden sind, auf den 
Originalien derselben pflichtmässig vermerken. 

§ . 80. Die Kanzleidiener und Botenmeister haben die Auf
sicht über die Boten; müssen die Arbeit unter sie vertheilen, und 
einen jeden zu seiner Schuldigkeit anhalten. 

§. 81. Ihnen werden die Schlüssel zu den Sessionszimmern 
anvertraut; und sie müssen dafür sorgen, dass diese Zimmer 
reinlich und sauber gehalten, auch die darin befindlichen Geräth-
schaften nicht ruinirt oder entwendet werden. Wird etwas davon 
schadhaft; so müssen sie solches dem Präsidenten anzeigen, und 
nach dessen Anweisung die Reparatur veranstalten. 

§. 82. Sie müssen alle Tage, die Sonn- und Festtage allein 
ausgenommen, sowohl Vor- als Nachmittags, an dem Orte, wo 
das Kollegium seine Versammlungen hält , sich einfinden, ihre 
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Geschäfte daselbst besorgen, und die sich meldenden Parteien 
gehörig anweisen. 

§. 83. Sie müssen sich durchgehends eines rechtschaffenen, 
vernünftigen und regelmässigen Betragens befleissigen; sich mit 
den in der Sportultaxe ihnen ausgesetzten Gebühren begnügen; 
und ein mehreres von den Parteien, bei Strafe der Kassation, we
der abfordern noch annehmen. 

§. 84. Sie müssen bei ihrer Ansetzung schwören: 
dass sie dem Kollegio und dessen Präsidenten allen schuldigen 
Gehorsam und Folge leisten; ihre Pflichten nach der gegen
wärtigen Vorschrift sorgfältig wahrnehmen; die ihnen aufgetra
genen Verrichtungen treu, unverdrossen und akkurat besorgen; 
von den Parteien über ihre ausgesetzten Gebühren nichts for
dern noch annehmen; von den zu ihrer Kenntniss gelangenden 
Heimlichkeiten der Parteien oder des Kollegii niemandem et
was entdecken; und sich überall so verhalten wollen, wie es 
einem getreuen und ehrlichen Kanzleidiener (Botenmeister) 
eignet und gebührt. 

C O. vom ». November 1822, wegen ix Diensteide und C O. vom in. Februar 1825, 
wegen Verpflichtung der Beamten, welche in eine andere Amtswirtsamteit treten, s. zu 111. 2. §. 40. 

§ . 85. Bei grösseren Kollegien, wo wegen des weitläufigen 
Umfanges der Geschäfte ein besonderer Kanzleidiener und ein 
besonderer Botenmeister angesetzt sind, müssen die im Vor
stehenden beschriebenen Verrichtungen unter dieselben vertheilt 
werden. 

Bestellung der Boten. 

§. 86. Zu Boten bei den Justizkollegien müssen ebenfalls 
vorzüglich Invaliden, welche treu und ehrlich gedient haben, an-
noch hinlängliche Kräfte, und die zu ihren Geschäften nöthige 
Munterkeit des Körpers besitzen; von stiller und ordentlicher Le
bensart, auch des Schreibens und Lesens nicht ganz unkundig 
sind, ausgesucht und bestellt werden. 

S . die Allegate zu §.72. dieses Titels. 

§. 87. Sie sind überhaupt schuldig, die ihnen von dein 
Kollegio und dem Präsidenten gemachten Aufträge willig und 
fleissig auszurichten, und die Aufwartung in den Sessionen, so 
wie bei den Instruktionsterminen, nach der Anweisung des Bo
tenmeisters mit zu besorgen. 

Obliegenheiten. 

§. 88. Insonderheit werden sie gebraucht, die Akten aus 
der Registratur an die Decernenten und Referenten abzutragen; 
die eingegangenen Sachen von der Post abzuholen; und diejeni
gen, welche abgehen sollen, dahin zu befördern. 

§. 89. Ihre Hauptverrichtung aber ist die Insinuation der 
Citationen und anderer Verordnungen an die Parteien, bei welcher 
sie die Vorschriften des Ersten Theils Tit. VII. zu beobachten 
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habe«. Diese Vorschriften müssen ihnen also gleich bei ihrer 
Annehmung durch einen Sekretarius bekannt gemacht und erläu
tert, auch sie deiselben in der Folge von Zeit zu Zeit erinnert, 
und in vorkommenden Fällen, wie sie sich dabei zu verhalten 
haben, instruirt werden. 

§. 90. Sie müssen sich, in so fern sie nicht auf auswärtigen 
Verschickungen begriffen sind, täglich, die Sonn- und Festtage 
allein ausgenommen, in der Kanzlei und Registratur des Kollegii 
einfinden, und ihre Verrichtungen abwarten. 

§. 91. Von den Parteien und Sollicitanten müssen sie sich 
zu Bestellungen und Erkundigungen nicht gebrauchen lassen; ih
nen so wenig als Andern, von dem, was bei dem Kollegio vor
geht und ihnen bekannt wird, Nachrichten mittheilen; sich mit 
den ihnen ausgesetzten Gebühren begnügen, und von niemandem, 
es sei unter welchem Prätexte es wolle, ein Mehreres verlangen 
oder abfordern. 

§. 92. Sie müssen bei dem Antritte ihres Amtes schwören: 
dass sie den Verordnungen des Kollegii und dessen Präsidenten, 
wie auch den Anweisungen des ihnen unmittelbar vorgesetzten 
Botenmeisters, gehorsame und willige Folge leisten; die ihnen 
geschehenen Aufträge fleissig ausrichten; die Insinuationen der 
Citationen und Verordnungen gehörig verrichten; davon ge
treuen und der Wahrheit gemässen Bericht abstatten, und sich 
in allen Stücken treu, ordentlich, nüchtern und unverdrossen 
beweisen wollen. 

C © . vom 5. November 1833, wegen der Diensteide und © . O . vom 10. Februar 1835, 
wegen Verpflichtung der Beamten, welche in eine andere Amtswirksamkeit treten, so wie die Vor, 
Haltung bei Diensteiden, s. zu I I I . 2. §. 40. 

Fünfter Abschnitt. 
Von dem Amte der Landreiter und Exekutoren. 

§. 93 Die Exekutoren müssen aus den Invaliden, die nach 
treu geleisteten Diensten ihren ehrlichen Abschied erhalten haben, 
ausgesucht werden. Sie müssen zu dergleichen Amte annoch 
hinlängliche Munterkeit und Kräfte besitzen; von bekannter, ver
nünftiger, ordentlicher und nüchterner Aufführung sein; fertig 
lesen und schreiben können; auch zum wenigsten einige Kennt-
niss und Uebung im Rechnen erlangt haben. 

1) Wegen der Ansprüche der invaliden Unteroffiziere auf Erckutorenstellen, s. zu §. j . dieses 
Titels unter Nr . 3. 

2 ) Wegen der KautionsbesteUung der Exekutoren, f. zu §. I. dieses Titels unter Nr. 7. 
3) Vergl. auch die Zusähe zu §. 72. dieses Titels. 

§. 94. Wie es mit ihrer Ansehung und Bestellung zu halten 
sei, deshalb hat es bei der eingeführten speciellen Verfassung 
einer jeden Provinz und Kollegii lediglich sein Bewenden. 
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©• O. vom 31. Dezember 1827, betreffend die Anstellung der Sub»iltcrn- und Uütcrbeamten 

der Gerichte durch die Chef-Prästdentcn; s. zu §. l. dieses Titels unter Zlr. I. 

§. 95. An Orten, wo diese Exekutoren in fixirten Besol
dungen stehen, und wo es nicht immer möglich ist, dass sie die 
eingezogenen oder heigetriehenen Gelder unmittelbar nach deren 
Empfange an die Behörde abliefern können, müssen sie zu Be 
Stellung einer proportionirlichen Kaution angehalten werden. 

Obliegenheiten. 

§. 96. Die Exekutoren müssen sich, bei Strafe der Kassa-
tion, nicht unterfangen, eigenmächtig oder auf das Privatansuchen 
einer Partei irgend einige Exekution zu vollstrecken; sondern 
sie müssen dazu den ausdrücklichen Befehl des ihnen vorgesetz
ten Kollegii abwarten. 

§. 97. Nach diesem Befehle müssen sie sich aber auch ge
nau und pünktlich achten; davon eigenmächtig nicht abgehen, 
oder sich einer Ausdeutung desselben anmaassen; dem Inhalte 
des Befehls in Ansehung der Zeit der Vollstreckung, der Art 
desselben, des Quanti, worauf die Exekution zu richten, und der 
übrigen darin enthaltenen Anweisungen prompt und durchgängige 
Folge leisten; und von der Vollziehung des Auftrages an das 
Kollegium verständlich und der Wahrheit gemäss berichten. 

§. 98. Bei Vollstreckung der Exekution selbst müssen sie 
die Vorschriften der im ersten Theile Tit. XXIV. enthaltenen 
Exekutionsordnung gehörig befolgen; und sich daher diese Vor
schriften sorgfältig und genau bekannt machen. 

§. 99- Bei diesen Exekutionsvollstreckungen müssen sie 
durchaus vorsichtig und pflichtmässig zu Werke gehen; dem 
Schuldner keine Gelegenheit noch Raum verstatten, durch Um
züge, Dilationen, Verheimlichung oder Wegschaffung der Objekte 
der Exekution, solche zu vereiteln, und sich überhaupt, weder 
durch Geschenke, List, Widerspruch oder Drohungen des Schuld
ners, noch durch unzeitiges Mitleiden oder andere persönliche 
Rücksichten, von Beobachtung ihrer Amtspflichten und Befolgung 
ihres Auftrags abwendig machen lassen. 

§. 100. Auf der andern Seite müssen sie aber auch sich in 
den gehörigen Schranken halten; bei Vollstreckung der Exeku
tionen sich vernünftig, nüchtern und bescheiden aufführen; alle 
Schimpfreden, Grobheiten und andere Insolentien unterlassen; 
sich keiner unnöthigen Härte und Grausamkeit gegen unglückliche 
Debitoren schuldig machen, und vielmehr das Schicksal derselben, 
so viel es ihnen, ohne Verletzung ihrer Pflichten und des erhal
tenen Auftrages, möglich ist, zu erleichtern bereit sein. 

1) R e s e r l p t vom 18. Oktober und 10. Dezember 183G, betreffend die Maaßregeln zur 
Verhütung von Veruntreuungen der 6rekutoren; 

2) R e « c j r i | i t vom 10. Februar und 18. November 1833, betreffend die KontroNirung der 
Eltkutoren; 

3) I n s t r u k t i o n des Hofgerichts zu Arnsberg, wegen KontroNirung der Exekutoren 
bei Vollstreckung der Exekutionen und Kosteneinziehungen; 

s, zu I. 24, §. 66, 
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h) Vcrgl. auch KammergerlchtsExekutionsordnung vom 6. Februar 180C und R e g l e m e n t 
fflt len Erekutions'Inspektor und die Exekutoren des Stadtgerichts zu Berlin von» 12. März 1821. 
s. jU I. 24. §. 45. 

§ . 1 0 1 . Wie die Exekutoren sieh wegen Ablieferung der 
beigetriebenen, oder aus den gepfändeten Sachen, bei der Auktion 
gelöseten Gelder, zu verhalten haben, ist in vorallegirter Exeku
tionsordnung §. 65. 66. 80 und 90. umständlich vorgeschrieben-

R e s e r i p t vom 22. Februar 183!, betreffend da« Verhalten der Exekutoren bei Voll, 
sireckung von Exekutionen; s. zu I. 24. §. 45, 

§ . 102. Wie sie gegen die Widersetzlichkeiten eines Exc-
quendi sich Beistand und Verstärkung verschaffen, und wie die, 
hei Verrichtung ihres Amtes, ihnen zugefügten Beleidigungen ge
ahndet werden sollen, ist eben daselbst §. 148—150. verordnet. 

H. 103. Die Exekutoren müssen, ausser den in der Sportul-
taxe bestimmten Gebühren, Warte- und Meilengeldern, und wenn 
sie Exekutionen über Land verrichten, dem freien Quartier und 
Heizung zur Winterzeit, schlechterdings und unter keinerlei Prä
texte, er habe Namen, wie er wolle, weder von dem Extrahenten 
der Exekution, noch von dem Exequendo selbst, ein Mehrere« 
an Gelde oder Geldeswerth, abfordern oder annehmen, und auch 
allen Schein der Erpressung oder Korruption auf das sorgfältigste 
vermeiden. 

§. 104. Alle Beschwerden gegen Exekutoren, wegen verüb-
ter Plackereien und Insolentien; wegen ungebührlicher Begünsti
gung des Exequendi; wegen Ueberschreitung der Schranken ihres 
Auftrags; wegen unterschlagener oder in ihren Nutzen verwen
deter Gelder u. s. w. , müssen die Kollegia genau und nach aller 
Strenge untersuchen lassen, und, bei richtigem Befunde der Be
schwerde, dergleichen Excesse um so mehr mit Ernst und Nach
druck ahnden, da diese Leute ihre meisten Verrichtungen in der 
Provinz, und es dabei sehr oft mit gemeinen, einfältigen und 
furchtsamen Parteien zu thun haben; folglich die Kontraventionen 
derselben leichter vorfallen und seltener zur Wissenschaft des 
Gerichts gelangen können, als bei anderen Subalternen, die ihre 
Amtsgeschäfte unter den Augen des Kollegii selbst verrichten. 

§. 105. Ein Exekutor muss bei dem Antritte seines Amts 
schwören: 

dass er die von dem Kollegin ihm aufgetragenen Exekutionen 
prompt und unverdrossen vollstrecken; dabei lediglich nach 
den Vorschriften der Exekutionsordnung, und des an ihn er
gangenen Dekrets verfahren; die ihm darin vorgeschriebenen 
Grenzen nicht überschreiten; dagegen aber auch von Vollzie
hung seines Auftrags, sich weder durch Furcht noch Geschenke, 
weder durch Drohungen noch Versprechungen, abwendig ma
chen lassen; sich vor allen Excessen sorgfältig hüten; die bei
getriebenen Gelder, nach dem jedesmaligen Inhalte des Dekrets, 
unverzüglich und treulich abgeben; sich mit seinen ausgesetzten 
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Gebühre«, ohne Mehreres zu fordern oder anzunehmen, begnü
gen, und sich überall so verhalten wolle, wie es einem getreuen 
und rechtschaffenen Exekutor wohl ansteht und gebührt. 

C O. vom 5. November 1833, wegen der Diensteide und C ©• vom in. Februar 1823, 
betreffend die Verpflichtung der Beamten, welche in eine andere Amtswilksamkeit tvttm, so wie die 
Vorhaltung bei Diensteiden; s. zu 111. 2. §.40. 

S e c h s t e r T i t e l . 
Von dem Amte der fiskalischen Bedienten. 

Bestellung. 

§. 1. Ju iskalische Bediente müssen die gemeinen und Lan
desgesetze wohl inne haben; eine genaue und praktische Kennt-
niss von den Vorschriften der Prozessordnung besitzen, und bei 
dem Kollcgio, wo sie die fiskalischen Angelegenheiten besorgen 
sollen, wegen ihres Fleisses, Liebe zur Ordnung, regelmässigen, 
gesetzten und rechtschaffenen Betragens vortheilhaft bekannt sein. 

§. 2. Es sind daher zu solchen Bedienungen vorzüglich 
Leute zu wählen, welche bereits bei einem Landesjustizkollegio 
als Referendarien gestanden, und sich daselbst nach obigen Er
fordernissen qualisicirt haben. Insonderheit können auch Justiz
kommissarien dergleichen Stellen füglich übernehmen. 

Obliegenheiten. 

§. 3 . Die Verrichtungen der fiskalischen Bedienten sind von 
doppelter Art. Die ersteren betreffen die Ausführung und Ver
theidigung der dem höchsten Landesherrn und dessen Fisko zu
kommenden Rechte, sobald sie von einer Privatpartei oder sonst 
einem Dritten beeinträchtigt oder bestritten werden. Die zweiten 
haben Verbrechen und Kontraventionen gegen die Gesetze zum 
Gegenstande, auf welche die fiskalischen Bedienten wachsam sein, 
sie ordnungsmässig untersuchen, und auf deren Bestrafung gehö
rig antragen sollen. 

§. 4. Die speciellen Obliegenheiten derselben, in Ansehung 
beider Arten von Verrichtungen, sind im ersten Theile Tit. XXXV. 
hinlänglich auseinander gesetzt. 

R e s k r i p t vom 13. Juni 1818 und 14. Februar 1823, betreffend die Verbindlichkeit der 
Iustizkommissarien, die früher von den Fistälen besorgten fiskalischen Aufträge zu übernehmen; 
s. zu III. ?. §. 23. 

§. 5. Ueberhaupt aber müssen die fiskalischen Bedienten, in 
so fern sie die Rechte des Landesherrn und seiner Kassen in 
Civilprozessen ausführen oder vertheidigen, davon aus den Re
gistraturen und Akten desjenigen Kollegü, welchem die Wahr-
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nelimung und Verwaltung des streitigen Rechts oder Sache auf
getragen ist, zuverlässige und vollständige Informationen einzu
ziehen, sich nach hestem Vermögen angelegen sein lassen; sie 
müssen ihr eifrigstes Bestrehen dahin richten, dass dem Fisko, so 
wie jeder andern Partei, sein Recht widerfahre; sie müssen aber 
auch dabei sich aller Chikane, vorsätzlichen Zurückhaltung, Ver
dunkelung, Verdrehung der Wahrheit, falscher und unrichtiger, 
ihrer eigenen Ueberzeugung zuwider laufender Behauptungen und 
frevelhaften Läugnens sorgfältig enthalten; allermaassen, wenn sie 
sich eines dergleichen ordnungswidrigen Betragens schuldig 
machen, solches an ihnen mit den gesetzlichen Strafen, gleich 
als an anderen Parteien und deren Bevollmächtigten, ohne die 
geringste Nachsicht geahndet werden soll. 

§. 6. Nach dem zweiten Theile ihres Amts sind die Fjskäle 
Wächter der Gesetze; welchen obliegt, auf eine durchgängig ge
naue Beobachtung derselben Acht zu haben; sobald ihnen Ver
muthungen von Kontraventionen dagegen bekannt werden, selbi
gen mit Fleiss, Vorsicht und unablässigem Eifer näher nachzu
forschen; wenn dadurch der geschöpfte Verdacht bestätigt wird, 
davon gehörigen Orts unverzüglich pflichlmässige Anzeige zu 
machen, und auf weitere rechtliche Verfügung, wegen Unter
suchung und Bestrafung derselben, anzutragen. 

§. 7. Von Beobachtung dieser ihrer Hauptpflicht müssen 
sich die Fiskale durch keine Konsideration in der Welt, am aller
wenigsten durch Menschenfurcht oder Ansehen der Person, abhal
ten lassen; da Se. Königliche Majestät, wenn sie durch gewissen
hafte Wahrnehmung ihres Amtes sich Hass, Feindschaft, Neid 
oder Verfolgung zuziehen sollten, sie dagegen nachdrücklich 
schützen und sicher stellen werden. 

§. 8. Hauptsächlich müssen die Fiskale auf das Betragen 
der sämmtlichen höheren und niederen Justizbedienten in ihrem 
Amte ein wachsames Auge haben; und wenn sie bei selbigen 
Verabsäumung oder Verletzung ihrer Pflichten wahrnehmen, da
von, nach Bewandniss der Umstände, dem Präsidenten des Kol-
legii, oder dem Chef der Justiz, freimüthig und ohne Rückhalt 
Anzeige machen. 

§. 9. Sie müssen aber auch in diesem Theile ihres Amts 
sich vor allen Chikanen und Animositäten sorgfältig hüten, und 
niemanden ohne hinreichenden Grund, aus blossem Privathasse 
anderen oder Nebenabsichten, durch ihre Angaben und Denuncia
tionen in Verdruss und Verlegenheit setzen. 

§. 10. Bei den ihnen aufgetragenen Untersuchungen müssen 
sie mit aller Aufmerksamkeit, Akkuratesse und Legalität zu Werke 
gehen, sich nach den Vorschriften des ersten Theils Tit. XXXV. 
genau achten; alle in den Gesetzen angewiesene und erlaubte 
Mittel, zur Entdeckung und vollständigen Ausmittelung des Ver
brechens oder der Kontravention, mit unverdrossenem Eifer auf
suchen und anwenden; dabei aber auch die für den Denunciaten 
oder Inkulpaten streitenden Vertheidigungsgründe mit gleicher 
Sorgfalt zu erforschen und ins Licht zu setzen bemüht sein. 
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§. 11. In so fern den Fiskalen, vermöge ihres Amts und 

Bestallung, noch gewisse specielle Verrichtungen obliegen, müs
sen sie sich nach den ihnen darüber ertheilten Instruktionen 
pflichtmässig achten. 

Amt des Generalfiskals. 

§. 12. Die fiskalischen Bedienten stehen zwar, gleich an
deren Justizbedienten, unter der allgemeinen Aufsicht desjenigen 
Landeskollegii, in dessen Departement sie angesetzt sind; ausser
dem aber sind sie auch der nähern Direktion des Generalfiskals 
subordinirt, welchem sie zu gewissen Zeiten von der Beschaffen
heit und Lage der unter ihrem Betriebe stehenden Prozesse und 
Untersuchungen Bericht abstatten müssen. 

H. 13. Der Generalfiskal ist schuldig, die ihm untergebenen 
Fiskale in beständiger Aufsicht und Ordnung zu halten; darauf 
zu sehen, dass sie ihren Pflichten, und insonderheit der obliegen-
ben Wachsamkeit auf die Beobachtung der Gesetze und Bestra
fung aller Uebel tretungen derselben, gehörig nachkommen, und 
diejenigen, welche sich dabei der Chikane und Durchstechereien, 
oder auch nur einer inkorrigiblen Nachlässigkeit und Schläfrigkeit 
schuldig machen, zur Kassation gehörigen Orts anzuzeigen. 

§. 14 Er selbst muss auch an seinem Theile seine Pflich
ten, als Wächter der Gesetze, treulich wahrnehmen; besonders 
auf die Amtsführung bei den Landesjustizkollegien, und auf einen 
ununterbrochenen vorschriftsmässigen Betrieb der bei selbigen 
schwebenden Prozesse fleissig Acht haben; seine desfalls gemach
ten Bemerkungen dem Chef der Justiz gebührend anzeigen, wenn 
Kontraventionen von anderer Art zu seiner Wissenschaft gelan
gen, selbigen durch die ihm untergebenen Fiskale näher nach
forschen, und die Sache durch sie weiter gehörig betreiben lassen 

§. 15. Dahingegen ist er für seine Person nicbt schuldig, 
in einzelnen Fällen selbst Untersuchungen zu unternehmen; es 
wäre denn, dass ihm solche, wegen grosser Wichtigkeit der Sache, 
von dem Landesjustizkollegio, in dessen Departement er seinen 
Sitz hat, oder unmittelbar vom Hofe aufgetragen würden. 

Belohnung der Fiskjile. 

§, 16. In so fern die fiskalischen Bedienten die Rechte des 
Fiskus in Civilprozessen ausführen oder vertheidigen, erhalten sie 
dafür die ihnen ausgesetzten Besoldungen, und haben, wenn der 
Gegentheil in die Kosten verurtheilt wird, eben die Gebühren, 
wie die Rechtsassistenten der Privatparteien, zu fordern. In so 
fern sie Untersuchungen führen, kommen ihnen deshalb, wenn 
der Denunciat schuldig befunden wird, und des Vermögens dazu 
ist, die in der Sportultaxe ausgemessenen Gebühren zu; und in 
so fern besonders durch ihre Wachsamkeit und Zuthun fiskali
sche Strafen festgesetzt und beigetrieben werden, gebührt ihnen 
davon eine gewisse Quote, welche nach Beschaffenheit des Objekts, 
und der verschiedenen Verfassung einer jeden Provinz und Kol-
legii, an jedem Orte näher bestimmt ist. 
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Anh. §. 460. Von einem im TVege der Gnade vor der 
Einziehung erlassenen Konfiskate ist der fiskalische Bediente 
die fiskalische Quote %u fordern nicht berechtigt. 

1) R e s e r v a t vom 11. Juni 1798, betreffend den Anspruch auf die quota fiscalis bei 
Begnadigungen, (N.C.C. T . X. S . 1639.), aufgen. in §. 460. des Anhanges. 

2) R e s c r i p t vom 16. März 1813, betreffend die quota fiscalis der FiMle in Kon» 
traventionsfachen. 

Dem Königl. Ober-Landesgericht zu Liegnitz wird auf dessen Anfrage vom 
l . d. M . 

ob in $ccif> und Zol l - oder andern Kontraventionssachen, welche durch die 
Wachsamkeit der Fiskale nicht entdeckt worde«, denselben dennoch als Iuqu i -
renten quota fiscalis gebühre? 

hierdurch zur Resolution ertheilt, daß nach §. 16. Tit. 6. P III. der A. G. O. die 
Inquirenten nur dann auf quotarn fiscalem Anspruch wachen kennen, wenn durch 
ihre Wachsamkeit und Zuthun fiskalische Strafen festgesetzt und beigetrieben wer-
bciv und daß dieser Fall nicht eintritt, wenn bloß von dem Inauirenten als solchem 
die Rede ist. Das in Abschrift mitgetheilte Rescript der Sektion für die direkten 
und indirekten Abgaben ist mit Zustimmung des Chefs der Justiz erfolgt, und nach 
den darin angenommenen Grundsätzen muß von Seiten des Kollegii verfahren 
werden. Was übrigens die Kosten bei Kontraventionen und Defraudationen anbe-
trifft, so wird dem Konigl. Ober-Landesgericht das Reskript vom 28. März 1812 
hierdurch abschriftlich mitgetheit, welches die vom Iustizminister festgesetzten Grund-
sätze enthält und zur Richtschnur dienen muß. 

(v. K. Ihrb. Bd. 2. S . 5 ) 

§. 17. Die fiskalischen Bedienten müssen bei dem Antritte 
ihres Amtes folgenden Eid ableisten: 

Ich . . . schwöre etc. Nachdem ich bei dem Kollegio zu 
einem Fiskal bestellt worden, dass ich zuvörderst Sr. Königl. 
Majestät von Preussen, meinem allergnädigsten Herrn, jederzeit 
treu, unterthänig und gewärtig sein; Höchstdero Bestes und 
Interesse aus allen meinen Kräften suchen, beobachten und 
fördern; Schaden und Nachtheil aber, so viel an mir ist, war
nen, verhüten und abwenden wolle. 

Insonderheit schwöre ich, dass ich in den Angelegenhei
ten, wo mir die Ausführung oder Vertheidigung fiskalischer 
Gerechtsame aufgetragen wird, davon gründliche und vollstän
dige Information mit möglichstem Fleisse und Sorgfalt einzie
hen ; bei der Instruktion solcher Sachen das Interesse des Kö
niglichen Fiskus, der Wahrheit und Gerechtigkeit gemäss, treu
lich wahrnehmen, und nichts, was solchem zuwiderläuft, weder 
selbst thun, noch dass es von Anderen geschehe, willigen und 
gestatten wolle. Ich gelobe ferner, über einer genauen Befol
gung der Gesetze und Landesherrlichen Verordnungen uner-
müdet zu wachen; allen Kontraventionen dagegen eifrig und 
unverdrossen nachzuforschen, und sie zur gebührenden Bestra
fung anzuzeigen; dabei auf kein Ansehen der Person, Furcht, 
Zuneigung oder andere Konsiderationen zu achten; mich aber 
auch aller Chikane und Bedrückungen gegen die Unterthanen 
des Staats gewissenhaft zu enthalten; die mir aufgetragenen 
Untersuchungen mit pflichtmässiger Treue, Sorgfalt und Be
triebsamkeit zu führen, und mich durchgehends so zu verhalten, 
wie es einem getreuen, wachsamen und rechtschaffenen fiska
lischen Bedienten eignet und gebührt. So wahr etc. etc. 
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Anh. §. 461. Der von den fiskalischen Bedienten bei dem 
Antritte ihres Amts zu leistende Eid ist nach dem § 445. 
des Anhangs zu § . 43. Tit. II. Thl. III. vorgeschriebenen 
Formulare einzurichten. Statt der Worte: 

„Insbesondere gelobe ich » Genüge leiste" 
muss gesetzt werden: 

„Insbesondere gelobe ich, den Vortheil des König
lichen Fiskus überall nach meinem Vermögen wahrxu* 
nehmen und möglichst zu verhüten, dass in keinem 
Falle zum Nachtheile desselben gehandelt werde, über 
die genaue Befolgung der landesherrlichen Verord
nungen unermüdet zu wachen, allen etwanigen Kon
traventionen eifrig und unverdrossen nachzuforschen, 
und solche ohne Ansehen der Person zur gebührenden 
Bestrafung anzuzeigen, die mir auf getragenen fiska
lischen Prozesse und Untersuchungen vor sehriftsmässig 
zu führen und baldmöglichst zur Endschaft zu beför
dern, die aufzunehmenden Protokolle genau und rich
tig niederzuschreiben, und meinen Vorgesetzten in 
Amtssachen, der Subordination gemäss, schuldige Folge 
%u leisten. 

C O . vom 5. November 1831, »regen der Diensteide, und © . © • vom 10. Februar 1835, 
betreffend die Verpflichtung der Beamten, welche in eine andere An»tsu>irtsHmkeit trexn; s. zu 
III. 2. 5 " . 

S i e b e n t e r T i t e l . 

Von dem Amte der Justizkommissarien und Notarien. 

Bestimmung der Justukommissarien. 

§. 1. Ausser den eigentlichen Prozessen falten im bürger
lichen Lehen häufig Geschäfte vor, bei welchen, wenn sie auf 
eine gültige und gesetzmässige Art vollzogen werden sollen, die 
Unterthanen und Einwohner des Staats den Rath und die As
sistenz eines Rechtsverständigen nicht entbehren können. 

Da von einer ordentlichen, zuverlässigen und legalen Besor
gung solcher Angelegenheiten die Sicherheit und der Wohlstand 
der Unterthanen grösstentheils mit abhangen; so kann es dem 
Staate nicht gleichgültig sein, was für Leute zu solchen Besor
gungen gebraucht werden, sondern er muss dazu Männer von 
geprüfter Geschicklichkeit und Beschaffenheit aussuchen, und dem 
Publikum als solche, an die es sich in seinen Privatangelegen
heiten mit Zuversicht wenden könne, bezeichnen. 

§. 2. Aus diesem Grunde haben Se. Königliche Majestät 
resolvirt, in den verschiedenen öertern und Gegenden von Höchst-

Mannkopff Allg. Gerichrsordnung. IV. 24 
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dero gesammten Provinzen, dergleichen Personen anzusetzen, 
welche dazu bestimmt und autorisirt sind, den Einwohnern und 
Unterthanen, sowohl in ihren Prozessen als Rechtsbeistände oder 
Bevollmächtigte zu dienen; als ihnen in ihren keinen Prozess be
treffenden Rechtsangelegenheiten, mit ihrem Rathe und Beistande, 
auf Verlangen, an die Hand zu gehen. 

§. 3. Diesen Justizbedienten wird der Name von Justiz-
kommissarien, und denjenigen unter ihnen, welche zugleich die 
den Notariis publicis angewiesenen Geschäfte mit besorgen sollen, 
die Benennung von Notarien beigelegt. In so fern sich der eine 
oder der andere unter ihnen durch treue, fleissige und rechtschaf
fene, dem Publikum geleistete Dienste besonders auszeichnen 
würde, behalten Se. Königl. Majestät Sich vor, denselben mit dem 
Charakter eines Justizkommissionsraths begnadigen zu lassen. 

Anh. §. 462. Die Justixkommissarien und Notarien sind 
als wirkliche Staatsdiener anxusehen. 

1) a. R e s e r i p t vorn 30. Januar 181», betreffend da« Verhältniß der Instizlommissa» 
rien «IS Etaatödimer; f. zu l. 24. §. 108, Bd. II. S . 980. 

l). R e s r r i p t vom 8. Juli 1822, daß IuNizkommissarltn feine? Heirathskonsensez bedürfen. 

Dem Herrn DberLandesgerickts-Präsidenten Freiherrn von Falkenhausen wird 
auf den Berickt vom 19. v M. eröffnet: daß die Iustizkommissanen und Notarien 
keinen Heirathslonsens nachzufucken haben, da sie leine besoldete Staalsdieuer sind 

(v. K. Ihib. Bd. 19. S . 323.) 

2) a. R e S c r i p t vom 27. März 1818, betreffend den Rang der IuNizkommissarien, und 

l». €?• © . vom 1. November 1833, betrtffend die Ettheilung des Iustizraihsiitels für Insiiz» 
kommissarien; f. zu III. 1. §. 1. No. 2 e . «nd f. 

§. 4. In wie fern bei Prozessen auch Andere, als Justiz» 
kommissarien, zu Rechtsbeiständen oder Bevolmächtigten der 
Parteien zugelassen werden können, ist im ersten Theile Tit. 111 
§ .14 und 22 u. f. verordnet. Zu den übrigen §. 1. benannten 
Geschäften sind sie dergestalt ausschliessend befugt, dass ausser 
ihnen, in der Regel, niemand dergleichen Geschäfte als ein Ge
werbe treiben darf, und dass daher keine Vorstellungen und Ein-

anen in Sachen dieser Art, welche nicht von den Parteien selbst 
undbar angefertigt, oder von recipirten Justizkommissarien unter

schrieben und legalisirt sind, bei den Kollegien angenommen oder 
Verfügungen darauf erlassen werden sollen. Es wird dage
gen aber auch dafür gesorgt werden, dass in allen Gegenden 
des Landes eine hinlängliche Anzahl solcher öffentlich autorisirter 
Personen, an die ein jeder sich in vorkommenden Fällen wenden 
könne, zu haben sein möge. 

§. 5. An welchen Orten Justizkommissarien, und wie viele 
derselben an einem Orte zu bestellen, muss nach Erforderniss 
der Umstände, der Bevölkerung, des Verkehrs und Gewerbes, der 
häufiger oder seltener vorkommenden mehr oder minder wichti
gen Prozesse, und der daraus sich ergebenden grössern oder ge
ringern Bedürfniss des Publikum bestimmt; dabei aber dahin 
gesehen werden, dass es auf der einen Seite dem Publiko an 
einer hinlänglichen Auswahl solcher Männer, deren es sich in 
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«einen Rechtsangelegenheiten bedienen könne, nicht gebreche, auf 
der andern Seite aber auch durch eine zu grosse Vermehrung 
derselben, und den daraus entstehenden Mangel hinlänglicher 
Subsistenz, zu Erregung und Unterhaltung der Streitsucht unter 
den Einwohnern zu Betrügereien und Unterschleifen und zu an
deren dergleichen unerlaubten Handlungen, wozu Nahrungslosig-
keit und Noth mannigfaltigen Reiz enthalten, kein Anlass gege
ben werde. 

§. 6. In grösseren Städten,- wo mehrere Gerichte sind, bei 
welchen viele Prozesse schweben, sind die Justizkommissarien 
in Ansehung der Prozesspraxis unter diese Gerichte dergestalt zu 
vertheilen, dass einem jeden derselben eins oder etliche davon 
angewiesen werden, bei welchen allein er nur Prozesse, als Rechts
beistand oder Bevollmächtigter, betreiben kann. 

§. 7. Ueberhaupt ist die Prozesspraxis eines jeden Justiz
kommissärs auf den Ort oder Distrikt eingeschränkt, wo er dazu 
in seiner Bestallung angesetzt worden ist. In Ansehung seiner 
übrigen auch der Notariatsgeschäfte hingegen, erstreckt sich seine 
Befugniss über den ganzen Gerichtsbezirk des Landesjustizkolle-
gii, bei welchem er bestellt ist. 

1) a. K c s e r i p t vom ?. Mär; 183«, betreffend die Nichtbefugniß der bei Obergenchten 
ai'gesteUlen Iustizfommissarien, als Rechtsbeistande bei Untergerichte» auszutreten. 

Dem Königl. Dber.Landesgeiicht wird bei abfchiiftlicher Mittheilung bei An-
frage des Gerichtsamts der Güter Bauerwitz :c. 

ob bei demselben ein Iusiizkommissarius des Königl. Ober-Landesgerichts 
oder eines anderen Untergerichts als Rechtsbeistand zuzulassen ist, 

vom 20. v. M. hierdurch eröffnet, daß der Iustizminister der in der Verfügung vom 
14. Juni v. I . ausgesprochenen Ansicht des Kollegiums nicht beitreten kann. 

Nach §. 14. Tit. 3. Thl. l. und §. 7 und 30. Tit. 7. T H U I . der A. G. O. ist 
es unzweifelhaft, daß die Parteien sich ihre rechtsverstänoigen Assistenten aus der 
Zahl der bei dem Gerichte — uor welchem die Sache velhandelt wird — zur Pro-
zeßpraris zugelassenen Iustizkommissarien wählen müssen, und daß ihnen auch nur 
aus der Zahl dieser Iustizkommissanen dergleichen zugeordnet werden können. So 
wenig daher Iustizkommiffarien, welche nur zur Praxis bei Untergerichten berech-
ligt sind, als Rechlsbeistände bei dem Qbergericht auftreten können, eben so wenig 
kaun den bei dem letzteren angestellten Iustizkommissarien gestattet werden, einen 
Rechtsbeistand bei den Untergerichten abzugeben. 

Von dieser Regel kann außer dem im § 28. Tit. 23 Thl. l. der A. G. O. tt; 
wähnten Fall nur dann eine Ausnahme eintreten, wenn die bei dem betreffenden 
Gericht zur Praris verstatteten Iustizkommissarien bereits den Gegnern bedient, oder 
sonst verhindert sind, Assistentschaft zu übernehmen. I n einem solchen Falle muß 
jeder auswärtige Iustizkommissar als Assisteut oder Mandatar zugelassen werden. 

Dies ist zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, 
(v. K. Ihrb. Bd. 47. S . 311.) 

b. R e s e r i p t vom 22. April 283«, betreffend die Vesugniß der Iustizlommissarien, welche 
eine Partei in erster Instanz vertreten haben, zu deren Verttetung in iweiter Instanz bei dem 
vbergenchte. 

Dem Königl. Ober.Landesgericht wird bei abschriftlich« Mittheilung der Vor
stellung des dortigen Iustizkommiffarius Bielitz vom 6. d. M . hierdurch eröffnet, 
daß der Iustizminister kein Bedenken trägt, die im §• 28. Tit. 25. Thl. 1. der A. G. O. 
und im §. 52. der Verordnung vom l. Juni 1833 gestattete Ausnahme Hinsichts 
der Zulassung der Untergerichts-Iustizkommissarien zu den Instruktionen vor dem 
Appellationsrichter auch dann zur Anwendung zu bringen, wenn zwar das Gericht 
erster Instanz nicht an eben dem Orte seinen Sitz hat, wo sich das Dbergerlcht be-
findet, die Parlheien aber sich in erster Instanz eines zur Praxis bei dem Unter-



372 A G. O. Dritter Theil. Siebenter Titel. §. 7-

yerichte befugten Iustizkommissars bedient haben / der am Orte des Obergerichts 
wohnt und dessen Beibehaltung in zweiter Instanz von den Parteien gewünscht wird. 

Auch in diesem Falle ist es dem Interesse der Parteien völlig entsprechend, 
deren Vertretung in der Appellationsinstanz durch einen fönst nur zur Untergerichts« 
praris befugten, jedoch am Orte des Ober-Landesgerichts wohnhaften Iustizkom« 
Nlissar zu gestatten. 

Hiernach ist künftig zu verfahren, 
(v. K. Ih rb . Bd. 47. S . 559.) 

c. In Betreff der Iustiztomnnfsarien als Genelal-VevoUmächtigte Geschäfte außerhalb ihre« 
Vezilks zu besorgen, s. zu §. 35. Anh. §. *». dieses Titels. 

2) a. R e s e r i p t vom 27. Oktober 1804 und 10. August 1829, betreffend die Befugniß 
der Iustijlommissalien, die Versteigerung von Grundstücken zu besorgen. 

Ans Eurem allerunterthänigsten Bericht vom 16. d. M . haben Wir die Zwei, 
fel ersehen, welche bei Euch über die Anfrage des Landgerichts zu Bochum vom 
3. d. M. darüber: 

ob den Iustizkommissarien die Befugniß zustehe, die im Landgericktsbezirk 
belegenen Grundstücke zu subhastiren, 

entstanden sind; und wollen Wir Euch darauf nicht verhalten, daß, da zufolge des 
H. I. Tit. 52. Thl. l. der A. G. O. die gerichtliche Feilstellung eines unbeweglichen 
Grundstücks oder einer unkörperlichen Gerechtigkeit westlitlich zur Natur des Sub-
hastatiousprozesses gehört, und solche nur vor dem Richter der Sache erfolgen kann, 
jene Anfrage unbedenklich verneint werden muß. I n so fern inzwischen ein oder 
der andere uneingeschränkte Eigenthümer eines Grundstücks öffentlich bekannt macht, 
daß er dasselbe zu verkaufen gesonnen sei. und sich dabei des Beistandes eines 
Iustizkommissaril bedienen will, so ist alsdann der Fall einer freiwilligen S»b-
Hastation im gesetzlicken t&inne nicht und kein Grund vorhanden, aus welchem fol-
ches zu untersagen sein dürfte. Hiernach habt I h r das Landgericht zu Bochum 
weiter zu bescheiden. 

Berlin, den 27. Oktober 1804. 
(Neues Archiv Bd. 3. S . 403.) 

Auf die im Berickte vom 24. Jun i c. zur Entscheidung gestellte Frage, wird 
dem Königl. Land und Stadtgericht eröffnet, daß es den Iustizkomnnssarien frei-
steht, Lijitationstermine für den beabsichtigten Verkauf von Grundstücken anzusetzen, 
um demnächst mit dem Meistbietenden einen förmlicken Kaufkontrakt abschließen 
zu könne». Aus einem solchen Verfahren können aber niemals die Folgen enl« 
springen, welche ein gerichtliches Subhastationsrerfahren nach sich zieht, vielmehr 
kann das Rechtsverhältniß nur ganz so wie ein Privatverkauf betrachtet werden. 
Der Termin ist als eine Vorbereitung zu dem künftig abzuschließenden Vertrage zu 
betrachten, und so w,e es dem Eigenthümer selbst freistehen würde, Kauflustige 
durch öffentliche Bekanntmachung auf denselben Tag mit der Weisung zu sich zu 
laden/ daß er mit demjenigen tontrahiren werde, der ihm das annehmlichste Gebot 
thue, so muß eben dies auch in seinem Auftrage dem Iustiztommissarius nachge-
lassen fein. 

Tic dem Königl. Land- und Stadtgericht von dem Ober.Landesgericht zu Hal-
berstadt ertheilte Bescheidung ist daher völlig angemessen und richtig. 

Berlin, den 10. August 1829. 
(v. K. Ih rb . Bd. 35. S . 133.) 

b. R e s k r i p t vom 22. Juli 1835 nebst Bericht, daß Iustizsommissarien außerhalb der 
Grenze ihres Bezirks keine Bcrstcigerungcn vornehmen dürfen. 

Das Ober.Landesgericht zu Münster berichtet über den von dem Iustizkom-
uiissar L. zu E. beabsichtigten öffentlichen Verkauf von Immobilien im hiesige» 
Departement. 

Auf die von den Iustizkommissarien und Notarien R. und R. zu B. bei uns 
angebrachte Beschwerde: daß der Iufiizkommissar L. zu E., welcher zum Notar für 
de» Bezirk des Ober-Landesgerichls zu Hamm angestellt ist, zufolge der erlassenen 
Bekanntmachung, in der in unserem Tepartement liegenden Stadt Anholt die da-
selbst belegenen bedeutende» von Nachen Immobilien öffentlich zu verkaufen beab-
sichtige, und sie dadurch in ihrer Notarialöpraris beeinträchtige, ersuchte» wir das 
Königl. Ober-Laudesgericht zu Hamm, dem :c. L. die Abhaltuug des inteudinep 
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öffentlichen Verkaufs in Anholt, ohne Zuziehung eines ft'ir das hiesige Departement 
angestellten Notars, zu untersagen. Wir erhielten zur Antwort: daß, da öffentliche 
Verkäufe nicht zu denjenigeu Geschäften gehörten, welche den Notarien zufolge der 
A. G. O. Thl. lll. Tit. 7. obliegen, vielmehr jedem Privatmann dazu Aufträge er, 
theilt werden könnten, Bedenken getragen würde, das gewünschte Inhibitorium zu 
erlassen. 

Wir können uns von der Richtigkeit dieser Ansicht nicht überzeugen und halten 
es jedenfalls für bedenklich, daß es einem Notar gestattet werde, außerhalb feines 
Departements Aufträge zu öffentlichen Verkäufen zu übernehmen. 

Ew. Ercellenz bitten wir daher unterthäniglt uns hierüber Hochgeneigtest zu 
bescheiden und, wenn unsere Ansicht die richtige ist, das Ober-Landesgericht zu Hamm 
darnach anzuweisen. 

Münster, den 4. Juli 1833. 

Dem Königl. Ober-Landesgericht wird hierbei der Bericht des Ober-8andesge< 
richts zu Münster vom 4. d. M. in Abschrift mit dem Eröffnen zugefertiat, daß der 
Iustizminister der Ansicht des gedachte» Gerichts mit Rücksicht auf die Vorschriften 
der §§. 7., 10., 17 und 47. Tit. 7. Thl. lll. der A. G. £>. beitritt: 

daß ein IustizkommissariuS oder Notarius, wenn er im Auftrage eines Qu 
genthümers den öffentlichen Verkauf der Immobilien desselben einleitet, mag 
er dabei nun nach dem Refcript vom 27. Oktober 1804 (Stengels Beiträge 
Bd. VIII. ©.205) als Beistand auftreten, oder nach dem Refcripte vom 
10. August 1829 (Ihlb. Bd. 35. S . 133.) den Lizitationstermin selbst ansetzen, 
ein Geschäft vornimmt, bei welchem er an die Grenzen des Bezirkes, in dem 
er bestellt worden, gebunden ist. 

Das Königl. Ober-Landesgericht hat hiernach künftig zu verfahren und in dem 
vorliegenden Falle den Iustizkommissar L. zu E. zu bedeuten. 

Berlin, den 24. Juli 1835. 
l> K. Ihrö. Bd. 4k. S . 133.) 

Kollegia der Justlzkornrnissarien. 
§. 8. Die in einem Departement bestellten Justizkommissa

rien stehen unter der Aussieht und Direktion des dem Departe
ment vorgesetzten Juslizkollegii. Damit jedoeh dieses sie desto 
zuverlässiger übersehen und in Ordnung halten könne; so sollen 
sie, nach Gelegenheit jeden Orts und Distrikts, in gewisse Kolle
gia zusammen gezogen, und jedem dergleichen Kollegin soll ein 
gemeinschaftlicher Direktor vorgesetzt weiden. 

R e s e r i p t vom 19. Se&ruar 18I8 und 30. November 1831, betreffend die Nachsuchung 
und ErtHeilung des Urlaubs der Iufiizkommissanen und die Anzeige der Diensireism derselben; 
s. zu lll. 2. §. ». 

Von Justizkominissarien, die zugleich Notarien sind. 
§. 9. Die Funktion eines Justizkornniissarius und die eines 

Notarius dürfen nicht nothwendig mit einander verbunden sein; 
vielmehr erfordert dieses letztere Amt, ausser der nöthigen Ge
schicklichkeit und gewöhnlich gutem moralischem Charakter, einen 
vorzüglichen Grad von Erfahrung, Geschäffskenntniss, und durch 
mehrjährige Beobachtung geprüft erfundener Rechtschaffenheit 
und Zuverlässigkeit. Es sollen daher junge Leute, von denen 
man sich wegen dieses letztem Erfordernisses noch nicht so über
zeugend versichert halten kann, vorerst nur als Justizkommissarien 
angestellt, und ihnen das Notariat erst in der Folge, wenn sie 
sich dazu noch mehr qualüicirt haben, anvertraut werden. 

Nebenbedienungen der Justizkommissarien. 

§ . 10. Die Justizkonunissarien können zwar bei solchem 
ihrem Amte zugleich andere Nebenhedienungen übernehmen; da-
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mit aber hieraus kein Missbrauch entstehen, die Justizkommissa
rien sich mit solchen Nebenarbeiten nicht zu sehr überladen und 
distrahiren; dadurch aber sich ausser Stand,setzen mögen, dem 
Publikum ihre Dienste mit der erforderlichen Applikation, Ge
nauigkeit und Promptitüde zu leisten; so sollen sie, ohne Vor-
•wissen und Genehmigung des Landesjustizkollegii, dergleichen 
Nebenbedienungeu anzunehmen nicht berechtigt sein. 

Wegen Nichtbefugniß der Iustizkemnussarien, Iusiitiariate zu übernehme», s. Anh. $. 469. zu 
§. 68. dieses Titels. 

§. 11. Damit auch sowohl das Publikum wissen möge, in 
"welchen Vorfallenhciten und Geschäften es sich an die Justiz» 
jkommissarien zu verwenden habe; als auch diese selbst von den 
Obliegenheiten ihres Amtes, und den Schranken desselben, sich 
richtige und vollständige Begriffe bilden können; so soll im ge
genwärtigen Titel näher behandelt werden: 

I. von Ansetzung und Bestellung der Justizkommissarien; 
IL von ihren Verrichtungen und Pflichten; 

III. von der Einrichtung und Verfassung ihrer Kollegien. 

Erster Abschnitt. 
V o n Anse tzung und Bestel lung der Just izkommissarien 

und Notar ien . 

Erfordernisse. 

§. 12. Es soll niemand zu einem Justizkommissarius bestellt 
werden, der nicht zuvor eine Zeit lang bei einem Justizkollegio 
als Referendarius gestanden; unverdächtige Proben von Geschick
lichkeit und Betriebsamkeit abgelegt; und sich übrigens jederzeit 
eines stillen, regelmässigen, und durchaus rechtschaffenen Verhal
tens beflissen hat. 

§. 13. Wer dergleichen Amt erlangen will, muss sich bei 
dem Landesjustizkollegio des Departements darum melden, und 
«ich, auf Erfordern, einer nochmaligen Prüfung, oder doch der 
Anfertigung gewisser Probearbeiten über Materien, die sich auf 
die Notariatsfunktion beziehen, unterwerfen. 

Anh. § . 463. Die Prüfung geschieht, wie e» in Absicht 
der Mitglieder der JLandesjustizkollegien §. 21—25. Tit. IV. 
Thl. III. vorgeschrieben ist, von der Immediatkommission 
xu Berlin. Der Chef der Just ix kann jedoch in einzelnen 
Fällen davon dispensiren. 

Der Prüfling der Justizkommissarien von Seiten der 
Immediatkommission bedarf es nicht, wenn sie bei Gerich
ten angestellt werden sollen, deren Direktoren oder Mit. 
glieder sich der Prüfung bei der immediatkommission zu 
unterwerfen nicht schuldig sind. 
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Prüfung. 

f. 14. Lei dieses Prüfung sollen die Kompetenten über die 
nach dem folgenden Abschnitte xu ihrem Amte gehörigen Ver
richtungen, insonderheit über die Lehre von Kontrakten und 
Testamenten, deren wesentlichen und zufälligen Stücken, den 
darin vorkommenden Klauseln und deren Wirkungen; in gleichen 
über die Lehre von Hypotheken und deren Erfordernissen, die 
Verfassung des Hypothekenwesens, und die Art, wie die dahin 
einschlagenden Geschäfte nach Vorschrift der Landesgesetze zu 
betreiben; wie nicht weniger über andere in die Notariatsge
schäfte einschlagende Materien, examinirt; sodann ihnen von den 
Examinatoren Falle, worüber Kontrakte oder Testamente zu er
richten sind, vorgelegt; und darnach von ihnen in Gegenwart der 
Examinatoren ein Protokoll, nachher aber ein Instrument entwor
fen; überhaupt aber bei diesem Examen auf die dem Kandida
ten beiwohnende Akkuratesse und Ueberlegung, so wie auf Ord
nung und Deutlichkeit des Vortrags, Rücksicht genommen werden, 

1) R e s k r i p t vom 20. September l «ö neb'si Anlage, betreffend die Prüfung der Justiz' 
lommissanen. 

Wir kommuniziren Euch in der Anlage eine unter dem 19. d . M . an den Groß-
tanzler erlassene Allerhöchste C. £>. wegen Prüfung der Iustizkommissarien zu Eurer 
Nachricht und Achtung in Abschrift und sind :c. 

Berlin, den 20. September 1802. 

B e i l a g e . 
Mein lieber Großkanzler von Goldbeck! Unter den in Eurem Berichte vom i l . 

d .M. angezeigten Umständen, will ich hiermit genehmigen, daß der als Iustizkom-
missarius in dem Marienburger Kreise vorgeschlagene Referendarius Hacker von der 
Prüfung vor der Immediat-Examinntionskommifston dispensirt werden kann, so wie ich 
überhaupt hierdurch nachlassen will, daß die Iustizkommissarien bei solchen Gerich-
ttn, deren Direktoren oder Mitglieder nicht von d« Immediat-Eraminations-Kom-
mifsion geprüft werden dürfen, auch von dieser Prüfung ferner befreit bleiben kön-
nen, und habt I h r in Gemäßheit dessen das weiter Nothige zu verfügen. Ich bin 
Euer wohlaffektionirter König. 

Potsdam, den 19. September 1802. 
(N.C.C. T. XI. S . 1187. Nr. 49. de 1802. Neues Archiv Bd. 3. S . 163. 

und Stengels Beitr. Bd. ib. S . 124.) 

2) R e s c r l p t vom 12. Oktober 1829, betreffend die Prüfung und Anstellung der Justiz« 
kommissarien. 

Bei der jetzigen großen Zahl der Referendarien und bti den verhältnißmäßig 
geringen Aussichten zu ihrer valdigen Versorgung, streben sehr viele derselben nach 
Anstellungen als Iustizkommissarien, und die häufigen Anträge auf Anstellung von 
Iustizkommissarien zeigen, daß mehrere Obergerichte sehr geneigt sind, auf die 
Wunsche der Bewerber einzugehen. Die Vermehrung der Iustizkommissarien ist aber, 
der Regel nach, sehr bedenklich, weil dadurch theils ältere Beamte dieser Kategorie 
die Aussicht zu einem, dem Iustizkommissarius nothwendigen, ausreichenden Unter-
halt verlieren, theils aber die angehenden Iustizkommissarien, denen die zureichende 
Einnahme abgeht, und die sich in den deshalb gehegten Erwartungen getäuscht sehen, 
in Lagen versetzt werden können, die ihnen die Erfüllung ihrer Amtspflichten als 
treue Rathgeber und Verwalter sehr erschweren und sie dabei leicht in Gefahr 
bringen können. Der Iustizminister ist daher in der Regel gegen die Vermehrung 
der Iustizkommissarien, und wird nur bei sehr motivirten Veranlassungen hierauf 
eingehen. Damit nicht die Referendarien in Ungewißheit über dies Prinzip blei-
beu und die lDbergerichte nicht durch Anträge für dieselben Hoffnungen wecken, 
welche nicht in Erfüllung gehen, wird den Obergerichten dies bemerklich gemacht, 
und eS sind die Referendarien hiervon in Kenntniß zu setzen. Zugleich macht der 
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Instizmiuister bemerklich, daß der Gebrauch einiger Obergerichte, die Referendaricu, 
welche Iustijkommissaiitn zu werden wünschen, zum Iustiz-Kommissariats-Examen 
zu verstatten, sobald sie sicy zu demselben melden, ohne abzuwarten, ob eine Gele-
genheit zu ihrer Anstellung vorhanden, nicht gebilligt werden kann. Denn zum 
Iustizkommissariate können auch nur diejenige» »ugelassen werden, welche längere 
Feit und der Regel nach eine einjährige Frist als Refcreudarien beschäftigt gewê  
stn und bei einem Kriminalgericht gearbeitet haben. 

Die Ablegung des Examens ohne Veranlassung hat auch mehrere Nachtheile. 
v Durch die Ablegn«« des Examens werden die Geprüften oft verleitet, An« 

spruche nach der Anciennität zu begründen̂  welche bei den Bewerbungen gar nicht 
zu beachten sind, und die Mitglieder der Kollegien werden durch die 'Prüfungen, 
von denen vielleicht künftig gar kein Gebrauch gemacht wird, von andern Dienst-
yeschäften abgehalten. Diese und andere Nachtheile werden durch die Betrachtung, 
daß es vortheilhaft ist, bei eintretenden Vakanzen gleich «aminirte Expektanteu in 
Bereitschaft m haben, nicht aufgewogen, da das Iustiz-Kommissariats-Examen in 
kurzer Zeit abzulegen ist. 

Zum Gebrauch beim Kollegio erfolgen noch Abschriften dieser Verfügung, 
(p. K. Ihrb. Bd. 34. S. 473.) 

Bestellung. 
§ . 15. Wenn nun ein solcher Kompetent bei der vorge

nommenen Prüfung zu dem Amte eines Justizkommissarius taug
lich befunden worden ist; so soll das Kollegium wegen seiner 
Bestellung dazu an den Chef der Justiz berichten. 

§. 16. Die Justizkommissarien und Justizkommissionsräthe 
erhalten ihr Patent unter dessen Vollziehung, und müssen zugleich, 
wenn sie auch zu Notariatsgeschäften autorislrt sein sollten, bei 
dem Kollegio, in dessen Departement sie angesetzt worden sind, 
als Notarii public! ordentlich immatrikulirt werden. 

1) a. R e s e r i p t vom «. März mi , betreffend das Amtssiegel der Insiizkommlssanen, 
welche nicht Notarien sind. 

Dem König!. Ober-Landesgericht wird auf den Bericht vom 4. d. M. eröffnet, 
daß die Frage: 

ob Iustizkommissarien, welche nicht die Qualität der Rotarien Haben/ sich 
eines Amtssiegels bedienen tonnen, 

schon verschiedentlich erörtert worden, und Seitens des Iustizministerii genehmigt 
ist, daß auch Iustizkommissarien sich eines Siegels mit dem Adler und der Umschrift! 

Siegel des Justiz-Kornuaissarü >..>. 
bedienen können. 

(v. K. Ihrb. Bd. 37. S.97.) 

d. R e s e r l p t vom 28. März 1837, betreffend die Dienstsiegel der Notarien, f. zu §. so. 
dieses Titels. 

2) C O. vom 31. Ottober lStt, betre,fend die Dispensation der Insiiztommissarim vom 
Eintritt in den Kriegsdienst. 

Nach dem Antrage des Staatsministeriums vom 19. d. M. will Ich 
zwar genehmigen, daß das Justizministerium die bei den Gerichten prakti-
zirenden Iustizkommissarien und Anwalte in solchen Fällen, wo sie ohne 
wesentlichen Nachtheil für die Rechtspflege zum Kriegsdienste nicht abgeru-
fen werden können, gleich den etatsmäßig vom Staate besoldeten Justiz» 
beamten für unentbehrlich erklären dürfe, und daß diese Erklärung selbige 
bei der Mobilmachung der betreffenden Truppentheile von dem Eintritt zum 
Kriegsdienst im Felde befreien, mache jedoch dem Justizministerium be-
sonders zur Pflicht, diese Ausnahme von der gesetzlichen Regel nur in er
wiesen dringenden Fällen eintreten zn lassen, und in jedem einzelnen Falle 
in dem auszustellenden Atteste der Unentbehrlichkeit die Unzuläfsigkeit ein« 
Vertretung des betreffenden Individui besonders zu bezeugen.' 

(v.K. Ihrb. Bd. 38. S . 390.) 



$. 22. Amt der Instizkommissarien und Notarien. 377 

Zweiter Abschnitt. 
Von den Verrichtungen der Justizkommissarien und ihren 

Pflichten. 

§. 17. Die Verrichtungen der Justizkommissarien sind von 
vierfacher Art: 

I. dass sie den Parteien in ihren rechtlichen Angelegenheiten, 
auf Verlangen, mit Rath und Gutachten an die Hand gehen; 

II . dass sie von denselben in dergleichen Geschäften, beson
ders wenn dieselben gerichtlich vollzogen werden sollen, 
Aufträge und Vollmachten übernehmen; 

III . dass sie in wirklichen Prozessen die Angelegenheiten der 
Parteien als deren Kechtsbeistände oder Bevollmächtigte 
besorgen; 

IV. dass sie als Notarii Kontrakte und andere Instrumente er
richten und unter den Parteien vollziehen, welche den Glau
ben und die Kraft öffentlicher Urkunden haben sollen. 

Allgeine Obliegenheiten. 

$. 18. Die Justizkommissarien haben bei diesen Verrichtun
gen theils gewisse allgemeine, theils bei den verschiedenen Arten 
derselben gewisse besondere Pflichten und Obliegenheiten zu 
beobachten. 

§. 19. Zu ihren allgemeinen Pflichten gehört: 
1) eine genaue und sorgfältige Beobachtung der Gesetze über

haupt; 
2) eine strenge und gewissenhafte Redlichkeit; 
3) eine unverdrossene Bereitwilligkeit, dem Publikum mit ih

rem Amte zu Statten zu kommen. 

Gesetzmässigkeit. 
§. 20. In Ansehung der ersten Hauptpsticht sind die Justiz-

kommissarien schuldig, sich die Vorschriften der Gesetze sorg
fältig bekannt zu machen, und dieselben bei allen ihren Amts
verrichtungen beständig vor Augen zu haben. 

§. 21 Sollte daher ein Justizkommissarius etwas vornehmen, 
und insonderheit bei Gerichten nachsuchen oder antragen, was 
den klaren Vorschriften der Gesetze zuwider wäre; so soll er 
deshalb mit einer proportionirlichen Geldstrafe belegt, im Wie
derholungsfalle aber auf seine Entlassung angetragen werden. 

§. 22- Wenn ein Justizkommissarius in seinen Amtsgeschäf
ten, es sei aus Unwissenheit, oder aus Leichtsinn und Fahrlässig
keit , solche Fehler begeht, woraus Nullitäten in den von ihm 
vollzogenen Handlungen, oder irgend ein anderer Nachtheil für 
die Parteien, welche sich und ihr Interesse ihm anvertraut haben, 
entsteht; so soll derselbe nicht nur schuldig sein, allen solcher
gestalt verursachten Schaden zu erstatten, sondern es soll auch 
bei einem daraus sich veroffenbarenden höhern Grade von (Ja-
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wissenheit, Faulheit oder Nachlässigkeit, darauf, dass er seines 
Amtes, als dazu untüchtig, entsetzt werde, gehörigen Orts der 
Antrag geschehen. 

Redlichkeit. 

§. 23 Die gewissenhafte Redlichkeit, deren sich ein Jusliz-
kommissarius in allen seinen Geschäften befleissigen muss, ver
bindet denselben, das Interesse derjenigen Partei, die ihn zu ihrem 
Konsulenten oder Bevollmächtigten erwählt hat, treu und eifrig 
wahrzunehmen; wenn Parteien einen Aklus vor ihm in der Qua
lität eines Notarius vollziehen wollen, bei Abfassung der Proto
kolle und Instrumente, den Hergang der Sache richtig, vollstän
dig und der Wahrheit gemäss darin vorzutragen, und die Ver
sprechungen, Angelöbnisse und Verabredungen der Interessenten 
nach ihrem eigentlichen Sinne und Meinung zu verzeichnen; 
solchen Parteien die Vorschriften der Gesetze deutlich und rich
tig zu erklären, und sie vor deren Ueberlretung oder Verabsäu
mung, ingleichen vor allen andern Schaden und Nachtheil, ehrlich 
und freimüthig zu warnen; von den bei solchen Gelegenheiten 
zu seiner Kenntniss gelangenden Geheimnissen der Familien, und 
der Interessenten selbst, nichts zu verrathen, noch sonst einen 
Übeln Gebrauch davon zu machen; vielmehr darüber die unver
brüchlichste Verschwiegenheit zu beobachten; insonderheit aber 
sich unter keinerlei Vorwande als ein Werkzeug der Bosheit, der 
Arglist, der Chikane, des Betrugs, des Wuchers oder anderer 
dergleichen unerlaubter Kunstgriffe gebrauchen zu lassen. 

§ . 24. Vergehungen gegen diese Hauptpflicht müssen um 
so strenger und nachdrücklicher geahndet weiden, je nothwendi
ger es ist, den Bürgern des Staats, die sich in ihren wichtigsten 
und geheimsten Angelegenheiten der Redlichkeit und Sorgfalt 
dieser Justizkommissarien anvertrauen sollen, dabei Sicherheit 
und Zuverlässigkeit zu verschaffen. Wenn daher nur irgend ein 
Verdacht eines hinterlistigen, betrügerischen oder sonst unlaute
ren Betragens gegen einen Justizkommissarius sich hervorthut; 
so muss das Gericht dem Grunde derselben von Amts wegen 
sofort näher nachforschen; die Verantwortung des Verdächtigen 
erfordern; den Vorfall, welcher zu dergleichen Argwohn Anlass 
gegeben hat, genau und sorgfältig, doch ohne die Förmlichkeiten 
eines ordentlichen Inquisitionsprozesses, untersuchen; und von 
dem Befunde, mit Beischluss der darüber aufgenommenen Pro
tokolle, an den Chef der Justiz gutachtlich berichten; welcher 
Letztere sodann, nach Bewandniss der Umstände, bestimmen 
wird, wie dergleichen Vergehen bestraft, und ob der beschuldigte 
Justizkommissarius seines Amts, als dessen unwürdig, sofort ent
setzt; oder ob gegen ihn wenn die Sache sich nach Vorschrift 
des A. L. R., Thl. II. Tit. XX. §. 1334. zu einer noch härteren 
Bestrafung qualificirt, der förmliche Inquisitionsprozess verhängt, 
unterdessen aber er von seinen Funktionen suspendirt werden 
solle. 
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?lech<«»'gsb!lcher über empfangene Gelder und Repertorie» zu halten. 

Sehr unangenehme Erfahrungen haben es gezeigt, daß mehrere Iustizkommiffa-
rien die für ihre Mandanten erhobenen Gelder, ganz gegen die Vorschrift des 
A. L. R. Thl. l. Tit. 14. §. 117. sqq., mit ihren Privatgeldern vermischen, für sich 
nützen, nnd selbst bei erfolgter Recherche nicht im Stande gewesen sind, darzuthun, 
wie viel fremde Gelder sich in ihrer Verwahrung und Verwaltung befinden. 

Der Grund zu dieser Unregelmäßigkeit liegt sehr häufig darin, daß die Justiz^ 
Kommissarien keine Rechnungsbücher über die von ihnen erhobenen fremden Gel-
der führen, und sich selbst dadurch in Ungewißheit über den Betrag der in ihrer 
Verwahrung befindlichen Gelder setzen. 

Zur Verhütung des Nachtheils, den ein solcher Geschäftsbetrieb herbeiführt, 
wird hierdurch bestimmt, daß jeder Iustizkommissarius verpflichtet fein soll, ein 
Rechnungsbuch über alle in seinen Dienstverhältnissen erhobene Gelder und Cours 
habenden Papiere zu halten, die empfangenen Gelder und Cours habenden Papiere 
am Tage des Empfanges darin in Einnahme zu stellen, und in eine besondere Ab-
lheilung des Buchs die Verausgabung zu notiren. 

Außerdem muß jeder Iustizkommissarius ein vollständiges Repertorium von 
allen Manualatten halten. 

Diejenigen, welche die verordneten Kassenbüchrr nicht halten, verfallen schon 
deshalb in eine Ordnungsstrafe von zehn Thalern; eine gleiche Strafe tritt bei 
denen ein, welche keine vollständige Repertorien der Manualatten haben. 

Sämmtliche Dbergerichte haben die Iustizkommissarien auf diese Vorschriften 
zu verweisen, und bei Beschwerden der Parteien über verzögerte Ablieferung von 
Geldern oder Dolinnenten, durch Inspektion der Rechnungsbücher sich davon zn 
unterrichten, ob und wie der Iustizkommissarius, über den Beschwerden geführt 
werden, den Anweisungen dieser Verfügung genügt. 

(Vi K. Ihrb. Bd. 32. S . 307.) 

Anh. §. 464. Damit geschickte, fleissige und rechtschaf
fene 'Justixkommissarien der verdienten Auszeichnung ge
messen; so sollen die Ober- und grösseren Untergerichte 
sie denjeiligen Parteien, welche die Auswahl eines Rechts
freundes nachsuchen, nicht nur ausschliesslich empfehlen^ 
sondern auch in die Ediktalcitationen^ in welchen die Vor
geladenen an Jnstixkommissarien verwiesen werden, nur 
die Namen solcher Männer einrücken, welche jene Eigen
schaften besitzen, 

y 

Bereitwilligkeit. 

H. 25. Vermöge der den Jus t izkommissar ien , als ihre dri t te 
Pflicht, obliegenden Berei twil l igkei t , dem Pub l ikum mi t ihrem 
Amte zu dienen, müssen dieselben jedermännigl ich , welcher sich 
an sie wendet , damit aus eine gesetzliche Ar t zu Stat ten k o m m e n ; 
u n d ihre Assistenz aus blosser Bequeml ichke i t , Menschenfurcht 
oder anderen Nebenrücksichten, n iemandem versagen. 

E b e n dies sind sie auch gegen arme Par te ien unen tge l t l i ch 
zu thun verbunden, wenn sich diese an sie w e n d e n , oder von 
den Gerichten oder dem Direktor , an sie verwiesen werden. 

1) R e s c r i p t vom ». Juni 1818 und 14. Februar 1823, betreffend die Verbindlichkeit 
der Iustizkommissarici, tie Besorgung fiskalischer Geschäfte zu übernehmen. 

Die Regierung zu N. hat sich über den Mangel an Willfährigkeit der Justiz-
kommissarien des dortigen Departements, und besonders über die Weigerung, die 
vorschriftsmäßigen Terminstabellen einzureichen, beschwert, welches zu einer Korre-
fpondenz der Ministerien Veranlassung gegeben. Bei der deutlichen und erschöpfen, 
den Vorschrift der A. G. O. Thl. III. Tit. 7. §• 25. seq. ist mcht wohl abzusehen, 
wie die dörtigtli Instizkommissarien sich auf irgend eine zuverlässige Alt der Ueber-
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nähme fiskalischer Aufträge entziehen können. Es wird daher darauf ankommen, 
diese Vorschrift so streng als möglich zur Anwendung zu bringen, sobald deshalb 
eine besondere Beschwerde der Rcgierunss laut wird. An Iusiizkommissarien über-
Haupt wird es in dem Departement nicht fehlen. Sollte es der Fall sein, so wer-
den die erforderlichen Anträge wegen Vermehrung derseben erwartet. Auch die 
Weigerung der ^listizkommissarien, der Regierung Termiusberichte einzureichen, 
kann der Iustizminister nicht begründet finden, da sie unstreitig verbunden sind, il> 
ren Mandanten von der jedesmaligen Lage der Prozesse Auskunft zu geben, und 
es gleich ist, ob solches in besondern Schreiben oder in Form einer Tabelle erfolgt. 

Das Konigl. Dber-Laudesgericht hat daher hiernach die erforderliche generelle 
Anweisung an die Iustizkommissarien daselbst zu erlassen, und in jedem speziellen 
Falle mit Ernst und Rachdruck auf die Befolgung derselben zu halten. 

Berlin, den 13. Juni 1818. 
(v. K. Ihrd. Bd. 12. S . 24.) 

Dem Konigl. Kammergericht wird auf den, 
wegen Besorgung der Geschäfte der bisherigen Fiskale durch die Iustiztom-
missarien. 

unterm 2?. v. M. erstatteten Bericht eröffnet, wie es keinen Zweifel leidet, daß die 
Iustizkommissarien und — an Orten, wo es daran ermangelt — diejenigen Pcrso-
neu, denen die Befugniß ertheilt ist, abwesende Personen zu vertreten, die Ver-
pflichtung haben, von den Gerichten Aufträge, welche früher die Hoffiskäle besorgt, 
zu übernehmen, und nur, im Fall der Gegner in die Kosten verurtheilt ist, befugt 
find, die sie deservirt haben, zu fordern. Hierzu bedarf es keiner allgemeinen An-
Weisung; die Verpflichtung der Iustizkommissarien und der ihnen gleichgestellte« 
Personen folgt schon aus der A. G. £). Thl. III. Tit. 7. §. 25. llebrigens wird die 
Bestimmung des Rescripts vom 2«. Juli 1814 (h. Bd. 4. S . 203.), wodurch fefc 
gesetzt ist, daß die fiskalische Strafe für die unterlassene Befolgung des Befehls, 
wegen Berichtigung des Besitztitels eines Grundstücks, nicht per decretum festgesetzt 
werden könne, sondern eingeklagt werden müsse, bei der bevorstehenden Revision 
der Hvpothekenordnung in nähere Erwägung gezogen und beurtheilt werden^ ob 
nicht eine Abkürzung Statt finden kann. 

Berlin, den 14. Februar 1823. 
(v. K. Ihrb. Bd. 21. S.283.) 

2) R e s e r i p t vom 19. Rovemb« 1823, bettessmd die «Remuneration der Iusiizkommissa. 
titn für Vertretung der Salarientassen. 

Dem Konigl. Dber-Landesgericht wird das Gesuch des Iustizkommissarius N. 
daselbst vom 24. v. M. um eine Anweisung an die Salarientaffe des Ober-Landes-
aerichts zu R. zur Zahlung feiner Gebühren für die Vertretung derselben in ihre« 
Prozesse wider den N. N . originaliter mit den eingereichten Manualakten zuge, 
fertigt. 

Wenn es auch vorauszusetzen ist, daß Iustizkommissarien, mit Rücksicht auf 
ihre Verhältnisse zu den Gerichten, in den selten vorkommenden Fällen, wo sie das 
Interesse der Salarienkassen wahrnehmen, die Vertretung derselben unentgeldlich 
übernehmen, so kann doch, wenn von ihnen, wie im vorliegenden Fall, die Bezah-
lung der Gebührentaxe verlangt wird, diese nicht verweigert werden. Es find daher, 
insoweit der verstorbene Iustizkommissarius B. diese Gebühren verdient hat, dieses 
den festzusetzen, und der Betrag dem Ober-Landesgericht zu R. zur Zahlung der« 
selben bekannt zu machen. Dagegen kann der :c. R./ welcher noch als Referen-
darius dem :c. B» fnbstituirt worden, für die Vertretung der Salarienkasse keine 
Gebühren verlangen. Damit auch für die Folge ähnliche Reklamationen vermieden 
werden, sind, wenn Salarienkassen genöthigt find, ihre Ansprüche im Wege des 
Prozesses zu verfolgen, ihnen jederzeit Referendalien zu Assistenten zu bestelleu. 

(v. K. I h r b . Bd. 34. S . 475.) 

§. 26. Nur in folgenden Fällen sind sie nicht nur belügt, 
sondern auch schuldig, die Parteien abzuweisen, und sich mit 
den Angelegenheiten derselben nicht zu befassen: 

a) Wenn Parteien die Assistenz und den Dienst eines Jnstiz-
kommissarius zu einer widerrechtlichen, betrüblichen, und auf die 
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Verkürzung eines van innen, oder auch eines Dritten, abzielenden 
Handlung begehren sollten. 

Anrniithungen dieser Art müssen die Justizkommissarien nicht 
nur standhaft abweisen, sondern auch den Requirenten das Uner
laubte und Strafbare ihres Vorhabens nachdrücklich vorhalten; 
übrigens aber von einem dergleichen Vorfalle dem Direktor ihres 
Kollegii unverzüglich Anzeige machen, welcher alsdann die übri
gen Justizkommissarien davon sofort benachrichtigen und sie war
nen muss, sich mit dergleichen Parteien in einer solchen Sache 
durchaus nicht einzulassen. 

b) Wenn in Prozessen der Justizkommissarius von dem Un-
grunde der Forderung oder Weigerung einer an ihn sich wen
denden Partei überzeugt ist; so muss er eine solche Sache gegen 
seineeigene Einsicht und Ueberzeugung nicht übernehmen; vielmehr 
eine solche Partei durch Vorstellungen und Belehrungen, vom 
ungegründeten oder wohl gar strafbaren Prozessiren abzuhalten 
suchen. Nur wenn das vorgesetzte Kollegium ihn einer Partei 
zum Beistande oder Bevollmächtigten zuordnet, muss er die Ver
tretung derselben übernehmen; und wenn er sie von der Un-
statthaftigkeit ihres Anspruchs oder ihrer Einwendungen nicht 
überzeugen kann, von den zu deren Unterstützung ihm an die 
Hand gegebenen Gründen treulich Gebrauch machen. 

c) Wenn ein Justizkommissarius mit Amtsgeschäften derge
stalt überladen ist, dass er neue ihm zukommende Requisitionen 
und Aufträge, mit der erforderlichen Sorgfalt, Attention und Be
dachtsamkeit, nicht würde befolgen noch ausrichten können; so 
muss er sich durch den Eigennutz nicht verleiten lassen, mehr 
Geschäfte, als er bestreiten kann, zu übernehmen; sondern er 
muss dergleichen Parteien an andere seiner Kollegen verweisen; 
und soll, wenn er in einer Sache etwas versieht oder vernach
lässigt, der Vorwand überhäufter Arbeiten ihm niemals zu einiger 
Entschuldigung gereichen. 

d) Wenn ein Geschäft zwischen zwei Parteien abzuthun ist, 
welche dabei ein gegeneinander laufendes Interesse haben; und 
es hat ein Justizkommissarius sich mit der einen Partei, als ihr 
Konsulent oder Bevollmächtigter, bereits vorhin eingelassen; so 
muss er, wenn der Gegentheil sich an ihn wendet, und die Sache 
einen Prozess betrifft, darin von diesem Gegentheile keinen Auf
trag annehmen, noch demselben mit seinem Rathe und Gutachten 
beistehen; am allerwenigsten aber von den Nachrichten und Ge
heimnissen, die ihm etwa vorhin von dem andern Theile anver
traut worden, zu dessen Schaden, bei Strafe der Prävarikation, 
irgend einigen Gebrauch machen. 

Soll in einer andern Angelegenheit, worin der Justizkom
missarius dem einen Interessenten vorher beiräthig gewesen ist, 
eine Notariatshandlung von ihm vorgenommen werden; so muss 
er dieses Verbältniss dem andern Interessenten ohne Rückhalt 
eröffnen. Findet dieser dennoch keinen Anstand dabei, die Hand
lung durch ihn vollziehen zu lassen; so kann er dieselbe zwar 
unbedenklich vornehmen, er muss aber dabei, so bald er als 
Notarius handelt, die Rechte beider Theile mit gleicher Sorgfalt 
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wahrnehmen, und, bei Strafe der Kassation, sich nicht dazu ge
brauchen lassen, den einen Theil zu Gunsten des andern zu über-
Vortheilen. 

Noch weniger ist es für eine Prävarikation zu achten, wenn 
Parteien, in einer solchen Angelegenheit mit gutem Vorbedachte 
und Ueberlegung, sich an einen und eben denselben Justizkom-
missarius wenden, und ihn um die Vollziehung eines Aktus ge
meinschaftlich requiriren; oder wenn sie auf denselben als ihren 
Schiedsrichter kompromittiren; in welchem letztern Falle der
selbe die Obliegenheiten eines solchen Schiedsrichters genau be
obachten muss. Uebrigens versteht sich von selbst, dass in Fällen, 
wo Justizbediente überhaupt, wegen naher Verwandtschaft oder 
bei der Sache habenden Interesse, sich ihres Amts zu enthalten 
schuldig sind, auch ein Juslizkommissarius sich keiner Notariats 
Verrichtungen anmaassen dürfe. 

R e s k r i p t vom l l . Januar 1837, daß Notarien feine Mta der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
aufnehmen dürfen, bei welchen Personen inttrefsiren, deren General-Mandawrien sie sind; s. z» 
§. Aß, dieses Titels. 

Besondere Pflichten der Justizlco/nmiss.irien. 

§. 27. Bisher ist von den Verrichtungen und Pflichten der 
Justizkommissarien überhaupt gehandelt worden. INunmehr sollen 
die verschiedenen Arten ihrer Geschäfte, und ihre besonderen 
Obliegenheiten bei jedem derselben, näher bestimmt werden. 

I. Als Konsulenten. 

I. Als Konsulenten der Parteien sind sie berechtigt, denje
nigen, welche sich an sie wenden, in allen Arten von ausserge
richtlichen Angelegenheiten, mit ihrer ' Rechtswissenschaft und 
Rathschlägen an die Hand zu gehen. Sie müssen aber ihren 
Rath und Gutachten nicht eher, als nach eingezogener vollkom
mener Kenntniss der Sache, und nach reiflicher Erwägung aller 
dabei vorkommenden Umstände ertheilen; und sich sorgfältig 
hüten: dass sie dadurch die Parteien nicht irre führen, noch zum 
unnöthigen oder ungegründeten Prozessiren verleiten; den Frieden 
und die Eintracht der Familien nicht stören; noch irgend eine 
gesetzwidrige Handlung dadurch veranlassen oder begünstigen. 

I n Vct.eff der Vefugni'ß der Iusiijfoinmissanen, offentlichc Versieigenmacn rerzunehme»; 
f. zu §, 7. dieses Titels. 

ll. AIS Bevollmächtigte und Rechtsbeistände. 

§. 28. II. Das zweite Hauptgeschäft der Justizkommissarien 
besteht darin, dass sie den Parteien in allen ihren rechtlichen 
Angelegenheiten, welche keinen Prozess betreffen, sie mögen nun, 
ihrer ISatur und den Vorschriften der Gesetze nach, eine gericht
liche Verhandlung erfordern, oder nach der Intention der Par
teien, mehrerer Sicherheit und Festigkeit halber, solchergestalt 
vollzogen werden, die Parteien vertreten, und als Bevollmäch
tigte derselben erscheinen, 
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§. 29. Zu solchen Angelegenheiten gehören vornehmlich: 
1) Der Betrieb der Exekution eines rechtskräftigen Urtels, 

auch wenn die Instruktion des Prozesses ohne Zuziehung eines 
Justizkommissarius erfolgt ist. 

2) Das Amt eines Curatoris bonorum. 
3) Die Besorgung der Deposital-Angelegenheiten, wobei Pri

vatparteien interessiren, z. B. Annehmungs- und Auszahhmgsge-
suche, Einbringung der Gelder in das gerichtliche Depositum, 
deren Erhebung u. s. w. 

4) Ueberhaupt alle und jede Angelegenheiten und Geschäfte, 
wo, ausser wirklichen Prozessen, bei Gerichten etwas anzuzeigen, 
nachzusuchen oder zu besorgen ist. 

§. 30. In allen vorstehenden Fällen müssen die Parteien 
sich der Assistenz der bei dem Gerichte angesetzten und reeipir-
ten Juslizkommissarien schlechterdings bedienen, und können 
dazu keine anderen Personen, als welche selbst in einem Pro
zesse nach der Vorschrift des Ersten Theils Tit. 111. §. 25. 26. 
nicht auszuschließen sein würden, admittirt werden. Nur allein 
in den unter No. 3. bemerkten Depositalangelegenheiten soll den 
Interessenten frei stehen, zur Ablieferung oder Erhebung der 
Gelder auch jemand andern zu bevollmächtigen. 

§• 31. Uebrigens müssen die Justizkommissarien sich bei 
allen diesen Geschäften hauptsächlich nach den Gesetzen, und 
nach den oben ihnen allgemein vorgeschriebenen Pflichten; hier-
nächst aber nach dem Auftrage und der Intention ihrer Mandan
ten lediglich achten; auch alle Ueberschreitung der Grenzen ihrer 
Vollmacht und Instruktion sorgfällig vermeiden. 

H. 32 Hauptsächlich aber gehören zu den Verrichtungen 
der Justizkommis: nrien, in so fern sie Bevollmächtigte der Par
teien sind: 

5) Die Besorgung aller und jeder Handlungen der nichtstrei
tigen Gerichtsbarkeit, sie mögen nun das Hypothekenwesen, oder 
andere Geschäfte der Bürger und Einwohner des Staats betreffen; 
in so fern dergleichen Aktus nicht zum Prozesse gehören; gleich
wohl aber, entweder nach gesetzlichen Vorschriften, oder nach 
dem Entschlüsse und der Verabredung der Interessenten, gericht« 
lieh vollzogen werden sollen. 

§. 33- In beiderlei Angelegenheiten können die Justizkom-
missarien nach einem doppelten Verhältnisse mitwirken, nämlich: 

1) in so fern sie die dazu gehörigen Kontrakte und Instru
mente aufnehmen und verfertigen; 

2) in so fern sie dieselben gerichtlich einreichen und voll
ziehen. 

§. 34. Was die Justizkommissarien in beiderlei Verhältnissen 
zu beobachten haben, wird ihnen unten umständlich vorgeschrie
ben; hier aber nur allgemein verordnet: dass sie, so wie in 
allen übrigen in der Qualität von Bevollmächtigten ihnen oblie
genden Geschäften, also auch in diesem, die Vorschriften der 
Gesetze, und hiernächst den Inhalt der ihnen aufgetragenen Voll
macht, zur Richtschnur ihres Verhaltens annehmen müssen, 
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§ 35. Zu solchen §. 32. beschriebenen Verhandlungen kön
nen gleichergestalt keine andere, als approbirte, und bei dem 
Gerichte aufgenommene Justizkommissarien zugelassen werden; 
weil nur sie allein von dem Gerichte gehörig übersehen werden 
können; wegen ihrer Fähigkeit und Geschicklichkeit dazu sich 
Yorschril'tsmässig legitimirt haben; und für die Richtigkeit und 
Legalität einer solchen Handlung, so weit als sie daran Theil 
nehmen, mit haften müssen. 

Anh. §. 465. Generalbevollmächtigte sind gerichtliche 
Handlungen für ihre Machtgeber zu vollzielten befugt, 
ohne sich dazu der Hülfe, eines bei dem Gerichte, wo die 
Handlung vollzogen wird, angestellten Justizkommissarius 
zu bedienen, 

1) R e s e r i p t »cm 19. März 1798, betreffend die Befuaniß eines GeneralbevoNmächtlgten, 
gen'chtlicht Handlungen ohne Subsiituirung eines Justizkommissarius zu besorgen. 

Daß zu solchen gerichtlichen Handlungen, von denen in Eurer Anfrage rem 
2. d.M. die Rede ist, außer den in dem A. 8. R. Thl. I. Tit. 13. tz. 119—122. 
benannten Personen, niemand anders als ein Insiizkemmissarills zugelassen werden 
könne, liegt ganz tlar in der Vorschrift der Gerichtsordnung Thl. lll. Tit. 7. H. 30. 
Mit Generalbevollmächtigten hingegen hat es eine etwas verschiedene Bewandniß. 
Ein solcher Generalbevollmächtigter ist in vollem Sinne, und in allen nicht beson-
ders ausgenommen«« Angelegenheiten, für Eine Person mit seinem Mandanten zu 
achten. Auch fällt bei einem solchen General-Bevollmächtigten der Grund des 
Gesetzes: 

daß zu solchen Angelegenheiten unbekannte und unzuverlässige Winkelvro-
kuratore» sich eindrängen und den Iufiiztommissarien ihren rechtmäßigen 
Erwerb zu sehr schmälern möchten, 

hinweg. Es ist daher kein überwiegender Grund vorhanden, dem Publikum dadurch 
einen ausgedehnter» Zwang anzulegen, daß auch Generalbevollmächtigte, die viel-
leicht, und sogar i» der Regel, selbst Rechtsverfiäudige sind, zu solchen Handlungen 
nothwendig einen Justizkommissarius substituiren müssen. 

(Stengels Beitr. Bd. G. S . 288.) 

2) R e s k r i p t vom 14. März 1812 und 2. Februar 1818, betreffend die Nichtbefugniß 
tines Generalbevollmächtigten zur Prozeßführung; f. zu I. 3. 8.32. 

3) R e s e r i p t vom 23. Ollober 1824, betr. die Befugnisse eines Generalbevollmächtigten. 

Die in dem Berichte des Königl. Dber-iandesgerichts vom 8. d. M., 
betreffend die Beschwerde des Iustizkommissiousraths von T. in der Hppo-
theteufache des Gutes R. 

geäußerte Ansicht kann der Iustizminister nicht theilen. Der §. 465. des Anhanges 
zur A. G. £ . beruhet auf dem Grundsätze, daß der Generalbevollmächtigte mit dem 
Machtgeber ein und dieselbe Person ausmache, und daher jener so gut als dieser 
zu den Geschäften bei den Gerichten zugelassen werden müßte. Hiervon findet 
nur in Absicht der Prozeßpraxis eine Ausnahme statt. Kann der Generalbevoll-
mächtigte nach der gesetzlichen Vorschrift überall gerichtliche Handlungen für seinen 
Machtgeber vollziehen, ohne sich dazu der Hülfe eines bei dem Gerichte angestellten 
^ustizlommissarii zu bedienen; so muß ihm dieselbe Befugniß auch in Bezug auf 
diejenigen Geschäfte zustehen, von welchen der §. 29. Nr. 4. Tit. ?. Thl. lll. der 
A. G. O. handelt. Richt allein findet hier der Schluß a minori ad »»ja« statt, 
sondern es spricht auch für jene Befugniß derselbe rechtliche Grundsatz, aus wel-
chem die Bestimmung, des H. 405. des Anhangs geflossen ist. Hiernach ist die Be-
fchwerde des :c von T. für gegründet zu achten. Die von ihm für seinen Macht-
geber eingereichten Vorstellungen müssen so angesehen werden, als rührten sie von 
dem letzteren selbst her, und der :c. von T. ist darauf zu bescheiden. Es bleibt je-
doch dem Königl. Ober-iandesgerichte unbenommen, statt der Einreichung solcher 
Vorstellungen, das persönliche Erscheinen des it. von R., oder feines Mandatars, 
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Behufs feiner Vernehmung in einem anzusetzenden Termine zu erfordern, wenn 
die Sache dazu angetban ist. 

(Gen. Act. des Iustizm. V. No. 17. Vol. I. Fol. 49.) 

4) R e s c r i p t vom 26. April 1837, tcllcssmd die Zulassung der Generaieevollmächtigten 
in Subhast̂ tionsprozessen. 

Auf ?bre Vorstellung vom 18. d. M. in der Subhastationsfache der vor dem 
Glogauer^Thore Nr. 80 und 81. belegenen Erbstelle, gereicht Ihnen hierdurch zum 
Bescheid, daß der Iusti^uiniger Ihre Beschwerde nicht für begründet erachten kann. 

Nach den Vorschristen der 21. G. D. ist es unzweifelhaft, daß die Vertretung 
der Parteien in ibren Prozessen, sowie in ihren übrigen Rechtsangelegenheiteu 
durch Iustizkommissarien, nur durch die bei dem Gericht, vor welchem die Sache 
schwebt, zur Praris berechtigten Iustizkommissarien erfolgen kann. 

' A. G. O. Thl. l. Tit. 3. §. 14. 22. und 
Tbl. lll. Tit, 7. § .28-30 nnd 35. 

Nachdem aber hinfichts der Geschäfte der freiwilligen Gerichtsbarkeit durch 
das Rcscript vom 19. März 1798 und den darauf sich gründenden §.463. des An-
Hanges zur A. G. C bestimmt woiden ist, 

daß Generalbevollmächtigte, welche nicht als Iustizkommissarien angestellt 
sind, Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, für ihre Machtgeber zu 
vollziehen, befugt sind, ohne sich dazu der Hülfe eines bei dem Gericht, wo 
die Handlung vollzogen wird, angestellten Iustizkommissars zu bediene»/ 

(Rewript vom 2. Februar 1818, Ihrb. Bd. 11. S . 14.) 
unterliegt es keinem Bedenken, daß auch ein zum Generalbevollmächtigten bestellter 
Iustizkommissar bei allen Gerichten ohne Unterschied dergleichen Handlungen der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit statt seines Machtgebers vollziehen darf. Diese Befug-
niß kann jedoch auf andere Rechtsangelegenhciten nicht willlührlich ausgedehnt 
werden. 

Daß Subhasiatirnsprozesse und das mit denselben verbundene Kaufgelder-Ver-
theilllngsvelf«hren nickt zu de» Geschäften der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu neh-
nie» sind, und daß milbin ein zum Generalbevollmächtigten bestellter Iustizkom« 
missar in einem Kauf^elder- Liquidationsverfahren nur dann seinen Machtgeber 
vertreten darf, wenn er bei dem Gericht, wo das Verfahren schwebt, als Justiz« 
kommissaiius angestellt ist, bedarf keiner weitern Ausführung. 

Da Sie nun zur Praxis bei dem dortigen Stadtgericht nicht angestellt sind, 
so können Sie auch als Generalbevollmächtigter der Geheimen Iustizrath W.fchen 
Erben in den vor dem dortigen Stadtgericht schwebenden Sudhastatiousprozessen 
nnd Kaufgelder-Vertheilungsverfahren die Gerechtsame ^hrer Machtgeber nicht 
selbst wahrnehmen, sondern müssen dies einem bei dem Stadtgericht angestellten 
Iustizkommissar überlassen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 49. S . 458.) 

§ . 36. Fe rne r können 
6) die Justizkommissarien auch als Curatores der Abwesen

den, ingleicbcn als Curatores in l i tem, bei vorkommenden Fällen 
gebraucht werden, wo sie sodann die mit diesen Funkt ionen, nach 
den Gesetzen und der Vormundschal tsordnung, verbundenen Pflich
ten sorgfältig wahrzunehmen haben. 

H. 37. Eben so steht es 
7} majorennen Erben frei , wenn dieselben von einem ihnen 

zugefallenen Nachlasse ein ordentliches Inventar ium aufnehmen 
lassen wol len, sich dazu der Assistenz eines Just izkommissarius 
zu bedienen. Dergleichen Inventar ium hat jedoch keine mehrere 
Kraft und Wi rkung , als jede anssergerichtliche Privatspecifikation; 
nnd in so fern solchem die Effekte eines gerichtlichen Invcntarii 
beiwohnen sollen, müssen die Vorschriften des folgenden § . 107. 
beobachte t werden. 

MannkHpff Allg. Gerichreordnung. IV. ÖS 
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§. 38. Endlich 
8) kann jeder, welcher ein Testament, oder andere letzt-

willige Disposition errichten will, selbige durch einen Justizkoni-
missarius aufsetzen lassen, der dabei die gehörige Beobachtung 
der in den Gesetzen vorgeschriebenen Erfordernisse einer solchen 
Disposition pflichtmässig wahrzunehmen hat. Es versteht sich 
jedoch von selbst, dass eine dergleichen Disposition durch die 
blosse Zuziehung eines Justizkommissarius noch nicht die volle 
äussere Rechtsbeständigkeit erhalte; sondern es müssen zu solchem 
Ende auch die übrigen in den Gesetzen bestimmten Erfordernisse 
beobachtet werden. 

HI. AIs Bevollmächtigte und Assistenten in Prozessen. 

§. 39. 111. Der dritte Haupttheil der den Justizkommissa
rien beigelegten Geschäfte betrifft die Vertretung der Parteien 
in wirklichen Prozessen, als Rechtsbeistände oder Bevollmäch
tigte derselben. 

Anh. §. 466. TVenn ein Justizkommissarius mehr Ge
schäfte übernimmt^ als er nach seinen Kräften zu bestreiten 
im Stande ist, und wenn besonders die Instruktionslisten 
ergeben, dass er mit den Deduktionen, Defensionen oder 
anderen Arbeitest im Rückstande bleibt; so soll demselben 
ans eine von dem Chef der Justiz zu bestimmende Zeit die 
Annahme neuer Aufträge gänzlich untersagt, und dieses 
durch einen Aushang zur Kenntniss der littgirenden Par
teien gebracht werden. Wenn die solchergestalt bestimmte 
Frist von dem säumenden Justizkommissarius nicht dazu 
genutzt wird) die vorhandenen Rückstände aufzuarbeiten, 
oder wenn, dem Verbote zuwider, dennoch neue Sachen an
genommen, oder die in dieser Zeit sich meldenden Parteien 
nicht, wie es sich gebührt, unverzüglich an andere Justiz-
kommissorien verwiesen worden sind ; so soll, auf deshalb 
eingehende Anzeige des Präsidii, die Inhibition verlängert, 
und wenn auch dieses fruchtlos sein sollte, dem Refinden 
nach, einem nicht zu bessernden Justizkommissarius die 
fernere Praxis gänzlich entzogen werden. 

1) U e s e r l p t vom l.Srtruftt 1793. wegen schnelleren Betriebs der rechtshängigen Pro-
zesse, (.YC.C T . A. Nr. 4. de 1799.); aufgenommen in §. 4C6. des Anhanges. 

2) B t e s c r i p t vom 27. Dezember 1804, wegen genauerer KomroUirung der Diensiführung 
der Illsti^komniissolicn. 

Die in diesem Jahre eingegangeneu Geschäftstabellen Eures Kollegii, in Ner« 
bindung mit den Pläsidial-Konduilenlifien und den Verzeichnissen der gegen Justiz-
Offiziailten eingeleiteten Untersuchungen, ergeben mit mehrerm, daß die Dienslfüy-
ning der Iustizlommiffarien die erheblichsten Erinnerungen veranlaßt. Ein großer 
Tbeil derselben läßt es an der gehörigen Sorgfalt bei Einziehung vollständiger 
Informationen elmangeln, erscheint spät, oder durch ein Substitut«« in den Ter
minen, und ist sebr säumig bei Einreichung der Schriften; auch haben verschiedene, 
wegen Pflichtwidrigftiten, zur Untersuchung gezogen und bestraft werden müssen. 

Wie sehr hierdurch der Geschäftsgang leide, liegt zu Tage; es ist daher dringend 
tiotbwendig, daß die Dienstführung sämmtlicher Iustizkommiffan'en ganz besonders 
genau tontrollirt werde. 
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Hierzu wollen Wir Euch mit Bezug auf das Rescript vom 29. Dezember v. I . 
hierdurch anweisen; und bemerken nur noch/ daß 

1) die Prorogationsgefuche sorgfältig geprüft, und nur bei gehörig nachgewiesen 
ner Zulässigkeit der Iusiizkommissarien bewilligt werden müssen. 

2) Daß der bisher eingeschlichene Mißbrauch, wonach die Iustizkommissarien 
öfters nicht persönlich, sondern per Substituturn in den Terminen erscheinen, 
sich nicht gehörig vernehmen lassen, sondern die Manualakten dem Deputir-
ten erhibiren, um das Erforderliche daraus zu ertrahiren, ganz abgeschafft 
werden muß. 

Den Iustizkommissarien liegt ob, jederzeit, und zwar zu der angeordneten 
Stunde/ persönlich in den Terminen zu erscheinen. Die Entschuldigung mit 
anderweitigen Geschäften kann nicht statt finden, wenn die Vorschriften der 
A. G. O. F. l. Tit. 10. §. 8. seq. und §. 12. seq. befolgt werden. Sie müssen 
sich gleich den Parteien ausführlich vernehmen lassen, und die Manualakten 
von den Deputirten nur dann adhibirt werden, wenn es darauf ankömmt, 
das Verfahren der Mandatarii zu prüfen. Die Deputirten sind verpflichtet, 
jederzeit ohne Schonung zum Protokoll zu registriern, wenn der Mandata-
rius im Termin nicht zu der geordnete!, Zeit, oder nickt mit der nöthigen 
Information versehen erscheint, demnächst aber sowohl hierüber, als wenn 
sich ein Substituts eingefunden, dem Kollegio Anzeige zu thun, damit von 
den Dezernenten, wie ihnen hiermit zur dringenden Pflicht gemacht wird 
welter strenge und zweckmäßig verfügt, und die säumigen Mandatalien zur 
gebührenden Verantwortung gezogen, und dem Befinden nach bestraft werden. 
Auch liegt den Dezernenten ganz eigentlich ob, die Mandatarien bei Einrei-
ckung der Schriften genau zu kontrolliren, und die Registratur ist anzuwei» 
sen, Acta des Endes sofort nach Ablauf der bestimmten Frist ad excirandum 
vorzulegen. Bei Abfassung der Erkenntnisse müssen die Manualakten der 
Iustizkommissarien beigefügt/ und sorgfältig nackgesehen werden, in wie fern 
de» gesetzlichen Vorschriften genügt worden, und welche etwanige Verstöße 
zu rügen sind, wobei zur Nachricht dient, daß mit in dieser Hinsicht das 
abschriftlich anliegende Rescript vom 21. d. M. an den Ober-Appellations-
Senat des Kammergerichts ergangen ist. Wenn die Iustizkommissarien in 
ihrer Dieustführung fortdauernd erhebliche Erinnerungen veranlassen, so 
müssen sie zur Untersuchung gezogen, diese möglichst besckleunigt, und gegen 
den Schuldigen überall mit der so nothwendigen Strenge verfahren werden, 
wobei in Anregung zu bringen, daß die Ausflucht überhäufter Geschäfte gar 
nicht nachzugeben, da die Iustizkommissarien nicht mehr Gesckäfte überneb. 
men dürfen, als sie zu bestreiten vermögen, und sich von denjenigen Arbeiten 
und Nebenämtern losmachen müsse»/ wodurch sie in Erfüllung ihrer 
Instiztommiffariatsgefchäfte gehindert werden. Damit auch deren Dienst« 
führung desto genauer beobachtet werde, so ist eine Kontrolle einzuführen, 
worin jedem Iustizkommissario ein besonderes Folium anzuweisen, und darin 
mit Bemerkung des Hart Decreti und der Veranlassung durch einen zuver. 
lässigen Subalternen nach Anleitung der ihm vorzulegenden Dekrete zu notiren, 
wenn ein Iustiztommissarius rektifizirt oder in Strafe genommen worden. 
Dieses Strafbuch soll demnächst bei der jährlich eingehenden Präsidial-Kon« 
duitenliüe adhibirt und dabei bestimmt werden, welche Iustizkommissarien 
etwa ex officio wegen verabsäumter Dienstpfi chten zur Untersuchung zu 
ziehen. Wir gewärtigen, daß Ih r Euch die Befolgung dieses Reftripts, 
dessen Inhalt den Iustizkommissarien durch ein Cirkular bekannt zu machen 
ist, ernstlich angelegen fein lassen werdet. 

(N.C.C. T. XL S . 2795. So. 65. de 1804.) 

3) a. K e s e r l p t vom 5 Norember 1880 und 6. Januar 184, tttnffend die Tiizl» 
plinargewalt Itx Untergerichte über Iustiztommissarim. 

A. 

Sonst unterliegt es an sich keinem Bedenken, daß das Konigl. Land * und 
Stadtgericht befugt ist, einem bei demselben prattisirenden IustizkomMiffariuS fein 
gesetzwidriges Benehmen vorzuhalten, und ihn auf die Folgen desselben aufmerksam 
zu machen. 

Berlin, den 5. November 1830. 
(v. K. Ih rb . Bd. 36. S . 330.) 

25' 
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Dle von dem Patlimonlalgerichte über S . mittelst BenÄsts vom 14. v. M., in 
Sachen des v. R. wider den Mühlenbesttzer S-, vorgelraqeue Beschwerde gegen die 
Verfügung des Königl. Kammergcrichts vom 28. November v. I . — wonach das 
ipatrimonialgericht für nicht befugt erachtet worden, gegen einen dort fungirenden, 
auswärts wohnenden Iustiitommissarius Ordnlmgsstrafcn exekutivisch beizutreiben, — 
findet der Iustizminister nicht begründet. 

Nach H. 55. Tit. 2. Thl. l. der A. (9. O. unterliegt es feinem Zweifel, daß Iu-
siizkommissarien an sich zu den Erimirten geboren, jedoch in so weit, als sie bei 
Untergerichten praktiziren, die Jurisdiktion eines solchen Untergerichts aneikcimcn 
und auch den Ordnungsstrafen desselben, so wie der Exekution zur Beitreibung sol
cher Strafen sich unterwerfen lnüsscn. Dies ist auch in dem Rescripte vom 16. 
Dezember 1831 (Ihrb. Bd. 38. S. 328,) angenommen worden. Die Vollstreckung 
einer Erekution zur Beitreibung einer Orduuugösirafc setzt aber nothwendig voraus, 
daß der'Iustizkommissarius in dem Gerichtssprcngcl de* Gerichts wohne, welches 
die Ordnungsstrafe angedroht und festgesetzt hat, weil es nur dann von feiner Be-
fuquiß der Exekulionsvollstreckung Gebrauch machen kann. W«hut der Iustizkom-
«llffarius nicht in dem Iurisditlionssprenael des Gerichts, so kaun keineswegs das 
Gericht seines Wohnorts, sondern nur diejenige Gerichtsbehörde, bei welcher der 
Iustizkommissarius sein gewöhnliches persönliches Forum hat, um Vollstreckung der 
Erekution reguirirt werden; denn dem Gerichte des Wohnorts steht selbst nur dann 
eine Illlisdiktion über den Iustizkommissarius zu, wenn er in den bei diesem Ge-
richte a-nhängigen Rechtsangelcgenhcitcn zu Ordnungsstrafen Veranlassung giebt, 
keineswegs auch dann, wenn die Ordnungsstrafe von einem andern Unteigerichte 
festgesetzt worden ist. 

Berlin, den 6. Januar 183*. 
<v. St. Ihrb. Bd. 43. S. 132.) 

b. Nergl. auch «CSCB*8|I4 vom 16. Dezember 1&31 zu I. 5s. §. 26. 
4) l i e s s r l p t vom 3. Oktoder 1831, betreffend die UnzulWükeit der gegen InstizloM« 

Missarien «ls Ordnungsstrafen zu verhängenden ©cfiiiigiiififiraffn; s. zu sli. 4. §. IS. 
5) R e s c r i p t Vyll 18. Dezember 1S25, fco,ji dt« Einlegung des Exekutors im Wege des 

Disziplinarverfahrms gegen saumize Beamte seine zula sige Zwaugeinaaßregtl sei; f. zu I. 24. §.48. 

$. 40- In diesem Verhältnisse liegt den Juslizkommissarien 
überhaupt ob, die Rechte ihrer Parteien mit Treue, Sorgfalt und 
iinermiideler Aufmerksamkeit wahrzunehmen; sich davon durch 
keine Menschenfurcht oder andere Nebenrücksichten abhalten zu 
lassen; besonders den Deputirlen des Gerichts bei den Instruk
tionen fleissig zu kontrolliren; dagegen aber auch weder selbst 
die Wahrheit zu verdrehen oder zu verdunkeln, noch ihren Par
tei«« dazu zu rathen, oder sie darin zu bestärken; vielmehr diese, 
wenn sie sich wissentlicher Behauptungen von Unwahrheiten oder 
des frevelhaften Läugncns verdächtig machen, an die gesetzlichen 
Strafen ernstlich zu erinnern, und gegen die Verwirkung der 
selben zu warnen. 

§. 4L Wegen ihrer besonderen Ob'iegenheilen in Rücksicht 
der einzureichenden Informationen, hei der Instruktion selbst, bei 
Anfertigung der Deduktionen, Einwendung und Ausführung der 
Rechtsmittel etc. sind die nöthigen Vorschriften im Ersten Theile 
dieser Gerichtsordnung, vom eh ml ich Tit. 111. §. 15 — 20. H. 71 bis 
77. Tit. V. §. 1 — 11, §. 16—19. Tit. VI». § 28. 29. .55. Tit. IX. 
§. 1 — 12. §. 15. 16.) ingleichen Tit. ^C. §. 12 — 15. enthalten. 

I t e s c r i p t vom 31. Januar TC37, betreffend die Vertretung dtt Instizlemniissarie:, in 
Termine» durch ihre Pnoatsefn'ta'Ire. 

Auf Ihre anderweitige Vorsiclllm.q in der )̂rozeßsache des Einwohners K. 
wider den Amtmann S . vom 10. d. M . gereicht Ihnen hierdurch zum Bescheide, 
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daß e* völlig unzuWg und t?en keiner Gerichtsbehörde einem Iustizkommissarius 
zu gestatlcu ist, sich durä> seineu Privat/ekretair bcj, Abwartung her Termine i?e* 
trete» zu lassen. 

Nach $. 33. Tit. 3. Tbl. I. der A. G. 5). ist nur die Substitution ewes andern 
^ustizfcmm'issaiius zulässig. 

Wenn ein Iusliztommiffar zur ^praris bei mchrcren Gerichttn, auch alMcrhalb 
seines Wohnorts berechtigt ist. so muß derselbe, vorausgesetzt, daß er nicht durch 
Uebernahme vcy so vielen Geschäften zu Kcllisiousfällen selbst Veranlassung giebt, 
letztere dadurch zu vermeiden suchen, daß er bei den einzelnen Gerichten darauf 
anträgt, die Termine, in welche» er als Mandatar auftreten soll, in, der Regel auf 
bestimmte Tage in der Woche zusammen anzuberaumen̂  

tr. K. Ihrb. Bd. 49* S-172.), 

§. 42. Eben daselbst sind die Obliegenheiten des Richters, 
wegen der bei den Instruktionen über die Justizkommissarien zu 
führenden Aufsicht, und die Mittel, welche ihm die Gesetze ver
leihen, den durch Schuld derselben entstehenden Umzügen und 
Verzögerungen vorzubeugen oder dieselben zu ahnden, näher be
stimmt. Zu diesen Mitteln gehören vornehmlich Ordnungsstrafen 
von 2, 5 bis 20 Thalern, und Einlegung des Exekutors. Wenn 
aber ein Justizkon,missarius es zur Gewohnheit bei sich werden 
lässt, bei Einziehung der Information leichtsinnig, flüchtig, ohne 
Umsicht und Ueberlegung zu verfahren 5 saumselig und nachlässig 
darin zu sein; unvorbereitet in den Terminen zu erseheinen; 
durch verschuldete Un Vollständigkeit der Instruktionen zu Proro-
gationsgesuchen nnlt Unterbrechungen der Instruktion Anlass zu 
geben; die zur Einreiehung der Schriften und Deduktionen be
stimmten Fristen zu verabsäumen, und dadurch entweder den 
Prozess zu verzögern oder das Interesse- seiner Parteien zu ver
nachlässigen; und wenn er solcher Fehler und Vergehungen we
gen schon dreimal mit den gewöhnlichen Ordnungsstrafen belegt 
worden ist; so muss der Vorgesetzte des Gerichts, mit Zuziehung 
eines Raths, ihn deswegen /um Protokolle zur Verantwortung 
ziehen; ihm die aktenmässigen Fälle solcher Pflichtvernachlässi
gungen vorhalten; ihn vernehmen, was er dabei noch zu seiner 
Entschuldigung oder Rechtfertigung anführe« zu können vermeine; 
alsdann die Sache im Kollegio vortragen, und die weitere Ver
fügung des Chefs der Justiz darüber, mit Beilegung des Protokolls, 
allenfalls auch der darin in Bezug genommenen Akten, nachsu
chen. Dieser muss alsdann, wenn er findet, dass bei einem sol
chen untauglichen oder nachlässigen Subjekte keine wahrschein
liche Hoffnung der Besserung mein? vorhanden sei, ihn durch ein 
Reseript von der fernern Prozesspraxjs ausschliefen, und auf die 
übrigen Geschäfte des Juslizkomuiissariats einschränken, 

§> 43. Ausser der Haftung richtig und vollständiger Manual
akten Tbl. I. Tit. III. §.7?.) müssen die Justi/.kommissarien auch 
eine fleissige Korrespondenz mit ihren abwesenden Parteien un
terhalten, und dieselben über die Lage ihres Prozesses von Zeit 
zu Zeit benachrichtigen, damit besonders misstrauischc und angst-' 
Hche Parteien durch Mangel an Nachricht zu unnützen Behelli
gungen der Gerichte, der höheren Behörden, oder gar der König
lichen Allerhöchsten Person, nicht verleitet werden mögen. 
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J) R e o c r l p t vom W. Dezember 1828, betreffend die Verpflichtung der Iustizkommissarien 
I h r die Manualaktcn Nepertorien zu halten; s. zu $.24. dieses Titels. 

2) R e B c r i p t vom 23. Januar 1817, betreffend die Verbindlichkeit der Iustizkommissarien 
zu» Ausantwortung der Manualakten. 

Es ist dem Iustizminister befremdend gewesen, aus einer von dem Maler R. 
in der Major R.fchen Rachlaßsache eingereichten Vorstellung zu ersehen, daß das 
Königs. Kammergericht den Antrag des Supplikanten, dem Iustizkommissarius R. 
die Extradition der Manualaktcn per decretum aufzugeben, verworfen, und densel-
den zur Anstellung der Klage verwiesen hat. Dies ist den Verhältnissen eines 
Iustizkommissarii gar nicht anpaffend. Einer jeden Partei steht die unbeschränkte 
Wahl eines Mandatars frei, und die Einwilligung des Mandatars ist zur Aufhe
bung des Vollmachtskontrakts nach den Gesetzen (A. L. R. Thl. l. Tit. 13. §. 159.) 
ganz unnöthig. Daher kann sie, und im vorliegenden Falle ihr Stellvertreter/ auch 
die Extradition der Manualakten sofort fordern, und nur in wenigen Fällen hat 
der Iustizkommissarius das Recht/ die Manualakten wegen seiner Gebühren zurück-
zuhalten. Sobald ein Iustizkommissarius sich weigert, ein Mandat aufzugeben 
und er deshalb feine Manualakten zurückhält, muß das Gericht, vermöge seiner 
oberaufsehenden Gewalt, von dem Vorfalle Kenntniß nehmen, und nach H. 23 und 
24. Tit. 7. Thl. III. der A. G. £>. das Verfahren des Iustizkommissarii prüfen, und 
gleich per decretum entscheiden, ob derselbe verpflichtet sei, die Manualakten zu ver« 
abfolgen. Das Konigl. Kammergericht erhält hierbei das Originalgesuch des :t. R. 
mit allen Anlagen, um sofort den Iustizkommissarius R. zu vernehmen, weshalb 
er sich weigere, die Vollmachten und Acta manualia zu extradiren, und demnächst 
allenfalls nach erfolgter Vernehmung des Supplikanten die Frage zu entscheiden, 
ob derselbe die Manualakten des :c. R . verlangen könne, demnächst aber den :c. N . 
wegen der anscheinend sehr unbegründeten Weigerungsgrilnde zur Ordnung zu ver
weisen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 9. S . 12.) 

8) R e s c r i p t vom 28. Juli 1817, 9. Juni 18*4 »lud 11. November 1834, betreffend den 
Verkauf der Manualakten der Iustizkommissarien; s. zum §. 50. des Allgemeinen Registratur-Re» 
glements. 

§. 44. Da den Jiistizkornrnissarien die vollständige Prozess
praxis wiederum eingeräumt ist; so können sie sieh nicht ent-
orechen, an Oertern, wo keine besondere besoldete Armenassisten
ten vorhanden sind, auch unvermögenden Parteien, nach einer 
unter ihnen festzusetzenden Reihe, als Rechtsbeistände und Be
vollmächtigte zu dienen; wie ihnen denn auch in gleicher Art 
die Uebernehmung der Defensionen für unvermögende Inquisiten, 
nach näherer Bestimmung der Kriminalordnung, obliegt. 

IV. Als Notarien. 

§. 45. IV. Es ist nunmehro noch der vierte Theil von dem 
Amte der Justizkommissarien übrig, wo sie eigentlich als Nota
rien anzusehen sind, vor welchen gewisse Handlungen dergestalt 
vorgenommen werden können, dass denselben durch ihre Zuzie
hung öffentliche Glaubwürdigkeit erworben und beigelegt wird. 

§. 46. Welche Handlungen dieser Art von Justizkommissa
rien, als Notarien, auf Verlangen der Parteien vorgenommen wer
den können; und welche, in so fern nicht die Interessenten den 
Weg der gerichtlichen Vollziehung wählen wollen, nothwendig 
von einem Justizkommissarius und Notarius aufzunehmen sind, 
ist im zweiten Theile dieser Gerichtsordnung im ersten Titel 
näher bestimmt. 

1) S. 31. G. 0. Thl. II. Tit. I. §. 2—ii. und die Zusätze daselbst. 
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2) R e s k r i p t ' vom ll. Ja»»« 1837, daß Notarien leine Atta der freiwillige» Glicht«-

barteit aufnehmen dürfen, bei welchen Personen intcrefsiren, deren Generalmandatare sie sind. 

Auf Ihre Vorstellung vom 20. v.M. wird Ihnen hierdurch eröffnet, daß der 
Iustizminlster die in der Verfügung des dortigen Landgerichts vom 8. November 
v. I . entwickelte Ansicht dahin als richtig anerkennen muß; 

daß Sie, so lange Ihr Verhältniß als Generalmandatar zu dem Geheimen-
Iustizrath H. fortbesteht, als Notar keinen Akt der freiwilligen Gericktsbar-
keit, wobei derselbe betheiligt, aufnehmen dürfen, und eö hierin nichts ändert, 
wenn Sie auch den anderen Interessenten dieses Ihr Verhältniß bei Auf-
nabme der Verhandlung bekannt machen. 

Da ein Mandatar in der Sache seines Machtgebers, d. h. in der speziellen Sache, 
worin er das Mandat übernommen hat/ nach §. 230. Nr. 11. Tit. 10. Thl. I. der 
8l. G. D. kein beweisendes Zeugniß abgeben, also auch in dieser Sache nicht als 
Notar fungiren kann, so darf er, wenn er eine Generalvollmacht angenommen hat, 
so lange der Vollmachtsvertrag besteht, in seiner Qualität als Notar in aar keiner 
Angelegenheit seines Mandanten, welche einen Gegenstand der Generalvollmacht 
bildet. Verhandlungen aufnehmen. 

Die speziellen Bestimmungen in dem §. 26 <l. und §. CO. Zit. 7. Thl. III. A. G. O. 
über das Verhalten eines Notars, der vorher einem der Interessenten bei-
räthig gewesen ist oder der nach vollzogener Notariatsverhandlung als Be-
vollmächtigter auftreten soll, 

unterstützen die Richtigkeit dieses Grundsatzes. In dieser Gesetzstelle wird auf ein 
bereits aufgehobenes oder ein erst eintretendes Mandatsverhältniß Bezug genom^ 
men, nicht auf ein bestehendes. Sie können sich deshalb für den vorliegenden Fall 
auf jene Gesetzstellen nicht berufen. (v. K. Ihrb. Bd. 49. S. 222.) 

§. 47. Die Justizkommissarien konkurriren dabei in einer 
dreifachen Rücksicht; in so fern sie nämlich dergleichen Kon
trakte oder andere Instrumente, als Konsulenten der Parteien ent
werfen und anfertigen; in so fern sie, als Mandatarien derselben, 
deren gerichtliche Vollziehung und Konfirmation, wo solche nö
thig ist oder verlangt wird, besorgen; und in so fern sie derglei
chen Kontrakt, dessen gerichtliche Konfirmation weder nothwen
dig, noch von den Kontrahenten beliebt ist, vor sich selbst, in 
der Qualität von Notarien, unter gewissen Feierlichkeiten voll
ziehen lassen. 

Um also diese Materie, und die dabei von den Justizkom
missarien wahrzunehmenden Pflichten vollständig abzuhandeln, 
müssen: 

a) die Aufnehmung des Kontrakts; 
b) die Anfertigung des Instruments darüber; 
c) die Vollziehung desselben von den Parteien, von einander 

unterschieden werden. 

1) Bei Aufnehmung der Handlung. 
§. 48. Bei der Aufnehmung solcher Handlungen und der 

Protokolle darüber; bei deren Vorlesung und Unterschrift; in
gleichen bei der Abfassung der Kontrakte und sonstigen Urkun
den selbst, müssen die Justizkommissarien die in gleicher Bezie
hung den Gerichten im zweiten und dritten Titel des zweiten 
Theils gegebenen allgemeinen und besonderen Vorschriften und 
Anweisungen ebenfalls beobachten. 

R e s c r l p t vom 23. Februar 18U, betreffend die Aufnahme von 3lotariatsinstrumenten in 
fremder Sprache. 

Die Ansicht des Königl. Kammergerichts in dem Berichte vom 10. d .M. , be-
treffend die »on dem Iustizkommiffarius R . nachgesuchte Autorifattou zur Aufneh-
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mung von Notariatsdoknmenten Behufs des Gebrauchs im Auslaude, kann in 
principio nicht bestätigt werden; denn es ist durch kein Gesetz verboten, daß Alis< 
lander in ihrer Landessprache corain Notario hier Verträge schließen dürfen. Ter 
Notarius ssls solcher tonstituirt kein Gericht, und Ausländer, welche ein Dokument 
in ihrer Landcssprschc zum Gchrauch in ihrem Lande coram Natario ausnehme« 
oder rekognoscnen lassen wollen, tonnen daran ohne Beleidigung der Nationalität 
nicht gehindert weiden, Es versteht sich, daß der Notarius der fremden Sprache 
in so weit kundig sein muß. als es zur Verständigung mit den Kontrahenten und 
zur Vermeidung der Illegalitäten nothwendig ist. Db djcs nun in Ansehung der 
Englischen Sprache mit dem Iuslizfommissarius N. der Fall ist, ist dem Justiz« 
minister nicht bekannt, und muß, wenn es zur Sprache kommt/ näher untersucht 
werden. 

(Y. $> Ihrb. Bd. 3. S. 31.) 

§, 49. Da jedoch den blossen Protokollen der Justizkorn-
missarien und Notarien der gerichtliche Glaube nicht beigelegt 
ist; auch die öffentliche Glaubwürdigkeit nicht diesen Prolokollen, 
sondern nur den daraus abgesasslen, und von den Parteien gehö
rig vollzogenen Urkunden selbst beiwohnt; die Protokolle daher 
eigentlich nur zur Bestärkung und Erläuterung der Urkunden 
dienen; so folgt daraus; dass diejenigen der vorgedachten Vor
schriften, welche die Form der Handlung, als einer gerichtlichen, 
betreffen, von den Justizkommissarien bei Ausnehmung ihrer Pro
tokolle nicht nothwendig zu beobachten sind; und dass es dabei 
der Zuziehung eines besondern Protokollführers nicht bedürfe. 
]Nur wenn eine Partei des Schreibens nicht mächlig ist, muss bei 
der Vorlesung des Protokolls und dessen Unterschrift, jedesmal, 
entweder ein zweiter Justizkommissarius, oder wenigstens ein 
Zeuge, (welches auch der Protokollführer, wenn er eine von dem 
Justizkommissarius verschiedene Person ist, sein kann), zugezogen 
werden. Alsdann muss nach geschehener Vorlesung, der des 
Schreibens unerfahrene Kontrahent an die Stelle, wo sein Name 
hingehört, Kreuze oder sein sonst gewöhnliches Handzeichen 
setzen; der zweite Justizkommissarius oder der Zeuge, muss den 
Namen dabei schreiben; und hinter den gesammten Unterschriften 
muss durch eine besondere, von dem zweiten Justizkommissarius 
oder dem Zeugen mit zu unterzeichnende Registratur altestirt 
werden, dass diese Zeichen von der Partei, weil sie des Schrei
bens unerfahren, Statt ihrer Unterschrift beigefügt worden. 

1) R e s e r i p t vom 2. Januar 1824. betreffend die Bemerkung des zum Dokument ver» 
brauchten Etempels auf den Protokollen der Notarien. 

Es ist znr Kenntniß des König!. Finanz-Ministerinms gelangt, daß die Nota-
rien, hier und da. sich der Pflicht entboben galten, auf den zu ihren Akten zurück-
bleibenden Protokollen jederzeit den Betrag des Stempels zu bemerken, welcher zu 
den, auf den Grund dieser Protokolle von ihnen aufgenommenen Dokumenten ge-
braucht worden ist: weil darüber in dem neuen Stempelgesetz sich keine ausdrück
liche Bestimmung findet. Da indessen jene Bemerkung nach wie vor erforderlich 
ist, damit der revidirende Stempelnskal sich überzeugen könne, ob dem Stempel« 
gesetzt gehörig Genüge geschehen sei; so werden sämmtliche Königl. Ober-Iilsliz-
behördtn hierdurch angewiesen, den No'arieu bekannt zn machen, daß hierin nichts 
abgeändert, und die in den von Kamptzschen Jahrbüchern unterm 29. Dezember 
J8I8 an die Königl. Ober.Laudesgcrichte in den überelbifchen Provinzen erlassene 
Verfügung nach wie vor zu beobachten ist. 

(v. K'. Ihrb. Bd.33. S.8s.) 
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2) R e s k r i p t vom IC. Juni 1824, betreffend die Bemerkung des Stempels der bei Ge> 

legenheit 'eines Notariatsalts prodnzirten Dokumente auf den Protokollen der Zlotaricn. 

Mit Bezugnahme auf die in den von Kamptzschcn Jahrbüchern erlassene Ver< 
fügungen vom 29. Dezember 18J8 und 2 Januar d. I . wird sämmtlichen Kcnigl. 
Ober-Iustizbchördcn hierdurch aufgegeben, die Notarien anzuweisen: 

"nicht nur auf den zu ihren Akten zurückbleibenden Protokollen jederzeit den 
Betrag des Stempels, welcher zu den, auf den Grund dieser "Protokolle von 
ihnen aufgenommenen Dokumenten verbraucht worden, sondern auch den 
Betrag dcö Stempels, mit welchem die Dokumente, worauf Notariatsakte 
gegründet worden, oder welche bei Notariatsakten überhaupt produzirt wor-
den, als z. B Wechsel. Schlußzettcl, Kontrakte. Atteste, Regresse. Tcsta« 
mente u. s. w. verschen sind, selbst, und nicht durch ihre Schreiber, zu 
vermerken, und pflichtmaßiq mit ihrer Namtnsuutelschrift zu bescheinigen, 

(v. K. Ihrb. Bd. 23. S. 200.) 

2) bei Ausfertigung des Instruments; 

§. 50- Wenn der Juslizkommissarius aus dem Protokolle 
das Instrument selbst, unter Beobachtung der Tbl. II. Tit. II. 
§. 51. 5'2. ertheilten Vorschrilten entworfen hat; so muss er, wenn 
nicht die Parteien ausdrücklich ein Anderes verlangen, die Rein
schrift besorgen; dazn des vorschrisLsmassigen Slempelpapiers sich 
bedienen; in dem Mundo keine Rasuren, Ausstreichungen, Inter-
lineationen, Einschaltungen oder andere Korrekturen, welche den 
Sinn verstellen, oder zweifelhaft machen könnten, dulden; und 
sodann das Instrument nach selbst vorgenommener genauer Re
vision; den Parteien zur Vollziehung vorlegen. 

2) bei dessen Vollziehung, 

§. 51. Anlangend nun die Vollziehung selbst; so ist dabei 
ein Unterschied zu machen: 

ob einer von den Fällen obwalte, wo der Kontrakt gerichtlich 
übergeben und konfirmirt werden soll; 

oder: 
ob eine dergleichen gerichtliche Konfirmation nicht hinzu kom
men solle. 

1) K e s e r i p t vom 13. Mai 1822 und 11. Dezember 1822, betreffend die Ausfertigung 
und Form der Notcuiatsinsirumente. 

Dem Kcnigl. Land- und Stadtgericht werden die Orlginalbeilagen des Berichts 
vom 26. v. Vi. mit dem Eröffnen remittirt, daß auch der Iustiiministcr die An-
ficht desselben Hinsichtlich der Form der Rotariatsurkunden nicht begründet findet, 
da in dem von dem Land, und Stadtgericht zur Sprache gebrachten Falle die Voll« 
zicbung des Kontrakts durch die "Parteien wesentlich alle Bedingungen des Gesetzes 
erfüllt. Insbesondere aber bestimmt die §. 50. THl. lll. Tit. 7. der A. G. £>. ent
haltene Instruktion für den Notar nur die Regel, aus dem Protokoll erst das In-
firument besonders zu entwerfen, und untersagt es kcineswcges, das «Protokoll in 
dem nach dessen Fassung dazu geeigneten Falle die Stelle des Instruments vertre-
teil zu lassen. Das Gericht hat hiernach das Weitere in der Sache zu verfügen. 

Berlin, den '3. Mai 1822. 
(v. K. Ihlb. Bd. IV. S.321.) 

Die Bedenken, welche nach dem Bericht vom 1. d. M. von dem Kßnigl. Land̂  
und Stadtgericht als Hypotbekenbebörde gegen die Form der durch den Justiz-
kommissarins und Notarius P. «u M.. im Auftrage des Krügers M. zu G., dem 
Kollegium eingereichten beiden Notariat«-Instrumente vom I I. und 22, August c. 
erhoben worden sind, kann der Iustizminister nicht für begründet erachten, vielmehr 
tritt derselbe der von dem Kcnigl. Dber-Laudesgericht zu Magdeburg in der 33er-
fügung vom 12. v. M. geäußerten Ansicht darin bei, 
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daß die gedachten Notariats-Dokumente mit keinem wesentlichen Mangel 
behaftet sind, wenn gleich darin von der üblichen äußeren Form abgewichen ist. 

l) Räch den §§. 56 und 65. Tit. 7. Thl. 111. der A. G. £>. soll aus der vorge, 
schriebenen Registratur unter einem notariellen Kontrakt erhellen, 

daß derselbe von den Parteien obstehendermaaßen vor dem Notar und mit 
seiner Zuziehung errichtet und geschlossen worden, und daß die Durchlesung 
und Unterschrift in Gegenwart des Notars und der Zeugen erfolgt ist. 

Dies ist auch für alle Fälle nothwendig, wo die Registratur ein von der Erklärung 
der Parteien ganz abgesonder ter Thei l des Notariats-Instruments ist. Die-
fen Fall bat die A. G. S>. vor Augen. Sie setzt voraus, daß die Verhandlung in 
Gestalt eines Protokolls aufgenommen wird, und daß der Notarius auf Grund 
dieses Protokolls ein selbstständiges Instrument entwirft, aus welchem lediglich die 
Errichtung des Kontrakts zwischen den Parteien oder die einseitig von der Partei 
abgegebene Erklärung sich ergiebt, ohne daß a u s diesem I n s t r u m e n t selbst 
die Konkur renz des N o t a r s zu entnehmen ist. 

I n einem solchen Falle muß allerdings die vom Notar nach der Unterschrift 
beizubringende Registratur noch feststellen, 

daß der Kontrakt von den Parteien obstehendermaaßen vor dem Notar und 
mit seiner Zuziehung errichtet und geschlossen worden ist. 

Wenn aber, was bereits durch das Rescript vom 13. M a i 1822 ( Ibrb . Bd. 19. S . 321.) 
nachgelassen worden, das Instrument selbst, wie im vorliegenden Falle, ebenfalls 
in Form des Notariatsprotokolls gefaßt ist, so erhellet schon aus dem ganzen I n -
strumcnt, welches dann mit der Registratur nur ein Ganzes bildet, 

daß der Akt vor dem Notar und mit seiner Zuziehung errichtet worden, 
und es ist daher dem Gesetz vollkommen genügt, ohne daß es über jene Mitwirkung 
des Notars bei dem Geschäft einer nochmaligen Bestätigung in der Registratur 
bedarf. 

2j Eine besondere Bescheinigung über die Qualität der Zeugen als gültige 
und einwandsfreie Instruments-Zeugeu erfordert das Gesetz nicht. 

Der §. 63. Tit. 7. Thl. Hl. der A. G. £>. legt dem Notar die Verbindlichkeit 
auf, bei einem vor ihm zu Stande kommenden Akt, welcher die Kraft eines offent-
lichen außergerichtlichen Instruments haben soll, entweder einen zweiten Notar oder 
statt dessen zwei Zeugen zuzuziehen, welche 

a. die in den Gesetzen vorgeschriebenen Requisite gültiger Instruments'Zeugen 
haben, 

b. lesen und schreiben können, 
c. vornehmlich dem Notar als Leute von unbescholtenem Rufe bekannt sind, 

und 
<l. in König!. Landen entweder angesessen sind, oder Handlung oder sonst ein 

ehrliches Gewerbe treiben. 
Daß aber der Notar auch das Vorhandensein dieser Eigenschaften durch ein beson-
deres Attest feststellen soll, ist im Gesetz nicht vorgeschrieben. 

Es könnte dieses Attest entweder im Notariatsprotokoll oder in der auf das 
Instrument zu fetzenden Registratur oder in beiden erfolgen. 

Die §§. 56 und 65. geben den nothwendigen Inhalt der Registratur an, ohne 
einer soHen Bescheinigung über die Eigenschaften der Zeugen zu erwähnen. Ein 
zweckmäßig abgefaßtes, vollständiges Notariatsprotokoll wird allerdings nicht bloß 
die Erklärung der Partei, sondern am Schluß auch die Bemerkung enthalten, daß 
auf Grund dieses Protokolls das Instrument ausgefertigt, von dem Notar und 
den beiden Zeugen attestirt und den Parteien ausgehändigt worden, oder, wenn die 
Ausfertigung nicht auf der Stelle erfolgen kann, so wird der Notar zur Vervoll-
ständigung seiner Akten unter dem Protokoll einen solchen Vermerk beifügen. Bei 
Gelegenheit der Niederschreibung dieses Vermerks, fei es im Protokoll selbst, sei es 
abgesondert unter demselben, könnte nun der Eigenschaften der Zeugen Erwähnung 
geschehen. Allein immer wäre ans dem Instrument selbst, welches doch der Hp-
pothekenbeh'ürde a l l e in eingereicht wird, nichts über eine solche Bescheinigung zu 
entnehmen, da, wie schon bemerkt worden, die darauf zu setzende R e g i s t r a t u r über 
die gesetzlichen Eigensckaften der Zeugen kein Attest zu enthalten braucht. 

Daß die Zeugen lesen und schreiben können, muß sich übrigens aus ihrer Un-
terschrift ergeben, wobei sie jedenfalls ihre Angesessenheit, so wie ihr Amt oder 
Gewerbe mit ausdrücken müssen, wie dies auch in dem vorliegenden Falle ge-
fchehen ist. 

Hiernach wird das Königl. Land- und Stadtgericht angewiesen, von seinen fßt* 
denken gegen die Form der fraglichen beiden Notariats-Instrumente abzustehen und 
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demgemäß auf die von dem it. P . bei Einreichung derselben gemachten Anträge 
das gesetzlich Erforderliche zu verfügen. 

Berlin, den II.Dezember 1835. 
(v. K. Ihrb. Bd. 46. S . 528) 

2) a. R e s e r l p t uom 9. April 1821 und 7. Dezeiuber 1832, betreffend die Förmlichkeiten 
der Notariatsinstrumente, wenn ein Kontrahent Schreibcnsuntundig ist. 

Dem König!. Ober-«andesgericht wird auf die Anfrage vom 23. v. M . 
in Betreff der Form der Notariats-Handlungen, 

eröffnet, wie der Iustizminister der Ansicht desjenigen Theils der Mitglieder des 
Kollegii, welche der Meinung sind, 

daß in den Fällen, wenn bei Aufnahme von Notariatsinstrumenten einer der 
kontrahirenden Theile des Schreibens und Lesens unerfahren ist, einer der 
zugezogenen Notariats-Zeugen die Notariats-Unterfchrist des ersten verrichten 
taun, und eö der Zuziehung einer dritten Person nicht bedürfe, 

bei dem klaren Inhalte des §. 67. Tit. 7. Thl. l l l . der A. G. D., welche diesen Fall 
ausdrücklich entscheidet, beitritt. 

Was die fernere Anfrage betrifft: 
ob die Vorlesung der Ausfertigung des Notariats-Instruments in Gegen-
wart der Zeugen geschehen muß, 

so ist der Iustizminister, aus den von dem Klinigl. Dber-Landesgericht angeführten 
Gründen, mit der Ansicht des Kollegii dahin einverstanden, 

daß dies in der Voraussetzung, daß die kontrahirenden Theile schreiben und 
Geschriebenes lesen können, nicht nötbig sei. 

Berlin, den 9. April 1821. 
(v. K. Ihrb. Bd. 17. S . 93.) 

Die abschriftlich anliegende Beschwerde des Iustizkommissarius Dr. S . in H. 
vom 30. Oktober d. I>, in der Hypothekensache von D. , muß in so fern für ge-
gründet erachtet werden, als sie gegen diejenige Bestimmung des Reskripts des 
Königl. Dber-Landcsgerichts vom 29. September d. I . gerichtet ist/ welche es für 
nothwendig erklärt: 

daß bei der Aufnahme von Notariatsinstrumenteu, wenn ein Kontrahent 
Geschriebenes nicht selbst zn lesen vermag, ein zweiter Notar, oder außer den 
beiden Notariatszeugen noch ein dritter zugelassen werden müsse. 

Die §§. 67 und 57. Tit. 7. Thl. lll. der A. G. £>., auf welche das Kollegium sich 
beruft, werden von demselben nicht richtig interpretirt. Der §. 57. bezieht sich auf 
den §. 49. a. a. O>, worin von der Unterschrift des N o t a r i a t s / P r o t o k o l l s die 
Rede ist. Diesem Protokoll ist nach §. 49. der gerichtliche Glaube nicht beigelegt, 
und es bedarf bei demselben, wenn die Kontrahenten Schreibens und Lesens tun-
dig und zu schreiben im Stande sind, gar keiner Zuziehung von Zeugen. Deshalb 
wird auch im §. 49. nur für den Fall, wenn die Partei des Schreibens nicht mäch-
tig ist, die Zuziehung eines zweiten Iustizkommissarius oder eines Zeugen vor-
geschrieben. 

Der §. 57. handelt von der Vollziehung der Notariatsinstrumente, welche ge-
richtlich bestät igt werden sollen. Auch dergleichen Instrumente können nach 
§. 52. a. a. £). lediglich vor dem Notar, ohne Zuziehung eines zweiten Notars und 
ohne Zuziehung von Zeugen, aufgenommen werden. Aus diesem Grunde mußte 
wiederum für den Fall, wenn die Parteien Geschriebenes nicht lesen können, die 
Zuziehung eines zweiten Notars oder eines Zeugen vorgeschrieben werden. Der 
§.67. dagegen disponirt von einem solchen ytotariatsiustrument, welches als ein 
publicum extrajudiciale gelten soll (H. 62.), bei dessen Vollziehung es in a l l e n 
F ä l l e n der Zuziehung eines zweiten Notars oder zweier Zeugen bedarf. Die Be< 
stimmuug hierüber ist in den, dem §. 67. unmittelbar vorhergehenden, §§. enthalten. 
Wenn nun der §. 67. für den Fall, wenn ein Kontrahent Geschriebenes nicht lesen 
kann, die Znziehung „des zwei ten N o t a r s oder e i n e s Z e u g e n " verlangt, 
so ist hier offenbar von denjenigen Personen die Rede, von welchen schon in den 
§§. 64. 65 und 66. gehandelt wurde. I n Beziehung auf den Notar ist dies un-
zweifelhaft, da dieser durch den best immten Artikel „ d e m " bezeichnet wird. I n 
Absicht auf die zu adhibirenden Zeugen konnte dies nicht auf gleiche Weise gesche-
den, weil der Gesetzgeber ausdrücken wollte, daß schon ein Zeuge von den zweien, 
welche in den vorstehenden §§. erwähnt werden, genüge. 

I n gleicher Art hat sich schon der Iustiiminister v. Kircheifen in dem Reskripte 
vo« 9. April 1821 auf den Bericht des Dber-landesgerichts zu Münster vom 13. 
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MÄf 1821 ausgesprochen. Der Bericht sowohl als das Rescript ist in den Jahr-
bilchcni Bd. 17. S . 93 abgedruckt worden. 

Das Kollegium hat daher ron diesem Bedenken, welches auch das Matrimonial, 
Krcic-qcricht zji Halle nicht erheben hat, zu adstrahiren. Ter übrige Theil der Bc-
schneide des Iustizkommissarius l>r. S . ist unbegründet und derselbe dem gemäß 
durck di* abschriftlich anliegende Perfügung heute bcschieden worden. 

Berlin, den 7. Dezember 1832. 
(v.K. Ihrb. Bd.. 40. S.468.) 

b. I5e.*>C£*fipt vom 13. Zun» 1834, betreffend die Form der Notariattinstrumente, beson« 
lesi tri Cchrcibensuntundigcn. 

Der Iustizkommiffarius R. zu B.. hat sich über die Verfügungen des Konigl'. 
Dber-Landcsgcrichts v»m 15. Januar und 2«). März d. I . beschwert, welche diec 
Berichtigung des Bcsstztitelö des Gutes § . auf Grund eines, ron ihm unterm 22., 
August 1833 aufgenommenen notariellen Kaufvertrags für den. Reichspostbeamtc«, 
M . alls Bergen op Zoom zur Zeit verweigern. 

Das Kollegium erhält Abschrift der betreffenden Vorstellung nebst dere.n Anlan
gen, wie sie eingegangen sind/ und wird demselben, mit Bezug hierauf und auf die 
vorgcdachtcn Verfügungen Folgendes eröffnet.. 

Der ersten Auösteüung: 
daß es dem, i.e. M. als Ausländer ohne, eine. Epezialfonzefsion des Mmisterii 
des Innern uud der Polizei nicht gestallet fei,, ein adliges Gut in Preußi« 
scheu banden zu erwerben, 

tritt der Iustizminister rollkommen bei,, wie sich denn auch der :c. 9t selbst dessen 
beschcidct. 

Das Konigl. Obcr>Landesgelick)t erinnert aber in jenen Verfügungen außerdem: 
daß zufolge der A. G. £>. Thl. III. Tit. 7. §. 67. in Verbindung mit §. 57., 
da der Ankäufer M. deutsche Schrift nicht lesen kenne, das Instrument dem
selben durch einen der adbibirten Zeua,cn, und nicht durch einen bloß ron 
il)m gewählten Assistenten hätte vorgelesen werden müssen. 

Diese Ansicht ist nicht begründet. I m §. 67. Tit. 7. THU HL der A. G. £>. ist 
zwar bestimmt, daß, wenn cm Kontrahent nicht Geschriebenes lesen könne, die im 
§..57. geordnete Vorlesung des Instrumcuts ron dem zweiten Notar oder einem 
Zeugen erfolgen solle; dies wird aber hierin offenbar nur »achgelassen, und 
nicht als unumgänglich nothwendiges Erforderniß vorgeschrieben. Es ist nicht ab-
zusehe«/ warum die Vorlesung, uud UlUerschrißt nicht auch durch einen dritten, ord-
uuugsmäßiq zugezogenen Zeugen, gleich wie bei einer gerichtlichen, mit Hülfe eines 
vlrcideten Protokollführers aufgcvommenen Verhandlung geschehen dürfte, bei wel-
cher letzteren auch der Protokollführer i « Nothfa l l die Stelle eines ftlbstgcwähl-
tcu. Vorlefungs- und Unterfchrifts-Assistenten vertreten kaun. (§. 7«^ Anbang zur 
A.. G. O.) Ganz in entgegengesetzter Ansicht sind früher von einigen Landeskolle
gien Bedenken erhoben worden: 

ob überhaupt nicht außer den beiden Instrumcntszengen jedesmal noch ein, 
dritter Zeuge oder ein Iustizkommissarius zur Vollziehung des Instruments, 
zugezogen werden müsse, wenn einer der KolUrahc.nt,cu nicht Geschriebenes 
lesen oder schreiben kenne? 

was jedoch ebenfalls verneint werden mußte, 
Reskript uom % April 182k lIhrb. Bd. I?. S.93.> 
Rescript vom 7. Dezember 1832. (Bd. 40. S . 468.), 

Das dritte Monitum: 
daß die wirklich erfolgte ltebergabe an den Ankäufer nicht erwiesen fei. 

ist wieder begründet. Der :c. M. bescheidet sich selbst in seiner Vorstellung vom, 
23. v .M. , daß dieselbe nicht durch ein bloßes Privalzeuguiß der vom Gutsbesitzer 
zun» Abschluß, des Kaufgeschäfts bestellten, Bevollmächtigten erwiesen werden könne, 
und dazu die Mituntcrschrift derselben unter seinem Eintragungsgesuche nicht hin-
gereicht habe. Er behauptet aber, daß schon nach den Worten des §. 4. des. 
Kontrakts: 

„Gefahr und Besitz sind mit dem 17. August d . I . (1833) ans, den Herrn 
Allkäufer übergegangen" 

die Uebergabe als erfolgt angenommen werden müsse. 
Die Gefahr kann auch vor der Uebergabe der Sache znr Last des Käufers 

gestellt werden, und es kann daher von dem Uebergange der Gefahr nicht mit Ziu 
verläffigkeit auf die stattgefundene Uebergabe geschlossen werden. Dagegen enthält 
die Erklärung beider The i l t , daß der Besitz auf den Käufer übergegangeli. 
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sei? an sich ein Zugeständlnß der wirtlich erfolgten Uebergabe, und würde diese 
«ach belanntcn Gesetzen unzweifeltiaft feststellen, wonn es nicht gleich darauf im 
§.4 des Kontrakts hieße, daß die Na tu ra l -UebergHbe erst zu M a r t i n i 
1833 erfolgen, und bis dah!» der Verkäufer alle Nutzungen zieH^n 
und al le Lasten tragen solle. Diese Bestimmung widerspricht direkt zene« 

.Zugeständnisse. Es fragt sich dahr nur noch, ob nicht jene Erklärung: 
Gefahr und Besitz sind mit dem 17. August d. , I . auf den Ankäufer über-
gegangen, 

schon an und für sich die Stelle einer wirklichen Uebergabe rettrete? Dies muH 
aber verneint werden. Die Erklärung, daß ein Gnt hierdurch <d. h. durch oiefc 
Ertläruug) übergeben sein solle, genügt nur für diejenigen Falle, in welchen die 
Gesetze es ausdrücklich zulassen, daß die Uebergabe der Sache durch bloße Willens-
ertläruug erfolgen kann, also in den Fallen einer sogena-Mlteu ,,tradttio brevi roa»aw 

und eines „constitutum possessorium" (A. L. R. Thl. l. Tit- 7. §. 70 U»d 7kfo 
aber keiner von beide» ist hier vorhanden. 

Das über den Kaufvertrag aufgenommene °Notar ' iats-Dokument unterliegt 
«ndlich der folgenden Ausstellung: 

Räch §. 03, 64 und G5. Tit. 7. Thl. III. der A. G. £ . muß das über den Ver-
trag aufgenommene Instrument in Gegenwart des N o t a r s und der I n s t r u -
lnentszeugen durch- oder vorgelesen und unterschrieben, nnd der Hergang in 
der darunter gesetzten Regis t ra tur al test ir t werde». Die Hinter de« 
Vertrage befindliche Notariats - Registratur giebt aber keine vollstänti'ge Auskunft 
darüber, ob jene Vorschriften gehörig beobachtet sind. Es helßt darin bloß.: 

daß der Vertrag von dem Notar und mit feiner Zuziehung errichtet imd 
geschlossen, und das Instrument nach resp. Durch, und Vorlesung von den 
Kontrahenten unterschrieben worden, 

nicht aber daj? solches in Gegenwar t des N o t a r s und der Zengen ge-
schehen sei. Der Zusatz, daß dies von Notar und Zeugen at tes t i r t werde, ge-
Nügt dazu nicht, da hierbei noch der Zweifel obwalten kann, ob dieselben dies 
Attest in Folge eigener Wahrnehmung, oder nu r auf Vetsicherun-g 
der In t e r f sen ten oder dr i t ter 'Persoueu ausgestellt hätten. 

Eben so wenig kann die am Schlüsse des Vertrags selbst vor der Unterschrift 
der Kontrahenten gemachte Bemerkung^ daß bei letzterer und der Vorlesung die 
dort bezeichneten Persona, als Zengen zugezogen seien, den Maugel der gesetzmäßig 
abgefaßten Schlußregistratur des Notars ersetzen, da gerade erst diese den wirklich 
erfolgten Hergang tri der Vorlesung oder Vollziehung bezeugen t aun und fa'tf, 
jene Bemettung aber sich auf künftige Handlungen bezieht. 

Das Königliche Ober-Landesgericht bat daher einen Termin zur gerichtlichen 
Anerkennung des Vertrags, und zur Erklärung über die erfolgte Ncbergabe e<it»re-
der vor sich anzuberaumen, oder von dem Land- und Stadtgericht zu B. , wo d« 
Bevollmächtigten der Kontrahenten wohnen, abhalten zu loffen, von dem ziveiteü 
Mcnito jedoch abzustehen. 

Der :c. R. ist hiernach anderweitig von dem Kollegio zu bescheiden. 
<*. K. Ihrb. Bd. 43. S . 583.) 

c. R e s c r i p t vom Äv Iülmar JSÜ, bNrcffcnd die AttcMlltng tcr Handschrift bei N«> 
<ariatsinsirumcltt<«. 

Der Iustizkommjssarms S . zu S . beschwert sich in der urschriftlich nebst Aw-
lagen beigefügte« Vorstellung »om 7. d. M über die Verfiigung des K('nigl. £ber* 
Landcsgerichts vom 22 v.M./ durch welche die Eintragung des Notariats.Kauf-
sentrakls vom 5. November,»«-. auf Grund des §. 7!. Anh. zur Prozeßordnung 
Tit. 10. H. 19. deswegen verweigert wild, 

weil die Handzeichen der Lesens und Schreibens unkundigen Verkäuferin 
Wittwe B und der ebenfaüs Schreibens nnd Lesens unkundigen Milkäufc-
rin, rerchel. H., von einem und demselben Instrumcntszeugen attestirt wer« 
den sind. 

Der Iustizminister kann das Bedenken des Kollegiums nicht gegründet finden. 
Ter tz. 48. der A. G. O. Thl. lll. Tit. 7. verordnet zwar, daß bei Aufnahme von 

Notarialsverhandlungen und namentlich 
„bei deren Vorlesung und Unterschrift" 

die in gleicher Beziehung den Gerichten im Tit. 2 und 3. Thl. ll. der A. G. O. 
gegebenen 

„allgemeinen und besonderen Vorschriften" 
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beobachtet werden sollen. Der '§. 71. des Anh. znr A. G. £>. scheint sonach für den 
vorliegenden Fall entscheidend zu sein, weil der im 2hl. II. Tit. 2. der A. G. O. 
enthaltene Anhang §.421. zu §. 17. Absatz 2. ausdrücklich ans §. 68. u. f. des An« 
Hangs zur Prozeßordnung Tit. 10. §. 19., folglich auch auf den §. 71. des Anhangs 
verweiset. 

Allein über die Vollziehung der als öffentliche außergerichtliche Urkunden gel-
tenden Notariatsinstrumente durch Schreibens Unerfahrene enthalten die §§. 67., 
58., 59., 49. der A. G. £>. Thl. III. Tit. 7. besondere, die Anwendbarkeit des §. 71. 
Anh. zur Prozeßordnung ausschließende Bestimmungen. 

Räch den allegirten §§. 67., 58., 59., 49. muß die Schreibens unerfahrene 
Partei an dem Ort, wo ihr Name hingehört, ein Handzeichen machen, nnd ein 
zweiter Notarius oder, wie das Gesetz im §. 67. sagt/ „ein Zeuge" jenem Hand< 
zeichen ihren Namen beifügen. Aus den im Refcripte vom 7. Dezember 1832 
<Ihrb. Bd.40. S . 468) angefühlten Gründen ist unter dem eben erwähnten „einem 
Zeugen" nur einer der beiden §. 63., 64., 65. der A. G. O. Thl. III. Tit. 7. gedach-
ten Instrumentszeugen zu verstehen, nnd ein dritter besonderer Unterschriftszeuge 
nicht für nothwendig zu erachten. — Es leuchtet hiernach ein, daß auch Ein und 
derselbe Instrumentszeuge die Handzeichen mehrerer Analphabeten/ welche ein ver-
fchiedenes Interesse haben, attestiren darf. Unrichtig würde ferner die Behauptung 
fein, daß lm vorliegenden Falle der eine Instrumentszeuge die Zeichen der Ver-
täuferin und der andere Zeuge die Zeichen der Mittäuferin hätte attestiren müssen, 
denn daraus würde folgen, daß es bei Kontrakten, wo ein drei- und mehrfaches 
Interesse vorwaltet, auch dreier und resp, mehrerer Instrumentczeugen bedürfe, was 
nicht vorgeschrieben ist. Die Notariats-Instrumentszeugen haben auch nicht die 
Bestimmung, daß der Eine diesen und der Andere jenen einzelnen Bestandtheil des 
vor ihnen verhandelten Geschäftes beglaubigen soll. Die Zeugen dienen vielmehr 
zur Beglaubigung des ganzen Aktes, und nur Ein Zeuge hat, nach der ausdrückli-
chen Vorschrift des §. 67. der A. G. £• Thl. III. Tit. 7. noch die besondere Funktion, 
die Handzeichen Schreibens-Unerfa.hrener zu attestiren. 

Die Unanwendbarkeit des §. 71. Anh. zur Prozeßordnung auf Notariats-In-
strumente wird vollends unbedenklich, wenn man erwägt, daß nach der Allerhöchsten 
Deklaration vom 20. %imi 1816 (G. S . S 203.) die Vorschriften der §§. 68. seq. 
und 421 Anh. zur A. G. D. nur für den Fall gegeben sind, wenn der Richter ohne 
Protokollführer oder Schoppen verhandelt. Nur bei gerichtlichen vor nicht voll? 
ständig besetzter Gerichtsbank geschlossene» Verträgen, folglich niemals bei Nota-
riatstontrakten, tritt die Nothwendigkeit ein, auf Grund des §. 71. Anh. zur Pro
zeßordnung verschiedene Unterschriftszeuge,! oder Beistände für Analphabeten, die 
ein verschiedenes Interesse haben, zuzuziehen. 

Vor besetztem Gerichte werden die Kontrakte Schreibens «Unerfahrener ohne 
Unterschriftsbeistände und nach §. 46. A. G. £>. Thl. II. Tit 2. in der Art vollzo-
gen, daß der Richter die Handzeichen attestirt und der Protokollführer und ein 
Schöppe den Namen eines Schreibensunkundigen dem Handzeichen desselben bei
fügt. Verschiedene Protokollführer oder Schoppen für Analphabeten, welche ein 
entgegengesetztes Interesse haben, werden nicht erfordert. Vielmehr soll das eben-
gedachte Verfahren auch dann statt finden, wenn, wie H. 46. Thl. II. Tit. 2. der 
A. G. O. ausdrücklich sagt, „die eine oder die andere Partei" nicht schreiben kann. 

Bei Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vertreten, insofern es auf die bloße 
Beglaubigung ankommt, zwei Notare, oder ei» Notar und zwei Zeugen, die Stelle 
eines vollständig besetzten Gerichts. I n der Konsequenz dieses Satzes liegt es, daß 
der H. 71. Anh. zur Prozeßordnung eben fo wenig auf Notariatsinstrumente als 
auf Verhandlungen vor vollständig besetzter Gerichtsbank Anwendung leidet. 

Der von dem Beschwerdeführer eingereichte Kaufkontrakt ist übrigens deshalb 
für ein gültiges Notariats. Instrument nicht zu erachten, weil er nicht dem Lesens 
und Schreibens kundigen Mitläufer Schiffmann H. nach Vorschrift des §. 53. 
Tit. 7. Thl. III. der A. G. O. zur Durchlesung vorgelegt worden, auch dieser seiner 
Namensuntcrschrift den im §. 54. a. a. O. verordneten Vermerk: „selbst gelesen 
und richtig befunden" nicht beigefügt hat. §. 64. ibid. I n wie fern dieser Man-
gel der Eintragung in das Hvpothekenbuch, mit Rücksicht auf §. 1. 3. des Gesetzes 
vom 23. April 1821 (©. S . S . 43) und §. 75 der A. G. O. Thl. III. Tit. 7. ent-
gegensteht, hat zunächst das Kollegium zu beurtheilen, welches nach den vorstehend 
entwickelten Grundsätzen, das König!. Land- nnd Stadtgericht zu Stendal weiter 
zu bescheiden hat. 

(v. K. Ih rb . Bd. 47. S . 334.) 
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a) in SO fern es gerichtlich bestätigt werden, oder 

H. 52 Im ersten Falle, wenn nämlich die gerichtliche Kon
firmation hinzu kommen soll, geschieht die Vollziehung des In
struments von den Parteien vor dem Justizkommissarius, welcher 
solches aufgenommen und koneipirt hat, allein, in seiner Qualität 
als Notarius; und er hat dabei Nachstehendes zu beobachten. 

§- 53. Zuvörderst muss das Instrument den Kontrahenten 
vorgelegt werden, um es selbst durchzulesen, und sich also zu 
überzeugen, dass dasselbe durchgehends ihrer Intention und Ver
einbarung gemäss abgefasst sei. 

§. 54. Finden sie dabei nichts zu erinnern; so müssen sie 
das Instrument mit ihrem ausgeschriebenen Namen unterzeichnen, 
und dabei eigenhändig attestiren, dass sie es durchgelesen und 
richtig befunden haben. 

R e s e r i p t v°m 27. Juli I82i, betreffend die Bemeilung in 3lot>niattinstrumenten, daß 
solche vor einem Notar aufgenommen sind. 

Dem Königl. Ober? Landesgericht wird auf den Bericht vom 6. d. Vl. unter 
Zurückfendllng der Anlagen eröffnet, daß der Iustizminister dem Theile des Kollegii 
beitritt, welcher die Frage: 

ob aus der von einem Notar aufgenommenen und von solchem übrigens vor. 
fckriftsmäßig ausgefertigten und vollzogenen Urkunde selbst schon hervorgehen 
müsse, daß sie vor einem Notar aufgenommen worden sei, 

verneinend beantwortet, weil die Affirmative in der A. G. D. nicht ausdrücklich 
vorgeschrieben ist, und aus dem Vollziehungsattest, wenn solches sonst gesetzlich aus* 
gestellt worden, nach Thl. lll. Tit. 7. §. 54. der A. G- O. schon hervorgeht, daß die 
Urkunde vor dem Notar und mit dessen Iuiehuug errichtet und geschlossen worden 
ist, welches über die Eigenschaft des Dokuments keinen gegründeten Zweifel üb-
rig läßt. 

(v. K. Ihrb. Bd. 18. S. 30.) 

§. 55. Ist das Instrument bloss über einen einseitigen Kon
trakt errichtet; so versteht es sich von selbst, dass selbiges nur 
von demjenigen Theile, welcher sich darin zu etwas verbindlich 
macht, z. B. ein Hypothekeninstrument bloss von dem Schuldner, 
unterzeichnet werden dürfe. 

§. 56 Nach erfolgter Unterschrift der Kontrahenten wird 
von dem Notarius unmittelbar hinter derselben eine Registratur 
beigefügt: dass der Kontrakt von den Parteien obstehender-
maassen vor ihm, und mit seiner Zuziehung errichtet und ge
schlossen, auch nach vorhergängiger Durchlesung unterschrieben 
worden sei. Diese Registratur muss der Notarius selbst, mit 
seinem vollständigen Namen, unter Bemerkung seiner Qualität 
und des Kollegii, wo er immatrikulirt ist, unterschreiben und sein 
Notariatssiegel beidrucken. 

R e s e r i p t fem 28. März 1837, betreffend die Form der Dienstsiegel der Notanen. 

Dem Königl. Dber-Landesgericht wird auf den Bericht vom 24. v. M . 
wegen der Dienststegel der Notarien, 

hierdurch eröffnet, wie der Iustizminister nach vorgängiger Kommunikation mit des 
wirklichen Geheimen Staatsministers und Ministers des Königlichen Hauses, Herrn 
Fürsten von Wittgenstein Durchlaucht, mit dem Kollegium darin einverstanden ist: 

daß sich jeder Notar bei Ausfertigung der von ihm aufgenommenen Urkun-
den, wie dies bereits für die Notare in der Rheinprovinz vorgeschrieben ist 
(Rotanatsordnung vom 23. Apri l 1822 §. 42. G. S . S . 109.) eines Siegels 
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$11 bedienen hat, welches nächst der den Stand, Namen und Wohnort des 
Notars bezeichnenden Umschrift, den Königs. Preußischen Adler enthält, wie 
solcher in dem Gesetze vom 9. Januar 1817 Beilage Littr. C. (G. S. S. 21.) 
näher beschrieben ist. 

Das Konigl. Ober.Landê gen'cht hat darauf zu halten, daß sich die Notarien 
seines Departements dergleichen Siegel bedienen. 

0 K. Ihrb. Bd. 49. S. 224.) 

§. 57. Kann ein konlrahirender Theil nicht Geschriehenes 
lesen; so muss bei der Vollziehung des Instruments eben so, wie 
bereits oben §. 49- in Ansehung des Protokolls verordnet ist, ein 
zweiler Justizkommissarius oder wenigstens ein Zeuge zugezogen 
werden. 

Dieser muss solchem Kontrahenten das Instrument langsam 
und deutlich vorlesen; der Kontrahent muss sodann selbiges un
terschreiben, und der Notarius muss in der nach §. 56. beizufü
genden Registratur die geschehene Vorlesung attesliren; auch 
diese Registratur von demjenigen, welcher die Vorlesung verrich
tet hat, mit unterzeichnen lassen. 

H. 58. Kann ein solcher Interessent auch nicht seinen Namen 
schreiben; so muss nach Vorschrift §. 49. wie bei dem Proto
kolle verfahren werden. 

<£. wegen fcer Förmlichkeiten bei Schreibeniunkundigen die Zusätze zu §. 51. dieses Titels 
unter Nr. 2. 

§. 59. Nach solchergestalt vollständig berichtigten Unter
schriften muss der Notarius die Parteien anweisen, sich nunmehro 
hei den Gerichten zu melden, und einen Termin zur gerichtlichen 
Vollziehung und Konfirmation des Kontrakts nachzusuchen. 

§. 60- Deklariren dabei einer oder beide Theile, dass sie 
diese gerichtliche Verhandlung nicht personlich vornehmen kön
nen oder wollen, sondern entweder ihn selbst, oder einen andern, 
zum Bevollmächtigten deshalb zu ernennen gesonnen sind; so 
muss er zugleich die Ausstellung der Vollmacht gehörig besorgen; 
dieselbe von dem Mandanten auf eben die -Art, wie das Instru
ment selbst, vollziehen lassen; und die Parteien, sofern es nöthig 
ist, weiter anweisen. 

Soll die Vollmacht auf den Justizkommissarius selbst, wel
cher die Handlung als Notarius vorgenommen hat, gerichtet 
werden; so muss die Vollziehung derselben von einem andern 
Justizkommissarius ntteslirt werden; es wäre denn, dass zu der 
gerichtlichen Verhandlung auch eine blosse Privatvollmacht hin
reichend sein würde. 

§. 61. Wenn nun ein solches Instrument bei Gerichten ein
gereicht wird; so müssen diese, in so fern sie bei dem Inhalte 
und der Form desselben nichts Wesentliches zu erinnern finden, 
einen Termin zur gerichtlichen Vollziehung und Konfirmation, 
mit Vorladung der Interessenten, anberaumen, und das Weitere 
nach Vorschrift der Gesetze besorgen und veranlassen. 

b) als ein Instrnmentum publicum extrajmlieiale gelten soll. 
§ . 62. Bisher ist von dem Falle gehandelt worden, wenn 

ein Kontrakt zur gerichtlichen Konfirmation gelangen soll. Wenn 
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sich aber derselbe hierzu weder nach seiner Natur und Gegen
stande, noch nach einer Verabredung der Parteien qualisicirt, son
dern nur die Kraft und Wirkung eines vollkommen glaubwürdi
gen Notariatsinstruments erhalten soll; so müssen bei Vollziehung 
desselben nachstehende Vorschriften beobachtet werden. 

§. 63. E r s t l i c h muss bei dieser Vollziehung allemal, und 
ohne Unterschied der Fälle, ein zweiter Notarius, oder Statt des
sen zwei Zeugen gegenwärtig sein; welche Letztere die in den 
Gesetzen vorgeschriebenen Reqnisita gültiger Instrumentszeugen 
haben, lesen und schreiben können, vornehmlich aber dem Nota-
tarius als Leute von unbescholtenem Rufe bekannt, und in Kö
niglichen Landen angesessen sein oder daselbst ein Amt bekleiden, 
oder Handlung, oder sonst ein ehrliches Gewerbe treiben müssen. 

Anh. §. 467. Der bei der Vollziehung zuzuziehende 
ziveite Notarius darf mit demjenigen, welcher den Akt 
auf nimmt, nicht in solchen Verhaltnissen stehen, die die 
Ablegung eines rechtsgültigen Zeugnisses des einen für den 
andern ausschliessen. 

1) R e s c r i p t »cm 24. März 180I, betreffend die von zwei Notarien, die mit einan» 
der verwandt sind, aufgenommenen Instrumente. 

Die Iustizkommissarien N. N . , Vater und Sohn, hatten als zwei Notarien 
ein Instrument, bei welchem die Gesetze die Zuziehung eines zweiten Notarii oder 
zweier Zeugen verlangen, beglaubigt. Als solches zur Eiutraguug ins Hypotheken-
buch bfi der Ostpreußischen Regierung eingereicht wurde, verweigerte diese die Ein« 
nagung, weil das Instrument nicht für gesetzlich beglaubigt angenommen werden 
rennt«, indem die A. G. O. Thl. HI. Tit. 7. 5. 63. erfordere, wenn statt des «weiten 
Inflizkommissarii zwei Zeugen zugezogen würden, daß selbige die in den Gesetzen 
vorgeschriebenen Requisiten gültiger Instrumentszeugen haben sollten, mithin sie in 
keinem ein Beweiszeugniß nach Vorschrift der A. G. £>. 3hl. I. Tit. 10. §. 227 bis 
23s. ausschließenden oder die Beweiskraft ihres Zeugnisses einschränkenden Ver« 
Haltn iß mit dem Iustizkommiffarius stehen dürften. Hierüber führten die Justiz-
kommissarien N. 3t. Beschwerde beim Iustizministerio. Sie behaupteten, daß nur 
das Amt bei den öffentlichen Beglaubigungen in Betracht kommen und daß, wenn 
mithin von Iustizkommissarien eine Rekognition vollzogen, das Gericht oyne wei« 
lere Rücksicht auf ihr Verwandtschaftsverhältniß. solche für gesetzlich beglaubigt an-
zuuehmen kein Bedenken tragen dürfe. Sie bemerkten ferner, daß weder nach Vor
schrift der A. G. O., noch nach gemeinen Rechten, das Verwandtschaftsverhältniß 
der Instrnmentszeugen unter sich ihrer Glaubwürdigkeit nachtheilig sein könnte, 
und daß sogar nach dem römischen Rechte Testamentszeugen nicht allein unter sich, 
sondern selbst mit dem Testator verwandt sein könnten. 

I. 8. J. de testam. ordiuaud. 
1. 17. U. de testibus. 
]. 2. §. 2. I). qui testarnenta facere possunt. 

Zur Resolution erhielten sie hierauf folgendes Rescript vom 24. März 1804. 
Tic Absicht der Gerichtsordnung Thl . I I I . T i t . 7. §.63., wenn sie in dem dort 

bemerkten Falle die Zuziehung eines zweiten Notarius verordnet, ist dahin gerichtet, 
die Gewißheit der Handlungen daraus über allen Zweifel zu erheben. Diese Ab-
ficht wird aber mehr oder weniger verfehlt, wenn beide alsdann mit einander kon-
kurrirende Notarien in solchen Verhältnissen mit einander stehen, welche die Able-
gung eines rechtsgültige» Zeugnisses des einen für den andern ausschließen, indem 
es in der Natur der Sache liegt, daß eben diese Verhältnisse die Glaubwürdigkeit, 
welche das Gesetz beabsichtigt und unstreitig vorhanden ist, wenn zwei mit einander 
in solchem Verhältniß gar nicht stehende Notarien konkurriren, schwächen müsse. 

Die Ostprcußische Regierung hat daher in der Verfügung vom 3. d. M . die 
zur Eintragung eingereichte Obligation des von N. mit Recht zurückgegeben, und 
hättet I h r Euch in Eurer darüber unterm 15. d . M . angebrachten Beschwerde um 
so weniger auf die in die vorliegende Frage einschlagenden Vorschriften des Rom:-

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 26 
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schen Rechts bei Instrumentsvollziehungen berufen sollen, als das A.L. R . diese 
Grundsätze keinesweges angenommen hat, vielmehr Thl. I. Tit. 12. §. 120. vor
schreibt, daß der Richter denjenigen, der in den eigenen Privatangelegenheiten 
desselben, wegen naher Verwandtschaft, oder persönlicher Verbindung ein Zeugniß 
für ihn abzulegen unfähig sein würde, bei einem von ihm auf- oder abgenommenen 
Testamente als Zeugen nicht zuziehen dürfe. 

(Mathis Bd. 1. S . 128. Abschnitt 2.) 

2) R e s c r i p t vom 2l. Oktober I822, btttcssend lie Zulässigkeit der Privatschreiber der 
Notarien als Instrumenlszeugen. 

Der Iustizminister tritt der von dem Königs. Dber.Appellationsgericht im Be-
richte vom 9. d . M . in Veranlassung des zurück erfolgenden Original-Berichts des 
Landgerichts zu Meferitz vom 3. d. M . entwickelten Meinung, über die Zulässißkeit 
der Schreiber der Notarien als Instrumentszeugen, bet. Privatschreiber gehören, 
nach Vorschrift des A. L.R. Thl. II. Tit 5. §. 187. nicht zu der Klasse der Hans, 
Dffizianten oder gar Dienstboten, welche im Brodt und Lohn der Iustizkommissa-
rien und Notarien stehen, und folglich nach Thl. l. Tit. 10. §. 233. Nr. 5. der Ge
richtsordnung für sie kein völlig beweisendes Zeugniß ablegen können. Ein andere« 
ist es, wenn ein Notar ein Subjekt zu häuslichen Diensten wirklich in Dienst ge
nommen hat/ und durch solches in feinem Bureau auch Schreiberei nebenher oesor-
gen läßt. Dergleichen Subjekte sind aber auch keine Schreiber, sondern Dienstboten, 
und von solchen kann das nicht gelten, was von ersteren disponirt ist. 

(v. K. Ihrb . Bd. 20. S . 275.) 

3) H c « e r l p t vom 5. September 1823, betreffend die Qualität der Zeugen bei 3?ota> 
riatsinstrumenten. 

3 « der beikommenden Vorstellung vom 19. November 1824 frägt der Justiz-
kommiffarius N . zu £>. an: 

ob die bei der Vollziehung eines Notariats-Instruments zuzuziehenden Zeu-
gen mit dem Aussteller in solchem Verhältnisse stehen dürfen, daß sie kein 
rechtsgültiges Zeugniß für denselben ablegen können? 

Dem Königs. Kammergericht wird aufgegeben, den N . , der die Bescheidung 
später wieder in Anregung gebracht hat, dahin zu bescheiden: daß die nähere Er-
brterung der von ihm aufgestellten Frage der Revision der Gesetze vorbehalten 
werden müsse, daß aber die Fälle, bei welchen, seiner Angabe zufolge, Zweifel dar« 
über entstanden, ob die Verhältnisse einer Person zu dem Aussteller eines Doku-
ments ihn als Zeugen bei Aufnahme eines NotariatsinstrumentS unzulässig machen, 
einem jeden vorsichtigen Notarius schon Hinlänglich Veranlassung dazu gäben, die 
Zuziehung solcher Personen als Zeugen zu vermeiden; daß ßch auch allerdings Fälle 
wohl als möglich denken lassen, in welchen die Verhältnisse einer Person zu dem 
Aussteller eines Instruments, bei dessen Aufnahme dieselbe als Zeuge zugezogen 
worden, sie in der Folge wenigstens unfähig machen, über den Vorgang bei Auf-
nähme des Instruments ein vollgültiges Zeugniß abzulegen. 

(Gen. Act. des Illstizm. L. K. Ko. 13. Vol. III. Fol. 141.) 

4) S. auch die Zusätze zu §. 51. dieses Titels unter Nr. 2. 

§. 64. In Gegenwart dieses zweiten Notarius oder dieser 
Zeugen, muss Z w e i t e n s die §. 53. beschriebene Durchlesung 
des Instruments von den Kontrahenten, und die Unterschrift der
selben, nach Maassgabe H. 54. erfolgen. 

§ .65. D r i t t e n s muss in der §. 56. beschriebenen Regi
stratur die in Gegenwart beider Notarien oder der Zeugen er
folgte Durchlesung und Unterschrift attestirt, und diese Registra-
tur auch von dem zweiten Notarius oder den Zeugen mit unter
schrieben werden. 

§. 66- Ist ein zweiter Notarius zugezogen; so muss derselbe, 
gleich dem ersten, sein Notariatssiegel beidrucken; sind aber nur 
Zeugen adhibirt; so müssen sie ihre Petschafte hinzufügen, oder 
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wenn sie keine führen , dies bei ihrer Namens Unterschrift mi t 
bemerken. 

§ . 67. Kann ein Kontrahent nicht Geschriebenes lesen; so 
geschieht die § . 57. geordnete Vorlesung von dem zweiten Nota-
rius oder einem Zeugen. Kann er auch seinen Namen nicht 
schreiben, und muss also, nach Maassgabe § . 58>, an dessen Stel le 
nur Kreuze machen ; so muss der zweite Notarius oder ein Zeuge 
desselben Namen beisetzen. W i e und von w e m die Vorlesung 
und die Unterschrift geschehen , muss alsdann in der Schlussre
gistratur ausdrücklich mit bemerkt werden. 

Wegen der Fknnlichkeittn bei Schreibensunkimdigen, s. die Zusatz» zu §. 51. dkses Titels. 

§ . 68. - W e n n nun solchergestalt das Ins t rument gehörig 
vollzogen ist, so muss solches dem Direktor des Notarienkollegii, 
nebst dem Koncepte , vorgelegt ; von besagtem Direktor, wenn er 
Alles richtig und gehörig beobachte t findet, das Siegel des INota-
rienkollegii , nebst seiner Unterschrift, beigesetzt, und sodann das 
Ins t rument dem- oder denjenigen, für welche es bes t immt ist , 
ausgehändigt werden . 

Anh. §. 468. Die Beobachtung dieser Vorschrift ist nur 
alsdann erforderlich, wemi der Extrahent ausdrücklich 
darauf anträgt. 

C i r e u l a r - V e r o r d n u n g vom 30. Dezember !?W, Abschnitt V!., ausgenemmm 
in §. 468. des Anhanges, f. zur Einleitung §. 40. 

Anh. §. 469. Justitiariate anxnnehmen ist den Justi%ßeom-
??iissarien nicht erlaubt. 

1) R e s e r i p t vom lli Dezember 180», daß Iustizkomniissarim Iustitiariat« nicht an-
nehmen dürfen. 

Auf die, vermittelst Berichts vom 27. Ottober d. I . an Euch gethane Anfrage: 
ob die Verfügung des Reftripts vom 2«;. August a. c. auch auf die außer-
halb Berlin angestellte Iustizkommissarien Anwendung finde, 

ertheilen Wir Euch hierdurch zur Resolution, daß diese Verordnung, nach welcher 
eö hinführe keinem IustizkommissariuS erlaubt fein soll, Justitiariate anzunehmen, 
ganz allgemein gefaßt ist, und daher sowohl den Worten, als dem Grunde nach, 
auch die außerhalb Berlin lebenden Iustizkommissarien unter sich begreift. 

(Mathis Bd. ,9. S . 150. Abfchn. 2.) 

2) R e s c r i p t vom 25. Oktober 1819, büß auch sächsische Advokaten kein» Iustitialiate 
verwalten dürfen. 

Dem Königl. Ober-Landesgericht wird auf dessen Bericht vom 8. d. M. und 
den darin gemachten Antrag: 

daß den im Herzogtum Sachsen als Iustizkommissarien praktizirenden Ad-
vokaten, bis zur definitiven Organisation der Untergerichte, die Annahme und 
Verwaltung neuer Justitiariate nachgelassen werde, ^ . 

eröffnet, daß der Iustizminister nicht berechtigt ist, die Anwendung des H. 469. des 
Anhanges zur A, G. O. auf die gedachten Advokaten zu fuspendiren. Es kann l* 
her denselben die Uebernahme neuer Justitiariate nicht anders gestattet werden, ats 
wenn sie die Hrozeßpraxis niederlegen und sich auf die Verwaltung neu« 3 * ' 
stitiariate beschranken. 

(v. K. Fhrb. Bd N. S.226.) 
26* 
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3) R e s k r i p t vom 7. Januar 1831, Haß ein Iusiizkominissarius die Pattimonialgerichts« 

larteit auf feinem eigenen Gute verwaltn» könne. 

Das Iustizministerlnm kommnnizirt dem Kouigl. Ober-Landesgcricht hierneben 
abschriftlich die Vorstellung des Hofr̂ ths N. N. zu Stettin, und die an denselben 
darauf ergehende Resolution. Die Verfügung des Kollegii vom 6. v. M. n. I . 
gründet sich hauptsächlich auf den §. 4t». des Anhanges zur A. G. O., nach welchem 
den Iustizkommiffarien nicht erlaubt ist, Iusiitiariate anzunehmen. Tiefe Bcstim-
mung hat aber auf Iustizkommissarien in Rücksicht auf die ihnen zustedeuden 
Rittergüter und die Ausübung der Patrimonialgerichtsbarkeit nicht vermöge eines 
Institiariatsverhältnisses erhalten und verwalten, sondern vielmehr die ihnen eigen-
iyümlich zustehende Gerichtsbarkeit ausüben, und daher in die Kategorie des H. 74. 
ii. f. des A. L. R. 3hl. II. Tit. 17. gehören. Der Hauptgrund jener Verfügung ist 
hierdurch beseitigt. Dî  übrigen Zweifel werden durch die von dem Hofrath N. 31. 
vorgeschlagenen und in der an denselben heute ergehenden Resolution angeführten 
Modalitäten gleichfalls beseitigt werden. 

(v. K. Ihrb. Bd. 37. S. 80.) 

§. 69. Ein dergleichen Kontrakt, welcher nach den gegen
wärtigen Vorschriften eingerichtet und abgefasst ist, hat nach 
Alaassgabe des ersten Theils Tit. X. §. 130—132. alle Glaub
würdigkeit und Beweiskraft einer öffentlichen aussergerichtlichen 
Urkunde; und wenn er ein Darlehn betrifft; so findet daraus der 
Tit. XXVIII. beschriebene exekutivische Prozess Anwendung. 

§. 70. Uebrigens hängt es von der Nalur des Geschäftes, 
ausserdem aber von der Willkühr der Partei ab, in wie fern 
über einen solchen Kontrakt nur ein oder mehrere Exemplaricn 
ausgefertigt werden sollen. Geschieht Letzteres; so müssen bei 
jedem Exemplare, in Ansehung der Unterschrift und Vollziehung, 
die obigen Anweisungen beobachtet werden, und der Notarius 
muss auf jedem Exemplare bemerken, wie viele dergleichen aus
gefertigt, und wem jedes davon zugestellt worden. 

§. 71. Auf eben die Art, wie nach diesen Vorschriften alle 
andere Kontrakte vor den Notarien dergestalt vollzogen werden 
können, dass die darüber errichteten Instrumente die Kraft und 
Wirkung von öffentlichen Urkunden haben, kann ein Gleiches 
auch in Ansehung der Erbsonderungen geschehen, in so fern da
bei nur lauter majorenne Interessenten oder solche Minderjährige 
Theil nehmen, welche bloss unter väterlicher Gewalt stehen. 

Wenn aber 
a) ein unbewegliches Grundstück zur Erbschaftsmasse gehört; 

so muss in Ansehung desselben auch hier, so wie sonst 
überall, die gerichtliche Konfirmation hinzukommen. Wenn 

b) einer oder mehrere unter den Interessenten, als Minder
jährige, Blödsinnige, Verschwender oder aus anderen Ur
sachen, unter gerichtlich bestellter Vormundschaft und 
Kuratel stehen; so muss die ganze Erbsonderung nach 
näherer Vorschrift der Vormundschaftsordnung angelegt 
werden; und wenn 

c) unter den Interessenten, sie mögen majorenn oder mino
renn sein, Streit entsteht; so ist die Vorschrift Tbl. I. 
Tit. XLVI. gehörig zu befolgen. 

§. 72 Schliesslich ist noch zu bemerken, dass, wenn art 
Orten, wo kein Kollegium oder Deputation von Notarien elablirt, 
und also auch kein Direktor gegenwärtig ist, ein Kontrakt der-
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gestalt, dass er die Kraft einer öffentlichen Urkunde habe, aufge
nommen werden soll, alsdann die Kontrahenten sich entweder an 
das Gericht wenden, oder, wenn sie dies nicht wollen, sich ge
fallen lassen müssen, dass der Justizkommissarius, welchen sie 
einer solchen Handlung wegen requiriren, das Koncept mit dem 
Prolokolle und die Keinschrift an den Direktor zur Revision und 
Siegelung einsende. 

IHM Actibus unitateralibus. 

$ . 73. 2) Eben so, wie vorstehend wegen Aufnehmung und 
Vollziehung der Kontrakte und Vertrage aller Arten verordnet 
ist, können auch andre Handlungen, welche kein eigentlicher 
Kontrakt sind, z. B. Quillungen, Rcnunciatiouen, Vollmachts
ausstellungen u. dergl. vor den Notarien vollzogen werden. 

Eiu Notarius hat alsdann, wegen der Aufnehmung eines 
solchen Aktus, und Ausfertigung des Instruments darüber, eben 
das zu beobachten, was oben wegen der Kontrakte vorgeschrie
ben ist, und wegen der Art der Vollziehung derselben finden 
nach Unterschied der Fälle, ob nämlich gerichtliche Konfirma« 
tion hinzu kommen soll oder nicht, die Vorschriften §. 51. u. f. 
Anwendung. 

§. 74. Die Differenz zwischen solchen bloss einseitigen Ac
tibus und wirklichen Kontrakten besteht also bloss darin: dass 
der Notarius es hier nur mit einer Person zu thun hat; und da
her von den allegirten Dispositionen alle diejenigen, welche das 
Verhältniss zwischen zwei oder mehreren Kontrahenten voraus
setzen, hier von selbst wegfallen. 

Aufnehmung von Rekognirionsattesten. 

§. 75. Ganz verschieden von der den Notarien zustehenden 
Aufnehmung solcher Handlungen ist: 

3) die vor ihnen erfolgende blosse Rekognition der Unter
schriften unter einem bereits ausgestellten Instrumente. 

In allen Fällen nämlich, wo Kontrakte und andere verbind
liche Handlungen von den Kontrahenten bloss unter sich vollzogen 
und schriftlich abgefasst werden, hängt es von den Interessenten 
ab, dergleichen Privatinstrumente einem Notarius vorzulegen, und 
sich vor selbigem zu ihrer Unterschrift zu bekennen. 

§. 76. In diesem Falle ist der Notarius weder schuldig noch 
befugt, sich um den Inhalt des Instruments oder um die Legali
tät der darin vollzogenen Handlung zu bekümmern; sondern er 
nimmt bloss über die geschehene Rekognition der Hand- und 
Unterschrift ein Protokoll auf, und vermerkt auf den Grund die
ses Protokolls die geschehene Rekognition unter dem Instrumente 
«selbst, durch eine Registratur, welche von ihm, mit Zuziehung 
eines zweiten Notarius oder zweier Zeugen, ausgefertigt und un
terschrieben wird. 

§ . 77. Es bat jedoch diese Handlung bloss den Effekt, dass 
dergleichen Instrument von den Parteien nachher nicht eidlich 
diflitirt werden kann. In allen anderen Stücken behält es die 
Qualität und Wirkung eines blossen Privatinstruments. 
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Von Wechselprotesten. 

§. 78. 4) Eine vierte Art von Geschäften, die den Justiz-
kommissarien in der Qualität von Notarien zukommt, ist die Auf
nehmung von Wechselprotesten. Dabei müssen die Vorschriften 
des A. L. R. Thl. II. Tit. VIII. §. 1035. u. f. beobachtet; übrigens 
aber die bisher üblichen Formulare, woran besonders die Auslän
der einmal gewöhnt sind, ferner beibehalten werden. 

Von Vidimationen und Renovationen der Instrumente. 

H. 79. 5) Können die Justizkommissarien als Notarien auch 
zum Vidimiren und Kollationiren der Instrumente gebraucht 
werden. 

Wenn ihnen dergleichen aufgetragen wird; so müssen sie 
Beides, Original und Abschrift, aufmerksam durchlesen, von einer 
Periode zur andern mit einander sorgfältig vergleichen, und bei 
richtigem Befunde die Uebereinstimmung unter der Abschrift 
attesliren; auch wenn im Originale sichtbare Mängel, als Rasuren, 
Korrekturen, Interlineationen u. dergl. befindlich sind, dieses am 
Rande der Abschrift oder unter derselben durch eine umständliche 
Registratur genau bemerken. 

H 80. Zu einer dergleichen blossen Vidimation ist die Zu
ziehung eines zweiten Notarius oder der Zeugen nicht erforder
lich, sondern die blosse Unterschrift des vidimirendcn Notarius 
und die Beidrückung seines Siegels hinreichend. 

Uebrigens finden dabei auch die Vorschriften des zweiten 
Theils Tit. III. tz. 27—29. Anwendung. 

§. 81. Vidimationen und Renovationen gerichtlich aufge
nommener und konsirmirter Instrumente können mit voller Wir
kung nur gerichtlich erfolgen. Privatinstrumente hingegen können 
auch durch einen Notarius mit vollem Effekte der Gleichstellung 
mit dem Originale vorgenommen werden, wenn dieser dabei die 
in der angeführten Stelle den Gerichten ertheilten Vorschriften 
beobachtet. 

Von Zeugenverhö'ren. 

§. 82. Unter die Verrichtungen, wozu die Justizkommissa
rien in der Qualität von Notarien gebraucht werden können, ge- . 
hören auch 

6) die Zeugenverhöre. 
Mit diesen können sich jedoch dieselben nur in gewissen 

besondern Fällen einlassen, und müssen sich ausserdem davon 
gänzlich enthalten: weil, wenn Zeugen bloss auf einseitige Anga
ben, ohne richtige und vollständige Kenntniss von dem ganzen 
Zusammenhange des Fakti, abgehört werden, daraus nur Irrthü
mer und Verwirrungen entstehen, niemals aber dadurch die Wahr
heit sicher und zuverlässig ausgemittelt werden kann. 

R e s e r i p t »cm I0. Mai 1S19, betreffend die Beschränkung der Notarien in Ausnahme 
von Zeugenverhsren. 

Der Herr FinanMinister hat den Chef der Justiz von der verschiedenartigen 
Meinung in Kenntniß gesetzt, welche zwischen der Regierung daselbst und dem 
Konigl. Ober,«andesgericht, 
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wegen der von den dortigen Notarien Meyer und S c h e p e r s vorgeno«-
wenen Zeugenverhöre in der Bejchwerdesache der Kaufmannschaft, über Un« 
tersuchuug in Beziehung der Nachsteuer, 

entstanden stnd. 
Der Iustizminister ist mit der Ansicht des König!. Finanuninisttliums: 

daß diese Vernchmungen von de» Notarien nicht hätten geschehen sollen, 
vollkommen einverstanden, indem die A. G. £>• Tbl. 111. Tit. 7. denselben keineswegs 
die generelle Befugniß ertheilt, einseitige Deklarationen aufzunehmen, deren £ein 
denz unverkennbar die Si«l»erstellllng eines künftig zu führenden Beweise« ist, und 
durch deren unbedingte Gestaltung die Vorschriften §. 82 und 83. l. a. in ihren 
beschränkten Wirtungen umgangen werden würden. 

Das König!. Ober-Landesgericht hat daher die gedachten Notarien nach dem 
Antrage der dortigen Regierung zu rektificiren. 

(v. K. Ihrb. Bd. 13. S . 282.) 

§ . 8 3 . Die Fä l l e also, w o Zeugenverhöre v o n den Notar ien 
vorgenommen werden können , s i n d : 

a) wenn ihnen dieselben von den kompetenten Gerichten 
aufgetragen werden; 

b) wenn dadurch in possessorio summariissimo bloss der ge
genwärtige Besitzstand bescheinigt werden soll; 

c) wenn eine prozessführende Partei, zum Behufe eines Pro-
rogationsgesuchs, die persönlichen Hindernisse oder Ehehaften, 
welche dies Gesuch begründen sollen, zu bescheinigen hat; 

d) wenn die Abhörung zum Behufe eines bei einem frem
den Gerichte ausserhalb Landes schwebenden Prozesses ver
langt wird. 

§. 84. Im ersten Falle muss der Notarius die Vorschriften 
des Ersten Theils Tit. X. §. 188. u. f. beobachten, und den §.218. 
ebend. beschriebenen statum causae dabei zum Grunde legen. 

§. 85. Im zweiten und dritten Falle muss der Notarius zu» 
vörderst dergleichen statum causae, über das Faktum, welches 
bescheinigt werden soll, mit der bei ihm sich meldenden Partei 
aufnehmen, und sodann mit Abhörung der von selbiger sistirten 
Zeugen nach der Anweisung des Ersten Theils Tit. X. H. 188. u. f. 
gehörig verfahren. 

§. 86. Die Zeugen werden jedoch in diesen beiden Fällen 
nicht eidlich, sondern nur an Eides Statt, und so wie sie ihre 
Aussagen allenfalls eidlich bestärken können, abgehört. 

Das darüber aufgenommene Protokoll kann also auch nur 
in den Fällen sub c. §. 83., wenn es auf die Begründung eines 
blossen Prorogationsgesuchs ankommt, zur Bescheinigung hin
länglich sein. In dem Falle sub b. aber hat es in der Sache 
selbst keine eigentliche Beweiskraft, sondern kann bei deren In
struktion bloss zur Erläuterung des streitigen Fakt! dienen. 

§. 87. Im letztern Falle sub d. finden eben diese Vorschrif
ten Anwendung. Doch kann der Notarius. dergleichen Zeugen 
alsdann eidlich abhören, wenn bei dem fremden Gerichte, wo 
der Prozess schwebt, auf dergleichen Notariatszeugenverhöre, in 
so fern sie eidlich aufgenommen sind, nach dasigem Gerichtsge
brauche reflektirt wird. 

Von Siegelungen und Inventuren. 

§. 88. 7) Können den Justizkommissarien, in der Qualität 
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von Notarien, auch Siegelungen und Inventuren von den Gerich
ten aufgetragen werden. Geschieht dieses; so müssen sie hei 
Vollziehung des Auftrags einen vereideten Protokollführer ge
brauchen; übrigens aber alle gesetzliche Solennitäten und Erfor
dernisse eines solchen Aktus gehörig beobachten. 

Unter dieser Voraussetzung hat das von einem Notarius auf
genommene Inventarium alle Kraft und Wirkung eines gericht
lichen. Es muss jedoch dasselbe von dem kommittirenden Ge
richte genau revidirt, sodann bestätigt, und in der Konfirmation 
des ergangenen Auftrags ausdrücklich erwähnt werden. 

In welchen Fällen ein Notarius ohne dergleichen Auftrag ein 
Inventarium aufnehmen könne, und was solches für Wirkung 
habe, ist oben H. 37. verordnet; und in welchen Fällen Siege-
hingen von ihnen vorgenommen werden können, ist im Zweiten 
Theile Tit . V. § . 20. festgesetzt. 

Von anderen gericktliciien Austrägen. 

H. 89. Eben so können 
8) die Justizkommissarien, als Notarien, von den Gerichten 

auch noch zu Besorgung anderer Aufträge, z. B. zu Insinuationen, 
Eidesahnahmen, Dirigirung von Exekutionen, Auktionen u. s. f. 
gebraucht werden; wobei sie die solche Geschäfte bestimmenden 
Vorschriften der Gesetze gehörig beobachten müssen. 

R e s e r i p t vom 2, März und <J. Februar 1S3S, ectreffcnd die Nichts eftigniß der Notarien, 
ohnt besondern Auftrag, Versicherungen an Eidetstatt iiber die Anzahl der Erl'en aufzuiuhnien; 
f. zu II. 5. 5.1. 

Dritter Abschnitt 

Von den Kollegien der Notarien, deren Einrichtung und 
Verfassung. 

Von den Kollegien der Justizkommissarien. 

§ . 90» Da aus dem Inhalte des vorigen Abschnitts sattsam 
erhellet, wie wichtig das Amt der Justizkommissarien und Nota-
jrjen für das Publikum, und wie viel also der Sicherheit desselben 
daran gelegen sei, dass die Klasse der Justizbedienten von den 
Landeskollegien gehörig übersehen und in Ordnung gehalten 
werde; so ist bereits oben §. 8. festgesetzt, dass sie in gewisse 
Kollegia zusammen gezogen, und ihnen ein gemeinschaftlicher 
Direktor vorgesetzt werden solle. 

§. 91- Dergleichen Kollegium befindet sich an eben dem 
Orte, wo das Landes jus tiz.kollegium eines Departements seinen 
Sitz hat. Diejenigen Notarien, welche zur menrern Bequemlich
keit des Publikums, in andern Orten und Gegenden der Provinz 
vertheilt werden, sind, dieses ihres auswärtigen Aufenthalts un
geachtet, dennoch Mitglieder eben desselben Jäauptkollegii, und 
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müssen daher bei dem Landesjustizkollegio der Provinz gleich 
den übrigen immalrikulirt sein. 

§. 92. Die Mitglieder eines solchen Notarienkollegii sind zu 
allen Geschäften und Verrichtungen ihres Amts ohne Unterschied, 
bei welchem Gerichte solche verhandelt werden sollen, innerhalb 
der Grenzen des Departements, bloss mit der wegen der Prozess» 
praxis §. 6 und 7« verordneten Einschränkung, berechtigt. Ausser 
ihnen aber soll von nun an niemand weiter, ohne Unterschied 
oder Ausnahme, dergleichen Geschäfte zu respiciren befugt sein; 
viel weniger bei irgend einem Gerichte dazu angenommen oder 
verstaltet werden. 

§. 93. Wenn das Departement eines Landesjustizkollegü 
von sehr weitläufigem Umfange ist, und sich in selbigem mehrere 
grosse Städte, wo eine beträchtliche Handlung getrieben wird, 
befinden; so können in solchen Provinzen auch mehrere Depu
tationen errichtet werden, welche zwar ihre besonderen Direkto
ren haben, dennoch aber an sich zu einem und eben demselben 
Hauptkollegio gehören. 

§. 94. Damit ein jeder, welcher sich in seinen gerichtli
chen oder aussergerichtlichen Angelegenheiten des Amts und 
Beistandes eines Notarius bedienen will, wissen möge, wohin er 
sich zu wenden habe, soll in allen grösseren Orten, an gewöhn
licher Gerichlsstätte, ein Verzeichniss aller im Departement an
gesetzten Jusfizkommissarien und Notarien, mit ihren Wohnun
gen, ausgehängt; auch dies Verzeichniss alle Jahre erneuert und 
berichtigt werden. 

Von deren Registratur. 

§. 95. W o hinlänglicher Raum dazu vorhanden, ist dem 
Kollegio der Nötarien ein Zimmer in dem Gerichtsgebäude zu 
seinen Versammlungen und zur Aufbewahrung seiner Registratur 
anzuweisen. Wo aber dies nicht angeht, muss zu gleichem Be
hufe ein solches Zimmer in einem Privathause auf gemeinschaft
liche Kosten gemiethet und eingerichtet werden. 

§. 96. Jeder Notarius ist schuldig, die Originalprotokolle, 
Koncepte, Korrespondenzen, und übrige Beilagen, über jeden 
von ihm in dieser Qualität vorgenommenen Aktus, und die zu 
jedem gehörigen Papiere, nach Ordnung der Zeitfolge, in einen, 
oder wenn deren sehr viele sind, auch in mehrere Bände zusam
men zu heften; ein Verzeichniss darüber nach dem Dato und 
den Namen der Parteien anzufertigen; dies Verzeichniss statt 
eines Botuli jedem Bande vorzuheften, und solchergestalt die Ak
ten in die Registratur abzuliefern. 

§. 97. In dieser Registratur hat jeder Notarius seine ge
wissen ihm angewiesenen Fächer, in welche dergleichen Akten, 
nach den Jahren, in möglichster Ordnung reponirt werden. 

§. 98. Die in §. 96- beschriebenen jährlichen Verzeichnisse 
vertreten dabei die Stelle des Reperlorii; indem nach selbigen, 
wenn nur der Name der einen Partei, und das Jahr, wo der Aktus 
vollzogen worden, bekannt sind, eine jede Sache in der Registratur, 
ohne grosse Mühe und Zeitverlust, herausgesucht werden kann. 
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§. 99 Wenn es die Parteien ausdrücklich verlangen, kön
nen dergleichen Akten auch versiegelt reponirt werden; doch 
müssen alsdann auf dem Umschlage das Jahr, der Tag und die 
Namen der Parteien vermerkt sein. 

§. 100. Auch die ausserhalb des Sitzes des Kollegii in der 
Provinz angesetzten Notarien sind schuldig, am Ende jeden Jah
res ihre Akten, nebst der vorgeschriebenen Konsignation, in die 
Registratur des Kollegii abzuliefern. 

§. 101. Diese Registratur steht unter der Aufsicht des Di
rektors, welcher allein den Schlüssel dazu hat, und keinem Frem
den, ja selbst keinem Notarius, ohne sein Beisein, den Zutritt zu 
selbiger verstatten muss. 

§. 102. Wenn jemand von einem in dieser Registratur de-
ponirten Protokolle oder einer Urkunde Abschrift verlangt; so 
muss er sich darum bei dem Direktor melden. Dieser muss un
tersuchen: ob der Requirent eine von den Parteien selbst, welche 
den Aktus vollzogen haben, oder deren Erbe sei; und wenn er 
diess findet, muss er das Protokoll oder das Koncept nebst den 
Beilagen aufsuchen, und die verlangte Abschrift davon in der 
Kanzlei besorgen lassen. 

§. 103 Ausser den Interessenten und deren Erben ist der 
Direktor nicht befugt, irgend jemandem dergleichen Abschrift 
eigenmächtig mitzutheilen; sondern er muss dazu den Befehl des 
vorgesetzten Landesjustizkollegii, welche die diesfällige Befugniss 
des Imploranten näher zu beurtheilen hat, abwarten. 

Von deren Direktor und dessen Obliegenheiten. 

H. 104- Der Direktor des Kollegii der Notarien wird aus 
der Mitte derselben von dem Landeskollegio der Provinz dem 
Chef der Justiz in Vorschlag gebracht. Da er als Notarius schon 
vereidet ist; so muss er nur bei Uebernehmung seines Direktor!! 
von dem Präsidenten oder Deputirten des Landesjustizkollegii 
auf diesen seinen Eid nochmals verwiesen, und auf die Vor
schriften des gegenwärtigen Titels mittelst Handschlags verpflich
tet werden. 

Anh. §. 470. Die Besetzung der Direktorstelle ist nicht 
schlechterdings erforderlich. In den wenigen Fällen, in 
welchen auf ausdrückliches Verlangen der Parteien eine 
Mitunterschrift des Direktors nothwendig wird9 kann der 
Senior der Justizkommissarien dessen Stelle vertreten. 

R e s c r i p t vom 16. Oktober 1800 (Stengels Beitr. Bd. 13. S . 365.), betreffend die nicht 
erforderliche Besetzung der Stelle eines Direktors des Notariatslollegii, aufgen. in §. 470. des Anh. 

§. 105. Ein jeder ist schuldig, diess ihm aufgetragene Amt 
zu übernehmen; doch kann er zu dessen Beibehaltung auf län
gere als Jahresfrist nicht gezwungen werden. 

§. 106. Das Amt des Direktors besteht: 1) in einer fleissigen 
und sorgfältigen Aufsicht über sämmtliche zu dem Kollegio gehö
rige Personen, und einer scharfen ununterbrochenen Beobachtung 
hres Betragens, in ihren verschiedenen Amtsverrichtungen. 
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Sobald ihm dabei die geringste Nachricht oder Vermuthung 

zukommt, dass der eine oder der andere Notarius es an einer 
genauen und rechtschaffenen Wahrnehmung seiner Pflichten er
mangeln lasse, ist er schuldig, solchem näher nachzuforschen, 
und wenn durch dergleichen Erkundigung der Verdacht nicht 
völlig gehoben wird, dem Landesjustizkollegio oder dessen Chef 
davon, zur weitem Verfügung, ungesäumt Anzeige zu machen. 

§. 107. 2) Liegt ihm ob, wenn Kontrakte und Verträge 
vor Notarien geschlossen werden, das ihm eingereichte Protokoll 
und Koncept des Instruments, nach der §. 68. ertheilten Anwei
sung zu revidiren; die Legalität der vollzogenen Handlung, die 
Uebereinstimmung des Instruments mit dem Protokolle, und die 
Fassung desselben in Absicht der Deutlichkeit und Präcision ge
hörig zu prüfen; wenn er dagegen noch etwas zu erinnern findet, 
allenfalls nähere Nachricht und Auskunft darüber zu fordern, oder 
den Notarius gehörig anzuweisen. 

Es muss jedoch der Direktor in allen Fällen, wo ihm der
gleichen Kontrakte zur Revision und Siegelung vorgelegt werden, 
dieselben schleunigst, mit Beiseitsetzung aller übrigen Beschäfti
gungen, expediren, damit die Parteien, wegen solcher oft sehr 
dringenden Angelegenheiten, nicht ohne Noth durch seine Schuld 
aufgehalten werden. 

§. 108. 3) Wenn unvermögende Parteien sich bei ihm mel
den, oder von den Gerichten an ihn verwiesen werden; so muss 
er denselben die zur unentgeltlichen Vollziehung ihrer Geschäfte 
benöthigten Notarien nach einer gewissen Reihe anweisen. 

Wenn auch andere Parteien aus Mangel an Bekanntschaft 
sich an ihn wenden, und um Anweisung von Notarien zur Voll
ziehung dieses oder jenes Aktus bitten; so muss er denselben, 
wenn er die Besorgung nicht selbst übernehmen kann oder will, 
ein anderes dazu qualiiicirtes Subjekt aus den Mitgliedern sei
nes Kollegii, ebenfalls nach einer gewissen Folgeordnung, vor
schlagen. 

§. 109. 4) Da auch jederzeit Leute von geprüfter Recht
schaffenheit und Erfahrung zu Direktoren bestellt werden sollen; 
so können die übrigen Notarien in vorkommenden zweifelhaften 
Fällen sich des Raths und Gutachtens eines solchen Direktors 
bedienen, womit er ihnen nach seiner besten Wissenschaft und 
Einsicht an die Hand zu gehen verbunden ist. 

§. 110. 5) Der Direktor hat das Recht, bei solchen und 
ähnlichen Veranlassungen, oder wenn er es sonst wegen gemein
schaftlicher Angelegenheiten des gesammten Kollegii nöthig fin
det, Konferenzen anzusetzen, und sämmtliche am Orte gegenwär
tige Mitglieder des Endes zu versammeln. 

§. 111. Endlich 6) liegt ihm die Aufsicht über die Regi
stratur ob, wobei er die Vorschriften §. 96. u. f. gehörig beob
achten muss. 

§. 112. Die Emolumente, welche ihm dagegen zu gute kom
men, bestehen darin: 

a) dass er, so lange sein Amt dauert, von unentgeldlicher 
Bearbeitung der Armensachen frei ist; 
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b) dass er, wenn Parteien von den Gerichten an ihn verwie
sen werden, oder aus Mangel an Bekanntschaft, sich um 
Bestellung eines Notarius an ihn wenden, die Handlung, 
wenn er will, selbst besorgen, und die Gebühren davon 
einziehen kann; 

c) sollen ihm von den nach Maassgabe §. 103. aus der Regi
stratur des Kollegü zu ertheilenden Abschriften die Auf-
suchnngs- und Vidimationsgehühren allein, und endlich 

d) von den einkommenden taxmiissigen Siegelgeldern die 
Hälfte zu gute kommen. 

§. 113. Wenn der Direktor durch Krankheit oder andere 
Ehehaiten sein Amt zu verrichten auf einige Zeit verhindert 
wird; so soll ihn derjenige von den am Orte gegenwärtigen Ju> 
stizkommissarien, welcher seiner Bestallung nach der älteste ist, 
vertreten. 

§. 114. Eben dieser muss in Fällen, wo der Direktor als 
Notarius Kontrakte aufnimmt, und vor sich vollziehen lässt, die 
Obliegenheit des Direktors an dessen Stelle besorgen. 

Von den Kanzlisten. 

§ . 115. Bei jedem Notarienkollegio soll ein gemeinschaft
licher Kanzlist bestellt werden, welcher unter der Aufsicht des 
Direktors die Registratur in Ordnung hält, die Munda der Instru
mente und Abschriften der Protokolle anfertigt, und die sonst 
etwa vorkommenden Verrichtungen eines Kanzlei- und Registra
turbedienten wahrnimmt. 

Das Mundiren der Notarintsiustrumente geschieht in der Re
gel durch diesen Kanzlisten, doch steht es den Parteien frei, das 
Mundiren auch durch den Notarius, welcher den Aktus vorge
nommen hat, oder dessen Privatschreiber, oder auch durch einen 
Dritten, worüber sie sich vereinigen, besorgen zu lassen. 

Gebühren der Justizkommissarien. 

§. 116. Die Gebühren, welche die Justizkommissarien als 
Bevollmächtigte oder Rechtsheistände der Parteien, und in der 
Qualität von Notarien erhalten sollen, sind in der ihnen vorge
schriebenen Sportultaxe festgesetzt. 

Nach dieser müssen sich dieselben schlechterdings achten» 
lind unter keinerlei Vorwamle, bei Strafe zehnfachen Ersatzes, 
oder im Wiederholungsfälle bei Vermeidung der Kassation, den 
Parteien ein Mehreres abfordern. 

1) Vtrgl. ©cMfirentsljrc für die Ilislizlemmissarien und Notar,'«« vom 22. Ausist 1813, und 
in Betreff der Vtaudats-, summarischen und Bagatcll^Prozesse vom 9. Oktober 1833. 

2 ) R c s c r i f s t rom 23. August 1837, betreffend die Frage: bei »reichem Gerichte De« 
sen'itm der Instizkommissarien und Notarien fsir außerprozessualische «nd namentlich für notarielle 
Geschäfte festgesetzt werten müssen. 

Ter Illstizminister hat bereits mehrfach auf ähnliche Anftagen entschieden, daß, 
in so fern nicht ein anderes speziell bestimmt ist, die Festsetzung der (in der Ueber-
schrift) gedachten Veserviten eines Iustizkommissarius oder Notars demjenigen in-
indischen Gericht zusteht, bei welchem die Rechtsaugelegenheit schwebt, iu welcher 
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dcr Illstizkommissarius dergleichen Geschäfte vorgenommen bat, da diese Gerichts-
bchorde am besten beurtheilen kann, ob die Liquidation richtig sei. 

Wenn, wie im vorliegenden Falle, die Gcrechtsingclcgcnheit bei mehreren in-
Kindische» Gerichten zu betreiben ist, so findet der Iustizmilnster es angemessen, 
das; die Festsetzung dcr Gebühren in der Regel bei jedem Gerichte besonders er-
folgt, wenn nicht das vorgesetzte Obergericht die Festsetzung vor stch zieht, oder die« 
selbe besonders einem Gerichte allein überträgt. 

Wenn endlich die Rechtsangelcgenheit, mit welcher das nicht prozessualische 
Geschäft eines '̂.lstiikommissarills oder Notarius im Zusammenhange steht, bei 
leinen, inländischen Gerichte anhängig ist; so gehört die Festsetzung der Gebühren 
und Auslagen des Iustizlommiffarius oder Notarius ebenso, wie bei allen Nota-
riatsgcfchäften, welcke mit keinem gerichtlichen Geschäft in Verbindung sieden, vor 
das Öbeigericht, in dessen Departement der Iustizkommissarius oder Notarius an-
gestellt ist. Doch bleibt es jenem überlassen, in einzelnen Fällen die Festsetzung der 
Gcbübren einem Uutergerichte besonders zu übertragen. 

(Jurist. Monatsschr. S. 723—724.) 

H. 117. In so fern hingegen die Justizkommissarien den 
Parteien bloss als Konsulenten, in anderen, als wirklich schwe
benden Prozessangelegenhcitcn assisliren; oder bei Priyatgerichts-
herren Justitiariate besorgen, lässt sich die ihnen dafür zukom
mende Belohnung nach keinem gewissen Salze bestimmen; son
dern es kommt lediglich darauf an, wie sie sich deshalb mit den 
Parteien oder Kommittenten vereinigen. 

§. 118. Schliesslich müssen die Justizkommissarien nächste 
henden Eid ableisten: 

Ich . . . schwöre etc. etc. Nachdem ich zum Justizkom-
missarius und Notarius publicus bei dem Kollegin des . . . De
partements bestellt worden, dass ich zuvörderst Sr. Königlichen 
Majestät von Preussen, meinem allergnädigsten Herrn, treu un-
terthänig und gewärtig sein, Dero Bestes und Interesse beför
dern, Schaden und Nachtheil aber, so viel an mir ist, abwen
den wolle. 

Ferner schwöre ich, mich bei meiner Amtsführung einer 
genauen und sorgfältigen Beobachtung der Gesetze, einer stren
gen und gewissenbaften Redlichkeit, und einer unverdrossenen 
Bereitwilligkeit zum Dienste des Public! eifrigst zu befleissigen; 
den Parteien, welche sich in ihren Angelegenheiten meines 
Raths bedienen wollen, damit nach reiflicher Ueberlegung, und 
meiner besten Wissenschaft und Einsicht zu assistiren; meine 
Rathschläge aber auch jederzeit der wahren Lage der Sache 
und den Vorschriften der Gesetze gemäss einzurichten; die 
Parteien zu unnützen und «ngegründeten Prozessen nicht zu 
verleiten noch aufzuhetzen; ihnen keine Mittel oder Kunstgüsse 
zur Verdrehung und Verdunkelung der Wahrheit an die Hand 
zu geben; sie zum frevelhaften und vorsätzlichen Läugnen 
nicht aufzumuntern noch zu veranlassen; vielmehr wenn ich 
inne werden sollte, dass dergleichen Parteien mit solchen un
erlaubten Wendungen und Kunstgriffen umgehen, sie davon 
ernstlich abmahnen, und ihnen die in den Gesetzen darauf ver
ordneten Strafen gehörig bekannt zu machen. 

Ich gelobe ferner, die von den Parteien mir, als ihrem 
Bevollmächtigten, gemachten Aufträge getreu, akkurat, sorgfäl
tig, eifrig und mit gehöriger Rücksicht auf die Vorschriften der 
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Gesetze auszurichten; vornehmlich aher in Fällen, wo derglei
chen Parteien die Ausübung meines Amtes als Notarius von 
mir verlangen, dabei die Anweisungen der A. G. 0 . genau und 
pünktlich zu befolgen; die Protokolle und Instrumente dem 
wahren Hergange der Sache, dem Vortrage und der Mei
nung der Parteien gemäss, mit der strengsten Akkuratesse, 
sorgfältigsten Legalität und möglichsten Deutlichkeit aufzuneh
men und abzufassen: dabei, so viel an mir ist, nicht zu gestat
ten, dass ein Theil von dem andern hintergangen, übereilt oder 
sonst verkürzt werde; mich auf keine Weise zum Werkzeuge 
des Betrugs, oder der Bosheit gebrauchen zu lassen; vielmehr, 
wenn ich finden sollte, dass Parteien mit dergleichen unerlaub
ten Begünstigungen umgehen, sie ihres strafbaren Unfugs ernst
lich zu bedeuten, nöthigen Falles dem Direktor des KoIIegii 
oder den Gerichten davon Anzeige zu machen; in allen ande
ren Fällen hingegen, wo Parteien sich meines Amtes bedienen, 
über dergleichen Angelegenheiten ein genaues, gewissenhaftes 
und unverbrüchliches Stillschweigen zu beobachten; und mich 
durchgehends so zu verhalten, wie es einem getreuen, gewis
senhaften und glaubwürdigen Justizkommissarius und Notarius 
wohl ansteht und gebührt. So wahr etc. etc. 

Anh. §. 471. Der von den Justizkommissar ieu und No
tarien abzuleistende Diensteid ist nach dem im §. 445. des 
Anhanges zu §. 43. Tit. II. TAI. III. vorgeschriebenen 
Formulare einzurichten. Statt der TVorte: 

„Insbesondere gelobe ich Genüge leiste" 
ist zu setzen: 

„Insbesondere gelobe ich, den Parteien, welche sich 
meines Raths bedienen, nach meiner besten fVissen-
schaft und Einsicht zu assistiren, sie vor Anstellung 
ungerechter Klagen oder Abläugnung gegründeter An
sprüche zu warnen, ihnen die gesetzlichen Vorschrif
ten bekannt zu machen, diese, auch selbst bei Aus
richtung der erhaltenen Au/träge, genau zu befolgen, 
die Protokolle getreu und richtig zu führen, die JVo-
tariatsinstrumente mit der grössten Sorgfalt nach den 
gesetzlichen Amueisungen auszufertigen, und in allen 
auf mein Amt Beziehung habenden Angelegenheiten 
meinen Vorgesetzten, der Subordination gemäss, schul
dige Folge zu leistend 

C O . von« 5. November 1833, wegen der Diensteide, und C . O . vom 10. Februar 1833, 
betreffend die Verpflichtung der Beamten, »velche in eine andere Amlswirksamkeit treten, so wie die 
Vorhaltung bei Diensteiden; s. zu l l l . 2. §. 40. 
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A c h t e r T i t e l . 

Von den Justizbedienten bei Untergerichten, und deren 
Pflichten. 

Eiutheüung der Untergerichte. 

H. 1. U i e Untergerichte, unter welchen hier überhaupt alle 
und jede Kollegia, Gerichte und richterliche Personen, welche 
kein Landeskollegium ausmachen noch dazu gehören, ohne Un
terschied ihrer sonstigen Würde und Benennung, gemeint sind, 
werden der Vorschrift des Ersten Theils Tit. XXV. §. 3. zu Folge, 
nach dem Umfange ihres Jurisdiktionsbezirks, und der mehrern 
oder mindern Anzahl der bei ihnen vorkommenden Rechtssachen, 
in zwei Klassen eingetheilt; und es soll in jeder Provinz beson
ders bestimmt werden: welche von den daselbst befindlichen 
Untergerichten zur ersten, und welche zur zweiten Klasse zu 
rechnen sind. 

H. 2. Diese Eintheilung soll jedoch dem Bange, den Vor
rechten und Prärogativen, welche einem Untergerichte vor den 
übrigen etwa sonst zustehen, ganz unschädlich sein; und es soll 
darunter bei der bisherigen Verfassung überall sein Bewenden 
haben. 

1) R e s k r i p t vom 18. Februar 1821, betreffend das Verhältniß der Inquisitoriate zu 
den Untergerichte«. 

Dem König!. Dber-Landesgericht wird aus der abschriftlichen Anlage zu ersehen 
gegeben, was das Inquisitoriat zu Werden, wegen Feststellung seiner Verhältnisse 
zu den Untergerichten, unterm 10. v. M . vorgetragen hat. 

Die den Inquisttoriaten, als einer höhern, ohne Unterschied des sonstigen Ge-
richtsstandes des Angeschuldigten, kompetenten Untersuchungsbehörde beigelegten 
Befugnisse und Verpflichtungen machen es allerdings nothwendig, daß selbige gegen 
die Untergerichte in Bezug auf die Untersuchungsfiihrung nicht in das Verhältniß 
einer bloß coordinirten Behörde gesetzt werden. Der Zweck der möglichsten Be-
schleunigung der Untersuchungen erfordert, daß die Inquisttoriate für befugt erklärt 
weiden, ihren Verfügungen Nachdruck zu geben. <3s ist daher auf eine Anfrage 
des Ober-Landesgerichts zu Magdeburg kürzlich bestimmt worden, daß den Inqu i -
fitoriaten das Recht zustehe, säumigen Untergerichten, zur Befolgung der erlassenen 
Verfügungen, Ordnungsstrafen anzudrohen und solche festzusetzen, daß aber die Ein-
ziehung derselben bei dem Ober-Landesgericht nachzusuchen fei. 

Hiernach hat das Königl. Dber-Landesgericht auch in seinem Iurisdiktions-
bezirk zu verfahren, und dem Inquisitoriate, so wie den Untergerichten, das Rö-
thlge zu eröffnen. 

(v. K. Ih rb . Bd. 18. S . 338.) 

2) R e s c r i p t vom 14. Juni 1814 und 19. Juli 1814, betreffend das Priidilat der Für« 
stenthumsgcrichie in Schlesien. 

Dem Königl. Dber-Landesgericht wird in Verfolg der Verfügung vom 2h. v. M. 
hierdurch eröffnet, daß die Benennung: Fürs tenthumsger icht , nur den Ge-
richten wirklicher Fürstenthümer zukommt. Wenn daher eine Person fürstlichen 
Standes eine Standesherrschaft, Minderherrschaft, ein Rittergut mit Matrimonial-
Gerichtsbarkeit :c. erwirbt, können die Gerichte einer solchen Herrschaft oder eines 
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sclcken Rittercüites nicht Fürstenthllmsgerichte hcißcu. Hierauf hat das Königliche 
Ober'Landcsacrickt;n hallen. 

Berlin, den 14. Juni 1814. 
(v. K. Ihrb. Bd. 3. S . 236.) 

Auf den rcn dem KLnigl. Obcr-Landesgericht von ^ber-Schlcsicn unter dem 
18. v.M. erstatteten Bericht werden die Benennungen: 

a. Koni gl. Fürstenthumsgericht zu Neisse, 
b. l̂'irstl. zichtenstcinsckcS, Troppau-Iagerndorfsches Fürstcuthumsgerickt, Preu-

ßischen Autheils, und 
c. Fürst!. Anhalt-Kö'thenfches, standesherrliches Gericht zu Plcß, 

hiermit genehmigt und vorgeschrieben. 
Das letzte sub c. erwähnte Gericht kann und darf nicht Fürstenthumsgericht 

genannt oder geschrieben werden, da ^leß kein Fürsteuthum, sondern ciiii i&tanccs* 
Herrschaft ist. Auch ist das Wort standesherrlich kcineswegcs weßzulassc«. 

Berlin, den 19. Juli 1814. 
(v. K. Ihrb. Bd. 3. S . 25?,) 

§. 3. In so fern Magisträte zur ersten Klasse der Unler-
gerichte gehörig sind, soll so viel, als es die Umstände nur ir
gend verstatten, darauf gesehen werden, dass an Orten, wo es 
noch nicht geschehen ist, die Bearbeitung der Justizsachen von 
den übrigen Oekonomischen, Polizei- und Stadtischen Angelegen
heiten abgesondert, und zu erstgenanntem Geschälte gewisse Mit
glieder dergestalt ausschliessungs weise bestimmt und angewiesen 
werden, dass sie sich derselben allein widmen können, und von 
anderen sie zerstreuenden Verrichtungen gänzlich frei bleiben. 

Besetzung derselben. 

§ . 4. Zu Jnstizbedienungen hei den Untergerichten soll, der 
Vorschrift Tit. IV. §. 33. gemäss, niemand zugelassen oder ange
nommen werden, der nicht zuvor als lieferendarius bei einem 
Landesjuslizkollegio gestanden, und solchergestalt die nöthige 
praktische Kenntnis» und Fertigkeit in den verschiedenen Ge
schäften des richterlichen Amtes und in dem zweckmässigen Be
triebe derselben erlangt; auch von einem guten und rechtschaffe
nen moralischen Charakter unverdächtige Proben abgelegt hat. 

1) K e s c r i p t vom l«. April 1809, bttrcssend die Trennung der Justizverwaltung 
in den Städten ven den Magistraten. 

Bei der durch Einführung der Städteordnung rom 19. November v, I . ange
ordneten ueuen Organisation der Magistraturen wird es nothwendig, daß von dem 
Zeitpunkte der ueuen Einrichtung ad, das Iustizpersonale aus den Magistraten 
ausscheide, und die Justiz besonders verwaltet werde. Es sind hierüber nachfolgende 
allgemeine Grundsätze festgesetzt worden, welche Euch statt Borbefcheidung auf die 
von verschiedenen Kollegiis eingcgaugenen besonderen Anfragen hierdurch zur Di-
rektiou vorgeschrieben werden. ^ 

1) Bis zur definitiven Organisation der Justizverwaltung in den Städten, wird 
die Justiz auch nach Einführung der ueuen Slädteorduung vou dem bishe-
rigeu Personale verwaltet, und zwar unter dem Namen 

das Gericht der Stadt N.N. 
2) Das bisbenge Wahlrecht der Magistrate, in Rückstcht der städtischen Justiz-

Offizianten hört auf. Erledigte Stellen werden auf den Vorschlag des Pro-
vinzial-Landeskollegii von dem Großkanzler besetzt. 

3) Alle zum Iustizrcssort gehörige Geschäfte gehen in die Verwaltung der städli-
schen Justizbehörde über. Also auch 

a. die Justiz in den Kämmerei-Dörfern, wenn sie bisher von dem Ma> 
gistrate verwaltet ist, 
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b) das Vormundschafts-, Hypotheken-, Deposit«!- und Spoltelkassenwefen, 
wenn dasselbe unter der Verwaltung des Magistrats gestanden, oder 
dessen Konkurrenz dabei bisher statt gefunden hat. 

Die Justizbehörde hat sich wegen Bestellung qualifizirter Subjekte zu dem 
Amte eines Depositalrendanten, der Kassen-Kuratoren, der Taranzen, bei Abschätzung 
von <3rundstücken, und zu Gerichtsbeisitzern, wo dieselben erfordert werden, an den 
Magistrat zu wenden, und dieser hat darüber den Vorschlag von den Stadtverord-
neten zu fordern. Die ernannten Subjekte aus der Bürgerschaft sind diese Aemter 
zu übernehmen verbunden. 

4) An Orten, wo das Vormundschaftswesen bisher von einem besondern, mit 
dem Magistrat verbunden gewesenen Waisenamte verwaltet ist, geht die Di-
rektion, von Einführung der neuen Städteordnung an, auf den Direktor des 
Stadtgerichts, oder den Iustizbürgermeister über. Die Mitglieder des Wai-
feuamts sind verbunden, ihre Geschäfte vorläufig und so lange fortzusetzen, 
bis deshalb in jeder S tadt , unter Genehmigung der vorgesetzten Behörden, 
eine veränderte Einrichtung getroffen wird. 

5) Wenn an einem oder dem andern Orte besondere BeHorden zur Bearbeitung 
des Hhvothekcnwesens eristirt haben, so wird es damit eben so gehalten. 

6) Die städtischen Iustizoffizianten, welche prinzipaliter zur Justizverwaltung 
angestellt sind, behalten ihr ganzes Gehalt ans den Kämmereien, auch wenn 
sie bis jetzt zugleich bei dem ^)olizei-Magistrate mitgearbeitet haben. Dieje-
nisten, die wirkliche Magistratsstelleu betleidet haben, z. B . wenn der Justiz-
burgermeister zugleich Dirigens des Magistrats oder Stadtsekretair, oder der 
Justizsekretair zugleich Stadtsekretair gewesen ist, behalten ihr Gehalt als 
städtische Iustizoffizianten, und von ihrem bisherigen Einkommen als Ma-
gistratsmitglieder erhalten sie analogisch nach §. 161. der Städteordnung | , 
so daß ihr künftiges Einkommen aus dem vollen Gehalte als Iustizbedieuter, 
und | des Einkommens von ihren gehabten Magistratsstellen besteht, und 
dieses ihnen aus der Kämmerei gezahlt werden muß. Diese Bestimmung 
findet auch auf die bloß interimistisch angestellten Iustizoffizianten mit voller 
Wirkung Anwendung. 

7) I n den großer» Städten, wo besondere Stadtgerichte sind, die einen firirten 
Zuschuß aus den Kämmereien erhallen, bleibt dieser Zuschuß unverändert. 

Wo bisher gemeinschaftliche Sportulkassen für den Magistrat und das Stadt-

Bericht gewesen sind, werden die Gehalte der Magistratsmilglieder abgesetzt, und der 
ünftige Zuschuß der Kämmerei wird nach dem Bcsoldungsctat der Mitglieder des 

Stadtgerichts, und den übrigen Bedürfnissen desselben regulirt, dergcssalt, daß das-
jenige Quantum, welches durch die Iufiizsporteln nach einem sechsjährigen Durch, 
schnitte nicht gedeckt wird, aus der Kämmerei gezahlt, und von der Kommune auf« 
gebracht werden muß. Die Regulirung dieses Zuschusses erfolgt in jeder Stadt 
durch die Provinzial- Landeskollegia unter Genehmigung der vorgesetzten Behörden. 

8) Da, wo Justiz- und Magistratssporteln bisher gemeinschaftlich verrechnet und 
vertheilt sind, hört dieses auf. Die Iustizbedienten erhalten die Iustizsporteln 
allein, jedoch mit Vorbehalt der Verwandlung derselben in ein Firum. 

9) Die Justiz wird der Regel nach in dem bisherigen Lokale verwaltet, und es 
muß zwischen dem Magistrat und den Iustizbedienten eine Vereinigung ge« 
troffen werden, an welchen Tagen das Lokale von dem einen oder dem an-
dern gebraucht werden soll. Kann das bisherige Lokale der Justiz nicht 
ferner eingeräumt werden, so hat der Magistrat unter Zuziehung der Stadt, 
verordneten für ein anderes Lokale zu sorgen. I h r habt euch nach diesen 
Vorschriften zu achten, und danach sowohl die Magistrate als die Stadtge-
richte und städtischen Iustüoffizianten anzuweisen, auch in jeder Stadt die 
künftige Justizverwaltung, so wie das Gehalt und die Einkünfte der Justiz* 
offizianten zu reguliren, und wegen der Zuschüsse der Kämmereien zu den 
Sportulkassen der Stadtgerichte, da wo es nöthig, Bericht zu erstatten. 

(Mathis Bd. 8. S . 67. Abschn. 4.) 

2) ». I n Betreff der Einrichtung der Patrlmonialgerichte und Anstellung tcr 
Justitiarien vergl. A. L. R. I I . 17. §. 74. u. f. 

b. «. R e s k r i p t vom 21. März 1708, «bsi Anlage, betreffend die bessere Gnrichtung 
der Patlimollialjuriidilti»«, namentlich durch Bildung von Kriisgerichten. 

I n einer unter dem 8. d . M . , über verschiedene allgemeine Gegenstände der 
Iustizverfassung an Unsern Großkanzler erlasse«« E. O. haben Wir unter andern 

Mann iop f f Al lg. Gerichtsordnung. IV. 27 
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auch wegen einer bessern Einrichtung der Vatrimonialjurisdiktion Unsere Allerhiich« 
flen Gesinnungen in der Art eröffnet, wie I h r solches auS dem anliegenden Ex-
trakte besagier C. D. mit mehrerm ersehen werdet. Wir erinnern Euch nun zuvor, 
derst an die schon bestehenden Vorschriften der Landesgesetze, und besonders des 
A. ¥ . « . Thl. II. Tit. 17. §.74—85., imgleichen tz. 98. 99., wornach bereits so viel 
feststeht: 

1) daß jeder Gerichtsherr die Verwaltung feiner Pattimonialjurisdiktion einem 
dazu gehörig analifizirten Subjette auftragen muß; 

3) daß dieser Auftrag durch eine ordentliche Bestallung, und nicht bloß für 
einzelne Fälle gegen Diäten geschehen muß; 

3) daß der Iurisdittionarius den von ihm gewählten Justitiar,'»« dem Landes« 
iustizkollegio der Provinz zur Approbation anzeigen muß; 

4) daß ein solcher Iustitian'uS nicht willtükrlich entlassen, sondern nur durch 
das Landesjustizkollegium, nach vorhergängiger Untersuchung, feines Amts 
entsetzt werden kann. 

Aus die Beobachtung dieser Vorschriften habt I h r von nun an mit strenger Auf, 
' »erkfamkcit und mehrerer Sorgfalt, als bisher in einigen Provinzen gefckehen zu 

fein scheint, zu halten, und Euch die gewöhnlichen Vorwendungen, daß solches gegen 
Privilegien oder Observanzen sey, um so weniger irre machen zu lassen, da solche 
Privilegien und Observanzen entweder gar nicht vorhanden und unerweislich sind, 
oder doch wegen ihrer gemeinschädlichen Folgen und wegen des offenbaren Wider, 
fpruchs, in welchem sie mit den ersten Grundsätzen einer soliden, unpartheiischen 
und ihrem Zwecke angemessenen Justizverwaltung stehen, nicht attendirt werden 
sonnen. 

Was hiernächst die Einrichtung der Kreisgerichte betrifft, welche lm Gesetze 
sowohl als in der Allerhöchsten C. O. als ein heilsames Millel zur Hebung der bet 
Befolgung jener Vorschriften sich findenden Schwierigkeiten und zur Erleichterung 
der Iurisdittionbkosten mit so vielem Reckte empfohlen wird, so habt I h r Unsere 
diesfallige allerhöchste Gesinnung den Ständen der ^rovin/bekannt zn machen 
I h r habt mit Deputirtcn derselben, die entweder nach der Verfassung zu solchen 
allgemeinen Landesangelegenheiten für beständrg legitimirt sind, oder in deren Er-
mangelung mit denenjenigen, die von den Ständen zur Bearbeitung des h)rovln-

Jlal-Gefetzbuchs ernannt worden (um den Aufenthalt neuer Wahlen zu vermeiden), 
>ber die zweckmäßigste, den Verfassungen einer jeden Provinz angemessenste Art der 

Ausführung Rücksprache zu nehmen, und Uns sodann nach geprüften Erklärungen 
und Aeußerungen der ständischen Depntlrten, Euer eigenes pfiichtmäßiges Gutachten 
ilber die Einfuhrung der Kreisgerickte, wo und in welchen Gegenden sie mehr 
«der weniger nothwendig fei; wie sie am leichtesten und zweckmäßigsten erfolgen, 
und wie die etwantgen auf einer andern Seite daraus zu besorgenden Inkonve^ 
Nienzlen am sichersten vermieden werden tonnen, binnen 3 Monaten obufehlbar zu 
«dssnen. Berlin, den 21. März 1798. 

B e i l a g e . 
2) Habe Ick bemerkt, daß die meisten aus den 'Vatrimonialjurisdiktionen eing«« 

benden Beschwerden daraus entspringen, daß die GerichlSherren sich beliebige 
Iustizbtdienteu zu ibren Gerichtshaltern wählen, sie nach Belieben besolden 
und verabschieden, sie auch zugleich als ihre Konsulenlen in ihren RechtS» 
angelegenheiten brauchen. Bei einer solchen Abhängigkeit der Justitiarien 
von den GerichlSherren können di« IuriSdittionS. Eingesessenen unmöglich 
Vertrauen zu ihnen haben, und es ist auch nicht zu leugnen, daß aus dieser 
Quelle vielfältig Ungerechtigkeiten entstehen mögen. Aus diesem Grunde ist 
daher mit Recht in Ost- und Weslpreußen mit Zusammenziehung mehrerer 
solcher «Privat'Jurisdiktionen in gemeinschaftliche Kreisgerichte der Anfang 
«emacht; und Ich autorisire Euch daher hiermit, nicht nur in den gesagten 
Provinzen damit fortzufahren, fönten, auch in allen übrigen Provinzen 
durch die Landesjuüizkollegien. welche sich darüber mit den Ständen zusam» 
wen thun müssen, ähnliche Anstalten zu Stande zu bringen, indem Ich Mich 
von Meinen getreuen Ständen überzeugt halte, daß sie solchen, um deS all» 
gemeinen Besten willen, nützlichen und nothwendigen Einrichtungen, wodurch 
ibre Reckte und ^riri legien keineswegs geschmälert, vielmehr die Lasten der 
Jurisdiktionen retthellt, und das Zutrauen der Unterthanen znr Iustizpfiege, 
als daS festeste Band zwischen Gutsherr'chaft und Unterthanen, gewonnen 
werden soll, keine Hindernisse in den Weg legen werden, 

(Stengel* Bkitt. Bd. 2. S , i W . 



tz. 4. Von Instizbedlenten bei Untergericht«». 419 
ß. R e s c r i p t rem 19. November 1819, daß der Siß der Pa»lm»nialzerlchtt nicht über 

% Meilen von den Ortschaften derselben entfernt «ein soll. 
Der Iustizminlster hat aus dem Berichte de« Könlgl. Ober. Landesgerichts rom 

2lsten v. M. gern ersehen, daß der Vorwurf, den die Regierung daselbst der Ein« 
richtung der Land, und Stadtgerichte im Departement des Kollegii gemacht bat: 

daß sie die Gerichts,eingesessenen vier bis sechs Meilen zum Siye des Gt« 
richte zu reifen nöthige, 

ungegriiudet ist. und wird vorausgesetzt, daß die Regierung durch das Kollegium 
hiervon unterrichtet worden. 

Daß dieser Uebelstand indeß bei so vielen ^)atrimonialgerichten wirklich eintritt, 
ist dem Iusti^minister unangenehm, und muß dieser Mangel gehoben werden, da 
er nach der Schilderung der Regierung allgemeine Unzufrieeenheit erreat. Die. auf 
den Bericht des Königl. Ober * Landesgerichts vom 4. November 1815, am Iliten 
desselben Monats erlasslne Verfügung, welche es nachgelassen hat. entfernte einzelne 
Bauerhofe zur Jurisdiction oes vauptguts zu legen, hat nur vorausgesetzt, daß die« 
seS mit Zustimmung der Gerichts - Eingesessenen und aller Interessenten geschehe. 
Wenn aber, wie sich jetzt zeigt, die Landes* Polizeibehörde sich dagegen erklärt, die 
wegen der Verbindung mit den Civil» und Kriminalgerichten ein besonderes Intcr» 
esse zur Sache hat, auch der Fall n cht bei einzelnen Bauerböfen. sondern bll Be> 
sißungen von sogar 14 Kosen eintritt, so muß jene Verfugung mrilckgenommcn wer« 
den. und hat das Könial. Ober»Lanresgericht es dahin einzuteilen, daß die über 3 
Meilen vom Sitze der Patrimonia'gerichte entfernten Ortschaften entweder zu et. 
nem nähern Gerichte, oder zu einem Land» und Staotsserichte geschlagen weldtu, 
und hat das Kollegium das letztere in jeder Hinsicht möglichst zu eihicbtctti, 

(v. K. Ihrd. Bd. 14. S . 189.) 

'/. R e s e r i p t vom ?. Mai und 8. Juni l«2i und 27. Novemi« ISü, bttrissend i i : 
Vtfsrderung der Einrichtung von KreisKerichten (Patrunonial»Landgerichten). 

Die Revision der EtatsRachweisungen/ welche a-l ret*criptnsi vom 18. Angust 
vorigen Jahres Behufs der Ausmittelung der Königlichen Zuschüsse zur Um«.-* 
Haltung der Untergerichte eingereicht sind, ergiebt, daß eine sedr große Zahl r e* 
Stadllichtern Iustillariate verwallen, und es ist zu übersehen, daß mehrere zu die» 
fen Nebengeschaften den größten Theil ihrer Dienstzeit verwenden müssen. Dies 
macht es nöthig, daß oft bei Gerichten, bei denen sonst ein Richter genügend wäre, 
zwei richterliche Personen bestellt werden, und oft da drei Richter erfordert werden, 
wo sonst zwei Richter zureichend wären. 

tzur Vermeidung dieses die Königl. Fonds belästigenden Verhältnisses muß auf 
die Einrichtung von KreiSgerichten für die mit der Patrimonial»Jurisdiction rer-
scheuen Besitzungen, oder auf bleibende Vereinigung derselben mit Stadtgsri^ :*n 
gedrungen werden. Damit aber die Ausführung dieser Einrichtung möglich we
ilt den Stadtrichtern und Iusti,beamten die Annahme d«r Iustitiariate nur intcr'» 
mist sch bis zur Bildung eines Kreisgerickts oder zur definitiven Vcreinigang mit 
einem Stadtgerichte zu gestatten, und unter dieser Bedingung jeder Vertraz ib;r 
die Verwaltung der Jurisdiction zu bestätigen. 

Berlin, den 7. Mai 1821. 
(v. K. Ihrb . Bd. 17. S . 278.) 

Die am 7ten v. M . erlassene im 21sten Stückt des ̂ otsdamfchen Amtsblatt2 
enthaltene Bekanntmachung des Königl. Kammeraerlchts, daß dl« Einrichtung der 
Kielsgerichte für die mit der Patrim?uial'Iurisdiclil.'N versehenen Besitzungen bc« 
vorstehe, hat bei den Besitzern derselben die Besorgniß erregt, daß mit der Einrich, 
lung derselben gegen ihren Willen verfahren werden würde. Dies ist aber nicht 
beabsichtigt. Die Bildung der gemeinschaftlichen Gerichte für mehrere Güter, welch: 
lm Besitze der Patrimonial.Iurisdiction befindlich sind, soll der freien Vereinigung 
der Besitzer überlassen bleiben. I h r Vortheil erheischt es. sich einen, von andern 
Geschäften gan, freien Richter zu wählen, und die Ar^cht threS Nutzens muß sie 
dabei leiten. Um Mißverständnisse in Ansehung einer Bekanntmachung zu rcrbä» 
hüten, hat das Königl Kammergericht hiernach eine nähere Bestimmung jener V i . 
kannlmachung zur öffentlichen Kenntniß zu dringen. 

Berlin, den 8. Juni 1821. (v. K. Ihrb . Bd. 17. @. 257.) 

Der Iusiizminlster findet bei der unter Zustimmung der Gerlchtsherr« und Ge-
Ächtöeingeftssenen getroffenen Einrichtung eine« «pHtrimontal < Krelsgerlchls in » . , 

27* 
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worüber die mittelst Berichts vom 8ten d. M . eingereichten, anbei zurück erfolgen-
den Akten das Nähere ergeben, im Wesentlichen nichts zu erinnern, und wünscht, 
daß dieses Beispiel auch an anderen Orten Nachahmung finde. 

Die Vereinigung mehrerer Patrimonialgerichte unter einem Justitiar ist in je-
der Hinsicht wünschenswerth, und des Königs Majestät haben dieselbe in dem Land-
tags-Abschiede für die Preußischen Proviuzialstände vom 17. März 1828, so wie in 
dem Patente wegen Wiedereinführung des A. L. R . und der A. G. £). in die wie« 
dervereinigten Provinzen vom 9. September 1814, §. 20. aller Begünstigung wür
dig gefunden. 

Das Königl. Ober-Landesgericht hat daherliefe Vereinigung auch in seinem 
Bezirke zu erleichtern und zu befördern. 

Es ist hierbei nur darauf zu achten, daß kein Ort zu weit, insbesondere nie 
über 3 Meilen von dem Sitze eines solchen Gerichts entfernt liegt; auch muß in 
Zukunft vor der vollständigen Organisation der^Plan dazu stets dem Iustizminister 
zur Genehmigung eingereicht werden. 

Der Name „Kreisgericht" und „Kreisrichter" ist nicht angemessen, nnd daher 
vwohl im vorliegenden, als in künftigen Fällen für ein so vereinigtes Gericht die 
Bezeichnung: „Matrimonial-Landgericht" zu wählen, dem Gerichtshalter aber der 
Titel „Landrichter" beizulegen. 

Die eingetretene Veränderung muß übrigens durch das Amtsblatt bekannt ge-
macht werden. 

Berlin, den 2?. November 1832. 
(v. K. Ihrb. Bd. 40. S . 417.) 

3. R e s k r i p t vom 27. Dezember lsii, und 27. August 1S30, betreffend die Vereinigung 
der Patrimonialgerichte mit Königlichen Gerichten. 

Auf den von dem Präsidio der Königl. Ober-Landesgerichts-Kommifsion, we-
gen Vereinigung der Patrimonialgerichte mit den betreffenden Land- und Stadt-
gerichten, unter dem I8tcn d. M. erstatteten Bericht, will der Illstizminifter gestal-
ten, daß, wenn Matrimonial-Gerichtsherren die Ausübung ihrer Gerichtsbarkeit- den 
Land- und Stadtgerichten übertragen, die Ausftrtiaungln unter dem Namen des 
Patrimonialgerichts erlassen werden, in der Art, daß es heißt: 

„Königl. Land- und Stadtgericht, als von N.schcs Patrimonialgcricht 
zu u. f. w. 

Es kann dieses aber nur in dem Falle geschehen, wenn der Gerichtsherr einen ver-
hältnißmäßigen Beitrag zur Unterhaltung des Land- und Stadtgerichts zu leisten über-
nimmt, und es muß dem Gerichtsherrn besonders bekannt gemacht werden, daß 
dies in der Folge keine Abänderung erleiden kann, da das Gericht einmal darauf 
eingerichtet wird, und daß die Besetzung der Richter- und ^udalternenstellen bei 
den Land- und Stadtgerichten allein vom Staate geschieht, ohne daß ihm dabei 
eine Konkurrenz gestattet wird. Will der Gerichtshcrr stch dagegen seiner Iur is-
diction mit denen daraus fließenden Früchten ganz begeben, und solche dem Staate 
überlassen; so hat er keinen Beitrag zur Urterhaltung des Land- und Stadtgerichts 
zu leisten. 

Das Präsidium der Königl. Ober-Landesgerichts-Kommifsion hat also hiernach 
das Weitere zu verfügen. 

Berlin, den 27. Dezember 1814. 
(v. K. Ihrb . Bd. 4. S . 209.) 

Des Königs Majestät haben durch die Allerhöchste Ordre vom 22sten v. M . 
festzusetzen geruht, daß die Anträge der Rittergutsbesitzer auf Abtretung der ihren 
Gütern zustehenden Patrimonialgerichtsbarkeit an den Staat bis auf weitere, der 
revidirten Gesetzgebung vorbehaltene Bestimmung, von der Justizverwaltung abge-
lehnt werden sollen. Das Königl. Kammergericht hat sich hiernach in vorkommen-
den Fällen zu achten. 

Berl in, den 27. August 1830. 
(v. K. Ihrb. Bd. 36. S . 142.) 

t. R e s e r l p t vom 21. Januar 1837 und vom 29. Mai 1837, betreffend die Form der 
Bestätigung der Iustitiariats > Kontrakte rüctsichllich des Vorbehalts der Vereinigung des Patrimo» 
nialgerichts mit einem Königl. Gericht oder zu einem Kreisgericht. 

Die in Gemäßheit der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 17. März 1833 von 
dem Iustizminister genehmigte temporaire Delegation der Verwaltung eines Palri , 
wonialgerichts an das zunächst belegene Königliche Land- und Stadtgericht, und 



5 4« Von Iustizbedienteu bei Untergerichten. 421 

die deshalb von dem bisherigen Patrimonialrichter bei des Königs Mljestät ange, 
brachte Vefchwerde, Hat die abschriftlich anliegenden KabinetsbefeHle vom 18. J a n . 
d. I . veranlaßt. 

Nach den darin ausgesprochenen Grundsätzen siebt keinem 
^)atrimonialrichter weder gegen die von der Gcrichtsherrschaft erfolgte und 
von der vorgesetzten Justizbehörde im Interesse der Verwaltung und der 
Gerichtseiligeftsscnen genehmigte Delegation der Patrimonial.Gerichtsbarkeit 
an ein benachbartes Königliches Gericht, noch gegen die Vereinigung des 
Patrimonialgerichts mit anderen zu einem Kreisgerichte 

ein Widerfpruchsrecht zu. 
Es bleibt jedoch dem Patrimonialrichter überlassen, sich für diesen Fall vor 

der Uebernahme der Patrimonial-Gcrichtsverwaltung oder auch später mit der Ge< 
richtsberrschaft über eine Entschädigung zu vereinigen. 

Die Bestätigung der bei den Obergerichten eingereichten Iustitiariats-Kontrakte 
ist aber von einer solchen Vereinigung nicht abhängig zu machen, vielmehr jederzeit 
unter dem Vorbehalt der Berechtigung des Gerichtsherrn zu erlheilen: 

das Kontrakts-Verhältniß dnrch Delegation der Matrimonial-Gerichtsbarkeit 
au ein landesherrliches Gericht oder dnrch Vereinigung zu einem Kreisge-
richte während der Dauer des Kontrakts ohne Entschädigung aufzulösen. 

Hat eine Vereinigung über die Entschädigung des Richters für den künftig 
eintretenden Fall der Aufhebung des Kontrakts statt gefunden, fo sind bei der Be-
stätigung des letzteren in dem Borbehalte für den Gerichtsherrn die Worte: „ohne 
Entschädigung" wegzulassen. 

I n jedem Falle sind die Patrimonialrichter/ welche bei eintretender Auflosung 
des Iustitiariats - Kontrakts auf eine Entschädigung Anspruch machen, bei deren 
Verweigerung von Seiten der Gerichtsberrschaften zum Rechtswege zu verweisen. 

Das Könial. (Tit.) hat hiernach künftig bei Bestätigung der eingereichten In« 
stiliariats-Kontrakte und bei den aus deren Auflösung entstehenden Beschwerden 
der Patrimonialgerickte zu verfahren. 

Berlin, den 2*. Januar 1837. (v. K. Ihrb. Bd. 40. S . 164.) 

Nach der allgemeinen Fassung der in dem Amtsblatte der Regierung zu Mer< 
feburg (Seite 55 für 1837) abgedruckten Bekanntmachung vom 17. Februar d. I . 
muß angenommen werden: 

daß jetzt jeder Patzrimonial-Gerichtsherrfchaft frei siehe, den mit dem «patri-
lnornallichter geschloizeucn Vertrag durch eme Delegation- der Matrimonial-
gerichtsbarkeit oder deren Verwaltung an ein benachbartes Königl. Gericht, 
oder durch Vereinigung des Patrimonialgerichts mit anderen zu einem 
Kreisgericht, ohne Widerspruch und Entschädigung des «patrimonlalrichters 
aufzuheben. 

Dies ist jedoch uach der mittelst Eircular - Verfügung vom 24. Januar d. I . 
mitgetheilten Allerhöchsten KabinetKordre vom I8tsn dess. M., so wie nach den ab« 
schriftlich anliegenden Allcrb. Ordres, beide vom 8ten d. M. , nur hinsichts derjeni-
gen '»patrimonialrichtcr zulässig, deren Iustitiariats-Kontratte, unter dem ausdrück-
lichen Vorbehalte der Berechtigung des Gutsherrn, das Kontraktsverhältniß durch 
Delegation der Patrimonialgeriä>tsbarfeit oder deren Verwaltung an ein landes» 
herrliches Gericht, oder durch Vereinigung mit anderen Patrimonialgerichten zur 
Bildung eines Kreisgerichts, aufzuheben, — von dem vorgesetzten Obergericht be-
siatigt worden sind. 

Wenn dagegen die Bestätigung der Justitrarials-Kontrakte ohne diesen aus
drücklichen Vorbehalt erfolgt und der Patrimonialrichter die Gerichtsbarkeit auf den 
Grund eines solchen Kontrakts bisher verwaitet hat: so kann der Gcrichtsherrschaft 
die temporale Delegation der Verwaltung der Gerichtsbarkeit an ein benachbartes 
Königl. Gericht, oder der Beitritt zu einem Kreisgericht nicht eher gestattet wer-
U\i, als bis die Ausgleichung mit dem Gerichtshalter gütlich oder dnrch richtcrli 
che» Ausspruch erfolgt ist. 

Das Königliche Obcr.Landesgericht hat hiernach das «publikandum vom 17. ge* 
binar 0: % zu berichtigen und Abschrift der betreffenden Verfügung einzureichen. 

Berlin, den 29. Mai 1837. (vi K. Ihrb. Bd. 49. S . 439.) 

e. ll. R e s e r i p t vem 29. Dezember 1812, 18.Man I8l? und 13. Mai 1835, betreffend 
dit Unzutassigteit der UeberlMmg der Tportelu und Geldstrafen an die Institiarien. 

Das Königl. Dber-Landesgericht zu Stettin empfänat hierbei zu seiner Nach-
richt in Llbschrist eine von dem Patrimonialgerichte zu Bernhagen, wegen der von 
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dem Pächter N . zu entrichtenden Geldbuße, unter dem Illten d. M . eingereichte 
Vorstellung, nebst dem darin erwähnten Kontrakte vom I I. Januar 1810 und der 
dem gedachten Patrimonialgerichte heute ertheilten Bescheidung. Die in dem an-
gezogenen Kontrakte enthaltene Bestimmung, nach welcher dem Gerichtehaller die 
Strafgelder überlassen worden sind. kann, als zu den gröbsten Mißbrauchen füh-
rend. und den Grundsätzen einer guten Rechtspflege entgegenlaufend nicht gestattet 
werden, und daher wird das Konigl. Ober. Landesgcricht hiermit angewiesen, die 
Ungültigkeit dieser Bestimmung dem Gerichtsherrn sowohl, als dem Gerichlshalter 
bekannt zu machen, und des Letztern Verantwortung darüber zu erfordern. 

Berlin, den 29. Dezember 1812. 
(v. K. Ihrb. Bd. 1. S . 282.) 

Der Iustizminister hat zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß mehrere Gerichts-
Herren ihren Justitiarien die Gerichtssportelu statt der Besoldung, oder doch als 
Theil derselben anweisen, und daß die Obergerichte dergleichen Bestallungen oder 
Kontrakte bestätigen. Dieses geht aber gegen die klare Vorschrift des A. L. R. Tb. 
II. Tlt. 17. §. 103., nach welcher jeder Iustizbediente mit einer bestimmten BesoU 
düng versehen, und niemals auf die Geilchtsgebühren angewiesen werden soll, und 
giebt den eigennützigen Justitiarien nur eine Veranlassung zum Sportuliren, welche 
dagegen^ wie das Gesetz beabsichtigt, wegfallt, wenn die Gerichtsgebühren den Ge-
ricktSberren berechnet werden müssen. I n Hinsicht der in dieser Art sckon abge« 
faßten Bestallungen und Kontrakte kann es nun zwar hierbei fein Bewenden ba< 
ben. aber die von jetzt an zu ertheilenden und abzuschließenden müssen genau nach 
Vorschrift deS A L. R. gefaßt. Jinb andern falls nicht bestätigt oder zugelassen wtx* 
den. Auch in solchen Altern Fallen, wo sich ergiebt, daß der Iustitiarius von der 
Erlaubniß, die Spoiteln selbst zu beziehen. Mißbrauch wacht und Sportclexzcsse 
beqebt. muß ihm sofort die Erlaubniß genommen, und er verpflichtet werden, die 
Gebühren dem Gerichtsherrn zu berechnen, und wegen seiner Entschädigung durch 
Erhöbung des Firi sich mit demselben zu einigen. 

Verlin. den 18. März 1815. 
(v. K. Ihrb. Bd. 5. S- 12.) 

Es ist zur Kenntniß des Iustizministers gekommen, daß die Vorschrift de« §. 
103. Sit. 17. Tb 11. des A. L. 8 i , 

nach welcher jeder richterliche Beamte mit einer bestimmten Besoldung ver« 
sehen, niemals aber auf die Gerichtsgebübren angewiesen werden soll, 

bei der Verwaltung der Matrimonial < Gerichte bisweilen dadurch übertreten wird, 
daß die Patrimonialrickler sich zwar in einem mit den Gerichtsherrn abgeschlossenen 
und zur Bestätigung eingereichten Vertrage ein firirtes Gehalt aussetzen lassen und 
die Verrechnung, und Ablieferung der verdien»«« Gerichtssportelu an den Gerichts« 
Herrn versprechen, neben diesem Kontrakt ader ein zweites geheim gehaltenes Abkom
men treffen, durch welches jene Hauplbestimmung des Kontrakts für unverbindlich 
ertlä.t. und der Genuß der Sporte!« de« Patrimonialrickler gegen Aufgabe des 
i>rn in dem Kontrakte ausgesetzten GehallS oder eines Theils desselben überlas« 
sen wi.d. 

Der Iustlzmlnister will zur Ehre der Patrimonlalrichter glauben, daß dieses 
Verfahren, wodurch gegen eine ausdrückliche Vorschrift vorsätzlich und mit Vorle» 
yung eincS fi'nuiirltn Vertrages auf eine betrügerische Weise gehandelt wird, nur 
in seltenen Fällen vorgekommen sein mag; die ilüichtigtelt des Gegenstandes veran« 
laßt jedoch den Iustizmnister. das lTit.) aufzuforden: 

I) auf die gena.'e Befolgung jernr gesetzlichen Vorschrift zu achten, jeden Ver« 
dacht eincr Ucbertremng derselben weiter zu verfolgen und jede dergleichen 
entrcckle vorsätzliche Verletzung der Amtspflichten eines Richters nach §. 233. 
Tit. 20. Tb. il. des A. L. R. mit aller Strenge zu bestrafen, und 

: ) an alle 'patrimonlalrichter feines Departements eine besondere Warnung iu 
erlassen, um daourch d cjeuigen ocn ihnen / welche ihre Pflichten in dieser 
Buchung übertreten luven sollten, zu vermögen, die an sich ungültigen Vi«, 
b.n Verträge mit den Geri^lsberren sofort aufzubeben, und in Betreff der 
Verrechnung und Ablieferung der verdienten Gerichtssporteln nur nach den 
Vorschriften des A. <. R und nach Maßgabe ihres bestätigten Kontrakts zu 
verfabren. 

Billin. den 13. Mai 1833. 
i > K. Ihrb. Bd. 42. 6* 423.) 
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/?. R e s c r l p t vom 22. Aprll lass, betreffend die Ueberlllssung der Kopialstn und £ttn« 
misfionsgebühren a» die Justitiarien außer dem Gehalte. 

Dem Könial. Ober, Landesgerichte wird beistehend die Originalbeschwerde des 
Stadtrichters 3t. zu D. vom 16. Apri l d. I . nedst ihren Anlagen mit dem Eröff-
nen zugefertigt, daß der I«stizminister mit dem Königlichen Ober «Landesgerichte 
allerdings einverstanden ist, daß bei den Patrimonialgerichten die Gerichtsfporteln 
dem Gerichtsherrn berechnet, und nicht den Justitiarien als Theil ihres Einkoml 
mens überwiesen werden tonnen. Es kann daher auch dem Beschwerdeführer nicht 
nachgegeben werden, die Siegelgelder, Registratur- und Insinuationsgebühren zu 
beziehen, vielmehr geboren auch diese dem Gerichtsherrn, der sie zu beziehen und 
dagegen sowohl die fächlichen Auegaben bei Ut Gerichtspflege zu bestreiten, als 
auch die nöthigen Snbalternenbeamten anzustellen und zu remuneiiren hat. 

Will er dem Justitiar die Annahme und Remuneration überlassen, so mag er 
mit ihm deshalb ein Abkommen treffen und dem Justitiar eine bestimmte Entschä< 
digung ausfetzen. Die Ueberlaffung der Gebühren für Subalterngeschäfte ist uin 
zulässig. 

Dagegen kann den Patrimonialgerichten gestattet werden, sich außer ihrem 
fixen Gehalt: 

1) bei denjenigen richterlichen Geschäften, für welche die Allgemeine Gebühren.-
tare für sämmtliche Untergerichte dem Richter Kommissionsgebühren bewil« 
ligt, den Genuß dieser Kommissionsgcbühren, und 

2) die bei dem Gericht aufkommenden Kopialien in zahlbaren ^>arteisachen afc 
gen Uebernahme der Verpflichtung, das gefammte Schreibwerk, auch in Ar« 
wen- und Offizialsachen, so wie die Anschaffung der erforderlichen Schreib« 
Materialien, aus eigenen Mitteln zu besorgen, 

bei Abschließung der Kontrakte mit ihren Gericktsberrn vorzubehalten, da diese 
Ausnahmen von der Regel auch bei Königl. Gerichten gestattet weiden. 

Hiernach ist der Stadtrichter R. anderweit zu bescheiden, 
(v. K. I h l b . Bd. 42. S . 204.) 

i. R e s k r i p t vom » Mai IS» u»d 9. März ISIS, betreffend die «5>altu«z tmntU 
lich« Gerichtstag« bei den Patrimonlalgerichten. 

Dem Königl. Ober-landeszerichte wird auf de« Bericht vom 10. Oktbr. v. % 
in Betreff der Anfrage: 

ob bei Patrimonialgerlckteu die Gerichtseingestssenen verpflichtet find, fär 
die auf ihr Ansuchen außerhalb der Gerichtstage, oder an Sonn- u»d Fett« 
tagen in ihren Wohnungen vorgenommenen Geschäfte, dem Richter die Reife, 
kosten zu vergütigen. 

Folgendes eröffnet: 
Zuvörderst unterliegt es keinem Bedenken, daß jeder Gerichtsherr verpflichtet 

ist, bei dem Abschluß eine« Vertrages mit einem auswärts wohnenden Richter über 
die Verwaltung der Patrimonialgerichtsbarkeit darauf zu sehen, daß der Richter 
sich verbindlich macht, so viel Gerichtstage am Orte des Gerichts abzuhalten, als 
zum ordnungsmäßigen Betriebe der in der Regel vorkommenden Geschäfte erfor« 
derllch sind. Der Gerichtsherr muß aber auch dafür sorgen, daß diese Gerichtstage 
von dem Richter wirklich abgehalten, und den Gencht^eingefessenen dadurch hin« 
längliche Gelegenheit gegeben wird, alle ihre Geschäfte, sowohl der streitigen als der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, bei der Anwesenheit des Richters an den Gerichtsta-
gen mit abmachen zu lassen. 

Dies ist nicht der Kall, wenn die Vatrimonialrichter im Laufe eines Jahres 
nur einige ordentliche Gerichtstage abhalten und dadurch die Gerichtseingestssenen 
nöthigen, zwischen denselben besondere Termine und Reisen des Richters zur Bt» 
sorgung einzelner Rechtsangelegenheiten zu veranlassen. 

Rur wenn alle Monate Gericktstag gehalten wird, läßt sich annehmen, daß 
jeder Gerichtseingestssene im Stande ist, feine gerichtlichen Geschäfte so einzurich« 
len, daß solche bei der jedesmaligen Anwesenheit des Richters vorgenommen wer< 
den können. 

Eine Ausnahme von der Verbindlichkeit, monatlich Gerichtstag zu halten, kann 
nur mit Einwilligung der Gerichtselngestffenen durch Gemeindebefchlüffe festgestellt 
werden. 

Versäumt jemand den Gerichtstag und verlangt demnächst die Anwesenheit des 
Richter« am Orte des Gerichts zur Bearbeitung seines Geschäft«, so ist e«, tu 
Uebereinstimmung mit de« Rescript« vom 28. Ju l i 1828 (Ihrb. Bd. 52. V . 10*.) 
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völlig angemessen, ihm auch die Kosten der durch seine Schuld veranlaßten Reise 
des Richters, der ihn aber zur Stellung des Fuhrwerks aufzufordern hat, zur Last 
zu legen. 

Wenn dagegen die Partei, welche die besondere Reife des Richters veranlaßt, 
keine Schuld trifft, daß das Geschäft nicht bei Gelegenheit eines ordentlichen Ge
richtstage« vorgenommen werden kann, oder wenn bei dem Gericht überhaupt nicht 
monatlich, oder doch nicht so oft Gerichtstag gehalten wird, als mit Einwilligung 
der Gemeinde festgesetzt worden, so können die durch außerordentliche Reisen des 
Richters erwachsenden Kosten nicht den betreffenden 'Parteien zur Last gelegt wer-
den; denn der Richter muß — so oft es die Roth erfordert — von dem Gerichts« 
Herrn oder der Gemeinde, welcher Vertrags-, Observanz* oder gesetzmäßig die Ber« 
pstichtung hierzu obliegt, herbeigeholt werden. 

(A. L. R. Th. II. Tit. 17. f. 111.112.) 
Räch diesen Grundsätzen hat das Königl. Dber-Landesgericht die Vatriuunial« 

gerichte seines Departements mit den erforderlichen Anweisungen zu verseben, und 
etwanige Beschwerden zu entscheiden. 

Dabei kann übrigens auf den Umstand, daß in den meisten bestehenden Iusti-
tiariats - Kontrakten eine geringere Zahl von Gerichtstagen als 12 festgesetzt wer« 
den, keine Rücksicht genommen werden, indem es den Gerichtsherren unbenommen 
bleibt, mit den Richtern wegen Abhaltung von monatlichen Gerichtstagen Nachtrag« 
lieh zu kontrahiren. 

Berlin, den 2. Mal 1833. 
(v. K. Ihrb . Bd. Ah S . 431.) 

Die Dstvreußifchen Stände haben auf dem fünften Provlnzlal - Landtage «ine 
Petition zur Abänderung der in dem Rejcript vom 2. Mai 1833 (Ihrb. Bd. 41. 
S . 431.) enthaltenen Anordnungen in Antrag gebracht. Räch dem 8andtags-Ab« 
schiede vom 19. Januar d. I . haben des Königs Majestät auf diese Petition fol« 
gendes zu bestimmen geruht: 

„Die Verfügung des Iustizministers vom 2. Mai 1833 an das Dber-Landes-
gericht zu Naumburg yat zum Zweck, einem Mißbrauch zu begegnen, der 
dadurch entsteht, daß einzelne Patrimouialrichter nicht die erforderliche 
Zahl von Gerichtstagen im Jahre halten und doch für einzelne Reisen den 
Interessenten Kosten in Ansatz bringen. Sie bestimmt: nur dann, wenn 
alle Monate Gerichtstage gehalten werden, könne angenommen werden, daß 
jeder Gerichtseingesessene im Stande sei, seine gerichtlichen Geschäfte so ein« 
zurichten, daß solche bei der jedesmaligen Anwesenheit des Richters vorzu-
nehmen seien, und beschränkt die Befugniß zum Ansatz von Reisekosten und 
Diäten auf den Fall, wenn der Patrimonialrichter monatliche Gerichtstage 
abhält und dennoch in der Zwischenzeit die Ansehung eines Lokaltermins 
in Antrag gebracht wird. Eine Belastung der Gerichtsherrn soll aus jener 
Verfügung nicht hervorgehen, und es erledigt sich dadurch der Antrag auf 
deren Zurücknahme." 

Dem Konigl. Dber.Landesgericht wird diese Allerhöchste Festsetzung zur Räch-
richt und Achtung bekannt gemacht. 

Berlin, den 9. März 1833. 
(v. & Ihrb. Bd. 45. S . 228) 

e. v . O . vom 23. Iu« 18« und H e g c r l p « hom « . August ejel., betressend dv 
Einrichtung der Depositorien bei dm Patrimonialgerichten. 

Auf Ih ren Bericht vom 30sten v. M . , dessen Anlagen S i e zuröcker« 
halten, will Ich S i e autorissren, daß S i e , wenn ein Patrimonialgerickts-
Herr zur Einrichtung der vorschriftsmäßigen Depositalgelasse und des De -
positalkastens durch Strafbefehle nicht zu vermögen fein foUti, entweder die 
Bearbeitung aller Sachen, mit welcher eine Depositalverwaltung verbunden 
ist, den, nächsten l a n d e s h e r r l i c h e n Untergerichte gegen Beziehung der 
aufkommenden Gerichtskosten übertragen, oder veranstalten, daß das Depo» 
sitalgelaß desjenigen landesherrlichen Untergerichts, welches an dem Wohn-
orte des Iustitiarius seinen Sitz hat, von dem Patrimonialgericht zur Auf-
bewahrung seines DeposttalkastenS mitbenutzt werde. Diese interimistische 
Anordnung soll so lange dauern, bis der Gerichtsherr das Depositalgelaß 
vorschriftsmäßig beschafft und eingerichtet hat. W a s die Vereidigung betrifft, 
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so bin Ich zwar mit Ih re r Ansicht einverstanden, daß sowohl die von den 
Patrimonialgerichtsheirn ernannten Depofitalbeamten, als sie selbst, wenn 
sie bei ihrem Gerichte an der Depositalverwaltung unmittelbar Antheil neh-
men, der eidlichen Verpflichtung zu -unterwerfen sind, doch kann in beiden 
Fällen mit Bezug auf Meine Ordre vom 11. August 1832 die Dispensa
tion kein Bedenken finden, wobei nur der Gerichtsherr belehrt werden muß, 
daß er, wenn er einen nnvereideten Depositalbeamten ernennt, das Gericht 
also nicht nach den Vorschriften der Gesetze gehörig bestellt, dessen etwanige 
Veruutreuungen in allen Fällen, also auch dann zu vertreten habe, wenn 
er nach Vorschrift der Gesetze von der Verantwortlichkeit für die Handlun« 
gen eiues vereideten Beamten entbundeu sein würde. Uebrigens setze Ich 
nach Ihrem Antrage fest, daß den Gerichtsherrn, welche die Gerichtsbarkeit 
nicht in eigner Person ausüben, nur die Verwaltung der Stelle eines zwei-
ten Kassen-Kurators, nicht aber die Stelle eines Rendanten oder ersten Ku-
rators zu gestatten, und solches nur ausnahmsweise nachzulasse« sei, wenn 
die Aufsichtsbehörde sich überzeugt hat, daß die Ernennung einer andern zur 
Verwaltung des Amts geeigneten Person mit erheblichen Schwierigkeiten 
für den Gerichtsherrn verbunden fei. Wenn der Gerichtsherr, der gesetzli-
chen Vefugniß gemäß, die Gerichtsbarkeit in eigner Person ausübt, findet 
diese Beschränkung nicht statt, vielmehr darf er auch die Stelle eines ersten 
Kurators oder Rendanten verwalten. S i e haben hiernach das Erforderliche 
weiter zu verfügen. 

Teplitz, den 23. J u l i 1835. 

Dem Konlgl. Dber-Landesgericht wird hierbei Abschrift der Allerh. K. O. vom 
23sten d. M . , 

betreffend die Depositalverwaltung bei den Patrimonialgerichten, insbesondere 
die vorschriftsmäßige Einrichtung der Depositalgelasse, so wie die Bestellung 
und Verpflichtung der Depositalbeamten, 

zur Rachachtung zugefertigt. 
Welche der beiden im Eingange erwähnten Maaßregeln/ wenn ein Patrimo-

nialgerichtsherr zur Einrichtung vorschriftsmäßiger Depositalgelasse und des Deposi-
tallastens nicht zu vermögen ist, ergriffen werden soll, muß in jedem einzelnen 
Falle beurtheilt, dem Iustizminister angezeigt, und über dabei entstehende Bedenken 
berichtet werden. Immer aber sind die Gerichtseingesessenen von einer solchen Aen< 
derung in Kenntniß zu setzen. 

Die Dispensation von der eidl ichen Verpflichtung der Depositalbeamten mit 
Rücksicht auf die Allerhöchste Ordre vom 11. August 1832 (G . S . S . 20h.) bleibt 
dem Ermessen des König!. Dber»Landesgerichts überlassen, und kann immer nach 
vorhergängiger Belehrung ertheilt werden, wenn sie nachgesucht wird, oder die B«< 
eidignng Schwierigkeiten findet. 

Berlin, den 31. Ju l i 1835. 
(v. K. Ihrb. Bd. 46. S . 162.) 

f. R e s c r i p t vom vr. Mal 1837, betreffend dl« Aufbewahrung der Akten und Hhpoth«, 
lenbücher bei den Patrimonialgerichten. 

Dem Königl. Ober-Landesgerichte wird auf die Anfrage vom htm v. M., 
wegen der Gefchäftölokale der Patiimvnialrichter und der von ihnen abzn-
haltenden Gerichtstage, 

hierdurch eröffnet, daß mit Rücksicht auf die gesetzlichen Vorschriften in den §§. 93 
und 104. Tit. 17. Td. II. des Allgemeinen Landrechts darauf zu halten ist, daß bei 
jedem Patrimonialgericht zur Aufbewahrung der Akten und Hppothelenbucher an 
dem Gerichtsort selbst vom Gerichtsherrn ein angemessenes Lokal oder doch gut 
verwahrte Schränte beschafft werden. 

I n diesem Lokal müssen die Akten und Hypothekenbücher des Patrimonialge-
richts in der Regel aufbewahrt werden, indem den ^atrimonialnchtem nur ge-
stattet werden kann, die zur Betreibung der bereits anhängigen Geschäfte zwischen 
den Gerichtstagen erforderlichen Akten mit an ihren Wohnort zu nehmen. 

Nur dann, wenn die Beschaffung eines angemessenen Registraturlotals mit 
Besonderen Schwierigkeiten verbunden ist und deshalb die Akten und Hypotheken-
bücher des Gerichts mit besonderer Genehmigung des Gerichtsherrn schon bisher bei 
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dem Verwalter des Gerichts sicher untergebracht worden sind, oder wenn von Sei-
ten des Gerichtsherrn und der betreffenden Dorfgemeinden überhaupt darauf ange-
tragen wird, den Sitz des Patrimonialgerichts an den Wohnort des Richters »er* 
legen zu dürfen, kann dies, nach Befinden der Umstände, von dem Königlichen 
Dber-Landesgerichte genehmigt werden. 

Wegen Abhaltung monatlicher Gerichtstage ist durch die Verfügungen vom 2. 
Mai 1833 und 9. März 1835 lIhrb. Bd. 41. S. 431. und Bd. 43. S. 228.) das 
Rothige bestimmt worden. 

I n wie »eit hiervon mit Rücksicht auf die geringe Entfernung des Wohnorts 
des Patrimonialrichters vom Sitze des Gerichts oder auf den geringen Geschäfts, 
umfang desselben, auf den Grund besonderer Anträge der Gerichtsherrn und der 
damit übereinstimmenden Gemeindebeschlüsse, Ausnahmen gestattet werden dürfen, 
muß in jedem besonderen ^alle der näheren Berathung und Beschlußnahme des 
Kollegiums, und bei erheblichen Bedenken der weiteren Entscheidung des Justiz-
Ministers auf den Bericht des Kollegiums vorbehalten bleiben. 

(v. K. Ihrb. Bd. 49. S . 442.) 

Allgemeine Obliegenheiten. 

§. 5. Alle Justizbedienten bei Untergerichten, ohne Unter
schied und Ausnahme, haben eben dieselben Pflichten eines 
pünktlichen Gehorsams und Folgsamkeit gegen die Gesetze; eines 
ernstlichen Eifers, Fleisses und aufmerksamen Bestrebens zur Be
förderung der gottgefälligen Justiz; einer unverdrossenen und an
haltenden Betriebsamkeit in Ansehung aller und jeder zu ihrem 
Amte gehörigen Verrichtungen; einer durchaus untadelhaften 
Rechtschaflenheit und strengen Unparteilichkeit zu beobachten, 
welche in den vorigen Titeln den bei den LandesjustizkoIIegien 
angesetzten Personen umständlich vorgeschrieben worden ist. 

Wegen Unzulässigkeit der Iustizkommissarlatsgeschäfte der richterlichen Beamten s. die Zusätze 
zu I. ». §. 22. 

§ . 6. Alle Verletzungen dieser Pflichten, sie mögen nun 
entweder bei Gelegenheit der von den Parteien darüber geführ
ten Beschwerden an Tag kommen, oder sonst von dem vorge
setzten Landesjustizkollegio entdeckt und wahrgenomm" werden, 
sind mit eben der Strenge zu untersuchen, und mit Jen dem 
Nachdrucke zu ahnden, als in Ansehung der Justizbcdienten bei 
Obergerichten in den vorigen Titeln verordnet worden ist. 

Von Lntergerichten der ersten, 

§. 7. Die Untergerichte der ersten Klasse bestehen: 

1) aus einem Dirigenten, welcher den Namen eines Präsiden
ten, oder Direktors, oder Justizburgemeisters u. s. w. 
führt; 

2) aus gewissen Mitgliedern, welchen nach Verschiedenheit 
des Orfs und des sonstigen Ranges eines solchen Unter-
gerichtskollegii, der Name von Bäthen, Rathmännern, As-
sessnren, Syndicis u. s. w. beigelegt wird; 

3) aus den nöthigen Kanzle!» und Registraturbedienten und 
anderen Subalternen; 

4) sollen bei den beträchtlicheren Untergerichten dieser Klasse 
auch einige junge Leute als Auskultatoren und Referenda* 
rien angesetzt werden. 
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Wegen des Rangverhciltnisse«, der Titel und Uniform der Untergttichtsbe.imten f. die Zufötz« 

zu l l l . I . §. I . 

§. 8. Die Dirigenten, Mitglieder und Subalternen dieser Un
tergerichte haben in Ansehung der speciellen Obliegenheiten ih
res Amtes eben das zu beobachten, was oben Tit. II. III. V. den 
Präsidenten, Räthen und Subalternen der Landesjustizkollegien 
vorgeschrieben ist. 

R e s c r i p t vom 22. Juli I8is, betreffend da« Votum decisivum der Gerichtsdirigen« 
ten bei Gerichten von zwei Mitgliedern. 

Der Konigl. Dber-Landesgerichts-Kommifsion wird auf den Bericht vom I3ten 
d. M. eröffnet: daß, wenn bei einem, aus drei Mitgliedern bestehenden, Unterge< 
richte ein Mitglied durch Abwesenheit, Krankheit oder andere Gründe verhindert 
wird, in einer Rechtssache zu votiren, die Sache so zu betrachten ist, als ob das 
Gericht nur aus zwei Mitgliedern bestehe, und daß alsdann, bei Verschiedenheit 
der Meinungen, das Votum des Direktors oder ersten Richters den Ausschlag giebt. 

(v. K. Ihrb. Bd. 6. S . 14.) 

§. 9. Auskultatoren und Referendarien können die Unterge
richte zwar annehmen; sie müssen aber selbige dem vorgesetzten 
Obergerichte zur Prüfung und Approbation präsentiren. 

tz. 10. Diese Auskultatoren und Referendarien haben eben 
das zu thun und zu beobachten, was denen bei den Obergerich
ten Tit IV. vorgeschrieben ist. Wenn sie sich solchergestalt eine 
Zeit lang in gerichtlichen Geschäften geübt haben; so müssen sie 
entweder in Subalternposten, oder kleinen Untergerichtsbedienun
gen ihre Versorgung suchen; oder sie müssen sich bei einem 
Obergerichte in gleicher Qualität noch eine Zeit lang gebrauchen 
lassen, und sich dadurch zu wichtigeren Aemtern qualificiren. 

Anh. §• 472« Können sie jedoch ein vortheilhaftes Zeug' 
niss ihrer Brauchbarkeit beibringen^ und wird dieses Zeug-
niss durch eine demnächst mit ihnen anzustellende Prüfung 
bestätigt; so sind sie zu wichtigeren Aemtern eben so zuzu
lassen, als wenn sie wirklich bei einem Lande sjustizkollegio 
gestanden hätten. 

der zweiten Klasse. 

§ . 11. Bei kleinen Untergerichten können Rechtskandidaten 
als Protokollführer angenommen und gebraucht werden. Diese 
müssen aber, wenn sie auch in der Folge bei der Justiz ihr wirk
liches Unterkommen finden wollen, sich dazu durch fernere Ar
beiten, als Auskultatoren oder Referendarien, bei einem Oberge
richte qualificiren. Doch soll ein solcher Kandidat, der schon 
eine Zeit lang bei einem kleineren Untergerichte gestanden hat, 
wenn er bei der Prüfung dazu tüchtig befunden wird, mit Ueber-
gehung des Zwischengrades als Auskultator, sogleich zum Refe* 
rendanus bestellt werden können. 

In fBefreff der Qualifikation dt» Aktuan'en und der Gtfchäftt, zu welchen sie gebraucht wer» 
den tonnen, so wie in Betreff der Qualifikation der Protokollführer, s. zu III. 5. §. 1. u. Nr. 6. 

$ . 12. Da bei Untergerichten der zweiten Klasse der Rich
ter es ganz allein mit den Parteien zu thun hat, und bei den 



428 A. G. O . Dritter Theil. Achter Titel. §. 13. 

einzelnen Verhandlungen mit ihnen von niemandem unmittelbar 
kontrollirt werden kann; auch besonders in Prozesssachen 
die Obliegenheiten des Decernenten, des Instruenten und des 
Urtelsfassers in seiner Person vereinigen muss; so ist bei einem 
solchen Manne die strengste Redlichkeit und die sorgfäl
tigste Entfernung von allem Eigennutze, Habsucht, Partei-
lichkeit und anderen Affekten die unentbehrlichste Eigenschaft. 
Die Obergericbte müssen daher, bei ihrer Aufsicht über 
diese Klasse von Untergerichten, dieselben vornehmlich aus 
diesem Gesichtspunkte betrachten; jeden sich ereignenden Ver
dacht gegen die Rechtschaffenheit und Unparteilichkeit derselben 
mit der äussersten Aufmerksamkeit prüfen und untersuchen; und 
wenn sie dergleichen Vergehungen schuldig befunden werden, die
selben, ohne die geringste Nacbsicht, noch strenger und nachdrück
licher abnden, als andere Fehler gegen die Vorschriften der Ge
setze und der Prozessordnung, in welche dergleichen Unterrich
ter, wegen Mittelmässigkeit ihrer Talente und Einsichten, in der 
einen oder der andern Sache etwa verfallen möchten. 

§• 13 Wie die Unterrichter der zweiten Klasse sich zu ver
halten haben, wenn Prozesse mit abwesenden und entfernten Par
teien zu instruiren sind, ist Theil I. Tit. XXV. §. 48. verordnet. 

Subordination gegen das Laiidesjustizkollegium. 

§. 14. Jedes Untergericht ist dem ihm vorgesetzten Lan-
desjustizkollegio Gehorsam und Subordination schuldig. Es muss 
Befeble von demselben annehmen; seinen Anweisungen in Justiz
sachen prompte Folge leisten; ihm von seinem Verhalten auf Er
fordern Rechenschaft geben, und seine Akten zur Einsicht und 
Prüfung unweigerlich vorlegen; übrigens aber sich in diesen 
Amtsgeschäften nach keinen andern Vorschriften und Verordnun
gen achten, als die ihm entweder von diesem vorgesetzten Ober* 
gerichte, oder auch unmittelbar von Hofe aus, zukommen. 

Uebrigens hat es wegen der von den Untergerichten an ihre 
vorgesetzten Obergerichte einzusendenden Prozess - , Vormund-
scha'ts- und Depositaltabellen bei der bisherigen Verfassung überall 
sein Bewenden. 

Aufsicht über die Untergerichte. 

$. 15. Wie die Justizkollegia in vorkommenden einzelnen 
Fällen auf das Verfahren der Untergerichte Acht geben; dasselbe 
prüfen; den erhobenen und gegründet befundenen Beschwerden, 
oder auch den ex officio entdeckten Missbräuchen abhelfliche 
Maasse verschaffen, und jedes pflichtwidrige Betragen mit Ernst 
und Nachdruck, ohne alles Ansehn der Person, strafen sollen, ist 
bereits oben Titel II. §. 35. Titel III. § . 47. 59. umständlich 
verordnet. 

]) R e s e r i p t ücm. 2«. Februar 1832, nebst C O . vom 11. Februar ejd:, betreffend 
die aufmerksame Kontrolle unzulässiger Emolumente der llütergerichtebeamten. 

Dem Klnißl. Ober-Landessserichte wird in der abschriftlichen Anlage A. die, 
in Betreff der von Iustizbeamten zut Ungebühr erhobenen Emolumente, 

unterm Uttü. d. M. au das IustizmiulsteriulU ergangene Allerhöchste Kabintts-
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ordre mit der Auflage zugefertigt, in Gemäßheit der Bestimmung derselben die Ge, 
richte im Bezirk des Kollegii anzuweisen, mit der größten Sorgfalt für die Zukunft 
die Berechnung und Anweisung unzulässiger Emolumcnte zu verhüten, und des« 
halb die Dirigenten der kollegialisch formirtcn Gerichte speziell verantwortlich zu 
machen und sie zu verpflichten, die desfallsigen Kassenordres der sorgfältigsten Re-
Vision zu unterwerfen. Auch hat das Kollegium anzuzeigen, in welchen Fällen 
noch von der Königl. Obcr-Rechnungskammer defektirte Beträge zu erstatten sind, 
die sich nach der beiliegenden Allerhöchsten Ordre zur Niederschlagung eignen. 

Zugleich werden dem Köuigl. Ober-Landesgcricht hierbei drei lithographirte 
Exemplare dieses RestriptS und feiner Anlage zum Gebrauch im Kollegio mit« 
getheilt. 

Berlin, den 20. Februar 1832. 

A. 
Die Gesuche der Iustizbeamten um Velassung der früher bezogenen 

Tantiemen und Gebühren können nach dem, was darüber feststeht, nicht 
statt finden, und es muß daher auch auf die anliegende Gingabe des Stadt-
richters N . zu N . vom 3ten v. M. , was die Zukunft betrifft, bei dem bei-
gefügten Bescheide des Justizministeriums fein Bewenden behalten. Es ist 
aber ein Uebelsland, daß die Behörden dem uustattbaftcn Bezüge nicht frü-
her die gehörige Aufmerksamkeit gewidmet und solchergestalt die Verlegen-
heit herbeigeführt haben, in welche die Debenten dadurch gerathen, daß sie 
nach Verlauf von mehreren Jahren das zum Theil bona side Zuvielbezo
gene zurückerstatten sollen. Ich will daher dem Justizministerium anheim 
geben, dagegen die angemessene Anordnung zu treffen, zugleich aber dasselbe, 
soweit für die bisherige Vergangenheit keine Remedur eintreten kann, er-
mächtigen, in Unvermögensfällen und nach pstichtmaßig davon gewonnener 
Ueberzeugung, die Rückzahlung der zuviel erhobenen Beträge für die ver-
fiossenen Jahre zu erlassen, Mir jedoch alle sechs Monate eine Nachweifung 
der solchergestalt erfolgten Niederschlagung einzureichen, damit solche von 
Mir genehmigt werden könne. Hiernach hat das Justizministerium nun 
auch das vorliegende Gesuch des :c. N . zu prüfen und darüber zu ent-
scheiden. 

Berlin, den 14. Februar 1832. 
(v. K. Ih rb . B d . 39. S . 180.) 

2) R e s e i ' i p t vom 30. Januar 1832, betreffend die Befugniß der Obergerichte, eine von 
einem Untcrgericht verfügte Exekution aufzuheben. 

Dem Konigl. Ober-Landesgcrichte wird die Beschwerde der Wittwe A. vom 
17ten d. M. in ihrer Prozeßsache wider die Geschwister B. nebst deren Anlagen 
orininaliter mit der Anweisung zugefertigt, die von dem dortigen Stadtgerichte ver-
fügte 6xck«tion zu sistireu, und unter Einreichung der Allen gutachtlich zu be-
richten. 

Wenn das Königl. Ober.Landesgericht darüber, ob es befugt sei, die von Nn
tergerichten verfügten Exekutionen aufzuheben, zweifelhaft ist. so sind diese Zweifel 
keincsweges begründet, und ist vielmehr das Ober^Landeegericht, wie ihm hierdurch 
eröffnet wird, allerdings berechtigt, als Aufsichtsbehörde des dortigen Stadtgerichts 
die von demselben verfügte Exekution aufzuheben, wenn es dieselbe nicht für recht-
lich begründet hält. 

Berlin, den 30. Iannar 1832. 
(v. K. Ihrb. Bd. 3». S . 163.) 

Visitationen. 

§ . 16. Ausserdem aber müssen die Landesjuslizkollegia von 
Zelt zu Zei t Justizvisitationen bei ihren Untergerichten veranlassen. 

1) a. C i r e n l a r - R e s c r i p t vom 30. März 1803, betreffend das Herfahren bel 
Illstiz-Visitationen. 

Tie am Schlüsse des verflossenen Jahres eingegangenen Präsidial-Kondniten-
Listen und die zeithero eingesandten Kommissiens-Men über die gehaltenen Justiz-
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Visitationen ergeben mit mehrerem, daß die Rechtspflege bei den Untergerichten hin 
und wieder noch sehr mangelhaft ausfalle, und daß das bei denselben angestellte 
Personale oft erhebliche Erinnerungen veranlaßt habe. I n dieser Hinficht ist es 
dringend nothwendig, daß sämmtliche Untergerichte nicht allein unter fortdauernder 
genauer Aufsicht gehalten, sondern daß auch Einleitungen getroffen werden, um 
den vorhandenen Mängeln in der Organisation dieser Behörden zweckmäßig abzu-
helfen. Beides ist durch öftere Revisionen zu bewirken, worin sich einige Landes« 
Iustizkollegia zeithero rühmlichst ausgezeichnet und dadurch Unsern Allerhöchsten 
Beifall erworben haben. Mehrere widmeten jedoch diesem Theil ihrer Dienstver-
waltung nicht immer die nöthige Aufmerksamkeit, daher Wir mit Bezug auf die 
über diesen Gegenstand an den Großkanzler ergangene Kabinetsordre vom 28sten 
v. M. hiermit die genaueste Befolgung der Circular - Verordnung vom 31. Ju l i 
1800 wiederholentlich in Erinnerung bringen und nachstehendes Euch zu erkennen 
geben wollen. Bei der Aufsicht über die Untergerichte ist für jetzt darauf Bedacht 
zu nehmen, daß: 

1) denjenigen Mängeln abgeholfen werde, welche eine regelmäßige Rechtspflege 
behinderten, und 

2) daß der Geschäftsgang dieser Behörden von dem vorgesetzten Obergerichte 
anhaltend genau kontrollirt werde. 

Um diesen Zweck vollständig zu erreichen, ist es nöthig, daß jedes Landesjustiz» 
kollegium sich von der innern Einrichtung, dem Personal und der Verfahrungsart 
der Untergerichte seines Departements möglichst genaue Kenntnisse verschasse, welche 
allein durch successive Bereisung derselben zu erhalten sind. 

Diese müssen dazu qualifizieren Mitgliedern des Landesjustizkollegii von dem 
Präsidio übertragen, und es muß zugleich dafür gesorgt werden, daß zur möglich, 
fien Erleichterung deS Geschäfts das Departement in gewisse Bezirke getheilt und 
die in jedem derselben befindlichen Untergerichte einem Mitgliede deS Kollegii als 
Departements-Rath angewiesen werden. Bei der Bereisung selbst sind die Vor» 
schriften der Circular-Verordnung vom 31. Jul i 1800 und die Anweisungen zu be< 
folgen, welche in dem zweiten Hefte des zweiten BandeS des neuen Archivs der 
Preußischen Gesetzgebung abgedruckt sind. Hauptsächlich ist von dem Departements' 
rath auf nachsiehende Punkte Rücksicht zu uehmen. 

1) Gleich bei der Ankunft deS Kommiffarii am Orte, wo sich ein zu revidiren» 
des Gericht befindet, muß dem Publike durch öffentliche Anschläge davon 
Nachricht gegeben werden, damit jeder, welcher in Iufiizsachen Beschwerden 
anzubringen hat, sich melden könne. Zu diesen mit den nöthigen Bedeutun. 
gen und Warnungen zu versehenden Anschlägen sind gedruckte und von dem 
Kommiffario auszufüllende Formulare einzuführen. Die sich meldenden Sup» 
plitanten muß der Kommissarius mit Adhibirung der zn erfordernden Akten 
genau vernehmen, dem Befinden nach ungesäumt dem Gericht die zweckmä» 
ßigen Anweisungen und den Parteien die nöthige Bescheidung ertheilen, oder 
wenn die Sache so angethan, daß eine Erwägung und Verfügung des vor» 
gesetzten landesjustizkollegii erforderlich wird, die Beschwerde an dasselbe mit 
einer gutachtlichen Anzeige einsenden. 

2) Hiernachst sind mehrere turrente Prozeß*, Konkurs-, LlauidationS-, <Zubbai 
stations-, Vormundschafts- und Kriminalatten in der Art zu revidiren, daß 
wo sich dazu Veranlassung findet, die zur Remedur der bemerkten Fehler 
nöthige Anweisung in jeder Sache durch besondere Dekrete ertheilt werde. 
Auch ist hierbei zu prüfen, ob die Sporteln richtig angesetzt, die ediktmäßl, 
gen Stempel adhibirt, den Parteien die nöthigen Bedeutungen eröffnet und 
sonst überall vorschriftsmäßig verfahren werde. 

3) Wenn nach den Generalaufstchts - Akten des Landesjustizkollegii wegen Ver» 
waltung des Depositalwefens Verdacht obwaltet, muß gleich bei der Ankunft 
des Kommiffarii mit Versiegelung des Iudicial- und Pupillardepositi versah» 
ren, der Abschluß erfordert, demnächst eine genaue Recherche veranlasset/ 
und dem Befinden nach zur Sicherstellung der Interessenten die nöthige Ein» 
leitung durch den Kommissarius getroffen werden. Wenn dagegen derglcl» 
che» Verdacht nicht obwaltet, so bedarf es nur einer gewöhnlichen Kassen» 
Revision. 

h) Den während seiner Anwesenheit einfallenden Gerichtstagen und Instructions» 
Terminen muß der Kommissarius als Beobachter beiwohnen, und nach de« 
ren Beendigung dem Personal des zu visilirenden Gerichts mündlich die 
nöthigen auf Verbesserung des Geschäftsbetriebs abzweckenden Bemerkungen 
zur Befolgung bekannt machen. 
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3) Außerdem ist das lokale zu besichtigen, wo die Gerichtstage gehalten, die 

Hypothekenbücher, Testamente und Akten asservirt, und die Registratur-, Ex-
peditions- und Kassengeschäfte bearbeitet und die Gefangenen aufbewahrt 
werden. Ergiebt sich hierbei zu Erinnerungen Gelegenheit, so sind zu deren 
Abstellung die nöthigen Einleitungen zu treffen, damit in der Organisation 
des Gerichts selbst überall Ordnung und Regelmäßigkeit eintrete. 

Durch diese Operation wird der Kommissarius sich vollständig unterrichten kirn* 
nen, wie die Dienstführung der Offizianten des visirten Gerichts und die übrigen 
Verhältnisse desselben beschaffen sind. Ergeben sich hierbei pflichtwidrige Handlun» 

f \tn, welche eine fiskalische Untersuchung begründen, so ist nach Einziehung der tu 
orderllcheu Rachrichten dem Landesjustizkollegio von dem Kommissarius zur wei« 

lern Verfügung Berickt zu erstatten; zeigt sich, daß es den Gerichtspersonen an 
den nöthigen Kenntnissen einzelner geseklichen Vorschriften ermangelt, so sind sie 
deshalb zu belehren, und mit spezieller Anweisung zu versehen, wie sie diesem Man^ 
gel durch eigenes Studium der Gesetze abhelfen können, weshalb besonders für die 
Anschaffung der etwa fehlenden Landesverordnungen zu sorgen ist. Ergeben sich 
Verzögerungen, so ist zu prüfen, ob nach dem Umfange der einem jeden obliegen« 
den Geschäfte die Säumigen, bei möglichster Anstrengung, ihren Obliegenheiten 
hätten genügen können. War dieses zu bewerkstelligen, so muß eine verhältnißmä-
Age Frist bestimmt werden, binnen welcher die Rückstände abzumachen, und wie 
solches geschehen, dem vorgesetzten Landesjustizkollegio nachzuweisen. 

Findet sich ein so beträchtlicher Rückstand, daß solcher ohne Verabsäumung der 
kurrenten Geschäfte nicht aufgearbeitet werden kann, so ist die Einleitung zu tref
fen, daß die Abmachung der Reste durch einen von dem Landesjustizkollegio zu be< 
stimmenden erlraordinairen Hülfsarbeiter auf Kosten desjenigen bewirkt werde, dem 
die Verfäumniß zur Last fällt. Zeigt sich hingegen, daß dem angestellten 'Verfonal 
keln Vorwurf der Trägheit gemacht werden kann, sondern das Gericht mit so Vit« 
len Arbeiten belastet ist, daß temporaire oder forldauernde Hülfe geschafft werden 
müsse, so ist hiervon dem Landesjustizkollegio besondere Anzeige zu thun. Zur 
zweckmäßigen Abfassung solcher Anzeigen muß der Kommissarius die erforderlichen 
Erkundigungen einziehen und mit Zuverlässigkeit ausmitteln, ob und in welcher Art 
das Personale zu verstärken, oder in wie weit das Diensteinkommen derjenigen Df-
fizianten zu verbessern, welche bei dessen offenbarer Unzulänglichkeit bis dahin dis» 
trahirende Nebenämter übernehmen müssen, durch deren Niederlegung sie in den 
Stand gelangen würden, ihrer eigentlichen Bestimmung völliges Genüge zu leisten. 
Gleichmäßig ist das Augenmerk auf diejenigen zu richten, welchen es an Fähigtel, 
len mangelt, dem ihnen angewiesenen Amte ordnungsmäßig vorzustehen, die aber 
in einem andern Wirkungskreise mit Nutzen angestellt werden können, damit durch 
schickliche Versetzungen überall das Beste des Dienstes befördert werde. 

Auf solche gutachtliche Anzeigen des Kommissarii muß das Landes-Iustizkolle» 
gium, wenn sie Domainen, Iustizämter/ Magisträte, Stadtgerichte, oder sonst Be« 
Horden betreffen, bei welchen es der Konkurrenz des Finanzdepartements bedarf, 
mit der Kameralbehörde konzertiren, bei Patrimonialgerichten aber der Gerichts« 
Herrschaft zweckmäßige Vorschläge eröffnen, deren Erklärung erfordern und dem« 
nächst, so wie bei Gerichten, welche lediglich von der Justiz ressortiren, dem Großl 
tanzler gutachtlichen Bericht erstatten, und weitere Verfügung gewärtigen. 

Ueber solche Bereisung der Untergerichte ist von dem Kommissario ein Gene« 
ral-^rotokoll aufzunehmen, worin bloß zu bemerken, wie jeder Tag der Kommission 
verwendet worden, welche besondere Anzeigen an das vorgesetzte Landesiustizkolle« 
ainm abgesendet, und welche Verfügungen getroffen worden, über deren Befolgung 
bei künftigen Revisionen Nachfrage zu halten sein würde. DaS Protokoll selbst 
wird sodann dem vorgesetzten Kollegio mittelst gutachtlichen Berichts übergeben und 
darauf, so weit es noch nöthig ist, verfügt, ohne daß eS der Abfassung besonderer 
Rerisionsbescheide bedürfe; dagegen ist das Resultat der gehaltenen Visitation dem 
Eroßkanzler mittelst Berichts anzuzeigen und darin speziell zu bemerken, welche Ein« 
leitungen wegc.» etwaniger besserer Organisation des visitirten Gerichts ergangen 
sind. Was insonderheit die Patrimonialgerichte betrifft, so ist deren Revision zur 
Vermeidung mehrerer Kosten mit der Bereisung größerer Gerichte zu verbinden, je« 
doch immer darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Visitation, wie von den Schlesi« 
fchen Landesjustizkollegiis zu Unsrer Allerhöchsten Zufriedenheit bereits geschehen, 
über alle von einem und demselben Iustizbedlenten respizirt? Gerichtsbarkeiten er« 
streckt werde, weil dieses Verfahren allein vollkommene Sicherheit wegen richtiger 
Verwaltung des Depositorii geben kann. 
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Wenn solchergestalt das vorgesetzte Landesjustizkolleginm nach und nach von der 
Verfassung der von demselben ressortirenden Untergerichte nähere Kenntnisse erhal« 
teil, so muß dafür gesorgt werden, daß das Verfahren dieser BeHorden im Ällqe< 
meinen fortdauernd möglichst genau beobachtet werde. Zu dem Ende sind die Re« 
visionskommissarii, wie bereits im §. 19. Tit. 8. Th. 3. der Gerichtsordnung fest« 
gefetzt ist, zu beständigen Decernenten in den Beschwerdesachen zu ernennen, welche 
über die ihrer unmittelbaren Aufsicht anvertrauten Untergerichte bei dem Landes« 
justijkollegio eingehen. Richt minder sind denselben diejenigen Akte» zum Vortrag 
zuzuschreiben, welche von den benannten Untergerichten zur Instruktion oder Abur« 
telung der höheren Instanzen eingehen. Gleichmäßig müssen diesen Revistonskom-
missarien alle aus den ihnen anvertraueten Distrikten von den Untergerichten ein« 
kommenden Geschäftstabellen und Bedienungssachen zum Vortrag zugestellt werde»; 
und den ernannten Re- und Korreferenten liegt ob, bei Abfassung der Erkenntnisse 
aus Untergerichtsakten das Verfahren zu prüfen und die wahrgenommenen Verstoße 
zu rügen, damit die diesfällige Revistonsnote zur weiteren Veranlassung dem De« 
partementsrath vorgelegt werde. Tiefer ist verpflichtet, die zu feiner Kenntniß kom« 
wenden Beschwerden, Akten, Tabellen und Revisionsnoten genau zu prüfen und 
durch Abfassung dienlicher Verfügungen für eine prompte, gründliche und unpar-
leiifche Justizverwaltung bei den Uutergerichten seines Bezirks zu sorgen, und zu 
dem Ende von Zeit zu Zeit unvermuthete Bereisungen derselben vorzunehmen, da-
mit theils die Untergerichte immer in der Erwartung einer Revision bleiben, theils 
die Gerichtseingesessenen dadurch Gelegenheit erhalten, ihre Beschwerden voll Ver-
trauen anzudringen. 

Wir versehen Uns zu dem Diensteifer sämmtlicher Mitglieder Eures Kollegil, 
daß sie in Rücksicht der Wichtigkeit des Gegenstandes sich die genaueste Befolgung 
der vorstehenden Bemerkungen mit Bezug auf die ihnen in der Gerichtsordnung 
§. 47—50. und 59. Tit. 3. Th. 3. vorgezeichnete Pflicht gewissenhaft werden ange« 
legen sein lassen, und finden nur noch zu erinnern nöthig, daß diejenigen, welche 
sich hierin auszeichnen, sieb Unsers Allerhöchsten Beifalls besonders versichert hat« 
teu können; daher das Präsidium das Verfahren eines jeden Departementsraths in 
den Konduitenlisten speziell zu erwähnen hat, damit davon bei Erstattung des jähr« 
lichen Immediat'Generalbcrichts Gebrauch gemacht werden könne. Schließlich ver-
stehet es sich von selbst, daß die Bereifungen nur successive, nach vorgängiger Rück« 
spräche mit dem Präsidio, vorzunehmen und mit denen Gerichten der Anfang zu 
machen, welche die mehresten und erheblichsten Beschwerden veranlassen, damit die 
Geschäfte Eures Kollegii nicht leiden, welches dann nicht zu besorgen, wenn die 
Revisionskommiffarii mit Beiseitsetzung aller unzulässigen Weitläuftigkeiten sich 
bei den Bereifungen auf das Wesentliche einschränken und die Zeit gehörig/ 
benutzen. 

(Stengels Beitr. Bd. 16. S . 277. und Neues Archiv Bd. 3. S . 174.) 

b. R e s c r i p * vom 31. Juli 1800, betreffend die Aufsicht ilber die Untergerichte und de» 
«n Visltalion. 

Wir haben Uns veranlaßt gefunden, die in der ^wmediat-Verfügung vom 23. 
November J797 ertheilten Vorschriften, wegen der über das Dienstverhalten der 
Eiviloffizianten zu führenden speziellen Aufsicht, durch eine an das gesawmte Etats-
wlnisten'um gerichtete Kabinetsordre vom 26sten d. M. zu erneuern. Hierbei ist 
unter andern auck erinnert worden, daß auf die Untergerichte und das bei densel-
ben angesetzte Personale ein wachsames Auge zu haben, und des Endes die Visita-
tionen der Unterbehörden öfter, unvermutheter und gründlicher, auch mit weniger 
Zeitverfchwendung in Ansehung unwesentlicher Dinge zu veranlassen. I n Gemäß« 
heil dessen ist in der zur Befolgung sothaner Kabinetsordre an die Präsidia sammt« 
licher Landes -^ustizkollegien dato ergehenden Circular-Verordnung eine besondere 
Anweisung vorbehalten worden, in welcher Art die Visitationsgesckäfte in Zukunft 
betrieben werden sollen, indem das dabei zeither beobachtete Verfahren nicht den 
Nutzen gewahret hat, welcher nach Verhältniß der darauf verwendeten Zelt zu er« 
warten gewesen. 

Diesen Zweck zu erreichen, ist zuvörderst mit Nachdruck dafür zu sorgen, daß 
sämmtliche Untergericht« des Departements die vorgeschriebenen Instruktion«,, Pro« 
zeß«. Referenten-, Pupillen- und Deposital-Tabellen zweckmäßig abfassen und zur 
bestimmten Zeit einsenden. Diese Tabellen sind sodann genau durchzusehen, und 
die daraus sich ergebenden Monita nebst den erforderlichen Belehrungen dem Un, 
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tergerichte zuzufertigen, nothigenfalls sind bei sich ergebender Veranlassung in dm 
zelnen Sachen die Akten zur Revision einzufordern. 

Bei eingehenden Beschwerden ist deren Veranlassung möglichst zu eruiren/ das 
Betragen des Untergerichts zu prüfen, und demnächst, in so fern der erforderte Be-
richt desselben nicht befriedigend ausfällt, mit Avocirung der Akten zu verfahren, 
welche sodann nicht allein zur Vorbescheidung der klagenden Partei, sondern auch 
überhaupt genau zu revidiren, damit wegen der wahrgenommenen Verstöße zweck-
mäßige Weisungen ertheilt werden können. Zu gleichem Behuf sind die zur I n -
struction und Aburtheilung in zweiter Instanz eingehenden Akten zu nutzen, und 
es ist dafür zu sorgen, daß die Untergerichte wegen der begangenen Fehler belehrt, 
und auffallende Nachlässigkeiten unausbleiblich gerügt werden, wclchemnächst eine 
Abschrift der solchergestalt ergehenden Verfügungen jederzeit zu den Prozeßtabellen« 
akten des Gerichts zu bringen ist, welches zu den Ausstellungen Gelegenheit gege-
den hat. 

Bei genauer Befolgung dieser Verfahrungsart werden die Untergerichte bestän-
big in zweckmäßiger Aufsicht erhalten werden. 

Ergiebt es sich hierbei, daß eine Lokaluntersuchung nothig fei, so muß sodann 
eine Iustizvisitation erfolgen, welche jedoch nach diesen vorbereitenden Maaßregeln 
ohne großen Zeitaufwand gehalten werden kann, da die Tabellen-, Aufsichts- und 
Befchwerdeakten hinlängliche Data liefet«, welche Fehler vorgefallen sind, und wor, 
auf der Visitationstommissarius fein Hauptaugenmerk zu richten hat. Die perfön-
liche Gegenwart desselben am Orte des Gerichts muß nur dazu dienen, die Veran-
laffung der Beschwerden näher zu untersuchen, das Lotale im Allgemeinen zu prü-
fen, mit den Gerichtspersonen über die beobachtete Verfahrungsart genauere Rück, 
spräche zu halten, und über deren Benehmen spezielle Erkundigungen einzuziehen. 
Sodann ist durch Revision einiger Aktenstücke von dem Verfahren des Gerichtes 
Kenntniß zu nehmen, ohne daß es einer ängstlichen Revision sämmtlicher kurren-
ten Akten und Notirung der in jedem Stück vorgefundenen Fehler bedarf, welches 
bis jetzt nach der Disposition der Gerichtsordnung Th. III. Tit. 8. §. 31. 33. ge-
fchehen mußte, aber füglich unterbleiben kann, um mit möglichster Zeitersparniß zu 
Werte zu gehen. Aus gleicher Ursach ist es in Absicht des Registratur-, Deposi, 
tal-, Hypotheken- und Sportulwestns nicht erforderlick, sämmtliche Repertoria und 
Registratur-, Hypotheken-, Deposital- und Salarien-Kassenbücher nach den einzel-
nen Nummern zu revidiren, sondern der Visitationstommissarius muß nur Haupt, 
sächlich im Allgemeinen prüfen, ob die bemerkten Irregularitäten durch die indivi« 
duellen Verhältnisse der Offizianten oder unrichtige Behandlung der Geschäfte ent-
standen sind, oder ob die Arbeit von dem dermaligen Personale nicht füglich bestrit-
ten werden könne. I s t letzteres der Fall, so muß untersucht werden, ob durch An-
stellung mehrerer Offizianten oder durch zweckmäßigere Verlheilung der Geschäfte 
die nöthige Hülfe zu verschaffen sei, des Endes mit Zuziehung des Personals des 
visitirten Gerichts die erforderlichen Vorschläge nach der Lokalität zu formiren sind. 

Ist unrichtige Verfahrungsart die Veranlassung der Beschwerden, so hat der 
Kommissarius die nöthigen generellen und speziellen Weifungen zu ertheilen, und 
besonders dabei in Erwägung zu ziehen, daß überall die möglichste Erleichterung 
verschafft werden müsse, in so weit es unbeschadet des Wesentlichen geschehen kann. 

Ergiebt sich endlich, daß die Unordnung in der Unthätigkeit der Offizianten 
liegt, so müssen die Säumigen zur Erfüllung ihrer Pflichten angehalten, die Reste 
auf deren Kosten aufgearbeitet/ und, dem Befinden nach, wegen besserer Besetzung 
solcher Aemter Anträge formirt werden. Sollte sich ergeben, daß ein Mitglied des 
Gerichts sich solcher pflichtwidrigen Handlungen schuldig gemacht habe, woraus des-
sen Kassation oder noch härtere Bestrafung folgen dürfte, so muß der Kommissa-
rius davon sofort dem Landcsjustizkollegio Bericht erstatten, und wegen interimisti-
scher Versehung des Amts Vorschläge thun, worauf die Verfügung jederzeit vor, 
zuglich zu beschleunigen ist. 

Uebrigens darf nur der Befund nebst den getroffenen Einrichtungen generali-
ter ad acta commissoria registritt werden, in dem es unnLchig ist, durch weitläuftige 
statistische Nachweisungen, Beschreibungen des Lokals :r. mit vielem Zeitaufwand 
die Akten anzuhäufen. 

Wenn solchergestalt in loco die erforderlichen Erkundigungen eingezogen, und 
tot Visitationen beendet worden, so muß der Visitationsbescheid mit möglichster 
Kurze in der Art abgefaßt werden, daß mit Uebergehung dessen, was schon in den 
Gesetzen vorgeschrieben, und vom Kommissario in speziellen bei der Visitation ge-
troffenen Verfügungen gerügt worden, bloß das Resultat der ganzen Verhandlung 
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und eine allgemeine Anweisung vermerkt wird, wie das visitirte Gericht sich für 
die Zukunft besser und zweckmäßiger zu verhalten habe. 

Endlich ist der Abgang des Bescheides selbst jederzeit möglichst zu beschleunig 
gen, da sonst der Zweck der Visitation verfehlt wird. 

Diesen Anweisungen gemäß habt Ih r in Zukunft die Aufsicht iiber die Unter-
gerichte zu führen, damit den sonst unvermeidlichen Beschwerdeführungen möglichst 
vorgebeugt werde. 

(Stengels Beitr. Bd. 18. S . 272. und Neues Archiv Bd. 3. S . 169.) 

C. R e s e r i p t vom 4. Oktober 1806, wegen Einschränkung der Visitation der Unter» 
gerichte. 

Die zeithero eingegangenen Berichte über die Visitationen der Untergerichte er-
geben, daß einige Kollegia die diesfälligen Verordnungen vom 31. Juli 1800 und 
30. März 1803 dem Anscheine nach dahin deuten wollen, daß auch offizielle Visita-
tionen der Untergerichte ohne spezielle Veranlassung erfolgen müssen. Wenn nun 
durch dergleichen häufige Revisionen sowohl für das zu visitirende Gericht bedeu-
tende Störungen, und erhebliche, der Salarienkasse hauptsächlich zur Last fallende 
Kosten entstehen, die Landesjustizkollegia auch durch die bisherigen Bereisungen der 
Untergerichte von deren Lokalverfassung hinlänglich unterrichtet sein werden; so be-
darf es nur dann der Visitationen, wenn durch Anwendung der in dem General« 
Refcript vom 31. Juli 1800 gegebenen Vorschriften wegen genauer Kontrollirung 
der Untergerichte den obwaltenden Mängeln nicht anders, als durch nähere Prü-
sung derselben in loco abgeholfen werden kann. Solchemnach ist in Gemäßheit die« 
scs Circulairs bei der fortzusetzenden Aufsicht über die Untergerichte hauptsächlich 
nur darauf Bedacht zu nehmen: 

1) daß die eingehenden Geschäftstabcllen genau zu revidiren, und die sich dar 
aus ergebenden Mangel den Untergerichte« mit den nöthigen ausführlichen 
Belehrungen vorzuhalten; 

2) daß dem Befinden nach, einige Alten, worin nach den Tabellen Hauptfach-
lich gefehlt zu sein scheint, zur Revision einzuforderiz, und dann dasjenige 
strenge zu rügen, worin den gesetzlichen Vorschriften entgegen gehandelt wor« 
den, oder was zur bessern Organisation des kompetenten Untergerichts die-
nen möchte; 

3) daß zu gleichem Behufe die eingehenden Beschwerden und die in Appella-
rorio und Revisorio zum Spruch an das Dbergericht gelangenden Art» be-
nutzt, und 

4) diejenigen Subjekte nothigenfalls speciell rectifizirt werden, die sich erhebliche 
Irregularitäten zu Schulden kommen lassen. 

Hat die Anwendung dieser Maaßregeln in Verbindung mit der Besichtigung, 
daß die vakant werdenden Stellen nur durch völlig qualifizirte Subjekte zu beset-
zen, und daher die Prüfung der Qualifikation besonders sorgfältig zu bewirken, nicht 
den gebofften Erfolg, so können und müssen Iustizrisitationen durch die Departe-
mentsräthe vorgenommen werden, wobei nach den speziellen Anweisungen des Cir« 
culairs vom 30. März 1803 zu verfahren; und in dem über den Ausfall an den 
Chef der Justiz zu erstattenden Bericht anzuzeigen ist. aus welchen speziellen Grün-
den die Visitation angeordnet, wie das visitirte Gericht befunden und was verfügt 
worden, um eine regelmäßige Iustizpflege bei den Untergerichten zu beschaffen. Die-
ses geben Wir Euch hierdurch zu erkennen, um Euch darnach für die Zukunft gc. 
nan zu achten. 

(Mathis Bd. 3. S . 405. 1. Abschn.) 

ä. Ä e s e r i p * vom 15. Mai 1837, betreffend die Uebergabe der Dienstwohnungen und 
deren Instandhaltung. 

Das Präsidium des Königl. Dber-Landesgerichts wird hierdurch auf die in den 
Annalen der Preußischen innern Staatsverwaltung Jahrg. 1835 Heft 4. S . 947. 
und beziehungsweise Jahrgang 183« Heft l. S . 39. abgedruckte Cirkularrescripte 
des Königl. Ministeriums des Königl. Haufes vom 18. Januar v. I . 

die Uebergabe der Dienstwohnungen und deren bauliche Instandhaltung be-
treffend, 

aufmerksam gemacht, und aufgefordert, auch hinsichts der Dienstwohnungen der I u -
fiizbeamten nach gleichen Grundsätzen zu verfahren, und insbesondere dafür zu sor-
gen, daß bei der nächsten Uebergabe jeder Dienstwohnung ein vollständiges Inven-
larium aufgenommen, und dasselbe künftigen Uebergaben zum Grunde gelegt wird-
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auch die Dienstwohnungen bei Gelegenheit der Instizvisitationen mit besichtigt und 
die erforderlichen Instandsetzunqen zur Ausführung gebracht werden, 

(v. K. Ihrb. Bd. 49. S. 4M.) 

2) n. I n s t r c i l & t i o n vom c. Januar 1834, bttr. das Verfahren bei Jen Revisionen 
der gerichtlichen Salarienkassen und Depositorim. 

Da das Sporteltassen-Reglement von 1782 keine umfassenden Vorschriften we< 
gen des Verfahrens bei den durch die Allerh. C. D. vom 19. August 1823 ange-
ordneten Kassenrevisionen enthalt, die in der letzten Zeit öfters vorgekommenen, 
dem Ansehen der Behörden nachtbeitigen — aus Unordnungen oder Veruntreu«»-
gen von Kassenbeamten sich herleitenden — Regreßtlagen auch davon zeugen, daß 
die Revisionen der Kassen nicht immer ordnungsmäßig und mit der erforderlichen 
Umsicht abgehalten worden sind, so ist hieraus Veranlassung zu folgenden generellen 
Anweisungen fiir die Gerichte, in Betreff des Verfahrens bei Kassenrevisionen, 
genommen worden. 

Verfahren bei den ordentlichen Revisionen der Salarienkassen. 
§. l. Bei den Salarien- und Sportelkassen der sämmtlichen aus Staatsfonds 

unterhaltenen Gerichte, in so fern die ersteren nicht von dem Richter selbst ver-
waltet werden, soll alle Monate eine Revision an demjenigen Tage vprgenommen 
werden, an welchem die Revision der übrigen Königl. Kassen am Orte des Gerichts 
statt findet. Es ist daher wegen Bestimmung des Tages und der Stunde mit den 
betreffenden Behörden — in so weit dies noch nicht geschehen — Verabredung zu 
nehmen. 

Wenn der hiernach festzusetzende Tag auf einen Sonn- oder Festtag fällt, so 
soll die Revision den Tag vorher abgehalten werden. Keiu Revisor ist befugt, 
eigenmächtig die Revision auf einen anderen Tag, als bestimmt worden, zu verlegen. 

§. 2. Die monatlichen Revisionen sollen bei allen sormirtcn Kollegien in der 
Regel von dem bestimmten Kassenkurator, bei nicht formirten Gerichten aber immer 
von dem Richter abgehalten werden. 

In Krankheits-, Abwefenheits- oder andern Behinderungsfällen haben die be-
stimmten Revisoren dafür zu sorgen, daß die ihnen obliegenden Kassenrevisionen 
durch geeignete Stellvertreter erfolgen. An denjenigen Orten, wo mehrere Kassen 
find, deren Revision von mehr als einem Beamten geschieht, müssen die Revisoren 
sich über die Stunde, zu welcher sie zugleich die Kassenrevision beginnen, einigen; 
auch muß in den Revisionsprotokollen oben bei Angabe des Orts und des Tages 
zugleich die Stunde, in welcher die Revision vorgenommen worden ist, genau an-
gegeben werden. 

§. 3. Den monatlichen Revisionen ist ein von dem Rendanten gefertigter 
Abschluß zum Grunde zu legen, aus welchem der Bestand des vorigen Monats, 
so wie die feinere Einnahme und Ausgabe nach dem Kassenbuche bis zum Abende 
vor der Revision, in summarischen Beträgen und der nach Abzug der Ausgabe 
verbleibende Bestand, sich ergeben muß. 

Die Richtigkeit des ausgeworfenen Einnahmebetrages,st, wo ein besonderer 
Kontrolleur der Salarienkasse angestellt ist, von diesem jedesmal nach der geführten 
Kontrolle zu prüfen, und nach befundener Uebereinstimmung zu attestiren. 

Außerdem hat der Kalkulator nicht nur alle Monate das Kassenbuch feit der 
letzten Revision nachzurechnen, und mit dem Abschlüsse und der Kontrolle zu ver« 
gleichen, sondern er hat anch die gebuchten Ausgaben genau mit den Quittungen zu »er* 
gleichen, darauf zu sehen, daß die vorhandenen vollständig, und die Ausgäben selbst 
vorschriftsmäßig geleistet sind. Diese Durchsicht muß bis zum Beginn der eigentli-
chen Revision beendigt sein. Findet der Kalkulator nichts zu erinnern, so attestirt 
er die Richtigkeit des Abschlusses, und beglaubigt zugleich das Kassenbuch des Ren-
danten, indem er mit Worten die zum Abschlüsse übertragene Summe der Einnahme 
und Ausgabe darin als richtig, unter Anführung des Tages und Beifügung seiner 
Unterschrift, bescheinigt. Bedenken, welche ihm aufstoßen, werden in das über die 
Revision abzuhaltende Protokoll aufgenommen, oder unter den Abschluß registrirt. 

Bei denjenigen Gerichten, wo «n besonderer Kalkulator nicht bestellt ist, muß 
die Revision der Kassenbücher und des Abschlusses einem andern geeigneten, mit 
der Kassenverwaltung in keiner nähern Beziehung stehenden Subalternbeamlen 
übertragen werden. Jedoch ist jeder mit Kalkulaturarbeiten nach vorangegangener 
Prüfung für immer, oder nur in einzelnen Fällen, beauftragte Beamte, auf diese 
Geschäfte besonders zu vereiden. 

2 8 ' 
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Besteht ein Gericht nur ans einem Richter und ans einem Subaltern, der nu 
gleich Kassenbeawter ist, so muß der Richter sich der hier vorgeschriebenen kaltula-
torischen Revision des Kassenbuchs und des Abschlusses unterziehen, und ist auch 
für den Kalkül beider verantwortlich. 

§. h. Verwaltet der Rendant außer der Salarienkasse noch andere Kassen und 
Fonds, über welche besondere Bücher geführt werden, als z. B . eine Gefängniß-
oder besondere Vorschußkasse, einen Kriminal-, Hypotheken-, Arersional«, Gebühr 
ren-, oder einen öffentlichen, städtischen Kc>ulnunalfonds> so müssen die Kassenbü-
cher aller dieser Fonds in Einnahme und Ausgabe gleichzeitig abgeschlossen, ein in 
vorstehender Art attestirter Abschluß vorgelegt, und danach die Bestände derselben 
vorgezeigt und revidirt werden. I n so fern der Rendant einen eisernen Vorschuß 
zn Stempeln, ''Porto oder anderen Auslagen verwaltet, muß solcher in Absicht der 
haaren Geldbcstande in den Abschluß mit aufgenommen weiden. Die Revision ist 
aber in diesem Falle auch auf das Stempelmaterial und die Richtigkeit der zum 
Ankauf verwendeten Summen zu richten. 

Werden dagegen solche eiserne Vorschüsse von andern Beamten verwaltet, so 
müssen sie von Zeit zu Zeit, wenigstens aber zweimal jährlich, einer Revision so-
wohl in Absicht des Geldes als der Materialien unterworfen werden. 

Letztere Bestimmung gilt auch für die Schreibmaterialien- und Bureau-Uten-
silienverwaltung. 

H. 5. Die nach gefertigtem Abschlüsse, aber noch vor der Revision eingehen, 
den Gelder sind zwar sofort im Kassenjournal einzutragen, beim Abschlüsse aber 
nicht mehr zu berücksichtigen, sondern dem Revisor besonders vorzulegen. Ausgaben 
in dieser Zwischenzeit sind soviel als möglich ganz zu vermeiden. 

§. 6. Sobald der Kassen bestand gehörig festgestellt ist, muß solcher vom Re* 
visor genau nachgesehen und mit dem Sortenverzeichniß verglichen werden. 

Von den eingepackten Geldern müssen einige Beutel oder Tüten, welche mit 
den Siegeln und Etiketten anderer Königlicher oder Staatskassen noch versehen 
sind, nachgewogen, andere ausgeschüttet und nachgezählt werden; eben so sind ein» 
zelue Pakete von Kassen-Anweisungen, welche sich nur unter Querband in der Kasse 
befinden dürfen, nachzusehen, und Goldstücke Stück für Stück nachzuzählen. 

Die eisernen Voischußbestände, welche dem Rendanten als baarer Bestand paf-
siren, müssen durch das Mandat des Gerichts und die Quittung des Empfängers 
nachgewiesen werden. 

Auch alle übrigen Vorschußzahlungen, welche ihrer Bestimmung und der Vor« 
schrist des H. 23. der Infir. für die Königl. Ober-Rechnungskammer vom 18. Dez. 
J824 gemäß, in den Rechnungen nicht verausgabt, sondern unter den Beständen 
nachgewiesen werden, sind nach der Vorschrift des Circularrefcripts vom II . Sept. 
1832 einer strengen Prüfung zu unterwerfen. 

Von der Nachsthnng der in dem besondern Sportelkasten im Depositalgewölbe 
vorhandenen Gelder, welche zu dem Bestände der Salarienkasse gehören, und da-
her bei der letztern nicht in Ausgabe gestellt, sondern bei dem Abschlüsse des 
Kassenbuches unter dem sich ergebenden Bestände als Theil desselben mit aufgeführt 
und nachgewiesen werden müssen, kann sich der verantwortliche Revisor nicht dis< 
pensiren. 

Sind diese Gelder im Depositors selbst förmlich niedergelegt und mit den an-
dern Depositalgeldern zinsbar ansgethan, so kann die Depositalquittung nicht als 
vollgültiger Belag dienen, da sie nur die Ablieferung des Geldes erweist, davon 
aber Zurückzahlungen erfolgt fein können, ohne daß diese auf den Quittungen ver-
merkt worden sind. Es muß daher über den Bestand der beim Depositors ange
legten Salarienkassengelder jedesmal ein Attest der Depositarien vom Kassenbeam-
ten vorgelegt werden, wenn der Revisor es nicht vorzieht, sich durch Einsicht der 
Depositalbücher die nöthige Ueberzeugung zu verschaffen, was in so fern vcrzuzie-
hcn ist, als das Attest Zinsen enthalten kann, welche bei der Salarienkasse noch 
nicht vereinnahmt sind. 

Speziellere Anweisungen, wie die Revisoren sich von der Richtigkeit des fest« 
gestellten Kassenbestandes eine gründliche und vollkommene Ueberzeugung rerfckaf-
fen sollen, können nicht ertheilt werden;, alle weiteren Maaßregeln müssen vielmehr 
ihrer Sachkunde und Umsicht überlassen werden. 

$. 7. Die Revisoren dürfen sich jedoch bei der bloßen Bestandsrevision auf 
den Grund des vorgelegten Abschlusses nicht begnügen, sondern sie haben sich anch 
durch Einsicht der von dem Rendanten geführten Bücher und dnrch probeweise 
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Vergleichung derselben mit den Einnahme- und Ausgabebeläaen von der richtigen 
Buchführung des Kassenbeamteil, und bei Salarieukaffen kleiner Gerichte, bei wel« 
che« der Rendant ausnahmsweise die Soll-Einnahmebeläge selbst führt, auch durch 
probeweise Verglcichung mehrerer Akten mit den Soll-Einnahmebelägen von der 
richtigen Führung der letzteren die nöthige Ueberzeugung zu verschaffen. 

Insbesondere haben sie die Verpflichtung, sich mit den, für die von ihnen zu 
revidirenden Kassen ergangenen Instruktionen genau bekannt zu machen, und dar-
auf zu sehen, daß überall der Instruktion und den ergangenen, das Etats-, Kas-
ftn- und Rechnungswesen betreffenden allgemeinen Verordnungen gemäß versah, 
reu werde. 

Tic Uebereinstimmung des Abschlusses mit den Kassenbüchern und Belägen ist 
unter dem Abschlüsse selbst, und in den Büchern von dem Revisor mit Beifügung 
des Tages und des Namens zu bescheinigen, und in den jedesmaligen Revisions-
Protokollen muß ausdrücklich rcgistnrt fern, daß nach der von dem Rendanten auf 
seinen Amtseid abgegebe.neu Versicherung außer den zur Revision gestellte«/ keine 
amtlich anvertrauten Gelder sich mehr hinter ihm befänden/ und daß namentlich 
andere als die angegebenen Vorschuß-Erstattungen nicht erfolgt seien. 

§. 8. Bei der Prüfung der Bucher haben die Revisoren besonders auf nach-
siehende Gegenstände zu achten: 

1) ob die firirten Zuschüsse, mit Zurechnung des Goldagio und mit Bemerkung 
wieviel Gold in natura gezahlt, oder sonstige in der Kontrolle über die ex-
traordiuairen Einnahmen eingetragene fällige Geldsummen zur gehörigen 
Zeit im Journal vereinnahmt stehen; 

2) ob sich nicht Vermuthungen ergeben, daß eingegangene Gelder ungcbucht ge-
blieben, oder daß eingesandte Quittungen, auf die noch keine Zahlung gelei
stet ist, bereits als bezahlt in Ausgabe gestellt worden find, weshalb die über 
die eingehenden Gelder geführten Notizen, so wie die Geldabsendungs- oder 
Postauittungsbüchcr und die Abrechnungen mit andern Behörden, wo solche 
statt finden, namentlich z. 25. der Inquisitoriate mit den Salarienkassen der 
Ober-Landesgerichte, jedesmal nachgesehen werden müssen; 

2) ob die ohne Mandat verausgabten Beträge, als Gehalte, Kopialien, Boten-
gebühren :c. nach dem Etat und den Einnahmebelägen begründet sind; 

i) ob auf die vorgelegten Generalqüittungen nicht bereits Abschlagszahlungen 
geleistet, welche schon früher verausgabt stehen; und 

5) ob in den Büchern auch keine Rasuren bemerkbar sind, die durchaus nicht 
geduldet werden dürfen. 

C) Bei den Ausgabebelägen von einem altern Datum muß der Rendant die 
Gründe der spätern Verausgabung angeben, und ist zu prüfen, ob sie nicht 
etwa schon in den früheren Monaten zur Ausgabe gekommen sind. 

7) Die bloß durch das Geldabftndungsbuch oder durch Postscheiue nachgewiese-
nen, in Ausgabe gestellten Posten müssen allmonatlich in ein besonderes Ver-
zeichniß gebracht werden, welches dem Ilerisionsprotokoll beizulegen ist. 

I n letzterem ist ausdrücklich zu bemerken, über welche Posten noch die Quit-
tungen beizubringen sind, um zu verhindern, daß Summen doppelt verausgabt, und 
einmal mit dem Postschein, das andere Mal mit der wirklichen Quittung belegt 
werden. Deshalb hat der Kalkulator diejenigen Quittungen, welche bei der Revi« 
sion des vorigln Monats gefehlt haben, speziell nachzusehen. 

Bei der Prüfung zu 2. haben die Revisoren insbesondere auch auf die aus dem 
gerichtlichen Depositors im Konkurse erfolgten Zahlungen ihre Aufmerksamkeit zu 
richte». Bei Gerichten, wo solche Zahlungen in der Regel bedeutend find, ist die 
Einrichtung zu treffen, daß die Depositalkassen monatliche Rachweisungen der an 
die Salarienkasse geleisteten Zahlungen anfertigen und zur monatlichen Kassenrevi-
sicn vorlegen. Bei anderen Gerichten sind wenigstens probeweise Vergleichungen 
anzustellen. 

Uebrigens müssen die Depositarien Zahlungen an die Salarienkassen nur gegen 
gehörige Kaffenquittung leisten. 

§. 9. Asservate müssen bei den Salarienkassen möglichst vermieden werden; da 
sie aber dennoch in einzelnen Fällen verkomm«« tönneu, und namentlich bei den 
salarienkassen fast allgemein das Verfahren statt findet, daß die Rendanten die 
Beiträge zu der allgemeinen Wittwenkasse oder die Kommunaldeiträge im Ganzen 
abführen auch Gehaltsabzüge ins Depositum zahlen, solche also den betreffenden 
Beamten bei Auszahlung des Gehalts decourtiren, sich aber über das ganze Ge-
halt quittiren lassen, und daher bis zur spätern Abstuduns Gelder in der Afferva» 
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tion behalten, die im Kassenjournal nicht vereinnahmt werden können, so wird die-
serhalb festgesetzt, daß die Kaffenbeamten gehalten sein sollen, über dergleichen Gel-
der «in vollständiges Asservatenbuch zu halten, dessen jedesmalige genaue Prüfung 
den Revisoren zur Pflicht gemacht wird. 

§. 10. Außer den in vorstehenden Paragraphen enthaltenen, das eigentliche 
Revisionsgeschäft betreffenden Gegenständen, hat der Revisor insbesondere auch noch 
darauf zu sehen: 

a) ob die Kasse gegen Diebstahl. Feuersgefahr u. s. w. durch die vorhandenen 
äußern Einrichtungen gehörig gesichert ist, und 

2) ob der Kassenbeamte mit Einsendung der Extrakte, Legung der Rechnungen 
u. f. w. Ordnung hält, in Einziehung der kurrenten und rückständigen Spor-
teln seine Schuldigkeit thut, entbehrliche Ueberschüsse gehörig abführt, und 
die Bestände verschiedener Fonds, von einander getrennt, besonders aufbe-
wahrt. 

Eine Vermischung der verschiedenen Fonds mit Privatgeldern des Rendauleu 
oder irgend eines Dritten ist nicht zu gestatten. 

§. 11. Das über den Befund der Kasse aufzunehmende Protokoll muß außer 
den, §§. 2 und 7. gedachten Bemerkungen noch enthalten: 

1) die Art und Weift/ wie die Revision vorgenommen ist; 
2) die Benennung der Kassen und Fonds, welche gleichzeitig revidirt sind; 
3) den Bestand und wie derselbe nach dem, dem Protokolle beizufügenden Sor< 

tcnzettel, theils nach Vorschrift der §§. 18? bis 201. des Svortelkassen - Re-
glements vom 29. April 1782 in dem, im Depositalgewölbe stehenden Spor-
telkasten, theils in dem Gewahrsam des Rendanten vorgefunden und ge-
prüft ist; 

4) die Bemerkungen, zu welchen die Revision Veranlassung gegeben, insbcfon-
dere, ob, in wie weit und wodurch die bei der vorhergegangenen Revision 
vorgekommenen Erinnerungen erledigt und befolgt sind, und die Anträge, 
welche der Revisor etwa bu: sichtlich de? Asservation überflüssiger Kassenbe-
stände, so wie wegen der innern und äußern Sicherheit der Kassen und Kas-
sengelder :c. :c. wr nöthig erachtet. Die Anträge hinsichtlich der Asservation 
überflüssiger Kaffenbestände sind in der Regel auf denjenigen Theil des Be-
staudes zu richten, der nicht als der Kasse entbehrlich, sofort als Ueberschuß 
abgeführt weiden kann, aber auch noch nicht zu den Ausgaben des nächstfol-
senden Monats, außer den in dem letztern zu erwartenden Einnahmen, nach 
einem diesfälligcu Ueberschlage, für erforderlich zu achten ist, wobei jedoch 
noch besonders darauf zu rückstchtigcn, daß auch, wenn der zu den oben ge* 
dachten Ausgaben erforderliche Geldbetrag die von dem Rendanten bestellte 
Kaution bedeutend übersteigen sollte, davon noch ein angemessener Theil in 
dem besondern Sportelkasten im Depositalgewölbe einstweilen niedergelegt 
werde. 

§. 12. Die Aufstellung und Prüfung besonderer Quartals-Extrakte, nach §. 207. 
seqq. desSportelkassen-Reglements, außer den angeordneten monatliche» Revisionen, 
wird bei den Kassen, wo sie bisher statt gefunden hat, beibehalten. Diese Quar-
tals.Extiakte sind dazu bestimmt, einen Ueberblick von der Gefammtverwaltung zu 
gewähren; indem sie sich über das „^oll." und „Ist" erstrecken müssen, um darnach 
zu prüfen, ob die Realisirung der ^oll-Einnahme mit gehörigem Eifer betrieben 
und nicht minder die Ausgabe» prompt und richtig bestritten, und überall Reste, 
so viel als möglich, vermieden worden. Da hiernach aber in 4 Monaten des Iah-
res doppelte Kassenrcvisionen statt finden würden, weil die gewöhnlichen Revisio-
nen mit den Abschluß > Terminen der drei volle Kaleudermonatej gerichteten O-uar-
tals^Ertrakte selten zusammentreffen dürften, so sollen fortan/ abweichend von der 
Vorschrift des §. 207. des Reglements, wenn die ordentlichen Revisionen z. B. am 
18ten jeden Monats statt finde», Behufs der auf drei ersten Quartals- Ertraktc, 
resp, am 17. März. 17. Juni und 17. September, dagegen für das volle Jahr in 
Uebereinstimmung mit der Cirkular «Verfügung vom 11. Dezember v. I . , bei den 
Kassen sämmtlicher Untergerichte am 31. Dezember desselben Jahres, bei den Kaf-
fen sämmtlicher Obergerichte aber am 31. Januar des nächstfolgenden Jahres, die 
Bücher abgeschlossen, und überhaupt die Quartals-Extrakte mit den gewöhnlichen 
Kafffurevisionen in eine solche Uebereinstimmung gebracht werden, daß den letzteren. 
die ersteren zum Grunde gelegt werden können. Behufs der für das vierte Quar« 
ral jeden Jahres anzufertigenden Extrakte, die zugleich die Final - Jahresabschlüsse 
bilde,!, ist an den vorgedachten allgemein bestimmten Terminen abzuschließen. Die 
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Termine für die monatliche Revision der Kasse, resp, bei den Untergerichten im Mo-
nat Januar, bei den Obergerichten im Monat Februar, bleiben dabei die gewöhn-
lichen im §. 1. bestimmten. Bei der Kassenrevision in biesen Monaten wird der 
Quartal- und resp. Final-Iahrcsabsckluß dergestalt zum Grunde gelegt, daß hin< 
sichtlich der neuen Einnahmen und Ausgaben seit resp, dem 31. Dezember und 31. 
Januar bis zum Tage der Kassenrevision noch ein summarischer Abschluß gefertigt, 
mit den Resultaten des Quartal-Extrakts zusammengestellt, und nach den Vüchern 
und Belägen revidilt wird. 

V e r f a h r e n bei den außerordent l ichen Revis ionen derSa la r ienka fsen. 
§. 13. Außerordentliche Kaffenrevisionen müssen zu unbestimmttu Zeiten und 

ohne daß die Kassenbeamten davon unterrichtet sind, dei jeder Kasse jährlich nach 
Umständen einige, wenigstens aber einmal, vorgenommen weiden. 

I m Allgemeinen sind bei diese» die für die gewöhnlichen Revisionen gegebenen 
Vorschriften zu befolgen; eine Abweichung besteht darin, daß der Revisor hier mit 
der Bestandsvisitation und der speziellen Aufnahme der Kassengelder unter An
fertigung eines Sortenzettels beginnen, und darüber sofort ein kurzes von den Kas-
seubeamten mit zu unterschreibendes 'Protokoll aufnehmen muß. durch welches der 
vorgefundene Bestand, unter Beifügung des Sorteuzettels, konstatirt wird, und zu 
welchem zugleich von dem Rendanlen die Versicherung, 

daß außer den darin angegebenen, und in dem Sortenzettel speziell verzeich-
neten Geldern kein« andere im Kasseulotale vorhanden seien, noch er sonst 
dergleichen hinter sich habe, 

abgegeben werden muß. Unter der letzten Einnahme und Ausgabe ist der Zweck 
der Vorlegung des Kassenjournals zu vermerkeu, ehe die Bücher dem Rendanten 
oder Kalkulator zur Anfertigung des Abschlusses überlassen werden. Auch darf sich 
der Revisor bei der bloßen Prüfung der Bücher seit der letzten monatlichen Kassen^ 
revision und Turchzähluug des Bestandes nicht begnügen, solidem er muß sich durch 
eine probeweise Vergleichung davon überzeugen, daß die Bücher auch in der frühe, 
ren Zeit nicht nur in sich oder unter einander, sondern auch mit den Resultaten der 
abgelegten letzten Rechnung und resp, dem letzten Quartals.Exlratte, so wie endlich 
mit der Kontrolle und dem angefertigten Abschlüsse, genau übereinstimmen. 

§. 14. Die außergewöhnlichen Kaffenrcvisionen bei den Untergerichten können 
die Chefs der Landesjustiztollegien entweder selbst vornehmen, oder durch eine» 
Rath des Kollegiums, oder de» Dirigenten des Gerichts vornehmen lassen. Damit 
aber auch die Dirigenten der Untergerichte hierin nichts verabsäumen, haben die 
iiandesjustizkollegien 

1) darauf zu sehen, daß die ihnen untergeordneten Untergerichte binnen 8 Ta-
gen nach jeder vorgenommenen außclgewöhnlicheu Kassenrevisiou, eine Ab-
schrift des Revisionsprotokolls ucbft dem Kassenabschluffe einreichen; und 

2) hinsichts der gewöhnlichen monatlichen Revisionen die Einrichtung zu treffen/ 
daß von Zeit zu Zeit mehrere Monate hintereinander Abschriften der Revi-
sionsprotokolle und der Abschlüsse eingereicht, und das Verfahren der Unter-
geeichte sorgfältig geprüft werde, damit die Landesjustizkollegieu die Ueberzeu-
gung erlangen, daß der Allerhöchsten Kabincisordre vom 19. August 1823 
Genüge geleistet und die Kassenrevistonen prompt und mit Umsicht vorge
nommen werden; 

3) bei den Untergerichten endlich vcn Zeit zu Zeit durch ein Mitglied des Kol-
legiums, nöthigenfalls mit Zuziehung eines Kassen- oder Kaltulaturbcamten, 
außerordentliche Kassenrevisionen, mit welchen zugleich eine kursorische allge« 
«eine Geschäftsverwaltuugsrevisicn zu verbinden ist, abhalten zu lassen, was 
besonders bei denjenigen Untergerichten nothwendig ist, bei welchen der Rich-
ter auch die Sportel- und Tepositalkassenverwaltung, entweder selbst oder 
durch Privatgehülfen, besorgt. 

Daß und wie oft dergleichen Revisionen statt gefunden, muß in den jedesmalig 
gen Jahresberichten angezeigt werden. 

V e r f a h r e n bei den ordent l ichen und außerordent l ichen D e p o f i t a l -
Rev is ionen. 

§• 15. Hinsichtlich der gewöhnlichen und ertraordinairen Kassenrevifionen bei 
den Tepositoricu bewendet es bei den, §§ . 424—435. Tit. 2. der Tepositalcrduung 
gegebenen, ansführlichen Bestimmungen. 

Diesen Vorschriften tritt jedoch noch hinzu: 
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1) ba% auch bei der in der Mitte des Kassenjahres vorzunehmenden Revision, 
eben so wie bei den außerordentlichen, das Vorhandensein der zu einzelnen 
Massen gehörigen, auf jeden Inhaber lautenden Dokumente, so wie der Prä-
tiosen geprüft, und 

2) bei allen Revisionen mit einer sorgfältigen Durchsicht des Deposital-Asserva« 
toni begonnen, und die Einnahme mit der vom Dirigenten oder ersten Ku» 
rator geführten Asservaten-Kontrolle verglichen, und die Ausgaben nach den 
Quittungen und Belägen genau geprüft werden muß. 

Insbesondere ist darauf zu halten, daß Asservate so viel als möglich vermie-
den, und bei den Landeskollegien und Untergerichten erster Klasse die Asservaten-
Instruction vom 27. Juni 1815 (Ihrb. Bd. 5. S . 60.) streng befolgt werde. 

Die Revisoren haben endlich auch die Verpflichtung, von der äußern Sicherheit 
des Depositorii und von der getreuen, ordentlichen und kurrenten Buchführung des 
Rcndanten sich eine gründliche Ueberzeugung zu verschaffen, und müssen bei der 
Einsicht der Bücher zugleich auch prüfen, ob die Einziehung der Zinsen des Gene-
ral-Depositorii gehörig betrieben, und wegen der falligen Reste die erforderlichen 
Sicherheitsmaaßregeln überall getroffen sind. 

§. 16. Die vorstehende, allgemeine Grundsätze umfassende Instruction schließt 
die Beachtung der wegen einzelner Kassen nach deren Eigenthümlichkeit und beson-
deren Beschaffenheit ergangeneu Verfügungen nicht aus, ergänzt vielmehr letztere 
nur, ohne sie deshalb abzuändern; indem die speziellen Vorschriften mit den allge-
meinen Bestimmungen nie im Widerspruch stehen, sondern nur die ausgedehntere 
Anweisung zur Anwendung derselben nach den eigenthümlichen Verhältnissen ent« 
halten tonnen. 

(v. K. Ihrb . Bd. 43. S . 154.) 

b. R e s e r ö p t vom 11. September 1832, betreffend die KontroUirung der Vorschußzah» 
lungen bei ben Salarienkasscn. 

Bei Verwaltung der gerichtlichen Salarienkassen und der Kriminalfonds kom« 
men Vorschußzahlungen vor, welche, ihrer Bestimmung und der Vorschrift des §. 23 
der Instruction für die Königl. Oberrechnungskammer vom 18. Dez. 1824 gemäß, 
in den Rechnungen nicht verausgabt, sondern bei den Kassen unter den Beständen 
nachgewiesen werden sollen. 

Um die gerichtlichen Kassen durch solche Vorschüsse nicht zu sehr zu erschöpfen, 
und zugleich ungetreue Rendanteu zu verhindern, etwanige Kassendefekte bei den 
abzuhaltenden Kassenrevisioueu durch diese Einrichtung längere Zeit hindurch zu ver-
decken, findet sich der Iustizminister zu folgenden Anweisungen veranlaßt: 

1) die Zahlung von Vorschüssen aus den Gerichts^Salarienkassen und den Kri-
minalfouds ist überhaupt so viel als möglich zu vermeiden. 

2) die Vorschüsse sind von den Rendanten der Kasse ohne schriftliche Verfü-
gung der Gerichtsdirigenten oder ausgefertigte Verfügungen des Kollegiums 
nicht zu zahlen. 

3) Sowohl die Gerichte selbst, als insbesondere die Rendanten und Kassenku-
ratoren, haben für die schnelle Wiedereinziehung der Vorschüsse zu sorgen, 
und es haben die Geiichtsdirigenten darauf zu sehen, daß dies überall ge-
schehe. 

4) Sowohl bei den monatlichen als außerordentlichen Kassenrevisionen muß ge-
prüft werden: 

ob der Rendant für die Wiedereinziehung der Vorschüsse gesorgt und 
die deshalb nöthigen Verfüguugen des Kollegii veranlaßt hat. 

5) Der Rendant hat demgemäß die Behufs der Kaffenrevision angefertigten 
Vorschuß-Nachweisungen mit einer besondern Kolonne zu versehen, und in 
dieser bei jedem Vorschußrest zu bemerken: 

was er zur Wiedereinziehung des Vorschusses gethan habe, und aus 
welchen Gründen die Wiedereinziehung noch nicht erfolgt fei. 

Eben so muß von ihm in einer besondern Anzeige speziell angegeben werden: 
welche Vorschüsse seit der letzten Kaffenrevision ganz oder zum Theil 
der Kasse erstattet worden seien, 

mit der Versicherung auf seinen Amtseid: 
daß andre Vorschuß-Erstattungen an die Kasse bisher nicht erfolgt 
feien. 

Dieser Anzeige müssen die einzelnen Mandate zur Zahlung der Vorschüsse — 
wenn solche ganz erstattn worden — nebst Quittungen der Empfänger, bei-
gelegt werden. 
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6) Der Kalkulator, welcher den Kassenabsckluß revidirt, muß zugleich die unter 

Nr. 5. erwähnte Anzeige des Rendanten mit der letzten und vorletzten Vor-
schußnachweisung vergleichen, und unter derselben attestiren: 

daß die vorletzte Vorschußnachweisung nichts enthalte, was nicht in 
der letzten/ und in der dazu gehörigen Anzeige des Rendanten aufge-
führt worden fei. 

7) Der Revisor notirt auf jedem erledigten Vorschußmandat, daß solches erle-
digt, mithin ungültig fei, und befördert die Mandate zu den betreffenden 
Akten. 

8) Außerdem hat der Revisor, wenigstens probeweise, bei einigen Posten der 
neuen Vorschußnachweisung durch Einsicht der zur Hand zu nehmenden Ak« 
ten die Angaben des Rendanten Hinsicht« der zur Einziehung der Vorschüsse 
getroffenen Maaßregeln und der statt findenden Hindernisse zu prüfen, und 
die Resultate davon sowohl, als das Befolgen der Bestimmung unter Nr. ?., 
im Revisions-Protokoll zu vermerken. Findet der Revisor hierbei, daß die 
Anzeige zu 5. Unrichtigkeiten enthalt, so liegt ihm ob, alle Posten derselben 
einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und fallen die hierdurch entstehen-
den Mehrkosten jederzeit dem Rendanten zur Last. 

Hiernach hat das Königl. je. Gericht nicht nur selbst bei Verwaltung und Re< 
Vision seiner Kassen zu verfahren, sondern auch diejenigen größeren Untergerichte 
seines Departements, bei welchen dergleichen Vorschußzahlungen oft vorkommen, 
mit angemessenen Anweisungen zu versehen. 

Zu diesem Behuf und zum Gebrauch beim Kollegium wetden 20 Exemplare 
dieser Verfügung beigelegt. 

(v. K. Ihrb. Bd. 40. S . 517.) 

§ . 17. Zu dergleichen Justizvisitationen bei Untergerichten 
der ersten Klasse muss jedesmal ein wirklicher Rath des Kolle-
gii deputirt werden. Bei denen von der zweiten Klasse bleibt 
es dejj Landeskollegien überlassen, dieselben entweder ebenfalls 
einem Rathe aus ihrer Mitte, oder auch einem andern Justizbe
dienten oder Referendarins von vorzüglicher Geschicklichkeit 
und Erfahrung, und von geprüfter Rechtschaffenheit, zu übertra-

§ e n > 

H. 18. Dergleichen Justizvisitationen sind entweder ordent
liche und gewöhnliche, oder es sind ausserordentliche. 

ordentliche. 

§• 19. Was die ordentlichen und gewöhnlichen Visitationen 
betrifft; so sollen die sämmtlichen zu dem Departement eines 
Landesjustizkollegii gehörigen Untergerichte, nach Verhältnis 
des Umfangs eines solchen Departements und nach der Lage der 
Oerter, in gewisse Distrikte eingetheilt, für jeden Distrikt ein 
beständiger Revisor ernannt; jedoch mit der Person dieser Revi
soren, und mit den einem jeden von ihnen angewiesenen Distrik
ten von Zeit zu Zeit abgewechselt; übrigens aber ein jeder Re
visor in den gegen die Untergerichte seines Distrikts, und deren 
Urtel, eingehenden Beschwerden und Appellationen, der Regel 
nach, zu Decernenten bestellt werden. 

§. 20. Diese Revisoren müssen die ihrer speciellen Auf
sicht anvertrauten Untergerichte zum öftern, und wenigstens wo 
es die Umstände nur irgend erlauben, jährlich einmal besuchen; 
dazu zwar vorzüglich die Gerichtsferien, wo sie von ihren eigenen 
Amtsgeschäften am leichtesten abkommen können, erwählen; sich 
aber an keine gewisse Zeit binden, noch das zu visilirende Ge-
rieht von ihrer bevorstehenden Ankunft benachrichtigen. 
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R e s k r i p t vom 4. Oktober 1S06, wegen Aufhebung der regelmäßigen Iustijvisitationen; 
f. zu 8. 16. d. Tit. 

§. 21. Sie müssen es ihr erstes Geschäft sein lassen, die De 
positalschlüssel abzufordern, die Rechnung abschliessen zu las
sen; selbige nachzusehen, und mit den an das Obergericht ein
gesandten Tabellen und Extrakten zu vergleichen; die Erstände 
zu revidiren; und sich solchergestalt von der richtigen und or
dentlichen Verwaltung des Depositalwesens zu überzeugen. 

§. 22. Sie müssen ferner den Sessions- und Gerichtstagen 
beiwohnen; auf das Verfahren dabei, und wie die Richter in den 
dabei vorkommenden Geschäften überhaupt, insonderheit aber bei 
den Instruktionen der Prozesssachen zu Werke gehen, genau 
Acht geben; die etwa vorkommenden Missbräuche und Du-
regelmässigkeiteu sorgfältig bemerken; wenn sie wahrnehmen, 
dass selbige nur ans Missver>tand, Irrthum, eingeschrenkter 
Krnntniss oder Mangel an Uebung herrühren, den Iviehlern 
mit deutlichenn praktischen Anweisungen dabei zu Statten kom
men; wenn aber dergleichen Missbräuche in einer groben 
Ignoranz, in der Faulheit oder Fahrlässigkeit, oder gar in einer 
unredlichen, parteiischen oder animirten Denkungsart eines sol
chen Unterrichters ihren Grund haben, denselben näher nachspü
ren, und wenn sich die Sache zu einer förmlichen Untersuchung 
qualificirt, dem Kollegio davon unverzüglich Anzeige machen. 

tz. 23. Alle kurrente Prozess-, Konkurs- und die wichtige
ren Vormundschaftsakten müssen sie sich vorlegen lassen; nach
sehen, ob dieselben in gehörigern Gange befindlich sind, und wo
durch die Beendigung der schwebenden Prozesse etwa noch auf
gehalten wird; auch was dabei zu thun, und wie die Sache, um 
ihre Endschaft zu beschleunigen, einzuleiten sei, fleissig erinnern 
und an die Hand geben. 

§. 24. Sie müssen sich ferner das Hypothekenbuch vorlegen 
lassen, und prüfen, ob selbiges getreu, akkurat und ordentlich ge
führt werde. 

§. 25. Sie müssen die bei ihnen etwa angebrachten Be
schwerden gegen das Untergericht hören; dieselben mit den Ak-
ten vergleichen; von dem Gerichte Auskunft und Erläuterung 
darüber fordern; wenn die Beschwerde offenbar ungegründet ist, 
den Supplikanten umständlich bedeuten; wenn sie offenbar erheb
lich wäre, das Gericht wegen deren Abhelfung gehörig anweisen; 
in bedenklichen Fällen aber die weitere Beurtheilung und Ver
fügung dem Kollegio vorbehalten. 

§. 26. INaeh beendigter Revision muss der Revisor von dem 
Befunde an das Kollegium berichten, und sein dabei aufgenom
menes Protokoll beilegen. 

ausserordentliche. 

§. 27. Ausser diesen ordentlichen und gewöhnlichen müs
sen auch von Zeit zu Zeit ausserordentliche und specielle Justiz.-
visitationen bei solchen Untergerichten veranlasst werden, gegen 
welche häufige Beschwerden einkommen, oder bei welchen in 
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einzelnen Fällen Spuren von Unordnungen, Plackereien oder Ver
schleppungen bemerkt worden sind. 

§. 28. Dergleichen Juslizvisilation ist dem Untergerichte, 
bei welchem sie geschehen soll, in Zeiten bekannt zu inachen; 
auch muss dieselbe entweder durch Ablesung von den Kanzeln, 
oder auf eine andere schickliche Art zur Wissenschaft des Publi
kum und der Jurlsdictionseingesessenen gebracht werden. 

§. 29. Der Visitationskommissarius muss sich vor allen Din
gen von der Beschaffenheit und innern Verfassung des Gerichts; 
von den Qualitäten der Mitglieder desselben: ob sie zu dem be
kleidenden Posten auf die vorgeschriebene legale Art geprüft 
und bestellt worden; von der Vertheilung der Geschäfte und De
partements unter sie, und von der eingeführten Ordnung bei den 
Sessionen nähere Kenntniss verschaffen. 

§. 30. Er muss "hiernächst diesen Sessionen, und besonders 
den Instruktionen der Prozesse tleissig beiwohnen; dabei Alles 
beobachten, was den Revisoren oben §. 23 vorgeschrieben ist; 
die etwa eingeschlichenen Missbräuche sorgfältig bemerken; und 
auf den eigentlichen Grund derselben zu kommen bemüht sein. 

§. 31. Sämmtliche kurrente Prozess-, Konkurs- und Vormund
schaftsakten muss er genau und mit aller Aufmerksamkeit revi-
diren; dabei nicht allein auf die gegenwärtige Lage derselben, 
und was nach selbiger zu ihrer zweckmässigen Fortsetzung und 
Beendigung etwa zu verfügen sei, Rücksicht nehmen; sondern 
auch das ganze Verfahren des Gerichts in solchen Sachen vom 
ersten Anfange an genau prüfen; die Fehler desselben umständ
lich vermerken; dem Grunde und der Veranlassung davon näher 
nachforschen; die Verantwortung des Gerichts darüber erfordern; 
und um sich von dem Betragen desselben in den verschiedenen 
Arten der Rechtssachen vollständig zu unterrichten, in Fällen, wo 
die kurrent gefundenen Akten nicht hinreichend sind, auch auf 
ältere bereits abgethane und reponirte zurück gehen. 

H. 32. Die Verwaltung des Deposit! muss er eben so sorg
fältig untersuchen; sich des falls nach der den Revisoren oben 
H. 22. ertheilten Anweisung achten; dabei aber auch in diesen 
Gegenstand noch genauer und umständlicher, als wegen Kürze 
der Zeit bei den gewöhnlichen Revisionen geschehen kann, ein
gehen. 

§. 33. Nicht nur das Hypothekenhuch muss der Kommissa-
rius in Augenschein nehmen, sondern sich auch die Grundakten, 
Protokoll- und Signaturbücher vorlegen lassen, und ganz eigent
lich untersuchen: ob die Vorschriften der Hypothekenordnung 
mit schuldiger Sorgfalt und Akkuratesse beohachtet werden. 

§. 34. Auch die Verfassung der Registratur und Kanzlei bei 
einem solchen Untergerichte muss der Kommissarius in Augen
schein nehmen und nachsehen; ob dabei üherall Ordnung, Akku
ratesse und Betriebsamkeit anzutreffen sei. 

§. 35. Die bei ihm sich meldenden Supplikanten muss er 
mit ihren Beschwerden umständlich zum Protokolle vernehmen; 
dabei die den ordentlichen Revisoren gegebenen Vorschriften 
§. 26. ebenfalls genau befolgen; aber auch auf solche Untersu-
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ellungen, nach ßewandtniss der Sache, noch genauer und eigent
licher sich einlassen, als von diesen in der Regel geschehen kann. 

«§. 36- Auf die Beobachtung der Untergerichts-Sportultaxe 
muss der Kommissarius besonders aufmerksam sein; die dabei 
wahrgenommenen Missbräucbe und Exzesse fleissig anmerken; 
das Gericht darüber zur Verantwortung ziehen, und den Grund 
eines solchen Exzesses gehörig ins Licht setzen. 

§. 37- Sollte der Kommissarius bei seiner Visitation entdec
ken, dass ein Mitglied des Gerichts sich solcher pflichtwidriger 
Handlungen schuldig gemacht habe, woraus wahrscheinlicher 
Weise dessen Kassation, oder wohl gar noch härtere Bestrafung 
folgen dürfte; so muss er davon sofort, und noch während der 
Visitation, dem Kollegio Bericht abstatten; die ein solches Sub
jekt betreffenden Protokolle, Vermerke, und Nachrichten beifü
gen; auf seine Suspension und die Veranlassung einer förmlichen 
Inquisition wider ihn antragen; und wegen interimistischer Ver
sehung seines Amts Vorschläge machen. 

So lange, bis die weitere Verfügung des Kollegii auf diesen 
vorläufigen Bericht eingeht, ist der Visitationskommissarius be
rechtigt, dein, verdächtigen Subjekte die fernere Ausübung seines 
Amtes zu untersagen, und die nöthigen Anstalten zu treffen, dass 
er sich der Inquisition und Bestrafung durch die Flucht nicht 
entziehen könne. 

H. 38. Nach geendigter Visitation muss der Kommissarius 
davon umständlich berichten; die aufgenommenen Akten überge
hen; auch den Entwurf eines Visitationsbescheides, worin die be
merkten Mängel und Unordnungen aufgenommen, und die nöthi
gen Vorschriften und Anweisungen, wegen Abstellung und Ver
besserung derselben ertheilt sind, beifügen. 

§. 39- Dieser Bericht und Entwurf müssen im Kollegio um
ständlich vorgetragen, genau erwogen, und nach erfolgter Appro-
hation und Kektiiizirung des Visitationsbescheides, derselbe nach 

"Hofe zur Genehmigung eingesendet, sodann aber dem visierten 
Untergerichte zum Nachverhalt zugefertigt werden. 

• I 

R e s e r i p t vom 29. September 1*27, betreffend die Berichtsersiattung über das Resultat 
der Iustizvisllatlllnen an. den Iustizminister. 

Auf den, von dem Königs. Ober-8andesgericht zu Frankfult unterm 20. d. M., 
in der Iustizvisitationssache des vereinigten Gerichts zu Schöufließ erstatteten Be-
richt, wird dem Königs. Ober.Landesgeiicht unter Rücksendung des Berichts des N. 
vom 14. Mai d. I . hiermit eröffnet: daß die Cirkularverfügung vom 31. Juli 
1800 die Berichtsersiattung über die Resultate der Iustnvisilationen keineslvegs 
ausschließt, und ist, wie das Ciriular-Reftript vom 30. März 1803 zeigt (R. Archiv 
Bd. lll. S . 182,), nothwendig. Das Kömgl. Ober-Landesgericht hat daher jene 
Verfügung für die Folge zu beachten. 

I m gegenwärtigen Falle ist bei der Verfügung nichts zu erinnern. Der Man. 
gel eines General-Depositore darf aber die zinsbare Benutzung der kleineren, mu 
ter 50 Rthlr. betragenden Massen bei den König!. Gerichten nicht ausschließen. 
Diese Gerichte müssen die Bestände, die zusammen über 50 Rthlr. ausmachen, und 
deren baldige Auszahlung nicht zu besorgen steht, zusammen auf den Namen der 
verschiedenen Massen bei der Bank belegen, wenn die Vormünder oder andere In 
teressenten es nicht rachsam finden, kleine Staatsschuldscheine oder Pfandbriefe k 
25 Rthlr. zu acquiriren. 

(v. K. Ihrb. Bd. 30. S . 372.) 
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§. 40. Was die Kosten dieser Visitation betrifft; so muss 
den ordentlichen Revisoren sowohl, als den besonders ernannten 
Visitationskommissarien, die freie Fuhre verschafft werden. 

Ersteren ist für ihre Arbeit eine verhältnissmässige sixirte Be
lohnung auszusetzen; die Justizkollegia müssen aut die Ausmitte
lung eines Fonds dazu bedacht sein, und darüber, in Ansehung 
der Magisträte, mit der Kriegs- und Domainenkammer des Depar
tements in Korrespondenz treten. 

Bei ausserordentlichen und speciellen Visitationen erhalten 
die Kommissarien Diäten, welche von den dabei einer Unord
nung, pflichtwidrigen Betragens, und zu Beschwerden gegebenen 
Anlasses überführten Gerichtspersonen, aus eigenen Mitteln be
zahlt werden müssen. Hat sich aber bei der Visitation kein der
gleichen legaler Anlass, die Kosten dem visitirten Gerichte zur 
Last zu fegen, hervor gethan; so werden die Diäten, bei Magi
sträten und Justizämtern, aus dem auf die Etats gebrachten Diä
tenfonds bezahlt, und zu dem Ende muss mit der Kriegs- und 
Domainenkammer Rücksprache gehalten werden. 

C O . »cm 26. September 1838, betreffend die durch die Iustizvisitation bei Patrimonial« 
gerichten entstehenden Kosten. 

Ich genehmige auf Ihren Bericht vom 26. Mai d. I . , daß die durch 
die Iustizvisitationen bei Patrimonialgerichten entstehenden Kosten in den 
Fällm, wo weder dem Gerichtsherrn, noch dem Gerichtshalter in der Aus« 
Übung der Iurisdictionsbefugm'sse etwas zur Last fällt, auf die Salarien-
lassen der betreffenden Ober-Landesgenchte angewiesen werden können. — 
Eben so kann es in Betreff der dnrch solche Visitationen entstandenen baa-
ren Auslagen dann gehalten werden, wenn die Kosten zwar dem Beamten 
des revidirten Gerichts zur Last gelegt worden sind, von diesem aber wegen 
Unvermögens oder sonstiger persönlicher Verhältnisse nicht eingezogen werden 
können. 

(G. S . S . 496.) 
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Äeine Königliche Majestät von Preussen, Unser Allergnadigster 
Herr, haben zwar in der publicirten Allgemeinen Gerichtsordnung 
hinlängliche Vorschriften, wegen künftiger Einrichtung des Regi
stratur- und Kanzleiwesens bei den Landesjustizkollegien, und 
wegen der Geschäfte und Obliegenheiten der dabei angestellten 
Subalternen überhaupt, ertheilen lassen. 

Da aber seit Einführung der neuen Prozessordnung, und hei 
den darauf vorgenommenen Justizvisitationen sich ergeben hat, 
dass die bisherige, fast bei allen Kollegien auf einen verschiede
nen Fuss eingerichtete, und grösstenteils schon an und für sich 
sehr mangelhafte Verfassung, in verschiedenen Stücken einer 
gänzlichen Reform und jene allgemeinen Vorschriften einer nä
hern Bestimmung bedürfen, wenn auch hierunter der Endzweck 
eines vollkommen ordentlichen, regelmässigen und prompten Be
triebs der Geschäfte erreicht werden soll; so ist nöthig gefunden 
worden, die Landesjustukollegia mit einem allgemeinen vollstän
digen, und der gegenwärtigen Gerichtsverfassung überall ange
messenen Kanzlei- und Registraturreglement zu versehen; in wel
chem nicht nur die äussere Einrichtung der Registratur und Kanz
leien, so wie die Verrichtungen der dabei angesetzten Subalter
nen, und deren Vertheilung unter sie, genauer bestimmt; sondern 
auch der Gang der Sachen, und die Ordnung, wie die Registra
tur- und Kanzlei verwandten selbige betreiben, einander dabei un
terstützen, und sich zugleich gegenseitig kontrolliren müssen, um
ständlich vorgeschrieben werden soll. 

Dieses Reglement setzt ein grösseres Kollegium voraus, Wel
ches in seinem Departement alle die verschiedenen Arten der An
gelegenheiten, die nach der Landesverfassung den Regierungen 
und Justizkollegien anvertraut zu sein pflegen, wahrzunehmen 
hat. In, so fern daher bei kleineren oder solchen Kollegien, die 
nur die eine und die andere Art dieser Geschäfte zu besorgen, 
haben, Einschränkungen und Abkürzungen des hier vorgeschrie
benen Modi procedendi, es sei in Rücksicht des Ganges der Sa
chen selbst, oder der Vereinigung mehrerer Subalternbedienungen 
in einer Person, statt finden müssen, ist das Nöthige darüber, 
entweder schon in den bei den Justizvisitationen ertheilten be
sondern Anweisungen bestimmt, oder es wird solches, auf die 
nähere Anfrage und Anzeige solcher Kollegien, nach den Umstän-

Mannkopss Allg. Gerichtsordnung. IV. 29 
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den und Verfassungen eine« jeden derselbe«, bestimmt und fest
gesetzt werden. 

Die allgemeinen Verordnungen dieses Reglements aber, die 
darin vorgeschriebene Art des Betriebs der Sachen in der Regi
stratur und Kanzlei im Ganzen genommen, und die bei einem je
den Geschäfte wahrzunehmenden Obliegenheiten der dabei kon-
kurrirenden Subalternen, müssen bei allen Kollegien gleichförmig 
und mit pflichtmässiger Genauigkeit beobachtet werden. 

§. 1 Die bei den Landesjustizkollegien angesetzten Subal
ternen sind: 

1) der Kanzleidirektor oder Protonotarius, welchem die Direk
tion in der Registratur und Kanzlei überhaupt obliegt; 

2) die Sekretarien, deren Hauptverrichtung in dem Extendiren 
der bei dem Kollegio abgefassten Dekrete besteht; 

3) der Archivarius, welcher das Archiv, die Lehns-, Hypothe
ken- und Generalregistratur zu bearbeiten hat; 

4) der lngrossator, welcher ihm dabei assistirt, und insonder
heit die Hypothekenbücher unter seiner Aufsicht und Di
rektion führt; 

5) der Ober- oder erste Registratur; 
6) der Unter- oder zweite Registrator, welche zusammen die 

Prozess-, Konkurs-, Kriminal-, Pupillen- und Konsistorial-, 
so wie einen gewissen Theil der Generalregistratur wahr
zunehmen haben; 

7) der Registraturschreiber oder Assistent, welcher ihnen da
bei an die Hand gehen, und besonders das Aktenheften 
besorgen muss; 

8) der Kanzleiinspektor, welcher die Aufsicht über die unteren 
Kanzleiverwandten in specie führt; die Sachen, welche ge
schrieben werden sollen, unter die Kanzlisten und Kopisten 
vertheilt, und die Siegelzettel besorgt; 

9) die nach dem Umfange der Geschäfte bei einem Kollegio 
erforderliche Anzahl von Kanzlisten und Kopisten; 

10) die Kassenbedienten; nämlich: 
a) der Sportulrendant, 
b) der Vorschussrendant, 
c) der Kontrolleur, 

deren Pflichten und Verrichtungen in dem Sportulkassen-
reglement näher bestimmt sind; 

11) der Kanzleidiener und Botenmeister, welcher die Aufwar
tung bei dem Kollegio besorgt, die Geschäfte unter die 
Boten vertheilt; und die unmittelbare Aufsicht über sel
bige führt; 

12) die Boten, welche zu Besorgung der Insinuation und zu 
anderen vorkommenden Verschickungen gebraucht werden. 

§. 2. Alle diese Subalternen müssen sich täglich, die Sonn-
und Festtage allein ausgenommen, früh um Acht Uhr auf dem 
Kollegienhause in ihren angewiesenen Arbeitszimmern einfinden, 
und daselbst bis um Ein Uhr ihren Verrichtungen obliegen; auch 
dasjenige, womit sie des Vormittags nicht fertig werden können, 
Nachmittags nachholen. 
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.§. 3. Insonderheit müssen die Archiv- und Registraturbe-
diente täglich bis um Ein Uhr Nachmittags, an Sessionstagen 
aber, wenn die Session noch länger dauert, bis zum Schlüsse der 
selben gegenwärtig bleiben; sich des Nachmittags um Drei Uhr 
wieder auf der Registratur einfinden; und sie frühestens vor Sechs 
Uhr Abends nicht verlassen. 

§. 4. Derjenige Subaltern, welcher sich zu rechter Zeit nicht 
einfindet, oder früher, als es sich gebührt, von seiner Arbeit wie
der abgeht, soll, nach Beschaffenheit der Umstände, für jede ver
säumte Stunde 8 bis 16 Groschen Strafe entrichten. 

§. 5. Damit dieser Vorschrift desto zuverlässiger nachgelebt 
werde, soll der Kanzleidirektor tägliche Präsenzlisten von sämmt
lichen Subalternen führen; die Arbeitszimmer derselben, sowohl 
Vor- als Nachmittags fleissig besuchen; und die abwesend befun
denen pflichlmässig, ohne alle Nachsicht, bemerken. 

§. 6. Diese Präsenzlisten und Annotationen muss sich der 
Präsident wöchentlich wenigstens Einmal vorlegen lassen; die ab
wesend gebliebenen mit ihren Entschuldigungsursachen, die sie 
allem»! auf Pflicht und Gewissen anzugeben haben, vernehmen; 
die verwirkten Strafen festsetzen, und solche zur Einziehung in 
dem Strafbuche notiren lassen. 

§. 7. Es soll dabei keine Entschuldigungsursache, als Krank
heit oder andere dergleichen ausserordentliche und unvermeidliche 
Ehehaften, zur Befreiung von der Strafe angenommen werden. 

H. 8. Wenn daher ein Subaltern durch dergleichen unver
meidlichen Anlass an der Einfindung auf dem Kollegienhause, 
oder an Abwartung der vorgeschriebenen Arbeitsstunden verhin
dert wird; so muss er solches dem Präsidenten auf seine Pflicht 
durch ein kurzes Promemoria anzeigen oder anzeigen lassen; und 
der Präsident muss dieses Promemoria dem Kanzleidirektor zustel
len, welcher es so lange aufbewahrt, bis bei der nächsten Revi
sion der Präsenzliste die Entschuldigungsursache näher geprüft, 
und allenfalls das Nöthige deshalb verfügt werden kann. 

§. 9. Wenn ein Sekretair mit seiner Arbeit des Vormittags 
völlig fertig geworden, und solches dem Präsidenten angezeigt 
hat; so soll ihm verstattet werden, des Nachmittags wegzublei
ben, und andere, ausser dem Expediren, ihm etwa aufgetragene 
Geschäfte zu besorgen. 

H. 10. Eben so soll der Kanzleidirektor einem Kanzleiver
wandten, wenn er mit der ihm zugetheilten Arbeit völlig fertig 
ist, und sie richtig abgeliefert hat, erlauben können, die Kanzlei 
noch vor Ablauf der festgesetzten Arbeitsstunden zu verlassen; 
es wäre denn, dass in einem andern Departement noch Sachen, 
welche eine schleunige Ausfertigung erfordern, vorhanden wären. 

§. 11. Wenn wider Verhoffen irgend ein Subaltern sich bei
gehen lassen sollte, sein Aussenbleiben oder früheres Weggehen 
mit falschen und unwahren Angaben zu entschuldigen; so soll er 
dafür das erstemal mit dreifacher Strafe belegt, im Wiederho
lungsfälle aber zur Kassation angezeigt werden. 

§. 12. Damit der Präsident versichert sein könne, dass der 
Kanzleiinspektor seiner Schuldigkeit ein Genüge leiste; so muss 

29* 



452 Allgemeines Registratur- §. 13-

ev die Arbeitszimmer der Subalternen, auch ausser den Sessions
tagen, besonders des Nachmittags von Zeit zu Zeit besuchen, 
und nachsehen, ob ein jeder auf seinem angewiesenen Posten be
findlich sei, und seinen Verrichtungen gehörig obliege. 

H. 13. Diese seine Geschäfte kann und muss also ein jeder 
Subaltern auf dem Kollegienhause besorgen. Es soll daher we
der den Sekretarien, noch den Kanzlei verwandten erlaubt sein, 
sich Arbeit mit nach Hause zu nehmen; ausserordentliche Fälle 
allein ausgenommen, wo es jedoch nicht anders, als mit Vorwis
sen und Genehmigung des Präsidenten, oder, so viel die Kanz
leiverwandten betrifft, des Kanzleiinspektors geschehen kann. 

§. 14. Damit nun auch die Subalternen zu ihren Geschäf
ten hinlänglichen Platz haben, ein jeder das Seinige mit Ruhe 
und Ordnung betreiben könne, und keiner den andern darin un
terbrechen dürfe; so soll das bei einem jeden Kollegio vorhan
dene Lokale, so viel als möglich, folgendermaassen eingerichtet 
und eingetheilt werden. 

§. 15- Es ist nämlich erforderlich: 
1) ein Haupt-Registraturzirnmer; 
2) ein Gelass zur Aufbewahrung der reponirten Akten; 
3) ein Zimmer zum Archiv, der Lehns- und Hypothekenregi-

stratur; 
4) ein Expeditionszimmer für die Sekretarien: 
5) eine Kanzleistube; 
6) eine Kassenstube; 
7) ein Gelass für den Kanzleidiener, Botenmeister und Boten. 

§. 16. So viel es sich nur irgend thun lässt, muss das Lo
kale dergestalt eingerichtet werden, dass besonders die Hanptre-
gistratur, das Expeditionszimmer und die Kanzlei, sowohl unter 
sich, als bei der Audienz oder dem Sessionszimmer des Kollegii, 
in der JNähe gelegen sind, und eine bequeme Kommunikation 
haben. 

§. 17. In das Haupt-Registraturzimmer gehören: 
1) die kurrente Prozess-, 
2) die kurrente Konkursregistratur; 
3) die neu reponirte Prozess-, 
4) die neu reponirte Konkursregistratur; 
5) die kurrente Pupillen, 
6) die kurrente Konsistorial-, 
7) die kurrente Kriminalregistratur; 
8) die Registratur der in der Allgem. Gerichtsordnung Theil 

III. Tit. V. tz. 47. INo. 2. 3. 4. beschriebenen Generalien. 
§. 18- Jeder dieser Registraturen müssen besondere Repo-

sitoria angewiesen sein, wo die dahin gehörigen Akten, in den 
nach den Buchstaben des Alphabets einzutheilenden Fächern, auf
bewahrt werden. 

§. 19. Nur die neu reponirten Prozess- oder Konkurssachen 
sollen unmittelbar über den kurrenten, in eben dem Reposito-
rio, und in der nämlichen Reihe des durchlaufenden Buchstabens, 
jedoch in besonderen Fächern, so lange asservirt werden, bis sie 
weiter reponirt werden können. Bei Kollegien nämlich, welche 
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einen weitläufigen Jurisdiktionsbezirk haben, ist die reponirte Re
gistratur in zwei Unterabtheilungen zu theilen. Zur neu reponir-
ten Registratur gehören alsdann diejenigen Sachen, worin noch 
Exekution schwebt, oder wo seit der rechtskräftigen Entschei
dung noch kein Jahr verlaufen ist. Ist die Exekution beendigt, 
oder das Jahr nach dem Judikato, ohne dass Exekution gesucht 
worden, verlaufen, oder Zahlung angezeigt; so werden die Akten 
in die alt reponirte Registratur herüber genommen. 

§. 20. Ausser obigen Hauptrepositorien müssen in dem Re-
gislraturzimmer noch gewisse Plätze bestimmt und angewiesen 
sein, wo 

1) die Akten, welche mit den Vorträgen zum Dekretiren aus
gegeben, oder 

2) zum Spruche an die Referenten befördert werden sollen, 
interimistisch niedergelegt; 

3) die von anderen Kollegien und Gerichten bloss zur Abur
telung einkommenden, oder 

4) die von den Untergerichten nicht zur weitern Verhandlung, 
sondern bloss ad inspieiendum vei adhibendum eingeschick
ten, und nach gemachtem Gebrauche sofort wiederum zu 
remitlirenden Akten aufbewahrt; 

5) Piecen, die, ehe sie ad Acta kommen, einer Partei, einem 
Justizkommissarius oder irgend sonst jemandem vorzuzeigen 
sind, in der Zwischenzeit aufbewahrt; 

6) die Akten, welche durch Einheftung der eingelegten 
Piecen zu kompletiren sind, dem Aktenhefter hingegeben; 
endlich 

7) die solchergestalt kompletirten und gehefteten Akten von 
ihm, bis zur Reponirnng in die gehörigen Fächer, wieder 
abgelegt werden können. 

§>, 21. Das solchergestalt eingerichtete Haupt - Registratur
zimmer ist der Aufenthalt der Registratoren und ihrer Gehülfen, 
welehe die darin befindlichen Registraturen gemeinschaftlich zu 
bearbeiten haben. 

§. 22. In dieser Registratur, und über die darin befindlichen 
Akten und Piecen, müssen folgende Bücher gehalten werden: 

1) das kurrenle Prozessrepertorium; 
2) - Konkursrepertoriurn; 
3) die Liste der neuen erst angemeldeten Klagen; 
4) das Repertorium der reponirten Prozess- und 
5) - - Konkursakten; 
6) - - kurrenten und 
7) - - - reponirten Pupillenakten; 
8) - - kurrenten und 
9) - - - reponirten Kriminalakten; 

10) - - - Konsistorial-, Kirchen- und Schulen-
akten; 

11) vollständige Specifikationen der Generalakten; 
12) die Tagezettel oder Journale über die einkommenden 

Sachen; 
13) die Distributionsbücher der zum Spruche gelangenden Sachen; 
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14) das Annotationsbuch über die ausserhalb des Memorialien-
vortrages und der Spruchdistribution ausgegebenen Akten. 

§. 23. Die L i s t e de r n e u e n K l a g e n ist ein blosses zur 
Nachricht des Präsidenten und des Kegistrators dienendes Ver-
zeichniss, in welches eine neue Sache, sobald auf die geschehene 
Anmeldung die Aufnehmnng der Klage verordnet ist, unter dem 
Namen des Klägers eingetragen, und dabei in der Folge nur be
merkt wird: ob und warum der Prozess keinen Fortgang gehabt 
habe; oder ob, wann und unter welcher Nummer die Sache in 
die Prozessliste übertragen worden sei. 

H. 24. In diese Prozessliste kommt nämlich die Sache, so
bald auf die aufgenommene und eingereichte Klage ein Termin, 
es sei bloss zur Beantwortung oder zugleich zur Instruktion, an
beraumt wird. Jede Sache erhält darin eine eigene Nummer und 
ein besonderes Folium; und die Eintragung geschieht nach dem 
Anfangsbuchstaben von dem Namen des Klägers in alphabetischer 
Ordnung. Die unter einerlei Buchstaben gehörigen Sachen wer
den durch fortlaufende Nummern unterschieden. 

§. 25 a. Es wird jedoch dabei, zur Ersparung des Raumes, 
nachgegeben, dass nicht eben für jede Sache, ohne Unterschied, 
ein ganzes Folium bestimmt werden dürfe; sondern es kann bei 
Sachen, wo voraus zu sehen ist, dass nicht viel darjn kommen 
werde, z. B. bei Wechselsachen, ordinairen Ehescheidungsprozes
sen unter gemeinen Leuten, simplen Schuldklagen u. s. w., ein 
Folium auch für zwei oder drei dergleichen Prozesse bestimmt 
und eingetheilt werden; welches also dem vernünftigen Ermes
sen des Registrators, nach Beschaffenheit einer jeden einzutragen
den Sache, überlassen bleibt. 

§. 23 b. Die P r o z e s s l i s t e hat folgende Rubriken: 
1) Nummer der Akten; 
2) Namen der Parteien; 
3) Namen des Decernenten; 
4) Namen des Instruenlen und der Assistenten; 
5) Lage der Sache. 

Jeder dieser Kolonnen ist ein proportionirlicher Raum, und 
also der grösste für die fünfte Kolonne, zu bestimmen. 

Die vier ersten Rubriken werden gleich bei der Uebertragung 
aus der Liste der neuen Klagen ausgefüllt; die fünfte hingegen 
muss der Registratur durch den ganzen Lauf des Prozesses, und 
während der ganzen Zeit, dass die Akten in der Registratur sind, 
fortführen. 

Es muss darin vermerkt werden, auf welchen Tag der Beant-
wortungs- und Instruktionstermin stehe; wann die Akten dem 
Instruenten zugestellt worden; wann sie wieder zur Registratur 
zurückgekommen; wann sie zum Spruche vorgelegt sind; wann 
das Urtel publicirt ist; wann die Appellation angemeldet worden 
u. s. w.: dergestalt, dass jeder Schritt in dem ganzen Laufe der 
Sache, bis zur verfügten Reposition derselben, aus der Liste zu 
ersehen sei, und der Präsident dieselbe bei seiner Aktenrevision 
mit Zuverlässigkeit zum Grunde legen könne. 



§. 30. und Kanzleireglement. 455 

Mit dem letzten November jeden Jahres muss der Registra-
tor die Prozesslisten durchgehen, und alle darin noch kurrent 
bleibenden Sachen in die Liste des folgenden Jahres, unter die 
gehörigen Buchstaben und Nummern übertragen. 

§. 26. Sobald eine Sache in das kurrente Prozessreperlorium 
eingetragen wird, muss in den Akten ein unterwärts ungefähr 
eine Hand breit hervorragender Zettel fest eingeheftet werden, 
auf welchem der Buchstabe und die Nummer, unter welchen die 
Akte im Repertorio eingetragen steht, nebst den Namen der Par
teien verzeichnet wird, und welcher dazu dient, dass der Regi-
strator die in den Fächern über einander liegenden Akten desto 
leichter auffinden kann. 

Wegen der scher die Mandatsprozesse und über die summarischen Prozesse zu fü> 
renden besondern Listen, s. die im Anhange abgedruckte Verordnung vom 31. Okt. 1836 wegen der 
einzureichenden Geschastsübersichten und das derselben beigefügte Formular. 

§. 27. Eben so muss das renonirte Repertorium über die 
Civilprozesse von dem zweiten Registrator genalten werden. 

Dies Repertorium wird ebenfalls nach den Namen der Klä
ger in alphabetischer Ordnung geführt, und hat folgende Ru
briken : 

1) Nummer, welche unter jedem Buchstaben, von einem Jahre 
zum andern, beständig fortläuft; 

2) Namen der Parteien; 
3) Anzahl der Voluminum, welche zur Sache gehören. 

§. 28. Sobald in einer Sache die Reposition der Akten ver
ordnet ist, als welches von dem Decernenten, sobald der Prozess 
durch rechtskräftiges Erkenntniss, Vergleich, Entsagung oder gänz
liche Avokalion beendigt worden, geschehen; oder wenn dieser 
solches übersehen, von dem Präsidenten ex officio besorgt wer
den muss, wird die Sache in dem kurrenten Repertorio gelöscht, 
nnd dagegen in das reponirte eingetragen; auch die Akte selbst, 
in die dafür bestimmten Fächer, über den kurrenten, hinauf 
gelegt. 

§. 29 Zum Unterschiede der kurrenten Akten von den re-
ponirten, wird den letztern ein blauer Zettel über den weissen, 
oder mit Herausnehmung desselben, eingeheftet, und auf solchem 
der Buchstabe, nebst der Nummer des reponirten Repertorii ver
zeichnet. 

§. 30a. Ueber die kurrenten K o n k u r s - und L i q u i d a t i o n s 
p r o z e s s e wird ein besonderes Repertorium gehalten, worin je
dem derselben, nach Verhältniss seines Umfanges, gewisse Folia 
angewiesen sind. Jeder Klasse von Generalakten wird ein beson
deres Folium gewidmet, und darin 

1) die Benennung des Konkurses, nach dem Namen des Ge
meinschuldners; 

2) der Name des Decernenten; 
3) der Name des Instruenten; des Kurators und Kontradik-

tors; 
4) die Lage der Sache, so weit sie in dieses Aktenstück 

gehört, 
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eingetragen; auch die letzgenannte Kolonne von dem Registrator, 
bis zum Ende des Konkurses, auf eben die Art, wie bei der Pro
zessliste vorgeschrieben ist, ununterbrochen fortgeführt. Auf dem 
letzten Blatte werden die Special-Liquidationsakten, bloss mit Be
nennung der Liquidanten, hinter einander verzeichnet. 

§. 30 b. Wenn wegen eines solchen Liquidanten ein Appel-
latorium entsteht; so wird das denselben betreffende Specialak-
tenstück aus der Konkurs- in die kurrente Prozessregistratur her
über genommen; erhalt in der Prozessliste eine besondere Num
mer und Folium; wird daselbst bis zur rechtskräftigen Entschei
dung, gleich jedem andern Civilprozesse behandelt; nach deren 
Erfolge aber wieder in die Konkursregistratur zurückgelegt. 

§. 30 c. Wenn der Konkurs durch die Distribution der Masse 
beendigt ist; so werden die sämmtlichen Akten desselben in die 
reponirte Konkursregistratur gebracht, und daselbst in den nach 
dem Alphabete geordneten Fächern aufbewahrt. Das Reperto-
rium über diese reponirte Konkursregistratur hat folgende Ru
briken: 

1) Nummer. 
I 2) Name des Konkurses. 

3) Anzahl der dazu gehörenden Aktenstücke. 
§. 31. Das kurrente Pupillenrepertorium hat der zweite 

Registrator nach alphabetischer Ordnung zu führen. Das Schema 
dazu hat folgende Rubriken: 

1) Nummer. 
2) Namen der Kuranden. 
3) Namen des Vormundes. 
4) Anzahl der Voluminum. 
5) Lage der Sache. 

§. 32. Unter diese letztere Rubrik müssen alle erhebliche 
Vorfallen!,eisen, die sich in einer solchen Vormundschaltssache 
ereignen, von Zeit zu Zeit eingetragen werden: z. B. wann die 
Vormundschaft ihren Anfang genommen; wann der Kurator sti-
pulirt hat; wann das Kuratorium expedirt worden; wann die 
Taufscheine, wann das Inventarium eingekommen; wann die Erb-
sonderung angelegt, wann solche approbirt worden; wann die 
erste, zweite, dritte Rechnung u. s. w. übergeben und abgenom
men worden; wann die Generalverzicht geleistet, und das Abso-
lutorium expedirt worden u. s. w. 

§. 33. Alles, was zu einer Vormundschaft gehört, es betreffe 
was es wolle, wird in ein Volumen zusammen geheftet, und kei-
nesweges, wie bisher bei einigen Kollegien geschehen, von einer 
jeden einzelnen Angelegenheit ein besonderer Fascikul formirt. 
Doch muss, wenn ein dergleichen Volumen eine massige Stärke 
erlangt hat, alsdann mit einem schicklichen Zeitpunkte, z. B. mit 
einem neuen Jahre, einer neuen Rechnung u. s. w., ein zweites, 
drittes Volumen u. s. w. angefangen werden. 

H. 34. Nur die Vormundschafts- und etwa dazu gehörigen 
Wirtschaftsrechnungen, wenn solche weitläufig sind, werden mit 
den Belegen besonders asservirt; das Präsentationsmemorial aber, 
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die Monita, das Abnahmeprotokoll, die Decliarge u. s. w. müssen 
dennoch den Akten beigeheftet werden. 

§. 35. Den kurrenten Pupillenakten werden eben so, wie 
den Prozessakten, weisse Zettel eingeheftet, und darauf der 
Name der Vormundschaft nebst der Kummer des Repertorü ver
zeichnet. 

§. 36. Wenn die Vormundschaft durch den Tod des Pflege
befohlenen, durch die Grossjährigkeit desselben und die dem Ku
rator geleistete Generalver/lcht, oder auf andere Art beendigt ist; 
so werden die Akten in dem kurrenten Repertorio gelöscht, und 
dagegen in das reponirle Repertorium übergetragen. 

4- 37. Dieses führt der erste Registratur nach alphabetischer 
Ordnung unter folgenden Rubriken: 

1) Nummer; 
2) IName der Vormundschaft; 
3) Anzahl der Voluminum. 

Uebrigens werden den reponirten Pupillen- eben so wie den Pro
zessakten blaue Zetlel, mit Bemerkung des Namens und der Num
mer des reponirten Repertorü eingeheftet. 

H. 38. In Ansehung der kurrenten und reponirten Kriminal» 
akten hat es bei den darüber jeden Orts bisher vorgeschriebenen 
Listen und Repertorien auch noch ferner, vor der Hand, sein Be
wenden. 

§. 39. Ueber die Konsistorial-, Kirchen- und Schulenakten 
müssen von dem ersten Registratur vollständige Verzeichnisse, 
ebenfalls in alphabetischer Ordnung, nach den Namen der Oer-
ter, wo dergleichen Kirchen und Schulen sich befinden, gehalten 
werden 

§. 40. Ein eben dergleichen vollständiges Verzeichnis« ist 
auch über die zur Hauptregistratur gehörigen Generalakten von 
dem ersten Regis'rator zu halten, und nach Anweisung der AI ig. 
Gerichtsordnung Tli. HL Tit. V. §. 47. iNr. 2. 3. 4. in drei Haupt
sektionen einzutheilen. 

§. 41. Lieber die bei dem Kollegio einkommenden und zum 
Vortrage zu bringenden Sachen wird in der Hauptregistratur ein 
dreifaches Journal oder Tagezettel geführt, nämlich: 

1) für die Prozessuale, wohin auch die Konkurs- und Krimi
nalsachen, ingleichen die in diese Registratur gehörigen 
Generalia eingetragen werden; 

2) für die Pupillaria; 
3) für die Konsistorialia. 

A. 
§. 42. Ein jedes von diesen Journalen oder Tagezetleln 

wird nach dem sub A. beiliegenden Schema geführt. Die Ein
tragung geschieht nach fortlaufenden Nummern, entweder von 
einem Sessionstage zum andern, oder vom ersten jeden Monats 
bis zum letzten. :. Die Nummer wird auf der Eingabe selbst, ent
weder auf der Rück- oder auf der andern Seite, so dass dieselbe 
gleich in die Augen falle, verzeichnet. Die in den ersten Tage-
zettel gehörigen Stücke erhalten die Nummern ohne weitern Bei
satz; denen aus den zweiten aber wird der Buchstabe P-, so wie 
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denen aus dem dritten der Buchstabe C. vorgesetzt, z. B. P. 1. 
C. 3. u. s. w. 

§. 43. Wie diese Tagezettel von beiden Registraturen ge
meinschaftlich zu führen, und was bei der Eintragung zu beob
achten, davon wird unten umständlich gehandelt werden. 

§. 44. Die Distributionsbücher führt der erste Registratur 
nach folgendem Schema: 

1) JNummer, welche vom Anfange des Jahres bis zum Ende 
fortläuft; 

2) Namen der Parteien; 
3) Namen der Re- und Korreferenten; 
4) Datum der Distribution; 
5) Datum, wann die Re und wann die Korrelation einge

kommen ; 
6) Datum, wann die Sache verlesen und wann darüber kon-

kludirt worden. 
Die ersten zwei Kolonnen werden von dem Registratur, die 

letzten vier hingegen von dem Präsidenten eigenhändig ausgefüllt. 
Das Distributionsbuch muss, ausser den Sessionstagen, in der 

Registratur in einer verschlossenen Kapsel, wozu der Präsident 
einen, und der Registrator den andern Schlüssel hat, aufbewahrt, 
in jeder Session aber dem Präsidenten vorgelegt werden, damit 
derselbe die neu eingetragenen Sachen distribuiren, die abgelie
ferten Kelationen bemerken, und die rückständigen bei den Refe
renten moniren könne. 

Die Relationen selbst müssen bis zur Ablesung in einem be
sondern Schranke und Kasten, wozu der Präsident allein den 
Schlüssel hat, aufbewahrt werden. 

H. 45. Das Annotationsbuch über solche Akten, welche aus
ser dem Meniorialienvortrage und der Spruchdistiibution zu ir
gend einem andern Behufe aus der Registratur gegeben werden, 
ist nach der Vorschrift der Gerichtsordnung a. a. O. H. 33 zu 
führen, und die daselbst erwähnten Verordnungen und Empfang
scheine werden dabei als Belege verwahrt, damit die Akten, wenn 
sie anderweit gebraucht oder ungebührlich zurückgehalten wer
den, auf den Grund dieser Belege von den Empfängern abgefor
dert werden können. 

§. 46. Die Haltung dieses Buchs und die Ausgebung der 
Akten kommt dem ersten Registrator privative zu, dergestalt, dass 
weder der zweite Registrator, noch der Registraturschreiber, viel 
weniger irgend sonst jemand sich anmaassen darf, ohne des ersten 
Registrators Vorwissen Akten aus der Registratur zu verabfolgen 
oder an sich zu nehmen. 

§. 47. Nachdem in Vorstehendem von der Hauptregistralur, 
deren Einrichtung und den darin zu haltenden Büchern und Li
sten gehandelt worden; so ist nach Maasgabe §. 15. oben ferner 
zu bestimmen: wie die eigentliche reponirle Registratur eingerich
tet sein solle. 

§. 48. In dem für diese bestimmten Behältnisse sind aufzu
bewahren: 

1) die alt reponirten Prozess- und 
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2) Konkursakten in dem Sinne des §. 19. oben; 
3) die reponirlen Pupillen-, 
4) die reponirlen Kriminalakten; auch können 
5) von den in die Hauptregistratur gehörigen Konsistorial- und 

Generalaktcn die älteren Volumina, die von keinem oftma
ligen Gebrauche mehr sind, zur Ersparung des Raums, in 
diese reponirte Registratur untergebracht werden. 

§. 49. Jede dieser reponirten Registraturen muss ihre be
sonderen Repositoria haben, worin die dazu gehörigen Akten, in 
den nach alphabetischer Ordnung eingetheilten Fächern, asservirt 
sind. 

§. 50. Wie bei der Aktenreposition zu verfahren, und was 
über die reponirten Registraturen für Bücher und Listen zu hal
ten sind, darüber ist das Nöthige bereits oben verordnet worden. 

1) a. l e r u p d i i u i i g vom 30. Dezember 1818, betreffend die Kassation der alten xt-
ponirten Akten. 

Das Anhäufen der Akten bei den Gerichten, welches Erweiterung der 
Gerichtslokalien nöthig macht, erfordert es, auf die Fortschaffung der inu 
brauchbaren Akten, deren Wegräumung bereits durch die Königl. Kabinets-
ordres vom 22. u«d 31. August 1799 befohlen ist, besondere 'Rücksicht zu 
nehmen. I n dieser Hinsicht ist die am 21. Februar 1800 ergangene Cirku-
lar-Verorduung einer Revision unterworfen, und es wird hierdurch bestimmt. 

I . 
Von der Veräußerung und Veruichtung der Akten sind auch ferner-

hin auszunehmen: 
1) Acta generalia 

a. über die Verfassung des Departements, seine Verhältnisse zum 
I n - nnd Auslande, über die Verfassung der darin gelegenen 
Städte, Flecken, Dörfer, Kirchen, Schulen, Klöster, Familien-
Institute und Corporationen; 

b. über die Verfassung des Kollegii selbst und der davon ressorti-
renden Deputationen, Kreis - Iusiizkommissionen und Unter-
gerichte, über die Anstellung der Räthe und die Gerechtsame 
des Kollegii; 

c. über die Gesetzgebung in der Provinz, so wie Act» über die er-
gangenen Edikte, Verordnungen und Publicanda; 

d. über die Verfassung der Salarien- und Depositenkasse im All-
gemeinen und über die aus den Depositenkassen gegebenen, noch 
ausstehenden Darlehne; 

2) Act» generalia und specialia über die Lehngüter; 
3) Acta generalia und specialia, das Hypothekenwesen betreffend, die 

Grundakten und alle Hypotheken- und Ingrossationsbücher; 
4) Alle Testamente, und die auf ihre Deposition und Publikation Ve-

ziehung habenden Verhandlungen; 
5) Acta generalia und specialia, die Actus voluntariae jurisdictionis 

betreffend; 
6) die Akten, welche die Abschriften der Sentenzen und die Re- und 

Correlationen enthalten; 
7) Repertorien der reponirten Akten; 
8) Die Prozeßakten, worin über Realrechte und Familien-Angelegenhei-

ten verhandelt worden, wohin auch Prozesse über die Vindikation, 
Subhastation und das Aufgebot liegeuder Gründe, über Grundge-
rechtigkeiten, Gemeinheitstheilungen, über Privilegien der Städte, 
Dörfer, Zünfte und Corporationen, ferner über Familienstlftungen 
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und Fideicommiß - Successionen und Todeserklärungen, so wie über 
Diensistreitigkeiten zwischen den Gutsherren und Bauern u. f. w. 
gehören. 

I I . 
Zur Cassation sollen geeignet sein: 

A. 
Nach Verlauf von 30 Jahren, vom Tage der dekretirten Reposition 

der Akten ab, 
1) Civil-Prozeßsachen, worin über persönliche Rechte und Verbindlich-

keitcn gestritten worden, wohin auch gewöhnliche und hypothekarische 
Schuldklagen, Ehescheidungs- und Alimentensachen zu rechnen; 

2) Vormilndschaftsaktcn, mit Ausnahme der Akten über die Vormund-
fchaft der Besitzer solcher Güter, die in Ober-Landesgerichtliche Hy-
vothekenbücher eingetragen sind; 

3) Ada specialis, das Depositen- und Salarienkassenwefen betreffend, 
die geführten Rechnungen, deren Abnahme und Dechargen, mit In -
begriff sämmtlicher dazu gehöriger Bücher und Rechnuugsbeläge. 

B. 
Nach Verlauf von 20 Jahren, vom Tage der dekretirten Reposition: 

1) Konkurs- und Liquidationssachen, in so fern solche nicht zu den ad I. 
8. erwähnten Sachen zu rechnen sind, oder sich Gründe zur Vermu-
thung, daß der Schuldner noch in den Stand kommen werde, seine 
Gläubiger zu befriedigen, ergeben; 

2) alle Kriminalasten; 
3) Acta, die Visitation der Untergerichte betreffend; 

C. 

Nach Verlauf von 10 Jahren, von der Repositions-Verfügung ab ge-
rechnet: 

1) alle Akten der Oder-Landesgerichte, welche in zweiter und dritter In-
stanz auf die Appellation gegen Untergerichts-Erkenntnisse verhandelt 
sind; betrifft jedoch der Gegenstand ein Immodile, so müssen die er* 
gangenen Ilrtel aufbewahrt werden; 

2) alle Mieths-, Pacht-, Sponsalien-, Moratorien- und Cessionssachen 
betreffende Akten, »»n denen jedoch die Erkenntnisse aus den Akten 
zu nehmen und aufzubewahren sind; 

3) alle Akten in fiskalischen Untersuchuugen; 
4) alle Beschwerdeakten; 
5) alle Requisitions- und Imploratious-Akten; 
6) 10 Jahre nach erlangter Großjährigkeit, Vormundfchafts-Akten über 

uneheliche Kinder, wo keine Vermögens-Adminisiration gewesen ist; 
7) alle Sequesirationsakten, bei welchen die zur Wegschassung nöthige 

Frist von 10 Jahren, von der Reposition und Decharge-Ertheilung 
an den Rechnungsführer zu rechnen ist. 

1>. 
Nach Verlauf von 5 Jahren a dato repositionis: 

1) Akten, die Streitigkeiten über Bagatell-Objekte betreffen; 
2) Acla in Injuriensachen; 
3) die beim Kollegio und dessen Registratur zur Kontrolliruug des Ge-

schäftsganges zu führenden Journale, Listen und Bücher, namentlich 
die Tagezettel, Erpeditionsbücher, Repertorien über kurrente Akten, 
Instruktious-Lisien, Distributions-Vücher, ungleichen diejenigen, wor-
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aus die für die Salarienkasse, Behufs der Einnahme- und Ausgabe-
Beläge, erforderlichen Extrakte gefertigt werden, die von den Unter-
gerichten eingesandten Tadellen, woraus die Resultate den vorgefetz-
teu Behörde» mitgetheilt sind, in specic die Erbschaftsstempeltabellen; 

4) die Akten wegen Abschoß- nnd Abfahrtsgelder; 
5) die Akten, die Anstellung und Dienstführung der Sudalternbeamten 

detreffend, und ist hier die fünfjährige Frist von der Zeit des Abster-
bens des Offizianten zu berechnen. 

Nach den vorstehenden Bestimmungen ist die Anweisung wegen Weg-
schasfung der Akten d. ü. den 21. Februar 1800 erweitert worden. 

D a s Königl. :c. hat nunmehr die zur Fortschaffung geeigneten Akten 
baldmöglichst aussuchen zu lassen, und sodaun deren Verkauf zu bewirken. 
Wie beim Verkauf der Akteu zu verfahre» ist, bestimmt die gedachte An-
Weisung ausführlich. Bei dieser behält es in jeder Hinsicht sein Bewenden, 
und ist besonders darauf zu sehen, daß die zur Vernichtung bestimmten Ak-
ten nicht zum Verkauf an solche Personen gelangen, von denen man der 
Vernichtung nicht versichert sein kaun. 

Die, welche Akten unter der Bedingung kaufen, sie zu vernichten, nn'is-
sen sich zu dieser Bedingung schriftlich verpflichten, und für den Kontraven-
tionsfall in Ansehuug des Ganzen oder eines Theils der Akten, sich einer 
Konveutioualstrafe, deren Betrag das Doppelte des Kaufpreises übersteigt, 
unterwerfen. 

Von den zu kassirenden Akten sind Verzeichnisse anzufertigen, die als 
Beilagen der Repertorien der reponirten Akten dienen, und ergeben, welche 
Akten znr Kassation bestimmt, und deshalb aus der Registratur entfernt 
sind. 

Damit durch die Wegschaffung der Akten den Parteien lein erheblicher 
Nachtheil erwachse, muß dahin gesehen werden, daß Original - Dokumente, 
welche die Parteien produziret, nicht ad acta kommen, sondern in der Re-
gistratur, bis der Prozeß beendigt ist, besonders asservirt werden. — Ist es 
nothwendig, so muß eine Abschrift derselben zu den Akten genommen 
werden. 

(v. K. I h r b . B d . 12. S . 282.) 

b. R e s c r i f i t vom 7. Juni 1819, und 13. Juni 1831, betttssind die Kassation d« Kli-
minalakten. 

I n Beziehung auf die Verfügung vom 30. Dezember v. J . , welche wegeu der 
Fortschafflmg unbrauchbarer Akten an das Königl. x!ber.Landeögericht ergangen ist, 
und sich im Liften Heft der Jahrbücher für die Preußische Gesctzgcbuug S . 282. 
vorfindet, wird denselben eröffnet, daß Kriminalakten sich nur zur Fortschaffung eig-
nen, wenn 20 Jahre nach Vollstreckung der Strafe verflossen sind. 

Berlin, den 7. Juni 1819. 
(v. K. Ihrb. Bd. 13. S . 3io.) 

Auf die Anfrage des Königl. Obcr-Landesgerichts im Bericht vom 18. März c , 
ob alle Akten in Kriminal- und fiskalischen Untersuchungen nach Ablauf von 
20 Jahren von dem Zeitpunkt der Strafvollstreckung, vertauft werden sol-
len, oder diejenigen Akten, in welchen solche Verbuchen, deren Wiederholung 
eine Verschärfung der Strafe zur gesetzlichen Folge hat, untersucht worden, 
von diesem Verkauf auszuschließen und etwa erst nach Ablauf eines Zeit-
raums von 40 oder 50 Iahreu aufzuräumen sind, 

ist der Bericht des Kriminalfcnats des Kammergerichts erfordert und wird derselbe 
abschriftlich mitgetheilt. Tas Justizministerium schließt sich der darin geäußerten 
Meinung an, und wird daher festgesetzt, daß es bei den bisherigen Anordnungen 
verbleibt, jedoch 

I) aus allen zu vernichtenden Akten in Kriminal- und fiskalischen Untersu-
chungssachen die llrnl herausgenommen, auf glaubhafte Weise mit dcm Vcr-
merk der Rechtstraft, der Strafvollstreckung, so wie des Straforts, wo, und 
der Zeit, in welcher die Strafe vollstreckt worden, versehen und besonders 
assortirt werden; 
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2) daß in besonders wichtigen Untersuchungssachen, welche von bleibendem I n -
teresse sind, die vollständigen Akten von der Vernichtung ausgeschlossen 
weiden. 

Vorstehende Bestimmungen werden allen Justizbehörden zur Nachachtung be-
kannt gemacht, 

Berlin, den 13. Juni 1831.) 

c. R e s c r i p t vom 23. August 1824, betreffend die Kassation der Vormundschaftsakten. 

Dem Köuigl. Vormundschaflsgericht wird auf die Anfrage im Berichte vom 
I2ten d, M . eröffnet, daß die Abolition der Vormundschaftsaften erst dreißig Jahre 
nach erfolgter Majorennitat der Kuranden erfolgen muß, selbst wenn sie nichts eut-
halten, als die Auseinandersetzung zwischen einem Vater und seinen Kindern / da 
dieser Zeitraum erforderlich ist, um das Gericht gegen Ansprüche der Kurauden 
völlig zn sickern. 

(v. K. Ihrb. Bd. 24. S . 269.) 

d) R e s c r i p t vom 28. September 1830', betr. die Aufsicht über die Akten-Kassation bei 
den Untergerichten. 

Auf den Bericht des Königl. Ober-Landesgerichts vom 2«. v. M. wird dasselbe 
hiermit autorisirt/ den Untergerichten seines Departements die Einrejchung des Ver-
zeichnisses der zum Verkauf oder zur Vernichtung geeigneten Akten zu erlassen, und 
statt dessen in Zukunft die pftichtmäßige Versicherung des Dirigenten des Unterge-
richts: 

daß er sich vollständig iiberzeugt babe, daß sich unter den abgesonderten Ak-
ten keine solche befinden, deren Verkauf oder Vernichtung nach den festge-
stellten Grundsätzen unstatthaft sein winde, 

zu erfordern/ wonach das Weitere zu verfügen ist. 
Berlin, den 28. September 1830. 

(v. K. Jhrb- Bd. 36. S . J57.) 

e. R e 8 C l * i p t vom 14. Januar 1835, daß bei der Kassation der Alten zuvor das be< 
treffende Conto der Ealarienkasse zu prüfen ist. 

Nach einer Mittheilung des Königl. Finanz-Ministeriums hat die von einem 
Gericht nachgesuchte Restitution niedergeschlagener Stempel durch die Einsicht der 
betreffenden gerichtlichen Alten nicht gehörig justificirt weiden können, da die Akten 
bereits früher kassirt worden sind. Dies laßt vermuthen, daß die Kassirung der 
Akten ohne vorgängige Reguliriing des betreffenden Kontos der Salarienkasse des 
Gerichts erfolgt ist. Da dies jedoch zti Verdunkelungen und Weitläufigkeiten bei 
dem gerichtlichen Kassenwesen fuhren muß, so hat das Königl. :c sowohl bei sich 
als bei den hiernach anzuweisenden Untergerichten seines Departements zu veran-
lassen, daß vor der wirklichen Kassation der hierzu sonst geeigneten Akten durch 
Vorlegung eines Verzeichnisses derselben mit Angabe des Kaffenzeichens, oder der 
Akten selbst, bei der Salarienkasse geprüft werde, ob es noch einer längern Aufbe-
Wahrung derselben Behufs der Regulirung des Kontos in Betreff der bereits ge-
buchten Kosten und Behufs der Restitution der niedergeschlagenen Stempel bedürfe. 
Tagegen ist jede weitere Prüfung der Akten Behufs der Nachliguidiruug außer 
Ansatz gebliebener oder zu niedrig liguidirrer Kosten zu unterlassen, 

(v. K. Ihrb. Bd. 45. S . 242.) 

2) R e s k r i p t vom 28. Juli 1817, 9. Juni und 11. November 1834, betreffend die 
Kassation der 2)tanua!akten der Iustizkomminarici!. 

Der Chef der Justiz ist mit dem von dem Königl. Oberlandesgericht zu Bres-
lau in dem Berichte vom 4. d. M aufgestellten Grundsätzen wegen Veräußerung 
von Manualakten nicht durchgängig einverstanden. 

Die Akten der Notarien sind Acta publica,, und der Staat muß für die sorg-
siiltige Aufbewahrung derselben sorgen, weshalb auch darüber die Vorschriften 
§. 95. Tit. 7. Thl.Ill. der Gerichtsordnung ergangen sind. 

Dagegen sind Manualakten das Eigenthum der Patteien, und jeder Just:;-
Kommissarius, der sich der Last ihrer Aufbewahrung entziehen will, muß gleich 
nach beendigtem Prozesse wegen Zurückfendung derselben die nöthigen Verabredun« 
gen mit ihnen treffen. 



§.50. und Kanzleireglement. 463 

Die Vorschriften, welche wegen Kassation l,nd Veräußerung der Akten bei den 
Landes IiiftizkolUgien ertheilt sind, tonnen auf Manualakten, welche sich in der 
Registratur eines Justiz-Kommissarii befinden, leine Anwendung leiden, und ein 
Verkauf zum Besten der Justiz-Offizianten-Witlwenkaffe kann nicht statt finden. 
Die Vernichtung gerichtlicher Akten erfolgt mit Kcnigl. Genehmigung; die Ver-
nichtung von Manualakten würde aber ein Eingriff in das Privat-Eigenthum sein, 
der sich aus jener Genehmigung nicht rechtfertigen läßt. Die gerichtliche Nieder-
legung' der Akten kann zwar unter Umständen zulässig erscheinen, allein immer 
würde dies Mittel nicht zu dem Zweck führen, den der Regierungsrath N. beab-
sichtigt, da das Depositions-Gesuch in Ansehung eines jeden Aktenstücks geprüft 
werden muß, und der N. wohl die Zeit und die Kosten eines solchen Verfahrens 
bei feinem Vorschlage, ihn zur Deposition zu verstatten, nicht erwogen haben wird. 

Eine gesetzliche Bestimmung für diesen Fall zu ertrahiren, findet der Justiz-
minister keine Veranlassung. Es bleibt dem Kollegio überlassen, hiernach den N. 
zu bescheiden. 

Berlin, den 28. Juli 1817. 
(v. K. Ihrb. Bd. 10. S . 20.) 

I n dem neben bemerkten hohen Rescript ist der Grundsatz aufgestellt, daß Ma-
nualatten der Iustizkommissaricn das Eigenthum der Parteien feien, und die über 
die Kassation und Veräußerung gerichtlicher Akten bestehenden Vorschriften auf 
dieselben nicht angewandt werden konnten, es daher auch Sache jedes Iustizkom« 
missarins sei, für deren Aufbewahrung zu sorgen. Wenn nun aber auch nach die, 
fem Grundsatze Anträge von Iustizkommissaricn wegen Aufbewahrung ihrer Ma-
nnalakten in den gerichtlichen Registraturen zurückgewieseu werden können, so kann 
doch z. B. bei gerichtlichen Nachlaß-Regulirungen, oder in Folge einer gegen einen 
Iustilkomm'ssarius eingeleiteten Untersuchung der Fall eintreten, daß das Gericht 
sich einer Sorge für d-e sich vorfindende Masse von Manual Akten nicht wohl ent« 
ziehen kann, und dieser Fall hat sich früher bei uns mehrmals ereignet, so daß, 
wie sich bei der jetzt vorgenommenen Akten-Aussonderung in der altreponinen Re
gistratur crgiebt. wir uns im Besitze einer großen Masse von Manual - Akten be-
finden. Sie sind theils in Folge gerichtlicher Nachlaß - Regulirungen von Justiz-
kommissarien. theils bei Gelegenheit von Untersuchungen, welche ihre Amtsentsetzung 
zur Folge chatten, theils bei dem Abgange von Referendaricn, die früher häufig den 
Parteien als Assistenten zugeordnet wurden, zur gerichtlichen Registratur abgelie. 
feit worden, wo sie giößtemheilö schon se,t länger als 30 Jahren aufbewahrt wer. 
den, und den für die gerichtlichen Akten erforderlichen Raum beengen. Eine fernere 
Aufbewahrung dieser Akten dürfte schon deshalb nicht erforderlich fein, weil, inso-
fern sie Prozesse und Gegenstände betreffen, die bei Gericht verhandelt und von 
bleibendem Interesse sind, die gerichtlichen Akten darüber von der Vernichtung aus-
genommen werden; eine jetzt zu erlassende Aufforderung an die Interessenten, die 
Akten zurückzunehmen (die doch nur im Allgemeinen durch die öffentlichen Blätter 
geschehen könnte), würde nach so langem Zeitraum schwerlich von einigem Erfolge 
sein, und doch müssen wir schon des mangelnden Raumes wegen wünschen, von 
der ferneren Aufbewahrung dieser Aktenmasse befreit zu werden. Wir erlauben 
uns daher, bei Ew. Ercellenz ganz gehorsamst anzufragen: 

1) ob wir die vorhandenen über 30 Jahre allen Manual-Akten der Iustizkom« 
missarien gleich den gerichtlichen verkaufen können, und ob sie zum Verkauf, 
zum freien Gebrauch oder nur zum Einstampfen geeignet sind? 

2) wie wir künftig in ähnlichen Fällen verfahren sollen, um die Aufbewahrung 
von Manual Akten in den gerichtlichen Registraturen zu vermeiden? 

Jedenfalls würden wir vor dem Verkauf die sich in den Akten etwa vorfindenden 
Dokumente von denselben trennen, wie sich denn auch unsere gehorsamste Anfrage 
nur auf Manual-Akten, nicht auf die Akten der Iustizkommissarien, welche sie als 
Notarien führen, bezieht. 

Der Justiz - Minister ist mit der von dem Königl. Ober-Landesgerichte ausge-
fprochenen Ansicht in dem Berichte vom 2«. v. M., 

die Aufbewahrung der iu den Registraturen des Gerichts vorhandenen Ma, 
nual-Aktcn der Iustizkommissarien betreffend, 

liberall einverstanden, und genehmigt es daher, 
1) daß die vorhandenen über 30 Jahre alten Manual-Akten der Iustizkommis-

sarien gleich den gerichtlichen verkauft werden, und 
2) daß bei diesem Verkauf nach denselben Grundsätzen, wie bei dem Verkauf 

gerichtlicher Akten, verfahren werde. 
Berlin, den 9. Iuui 1834. (v. K. Ihrb. Bd. 43. S . 552.) 
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Auf den Bericht vom 21. v. M . , wegen des bei Annahme und Veräußerung 
der S.schen Manual-Akten zu beobachtenden Verfahrens, wird dem Königl. Ober-
Landes>,crichte Folgendes eröffnet. 

1) Für den Fall, wenn ein Iusiizfommissarius verstirbt und die Erben dem 
Racklaffe entsagen, kann das Gericht der Annahme und Aufbewahrung der 
im Nachlasse sich vorfindenden Manual-Akten sich allerdings nicht entziehen; 
wogegen es aber auch 

2) keinem Zweifel unterliegt, daß die desfallfigen Transportkosten ans der Masse 
entrichtet werden müssen, sowie, daß solche unbedenklich in dem vorliegenden 
Falle eines Konkurses von der Masse vorweg zu entnehmen sind. Denn die 
Konkursgläubiger können nicht den Aktivnachlaß ohne dessen Passiva in An« 
spruch nehmen; zu diesen letzteren gehört aber die Verpfiichtung des Nach-
lasses, die darin befindlichen Manual-Akten statt eigener Aufbewahrung we< 
nigstcns zur Aufbewahrung abzuliefern. 

3) Was die Vernichtung und den Verkauf der Manual-Akten betrifft, so sind 
jedenfalls die Notariats-Akten nicht anders, als die gerichtlichen von gleicher 
Art zu behandeln, und die Kuratel-Akten an die Gerichte, wclcke die Ku-
ratel geleitet und den Kurator oder Vormund bestellt haben, abzugeben, wo 
sie dann mit den Gerichts. Akten, zu denen sie gehören. Einer Behandlung 
unterworfen werden. I n Betreff der Prozcß-Akten dient die an das Königl. 
Ober-Landesgencht in Stettin unterm 9. Juni d. % (v. K. Ihrb. Bd. 43. 
S . 552) erlassene Verfügung, auf welche das Kollegium bereits verwiesen 
worden ist, bci den über 30 Jahre alten Verhandlungen zur Richtschnur. 
Soll zu einer früheren Kassation geschritten werden, so muß derselben eine 
öffentliche Bekanntmachung vorausgehen, worin alle diejenige»/ welche mit 
dem Verstorbenen in Geschäften gestanden, aufgefordert werden, die sie be
treffenden Akten zurückzunehmen, widri.genfalls solche gleich den gerichtlichen 
kassict und verkauft werden würden. Diese Bekanntmachung ist in ein öf-
fentliches Blatt, welches in dem Kreise der amtlichen Wirksamkeit des Ver-
fiorbenen besonders gelesen wird, zu inseriren, und eine sechsmonatliche Frist 
darin einzuräumen, vor deren Ablauf die Bekanntmachung noch einmal ein, 
gerückt werde» kann. 

Berlin, den 11. Nov. 1834. 
(v. K. Ihrb. Bd. 44. S . 386.) 

§. 51. Zum Archive der Leims- und Hypolhekenregistratur 
gehören: 

1) die in der Gerichtsordnung a. a. O. §. 45. No. 1. beschrie
benen Acta generalia; 

2) die das Lehns- und Hypothekenvvesen der unter der Ju
risdiktion des Kollegii unmittelbar stehenden Immobilium 
betreffenden Grundacta; 

3) die Akten, welche über gerichtliche Aufnehmung, Nieder
legung und Publikation der Testamente verhandelt sind; 

4) die Akten, welche die vorkommenden, zum Lehns- und 
Hypothekenwesen nicht gehörigen Actus vpluntariae juris-
dittionis zum Gegenstande haben. 

§. 52. Die Hypothekenbiieher selbst müssen, wo es irgend 
möglich, in besonderen feuerfesten Behältnissen aufbewahrt wer
den. Wo aber hierzu der Raum ermangelt, ist ihnen, in dem 
Archive selbst, ein besonderer, dem Anlaufe nicht ausgesetzter 
Platz oder verschlossener Schrank anzuweisen. 

§. 53. Jeder der obgedachten vier Registraturen müssen ihre 
besonderen Repositoria, mit einer zur ordentlichen Aufbewahrung 
der Akten hinreichenden Anzahl von Fächern, angewiesen sein. 

§. 54. Auch in dem Archivzimmer sind gewisse Plätze aus. 
zumitteln, wo Akten und Eingaben, zu einer oder der andern, 
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von den §. 30. a. d. e. f. g. recensirten Bestimmungen interimistisch 
asservirt. werden können. 

§>. 55. Das solchergestalt eingerichtete Archivzimmer ist der 
Aufenthalt und Arbeitsplatz des Archivarii und des ihm zugeord
neten Ingrossators. 

§. 56. Ueber die darin enthaltenen Akten müssen folgende 
Bücher und Listen geführt werden: 

1) ein Repertorium über die Generalakten; 
2) ein Verzeichniss der Lehns- und Hypotheken-, ingleichen 
3) der Testaments-, und 
4) der die Actus voluntariae jurisdictionis betreffenden Akten; 
5) ein Journal oder Tagezettel; 
6) ein Annotationsbuch. 

§. 57. Die Generalaktcn werden nach den Materien, der 
Anweisung der Gerichtsordnung a. a. 0 . §. 47- No. 1. gemäss, ein
getheilt, und ein vollständiges Repertorium darüber unter fort-
lautenden Nummern gehalten, in welchem zugleich die Anzahl 
der von einer jeden Materie vorhandenen Voluminum, und welche 
Jahre jedes Volumen enthalte, bemerkt werden muss. 

§. 58. Die Hypothekenakten werden nach den Namen der 
Grundstücke, die sie betreffen, registrirt; sie werden nach den 
Kreisen, Aemtern oder Distrikten, aus welchen das Departement 
besteht, eingetheilt; und über jeden Abschnitt werden die dahin 
gehörigen Akten, sowohl in der Registratur selbst, als im Reper-
torio, nach alphabetischer Ordnung rangirt. 

§. 59. Die Testamentsakten werden nach den Jahren einge
theilt, das Repertorium aber wird in alphabetischer Ordnung, nach 
dem Namen des Testators, gehalten. 

§. 60. Wegen der Actuum voluntariae jurisdictionis hat es 
bei den Anweisungen der Gerichtsordnung a. a. O. §. 50. sein 
Bewenden. 

§. 61. Das Journal oder den Tagezettel führt der Archiva-
rius, nach eben dem oben sub A. vorgeschriebenen Schema. Er 
wird entweder nach Buchstaben, welche von einem Sessionstage 
zum andern fortlaufen, oder nach Nummern vom ersten bis zum 
letzten Monatstage, gehalten; doch muss letztern Falls den auf 
die Piece notirten Eintragungsnummern der Buchstaben A , z. B. 
A l. A. 2. u. s. w. vorgesetzt werden, um sie dadurch von den 
in die Hauptregistratur gehörigen Piecen zu unterscheiden. 

§. 62. Von dem Annotationsbuche des Archivarii findet 
eben das statt, was oben H. 45. wegen des in der Hauptregistra-
tur zu führenden Annotationsbuches verordnet ist. 

§. 6>j. Das Expedilionszimmer für die Sekretarien muss 
hinlänglichen Raum enthalten, damit jeder derselben seinen be
sondern Arbeitstisch haben, ausserdem aber noch eine lans;e 
Tafel, auf welche die Boten die aus der Session kommenden 
Akten und dekretirten Memorialien ablegen, angebracht werden 
könne. 

§. 64. In dem Sekretariate müssen gehalten werden: 
1) ein Expeditionsbuch; 

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 3« 
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2) ein Kopirbuch; 
3) ein Terminsbuch oder Gerichtskalender. 

^ 65. Das Expeditionsbuch wird nach dem Formulare sub 
B. geführt. Die Nummern desselben laufen vom ersten bis zum 
letzten Monatstage ununterbrochen fort, und werden auf die ein
getragenen Koncepte verzeichnet. 

§. 6f>. In dieses Expeditionsbuch gehören alle und jede bei 
dem Kollegio vorkommenden, und sowohl in als ausser den Sessio
nen, auch von dem Präsidenten bei der Aktenrevision dekrelirlen 
Ausfertigungen, ohne Unterschied, ob sie Prozess- oder andere 
Sachen betreffen; die Ausfertigungen der Urtel und Resolutionen, 
in allen Fällen, wo solche unter dem Siegel erfolgen müssen; 
ferner alle Vidimationen, alle Berichte, wenn solche gleich von 
einem Mitgliede des Kollegii in extenso abgefasst worden; alle 
Requisiliuns-, Trans und Remissionsschreiben an fremde Gerichte 
und Kollegia, und mit einem Worte , alle Verordnungen, welche 
entweder von dem Präsidenten in mundo vollzogen werden, oder 
nach der Sportelordnung eine gewisse Taxe tragen. 

§. 67. Es sind also in dieses Expeditionsbuch auch solche 
Dekrete einzutragen, welche nach der Prozessordnung zwar kei
ner förmlichen Ausfertigung bedürfen, sondern den Parteien nur 
brevi manu vorgelegt oder abschriftlich zugefertigt werden; wofür 
aber dennoch, ausser den Schreibgebühren, noch etwas an Taxe 
zu entrichten ist. Doch wird bei deren Eintragung, neben der 
Nummer, durch ein gewisses Zeichen, nämlich br. m. (brevi manu), 
bemerkt, dass dabei keine schriftliche Ausfertigung statt finde. 

§. 68. In das Kopirbuch, welches nach dem Schema sub C. 
geführt wird, gehören 

a) diejenigen Urtel und Resolutionen, welche nicht unter dem 
Siegel ausgefertigt, sondern wovon nur simple Abschriften 
drn Parteien oder den Assistenten gegeben werden; 

b) alle und jede simple Abschriften von Dekreten, Eingaben, 
Protokollen oder was es sonst sei, welche an Assistenten, 
Parteien, Justizkommissarien oder andere, auf die Verord
nung des Kollegii ertheilt werden, und welche weder Taxen 
noch Stempel tragen, noch auch zur Unterschrift des Prä-
sidii gelangen, folglich zur Eintragung in das Expeditions
buch nicht qualisicirt sind. 

§. 69. Die Nummern in diesem Kopirbuche laufen eben so 
wie in dem Expeditionsbuche vom ersten bis letzten jeden Mo
nats fort, und werden auf der Piege, welche kopirt werden soll, 
verzeichnet. 

H. 70. Da das Expeditions- und Kopirbuch, wie die Folge 
noch näher zeigen wird, die Grundlage von aller Oidnung in der 
Kanzlei sind, so müssen die Sekretarien solche mit der grössten 
Akkuratesse und Vollständigkeit führen, und kein in das eine oder 
das andere gehörige Siück uneingetragen passiren lassen. So
wohl die Decernenten, als insonderheit der Präsident, der Kanz
leidirektor und Inspektor müssen darauf ein beständiges wachsa
mes Augenmerk richten, und Letzterer muss, wenn dergleichen 
mit der Eintragungsnummer nicht bezeichnete Piece zur Distri-



§.77. llnd Kanzleireglement. m 
tion unter die Kanzleiverwandten in seine Hände kommt, solche 
nicht eher mundiren oder abschreiben lassen, als bis sie zuvor 
gehörigen Orts eingetragen worden ist. 

§ . 7 1 . Insonderheit müssen auch die Instruenten die von 
ihnen auf die Instruktionsprotokolle zur weitern Einleitung der 
Sache abzufassenden Resolutionen, wovon den Assistenten, Man
datarien oder Parteien Abschriften gegeben werden sollen, zunächst 
an den Kanzleidirekfor befördern, und die Piece sodann weiter 
an den Kanzleiinspektor abgeben. 

H. 72. Was übrigens die Sekretarien hei den Eintragungen 
selbst in diese Bücher zu beobachten haben, davon soll unten 
umständlich gehandelt werden. 

§. 73. In den Gerichtskalender oder das Terminbuch wer
den alle Termine eingetragen, welche nicht vor einzelnen Mit
gliedern des Kollegii, sondern vor dem versammelten Kollegio 
selbst anstehen: z. ß . in causis voluntariae jurisdictionis, in Hy
potheken- und Vormundschaftssachen, zur Leistung eines Homa-
gialeides, zur Belehnung, zur Bestellung einer gerichtlichen Hy
pothek, zur gerichtlichen Vollziehung eines Kontrakts, zur Ueber-
nehmung einer Vormundschaft. Ferner die gerichtlichen Licita-
tions- und Auctionstermine. Vergl. Gerichtsordnung a. a. O. §. 16. 

Instruktion» - und andere in Processualibus anstehende Ter
mine müssen aus den auf dem Tische des Kollegii befindlichen 
Instruktionslisten konstiren; und ein jeder, welcher dergleichen 
Termin abzuwarten hat, muss sich selbst vermerken. 

§. 74. Obgedachte drei Bücher, nämlich das Expedilions-p 
Kopir- und Terminbuch, müssen jederzeit in dem Expeditions
zimmer sich befinden und zur Hand sein. Kein Sekretarius darf die
selben mit nach Hause nehmen, noch dürfen sie in der Registra
tur, Kanzlei oder sonst irgendwo liegen bleiben. 

H. 75. Die Kanzleistube muss für die sämmtlichen Kanzlei
verwandten hinlänglichen lichten Raum zur Verrichtung ihrer Ar
beiten enthalten. Dem Kanzleiinspektor muss darin ein Platz 
angewiesen sein, auf welchem er von den übrigen abgesondert 
ist, jedoch dieselben völlig übersehen kann, und genügsamen Raum 
hat, um die von den Sekretarien und an ihn gelangenden Pieren, 
welche zum Mundiren und Abschreiben vertheilt werden sollen, 
von den schon gefertigten an ihn abgelieferten, und nunmehr zur 
Unterschrift und Siegelung, oder sonst weiter zu befördernden 
Piecen repartiren zu können. 

§. 76. Der Kanzleiinspektor führt 
1) Das Revisionsjournal nach dem Schema sub D. 
2) die Distributionstabelle nach dem Schema sub E. 

von welchen unten umständlicher gehandelt werden soll. 
§. 77. In der Kassenstube haben 

1) der Sporlulrendant, 
2) der Vorschussrendant 
3) der Kontrolleur 

ihren Aufenthalt. 
Jeder von ihnen muss seineu besonderen Arbeitstisch haben; 

30* 
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auch muss ein Zahltisch vorhanden sein, auf welchem die ein-
oder auszuzahlenden Gelder übernommen werden können. 

§. 78- Jeder der beiden Rendanten bat in der Kassenstube 
seinen besonderen wohlverschlossenen Kasten zur Aufbewahrung 
der täglichen kurrenfen Einnahme. Die Vorsehn fs- und Sporlul-
kasse seihst aber befinden sich nicht in diesem Zimmer, sondern 
stehen im Denosilalgewölbe. 

§. 79. Die bei der Sportul- und Vorschusskasse zu führenden 
Bücher sind in dem Reglement vom 20sten April 1782 umständ
lich beschrieben. 

§. 80. Das Zimmer für die Kanzleidiener, Botenmeister 
und Boten muss so nahe als möglich bei der Audienz oder dem 
Sessibnszimmer befindlich seyn. Mangelt es dl,zu an einem be
sondern Platze, so müssen diese Subalternen in dem Parteien-
zitnmer sich aulhalten, worin jedoch solchen Falls dem Kanzlei
diener und Holenmeister besondere Tische und Verschlage zu ih
ren Geschäften und zur Asservation der durch ihre Hände gehen
den Sachen anzuweisen sind. 

§. 81. Alle und jede vorstehend §. 1. benannten Subalternen 
werden nun zuvörderst auf die wegen ihrer Amtsführung in der 
Gerichtsordnung Tb. III. Tit. V. enthaltenen allgemeinen Vor
schriften nochmals verwiesen. 

"§. 82. Was ihre speciellen Verrichtungen betrifft, so bezie
hen sich solche hauptsächlich 

1) auf diejenigen Sachen und Angelegenheiten, welche zum 
Memorialvortrage bei dem Kollegio gehören; 

2) auf die bei dem Kollegio zum Spruche vorzulegenden Sachen. 
Yon beiderlei Arien der Geschäfte sollen nunmehr über den Gang 
der Sachen und die Ordnung, nach welcher die Subalternen sie 
betreiben, sich dabei unterstützen und einander in die Hände ar
beilen, auch sich zugleich gegenseitig kontrolliren müssen, um
ständliche Vorschriften ertheilt werden. 

I . T o n tlen G e s c h ä f t e n , we le l t e a n s d e n M e m o r i a l a e n -
T o r t r a g ISeztag I ta l ien . 

H. 83. Alle Berichte, Vorstellungen, Suppliken, Anschreiben 
und überhaupt alle und jede Piecen, welche an das Kollegium 
zum Vortrage und Zur Verfügung gelangen sollen, müssen ent
weder bei dem Präsidenten, oder in der Registratur oder im Ar
chive abgegeben werden. 

H. 84. Kein Mitglied oder Subaltern des Kollegii muss sich 
unterstehen, solche Sachen privatim an sich zu nehmen, sondern 
er muss diejenigen, welche dergleichen bei ihm abgeben wollen, 
an den Präsidenten oder in die Registratur sofort verweisen, und 
wenn ihm dennoch etwas Von dieser Art über die Post oder sonst 
eingehändigt wird, solches unverzüglich an eine von den benann
ten Behörden abliefern. 

§. 85. Wenn Parteien etwas bei dem Kollegio zu suchen 
haben, und darüber zum Protokolle zu vernehmen sind, so muss 
jedes Mitglied oder Subaltern, an den sie sich zuerst wenden, 
dieselben auf das Kollegienhaus weisen, wo alle Tage Vor- lind 
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Nachmittags ein oder mehrere Referendarien gegenwärtig sein, 
die Protokolle aufnehmen, und solche sodann an den Präsidenten 
unverzüglich befördern müssen. 

§. 86. Alle unter der Adresse des Kollegii mit der Post 
oder sonst versiegelt eingehenden Sachen müssen zuerst dem Prä
sidenten zugestellt werden, welcher sie erbricht, präsentirt und 
sodann in die Registratur oder das Archiv, je nachdem sie in das 
eine oder das andere gehören, ohne den geringsten Aufenthalt 
befördert; wobei übrigens die Vorschriften des Sportulkassenre-
glements vom 20slcn April 1782. H. 111. 112. zu beobachten sind. 

§. 87. Wenn eine Piere, welche in die Häuptregistratur ge
hört, aus^Versehen im Archive abgegeben wird, und so auch um
gekehrt, so muss der Archivarius oder der Registratur für die Be
förderung einer solchen Piece an den gehörigen Ort unverzüglich 
Sorge tragen. 

§. 89- Alle solchergestalt in die Hauptrcgistralur gelangenden 
Sachen muss der erste Registrator in Empfang nehmen; das Prä
sentatum, in so fern solches nicht schon von dem Präsidenten 
geschehen ist, darauf vermerken; die Piece in dasjenige Journal 
oder Tagezettel, wohin sie nach Maassgabe §. 41- gehört, sofort 
eintragen und die Eintragungsnummer auf die Piece verzeichnen. 

H. 89. Sodann muss er mit Beihülfe des Registra! urschrei-
bers die dazu gehörigen Akten aufsuchen; die Signatur derselben 
sowohl in der dazu bestimmten Kolonne des Tageszeitesl, als in 
margine des Exhibiti selbst notiren, und das Exhibitum nebst den 
dazu gehörigen Akten, auf den nach Maassgabe §. 20. litt. a. für 
dergleichen Distribuenda bestimmten Platz bereit legen. 

<§- 90. Ist die vorkommende Piec.e eine neue Sache, in wel
cher noch kein Decernent bestellt ist, und hat auch der Präsi
dent solchen, bei der von ihm geschehenen Präsentation des Ex 
lrihiti, noch nicht ernannt, so muss der Begistrator eine solche 
Piece bei der Eintragung an der Stelle, wo sonst die Signatur 
der Akten vermerkt wird, mit N. S. (Neue Sache) bezeichnen, 
und sie dem Präsidenten zur ungesäumten Ernennung des Decer
nenten sofort vorlegen. 

§. 91. Sind zwar Ante-Acta zu einer Piece vorhanden, sie 
befinden sich aber nicht in der Registratur, so muss der Regi-
strator in den Büchern nachsehen, wo sie sind, und sie sofort noch 
herbei zu schaffen bemüht sein. Kann er aber dieses in dem 
einen oder dem andern besondern Falle nicht bewerkstelligen, so 
muss der Mangel der Akten, sowohl in der kompetenten Kolonne 
des Journals, als auf der Piece selbst, mit D. A. (Desunt Acta) 
bemerkt werden. 

§ . 92 Sind die beizulegenden Akten nicht komplet, sondern 
es mangelt dabei etwa noch eine in der Expedition oder sonst 
irgendwo befindliche Piece, welche nicht sofort herbeigeschafft 
werden kann; so muss der Registratur solches ebenfalls, zur 
Nachricht und Erinnerung für den Decernenten, auf dem Exhi-
bito kürzlich notiren. 

§. 93. Am Abende eines jeden Tages muss der Registratur 
die an selbigen eingekommenen, bei der nächsten Session in Vor-
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trag zu bringenden Pieren, nebst den dazu gehörigen Akten den 
Decernenten durch die Boten zuschicken, damit diese Zeit haben, 
sich auf die darunter befindlichen weitläufigen Verträge gehörig 
zu präpariren. 

§. 94. Die Registraturbedienten müssen also die Registra
tur nie eher verlassen, als bis sämmtliche an demselben Tage 
eingekommenen Piegen richtig eingetragen, die Akten dazu aufge
sucht, und mit den Memorialien selbst an die Decernenten beför
dert sind. 

§. 95. Am letzten Abende vor jedem Sessionstage muss der 
Registraturschreiber die Abschriften der drei Tagezettel, von dem 
Schlüsse der nächst vorhergehenden Distribution an, besorgen, 
und solche den folgenden Morgen dem Präsidenten vorlegen. 

§. 96. In diesen Abschriften muss jedoch die letzte Kolonne, 
nämlich: 

wann die Piege wieder zur Registratur abgeliefert worden, 
wegbleiben, und dagegen eine leere Kolonne gelassen werden, in 
welche der Präsident bei dem Vortrage das etwa Erforderliche 
notiren kann. 

§. 97. Alles, was vorstehend wegen Eintragung und Di
stribution der zur Ilauplregistralur gehörigen Sachen verordnet 
ist, muss auch von dem Archivarius, in Ansehung der Piegen sei
nes Ressorts, beobachtet werden. 

§. 98. In der Session selbst ruft der Präsident die Vorträge 
nach den Nummern auf, und notirt in der §. 96. beschriebenen 
Kolonne bei einer jeden Nummer: ob solche vorgetragen; ob ei
ne schriftliche Expedition darauf verordnet; oder nur eine brevi 
manu bekannt zu machende Verfügung resolvirt; oder die Piege 
bloss ad Acta geschrieben; oder der Vortrag ad proximam ausge
setzt worden sei. 

§. 99. In der Regel müssen alle Memorialien und Exhibita 
von den Decernenten in der Session, für welche sie distribuirt 
sind, unfehlbar vorgetragen werden. 

§. 100. Sollte in dem einen oder dem andern besondern 
Falle es nicht möglich sein, an einem Sessionstage mit dem Vor
trage aller dazu distribuirten Sachen fertig zu werden; so muss 
dennoch der Präsident darauf halten, dass wenigstens sämmtliche 
Prozessualia vorkommen; und kann er allenfalls einige von den 
übrigen Sachen, z. B. weitläufige cum Actis erstattete Berichte 
von Untergerichten; Anfragen derselben; Visitationsakten und Be
scheide, ingleichen andere weitläufige Generalia, entweder zur 
nächsten Session, oder auch zu einer noch in derselben Woche 
zu veranlassenden extraordinairen Zusammenkunft aussetzen. 

§. 101. Eben so müssen alle vorgetragenen Sachen in der 
Regel auch am Sessionstage dekretirt sein, und an die Sekreta
rien gelangen. Die Decernenten haben also, der Anweisung der 
Allg. Gerichtsordnung Theil III. Titel 3. §. 42. gemäss, die weit» 
läufigeren Dekrete, nach vorhergänglicher Präparation, zu Hause 
zu entwerfen; damit sie dieselben nach gehaltenem Vortrage 
und erfolgter Genehmigung des Kollegii sofort weiter befördern 
können. 
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§ . 102. Wenn aber auch in dem einen oder dem anderen 
Falle der Decernent genöthigt wäre, eine vorgetragene Piece zur 
Abfassung eines sehr weitläufigen und wichtigen Dekrets, welches 
violleicht wider seinen Antrag durch das Conclusum Collegii re-
solvirt worden, oder zur Entwertung eines Berichts, wieder mit 
nach Hause zu nehmen, so müssen dennoch dergleichen Dekrete 
oder Berichte spätestens an dem nächstfolgenden Sessionslage an 
die Sekretarien abgeliefert werden. 

§. 103. Uebrigens müssen die Decernenten ihre Dekrete 
überhaupt, wenn solche nicht etwa nach blossen Formularen zu 
expediren sind, so bestimmt und umständlich abfassen, dass die 
Sekretarien nicht nöthig haben, zum Behufe der Expedition Acta 
nachzusehen, oder etwas daraus in materialibus zu suppliren. 

§. 104. Die vorgetragenen und dekretirlen Piecen nebst den 
dazu gehörigen Akten muss jeder Decernent vor sich hin auf den 
Tisch legen; von welchem sie successive noch während der Ses
sion, durch die Kanzleidiener und Boten abgeholt und in das Ex
peditionszimmer transportirt werden. 

§. 105. Nach geendigter Session, wenn das Kollegium aus 
einander gegangen ist, muss sich der Kanzleidiener noch einmal 
in dem Sessionszimmer umsehen, ob irgend noch Akten oder 
Piegen liegen geblieben sind, deren Expedirung in das Expedi
tionszimmer er solchen Falls unverzüglich besorgen muss. 

§. 106. Wenn in dem §. 102. bemerkten ausserordentlichen 
Falle der Decernent die vorgetragene Piece mit den Akten wie
der mit nach Hause nimmt; so muss er auf deren Stelle einen 
Zettel zur Registratur befördern, worauf verzeichnet ist, dass er 
die nach der Nummer des Tagezettels und nach dem Bubro zu 
bezeichnenden Akten noch an sich habe. 

§ . 107. In der Regel also kommen sämmtliche, zu einer 
Session distribuirt gewesenen Piegen und Akten noch an demsel
ben Vormittage in das Expeditionszimmer, wo sie von den Boten 
auf der oben H. 63. beschriebenen Tafel abgelegt werden. 

§. 108. Die Sekretarien müssen also von Zeit zu Zeit, und 
so wie ihnen ein dergleichen Transport zugebracht wird, die dar-
unter befindlichen dekrelirten Piegen von den Akten separiren. 

§. 109. Was die Akten betrifft; so muss der Registrator 
solche aus dem Sekretarienzimmer in die Registratur abholen. 

§. 110« Sollte jedoch, der oben §. 103. vorgeschriebenen 
umständlichen Fassung der Dekrete ungeachtet, der Sekretarius 
in dem einen oder dem andern Falle Akten bei der Expedition 
zu adhibiren nöthig finden; so kann er solche zwar an sich be
balten, muss sie aber auf seinen Arbeitstisch bei Seite legen, 
dergleichen Dekrete so viel als möglich noch an demselben Tage 
expediren, und sodann die Akten unverzüglich zur Registratur ab
liefern. 

§ . 111. Die solchergestalt aus dem Memorialienvortrage zu
rückkommenden Akten muss der zweite Registrator in der Ko
lonne des Tagezettels, wo die Ausgebung eingetragen ist, mit 
dem Buchstaben R. abschreiben, und sie, mit Beihülfe des Regi-
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stratur - Assistenten, sofort wiederum in die gehörigen Fächer 
legen. 

§. 112. Auch diejenigen Nummern, wovon zwar sticht die 
ausgegebenen Akten, aber doch die §. 106. beschriebenen Zettel 
zurückkommen, werden in dem Tagezettel abgeschrieben. Den 
Vermerk des Decernenten aber stellt der zweite Regislrator dem 
ersten zu, welcher solchen in das §. 45. beschriebene Annotations
buch einträgt. 

H. 113. Den folgenden Morgen nach jedem Sessionstage 
muss der zweite Registratur den Tagezettel revidiren und nach
sehen, ob auch alle ausgegebenen Akten als zurückgekommen 
notirt sind. Fehlen einige, so muss er sich zuvörderst in dem 
Expeditionszimmer erkundigen, ob etwa dieselben von einem Se-
kretarius, zum Behufe einer abzufassenden Expedition, zurückbe
halten worden, und solchen Falls deren baldige Ablieferung ur-
giren. 

§. 114. Ist aber das fehlende Aktenstück bei den Sekreta
rien nicht befindlich; so muss er dasselbe, nebst dem Namen des 
Decernenten, dem es distribuirt worden, auf einen Zettel setzen, 
und durch die Boten noch denselben Nachmittag einfordern 
lassen. 

H. 115. Die Decernenten müssen dergleichen Akten, wenn 
sie solche noch an sich haben, sofort verabfolgen, oder die Ur
sache, warum solches nicht geschehen könne, auf dem Zettel 
notiren; übrigens aber dem Boten seinen Gang ex propriis, mit 
3 gGr. für jedes Stück, bezahlen. 

H. 116 Wenn die solchergestalt eingeforderten Akten, oder 
an deren Stelle der Vermerk des Decernenten, dass er sie noch 
an sich habe, zur Registratur zurückkommen; so muss der zweite 
Registratur die Abschreibung im Tagezettel, und respective der 
erste Registratur die Eintragung in das Annolationsbuch, gehörig 
besorgen. 

H. 117. Was die nach Maasgabe §. 108. aus der Session in 
das Expeditionszimmer gelangenden dekretirten Pieren betrifft, so 
sind dieselben von dreifacher Art: 

1) solche, die bloss ad Acta geschrieben sind, oder worauf 
bloss eine Vorlegung an eine Partei, einen Justizkommis-
sarius oder irgend jemand andern, ohne Ertheilung einer 
Abschrift, verordnet ist; 

2) solche, worauf schriftlich zu expedirende Dekrete angege
ben sind; 

3) solche, von denen oder von dem darauf angegebenen De
krete bloss simple Abschriften gefertigt werden sollen. 

Die Separation dieser dreifachen Art von Pieren muss der 
Kanzlei-Direktor oder der erste Sekretarius (nach Maasgabe der 
verschiedenen Verfassung eines jeden Kollegii) besorgen. 

§. 118. Pieren, die nur ad Acta geschrieben, oder bloss brevi 
manu vorzulegen sind, müssen, mit den Akten zugleich, sofort 
aus der Sekretarienstube in die Registratur kommen. 

H. 119. Der zweite Registrator notirt deren Empfang in der 
dafür bestimmten Kolonne des Tageiettels; trägt das etwa Erfor-
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derliche daraus in der Prozessliste nach; legt jede Piege in die 
Akten, zu welchen sie gehört: sorgt dafür, dass solche von dem 
Aktenheftcr unverzüglich und in gehöriger Ordnung eingeheftet 
werden, und lässt die solchergestalt kompletirten Akten wiederum 
in ihre Fächer reponiren. 

H. 120. Was insonderheit diejenigen Piegen betrifft, worauf 
eine Vorlegung verordnet ist; so müssen solche, so wie sie in die 
Registratur kommen, in die nach H. 20. litt e. dazu bestimmten 
Fächer interimistisch niedergelegt werden; es muss aber auch der 
zweite Registratur die Vorlegung unverzüglich besorgen, oder 
durch die Kanzleidiener, unter seiner unmittelbaren Direktion, be
sorgen lassen; und nach deren Erfolg die Piegen auf vorbeschrie
bene Art gehörig ad Acta befördern. 

H. 121. Anlangend die Piecen der zweiten Art, worauf eine 
schriftliche Expedition verordnet ist; so müssen die Sekretarien 
selbige zu deren Fertigung, ein jeder in seinem Departement, 
unverzüglich an sich nehmen. 

§. 122. Es muss also einem jeden Sekretair sein bestimmtes 
Departement angewiesen sein, in welchem er die vorkommenden 
Sachen zu bearbeiten hat. Ob diese Departementsvertheilung 
am fuglichsten nach den verschiedenen Distrikten und Kreisen 
des Gerichtsbezirks, oder nach den Decernenten, oder auf eine 
andere Art zu reguliren sey, solches wird dem Ermessen des Prä-
sidii bei einem jeden Kollegio anheim gestellt, und ist dabei nur 
darauf zu sehen, dass, so wie jede Sache ihren beständigen De
cernenten, der sie vom Anfange bis zum Ende bearbeitet haben 
muss, also auch die Expeditionen in einer jeden Sache, so viel 
als möglich, immer von einem und eben demselben Sekretaire 
angefertigt werden. 

§. 123. Diese Departementsvertheilung schliesst jedoch die 
gegenseitige Verbindlichkeit der Sekretarien nicht aus, bei vor
kommenden besondern Fällen, wo in dem einen Departement 
ausserordentlich viel, und in einem andern desto weniger Arbeit 
ist, sich unter einander zu assistiren, und es kommt dem Kanzel-
leidirektor oder Protonotarius zu, die Ausgleichung unter ihnen 
in solchen Fällen zu veranstalten. 

§. 124. Die Sekretarien, ein jeder in seinem Departement, 
müssen unter den in einer Session abgefassten Dekreten zuerst 
diejenigen, welche die kurrenten Processe betreffen, vornehmen, 
und deren Ausfertigung ganz vorzüglich beschleunigen. 

H. 125. Es müssen also die an einem Sessionstage abge
fassten Dekrete bis zum nächst folgenden, so viel als möglich, 
expedirt und zur Kanzlei abgeliefert sein; in Ansehung der 
eigentlichen Prozessualien aber muss solches ganz unfehlbar ge
schehen, und unter diesen müssen hinwiederum diejenigen De
krete, welche mit Cito bemerkt, oder wodurch Termine anbe
raumt sind, zuerst vorgenommen werden. 

§. 126. Um die Sekretarien hierzu gewisser in Stand zu 
setzen, soll denselben erlaubt seyn, sich gedruckter Formulare, 
in Fällen, wo dergleichen statt finden können, zu bedienen. 

§. 127. Was die Sekretarien bei Abfassung der Expeditionen 
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selbst zu beobachten haben, ist in der Gerichtsordnung Th. III. 
Tit. V. § . 8. u. f. umständlich verordnet. 

§. 128. Wenn eine Expedition fertig ist, so muss der Se-
cretair, nach der Vorschrift §. 13. a. a. 0 . , unter dem Dekrete 
bemerken: wann er solehes erhalten hat, und wann es von ihm 
expedirt worden ist. 

§. 129. Sodann muss er auf der unbeschriebenen Hälfte der 
ersten Seite des halbgebrochenen Bogens, gleich unter der Adresse 
nicht nur die Taxe und den zum Mundo zu nehmenden Stempel, 
sondern auch die dafür in der Kanzlei anzusetzenden Schreib
gebühren auswerfen. 

§• 130. Denn damit alle Missbräuche und Exaktionen bei 
den Schreibgebühren künftig vermieden werden, so wird hie-
durch allgemein festgesetzt, was bisher schon bei einigen Kolle
gien üblich gewesen, dass nämlich die Sekretarien, bei einer 
jeden Ausfertigung, den Betrag der Bogen, sowohl von dem 
Mundo, als den Beilagen, nach Maassgabe der Stärke derselben, 
und nach vernünftigem Ermessen arbitriren; darnach aber den 
Betrag der Kopialien, welche die Kanzlei dafür nehmen kann, 
bestimmen, und auf dem Koncepte der Ausfertigung vermer
ken sollen. 

§. 131. Da aus dem Expeditionsbuche, wie unten näher 
vorkommen soll, der Siegelzettel abgeschrieben wird, dieser aber 
dem Sportulrendanten zur Anweisung dient: welcher Partei er 
die ausgeworfenen Gebühren auf ihre Rechnung setzen soll; so müssen 
die Sekretarien den Namen desExtrahenten, welcher nach ihrer Mei
nung die Gebühren zu entrichten hat, am Rande des Koncepts ebenfalls 
auswerfen; damit die Decernenten bei der Revision nachsehen 
können: ob auch der Ansatz der Kosten wirklich für denjenigen, 
dem deren Bezahlung zunächst obliegt, geschehen sey. Da auch 
bei Verfügungen, welche, ohne besonderes Ansuchen der einen 
oder der andern Partei, von dem Richter ex officio erlassen wer
den, der Kostenvorschuss beiden Theilen zur Hälfte obliegt; so 
müssen die Sekretarien darauf, bei dem Ansätze der Expeditions
gebühren, aufmerksam achten; und daher, wenn in Armensachen 
dergleichen Verfügungen ex officio ergehen, für die vermögende 
Partei nur die Hälfte der vorgeschrieben Taxen, Kopialien etc. 
ansetzen. 

§ . 132. Ist der Expedient zweifelhaft: wem die Gebühren 
anzusetzen sind, so muss er, durch eine auf der Seite des Kon
cepts beigefügte Anfrage, zur nähern Bestimmung des Decernen
ten submittiren. 

§. 133. Ist eine Sache kostenfrei; so muss diese ihre Qua
lität mit kurzen Worten, z. B. F i s k a l e , A r m e n s a c h e etc., am 
Rande des Koncepts da, wo sonst die Taxe verzeichnet wird, 
ausgeworfen werden. 

§. 134. Jeder Sekretärin» muss jeden Vor- und Nachmittag, 
wenn er mit seinem Penso der zu expedirenden Sachen fertig 
ist, oder auch nach Verlauf der gesetzten Arbeitsstunden, ehe er 
das Kollegienhaus verlässt, zuvörderst die von ihm gefertigten 
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Koncepte in das oben §. 65. beschriebene Expeditionsbuch ein-
tragen, und die fortlaufende Nummer desselben auf dem Kon
cepte bemerken. 

§. 135. In den ausserordentlichen Fällen, wo nach Maass
gabe §. 13. supra, einem Sekretarius seine Arbeit zu Hause zu 
verrichten, nachgegeben ist, muss derselbe einen seiner Kollegen 
substituiren, an welchen er die von ihm gefertigten Koncepte, 
zur Eintragung in das Expedilionsbuch, adressiren könne. 

§. 136. Die solchergestalt an einem Vor- oder Nachmittage 
expedirten und eingetragenen Koncepte, müssen zunächst unver
züglich zur Revision an die Decernenten befördert werden. 

§. 137. Die Besorgung dieses Geschäfts liegt an einigen 
Orten den Sekretarien, so wie an anderen dem Kanzleidiener 
ob: und kann es darunter bei der eingeführten Verfassung eines 
jeden Kollegii auch noch ferner sein Bewenden haben. 

§. 138. Bei grossen Kollegien aber, wo die Zahl der Expe
ditionen sehr beträchtlich ist, und die Decernenten zerslreut und 
von einander entfernt wohnen, müssen zwar die Sekretarien die 
schon während der Session von ihnen extendirten Dekrete den 
etwa auf dem Kollegienhause noch anwesenden Decernenten 
zur Revisionen sofort vorlegen; in Ansehung der übrigen aber, 
welche den Decernenten nach Hause geschickt werden müssen, 
gehört dieses Geschäft zur Besorgung des Kanzleiinspektors. 

§ . 139. Der Kanzleiinspektor übernimmt also, jeden Vor-
und 0 ach mittag, die fertig gewordenen Koncepte in der Sekreta
rienstube, nach den Nummern des Expeditionsbuches. 

§. 140. Sodann legt er diejenigen, welche noch nicht revi-
dirt sind, so wie sie an jeden Decernenten kommen sollen, in 
einen besonderen Umschlagsbogen oder Tasche zusammen, und 
notirt die Nummern derselben, in dem oben §. 76. beschriebenen 
Revisions Journale. 

§• 141. In dies Revisionsjournal werden, wie auch das 
Schema selbst zeigt, nur die Nummern, welche an jeden Decer
nenten kommen, hinter einander eingeschrieben, ohne sich übri
gens urst den Inhalt zu bekümmern; da die Absicht bloss ist, zu 
wissen, was für Nummern jeder Decernent erhalten hat, und 
darnach deren Zurücklieferung zu kontrolliren und zu betreiben. 

§. 142 Die solchergestalt zusammengelegten Koncepte stellt 
der Kanzleimeister dem Botenmeister zu, welcher das Herumtragen 
derselben, bei den Decernenten, durch die Boten besorgen muss. 

§. 143. Zu dem Ende muss er unter den Boten eine ge
wisse Eintheilung machen, und jedem von ihnen gewisse Decer
nenten anweisen, bei welchem sie die Revidenda unverzüglich 
herumtragen; deren Revision, wenn sie sogleich geschehen kann, 
abwarten; sonst sie zur bestimmten Stunde wieder abholen, und 
ihm) zur weitern Ablieferung an den Kanzleiinspektor, einhändi
gen müssen. 

§• 144. Jeder Decernent ist schuldig, die ihm zugeschickten 
Koncepte unverzüglich revidiren, und sie entweder dem darauf 
wartenden Boten also gleich wieder mitzugeben, oder demselben 
eine Stunde zu deren Abholung zu bestimmen. Diejenigen, welche 
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danrnter säumig sind, müssen von dem Präsidenten zu ihrer 
Pflicht nachdrücklich angehalten werden, und dem Boten die wie
derholten vergeblichen Gänge bezahlen. 

§. 145. Der Decernent muss bei seinem Namenszeichen, 
welches er zum Beweise der geschehenen Revision beisetzt, zu
gleich das Datum derselben bemerken. 

§. 146. Wenn eine Expedition ganz wegfällt, weil etwa der 
Extrahent sein Gesuch zurückgenommen hat, oder weil das De 
kret nicht schriftlich hat exteneftrt, sondern nur brevi manu vor
gelegt werden sollen, oder aus anderen Ursachen; so muss den
noch der Decernent das Koncept nicht zurück behalten; sondern 
das Cessat nebst der Ursache am Baude kürzlich bemerken, und 
es ohne Unterzeichnung remittiren. 

§. 147* Wenn der Decernent nothig findet, eine Expedition 
zurück zu behalten, um entweder Acta deshalb nochmals nach
zusehen, oder die Sache, wegen eines ihm. etwa noch beigefalle
nen Bedenkens, dem Kollegio anderweit vorzutragen; so muss 
er, statt des Konceptes, einen Zettel mit dem Vermerke: dass 
er diese Nummer zurückbehalten habe, beilegen. 

§. 148. Die von der Revision zurückkommenden Koncepte 
muss der Botenmeister an den Kanzleiinspektor abliefern; wel
cher sie mit dem Revisionsjournal vergleicht, und die richtig be
fundenen. Nummern in letzterem ausstreicht. 

§ . 149 Fehlt zwar eine Nummer, es findet sich aber statt 
deren der §. 147. beschriebene Zettel; so lasst der Kanzleiin
spektor diese Nummer offen, und wartet bis zum nächsten Ses
sionstage, an welchem er, wenn das Stück auch bis dahin noch 
nicht zurück gekommen ist, dem Präsidenten davon Anzeige macht. 

§. 150. Ist aber auch statt der fehlenden Nummer kein 
Zettel eingelegt; so muss der Kanzleiinspeklor solche Nummer 
auf einem weissen Bogen noliren, und sie dem Decernenten un
verzüglich abfordern lassen: dieser aber muss den Boten für den. 
Gang bezahlen, und die Ursache des Zurückbleibens auf dem 
Zettel anzeigen. 

§. 151 Die mit einem Cessat zurück gekommenen Kon
cepte und die statt der zurück behaltenen eingelegten Zettel 
muss der Kanzleiinspektor bis zum nächsten Abschlüsse des Sie
gelzettels zu demjenigen Behufe asserviren, welcher unter §. 169. 
u. f. naher angezeigt werden soll. 

§. 152. Die solchergestalt revidirten Koncepte werden als
dann an Orten, wo solches bisher schon üblich gewesen, dem 
Präsidenten zur Superrevision vorgelegt. 

H. 153. An Orten, wo bisher keine Superrevision statt ge
funden hat , und auch besonderer Umstände wegen nicht wohl 
einzuführen steht, kann solches zwar auch künftig unterbleiben; 
es müssen aber alsdann nicht nur die Decernenten doppelten 
Fleiss und Aufmerksamkeit auf die Revision wenden, sondern es 
müssen auch die Präsidenten bei der Unterschrift, vornehmlich 
die wichtigeren Munda, und wo das Conclusum Collegii wider 
den Antrag des Decernenten ausgefallen ist, von Zeit zu Zeit 
nachlesen: ob auch die Ausfertigung, sowohl dem Inhalte als der 
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Fassung nach, gehörig eingerichtet sei; und, im Falle solches 
nicht wäre, die Ausfertigung unvollzogen zur weitern Verfügung 
zurück behalten. 

§• 154. Nach erfolgter Re- und respective Superrevision 
muss der Kanzleiinspektor die Koncepte unverzüglich zum Mun
diren befördern. 

H. 155. Die Kanzlei eines jeden Kollegii muss mit einer 
solchen Anzahl von Kanzlisten und vereideten Kopisten besetzt 
sein, welche hinreichend sind, die nach dem ordinairen und ge
wöhnlichen Laufe der Geschäfte, von einem Siegelungstage zum 
andern, vorkommenden Schreibereien prompt zu bestreiten und 
fertig zu machen. 

§. 156. Unter diese muss der Kanzleiinspector die Kon
cepte, ohne Unterschied, ob sie Gebühren Iragen oder nicht, 
nach der Bogen- und Seitenzahl, in gleiche Portionen distribuiren, 
dabei auf die zu kommunici, enden Beilagen, und auf die in den 
meisten Fällen mit dem Mundo zugleich zu fertigende Abschrift 
desselben für den Extrahenten Rücksicht nehmen, und nieman
dem zu Klagen über Begünstigungen oder Prägravationen Anlass 
geben. W o der Kanzleiinspektor zugleich das Officium eines 
Kanzlisten mit bekleidet, muss er bei dieser Distribution sich 
ebenfalls seine Portion, gleich den Uebrigen, zutheilen. 

§. 157. Die Distribution geschieht nach einer Tabelle, wo
von das Schema bereits oben §. 76. vorgekommen ist. Die Kon
cepte werden darin bloss nach den Nummern, wie auch das 
Schema zeigt, ohne weitere Benennung der Art der Expedition 
oder des Extrahenten, eingetragen; weil dieses, wenn man es ja 
einmal zu wissen nöthig hätte, aus dem Expeditionsbuche, wor
auf die Tabelle sich bezieht, jederzeit leicht ersehen werden 
kann. 

§. 158. Es ist auch nicht nöthig, dass stets alle Nummern, 
die einem Kanzlei verwandten zugetheilt worden sind, ausge
schrieben werden; sondern wenn einer eine Reihe von Nummern 
erhält, so ist es genug, wenn von einer solchen Reihe nur der 
Terminus a quo und ad quem notirt wird; wie solches aus dem 
Schema deutlicher zu ersehen ist. 

H. 159. Dem Kanzieiinspektor liegt es ob, darauf zu hal
ten, dass Stille und Ordnung in der Kanzlei herrsche; dass die 
Kanzleiverwandten ihren Verrichtungen fleissig und ununter-
hrochen obliegen, dass sie die Sachen richtig, korrekt und gut 
schreiben; dass alle Abschriften und Kommunicanda den Mundis 
gehörig eingelegt; und dass die distribuirten Nummern an Ihn 
prompt und richtig abgeliefert werden. 

H. 160. Es versteht sich von selbst, dass Koncepte, welche 
mit Cito bezeichnet sind, oder worin Termine in Processualibu.' 
angesetzt werden, und die also nothwendig bald und zeitig vot 
den Terminen zur Wissenschaft der Parteien gelangen sollen 
auch in der Kanzlei, allenfalls ausser der Ordnung, schiennigs 
gefördert werden müssen. Es muss also der Kanzleiinspecto 
auf dergleichen, vorzügliche Beschleunigung erfordernde Koncept« 
ein besonderes Augenmerk richten. 
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§. 161. Wenn der Kanzlist oder Kopist ein Mundum fer
tig gemacht hat; so verzeichnet er unten am Rande des Koncepts 
das Datum, wann solches von ihm mundirt worden ist; so wie 
unten am Fusse des Mundi, wo die Gebühren ausgeworfen wer
den, und auswendig auf der Adresse die Nummer, welche dem 
Koncepte im Expeditionsbuche beigelegt ist. 

H. 162. Jeder Kanzlei verwandter muss die ihm zugetheil
ten Schreibereien schlechterdings von einem Siegelungstage bis 
zum andern völlig fertig schaffen und zu rechter Zeit abliefern. 
Wenn ein Kanzlist mit der auf ihn distribuirten Portion fertig 
zu werden sich nicht getraut, so muss er dasjenige, was er nicht 
selbst schreiben kann, einem der Kopisten, welcher solche über
nehmen will, und es ausser seiner eigenen Portion fertig zu 
schaffen im Stande ist , sofort abgeben, und sich wegen der Be
zahlung dafür mit ihm vergleichen, auch solches dem Kanzlei
inspektor anzeigen. Dagegen soll künftig weder einem Kanzli
sten noch Kopisten erlaubt sein, sich bei seinen Schreibereien 
anderer, zur Kanzlei nicht gehöriger, noch dabei angestellter 
und vereideter Privatassistenten zu bedienen. 

§. 163. Die Ablieferung an den Kanzleiinspektor geschieht 
nach der Distributionstabelle, in welcher er die richtig abgelie
ferten Nummern ausstreicht 

§. 164. Wird eine Nummer in ihrer Ordnung nicht abgelie
fert; so erkundigt er sich nach der Ursache des Zurückbleibens; 
urgirt deren Nachbringung; und lässt, so lange diese noch nicht 
geschehen ist, die restirende Nummer, allenfalls mit Bemerkung 
der Ursache, in seiner Tabelle offen. 

§. 165. Fehlt eine solche Nummer in einer ganzen nach 
H. 158. nur in solle eingetragenen Reihe; so wird zwar die ganze 
Reihe als abgeliefert gelöscht; die fehlende Nummer wird aber 
unter dem Namen der Restanten besonders notirt, wo sie so 
lange offen bleibt, bis sie wirklich abgeliefert worden ist. 

1) C ©• vom 8. Dezember 1823, betreffend die veränderte Kanzlei»Verwaltung bei den 
Obergerichten. 

Da nach Ihrem Berichte vom 28. v. M. die bisherige Erfahrung ge-
zeigt hat, daß die bei Regulirung der Normal-Etats im Jahre 1825 hin-
sichts der Kanzleien der Obergerichte getroffenen Bestimmungen die Vor-
theile nicht gewahren, welche man sich davon versprochen hat, so will Ich 
zur andcrweiten Regulirung der Etats in Betreff der Obergerichts-Kauz-
leien und zur Beseitigung der oft wiederholten Klagen der Kanzleibeamten 
über uuzulaugliches und ungewisses Einkommen und über zu große Anstren-
gungen, folgende Bestimmungen treffen: 

1) Die in den Normal - Etats der Obergerichte aufgestellten Vestim-
mungen hinstchts der Kanzlisten kommen vom 1. Januar k. I . ab 
nicht weiter zur Anwendung. 

2) Die gefammten Kopialien-Einnahmen bei den Obergerichten stießen 
von dieser Zeit ab zu deren Salarienkassen, indem jeder etatsmö-
ßige Kanzlist, so wie jeder Stellvertreter einer erledigten etatsmä-
ßigen Stelle, ein bestimmtes Gehalt, oder stricte Diäten aus den 
Kassen beziehen, und dagegen keinen Anspruch auf Kopialieu-Ein-
nahmen und Kopialien-Ueberschüsse haben, auch die niedergeschlage-
nen Kopialien nicht weiter erstatten soll. 
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3) Die Zahl der künftig bleibenden etatsmäßigen Kanzlistenstellen bei 
jedem Obergerichte wird so bestimmt, daß ohngefähr ein Dritlheil 
der Kanzlei-Arbeit nach den Resultaten der letzten drei Jahre von 
den etatsmäßigen-Kanzlisten bestritten werden kann. Auf das 
zweite Drittheil der Kanzleiarbeiten werden Kanzleidiätarien gegen 
eine monatliche Remuneration von 20 Thlr. angenommen. Das 
letzte Drittheil der Arbeit wird durch Lohnschreiber gegen bogen-
weise Bezahlung bestritten, und dazu auf jeden erforderlichen Lohn-
schreiber 10 Thlr. monatlich ausgesetzt. 

4) Die anliegende, nach diesen Grundsätzen entworfene und von Mir 
durch Unterschrift genehmigte Nachweisung der bei den einzelnen 
Odergerichten anzunehmenden Kanzlciarbeiter und deren Gehälter 
und Remunerationsfonds, ist, vom 1. Januar k. I . ab den Etats« 
und den Salarientasscn-Rechnungen zum Grunde zu legen. Doch 
behalten die bereits früher angestellten Kanzlisten ihr etatsmäßiges 
Einkommen an Gehalt nebst der Evictionsfumme ihrer Kopialien-
rate, ohne jedoch Ansprüche auf etwanige Kopialienüberschüsse ma-
chcn zu können. Eben so behalten die nach den Bestimmungen 
der Normal-Etats früher angenommenen Vertreter vakanter Kanz-
listcnstellen die ihnen ausgesetzte, mehr als 240 Thlr. jährlich be
tragende Remuneration in einer runden Summe so lange fort, 
als sie nicht anderweit versorgt, oder entlassen werden. Doch wird 
die Zahl dieser Stellvertreter auf die Zahl der sonst zulässigen 
Kanzleidiätarien und Lohnschreiber in Abzug gebracht, und bei ih-
rem Ausscheiden bleiben nur die nach den neueren Bestimmun-
gen für Kanzleidiätaricn und Lohnschreiber ansgesetzteu Summen 
disponibel. 

5) Zu Kanzlisten werden künftig, wenn nicht die Versetzung eines de-
reits angestellten Beamten eintritt, nur Kanzleidiätarien befördert, 
zu diesen aber sind nur solche Personen zu nehmen, welche bei gu-
tcr O-ualifikation durch Militärdienste Anstellungsanspiüche erwor
ben haben, oder in Folge Meiner besonderen Genehmigung aus-
nahmswelse angestellt werden dürfen. Sie werden auf 4wochent-
liehe Kündigung angenommen, und haben keine Penftonsansprüche. 

«6) Jeder Kanzlist, so wie jeder Kanzleidiätarius, ist für fein Gehalt 
nnd resp, für seine Diäten verpflichtet, an jedem Tage, mit Ans-
nähme der Sonn- und Festtage, acht volle Bogen Kanzleiarbeit, 
nach näherer Bestimmung des zu erlassenden Kanzleireglements, 
zu liefern. Den Kanzlisten, welche über 50 Jahr alt sind, oder 
seit länger als 20 Jahren in der Kanzlei als Diätarien und Kanz-
listen arbeiten, kann jedoch eine Ermäßigung in dem Arbeitsmaaß 
um 1—2 Bogen täglich von den Präsidien bewilligt werden. 

Kann der Kanzlist oder der Diätar das ihm bestimmte Arbeits-
maaß — ohne durch bescheinigte Krankheit oder Militärdienste 
verhindert zu sein — nicht selbst leisten, so muß er das Fehlende 
für eigene Rechnung durch die in der Kanzlei beschäftigten Lohn-
schreiber fertigen lassen. 

Sind dagegen einzelne Kanzlisten und Diätarien im Stande 
und bereit, mehr als das auf 8 Bogen bestimmte Arbeitsmaaß zu 
schaffen, so erhalten sie für die mehr gelieferten Bogen die zuläs-
sige Remuneration eines Lohnschreibers. 

7) Die Anschaffung des Papiers, der Dinte, des Streusandes und 
der lithographirtcn nnd gedruckten Formulare erfolgt aus der 
Kasse. Für die Anschaffung der übrige» Schreib-Uteustlien haben 
die Kanzlisten und Diätarien gegen Zahlung bes bisherigen Pausch-
Quantums, die Lohnschreiber dagegen aus eigenen Mitteln zu 
sorgen. 



480 Allgemeines Registratur- §. 163. 

8) Bei bescheinigten Krankheiten und bei vornbergebenden Militair-
diensien der Kanzlisten und Diatarien erfolgt ihre Vertretung durch 
Lohnschreiber für Rechnung der Kasse, bei den Diätarien jedoch in 
Krankheitsfällen nur auf 3 Monate, indem der Diätarius bei lan-
gerer Daner der Krankheit entlassen werden muß. 

9) Die AnsteUung der Kanzlci-Inspektorcn, binsichts deren Gehälter 
es bei den Bestimmungen der Normal-Etats und resp, der Kassen-
Etats bleibt, erfolgt künftig durch den Iusiizminisier. 

Da sich diese neuen Einrichtungen ohne eine Mehrausgabe nicht aus-
führen lassen, diese aber nach Ihrem Bericht nur vorübergehend ist, mit je-
dem Jahre sich vermindern muß, und dagegen bei Regnlirung der Kanzlei-
Verhältnisse der Ilntergerichte Ersparnisse eintreten werden, so will Ich diese 
Mehrausgabe genehmigen, zugleich aber auch Sie, den Iusiizmiuister, er-
mächtigen, nicht nur bei den Obergerict)tcn diese Einrichtungen zur AÜSfüh-
rung zu bringen, sondern auch nach gleichen Grundsätzen die C'tatsverhält-
nisse der bei den sämmtlichen kollegialisch formirten Untergerichten erforder-
lichen Kanzleibeamten zu regnliren, darüber mit Ihnen, dem Finanzmini-
ster, zu kommnniziren, und demnächst mit diesem gemeinschaftlich Meine Ge-
nehmignng zu den eintretenden Veränderungen nachzusuchen. 

Auch" haben Sie, der Iustizminister, auf den Grund dieser Meiner Ve-
siimmungen, ein besonderes Kauzleireglement für die gerichtlichen Kanz-
leien zu entwerfen, und den Gerichten znr Nachachtung mitzutheilen. Zur 
näheren Uebersicht der Resultate der gegenwärtigen Veränderung soll jedoch 
für das Jahr 1834 bei den Salarienkasscn eine Buchführung über die ge-
sammten Kopialien-Einnahmen (2) und aller für die Kanzlciarbciten gelei-
steten Ausgabe» eingerichtet werden, deren Resultate S ic , der Iusiizmini-
ster, mit dem Schlüsse des Jahres zusammen zu stellen, und M i r anzuzci-
gen haben. 

(v. K. Ihrb. Bd . 42. S . 362.) 

2) ©aHtfilei-ISegleiMeBai für die Obergerichte, vom 19. Dezember 1833. 

Durch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 8tcn d. M. sind die bei den Kanz-
leiverwaltungen der Obergerichte vom 1, Januar künftigen Jahres ab eintretenden 
Veränderuuaen angeordnet, und der Iustizminister zugleich angewiesen worden, auf 
den Grund der Allerhöchsten Bestimmungen, ei» besonderes Kanzleireglemcnt für 
die gerichtlichen Kanzleioerwaltungen zu entwerfen und den Gerichtsbehörden zur 
Nachachlullg mitzutheilen. 

Demgemäß sind nachstehende, bei den Kanzleiverwaltungcn der Obergcrichte 
vom l . Januar künftigen Jahres ab genau zu befolgende Bestimmungen festgesetzt 
worden. 

1. Allgemeine Bestimmungen. 

Hauptgrunisätze der künstigen Venvaltimg. 

§. 1. Die bisher bestandene Verpflichtung der bei den obergerichilichen Kanz-
leiverwaltungen angestellten Kanzlisten und der mit Verwaltung erledigter Stellen 
beauftragten Assistenten, alle und jede vorkommenden Schreibereien gegen den Ge-
nuß eines bestimmten Antheils der Kopialiencinnahme zu dcsckaffen, fällt mit Ende 
dieses Jahres weg, wogegen̂ vom l . Januar k. I . ab alle Kopialieneiiinahmen bei 
den Obcrgcrichten zn deren Salarientassen fließen, und jeder etatsmäßige Kanzlist, 
fo wie jeder Stellvertreter einer erledigten Stelle, ein bestimmtes Gehalt oder 
sirirte Diäten aus der ^alarienkasse bezicht. 

Sic haben daher auch von dieser Zeit ab keinen Anspruch auf Kopialienein-
nabmc und Kopialieniiberschüsse, «nd find eben so wenig zur Erstattung der vom 
1, Januar t. J . ab zur Niederschlagung kommenden Kcpialien verpflichtet. 

§. 2. Das Personal bei den Obergerichtskanzlcicn besteht künftig: 
n) in einem oder mehreren Kanzlei-Inspektoren und deren Gehülfen; 
1)) in einer Anzahl Kanzlisten; 
c) in einer Anzahl Kanzleidiätarien; 
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d) in einer nach Bedürfniß anzunehmenden Anzahl Lohnschreiber. 
§. 3. Jeder Kanzlist, so wie jeder Kanzleidiätarius, ist für fein Gehalt und 

resp, für feine Diäten verpflichtet, an jedem Tage, niit Ausnahme der Sonn- und 
Festtaste, ein nach vollen Bogen bestimmtes Maaß Kanzlei-Arbeit zu liefern. 

Was bei einer hiemach vorzuncbuicndcn Venheiluug der zu beschaffenden 
Schreibercieu noch übrig bleibt, wird für Rechnung der Salanenkasse durch Lohn-
fchieiber gegen bogenweise Bezahlung beschafft. 

.§. 4. Die Anschaffung des Paviers, der Dinte, des Streusandes und der l i -
tbogravhirten und gedruckten Formulare zu den Kanzlciarbeiten erfolgt aus der 
Salarienkasse. Für die Anschaffung der übrigen Schreibutensilicn haben die Kanz-
listen und Diätarien gegen Z^ihlung des bisherigen Pauschquantums, die Lohnschrei-
her dagegen aus eigenen Mitteln zu sorgen. 

Bei Vertheilllng der zu liefernden Schreibmaterialien an die einzelnen Kauz« 
leiarbeiter ist das Maaß ihrer Arbeiten zu berücksichtigen. 

Allgemeine Pflichten der Kanzlcibeamten. 

§. 5. Außer den allgemeinen Pflichten jedes Köi'uglichen Beamten, nament
lich hinstchts seiner Amtstreue und Verschwiegenheit, liegt den Kanzleibeamten noch 
besonders ob: 

a) alle ihnen übertragenen Kanzlciarbeiten Qiit und prompt zu liefern/ und 
h) den nach allgemeinen Vorschriften oder nach der besonderen Verfassung und 

Geschäftseinrichtung des Gerichts/ bei welchem sie augestellt sind, bestehenden 
Verpflichtungen bei Beforguug von Kanzleigeschäften vollständig zu genügen. 

§. 6. Die Arbeiten der Kauzleibcamten müssen in der Regel im Geschaftslo-
kal besorgt werden, daher die Kanzleizimmer bis 8 Uhr Abends geöffnet bleiben, 
und den anwesenden Kanzleiarbeiteru bis dahin die erforderlichen Lichte zu gewäh-
ren sind. 

Sie haben sich in dem Geschäftslokal Vormittags von 8 — 1 Uhr, und Nach-
mittags von 3 Uhr ab so lange aufzuhalten, bis sie mit ihrem täglichen Arbeits-
maaß fertig sind. 

§. 7. Ausnahmen hiervon können nur bei alten und kränklichen Kanzlisten 
durch die Präsidieu gestattet werden. 

Auch kann der Kanzleiinspektor denjenigen Kanzleiarbeiteru, welche sich nach 
Fertigung ihrer Arbeitsrate durch Mehrarbeit etwas verdienen wollen, das M i t -
nehmen der Arbeit nach Hause erlauben. 

§. 8. Sind die Arbeitsstunden bei einem oder dem andern Dbergerichte an-
ders bestimmt, als im H. 0. angeordnet worden, fo kaun es zwar dabei verbleiben; 
doch ist auch dann darauf zu sehen, daß die Kanzleibeamten lhre täglichen Geschäfte 
im Geschäftslokal besorgen. 

Die Kanzlci.Infpektoren bleiben dafür besonders verantwortlich, und haben die 
bei einzelnen Beamten bemerkten Unordnungen zur weitern Rüge und Bestrafung 
den Präsidien auzuzeigen. 

§. 9. Jeder Kanzleiarbeiter hat eine genaue Nachweifung der täglich empfan-
gencn Schrcibcstücke und deren Seitenzahl, mit Angabe des Empfangs und der Ab-
lieferung, zu führen. 

Die Seitenzahl muß stets mit der vom Kanzlei-Infpektor berechneten und auf 
den Koncepten bei der Abschätzung notirten Zahl der Seiten übereinstimmen. 

Glaubt der Kanzleibeamte, daß hierbei ein ihm nacktheiliger Irrlhum des Kanz-
leiinfpettors vorgefallen sei, so hat er dies demselben spätestens bei der Ablieferung 
anzuzeigen. Spätere Einwendungen werden niemals beachtet, frühere aber nur 
dann, wenn der Kanzlei-Infpektor bei pfiichtmäßiger Prüfung eine Abänderung für 
nöthig erachtet. 

§. 10. Jede Arbeit muß vom Kanzleibeamten vor der Ablieferung nochmals 
durchgesehen werden; bei welchen Arbeiten außerdem durch die Kanzleibeamten eine 
genaue Vergleichung der Abschriften mit den Koncepten oder den Urschriften, durch 
Ablesen vor dem Expedienten oder einem andern Beamten, erfolgen soll, bleibt den 
näheren Bestimmungen der Präsidien vorbehalten. 

Mannkop f f AUg. Gerichtsordnung. IV. 31 
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II. V o n dem Kanzlet - In spek to r . 

Anstellung der Kanzlei -Inspekloren. 

§. I I . Die Anstellung der Kanzlei-Inspckloren erfolgt künftig, in Gem.'lßheit 
der Allerhöchsten Bestimmungen, durch den Iustizminister, der bei der Wahl nicht 
nur auf genaue Kenntniß des Justiz-Subalterndicnstes und namcntlick der Kanz» 
lciverwaltung Rücksicht nehmen, sondern auch durch Versetzung der dazu geeigneten 
Kanjleideamten an ein anderes Obergericht, jeden aus früheren Aultöveri^lluissen 
entstehenden nachteiligen Einfluß verhindern wird. 

Rechte und Pflichten derselben. 

§. 12. Ter Kanzlei-Inspektor ist der Vorstand der ganzen Kanzlei. Er führt 
daher die unmittelbare Aufsicht über alle in der Kanzlei beschäftigten Arbeiter, die 
sich in allen Dienstangelegenheiten zunächst an ihn zu wenden und seine Bestim-
mungen abzuwarten haben. 

§. 13. Er hat dafür zu sorgen, daß alle zur Kanzlei gelangenden Arbeiten in 
möglichst kurzer Zeit gefertigt, und nicht nur richtig, sondern auch in etiler deutli
chen und guten Schrift geschrieben werde»/ und bleibt besonders verantwortlich, 
wenn schlechte Kanzleiarbeiten geliefert werden. Er ist deshalb nicht nur berech-
t igt , sondern auch verpflichtet, alle bei der Ablieferung bemerkten Arbeiten sofort 
zii kasfiren, und für Rechnung der betreffenden Kanzleibeamten durch Lohuschreiber 
nochmals fertigen zu lassen. 

§. 14. Er muß darauf sehen, daß die zur schnellen Besorgung des Schreib-
Werks erforderliche Anzahl Lohnzchreiber stets vorhanden ist. 

§. 15. Insbesondere hat er jedem Kanzlisten und Diätarius das bestimmte 
tägliche Arbeitsmaaß pstichtmäßig zuzutheilen, und sich dabei jeder Begünstigung 
oder Benachtheilung einzelner Beamten strenge zu enthalten. 

§. 16. Die gewöhnliche Distribution der Kauzlciarbeiten und die Ablieferung 
der fertigen Schreibestücke an den Kanzlci-Iuspettor erfolgt täglich zu einer bestimm-
ten/ den sämmtlichen Kanzleiaibeiteru bekannt zu machenden Stunde. 

Kommen nach der Vertheilung «och Arbeiten mit Beschleuuigungs Vermerken 
zur Kanzlei, so sind diese an Lohnschreiber, oder an Kanzlisten und Tiätaricn, welche 
über ihr bestimmtes Arbeitsmaaß schreibe»/ auszugeben. 

§. 17. Der Kanzlei-Inspettor hat 
a) eine allgemeine Kontrolle über alle zur Kanzlei gelangten und vertheilten 

Sachen, und 
1») für jeden Kanzleiarbciter eine spezielle vlachweisung der ihm zugetheilten Ar-

bcitsstücke zu führen, und in diese täglich die vertheilten Schreibstücke, nach 
Journal- und Erpedilicuszcichen, mit Angabe der Gesammt-Seiieiizahl und 
des Tages der Ausgabe, so wie der Rückgabe zu bemerken. 

Ob die allgemeine Kontrolle nach Maaßgab« des §. 7<i. des Allg. Registratur-
uud Kanzlcireglements, oder in anderer Art einzurichten, bleibt den nähern Bcstim-
mungen der "Präsidien, mit Rücksicht auf die bei jedem Obergerichtc bestehende all-
gemeine Geschäftseinrichtung und Salarienkassen-Verwaltung, vorbehalten 

§. IS. Bei Vertheilung der Kanzleiarbeiten ist zwar im Allgemeinen die Fä-
higkeit und Brauchbarkeit der einzelnen Kanzleiarbeiter zu berücksichtigen; doch ist 
zugleich darauf zu sehe»/ daß in der Vertheilung guter und unleserlicher Handschrif-
ten, so wie der Reinschriften und bloßer Abschriften die möglichste Gleichstellung 
der einzelnen Kanzlisteu und Tiätarien statt findet. 

Auch ist es angemessen, den ilohnschreibern größere Arbeitsstücke, den Kanzliste» 
und Diätarien dagegen nur die kleineren zuzutheilen, damit das von jedem zu lie-
fcrnde Arbeitsmaaß bei jeder Distribution ohne Ueberschreitung zugetheilt werden 
kann, und zugleich die größern Arbeitsstücke befördert werden. 

§. 19 Die vorhandene Kanzleiarbeit ist bei jeder Distribution zuvörderst auf 
die Kanzlisteu und Diätarien, und nur der Ueberrest auf die Lohuschreiber zu ver< 
theilen. 

Abschätzung der Schreibstücke. 
§. 20. Zu den Hauptpfiichten des Kanzlei-Inspektors gehört eine richtige Ab

schätzung des Umfanges der einzelnen Schreibstücke bei ihrer Vertheilung. 
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Das von den Kan;listen und Diätaricn zn liefernde Arbcitsmaaß ist nach vol-
len Bogen bestimmt. (§§. 3. 28.) 

Auch die Lohnschreiber erhalten ihre Bezahlung nach vollen Bogen. (§. 27.) 
Ein voller Bogen ist aber derjenige, dessen vier Seiten, jede mit 24 Zeilen und jede 
Zeile 12 Silben enthaltend, beschrieben sind. 

Da jedoch sehr viele Schreibstücke, namentlich Verfügungen, Vorladungen, At-
teste u. s. w. für sich allein keinen vollen Bogen ausmachen, und bei andern auf 
die bei der Arbeit statt findende besondere Schwierigkeit Rücksicht genommen werden 
muß, so stud bei der Abschätzung der einzelnen Schreibstücke folgende Grundsätze 
zu beachten: 

a) Die Abschätzung erfolgt nach ganzen und halben Seiten eines vollen Bogens 
in der Art, daß in der Regel alle Schreibstücke/ welche 12 Zeilen und weni-
ger ausmachen, für eine halbe Seite, bei mehr als zwölf jedoch nicht über 
24 Zeilen für eine ganze Seite u. f. w. gerechnet werden. 

b) Bei Vorladungen, Anschreiben, Berichten n. s. w. sind die Adressen und Eon-
verts. bei Dekrets «Abschriften die Ueberschriftm, und bei Urkunden die ge-
wohnliche Bezeichnung derselben, bei größeren Sachen auch das Heften der 
Arbeitsstücke, und zwar in der Regel mit 3 Zeilen zn berückstchtigen. 

e) Bei unleserlichen Handschriften, alten, vielleicht in einer fremden Sprache ge-
schriebenen Urkunden, und bei allen Sachen, welche genau kollationirt wer-
den müssen, namentlich bei Testamenten, Hypothekcuscheincn. Erkenntnissen, 
Bestallungen. Urkunden und Berichten, ist die Mehrarbeit auf vier bis acht 
Zeilen für jede Seite zu berechnen. 

6) Die Abschätzung von Rechnungssachcn und tabellarischen Arbeiten, zu wel-
chen keine Formulare benußt werden können, muß in jedem besondern Falle 
der pflichtmaßigen Beurtheilung des Kanzlei.Inspcktors, mit Berücksichtigung 
des Formats und der Kolonnen des Arbeitsstücks überlassen bleiben. 

e) Lithographirte oder gedruckte Formulare werden, insofern nur die gewöhnliche 
Ausfüllung erfolgt, für eine halbe Seite, sind größere Einschaltungen nöthig, 
oder beträgt das Formular selbst mehr als eine Seite, für eine ganze Seite 
gerechnet. 

t) Bei Insinualions.Dokumcnten und Kanzlei-Requisitionen ist in der Regel 
jedes Stück für eine halbe Seite abzuschätzen; sind sie aber lithographirt oder 
gedruckt, so werden zwei Stück für eine halbe Seite gerechnet. 

Nach diesen Grundsätzen ist die Seitenzahl jedes ^chreibestücks zu berechnen 
und auf dem Concept unten am Rande zu notircn. 

§. 21. Der Kanzlei-Inspektor hat auch das Interesse der Salarienkasse da-
durch wahrzunehmen, daß er genau prüft, ob die auf den Koncepten, notirlen Ge-
bühren und Auslagen in den Soll-Eiunahme-Belägen eingetragen sind, und keine 
dergleichen fymt distribuirt, bevor sie nicht gehörigen Orts eingetragen und mit 
der Eintragungs - Nummer verseben ist. Er hat ferner darauf zu sehen, ob die 
Schreibgebühren, sowohl für Reinschriften als Beilagen, in sportelpflichtigen S a -
chen von den Erpcdienten nach den bestehenden Sporteltare» richtig angesetzt sind. 

Tic bemerkten unrichtigen Austari.ungeu sind sofort abzuändern. 
§. 22. Zu welcher Zeit und an welchen Beamten vom Kanzlei-^uspcktor die 

fertigen Kanzleiarbeiten weiter befördert werden sollen, bleibt den nähern Bcstim« 
mun'gen der 'Präsidien, nach Maaßgabe der bei jedem Obergerichte bestehenden Ge-
fchäftseinrichtung überlassen. 

Dasselbe gilt von der ferneren Besorgung mancher Nebengeschäfte der Kanz-
lei-Inspektorcn, namentlich: 

a) von Führung des Revisionsjournals (§. 7<». des Registratur- und Kanzlei-
reglements) und von Besorgung der Terminsciurückung von Seiten der De-
putil len; 

b) von Besorgung des Siegelzettels (§. I0ü. des Registratur- und Kanzleire-
glemcntsj; 

c) von der Stempeldistribution; 
d) von der Schreibmaterialien- Verwaltung und andern Nebengcschäften. 

Vertretimg und Untelstütziing der Kcinzlei-Inspektoren. 

§. 23. Bei den kleinern Kanzlei-Verwaltungen, bei welchen künftig nicht mehr 
als sechs wirtliche Kanzlisten angestellt werden sollen, muß der Kanzlei - Inspektor 
die ihm obliegenden Geschäfte allein besorgen, uyd kann dabei weder die slnstellung 
eines Gehülfen, noch die Vergütigung der Ausgaben für einen solchen verlangen. 

31 • 
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Nur in Verhinderungsfällen wird derselbe^ nach den Bestimmungen des ChchPrä-
sidenten/ durch einen andern Beamten vertreten, vrfolgt die Vertretung durch 
einen Kanzlisten, so bleibt dieser während der Zeit von Känzlei-Arbeiten divpensirt. 

Bei größeren Kanzlei-Verwaltungen, welchen nur ein Kauzlei. Inspektor vor-
steht, kommt es darauf an, ob schon etatsmäßige Fonds zur Besoldung der crfor-
derlichen GeHülsen ausgesetzt sind. 

I,n diesem Falle haben die ^gestellten Gehülfen den Kanzlei-Inspekror zu un-
terstlitzen. und in Behiuderungsfälleu zu vertreten: fehlt es an dergleichen clatsmä-
ßigen Gehülfen, und ist der Kanzlei-Inspektor, nach dem pflichtmästigen Ermessen 
des Präsidiums, nicht im Stande, feine Geschäfte allein prompt zu besorgen, so ist 
zuvörderst in Erwägung zu nehmen, ob ihm durch Abnahme von Nedengcschäftcn 
geholfen werden kann. 

Is t dies nicht zu bewirken, so kaun ihm gemattet werden, sich durch einen vom 
Präsidium zu genehmigenden Kanzleiarbeiter unterstützen zu lassen, und diesem nur 
die Hälfte des täglichen Arbeitsmaaßes zuzuschreiben. i 

III. f&on den Kanzlisten und Kanzleidiätarien. 
Anstellungsbcrcchtigung. 

§. 24. Zu Kanzlisien werden künftig, wenn nicht die Versetzung eines bereits 
angestellten Beamten eintritt, nur Kanzlcidiätarien befördert; zu diesen aber sind 
nur solche Personen zu nehmen, welche bei guter Qualifikation durch Militairdicnste 
Anstellungsanspiüche erworben haben, oder in Folge besonderer Allerhöchster Ge< 
nehmigung ausnahmsweise angestellt werden dürfen. Sie werden auf vierwöchent-
liche Kündigung angenommen, und haben keine Pensions- Ansprüche, welche nur 
allein den wirtlichen Kanzlisten zustehe», daher auch nur diese Pensiouvbeiträge 
von ihrem Gehalt zn entrichten haben. 

Unter den durch Militairdicnste erworbenen Anstcllungs-Ausprüchcn sind nicht 
nur diejenigen, welche den 9 Jahr gut gedienten Unteroffizieren des stehenden Hee-
res und den ihnen gleichgestellten Militairperfcncu zustehen, sondern auch diejeni-
gen zu verstehen, welche *>en mit Livilvcrsorgungsschcincn entlassenen Mililairpcr-
sonen, so wie den Freiwilligen ans den Kriegen gegen Frankreich in den Jahren 
1813—1815 Allerhöchst zugesichert worden sind. 

Prüfung. 

§. 25. Jeder Kanzleidiätar muß vor seiner Annahme wenigstens drei Monat 
in der Kanzlei als Lohnschreiber gearbeitet, und nicht nur dabei, sondern auch durch 
eine abzulegende Prüfung seine Befähigung zur Verwaltung eines K'anzlistenpostcns 
nachgewiesen haben. 

Diese Prüfung, für welche keine Gebühren zu entrichten sind, ist von einem 
Mitgliede des Kollegiums, unter Zuziehung eines im Kassen- und Kalkulaturfach 
erfahrenen Subalternen, vorzunehmen und auf allgemeine Sach« und Geschäfts-
kcnntniß, so wie auf das Amt und die Pflichten eines Kanzlistcn zu richten. Außer-
dem muß der zu Prüfende in Gegenwart der Kommissarieu einige Proben seiner 
Fertigkeit im Abschreiben schlechter Handschriften, im Nachschreiben einiger diktirtcn 
Sätze, in Fassung einer kurzen Vorstellung oder amtliche» Anzeige, und im Rech-
nen ablegen, auch in einem selbst geschriebenen Lebenslauf eine schöue Haudschiift 
nachweisen. 

Haben die bereits vorhandenen Diätaricn sich noch keiner Prüfung zur Anfiel-
lung als Kanzlisten unterworfen, so muß diese nachträglich geschehen. 

Wahl und Anstellung. 

§. 26. Bei der Beförderung der Diätarien zu Kan^listen ist ans vorzügliche 
Dienstführung und Q-ualifikation, namentlich auf eine schone Handschrift, hicrüächst 
aber auf eine längere Dienstzeit als Tiätarius siücksicht zu nehmen. 

§. 27. Die Anstellung der Kanzlisten und Annahme der Diätarien erfolgt 
durch die Chef-Präsidenten mittelst schriftlicher Verfügungen ohne Ausfertigung be-
sonderer Bestallungen. 

Bei den Diätaricn ist eine einmonatliche Vorausbezahlung der ausgesetzten Re-
muneralion zulässig. Hinsichts der vorschußweise» Gehaltszahlung an die schon au-
gestellten Kanzlistcn bleibt es bei der bisher bestandenen Einrichtung jedes Obcrge-
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richts; hinsichts der neu -anzustellenden Kansiisten aberMird es den Präsidien iiber< 
lassen, eine vierteljährlicke oder monatliche Borausbezablunss des Gehalts bei ihrer 
Anstellung festzusetzen. (C. £>. vom 10. Mai 1828, Ihrb . Bd. 32. S . 96.) 

Arbcitsmaaß und dessen Beschaffung. 

§.28 Das Arbeitsmaaß, welches nach §. 3. von jedem Kanzlisten, so wie 
von dem Diatarius, täglich zu leisten ist, wird auf acht volle Bogen ( § . 20.) 
bestimmt. 

Den Kanzlisten, welche über 50 Jahre alt sind, oder seit länger als 2t)Jahren 
in der Kanzlei als Diatanen und Kanzlistcn arbeiten, kaun jedoch eine, Ermäßigung 
in dem Arbeitsmaaß um 1—2 Bogen täglich von den Präsidien bewilligt werden. 

§. 39. Bei bescheinigten Krankheiten und bei vorübergehenden Militairdien-
sten der Kanzlisien und Tiätaricn erfolgt ihre Vertretung drnch Lohnschrciber für 
Rechnung der Kasse, bei den Tiätarieu jedoch in Kraukbeitöfallcu nur auf 3 Mo« 
uatc, indem der Tiätarius bei läugercr Dauer der Krankheit entlassen werden muß. 
Hiernach ist von der vierroöchcntlichen Kündigung Gebrauch zu machen, wenn der 
Tiätar zwei Monate hindurch für Rechnung der Kasse vertreten worden ist. 

§. 30. Kann der Kanzlist und Diätar, außer dem Falle des §. 29. das ihm 
bestimmte Arbeitsmaaß nicht selbst leisien, so ist das Fehlende für dessen Rechnung 
durch die in der Kanzlei beschäftigten iiohnschreiber zu beschaffen. 

Alle Schreibstücke, welche mit einem Beschleunigungsvermerk verschen sind, 
und zusammen weniger als eine tägliche Arbeitsrate betragen, müssen in 24 S tun
den nach der Verkeilung, andere Schreibslücke aber jedenfalls in 48 Stunden nach 
dem Empfange abgeliefert werden. 

vlach Ablauf dieser Fristen muß der Kanzlei - Inspektor, wenn nicht der Um-
fang der Arbeit oder andere gegründete Ursachen die verspätete Ablieferung entschul-
feigen, cic noch nicht bearbeiteten Schreibstücke für Rechnung der säumigen Kauzlei-
beamten an lohnschrciber anderweit vertheilen. 

§. 31. Ten Kanzlisten und Tiätarien ist nicht gestattet, das was sie nicht 
selbst schreiben tonnen oder wollen, unmittelbar an Lohnschreiber abzugeben und sich 
mit dicscn wegen der Bezahlung zu vereinigen. Noch weniger können sie sich der 
Hülfe anderer Privatschreiber bedienen. 

Vielmehr sind alle Kanzlciarbeiteu, welche die einzelnen Kanzlisteu und Diäta-
rien nicht selbst fertigen können oder wollen, au den Kanzlei-Inspettor zurückzuge-
den, der solche an die Lohnschreiber rertbeilt. und am Schlüsse des Monats für 
deren Bezahlung aus der Salarieukaffe für Rechnung des betreffenden Kanzlistcn 
oder Diätars zu sorgen hat. 

Was diese gegen vorstehende Bestimmung durch Privatgehülfen schreiben las« 
en, wird ihnen auf ihr Arbcitsmaaß nicht angerechnet. 

§. 32. Fehlen die Kanzlisten und Diatanen bei der täglich vorzunehmenden 
Vertheiluug der Kanzleiarbeitcn (§. 16.), ohne ihr Ausbleiben bei dem Kanzlci.In-
fpcktor vorher anqezcigt und genügend entschuldigt zn haben, so sind die ans sie ver-
theilten Schreibslucle sofort au einen Lohnschrciber für ihre Rechnung abzugeben; 
— nachträgliche Entschuldigungen sind nicht zu beachten. 

§. 33. Kommen die in den §§. 30—32. angeordneten Maaßregeln bei einem 
Kanzlistcn oder Tiätar in einem Monat mebrmals zur Anwendung, so hat dies 
der Kanzlei-Inspettor dem Präsidium zur weiter« Rüge anzuzeigen. 

Verdienst durch Mehrarbeit. 

> §. 34. Die Kanzlisten nnd Tiätarien, welche im Stande und bereit sind, mehr 
als das auf 8 Bogen beftimmte Arbeitsmaaß zu beschaffen, erhalten für die mehr 
gelieferten Bogen die zulässige Remuneration eines Lohnschreiders. (§. 37.) 

Tic Seitenzahl dieser Mehrarbeit ist bei jeder Distribution sowohl von ihnen 
als von dem Kanzlei-Inspektor in den geführten Nachweisuu«en der erhaltenen Ar
beitsstücke in einer besondern Kolonne zu bemerken, so daß sich zu jeder Zeit über-
scheu läßt, wie viel an Mehrarbeit geliefert worden ist. 

Für die besondere Bezahlung der Mehrarbeit hat der Kauzlei - Inspektor am 
Schlüsse jeden Monats zu sorgen. (§ . 38) 
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IV. Von den Lohnschreibern. 
Annahme und Entlassung der Lohnschreiber. 

§. 33. Tic Lohnschreiber wählt und entläßt der Kanzlei-Inspektor nach Be< 
dürfniß mit Zustimmung des Kanzlei-Direktors, welcher auch d?e jedesmalige 3̂ er< 
pflichtung besorgt. Anstelluuqsdcrechtigte "Personen haben b<i der Annahme als Lohn-
schreibcr bei gleicher Qualifikation den Vorzug vor andern. 

Beschäftigung. 

§. 36. Die Lohnschreiber dürfen nur diejenigen Kanzleiarbeiten fertigen, wel< 
che ihnen der Kanzlci-Inspektor zutheilt, und müssen sich mit der ihnen dafür aus-
gesetzten Remuneration begnügen. 

Sie erhalten in der Regel nur so viel Arbeit, als sie in 2* Stunden abzulie
fern vermögen. Haben sie sich in der Ablieferung wiederholt säumig gezeigt, so ist 
ihre Entfernung ans der Kauzlei zu veranlassen. Tics muß auck dann geschehen, 
wenn sie ohne Wissen des Kanzlei-Inspektors andere Kanzleiarbeiteu von Kanzli-
fien oder Diätarien übernehmen. 

Remuneration und deren Bezahlung. 

§. 37. Die den Lohnschreibern zn bewilligende Remuneration wird vom Kanz« 
lei-Inspektor mit Rücksicht auf den an jedem Orte gewöhnlichen Schreidgebühren« 
satz und mit Rücksicht auf die Leistunge» der einzelnen Lohnschreiber, ans 1 Sgr. 
bis i Sgr. G "Pf. für den vollen Bogen (§. 20.) festgesetzt. Eine höhere Remune-
ratio» ist unzulässig. 

§. 38. Am Schlüsse jeden Monats erhalten sie ihre Bezahlung unmittelbar 
aus der Salarienkasse. 

Der Kanzlei - Inspektor hat zu diesem Behuf am letzten Tage jeden Monats 
eine Uebersicht der für Rechnung der Salarienkasse von jedem Lohnschreiber, so wie 
der von einzelnen Kanzlisten und Diatarieu über ihr Albeitsmaaß gelieferten Kanz-
leiarbeit und der dafür festgesetzten Remuueration anzufertigen, und hinsichts der 
Lohnschreiber darunter zu attestiren: 

daß unter den wirtlich gelieferten Arbeiten sich keine befinden, zu deren Be« 
zahlung ein Kanzlist oder Diätarius verpflichtet wäre; 

hinsichts der Kanzlisten und Diätarien dagegen, welche mehr als acht Bogen tag-
lich geliefert haben, zu bescheinigen; 

daß die angegebene Mehrarbeit wirklich von ihnen selbst gefertigt wor-
den ist. 

Zugleich ist eine zweite Rachweisung der von Lohnfchreibern für Rechnung ein-
zelner Kauzlistcn und Tiätarien gefertigten Kanzleiarbeitcn und des Betrages der 
dafür aus dem zunächst fälligen Einkommen der Schuldner zu zahlenden Remune-
ratio« anzufertigen. 

Sowohl diese Nachweisung, als die vorerwähnte Uebersicht, ist dem Chef^pra-
sidentcn doppelt, nebst dem Entwurf und der Rückschrift eines Zahlungsbefehls an 
die Salarienkasse zur Prüfung und Vollziehung vorzulegen, und sodann zur Kasse 
zu befördern. 

V. Aufsicht über die Kanzleiverwaltnng. 
Aussicht durch den Kanzleidirektor. 

§. 39. Die Aufsicht über die Kauzleiverwaltung im Allgemeinen liegt zunächst 
dem Kanzleidirektor ob. 

Er hat daher die Arbeitszimmer der Kanzlei fleißig zu besuchen, und sich von 
der Anwesenheit der Kanzleibeamten selbst zn überzeugen, die nicht entschuldigte 
Abwesenheit einzelner K nzlciarbeiter zu rügen, und namentlich darauf zu halten, 
daß die Arbeitsstücke der bei der täglichen Verthcilung ohne genügende Entfchuldi, 
flnng abwesenden Kanzlisten und Diätarien für ihre Rechnung sofort an Lohnschrei-
der ausgegcbeu weiden (§. 32.). 

Der Kanzlcidirektor muß ferner wenigstens einmal in jedem Monat, ohne vor. 
herige Benachrichtigung, bei Gelegenheit eine.' Verthcilung der Kanzlcistückc, nölhi-
gcnfalls mit .^n.iehung eines Kalkulators, das Verfahren des Kanzlei - Inspektors 
näher prüfen, und sich durch Eiusicht und Vcrgleichung der von ihm und den ein-
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zelnen Kanzleiarbeitern geführten Arbeitsuachweisungen, so wie durch Prüfung ein-
zelncr Schreibslücke von der Richtigkeit deren Austarirung und richtigen Distribu
tion, auch durch Einsicht und Vergleichung der Nachweisuugen aller für den letzten 
Monat an Lohnschrciber aus der Salarieukasse gezahlten Summen mit den Arbeits-
nachweisuugen der Lohnschrciber von der Richtigkeit und Uebereinstimmung beider 
vollständig überzeugen. 

Ueber die Resultate dieser Revisionen ist jedesmal ein Protokoll aufzunehmen 
und zum Vortrag zu befördern. 

Durch dm Kasscnlurator. 

§. 40. Außerdem hat auch der Kasscnkurator wenigstens einmal in jedem 
Jahre eine ähnliche Revision der Kanzlciverwallung, mit welcher zugleich eine Rc-
Vision der Schreibmaterialien und Stempelverwaltnng zn verbinden ist, vorzunch-
mc», und die Resultate derselben in einem Protokoll zusammen zu stellen. 

Auf den Gründ dieses und der monatlichen RcvisionsprotokoUe des Kanzleidi-
rettors ist vom Obergerichte am Schlüsse jeeeri Jahres ein Attest über die Refill-
täte der Revisionen ereöfoaliter darüber auszustellen: 

daß sich bei den vorgenommenen Revisionen etwas Wesentliches nicht zu er> 
innern gefunden habe. 

Dieses Attest ist der Iabresrcchnung beizufügen. 
Vorstehendes Kanzlcireglement ist rncht nur zur Kenntniß der sämmtlichen in 

den Kanzleien bereits beschäftigte« Arbeiter zu bringen, sondern auch jedem neu 
anzustellenden oder anzunehmenden Kauzleiarbciler zur Durchsicht und genauen Bc-
folgung vorzulegen. 

(v. K. Ihrb. Bd. 42. S . 303.) 

3) Re .**cr i [» t vom 11. Juli lSM, betreffend die Besetzung der Kanzln-Dicilanenstellen. 

Sie empfangen hierbei ein von dem Hülfsschreiber 3l. zn Naumburg unlerm 
28. v. M eingereichtes Gesuch, 

um Konferirung einer der jetzt bei dem dortigen Königs. Ober-Landesgericht 
vakant gewordenen Kanzlei Diätarieustellen, 

mit der Anweisung, den Supplikanten nach Maaßgabe der seine Dienstanstcllung 
ausnahmsweise gestattenden Allerhöchsten Kabinetsordre vom X. Jul i v. I . zu be-
rücksichtigen, wenn nicht q u a l i f i z i r t e Personen, welche durch Militairdienste 
Anstellullgsansprüche erworben haben, vorhanden sind. Bei der Auswabl derer, 
welche nach $, 24. des Kauziei-eglemen^s nur zu Kanzlei>Diätarie»silllcn befördert 
werden dürfen, muß nämlich im Allgemeinen die Qualifikation enlfcheiocn, bei 
gleicher Q u a l i f i k a t i o n aber stehen diejenigen, deren Anstellung des Königs 
Majestät ausnahmsweise nach Zeit und Gelegenheit gestaltet haben, den vcrsor-
gnngsbcrechti.qlen Militairpcrfonen nach. 

(v. K. Ihrb. Bd. 44. S . 114.) 

4) R o s c * r i | s t vom 14. Fe^.uar 181», nebst Anlage, betreffend die Annahme der Lohn» 
fchrnber. 

I n dem «. 33. des Kanzleireglemcnts für die Obergerichte vom 19. Dezember 
1833 (Ihrb. Bd. 42. S . 3??.) ist mit Rücksicht auf die Allerhöchsten K^oillttsor-
dres vom 31. Oktober 1827 und 19. Oktober 182« (Zhrb. Bd. 32. S . 298.) be-
stimmt worden, daß anstellungsbercchtigte Personen bei der Annahme von Lohn« 
schreibern bci gleicher Qualifikation den Vorzug vor andern haben sollen 

Damit jedoch die aualificirtcn und versorgungsberechtigteu Unterosfizicre bei 
der Annahme von Hülföschieibern besonders berücksichtigt werden, haben des Kö« 
nias Majestät in der abschriftlich anliegenden Allerhöchsten C. O. vom loten v. M . 
(Änl. A.) zu bestimmen geiuht: 

daß d«e Behörde« verpstichtet sei» sollen, sich, wenn ihnen selbst keine zu 
Hülfsarbeitern qualifizirte verforguugsberechtigte Unteroffiziere «äher bekannt 
find, wegen Ueberweisung derselben an das General.Kommando ihrer Pro-. 
vinz zu wenden, und so weit dies von Erfolg ist, keine anderen Subjekte als 
Hülföfchreiber gegen Diäten oder Kopialien anzunehmen. 

Es könne« daher auch künftig bei den Gerichtsbehörden als Kanzlcidiätaricn 
und Lohnschrciber der Rcqel nach nur qualifizirte Austclluugsberechtigte — also 
neunjährig gediente Unteroffiziere oder andere zu Civilversorguugen berechtigte Mi-
litairpersenen. oder zufolge spezieller Allerhöchster Gcucbmigung auonahmsweise au-
zustellende Individuen — andere Personen aber ausnahmsweise nur dann ange. 
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nommen werden wenn den Gerichiöbchörden qualifizirtc, bereitwillige und verson 
gunFsberechtlgte Unteroffiziere nicht näher bekannt find, und von dem Generalkow 
mando der Provinz nicht überwiesen werden kimiicii. 

Es find deshalb stets genaue Verzeichnisse von den zur Anstellung als Kanz-
leigehülfen und Lohnfchreiver geeigneten neun Jahr gedienten Unteroffizieren und 
anderen zur Civilversorgung berechtigten Personen zu halten, welche sich entwedcr 
selbst zur Beschäftigung als Lohnschreibcr iu den Gerichts-Kanzlcien gemeldet ha-
den, oder von dem General-Kommando hierzu überwiesen sind. 

Jeder in dies Verzeichniß aufgenommene Anstellungsbcrechtigte muß nach er-
folgtem Nachweis seiner Qualifikation zur bestimmten Erklärung aufgefordert wer-
den, ob er bereit ist, als Lohuschreibcr unter den ihm bekannt zu machenden Be-
dingungen sofort einzutreten, wenn seine Hülfe erforderlich sein sollte. Die sich 
hierzu bereit erklären, find bei der Annahme von Lohnschreibein vor andern zu be-
ruckfichtigcn. Zugleich ist das General-Kommaudo der Provinz von den Bedingun-
gen, unter welchen bei den Gerichtskanzleien Diätarien und Lohnschreiber ange-
nommen werden können, genau iu Kenntniß zu setzen und zu ersuckeu: 

alle anstellungsberechtigte Unteroffiziere, welche eine Überweisung an die Ge
richtsbehörde wünschen, mit diesem Verhältniß bekannt zu machen, und ihre 
Erklärung darüber, ob sie als Lohnschreiber zu jeder Zeit einzutreten bereit 
seien, zu erfordern und in die den Gerichtsbehörde« halbjährig mitzutheilen
den Verzeichnisse aufzunehmen, damit die erforderlichen Lohnschreiber aus 
der Zahl der anstelluugsbcrechligteu Unteroffiziere schnell einberufen werden 
können. 

Nur dann, wenn 
1) der schleunige Betrieb der Kanzlei-Arbeiten insbesondere nach §. 30—32. des 

Kanzlcireglements vom 19. Dezember 1833 die sofortige Zuziehung eines 
Lohnschreibers nothwendig macht, uud ein Austellungsberechtigter nicht sofort 
zur Stelle ist, so wie 

2) dann, wenn es an qualifizirten Anstellnngsberechtigten yanz fehlt, 
dürfen auch andere Personen als Lohnschreiber angenommen werden. Doch find 
sie sofort wieder zu entlassen, sobald qualifizirte anstellungsberechtigte Personen zur 
Beschäftigung als Lohnschreiber vorhanden und bereit find. Sollten aber derglei-
chen Personen länger als ein halbes Jahr in der Kanzlei beschäftigt werden, so ist 
das General-Kommando der Provinz hiervon in Kenntniß zu fetzen und um schien-
«ige Ueberweisung der etwa vorhandenen Militairberechtigten zu ersuchen. Hat dies 
keinen Erfolg, so ist der Iahresrechnuug derjenigen Kasse, aus welcher der ange-
uommene Lohnschreiber seine Gebühren erhalten hat, eine beglaubigte Antwort 
des General« Kommandos znr Iustifikation der Ausgabe beizufüge», und zugleich 
von dem Gericht zu attestiren, daß sich auch keine anderen qualifizirten anstcllnngsbe-
rechtigten Personen zur Beschäftigung als Lohnschreiber gemeldet hätten. 

I s t dies bei e iner Rechnung geschehen, so kann bei den übrigen, bei welchen 
etwa ein gleicher Nachweis unter denselben Umständen zu führen ist, darauf Bezug 
genommen werden. 

Das König!. Ober-Landesgericht hat hiernach sowohl selbst zu verfahren, als 
anch die Untergerichte seines Departements, bei welchen Lohnschreiber aus öffentli-
chen Fonds unterhalten weiden, mit den nöthigen Anweisungen zu versehen, damit 
Überall den Allerhöchsten Befehlen genügt und Erinnerungen der Königl. Oberrech-
nungskammer vermieden werden 

Die jetzt als Lohnschreiber beschäftigten nickt anstellungsbercchtigtcn Personen 
müssen entlassen werden, sobald qualifizirte austcllungsdcrechtigte Personen zu solcher 
Beschäftigung vorhanden und bereit sind. Berlin, den 14. Februar 1833. 

I n der unterm 31 . Oktober 1827, wegen Anstellung der nach 9jähri« 
gcr") Dienstzeit entlassenen Unteroffiziere in den Bureaus der Regierungen 
und Proy inz ia l -Behörden , an das Staatsminisierium ergangenen Ordre 
habe I c h bei der Bestimmung zu I . , nach welcher die etatsmäßigen Kanz-
listenstcllen bei den Regierungen und all^ern Provinzial-Beh'örden ausfchlicß-
lich mit ausgedienten Unteroffizieren besetzt werden müssen, zugleich ange-
ordnet, daß auch bei der Annahme der Lohnschreiber die Beschäftigung je-
ner Versorgungsberechtigten möglichst und vorzugsweise zu berücksichtigen 
sei, sie mögen gegen firirte Tagegelder oder gegen Schreibgebühreu beschäf-
tigt werden. N u n ist aber nach dem Bericht des Chef-Präsidenten der 

*) Icft I2jähfiger. 
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Oberrechmlngskammer der Fall vorgekommen, daß im Jahre 1831 bei der 
General-Konmlin'l'on zu Münster ein ohne allen Anspruch auf Versorgung 
vorhandener Kopialicnschrciuer als Hülföschreiber gegen 200 Rthlr. jährliche 
sirirte Diäten angestellt, Uüd der Erinnerung der Oderrechnungskammer 
dagegen dadurch zu bcgeguen gesucht worden, daß Meine Ordre nicht uube-
dingt anordne, daß dergleichen Hülfsschrciber aus d?r Klasse der ausgcdicu-
ten lllttcrofsizierc' und sonstiger versorglingsbercchtigter Militairpersonen ent-
noniluen, sondern nnr, daß sie vorzugsweise berücksichtigt werden sollten 
»°ud, weil eine solche Konkurrenz bei der Anstellung des Hl'ilfssckreibers nicht 
statt gcfnnden haben, keine Veranlassung gewesen sei, den Angestellten zurück-
zuweisen. Eine solche Auslegung würde nnu die von Mir beabsichtigte vor-
zugsweise Anstellung der Militairpersonen ganz vereiteln, indem ste von den-
entstehenden Vakanzen oder Versorgungsgclegenheiten entweder keine Kennt-
niß haben, oder solche zu spät erhalten, lim es daher nicht bloß auf die 
Konkurrenz der Gemeldeten ankommen zu lassen, bestimme Ich, daß die 
Behörden verpflichtet sein sollen, sich, wenn ihnen selbst keine zu Hülfs-
schreiben, qualifizirte versorgnngsbercchtigtcn Unteroffiziere näher bekannt 
stnd, wegen Ueberweisung derselben an das Gcncral-Kommando ihrer Pro-
vinz zn wenden, nnd, so weit dies von Erfolg ist, keine anderen Subjekte 
als Hl'ilfsschreiber gegen Diäten oder Kopialien anzunehmen. Ich überlasse 
dem Staatsministcrium, hiernach das Erforderliche weiter zu verfügen. 

Vcrlin, den 15. Januar 1835. 
|>. K. Ihrb. Bd. 45. S . 231.) 

§. 166. Die gefertigten Munda müssen hiernächst von dem 
Kanzleiinspektor zur Unterschrift und Siegelung befördert wer
den. Die Unterschrift geschieht von dem Präsidio, nach der 
Ordnung des von dem Kanzleiinspector zu besorgenden Siegel
zettels. Dieser Siegelzettel, dessen Schema sich bei dem Soor» 
lulkassenreglement zu ß. befindet, ist, in Ansehung der sieben 
ersten Kolonnen, eine blosse Abschrift von dem Expeditionsbuche 
der Sekrelarien, welche der Kanzleiinspector am Abend jeden 
Tages besorgen muss, ohne sich dabei der geringsten Abände
rung, Einschaltung oder Weglassung anzumaassen. 

Die R u b r i k : Postporto, ist für dasjenige bestimmt, welches 
von abgehenden Sachen aus der Sportulkasse vorgeschossen wird. 

Die letzte Rubrik: P a g i n a d e s K o n t o b u c h s , ist bloss 
dem Sporlulrendanfen gewidmet, welcher davon den in dem 
Kassenreglement näher vorgeschriebenen Gebrauch macht. 

Bei Kollegien, wo auch die ßotengebühren durch die Rech
nung laufen, wird für selbige eine besondere Kolonne, zwischen 
der 8t en und 9ten, unter dem Titel: B o t e n g e b ü h r e n , ein
geschaltet. 

§. 167. Des Vormittags eines jeden Siegelungstages legt 
der Kanzleiinspektor sämmtliche fertig gewordene Munda, nach 
der Folgeordnung der JNummern, zusammen; lässt sie in der Ex
peditionsstube von den Sekretarien kontrasigniren, und den Sie
gelzettel, seiner Uebereinstimmung halber mit dem Expeditions
buche, von dem Kanzleidirektor oder Protonotarius attestiren; 
separirt von den Mundis die Koncepte mit ihren Originaleinlagen, 
und befördert sodann am folgenden Nachmittage sämmtliche 
Munda nebst dem Originalsiegelzettel, durch den Kanzleidiener 
oder Botenmeister, zur Unterschrift des Präsidü und zur wirk
lichen Siegelung. 
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§. 168. Der Kegel nach müssen alle Munda, von einem 
Sicgelungslage zum andern, nach den Nummern des Expeditions-
buehes und i\es daraus abgeschriebenen Siegelzeltels, gefertigt 
werden; und der Kanzleiinspektor muss mit äusserster Sorgfalt 
darauf sehen, dass keine derselben zurückbleibe. 

§. 169. Da aber dennoch Falle vorkommen können, wo 
1) die Kanzlei mit der einen oder der andern Nummer, weil 

sie zu spät zur Distribution gekommen, oder wegen Weit
läufigkeit der Beilagen, oder um anderer dergleichen un
vermeidlicher Hindernisse willen, nicht fertig werden kön
nen; oder wo 

2) eine schon in das Expeditionsinich eingetragene Ausferti
gung, weil der Extrabent sein Gesuch zurücknimmt, oder 
aus andern Ursachen, gänzlich wegfällt; oder 

3) der Decernent die Expedition zum nochmaligen Vortrage 
bei dem Kollegin zurückbehalten hat; oder endlich 

4) die für eine solche Ausfertigung angesetzten Gebühren bei 
der Revision gestrichen worden sind; 

so ist es in dergleichen Fällen iolgendermaassen zu halten. 
§. 170. Kommt eine Nummer um deswillen nicht zur Un

terschrift und Siegelung, weil sie in der Kanzlei nicht fertig 
geschasst werden können; so notirt der Kanzleiinspektor solche, 
nebst der Ursache des Zurückbleibens, auf einen besondern Zet
tel, welcher in dem Siegelzettel, dergestalt, dass er ohne Ver
letzung desselben wieder herausgenommen werden kann, befe
stigt wird; z. B. 

No. 39. der Weitläufigkeit wegen. 
H 171. Eben so wird es gehalten, wenn eine Nummer um 

deswillen, weil sie der Decernent bei der Revision zum ander-
weiligen Vortrage zurückbehalten, nicht hat mundirt oder zur 
Siegelung gebracht werden können; z. B. 

No. 19. ist noch bei dem Decernenten. 
§. 172. Alle dergleichen bloss zurückgebliebenen Nummern 

müssen, bis zum nächsten Sicgelüngslage, ohnfehlbar herbeige
schafft, und dem Präsidio mit dem neuen Sicgclzellel, und zwar 
zu allererst zur Unterschrift vorgelegt werden. 

H. 173. Das Präsidium muss also sorgfällig darauf sehen, 
dass solche nicht länger zurückbleiben, und sich zu dem Ende, 
an jedem Siegelungslage, zugleich den vorigen Resten vermerk 
mit vorlegen lassen. Finden sich die darin als rückständig no-
tirten Nummern nunmehr nachgebracht, so muss er solche indem 
Vermerke ausstreichen, sonst aber die unverzügliche Nachbrin-
gung mit gehöiigcm Ernsle betreiben 

§. 174. Kommt eine im Siegelzetlel stehende Nummer um 
deswillen nicht mit zur Unterschrift, weil das Dekret, wegen 
vorzüglicher Beschleunigung, zwischen den Siegelurigstagen ans-
gefertigt und vollzogen worden: so wird solches auf dem oben 
beschriebenen Vermerke ungefähr mit den Worten notirt: 

No. 11. ist schon unterschrieben. 
H. 175. Bleibt aber eine Nummer um deswillen zurück, 

weil sie gänzlich wegfällt; so wird solche auf dem Siegelzettel 
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selbst, hinter dein Abschlüsse, nebst der Ursache, warum sie ces-
sirt, abgeschrieben; auch zugleich die wegfallende Taxe etc. etc. 
von dem summarischen Betrage der verschiedenen Kolonnen des 
Siegelzetlels wiederum abgezogen; ungefähr auf folgende Weise: 

Fallt weg 
INo. 18. - - -

weil renuncirt worden 
oder: 

JSo, 27 -
soll nur brevi mann insinuirt werden. 

H. 176. Eben so wird, wenn bei der Revision eine Taxe 
gestrichen worden, der Bei rag derselben am Schlüsse des Siegel-
zellels von dem summarischen Betrage desselben abgeschrieben, 
7. B. 

N. 20. cessirt die Taxe 
H 177. Sollte es sich auch zutragen, dass eine sehen mun-

dirtc Ausfertigung, nach dem Befinden des Präsidii, noch bei der 
Unterschrift, aus der einen oder der andern Ursache wegfallen 
müsste; oder die dafür angesetzten Gebühren gestrieben würden; 
so muss der Präsident dergleichen Abänderung unter dem Sie-
gclzctlel eigenhändig vermerken. 

§• 178. Wird aber übrigens der Siegelzettel, nach dessen 
Ordnung die Unterschrift geschieht, richtig befunden; so atteslirt 
der Präsident solches durcl seine Namenszeichnung; und alsdann 
wird die Siegelung wie gewöhnlich besorgt. 

§• 179. Die gesiegelten Munda werden, nebst dem von dem 
Präsidenten attestirten Siegelzettel, an den Kanzleiinspektor zu
rückgeliefert; welcher die Stücke nachzählt, und wenn er findet, 
dass etwas mangelt, unverzüglich Erkundigung einzieht, wo sol
ches gebliehen sei; auch nicht eher ruhet, als bis das Fehlende 
zurückgebracht, und der Siegelzettel berichtigt worden ist. 

§• 180. Sodann separirt er diejenigen Siegelstücke, welche 
dem Botenmeister, von denen, welche dem Sportulrendanten zu
gestellt, und von diesem bis zur Auslösung asservirt werden. 

§. 181. Wenn unter ersteren einige sind, welche mit der 
Post abgehen und frankirt werden müssen, so lässt er sich den 
Betrag des Porto von dem Botcnmeisler anzeigen, und notirt 
solchen in der dafür bestimmten Kolonne des Siegelzettels. 

R c s r r i p t »cm 12. Iu»i 1835, nebst Anlog«, betreffend die Verpackung der Alten bei 
der Versendung mit der Post. 

Ungeachtet der bisher ergangenen Bestimmungen über die Verpackung und Em-
ballage der mit den Posten zu versendenden 'Päckereien stnd hierüber und nament-
lich über die Zulässtgleit der Emballage aus Packpapier bei steinen Päckereien und 
Atleuverstndungen doch noch mehrfache Differenzen vorgekommen, zu deren ganzli« 
cher Beseitigung Nachstehendes festgesetzt wird. 

1) Packele bis zum Gewichte von I Pfund, mit Ausnahme der Werthstücke, 
der Geldpackete und derjenigen mit zerbrechlichem, fettigem und Feuchtigkeit von sich 
gebendem Inhalte, lönnen, ohne Rücksicht auf die Entfernung, in Packpapier ver< 
packt, versiegelt und beschnürt angenommen werden; 

2) auf Entfernungen bis zu 10 Meilen sollen ordinaire Packete bis zum Ge-
wichte von 5 Pfund, niti Ausnahme der sub j . bezeichneten, in Packpapier verpackt, 
mir Bindfaden beschnürt und versiegelt, ebenfalls angenommen werden; 
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3) Pakete von schwerem Gewichte, oder auf weitere Entfernungen, werden nur 
dann in Packpapier augenommcn, wenn der Absender es auf feine-(scfähr verlangt 
Und wenn derselbe dieses auf der Adresse selbst bemerkt. 

Behufs des zweckmäßigen und sichern Trausports der kleinen in P<rckp'pier 
verpackten Packete, welche, in den Vriefbcutcln nicht Raum finden, werden für die 
bedeutenderen Course nach und nach Felleisen von anaemesscncr Größe und Ein
richtung angeschafft und in Gebrauch gegeben werden/ welche auf einzelnen.Cour-
scn jetzt schon vcrsucksweise eingeführt worden sind. 

Frankfurt a. M-, den 20. November 1833. 

Vorstehende Bestimmungen des Herrn General-Posimeisters v. Naglcr. werden 
den Landes-Iustijkollcgien zur geeigneten Berücksichtigung mit der Anweisung be-
kannt gemacht, die Untergerichte'ibrcs Teparteinents in Betreff der 3lltcn< Versen-
dnng mit den erforderlichen Anweisungen zu versehen. 

Berlin, den 12. Juni 183». (v. K. Ihrb. Bd. 45. S. 4S3.) , 
§. 182. Sind unter den dem Botennieister zugestellten Sie-

gelstüeken einige befindlich, wovon ein Documentum in.sinuationis 
zu den Akten kommen muss, z. B. alle in Processualibus erge
henden Citationen an Parteien oder Zeugen; so muss der Kanz
leiinspektor solches aus die Aussenseite des gesiegelten Mundi 
mit D. I. bemerken, damit der Botenmeister den Boten, welcher 
die Insinuation besorgen soll, instruiren könne, dass er die ge
schehene Insinualion unter der, bei einer jeden solchen Ausferti
gung ihm besonders zuzustellenden Abschrift gehörig altestiren 
lasse, oder aus seinen geleisteten Eid selbst bezeuge. 

H. 183. Alle dergleichen Documenta insinuationis muss der. 
Botennieister von den Boten einsammeln, und sie dem ersten 
Registratur, zur weitern Beförderung zu den Akten, zustellen. 

§. 184. Uebrigens muss der Botenmeister sämmtliche, über 
die Post oder unmittelbar zu insinuirenden Verordnungen unter 
die Boten so viel als möglich gleich vertheilen; und sich vor 
allen unbilligen Prägravationen oder Begünstigungen sorgfältig 
hüten. 

§. 185. Mit jedem Boten muss er ein besonderes Insinua-
tionsbuch halten, in welchem er die jeden Tag demselben zu
gestellten Nummern, nebst dem JNamen desjenigen, dem die In
sinuation geschehen soll, einschreibt. Der Bote aber muss nach 
geschehener Bestellung solches, und an wen das Stück abgege
ben worden, in eben diesem Buche entweder selbst notiren, oder 
wenn er nicht schreiben kann, durch den Botenmeister noliren 
lassen. 

§. 186. Diejenigen Siegelstücke, welche von den Parteien 
sofort auszulösen sind, muss der Kanzleiinspektor dem Spor-
tulrendanten abliefern, und demselben zugleich den öriginalsie-
geizeüel einhändigen. 

§. 187. Anlangend die Koncepte der zur Siegelung beför
derten Mundorum: so legt der Kanzleiinspektor solche nach 
den Nummern zusammen, und liefert sie von einem Siegelungs
tage zum andern an den zweiten Registrator ab. 

§. 188. Diese Ablieferung geschieht solchergestalt nach der 
Folgeordnung der Nummern des Expeditionsbuches; und es be
darf darüber keines besondern Vermerks. Wenn aber in der 
Reihe der Nummern die eine oder die andere noch zurückblei
ben müsste; so wird dergleichen fehlende Nummer in einem be-
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sondern 'Ab]ieserungsbuebe, welches der zweite Registratur in 
seiner Verwahrung hat, von dem Kanzleiinspeklor nolirt; n-ud 
erst alsdann, Wenn die Ablieferung wirklieh erfolgt, von ihm 
wieder ausgestrichen. 

§. 189. 15er zweite Registrator trägt aus diesen Koncepten 
und deren Einlagen das etwa Nöthige in den Prozessualen nach; 
schreibt die zurückgekommenen Piecen in der kompetenten Ko
lonne des Tagezettels ab; legt die Koncerte und Einlagen in ge
höriger Ordnung zu den Akten; und sorgt, nach der Anweisung 
des ^. I IA, für deren Einheftung. 

§• ^9t). Der erste Registratur muss ernstlich darauf halten, 
dass der Aktenhefter seine Arbeit unverzüglich besorge, und 
nichts liegen lasse; auch die Ordnung, in welcher die Piecen 
eingeheftet werden sollen, nicht konfnndire; und dass die solcher-
gestalt komplctirten Akten sofort wiederum in ihre gehörigen 
Fächer reponirt werden. ' 

§.- 191. Auch muss er alle Sonnabende die Tagezettel der 
nächst vorhergehenden Woche revidiren; über diejenigen Num
mern, wo die Piecen noch nicht abgeschrieben, und also über 
die Zeit zurückgeblieben sind, einen Restenzettel anfertigen, und 
selbigen dem Präsidio zur weitern Recherche, wo die Sache 
liege? und zur erforderlichen Verfügung deshalb, zustellen; über
haupt aber nicht eher ruhen, als bis seine Registratur, sowohl in 
Ansehung der Akten, als der zum Vortrage ausgegebenen Piecen, 
völlig in Ordnung ist. 

§. 192. Es ist nunmehr noch die dritte Art von dekretirten 
Memorialien übrig, welche, nach Maassgabe H. 117, aus der Ses
sion in das Sekretarienzimmer, gelangen; nämlich diejenigen, von 
welchen, oder den darauf angegebenen Dekreten, bloss simple 
Abschriften ertheilt werden sollen. 

§.' 193. Ist auf eine Piece zugleich eine schriftlich zu expe-
dirende Verfügung und die Erlheilung einer simplen Abschrift, 
oder nur eine brevi manu oder in simpler Abschrift zu insinui-
rende Verordnung dekretirt; so wird selbige, wie eine jede an
dere Piece der zweiten Gattung behandelt. Der Sekretarius fer
tigt also die Expedition an; notirt darunter, zur Nachricht des 
Kanzleiinspektors, was für eine simple Abschrift ausserdem 
gegeben werden solle; und reflektirt auf die davon fallenden Ko
pialien bei der Bestimmung der Schreibgebühren überhaupt. 
Eine solche Piece nimmt alsdann den gewöhnlichen \ \ eg durch 
das Expeditionsbuch und den Siegelzeltel. Der Kanzleiinspek
tor richtet sich, bei der Distribution und Einsammlung der gefer
tigten Abschriften nach den obigen Anweisungen, und liefert zu
letzt die Piece, gleich allen übrigen, an den zweiten Registratur 
zurück. 

Wenn der zweite Registrator findet, dass bei einer solchen 
schriftlichen Expedition noch etwas, so einer*Partei, einem du-
stizkommissarius, Assistenten elc. etc., durch solche Vorlegung 
(ohne Erlheilung einer Abschrift) bekannt gemacht werden soll, 
dekretirt ist; so muss er diese Vorlegung, noch ehe das Koncept 
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zu den Akten gebracht wird, der Vorschrift §. 120. u. f. gemäss, 
besorgen. 

§. 1.94. Ist hingegen ans eine Piece gar keine schriftliche 
Ausfertigung dekretirt, sondern soll dieselbe, oder das darauf an
gegebene Dekret, bloss in simpler Abschrift jemandem zugestellt 
werden; so qualisicirt sie sich nicht zur Eintragung in das Expe
ditionsbuch, und aus diesem in den Sie^e'-eüel, sondern sie ge
hört bloss in das §. 68- beschriebene k r i. buch. 

H. 195. Jeder Sekretarius muss also bei dem §. 117. be
schriebenen Aussuchen die Piecen dieser Art, welche in sein 
Departement gehören, an sich nebmen; die davon zu entrichten
den Kopialien taxiren, und am linnde der Piece auswerfen; die 
Piece selbst in das Kopirbueh eintragen, und die fortlaufende 
Nummer desselben darauf vermerken. 

H. 196. Sodann müssen die Sekretarien diese Piecen nach 
der fortlaufenden Nummer des Kopirbuchs an den Kanzleiin
spektor befördern, welcher sie in seine Distrilmtionstabelle sub 
E. unter der dazu bestimmten Kolonne einträgt; unter die Kauz-
listen und Kopisten, eben so wie die Koncepte der schriftli
chen Expeditionen, in gleichen Portionen distribuirt; die gefer
tigten Abschriften von ihnen einsammelt; unter einer jeden Kopie 
den Namen desjenigen, dem sie eingehändigt werden soll, ver
merkt; solche dem Lotenmeister zur weiteren Besorgung zustellt; 
die Piecen selbst aber, nach den Nummern des Kopirbuches, an 
den zweiten Registrator abliefert. 

§. 197. Dieser verfährt damit, wie mit den aus der Expe
dition zurückkommenden Koncepten; trägt daraus das Nöthige 
in den Prozesslisten nach; schreibt die Piecen in dem Tagezet
tel ab; und sorgt dafür, dass solche gehörig zu den Akten ge
bracht werden. 

H. 198. Am Ende jeden Monats muss der Kanzleiinspek
tor eine Abschrift dieses Kopirbuchs besorgen, solche von dem 
Kanzleidirektor attestiren lassen, und sie alsdann dem Sportul-
rendanten zustellen, welcher daraus das Nöthige in die Konto
bücher der Parteien überträgt. 

H. 199 Es entsteht also hieraus eine neue Rubrik in der 
Sportulkasseneinnahme, welche in dem Reglement vom 20. April 
1782 noch nicht enthalten, und daher zwischen der XI. und XII. 
Rubrik einzuschalten ist. Die nach vorstehendem Paragraphen 
dem Rendanten zuzustellenden Extrakte des Kopirbuchs belehren 
denselben, was unter diesem Titel monatlich einkommen solle. 

§. 200. Uebrigcns wird hier noch angemerkt, dass bei al
len drei Arten der aus dem Memorialienvorfrage kommenden 
Piecen, in Ansehung ihrer Behandlung in der Expediion und 
Kanzlei, gar kein unterschied statt finde: ob dcrgleicben Piece 
in der Hauptregistralur oder in das Archiv gehöre; nur dass der 
Kanzleiinspektor die Stücke der letztern Art, die er an dem auf 
der Piece bemerkten Eintragungszeichen leicht unterscheiden kann, 
an den Archivarius abliefern, und dieser dabei, mit Assistenz des 
Ingrossators, alles das beobachten muss, was im Vorstehenden 
den Hauplrcgistralw- Bedienten vorgeschrieben worden ist. 
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I I . Xon d e n CSeseliäfffen d e r S u b a l t e r n e n b e i d e n z u m 
S p r u c h e ge laBtgende» S a c h e n . 

§. 201. Die zweite Art von Jlauplverrichtungen der Sub
alternen, welche nach Maassgabe §. H>. nunmehr abzuhandeln 
ist, kommt hei denjenigen Sachen vor, die zum Spruche bei dem 
Kollegio gelangen. 

H. 202. Sobald in einer Sache die Vorlegung der Akten 
zum Spiuche verordnet ist, muss der zweite Registratur, dem 
dergleichen Dekret allemal zuerst in die Hände lallt, für die 
Kompletirung der Akten unverzüglich sorgen, und solche sodann 
nebst dem Dekrete dem ersten Registrator zustellen. 

§. 203 Dieser verrichtet ehen so ungesäumt die Eintra
gung der Akten in das §. 44 umständlich beschriebene Distri
butionsbuch, und legt die Akten in das oben §. 20 litt. b. da
für bestimmte Fach bereit. 

§. 204. Es versteht sich von selbst, dass bei Kollegien, die 
aus mehr als Einem Senate bestehen, für jeden Senat ein beson
deres Distributiimsbuch zu halten sey; auch kann bei solchen 
Kollegien zwischen den Kolonnen 2 und 3 noch eine Kolonne, 
unter der Rubrik: Anzahl der Voluminum, eingeschaltet werden, 
in der die Registratur diese Anzahl, ingleichen die etwa mitge
gebenen Acta adhibenda zu notiren hat. 

§. 205. Der Präsident muss in jeder Woche einen ihm be
quemen Tag, jedoch ein- für allemal, aussetzen, an welchem ihm 
der erste Registratur das Disfributionsbmh mit den Akten vor
legen soll. Es muss also die Distribution wöchentlich einmal 
ganz unfehlbar erfolgen. 

H. 206. Noch an dem nämlichen Tage, wo distribuirt wor
den, oder spätestens den folgenden Vormittag, muss der erste 
Registratur auf jedes Stück Akten einen Zelte! befestigen, wor
auf die Nummer des Distributionsbuchs, der Marne des ernann
ten Referenten, wie auch des Korreferenten, wenn einer bestellt 
Worden, ingleichen das Datum Distributionis bemerkt ist. Als
dann muss er die für jeden Referenten bestimmten Akten zu
sammen packen, versiegeln und solchergestalt an die Behörde 
unverzüglich befördern lassen. 

§. 207. Der Referent ist schuldig, wenn die Relation fertig 
ist, und von ihm dem Präsidio übergeben wird, zu gleicher Zeit 
die Akten wiederum zur Registratur abliefern zu lassen. Ist aber 
ein Korreferent bestellt; so muss er diesem Acta zuschicken, und 
der Korreferent muss hiernächst, nach verfertigter und präsentir-
ter Korrelation, die Ablieferung der Akten zur Registratur be
sorgen. 

§. 20S. Der erste Registralor übernimmt dergleichen zurück
kommende Akten, löscht sie in dem Distrihutionsbuche unter der 
§. 204- bemerkten Kolonne, und reponirt sie sofort wiederum in 
die gehörigen Fächer. 

§. 209. Nach jeder Session muss der erste Registratur das 
Distributionsbuch nachsehen: ob etwa, nach dem in der kom-
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petenten Kolonne gemachten Vermerke des Präsidenten, Re- oder 
Korrelationen eingekommen sind, von welchen er Acta noch nicht 
zurück erhalten hat. Findet er dergleichen; so muss er die Ak
ten dem säumigen Re- oder Korreterenten, welcher dem Boten 
den Gang bezahlen muss, unverzüglich abfordern lassen. 

§ .210 . Wenn die Relation abgelesen werden soll,, und der 
Registratur zu solchem Behufe, Acta in das Sessionszimmer ver
abfolgt hat; so müssen selbige, nach geschehener Verlesung, ent
weder sofort zur Registratur renüttirt werden, oder wenigstens 
auf dem Tische liegen bleiben, damit sie der Registrator, nach 
geschlossener Versammlung, daselbst wiederum abholen könne. 

H. 211. Findet der Referendar nöthig, die Akten zur Ab
fassung des Urtels wieder mit nach Hause zu nehmen; so muss 
er an deren Stelle eben einen solchen Zettel, als §. 106. be
schrieben ist, zurück, und dem Registrator einhändigen lassen. 

§. 212. Der erste Registrator sorgt also dafür, dass die zum 
Ablesen gebrauchten Akten, nach geendigter Zusammenkunft des 
Kollegii oder Senats, wieder in die Registratur geschafft, und 
gehörigen Orts reponirt werden. Die ex §. anteced. an ihn ge
langenden Zettel aber vermerkt er in dem Annotationsbuche. 

tz. 213. Alle bei dem Kollegin abgefassten Urtel und Reso
lutionen werden, nach der Anweisung des Sportulkassenregle-
ments §. 18. u. f., in die UrteJsbücher eingetragen. 

§. 214. Nach einer jeden Zusammenkunft des Kollegii muss 
sich der Kanzleidirektor oder Protonotarius, in das (oder die) 
Sessionszimmer verfügen, und daselbst die eingetragenen Urtel 
und Resolutionen, die er auf dem Rathstische findet, nach der 
Anweisung der Bücher kolligiren. 

§. 215. Sodann separirt er 
1) diejenigen, welche unter dem grossen Siegel des Kollegii 

expedirt; 
2) diejenigen, welche bloss in simpler Abschrift den Parteien 

und Assistenten kommunicirt werden sollen. 
§. 216. Die von der ersten Art trägt er sofort in das Ex

peditionsbuch ein, notirt die fortlaufende Nummer desselben, den 
Betrag der Taxe für die Ausferligung des Stempels und der in 
der Kanzlei anzusetzenden Schreibegebühren, auf dem Originale; 
und stellt solches alsdann dem Kanzleiinspektor, zur weitem 
Besorgung, zu. 

H. 217. Ist auf dergleichen Urtel oder Resolution zugleich 
ein Remissoriale an ein fremdes Kollegium dekretirt; so muss er 
solches, nach dem dazu vorhandenen Formulare expediren; in das 
Expeditionsbuch, jedoch, wie sich von selbst versteht, unter einer 
besonderen Nummer, eintragen; und es dem Kanzleiinspector, 
mit dem Originalurtel zugleich, zustellen. 

§. 218. Da solchergestalt die unter dem Siegel zu expedi-
renden Urtel und Resolutionen in das Expeditionsbuch, und aus 
diesem in den Siegelzettel kommen; so nehmen sie in der Kanz
lei eben den Weg , wie jede andere schriftliche Expedition, 
und werden gleichmässig, bis zur Ablieferung in die Registratur, 
kontrollirt. 
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§. 219. Wenn von dergleichen Urteln e t c , ausser der Ex
pedition unter dem Siegel, noch simple Abschriften für die As
sistenten oder Parteien zu machen sind; so muss der Kanzlei-
director, bei Taxirung der Kopialien, darauf Rücksicht nehmen; 
und ob, auch wie viel dergleichen simple Abschriften gemacht 
werden sollen, auf dem Originale notiren. Dergleichen Abschrif
ten werden alsdann in der Kanzlei eben so behandelt, wie die 
Beilagen oder Kommunikanda eines andern Dekrets. 

§. 220. Sentenzen und Resolutionen der zweiten Art, die 
zur Ausfertigung nicht qualificirt sind, trägt der Kanzleidirector 
in das Kopirbuch ein, und übergiebt sie alsdann, nach den Num
mern dieses Buchs, dem Kanzleiinspector. 

§. 221. Der Kanzleiinspector trägt solche, gleich andern 
durch das Kopirbuch an ihn gelangenden Piecen, in seine Di-
stributionstabelle unter die dafür bestimmte Kolonne ein; vertheilt 
sie unter die Kanzleiverwandten; sammelt sie von selbigen dar
nach wieder ein; vermerkt auf die Abschriften die Namen derje
nigen, welchen sie zuzustellen sind; behändigt solche dem Boten
meister zur weitern Besorgung; versieht die Originalien mit den 
erforderlichen gehörig überschriebenen Stempelbogen; und liefert 
sie zuletzt, nebst andern auf das Kopirbuch sich beziehenden 
Piecen, nach den Nummern dieses Buchs, an den Registrator ab. 

§. 222. Dieser tiägt das Erforderliche in den Prozesslisten 
nach, und sorgt dafür, dass solche unverzüglich zu den gehörigen 
Akten gebeftet werden. 

§. 223. Am Ende jeden Monats besorgt der Kanzleiin
spektor, nach der Anweisung des Sportulkassenreglements §. 46., 
vollständige Extrakte aus jedem Urtelsbuche, nach dem daselbst 
vorgeschriebenen Formulare sub C.; lässt solche von dem Kanz
leidirector, der Uebereinstimmung mit den Büchern halber, 
attestiren; und behändigt sie alsdann dem Sportulrendanten als 
Einnahmebelege und zur Ueberlragung in die Kontobücher. 

§. 224. Diess Formular sub C. ändert sich jedoch nach der 
gegenwärtigen Anweisung darin, dass die neunte Kolonne: Kopia
lien, gänzlich wegfällt. Denn da die Schreibegebühren von den 
Urteln und Resolutionen entweder in das Expeditions- oder Ko-

Eirbuch kommen, und auf diese Art dem Rendanten zur Einzie-
ung bekannt werden; so bedarf es ferner nicht deren Eintragung 

in das Urtelsbuch. 
§. 225. Damit auch der hierdurch vorgeschriebene Gang der 

Geschäfte nicht unterbrochen werden möge; so soll künftig, in 
einer Sentenz oder Resolution, niemals zugleich eine schriftlich 
zu expedirende Verfügung angegeben werden; sondern wenn das 
Kollegium, auf den Grund des abgefassten Urtels oder Resolut»', 
zugleich eine gewisse anderweitige Verfügung zu erlassen nöthig 
findet; so muss der Referent solche auf einem besonderen Bogen 
dekretiren, und an den expedirenden Secretarius befördern; von 
welchem sie alsdann, durch das Expeditionsbuch und den Siegel-
zettel, den gewöhnlichen Weg nimmt. 

Mannkopss Allg. Gerichtsordnung. IV. 32 
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l H . T o n d e n v e r s c h i e d e n e n a n d e r e n G e s c h ä f t e n d e r 
S u b a l t e r n e n . 

§ . 226. Unter diesem Abschnitte soll noch gehandelt werden: 
1) von der Berechnung des bei einem Kollegio verbrauchten 

Stempelpapiers; 
2) von der Berechnung und Vertheilung der Schreibegebüh-

ren unter die Kanzleiverwandten; 
3) von der dem Kanzleidirektor über die sämmtlichen Sub

alternen obliegenden Aufsicht. 
H. 227. Stempelpapier wird bei einem Kollegio gebraucht: 
a. zu den schriftlichen Ausfertigungen; 
b. zu den Informations-, ingleichen zu den Instructions- und 

Inrolutationsprotokollen; 
c. zu den ad A,cta kommenden Sentenzen und Vergleichen; 
d. bei vorfallenden Kommissionen. 
H. 228. Alle diese Stempelbogen muss der Kanzleiinspek

tor liefern und berechnen; und ausser ihm soll sich, um Konfu
sion zu vermeiden, Niemand weiter in dieses Geschäft mischen. 
Dagegen erhält er die von der Stempelkammer für den Debit 
bewilligte gewöhnriebe Prämie. 

H. 223. Er allein liefert also auch die Stempelbogen an die
jenigen, welche davon Gebrauch zu machen haben; muss aber 
zugleich in einer besonders zu haltenden Designation den Betrag 
der extradirten Stempel, wann und zu welchem Behufe sie gege
ben worden, vermerken. 

§. 230. In Ansehung derjenigen Stempel, welche zu den 
schriftliehen Ausfertigungen, und also in den Siegelzettel kom
men, oder den Sentenzen umgeschlagen, oder bei Kommissionen 
gebraucht werden, geschieht dieser Vermerk bloss mit Bezie-

'hung auf die Nummer des Expeditions-, Kommissions- oder Ur-
telsbuchs, z. B. 

Nr. 27. E 4 Gr. 
Nr. 11. U. - - - - 1 Gr. 

§>. 231. Was aber diejenigen Stempel betrifft, welche zu 
den Informations-j fnglejchen zu den Instructions- und Inrolula-
tionsprotokollen genommen werden; so muss der Kanzleiinspek
tor solche in seine Stempeldesignation etwas bestimmter eintra
gen, und den Vermerk z. B. dahin fassen: 

Zum Instruktionsprotokolle N. c. N. - 8 Gr. 
Auch muss er, ' da dieses die einzige Art der Stempel ist, 

die zwar in solle, unter den Instrnktionsgebühren, nach §. 25. 
des Sporlulkassenreglements, aber nicht specisice, durch die Ein
nahmebelege des Rendanfen kontrollrrt wird, sich über die dem 
Instruenten verabfolgten Stempel jedesmal einen Schein von sel
bigem ertheilen lassen. 

§. 232. Am Ende jeden Monats muss er dem Bendanten die 
Stempeldesignation zustellen, welcher solche mit seinen Einnah-
mebelegen, nämlich den Siegelzetteln, den Extrakten des Korn-
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Mission«-, jUrtels- und Kopirbuchs; in Ansehung der Inslruklions-
und Informationsstempel aber mit den producirten Scheinen ver
gleicht, und, nach befundener Richtigkeit, dem Kanzleiinspektor 
den Betrag der Designation aus der Sportulkasse berichtigt. S. 
das Sportulkassenreglement §. 101. 

§ . 233« Die Berechnung und Vertheilung der Schreibege
bühren unter die Kanzleiverwandten (§. 226.) gehört ebenfalls 
zu dem Amte des Kanzleiinspektors. 

§ .234 . Es ist nämlich bereits oben §. 156. u. f. 196. 221. 
verordnet, dass alle Schreibereien, ohne Unterschied und Aus
nahme, sie mögen schriftliche Expeditionen, Decreta brevi manu, 
simple Abschriften, Urtel und Resolutionen, oder Berichte, De
duktionen und Anzeigen der Assistenten betreffen; sie mögen 
Gebühren tragen oder nicht, und sie mögen im Expeditions- oder 
Kopirbuche eingetragen seyn, unter die wirklich angesetzten Kanz
listen und Kopisten, nach der Zahl der Bogen, in gleiche Por
tionen distribuirt werden; und dass ein jeder Kanzleiverwandter 
seine Portion, von einem Siegelungstage zum andern, schlechter
dings abliefern; auch dass derjenige, welcher dieselbe nicht be
streiten kann, das Fehlende auf seine Kosten durch einen andern 
vereideten Kopisten sehreiben lassen müsse. 

§ .235 . Am Ende jeden Monats werden die sämmtlichen 
in dem Laufe desselben verdienten Kopialien, aus dem Expedi
tions- und dem Kopirbuche, in welchem sie nunmehr vollständig 
eingetragen sind, zusammen addirt, und in so viel gleiche Por
tionen gesetzt, als wirkliche Kanzleiverwandten, an Kanzlisten 
und Kopisten, vorhanden sind. 

Jeder Kanzlist erhält davon eine ganze, und jeder Kopist 
eine halbe Portion; die zweite Hälfte von den Portionen der 
Kopisten aber bleibt in der Sportulkasse. 

§. 236. Nach diesen Principien fertigt also der Kanzleiin
spektor monatlich die Reparation der Schreibegebühren an, und 
stellt sie dem Sportulrendanten zu; welcher den dabei zum Fusse 
angenommenen summarischen Betrag der nach den Siegelzetteln 
und dem Kopirbuche in diesem Monate einkommen sollenden 
Schreibegebühren mit diesen seinen Einnahmebelegen vergleicht, 
und, nach richtigem Befunde, die Zahlung, nach der Reparation, 
an die darin benannten Empfänger leistet. 

§. 237. Diese monatlichen Reparationen und die darauf 
notirten Quittungen der Empfänger sind also die Belege, womit 
der Rendant, nach §. 102. des Sportulkassenreglements, diesen 
Au.^gabetilel in seiner Rechnung Justitiaren muss. 

§. 238. Damit nun aber auch alle Vorschriften dieses Re
gistratur- und Kanzelleivcgleinents mit der erforderlichen Akku
ratesse und Promptitude dwrehgehends beobachtet werden mögen; 
so ist bereits oben §. 1. dem Kanzleidirektor die Aufsicht über 
sämmtliche Subalternen als seine Hauptobliegenheit angewiesen 
worden. 

§. 239. Der Kanzleidirektor muss also zuvörderst die Re
gistratur fleissig vil-iliren und nachsehen, ob die Akten in gehö

riger Ordnung gehalten, und in den kompetenten Fächern aufbe-
32° 
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wahrt; für deren Ergänzung von einem Sessionstage zum andern 
unablässig gesorgt; Hie Botuli bei den Akten beständig fortge
tragen; die Tagezettel ordentlich und vorschriftsmässig geführt, 
und die Sachen so, wie sie zur Registratur gelangen, darin prompt 
eingetragen; die ausgegebenen und wieder einkommenden Piecen 
und Akten richtig abgeschrieben; die etwa zurückbleibenden 
fleissig monirt; die Prozesslisten und übrigen Repeftoria ununter
brochen fortgeführt; und überhaupt die Anweisungen der Allge
meinen Gerichtsordnung, so wie des gegenwärtigen Reglements, 
•von den Registraturbedienten gehörig befolgt werden. 

§. 240. Er muss ferner auf das Betragen der Sekretarien 
in ihrem Amte fleissig Acht haben; die Expeditions- und Kopir-
"bücher zum öftern nachsehen, und sich daraus überzeugen, ob 
auch dieselben mit der vorgeschriebenen Ordnung und Akkura
tesse geführt, und die Expeditionen prompt gefördert werden; 
er selbst aber muss dabei, in seiner Qualität als Sekretarius, den 
Uebrigen mit gutem Exempel vorgehen. 

§. 241- Auch den Kanzleiinspektor muss er unter bestän
diger Aufsicht halten, und Acht geben, ob derselbe bei Distribu
tion der Koncepte, Einsammlung der Mundorum, Beförderung 
derselben zur Unterschrift und Siegelung, und bei Ablieferung 
der Koncepte zur Registratur, mit pflichtmässiger Akkutatesse, 
Fleiss und Betriebsamkeit zu Werke gehe; auch dass durch Un
ordnung, Faulheit oder Gewinnsucht der Kanzleiverwandten, 
die Ausfertigungen nicht ungebührlich verzögert werden, oder gar 
liegen bleiben. 

§. 242. Was dem Kanzleidirektor in Ansehung der zu 
führenden Präsenztabelle obliege, ist bereits oben §. 5. u. f. vor
geschrieben. 

§. 243 Wenn der Kanzleidirektor in dem einen oder 
andern Fache Unordnungen wahrnimmt; so muss er selbige mit 
Nachdruck abstellen; wenn es aber Sachen von Wichtigkeit be
trifft, davon dem Präsidenten auf seine Pflicht und bei eigener 
Vertretung, ohne Rückhalt und Schonung zur Remedur unverzüg
lich Anzeige machen. 

§. 244. Hierdurch wird jedoch der Präsident von der ihm 
obliegenden Oberaufsicht über die sämmtlichen Subalternen kei-
ncsweges dispensirt, sondern er ist schuldig, wenigstens einmal 
in jeder Woche , die Registraturen und die Kanzlei selbst zu 
visitiren, und genau nachzusehen, ob auch alles in gehöriger Ord
nung, den Vorschriften gemäss, betrieben werde; allermaassen, 
so wie Se. Königliche Majestät eine ordentliche und prompte 
Verwaltung des Justizwesens überhaupt, von Höehstdero Gross
kanzler fordern, also dieser sich an die Präsidenten der Kollegien 
deshalb hauptsächlich halte«, folglich auch von ihnen die Ver
tretung der unter den Subalternen einreissenden Unordnungen 
fordern wird. 

Es müssen sich also sämmtliche Landesjustizkollegia und 
deren Präsidenten, vornehmlich aber sä mm I liehe Registratur- und 
Kanzfeibediente, auch übrige Subalternen nach den Vorschrif
ten des gegenwärtigen Reglements pslic hl massig achten. Damit 
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man versichert seyn könne, dass sie sich diese Vorschriften genau 
bekannt gemacht haben; so muss jedem Sekretär, Registratur-
imd Kanzleibedienten, wenn er zu einem solchen Amte beför
dert werden soll, aufgegeben werden, einen Extrakt der ihm da
bei nach dieser Vorschrift obliegenden Verrichtungen, und was 
er bei jeder derselben zu beobachten habe, anzufertigen und ein
zureichen. Diese Extrakte muss der Präsident nachsehen und 
beurtheilen, ob der Koncipient die ihn betreffenden Stellen und 
Anweisungen vollständig excerpirt und richtig gefasst habe. W o 
er Missverständnisse wahrnimmt, muss er selbige rektificiren; und 
es soll schliesslich niemand künftig als Registraturbedienter, Kanz
list oder Kopist angenommen und vorgeschlagen werden, der 
nicht zuvörderst aus dem gegenwärtigen Reglement gehörig ge
prüft worden, und durch dergleichen vollständig und richtig an
gefertigten Extrakt gezeigt hat, dass er eich den Inhalt desselben 
Bekannt und geläutig gemacht habe. 
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A. 
Schema zum Tagezettel. 

No. 
und Vermerk 
der ausgege-
beneu Akten. 

Praesen-
tatum 

I n h a l t . 
Decer-

nens. 
StempeL 

tlll.8ssr.ps 

Vermerk 
ob und wann 

die Piece 
zurückge
kommen. 

R. 

1. 
D. A. 

A. l7 . 
1. Vol. 

3. 
1. Vol. 
Requ. 

Acu R. 

/ 

28. Nov, 

eod. 

eod. 

d. 1. Dec. 1815. 
Anmeldung zur Klagt 

in Causa Scholz c 
Loretiz. 

Anzeige des Titius ad 
Causam Aaron c 
Schwarz. 

Anschreiben der 
Preussischen Re
gierung ad Causam 
Samuel c. Martin. 

Cajus 

Mqvius 

Sempron. Pauper 

Ä. d. 5. Dec. 

A. d. 6. 

A. eod. 

und Kanzleireglement. 

Schema des Expeditionsbuches. 

Datum 

Decreti. 
No. 

Extrahent 
I n h a l t 

1815. 
Taxa. 

thl. sgr. pf. 

Stempel, 

thl. sgr. pf. 

1. Dec. Lorenz. d. 1. Dec. 
Citatio an 
den Scholz 
ad Caus. c. 
" Lorenz. 

Kopialien, 

thl. sgr. pf. 

G 
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C. 
Schema des Kopirbuches. 

No, 

Extrahenk I n h a l t 
Schreibge

bühren. 

thl. sgr. pf. 

Stempel. 

sgr. pf. 

1) Mevius 

2) Titius 

?) Aaron 
) Isaac 

5) Schuln 

Abschrift des Instruktion»-Protokolls in 
Causa Mevius c. Titium . . . . . . . . 

Duplikat eben desselben 
Copia sententiae Aaron c. Isaac 
Duplikat davon 
Decret. br. m. auf die Anzeige des Scm-

prouius in Causa Schob c. Marcus . 

itttft Hkanzleireglement. 

I). 
Schema zum Revisionsjournal. 

505 

d. 1. November. 

Hr. C. G. Rath N. 

Hr. C. G. Rath N. N. 

-

No. 

No. 
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E. 
S c h e m a 

zur Distributionstabelle des Kanzlei-Inspektors. 

Datum distributionis 
und Kamen der Kanzlei-

verwandten. 

d. 1. December. 
Kanzlist N. 

Kanzlist N. 

Aas dem Siegelzettel. 

No. 1—10. 17. 18. 25. 

- , 

Aas dem Kopirbuche. 

No. 3. 6. 8. 



Verordnungen 
wegen 

Einreichnng der Uebersichten und Tabellen 

übe« den 

Zustand der Iustiz-Verwaltung. 



rß M 



a i l i i i s t e r l a l - V e r o r d i i m i s vom st. OFf. 1836, wegen Einreichung der Ueber« 
sichten und Habellen über den Zustand der Justizverwaltung. 

Der Iustiz-Minisier hat die Verordnung vom 31. Oktober 1833. wegen Einrel-
chung der Uebersichten und Tabellen über den Zustand der Iustizverwalluna und 
deren Erläuterungen «<ner genauen Revision unterworfen, und dabei gefunden/ 
daß die nach derselben einzureichenden Berichte, Listen und Tabellen sich im Allge-
meinen als zweckmäßig und nothwendig bewährt haben. Um die dabei zur Velvöll-
kommnuna des gerichtlichen Tabellenwesens und zur Erleichterung der Gerichtsbe-
Horden nöthig befundenen Abänderungen der Verordnung vom 3lstenOktober 1833. 
zur Kenntniß der Gerichte zu bringen, und ihre Befolgung zu erleichtern, ist nach-
stehende neue Zusammenstellung aller das gerichtliche Tabellenwesen betreffenden 
Anordnungen veranlaßt worden. 

A. Von den Unterger ichten sind an die Oberger ichte einzureichen: 
I. E ine H a u p t - U e b e r s i c h t der im abgelaufenen Geschäfts - Jahre — 

welches vom Isten Dezember bis zum letzten Viovember des folgenden Jahres 
gerechnet wird — vorgekommenen Arbeiten, statt der bisherigen General-^rozeß-
tabelle, nach dem anliegenden Formular. (Beilage A.) 

Sie ist von jedem llnlergericht, welches eine fclbstständige Stellung hat, späte-
fiens bis zum I5ttn Dezember jeden Jahres einzusenden. 

Bei den kleinem Patrimonialgerichten sind auf dem Titelblatt die auf dem 
Formular beigefügten Notizen zu berücksichtigen. Statt derselben ist bei den 
Königlichen und aus Iustiz-^cnds unterhaltenen Gerichten, so wie bei den größeren 
iprivatgerichten/ welche für sich allein einen besondern Richter haben (z. B. Kreis-
gerichte), eine besondere Uebersicht der Iurisdittionö - Verhältnisse in nachstehender 
Art beizufügen: 

1) zum Gerichtsbezirk gehören: 
A . Städte 

1) N. N. mit Einwohnern. 
B. Dorfschaften 

1) N. N , 
2) N. N . ^ ^ . -

Summa.. 
Gehören zu dem Gericht auswärtige Gerichts-Kommissionen, Gerichtsämter 
u. f. w., so müssen diese Hinsichts ihres Gericktssprengels aufgeführt werden. 
Eben so ist anzugeben, ob und wie oft auswärtige bestimmte Gerichtstage an 
einzelnen Orten im Bezirk des Gerichts abzuhalte» sind. Die Zahl der 
Einwohner ist stets nach der letzten a l lgemeinen Zählung von Seiten 
der administrativen Behörden anzugeben, so daß sie mit dieser stets über-
einstimmt; 

2) das Beamten, Personal besteht in: 
einem Direktor, 

Mitgliedern, 
Subalternen, 
Unterbeamten (Gerichtsdienern, Erekntoren, Boten, Gefangen
wärtern). 

Die Depositalbeamten sind besonders zu bezeichnen. 
Dabei ist zugleich anzugeben, wie oft Deposital-Tag abgebalten wird. 

Außerdem müssen die nicht e ta tsmäß igen Hnlfsarbeiter, Refe-
rendarien und Auskultatoren, welche sich wenigste.,6 am Schlüsse 
des Jahres bei dem Gericht befinden, jede Klasse derselben, der Zahl 
nach, angezeiat werden. 

3) Bemerkungen über das vom Gericht benutzte Geschäfts-, Deposital - und 
Gefängniß. Lokal/ bei letzterm mit Angabe der Zahl der darin unterzubrin-
genden Gefangenen. 

Die Kriminalgerichte und Kreis-Justizräthlichen Behörden, oder Kreis, 
Iustiz-Komm fsiouen, insofern letztere selbstständig Prozesse iino Untersuchungen 
einzuleiten und zu führen befugt sind — haben dergleichen Haupt-Uebersichten 
der Juriödiklions-Verhältnisse und der bei ihnen bearbeiteten Geschäfte, inso, 
weit"solche in dem Formular berücksichtigt worden sind, ebenfalls einzureichen. 
Als anhäng ige Untersuchungen sind bei ihnen auch diejenigen, jedoch be< 
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fonders, aufzuführen, welche zwar von den Untergerichten eingeleitet und geführt/ 
zur Fortsetzung aber an das Kriminalgericht abgegeben worden sind. 

Auch ist hinsichts der von den Kriminalgerichten und Kreis-Iustizräthlicheu 
Behörden geführten Prozesse und Untersuchungen zu bemerken, ob und in wie 
vielen Sachen das Erkenntniß: 

2) von ihnen selbst, 
b) von dem Obergericht, 
c) von einem Königlichen Untergericht 

abgefaßt worden ist. 
Dieser Haupt-Uebersicht sind beizulegen: 

1) die Liste der überjährigen Prozesse und Nachlaß - Regullrungen. 
I n diese sind am Schlüsse des Monats November alle dieienigeu Prozesse 

und Nachlaß-Regulirungen (ISTo. I. und IV. des Formular A.) einzutragen, 
welche von dem Gericht schon seit langer als einem Jahre, also vor dem Isteu 
Dezember des vorigen Jahres eingeleitet worden sind. 

Nicht bloß gewöhnliche Civil.Prozesse/ sondern auch Konkurse, Liquida-
tions- und Silbhastations-Prozesse, so wie Prioritats. Verfahren, gehören 
hierher. Sie sind nach den verschiedenen Gattungen hinler einander aufzuführen, 
sodann folgen die Nachlaßsachen; ihre Gesammtzahl muß mit den Angaben 
in den betreffenden Kolonnen der Haupt-Uebersicht übereinstimmen. 

Sie muß folgende Rubriken haben: 
1) No. 
2) Angabe der Partheien und des Objekts, 
3) Datum der Klage und der Verfügung, durch welche die Sache 

eingeleitet worden, 
4) kurze Darstellung der jetzigen Lage der Sache, 
5) Ursachen der bisherigen Verzögerung. 

Die 4tc und 5tc Kolonne ist vom Dingenten des Gerichts selbst auszufüllen. 
Sie ist — wenn überhaupt am Schlüsse des Jahres überjährige Prozesse 

und Nachlaß-Regulirungen schweben — von'jedem Gericht einzureichen-, 
2) eine Uebersicht der stattgefundenen Ber the i lung der zu bearbei ten 

gewesenen Geschäfte nach dem anliegenden Formular. (Beilage II.) 
Sie wird nur von denjenigen Gerichten eingereicht: 

») welche mit mehr als einem Richter besetzt sind, oder 
L) bei welchen neben dem Richter auch einzelne Subalternen, Referendarien 

und Auskultatoren richterliche Geschäfte bearbeitet haben. 
Die aus Iustiz-Fonds unterhaltenen Untcrgerichte, die Kriminalgerichte und Kreis-
Iustizräthtichen Behörden haben vorstehend erwähnte Haupt^Ucbersicht der Iuris-
diktions-Verhältnisse/ Geschäfte uud deren Vertheilung stets in zwei Exemplaren 
einzusenden, damit eins davon an den Iustiz-Ministcr eingereicht werden kann. 

II. Civil - und K r i m i n a l - R e f e r a t - Tabel len. Sie sind vierteljährig 
zum läten März, loten Juni , I5tcn September und I3ten Dezember von den 
sämmtlichen llntergerichtcn, welche ein Kollegium bilden oder doch zwei 
Ricktcr haben, einzureichen. 

Das für die Obergerichte vorgeschriebene Formular ist auch bei den Unterge-
richten zu benutzen.') 

III. Statt der bisher von den Untcrgerichten in Untersuchungs • Sachen 
eingereichte» Geschäfts-Tabellen sind, künftig von sämmtlichen Uutergerichten 
einzureichen: 
1) eine v ie r te l jähr ige Gcfangenliste am Isicn März, isten Juni , Isten 

September und Isten Dezember nach folgenden Kolonnen: 
a) 00. welche das ganze ^ahr hindurch fortläuft: — die Ucbertragung 

aus einer Vierteljahrs-Liste tri die andere erfolgt unter der alten Nummer. 
I») Name, Stand und Alter des Gefangenen, 
c) Tag der Einbringung. 
<l) Von wem der Verhaftsbefehl erlassen worden. 
e) Grund der Verhaftung. 
0 Tag des publizirten Erkenntnisses, 
g) Strafbestimmung. 
l>) Tag der Entlassung oder Ablieferung. 
0 Ob und womit, oder warum der Gefangene nicht beschäftigt worden ist. 

") S . die weitet unten folgenden Reftripte vom 2?ten September 1832 und I6t»i Februar 
1835 nedst Formular zur Vlachwelsung der b^rbeüeten Spruchsacheu. 
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V e l den länger a l s drei Mona te verhafteten Gefangenen 1(1 
die Lage der Untersuchung speziell anzugeben. 

2) eine am Schlüsse jedes Geschäftsjahres bis zum läten Dezember t\n* 
zureichende S p e z t a l - Liste aller über jähr igen Untersuchungen nach 
dem der Kriminal-Ordnung beigefügten Schema zur Kriminal. Prozeß-Litte; 

3) die von den Civilgerichten in die H a u p t - Uebersicht der Geschäfte (No. 
I. dieser Verfügung, Beilage A. unter No. II) aufzunehmende, von den Krl-
minalgerichtcu bis zum läteu Dezember besonders einzureichende Uebersicht 
der bei dem Gericht im Laufe des J a h r e s überhaup t anhängig 
gewesenen Untersuchungen, und als besondere Beilagen dieser Uebersicht: 

») Uebersicht der im letzten J a h r e neu eingelei teten Untersuchungen 
nach den Ga t tungen der Verbrechen. (Beilage F. I.) 

b) Uebersicht der Gcsammtzahl der Angeschuldigten nach Geschlecht, 
Alter und ,Rel ig ion und nach den R e s u l t a t e n d:s letzten Er-
tenntnisses bei den beendigten Untersuchungen. (Beilage F. II.) 

e) Uebersicht de? neu eingeleiteten Untersuchungen, wegen Verbrechen: 
aa) welche Zoll- und Slcuer,Defraudationen zum Vegenstar.de haben; 
lb) durch den Schleichhandel hervorgerufen worden sind, und Tödtung oder 

Verletzung von Grenz-Beamten oder von Defraudanten zur Folge 
gehabt, oder Zeugen-Bestechungen, falsches Zeugniß oder Meineid 
veranlaßt, haben; 

cc) welche Tödtung oder Verletzung von Königlichen und Privat-Forst-
Beamten, oder von Forst - Defraudanten und Wilddieben zur Folge 
gehabt haben. (Beilage F. III.) 

IV. Die Jah res -Absch lüsse uud Nechnungs-Ext rak te der Sa la< 
l i en -Kas fe , welche von den mit besondernKassen-Etats versehenen Untergerichten 
nach der Verordnung vom Uten Februar 1828. u. s. w. anzufertigen sind, müssen 
zwischen dem isten bis lasten Februar bei dem Obergericht eingeben. °) 

Die unbesoldeten Kre is - I u s t i z r ä t h e haben mit der Geschäfts-Uebersicht 
einen Abschluß ihrer Rechnungsbücher einzureichen. (Reser. vom Lüsten Angust 
1834. Jahrb. Bd. 44. S . 117.) " ) 

V. Die Kondu i t en - Listen nach dem für Dbergerichte vorgeschriebenen 
Formular. 

Sie sind jedoch nur einzureichen: 
1) von den Dirigenten der sämmtlichen Königlichen und aus Staats-Fonds 

unterhaltenen Untergerichte, Kriminalgerichte, Kreis-Justiz-Kommissionen, 
über alle etatsmäßige Beamte uud die aus Staats-Fonds remuuerirten 
Hülfs-Arbeiter, über Referendarien und Auskultatoreu; 

2) von den nach der Verordnung vom 30sten November 1833 angestellten Kreis« 
Iustizräthen über sämmtliche im Kreise wohnende Justiz.Beamte. Subalterne» 
und Justiz - Komnussaritn; 

3) von den Dirigenten der kollegialisch oder von zwei Richtern verwalteten 
Privatgerichte, 

über die richterlichen und auf Lebenszeit angestellten Subalternel^Beamten, 
Referendarien und Autkultatoren; 

uud zwar stets an das Präsidium des Obergerichts bis zum I5ten Dezember. 
VI. Hinsichts der nach dem Cirkular - Reskript vom 2tcn April 1832. und der 

Verfügung vom 3lsten October 1833. (A. IV.) von den Untergerichten an die 
Obergerickte einzureichenden Jah res -Absch lösse der Depofi tor ien nebst 
B e i l a g e n , bleibt es jedem Obergericht überlassen, näher zu bestimmen: 

2) ob solche von den sämmtlichen oder einzelnen aus Staatsfonds untcrhal-
tencn Untergerichten, und 

li) für jedes Jahr oder nur ausnahmsweise für ein oder das andere Jahr 
zu erfordern sind.'") 

VII. Ebenso bleibt es der Bestimmung der Obergerichte überlassen, 
ob und von welchen Untergerichten die früher üblich gewesenen Vormund-
schafts. Tabel len einzufordern sind. 

Dagegen ist 
VIII. von sämmtlichen Gerichten, bei welchen die noch nicht beendigten 

Prozesse, Uutersuchungs- oder Nachlaß - Rcgulirungcu seit l änger a l s drei 

"1 S. weiter unten die Zusihe zu A. IV. 
•°) S . weiter unten tcn Zusah zu A. Hl.j 
>B0) S . weiter unten den Zusatz zu A. VIII. 

http://Vegenstar.de
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J a h r e n anhängig sind, j äh r l i ch bis zum I3ten Dezember eine speziel l« 
iiiste dieser S a c h e n , nach Maaßgabe der vom Justiz-Minister unterm 3lsten 
August v. I . erlassenen Verfügung, einzureichen. 

IX. Einen J a h r e s b e r i c h t über den Zustand der Justizverwaltung in den 
auptgegenständen derselben, so wie über die etwa nothwendigen oder zweckmäßigen 
eränderungen in der OeschäftSverwaltung, bei dem Beamtew'Personal, dem Ge-

schäfts-Lokal u. s. w., dessen Einreichung bis Ende Dezember erfolgen muß — find 
nur die Dirigenten der formirten Untergerichte, der Kriminalgerichte, so wie der-
jenigen Gerichte, bei welchen zwei Richter angestellt sind, zu erstatten verpflichtet. 
ES steht jedoch den einzeln stehenden Königlichen und nicht Königlichen Richtern 
frei, dergleichen Jahresberichte auch zu erstatten, wenn sie dies in dem einen oder 
anderen Jahre für zweckmäßig erachten. 

Auf die Einreichung vorstehender Geschäftsberichte und Uebersichten ist mit 
aller Strenge zu hallen. S ta t t der unter I. II. III. erwähnten Uebersichten und 
Listen sind event. Negativ-Atteste oder Berichte einzureichen. Wird die bestimmte 
ftrist überschritten, so ist zu vermuthen, daß sich das Registraturwesen und die 
gesummte Geschäftsverwaltung bei dem säumigen Gericht in Unordnung befindet. 
Dies ist durch angemessene — im Allgemeinen im Voraus anzudrohende — und 
sogleich einzuziehende Ordnungsstrafen sofort zu rügen. Außerdem ist bei diesen 
Gerichten sobald als möglich eine genaue Geschäfts- und Kassen,Revision vorzu« 
nehmen. 

Die Dirigenten und Richter sind für die Richtigkeit der eingereichten Geschäfts-
tabellen und Uebersichten besonders verantwortlich zu machen und anzuweifeu: 

sich von der Richtigkeit der Angaben durch eigene Einsicht und Verglei-
chung der betreffenden Rcpertorieu, Journale und vorjährigen Listen 
gehörig zu überzeugen. 

Alle Listen und Uebersichten sind übrigens auf Papier zu schreiben, welches das 
gewöhnliche Akten-Format hat. 

I m Allgemeinen wird gestattet, die Gefchäfts-Tabellen und Listen der kleinem, 
mit einem größern Gerichte in Verbindung stehenden Untergerichte bei diesem, und 
nicht unmittelbar bei dem Dbergericht einreichen zu lassen. Dies gilt namentlich 
von den Königlichen Gerichts-Aemtern und Gerichts-Kommissionen. Das Haupt, 

{Gericht hat in diesem Falle die Resultate der bei ihm eingereichten Tabellen und 
Übersichten in die eigenen bei dem Obergericht einzureichenden, jedoch abgesondert, 

aufzunehmen. 
Die bei dem Obergericht zum Vortrag kommenden Untergerichts-Tabellen, 

Uebersichten u. f. w. sind von dem Decernenten einer genauen ^Prüfung zu unter-
werfen. Sie sind daher mit den früher eingereichten zu vergleichen und zur Kon-
trollirung der Thätigkeit der Gerichtsbehörden zu benutzen. 

Insbesondere erfordern die Speziallisten über die seit längerer Zeit schwebenden 
Prozesse, Nachlaß-Regulirungen und Untersuchungen eine sorgfältige Berücksichtigung. 
S ind tie angegebenen Gründe der noch nicht erfolgten Erledigung nicht befriedigend, 
so sind die Akten zur Einsicht einzufordern, oder die Beschleunigung der einzelnen 
Sachen durch spezielle Verfügungen zu veranlassen. 

Auch wird es zweckmaßg sein, die unter No. I. erwähnte Haupt-Uebersicht, 
nach deren Gebrauch bei dem Vortrag, den Akten über Einrichtung und Besetzung 
des betreffenden Gerichts jedesmal vorheften zu lassen und erst nach Eingang einer 
neuen Uebersicht zu den Tabellen-Akten zu nehmen, damit der Decernent bei den 
EinrichtungS-Akten den Zustand der Justizverwaltung zu jeder Zeit übersehen kann. 

B. V o n den Oberger lch ten find an den I u s t i z m i n i s t e r e inzure ichen : 
I. Die Q u a r t a l - R e f e r a t l T a b e l l e n des Kollegiums, nach derVerfügung 

vom 27sien September 1832. und dem dieser beigefügten Formular (Jahrbücher 
Bd. 40. Seite 192.), mit Berücksichtigung der Verfügung vom töten Februar d. 
I . , am l3len des ersten Monats im neuen Quar ta l . ' ) 

Jede Referat-Tabelle muß am Schlüsse eine Zufammcnrechnnng 
der Gesammtzahl der zu bearbeiten gewesenen, aogcmachten und in Rest 
gebliebenen Relationen und Korrelationen, und der Zahl der bis zum Abgang 
der Liste bereits erledigten Reste 

*) S. weiter unten die Zusage zu A. II. u;;& B. I. 
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enthalten, und zugleich nachweisen, wieviel von diesen Gesammtzahlen auf die 
Mitglieder des Kollegiums/ und wieviel auf Referendarien und Austultatorcn fallen. 

Die nach der Verordnung vom isten Jun i d. I . von besonderen Deputationen 
des Kollegiums in erster und zweiter Instanz entschiedenen summarischen Prozeß« 
fachen sind in die Referat-Tabellen nicht aufzunehmen. Vielmehr ist in den Ueber-
reichungsbericht die Zahl dieser Spruchsachen, mit Angabe der Mitglieder der 
Deputationen, aufzunehmen. 

II. Eine specielle Nachweisung der P e r s o n a l - und E t a t s - B e r , 
äuderungen bei denjenigen Subalternen» und Unterbeamten - Stellen, deren 
Besetzung durch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 3lsten Dezember 1827. den 
Chef-Präsidenten der Landes > Justiz-Kollegien übertragen worden ist — nach 
Anleitung der unterm 20sten April 1833. deshalb besonders erlassenen Verfügung, 
bis Ende Januar jeden Jahres. 

III. Die J a h r e s . Abschlüsse von den S a l a r i e n - K a s s e n des Depar-
tements, nach den hierüber erlassenen speziellen Anordnungen, bis zum l5ten März. 

Dem Einsendungsbericht sind beizulegen: 
») die nach der Cirkular-Verfügung vom 26sten Januar 1830. vorgeschriebene 

Nachweisung der eingetretenen Ersparnisse an Aussterbe-Gehalts-Beträgen; 
b) der Abschluß des Diäten - Fonds nach der Verordnung vom ?ten Mai 1827. 

Zugleich ist anzuzeigen: 
wieviel die in Gemaßhnt des Cirkular - Rescripts vom 6ten August 
1830. aus den Regieruugs - Hauptkassen an die Obergerichte für das 
neue Jahr geleisteten Vorschußzahlungen betragen. *) 

IV. E i n G e n e r a l - B e r i c h t des C h e f - P r ä s i d e n t e n über den Zustand 
der Iustiz-Berwaltung sowohl bei dem Dbergerichte als auch überhaupt in dessen 
Departement. 

Er ist bis zum läten Februar jeden Jahres einzureichen. 
Beizulegen sind demselben: 

I) eine Uebersicht des Gerichtsbezirks , dessen Bevölkerung und de» 
Ger ich tsbehörden im Al lgemeinen , in folgender Ordnung: 

A. Umfang des Dbergerichts nach Regierungsbezirken, landrälhlichen Kreisen 
und Gesammtbevelkerung. 

B. Von der Bevölkerung — (welche stets nach der letzten allgemeinen Zah-
lung von Seiten der administrativen Behörde anzugeben ist) — kommen 

a) auf Königliche und aus Staatsfonds unterhaltene Un-
tergerichte 

b) auf andere Untergerichte 
Summa . . . . . 

Auf erimirte Personen wird dabei keine Rücksicht genommen. 
Militairpersonen find bei der Bevölkerung nicht mitzurechnen, 

oder doch besonders anzugeben. 
C. Die bestehenden Gerichtsbehörden sind am Schlüsse des Jahres außer dem 

Obergericht selbst: 
» ) . . . . Inquisitoriate zu . . . 
b) . . . . Kreis-Iustizkommissionen zu . . . 
« ) . . . . Königliche und aus Iustizfonds unterhaltene Untergerichte, 

und zwar 
« kollegialifch formirte zu . . . 
ß. . . . . mit zwei oder einem Richtet besetzte zu . * . 

6) . . . . Fürstentums — Standesherrliche -r» Kreisgerichte und an, 
dere größere Privatgerichte, 

« kollegialifch formirte als. . * \ ,<> . ^ „„s^tau**» \ 
ß andere Gerichte zu j ^ e c u t t aufzufuhren.) 

« ) . . . . gewöhnliche Patrimonialgerichte, und zwar: 
im Kreise N. N (bloß der Zahl nach aufzuführen.) 

W. N. . . 
S u m m a . . . . 

t) andere nicht gewöhnliche Gerichte, als: Geistliche-, Oerg-, Uttlversi. 
täts-, Steuer-, Unterfuchungs-, Zoll-, Fabriken- und andere beson-
dere Gerichte, welche sämmtlich speziell aufzuführen. 

I s t am Schlüsse des Jahres eine neue allgemeine Zählung der 

*j S. weiter unten die Zusätze zu A. IV. und B. III* 
Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV, 33 
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Einwohner durch die administrativen Behörden erfolgt, so wird vor-
stehender Uebersicht bei dem nächsten Iahres-Bertckt des Chef-^prci-
sidenten ein spezielles Verzeichniß der "sämmtlichen Privat- und Pa-
trimonialgerichte, nach Kreisen geordnet, mit Angabe der Zahl der 
(Berichts > Eingesessenen, und ob solche allein oder mit andern Patr i -
monial. oder Königlichen Gerichten zusammen verwaltet worden, 
sowie mit Angabe der Patrimonial - Richter und deren Wohnort, 
beigefügt. 

2) Eine Uebersicht der K ö n i g l i c h e n und ans I u s t i z f o n d s u n t e r h a l t e -
neu Ger i ch tsbehörden , nach dem anliegenden Formular. (Beilage C.) 

3) Ein Verzeichniß der V e r w a l t e r von P a t r i m o n i a l - G e r i c h t e n , nebst 
Angabe der Zahl der von jedem verwalteten Gerichte und der Gefammtzahl der 
dazu gehörigen Gerichts-Eingefessenen. 

Hierbei sind in zwei Abtheilungen 
A. Königliche Iufiizbeamte, welche n e b e n ihren Haupt-.Aemtern Patrimo-

nialgerichte verwalten; 
B. andere Richter 

aufzuführen. 
4) Eine Ueberficht des Ab- und Z u g a n g e s der gefammten Jus t iz« 

beamten des D e p a r t e m e n t s im beendigten Jahre, nach dem anliegenden 
Schema. (Beilage D.) 

5) Eine Uebersicht des Geschä f t sumfanges bei demOberger icht selbst, 
statt der ehemaligen General-Prozeßtabelle, nach Maßgabe des Formulars zu 
der von den Untergerichten einzureichenden Haupt - Uebersicht der Geschäfte. 
(Beilage A.) 

Dabei ist jedoch folgendes zu berücksichtigen: 
A. Unter den bei den Dbcrgerichten als anhängig aufgeführten Prozessen 

sind bisher in den eingereichten Listen auch diejenigen Untergerichts-Pro-
zesse aufgeführt worden, welche bei den Obergerickten in zweiter oder drit
ter Instanz schweben. Da jedoch diese Prozesse schon bei den einleitenden 
Untergerichten in die Listen eingetragen sind, und als noch anhängig fort-
geführt iwerden müssen, so muß sich bei diesem Verfahren eine rnrichtige 
Zahl der wirklich anhängigen Prozesse ergeben. Um dies zu vermeiden, 
haben die Dbergerichte bei Anlegung der einzureichenden Uebersicht bei 
den Prozessen unter Nr. 1. 2. und 3. n u r dieienigen anfznführcn, welche 
bei dem Obergericht und ihren Kommissarien in erster I n s t a n z einge-
leitet worden sind. 

Dagegen sind alle Untergerichts-Prozesse, welche in zweiter und dritter 
Instanz bei den Dberzerichten schweben, und bei diesen in die turrenten 
Prozeß-Repertorien eingetragen weiden, bei der Haupt-Uebersicht der P ro , 
zesse unter Nr. 4., als: 

„Untergerichts-Prozesse in zweiter Instanz" 
aufzuführen. 

B. Es ist in besonderen Kolonnen anzugeben, wie viel Instruktionen 
a) bei dem Obergericht selbst durch dessen Mitglieder, Referendarien :<\ 
b) durch auswärtige Kommiffaricn, Untergerichte:c. 

geführt worden sind. 
C. Zu den bei dem Obergericht anhängigen Untersuchungen gehören nur die-

«enigen, welche dasselbe selbst einleitet, und durch Mitglieder oder spezielle 
Kommissanen, oder durch einzelne Untergerichte kommissarisch führen läßt 
und durch Abfassung der Erkenntnisse selbst entscheidet. 

Die von den Inquisitoriaten oder Kreis-Iustiz-Kommissaritn geführtcn 
Untersuchungen weiden in die von diesen Behörden einzureichenden Ueber-
sichten aufgenommen; eben so die von den Untergerichten eingeleiteten und 
vollständig geführten Untersuchungen, in welchen die Akten an das Ober, 
gericht unmittelbar zur Abfassung des Erkenntnisses oder zur Bestätigung 
des bereits abgefaßten eingereicht werden. 

Doch ist die Zahl der zur Bestätigung eingereichten Untergerichts-Er-
kenntniffe in einer besonderen Kolonne anzugeben, wogegen die letzten 
Kolonnen des Formulars, die Untersuchungen betreffend, wegfallen. 

D. Unter Rr. X. der Haupt-Uebersicht ist die Gefammtzahl der distnbuirlen 
Spruchsachen mit folgenden Kolonnen anzugeben: 

mit einem Referenten, 
mit zwei Referenten, 



Gi«retchnng der Geschsftsübersichten. 515 

Gefannntzahl, 
davon abgemacht, 
bleiben unerledigt. 

K) Eine tzaupt-Ueberficht der Geschäfte bei den sämmtlichen Gerich-
ten im D e p a r t e m e n t , nebst Beilage, nach dem anliegenden Schema. (Bei« 
läge E.) 

Diese enthalt die Resultate aller von dem Dbergericht und sämmtlichen 
ihm untergeordneten Gerichten angefertigten Geschäfts-Uebersichten. 

Ih r ist ein Exemplar derjenigen Haupt-Uebersichten beizulegen, welche die 
ans Iustizfonds unterhaltenen Gerichts-Behorden nach A. 1. in zwei Exem
p la ren einzureichen haben. 

7) E ine Genera l -Uebers icht : 
A. lex neu eingeleiteten Untersuchungen nach Gattungen der Verbrechen, 
B. der Gesammtzahl der Angeschuldigten bei den beendigten Untersuchungen, 

nach Geschlecht, Alter und Religion, und nach den Resultaten des letzten 
Erkenntnisses bei den beendigten Untersuchungen, und 

C. der neu eingeleiteten Untersuchungen/ wegen Verbrechen: 
a) welche Zoll- und Steuer-Defraudationen zum Gegenstande haben, 
b) durch den Schleichhandel hervorgerufen worden sind, und Tödtung 

oder Verletzung von Grenz - Beamten oder von Defraudanten zur 
Folge gehabt, oder Zeugen-Bestechungen, falsches Zeugniß oder Mein-
eid veranlaßt haben, 

c) welche Tödtung oder Verletzung von Königlichen und Privat-Forst-
Beamten, oder von Forst-Defraudanten und Wilddieben zur Folge 
gehabt haben. 

nach den in der Beilage F. und in der Verfügung vom 30. Dezbr. v. I . mit, 
getheilten Formularen. 

8) Eine Uebersicht der S e n a t e und Abthei lungen des Oberger ich ts , 
mit Angabe der von ihnen zu bearbeitenden Geschäfts-Gegenstände, der Mit-
glieder und der wöchentlich abzuhaltenden Sitzungen. 

9) Eine Uebersicht der Geschäf t s -Ver the i lung un t e r den M i t g l i e -
d e m , R e f e r t n d a r i e n und A u s c u l t a t o r e n des Oberger ich ts , nach 
dem für Untergerichte vorgeschriebenen Formular. (Beilage B.) 

10) Eine Kondui ten l i s t e der im Departement angestellten Iustizbeamten mit 
nachstehenden Rnbriken: 

1) No. 
2) Vor- und Zuname und Amt; 
3) Nebenämter und Einkommen davon; 
4) Lebensalter; 
5) Dienstzeit überhaupt und ftühere Dienstverhältnisse; 
6) Dienstzeit im jetzigen Amt nach dem Datum der Bestallung; 
7) Qualification und Dienstführung; 
8) Moralität und Lebenswandel; 
9) Bemerkungen. 

I n dieser Liste, zu welcher gedruckte oder lithographirte Formulare zu gebrauchen, 
sind die Beamten in folgenden Abschnitten aufzuführen: 

a) Mitglieder und Subalternen des Obergerichts; 
b) Referendarien und Auscultatoren; 
c) Iustiz-Kommiffarien: 

a) bei dem Obergericht, 
b) bei den Untergerichten; 

3) Kriminalgerichte (Inquisitoriate), Kreis - Justiz - Kommissionen und Kreis-
Iusiiz.Rathe; 

e) Untergerichte, welche aus Iustizfonds unterhalten werden; 
l°) andere Untergerichte, welche für sich bestehen und ein besonderes Beamten-

Personal haben; 
g) diejenigen Richter, welche bloß mit Verwaltung von Patrimonialgerichten 

beschäftigt sind. 
Bei den aus Iustizfonds unterhaltenen Gerichts-Behorden sind sämmtliche 
Beamte, mithin auch die Gerichtsdiener, Executoren und Beten, ferner die aus 
Staatsfonds remunerirten Hülfsarbeiter aufzuführen, bei den übrigen Unter-
gerichten bloß die richterlichen Beamten. 

Bei den Referendarien und Auscultatoren ist anzugeben, bei welchem Ge-
richt sie beschäftigt sind. 

2 3 ' 
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Bei den Iustiz-Kommissarien ist in den Kolonnen 2. und 3. zu bemerken: 
a) ob sie Notarien sind, 
b) wo sie ihren Wohnsitz haben, 

und in der Kolonne: Bemerkungen ist der Sprengel anzugeben, in welchem 
sie ihre Praris auszuüben haben. 

Die Untergerichte sind in alphabetischer Ordnung aufzuführen und- für jedes 
derselben ist, der bessern Uebersicht wegen, eine neue Seite zu bestimmen, und 
diese durch besondere Ueberschrift zu bezeichnen. 

11) Ein Berzeichniß der Iustizbeamten: 
a) gegen welcke fiscalische oder K r im ina l - Untersuchungen ge-

schwebt haben, nach folgenden Rubriken: 
No. . 
Name und Amt des Angeschuldigten, 
Gegenstand der Untersuchung, 
Datum der Eiuleituugs-Verfügung, 
Lage oder Ausfall der Untersuchung; 

1>) welche Geha l t sabzüge erleiden; 
c) gegen welche Prozesse angestellt worden sind, nach folgendenRu-

briken: 
No. 
Name des Verklagten/ 

- > Klägers, 
Gegenstand. 

12) Elu Verzeichniß der im Laufe des J a h r e s angeordneten Jus t iz-
Vis i t a t ionen und außerordent l ichen Geschäfts- und Kassen-Re-» 
Visionen mit folgenden Rubriken: 

No. 
Bezeichnung des Gerichts, 

, - Kommissarius, 
Datum der Anordnung, 
Resultate der Visitation oder Revision. 

13) Ein namentl iches Verzeichniß der im letzten Jahre b e i I u s t i z - S t e l l e n 
des Departements versorgten M i l i t a i r p e r s o n e n . 

Dasselbe ist mit folgenden Rubriken anzulegen: 
No. 
Name der Angestellten, 
in welcher Qualität und bei welchem Regiment sie gedient haben, 
Datum des Invaliden- (Civil-Versorgungs-) Scheins, 
Bezeichnung des erhaltenen Amts, 
Datum des Anstellungs-Refcripts. 

Die Angestellten sind in folgenden Abtheilungen aufzuführen: 
1. Militair-Invaliden, 
2. Freiwillige aus dem Kriege von 18j | , 
3. neunjährige Unteroffiziere und gleich berechtigte Militairpersonen, 
4. Auditeure. 

14) Ein Nachweis über das Rechnungswesen bei den a u s I u s t i z f o u d s 
unterhaltenen Gerichtsbehörden unter folgenden Rubriken: 

No. 
Bezeichnung des Gerichts, 
Salarienkasse: 

a) bis zu welchem Zeitraume der Rendant Decharge erhalten hat. 
b) in welcher Lage sich das Rechnungswesen neuerer Zeit befindet. 
c) Bemerkungen über die Ursachen der noch nicht bis zum letzten 

Jahre erfolgten Regulirung dds Rechnungswesens, 
Depositalkaffe: 

mit gleichen Kolonnen. 
13) Eine Uebersicht der von den K r e i s , J u s t i z - R ä t h e n einzureichenden Ab-

schlösse ihrer Rechnungsbücher (Rescript vom 26. August 1834. Jahrbücher. 
Bd. 44. Seite 117—119.) 

Hauptgegenstände des Generalber ichts selbst find: 
1) statt gefundene Te r r i t o r i a l -Ve rände rungen , 
2) Verände rungen in der O r g a n i s a t i o n , 
3) besondere Aeußerungen über Ausführung der Verordnungen 

a) mgtn des Instituts der S c h i e d s m ä n n e r , 
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l>) über den M a n d a t s - , summarischen und B a g a t e l l - P r o z e ß , 
insoweit solche im Departement bereits zur Ausführung gekommen find, 

c) über andere, das gerichtliche Verfahren abändernde Einrichtungen. 
4) Aeuße rungen über den Zustand der I u s t i z - V e r w a l t u n g des De« 

p a r t e m e n t s im Al lgemeinen , mit Verweisung auf die in den Geschäfts-
Uebersichten :c. aufgestellten Resultate, und mit Vergleichung der Resultate des 
letzten Jahres. 

3) B e m e r k u n g e n über die Geschäfts - V e r w a l t u n g bei dem Ober« 
gericht , sowohl im Allgemeinen, als in den einzelnen Justiz-Verwaltungs-
zweigen; dabei von den Personal-Veränderungen bei dem Kollegium. 

6) Bemerkungen über die I u s t i z - V e r w a l t u n g bei den Untergerich-
t en , sowohl Königlichen als Patnmonialgerichten. 

?) Hypothekenwesen und dessen Regulirung. 
8) K r i m i n a l - I n s t i z - V e r w a l t u n g ; dabei ist nicht nur der Geschäftsumfang 

der einzelnen Kriminalgerichte in Vergleich mit andern und den Arbeitskräften 
zu berücksichtigen, sondern es sind auch die Veränderungen, welche hinsichts der 
Competenz einzelner Untergerichte und Kriminalgerichte bei Führung der Unter, 
suchungen und Abfassung der Erkenntnisse in denselben eingetreten sind, in 
einer Uebersicht der jetzt statt findenden Competenz-Berhältnisse darzustellen/ und 
mit gutachtlichen Aeußerungen über den Erfolg dieser Veränderungen, nament-
lich auch hinsichts einer Verminderung der Geschäfte bei dem Obergericht, zu 
begleiten. 

9) Zustand des S a l a r i e n - und Depof i t a l -Kafsenwefens bei demOber-
gericht und den Untergerichten. 

Dabei ist anzuzeigen, ob die ordentlichen und außerordentlichen Kassen-Re> 
Visionen vorschriftsmäßig abgehalten werden sind, und welche Resultate die 
außerordentlichen Deposital-Sessionen gehabt haben. 

Auch ist eine Abschrift des letzten Revisions-Protokolls und deS Abschlusses 
der Depositalbücher und der Asservatenliste des Obergerichts beizufügen. 

Der Bestand des Bibliothekenfonds ist in nachstehender Art anzugeben: 
am Schlüsse des vorigen Jahres blieb Bestand. 
Einnahme des laufenden Jahres 

Summa . . . . 
davon ist ausgegeben worden . . . . . . ^ . . . . . 

mithin bleibt Bestand . . . . < . . 
10) Iust iz-Kommif far ien. 
11) R e f e r e n d a r i e n und A u s c u l t a t o r e n . 
12) Gutachtliche Aeußerungen und Vorschlage zur Verbesserung der 

Ius t iz -Verwal tung: 
a) durch Veränderung in der Justiz-Verfassung und Einrichtung einzelner 

Gerichte, 
b) durch wünfchenswerthe Veränderungen bei der Gesetzgebung. 

13) Borschläge wegen V e r t h e i l u n g der durch A n l e g u n g der Kassen-' 
bestände gewonnenen Zinsen. 

Hat das Dbergericht noch besondere Unterstutzungsfonds, fo ist eine Ueber-
ficht des Bestandes, der gewonnenen Zinsen und der im letzten Jahre 
verwendeten Summen beizufügen. 

14) Erwähnung derjenigen Beamten des Kollegiums und der untergeord-
neten Gericktsbehörden, welche sich 

a) zu Präsidenten der Obergerichte oder zu Mitgliedern des Gcheimen Ober-
Tribunals, oder zu Directoren formirter Untergerichte eignen, oder sich in 
letzterer Eigenschaft vorzüglich auszeichnen, und 

l>) welche der Auszeichnung durch Beilegung eines höhern Ranges vorzüglich 
würdig sind. 

Endlich bleibt dem Chefpräsidenten überlassen, sich auch über andere Gegenstände 
der Iustiz-Verwaltung auszusprechen. 

Hat das Obergmcht einen für sich bestehenden Kriminal-Senat, so hat der 
Präsident oder Dirigent desselben den Geueralbericht hinsichts des Kriminalwesens 
allein zu erstatten, und dabei jedesmal anzuzeigen, welche Inquisitoriate oder Kri; 
miualgerichte er im Laufe des Jahres bereist und revidirt dat. 

Alle an den ^ustizminister einzureichenden Tabellen, Uebersichten und Berichte 
müssen das gewohnliche Format der Akten haben, damit sie zu denselben 
geheftet werden können. 
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Die sämmtl ichen Gerichte haben durch Anwendung der anliegenden 
Formulare (Beilage G.) zu zweckmäßigen Prozeßlisten für die Mandats« 
und summarischen Prozeßsachen den Registraturdienst so wie dessen Kon-
trollirung und die Anfertigung der einzureichenden Geschäfts-Uebersichten zu 
erleichtern. 

Zu demselben Zweck sind vom l. Dezbr. d. I . ab die I n s i u u a t l o n s -
docnmen te nicht weiter in die Vottrags)ournale einzutragen. 

Berlin, den 31. October 1836. 

R e s c r l p t vom i . Novbr. 1837, 25 Novbr. 1837 und 10 Dctbr. 1838. bete, die Ell5u< 
terung und Abänderung der Verordnung v. 31. Octobr. 1830 über die einzureichenden Geschäfts« 
ilbtlsichtm. 

Extraet. 
1) Zu den Untergerichten welche die angeordneten Geschaftsübersichten an die 

Dbergerichte einzureichen haben, gehören nicht nur die aus Iustiz-Fonds un» 
terhaltenen Inquisttoriatt/ Kreisjustizcommissionen und Kreisjustizräthe, im, 
gleichen Privat» und Patrimonialgetichte, sondern auch alle anderen unter der 
Aufsicht der Obergerichte stehende besondre Gerichte, namentlich auch die 
Geistlichen- und Berggerichte/ imgleichen die Zoll- Fabriken« und Steuer-
llntersuchungsgerichte. Die Steuer - Untersuchungsrichter sind anzuweisen, 
in ihren Geschäftsübersichten nicht nur diejenigen Untersuchungen aufzuneh-
men, welche zur Entscheidung an eine Gerichtsbehörde gelangen, oder doch 
dazu geeignet sind, sondern auch in einer besondern Rubrik alle übrigen 
von ihnen eingeleiteten Untersuchungen wegen Steuerkontraventionen. Die 
zur gerichtlichen Entscheidung gelangenden oder doch geeigneten Untersuchung 
gen sind auch gleich den, von den übrige« Gerichtsbehörden eingeleiteten 
Untersuchungen wegen Zoll- und Steuerdefraudationen in eine Specialrubrik 
zwischen den Rubriken Nr. 23. und 24. Abch. I. der Uebersicht lit. F. aufzu
nehmen, wodurch die deshalb unterm 23 März d. I . erlassene Verfügung ab-
geändert wird. Die nicht zur gerichtlichen Entscheidung geeigneten Untersu« 
chungen der Steuer>Untersuchungsrichter werden dagegen bei der Zusammen-
stellung der Genelalübersichten des Obergerichts nicht berücksichtigt. 

2) Die nach der Verfügung vom 31. Angust 1835 anzufertigende Haupt-Ueber, 
ficht der bei den Gerichten des Departements feit länger als drei Jahren an-
hängigen und noch nicht beendigten Prozesse, Untersuchungen und Nachlaß-
fachen ist in jedem J a h r e mit dem Generalbericht des Chefpräsideuten 
einzureichen. 

3) Nach der Verordnung v. 3l. Octbe. 1836 ( 8 . I.) ist die Zahl der entschiede-
neu summarischen Sachen nicht in die Rcfcrattabellen, sondern in den Ueber-
reichungsbericht aufzunehmen. Znr Vermeidung von Mißverständnissen und 
Abweichungen ist künftig jedesmal, Hinsichts der bei der Deputation für 
summarische Sachen anhängigen Prozesse/ die Zahl 

») der abgefaßten Definitiv-Erkenntnisse, zu welchen Contnmacialbescheide 
nicht gehören, 

1>) der auf ein Referat im Termine zum mündlichen Verfahren abgefaßten 
Beweisresolute, 

im Ueberreichungsbericht der Referat-Tabelle anzugeben. 
4) Die Gefammtzahl der Spruchsachen in der Uebersicht der Vertheilung der 

Geschäfte (Bell. B. der Verordnung vom 31. Dttdr. v. I . ) muß mit der 
Gefammtzahl der in den vier Quartal-Referat-Tabellen enthaltenen Relativ, 
neu und Correlationen und der in dem Ueberreichungsbericht anzuzeigenden 
Zahl der Definitiv-Erkenntnisse in fummarischen Sachen ühereinstimmen. 
Eben so muß 

5) Die Zahl der neu eingeleiteten Untersuchungen nach der Kauptübersicht der 
Geschäfte lBeil. A. der Verordn, v. 31. Octbr. v. I . ) mit der Gefammtzahl 
der Untersuchungen nach Gattungen der Verbrechen (Beil. F. 1.) überein
stimmen. Unter den in jener Uebersicht unter Ro. 4. aufzuführenden „l ln-
t e r suchungen wegen Ho lzd iebs t ah l s sind nur die Untersuchungen 
wegen gewöhnlichen Holzdiebstahls nach dem Gesetz vom 7. Jun i 1821 
(Rr . 23 a der Beilage F. l.) nicht aber die Criminal - Untersuchungen w<-
gen Holzdiebstahls (§ . 30—33 des Gesetzes v. 7. Jun i 1821) zu verstehen. 
Diese letztem sind in der Generalübersicht zu den Criwinal-Untersuchungen Ro. 1. 
zu zählen und in der Uebersicht nach Gattung der Verbrechen unter No.23c. 
aufzuführen 
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C) Die Rubrik der Generalübersicht: „Zah l der statt gefundenen Obduk-

tionen und S e k t i o n e n " , hat zu Mißverständnissen Veranlassung gegeben. 
Zur Vermeidung derselben sind künftig in dieser Rubrik nur die statt gefun-
denen wirklichen Sektionen aufzuführen. 

7) Es ist ein Haupterforderniß der Uebersicht des Ab- und Zuganges der ge-
fammten Iustizbeamten eines Departements (Beilage D. der Verordn, vom 
31. Okt. v. I . ) daß sie, abgesehen von den Patrimonialrichtern und Justiz-
commissarien, mit der Uebersicht C. genau übereinstimmt, daß sie mithin bei 
den Beamtenklassen nicht mehr und nicht weniger Bestand nachweiset, als 
die Uebersicht C. Auch ist in der Uebersicht D. den Rubriken über den Ab-
gang der Beamten noch eine neue Rubrik „ S o n s t i g e r A b g a n g " , beizn, 
fügen, weil die vorgeschriebenen Rubriken nicht auf alle Abgangsarten an-
wendbar sind. 

I n die Rubrik: „ A b g a n g durch Versetzung und Wei te rbeforde« 
ung"/ kommen nur diejenigen Versetzungen bei einer und derselben Beamtenklasse 
in Betracht, welche aus einem Departement in das andere erfolgt sind, da nur diese 
wirtlichen Abgang begründen; wogegen die Versetzungen von einem Gericht an das 
andere, weil sie den Beamtenstand des Departements nicht verändern, und wenn sie 
aufgeführt werden, den wirklichen Ab« und Zugang unrichtig darstellen, fortzulassen 
sind. Desgleichen sind in der Rubrik „ E n t l a s s u n g ohne P e n s i o n " nur die-
jenigen Beamten aufzuführen, deren Entlassung bei vorhandenem Pensionsanspruch 
im Wege der Disciplin, also unfreiwillig erfolgt ist, oder welche ihrem Pen-
sionsan'spruche, ohne daß die Entlassung gerade die Folge ihres freiwilligen Ent-
Schlusses ist, (in welchem Falle sie in die Rubrik: „ f re iwi l l iger Abschied gehö< 
ren), entsagt haben, oder haben entsagen müssen 

8) Nach der Verfügung vom 31 Oktober 1836 soll die Zahl der Gerichtsunter« 
gebencn, sowohl in den Special- als General-Uebersichten stets nach der 
letzten a l lgemeinen Z ä h l u n g von S e i t e n der admin i s t r a t i ven 
Behörden angegeben und dem Generalberichte des Chefpräsidenten, wen« 
am Schlüsse des Jahres eine neue allgemeine Zählung der Einwohner durch 
die administrativen Behörden erfolgt ist, ein speciel les Berzeichniß der 
s ä m m t l i c h e n P r i v a t - u n d P a t r i m o n i a l g e r i c h t e nach Kreisen geordnet, 
mit Angabe der Zahl der Gerichtseingeseffenen, und ob solche allein oder mit an-
dern Matrimonial« oder Königlichen Gerichten zusammen verwaltet werden, so 
wie mit Angabe der Patrimonialrichter und deren Wohnort beigefügt wer-
den. Da nun am Schlüsse dieses Jahres eine neue allgemeine Zählung der 
Einwohner von Seiten der administrativen Behörden statt findet, so ist es an-
gemessen, der von den Gerichtsbehörden bei Einreichung ihrer Geschäfts- und 
Verwaltungsübersichten für das Jahr 1837 anzugebenden Zahl der Gerichts, 
eingesessenen und der demnächst von den Obergerichten einzureichenden Kaupt-
Zusammenstellungen, tie Resultate der statt gefundenen allgemeinen Zahlung 
der Einwohner zu Grunde zu legen, und dadurch eine Uebereinstimmung 
mit diesen herbeizuführen. 

Es sind daher die sämmtlichen Untergerichte sofort anzuweisen, die Resultat« 
der am Schlüsse dieses Jahres statt findenden allgemeinen Zählung der Einwohner 
von den betreffenden administrativen Behörden zu erfordern, und die danach anzu« 
fertigende Uebersicht der Jurisdiction« - Verhältnisse in den ersten acht Tagen des 
Monats Januar zur Vermeidung einer sofort anzudrohenden Ordnungsstrafe an 
das Obergericht einzureichen: wogegen die übrigen Geschäfts- und Verwaltungs« 
Übersichten spätestens bis zum 15. Dezember d. I . einzusenden find, damit inzwischen ¥ 
deren Revision erfolgen kann. 

Aus den eingegangenen Uebersichten der Iurisdiktionsverhaltnisse ist demnächst 
das schon früher anzulegende Verzelchniß der sämmtlichen Privat- und Matrimonial-
Gerichte des Departements nach der Verordnung vom 31. Oktober v. I . zu ver« 
vollständigen und zu berichtigen, damit dasselbe dem Iustizminister vollständig und 
richtig mit dem Generalbelicht eingereicht werden kann. Das Verzeichniß ist nach 
den landräthlichen Kreisen und Hinsicht jedes Kreises in alphabetischer Ordnung 
dergestalt anzulegen, daß bei jedem Privat-oder Matrimonial «Gerichte die einzelnen 
dazugehörigen Dorfschaften, mit Angabe der Einwohnerzahl jeder einzelnen Dorf« 
schaft, so wie aller zusammen, aufgeführt werden. Dabe, ist dem damit zu beauf« 
tragenden Beamten vorzügliche Genauigkeit zu empfehlen, damit die Namen der 
Gerichte und der dazu gehörigen Dorfschaften, so wie der am Schlüsse des Jahres 
angestellten Patrimonialrichter und die Zahl der Gerichtsuntergebenen richtig auf-
genommen und geschrieben werden. Dasselbe ist den aus Iustizfonds uuterjalteum 
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Gerichten, von welchen ein Eremplar der Uebersicht ihrer Iurisdiktionsverhältniffe 
dem Iustittninister in jedem Jähre einzureichen ist, zu empfehlen. 

Der Iustizminister wünscht aber auch für diesmal von den bedeutenderen 
Privat- und Patrimonial-Gerichten des Departements, welche entweder eine selbst-
ständige Stelluna, oder 1300 oder mehr Gerichtsuntergebenen haben, ferner von 
andern nicht gewöhnlichen Gerichten des Departements, z. B . von den Geistlichen-, 
Berg-, Fabriken-Gerichten, Steuer-llntcrsuckungsgerichten u. s. w. eiu Eremplar der 
von ihnen einzureichenden Uebersicht ihrer Iurisdiktionsverhältniffe zu erhalten, da-
her dieselben den Uebersichten der aus Iustijfonds unterhaltenen Untergerichte bei-
zufügen sind. 

ö) Dagegen soll künftig bei den Geschäftsübersichten für das Jahr 1838 aus 
der Haupt-Uebersicht der Geschäfte jedes Gerichts und Departements (Bei-
läge A. und E. der Verfügung vom 31. Oktober 1830) die Zahl der P r o « 
jcfsc wegen I n j u r i e n hervorgehen. Es siud daher diese unter der Haupt-
Rubrik „I . P r o z e s s e " „ l . gewöhnliche Civ i lp rozesse" besonders 
aufzuführen, so daß sie den summarischen «Prozessen unter lit. c. folgen, und 
sodann unter lit. d. die Bagatellprozesse kommen. 

Berlin, den l . November 1837. 

Ew. ic. eröffne ich auf den Bericht vom 20. d. M . , betreffend die von den 
Steuer-Untersuchungsrichtern einzureichenden Uebersichten der Iurisdiktionsverhält-
nisse, daß bei dem beschränkten Geschäfts-Umfange der Steuer-Untersuchungsrichter 
ein besonderes Formular zu der von ihnen einzureichenden Geschäftsübersicht nicht 
erforderlich ist, vielmehr es ausreicht, wenn die Steuer - Untersuchungsrichter eine 
Abschrift derjenigen Uebersicht der von ihnen geführten Untersuchungen, welche an 
die administrative Behörde einzureichen ist, einsenden, und diese Uebersicht nicht nur 
bei der Geschäftszusammenstellung des Obergerichts benutzt, sondern auch mit dem 
Generalbericht des Präsidiums eingereicht wird. Auch ist es nur nöthig, den Steuer-
Untersuchungsrichter anzuweisen, die Begrenzungen der Bezirke der Haupt-Zoll-
und Haupt-Steuer-Aemter, für welche sie angestellt sind, ohne Angabe der Einwoh-
«erzähl in der Uebersicht ihrer Iurisdiktionsverhältniffe aufzuführen. 

Berlin, den 23. November 1837. 

Es ist unumgänglich nothwendig, daß die einzureichenden Uebersichten den in 
der Verordnung vom 3lsten October 1836 und der Cirkular-Verfügung vom isten 
Vtooember 1837 umständlich ertheilten Vorschriften in jeder Beziehung entsprechen. 
Insbesondere ist 

1) darauf genau zu halten, daß die zur Beilage A. der Verordnung vom 3lsten 
October 183« gehörenden Uebersichten der Iurisdictions Verhältnisse, hinsichts 
der Angaben über die Geschäfts-lokalien und das etatsmäßige und außer-
etatsmäßige Beamtenpersonal ganz vollständig sind. 

2) ist es nothwendig, daß bei der einzureichenden Uebersicht des Obergerichts-
bezirks, dessen Bevölkerung und der Gerichtsbehörden im Allgemeinen, nicht 
nur auf die Uebereinstimmung der Einwohnerzahl mit den Angaben der admi-
nistrativeu Behörden genau gehalten, sondern auch jede einzelne Abweichung der 
Begrenzung des Departements von der der Regierungsbezirke, mit Benennung 
der betreffenden Ortschaften und deren Einwohnerzahl, augegeben wird. 

Zugleich wird Folgendes bestimmt: 
3) I n der Haupt-Uebersicht der Geschäfte—Beilage A. zu der Verordnung vom 

3isten October 1836 — ist bei der Zahl der Urtel in Ehescheidungssachen, 
welche 

auf Trennung der Ehe, 
auf Zurückweisung der Klage, 

lauten, in der Kolonne Bemerkungen mit anzugeben 
a) wie viel Urtel 2ter Instanz bestätigend oder abändernd ausgefallen 

sind und ob im letztem Fall das Urtel erster Instanz auf Trennung 
der Ehe oder auf Zurückweisung der Klage gelautet hat; 

b) wie viel Ehen im Laufe des Jahres rechtskräftig getrennt, und 
e) wie viel Ehefcheidungs - Klagen durch Erkenntniß rechtskräftig zurück-

gewiesen worden sind. 
Die Resultate zu b. und c sind anet) in die der Beilage E. beizufügende 

Uebersicht und zwar am Schlüsse derselben, summarisch, jedoch 
nach dem Obergericht, 

den Königlichen Untergerichten, 
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und den nicht Königlichen Untergerichten, 
getrennt, aufzunehmen. 

4) I n der Beilage E. ist ad i n . und IV. auch die Zahl der beendigten 
iliormundschaften und Kuratelen u n d d e r b e e n d i g t e n Nachlaß-Regulirungen 
in der Art zu trennen, daß angegeben wird: 

wie viel bei dem Obergericht und 
den Königlichen Untergerichten 

und wie viel bei den nicht Königlichen Untergerichten 
im Laufe des Jahres beendigt worden sind. 

5) I n Beziehung auf die in der Verordnung vom 31. Octbr. 1836 vorgeschn'e-
denen Aeußerungen der Herren Präsidenten über die Wirksamkeit des Insti< 
tuts der Schiedsmänner ist es erforderlich, daß nicht nur die Zahl der vor, 
handenen Schiedsmänner angegeben wird, sondern auch ganz vollständige 
und richtige Nachweisungen der Geschäfte dieselben eingereicht und solche in 
der Art angefertigt werden, daß daraus hervorgeht 

a) wie viel Sachen anhängig geworden, 
b) wie viel Sachen davon 

durch Vergleich, 
durch Zurücknahme der Klage, 
durch Ueberweisung an die Richter, 

beendigt worden, und 
c) wie viel Sachen im Schlüsse des Jahres anhängig geblieben. 

Die letztern — sub c — sind in die Nachweisung des folgenden Jahres, 
und zwar unter einer besonderen Rubrik, zu übertragen. 

6) S o oft eine neue Zählung der Einwohner von Seiten der administrativen 
Behörden vorgenommen wird und in diesem Falle nach der Verfügung vom 
1. November 1837 ad 8. ein specielles Verzeichniß der Patrimonial^Gerichte 
eingereicht werden muß/ sind in diesem Verzeichnisse die von Königlichen 
Gerichten widerruflich verwalteten Patrimonialgerichte — nach den landrälhi 
lichcn Kreisen geordnet, und mit Benennung der Gerichte, durch welche sie 
verwaltet werden — besonders zu fpezificiren, und ist die Zahl derselben in 
der Uebersicht des ObergerichtsbezirtS, dessen Bevölkerung und der Gerichts-
Behörden im Allgemeinen ersichtlich zn machen. 

B e r l i n , den 10. October 1838. 
(Die nachfolgenden, zur Verordnung vom 31. Oktober 1836 gehörigen 
Formulare sind nach Maaßgabe der vorstehenden Reskripte vom 1. Nov. 
1837 und 10. Oktb. 1838 berichtigt.) 
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Beilage A. 

Haupt-Uebersicht 

Geschä f te 
I I 

bei dem 

(L a n d- u n d S t a d t g e r i c h t G e r i c h t s - A m t ) 

zu 
N. N. 

für das Jahr 

Hiemnter kommt bei den kleinen Patrimonial-Gerichten: 
1) Angabe der zum Gericht gehörigen Torffchaften, nebst Zabl der Gerichts-

eingesessenen, letztere stets nach der letzten a l l geme inen Zählung der Ein-
wohner von Seiten der administrativen Behörden. 

2) Name des Richters, und Angabe der Verfügung, durch welche sein Vertrag 
mit der Gerichtsherrschaft bestätigt worden ist. 

3) Name des bei dem Gericht angestellten oder zugezogenen 'Protokollführers 
in Civil- und Kriminalsachen, nebst Angabe wann? und von wemi er als 
solcher geprüft worden «st. 

h) Name der verpflichteten Deposilalbeamten. 
5) Angabe der jährlich abzuhaltenden und im letzten Jahre wirklich abgehaltn 

nen Gerichtstage. 
6) Bezeichnung der über die unbeendigt gebliebenen überjährigen und resp. drei-

jährigen Prozesse, Untersuchungen und Nachlaß-Regulirungen einzureichen-
den Spezialtabellen. 

7) Bemerkungen über das vom Gericht benutzte Geschäfts-, Deposit«!- und Ge
fängniß-Lokal, bei letztem mit Angabe der Zahl der darin unterzubringenden 
Gefangenen. 

Alle diese Angaben sind vom Richter durch Namens-Uuterschrift zu vollziehen. 
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I. P r o z e s s e . 

Nähere Bezeichnung 

der 

Prozesse. 

No 

3. 

waren 
anhängig: 

Gewöhnliche Civilpro-
zesse: 

a) nach Vorschrift der 
Allg. Gerichtsordn. 

b) summarische Pro-
zesse nach der Ver
ordnung v. 1. Jun i 
1833 

c) Injurienprozesse . . 
d) Bagatell - Prozesse, 

desgleichen. . . ^ _ 
Summa 

Konkurs'Liauidations-
Prozesse, Priorität«-
Verfahren 

Subhastationsprozesse 

Summa überhaupt 

bavon 
sinb beenbigt: 

(i) 

unbeenbigt 
bleiben: 

Hat bas Gericht auch in anberen als 
bei ihm anhängigen Prozessen Er-
kenntmsse abgefaßt, so ist bie Zahl 
derselben hierunter zu bemerken. 

III. Vormundschaften 
und Kuratetelen 

waren zu 
führen: 

G) 

bar-
unter-

a 

IV. Nachlaßreguli-
rungen außer den 
vormundschaftlichen 

waren zu 
führen: 

unbeen-
bigt blei-

ben: 

(*) C 

Bemerkungeu 

V. Hvpo^ 
theken-
Folien 

M ^ 

VI. Zahl der Tepositalmassen am 
Schlüsse des Jahres 

bei dem 
J u d i c i a i r 
Depositum. 

& 

•» £ 

Z a h l 

© © 

£.2 
'S !2 

8 = 

Massen nach 
ben Manualen, 

bei dem 
Pup i l l en -
Depositum. 

a 
Z a h l 

Massen nach 
ben Mannalc 
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Nähere Bezeichnung 

der 

Untersuchungen. 

Wirkliche Kriminal-Un 
tersuchungen 

Polizeimäßig geführte 
Untersuchungen. . . 

Fiskalische Untersuchun 
gen 

Untersuchungen wegen 
Holzdiebstähl . . . 

Untersuchungen wegen 
anderer Forst-, Jagd-
und Hütungs-Kon-
traventionen . . . 

Summa überhaupt 

waren 
anhängig 

davon sind beendigt: 
unbe<nbigt 

blieben. 

ä 

§ = 

«•£ 
Ä E . | 

•S'-e 

B 

Hat das Gericht auch in anberen als bei ihm aw 
hängigen Untersuchungen die Erkenntnisse abgĉ  
faßt, soistbieZahl berselben hierunter zu bemerken 

VN. 

Handlun-
gen der 

freiwilli-
gen Ge-

richtsbar-
keit sind 

überhaupt 
vorgenom» 
wen wor° 

den. 

VIII. 

Termine 
sind 

überhaupt 
abgehal-
ten wor 

den. 

IX. 

An Vor-
trägen 
waren 

überhaupt 
zu 

beaibeitul 

G 

= -a 

Q 

§ 1 = 

s."« 

.2='" ' 

»<£ 

Kil l 

B e m e r k u n g e n . 
bier ist namentlich anzugeben, wann bie letzte Deoolital-

Rechnung gelegt, revidirt und abgenommen worden ist. 
Auch ist von Gerichten, welche keine besondere Ueber« 

ficht der Geschafts-Vertheilung einzvreichen haben, die Zahl 
der bei dem Gericht noch nicht erledigten Vortraae und 
Spruchsachen, nebst dem Datum, wann letztere zum Spruch 
vorgelegt worden sind, hier anzugeben. 

Endlich ist hier die Zahl der im letzten Jahre vom Gericht 
abgefaßten Urtel: 

«) in Ehescheidungssachen, mit Unterscheidung der 
auf Trennung der Ehe, 

_, auf Zurückweisung der Klage 
ergehenden Urtel, ') 

1>) in Sckwängcrungsfachen, 
e) in Prozessen über Realberechtigungen und Grund-

Gerechtigkeiten, 
d) in Erbstreitigleiten, 

aufzuführen, oder anzugeben, daß in dergleichen Sachen nicht 
erkannt worden ist. 

») Nach dem Rtscrivt vom 10. 2lt°b«r 1838 ist hier noch anjttgeben: 
1) wie viel Urtel in 2. Instanz bestätigend oder abändernd ausgefallen find, und 

ob im letzter» Fall da« Urtel l. Instanz auf Trennung der sh« oder «uf 
Zurückweisung der Klage gelautet hat; 

2) wie viel Ehen im Laufe de« Jahre« rechtslräflig getrennt, und 
3) »ic viel Ehescheidungstlagei, durch Erlenulnih nchulräftig znrückgewiesen sind. 
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A n m e r k u n g e n . 

1) Prozesse und Untersuchungen sind dann als anhängig anzusehen, wenn auf 
die angestellte Klage ein Termin anberaumt/ oder die Vernehmung oder Ver-
Haftung des Angeschuldigten von dem einleitenden Gerichte verfügt worden 
ist. I n die Uebersicht der anhängigen Prozesse und Untersuchungen kommen 
aber nur diejenigen/ welche von dem Gerichte ohne Auftrag eingeleitet, ge-
führt und entweder selbst entschieden, oder ohne Zwischen-Instanz eines I n -
quisttoriats, an das Dbergericht zur Entscheidung oder zur Beftmigung des 
selbst abgefaßten Erkenntnisses eingereicht werden. 

Die eingeleiteten und geführten, jedoch an ein Inquisitoriat zum Abschluß 
abgegebenen, sowie die im Auftrage des Obergerichts oder eines Inguisito-
riats kommissarisch vollständig geführten Prozeß - Instruktionen und Unter-
suchungen, werden in die Listen der Untergerichte nicht aufgenommen. 

2) Bis zj»r Reposition der Akten sind die eingeleiteten Prozesse und Unterfu« 
chungen als unbeendigt aufzuführen. Unter der Beendigung durch Erkennt-
niß ist daher nur eine rechtskräftig gewordene richterliche Entscheidung zu 
verstehen. 

3) Unter den summarischen und Bagatell-Prozessen sind auch diejenigen Man> 
dats-Prozesse mitzuzählen, bei welchen Einwendungen gegen die Forderungen 
gemacht werden. (§. 2* 3. u. 75. der Verordnung vom l. Juni 1833) Nie 
Zahl der übrigen Mandate ist in einer besonderen Kolonne anzugeben. 

i) s£ti im summarischen Prozessen wild von den kolltgialifch formirten Ge-
richten in der Kolonne: Bemerkungen, angegeben, in wie vielen Sachen es 
zum mündlichen Verfahren gekommen ist. 

5) I n die erste Kolonne der abgemachten Prozesse gehören nicht nur die durch 
Agnitions - Resolut und Komumazial« Erkenntniß, fondern auch die durch 
Kontumazial-Verfahren nach §. 68. 69. der Verordnung vom 1. Juni 1833. 
beendigten Prozesse. 

6) Für dlt Zahl der vorgekommenen Obduktionen und Sektionen/ und aufge-
nommcnen Thatbestände, insofern sie keine besondere Untersuchung veranlas-
sen, sind besondere Kolonnen bestimmt. 

7) Ter bei den Vormundschaften gemachte Unterschied bezieht sich auf Vermo« 
gensverwaltung überhaupt, ohne Rücksicht, ob solche mit einer Deposital-
Verwaltung verbunden ist oder nicht. 

8) Bei der Zabl der Termine ist auf die Vernehmung von Supplikanten, Be-
schwerdeführern u. f. w., zu denen vorher kein besonderer Termin anberaumt 
worden ist, keine Rückficht zu nehmen. 

9) Zu den Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit gehören alle dabin ge« 
hörigen/ vor dem Gerichte oder einem Kommiffarius desselben vorgenommenen 
Geschäfte. (Allg. Ger. Ordnung Tb. II. Tit. I.) 

10) Bei der Zahl der Vorträge ist zu bemerken, ob Reproflncencla, Vorträge in 
Bagatellsachen und Deposital-Nebenprotokolle darunter begriffen sind. Ob 
solche in die Vortrags, Journale einzutragen sind, bleibt der Beurtheilung 
der Gerichte überlassen; doch ist überhaupt darauf zu fchen, die Eintrag««-
gen in die Vortrags-Ionrnale auf das Nothwendige zu beschranken/ um dies 
Geschäft zu vereinfachen. Daher sind 

11) bei den sämmtlichen Gerichten vom I. Dezember 1836 ab die Insinuations-
Dokumente nicht weiter in das Vortrags-Iournal einzutragen. 



Beilage B. 

* m o fl? 

U e b e r s i c h t 

der Vertheilung 

der 

. . . . . . Gericht zli . . 

im Jahre . . . 

zu bearbeiten gewesenen Geschäfte. 

, 

Ms 
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N a m e 

des 

A r b e i t e r s . 

No.J 

1. 

2. 

Direktor N.N. 

Assessor N. N. 

Zahl 
der 

abgehalte
nen 

Termine. 

3 

nach dem 
alten Verfahren 

in 
Civil-
fachen. 

in Un-
tersu-
chungs' 
fachen. 

3 , 

M. I 
£ 
3 

• 

»hl der zu bearbe i tenden 

nach der 
Verordnung 
vom i. Juni 

1833. 

e. 

i 

# 

' 

ES 

£ 
£ 
3 

35-

3 

£ 

1 
es 

3 

s 
«3 . 

: 3 

Anm. l . Die Geschäfte aller bei dem Gericht bloß zu ihrer Ausbildung befchäf-
tigt gewesenen Referendarien und Auskultatoren, werden unter e iner 
Nummer aufgeführt. 

Ebenso die Entscheidungen der aus mehreren Mitgliedern be-
stehenden Deputationen für summarische ^Prozesse. Doch sind in der 
Kolonne: Bemerkungen, die dabei beschäftigt gewesenen Mitglieder zu 
nennen. 

2. Haben auch Subalternen-Beamte richterliche Geschäfte vorgenommen/ 
namentlich Termine abgehalten, so sind sie aufzuführen. 
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Spruchsachen. 

Angabe des Datums, 
unter welchem 

die rückständigen 
Spruchsachen disiribuirt 

worden sind. 

-

Zahl der Vorträge. 

Bezeichnung 
der 

verschiedenen bei dem 
Gericht geführten 

Vortrags-Iournale. 

£ 
£ 
3 

5». 
3 

=3 

3 

2g 

| | 

Bemerkungen. 

3. I n der Kolonne: B e m e r k u n g e n , ist auch anzugeben: welche Mit-
glieder Deposital- und Salarien-Kassen^Kuratoren sind, auswärtige be-
stimmte Gerichtstage abzuhalten oder andere bestimmte Geschäfte zu 
besorgen haben. 

*. Zu der Zahl der zu bearbeitenden Spruchsachen gehören nicht nur die 
»m laufenden ^lahre distribuirten, sondern auch die am Schlüsse des 
vorigen Iahres'in Rest gebliebenen. 

Mannkopss Allg. Gerichtsordnung. IV. 34 





Beilage C. und D. 

C. 

U e b e r s i c h t 

der Königlichen und aus Justiz-Fonds unterhaltenen 

G e r i c h t s - B e h ö r d e n 

im Departement 

des 

und deren Beamten, 

am Schlüsse des Jahres 

34* 
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I » . 

] 

2. 

| 

5. 

6 

7 

:c. 

B e z e i c h n u n g 

des 

G e r i ch t s. 

-

Summa . . 

Z a h l 

der 

Gerichts -Eingcstsse-

nen ohne Militair. 

E ta t smäßige B e a m t e 
des Gerichts: 

A U 55 © 

5 

3 

© 

Anm. 1- I n diese Uebersicht ist das Obergericht selbst, die einzelnen Kriminal-
gerickte (Inquisitoriate), Kreis-Iustiz-Kommistlonen, und die sammt-
lichen Königlichen und aus Justiz-Fonds unterhaltenen Untergerichte, 
letztere nach Hohe der Bevölkerung geordnet, aufzunehmen. 

2. Die Zahl der Einwohner ist stets nach der letzten a l lgemeinen 
Zählung von Seiten der administrirten Behörden anzugeben. 
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Remuneratorische, jedoch außer-
etatsmäßige Hülfsarbeiter: 

richterliche 

3. 

8 

g 

Slibaltcrlicn und 
Untcrbeamte 

DJ 
5© 

'S cj. 

isjj 

i3s> 
S 
5 

' 

Ohne Remuneration 
arbeiten-. 

SS SS £ 

S 

O^2 1 
© 

Bemerkungen. 

3. Die aus dem allgemeinen Diätenfond der Haupt-Untergerichts.-Sa-
larien-Kasse remunerirten Hülfsarbeiter werden nicht aufgenommen. 

H. Sind für mehrere Gerichte ein und dieselben Beamten angestellt, so 
ist dies in den Bemerkungen anzugeben. 
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D. 
Uebersicht des Ab- und Zuganges der gesammten Iustizbeamten 

im Departement 

im Jahre 

No 

Cl 

B e z e i c h n u n g 

der 

B e a m t e n . 

Abgang durch 

K B 'H> <h> w 

m 

& V G PR 

» 

P 

S 

4. 

5. 

Richterliche Beamte ohne Rück-
ficht auf die Etats: 

•A) bei den Oberaerichten, 
l») bti den Inquisitoriaten und 

Kreis-^ustiz-Kommissionen, 
c) bei den Königlichen und aus 

Staatsfonds unterhaltenen 
Ultterqerichten, 

d) bei andern Untergerichten. 
Subaltern- u.Unterbeamteohne 
Rücksicht auf die Etats: 
a) bei den Obergerichten, 
b) bei den Inquisitoriaten und 

Kreis-Iustiz-Kommifsionen, 
c) bei den Königlichen nnd aus 

Staatsfonds unterhaltenen 
Untergerichten. 

Referendarien: 
a) remuneratorische als Hülfs

richter, 
l>) desgl. im Suballerndienst 
c) nicht remuneratorische. 
Auökultatoren: 
a) remuneratorische als Hilfs

richter, 
b) desgl. im Subalterndlenft, 
c) nicht remuneratorische, 
Iusiiz-Kommissarienl 
a) bei dem Obergericht, 
l>) bei den Untergerichten. 

l l Summa 
Bem. In der Colonne Bemerkung ist bei Nr. 5. anzugeben, wie viele das 

Notariat haben, Gind einzelne Notare, welche nicht zugleich Justiz-
Kommissarien sind, angestellt, so sind solche unter Rr. 6. „Notare ohne 
Praxis als Iustizkommifsarien" anfzuführen. 



Beilage E. 

Haupt-Uebersicht 
der 

G e s c h ä f t e b e i den G e r i c h t e n 

im Departement 

des Königlichen . . . . 

zu 

für das Jahr . . . . 

Nemerk. : I) Unter den König l ichen Unte rge r i ch ten find auch diejenigen 
nicht Königlichen zu verstehen, welche aus Königlichen Iustizfonds 

~——' unterbalten werden. 
2) Als Beilage ist dieser Haupt-Uebersicht die nach der Verfügung vom 

"—^ 30. Dezember 1835 einzureichende Uebersicht der in erster und zwei-
ter Instanz abgefaßten Urtel: 

». in Ehesckeidungssachen, mit Unterscheidung der 
auf Trennung der Ehe, und 
auf Zurückweisung der Klage 

ergehenden Urtel, 
b. in Schwängerungssachen, 
c. in Prozessen über Real-Berechtigungen und Grundgerechti,-

leiten, 
ä. in Erbstreitigkeiten, 

beizufügen. „ „ 
Räch dem Rescript vom 10. Oktober 1838 ist in dieser Uebersicht am 

Schlüsse auch zu bemerken: 
2. wle viel Ehen im Laufe des Jahres rechtskrästtg getrennt, 

und . . . . . . . . 
b. wie viel Ehescheidungsklagen durch Erkenntnip rechtskräftig 

zurückgewieseu sind, « . . . , . . 
und zwar g e t r e n n t : bei dem Dbergenchte, bei den Komgl. Untergerlch-
ten, uirt bei den nicht Königl. Untergerichten. 
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r o 

Nähere Bezeichnung 

der 

»Prozesse, S; 

No. | 

1. 

2. 

3. 

Gewohnilche Civil-
Prozesse: 

a) nach Vorschrift 
der 2l. ©.£>. . . 

t») summarische^™« 
zesse nach ber Ber-
orbnunq oom I. 
Juni 1833 . . . 

c) Injurienprozesse 
d) Bagatellprozesse 

nad) berfelben 
Verordnung . . 

Konkurse, 2iqui' 
bations-^prozesse, 
Prioritäts-Ver-

Subdastationspro-

waren anhängig 

bei bem Oberge-
richt unbben Kgl. 

Untergerichten: 

f 

Summa. 1 

f 
® 

bei 
nicht Königlichen 
Unte^gerid)ten: 

1 
i 

G 

| 

davon sind 

bei bem Obergericht 
unb ben Königlichen Un» 

tergerichten: 

j 1 «• 

3 ff 
ff *» J± 

Z 

.•§ 

Z 

1 1 1 1 1 1 1 I I 1 

Nähere Bezeichnung 

der 

U n t e r s u c h u n g e n . 

No.| 

i . 

2, 

3 . 

4. 

5. 

wirkliche Kriminal-
Untersuchungen . 

polizeimäßig geführte 
Untersuchungen . 

fiskalische Unter-
sllchungen . . . . 

Untersuchungen we-
gen Holzdiebstahls 

Untersuchungen we« 
gen anderer Forst-, 
Iagb-u.Hütungs-
Kontraventionen. 

Summa. 

waren anhängig 

bei dem Oberge-
richt und den Kgl. 

Unlergerichten: 

1 

1 

I 
§ 

kti ben 
nicht Königlichen 
Untergtlichten: 

I 

1 

1 
, 

I 
6 

| 

1 

IL U n t e r 4 

bavon sind 

bei dem Obergericht 
und den Königlichen Un-

tergerichten: 

1 ! 

131 

1 

1 

! 
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z e s s e. 

beenbigt 

bei 
d<n nicht Königlichen Un-

tergerichten: 

•& z~ 
<Z 
g 

•© 

N, 
"§ 

£> 
•e 

m 

««beendigt bleiben 

bei dem Oberge-
richt und den Kgl. 

Untergerichten: 

bei den 
nicht Königlichen 

Untergerichten: 

© o 

A 

== 

° 

c •,= <£ 

* •= 5 
© S 5 

c Tg *> 
— c « . 

2 An 
«2,2-e 

2 s 

£ •*> -2 

£ 2 -o 

1 ^ 
CT« 5 2 

I I I I I 
su ch u n 3 e n. 

beendigt 

bei 
den nicht Königlichen Un-

tergericdten: 

DZ in ö 

| 

unbeendigt blieben 

bei dem Oberge« 
richt und den Kgl-
Untergerichten: 

I 
Z 

bei den 1 
nicht Kgl. Un° 
tergerichten: 

| 1 
i 

1 

Zahl ber ohne wirk< 

liche Untersuchung 

siattgefun' 
denen Ob-

duktioncn u. 
Sektionen. 

der in cinde-
icn Sachen 
aufgenvlnme' 
iiene* That-

bestände. 

I I I I I I I I I I 
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I I I . Vormundschaften und Curatelen waren bei dem Dbergerichte und den 
««.«sämmtlichen Untergerichten zusammen » •• - «««»« 

am Schlüsse des vorigen Jahres anhängig. , 
im Laufe des Jahres sind neu eingeleitet 

Summa 
Dagegen sind beendigt . 

und zwar: 
a) bei dem Dbergericht und den KLniglichen Untergerichten 
b) bei den nicht Königlichen Untergerichten. 

Summa 
Es bleiben daher noch anhängig 

und zwar: 
a) bei dem Obergericht und den Königlichen Untergerichten . . . . . 
h) bti den nicht Königlichen Untergerichten . . 
«) mit Vermögens - Verwaltung 
d) ohne Vermögens-Berwaltung 

IV. Ylachlaß-Regul i rungen, außer den vormundschaftlichen, blieben überhaupt 
am Schchlusse des letzten Jahres anhängig 

neu eingeleitet wurden 
Summa 

Es wurden dagegen beendigt 
und zwar: 

a) bei dem Obergericht und den Königlichen Untergerichten 
b) bei den nicht Königlichen Untergelichten 

Summa • 
Es bleiben mithin noch anhängig 

und zwar: 
a) bei dem Obergericht und den Königlichen Untergerichten 
t») bei den nicht Königlichen Untergerichten 
c) überjährige . . . . 
<1) diesjährige , 

V. An Hvpothe ten-Fo l ien waren am Schlnffe des vorigen Jahres angelegt. 
im Laufe des Jahres find angelegt. . 
mithin überhaupt angelegt 

und zwar: • —~ ,,,.»4—••'• 
a) bei dem Obergericht und den Königlichen Untergerichten 

Xmmm b) bei den nicht Königlichen Untergerichten 
VI. Handlungen der f re iwi l l igen Gerichtsbarkeit sind überhaupt auf. 

genommen worden 
und zwar; 

a) bei dem Obergericht und den Königlichen Untergerichten 
b) bei den nicht Königlichen Untergerichten 

VII Vor t räge waren überhaupt zu bearbeiten 
und zwar: 

a) bei dem Obergericht und den Königlichen Untergerichten 
b) hei den nicht Königlichen Untergerichten , 



Beilage F. 

General-Ueberfichten 
i. 

der im Departement (bei dem) 

des 

im Jahre , . . . 

neu eingeleiteten Untersuchungen nach Gattung ber 
Verbrechen; 

II. 
der Gesammtzahl der Angeschuldigten nach Geschlecht, 
Alter und Religion, und nach den Resultaten des letz-

ten Erkenntnisses bei den beendigten Untersuchungen; 

III. 
der neu eingeleiteten Untersuchungen wegen Verbrechen, 
welche durch Zoll- und Steuer-Deftaudationen, Schleich-
Handel, Forst-Defraudationen und Wilddieberei hervor-

gerufen worden sind. 



540 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Clnreichuug der Gefchäftsübersichten. 

?. 8. 

I. Uebersicht der neu eingeleiteten 
9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Ginreichung der Geschäftsiiberfichten. 

Untersuchungen nach Gattung der Verbrechen. 

15.16.17. 18.19.20. 21. 22. 23. 

541 

24. 

^ 

,3 

et 

ra 

» 

« 
| 

k» 

« 

Amtsvergehen der 
im Dienst stehen-, 
den mittelbaren 
u. unmittelbaren 

Beamten. 

«. b. 

ei 

c. 

Z 

<l. 

N © 

£ 

W 

3 

D i e b s t a h l 
mit 

Ausnahme der Holzdiebstähle, 

i. 

I ® 1 
- Ä M 

11 

K 

§5 

K 
!') 

f? 

Gerichte, welche die «polizeigerichtsbarkeit im Namen und Auftrage der Patrimonial-Gerichtsherren 

II. Gesammtzahl der Angeschuldigt 
•IUI bti 

en nach Geschlecht, A l te r 
de», im Laufe des Jahres 

B e z e i c h n u n g 

der 

U n t e r s u c h u n g . 

No. 

l . 

2. 

3. 

Bei wirklichen KriminaLUntersuchnn« 
gen 

Bei polizeimäßig geführten Unter« 
suchungen 

B t i fiskalischen Untersuchungen . . . 

S u m m a . . . 

Geschlecht. 

^>umma. 

A l t e r . 

.2 n 

vi 

S u m m a . . . 

K 

(9 

§ 

Brandstiftung 

!>. 

R tri K 

Untersuchungen 
wegen 

Holzdiebstahls-, Forst-, Jagd-
u. Hütungs-Kontraventionen. 

I). 

<V>© 

:5 « =5 

s ** £5 

i~ I 

n ~ 

iE « 

@ 

* 

i s 

0 

ausübe», dürfen polizeil.Strafrefclute in diese Uebersicht nicht mit aufnehmen, oder doch besonders aufführen, 
') Die Rubrik 24a. ist nack dem Rescriyt vom 1. November 1837 einsseschaltet. 

und Rel ig ion, und nack den Resultaten des letzten Erkenntnisses 
beendigten Untersuchungen. 

Rel igion. - Nach dem letzten Erkennt̂  
niß sind: 

B e m e r k u n g e n . 

Summa 

(Ist ein Verbrecher theils vfrurtheilt, theils 
vorläufig oder höllig freigeKrochcn, so wird 
er stets ljinfichr* der ihm chlgünstigsten gm» 
scheidung aufgeführt.) 
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III. Zahl der neu eingeleiteten Untersuchungen wegen Ver» 
Schleichhandel, Forst-Defraudationen und 

Untersuchungen wegen Verbrechen, welche 

Zoll- und 
Steuer^De-
fraudationcn 
zum Gegen-

stände haben. 

durch Schleichhandel hetvorgerufen worden sind, und 

Tödtung von 

Grenz-

beamten 

Defrau-

danten 

Verletzung von 

Grenz» 

boümten 

Defrau« 

danten 

zur Folge gehabt haben. 

oder Zeugen-
bestechungtzn, 

falsches Zeug
niß oderMein-
cid veranlaßt 

haben. 

S u m m a . 
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brechen, welche durch Z o l l - und S t e u e r - D e f r a u d a t i v n e n , 
W i l d d i e b e r e i hervorgeru fen worden sind. 

Untersuchungen wegen Verbrechen, welche durch Forsi-Dcfraudationei, und 
__ Wilddieberei veranlaßt worden, und 

Tödtung von 

KLnigl. Privat, 

Forstbeamten. 

Forst. 

Defrau-

danten. 

Wild-

dieben. 

Verletzung von 

Königl. I Privat-

Forstbeamten. 

Forst-

iSefrau« 

danten. 

Wild-

dieben. 

zur Folge gehabt haben. 

S u m m a . 





Beilage G. 

F o r m u l a r e 

zu den 

Mandats- und summarischen Prozeß-Listen 

Anmerk. Diese Listen dienen zum Gebrauch der Registratur, außerdem dem Di« 
rigenten zur Kontrolle und sind zugleich für die Anfertigung der Zu* 
bellen berechnet. 

Mannkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 33 
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M a n d a t s -

. ' « . 

No. 

b. 

Namen 
der 

Partheien. 

c. 

Gegenstand 
des 

Prozesses . 

-

.1. 

N a m e des 

Dezernenten. Deputirten. 

e. 

Namen der 
Mandatarien 

und Assistenten 

Sinnt. Diese Liste wird am I.Dezember jeden Jahres neu angelegt. Die Ru-
I n die Rubrik l,. wird, wenn Einwendungen kommen, der Datum der 
klage per lleeretum zurückgewiesen. so wird solches in der Kolonne „An-
fthen oder Bagatell-Prozeß übergeht, so dient die Kolonne „Anmerkungen" 
in welche die Sache nach Nr. 3. der Anmerkungen zur Haupt-Uebersicht 

S u m m a r i s c h e 

a. 

No. 

b. 

Namen 
der 

Partheien, 

c. 

Gegenstand 
des 

Prozesses . 

. 

d. 

Namen des 
Dezernenten, 
Deputirten it. 
der Mandata

rien. 

e. 

Tag der 
Anmeldung 
der Klage. 

l. 

Tag des Klage-
beantwortungs-

Termins.• -

Anm. Diese Liste wird mit dem I.Dezember jeden Jahres neu angelegt, und 
Wird eine Sache vor dem mündlichen Verfahren durch Vergleich, Verzicht, 
und die übrigen Kolonnen durchpunktirt. Kommt es zum mündlichen 
Beendigung gehörigen Orts durch Anführung des Damms notirt. Zur 
Ueber die in höhern Instanzen schwebend gebliebenen Sachen hält die 
weil sie in der Hauptübersicht ungetrennt aufzuführen sind; dies macht 
des Jahres erst alle Prozesse, sodann Injurien-Sachen und andere summa-
Die Liften werden übrigens in Aktenformat geführt. 
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f. 

Tag der 
Anmeldung 
der Klage. 

3-

Durch 
ein Mandat 
abgemacht. 

h. i. 

Zum 

summarischen Bagatell-

Prozeß übergegangen. 

Anmerkungen. 

brlken a - f . werden gleich ausgefüllt, die Rubrik g. mit Erlassung des Mandats. 
Verfugung, welche das Verfahren einleitet, eingetragen. Wird eine Mandats-
merkungen" notirt; wenn Einwendungen kommen, und die Sache zum summari-
zur Bemerkung der Nummer der Liste der summarischen oder Bagatell-Prozesse, 
übertragen werden muß. Die Listen werden übrigens in Aktenformat geführt. 

Prozeß - Liste. 

3-

Durch 
Vergleich 

Durch 
Verzicht 

abgemacht. 

1>. 

Durch 
Agnitions-
Resolution. 

j°. 

Durch 
Contumacial-
Erkenntniß. 

' 

k. 

ZUM münd
lichen Ver-

fahren 
gekommen. 

1 

Datum 
des 

Urtheils. 

die in erster Instanz anhängig gebliebenen Sachen werden zuerst vorgetragen. 
Agnitoria « . abgemacht, so wird in der betreffenden Kolonne der Datum bemerkt 
Verfahren, so wird solches in der betreffenden Kolonne bemerkt und später die 
Anfertigung der Tabellen werden die einzelnen ausgefüllten Kolonnen nachgezählt. 
Registratur eine besondere Notiz. Injurien-Sachen kommen auch in diese Liste, 
aber keine Schwierigkeit, da der Gegenstand angegeben wird, und am Schlüsse 
lische Sachen besonders gezählt werden, was ohne große Mühe geschehen kann. 

35 
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R e s c r i p t vom 2?. September 1832, betreffend die einzureichende Nachweisung der bea» 
beiteten Spruchsachen nebst Formular. 

Da die zum schnellern Betrieb der Spwchsachen getroffenen Anordnungen von 
gutem Erfolg gewesen find, und die Zahl der Reste sich wesentlich vermindert hat; 
so will Ich zur Vermeidung unnothiger Schreiberei den Gerichten die fernere Ein-
reichung der nach dem Rescript vom 12. Juni e. sub a. 2. erforderten vidimirten 
Auszüge aus den 'Distributions- Büchern in Ansehung sämmtlicher im laufenden 
Quartal vertheilten Spruchsachen erlassen. Es soll vielmehr eine vollständige, sum-
metrische Nachweisung der in jedem Quartal bearbeiteten Spruchsachen, nach dem 
anliegenden Formulare, genügen. 

Die beigefügten Bemerkungen sind bei der Ausarbeitung der Nachweisung und 
bei der Absendung der Berichte zu beachten. 

Berlin, den 27. Septbr. 1832. (v. K, I . Bd. 40. S . 192^ 



F o r m u l a r 

z u d e r R e f e r a t - T a b e l l e . 
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Summarische Nachweisung der von den Mitgliedern, den Referendarien 
vom ten bis ultimo 183 gelieferten so wie 

© 

s 

©i 

R 

Name 

Es waren zu bearbeiten: 

ückstänbe aus ben vorigen I 
Quartalen. 

1 " « 
in letzten Quartal sinb 

bistribuirt 

Crimi- Crimi-
der Civilsachen. " $ J , b Civilsachen, n ^ u n d ß 

machen. Sachen. 

vitt u. Correfe- x 

reuten. 

«1 
Hier werben bieMit-
glieber bes Collegii 
nach ber Orbnung 
unb bemnächst bje 
Referenbarien unb 
Auskultatoren jeber 
Klasse nach ber An-
ciennität anfgefiihrt. 

2. 3. 1 .i> ,. 2. 3. ' 1. 2. 1. 

Instanz. Instanz. | Instanz, Instanz. | I i 

o fc. e. GCt «^ i c 

)avon 

ivilsa-

2. 

lstanz. 

||l| 

A l l g e m e i n e B e m e r k u n g e n . 
1) I n den ersten 14 Tagen eines jeben Quartals sind keine Civil- unb in den letz-

ten 8 Tagen keine Kriminalsachen, schleunige Sachen ausgenommen, zu bistri« 
dlnren. Sollte es bem ^Präsidenten wüuschenswerth sein, auch innerhalb tiefer 
Zeit nicht eilige Sachen zu bistribuiren) so bleibt demselben unbenommen, dies 
im Voraus auf bas neue Quartal zu thun. 

2) bie Referenten.Tabellen müssen unfehlbar am 12. des ersten Monats eines jeden 
Quartals abgeschlossen werben unb abgehen. 

3) Bei ben Behöeben, wo Sachen britter Instanz, oder wo Sachen erster tmb zwei
ter Instanz nicht jur Cntfcheibung kommen, fällt die Kolonne für dieselben fort. 
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und Auskultatoren des Gerichts zu N. in dem ten Quartale 
der rückständig gebliebenen Relationen und Correlationen. 

sind abgemacht 

chen, 

Crimi-
nal- uud 

fiötal. 
Sachen. 

] . 

Instanz 

U 

Es verbleiben an Resten 

Civilsachen. 

2. 3. 

Instanz. 

l3» ^ I O H S I ^ I S I -
?£ is> g fa> «£i<o 

Crimi 
nal- unb 
Fiskal, 
machen 

1. 

Instanz. 

00 

Von bett bearbei
teten Sachen sinb 

noch: 

die 
Erkennt-
nisse zu 
unter-

schreiben 

Hier wer-
den die 
NO. der 
noch zu 
verlesen-
ben S a ' 
chen gesetzt 

No. vor 
getragen 

den 

Nummer der 
rückstänbigge-
bliebenen Sa-
chen unb bes 
Zeitraums, v. 
welchem bie 
Rückstände 

sich verschrei-
ben. 

Hier wirb bei je-
dein Namc» die 
Xo. eines jeden 
Restes, das Ob-
jcet des Proeesses 
und ber Tag der 
Distribution (bei 
Correlationen ber 
Tag der Zustel-
lung) vermerkt. 

Rescr. v°m I2ten 
Juni 1832. 

A) Die Einsendungsberichte sinb von sämmtlichen Mitgliebcrn des Kollegi, zu un-
terschreiben. damit jebes Mitglied etwaniae Erinnerungen zu berichtigen, und wer 
es für nöthig erachtet, eine Anzeige der Grunde, welche die Entstehung der 
Reste herbeigeführt hat, zu seiner Entschuldigung dem 

diese Sachen in der Urtels-Kontrolle besonders zu notiren. I n der ««ferenten-Xa. 
belle ist nur zu bemerken, wie viel hiervon auf jedes Mitglied gefallen und. 
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2) R e s k r i p t vom 16. Februar 1835, betreffend die Einrichtung der Referententabellen. 

Es ist bemerkt worden, daß die Gerichte, welche dem Iustizminister viertel« 
jährliche Referattabellen einzureichen haben, bei Ausfüllung des mittelst Cirlu« 
tar-Refcripts vom 27. September 1832 (Iahrb Band 40. Seite 192) vorgeschrie
benen Formulars nicht durchgehend nach gleichen Grundsätzen verfahren und daß 
nach einer unrichtigen, bei einigen Gerichten getroffenen Einrichtung theils manche 
Reste in Spruchsachen gar nicht aus der Liste zu entnehmen sind, theils aber ab-
gemachte Sachen in zwei Quartalen und also doppelt aufgeführt werden. Es wird 
daher auf folgende Punkte aufmerksam gemacht, die ohne alle Abweichung bei Aus-
füllung jener viertelzährigen Spruchlisten zu beobachten sind: 

I. Die Liste soll nach ihrer Ueberschrift eine summarische Nachweisling der in 
einem bestimmten Quartale gelieferten, sowie der darin rückständig verbliebenen 
Relationen und Korrelationen enthalten. Das ist sorgfältig zu beobachten. Es 
müssen daher z. 35. die im künftigen Monate einzureichenden Listen genau die Re-
lationen und Korrelationen ergeben, welche vom 1. Dezbr. v. I . bis zum letzten 
Tage des Februars geliefert sind. Deshalb müssen 

II. in der Rubrik „Rückstände aus den vorigen Quartalen," alle Sachen auf-
geführt werden, welche sich am ersten Tage des gemeinten Quartals hinter dem 
einzelnen Beamten zum Referiren oder Korreferircn befanden, also in der nächsten 
Lisie diejenigen, welche er am 1. Dzbr. p. hinter sich hatte. 

Es sind ferner: 
III. in der Rubrik: „im letzten Quartale sind distribnirt" alle Sachen und nur 

die Sachen aufzuführen, welche bis zum Schlüsse des Quartals, in jenem Falle 
also bis zum letzten Tage des Februars, distribuirt oder dem Korreferenten vom 
Referenten zngegangen sind, sofern nicht nach Nr. I der allgemeinen Bemerkungen 
zum Formular, der Präsident die Distribution ausdrücklich für das nächste Quar-
tal vorgenommen nnd als solche bezeichnet hat. 

IV. I n der Kolonne „davon sind abgemacht" dürfen keine andern Sachen auf, 
geführt werden, als diejenigen, in welchen vom ersten Tage des Quartals bis zum 
letzten Tage desselben, also in jenem Falle vom 1. Dezbr. ». I . bis zum letzten Fe-
bruar, die Relationen oder Korrelationen an den Präsidenten wirtlich abgeliefert 
sind. Es ist ein unrichtiges Verfahren gewesen, wenn mehrere Gerichte nach Nr. 
2 der allgemeinen Bemeikungen angenommen babeu, in diese Rubrik gehörten alle 
bis zum 15. des ersten Monats deö neuen Quartals abgelieferten Sachen, fo daß 
diese Sachen im verflossenen Quartal als abgemacht und im neuen Quartal dennoch 
als Rest aus dem vorigen Quartal, mitbin doppelt, aufgeführt sind. 

V. Die Ausfüllung der Kolonne: „Es verbleiben an Resten:" ergicbt sich 
hiernach von selbst. Es müssen in dieser Kolonne und der Untcrlolonne alle Sachen 
ihrer Gesammtzahl noch aufgeführt werden, welche sich am Schlüsse des abgelaufenen 
Quartals im gegebenen Falle des Februars, noch hinter den Referenten und Kor-
referenten befinden. 

VI. Alle diese Sachen werden in der vorletzten Kolonne einzeln, nach der Nummer 
und dem Tage der Distribution, oder bei Korrelationen dem Tage, wo die Akten 
dem Korreferenten zugestellt sind, verzeichnet. 

VII. Wenn ein Referent die Sache erst gegen den Schluß des Quartals und 
noch am letzten Tage desselben an den Korreferenten abliefert, so wird sie auf des 
Letztern Namen in Rest geschrieben. Es wild derselbe durch die Ausfüllung der 
vorletzten Kolonne in einem solchen Falle hinreichend wegen des Rückstandes ge-
rechtfeitigt. 

VIII. Die Nr. 2 der allgemeinen Bemerkungen zum Formular hat bloß die 
Bestimmung, daß in der für das verflossene Quartal angefertigten und mit dem 
Schlüsse desselben abgeschlosseneu Liste noch diejenigen Sachen als nachträglich ab-
gemacht vermerkt werden können, welche bis zum 15. des ersten Monats des neuen 
Quartals ihre Erledigung gefunden haben. 

IX. Tiefer nachträgliche Vermerk kaun in der Art erfolgen, daß in der vorletzten 
Kolonne die bis zum 15. des neuen Monats abgelieferten Nummern roth unter-
strichen werden. 

Der Iustizminister fordert die Herren Präsidenten und Dirigenten auf, nun-
mehr streng darauf zu halten, daß ferner keine Abweichungen mehr von diefm Be-
stimmungen vorkommen. 

(v. K. Jahrb. B. 47. S . 337.) 
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Zu A. IV. und B. I I I . der Verordnung vom 31. October 1836. 

I) a. V e r o r d n u n g vom u . Februar 1S28 wegen der eiuzureichenden Jahresabschlüsse 
der Salanen-Kassen. 

Es sind Veränderungen in dem zur Uebersicht der Salarien- und anderer ge-
richtlichen Kassenverwaltungen bestehenden Rechnung« - Extrakten -Wesen beschlösset 
werden, zu deren Ausführung nachstehende Bestimmungen ergchen: 

I. 
Der Chef der Justiz entbindet die Gerichtsbehörden von der Einreichung fol-

gcnder, bisher üblichen Kassen-Ucberstchten und Rechnungs-Extrakte. als: 
2) der Iahresilbelsichten der Einnahmen und Ausgaben bei den Salarien-Kassen, 

(nach der Verordnung vom 11. October 1810); 
b) der Nackweisungeu der am Schlüsse jeden Jahres an die Büreau-Kasse des 

Iustiz-Ministeriums, zur Abführung an den Staatsschatz, abzuliefernden Be-
stände, (nach der Verordnung vom 20. November 1820); 

0 der Quartal-Exlracte der Salarien-Kassen dec Obcrgerichte und der größeren 
Unter'acrickte, und 

d) der halbjährigen Abschlüsse der Haupt>Untergerichts-Salarien-Kassen, (»ach 
der Verordnung vom 23 November 1821); 

«) der Necapitulation sämmtlicher Einnahme- und Ausgabe-Titel aus den Iah-
resrechnungen der kleineren Untergerichte, (nach der Verordnung vom 28. 
November 1800), und 

l) der Uebersichten von der Verwaltung der Criminal-Kosten-Fonds, (nach der 
Verordnung vom 8. Januar 1824). 

2. 
Dagegen sollen von nun an, jährlich, dergestalt, daß mit dem Jahre 1827 der 

Anfang gemacht wird, fclgendc Rechnungs-Extrakte geliefert weiden, als: 
A. ein Kassen-Jahresabschluß, durch welchen die Resultate aller, bei den gericht-

licheu Kassen vorgekommcneu Einnahmen und Ausgaben, ohne Unterschied, 
ob solche aus der Verwaltung früherer, oder aus dem laufenden Jahre her-
stammen, und ob sie sich nur auf die eigentlichen Unterhaltungskosten der 
Gerichte als Gehaltzahlungen. Bureau-Kassen-Bedürfnisse, oder auch auf die 
von den Gerichten zu bestreitenden Auslagen, die durchlaufenden Posten, er« 
strecken, angezeigt werden, — nach dem beigefügten Schema sab A. zur Ue
bersicht der Kassenverwaltungen im Allgemeinen, und zur speciellen Beur-
theilung der laufenden Verwaltung; 

B. I. ein Jahres-Extract von denjenigen currenten Einnahmen und Ausgaben, 
auf welche die Etats der Gerichtsbehörden berechnet sind, — wobei also vor-
jährige Bestände und die durchlaufenden Posten, gleichwie solche bei den 
Etats nickt in Betracht kommen, — außer Acht bleiben, — nach dem bei-
gehenden Schema sub B. l. und II. eine besondere Iahresübersicht von den 
der Kasse am Schlüsse des vorhergegangenen Jahres verbliebenen Fonds, 
znr Teckuug der vorhandenen Ansgabe-Reste, nach dem beigehenden Schema 
sub B. 11.; endlich 

c. eine jährliche Nachweifung der statt gefundenen Verminderungen der Besol-
dungs-Auögabeu des Aussterbe^Etats, nach dem begehenden Schema sub c. 

3. 

Diese Rechnungs Uebersichten sollen jährlich von jeder Gerichtsbehörde, welche 
mit einem Spezial Etat versehen ist, geliefert werden. 

Die Untergerichte reichen dieselben, und zwar die Jahresabschlüsse sub A. in A„V\0, 
bis spätestens den 13. Februar jeden Iabres, bei den betreffenden Landes-Justiz« 
Eollegien ein, zu welcher Zeit bei den letzteren auch die Extrakte der von ihnen uu-
mittelbar dependirenden.Salarien-Kassen der Obergerichte und der Haupt-Unterge-
richts-SalaricuKassen vorliegen müssen. 

Die Landes.Justiz-Eollegien sind gehalten, sich einer sorgfältigen Revision der 
Rechnuugs-Ertratte zu uu'erziehen, und solche demnächst, was die Jahresabschlüsse 
».,!. A. betrifft, unter Zurückbchal'.ung der Duplikate, so wie solche von den resp. 
Uutcrgerich!eu »ud Kassen einzeln eingegangen und richtig befunden, eventualiter 
rcctlficirt w>.dcn sind 
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die Extrakte s«i> B . I. und II. und die Nachweisung «$ c. aber in Haupt-^u^ 
sammenstellunaen. mit dem I. bis spätestens den 13. März jeden Jahres, bei 
dem Iustij-Minister einzureichen. 

h. 

93«' den Ertracten Sub B . I. und II. sind die dem Schema beigefügten Erläu-
terungen und die Erklärung der Rubriken zu beachten. 

5. 
Die danach (Rubrik 22. des Schemas B. I. und Rubrik 9. S„L B. II.) alljährlich 

abzuliefernden Ueberfthuß-Bestände sind von den llntergerichten gleichzeitig mit Ein-
reichung der Extrakte an die Haupt-Untergerichts-Salarieu-Kassen abzusenden, wo-
selbst sie bis dahin, daß der Iuftiz-Minister, auf die desfallsigen Anträge der Landes-
Iustiz-Collegien entweder zur Ablieferung an die Bureaukasse des Inst!>Ministeriums/ 
oder zur Unterstützung anderer Gerichte, bei denen sich nach der Rubrik 23. Schema 
B . I. ein Zuschußbedarf ergeben hat, Bestimmung darüber getroffen haben wird, 
asservirt bleiben, — und eben so bleiben auch die sich gleichergestalt in den Kassen 
der Obergerichte vorfindenden Ueberschüsse der Disposition des Justiz-Ministers 
vorbehalten. 

Die Landes-Iustiz'Collcgien haben sich daher, bei Eiureichung der vorgedachten 
Zusammenstellungen, über diesen Jurist gutachtlich zu äußem, und besonders, wenn 
die bei den Gerichten vorhandenen Ueberschuß-Brstände in dem Departement zur 
Deckung der dagegen bei anderen Gerichten desselben sich ergebenen Zufchußbedürf-
nisse nicht ausreichen sollten, auch darüber zu berichten, welche der befcuitlia.cn Bc-
Horden einer vorzugsweisen Berücksichligung werth zu achten sei. 

Falls aber die vorhandenen disponiblen Bestände die anderweit verbliebenen 
Ausgabe-Reste übersteigen, so haben die Landcs-Iustiz-Collegien diesen Ucberschuß 
sofort au die Büreau-Kasse des Ilistiz-Ministeriums einzusenden, und, daß solches 
geschehen, dem Justiz-Minister bei ihren Uuterstützunas - Anträgen für die in der 
Einnahme zurückgebliebenen Gerichte, aus den noch rcservirtcu Beständen, — an-
z'/zeigen. — 

6. 
Bei den Verwaltnngs- Uebersichten von den Criminal-Kostcn-Fcnds und dcnje-

nigen Gefangcnanstallen, welche einen Special. Etat haben, sind die beigehenden 
Schemata sowohl, als auch vorstehende Bestimmungen in analoge Anwendung zu 
blingeu. 

7. 
Für das laufende J a h r wird, in Bcziehunq auf die einzureichenden Rcchnnngs-

Uebersichten pro 1827, zu deren Ausstellung sofort die nöthigen Maaßregeln zu 
treffen sind, eine einmcnatiiche Verlängerung der sick» 3. bestimmten Einsendungs-
Termine gestattet, und den Gerichte» die Einsendung der Jahres-Uebersichten von 
den Autgabe-Resteu-FondS, ad B. II. obig, pro 1827, erlassen. 

8. 
Uebrigens versteht es sich von selbst, daß durch diese, lediglich die dem Chef 

der Justiz vorzulegenden Rcchnuugs- und Verwaltungs-Uebersichten betreffenden, 
Anordnungen in den sonst bestehenden allgcuuine» Kassen-Instruktionen nichts ge
ändert wird, und es sonacb namentlich auch bei den, für die die Kassen unmittelbar 
iuspicircnden Behörden bestimmten Onartal^Ertracien und den darauf zu gründenden 
Kassen-Revisionen sein Bewenden behält, wie es auch ferner den Landes-Justiz-
Colltgien vorbehalten bleibt, nach wie vor von den ihnen uniergcbcnen Kassen und 
Gerichten, auch außer dem Jahresschlüsse, Rechnungs- und Kassen-Extrakte und 
Uebersichten einzufordern. (v. K. I Bd. 31. S . 170.) 

b) C i r c j a l a r - K e s e F i g i t vom 3l. Jan»« 1829, retr. die Einrichtung der Jahres' 
abschlüfle und Nechimngsertrakte der Salarienkassen nebst Formularien. 

Die in Folge der Cirkularverortnung vom 11. Febr. v. I . (Jahrb. Bd. 31. 
S . 170.) an den Chef der Justiz eingereichten Jahresabschlüsse und Rechnungsex-
trakte von der Verwaltung der gerichtlichen salarienkassen für das Jahr 1827, stnd 
bei der bier erfylgten Revision aroßenlbeils mangelhaft befunden worden, und wie-
wohl solches hauptsächlich den Dbergerichts-Calkulatoren, wegen des bei Bearbei-
lung dieser wichtigen Rechnungöangelegeuheit häufig bewiesenen Mangels an Sorg-
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fält, zum Vorwurf gereicht, so ist doch auch nicht zu verkennen gewesen, daß die 
Untergerichte, durch Vorlegung mangelhafter Spezialextrafte und dadurch veran-
laßte, unnütze, die Dbergerichte über die Maaßen belästigende Belehrungen, gleich-
falls einen Theil der Schuld auf sich geladen haben. 

Um diese Mängel für die Zukunft zu beseitigen, und insbesondere auch die 
aus Uukunde des Rechnungswesens und tadelnswerther Nichtbeachtung der deshalb 
bestehenden, die Sache ausführlich erklärenden Vorschriften hervorgegangenen Be-
schwcrden einzelner unlenksamer Kassenbeamten über die mit dem Rechnungsex^ 
traktenwesen vermeintlich verbundenen außerordentlichen Schwierigkeiten gänzlich 
hinwegzuräumen, hat der Iustizmiuister beschlossen, eine Erleichterung dieser Beam-
ten bei dem in Rede stehenden Geschäftszweige eintreten zu lassen, und dieselben, in 
Bezug auf die Eingangs gedachte Verordnung, nunmehr auch noch von der Anfer-
tigung der darin siib 13. I. und II. vorgeschriebenen Rechnnngsexlrakte zu entbinden, 
welche dagegen auf den Grund der Iahrcsrechnungsabschlüsse, Litt. A. jener Ver
ordnung, lediglich von den Dbergerichts-Kalkulatnren zusammengestellt werden sollen. 

Die mit eigenen Etats versehenen Untergerichte haben daher hinfüro nur die 
oben erwähnten Jahresabschlüsse Lit. A. der Cirkularverordming vom IL Februar 
r. I . und die in dieser Verordnung snb C. erwähnten Nachrocifnngen der statt 
gefundenen Verminderungen der Anssterbegehalte alljährlich an die Obergerichte ein-
zureichen; da aber die Anlage dieser Rechnungsmaterialien höchst einfach ist, und 
wenig mehr als eine bloße Abschrift der Resultate der verschiedenen Einnahme- nnd 
Ausgabetitel ans den Iahresrechuuugen erfordert, eine richtige und durchaus voll-
ständige Rechnungslegung aber zu den ersten Pflichten eines jeden Rcndanten 
gehört, fo wird mit Zuversicht erwartet, daß diese Abschlüsse ihrem Zwecke überall 
völlig entsprechend ausgearbeitet und Erinnerungen dagegen in keinem Betracht an-
zustellen ftpu werden. 

Da es sich auch von selbst versteht, daß die Iustiz-Salarienkassen^Rechnungen, 
wenngleich sie in der Form unter sich abweichen, nothwendig darin übereinkommen 
müssen, daß sie eine klare Uebersicht aller Einnahmen und Ausgaben, nach deren 
verschiedenen Gattungen, en.halten, d. h. bei jedem Rcchnungstitel das wirkliche 
Ergebniß der dahin gehörigen Einnahmen oder Ausgaben richtig nachweisen, und 
die dagegen in den eingereichten Extrakten pro 1827 hin und wieder ausgesprochene 
Allsicht, als ob es bei den Iahrcsrcchnungen eigentlich bloß auf die Richtigkeit des 
durck die Balance der Gcsammt-Einnahmen und Ausgaben herausgebrachten End-
rcsultats ankomme, auf einem Irrthum beruht, und wo sie sich bisher, unerwartet, 
als leitendes Prinzip geltend gemacht haben sollte, berichtigt werden muß; so sollen 
Entschuldigungen, wie sie bisher aus der angeblichen Weilläuftigkeit der Arbeit und 
der schwierigen Behandlung der äußerst verwickelten Rechnnngsverhältnisse bei her-
gebrachter abweichender Rechnungsführung entlehnt sind, ferner unter hit 
uen Umständen angenommen werden. 

Es ist aber darauf zu sehen, daß die Rechnungen diesen unerläßlichen Erfor-
dernisscn vollkommen entsprechen, und wo sie in ihrer bisherigen Anlage dazu nicht 
angethan seyn sollten, zweckmäßige Nachhülfe zu veranstalten, und dabei insbeson-
dere auch zu beachten, daß in der Ausgabe, außer den Haupttiteln von Befoldun-
gen, Tispcsitionsquantis und sächlichen Ausgaben, als nothwendige Folge der neuen 
Etatsciurichtung, auch die etatmäßigen Emclumente der bei den resp. Gerichten 
angestellten Beamten besonders nachgewiesen, und von den übrigen, von durchlas 
senden Posten herrührenden Ausgaben getrennt werden, damit den, einem überall 
richtigen und gehörig übersichtlichen Rechnungsabschlüsse von dieser Seite etwa noch 
entgegenstehenden Hindernissen zweckmäßig nnd zu gehöriger Zeit vorgebeugt werde. 

Die Dirigenten der Gerichte werden dafür verantwortlich gemacht, daß vorste-
henlen Anordnungen pünktlich Folge geleistet werde, und die Dbergerichte sind an-
gewiesen, sie hierin streng zu kontrolliren. 

Zur leichtern Uebersicht werden die schon untnm II . Februar v . J . vcrgeschrie-
denen Schemata zu den Jahresabschlüssen und den Nachwcisungen der vermindcr-
ten Aussterbegehalte, anliegend unter der schließlichen Bestimmung wiederholt mit-
getheilt, daß willkürliche Abweichungen von der Form oder Nichtbeachtung der die 
Anwendung des Schemas A. erläuternden Margiualbemerkungen desselben, und 
Nichtübereinstimmung der gelieferten Abschlüsse mit den zur Nevisicn der Königl. 
Oder-Recknungskammer gelangenden Iahresrechnungen, ohne Weiteres, durch Örd-
nungsstrafen geahndet werden sollen. 

Die Einreichung der in Rede stehenden Rechnungsmaterialien geschieht, wie 
bisher, in dnplo, nnd der Termin dazu wird für das laufende ^ahr auf den 15. 
April, für die Zukunft aber auf den 15. Mär; jeden Jahres festgesetzt. 

(r. K. Jahrb. B. « . S . 381.) * 
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Schema A. I a h r e s -

der Satarienkasse des ®*rict)f$ 

Sol l ein-
kommen. 

Rthlr. fgr. pf. 

9,20c 
105 

9,305 

24,600 
150 
30 

24,780 

2,000 

3,000 

5,000 

12,000 
82,000 

94,000 
5.000 

24,780 
123,780 

9,305 
133,085 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

h 

1 

2 

3 

2 

E i n n a h m e . 

A. Aus dem vorigen Jahre. 

An Zuschuß aus der Casse N. . . . . . 

An Sportelrcsten ultimo Dezember (1826.) . . . 
, . ' 12,000 Rthlr. 
(welche unter Abtheilung B. No, IIK 1. ansgeworfen 
werbeu> 

B. Aus dem laufenden Jahre (1827)., 

I. Fixirte Einnahme nach dem Etat. 
An Zuschuß aus der Casse zu N. . .. 
An Iurisdictionsbeiträgeu 
Au Miethe des für die Wohnung im 

lc. Anmerkung. Sofern die Etats noch andere 
firirte Einnahmen enthalten, find düselbeu gleich-
ftllls hier aufzuführen̂  

II. Extraordinäre Zuschüsse außer dem 
Etat. 

Aus der Generale Staatskasse laut Rescript vom 
(A. Nr.) 

Ms der Büreaukasse des Justiz «Ministeriums, laut. 
Rescripts v o m . . . . (A. Rr.) . . . . . . . 

Aus der Haupt-Untergerichts.Salanenkaffe zu. . 

U. An Sporteln. 

An Sportelrcsten ultimo December (1826.> ) 
An Sporteln, ine!, der durchlaufenden Posten und J 
incl. der Gebühren. Emolumente der Beamten . > 

. Summa B. aus dem lauftnden Jahre . . . 
Hierzu Summa A. aus dem vorigen Jahre . . . 

. Summ« aller Einnahmen . . . . . . 
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Abschluß 

zu N. N. für das Jahr (1827.) 

Ist «in-
gekommen 
Rthlr. fgr. pf. 

, , , ! 
9,200l — 

ioo| — 

9,30l 

24,600 
130 

30 

24,760 

2,000 

3,000 

5,000 

77,000 

77,000 
5,000 

24,760 
106,760 

9,300 
116,060 

> — 

— 

— 

— 

— 

__ 

- 1 -

| 
13 

Ist niederge
schlagen. 

Rthlr. sgr. pf. 

S 

5 

10 

10 

7,800 

7,800 

10 
7,810 

5 
7,815 

3,085 R 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 1 — 
hlr. 

Ist 
Rest. 

Rthlr. sgr. pf. 

— 

10 

10 

9,200 

9,200 

10 
9,210 

9,210 

— 

-

— 

— 

— 

-

-

— 

— 

— 

Bemerkungen, 

Anmerkung. 
Das Soll - Einkommen 

ist; 
1) ad A. No. 1. 3. 4. flach 
dem vorigen Jahresab
schluß; 

2) ad B. Mo. I. 1—4 je, 
nach dem Inhalte US 
Etats; 

3) ad «8. No. II. 1 «. 3. 
nach ben ergangenen ein-
zelnen Bewilligungs-Re, 
ftripten u. Verfuglmgeu; 

4) ad 13. No. III 1.2 nach 
der vorjährigen Rechnung 
u. ben verschiedenen Ein-
nahmebetegen ber Kasse 
zum Ansatz zu bringen; 

ad II. ist ber Zweck ber 
Verwendung anzugeben. 

740 Rthlr. zur Deckung 
ber Ausqabereste des 
vorigen Jahres, und 

4,260 Rthlr. zur Deckung 
b. kurrentm Bedarfs. 5,000 Rthlr. 
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F o r t -

Soll ausgegeben 
weiden. 

Rthlr. Sgr. Pf, 

20 

140 

30 

ISO 
450 

4,500 
5,290 

No. 

u s g a b e. 

A . Aus dem vorigen Jahre . 

An Vorschuß 
An Defekten 
An andern rückständigen Ausgaben ult. Dez. (1826) 

2) an fixirten Besoldungen 

b) An Emolnmenten der Beamten 
c) zur Disposition des Iustiz-Ministers . . 
d) zur Disposition des Ober-Landesgerichts 
e) zu sächlichen Ausgaben 
k) an durchlaufenden Posten. S 

Summa A. ans dem vorigen Jah re . . . 
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f e tz u n g. 

Ist ausgegeben 
worden. 

Rthlr. Sgr. Pf. 

20 

140 

Ist niedergefchla: 
gen worden oder 

fällt weg. 

Rthlr. ! Sgr. I Pf. 

Ist Rest. 

Rthlr. ! Sgr. I Pf. 

20 

150 
450 

2.500 
3,280 

— l 500 
500 

10 

— I 1,500 
1,510 

Bemerkungen. 

Anmerkung . 

Die Soll-Ausaabe ist 
1) ad A. Nr. 1. 3. litt, a —f. 

nach dem vorigen Jahres
abschlüsse, 

2) ad B. Nr. 1. Tit. 1. litt. a. 
und Tit. 2 — 4JC. nach dem 
Inhalte des Etats, 

3) aä JJ. Nr. I. Tit. I. litt, 
b. lind Nr. I I . litt. a.,b. 
nach den Ausgabe-Manda« 
te», zum Ansatz zu bringen. 

Die Summe der Kolonnen 
- „ I s t ausgegeben" - „ I s t 
niedergeschlagen" und „Ist 
Rest" — muß in der Regel 
mit der Kolonne — „Soll 
ausgegeben werden" — über-
einstimmen. Wenn dies etwa 
ausnahmsweise nicht der Fall 
sein sollte, weil mehr ausgege-
den worden, als der Etat aus-
setzt, so ist diese Etats-lieber-
schreitung speciell anzugeben 
und zu rechtfertigen. 

a«1 A. Nr. 3. b. und 5, und 
adB.Il. litt.a., so wie ad B. I. 
Tit. I. b. und 4. werden die 
Ausgabereste in der Kolonne: 
.,Bemerkungen" nach den ver-
schiedenen Gattungen und deren 
Beträgen aufgeführt. 

Kommissionsgebühren etats-
maßiger Beamten, 

nämlich: 
1,200 Rthlr. Komm.-Geb. 

300 - Gebühren frem-
der Gerichte. 

1,500 Rthlr. 
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Schema A. F o r t 

Sol l ausgegeben 

werden. 

Rthlr. Sgr. Pf. N* 

A u s g a b e . 

B . Aus bcm laufenden Jah re (1827). 

I. Ausgaben nach dem Eta t . 
Tit . 1. an Besoldungen: 

a) an stritten Besoldungen , . . . 
t>) an Emolumenteu der Beamten 

Tit. 2. Zur Disposition des Iustiz-Ministers 
- 3. Zur Disposition des Dber-Landesgerichts.... 
- 4. An sächlichen Ausgaben 

2C. A n merk. Sofern die Etats noch andere Ausgabetitel 
enthalten, werden dieselben hier gleichfalls angeführt. 

Summa I. der etatsmäßigen Ausgaben 

II. Ausgaben außer dem Etat. 
a) an durchlaufenden Posten, als Stempel, Porto und 

Insertions-Gebühren, Kommissions-Gebühren (excl. 
derjenigen/ welche etatsmäßige Beamten beziehen, da 
solche, schon si,l>. Nr . I. Tit. I . vorkommen), Diäten 
und Reisekosten der Beamten, fiskalischen Stra-
fen :c 

b) an ändern unbestimmten Ausgaben . : . . . . . . . 
An die Büreaukasse des Justiz * Ministeriums an ent

behrlichen Beständen 
An Unterstützungen, und zwar: 

1) an die Salarienkaffe des . . . gerichts zu N. 
,,800 Rthlr. 

2) an die Salarienkaffe des . . . gerichts 
zu 0 500 t 

Summa II. der etatsmäßigen Ausgaben . 
Summa I. der etatsmäßigen Ausgaben 
Summa B. aus dem laufenden Jahre 
Hierzu Summa A. aus dem vorigen Jahre 

Summa aller Ausgaben : . . . , 
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s e tz u n g. 

Is t ausgegeben 

worden. 

Rthlr. Sflr. Pf. 

Ist niedergcfchla-
gen oder fällt 

weg. 

Rthlr. j Sgr. | Pf. 

Is t Nest. 

Rthlr. | Sgr. [ Pf. 

Bemerkungen. 

500 
300 

800 

480 

480 
800 

1,200 
500 

1,780 — — 

70 
100 

50 

480 

700 

1,520 

1,520 
700 

2,220 
1,510 
3,730 

112,790 Rthlr. 

Mftnnkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 

nämlich: 
20 Rthlr. Tantieme der Sa-

larienkassen-Reu-
danten, 

50 - Kopialien, 
30 =. Kommissions t Ge-

bühren etatsmäßi. 
ger Beamten. 

nämlich: 
300 Rthlr. Komm-Geb., 
700 - Stempel, 
20 - Porto, 

500 - Gebühr. frem> 
der Gerichte. 

1,520 Rthlr. 

36 
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Schema A. Fortsetzung. 

Abschluß. 
Rthlr. iSgr-I Pf-

Die Einnahme beträgt 
Die Ausgabe beträgt 

Bleibt Bestand . . 
Dazu die Einnahme-Reste mit . . 

Summa . . 
Davon ab die Ausgabe-Reste mit . . 

Bleibt Vermögen der Salarienkasse ult, Dez. (1827) . . 

Nachweisung des Bestandes. 
Es sind vorhanden: 

1) baar in Golde 150 Rthlr. 
2) baar in Courant 5,925 -

Suinina 

3) in Dokumenten und zwar: 
a) in einer Bank-Obligation . . . 1,000 Nthlr. 
b) in hypothekarischen Forderungen 400 -

116.060 
107,280 

8,780 
9,210 

17,990 
3,750 

»4,260 

4) in Quittungen über eiserne Bestände. . . 
5) in Quittungen über geleistete Vorschüsse. 

6,075 

1,400 
600 
705 

Summa des Bestandes 8,780 

1828. 

izbehorden 

den ten 
König!. Preuß. Gericht. 

(Unterschrift des Dirigenten.) 
(Contrasignatur des Rendanten.) 

B. 
Durch die über das Rechnungs-Extraktenwesen an sämmtliche Iusti 

unterm heutigen Dato erlassene Circularverordnung ist bestimmt worden/ daß die 
durch die desfalstge frühere Circularverordnung vom 11. Februar v . J . eingeführten 
Iahresrechnungs-Ertrakte von den gerichtlichen Salariencassen-Verwaltungen, lit. B. 
I. und II., künftiahin nicht mehr von den einzelnen Uutergerichten und deren weni-
ger qualificirten Kaffenbeamten, sondern von den Kalculatoren der Dbergerichte auf-
gestellt, und von den Untergerichten nur die dazu erforderlichen Materialien, durch 
die in der gedachten Circularverordnung vom 11. Februar v. I . «üb lit. A. vorge
schriebenen Jahresabschlüsse geliefert werden sollen. 

Wie aber in jener Separat-Verordnung vom heutigen Tage, bei der fast durch-
gängigen Mangelhaftigkeit der im Laufe des vorigen Jahres «gereichten Verwal« 
tungs-Ertrakte pro 1827, die näheren Vorschriften darüber enthalten sind, in 
welcher Art diese Jahresabschlüsse lit. A . bearbeitet werden sollen/ so ist es der ge-
genwärtigen Verordnung vorbehalten, die Dbergerichte wegen zweckmäßiger Ausar-
beitung der Iahresrechnungs-Extrakte lit. B. mit Instruction zu versehen. 

Da die dem Chef der Justiz alljährlich vorzulegenden Cassenverwaltungs-Ueber-
sichten die Ausmittelung dessen zum» Zweck haben, was bei einzelnen Gerichten, 
durch außerordentlich hohe Sportel-Einnahmen oder eingetretene Ausgabe-Erspar-
nisse an Ueberschuß gewonnen worden, um damit andern, bei denen die etatsmaßi-
gen Einnahmen nicht erreicht, oder die Ausgaben gesteigert worden, zn Hülfe zu 
kommen, und diese Compensatio« das einzige Mttttl bleibt, die Gerichtsbehörden 
in der Gesammtheit vor Mangel zu schützen, der Gegenstand also für die Justiz-
Verwaltung von großer Wichtigkeit ist, und nichts weniger als in einer bloßen Rech-
nungsförmlichkeit besteht; so nimmt der Iustizminifter zur künftigen bessern Aus-
führung des Geschäfts, die volle Wirksamkeit ter Dbergerichte hierdurch ernstlich in 
Anspruch, da denselben keinesweges verhehlt werden kann, daß es i« Allgemeinen 
nicht weniger ihrer unzureichenden Controlle, als der eigenen Vernachlässigung des 
Cassenwefens von Seiten der Untergerichte, zugeschrieben werden muß, wenn bei der 
Mangelhaftigkeit mehrerer der eingerichteten Verwalumgs-Extrakte für das I«hr 
182? der vorangedeutete Zweck derselben nur unvollständig erreicht worden ist. 

Für das ebengedachte Jahr hat der Istuzminister eine specielle Revision der 
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eingereichten Rechnungs-Ertracte, auf den Grund der mit vorgelegten Iahresab-
schlüsse, in seinem Rechnungsbureau veranstalten lassen, und wenn auch durch diese 
Maaßregel bei der weiten Entfernung von den meisten der betreffenden Behörden 
und den vielfach «forderlich gewesenen Rückfragen, der Erfolg nicht rollständig ge-
sichert, wenigstens dadurch eine unzulässige Verzögerung der Sache herbeigeführt 
worden ist, so hat es sich doch dabei ergeben, daß der Zweck dagegen bei den Ober-
geeichten, wo die entgegenstehenden Hindernisse in bei weitem geringern Maaße vor-
Handen find, ganz füglich erreicht werden kann, wenn bei Bearbeitung der Sache 
nur die rechten Mittel angewendet werden. 

I n dieser Beziehung ist bei der gedachten Revision besonders bemerkt worden, 
daß die Obergerichte zum Theil von der ihnen bei dem Geschäfte zu Gebote stehen-
den Assistenz ihrer Kalkulatoren ni<fjt überall den richtigen Gebrauch gemacht zu 
haben scheinen, da sich ergeben hat, daß diese Officianten theils nicht genugsam da-
zu herangezogen worden sind, indem sie häufig, jede materielle Prüfung der Extrakle 
bei Seite setzend, sich nur auf die Revision des calculi derselben beschränkt, und 
in die daraus zu fertigende Zusammenstellung lediglich dasjenige aufgenommen ha-
ben, was die Untergerichte in den fehlerhaft angelegten Special-Extrakten angcge-
den hatten, theils aber auch ohne alle Unterstützung gelassen sind, indem bei der 
Arbeit zwar oft eine zweckmäßige Anlage nicht zu verkennen gewesen, dieselbe aber 
dagegen in der Ausführung namentlich durch Schreibfehler und sonstige Kanzlei-
Nachlässigkeiten entstellt befunden worden ist. 

I m Allgemeinen muß, hierunter zweckmäßige Abhülfe zu treffen, zwar den 
Präsidien überlassen bleiben; der Iustizminister bestimmt aber aus den vorangeführ-
ten Gründen daß die hier erfolgende Revision der jährlichen Verwaltungs - Ueber-
sichten künftig nur auf allgemeine Gesichtspunkte ausgedehnt, und dagegen für die 
Nichtigkeit der von den einzelnen Dbergerichten einzureichenden Extrakte und Nach-
Weisungen, diese Behörden selbst, resp, die bei dem Geschäfte insbesondere betheilig-
ten einzelnen Beamten derselben, verantwortlich gemacht werden sollen, und dieser-
halb ergehen, in Bezug auf die früher über den Gegenstand erlassenen Verordnungen, 
insbesondere die Cirkular-Verordnung vom 11. Feb. v . J . , folgende nähere Bestimmungen: 

1) Die von den Uutergerichten einzureichenden Jahresabschlüsse lit. A. der Zir
kular Verordnung vom Uten Febr. v. I . , so wie die Nachweisuugen der verminder-
ten Aussterbe-Gehalte lit. CJ. jener Verordnung, sind in Beziehung auf die für die-
selben, insbesondere durch die desfalsige Separat-Verordnung vom heutigen Tage 
vorgeschriebene Form, und auf die Richtigkeit der darin vorkommenden Etats.Po-
sitionen und der dem Gerichte nach Ausweis der bei den Dbergerichten darüber 
eristirenden Verhandlnngen, im Laufe des betreffenden Jahres gewährten extraor-
dmairen Zuschüsse oder von demselben eingezogenen Ueberschüsse, so wie in Rück-
ficht des calculi, einer sorgfältigen Revision zu unterwerfen. Diese Revision er-
folgt von dem Kalkulator, dem die Abschlüsse sofort nach ihrem Eingänge, mit den 
dazu unverzüglich herbeizuschaffenden vollständigen Bedienungs und Kassen-Aufsichts-
Akten zuzustellen sind, und demnächst im Kollegio, und wenn die dabei zur Sprache 
gekommenen Erinnerungen erledigt und die Abschlüsse danach eveutualiter ttctificüt 
worden, werden dieselben, Behufs der Aufstelluug der daraus zu extrahirenden Ver-
waltungs-Uebersichten lit. B., resp, der Zusammenstellung der vtachweisungen lit. C. 
zur Sammlung abgegeben. 

Ueber die vorgeschriebenermaßen erfolgte Revision der Abschlüsse aber wird den-
selben ein von dem Kalkulator zu vollziehender Revisionsvermerk beigefügt. 

2) Die Aufstellung der Verwaltungs-Extrakte lit. B. erfolgt nach Maaßgabe 
des anliegenden, auf den Grund des, der mehrgedachten Separat-Verordnung vom 
heutigen Tage beigefügten, fingirten Jahresabschlusses, beispielsweise ausgefüllten 
Schema's, und der demselben beigefügten, den Gebrauch aller einzelnen Rubriken 
erläuternden Erklärungen. 

Die Tendenz dieser Rechnungs-Extrakte ist die Vergleichung des wirklichen Er« 
träges der bei den verschiedenen Kassen im Laufe eines Jahres (ohne Rücksicht auf 
überjährige Kaffenbestände und darauf anzuweisende Ausgadereste von Besoldun-
gen, Dispositionsquantis oder sächlichen Ausgaben) vorgekommenen Einnahmen und 
Ausgaben, mit den dafür etatsmäßig ausgesetzten Summen, um zu erfahren, in 
wiefern die Kasse entweder durch! Mehr-Einnahmen und Minder-Ausgaben gegen 
die ihnen überwiesenen Etatsfonds, vermöge eingetretener Minder-Einnahmen und 
(gehörig justificirter) Mehr.Ausgaben zur Deckung aller Bedürfnisse der betreffenden 
Behörden nicht auszureichen gewesen ist. 

3) Unter den, dem Schema beigefügten Erklärungen ist besonders die auf der 
letzten Seite derselben befindliche Balance des Ertrakts lit. B., gegen den Jahres
abschluß lit. A., zu beachten, durch welche die Richtigkeit dieses Extrakts nachgewie-

30 ' 
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wiesen witd, indem sie den Nachweis führt, daß die Gerichte, wenn ihnen die durch 
Rubrik 22. oder 23. ausgemittelten Ueberschüsse oder resp, erforderlichen extraordi
nairen Zuschüsse entzogen oder resp, gewährt worden, hinwiederum auf den Cas-
ftnzustand des vorigen Iadres zurückgeführt werden, d. h, z. 35. am Schlüsse des 
wahres eben soviel disponiblen Cassenbestand behalten oder resp, erhalten, als ihnen 
ultimo 1827 belassen oder resp, gewährt worden ist. 

Diese Balance muß, wie auch das Schema ergiebt, als Probe des aufgestellten 
Ertracts von dem Caltulator am Schlüsse eines jeden Jahresabschlusses nackgelra-
gen und zu den bei den Obergerichten zurückbleibenden Duplikaten dieser Abschlüsse 
eine Abschrift von der Balance gefertigt werden. 

4) Die dem Schema beigefügten Erläuterungen erstrecken sich zwar auf alle Ru-
brisen der Verwaltungs-Extrakte lit. ß., um damit zugleich die darin aufzunehmen-
den vorjährigen Resultate an Sportel-Einnahmeresten und reservirten Ausgaberest-
Fonds, a u s dem zum G r u n d e l i e g e n d e « J a h r e s a b s c h l ü s s e , wo aber be-
reits, wie mit wenigen Ausnahmen geschehen, Verwaltuugs. Extrakte im vorigen 
Jahre gefertigt worden, bedarf es bei den diese vorjährigen Resultate betreffenden 
Rubriken (Nr. 2. des Schema's ß . I. und No. 1. des Schemas ß . II.) der nähe
ren Ausmittelung aus den Jahresabschlüssen nicht, sondern es sind diese Rubriken 
lediglich nach Maaßgabe der vorjährigen Verwaltungsextrakte, resp, deren Rubri-
ken 12 und 26., auszufüllen und die Geheime Kalkulatur des Justiz-Ministeriums 
ist angewiesen worden, bei den hier erfolgten vielfachen Berichtigungen der im vo-
rigen Jahre eingereichten Extrakte, dem einem jeden Obergerichte zugehenden ersten 
Exemplar der gegenwärtigen Verordnung eine Nachweisung dieser in die neuen 
Extrakte zu übernehmenden Restsummen beizufügen. 

5) Auch in Beziehung auf die vorstehend sub 3 gedachten, den Kassen als ei-
ferne Bestands-Fonds zur Bestreitung der currenten Pränumerando-Zahlungen 
verbleibenden Bestände aus der Zeit vor der Einführung der gegenwärtig in Rede 
stehenden alljährlichen Abrechnung ist hier eine Zusammenstellung angefertigt und 
die Geheime Kalkulatur angewiesen worden, daraus der gegenwärtigen Verordnung 
gemäß für jedes Obergericht einen Extrakt beizufügen. Die in diesem hier beige-
fügten Extrakte (Rubrik 8.) aufgeführten Bestandssummen sind also diejenigen, 
welche die Gerichte behalten, und als solche bei der vorgedachten Balance der Ver-
waltungs-Extrakte lit. ß . gegen die Jahresabschlüsse lit. A. zum Grunde zu legen sind. 

Es hat sich aber bei dieser Zusammenstellung ergeben, daß die danach den Kas-
sen verbleibenden Bestände zu dem angezeigten Zweck der Bestreitung des curren-
ten Bedarfs, bei einigen Gerichten sich zu hoch belaufen und bei anderen nicht 
ausreichen, weshalb mehrere Obergerichte im Laufe des vorigen Jahres autorisirt 
worden sind, eine anderweite Reparation der Bestände vorzunehmen, und iu den 
hierdurch betroffenen Departements werden sich zwar einzelne Abweichungen von 
der anliegenden Zusammenstellung ergeben; auf das Resultat der g e s a m m t e n K a s -
senbeständedes Departements dürfen diese Abweichungen aber nicht von Einfluß sein. 

Auch die übrigen Obergerichte, denen eine specielle Anweisung dieserhalb bisher 
nicht zugegangen ist, werden hierdurch zugleich autorisirt, die nach der anliegenden 
Zusammenstellung in den Kassen ihres Departements vorhandenen überjährigen Be-
stände, nach dem dringendsten Bedarf der resp. Gerichte anderweit zu repartiren, 
deshalb den bei einzelnen Kassen vorhandenen ueberfluß zur Haupt - Untergerichts-
Salarienkasse einzuziehen und aus dem hierdurch tonstituirten Fonds anderen, zur 
Vergrößerung ihrer eiserner Bestands-Fonds, eine Unterstützung zu gewähren; wo 
aber die Bestände in der Gesammtheit nicht zureichen sollten, den Bedarf zu den 
verfassungsmäßigen Pränumerando-Zahlungen und Vorschußleistungen zu decken, ist 
solches durch eine gleichzeitig mit den Verwaltungs-Extrakten pro 1828 einzurer-
chende specielle Rachwerfung des Bedarfs und der dazu nur vorhandenen unzurei-
chenden Mittel zu belegen und der Iustizminister wird darauf Bedacht nehmen, die 
letzteren jedoch abgesondert von der Abrechnung über die currenten Fonds für das 
Jah r 1828, durch außerordentliche Bewillignng zu verstärken. 

6) Eine besonders vorsichtige Behandlung bei dem Rechnungs-Extraktenwesen 
erheischen die den Gerichten gewährten extraordinairen Zuschüsse, da dieselben noth-
wendig unterschieden werden müssen, je nachdem sie zur Bestreitung alter Ausgabe-
«sie an Besoldungen, Dispositionsquantis und fachlichen Ausgaben oder zur Ver< 
stärkung der eisernen Bestandsfonds, kurz zur Deckung des vorjährigen Bedarfs, 
oder zur Bestreitung der currenten Ausgaben des laufenden Jahres bestimmt waren. 

Es wird daher wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß es unter keinen 
Umständen unterlassen werden darf, in den Jahresabschlüssen lit. A. unter der Ko
lonne „Bemerkungen", wie es das Schema vorschreibt, den Zweck der Verwen« 
düng der extraordinairen Zuschüsse anzuzeigen. 

Die vorstehend zuerst gedachten für den vorjährigen Bedarf bewilligten Zu-
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fchußbeträge bleiben bei den Verwaltungsertrakten lit. B., gänzlich außer Acht und 
«erden nur in der sub 3 oben gedachten Balance dieser ExUakte gegen den Jahres-
abschluß lit A. dem Bestandövermögen der Kassen hinzugerechnet; die für den cur-
reuten Bedarf bewilligten Beträge aber werden den Gerichten auf den am Schlüsse 
des Jahres überhaupt festzustellenden Zuschußbedarf, wie das beigehende Schema 
lit. 13. I. bei dem Abschlüsse, Colonne „ Bemelkungen", näher darthut, iu Anrech-
nung gebracht, und endlich Zuschußbeträge, welche einigen Gerichten im Laufe, des 
vorigen Jahres ausnahmsweise ausschließlich zur Tilgung der vorhandenen Stem-
ptU und "Porto, Reste bewilligt worden, sind von dem Betrage der im Jahre 1828 
zu diesem Zwecke überhaupt verwendeten Summen, ehe solche bei der Rubrik 4. 
des Rechnungs-Extracts lit. ß. I. von der Brutto-Einnahme an Sporteln in 
Abzug gebracht werden, abzurechnen, dergestalt, daß/ wenn z. B. die derartige Be-
willigung in 500 Rthlr. bestanden hätte, bei dem in dem anliegenden Schema be-
handelten Beispiele ad mbr. 4. von der Brutto,Einnahme der 77,100 Rihlr sub 
Rr. l. nicht 35,500 Rthlr., sondern 500 Rthlr. weniger, mithin nur 35.000 Rthlr. 
in Abzug zu bringen gewesen wären, um die reine Sporte!-Einnahme der Lasse 
richtig zu constituiren. 

7) Von den Haupt - Nntergerichts, Salarienkassen sind in den Rechnungs-Ex^ 
trakten, lit. ß . I. sub Tit. von Zuschüssen, nur diejenigen Beträge nachzuweisen, 
welche diese Lassen zur eignen Verwendung und Berechnung, nicht zur bloßen Wei-
terzahlung als fixirte Zuschüsse, an die mit Special-Etats versehenen Untergerichte 
erhalten, da letztere Summen außerdem bei diesen einzelnen Untergerichten in den 
Berwaltungs-Extrakten zum Ansatz kommen, z. B. daß eine Haupt-Untcrgerichts. 
Salariencasse, welche jährlich 12,000 Rthlr. etatsmäßigen Zuschuß erhält, davon 
aber 8000 Rthlr. etatsmäßig fixirt an mit Special-Etats versehene Untergerichte 
zu zahlen hat, nur 4000 Rthlr. in Einnahme nachweist, wogegen aber, wie sich von 
selbst versteht, die gedachten 8000 Rlhlr. auch in der Ausgabe nicht zum Ansatz 
kommen dürfen, und eben so ist es zu hallen mit den bei den Haupt -Untergerichts-
Salariencassen concentrirten, durch extraordinaire Bewilligungen gebildeten Unter-
stützungsfonds für die Untergerichte, welche, da sie zur sofortigen Wiederausschüt-
tung bestimmt sind, und demnächst bei den kompetenten Untergerichten zur Berech-
nung kommen, von den gedachten Hauptcassen in den Rechnungs-Extrakten lit. ß. 
weder in Einnahme, noch in Ausgabe nachzuweisen, sondern als bloß durchlaufende 
Gelder unberücksichtigt zu lassen sind. 

8) Was vorstehend von den Haupt-Untergerichts-Salariencassen und den Un-
tergerichten verordnet worden, gilt auch für die Salariencassen der jDbergerichte, 
nur mit der Abweichung, daß die Rechnungs-Extrakte lit. ß. und die Nachweifun-
gen lit. C. dieser Lassen, abgesondert von denen der Untergerichts-Salariencassen 
aufzustellen, letztere aber, nach Anleitung des Schema's, departementsweise zusam« 
menzufaffen sind, wobei noch bestimmt wird, daß in diesen Zusammenstellungen 
dieselbe Reihefolge beobachtet werden soll, in welcher die mit Special-Etats verse-
henen Untergerichte mit ihren Zuschußzahlungen in den Haupt-Untergerichtskaffen-
Etats aufgeführt sind, und die Hauptcassen mit ihren zur eignen Verwendung und 
Berechnung bestimmten Fonds, in dieser Folge den Schluß machen sollen. 

9) Auch bei den Berwaltungs-Uebersichten von den Lriminal-Kostenfonds und 
den mit Special-Etats versehenen Gefangen-Anstalten sind vorstehende Bestim-
mungen in Anwendung zu bringen. 

10) Die Einsendung aller vorgedachten Recknnngs-Uebersichten an den Chef 
der Justiz erfolgt im laufenden Jahre bis spätestens den 15. Mai , und für die 
Zukunft bis den 15. April jeden Jahres. 

11) Die nach den Rechnungs - Extrakten lit. ß. von einzelnen Untergerichten 
abzuführenden Ueberschüsse können übrigens zwar sofort nach deren Feststellung zur 
Haupt-Untergerichls-Salarienkasse eingezogen worden, jedoch da;f auf diesen Fonds 
vor eingeholter Bestimmung des Iustizministers keine Anweisung erfolgen, und 
wird die in der Cirtularverordnung vom II. Februar v. J . enthaltene Vorschrift, 
daß die in den Departements sich im Ganzen ergebenden Ueberschüsse, gleichzeitig 
mit der Einreichung der Verwaltungs-Extrakte, an die Bureaukasse des Justiz« 
Ministeriums abgesendet werden sollen, hierdurch aufgehoben. 

12) Von diesem Cirkulare und der vorstehend gedachten, an sämmtliche Justiz-
Behörden gerichteten Separat - Verfügung vom heutigen Tage, wird jedem Oder-
Gerichte eine hinlängliche Anzahl von lithographirten Exemplaren zugefertigt wer-
den, um davon nicht nur bei dem Kollegium selbst den erforderlichen Gebrauch zu 
machen, sondern auch die Separat-Verordnung unverzüglich an die Untergerichte 
des Departements weiter zu befördern. 

Berlin, den 31. Januar 1829. 
(v. K. J « V b . Bd. 42. S . 397.) 
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Schema B. I. Ex -

mi3 den Iahresrechnungen der Haupt-Unter-
der Untergerichte, in dem Departement des Ober-

Sol l»Einkommen. 

Nach 
dem Etat. 

I . 
thlr. sgr. pf. 

45,700 

180 

24,600 

an Sporte!-
rcstcn nach 

dem vorjähri-
gen Ueber-

schuffe. 
2. 

thlr. sgr. pf. 

7470 

Zusammen. 

3 . 
thlr. fc,r. pf. 

53,170 — 

1801 

24,600 

E i n n a h m e . 

A. An Sporteln. 
1) Bei dem Land- u. Stadtgericht zu . . 

:c. 

B. An übe rwiesenen e igen thüm-
lichen E i n n a h m e n , (als Iurisdittions-
beitragen, Beiträgen der Städte zur Unter-
Haltung der Gefangenwärter, oder anderen 
etatsmäßig firirten Einnahmen/ welche nicht 
ad Litt. C. mitbegriffen sind.) 
2) Bei dem Land- u. Stadtgericht zu . . . 

:c. 

c.An Zuschüssen aus Staatskassen-
1) Bei dem Land- u. Stadtgerichte zu . . 

:c. 
(Insofern die Etats noch andere Ein-

nayme-Titel enthalten, ist hier mit den 
durch Litt. A. lt. C. bezeichneten 21b-
theilungen, sub D. fortzufahren.) 

E r l ä u t e r u n g e n . 
ad Rubr. l . kommen lediglich die Etats.Positionen zum Ansatz. 
ad Rubr. 2 Littr. A. kommen auf den Grund des beispielsweise vorliegenden Jat}-

resabschlusses Litt. A . zum Ansatz: 12,000 Rthlr. Einnahmereste aus dem 
vorigen Jahre, nach Abzug sämmtlicher, am Schlüsse desselben verbliebenen 
Ausgabereste von durchlaufenden Posten, inel. der nicht sofort zahlbaren Emo-
lumente etatsmäßiger Beamten, d. h. derjenigen Emolumente, welche nicht 
eher an die Offizianten ausgezahlt werden dürfen, als bis sie von den Par-
teien zur Kasse eingezogen sind, z. B . in der Regel die Kommissionsgedüh-
ren, — also in Gemäßheit des Jahresabschlusses nach Abzug von resp. 
30 Rthlr. — und 4500 Rthlr., wonach verbleiben 7470 Rthlr. Wo aber 
bereits ein vorjähriger Rechnungsertrakt nach dem gegenwärtigen Schema 
vorliegt, ist in diese Rubrik 25. des vorjährigen Extrakts zu übernehmen. 

ad «.ubr. 4. Litt. A. kommen nach dem beispielweise vorliegenden Jahresabschlüsse 
Littr. A . zum Ansatz: 100 Rthlr. eingekommene Defekte, und 77,000 »ithlr. 
Sporteln, zusammen 77,100 Rthlr. 
nach Abzug 

1) der verausgabten durchlaufenden Posten, 
ercl. der Beamten-Emolumente mit resp. 
2500 Rthlr. und 33,000 Rthlr., zusammen 35,500 Rthlr. 

2) der verausgabten Defekte ä 20 , 
ii. 3) der sofort zu deckenden Ausgabenreste von 

durchlaufenden Posten, extl. der Beamten-
Emolumente, an Stempeln und Porto, mit 
resp. 700 Rthlr. und 20 Rthlr . 720 * 

36,240 Rthlr. 
Bleiben 40,860 Rthlr. 
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t r a k t 

gerichts-Salarienkasse und der-Salarienkasse 
Landesgerichts zu für das Jahr (1827.) 

Darauf f ind 

eingekommen. 

4. 
thlr. sgr. pf. 

niederge-

schlagen. 

5. 
thlr. sgr. pf. 

noch rück-

ständig. 

6. 
thlr. sqr. pf, 

Zusammen. 
(Die Num. 
mern 4. 5. 

und 6.) 

7. 
thlr. sgr. pf. 

Gegen das So l l also 

(Vergleichung der 
Rubrik 3 u. 7.) 

mehr 

8. 
thlr. sgr. pf 

weniger. 

thlr. sgr. pf. 

Ursachen. 

40,860 

170 

24,600 

6820 

10 

6900 - 54,580 

180 

24,600 

1410 

ad Rubr. 5. Litt. A . kommen aus dem Iahresab-
schlusse zum Ansätze: die niedergeschlagenen 
Sporteln, zum Betrage von 7800 Rthlr. 

nach Abzug der dagegen niedergeschlagenen 
Ausgaben von durchlaufenden Posten erd. Emo
lumente mit resp. 500 Rthlr. uud 480 Rthlr., 
zusammen . 980 -

Bleiben 6820 Rthlr. 
ad Rubr. 6. Litt. A. kommen in Ansatz: die aus dem 

Jahresabschlüsse ersichtlichen Sportel-Einnahme-
reste zum Betrag von 9200 Rthlr. 

nach Abzug der darauf haften gebliebenen 
Ausgabereste von durchlaufenden Posten ercl. 
Emolumente mit resp. 1500 Rthlr. u. 800 Rthlr., 
zusammen . . 2300 -

Bleiben 6900 Rthlr. 
«d Litt. B. u. C. ergeben sich die in den Extrakt auf-

zunehmenden Summen aus dem Jahresabschlüsse 
von selbst. Nur ad Litt. B. ist noch zu bemer-
ken, daß die nach dem Jahresabschlüsse Rest 
verbliebenen 10 Rthlr. Iurisdittionsbeiträge vor-
stehend darum als wirtlich eingegangen berechnet 
sind, weil Einnahmereste bei diesem Titel durch-
aus vermieden, event, aus sonstigen Einnahmen 
der Kasse übertragen werden sollen. 
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Schema B. F o r t -

Nach dem 
Etat soll aus-
gegeben wer-

den. 

10. 
tlilr. sgr. pf. 

A u s g a b e . 

D a r -

ausgegeben. 

11. 
thlr. sgr. pf. 

06980 

200 

1300 

1520 

A. 
An Besoldungen und Emolumenten e t a t s -

mäßiger Beamten (erd. Diäten.) 
1) Bei dem Land- und Stadtgericht zu 

:c. 

». 
Zur Disposit ion des Iustizministers. 

i) Bei dem Land- und Stadtgericht zu 
:c. 

C. 
Zur Dispos i t ion des Ober,Landesgerichts 
l) Bei dem Land- und Stadtgericht zu 

ic. 

D. 
An sächlichen Ausgaben. 

1) Bei dem Land- und Stadtgericht zn . 

E. 
(Wie bei der Einnahme nach den übrigen Etats-

titeln. 

63050 

130 

1300 

1520 

E r l ä u t e r u n g e n . 

Ad rubr. 10. ist lediglich der Etat zum Grunde zu legen. — Ad rubr. 

11. 12 und 13. ergeben sich die darin aufzunehmenden Summen aus 

dem Jahresabschlüsse von selbst. Inzwischen wird noch bemerkt, daß 

die aus dem vorherigen Jahre zu übertragen gewesenen Ausgaben von 
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s e tz u n g. 

a u f i s t 

noch zu zahlen 
aus den 
bereite-

sten 
Fonds 

deiKasse, 
12. 

thlr. far. pf. 

Gegen das Sol l 
also 

aus | Zusammen, 
künftig!(Die Nubri-
einge- |fen 11.12.13.)! 
henden 

Spötteln 
13. 

thlr. sgr, pf 

lVergleichung der 
Rubrik 10. n. 14.) 

140 

5ö 

480 

40 

14. 

thlr. sgr, pf. 

55239 

200 

1300 

2000 

mehr. 

15. 
thlr. sgr. pf. 

weniger 

16. 

thlr. sgr. yf 

1750 

U r s a c h e n . 

ad. A. ist hesonders zu er
läutern, was von dem „mehr 
oder weniger" von wirklichen 
Ausgabeerhöhungen oder Er-
fparnisscn bei den fixirten Be-
soldungen oder nur von den, 
gegen den Etat differirenden 
Beträgen des wirklichen Ver< 
dienstes der Gebühren-Emo-
lumente der Beamten her-
rührt. 

nicht sofort zahlbaren Emolumenten etatsmäßiger Beamten ad rubr. 

11. und 13. zu den currenten Ausgaben zu rechnen sind, gleichwie 

solches, beispielsweise hier mit den aus dem Jahresabschlüsse hervor-

gehenden resp.20Rthlr. und 10 Rthlr. Eommlssionsgebühren geschehen ist. 
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Schema B. F o r t -

No. 

Abschluß 

«. 

BeidemLand 
und Stadtge
richt zu > 

. Ist 
eingekommen 
(Rubrik 4.) 

17. 
Rthlr. sg. pf. 

65,030 

Ist 
ausgegeben. 
(Rubrik 11.) 

18. 

Rthlr. sg. pf.Rtb.sa.vs 

Danach verbleibt 

Bestand. 

19. 

08,020 

Zuschub« 
bedarf. 

20. 

Rth.sg.ps. 

Die sofort zu 
berichtigenden 
Ausgabereste 

betragen. 
(Rubrik 12.) 

21. 
Rthlr. sgr. pf. 

2390 «70 

Ginreichnng der Geschaftsübersichten. 571 

s e tz u u g. 

Nach deren Abzüge 
verbleibt 

Bestand. 

22. 
Rth.sg.pf. 

Zuschub-
bedarf. 

23. 
Rth.sg.pf 

3000 

Die Ein 
nahmeresie 
betragen. 
(Rubr.K.) 

24. 
Rth.sg.pf 

Dagegen 
die daraus 
zu decken 
den Aus 
qaberesie. 
(Rub. 13.) 

25. 

Rth.sg.pf. 

6900 40 — 

Nach de
ren Abzug 
verbleiben 
anEinnah-
meresien. 

26. 

Rth.sg.pf. 

— 6860 

Und (durch 
Balance der 
Rubriken 22 
od. 23 mit 20) 
an Vermögen 

der Casse 
27. 

Rtblr. sg. pf. 

3800 

Bemerkungen 

Zu bemerken, 
daß das Gericht 
aufdenRubrik23 
festgestellten Zu
schuß der 
- - 3060 rtl. 

bereits -1200 — 
erhalten hat, u. 
demselben nur 
noch 
- - 1800 rtl. 

zu zahlen biet* 
den. 

Das Gericht 
hat nämlich zur 
Deckung des cur-
reuten Bedarfs 
an ertraordinai-
rem Zuschuß er-
halten 
- - 4200 rtl. 

und da-
gegen zu-
rückge-
zahlt - 3000 r t l . 
bleiben 
obige - 1260 rtl. 

http://Rth.sg.ps
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Schema B. Fortsetzung. IL E r < 

aus der 

Nach be 
Rechnun 
extratt 
bas Ja 

1826 blie 
h<>rt SMnärt 

Ausgabe-Rest« 

m 
gs-
für 
hr 

testen re-
fervirt. 

1. 

Thl. fgr. pf 

140 

150 

450 

Auf 

3» 

erwalrung 1 
Ob 

besondere Verfügung 
des 

stiz, Ministeriums 

treten zu 

2. 

Thl. fgr. pf. 

gehen ab 

3. 

Thl. fgr. pf. 

m der Haupt- Untergerichts-Salarien-

Summa 

bes 

berichtigten 

Soll. 

4. 

Tbl. for. Pf. 

-

% u $ g a b e. 

1) Bei bem Land, unb Stadt-
gericht zu . . . . 

A. An stritten Besoldungen 
unb sofort zahlbaren Emo-
lumenten etatsmäßiger 

B. Zur Disposition bes Ober-
Lanbesgerichts 

C. An sächlichen Ausgaben 

2) Bei dem :c. 

E r l ä u t e r u n g e n . 
Die vorstehend zum Ansatz gekommenen Summen ergeben sich aus dem 

Jahresabschlüsse „Ausgabe", lit. A. No. 3. ad a., d. und e. Wo 
schon ein vorjähriger Rechnungsextract nach dem Schema B. I. 
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t r a k t 

kasse und den Salarienkassen der Untergerichte in dem Departement des 
Restperiode von (182«) im Jahre (1827). 

Betrag 

der 

wirklichen 

Ausgabe. 

5. 
Rtl. fgr. pf. 

140 

150 

450 

An 
wirklich rück-

ständigen 
Ausgaben 

sind noch zu 
leisten. 

6. 

Rtl. fgr. pf. 

Gefammt-

Ausgabe. 

7. 
Rtl. fgr. pf. 

Gegen das Soll ist also 

mehr. 

8. 

Rtl. far. pf. 

weniger. 

9. 

Rtl. far. Pf. 

U r s a c h e n 

des 

Zu- und Abganges 
lmd des Mehr und 

Weniger. 

vorliegt, sind in die Rubrik 1. gegenwärtigen Extrakts lediglich 
die aus jenem vorjährigen Extrakte, Rubrik 12. hervor gehenden 
Summen zu übernehmen, und in den Rubriken 5 bis 9 nach 
Maaßgabe des laufenden Jahresabschlusses weiter nachzuweisen. 



574 Einreichung der Geschäftsübersichten. 

B a l a n c e 
der Rechnungs-Extrakte Lit. B. gegen die Jahresabschlüsse 

Lit. A. 
(Dieselbe wird von den Dbergerichts- Kalkulatoren auf den von Kassen vorgelegten 

Iahres-Abschluffcn nachgetragen.) 

1) Der Jahresabschluß weist an überjährigem Kassenbestande nach 920« Rthl. 
(cfr. Einnahme A. No. l.) 

Dagegen verblieben zwar aus den bereitesten -Fonds der 
Kasse an Ausgabe^Resten von Besoldungen und sofort zahlba-
ren Emolumenten, an Dispositions - Quantis und sachlichen 
Ausgaben zu decken 740 Rthl. 

(cfr. Ausgabe A . No. 3. a. bis e.) 
Diese Summe ist der Kasse aber extraordinarie angewiesen. 

(cfr. Einnahme 13. I I ) 
(Andernfalls käme sie nämlich von dem Bestände in Ab-

rechnung.) _—_—.—_.___ 
2) Der diesjährige Kaffenbesiand beträgt nach dem Jahresabschluß 8780 -

und dazu sind noch zu erwarten: 
«) an rückständigen Iurisdictionsbeiträgen 10 -
b) an ertraordinairem Zuschüsse incl. 720 Rthlr. zur Deckung 

der vorhandenen Stempel- und bporto-Reste, gemäß Ru-
brit 23. te« Rechnungs-Extrakts JLit. B. I. . 3060 Rthl. 
nach Abzug der darauf bereits bezahlten . . . 1260 -

1800 
Zusammen . . . IO,590 -

3) Mit diesem Bestände hat die Kasse zu decken: 
a) an sofort zu tilgenden Ausgabe-Resten von durchlaufenden 

^Posten, cxcl. her Beamten - Emolumente, nämlich — cfr. 
Jahresabschluß Ausgabe ß . No. IL und Rechnuygs-Ex
trakt Lit. B. L Rubrik 4., und an Stempel- und Porto-
Resten . 720 Rthl. 

b) an Ausgabe-Resten von Besoldungen u. Emo-
lumenten, Dispositions- Quantis «.sächlichen 
Ausgaben/ cfr. Rechnungs - Extrakt Lit. B. I. 
Rubrik 12. . 670 -

1390 -
Bleiben . . . 9200 -

4) Räch dem ZlechnNngs - Extrakte Lit. B» H. sind von den restr-
virteu Ausgabe-Mjrfonds de4^erigen Jahres erspart und ab-
zuführen — * 

Bleibt Vermögensbestand der Kasse 9200 Rthl. 
wie nach No. l . oben, im vorigen Jahre. 
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Schema C. 

N a c h w e i s u n g 
der im °^ahre . . . . stattgefnndenen Verminderungen der in dem Etat nnter der 

Rubrik „darunter künftig wegfallend" angewiesenen Besoldungs-
Ausgabe bei der . . . . gerichts-Salarlentasse zu . . . . 

Nr. 

Summa-
rifcherBe-
trag der 
künftig 

wegfallen-
den Aus-

gaben 
„nach dem 

Etat." 
thlr. far. pf. 

Bei dem 
Land- und 
Stadtge-
richt zu 

Zugang. 

thlr. fair, pf 

Abgang. 

ff>sr. far. pf 

Betrag d. 
am Iah-
resschlusse 

zahlbar 
bleibenden, 

künftig 
wegfallen-
den Aus-

gaben. 
tMt. far. pf, 

Ursachen. 

E y e n t a a -
i t t r WtNN 
künftig 

schon eine 
Nachwei-
jung nach 

diesem 
Schema 
geliefert 
worden 

„nach der 
vorjähri-

gen Nach-
Weisung." 

Mftnnkopff Allg. Gerichtsordnung. IV. 37 
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2) R e s e r i p t vom 26. August 1834 nebst Formular, betreffend die von den Kreis-Justiz» 
Räthen über die von ihnen liquidirten Gebühren zu führenden Rechnungsdücher. 

Da es nothwendig ist/ daß die unbesoldeten Kreis-Iustizräthe über die von 
ihnen ins Verdienen gebrachten Gebühren und gerichtlichen Kosten ord-
nungsmäßige Rcchnungsbücher führen, aus welchen uicht'nur ihr Einkommen im 
Ganzen, fondern auch die Kosten bei einzelnen Geschäften/ Behufs einer Revision 
ihrer Kostenliquidalionen ersehen werden kann, so hat das Königl. Ober. Landes-
«ericht die unbesoldeten Kreis-Iustizräthe seines Departements anzuweisen, alle und 
jede ins Verdienen gebrachten Gebühren und Gerichtstosten in ein besonderes 
Rechnungsbuch nach dem anliegenden Schema einzutragen, dies Buch ordnungs-
Mäßig fortzuführen, zu Ende jeden Jahres abzuschließen, und bei Einreichung der 
Geschäfts - Uebersichten zugleich einen Abschluß dieses Rechnungsbuches nach den 
Resultaten seiner verschiedenen Kolonnen einzureichen. 

Diese Abschlüsse sind demnächst in eine Uebersicht zusammenzustellen, welche 
dem Generalbericht des Chef-Präsidenten beizufügen ist. Es bedarf zwar keiner 
jährlichen Revision der von den Kreis«Iustizräthen geführten Rechnungsbücher, 
ha sie keine Beilage der Ober-Landesgerichts-Salarienkassen-Rechnungen bilden. 
Das Königl. Ober-Landesgericht hat sich jedoch von Zeit zu Zeit durch Einsicht 
der Rcchnungsbücher, besonders bei Revisionen einzelner Kostenliquidalionen und 
bei Lokalrcvlsionen, zu überzeugen, daß die Bücher ordnungsmäßig geführt werden, 
und keine Sportelexiesse statt finden. 

(v. K. Jahrb. Bd. 44. S . 117.) 
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Z u A. V I . der V e r o r d n u n g vom 31 . O c t o b e r 1836. 

R e s k r i p t vom 12. April 1832, betreffend die einzureichenden Jahresabschlüsse der De-
positorjen. 

Das Köntgl. Dber-Landesgericht erhält hierdurch den Auftrag, binnen Sechs 
Monaten einen Bericht über die Lage des Rechnungswesens seiner Depositorien, 
des gerichtlichen und des PupillaeDepositorii, so wie der sämmtlichen seiner Ober-
Aufsicht unterworfenen König!, gerichtlichen und Pupillar-Untergerichls^Depositorien 
einzureichen, und demselben eine tabellarische Uebersicht beizufügen, woraus zu er-
sehen sein muß: 

1) b i s zu welchem J a h r e einschließlich der Rendant seine Decharge erhalten 
hat; und 

2) wie weit von diesem Jahre (zu l .) angerechnet die Deposital-Rechnungen 
gelegt, monirt oder abgenommen worden sind. 

Das Königl. Öber-Landesgericht hat diesem Gegenstände seine besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen, sich die Abschrift der letzten Rechnungs-Decharge einsenden zu 
lassen, und wenn sich eine Nachlässigkeit der Rendanten oder des Gerichts bemerk* 
lich macht, die nöthigen Maaßregeln zu treffen, und diesen wichtigen Zweig der 
Verwaltung ganz in Ordnung zu bringen und für die Folge darin zu erhalten. 

Zu diesem Zweck ist 
1) darauf zu sehm, daß die Zinsen-Termine aller, aus den Depositorten gemach-

ten Tarlehne auf die Termine Iohanui und Weihnachten jeden Jahres ge-
stellt/ und wenn sie nicht spätestens am zweiten Depositaltage im Monat 
Ju l i und Ia»«la-r eingegangen fein sollten, die Capitalien gekündigt werden. 
Es ist daher schon im Mai und November ein General * Mandat an das 
Depositorium zur Annahme der Zinsen sämmtlicher General Depesital^privat-
Tarlehne von dem Rendanten zu entwerfen und von dem Gericht zu er-
lassen, woraus unter besondern, jedem einzelnen Darlehne gewidmeten Num-
meru der- Name des Dartehns, die Capitals-Summe, der Zinsfuß und der 
anzunehmende Geldbetrag der fälligen Zinsen aufgcführt sein muß. Gleich-
zeilig ist jeder der Darlehnsschuldner zu benachrichtigen, an welchem Tage 
und in welchem Betrage die Zahlung von ihm geleistet werden soll. 

2) Is t die Eintragung der einzuzahlenden Zinsen im Mandalenbuche so zu be-
wirken, daß daraus der Name des Tarlehns und der davon einzuzahlende 
Zinsenbetrag ersichtlich bleibt, damit jede wirklicke Zinsenzahlung besonders 
nachgetragen werden kann, und der Präsident oder Rath, welcher das General-
Decernat der Deposital-Angelegenheiten bearbeitet, sogleich zu übersehen im 
Stande ist, welche Zinsen im Rückstaude verblieben sind, und wo der Fall 
der Kündigung eintritt. 

3) Muß der Jahresschluß des Depositorii am letzten Mär; oder April jeden 
Jahres erfolgen, und die Rechnung selbst innerhalb acht Wochen gelegt 
werden 

4) Sind dem Rendanten oder dessen Gehülfen vollständige Deposital -Extrakte 
aus den Manualien über die Verwaltung des letzten Jahres zu fertigen, 

_ und statt der bloßen Bestandsanzcigcu bei der Deposital-^>ession in Vortrag 
zu bringen, damit jeder Dezernent den Deposital-Verkehr des »ei flössen e 11 
Deposital-Iahres zu prüfen im Stande ist, der Extrakt auch dem Vormunde 
oder Curatvr abschriftlich mitgetheilt werden kann. Für diese Deposital, Cr-
trakte tonnen keine Gebühren, bei gebührenpflichtigen Massen vielmehr nur 
Copialien in Ausatz. gebracht werden, welche von den einzelnen Massen an 
den Rendanten zu bezahlen sind, und deren Zahlung durch ein General-
Mandat verfügt wird. [ 

Cin solcher Tepcsital.Crtrakt muß zugleich eine Nachweifung enthalten, 
worin der Bestand der Masse an Aktivis besteht/ und zu welchem Zinsfuß 

• die letzteren ausgeliehen sind, 
5) S ta t t der bisber eingeforderten Deposital-Tabellen und Bestands-Anzeigen 

sind von den Königl. Untergcrichten spätestens im Monat September: 
! a. der attestirte Jahresabschluß des Depositorii, 

d. das Verzeichniß der einzelnen Massen und ihres Bestandes, welcher 
aufgerechnet sein und mit dem Abschluß übereinstimmen muß/ 

«. das Protokoll über die Deposital-Revisicn, und 
«!, das Protokoll über die erfolgte Abnahme der Deposital-Rechnung, 

a» das Könial. Ober - Landesqcricht in l'cqlaubigter Abschrift einzusenden. 
Betraf die Auzahl der uiijcUicn SpezialmasslN des EtuelssliDepesilorii 
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iiber 300, so ist zu b. das Verzeichniß der einzelnen Massen, so wie es zur 
Leaung der Deposital-Rechnung oder zur Abhaltung der Teposttal-Session 
erforderlich gewesen, im Original einzusehen, und nach erfolgter Einsicht 
wiederum zurückzusenden. 

6) Hat das König!. Ober-Landesgericht jede Veranlassung dazu zu benutzen, 
die Depositoria der ihm untergeordneten Gerichte zu revidiren, auch von Zeit 
zu Zeit rechnungökundige Commissarien zu diesem Zweck in das Departement 
zu senden, 

(v. K. Jahrb. Bd. 39. S . 463.) 

Zu A. VIII. der V e r o r d n u n g vom 31. O c t o b e r 1836. 

' R e s e r i p t vom 31. August 1835. betreffend die Einreichung einer Liste der seit länger 
als drei Jahren anhängigen Rechtssachen. 

Nach §. 34. Tit. 2. Thl. III. der A. G. O. haben die Präsidenten der Ober-
gerichte gegen Ende jeden Jahres denjenigen Rechtssachen, welche entweder noch 
im vorigen, oder in den ersten Monaten des laufenden Jahres ihren Anfang ge-
nommen haben, und noch nicht beendigt sind, ihre besondere Aufmertsamleit zu 
widmen, und namentlich die Akten entweder selbst einzusehen, oder durch einen 
Rath des Kollegiums revidiren zu lassen, den Ursachen des Verzugs genau nach-
zuforschen und die nöthigen Maaßregeln zur ungesäumten Beendigung solcher der-
altetcn Sachen zu veranlassen je. 

Um indeß die Thätigkeit nicht zu sehr in Anbruch zu nehmen, beschränke ich 
mich für dieses J a h r , das Präsidium aufzufordern, die Revision der Akten wenig, 
stens auf die vor dem I. December 1832 anhängig gewordenen und noch schweben-
den Civilprozesse und Untersuchungen jede» Art, lmgleichen der Nachlaßsacken zu 
richten und bei dcn llntergerichten durch deren Dirigenten vornehmen zu lassen/ 
die von den llntergerichten einzureichenden Specialtabellen und Verantwortungs-
berichte einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen und in dem Generalbericht die 
Resultate der Revision und Controlle besonders anzuzeigen. 

Es sind daher genaue Verzeichnisse aller bei dem Königl. (Titel) vor dem 
I. December 1832 eingeleiteten und noch nicht beendigten Prozeß-Untersuchung^ 
und Nachlaßsachen anzufertigen, und auf den Grund derselben die Revision der 
Akten in den einzelnen Sachen zu veranlassen. Dabei kann eine Vertheilung des 
Revisionsgeschäfts unter den Senats- und Abtheilungsdirigenten in der Art statt 
finden/ daß jeder die Akten in den Sachen seines Senats oder seiner Abtheilung 
revidirt. 

Von den sämmtlichen Königlichen und Privat-Untergerichten des Departements 
sind dagegen genaue, von dem Dirigenten des Gerichts Hinsichts ihrer Richtigkeit 
attestiite Spezial-Uebersichten aller vor dem 1. Dezember 1832 anhängig gewordc-
nen, und noch nicht beendigten Prozesse, Untersuchungen und Nachlaßsachen zu er-
fordern. Aus diesen Spccialübersichtcn muß Hinsichts jeder Sache 

1) der Tag der Einleitung der <&ache, 
2) der Name des Dezernenten, Deputirten, Kommiffarius oder Inqui-

renten, 
3) die jetzige Lage der Sache und namentlich, ob solche noch in erster 

oder in einer höheren Instanz schwebt, 
hervorgehen. I n einer besonderen Kolonne aber muß der Grund der noch nicht 
erfolgten Beendigung der Sachen angegeben werden. 

Für beendigt sind nur diejenigen Sachen zu halten, in welchen das letzte Er-
kenntniß ergangen, die Hauptdistributiou der Masse erfolgt, der Kaufgelderlegungs-
termin abgehalten und resp, der Erbrezeß errichtet ist. 

Den Verwaltern von Patrimonialgerichten ist zu gestatten, diese Specialüber-
sichten Hinsichts sämmtlicher von ihnen verwalteten Gerichte zusammenzufassen und 
nur in einer besonderen Kolonne die betreffenden Gerichte zu bezeichnen. 

Jedes Gericht und resp, jeder Patrimonialrichter, bei welchem keine vor dem 
1. December 1832 eingeleiteten Sachen schweben, hat ein Negativ-Attest einzurei-
chcn, um dadurch die Einreichung aller Spccialübersichten controlliren zu können. 

Die unterlassene Einreichung der Uebersichten ist sofort mit einer angemessenen 
Ordnungsstrafe zu rügen, welche den Dirigenten des Gerichts trifft. 

Die von den llntergerichten und Jnquisitoriaten eingereichten Uebersichten sind 
durch die für die Aufsichtsfachcn bestellten Departementsräthc einer genauen Prü-
fung zu unterwerfen. Sind die Uebersichten unvollständig oder giebt ihre Fassung 
zu dem Verdachte Veranlassmlg/ daß bei ihrer Entwerfuug nicht mit der gehörigen 
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Pflichttreue verfahren ist, so sind die Acten in den betreffenden Sachen sofort zu 
erfordern und zu rcvidircn. — Nach dem Befunde dieser Revision der Uebersichten 
und Akten ist das Weitere zu veranlassen. Uebcrdallpt aber ist der weitere gort« 
aanq aller Sachen ron drei zu drei Monaten durch Einforderung nachträglicher 
Berichte zu contrrllircn. 

Die Resultate der hiernach bei dem Kcnigl. (Tit.) und den Untcrgen'chten sei-
nes Departements angestellten Revisionen der Acten über die vor dem l. Dezem
ber 1832 anhängig gewordenen Sachen sind in eine Hauptübersicht zusammcnzu-
stelle» und zwar nach folgenden Rubriken: 

1) Name des Gerichts oder des Patrimonialrichters. 
2) Zahl der noch anhängigen Sachen. 

a. Civil.Prozesse 
»:,. in erster Instanz/ 
bb. in höheren Instanzen, 

b. Konkurs und Liquidations-Prozesse und Prioritätsverfahren, 
NN. in welchen totf Klassififationscrkenntniß noch nicht abgefaßt ist, 
bb. in welchen dies bereits geschehen ist; 

c. Subhastationöpiozesse, « 
NN. in welchen der Adjndicationsbescheid noch abzufassen ist, oder 
bb. bereits abgefaßt ist; 

d. Untersuchungen 
nn. Eriminal« ) 
bb. fiskalische { Untersuchungen, 
cc. andere ) 

und zwar 
NN. in welchen das Erkenntniß erster Instanz noch abzufassen ist, 
bl>. welche in höheren Instanzen schweben; 

e. Nachlaßregulirungen (außer den vormundschastlichen) 
nn. in welchen der gerichtliche Erbrezeß noch nicht abgeschlossen ist, 
bb. in welchen dies geschehen. 

3) Resultate der eingereichten und revidirten Specialübersichten Hinsichts der 
Ursachen der bisher noch nicht erfolgten Erledigung der Sache und der 
einzelnen Beamten zur Last fallenden Verzögerungen. 

Die Königlichen Untergcrichte sind dabei hinter dem Obergericht der Reihe 
nach aufzuführen, mit Angabe des Gefammtrefultats nach Zahlen. Hinler denfcl-
bcn kommen die größeren Privatgerichte und die Patrimouialrichter in alphadcti« 
scher Ordnung, mit einem Abschluß aller bei den nicht Königlichen Gerichten noch 
schwebenden dachen, worauf ein Hauptabschluß der Uebersicht zu fertigen, und die-
zenigen Königlichen und größeren Priratgcrichte und Patrimcnialrichtcr namhaft 
zu machen sind, bei welchen keine dergleichen alteren Sachen anhängig sind. :c.; 

Zu B. I. der V e r o r d n u n g vom 31. O c t o b e r 1836. 
S . oben zu A. II. 

Z u B. II. der V e r o r d n u n g vom 31 . Oc tobe r 1836. 

R e s e r i p t vom 29. September 1826 «nd 20. April 1833, betreffend die einzureichende 
Nachweisung der Personal- und Etatsvcrändcrungen bei den Subaltern- und Unterbeamtenstellen; 
S . zur A. G. O. III. 5. §. i . 

Z u B. III. der V e r o r d n u n g vom 31 . O c t o b e r 1836. 

1) S. oben die Verordnungen zu A. IV. 

2) R e s c r i g i f vom 20. Januar 1830. betreffend die einzureichende Nachweijung der Er< 
sparnisse an Anzsierbegehaltsbeträgen. 

Da mittelst Eabinetsordre vom 13. September v. I . Allerhöchsten Orts be-
stimmt worden ist, daß die bei den Justizbehörden erledigten Aussterbebetrage, — 
so weit darüber nicht anderweit zur Ergänzung von Normalgehalten disponirt 
wird, und so weit sie sich nicht von unfirirten und daher steigenden und fallenden 
Emolumenten Heischreiben — nicht ferner vermöge der jährlichen Hauptabrechnung 
aller Iustizfonds, nach Maaßgabe der Circular^Verordnuug vom 31. Januar v. I . , 
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sondern ans befonderm Wege, a l s erspar t an die comvetenten S t a a t s , 
lassen abge füh r t werden so l len , so weiden die resp, ^bergcrichte angcwie? 
sen, alljährlich über die gedachten Aussterbcfonds ausführliche Berechnungen aule« 
gen zu lassen, durch welche der Betrag jener, bei den Salaricutassen jedes Ober-
gerichts-Departements durch die erfolgten Erledigungen f i x i r t e r Aussterbe-
geh a l te eingetretenen wirklichen Ersparungen an den ausgesetzten Etatsfonds 
genau festgestellt wird. 

Tic Ausarbeitung dieser Berechnungen, bei deren Anlage nach dem beiliegen« 
den Schema verfahren werden soll, ist durch die Kaltulatur der Obergcrichte, bei 
denjenigen Kollegien aber, bei denen die Redaction der von den Obergerichten aus-
gehenden Anstellungsverfügungeu gewissen Beamten aufgetragen ist, durch diese 
Beamten zu bewirken. :c. Der festgestellte Betrag ist demnächst an diejenige 
Staatsbehörde, welche die etatsmäßigeu Zuschüsse für die compcteuten Gerichte 
hcrgicbt, abzuführen^ und zu diesem Zwecke lediglich zur Verausgabung bei der 
Haupt.Untergerichts-^alaricnkasse anzuweisen. :c. 

Berlin, den 20. Januar 1830. 

Nachweisung 
der bei den Salarienkassen in dem Departement des Ober.Landesgerichts im 

J a h r e . . . . ersparten ctatsmaßig fixirten Aussterbegehalts-Belräge. 

Nr. 

1. 

2. 

Mit der seit dem I. Juli 18 . . 
erledigten Stadtrichterstelle zu 
A., waren 000 Rthl , worunter 
100 Rthl. persönlich, Gehalt 
verbunden- Es sind daher er-
spart 100Rthl.weniger RRlh l . 
Penstonsbeiträge, auf ein hal-
des Jahr 

Davon sind aber dem Assessor zu 
B. zu Erfüllung seines Normal-
gehalts a 500 Rthl. zu seinem 
bisherigen Gehalte von dem 
erstqedachten Zeitpunkte an 
50 Rthl. Gehaltszulage bcwil-
ligt, mithin weniger 22 Sgr. 
<i Pf. Pensionsbeiträge 49 Rthl. 
7 Sgr. 6 Pf. jährlich, oder auf 
i Jahr 

Erspart sind daher nur 

S u m m a . . . 

Erledigt 

Rthl. Sgr. Pf. 

49 7 G 

Anderweit 
verwendet 

Rthl. Cqr. Pf. 

24 18 9 

Erspart 

Rtfcl. Sqr. Pf. 

24 18 9 

3) R e s k r i p t vom 7. Mai 1827 belr. den einzureichenden Abschluß des Tiätarfonds; 
s. zur A. G. 0 . 111. 5. §. 1. unter Nr. 2c. 

4) R e s e r i p t vom e. August 1830. betr. die Nichweisung der ven den Regierungshaupt' 
lassen an die Obergcrichte geleisteten Vorschußzahlungen. 

I m weiteren Verfolg der den rcspectiven Obergerichten schon dnrch das Cir-
cular-Refcript vom 19. Dezdr. v. I . blt«nut gewordenen Angelegenheit, 
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wegen Beschaffung der, zur Bestreitung der verfassungsmäßigen Pränume-
randozahlungen und Vorschußleistungen, bei den Salarientassen der Gerichts-
behörden erfordellichen Bestandsfonds, durch die denselben aus den betreffen-
den Regierungs-Hauptkassen zu diesem Zweck, bis zur Höhe des vierteljährli-
chcn Betrages der etatsmäßigen Zuschüsse jedes Oberqerichts-Departements 
lneben der schon früher statt gefundenen vierteliahrlichen Vorausbezahlung 
derselben) zu gewahrenden Vorschüsse, 

ist mit dem Königl. Finanzministerium die Bereinignng getroffen worden? 
daß diese den Iustiz-Salarienkasseu aus den ^egieruugs^auptkassen gewähr-
ten Vorschüsse zwar nicht als eifern betrachtet werden sollen, weil der Vor-
schußbedarf der Gerichte sich nicht immer gleich bleibt, und namentlich bei 
den jedesmaligen neuen Etatsformationcn, und den damit erfolgenden ander-
weiten Festsetzungen der etatsmäßigen Sportelcinnahmen und der, zur Er-
füllung der Ausgabe-Etats zuzusetzenden Zuschüsse der Veränderung unter-
werfen ist; 

und daß die Regierungen gehalten find, diese vorschußweise geleisteten 
Zahlungen den Gerichten auf deren für das letzte Quartal jedes Jahres zu 
erhebenden etatsmäßigen Zuschüsse in Anrechnung zu bringen; 

daß aber die respectiven Obergerichte befugt sein sollen, die nach Maaß-
gäbe der eingetretenen Veränderungen alljährlich anderweit erforderlichen 
Vorschüsse gleichzeitig mit jener Anrechnung der früher geleisteten — aus den 
Regierungs-Hauptkassen aufs Neue wiederum zu erheben; dergestallt, daß, 
wenn z. B. für ein Obercfcrichls-Tcpartement, auf den Grund der Eingangs 
gedachten Circular-Verfügung im Laufe dieses Jahres ein Vorschuß von 

w 4000 Rthlr. erhoben worden wäre, und der am l. Octbr. d. I . fällige etats-
mäßige Zuschuß pro 4tes Quartal c. dagegen 6000 Rthlr. betrüge, hiernach 
also, bei der verordneten Anrechnung des Vorschusses von dieser Quartalrate 
nur noch 2000 Rlhlr. zahlbar bleiben, — das betreffende Dbergericht dennoch 
berechtigt ist, falls keine erhebliche Veränderung des Vorschußbedarfs seiner 
Gerichte eingetreten sein sollte, die vollen 0000 Rthlr. zu erheben; die über-
schießenden 9000 Rthlr. aber, oder/ wenn eine Veränderung des Vorschuß-
bedaifs nothwendig geworden, den anderweit über die «vumme jener 2000Rthlr. 
erhobenen Bedarf als Vorschuß zu verrechnen und zu quittiren hat. 

Die Regierungen sind hiernach/ unterm 22sten v. M., von dem Königl. Finanz-
Ministerium mit Anweisung versehen, und dabei ist zugleich bestimmt worden, daß 
es zur Feststellung des alljährlich zu erhebenden Vorfchußquanti nicht erst der durch 
die Circular «Verordnung vom 19. Dezbl. v. I . vorgeschriebenen Requisition der 
Regierungen von Seiten der Obergerichte bedarf, sondern daß die darüber von den 
Hauptuntergerichten oder sonstigen Centralkassen der Obergerichte auszufertigenden 
Quittungen nur von den Präsidenten visirt fein müssen. 

Die respectiven Obergerichte werden von diesen Maaßregeln in Kenntniß ge-
setzt, um sich, danach zu achten, und insbesondere wegen der am l. Dctober d. I . 
bevorstehenden ersten Erneuerung der Vorschüsse unverzüglich die erforderlichen Vor-
bereitungen zu treffen. [ 

Dem Chef der Justiz ist von dieser jedesmaligen Erneuerung, und wie viel 
die. den Dbergerichten solchem nach geleisteten Vorschüsse alljährlich betragen, Anzeige 
zu machen. 9 (v. K. I . Bd. 36. S . 194.) 

i | "; 

Ber l i n , gedruckt bei A. W. Hayn. 




